
Teriralblat?
für

vie geammte Unterrihts-Verwaltung
in Preußen.

Heräus8gegeben in dem Miniterium der geitlichen, Unterrichts-
und Medizinal-Angelegenheiten.

Jahrgangs 1888.

Berlin.

Verlag von Wilhelm Herß.
(Beerchc Buchhandlung.)

Teriralblat?
für

vie geſammte Unterrihts-Verwaltung

in Preußen.

Heräus8gegeben in dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts-
und Medizinal-Angelegenheiten.

Jahrgangs 1888.

  
Berlin.

Verlag von Wilhelm Herß.

(Beſſerſchc Buchhandlung.)



Centralölat:
für

die geammte Unterrichts - Verwaltung
| in Preußen.

Herausgegeben in dem Miniterium der geitlihen, Unterrichts - und
Medizinal - Angelegenheiten.

2 1. 1. 2, Berlin, den 2. Januar 1585.

A. Miniterium der geiilicgen, Unierrichts- und Medizinal-
 Angelegenheiten. oA

Chef:
Seine Excellenz D. theol., Dr. jur. und Dr. med. von Goßler,

| Staatsminiter. (W. Unter den Linden 4.)

Unter-Staatsekretär :
Seine Excellenz Dr. jur. und Dr. med. Lucanus, Wirklicher Ge-“

heimer Rath, Mitglied des Staatsrathes. (W. Sc&lt;öneberger
Ufer 46.)

ÜKhblheilungen des Miniteriums.
1. Abtheilung für die geitlichen Angelegenheiten.

Direktor:
Dr. jur. Barkhaufen, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs-Rath

(W. Bülowiraße 10.)
Vortragende Räthe :

Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Genthinertraße 27.)
B ahlm ann, dsgl. (W. Magdeburgertraße 7.)
Beinert, dsgl. (W. Steglitzertraße 53.)
Dr. B art&lt;, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Lützowtraße 68.)
Spieter, ds, bautechni&lt;er Rath. (W. Kurfürtentraße 139.)
Winter, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Littzowtraße 41.)
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D. Dr. Weiß, Ober-Konitorial-Rath und Profeor. (W. Land-
grafentraße 3.)

Dr. Jordan, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Buchentraße 3.)
Löwenberg, dsgl. (W. Lüßow Ufer 22.)
D. Richten, Sedpropt, (C. Neue Friedrichtraße 1. Hinter der Garni-ontir&gt;&lt;e.
Graf von Berntorff-Stintenburg, Geheimer Ober-Regie-

rungs8-Rath, Kammerherr. (W. Rauctraße 5.)
Tappen, Geheimer Regierungs-Rath. (W. Kurfürtentraße 83.)
von Bremen, dsgl. (W. Regententraße 11a.)

Hilfsarbeiter:
Steinhauen, Regierungs-Aeor. (W. Potsdamertraße 49.)

Ta.» Erte Abtheilung für die Unterrichts- Angelegenheiten.
Direktor:

Se. Excellenz Dr. jur. Greiff, Wirklicher Geheimer Rath. (W. Kur-
fürtentraße 84.)

Vortragende Räthe:
Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. -- j. Abth. I.
Dr. Schöne, Wirkliher Geheimer Ober- Regierungs -Rath und

General-Direktor der Mueen. (W.Thiergartentr. 27, im Garten.)
Bahlmann, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. - ). Abth. 1.
Beinert, dsgl. -- |. Abth. 1.
Dr. Bart&lt;, dsgl. -- |. Abth. I.
D. Dr. Bonib, dsgl. (W. Genthinertraße 15.)
Dr. Stauder, ds83l. (W. Burggrafentraße 19.)
Dr. Wehrenpfennig, dsgl. (W. Magdeburgertraße 32.)
Spieker, ds3l., bautechnicher Rath. -- |. Abth. 1.
Boht, Geheimer Ober-Regierungs-Nath. (W. Hohenzollerutraße 14.)
Dr. Jordan, ds3l. -- |. Abth. 1.
Löwenberg, dsgl. -- |. Abth. I.
Polenz, Geheimer Regierungs-Rath. (W. Kaierin Auguta-Straße 73.)
Dr. Althoff, d83l. (W. Friedrich-Wilhelm-Straße 17.)
Per] iu , Rog Konervator der Kuntdenkmäler. (NW. Beethoven-traße 1.

Hilfsarbeiter:
Naumann, Regierungs-Rath. (W. Burggrafentraße 4.)
Dr. Sache, Kaierl. Aeor. (W. Steglitzertraße 3.)
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Bahlmann, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. - ). Abth. 1.
Beinert, dsgl. -- |. Abth. 1.
Dr. Bartſ<, dsgl. -- |. Abth. I.
D. Dr. Bonib, dsgl. (W. Genthinerſtraße 15.)
Dr. Stauder, ds83l. (W. Burggrafenſtraße 19.)
Dr. Wehrenpfennig, dsgl. (W. Magdeburgerſtraße 32.)
Spieker, ds3l., bautechniſcher Rath. -- |. Abth. 1.
Boht, Geheimer Ober-Regierungs-Nath. (W. Hohenzolleruſtraße 14.)
Dr. Jordan, ds3l. -- |. Abth. 1.
Löwenberg, dsgl. -- |. Abth. I.
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IIb. Zweite Abtheilung für die Unterrichts- Angelegenheiten.
Direktor:

dela Croix, Wirkliher Geheimer Ober-Regierung8-Rath, Mitglied
des Staatsrathes. (W. Karlsbad 6.)

Vortragende Räthe:
Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. -- . Abth. I. u. Ua.
Wäßoldt, ds3l. (W. Potsdamertraße 71.)
Dr. Schneider, ds3l. (8W. Tempelhofer Ufer 32.)
Beinert, dszl. -- j. Abth. I. u. Ua.
Raffel, dsgl. (W. Kleittraße 39.)
Spieker, ds8gl., bautechnicher Rath. -- . Abth. 1. u. Ua.
Dr. Eer, Geheimer Ober-Rezierungs-Rath. (W. Dörnbergtraße 3.)
Tappen, Geheimer Rezierungs-Rath. -- |. Abth. I.
Polenz, dsgl, -- ). Abth. Ua.
Dr. Kügler, ds3l. (W. An der Apotelkirche 11.)

Hilfsarbeiter:
Steinhauen, Regierungs-Aeor. -- [. Abth. I.
Sc&lt;hwarßtkopff, d8gl. (W. Wilhelmtraße 94.)

III. Abtheilung für die Medizinal-Angelegenheiten.
Direktor:

Seine Excellenz Dr. Lucanus, Wirkl. Geh. Rath und Unter-
Staatsekretär, -26. =- |. vorh.

Vortragende Räthe: - |

Se. Ercell enz Dr. von Lauer, Wirkliher Geheimer Ober-Medizinal-
Rath, Leibarzt Sr. Majet. des Kaiers und Königs, General-
Stabs-Arzt der Armee. (W. Markgrafentraße 53/54.)

Dr. Ker andt, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. (8W. Tempelhoferfer 31.

Bahlmann, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. -- f. Abth.1. u. Ila.
Beinert, dsgl. -- |. Abth. 1. u. Ila. u. b.
Spieker, dsgl., bautehni&lt;her Rath. -“- f. Abth. 1. u. Ua. u. b.
Dr. Skrzeczka, Geheimer Medizinal - Rath und Profeor.

(W. Linktraße 41.)
Dr. Kügler, Geheimer Regierungs-Rath. -- |. Abth. Ib.
Dr. S&lt; önfeld, Geheimer Medizinal-Rath. (W. Kurfürtentraße 124a.)

Konervator der Kuntdenkmäler.
Perius, Geheimer Regierungs-Rath, Hof-Architekt, Direktor der

Sc&lt;loß-Baukommiion. =- |. Abth. Ua.
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Central-Bureau.
(W. Unter den Linden 4.)

Lauer, Geh. Rechn. Rath, Vorteher.
Baubeamte.

Dr. Meydenbauer, Regierungs- und BauratYh. (8W. Lindentraße 15.)
Bür &gt;ner, Landbauinpektor. (8W. Halleche Straße 14.)
Ditmar, dsgl. (W. Friedrich-Wilhelm-Straße 10.)

Geheime Expedition.
Vater, Geh. Kanzl. Rath. (W. Bülowtraße 13.)

Geheime Kalkfulatur.
Voigt, Geh. Rehn. Rath, Vorteher. (W. Winterfeldttraße 11.)

Geheime Regitratur der Abtheilungen für die geitlichen und
die Unterrichts-Angelegenheiten.

Lauer, Geh. Rehn. Rath (. vorh.), beauftragt mit den Gechäften
des Vortehers.

Geheime Regitratur der Abtheilung für die Medizinal-
Angelegenheiten.

Klipfel, Kanzl. Rath. (W. Voßtraße 25.)
Geheime Kanzlei.

Reich, Geh. Kanzl. Rath, Geh. Kanzleidirektor. (G. Linientraße 69.)
Generalkae des Miniteriums. (W. Wilhelmtraße 70 a.)

Rendant: Hafelbac&lt;, Geh. Rehn. Rath. (Friedenau, Am Mayvbach-
Platze.)

Miniterial-Bibliothek.
Schindler, Kanzl. Rath, mit der Verwaltung beauftragt, (Stegliz,

Fichtetraße 24.)

Wienchaftlihe Deputation für das Medizinalween.
Direktor:

Se. Excellenz D. Dr. Sydow, Wirkl. Geh. Rath, Präident der
Hauptverwaltung der Staats-S&lt;hulden. (8W. Oranientr. 92--94.)

Mitglieder:
. Virc&lt;ow, Geheimer Medizinal-Rath und Profeor.

Hofmann, Geheimer Regierungs-Rath und Profeor.
Bardeleben, Geheimer Ober-Medizinal-Rath und Profeor.
Sfrzeczka, Geheimer Medizinal-Rath und Profeor.
Wetphal, Geheimer Medizinal-Rath und Profeor.
Kerandt, Geheimer Ober-Medizinal-Rath.
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Central-Bureau.
(W. Unter den Linden 4.)

Lauer, Geh. Rechn. Rath, Vorſteher.

Baubeamte.
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Geheime Kanzlei.

Reich, Geh. Kanzl. Rath, Geh. Kanzleidirektor. (G. Linienſtraße 69.)

Generalkaſſe des Miniſteriums. (W. Wilhelmſtraße 70 a.)

Rendant: Hafſſelbac<, Geh. Rehn. Rath. (Friedenau, Am Mayvbach-
Platze.)

Miniſterial-Bibliothek.

Schindler, Kanzl. Rath, mit der Verwaltung beauftragt, (Stegliz,
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Wiſſenſchaftlihe Deputation für das Medizinalweſen.

Direktor:

Se. Excellenz D. Dr. Sydow, Wirkl. Geh. Rath, Präſident der
Hauptverwaltung der Staats-S<hulden. (8W. Oranienſtr. 92--94.)

Mitglieder:

. Virc<ow, Geheimer Medizinal-Rath und Profeſſor.
Hofmann, Geheimer Regierungs-Rath und Profeſſor.
Bardeleben, Geheimer Ober-Medizinal-Rath und Profeſſor.
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Weſtphal, Geheimer Medizinal-Rath und Profeſſor.
Kerſandt, Geheimer Ober-Medizinal-Rath.
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Dr. von Bergmann, Geheimer Medizinal-Rath und Profeor.
Pitor, Regierungs- und Geheimer Medizinal-Rath.
Leyden, Geheimer Medizinal-Rath und Profeor.
Ko&lt; , Geheimer Medizinal-Rath , Mitglied des Staatsrathes

und des Kaierlichen Geundheitsamtes, Profeor.
Gerhardt, Geheimer Medizinal-Rath und Profeor.
Schönfeld, Geheimer Medizinal-Rath.
Olshauen, Geheimer Medizinal-Rath und Profeor.

 uvvnvn

 uVon

Techniche Kommifion für pharmazeutiche Angelegenheiten.
Vorfißender:

Dr. Kerandt, Geheimer Ober-Medizinal-RathY.
Mitglieder:

Kobligk, Apothekenbeißer. H obe, Apotheker.
Dr. S&lt;ha&lt;ht, dösgl. Frölich, Apothekenbeißer.

- Die Sachvertändigen-Vereine.

1. Litteraric&lt;er Sachvertändigen-Verein.
Vorißender: Dr. Dambach, Wirkl. Geheimer Ober-Potrath, vor-

tragender Rath und Intiziarius im Reic&lt;hs-Potamte, außer-
"ordentlicher Profeor in der juritic&lt;en Fakultät der hieigen
Univerität.

Mitglieder:
Dr. Mommen, ordentlicher Profeor in der philoophi&lt;en Fa-

fkultät der- hieigen -Univerfität, Mitglied und Sekretär der
benden, der Wienchaften, zuglei&lt; Stellvertreter des Vor-ißndn oo uu Min

Dr. Dernburg, Geheimer JIutiz-Rath und ordentlicher Profeor
in der juritichen Fakultät der hieigen Univerität.

Dr. Hin&lt;ius, Geheimer Jutiz-Nath und ordentlicher Profeor
in der juritichen Fakultät der hieigen Univerität.

Herß, Verlagsbuchhändler, hier.
Dr. Hir|&lt;, Geheimer Medizinal-Rath und ordentlicher Profeor

in der medizinic&lt;en Fakultät der hieigen Univerität.
Dr. Tö&lt;e, Königlicher Hof-Buc&lt;händler und Hof-Buchdrucker, hier.

Stellvertreter :

Dr. Hübler, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und ordentlicher
Profeor in der juritimMen Fakultät der hieigen Univerität.

Mühlbre&lt;ht, Buchhändler, hier.
Höfer, Verlagsbuchhändler, hier.
Dr. Daude, Univeritäts-Richter, hier.
Dr. Rodenberg, Schriftteller, hier.
EC. Reimer, Verlagsbuc&lt;händler, hier.
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Dr. von Bergmann, Geheimer Medizinal-Rath und Profeſſor.
Piſtor, Regierungs- und Geheimer Medizinal-Rath.
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Techniſche Kommiſfion für pharmazeutiſche Angelegenheiten.

Vorfißender:

Dr. Kerſandt, Geheimer Ober-Medizinal-RathY.

Mitglieder:
Kobligk, Apothekenbeſißer. H obe, Apotheker.
Dr. S<ha<ht, dösgl. Frölich, Apothekenbeſißer.

 

- Die Sachverſtändigen-Vereine.

1. Litterariſc<er Sachverſtändigen-Verein.

Vorſißender: Dr. Dambach, Wirkl. Geheimer Ober-Poſtrath, vor-
tragender Rath und Inſtiziarius im Reic<hs-Poſtamte, außer-
"ordentlicher Profeſſor in der juriſtiſc<en Fakultät der hieſigen
Univerſität.

Mitglieder:
Dr. Mommſen, ordentlicher Profeſſor in der philoſophiſ<en Fa-

fkultät der- hieſigen -Univerſfität, Mitglied und Sekretärder
benden, der Wiſſenſchaften, zuglei< Stellvertreter des Vor-
ißndnoouu Min

Dr. Dernburg, Geheimer JIuſtiz-Rath und ordentlicher Profeſſor
in der juriſtiſchen Fakultät der hieſigen Univerſität.

Dr. Hinſ<ius, Geheimer Juſtiz-Nath und ordentlicher Profeſſor
in der juriſtiſchen Fakultät der hieſigen Univerſität.

Herß, Verlagsbuchhändler, hier.
Dr. Hir|<, Geheimer Medizinal-Rath und ordentlicher Profeſſor

in der mediziniſc<en Fakultät der hieſigen Univerſität.
Dr. Tö<e, Königlicher Hof-Buc<händler und Hof-Buchdrucker, hier.

Stellvertreter :
Dr. Hübler, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und ordentlicher

Profeſſor in der juriſtiſmMen Fakultät der hieſigen Univerſität.
Mühlbre<ht, Buchhändler, hier.
Höfer, Verlagsbuchhändler, hier.
Dr. Daude, Univerſitäts-Richter, hier.
Dr. Rodenberg, Schriftſteller, hier.
EC. Reimer, Verlagsbuc<händler, hier.
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UU. Mutßifalicher Sachvertändigen-WVWerein.
Vorfißender: Dr. Dambac (fiehe ad 1).

Mitglieder:
Geppert, JIutiz-Rath, Rechtsanwalt, hier, zugleich Stellvertreter

des Vorißenden.
Weiß, Komponit und Muikverleger, hier.
Bahn, Königlicher Hof- Buch- und Mutikalienhändler, hier.
Golz, Kammergerichts-Rath, hier.
Löc&lt; horn, Profeor, hier.
Bo &gt;, Königlicher Hof-Muikalienhändler, hier.

Stellvertreter:
Blumner, Profeor und Direktor der Sing-Akademie, hier.
Raded&gt;e, Kapellmeiter, hier.
Beer, Albert, Profeor, Komponit, hier.
Dr. Alsleben, Profeor, Geang- und Muiklehrer, hier.

II. Küntleri&lt;er Sac&lt;hvertändigen-Verein.
Voritzender: Dr. Damba (iehe ad 1).

Mitglieder:
Schrader, Profeor an der Akademie der Künte und Gec&lt;hichts-

maler, zugleich Stellvertreter des Vorißenden, hier.
Ernt, Fr. W., Kunt- und Buchhändler, hier.
Wredow, Profeor an der Akad. d. Künte und Bildhauer, hier.
Sußmann-Hellborn, Profeor und Bildhauer, artiticher Di-

rektor der Königlichen Porzellau-Manufaktur, hier.
Ende, Baurath, Profeor, Senator und Vorteher eines Meiter-

Ateliers bei der Akademie der Künte, hier.
Duntdcer, A., Hof-Buchhändler, hier.
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Dundcer, A., Hof-Buchhändler (fiehe ad Ul).
Dr. Vogel, Profeor an der te&lt;hni&lt;en Hoc&lt;c&lt;hule, hier.
Prümm, Photograph, hier. | |
Fe &gt;ert, Maler und Lithograph, Mitglied der Akad. d. Künte, hier.
Ernt, Kunt- und Buchhändler (iehe ad Ul).

Stellvertreter:
Hartmann, Hof-Photograph und Maler, hier.
Bue, Geh. Ober-Reg. Rath (fiehe ad 111).
Dr. Stolze, Redakteur des photographichen Wochenblattes, hie1
Fechner, W., Photograph, hier.

V. Gewerblicher Sachvertändigen-Verein.
Vorfißender: Dr. Dambac (fiehe ad 1).

Mitglieder:
Lüders, Geheimer Ober-Regierungs-Rath, zugleich Stellvertrei

des Vorfißenden, hier.
Dr. Hin&lt; ius, Geheimer Iutiz-Rath und ordentlicher Profe

(iehe ad D.
Grunow, erter Direktor des Kuntgewerbe-Mueums, hier.
Dr. Weigert, Fabrikbeißer, hier.
Sußmann-Hellborn, Profeor 2c. (iehe ad 110)]).
March, Kommerzien-Rath zu Charlottenburg.
Heyden, Ad., Baurath, Mitglied der Akademie der Künte, hier.
Dr. Leing, Profeor und Direktor der Sammlungen des Kunt-

gewerbe-Mueums, hier.
Siemering, Profeor an der Akademie der Künte und Bild-

hauer, Vorteher des Rauc&lt;-Mujeums, hier. -
Stellvertreter:

Heeje, I., Kommerzien-Rath, hier.
Lied, Tapetenfabrikant, hier.
Vollgold, Hofgold&lt;mied, Gold- und Silberwaarenfabrikant, hier.
Puls, Fabrikant &lt;miedeeierner Ornamente 2c., hier.
Söhlke, Kommerzien-Rath, hier.
Ih ne, Architekt, hier.
Dr. Daude, Univeritäts-Richter, hier (fiehe ad 1).
Spannagel, Kaufmann, hier.

Landes-Kommifion zur Berathung über die Verwendung der
Fonds für Kunitzwee.

Amberg, Profe., Senator der Akademie der Künte zu Berlin.
K. Be&gt;er, Profe., Ge&lt;hichtsmaler, z. 3. Präident der Akademie

der Künte zu Berlin.
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G. von Bochmann, Maler zu Düeldorf.
Eilers, BrofeN Kupfertecher, Mitglied der Akademie der Künte

zu Berlin.
Ende, Geh. Reg. Rath, Profe., Senator und Vorteher eines

Meiter-Ateliers bei der Akademie der Künte zu Berlin.
von Gebhardt, Profe., Gechic&lt;tsmaler und Lehrer a. d. Akademie

der Künte zu Düeldorf.
Geelc&lt;ap, Profe., Gechichtsmaler, Senator der Akademie der

Künte zu Berlin.
Dr. Grimm, Geh. Reg. Rath, ordentl. Profe. an der Univerität

zu Berlin.
von G woeim, Architekt, Mitglied der Akademie der Künte zuerlin.

Janßen, Profe., Gechichtsmaler, Lehrer an der Kuntakademie
zu Düeldorf.

Dr. Jordan, Geh. Ob. Reg. Rath, auftrw. Direktor der National-
Galerie zu Berlin.

Max S &lt; midt, Profe., Land&lt;aftsmaler, Lehrer an der Kunt-
afademie zu Königsberg.

Iul. Schrader, Profe., Gechic&lt;htsmaler, Senator der Akademie
der Künte zu Berlin.

Siemering, Profe., Bildhauer, Senator der Akademie der Künte
zu Berlin.

Steffe&gt;, Profe., Direktor und erter Lehrer an der Kuntaka-
demie zu Königsberg.

von Werner, Profe., Gechichtsmaler, Direktor der akademichen
Hochchule für die bildenden Künte, Senator und Vorteher
eines Meiter-Ateliers bei der Akademie der Künte zu Berlin.

Wittig, Profe., Bildhauer, Lehrer an der Kuntakademie zu
Düeldorf.

A. Wolff, Profe., Bildhauer, Senator der Akademie der Künte
zu Berlin.

&amp;Konigliche Turnlehrer-Bildungsantalt zu Berlin,
(SW. Friedrichtraße 229.)

Direktor: |

W äßoldt, Geheimer Ober-Regierungs-Rath.
Lehrer:

Dr. Euler, Profeor, Unterrichts-Dirizent.
E&gt;ler, Oberlehrer, zugleich Bibliothekar.

AÄonigliches evangeliches Lehrerinunen-Seminar, Gouvernanten-
Intitut und Penionat zu Droyfiig bei Zeiß.

Direktor: Krizinger, Sculrath.
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B. Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts-
Verwaltung.

Anmerkungen.
1. Bei den Regierungskollegien, bezw. den betreffenden Abtheilungen der-

ee fuerden nachtehend außer den Dirigenten nur die chulkfundigen Mitgliederaugeführt.
2. Die bei den Regierungen angetellten Regierungs- und Sc&lt;ulräthe ind,

nac Maßgabe ihrer Funktionen, auch Mitglieder des Provinzial-Sculkollegiums.
1. Provinz Otpreußen.

1. Oberpräident zu Königsberg.
Dr. von Shlie&gt;mann.

2. Provinzial-Sc&lt;hulfollegium zu Königsberg.
Präident: Dr. von Schlie&gt;mann, Oberpräident.
Direktor: Frhr. von der Rec&gt;e von der Horft, Reg. Präident.
Mitglieder: Gawli&gt;, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Troien, Provinz. Schulrath. .
Lempfert, Reg. Rath, mit den Gechäften des Juti-

ziars und Verwalt. Raths im Nebenamte bis auf
Weiteres beauftragt.

3. Regierung zu Königsberg.
a. Präident.

Frhr. von der Re&gt;e von der Hort.
b. Abtheilung für Kirc&lt;hen= und Sc&lt;hulween.

Dirigent: Meier, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Dr. Kret&lt;mer, Reg. und Sculrath.
 S &lt;h el long, desgl.
Außerdem bei der
Abtheilung bechäftigt: Gawli&gt;, Provinz. Schulrath, Geh. Reg.

ath,
Tarony, Kreis-Schulinpektor.

4. Regierung zu Gumbinnen.
a. Präident.

Steinmann.
b. Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.

Dirigent: Dodillet, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Sternkopf, Reg. und Sculrath.

Db. Treibel, dszl.
II. Provinz Wetpreußen.

1. Oberpräident zu Danzig.
Se. Exc. von Ernthaufen, Wirkl. Geh. Rath.
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2. Provinzial-Sc&lt;hulfollegium zu Danzig.
Präident: Se. Exc. von Ernthaufen, Ober-Präfident, Wirkl.

Geh. Rath.
Direktor: von Heppe, Reg. Präident.
Mitglieder: Dr. Krue, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Dr. Völ&gt;exr, Provinz. Schulrath.
Fink, Reg. Rath, Jutiziar und Verwalt. Rath (im

Nebenamte).
3. Regierung zu Danzig.

a. Präßfident.
von Heppe.

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulween.
Dirigent: Frhr. von Richthofen, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Tyrol, Reg. und Sculrath, Geh. Reg. Rath.

Flügel, Reg. und Sc&lt;ulrath.
4. Regierung zu Marienwerder.

a. Präident.
Frhr. von Maenbach, Mitglied des Staatsrathes.

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulween.
Dirigent: Schweder, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Triebel, Reg. und Schulrath.

Thaifß, dsgl.
Außerdem bei der
Abtheilung bechäftigt: IJeneßky, Kreis-Sculinjpektor.

IHN. Provinz Brandenburg.
1. Oberpräident zu Potsdam.

Se. Exc. Dr. Aßenbac, Staatsminiter, zugleiß Ober-
präident des Stadtkreies Berlin.

2. Provinzial-Sc&lt;ulkollegium zu Berlin
für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlin. Demelben it außer
den Angelegenheiten der höheren Unterrichtsantalten und der Seminare auch

das Elementarhulween der Stadt Berlin übertragen.
Präident: Se. Exc. Dr. Ahenba&lt;, Staatsminiter, Obexr-

präident.
Vice-Präident: Herwig.
Mitglieder: Dr. Klix, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Kuhnow, Reg. Rath, Jutiziar u. Verwalt. Rath.
Gruhl, Provinz. Sc&lt;ulrath.
Dr. Pilger, dsgl.
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Müller, Provinz. Sculrath.
Sfkrodzki, dsgl.

Ehrenmitglied: Reichenau, Geh. Ob. Reg. Rath a. D.

3. Regierung zu Potsdam.
a. Präßfident.

von Neefe.
| b. Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.

Dirigent: Bergius, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Dr. Dittmar, Reg. und Sculrath.

Bs &gt;ler, dsgl.
Trinius, dsgl.
4. Regierung zu Frankfurt a./O.

a. Präßfident.
von Heyden, Mitglied des Staatsrathes.

b. Abtheilung für Kirhen- und Schulween.
Dirigent: Rüppell, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Shumann, Reg. und Sulrath.

| Heiber, dsal.

IV. Provinz Pommern.
 1. Dbexpräident zu Stettin.

Grafvon Behr-Negendank.
2. Provinzial-Sc&lt;ulkollegium zu Stettin.

Präfident: Graf von Behr-Negendank, Oberpräident.
Direktor: von Sommerfeld, Reg. Präident.
Mitglieder: Dr. Wehrmann, Provinz. Shulrath, Geh. Reg. Rath.

(Eine Provinz. Sc&lt;ulrath-Stelle 3. 3. unbeeßt.)
von Stranß, Reg. Aeor, Jutiziar und Verwalt.

Rath (im Nebenamte).
3. Regierung zu Stettin.

a. Präident.
von Sommerfeld.

b. Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.
Dirigent: Schreiber, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Kösnigk, Reg. und Sculrath.

Bethe, dsgl.
Außerdem bei der
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4. Regierung zu Köslin.
3. Präßident.

Graf Clairon d'Hauonville.
b. Abtheilung für Kirc&lt;hen- und Schulween.

Dirigent: Höfer, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Hiel&lt;er, Reg. und Sculrath.

eije, dsgl.
9. Regierung zu Stralund.

a. Präident.
von Pommer-E&lt;e.

b. Kollegium.
Reg. Räthe: von Lattorff, Ob. Reg. Rath, Stellvertreter des

Präßfidenten.
Maaß, Reg. und Sc&lt;ulrath.

V. Provinz Poen.

1. Oberpräident zu Poen.
Graf von Zedliß-Trüßc&lt;ler, Mitglied des Staatsrathes.

2. Provinzial-Schulkollegium zu Poen.
Präident: Graf von Zedlitz-Trüß| &lt;ler, Oberpräident.
Direktor : Zimmermann, Reg. Vice-Präident.
Mitglieder: Polte, Profeor, Provinz. Sculrath.

Lufe, Provinz. Schulrath.
Dr. Mager, Regierungs - Aeor, Jutiziar und Ver-

waltungsrath.
3. Regierung zu Poen.

a. Präßidium.
Graf von Zedliß-Trüß&lt;ler, Oberpräfident.
Zimmermann, Reg. Vice-Präßfident.

b. Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.
Dirigent: Perkuhn, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Skladny, Reg. und Sculrath.

Dr. Braxator, dsgl.
Gabriel, desgl.

Außerdem bei der
Abtheilung bechäftigt: Dr. Klewe, Kreis-Sc&lt;ulinpektor.
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4. Regierung zu Bromberg.
a. Präident.

von Tiedemann.

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulween.
Dirigent: Otto, Ob. Reg. Rath.Reg. Räthe: Vater, Reg. und Schulrath.

Dr. Nagel, d8gl.

VI. Provinz Scleien.
1. Oberpräident zu Breslau.

Se. Exc. D. von Seydewiß, Wirkl. Geh. Rath.
2. Provinzial-Schulkollegium zu Breslau.

Präident: SebRN von Seydewiß, Oberpräfident, Wirkl.th.
Direktor: Dr. Willdenow, Geh. Reg. Rath, Jutiziar u. Berw.

Rath, auftrg8w. in Vertretung des Reg. Präidenten.

Mitglieder : iteg. Rathow, Jutiziar u. Verwalt. Rath, Geh.eg. Rat -- -

T&lt;adert, Provinz. Schulrath.
Eismann, Reg. und Schulrath, Konit. Rath.
Dr. Slawißfi, Provinz. Schulrath.
(eine Provinz. Schulrathtelle 3. 3. unbeeßt.)

3. Regierung zu Breöslau.
2 Präident.

Frhr. Iun&gt;er von Ober-Conreut.
b. Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.

Dirigent: Tech ow, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Eismann, Reg. u. Sc&lt;ulrath, Konit. Rath.

Sperber, Reg. und Sc&lt;hulrath.Dr. Ganen, desgl.
Außerdem bei der
Abtheilung bechäftigt: Dr. Slawißki, Prov. Sc&lt;hulrath, |. Prov.

Sculkolleg.
Dr. Bußfky, Kreis-Shulinpektor.

4. Regierung zu Liegniß.
a. Präfident.

Prinz Handjery.
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b. Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.
Dirigent: von Seydewiß, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Jüttner, Reg. und Sc&lt;ulrath, Geh. Reg. Rath.

Bod&gt;, dsgl., d8gl.
Giebe, Reg. und Sculrath.

5. Regierung zu Oppeln.
a. Präident.

Graf von Baudijin.
b. Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.

Dirigent: von Wethoven, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Sh&lt;ylla, Reg. und Sculrath.

Dr. Montag, dsgl.
Kupfer, dsgl.

VI. Provinz Sachen.
1. Oberpräident zu Magdeburg.

von Wolff.
2. Provinzial-Sc&lt;hulkollegium zu Magdeburg.

Präident: von Wolff, Oberpräident.
Direktor: von Wedell, Reg. Präident.
Mitglieder: Dr. Göbel, Provinz. Shulrath, Geh. Reg. Rath.

- Todt, dsgl,, dsgl.
Niße, Konfit. Rath, Jutiziar.
Suppe, Reg. Rath, Berwalt. Raty.
Bode, Reg. und Sdulrath.

3. Regierung zu Magdeburg.
a. Präident.

von Wedelli.

b. Abtheilung für Kirchen- und Sculween.
Dirigent: Cleve, Ob. Reg. Rath.

-Reg. Räthe: Bode, Reg. und Schulrath.
Sc&lt;hsnwälder, dsgl.

4. Regierung zu Mereburg.
a Präident.

von Diet.
b. Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.

Drigent: Pogge, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Haupt, Reg. und Sulrath.

Friedrich, dsgl.
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b. Abtheilung für Kir<en- und Schulweſen.
Dirigent: von Seydewiß, Ob. Reg. Rath.
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VI. Provinz Sachſen.

1. Oberpräſident zu Magdeburg.

von Wolff.

2. Provinzial-Sc<hulkollegium zu Magdeburg.

Präſident: von Wolff, Oberpräſident.
Direktor: von Wedell, Reg. Präſident.
Mitglieder: Dr. Göbel, Provinz. Shulrath, Geh. Reg. Rath.
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Sc<hsnwälder, dsgl.

4. Regierung zu Merſeburg.

a Präſident.
von Dieſt.

b. Abtheilung für Kir<hen- und Schulweſen.
Drigent: Pogge, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Haupt, Reg. und Sulrath.

Friedrich, dsgl.
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59. Regierung zu Erfurt.
a. Präfident.

von Brauc&lt;itch.
b. Abtheilung für Kirchen- und Sc&lt;ulwejen.

Dirigent: von Tz&lt;oppe, Ob. Reg. Rath.
Reg. Rath: Hardt, Reg. und Schulrath.
Außerdem bei der
Abtheilung bechäftigt: Nagel, Diviionspfarrer.

VII. Provinz Schleswig-Holtein.
i. Oberpräident zu Schleswig.

Se. Exc. Steinmann, Wirkl. Geh. Rath.
2. Provinzial-Schulkollegium zu Sc&lt;leswig.

Präident: Se. Exc. Steinmann, Oberpräident, Wirkl. Geh. "ath.Mitglieder: D. Sc&lt;neider, Reg. und Sc&lt;ulrath.
Dr. Köpke, Provinz. Sc&lt;hulrath.
Frhr. von Patow, Reg. Rath, mit Warnehmung der

Gechäfte des Jutiziars u. Verw. Rathes beauftragt.
3. Regierung zu Sc&lt;hleswig.

a. Präidium.

Präident: SS, be Steinmann, Oberpräident, Wirkl. Geh.at
Vice-Präident: Griebac.

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulween
Dirigent: von Rumohr, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: D. S&lt; neider, Reg. und Sculrath.

Saß, dsgl.
IX. Provinz Hannover.

1. Oberpräident zu Hannover.
Se. Exc. von Leipziger, Wirkl. Geh. Rath.

2. Provinzial-Sc&lt;ulkollegium zu Hannover.
Präident: Se. Exc. v. Leipziger, Oberpräident, Wirkl.Geh. Rath.
Direktor: Rautenberg, Konit. Präident (auftragsw.)
Mitglieder: Spieker, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.Dr. Breiter, dsgl., d8al.

- HäFermann, Prov. Shulrath.
Brandi, Reg. und Sculrath zu Osnabrüc.

- » iedenweg, Reg. Rath, Jutiziar und Werwalt.at
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3. Regierung zu Hannover.
a. Präident.

von Cranach.
b. Abtheilung für Kirc&lt;en- und Schulween.

Dirigent: von Jacobi, Ob. und Geh. Reg. Rath.
Reg. Rath: Pabt, Reg. und Sculrath.

4. Regierung zu Hildesheim.
a. Präident.

Dr. S hulß.
bd. Abtheilung für Kirchen= und Schulween.

Dirigent: Dröge, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Le verkühn, Reg. und Scullrath.

Wedetkin, Reg. und Schulrath, Seminaxr-Direktor.
5. Regierung zu Lüneburg.

a. Präident.
Lodemann.

b. Abtheilung für Kirhen- und Schulween.
Dirigent: von Maow, Ob. Reg. Rath.
Reg. Rath: Friee, Reg. und Sc&lt;ulrath.

6. Regierung zu Stade.
a. Präident.

Franzius.
b. Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.

Dirigent: Reinic&gt;, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Dr. Lauer, Reg. und Sculrath.
Außerdem bei der
Abtheilung bechäftigt: Dr. Jüngling, Seminar-Direfktor.

7. Regierung zu Osnabrüc&gt;e.
a Präident.

(z. 3. unbeeßt.)
b. Kollegium.

Reg. Räthe: von Pawel, Ob. Reg. Rath, Stellvertr. d. Präidenten.
Brandi, Reg. und Sculrath (auch Mitglied des

Königl. Provinzial-Sc&lt;ulfollegiums in Han-
nover).

Dierde, Reg. und Sculrath, Seminar-Direktor.
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8. Regierung zu Aurich.
a. Präident.

von Colmar-Meyen burg.
b. Kollegium.

Reg. Räthe: Vormbaum, Ob. Reg. Rath, Stellvertreter des
Präidenten.

S&lt; ulze, Reg. und Sdulrath. -

X. Provinz Wetfalen.
1. Oberpräident zu Münter.

von Hagemeiter.

2. Provinzial-Schulkollezium zu Münter.Präfident:vonHagemeiter,Oberpräfident.Direttor: vonLiebermann, -Reg. Präident.Mitglieder: Dr. Schulß, Provinz. Sculrath, Geh.Reg.Rath
-Mirus, „Reg. Rath, auftrgsw. Verwalt. Rath.
Dr. Sulz, Reg. und Sculrath.
Henning, dsgl.
Dr. Nothfuchs, Provinz. Sc&lt;hulrath.
Glaewald, Konit. Rath, auftrgsw. Jutiziar.

3. Regierung zu Münter.
a. Präident. =

von Liebermann.

b. Abtheilung des Innern.
Dirigent: von Viebahn, Ob. Reg. Rath.Reg. Räthe: Dr. Schulz, Reg. und Shulrath.

Henning, dsgl.
4. Regierung zu Minden.

3. Präfßfident.
von Pilgrim.

b. Abtheilung des Innern.
Dirigent: Winzer, Ob. Reg. Rath.Reg. Räthe: Hechtenberg, Reg. und Schulrath.

BVandene&lt;, dsgl.
1388. 2
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5. Regierung zu Arnsberg.
a. Präjident.

von Roen.
b. Abtheilung für Kirchen- und Schulween.

Dirigent: Lucanus, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Dr. Roß, Reg. und Sculrath.

Cremer, d8sgl.

XI Provinz Heen:Naau.
1. Oberpräident zu Kael.

Se. Exc. Graf zu Eulenburg, Staatsminiter.
2. Provinzial-Schulkollegium zu Kael.

Vorizender: Se. Exc. Graf zu Gulenburg, Staatsminiter,
Oberpräident.

Stellvertreter: Rothe, Reg. Präident.
Mitglieder: Dr. Lahmeyer, Provinz. Shulrath.

Opiß, Ob. Reg. Rath, Jutiziar und Verwalt. Rath
im Nebenamte.

Kannegießer, Provinz. Sc&lt;hulrath.
Ehrenmitglied: Kretc&lt; el, Geh. Reg. Rath a. D.

3. Regierung zu Kael.
a. Präident.

Rothe.
b. Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.

Dirigent: Opit, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Hae, Reg. und Sculrath.

Dr. Fal&gt;enheiner, dsgl.
Außerdem bei der |
Abtheilung bechäftigt: Dr. Auth, Gymna. Oberlehrer.

4. Regierung zu Wiesbaden.
a. Präident.

von Wurmb, Wirklicher Geb. Ob. Reg. Rath.
b. Abtheilung für Kir&lt;hen= und Schulween.

Dirigent: de la Croix, Ob. Reg. Rath, Konfit. Präident.
Reg. Räthe: Rif&lt;, Reg. und Sc&lt;ulrath, Konit. Rath.

Dr. von Fri&gt;ken, Reg. und Sculrath.
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XU. Rheinprovinz.

1. Oberpräident zu Koblenz.
Se. Exc. Dr. von Bardeleben, Wirkl. Geh. Rath.

2. Provinzial-Sc&lt;hulkollegium zu Koblenz.
Präident: Se. Exc. Dr. von Bardeleben, Oberpräident, Wirkl.

Geh. Rath.
Direftor: von Puttkamer, Reg. Vice-Präident.
Mitglieder: Dr. Höpfner, Provinz. Sc&lt;ulrath.

- Deiters, dsgl.
Linnig, dsgl.
Dr. Wendland, dsgl.
Wever, Reg. Ae., Jutiziar und Verwalt. Rath.

3. „Regierung zu Koblenz.
 H a. Präidium.

Präfident: “Se.Exc. Dr. von Bardeleben; Oberpräfident.
Wirkl. Geh. Rath.

Vice-Präfident: vonPuüttkäamer.

b. Abtheilung des Innern.
Dirigent: Koh, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Dr. Breuer,Reg. Sc&lt;ulrath.

Anderjon, dsgl.
4. Regierung zu Düeldorf.

2 Präident.
Frhr. von Berlep&lt;, Mitglied des Staatsrathes.

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulween.
Dirigent: von Sc&lt;hüß, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Hildebrandt, Reg. und Sc&lt;ulrath.

Dr. Rovenhagen, dsgl., Profe.
Bauer, Reg. und Sculrath.

9. Regierung zu Köln.
a. Präident.

von Sydow.
OE
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XU. Rheinprovinz.

1. Oberpräſident zu Koblenz.

Se. Exc. Dr. von Bardeleben, Wirkl. Geh. Rath.

2. Provinzial-Sc<hulkollegium zu Koblenz.

Präſident: Se. Exc. Dr. von Bardeleben, Oberpräſident, Wirkl.
Geh. Rath.

Direftor: von Puttkamer, Reg. Vice-Präſident.
Mitglieder: Dr. Höpfner, Provinz. Sc<ulrath.

- Deiters, dsgl.
Linnig, dsgl.
Dr. Wendland, dsgl.
Wever, Reg. Aſſeſſ., Juſtiziar und Verwalt. Rath.

3.„Regierung zu Koblenz.

H a. Präſidium.

Präfident: “Se.Exc.Dr. vonBardeleben; Oberpräfident.
Wirkl. Geh. Rath.

Vice-Präfident: vonPuüttkäamer.

b. Abtheilung des Innern.

Dirigent: Koh, Ob. Reg. Rath.
Reg.Räthe: Dr. Breuer,Reg. Sc<ulrath.

Anderjon, dsgl.

 

4. Regierung zu Düſſeldorf.

2 Präſident.

Frhr. von Berlepſ<, Mitglied des Staatsrathes.

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen.

Dirigent: von Sc<hüß, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Hildebrandt, Reg. und Sc<ulrath.

Dr. Rovenhagen, dsgl., Profeſſ.
Bauer, Reg. und Sculrath.

9. Regierung zu Köln.

a. Präſident.

von Sydow.
OE
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vb. Abtheilung des Innern.
Dirigent: von Guionneau, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Flor/ &lt;huß, Reg. und Sculrath.

D. Schönen, dszl.

6. Regierung zu Trier.
a. Präßfident.

Nah) | e.
b. Abtheilung des Innern.

Dirigent: von Geldern, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Dr. Dy &gt;h off, Reg. und Sc&lt;ulrath.

- Schumann, deal.

7. Regierung zu Aachen.
a Präident.

von Hoffmann.

b. Abtheilung des Innern.
Dirigent: von der Moel, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Glasmac ers, Reg. und Sculrath.

Schieffer, dsgzl.

XIII. Hohenzollernche Lande,
Regierung zu Sigmaringen.

a. Präident.
Frhr. Frankf von Fürtenwerth.

b. Rollegium.
Reg. Räthe: Drolshagen, Reg. Rath, Stellvertreter des Präs-

identen. |

Kohler, Reg. und Schulrath.

Fürtenthümer Walde&gt; und Pyrmon t.
Landesdirektor.

von Saldern zu Arolen.
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vb. Abtheilung des Innern.

Dirigent: von Guionneau, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Flor/ <huß, Reg. und Sculrath.

D. Schönen, dszl.

6. Regierung zu Trier.

a. Präßfident.

Nah) | e.

b. Abtheilung des Innern.

Dirigent: von Geldern, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Dr. Dy >h off, Reg. und Sc<ulrath.

- Schumann, deal.

7. Regierung zu Aachen.

a Präſident.

von Hoffmann.

b. Abtheilung des Innern.

Dirigent: von der Moſel, Ob. Reg. Rath.
Reg. Räthe: Glasmac ers, Reg. und Sculrath.

Schieffer, dsgzl.

XIII. Hohenzollernſche Lande,

Regierung zu Sigmaringen.

a. Präſident.

Frhr. Frankf von Fürſtenwerth.

b. Rollegium.

Reg. Räthe: Drolshagen, Reg. Rath, Stellvertreter des Präs-
ſidenten. |

Kohler, Reg. und Schulrath.

Fürſtenthümer Walde> und Pyrmont.

Landesdirektor.

von Saldern zu Arolſen.
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C. Kreis-Shulinpektoren.

Tl.

Aufichtsbezirke:

RTNNN
Provinz Otreußen.

1. Regierungsbezirk Königsberg.
a. Ständige Kreis-Schulinpektoren.

 “S2OPADBPPD
.Prfz: Eylau 1.

. Prtz. Eylau IL. Prüß. Eylau DI
. Fic&lt;haujen 1.
. Fic&lt;haufen I1.
.“ Fi&lt;haufen IL. --
. Friedland 1.
. Fiedlawil
. Gerdauen 1.

10. Gerdauen I1.
11. Heiligenbeil I.
12. Heiligenbeil I1.
13. Heilsberg 111.
14. Prß. Holland 1.
15. Prß. Holland I].
16. Königsberg, Stadt.

17. Königsberg, Land 1.

18. Königsberg, Land 11].
19. Königsberg, Land Ul.
20. Labiau 1.
21. Labiau 11.
22. Memel 1.

PAPEon

Allentein. Spohn zu Allentein.
Wartenburg. Vigouroux zu Wartenburg.
Braunsberg. Seemann zu Braunsberg.

. Gutttadt. Mühlhoff zu Gutttadt.
Heilsberg. Dr. Robels zu Heilsberg.
Memel. Schröder zu Pröfuls.
Neidenburg. Rohde zu Neidenburg , kommiarich.
Soldau. Skrzeczka zu Soldau,
Ortelsburg. Pöhlmannzu Ortelsburg. un
.Oterode. Kobzu Oterode.
Röffel. Schlicht zu Röel.

-- b. ""Kreischülinpektoren im "Nebenamte.
Schröder, Pfarrer zu Eißhorn,kommi.-Schröder, dsgl. zu Gichhorn.
Niebios, dsgl. zu Dolltädt.
Steinwender, ds83l. zu Germau.
Froelke, dsgl. zu Wargen.

Be Superintendent ZU- Powunden.-Echenbach, dsal. zu Friedland.
Hen&lt;tke, Pfarrer zu Bartentein. - H
Pichier, dsgl. zu Nordenburg.
Rouüelle, d83l. zu Moltheinen.
Eyenblätter, Superint. zu Heiligenbeil.
von Roz3ynski, Pfarrer zu Dt. Thierau,
Pauly, Pfarrer zu Röel, kommi].
Krufkenberg, Superint. zu Prtz. Holland.
Kirchtein, Pfarrer zu Herrndorf.
Dr. Tribufkait, Stadtc&lt;ulrath zu

Königsberg.
Horn, Superint. zu Powunden (efr.

unter b. 6).
Lackner, Archidiafonus zu Königsberg.
Eilsberger, Superint. zu Königsberg.
Kuehn, dszl. zu Laukichken.
Dengel, Pfarrer zu Mehlauken.
Habruder, Superint. zu Memel.
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C. Kreis-Shulinſpektoren.

Tl.

Aufſichtsbezirke:

NNN

Provinz Oſtreußen.

1. Regierungsbezirk Königsberg.

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren.

“
S
2
O
P
A
D
B
P
P
D

. Prfz: Eylau1.

. Prtz. Eylau IL

. Prüß. Eylau DI

. Fiſc<haujen 1.

. Fiſc<haufen I1.

.“ Fiſ<haufen IL. --

. Friedland 1.

. Fiedlawil

. Gerdauen 1.
10. Gerdauen I1.
11. Heiligenbeil I.
12. Heiligenbeil I1.
13. Heilsberg 111.
14. Prß. Holland 1.
15. Prß. Holland I].
16. Königsberg, Stadt.

17. Königsberg, Land 1.

18. Königsberg, Land 11].
19. Königsberg, Land Ul.
20. Labiau 1.
21. Labiau 11.
22. Memel 1.

P
A
P
E
o
n

Allenſtein. Spohn zu Allenſtein.
Wartenburg. Vigouroux zu Wartenburg.
Braunsberg. Seemann zu Braunsberg.

. Guttſtadt. Mühlhoff zu Guttſtadt.
Heilsberg. Dr. Robels zu Heilsberg.
Memel. Schröder zu Pröfuls.
Neidenburg. Rohde zu Neidenburg , kommiſſariſch.
Soldau. Skrzeczka zu Soldau,
Ortelsburg. Pöhlmannzu Ortelsburg. un

. Oſterode. Kobzu Oſterode.
Röffel. Schlicht zu Röſſel.

-- b. ""Kreisſchülinſpektorenim"Nebenamte.
Schröder, Pfarrer zu Eißhorn,kommiſſ.-
Schröder, dsgl. zu Gichhorn.
Niebios, dsgl. zu Dollſtädt.
Steinwender, ds83l. zu Germau.
Froelke, dsgl. zu Wargen.
BeSuperintendent ZU- Powunden.-
Eſchenbach, dsal. zu Friedland.

 Henſ<tke, Pfarrer zu Bartenſtein. - H

Pichier, dsgl. zu Nordenburg.
Rouüſſelle, d83l. zu Moltheinen.
Eyſenblätter, Superint. zu Heiligenbeil.
von Roz3ynski, Pfarrer zu Dt. Thierau,
Pauly, Pfarrer zu Röſſel, kommiſ].
Krufkenberg, Superint. zu Prtz. Holland.
Kirſchſtein, Pfarrer zu Herrndorf.
Dr. Tribufkait, Stadtſc<ulrath zu

Königsberg.
Horn, Superint. zu Powunden (efr.

unter b. 6).
Lackner, Archidiafonus zu Königsberg.
Eilsberger, Superint. zu Königsberg.
Kuehn, dszl. zu Laukiſchken.
Dengel, Pfarrer zu Mehlauken.
Habruder, Superint. zu Memel.

 



Auffichtsbezirke :3. Mohrungen 1. Fi&lt;er, Pfarrer zu Gr. Arnsdorf.M4 Mohrungen I1. Depner, Prediger zu Mohrungen.
25. Ratenburg I. Klapp, Superint. zu Ratenburg.
26. Ratenburg 11. Maletitka, Pfarrer zu Wenden.
27. Wehlau 1. Zilius, dsgl. zu Wehlau.
28. Wehlau 11. Wedemann, dsgl. zu Grünhain.

2. Regierungsbezirf Gumbinnen.
a Ständioe Kreis&lt;hulinpektoren.

1. Darkehmen. Graßki zu Darfehmen.
2. Heydekrug. Kießner zu Heydekrug.
3. Interburg. Franz zu Interburg.
4. Lößen. ODeltjen zu Lößen.
59. Marggrabowa. Dr. Korpjuhn zu Marggrabowa.
6. Pillkalleu. Anders zu Pillkallen.
7. Tilit. Schwede zu Tilit, kommiarich.

b. Kreis&lt;hulinpektoren im Nebenamte.
1. Angerburg 1. Braun, Superint. zu Angerburg.
2. Angerburg II Stie1lo, Pfarrer zu Angerburg.
3. Goldap 1. Dr. Woy&lt;, Superint. zu Goldap.
4. Goldap 11. Jordan, Pfarrer zu Szittkfehmen.
5. Gumbinnen I. Roe&gt;, Superint. zu (Gumbinnen.
6. Gumbinnen I1. Kröhnke, Pfarrer zu Szirgupönen.
7. Johannisburg 1. Stiller, Superint. zu Johannisburg.
8. Johannisburg 11. Czygan, Pfarrer zu Bialla.
9. Zo7annisburg IM. Floß, dgl. zu Turocheln.10. Lyd 1. Siemienowski, Superint. zu Lyc&gt;k.

11. Ly&gt; IT. von Herrmann, Pfarrer zu Borczymmen.
12. Niederung 1. Konopac&gt;i, dsgl. zu Lappienen.
13. Niederung IL Hoffheinz, Superint. zu Neukirch.
14. Ragnit I. Hammer, Pfarrer zu Ragnit, kommi.15. Ragnit 11. Friedem aun, ds3l. zu Kraupichken.
16, Ragnit 1111. Hammer, dsgl. zu Wichwill.
17. Sensburg 1. Gerß, Superint. zu Sensburg.
13. Sensburg 1]. C asper, Pfarrer zu Seeheten.
19. Stallupönen 1. Pohl, Superint. zu Kattenau.
20. Stallupönen 11. Glodkows ki, Pfarrer zu Stallupönen.

 

Auffichtsbezirke :
3. Mohrungen 1. Fiſ<er, Pfarrer zu Gr. Arnsdorf.
M4 Mohrungen I1. Depner, Prediger zu Mohrungen.
25. Raſtenburg I. Klapp, Superint. zu Raſtenburg.
26. Raſtenburg 11. Maletitka, Pfarrer zu Wenden.
27. Wehlau 1. Zilius, dsgl. zu Wehlau.
28. Wehlau 11. Wedemann, dsgl. zu Grünhain.

2. Regierungsbezirf Gumbinnen.

a Ständioe Kreisſ<hulinſpektoren.

1. Darkehmen. Graßki zu Darfehmen.
2. Heydekrug. Kießner zu Heydekrug.
3. Inſterburg. Franz zu Inſterburg.
4. Lößen. ODeltjen zu Lößen.
59. Marggrabowa. Dr. Korpjſuhn zu Marggrabowa.
6. Pillkalleu. Anders zu Pillkallen.
7. Tilſit. Schwede zu Tilſit, kommiſſariſch.

b. Kreisſ<hulinſpektoren im Nebenamte.

1. Angerburg 1. Braun, Superint. zu Angerburg.
2. Angerburg II Stie1lo, Pfarrer zu Angerburg.
3. Goldap 1. Dr. Woyſ<, Superint. zu Goldap.
4. Goldap 11. Jordan, Pfarrer zu Szittkfehmen.
5. Gumbinnen I. Roſſe>, Superint. zu(Gumbinnen.
6. Gumbinnen I1. Kröhnke, Pfarrer zu Szirgupönen.
7. Johannisburg 1. Stiller, Superint. zu Johannisburg.
8. Johannisburg 11. Czygan, Pfarrer zu Bialla.
9. Zo7annisburg IM. Floß, dgl. zu Turoſcheln.

10. Lyd 1. Siemienowski, Superint. zu Lyc>k.
11. Ly> IT. von Herrmann, Pfarrer zu Borczymmen.
12. Niederung 1. Konopac>i, dsgl. zu Lappienen.
13. Niederung IL Hoffheinz, Superint. zu Neukirch.
14. Ragnit I. Hammer, Pfarrer zu Ragnit, kommiſſ.
15. Ragnit 11. Friedem aun, ds3l. zu Kraupiſchken.
16, Ragnit 1111. Hammer, dsgl. zu Wiſchwill.
17. Sensburg 1. Gerß, Superint. zu Sensburg.
13. Sensburg 1]. C asper, Pfarrer zu Seeheſten.
19. Stallupönen 1. Pohl, Superint. zu Kattenau.
20. Stallupönen 11. Glodkows ki, Pfarrer zu Stallupönen.
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Aufichtsbezirke :
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11. Provinz Wetpreußen.
1. Regierunzsbezirk Danzig.
a Ständige Kreischulinjpektoren.

Berent. Nit&lt; zu Berent.
Danzig. Dr. S harfe zu Danzig.
Dirc&lt;hau. von Cöllen zu Dirc&lt;au.
Karthaus. S&lt;hmidt zu Karthaus.
Neutadt 1. Dr. Lipkau zu Neutadt, kommi].
Neutadt 1. Konalik daelbt.
Prß. Stargardt 1. Richter zu Prß. Stargardkt.
Prßz. Stargardt XU. Dr. Cyranka daelbt.
Schöne. Friedrich zu Schöne.
Sullenchin. Kittelmann zu Sullen&lt;in.
Zoppot. Witt zu Zoppot.
= b. Kreis&lt;ulinpektoren im Nebenamte.“Sm ade aet aeilnwumuu
Danziger Nehrung. Boie, Superint. zu Danzig.
Danziger Werder. Scaper, Pfarrer zu Woßlaf.
Danzig, Stadt. Dr. Cofa&gt;, Stadt&lt;hulrath zu- Danzig.
Elbinger: |

3 HBhe, ötlich. Sensfuß, Pfarrer zu Trüunz. TTT
b. Niederung, wetl. Mooß, dsal. zu Neuheide.

Elbing, kathol. Wagner, Propt und Dekan zu Elbing.
Karthaus. Lu&gt; ow, Pfarrer zu Karthaus.
Gr. Marienburger uaannemaeaneg mn

Werder. Kähler, Superint. zu Neuteich.
Kl. Marienburger =&lt; uu ai

Werder. Chritmann, Pfarrer zu Altfelde.
Marienburg, kathol. Dr. Ritzke, Dekan zu Marienburg.
Tiegenhof 1. Quiring, Pfarrer zu Ladekopp.
Tiegenhof 11. Grunenberg, Dekan zu Gr. Lichtenau.

2. Regierungsbezirk Marienwerder.
a. Ständige Kreis-Sdulinpektoren.

Brieen. Winter zu Brieen.
Bruß. Wiee zu Bruß.
Dt. Eylau. Zopf zu Dt. Eylau.
Flatow. Benuewiß zu Flatow.
Prfz. Friedland. Gerner zu Pr. Friedland.
Graudenz. Dr. Kapha hn zu Graudenz.
Koniß. Uhl zu Konitz.
Dt. Krone 1. Dr. Hatwig zu Dt. Krone.
Dt. Krone. 11. Bart&lt; daelbt.
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Aufſichtsbezirke:
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11. Provinz Weſtpreußen.

1. Regierunzsbezirk Danzig.

a Ständige Kreisſchulinjpektoren.

Berent. Nitſ< zu Berent.
Danzig. Dr. S harfe zu Danzig.
Dirſc<hau. von Cöllen zu Dirſc<au.
Karthaus. S<hmidt zu Karthaus.
Neuſtadt 1. Dr. Lipkau zu Neuſtadt, kommiſ].
Neuſtadt 1. Konſalik daſelbſt.
Prß. Stargardt 1. Richter zu Prß. Stargardkt.
Prßz. Stargardt XU. Dr. Cyranka daſelbſt.
Schöne. Friedrich zu Schöne.
Sullenſchin. Kittelmann zu Sullenſ<in.
Zoppot. Witt zu Zoppot.

= b. Kreisſ<ulinſpektoren im Nebenamte.
“Smade aetaewumuu

Danziger Nehrung. Boie, Superint. zu Danzig.
Danziger Werder. Scaper, Pfarrer zu Woßlaſf.
Danzig, Stadt.Dr. Cofa>, Stadtſ<hulrath zu- Danzig.
Elbinger: |
3 HBhe, öſtlich. Sensfuß, Pfarrer zu Trüunz. TTT
b. Niederung, weſtl. Mooß, dsal. zu Neuheide.

Elbing, kathol. Wagner, Propſt und Dekan zu Elbing.
Karthaus. Lu> ow, Pfarrer zu Karthaus.
Gr. Marienburger uaannemaeanegmn

Werder. Kähler, Superint. zu Neuteich.
Kl. Marienburger=<uu ai

Werder. Chriſtmann, Pfarrer zu Altfelde.
Marienburg, kathol. Dr. Ritzke, Dekan zu Marienburg.
Tiegenhof 1. Quiring, Pfarrer zu Ladekopp.
Tiegenhof 11. Grunenberg, Dekan zu Gr. Lichtenau.

2. Regierungsbezirk Marienwerder.

a. Ständige Kreis-Sdulinſpektoren.
Brieſen. Winter zu Brieſen.
Bruß. Wieſe zu Bruß.
Dt. Eylau. Zopf zu Dt. Eylau.
Flatow. Benuewiß zu Flatow.
Prfz. Friedland. Gerner zu Pr. Friedland.
Graudenz. Dr. Kapha hn zu Graudenz.
Koniß. Uhl zu Konitz.
Dt. Krone 1. Dr. Hatwig zu Dt. Krone.
Dt. Krone. 11. Bartſ< daſelbſt.
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Auffichtsbezirke: |

10. Kulm. erledigt, z. 3. von dem Kreis-Sc&lt;ulinpektor
Winter in Brieen mitverwaltet.

11. Kulmee. Grubel zu Kulmee.
12. Lautenburz. Dr. Quehl zu Strasburg.
13. Leen. Liere zu Leen.
14. Löbau. Streibel zu Löbau.
15. Marienwerder. Haemann zu Marienwerder.
16. Mewe. von Homeyer zu Mewe,
17. Neuenburg. Engelien zu Neuenburg.
18. Neumark. Lange zu Neumark.
19. Prechlau. Henkel zu Prechlau.
20. Roenberg. Steuer zu Roenberg.
21. Schlochau. S &lt;hrad er zu Schloc&lt;hau, kommi.
22. S&lt;hweß 1. Scheuermann zu Sc&lt;hweß.
23. S&lt;hweß 11. Treichel zu Sc&lt;hweß.
24. Schönee. Dr. Hoffmann zu Schönee, kommi.
25. Strasburg. Bajohr zu Strasburg.
26. Stuhm. Dr. Zint zu Stuhm.
27. Thorn. S hPröter zu Thorn.
28. Tuchel 1. Dr. Rösler zu Tuchel.
29. Tuchel 11. Menge daelbt.
30. Zempelburg. Dr. Blo&gt; zu Zempelburg.

b. Kreis-S&lt;hulinpektoren im Nebenamte.
Keine.

Id. Provinz Brandenburg.
1. Stadt Berlin.

a Ständige Kreis-S&lt;ulinpektoren.
Keine.

b. Kreis-Schulinpektoren im Nebenamie.
1. Berlin 1. d'Hargues, tädticher Schulinpektor.
2. Berlin 11. Haae, dsgl.
3. Berlin I]. Stier, dsgl.
4. Berlin IV. Dr. Berthold, dszl.
5. Berlin V. Dr. Jonas, dsgl.
6. Berlin VI. z. Z. unbeeßt.
7. Berlin VIL. Reine&gt;e, tädii&lt;er Schulinpektor.
8. Berlin VU. Dr. Zwidk, dsgl.
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Auffichtsbezirke: |
10. Kulm. erledigt, z. 3. von dem Kreis-Sc<ulinſpektor

Winter in Brieſen mitverwaltet.
11. Kulmſee. Grubel zu Kulmſee.
12. Lautenburz. Dr. Quehl zu Strasburg.
13. Leſſen. Lierſe zu Leſſen.
14. Löbau. Streibel zu Löbau.
15. Marienwerder. Haſemann zu Marienwerder.
16. Mewe. von Homeyer zu Mewe,
17. Neuenburg. Engelien zu Neuenburg.
18. Neumark. Lange zu Neumark.
19. Prechlau. Henkel zu Prechlau.
20. Roſenberg. Steuer zu Roſenberg.
21. Schlochau. S <hrad er zu Schloc<hau, kommiſſ.
22. S<hweß 1. Scheuermann zu Sc<hweß.
23. S<hweß 11. Treichel zu Sc<hweß.
24. Schönſee. Dr. Hoffmann zu Schönſee, kommiſſ.
25. Strasburg. Bajohr zu Strasburg.
26. Stuhm. Dr. Zint zu Stuhm.
27. Thorn. S hPröter zu Thorn.
28. Tuchel 1. Dr. Rösler zu Tuchel.
29. Tuchel 11. Menge daſelbſt.
30. Zempelburg. Dr. Blo> zu Zempelburg.

b. Kreis-S<hulinſpektoren im Nebenamte.

Keine.

Id. Provinz Brandenburg.

1. Stadt Berlin.

a Ständige Kreis-S<ulinſpektoren.

Keine.

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamie.

1. Berlin 1. d'Hargues, ſtädtiſcher Schulinſpektor.
2. Berlin 11. Haaſe, dsgl.
3. Berlin I]. Stier, dsgl.
4. Berlin IV. Dr. Berthold, dszl.
5. Berlin V. Dr. Jonas, dsgl.
6. Berlin VI. z. Z. unbeſeßt.
7. Berlin VIL. Reine>e, ſtädiiſ<er Schulinſpektor.
8. Berlin VU. Dr. Zwidk, dsgl.

 
  



Aufichtsbezirke :
2. Regierungsbezirk Potsdam.

2. Ständige Kreis-Schulinpektoren.
1.
2.

|

jed Fnac

12.
13.
14.
15.
16.

Ur.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.

o1.
32.
33.

| med

DOPAPEEEr

Nieder-Barnim.
Teltow.

Dr. Tietz, Sculrath, zu Berlin.
Dr. Tyszka, daelbt.

b. Kreis-Sc&lt;ulinpektoren im Nebenamte.
Angermünde.
Baruth.
Beeliß.
Beesfow.
Belzig.
Berlin.
Berlin, Land 1.
Berlin, Land I1.
Berlin, Cöln Land I.

-Berlin, Cöln Land 1].
. Bernau.

= WIS

Stumpf, Superint. zu Angermünde.
Jänichen, Pator zu Heinsdorf, ad int.
Krücdeberg, Superint. zu Beeliß.
Müller, dsgl. zu Beeskow.
Meyer, dsgl. zu Belzig.
Winkle r, Grzprieter zu Frankfurt a. O.
Hoemann, Superint. zu Biesdorf.
Heinrich, dsgl. zu Dalldorf, widerruflich.Lange, d8gl. zu Teltow.

-Vorberg; dsgl. zu Schöneberg,widerrufl.“
Fittbogen, Oberprediger zu Bernau,ad Ink. Zi IB Si 5Brandenburg Alttadt. Todt, Superint. zu Brandenburg.

Brandenburg, Neutadt.Ni e der tadt, Pator daelbt.
Brandenburg, Dom.
Charlottenburg.
Dahme.
Eberswalde.
Fehrbellin.
Gramzow.
Havelberg, Stadt.
Havelberg, Dom,

Wilsna&gt;.
Jüterbog.
Kyriß.
Lenzen.
Lindow-Granee.
Luckenwalde.
Nauen.
Perleberg.
Potsdam 1. 1.
Potsdam 1. 2.

Potsdam UU.
Potsdam 111.
Prenzlau 1. 1.

Golling, Superint., daelbt, Dom. -
Müller, Oberprediger zu Charlottenburg.Hähnelt, dsgl. zu Dahme.
Bartuch, Sapexint. zu Niederfinow, -
- proviorich.
S &lt; warz, dögl. ZU Fehrbellin.
Walter, dsgl. zu Gramzow.
Jacob, 'Oberpfarrer zu Havelberg.
Sior, Superint. zu Havelberg, Dom.

Pfißner, dsgl. zu Bocho bei Jüterbog.Krätichell, dsSIl. zu Kyriß.
Pac&lt;ke, Oberpfarrer zu Lenzen, ad int.Hollefreund, Superint. zu Granee.
Zander, dsgl. zu Lu&gt;enwalde.
Dr. Stürzeb ein, dsgl. zu Nauen.
Werner, dsgl. zu Wittenberge.
Peßholß, ds8gl. zu Potsdam.
Lic. Mellin, Superint. und Pator zuAhrensdorf.
Aßmann, Fürtbic&lt;öfl. Delegat zu Berlin.
Reifenrath, Superint. zu Bornim.
Lorenz, Pator zu Prenzlau.

 

Aufſichtsbezirke :

2. Regierungsbezirk Potsdam.

2. Ständige Kreis-Schulinſpektoren.
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Nieder-Barnim.
Teltow.

 

Dr. Tietz, Sculrath, zu Berlin.
Dr. Tyszka, daſelbſt.

b. Kreis-Sc<ulinſpektoren im Nebenamte.

Angermünde.
Baruth.
Beeliß.
Beesfow.
Belzig.
Berlin.
Berlin, Land 1.
Berlin, Land I1.
Berlin, Cöln LandI.

-Berlin, Cöln Land 1].
. Bernau.

=WIS

Stumpf, Superint. zu Angermünde.
Jänichen, Paſtor zu Heinsdorf, ad int.
Krücdeberg, Superint. zu Beeliß.
Müller, dsgl. zu Beeskow.
Meyer, dsgl. zu Belzig.
Winkle r, Grzprieſter zu Frankfurt a. O.
Hoſemann, Superint. zu Biesdorf.
Heinrich, dsgl. zu Dalldorf, widerruflich.
Lange, d8gl. zu Teltow.
-Vorberg; dsgl. zu Schöneberg,widerrufl.“
Fittbogen, Oberprediger zu Bernau,
ad Ink. Zi IBSi 5

BrandenburgAltſtadt. Todt, Superint. zu Brandenburg.
Brandenburg,Neuſtadt.Ni ederſtadt, Paſtor daſelbſt.
Brandenburg, Dom.
Charlottenburg.
Dahme.
Eberswalde.

Fehrbellin.
Gramzow.
Havelberg, Stadt.
Havelberg, Dom,

Wilsna>.
Jüterbog.
Kyriß.
Lenzen.
Lindow-Granſee.
Luckenwalde.
Nauen.
Perleberg.
Potsdam 1. 1.
Potsdam 1. 2.

Potsdam UU.
Potsdam 111.
Prenzlau 1. 1.

Golling, Superint., daſelbſt, Dom.  -

Müller, Oberprediger zu Charlottenburg.
Hähnelt, dsgl. zu Dahme.
Bartuſch, Sapexint.zu Niederfinow, -
- proviſoriſch.
S < warz, dögl. ZU Fehrbellin.
Walter, dsgl. zu Gramzow.
Jacob, 'Oberpfarrer zu Havelberg.
Sior, Superint. zu Havelberg, Dom.

Pfißner, dsgl. zu Bocho bei Jüterbog.
Krätichell, dsSIl. zu Kyriß.
Paſc<ke, Oberpfarrer zu Lenzen, ad int.
Hollefreund, Superint. zu Granſee.
Zander, dsgl. zu Lu>enwalde.
Dr. Stürzeb ein, dsgl. zu Nauen.
Werner, dsgl. zu Wittenberge.
Peßholß, ds8gl. zu Potsdam.
Lic. Mellin, Superint. und Paſtor zu

Ahrensdorf.
Aßmann, Fürſtbiſc<öfl.Delegat zu Berlin.
Reifenrath, Superint. zu Bornim.
Lorenz, Paſtor zu Prenzlau.

  



Auffichtsbezirte:35.
36.
37.

38.
39.

. Schwedt.

. Spandau.

. Storkow.

. Strasburg.

. Strausberg.

. Templin.
. Treuenbrießen.

4. Prenzlau 1 2.
Prenzlau Il.
Pritzwalk.
Pultliß.
Rathenow.
Ruppin.

- Wittenberge.
. Witttoc&gt;l.

. Wriezen.
. Wuterhauen a. Doe. Büchel, ds3l. zu Wuterhauen a. OD.
. Königs-Wuterhauen.Schumann,

)2. Zehvdeni&gt;.
. Zoen.

26

Engels, Superint. zu Flieth.Bohntedt, dsgl. zu Brüow.
Spieß, dsgl. u. Oberpred. zu Prißwalfk.
Thiemann, Superint. zu Dallmin bei

Kartädt.
Gloffe, ds3l. zu Rathenow.
Krüger, dsgl. zu Manker bei Wildberg.
Riedergeäße, dsgi. zu Sc&lt;hwedta. O.
Henel, dsgl. zu Spandau.
Rac&lt;er, dszl. zu Storkow.
Nießch, ds3l. zu Strasburg U./M.
Cramer, dsgl. zu Alt-Landsberg.Petrenz, dsJl. zu Templin.
S Heer, Pator zu Sc&lt;lalac&lt; bei Treuen-

brießen, ad int.
Ginella, Erzprieter zu Perleberg.
Beckmann, Superint. zu Chriidorf bei

Herzprung.
Witte, dszl. zu Freienwalde a. O.

d85l. zu Köynigs-Wuter-
hauen.

Kikebuc&lt;, ds83l. zu Zehdenicd.
S &lt;hHmidt, dsgl. zu Mittenwalde.

3. Regierungsbezirk Frankfurt a. O.3 (

A. Ständige Kreis-Schulinpektoren.
Keine.

b. Kreis-Schulinpektoren im Nebenamte.
- Arnswalde.

Dobrilugk.
Fort.

. Franffurt 1a.
. Frantfurt 1b.

Frankfurt 11 a.

Frankffurt IIb.
Frankfurt 111.
Friedeberg N./M. I.
Friedeberg N./M. 11.
Fürtenwalde.

. Guben I.

z. Z. unbeießt.
Stoc&gt;mann, Superint., zu Finterwalde.
Stange, dszal. zu Eulo bei Fort N./L.
Paalzow, Oberpfarrer zu Frankfurt a. O.
Kühn, Superint. daelbt.
Kle edehn, Konjitorialrath a. D. und

Superint. zu Podelzig.
Bamler, Oberpfarrer zu Seelow.
Winkler, Erzprieter zu Frankfurt a. O.
Köppei,Alechidiafonus zuFriedebergN /M.Stanke, Oberpfarrer zu Woldenberg.Beyer, Superint. zu Buchholz b. Fürten-

walde.
z. Z. unbejeßt.

Auffichtsbezirte:

35.
36.
37.

38.
39.

. Schwedt.

. Spandau.

. Storkow.

. Strasburg.

. Strausberg.

. Templin.
. Treuenbrießen.

4. Prenzlau 1 2.
Prenzlau Il.
Pritzwalk.
Pultliß.

Rathenow.
Ruppin.

- Wittenberge.
. Wittſtoc>l.

. Wriezen.
. Wuſterhauſen a. Doſſe.Büchſel, ds3l. zu Wuſterhauſen a. OD.
. Königs-Wuſterhauſen.Schumann,

)2. Zehvdeni>.
. Zoſſen.

26

Engels, Superint. zu Flieth.
Bohnſtedt, dsgl. zu Brüſſow.
Spieß, dsgl. u. Oberpred. zu Prißwalfk.
Thiemann, Superint. zu Dallmin bei

Karſtädt.
Gloffe, ds3l. zu Rathenow.
Krüger, dsgl. zu Manker bei Wildberg.
Riedergeſäße, dsgi. zu Sc<hwedta. O.
Henſel, dsgl. zu Spandau.
Raſc<er, dszl. zu Storkow.
Nießſch, ds3l. zu Strasburg U./M.
Cramer, dsgl. zu Alt-Landsberg.
Petrenz, dsJl. zu Templin.
S Heer, Paſtor zu Sc<lalac< bei Treuen-

brießen, ad int.
Ginella, Erzprieſter zu Perleberg.
Beckmann, Superint. zu Chriſidorf bei

Herzſprung.
Witte, dszl. zu Freienwalde a. O.

d85l. zu Köynigs-Wuſter-
hauſen.

Kikebuſc<, ds83l. zu Zehdenicd.
S <hHmidt, dsgl. zu Mittenwalde.

3. Regierungsbezirk Frankfurt a. O.3 (
A. Ständige Kreis-Schulinſpektoren.

Keine.

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte.

- Arnswalde.
Dobrilugk.
Forſt.

. Franffurt 1a.
. Frantfurt 1b.
Frankfurt 11 a.

Frankffurt IIb.
Frankfurt 111.
Friedeberg N./M. I.
Friedeberg N./M. 11.
Fürſtenwalde.

. Guben I.

z. Z. unbeießt.
Stoc>mann, Superint., zu Finſterwalde.
Stange, dszal. zu Eulo bei Forſt N./L.
Paalzow, Oberpfarrer zu Frankfurt a. O.
Kühn, Superint. daſelbſt.
Kle edehn, Konjſiſtorialrath a. D. und

Superint. zu Podelzig.
Bamler, Oberpfarrer zu Seelow.
Winkler, Erzprieſter zu Frankfurt a. O.
Köppei,Alechidiafonus zuFriedebergN/M.
Stanke, Oberpfarrer zu Woldenberg.
Beyer, Superint. zu Buchholz b. Fürſten-

walde.
z. Z. unbejeßt.



26.

vw =]

Aufichtsbezirke :
13. Guben 11. Rothe, Superint. zu Groß-Breeen bei

Guben.
14. Kalau 1. Lüben, dsgl. zu Kalau.
15. Kalau 11 Goßlau, Pfarrer zu Greifenhain bei

Drebkau.
16. Königsberg N./M. I. Päß, Superint. zu Königsberg N./M.
17. Königsberg N./M. Il. Walther, dsgl. zu Schönfließ N./M.
18. Kottbus I. Ebeling, dsgl. zu Kottbus.
19. Kottbus 11]. Frick, Pfarrer zu Groß-Lieskow b. Kottbus.
20. Kroen a. O. 1. Genichen, Superint. zu Berg vor

Kroten.
21. Kroen a. O. 11. Bü &lt;fel, dsgl. zu Bobersberg.
22. Kütrin. Gielen, dsgl. zu Kütrin.
23. Landsberg a. W. 1. Dr. Rolke, dsgl. zu Landsberg a./W.
24. Landsberg a. W. UU. Shmod&gt;, Pfarrer zu Stennewiß.
25. Landsberg a. W. Ill. Kubale, dsgl. zu Landsberg a. W.

Luckau TI; - "Schippel, Oberpfarrer zu Luckau.
27. Luckau 11. Salomo, Superint. zu Züßen bei Golßen.
28. Lübben. -... - --S&lt; ul ß, Vice-General:Super. zu Lübben.
29. Müncheberg. Lehmann, Superint. zu Müncheberg.
30. Neuzelle. = „Frenzel, Erzprieter zu Seitwann bei

" (Buben.

31. Sc&lt;wiebus. Gutc&lt;e, ds3l. zu Oppelwitz b. Shmarje.
32. Soldin. Gloaß, Superint. zu Soldin.
33. Sonnenburg. Klingebeil, dsgl. zu Sonnenburg. .-&gt; ---

34. Sonnewalde. Hengtenberg, dsgl. zu Sonnewalde.
35. Sorau 1. Petri, dsgl. zu Sorau N./L.
36. Sorau 11. Göttling, Archidiakonus zu Sorau N./L.
37. Spremberg. Tieße, Superint. zu Spremberg.
38. Sternberg 1. Petri, dsgl. zu Droen.
39. Sternberg 1. Reichert, dsgl. zu Reppen.
40. Züllic&lt;au. R Sh richt, dsgl. zu Züllichau.

IV. Provinz Pommern.
1. Regierungsbezirk Stettin.

a. Ständige Kreis-Schulinpektoren.
Keine,

bd. Kreis-S&lt;ulinpekioren im Nebenamte.
1. Anklam. Wahrendorff, Pfarrer zu Anklam.
2. Bahn. | Müller, Superint. zu Bahn.
3. Cammin i. Yomm. D. Meinhold, dsgl. zu Cammin i. P.
4. Colbaß. Gru8l, dsgl. zu Neumark in Pomm.
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Aufſichtsbezirke :
13. Guben 11. Rothe, Superint. zu Groß-Breeſen bei

Guben.
14. Kalau 1. Lüben, dsgl. zu Kalau.
15. Kalau 11 Goßlau, Pfarrer zu Greifenhain bei

Drebkau.
16. Königsberg N./M. I. Päß, Superint. zu Königsberg N./M.
17. Königsberg N./M. Il. Walther, dsgl. zu Schönfließ N./M.
18. Kottbus I. Ebeling, dsgl. zu Kottbus.
19. Kottbus 11]. Frick, Pfarrer zu Groß-Lieskow b. Kottbus.
20. Kroſſen a. O. 1. Genſichen, Superint. zu Berg vor

Kroſten.
21. Kroſſen a. O. 11. Bü <fel, dsgl. zu Bobersberg.
22. Küſtrin. Gielen, dsgl. zu Küſtrin.
23. Landsberg a. W. 1. Dr. Rolke, dsgl. zu Landsberg a./W.
24. Landsberg a. W. UU. Shmod>, Pfarrer zu Stennewiß.
25. Landsberg a. W. Ill. Kubale, dsgl. zu Landsberg a.W.

Luckau TI; - "Schippel, Oberpfarrer zu Luckau.
27. Luckau 11. Salomo, Superint. zu Züßen bei Golßen.
28. Lübben. -... - --S< ul ß, Vice-General:Super. zuLübben.
29. Müncheberg. Lehmann, Superint. zu Müncheberg.
30. Neuzelle. = „Frenzel, Erzprieſter zu Seitwann bei

" (Buben.
31. Sc<wiebus. Gutſc<e, ds3l. zu Oppelwitz b. Shmarje.
32. Soldin. Gloaß, Superint. zu Soldin.
33. Sonnenburg. Klingebeil, dsgl. zu Sonnenburg. .-> ---

34. Sonnewalde. Hengſtenberg, dsgl. zu Sonnewalde.
35. Sorau 1. Petri, dsgl. zu Sorau N./L.
36. Sorau 11. Göttling, Archidiakonus zu Sorau N./L.
37. Spremberg. Tieße, Superint. zu Spremberg.
38. Sternberg 1. Petri, dsgl. zu Droſſen.
39. Sternberg 1. Reichert, dsgl. zu Reppen.
40. Züllic<au. R Sh richt, dsgl. zu Züllichau.

IV. Provinz Pommern.

1. Regierungsbezirk Stettin.

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren.

Keine,

bd. Kreis-S<ulinſpekioren im Nebenamte.
1. Anklam. Wahrendorff, Pfarrer zu Anklam.
2. Bahn. | Müller, Superint. zu Bahn.
3. Cammin i. Yomm. D. Meinhold, dsgl. zu Cammin i. P.
4. Colbaß. Gru8l, dsgl. zu Neumark in Pomm.



Aufichtsbezirke :
5. Daber.

&gt;O0bO+=

G&gt;EN

. Demmin.

. Freienwalde i. Pomm.

. Garß a. O.

. Gollnow.

. Greienberg i. Pomm.

. Greifenhagen.

. Jacobshagen.

. Labes.

. Naugard.

. Pajewalk.
- Pencun.

. Pyrit A.

. Pyriß B.

. Regenwalde.

- Stargard i. Pomm.
- Stettin, Stadt.
. Stettin, Land.

. Stettin.

. Treptow a./Rega.

. Treptow a./Toll.

. Ueckermünde.

. Uedom.
- Werben.

29, Wollin.

28

Wegner, Superint. zu Daber.
Pompe, dsg3zl. zu Demmin.
Sternberg, dsgl. zu Freienwalde i. P.
Petrich, dsgl. zu Gartz a. O.
Dr. S&lt;hulße, dsgl. zu Gollnow.
Friedemann, dsgl. zu Greiffenberg i. P.
S&lt;hulße, Pator zu Neu-Brünken bei

Greifenhagen, auftragsweie.
Klin&gt;e, Superint. zu Jacobshagen,
Körner, dsgl. zu Wangerin.
Oelgarte, dsgl. zu Naugard.
Kupte, Pator zu Paewalk.
Hildebrandt, Superint. zu Pencun.
Smidt, dsgl. zu Beyersdorf i. Pomm.
Berg, Oberprediger zu Pyriz.
Diewiß, Superint. zu Labbuhn bei

Regenwalde.
Haupt, dsgl. zu Stargard i. Pomm.
Pötter, Beneral-Superint. zu Stettin.
Lic. theol. Hoffmann, Superint. zu

Frauendorf, Reg. Bez. Stettin.
Kräßig, Erzprieter zu Paewalk.
Mittelhauen, Superint. zu Treptow

a./Rega.
Wegener, dsgl. zu Treptow a./T.
Görde, desgl. zu Ueckermünde.
Ger&gt;e, ds3l. zu Uedom.
Ger&gt;e, dsgl. zu Werben bei Damniß.
S&lt;liep, dsgl. zu Wollin i. Pomm.

2, Regierungsbezirk Köslin.
a. Ständige Kreis-Sculinpeltoren.

Keine.

b. Kreis-Sculinpektoren im Nebenamte.
Belgard.
Bublib.
Bütow I.

. Bütow UU.

. Dramburg.

. Körlin.

Gehrke, Superint. zu Belgard.
Herwig, dsgl. zu Bubliß.
Neumann, dsgl. zu Bütow.
von Gierszewski, Dekan zu Berns-

dorf bei Bütow.
Ms5hr, Superint. zu Dramburg.
Stre&gt;er, Pfarrer zu Carvin bei Körlin

a./Perfante.

Aufſichtsbezirke :
5. Daber.
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. Demmin.

. Freienwalde i. Pomm.

. Garß a. O.

. Gollnow.

. Greiſſenberg i. Pomm.

. Greifenhagen.

. Jacobshagen.

. Labes.

. Naugard.

. Pajewalk.
- Pencun.
. Pyrit A.
. Pyriß B.
. Regenwalde.

- Stargard i. Pomm.
- Stettin, Stadt.
. Stettin, Land.

. Stettin.
. Treptow a./Rega.

. Treptow a./Toll.

. Ueckermünde.

. Uſedom.
- Werben.

29, Wollin.

28

 

Wegner, Superint. zu Daber.
Pompe, dsg3zl. zu Demmin.
Sternberg, dsgl. zu Freienwalde i. P.
Petrich, dsgl. zu Gartz a. O.
Dr. S<hulße, dsgl. zu Gollnow.
Friedemann, dsgl. zu Greiffenberg i. P.
S<hulße, Paſtor zu Neu-Brünken bei

Greifenhagen, auftragsweiſe.
Klin>e, Superint. zu Jacobshagen,
Körner, dsgl. zu Wangerin.
Oelgarte, dsgl. zu Naugard.
Kupte, Paſtor zu Paſewalk.
Hildebrandt, Superint. zu Pencun.
Smidt, dsgl. zu Beyersdorf i. Pomm.
Berg, Oberprediger zu Pyriz.
Diewiß, Superint. zu Labbuhn bei

Regenwalde.
Haupt, dsgl. zu Stargard i. Pomm.
Pötter, Beneral-Superint. zu Stettin.
Lic. theol. Hoffmann, Superint. zu
Frauendorf, Reg. Bez. Stettin.

Kräßig, Erzprieſter zu Paſewalk.
Mittelhauſen, Superint. zu Treptow

a./Rega.
Wegener, dsgl. zu Treptow a./T.
Görde, desgl. zu Ueckermünde.
Ger>e, ds3l. zu Uſedom.
Ger>e, dsgl. zu Werben bei Damniß.
S<liep, dsgl. zu Wollin i. Pomm.

2, Regierungsbezirk Köslin.

a. Ständige Kreis-Sculinſpeltoren.

Keine.

b. Kreis-Sculinſpektoren im Nebenamte.

Belgard.
Bublib.
Bütow I.

. Bütow UU.

. Dramburg.

. Körlin.

Gehrke, Superint. zu Belgard.
Herwig, dsgl. zu Bubliß.
Neumann, dsgl. zu Bütow.
von Gierszewski, Dekan zu Berns-

dorf bei Bütow.
Ms5hr, Superint. zu Dramburg.
Stre>er, Pfarrer zu Carvin bei Körlin

a./Perfante.



Auffichtsbezirke:
7.

1.

jemeak

DORA:UK“Udo

Kyöslin.

. Kolberg.
. Lauenburg 1
. Lauenburg 11
. Neutettin.
. Raßebuhr.
. Rügenwalde 1.
. Rügenwalde I1.

. Rummelsburg.

. Scivelbein.

. Schlawe.
. Stolp, Stadt.
. Stolp, Alttadt.
. Tempelburg.
. Treptow.“

29

Cauße, Superint. zu Sorenbohmbei
Gr. Möllen.

Wolfgramm, dsgl. zu Kolberg.
Kafi &lt; ke, dsgl. zu Lauenburg.
Hoppe, Pfarrer zu Gr. Jannewiß.
R u ßen, dsgl. zu Gramenz.
Mali&lt;, Superint. zu Raßebuhr.
Gut&lt;midt, dsgl. zu Rügenwalde.
Heberlein, Pfarrer zu Grupenhagen

bei Rügenwalde.
Re wald, Superint. zu Rummelsburg.
Weßel, dsgl. zu Schivelbein.
Plänsdorf, dsgl. zu Schlawe.
Riemer, dsgl. zu Stolp.
Kloß, ds3l. zu Alttadt Stolp.
von Unruh, dsgl. zu Tempelburg.
Mittelhauen, ds3l. zu Treptow a./R.

3. Regierungsbezirk Stralund.
a Ständige Kreis-Sc&lt;ulinpektoren.

Keine.
b. Kreis-Schulinpektoren im Nebenamte.

Demmin.
. Franzburg.
. Garz a./R.
. Greifswald, Stadt.

Greiswald, Land.
. Grimmen.

. Loiß.
11.
12.

Stralund.
Wolgat.

weer zu Wiel a./W., tellvertretend.
. Altenkirchen a. /Rügen. Me umann, Pfarrer und Superint. Ver-

. Barth.
. Bergen a./R.

Bauda&lt;, Superint. zu Barth.
Schult, Pator zu Bergen a./R.
Pompe, Superint. zu Demmin.
Wart&lt; ow, dsgzl. zu Franzburg.
Ahlbory, ds3l. zu Garz a./R.
Bies ner, Diakonus zu Greifswald.
Hoppe, Superint. zu Hanöshagen.
Knut, dsgl. zu Grimmen.
Aebert, dsgl. zu Loiß.
Freßdorff, Superint. zu Stralund.
Droyen , Superint. zu Wolgat.

VV. BProvinz Poen.
1. Regierungsbezirk Poen.

a. Ständige Kreis-S&lt;ulinpektoren.
(Dieelben wohnen an den Orten, nach welchen die Aufichtsbezirke benannt ind.)

Birnbaum. Battig.

Auffichtsbezirke:
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Kyöslin.

. Kolberg.
. Lauenburg 1
. Lauenburg 11
. Neuſtettin.
. Raßebuhr.
. Rügenwalde 1.
. Rügenwalde I1.

. Rummelsburg.

. Scivelbein.

. Schlawe.
. Stolp, Stadt.
. Stolp, Altſtadt.
. Tempelburg.
. Treptow.“
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Cauße, Superint. zu Sorenbohmbei
Gr. Möllen.

Wolfgramm, dsgl. zu Kolberg.
Kafſiſ < ke, dsgl. zu Lauenburg.
Hoppe, Pfarrer zu Gr. Jannewiß.
R u ßen, dsgl. zu Gramenz.
Maliſ<, Superint. zu Raßebuhr.
Gutſ<midt, dsgl. zu Rügenwalde.
Heberlein, Pfarrer zu Grupenhagen

bei Rügenwalde.
Re wald, Superint. zu Rummelsburg.
Weßel, dsgl. zu Schivelbein.
Plänsdorf, dsgl. zu Schlawe.
Riemer, dsgl. zu Stolp.
Kloß, ds3l. zu Altſtadt Stolp.
von Unruh, dsgl. zu Tempelburg.
Mittelhauſen, ds3l. zu Treptow a./R.

3. RegierungsbezirkStralſund.

a Ständige Kreis-Sc<ulinſpektoren.
Keine.

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte.

Demmin.
. Franzburg.
. Garz a./R.
. Greifswald, Stadt.
Greiſswald, Land.

. Grimmen.

. Loiß.
11.
12.

Stralſund.
Wolgaſt.

weſer zuWiel a./W., ſtellvertretend.
. Altenkirchen a./Rügen. Me umann, Pfarrer und Superint. Ver-

. Barth.
. Bergen a./R.

 Bauda<, Superint. zu Barth.
Schult, Paſtor zu Bergen a./R.
Pompe, Superint. zu Demmin.
Wart< ow, dsgzl. zu Franzburg.
Ahlbory, ds3l. zu Garz a./R.
Bies ner, Diakonus zu Greifswald.
Hoppe, Superint. zu Hanöshagen.
Knuſt, dsgl. zu Grimmen.
Aebert, dsgl. zu Loiß.
Freßdorff, Superint. zu Stralſund.
Droyſen , Superint. zu Wolgaſt.

VV. BProvinz Poſen.

1. Regierungsbezirk Poſen.

a. Ständige Kreis-S<ulinſpektoren.
(Dieſelben wohnen an den Orten, nach welchen die Aufſichtsbezirke benanntſind.)

Birnbaum. Battig.



Au
2.

ffichtsbezirfe:
Frautadt.

. Gotyn.

. Gräß.

. Jarot&lt;in.

. Kempen.
. Koten.

. Kol&lt;min.

Krotochin.
. Lia.
- Mejeriß.
. Ne tomichel.
. Otrowo.
. Plechen.
. Poen, Stadt.
. Poen, Land 1.
. Poen, Land I1.

Pudewiß.
. Rawitch.
. Rogaen.
. Samter.

. Schildberg.

. Schmiegel.

. Schrimm TI.

. Shrimm IL.

. Schroda.

. Wolltein.
. Wrechen.
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Dr. Ohlert.
Platch.
Casper.
Ortlieb.
Dr. Hilfer.
Hee
Zz. 3. undbejeßt.
Büttner.
Fehlberz.
Tedlenburg.
Dr. Förter.
Dr. Hippauf.
Illgner.
S&lt; walbe.
Gärtner.
Bandtke.
Albrecht.
Wenzel.
Lut.
Dr. &amp;ulla, kommiarich.
Eberhardt, kommiarich.
Eichhorn.
Mußolff.
Dr. S&lt;ltlegel.
Biedermann.
Dr. Kaute, kommiarich.
Heiig, kommiarij&lt;.

b. K&amp;reis-Schulinpektoren im Nebenamte.
. Birnbaum.
. Boref.

Dobrzyca.
. Frautadt.

Gräß.
Karge.

. Kempen.

Krotochin.
. Lia.
. Lia.
. Meerit.
. Neutadt b./P.
. Neutomichel.
. Obornik.

. Otrowo.

Brunow, Superint. zu Waiße.
E&lt;e, dsgl. zu Borefk.
Aut, dsgl. zu Dobrzyca.
Zarna&gt;, dsgl. zu Heyersdorf.
Weber, Pator zu Rotarzewo, tellvertr,
Zakobielski, Oberpfarrer zu Karge.
Than, Superint. zu Kempen.
Füllkrug, Pator zu Krotochin.
Petzold, Superint. zu Lia.
Linke, Paijtor zu Lia.
Müller, Oberpfarrer zu Mejeriz.
Reyländer, Pator zu Neutadt b./P.
Bött&lt;er, Superint. zu Neutomichel.
Warnit, dsgl. zu Obornik.
Flicek, Pator prim. zu Otrowo.

Au
2.

ffichtsbezirfe:
Frauſtadt.

. Goſtyn.

. Gräß.

. Jarotſ<in.

. Kempen.
. Koſten.
. Kol<min.
Krotoſchin.

. Liſſa.
- Mejeriß.
. Netomiſchel.
. Oſtrowo.
. Pleſchen.
. Poſen, Stadt.
. Poſen, Land 1.
. Poſen, Land I1.
Pudewiß.

. Rawitſch.

. Rogaſen.

. Samter.

. Schildberg.

. Schmiegel.

. Schrimm TI.

. Shrimm IL.

. Schroda.

. Wollſtein.
. Wreſchen.

30

 

Dr. Ohlert.
Platſch.
Casper.
Ortlieb.
Dr. Hilfer.
Heſſe
Zz. 3. undbejeßt.
Büttner.
Fehlberz.
Tedlenburg.
Dr. Förſter.
Dr. Hippauf.
Illgner.
S< walbe.
Gärtner.
Bandtke.
Albrecht.
Wenzel.
Luſt.
Dr. &ulla, kommiſſariſch.
Eberhardt, kommiſſariſch.
Eichhorn.
Mußſolff.
Dr. S<ltlegel.
Biedermann.
Dr. Kaute, kommiſſariſch.
Heiſig, kommiſſarij<.

b. K&reis-Schulinſpektoren im Nebenamte.

. Birnbaum.

. Boref.
Dobrzyca.

. Frauſtadt.
Gräß.
Karge.

. Kempen.
Krotoſchin.

. Liſſa.

. Liſſa.

. Meſerit.

. Neuſtadt b./P.
. Neutomiſchel.
. Obornik.
. Oſtrowo.

Brunow, Superint. zu Waiße.
Eſ<e, dsgl. zu Borefk.
Auſt, dsgl. zu Dobrzyca.
Zarna>, dsgl. zu Heyersdorf.
Weber, Paſtor zu Roſtarzewo, ſtellvertr,
Zakobielski, Oberpfarrer zu Karge.
Than, Superint. zu Kempen.
Füllkrug, Paſtor zu Krotoſchin.
Petzold, Superint. zu Liſſa.
Linke, Paijtor zu Liſſa.
Müller, Oberpfarrer zu Mejeriz.
Reyländer, Paſtor zu Neuſtadt b./P.
Bött<er, Superint. zu Neutomiſchel.
Warnit, dsgl. zu Obornik.
Flicek, Paſtor prim. zu Oſtrowo.
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. Bromberg, Land.

. Groß-Kotten.

. Kreuz.
19. Labichin.

Auffichtsbezirke:
16. Plechen. Raddaß, Pator zu Plechen.
17. Poen 1. Zehn, Superint. zu Poen.
15. Poen I1. D. Borgins, Konfit. Rath zu Poen.
19. Punißt. z. Z. unbejeßt.
20. Rakwiß. Flatau, Pator zu Jablone.
21. Rawiti&lt;. Kaier, Superint. zu Rawitch.
22. Rogaen. Wagler, Pator zu Rogaen.
23. Samter 1. Sch ammer, dsgl. zu Pinne.
24. Samter I]. z. Z. unbeeßt.
259. Sc&lt;roda. Pickert, Pator zu Schroda.
26, Wolltein. W eber, dsgl. zu Rotarzewo, tellvertr.
27, Wrechen. Bo &gt;, ds8gl. zu Wrechen.

2. Regierungsbezirk Bromberg.
a. Ständige Kreis-S&lt;ulinpektoren.

1. BrombergI. Dr. Grabow zu Bromberg.
2. Bromberg I1. Hedert, daelbt. “ =.
3. GCzarnikau. S&lt;hi&amp;&gt; zu Czarnikau.
4. Gneen. “Storz zu Gneen, kommi.
5. Inowrazlaw. Binkowski zu Inowrazlaw.
6. Kolmar i:/P. -Pensky zu-Sc&lt;neidemühl. .
7. Mogilno. Folz zu Mogilno, kommißj].
8. Sc&lt;ubin. Sache zu Scubin.
9. Tremeen. Brüggemann zu Tremeen.410. Wii.---Dr.DttozuNel...11. Wongrowitz 1. "Mar &lt;all zu Wongrowiß.

12. Wongrowitz I]. Dr. S&lt;affrath daelbt.

b. Kreis-Sculinpektoren im Nebenamte.
- Bromberg, Stadt 1. Lie. Saran, Superint. zu Bromberg.

Bromberg, Stadt I]. Serno, Pfarrer zu Bromberg, Gehilfe.
Kaniß, dsgl. daelbt.

Crone a./Br. Maigatter, dsgl. zu Grone a./Br.
. Czarnikau, Höhne, Superint. zu GCzarnikau.

Exin. Braune, Pfarrer zu Exin.
Gneen. Kaulbac&lt;, Superint. zu Gneen.
Inowrazlaw. Hildt, dsgl. zu Inowrazlaw.
Inowrazlaw. z- Z. Unbeeßt.
Kowalewko. z. 3. unbeeßt.
Kolmar i./P. Münni&lt;, Pfarrer zuKolmari. P., Gehilfe.
Kruchwib. S&lt; urek, dsgl. zu Kruj&lt;wiß, Gehilfe.

Sudau, Superint. zu Gr. Kotten.
Klar, Pfarrer zu Kreuz, Gehilfe.
Liere, Superint. Verw. zu Labichin.O
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. Bromberg, Land.

. Groß-Kotten.

. Kreuz.
19. Labiſchin.

Auffichtsbezirke:
16. Pleſchen. Raddaß, Paſtor zu Pleſchen.
17. Poſen 1. Zehn, Superint. zu Poſen.
15. Poſen I1. D. Borgins, Konfiſt. Rath zu Poſen.
19. Punißt. z. Z. unbejeßt.
20. Rakwiß. Flatau, Paſtor zu Jablone.
21. Rawiti<. Kaiſer, Superint. zu Rawitſch.
22. Rogaſen. Wagler, Paſtor zu Rogaſen.
23. Samter 1. Sch ammer, dsgl. zu Pinne.
24. Samter I]. z. Z. unbeſeßt.
259. Sc<roda. Pickert, Paſtor zu Schroda.
26, Wollſtein. W eber, dsgl. zu Roſtarzewo, ſtellvertr.
27, Wreſchen. Bo >, ds8gl. zu Wreſchen.

2. Regierungsbezirk Bromberg.

a. Ständige Kreis-S<ulinſpektoren.

1. BrombergI. Dr. Grabow zu Bromberg.
2. Bromberg I1.  Hedert, daſelbſt. “ =.

3. GCzarnikau. S<hi&> zu Czarnikau.
4. Gneſen. “Storzzu Gneſen, kommiſſ.
5. Inowrazlaw. Binkowski zu Inowrazlaw.
6. Kolmar i:/P. -Pensky zu-Sc<neidemühl. .
7. Mogilno. Folz zu Mogilno, kommißj].
8. Sc<ubin. Sachſe zu Scubin.
9. Tremeſſen. Brüggemann zu Tremeſſen.

410. Wiſi.  -Dr. Dttozu Nel...
11. Wongrowitz 1. "Marſ <all zu Wongrowiß.
12. Wongrowitz I]. Dr. S<affrath daſelbſt.

b. Kreis-Sculinſpektoren im Nebenamte.

- Bromberg, Stadt 1. Lie. Saran, Superint. zu Bromberg.
Bromberg, Stadt I]. Serno, Pfarrer zu Bromberg, Gehilfe.

Kaniß, dsgl. daſelbſt.
Crone a./Br. Maigatter, dsgl. zu Grone a./Br.

. Czarnikau, Höhne, Superint. zu GCzarnikau.
Exin. Braune, Pfarrer zu Exin.
Gneſen. Kaulbac<, Superint. zu Gneſen.
Inowrazlaw. Hildt, dsgl. zu Inowrazlaw.
Inowrazlaw. z- Z. Unbeſeßt.
Kowalewko. z. 3. unbeſeßt.
Kolmar i./P. Münni<, Pfarrer zuKolmari. P., Gehilfe.
Kruſchwib. S< urek, dsgl. zu Kruj<wiß, Gehilfe.

Sudau, Superint. zu Gr. Kotten.
Klar, Pfarrer zu Kreuz, Gehilfe.
Lierſe, Superint. Verw. zu Labiſchin.



Auf
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
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ichtsbezirke:
Lobens. Heinrich, Pfarrer zu Lobens.
Nakel. Venzlaff, dsgl. zu Nakel.
Sc&lt;hsnlanke. Ritter, dsgl. zu Schönlanke, Gehilfe.
Sculiß. Sc&lt;hannuewißfi, dsgl. zu Sc&lt;huliß, dsgl.
Strelno. Naa, dsgl. zu Strelno.
Ujch. Meyer, Superint. zu Uch.
Weißenhshe. Sc&lt; önfeld, Superintend. Werweer zu

Weißenhöhe.
Witkowo. Frichbier, Pfarrer zu Witkowo.
Wongrowiß. S &lt; ulz, dsgl. zu Wongrowiß.

VI. Provinz Schleien.
1. Regierungsbezirt Breslau.
a Ständige Kreis-Schulinjpeltoren.

1. Breslau, Land. Heye zu Breölau.
2. Brieg. Dr. Baier zu Brieg, kommiarich.
3. Frantentein. Pfennig zu Frankentein.
4. Glaß. Dr. Stange zu Glaß.
5. Habelchwerdt. Zwer&lt;ke zu Habelchwerdt.
6. Militch. Löber zu Militch.
7. Namslau. Fengler zu Namslau.
8. Neurode. Dr. Springer zu Neurode.
9. Nimpt&lt;-

Münterberg. Arndt zu Nimptc&lt;, kommij].
10. Ohlau. Schröter zu Ohlau.
11. Reichenbach. Tamm zu Reichenbach.
12. Sc&lt;weidniß. Gaupp zu Shweidniß.
13. Waldenburg. Dr. Gregoro vius zu Waldenburg.
14. Wartenberg. Werni&gt;e zu Wartenberg, fommi.

b. K&amp;reis-Sc&lt;hulinvektoren im Nebenamte.
1. Breslau, Stadt. Dr. Pfundtner, Stadtchulrath zu

Breslau.
2. Guhrau I. Krebs, Superint. zu Herrutadt.
3. Guhrau IL R olffs, Pator zu Herrnlauerfiß.
4. Guhrau IL Stiller, Erzprieter zu Guhrau.
9. Neumarkt I. Rey man n, Superint. zu Ober-Stephans-Ddorf.
6. Neumartt IL Neber&lt;haar, Pator zu Leuthen.
7. Neumarkt 111. Linke, Pfarrer zu Ober-Stephansdorf.
8. Neumarkt IV. Smmrich, Erzprieter zu Canth.
9. Oels 1. Ueber&lt; är, Superint. zu Oels.

10. Deis 1. Strauß, dszl. zu Mühlwiß.

Auf
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

32

 

ſichtsbezirke:
Lobſens. Heinrich, Pfarrer zu Lobſens.
Nakel. Venzlaff, dsgl. zu Nakel.
Sc<hsnlanke. Ritter, dsgl. zu Schönlanke, Gehilfe.
Sculiß. Sc<hannuewißfi, dsgl. zu Sc<huliß, dsgl.
Strelno. Naa, dsgl. zu Strelno.
Ujch. Meyer, Superint. zu Uſch.
Weißenhshe. Sc< önfeld, Superintend. Werweſer zu

Weißenhöhe.
Witkowo. Friſchbier, Pfarrer zu Witkowo.
Wongrowiß. S < ulz, dsgl. zu Wongrowiß.

VI. Provinz Schleſien.

1. Regierungsbezirt Breslau.

a Ständige Kreis-Schulinjpeltoren.

1. Breslau, Land. Heyſe zu Breölau.
2. Brieg. Dr. Baier zu Brieg, kommiſſariſch.
3. Frantenſtein. Pfennig zu Frankenſtein.
4. Glaß. Dr. Stange zu Glaß.
5. Habelſchwerdt. Zwerſ<ke zu Habelſchwerdt.
6. Militſch. Löber zu Militſch.
7. Namslau. Fengler zu Namslau.
8. Neurode. Dr. Springer zu Neurode.
9. Nimptſ<-

Münſterberg. Arndt zu Nimptſc<, kommij].
10. Ohlau. Schröter zu Ohlau.
11. Reichenbach. Tammzu Reichenbach.
12. Sc<weidniß. Gaupp zu Shweidniß.
13. Waldenburg. Dr. Gregoro vius zu Waldenburg.
14. Wartenberg. Werni>e zu Wartenberg, fommiſſ.

b. K&reis-Sc<hulinſvektoren im Nebenamte.

1. Breslau, Stadt. Dr. Pfundtner, Stadtſchulrath zu
Breslau.

2. Guhrau I. Krebs, Superint. zu Herruſtadt.
3. Guhrau IL R olffs, Paſtor zu Herrnlauerfiß.
4. Guhrau IL Stiller, Erzprieſter zu Guhrau.
9. Neumarkt I. Rey man n, Superint. zu Ober-Stephans-

Ddorf.

6. Neumartt IL Neberſ<haar, Paſtor zu Leuthen.
7. Neumarkt 111. Linke, Pfarrer zu Ober-Stephansdorf.
8. Neumarkt IV. Smmrich, Erzprieſter zu Canth.
9. Oels 1. Ueberſ< är, Superint. zu Oels.

10. Deis 1. Strauß, dszl. zu Mühlwiß.
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Auffichtsbezirke:. Dels 1 Gebel, Pfarrer zu Langewiee.12 Steinau 1 Lauch ner, Superint. zu Steinau a./O.
13. Steinau I. Hilbrand, dsgl. zu Raudten.
14. Steinau Ul. Sch o1z, Erzprieter zu Thiemendorf.
15. Strehlen. Richter, Superint. zu Prieborn.
16. Striegau 1. Wiee, dsJl. zu Conradswaidau.
17. Striegau 11. Ficher, Pfarrer zu Kuhnern.
18. Trebniß 1. Stenger, Superint. zu Trebniß.
19. Trebniß 11. v. Ciehansti, Pator zu Ober-Glaue.
20. Trebnitz Ul. Seidel, Erzprieter zu Schimmerau.
21. Wohlau 1. Brand, Pator zu Herrnmotichelniß.
22. Wohlau 11. Fromm, ds8gl. zu Piskorine.
23. Wohlau 11. Dohm, Erzprieter zu Wohlau.

2. Regierungsbezirt Liegniß.
a. Ständige Kreis-Sculinjpeltoren. -

1. Sagan. Dr. Hörnlein zu Sagan.
-b. - Kreis-Schulinpektoren im Nebenamte. -

1. Bolfkenhain I. Hiillberg, Superint. zu Rohnto&gt;.
2. Bolfenhain 11 Wolff, Pfarrer zu Hohenfriedebetg.
3. Bunzlau 1. Straßmann, Pator und Superintend.

Berweer zu Bunzlau.
4. Bunzlau 11. Kadelba&lt;, Superint, zu Siegersdorf.-5. Bunzlau IL. Kluge, Pfarrer zu Nieder-Sc&lt;önfeld.
6. Freitadt I. Burghart, Pator zu Beuthen a. O.
7. Freitadt 11. S &lt; umacher, Pfarrer zu Großenbohrau.
S. Glogau I. Kähler, Superint. zu Glogau.
9. Glogau I1. Warnat] &lt;h,Erzprieter u. Kanonikus da].

10. Görlip I. Sch ulße, Superiat. zu Görliß.
11. Görliß Ü. Brüdner, Pator zu Gersdorf O./L.
12. Görli NI. R eymann, Superint. zu Hohlirc&lt;.
13. Goldberg. Teuchert, Pator zu Harpersdorf.
14. Grünberg I. Altenburg, Patorprim. zu Grünberg.*)
15. Grünberg I1 Adler, Pfarrer daelbt.
16. Haynau. Griesdorf, Superint. zu „ew17. Hirc&lt;berga 1. Prox, dsgl. zu Stonsdorf.
18. Hirj&lt;berg I. Haym, Pator zu Hermsdorf u .19. Hirichberg 111 Löwe, Stadtpfarrer zu Hir id
20. Hoyerswerda 1. Kuriug, Superint. zu Hoyerswerda.
2i. Hoyerswerda I. Wahn, Oberpfarrer zu Ruhland.
22. Jauer I. Thiemich, Pator prim. zu Jauer.

*) ad 2. b. Nr. 14. Altenburg ift 3. Z. anderweit bechäftigt.
1333. 3
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Auffichtsbezirke:
. Dels 1 Gebel, Pfarrer zu Langewieſe.

12 Steinau1 Lauſch ner, Superint. zu Steinau a./O.
13. Steinau I. Hilbrand, dsgl. zu Raudten.
14. Steinau Ul. Sch o1z, Erzprieſter zu Thiemendorf.
15. Strehlen. Richter, Superint. zu Prieborn.
16. Striegau 1. Wieſe, dsJl. zu Conradswaidau.
17. Striegau 11. Fiſcher, Pfarrer zu Kuhnern.
18. Trebniß 1. Stenger, Superint. zu Trebniß.
19. Trebniß 11. v. Ciehansti, Paſtor zu Ober-Glaue.
20. Trebnitz Ul. Seidel, Erzprieſter zu Schimmerau.
21. Wohlau 1. Brand, Paſtor zu Herrnmotichelniß.
22. Wohlau 11. Fromm, ds8gl. zu Piskorſine.
23. Wohlau 11. Dohm, Erzprieſter zu Wohlau.

2. Regierungsbezirt Liegniß.

a. Ständige Kreis-Sculinjpeltoren. -
1. Sagan. Dr. Hörnlein zu Sagan.

-b. - Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. -

1. Bolfkenhain I. Hiillberg, Superint. zu Rohnſto>.
2.Bolfenhain 11 Wolff, Pfarrerzu Hohenfriedebetg.
3. Bunzlau 1. Straßmann, Paſtor und Superintend.

Berweſer zu Bunzlau.
4. Bunzlau 11. Kadelba<, Superint, zu Siegersdorf.

- 5. Bunzlau IL. Kluge, Pfarrer zu Nieder-Sc<önfeld.
6. Freiſtadt I. Burghart, Paſtor zu Beuthen a. O.
7. Freiſtadt 11. S < umacher, Pfarrer zu Großenbohrau.
S. Glogau I. Kähler, Superint. zu Glogau.
9. Glogau I1. Warnat] <h,Erzprieſter u. Kanonikus da].

10. Görlip I. Sch ulße, Superiat. zu Görliß.
11. Görliß Ü. Brüdner, Paſtor zu Gersdorf O./L.
12. Görli NI. R eymann, Superint. zu Hohlirc<.
13. Goldberg. Teuchert, Paſtor zu Harpersdorf.
14. Grünberg I. Altenburg, Paſtorprim. zu Grünberg.*)
15. Grünberg I1 Adler, Pfarrer daſelbſt.
16. Haynau. Griesdorf, Superint. zu „ew
17. Hirſc<berga 1. Prox, dsgl. zu Stonsdorf.
18. Hirj<berg I. Haym, Paſtor zu Hermsdorf u.
19. Hirichberg 111 Löwe, Stadtpfarrer zu Hirid
20. Hoyerswerda 1. Kuriug, Superint. zu Hoyerswerda.
2i. Hoyerswerda I. Wahn, Oberpfarrer zu Ruhland.
22. Jauer I. Thiemich, Paſtor prim. zu Jauer.

*) ad 2. b. Nr. 14. Altenburg ift 3. Z. anderweit beſchäftigt.

1333. 3
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ichtsbezirke:
Jauer 1.
Landeshut 1.
Landeshut 11.
Lauban 1.

Lauban 11.

Ober-Lauiß.
Liegnit, Stadt.
Liegniß, Land 1.
Liegniß, Land 11.
Löwenberg I.
Löwenberg 11.
Löwenberg 111.
Lüben 1.
Lüben IL
Parchwiß.
Rothenburg 1.
Rothenburg I1.

Sc&lt;hsnau 1
Schönau IL.
Sprottau 1.
Sprottau 11.

34

Mud e, Erzprieter zu Profen.
Rohkohl, Superint. zu Wernersdorf.
Heinic&lt;, Erzprieter zu Shömberg.
Thuius, Archidiakfonus und Superint.

Verwejer zu Lauban.
Ritter, Oberpfarrer u. Superint. Ver-

weer zu Marklia.
Pohl, Pfarrer zu Hennersdorf.
Schröder, Stadtchulinpektor zuLiegnit.
Gebhard, Pator zu Wahltatt.
Ritter, Erzprieter zu Liegniß.
Dedart, Pator zu Giersdorf.
G ün Zel, Superint. zu Flinsberg.
Franke, Pfarrer zu Kl. Röhrsdorf.
Schiller, Superint. zu Hummel.
Roemann, dsgl. zu Dittersbach.
Aumann, dsgl. zu Groß-Tinz.
Holj&lt;er, dsgl. zu Horka.
Williger, Pator zu Nieder-GCoel bei

Niesky.
Lochmann, Superint. zu Seitendorf.
Andere&gt;, Pfarrer zu Schönau.
Winter, Superint. zu Sprottau.
Grollmus, Erzprieter zu Primkenau.

3. Regierungsbezirk Oppeln.
3% Ständige Kreis-Sc&lt;ulinpektoren.

(Dieelben wohnen an den Orten, nach welchen die Aufichtsbezirke benannt ind.)
Beuthen.
Falkenberg O./S.

. Gleiwiß.
. Ober-Glogau.
. Grottfau.

. Hultchin.

. Karlsruh.

. Kattowiß.

. Königshütte.
. Koje! 1.
. Koel U.
. Kreuzberg 1.
. Kreuzberg 11.
. Leob&lt;hüß 1.
. Leob&lt;hüß IL
. Lechniß.

Arlt.
Czygan.
Scinf.
Hauer.
Keihl.
z. Z. unbeeßt.
Seron.
Dr. Beta.
Dr. Proßen, kommiarich.
Dr. Hüppe.
Dr. Scroller, fkommijarich.
Dr. Brabänder.
Dr. Werner, kommiarich.
Elsner.
Stordeur.
Weichert, kommiarich.

Auf
23.
24.
29.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
39.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
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ſichtsbezirke:
Jauer 1.
Landeshut 1.
Landeshut 11.
Lauban 1.

Lauban 11.

Ober-Lauſiß.
Liegnit, Stadt.
Liegniß, Land 1.
Liegniß, Land 11.
Löwenberg I.
Löwenberg 11.
Löwenberg 111.
Lüben 1.
Lüben IL
Parchwiß.
Rothenburg 1.
Rothenburg I1.

Sc<hsnau 1
Schönau IL.
Sprottau 1.
Sprottau 11.

34

 

Mud e, Erzprieſter zu Profen.
Rohkohl, Superint. zu Wernersdorf.
Heiniſc<, Erzprieſter zu Shömberg.
Thuſius, Archidiakfonus und Superint.

Verwejer zu Lauban.
Ritter, Oberpfarrer u. Superint. Ver-

weſer zu Markliſſa.
Pohl, Pfarrer zu Hennersdorf.
Schröder, Stadtſchulinſpektor zuLiegnit.
Gebhard, Paſtor zu Wahlſtatt.
Ritter, Erzprieſter zu Liegniß.
Dedart, Paſtor zu Giersdorf.
G ün Zel, Superint. zu Flinsberg.
Franke, Pfarrer zu Kl. Röhrsdorf.
Schiller, Superint. zu Hummel.
Roſemann, dsgl. zu Dittersbach.
Aumann, dsgl. zu Groß-Tinz.
Holj<er, dsgl. zu Horka.
Williger, Paſtor zu Nieder-GCoſel bei

Niesky.
Lochmann, Superint. zu Seitendorf.
Anderſe>, Pfarrer zu Schönau.
Winter, Superint. zu Sprottau.
Grollmus, Erzprieſter zu Primkenau.

3. Regierungsbezirk Oppeln.

3% Ständige Kreis-Sc<ulinſpektoren.
(Dieſelben wohnen an den Orten, nach welchen die Aufſichtsbezirke benannt ſind.)

Beuthen.
Falkenberg O./S.

. Gleiwiß.

. Ober-Glogau.

. Grottfau.

. Hultſchin.

. Karlsruh.

. Kattowiß.

. Königshütte.
. Koje! 1.
. Koſel U.
. Kreuzberg 1.
. Kreuzberg 11.
. Leobſ<hüß 1.
. Leobſ<hüß IL
. Leſchniß.

Arlt.
Czygan.
Scinf.
Hauer.
Keihl.
z. Z. unbeſeßt.
Seron.
Dr. Beſta.
Dr. Proßen, kommiſſariſch.
Dr. Hüppe.
Dr. Scroller, fkommiſjariſch.
Dr. Brabänder.
Dr. Werner, kommiſſariſch.
Elsner.
Stordeur.
Weichert, kommiſſariſch.



Auf
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
-32.

33.
34.
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fichtsbezirke : |

Loslau. Rufin, kommiarich.
Lubliniß 1. Hennig.
Lubliniß IL. Blümel, kommiarich.
Neiße 1. Faut.
Neiße UU. Dr. Giee.
Neutadt. Dr. S&lt;häffer.
Nicolai. Pabel.
Oppeln I. Ebertein.
Oppeln I]. S&lt;reier.
Peisfretcham. Dr. Weendon &gt;, kommiarich.
Pleß. Patuszyk.
Ratibor 1. Porsfe.
Ratibor 11. Dr. Rhode.
Roenberg O./S. Zacher.
Nybnik. - Dr. Böhm.
Groß-Strehlit. - Dr. Jelt&lt;.
Tarnowiß. Woitylak.
Zabrze. -Dr. Hahn.

b. Kre8-Schulinpektoren im Nebvenamte.
Leobhüß-Köel. PSc&lt;ülz, Superint. zu Leob&lt;üß.
Oppeln. Geisler, Konitorialrath und Superint.

zu Oppeln.
Pleß-Rybnik. D. Kölling, Superint. zu Pleß.

VII. Provinz Sachen.
1. Regierungsbezirk Magdeburg.

a. Ständige Kreis-Schulinpektoren.
Keine.

b. Kreis-Sculinpektoren im Nebenamte.
Altenplathow. Schneider, Superint. zu Altenplathow

bei Genthin.
Anderbeck. Dr. OD el ze, d83l. zu Anderbe&gt;&amp; bei Badersleben.

. Arendee. Möller, dsgl. zu Arendee.
Aic&lt;hersleben. Ko &lt;, dszl. zu Cochtedt.

. Atzendorf. Schmidt, dsgl. zu Eggersdorf.
Beeßendorf. Büchel, dsgl. zu Beekendorf.
Brandenburg. a. H. 3. Z- unbeeßt.
Bucau. Jürgens, ds8gl. zu Bahrendorf.
Burg. Thieme, dszl. zu Görbeliß.

. Galbe a. S. Hu ndt, Oberprediger zu Calbe a. S.

. Clöße. S&lt; meißer, Superint. zu Altmersleben.
3*
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fſichtsbezirke : |
Loslau. Rufin, kommiſſariſch.
Lubliniß 1. Hennig.
Lubliniß IL. Blümel, kommiſſariſch.
Neiße 1. Fauſt.
Neiße UU. Dr. Gieſe.
Neuſtadt. Dr. S<häffer.
Nicolai. Pabel.
Oppeln I. Eberſtein.
Oppeln I]. S<reier.
Peisfretſcham. Dr. Weſendon >, kommiſſariſch.
Pleß. Paſtuszyk.
Ratibor 1. Porsfe.
Ratibor 11. Dr. Rhode.
Roſenberg O./S. Zacher.
Nybnik. - Dr. Böhm.
Groß-Strehlit. - Dr. Jeltſ<.
Tarnowiß. Woitylak.
Zabrze. -Dr. Hahn.

b. Kre8-Schulinſpektoren im Nebvenamte.

Leobſhüß-Köſel. PSc<ülz, Superint. zu Leobſ<üß.
Oppeln. Geisler, Konſiſtorialrath und Superint.

zu Oppeln.
Pleß-Rybnik. D. Kölling, Superint. zu Pleß.

VII. Provinz Sachſen.

1. RegierungsbezirkMagdeburg.

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren.

Keine.

b. Kreis-Sculinſpektoren im Nebenamte.

Altenplathow. Schneider, Superint. zu Altenplathow
bei Genthin.

Anderbeck. Dr. OD el ze, d83l. zu Anderbe>& bei Badersleben.
. Arendſee. Möller, dsgl. zu Arendſee.

Aic<hersleben. Ko <, dszl. zu Cochſtedt.
. Atzendorf. Schmidt, dsgl. zu Eggersdorf.
Beeßendorf. Büchſel, dsgl. zu Beekendorf.
Brandenburg. a. H. 3. Z- unbeſeßt.
Bucau. Jürgens, ds8gl. zu Bahrendorf.
Burg. Thieme, dszl. zu Görbeliß.

. Galbe a. S. Hu ndt, Oberprediger zu Calbe a. S.

. Clöße. S< meißer, Superint. zu Altmersleben.
3*



Auffictsbezirte:

23.

24. O
. Oterburg.
. Oterwiel.

27.
28. Salzwedel.

. Sandau.

. Seehauen i./A.

. Stendal.

. Tangermünde.

. Wanzleben.

. Weferlingen.

. Werben.

. Wernigerode.

 VOKO==&gt;

- Ebendorf (Bar-
leben).

. Cgeln.

. Eilsleben.

. Erxleben.

. Gardelegen.

. Gommern,

. Gröningen.
. Halbertadt.
. Loburg.
. Magdeburg.
. Möckern.

Neuhaldensleben.
Ochersleben.

Quedlinburg.

. Wolfsburg.

. Wolmirtedt.
Ziear.

Raabe, Superiat. zu Irxleben.Klapproth, dögi. zu Egeln.
Dittmar, dsgl. zu Ausleben.Kraue, dsal, zu Nordgermersleben.
Velze, ds3l. zu Zichtau.Wagner, dszl. zu Gommern.
Grabe, dsgl. zu "Gröningen.
Dr. Jahr, desl. zu Halbertadt.
Dransfeld, Superint. Vicar zu Leißkau.
Löffler, Propt zu Magdeburg.
Pfeier, Superint. zu Cracau bei Mags-

deburg.
Glajer, dsgl. zu Vahldorf bei Gr. Am-

mensleven.
Gandig, dsgl. zu Ochersleben.
Dr. Wolf, dsgl. zu Oterburg.
Leipoldt, dsgl. zu Oterwieck.
Bu&lt;, dsgl. zu Quedlinburg.
Manger, Pator zuBombebei Salzwedel.
Guntau, Superint. zu Hohengöhren.
Schrecer, dsgl. zu Seehanjen i./A.
Jeep, dsgl. zu Stendal.
Laugguth, dögl. zu Tangermünde.Martins, Superint. a. D. zuSchwaneberg.
Holß heuer. Superiunt. zu Weferlingen.
Delze, dsgl. zu Iden.
Dr. Renner, Gräfl. Stolberg'cher Konit.

Rath, Superint. und Hofprediger zuWernigerode.
Reichsgraf von der Schulenburg, Pfarrer

zu Wolfsburg.Schneider, Superint, Vicar zu GColbiß.
Delze, d8al. zu Ziear.

2. Regierungsbezirk Mereburg.
a. Ständige Kreis-Sculinpektoren.

Keine. -

b. K&amp;reis-Sculinjpektoren im Nebenamte.
Artern.

. Beichlingen.

. Belzern.

Zah)rx, Superint. zu Artern.r. Z&lt;immer, dsgl. zu Beichlingen.Meder, ds3l. zu Belgern.

Auffictsbezirte:

23.

24. O
. Oſterburg.
. Oſterwiel.

27.
28. Salzwedel.

. Sandau.

. Seehauſen i./A.

. Stendal.

. Tangermünde.

. Wanzleben.

. Weſferlingen.

. Werben.

. Wernigerode.
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- Ebendorf (Bar-
leben).

. Cgeln.

. Eilsleben.

. Erxleben.

. Gardelegen.

. Gommern,
. Gröningen.
. Halberſtadt.
. Loburg.
. Magdeburg.
. Möckern.

Neuhaldensleben.

Oſchersleben.

Quedlinburg.

. Wolfsburg.

. Wolmirſtedt.
Zieſar.

 

Raabe, Superiat. zu Irxleben.
Klapproth, dögi. zu Egeln.
Dittmar, dsgl. zu Ausleben.
Krauſe, dsal, zu Nordgermersleben.
Velze, ds3l. zu Zichtau.
Wagner, dszl. zu Gommern.
Grabe, dsgl. zu "Gröningen.
Dr. Jahr, desl. zu Halberſtadt.
Dransfeld, Superint. Vicar zu Leißkau.
Löffler, Propſt zu Magdeburg.
Pfeiſſer, Superint. zu Cracau bei Mags-

deburg.
Glajer, dsgl. zu Vahldorf bei Gr. Am-

mensleven.
Gandig, dsgl. zu Oſchersleben.
Dr. Wolf, dsgl. zu Oſterburg.
Leipoldt, dsgl. zu Oſterwieck.
Buſ<, dsgl. zu Quedlinburg.
Manger, Paſtor zuBombebei Salzwedel.
Guntau, Superint. zu Hohengöhren.
Schrecer, dsgl. zu Seehanjen i./A.
Jeep, dsgl. zu Stendal.
Laugguth,dögl. zu Tangermünde.
Martins, Superint. a. D. zuSchwaneberg.
Holß heuer. Superiunt. zu Weferlingen.
Delze, dsgl. zu Iden.
Dr. Renner, Gräfl. Stolberg'ſcher Konſiſt.

Rath, Superint. und Hofprediger zu
Wernigerode.

Reichsgraf von der Schulenburg, Pfarrer
zu Wolfsburg.

Schneider, Superint, Vicar zu GColbiß.
Delze, d8al. zu Zieſar.

2. Regierungsbezirk Merſeburg.

a. Ständige Kreis-Sculinſpektoren.

Keine. -

b. K&reis-Sculinjpektoren im Nebenamte.

Artern.

. Beichlingen.

. Belzern.

Zah)rx, Superint. zu Artern.
r. Zſ<immer, dsgl. zu Beichlingen.

Meder, ds3l. zu Belgern.



Auf

33.

fichtsbezirke:
Bitterfeld.

. Brehna.
. Cönnern.

. Deligih.

. E«artsberga.
. Eilenburg 1
. Eilenburg I].
. Eisleben.

. Eiterwerda.
. Ermösleben.

. Freyburg.

. Gerbtedt.
. Gollme.

. Halle, Stadt.
. Halle, Land 1.
. Halle, Land 11.

-HalleM5.
. Heldrungen.
.Herzberg.

. Kemberg.

. Lauchtädt.

. Liehenwerda.

. Lien.

. Lüßzen.
.Mansfeld.

. Mereburg, Stadt.
- Mereburg, Land.
. Mücheln.
. Naumburg.
. Pforta.

. Prettin.
. Querfurt.
- Quetenberg.

. Roßla.

Sangerhauen.
. S&lt;hkeudit.
. Schlieben.

. Schraplau.
2. Stolberg.

37

Dreyhaiupt, Superint. Vicar zu Bitterfeld.
Schmidt, Superint. zu Zörbig.
Taube, Pfarrer zu Lebendorf.
Meinhardt, Archidiakfonus zu Delißch.
Naumann, Superint. zu E&gt;&gt;artsberga.
AÄAngelroth, Oberpfarrer zu Düben.
Kret&lt; el, Oberpfarrer em. zu Eilenburg.
Rothe, Superini. zu Eisleben.
Opit, dsgl. zu Elterwerda.
Beijer, ds3l. zu Ermösleben.
Michke, dsgl. zu Freyburg a. U.
Per&lt;mann, ds83l. zu Gerbtedt.
Reinhardt, dsgl. zu Golme.
Lic. Förter, dsgl. zu Halle a. S.
Fabarxius, ds3l. zu Reideburg.
Franke, Superint. Vicar zu Trotha.
Wokfker, Dechant zu Halle a. S.
Dr. Reine&gt;, Superint. zu Heldrungen.
Gievius, Superint. Vicar zu Herzberg.
Sc&lt;hudardt, Superint. zu Kemberg.
Philler, ds3l. zu Lauchtädt.“
Grunewald, dsgl. zu Liebenwerda.
Schlemmer, dsgl. zu Lien.
Küter, Diakonus zu Lüßen.
Wendelon, Superint. zu Mansfeld.
Leuchner, dsgl. zu Merebmg.
Stö &gt;e, ds83l. zu Niederbeuna.
Walter, Superint. Vicar zu Crumpa.
Dsüblin, Superint. zu Naumburg.
Witte, Profeor, Geitlicher Inpektor der

Königl. Landes&lt;ule zu Pforta.
ODpiß, Superint. zu Prettin.
S&lt;irlit, dsgl. zu Queruri.
Thielemann, Gräfl. Stolberg'tI&lt;er Kon-

itorial-Ae. und Pfarrer zu Quetenberg.
Paulus, Superint. zu Roßla.
Armtroff, Superint. Vicar zu Sanger-

hauen.
Lüttke, Superint. zu Sckeudiß.
Brüggemann, Superintend. Vicar zu

Sclieben.
Otto, Superiut. zu Espertedt.
Pfißzner, Gräfl. Stolberg'c&lt;er Konit. Rath

und Archidiakonus zu Stolberg.

Auf

33.

fichtsbezirke:
Bitterfeld.

. Brehna.
. Cönnern.
. Deligih.
. E«artsberga.
. Eilenburg 1
. Eilenburg I].
. Eisleben.
. Eiſterwerda.
. Ermösleben.
. Freyburg.
. Gerbſtedt.
. Gollme.
. Halle, Stadt.
. Halle, Land 1.
. Halle, Land 11.
- HalleM5.
. Heldrungen.
. Herzberg.
. Kemberg.
. Lauchſtädt.
. Liehenwerda.
. Liſſen.
. Lüßzen.
. Mansfeld.
.Merſeburg, Stadt.
- Merſeburg, Land.
. Mücheln.
. Naumburg.
. Pforta.

. Prettin.
. Querfurt.
- Queſtenberg.

. Roßla.
Sangerhauſen.

. S<hkeudit.

. Schlieben.

. Schraplau.
2. Stolberg.

37

 

Dreyhaiupt, Superint. Vicar zu Bitterfeld.
Schmidt, Superint. zu Zörbig.
Taube, Pfarrer zu Lebendorf.
Meinhardt, Archidiakfonus zu Delißſch.
Naumann, Superint. zu E>>artsberga.
AÄAngelroth, Oberpfarrer zu Düben.
Kretſ< el, Oberpfarrer em. zu Eilenburg.
Rothe, Superini. zu Eisleben.
Opit, dsgl. zu Elſterwerda.
Beijer, ds3l. zu Ermösleben.
Miſchke, dsgl. zu Freyburg a. U.
Perſ<mann, ds83l. zu Gerbſtedt.
Reinhardt, dsgl. zu Golme.
Lic. Förſter, dsgl. zu Halle a. S.
Fabarxius, ds3l. zu Reideburg.
Franke, Superint. Vicar zu Trotha.
Wokfker, Dechantzu Halle a. S.
Dr. Reine>, Superint. zu Heldrungen.
Giſevius, Superint. Vicar zu Herzberg.
Sc<hudardt, Superint. zu Kemberg.
Philler, ds3l. zu Lauchſtädt.“
Grunewald, dsgl. zu Liebenwerda.
Schlemmer, dsgl. zu Liſſen.
Küſter, Diakonus zu Lüßen.
Wendelſon, Superint. zu Mansfeld.
Leuſchner, dsgl. zu Merſebmg.
Stö >e, ds83l. zu Niederbeuna.
Walter, Superint. Vicar zu Crumpa.
Dsüblin, Superint. zu Naumburg.
Witte, Profeſſor, Geiſtlicher Inſpektor der

Königl. Landesſ<ule zu Pforta.
ODpiß, Superint. zu Prettin.
S<irlit, dsgl. zu Querſuri.
Thielemann, Gräfl. Stolberg'tI<er Kon-

ſiſtorial-Aſſeſſ. und Pfarrer zu Queſtenberg.
Paulus, Superint. zu Roßla.
Armſtroff, Superint. Vicar zu Sanger-

hauſen.
Lüttke, Superint. zu Sckeudiß.
Brüggemann, Superintend. Vicar zu

Sclieben.
Otto, Superiut. zu Esperſtedt.
Pfißzner, Gräfl. Stolberg'ſc<er Konſiſt.Rath

und Archidiakonus zu Stolberg.



Aufichtsbezirke:
43. Torgau.
44.
45.

46.
47.
48.
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Weißenfels.
Wittenberg.
Zahna.
Zeiß I.
Zeiß II.

38

Trümpelmann, Superint. zu Torgau.
Vogel, dsgl. zu Weißenfels.
Lie. Reinicke, Profe. am Predigereminar

zu Wittenberg.
R ietz, Superint. zu Seyda.
Neubert, dsgl.. zu Zeiß.
Hahn, dszl. zu Saliß.

3. Regierungsbezirk Erfurt.
a. Ständige Kreis-Schulinpektoren.

Heiligentadt.
Worbis.

Dr. Regent zu Heiligentadt.
Pola&gt; zu Worbis.

b. Kreis-Sc&lt;ulinpektoren im Nebenamte.
. Bindersleben.

. Bleicherode.

. Dachrieden.
Erfurt, Stadt.
Erfurt, Land.
Gebeee.

. Gefell.

. Groß-Werther.

. Heiligentadt.

. Langenjalza,

. Mühlhauen i./Th.

. Nordhauen, Stadt.
. Nordhauen,

Land I

Nordhauen,
Land H

Oberdorla.
Ranis.
Salza.
Schleuingen.
Sömmerda.
Suhl.
Tenntedt.

Quehl, Pfarrer zu Bindersleben.
Gaudig, Oberpfarrer und Superint. Vicar

zu Bleicherode.
Boyde, Pfarrer zu Dachrieden.
Der Magitrat zu Erfurt.
Rei&gt;, Dompropt zu Erfurt.
Arnold, Oberpfarrer zu Gebeee.
Hartung, dszl. zu Gefell.
Pape, Pfarrer zu Klein-Furra.
Kulij&lt;, Superint. zu Heiligentadt.
Schniewind, Oberpfarrer und Superint.

BVicar zu Langenalza.
Winkler, Superint. zu Mühlhauen i./Th.
Der Magitrat zu Nordhauen.

Roenthal, Oberpfarrer und Superint.
Vicar zu Nordhauen.

W an d, Dechant zu Nordhauen.
Georgi, Superint. zu Oberdorla.
Uliric&lt;, Oberpfarrer zu Ranis.
Schattenberg, Pfarrer und Superint.

Vicar zu Salza.
Göbel, Oberpfarrer und Superint. zu

Scleufingen.
Dreye, Oberpfarrer zu Sömmerda.
Gerla&lt;, Superint. zu Suhl.
Spigah t, Oberpfarxer und Superint. zu

Tenntedt.

Aufſichtsbezirke:
43. Torgau.
44.
45.

46.
47.
48.
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Weißenfels.
Wittenberg.

Zahna.
Zeiß I.
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Trümpelmann, Superint. zu Torgau.
Vogel, dsgl. zu Weißenfels.
Lie. Reinicke, Profeſſ. am Predigerſeminar

zu Wittenberg.
R ietz, Superint. zu Seyda.
Neubert, dsgl.. zu Zeiß.
Hahn, dszl. zu Salſiß.

3. Regierungsbezirk Erfurt.

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren.

Heiligenſtadt.
Worbis.

Dr. Regent zu Heiligenſtadt.
Pola> zu Worbis.

b. Kreis-Sc<ulinſpektoren im Nebenamte.

. Bindersleben.

. Bleicherode.

. Dachrieden.
Erfurt, Stadt.
Erfurt, Land.
Gebeſee.

 

. Gefell.

. Groß-Werther.

. Heiligenſtadt.

. Langenjalza,

. Mühlhauſen i./Th.

. Nordhauſen,Stadt.
. Nordhauſen,

Land I

Nordhauſen,
Land H

Oberdorla.
Ranis.
Salza.

Schleuſingen.

Sömmerda.
Suhl.
Tennſtedt.

Quehl, Pfarrer zu Bindersleben.
Gaudig, Oberpfarrer und Superint. Vicar

zu Bleicherode.
Boyde, Pfarrer zu Dachrieden.
Der Magiſtrat zu Erfurt.
Rei>, Dompropſt zu Erfurt.
Arnold, Oberpfarrer zu Gebeſee.
Hartung, dszl. zu Gefell.
Pape, Pfarrer zu Klein-Furra.
Kulijſ<, Superint. zu Heiligenſtadt.
Schniewind, Oberpfarrer und Superint.

BVicar zu Langenſalza.
Winkler, Superint. zu Mühlhauſen i./Th.
Der Magiſtrat zu Nordhauſen.

Roſenthal, Oberpfarrer und Superint.
Vicar zu Nordhauſen.

W an d, Dechant zu Nordhauſen.
Georgi, Superint. zu Oberdorla.
Uliric<, Oberpfarrer zu Ranis.
Schattenberg, Pfarrer und Superint.

Vicar zu Salza.
Göbel, Oberpfarrer und Superint. zu

Scleufingen.
Dreyſe, Oberpfarrer zu Sömmerda.
Gerla<, Superint. zu Suhl.
Spigah t, Oberpfarxer und Superint. zu

Tennſtedt.



39

Aufichtsbezirke:
22. Treurt. H öhndorf, Pfarrer zu Treurt.
23. Walc&lt;leben. z. 3. unbeeßt.
24. Weißenee. Baarts, Oberpfarrer und Superint. Vicar

zu Weißenee.25. Ziegenrü&gt;. Albert, Oberpfarrer zu Ziegenrüc.

VII. Provinz Schleswig-Holtein.
a. Ständige Kreis-Sc&lt;ulinpettoren.

1. Apenrade. Peteren zu Apenrade.
2. Hadersleben. Stegelmannzu Hadersleben.
3. Tondern 1. Burgdorf zu Tondern.
4. Tondern I]. Moehuus daelbt.

b. Kreis-Sc&lt;ulinpektoren im Nebenamte.
1. Altona. Wagner, Sculdirektor zu Altona.

- Norder-Dithmarchen,

2. Bezirk 1. Granß, Pator zu Heide.
3. Bezirk Ul. Landt, 'dögl. zu Neuentirchen.
4. Bezirt IL (eintweilen auf die Bezirke 1. und IL.

Süder-Dithmarchen, vertheilt.)
5. Bezirk 1. Peteren, Hauptpator zu Meldorf.
6. Bezirk 11. Hinrichs, Pator zu Burg.
 Bezirk I]. Clauen, Hauptpator zu Marne, interim. -

Edernförde,
8. Bezirk I. Holm, Kirchenpropt zu Hütten. |
9 „Beazit I. Meyer, Pator zu Dänichenhagen.

10. Eidertedt. Schwarz, Kirchenpropt und Konit.-
| Rath. zu Garding. |

11. Flensburg, Bezirt 1. Pete rs, Kir&lt;enpropt zu Flensburg.12. Bezirt Il. Io-huen, Pator zu Adelby.
13. Bezirtf I. And er] en, Kir&lt;henpropt zu Grundhof.14. Herzogthum Lauen- Dr. Sache zu Naßeburg, kommi., z.Z.burg. beurlaubt.

15. Huum, Bezirk ll Haffelmann, Kirc&lt;henpropt zu Huum
16. Bezirk I. Reuter, Pator zu Visl.
17. Kiel, Stadtkreis. Kuhlgatz, Schulinpektor zu Kiel.
18. Kiel, Land, Bezirk 1. Jeß, Kirchenpropft zu Kiel.
19. Bezirk 11. Sörenen, d83Zl. zu Neumünter.
20. Oldenburg, Bezirk 1. Martens, Kirchenpropt zu Neutadt.
21. Bezirk I. Haae, Hauptpator zu Grube.
22. Fehmarn, Inel. Michler, Kir&lt;enpropt zu Burg a./F.
23. Pinneberg, Bezirk 1. Bröer, dsgl. zu Ueteren.
24. Bezirk 11. Rohde, 'Pator zu Niendorf.

39
 

Aufſichtsbezirke:
22. Treſſurt. H öhndorf, Pfarrer zu Treſſurt.
23. Walſc<leben. z. 3. unbeſeßt.
24. Weißenſee. Baarts, Oberpfarrer und Superint. Vicar

zu Weißenſee.
25. Ziegenrü>. Albert, Oberpfarrer zu Ziegenrüc.

VII. Provinz Schleswig-Holſtein.

a. Ständige Kreis-Sc<ulinſpettoren.

1. Apenrade. Peterſen zu Apenrade.
2. Hadersleben. Stegelmannzu Hadersleben.
3. Tondern 1. Burgdorf zu Tondern.
4. Tondern I]. Moſehuus daſelbſt.

b. Kreis-Sc<ulinſpektoren im Nebenamte.
1. Altona. Wagner, Sculdirektor zu Altona.

- Norder-Dithmarſchen,
2. Bezirk 1. Granß, Paſtor zu Heide.
3. Bezirk Ul. Landt, 'dögl. zu Neuentirchen.
4. Bezirt IL (einſtweilen auf die Bezirke 1. und IL.

Süder-Dithmarſchen, vertheilt.)
5. Bezirk 1. Peterſen, Hauptpaſtor zu Meldorf.
6. Bezirk 11. Hinrichs, Paſtor zu Burg.

Bezirk I]. Clauſen,HauptpaſtorzuMarne,interim. -
Edernförde,

8. BezirkI. Holm, Kirchenpropſt zu Hütten. |
9 „Beazit I.Meyer, Paſtor zu Däniſchenhagen.

10. Eiderſtedt. Schwarz, Kirchenpropſt und Konſiſt.-
| Rath. zu Garding. |

11. Flensburg, Bezirt 1. Pete rs, Kir<enpropſt zu Flensburg.
12. Bezirt Il. Io-huſen, Paſtor zu Adelby.
13. Bezirtf I. Ander] en, Kir<henpropſt zu Grundhof.
14. Herzogthum Lauen- Dr. Sachſe zu Naßeburg, kommiſſ., z.Z.

burg. beurlaubt.
15. Huſum, Bezirk ll Haffelmann, Kirc<henpropſt zu Huſum
16. Bezirk I. Reuter, Paſtor zu Visl.
17. Kiel, Stadtkreis. Kuhlgatz, Schulinſpektor zu Kiel.
18. Kiel, Land, Bezirk 1. Jeß, Kirchenpropft zu Kiel.
19. Bezirk 11. Sörenſen, d83Zl. zu Neumünſter.
20. Oldenburg, Bezirk 1. Martens, Kirchenpropſt zu Neuſtadt.
21. Bezirk I. Haaſe, Hauptpaſtor zu Grube.
22. Fehmarn, Inſel. Michler, Kir<enpropſt zu Burg a./F.
23. Pinneberg, Bezirk 1. Bröer, dsgl. zu Ueterſen.
24. Bezirk 11. Rohde, 'Paſtor zu Niendorf.



Aufichtsbezirke:
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

33.
39.
40.

Pinneberg, Bezirf 11.
Plön, Bezirk I.

Bezirt IL
Bezirt Ul.

Rendsburg,
Bezirt 1.
Bezirk Il.
Bezirt 111.

Schleswig, Bezirk 1.
Bezirk 11.

Bezirt UI.
Segeberg, Bezirk 1.

Bezirt IL
Bezirk 111

Steinburg,
Bezirk 1.
Bezirk 11.
Bezirf UI.

Stormarn,

40

Buchholz, Kirhenpropt zu Elmshorn.
Nijen, Pator zu Giekau.
Be&gt;mann, Hauptpator zu Schönberg.
Genzken, dsgl. zu Preeß.

Kröger, Pator zu Hohn.
v. d. Heyde, Kir&lt;enpropt zu Nortorf.
Treplin, Pator zu Hademarchen.
Ziee, Kirc&lt;henpropt zu Sc&lt;leswig.
z. Z. unbeeßt, aushilfsweie verwaltet

von Nien, Pator zu Tumby.
Harders, Pator zu Erfde.
Bünz, dsgl. zu Segeberg.
Dr. Hanen, dsgl. zu Leezen.
Druhn, dszl. zu Sc&lt;hlamersdorf.

Haelmann, Kirhenpropt zu Krempe.
Lilie, Pator zu Hort.
Hamann, dsgl. zu Hohenaspe.

Chalybäus, Kirhenpropt zu Alt-
Rahltedt.

Peters, Pator zu Bergtedt.
Bäß, Hauptpator zu Oldesloe.

Provinz Hannover.
1. Regierungsbezirt Hannover.

a. Ständige Kreis-Sc&lt;ulinpektoren.
Keine.

b. K&amp;reis-TE d&lt;ulinpektoren im Nebenamte.

41. Bezirk 1.

42. Bezirk 11.
43. Bezirt 1.

IX.

1. Baum.
2. Gr. Bertel.
3. Börry.
4. Diepholz.

5. Hameln.

6. Hannover ]., Stadt.
7. Hannover I].
8. Hannover 111.
9. Hannover 1V.

M ehliß, Superint. zu Baum.
Sievers, dsgl. zu Gr. Berkfel.
Rauterbera, dsgl. zu Börry.
Stölting, dsgl. u. Pator prim. zu

Diepholz.
Hornukohl, sen. min. und Pator prim.

zu Hameln.
Blanke, Stadt&lt;ulinpektor zu Hannover.
Wecken, Pator prim. zu Linden.
Biskup, Diviionspfarrer zu Hannover.
Ahlfeld, Konit.-Rath zu Hannover.

Aufſichtsbezirke:
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

33.
39.
40.

Pinneberg, Bezirf 11.
Plön, Bezirk I.

Bezirt IL
Bezirt Ul.

Rendsburg,
Bezirt 1.
Bezirk Il.
Bezirt 111.

Schleswig, Bezirk 1.
Bezirk 11.

Bezirt UI.
Segeberg, Bezirk 1.

Bezirt IL
Bezirk 111

Steinburg,
Bezirk 1.
Bezirk 11.
Bezirf UI.

Stormarn,

40

Buchholz, Kirhenpropſt zu Elmshorn.
Niſſjen, Paſtor zu Giekau.
Be>mann, Hauptpaſtor zu Schönberg.
Genzken, dsgl. zu Preeß.

Kröger, Paſtor zu Hohn.
v. d. Heyde, Kir<enpropſt zu Nortorf.
Treplin, Paſtor zu Hademarſchen.
Zieſe, Kirc<henpropſt zu Sc<leswig.
z. Z. unbeſeßt, aushilfsweiſe verwaltet

von Niſſen, Paſtor zu Tumby.
Harders, Paſtor zu Erfde.
Bünz, dsgl. zu Segeberg.
Dr. Hanſen, dsgl. zu Leezen.
Druhn, dszl. zu Sc<hlamersdorf.

Haſſelmann, Kirhenpropſt zu Krempe.
Lilie, Paſtor zu Horſt.
Hamann, dsgl. zu Hohenaspe.

Chalybäus, Kirhenpropſt zu Alt-
Rahlſtedt.

Peters, Paſtor zu Bergſtedt.
Bäß, Hauptpaſtor zu Oldesloe.

Provinz Hannover.

1. Regierungsbezirt Hannover.

a. Ständige Kreis-Sc<ulinſpektoren.

Keine.

b. K&reis-TE d<ulinſpektoren im Nebenamte.

41. Bezirk 1.

42. Bezirk 11.
43. Bezirt 1.

IX.

1. Baſſum.
2. Gr. Bertel.
3. Börry.
4. Diepholz.

5. Hameln.

6. Hannover ]., Stadt.
7. Hannover I].
8. Hannover 111.
9. Hannover 1V.

M ehliß, Superint. zu Baſſum.
Sievers, dsgl. zu Gr. Berkfel.
Rauterbera, dsgl. zu Börry.
Stölting, dsgl. u. Paſtor prim. zu

Diepholz.
Hornukohl, sen. min. und Paſtor prim.

zu Hameln.
Blanke, Stadtſ<ulinſpektor zu Hannover.
Wecken, Paſtor prim. zu Linden.
Biskup, Diviſionspfarrer zu Hannover.
Ahlfeld, Konſiſt.-Rath zu Hannover.
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Auffichtsbezirte:10. Hoya. Cordes, Superint. zu Hoya.
11. Jeinen. Loofs, dsgl. zu Jeinen.
12. Limmer. Wendland, dsgl. zu Limmer.
13. Loccum. Bücdmann, Konventual - Studien - Di-

reftor zu Loccum.
14. Münder. Pramann, Superintend. und Pator

prim. zu Münder.
15. Neutadt a./R. Dand&gt;werts, dsgl. und ds83l. zu Neu-

itadt a./R.
16. Nienburg. Cordes, Superint. zu Hoya.
17. Oldendorf. Suffert, dsgl. zu Oldendorf b. Elze.
18. Pattenen im Galenb, ZEUGEN dsgl. u. Pator prim. zu Pat-ienjen
19. Ronnenberg. Nöller, ds8gl. und dsgl. zu Ronnen-

berg.
20. Stolzenau. Bunnemann, Superint. zu Stolzenau.
21. Sulingen. Jahns, dsgl. zu Sulingen.
22. Twitringen. Reling, Pator zu Twitringen.
23. Vilen. Meyer, Superint. und Pator prim. zu
 Vilfen.

24. Weyhe. Landsberg, Superint. zu Weyhe.
25. Wuntorf. Jacobi, ds83l. und Pator prim. zu

|wam

 GOGrzmDIbO

S0

Wuntorf bei Neutadt a./R.

2. Regierungsbezirk Hildesheim.
Bw- Ständige Kreis-Sculinpektoren. -

| Keine.

-D. --Kreis-Schulinpektoren im Nebenamte.
Alfeld. VBahlbruch, Superint. und Pator prim.
= zu Alfeld.

. Bodenem 1. Rotermund, dsgl. u. dsgl. zu Bokenem.

. Bockenem 1]. Bank, Pfarrer zu Ringelheim.
Borum. Gras8n, ds3l. zu Hildesheim.
Bovenden. - Yrnold, Superintend. zu Bovenden.
Clausthal. Wolter, dsgl. und Pator prim. zu

(Clausthal.
Detfurth. Spieker, Pfarrer zu Detfurth.
Dransfeld. Quanß, Superintend. zu Dransfeld.

. Dudertadt. No (te, Pfarrer zu Seeburg.. Einbe&gt; 1., Stadt. Elter, Pator prim. und 8en. m1=ie, ZU Einbe.

. Einbe&gt; 1]. Baring, Superintend. zu Einbec.

41

 

Auffichtsbezirte:
10. Hoya. Cordes, Superint. zu Hoya.
11. Jeinſen. Loofs, dsgl. zu Jeinſen.
12. Limmer. Wendland, dsgl. zu Limmer.
13. Loccum. Bücdmann, Konventual - Studien - Di-

reftor zu Loccum.
14. Münder. Pramann, Superintend. und Paſtor

prim. zu Münder.
15. Neuſtadt a./R. Dand>werts, dsgl. und ds83l. zu Neu-

itadt a./R.
16. Nienburg. Cordes, Superint. zu Hoya.
17. Oldendorf. Suffert, dsgl. zu Oldendorf b. Elze.
18. Pattenſen im Galenb, ZEUGEN dsgl. u. Paſtor prim. zu Pat-

ienjen
19. Ronnenberg. Nöller, ds8gl. und dsgl. zu Ronnen-

berg.
20. Stolzenau. Bunnemann, Superint. zu Stolzenau.
21. Sulingen. Jahns, dsgl. zu Sulingen.
22. Twiſtringen. Reling, Paſtor zu Twiſtringen.
23. Vilſen. Meyer, Superint. und Paſtor prim. zu

Vilfen.
24. Weyhe. Landsberg, Superint. zu Weyhe.
25. Wunſtorf. Jacobi, ds83l. und Paſtor prim. zu

|
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Wunſtorf bei Neuſtadt a./R.

2. Regierungsbezirk Hildesheim.

Bw- Ständige Kreis-Sculinſpektoren. -
| Keine.

-D. --Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte.

Alfeld. VBahlbruch, Superint. und Paſtorprim.
= zu Alfeld.

. Bodenem 1. Rotermund, dsgl. u. dsgl. zu Bokenem.

. Bockenem 1]. Bank, Pfarrer zu Ringelheim.
Borſum. Gras8n, ds3l. zu Hildesheim.
Bovenden. - Yrnold, Superintend. zu Bovenden.
Clausthal. Wolter, dsgl. und Paſtor prim. zu

(Clausthal.
Detfurth. Spieker, Pfarrer zu Detfurth.
Dransfeld. Quanß, Superintend. zu Dransfeld.

. Duderſtadt. No (te, Pfarrer zu Seeburg.

. Einbe> 1., Stadt. Elſter, Paſtor prim. und 8en. m1=
ie, ZU Einbe.

. Einbe> 1]. Baring, Superintend. zu Einbec.



Aufichtsbezirke:
12. Clze.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

238.

29.
30.
81.

32.

33.
34.
39.
36.
37.

33.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Gieboldehauen.
Göttingen I. u. Stadt.

Göttingen 11.
Göttingen III.

Goslar.
Gronau.
Groß-Förte.
Groß-Solchen.
Hardegen.
Hedemünden.
Herzberg.
Hildesheim [., Stadt.

Hildesheim 11.
Hohntedt.
Lindau.

Markoldendorf.
Münden, Stadt.
Nettlingen.
Neutadt unterm
Hohntein.
Northeim, Stadt.

Okerthal.
Oterode.
Peine 1.
Peine 11.
Salzgitter.
Sartedt.
Sehlde.
Uslar.
Willershauen.
Winzenburg.
Wrisbergholzen.
Zellerfeld.
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Dammexrs, Superint. und Pator prim.
zu Elze.

Vollmer, Pfarrer u. Dechant zu Rüders-
hauen.

Brügmann, Superint. und Pator prim.
zu Göttingen.

Hartwig, dsgl. u. dsgl. zu Göttingen.
Dr. Steinmeß, dsgl. und dsgl. zu

Göttingen.
Stübe, Pfarrer zu Liebenburg.
R appe, dsgl. u. Dechant zu Emmerke.
GCikenkster, Seminarlehr. zu Hildesheim.
Klein&lt;midt, Superint.zu Gr.Solchen.
Soltmann, dsgl. und Pator prim. zu

Hardegen.
S humann, Superint. zu Hedemünden.
Haccius, dsgl. zu Herzberg.
Dr. Hahn, Konit.-Rath und General -

Syperintend. zu Hildesheim.
Edelmann, Pfarrer zu Hildesheim.
Mirow, Superint. zu Hohntedt.
Cic&lt;hmann, Pfarrer u. Dechant zu Bils-

hauen.
Große, Superint. und Pator prim. zu

Markoldendorf.
Dr. Bahrdt, Rektor zu Münden.
Müller, Superint. zu Nettlingen.
Gerlac&lt;, Konit.-Rath, Superint. und

Pator zu Niederachswerfen.
Tölke, Pator prim. und 8enior min. zu

Northeim.
Twele, Superint. zu Vienenburg.
Kayer, dsgl. zu Oterode.
z. Z. unbeeßt.
Engelke, Pfarrer zu Hohenhameln.
Kleuker, Superint. und Pator prim.

zu Salzgitter.
Bor&lt;ers, Superint. zu Sartedt.
Ra&lt;&lt;, ds3l. zu Sehlde.
Rabe, Pator zu Uslar.
Meyer, Superint. zu Willershauen.
Behre, Dechant und Pfarrer zu Wetfeld.
Herbt, Superint. zu Wrisbergholzen.
Krüger, dsgl. zu Zellerfeld.

Aufſichtsbezirke:
12. Clze.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

238.

29.
30.
81.

32.

33.
34.
39.
36.
37.

33.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Gieboldehauſen.

Göttingen I. u. Stadt.

Göttingen 11.
Göttingen III.

Goslar.
Gronau.
Groß-Förſte.
Groß-Solſchen.
Hardegſen.

Hedemünden.
Herzberg.
Hildesheim [., Stadt.

Hildesheim 11.
Hohnſtedt.
Lindau.

Markoldendorf.

Münden, Stadt.
Nettlingen.
Neuſtadt unterm
Hohnſtein.
Northeim, Stadt.

Okerthal.
Oſterode.
Peine 1.
Peine 11.
Salzgitter.

Sarſtedt.
Sehlde.
Uslar.
Willershauſen.
Winzenburg.
Wrisbergholzen.
Zellerfeld.
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Dammexrs, Superint. und Paſtor prim.
zu Elze.

Vollmer, Pfarrer u.Dechant zu Rüders-
hauſen.

Brügmann, Superint. und Paſtor prim.
zu Göttingen.

Hartwig, dsgl. u. dsgl. zu Göttingen.
Dr. Steinmeß, dsgl. und dsgl. zu

Göttingen.
Stübe, Pfarrer zu Liebenburg.
R appe, dsgl. u. Dechant zu Emmerke.
GCikenkster, Seminarlehr. zu Hildesheim.
Kleinſ<midt, Superint.zu Gr.Solſchen.
Soltmann, dsgl. und Paſtor prim. zu

Hardegſen.
S humann, Superint. zu Hedemünden.
Haccius, dsgl. zu Herzberg.
Dr. Hahn, Konſiſt.-Rath und General -

Syperintend. zu Hildesheim.
Edelmann, Pfarrer zu Hildesheim.
Mirow, Superint. zu Hohnſtedt.
Cic<hmann, Pfarrer u. Dechant zu Bils-

hauſen.
Große, Superint. und Paſtor prim. zu

Markoldendorf.
Dr. Bahrdt, Rektor zu Münden.
Müller, Superint. zu Nettlingen.
Gerlac<, Konſiſt.-Rath, Superint. und

Paſtor zu Niederſachswerfen.
Tölke, Paſtor prim. und 8enior min. zu

Northeim.
Twele, Superint. zu Vienenburg.
Kayſer, dsgl. zu Oſterode.
z. Z. unbeſeßt.
Engelke, Pfarrer zu Hohenhameln.
Kleuker, Superint. und Paſtor prim.

zu Salzgitter.
Bor<ers, Superint. zu Sarſtedt.
Raſ<<, ds3l. zu Sehlde.
Rabe, Paſtor zu Uslar.
Meyer, Superint. zu Willershauſen.
Behre, Dechant und Pfarrer zu Weſtfeld.
Herbſt, Superint. zu Wrisbergholzen.
Krüger, dsgl. zu Zellerfeld.



Auffichtsbezirke:3. Regierungsbezirk Lüneburg.
a. Ständige Kreis-S&lt;ulinjpektoren.

baurdjemandfreudWauck.hankunnd
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Keine.
b. Kreis-S&lt;ulinpektoren im Nebenamte.

Ahlden.
Beedenbotel.
Bergen b. Celle.
Bevenen.
Bleckede.
Burgdorf b. Celle.
Burgwedel.
Celle, Stadt.
Celle, Land.
Dannenberg.
Ebtorf.

. Fallersleben.
. Gartow.

. Gifhorn.

. Harburg.

. Hoya.

. Limmer.

, Lüchow.

. Lüne.

-Lüneburg.
. Neutadt a./Rbge.

Pattenen.
- Rotenburg.

Sartedt.
. Sievershaujen

Soltau.
Velzen.
Walsrode.
Winen a. d. L.
Wittingen.

Cölle, Superint. zu Ahlden.
Woltmann, dsgl. zu Beedenbotel.
Müncdmeyer, dsgl. zu Bergen b. Celle.
Me yer, dsgl. zu Bevenen.
Dr. phil. Wiedenroth, dsgl. zu Bleckede.
Meyer, dsgl. zu Burgdorf.
S &lt; wane, dsgl. zu Burgwedel.
Rauterberg, Pator zu Celle.
Kreusler, dsgl. daelbt.
Lührs, Superint. zu Dannenberg.
Bieden weg, ds8gl. zu Ebtorf.
Fif&lt;er, dsgl. zu Fallersteben.
Taube, ds3l. zu Gartow.
S&lt; uter, dsgl. zu Gifhorn.
Schünhoff, General-Superint. zu Har

burg.
Cordes, Superint. zu Hoya.
Wendland, dsgl. zu Limmer.
Sari,Archidiakonuszu Lüchow,kom»mi

Dr. phil. Raven, Superint. zu Lüne.
- Beyer, Stadtuüperint. zu Lüneburg.
. Danc&gt;werts, Superint. zu Neutadt

a./Rbge.Pariius, dögl. zu Pattenen.
Kottmeier, dsIl: zu Rotenburg.
Bor&lt;ers, dsgl. zu Sartedt.
Fromme, 'dögl. zu Sievershauen
Stalmann, dsgl. zu Soltau.
Beer, Propt zu Uelzen.

Knoke, Superint. zu Walsrode.
Hermann, dsgl. zu Winen a. d. L.
Berkenbuch, dsgl. zu Wittingen.Kath. Kr. S&lt;. Inp. Meyer, Pfarrer zu Harburg.

für den Reg. Bezirk.
4. Regierungsbezirk Stade.

a. Ständige Kreis-S &lt;hulinjpettoren.
Keine.

Auffichtsbezirke:
3. Regierungsbezirk Lüneburg.

a. Ständige Kreis-S<ulinjpektoren.
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Keine.

b. Kreis-S<ulinſpektoren im Nebenamte.

Ahlden.
Beedenboſtel.
Bergen b. Celle.
Bevenſen.
Bleckede.
Burgdorf b. Celle.
Burgwedel.
Celle, Stadt.
Celle, Land.
Dannenberg.
Ebſtorf.

. Fallersleben.
. Gartow.
. Gifhorn.
. Harburg.

. Hoya.

. Limmer.
, Lüchow.

. Lüne.
- Lüneburg.
. Neuſtadt a./Rbge.

Pattenſen.
- Rotenburg.
Sarſtedt.

. Sievershaujen
Soltau.
Velzen.
Walsrode.
Winſen a. d. L.
Wittingen.

Cölle, Superint. zu Ahlden.
Woltmann, dsgl. zu Beedenboſtel.
Müncdmeyer, dsgl. zu Bergen b. Celle.
Me yer, dsgl. zu Bevenſen.
Dr. phil. Wiedenroth, dsgl. zu Bleckede.
Meyer, dsgl. zu Burgdorf.
S < wane, dsgl. zu Burgwedel.
Rauterberg, Paſtor zu Celle.
Kreusler, dsgl. daſelbſt.
Lührs, Superint. zu Dannenberg.
Biedenweg, ds8gl. zu Ebſtorf.
Fif<er, dsgl. zu Fallersteben.
Taube, ds3l. zu Gartow.
S< uſter, dsgl. zu Gifhorn.
Schünhoff, General-Superint. zu Har

burg.
Cordes, Superint. zu Hoya.
Wendland, dsgl. zu Limmer.
Sari, Archidiakonus zu Lüchow,kom»

mi
Dr. phil. Raven, Superint. zu Lüne.

- Beyer, Stadtſuüperint. zu Lüneburg.
. Danc>werts, Superint. zu Neuſtadt

a./Rbge.
Pariſius, dögl. zu Pattenſen.
Kottmeier, dsIl: zu Rotenburg.
Bor<ers, dsgl. zu Sarſtedt.
Fromme, 'dögl. zu Sievershauſen
Stalmann, dsgl. zu Soltau.
Beer, Propſt zu Uelzen.

Knoke, Superint. zu Walsrode.
Hermann, dsgl. zu Winſen a. d. L.
Berkenbuſch, dsgl. zu Wittingen.

Kath. Kr. S<. Inſp. Meyer, Pfarrer zu Harburg.
für den Reg. Bezirk.

4. Regierungsbezirk Stade.

a. Ständige Kreis-S <hulinjpettoren.
Keine.
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Aufichtsbezirke:
b. Kyreis-Sculinpektoren im Nebenamte.

1. Altes Land. S &lt;hrö der Superint. zu Jork,
2. Bargtedt. Wiedemann, dsgl. zu Bargtedt.
3. Bremervörde. O &gt;&gt;e rx, dsgl. zu Bremervörde.
4. Buxtehude, Stadt. Magitrat zu Buxtehude.
5. Hadeln. Bohnentädt, Seminar - Direktor zu

Bederkea.
6. Hoya. Cordes, Superint. zu Hoya.
7. Kehdingen. Wedekind, dsgl. zu Oederquart.
8. Lehe 1. Rechtern, Pator zu Lehe.
9. Lehe 1. Müller, dsgl. zu Blumenthal.

10. Lejum. Rafenius, Superint. zu Lejum.
11. Lunen. Hirte, Paitor prim. zu Lunen.
12. Neuhaus a./O. Meyer, Superint. zu Neuhaus.
13. Oten. von Hanfftengel, dsgl. zu Oten.
14. Ottersberg. von Haufkfftengel, dsgl. zu Trupe-

Lilienthal.
15. Rotenburg. Kottmeier, dsgl. zu Rotenburg.
16. Sandtedt. Fromme, Pator zu Werabe, ad inter.
17. Stade, Stadt. Mazitrat zu Stade.
18. Stade, Land. Goeße, Landrath daelbt.
19. Verden, Stadt. Sculvortand zu Verden.
20. Verden, Land. Die&gt;mann, Superint. zu Verden.
21. Vilen. Meyer, dsgl. zu VWilen.
22. Wulsdorf. Mylius, Pator zu Schidorf.
23. Wurten. Poitels, Superint. zu Dorum.
24. Zeven: Visbe&gt;, dsal. zu Zeven.
25. Für das Elbzebiet, kath.Me yer, Pfarrer zu Harburg.
26. - = Weergebiet, - Biscup, Diviionspfarrer zu Hannover.

5 Regierungsbezirk Dsnabrüd.
a. Ständige Kreis-Sculinjpektoren.

1. Osnabrück-Berenbrück. Koop zu Osnabprück, kommi].

 EnbiWW==

b. K&amp;reis-Schulinpektoren im Nebenamte.
. Achendorf. | Heilmann, Rektor zu Weener.
. Bentheim, Grafc&lt;aft. Meue, Pator zu Schüttorf.
. Bentheim, Niedergraf=-

haft. Ny hu is, dszl. zu Arkel.
. Bentheim, Obergraf-

chaft. Langen, ds8zl. zu Nordhorn.
. Berenbrück - Quaken-

brück. Flebbe, dsgl. zu Bippen.
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Aufſichtsbezirke:
b. Kyreis-Sculinſpektoren im Nebenamte.

1. Altes Land. S <hrö der Superint. zu Jork,
2. Bargſtedt. Wiedemann, dsgl. zu Bargſtedt.
3. Bremervörde. O >>e rx, dsgl. zu Bremervörde.
4. Buxtehude, Stadt. Magiſtrat zu Buxtehude.
5. Hadeln. Bohnenſtädt, Seminar - Direktor zu

Bederkeſa.
6. Hoya. Cordes, Superint. zu Hoya.
7. Kehdingen. Wedekind, dsgl. zu Oederquart.
8. Lehe 1. Rechtern, Paſtor zu Lehe.
9. Lehe 1. Müller, dsgl. zu Blumenthal.

10. Lejum. Rafenius, Superint. zu Lejum.
11. Lunſen. Hirte, Paitor prim. zu Lunſen.
12. Neuhaus a./O. Meyer, Superint. zu Neuhaus.
13. Oſten. von Hanffſtengel, dsgl. zu Oſten.
14. Ottersberg. von Haufkffſtengel, dsgl. zu Trupe-

Lilienthal.
15. Rotenburg. Kottmeier, dsgl. zu Rotenburg.
16. Sandſtedt. Fromme, Paſtor zu Werſabe, ad inter.
17. Stade, Stadt. Maziſtrat zu Stade.
18. Stade, Land. Goeße, Landrath daſelbſt.
19. Verden, Stadt. Sculvorſtand zu Verden.
20. Verden, Land. Die>mann, Superint. zu Verden.
21. Vilſen. Meyer, dsgl. zu VWilſen.
22. Wulsdorf. Mylius, Paſtor zu Schiſſdorf.
23. Wurſten. Poitels, Superint. zu Dorum.
24. Zeven: Visbe>, dsal. zu Zeven.
25. Für das Elbzebiet, kath.Me yer, Pfarrer zu Harburg.
26. - = Weſergebiet, - Biscup, Diviſionspfarrer zu Hannover.

5 Regierungsbezirk Dsnabrüd.

a. Ständige Kreis-Sculinjpektoren.

1. Osnabrück-Berſenbrück. Koop zu Osnabprück, kommiſ].
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b. K&reis-Schulinſpektoren im Nebenamte.

. Aſchendorf. | Heilmann, Rektor zu Weener.
. Bentheim, Grafſc<aft. Meuſe, Paſtor zu Schüttorf.
. Bentheim, Niedergraf=-

ſhaft. Ny hu is, dszl. zu Arkel.
. Bentheim, Obergraf-

ſchaft. Langen, ds8zl. zu Nordhorn.
. Berſenbrück - Quaken-

brück. Flebbe, dsgl. zu Bippen.
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Auffichtebezirle:6. Bramche. Mever, Superint. zu Bramche.7. Haelünne. Nieters, Pator zu Haelünne.
8. Hümmling. P ohlmann, dsgl. zu Sögel.
9. Iburg-Melle. Pohlmann, Kaplan zu Iburg.

10. Lingen 1 S &lt;hriever, Pator zu Plantlünne.
11. Lingen 11. Raydt, Superint. zu Lingen.
12. Melle-Wittlage. Lauentein, dsgl. zu Buer.
13. Meppen. Dr. Hune, Gymna. Direktor zu Meppen.
14. Meppen-Papenburg. Grashoff, Superint. u. Konit. RathzU Meppen.
15. Os8nabrüc. Bartels, Pator zu Osnabrücf.
16. Os8nabrüc&gt;-Iburg. Mauersb erg, Superint. und Konit.

Rath zu Georg-Marien-Hütte.
17. Vörden-Wittlage. Reckting, Pator zu Twitringen.

6. Regierungs bezirf Aurich.
a. Ständige Kreis-Schulinpektoren.

. Keine.

b. &amp;reis-Schulinpekioren im Nebenamte.
1. Amdorf. Reimers, Pfarrer zu Amdorf.
2. Aurich I, Kirchpiel. Kir&lt;h off, Konit. Rath zu Aurich.
3. Aurich II, Reg. „Bez. Heilmann, Rektor zu Weener.- 4. Anrics- 1. - --“-Augenexr, Superint. zU«Aurich..--
5. Aurich- Oldendorf. Bode, dszl. zu Aurich- Oldendorf.6. Binqum.- Mülter, ds3l. zu Bingum.
7. Eilum. Wübbena, dsal. zu Filum.
8. Emden TI. Frerichs, Pator prim. zu Emden.
9. Emden I. Middendorff, Pator zu Emden.

10. Csclum.. Riedlin, Superint. zu Esclum.
11. Gjens. Voß, dsgl. zu Eens.
12. Jemqum. Siinah, dgl. zu Jemgum.
13. Leer I. Wavrnfe, Paftor prim. zu Leer,
14. Leer 1. Tholens, Pator daelbt.
15. Marienhafe. DBotel, Superint. zu Marienhafe.
16. Nee. Köppen, dsgl. zu Nee.
17. Norden. Strate, Pator prim. zu Norden.
18. Reeypsholt. de Boer, Superint. zu Reopsholt.
19. Riepe. GCliter, dsgl. zu Rieve.
20. Weener. S&lt;midt, dsgl. zu Weener.
21. Weterhuen. Sanders, dsgl. zu Weterhuen.
22. Wittmund. Strac&gt;e, dsgzl. zu Wittmund.
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Auffichtebezirle:
6. Bramſche. Mever, Superint. zu Bramſche.
7. Haſelünne. Nieters, Paſtor zu Haſelünne.
8. Hümmling. P ohlmann, dsgl. zu Sögel.
9. Iburg-Melle. Pohlmann, Kaplan zu Iburg.

10. Lingen 1 S <hriever, Paſtor zu Plantlünne.
11. Lingen 11. Raydt, Superint. zu Lingen.
12. Melle-Wittlage. Lauenſtein, dsgl. zu Buer.
13. Meppen. Dr. Hune, Gymnaſ. Direktor zu Meppen.
14. Meppen-Papenburg. Grashoff, Superint. u. Konſiſt. Rath

zU Meppen.
15. Os8nabrüc. Bartels, Paſtor zu Osnabrücf.
16. Os8nabrüc>-Iburg. Mauersb erg, Superint. und Konſiſt.

Rath zu Georg-Marien-Hütte.
17. Vörden-Wittlage. Reckting, Paſtor zu Twiſtringen.

6. Regierungs bezirf Aurich.

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren.

. Keine.

b. &reis-Schulinſpekioren im Nebenamte.

1. Amdorf. Reimers, Pfarrer zu Amdorf.
2. Aurich I, Kirchſpiel. Kir<h off, Konſiſt. Rath zu Aurich.
3. Aurich II, Reg.„Bez. Heilmann, Rektor zu Weener.

- 4. Anrics-1. - --“-Augenexr, Superint.zU«Aurich..--
5. Aurich-Oldendorf. Bode, dszl. zu Aurich-Oldendorf.
6. Binqum.- Mülter, ds3l. zu Bingum.
7. Eilſum. Wübbena, dsal. zu Filſum.
8. Emden TI. Frerichs, Paſtor prim.zu Emden.
9. Emden I. Middendorff, Paſtorzu Emden.

10. Csclum.. Riedlin, Superint.zu Esclum.
11. Gjens. Voß, dsgl. zu Eſens.
12. Jemqum. Siſſinah, dgl. zu Jemgum.
13. Leer I. Wavrnfe, Paftor prim. zu Leer,
14. Leer 1. Tholens, Paſtor daſelbſt.
15. Marienhafe. DBotſel, Superint. zuMarienhafe.
16. Neſſe. Köppen, dsgl. zu Neſſe.
17. Norden. Strate, Paſtor prim. zu Norden.
18. Reeypsholt. de Boer, Superint. zu Reopsholt.
19. Riepe. GCliſter, dsgl. zu Rieve.
20. Weener. S<midt, dsgl. zu Weener.
21. Weſterhuſen. Sanders, dsgl. zu Weſterhuſen.
22. Wittmund. Strac>e, dsgzl. zu Wittmund.
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Auffichtsbezirke: |

X. Provinz Wetfalen.
1. Regierungsbezirk Münter.
a. Ständige Kreis-Sculinpektoren.

1. Ahaus. Rhein zu Ahaus.
2. Beckum. Hüer zu Beckum.
3. Borken. Stork zu Borken.
4. Koesfeld. S &lt;hmiß zu Koesfeld.
5. Lüdinghauen. Wallbaum zu Lüdinghauen.
6. Münter. Feldhaar zu Münter.
7. Recklinghauen. Witte zu Recklinghauen.
8. Steinfurt. Schürhoff zu Burgteinfurt.
9. Tecklenburg. Bic&lt; off zu Tecklenburg.

10. Warendorf. Schund zu Warendorf.
b. K&amp;reis- Schulinpektoren im Nebenamte.

1. Ahaus, Borken 2. Braune, Pfarrer zu Koesfeld.
2. Beckum 2c. A rning, dsgl. zu Recklinghauen.

2. Regierungsbezirtk Minden.
a Ständige Kreis-Sculinpektoren.

1. Büren. Brand zu Büren.
2. Hurter. Dr. Laure&gt; zu Höxter.
3. Minden. Jenetzky zu Minden.“)
4. Paderborn. Dr Winter zu Paderborn.
9. Warburg. Dr. Grofje-Bohle zu Warburg.
6. Wiedenbrück. R ac&lt;e zu Rheda.

b. Kreis-S&lt;ulinpektoren im Nebenamte.
1. Bielefeld. Vorter, Pfarrer zu Bielefeld, provior.
2. Brackwede. Otermann, dszl. zu Brackwede.
3. Bünde. Baumann, dsgl. zu Bünde.
4. Enger. Niemöller, dsgl. zu Enger.
9. Heepen. Hud zermeier, dsgl. zu Heepen.
6. Herford. Sander, dsgl. zu Herford.
7. Höxter. Be&gt;h aus, Superint. zu Höxter.
8. Holzhauen. Lemc&gt;e, ds83zl. zu Holzhauen.
9. Kirchlengern. Höpfker, Pfarrer zu Kirchlengern.

10. Lübbede. Prieter, dszl. zu Lübbece.
11. Pr. Oldendorf. Hartmann, dsgl. zu Pr. Oldendorf.

*) ad X. 2. a. Nr. 3: Jeneßzky it 3. Z. anderweit bechäftigt: die Stelle
wird von dem Kreis-Sculinp. i. N., Superint. Lem &gt;e zu Holzhauen eint-
weilen verwaltet.
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Auffichtsbezirke: |
X. Provinz Weſtfalen.

1. Regierungsbezirk Münſter.

a. Ständige Kreis-Sculinſpektoren.
1. Ahaus. Rhein zu Ahaus.
2. Beckum. Hüſer zu Beckum.
3. Borken. Stork zu Borken.
4. Koesfeld. S <hmiß zu Koesfeld.
5. Lüdinghauſen. Wallbaum zu Lüdinghauſen.
6. Münſter. Feldhaar zu Münſter.
7. Recklinghauſen. Witte zu Recklinghauſen.
8. Steinfurt. Schürhoff zu Burgſteinfurt.
9. Tecklenburg. Biſc< off zu Tecklenburg.

10. Warendorf. Schund zu Warendorf.

b. K&reis- Schulinſpektoren im Nebenamte.

1. Ahaus, Borken 2. Braune, Pfarrer zu Koesfeld.
2. Beckum 2c. A rning, dsgl. zu Recklinghauſen.

2. Regierungsbezirtk Minden.

a Ständige Kreis-Sculinſpektoren.

1. Büren. Brand zu Büren.
2. Hurter. Dr. Laure> zu Höxter.
3. Minden. Jenetzky zu Minden.“)
4. Paderborn. Dr Winter zu Paderborn.
9. Warburg. Dr. Grofje-Bohle zu Warburg.
6. Wiedenbrück. R aſc<e zu Rheda.

b. Kreis-S<ulinſpektoren im Nebenamte.

1. Bielefeld. Vorſter, Pfarrer zu Bielefeld, proviſor.
2. Brackwede. Oſtermann, dszl. zu Brackwede.
3. Bünde. Baumann, dsgl. zu Bünde.
4. Enger. Niemöller, dsgl. zu Enger.
9. Heepen. Hud zermeier, dsgl. zu Heepen.
6. Herford. Sander, dsgl. zu Herford.
7. Höxter. Be>h aus, Superint. zu Höxter.
8. Holzhauſen. Lemc>e, ds83zl. zu Holzhauſen.
9. Kirchlengern. Höpfker, Pfarrer zu Kirchlengern.

10. Lübbede. Prieſter, dszl. zu Lübbece.
11. Pr. Oldendorf. Hartmann, dsgl. zu Pr. Oldendorf.

*) ad X. 2. a. Nr. 3: Jeneßzky iſt 3. Z. anderweit beſchäftigt: die Stelle
wird von dem Kreis-Sculinſp. i. N., Superint. Lem >e zu Holzhauſen einſt-
weilen verwaltet.



Auffichtsbezirke :
12. Rheda.
13. Steinhagen.
14. Werther.
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Schengzberg, Pfarrer zu Rheda.
Bovermann, dsgl. zu Steinhagen.
Hüter, Superint. zu Borgholzhauen.

3. Regierungsbezirk Arnsberg.
a Ständige Kreis-Sculinpektoren.

Altena-Olpe-Siegen.
. Arnsberg-Hagen=-

Ierlohn.
. Bochum.
. Brilon-Wittgentein.

Dortmund. |

. Hamm-Soet.
- Lipptadt.

Mechede.

S&lt;hräder, Sc&lt;ulrath, zu Attendorn.

S&lt;ürholz zu Arnsberg.
Sierp zu Bochum.
Wolff zu Brilon.

Dr. Zumloh zu Dortmund.
Schatllau zu Soet.
Koh zu Lipptadt.
Dr. D'ham zu Mechede, kommi].

b. Kreis-Schulinpektoren im- Nebenamte.
.Altena.

. Aplerbe&gt;-Hörde.
. Arnsberg-Brilon-

Mejchede.
. Barop.
. Berleburg.
„Bochum.-
. Büöhle-Hagen.

-8.-Brecerfeld.
9. Dottmund.
10
11

13.
14
15.
16
17
18

. Freudenberg.

. Geljenkirc&lt;en.

. Gevelsberg.
Hagen.

. Halver.

Hamm.
. Haßlinghauen.
. Hattingen.
. Hemer-Menden.

19. Herne-Bochum.
20

21
22.
23
24
209

. Jerlohn-Hohenlim-
burg.

. Königsteele.
Laasphe.

. Langerfeld- Schwelm.

. Lüden&lt;eid.

. Lünen.

Huffelmann, Pfarrer zu Neuenrade.
Meinberg, dsgl. zu Aplerbed.
Klöne, dsgl. zu Arnsberg.
Roti mann, dsgl. zu Hacheney.
Florin, dsgl. zu Girkhauen.

„Kleppel, dsgl.-zu Bochum.
Crone, d8gl. zu Böhle.

- Schulte, dsgl. zu Zurtraße. =
“Dietlein,Rektor zu Dortmund, kommi.

- Müller, Superint. zu Oberfi&lt;hbach.
'Deutelmoer;, Pfarrer zu Gelenkir&lt;hen.
K linge mann, dsgl. zu Gevelsberg.
Zur Nieden, dsgl. zu Hagen.
Quinde, dsgl. zu Halver.
Hengtenberg, dsgl. zu Rhynern.
Fießzel, dszl. zu Haßlinghaujen.
Meyer-Peter, dsgl. zu Hattingen.
Pake, ds3l. zu Hemer.
Sc&lt;midt, ds3zl. zu Bochum.

Wethoff, dsgl. zu Ergte.
Angener, dsgl. zu Königsteele.
Di &gt; el, Superint. zu Arfeld.
Bornsheuer, Pfarrer zu Langerfeld.
Rottmann, dsgl. zu Lüdencheid.
Hadlän der, ds8g3l. zu Wickede.

Auffichtsbezirke :
12. Rheda.
13. Steinhagen.
14. Werther.
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Schengzberg, Pfarrer zu Rheda.
Bovermann, dsgl. zu Steinhagen.
Hüter, Superint. zu Borgholzhauſen.

3. Regierungsbezirk Arnsberg.

a Ständige Kreis-Sculinſpektoren.

Altena-Olpe-Siegen.
. Arnsberg-Hagen=-

Iſerlohn.
. Bochum.
. Brilon-Wittgenſtein.
Dortmund. |

. Hamm-Soeſt.
- Lippſtadt.
Meſchede.

S<hräder, Sc<ulrath, zu Attendorn.

S<ürholz zu Arnsberg.
Sierp zu Bochum.
Wolff zu Brilon.
Dr. Zumloh zu Dortmund.
Schatllau zu Soeſt.
Koh zu Lippſtadt.
Dr. D'ham zu Meſchede, kommiſ].

b. Kreis-Schulinſpektoren im- Nebenamte.

. Altena.

. Aplerbe>-Hörde.
. Arnsberg-Brilon-

Mejchede.
. Barop.
. Berleburg.
„Bochum.-
. Büöhle-Hagen.

-8.-Brecerfeld.
9. Dottmund.
10
11

13.
14
15.
16
17
18

. Freudenberg.

.Gelſjenkirc<en.

.Gevelsberg.
Hagen.

. Halver.
Hamm.

. Haßlinghauſen.

.Hattingen.

. Hemer-Menden.
19. Herne-Bochum.
20

21
22.
23
24
209

. Jſerlohn-Hohenlim-
burg.

. Königsſteele.
Laasphe.

. Langerfeld-Schwelm.

. Lüdenſ<eid.

. Lünen.

Huffelmann, Pfarrer zu Neuenrade.
Meinberg, dsgl. zu Aplerbed.

Klöne, dsgl. zu Arnsberg.
Roti mann, dsgl. zu Hacheney.
Florin, dsgl. zu Girkhauſen.
„Kleppel, dsgl.-zuBochum.
Crone, d8gl. zu Böhle.

- Schulte, dsgl.zu Zurſtraße. =
“Dietlein, Rektor zu Dortmund,kommiſſ.
- Müller, Superint. zu Oberfiſ<hbach.
'Deutelmoſer;,Pfarrer zu Gelſenkir<hen.
K linge mann, dsgl. zu Gevelsberg.
Zur Nieden, dsgl. zu Hagen.
Quinde, dsgl. zu Halver.
Hengſtenberg, dsgl. zu Rhynern.
Fießzel, dszl. zu Haßlinghaujen.
Meyer-Peter,dsgl. zu Hattingen.
Pake, ds3l. zu Hemer.
Sc<midt, ds3zl. zu Bochum.

Weſthoff, dsgl. zu Ergſte.
Angener, dsgl. zu Königsſteele.
Di > el, Superint. zu Arfeld.
Bornsheuer, Pfarrer zu Langerfeld.
Rottmann, dsgl. zu Lüdenſcheid.
Hadlän der, ds8g3l. zu Wickede.



Auffictsbezinke:
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

6. Lütgendortmund.

Netphen.
Schwerte.
Siegen.
Soeft-Lipptadt.
Unna.
Wetter-Herdee.
Wilnsdorf.
Witten.
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Sculze- Nölle, Pfarrer zu Lütgen-dorfmund.
Köhne, dsgl. zu Netphen.
Gräwe, dsal. zu Scwerte.Wintevrhager, ds3l. zu Siegen.
Frahne, dsgl. zu Soet.
Zur Nieden, ds83l. zu Fröndenberg.
Gös&gt;er, dsgl. zu Wetter.
Stenger, dsgl. zu Rödgen.
König, Superint. zu Witten.

X1. Provinz Heen-Naau.
1. Regierungsbezirtk Cael

a. Ständige Kreis-Sculinpektoren.
. Zuida. Dr. Kley zu Fulda.

b. Kreis- (Ober-) Schulinpekioren im Nebenamte.
- AÄhna.
. Allendorf a./W.

. Amöneburg,Bergen.
Borken.

, Bücherthal.
. Cael, Stadt.

. Eiterfeld.

E&lt;wege, Stadt.

E&lt;wege, Land 1.
. TEihwege, Land 11
. Felsverg.
. Frankenberg.
. Frißlar-Wolfhagen.
. Fronhaujen.
. Fulda.
. Gelnyauen, Stadt.
. Geinhaujen, Land I.
. Gelnhauen, Land I].
. Geröfeld 1
. Gersfeld 1L
- Gottsbüren.

Riebeling, Pfarrer zu Wolfsanger.
Lautemann, Metropolitan zu Allen-

dorf &amp;./W.
Breidenbach, Pfarrer zu Roßdorf.
Hartmannu, Metropolit. zu Bichofsheim.
Spran&gt;, Pfarrer zu Singlis.
Schmint&gt;e, Metropolit. zu Bruchtöbel.Borumaunn, Stadichulrath, 'Stadtchul-

injpizient zu Cael.
z. Z. unbeeßt.
Dr. Hochhuth, Superint., Stadtchul-

inpizient zu Ec&lt;wege.
Derelbe,
Doigt, Pfarrer zu Rambach.
Faulhaber, dsgl. zu Genungen.
Weoel, Metropolitan zu Franfenberg.
PyrotYy, Rektor zu Frißlar.
Detime ving, Metropolit. zuDreihauen
Kollmann, Superint. zu Fulda.
Fritc&lt;, Pfarrer zu Gelnhauen.pfeifer, dsal. zu Meerholz.
Fenner, dsgl. zu Spielberg.
Bau mann, Oberpfarrer zu Tann.
H elrich, Pfarrer zu Poppenhanjen.
Schrader, dsgal. zu Gottsbüren.

Auffictsbezinke:

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

6. Lütgendortmund.

Netphen.
Schwerte.
Siegen.
Soeft-Lippſtadt.
Unna.
Wetter-Herdee.
Wilnsdorf.
Witten.

48

Sculze- Nölle, Pfarrer zu Lütgen-
dorfmund.

Köhne, dsgl. zu Netphen.
Gräwe, dsal. zu Scwerte.
Wintevrhager, ds3l. zu Siegen.
Frahne, dsgl. zu Soeſt.
Zur Nieden, ds83l. zu Fröndenberg.
Gös>er, dsgl. zu Wetter.
Stenger, dsgl. zu Rödgen.
König, Superint. zu Witten.

X1. Provinz Heſſen-Naſſau.

1. Regierungsbezirtk Caſſel

a. Ständige Kreis-Sculinſpektoren.

. Zuida. Dr. Kley zu Fulda.

b. Kreis- (Ober-) Schulinſpekioren im Nebenamte.

- AÄhna.
. Allendorf a./W.

. Amöneburg,

Bergen.
Borken.

, Bücherthal.
. Caſſel, Stadt.

. Eiterfeld.
Eſ<wege, Stadt.

Eſ<wege, Land 1.
. TEihwege, Land 11
. Felsverg.
. Frankenberg.
. Frißlar-Wolfhagen.
. Fronhaujen.
. Fulda.
. Gelnyauſen, Stadt.
. Geinhaujen, Land I.
. Gelnhauſen, Land I].
. Geröfeld 1
. Gersfeld 1L
- Gottsbüren.

Riebeling, Pfarrer zu Wolfsanger.
Lautemann, Metropolitan zu Allen-

dorf &./W.
Breidenbach, Pfarrer zu Roßdorf.
Hartmannu, Metropolit. zu Biſchofsheim.
Spran>, Pfarrer zu Singlis.
Schmint>e, Metropolit. zu Bruchtöbel.
Borumaunn, Stadiſchulrath, 'Stadtſchul-

injpizient zu Caſſel.
z. Z. unbeſeßt.
Dr. Hochhuth, Superint., Stadtſchul-

inſpizient zu Eſc<wege.
Derſelbe,
Doigt, Pfarrer zu Rambach.
Faulhaber, dsgl. zu Genſungen.
Weoſſel, Metropolitan zu Franfenberg.
PyrotYy, Rektor zu Frißlar.
Detime ving, Metropolit. zuDreihauſen
Kollmann, Superint. zu Fulda.
Fritſc<, Pfarrer zu Gelnhauſen.
pfeiſfer, dsal. zu Meerholz.
Fenner, dsgl. zu Spielberg.
Bau mann, Oberpfarrer zu Tann.
H elſrich, Pfarrer zu Poppenhanjen.
Schrader, dsgal. zu Gottsbüren.



Auffichtsbezirke:
23. Grebentein.
24. Hanau, Stadt.

25. Hersfeld, Stadt.

26. Hersfeld, Land 1
27. Hersfeld, Land 1.
28. Hofgeigemar, Stadt.
29. Homberg, Stadt.
30. Homberg, Land.
31. Hünfeld 1.
32. Hünfeld 11.
33. Kaufungen.
34. Kirc&lt;hain.
35. Lichtenau.
36. Marburg, Stadt.

37. Marbach-Oders-
hauen.

38. Melungen, Stadt

39. Melungen, Land.
40. Neutir&lt;en 1.
41.NeufirhenI. .

- 42. Obernkirchen.

43. Rauchenberg.
44. Rinteln.
45. Rotenburg.

49

Bilmar, Pfarrer zu Immenhauen.
Junghenn, Schuldirektor, Stadtchul-

inpizient zu Hanau.
Dr. Vial, Superint., Stadt&lt;hulinpizient

zu Hersfeld.
Hosbach, Pfarrer zu Hersfeld.
Rojento&gt;, ds3l. zu Philippsthal.
Fuldner, dsgl. zu Hofgeismar.
S&lt;hotte, Metropolitan zu Homberg.
Derelbe.
Bode, Pfarrer zu Buchenau.
Wehner, dsgl. zu Hofahenbach.
S&lt; umann, dsgl. zu Crumbac.
Bingmann, dsgl. zu Kirc&lt;hain.
Schember, Metropolitan zu Lichtenau.
Bernhard, Pfarrer, Stadt&lt;ulinpizient-

zu Marburg. H

Derelbe. u u

Beer, Rektor, Stadtc&lt;ulinpizient zu
Melungen.

Endemann, Metropolit. zu Melungen.
Gleim, dsgl. zu Neukirchen.
Brauns, Pfarrer zu Schred&gt;sbach. -
Diedelmeier, dsgl. zu Obernkir&lt;en.
Soldan, Metropolit. zu Rauc&lt;henber
Meyer, Pfarrer zu Oldendorf.
Nothnagel, Hauptpfarrer zu Notenburg.

46. Schlüctern-Niederzell. Wi ea &gt; er,“ Seminardirektor zu Schlüch-

47. Schlüchtern, Land.
 tern.
He&gt;, Superint. zu Schlüchtern.

48. Schmalkalden, Stadt. Riebold, Pfarrer, Stadtchulinpizient
zu Schmalkalden.

49. Sc&lt;hmalfkalden, Land. Derelbe.
50. Sc&lt;warzenfels.

- - 54.Sontra. -

52. Spangenberg.
- 53. Trendelburg...

54. Treya.
55. Vöhl.
56. Waldkappel.
57. Wetter.
58. Wilhelmshöhe.
59. Wikenhauen.

1888.

Orth, Pfarrer zu Ramholz.
-Brauns, Metropolit. zu- Sontra-
G rimmel, Pfarrer zu Mörshanujen.

- Gnabß; dögl. zu Karlshafen.Sd wein sberg, dsgl. zu Treya.
Me yer, dsgl. zu Höringhauen.
Weptlexr, dsgl. zu Waldfkappel.
Loderhoe, Oberpfarrer zu Wetter.
Zinn, Pfarrer zu Kir&lt;bauna.
z. Z. Unbeeßt.

4

Auffichtsbezirke:
23. Grebenſtein.
24. Hanau, Stadt.

25. Hersfeld, Stadt.

26. Hersfeld, Land 1
27. Hersfeld, Land 1.
28. Hofgeigemar, Stadt.
29. Homberg, Stadt.
30. Homberg, Land.
31. Hünfeld 1.
32. Hünfeld 11.
33. Kaufungen.
34. Kirc<hain.
35. Lichtenau.
36. Marburg, Stadt.

37. Marbach-Oders-
hauſen.

38. Melſungen, Stadt

39. Melſungen, Land.
40. Neutir<en 1.

41. Neufirhen I. .
- 42. Obernkirchen.
43. Rauſchenberg.
44. Rinteln.
45. Rotenburg.

49

 

Bilmar, Pfarrer zu Immenhauſen.
Junghenn, Schuldirektor, Stadtſchul-

inſpizient zu Hanau.
Dr. Vial, Superint., Stadtſ<hulinſpizient

zu Hersfeld.
Hosbach, Pfarrer zu Hersfeld.
Rojenſto>, ds3l. zu Philippsthal.
Fuldner, dsgl. zu Hofgeismar.
S<hotte, Metropolitan zu Homberg.
Derſelbe.
Bode, Pfarrer zu Buchenau.
Wehner, dsgl. zu Hofaſhenbach.
S< umann, dsgl. zu Crumbac.
Bingmann, dsgl. zu Kirc<hain.
Schember, Metropolitan zu Lichtenau.
Bernhard, Pfarrer, Stadtſ<ulinſpizient-
zu Marburg. H

Derſelbe. u u
Beer, Rektor,Stadtſc<ulinſpizient zu

Melſungen.
Endemann, Metropolit. zu Melſungen.
Gleim, dsgl. zu Neukirchen.
Brauns, Pfarrer zu Schred>sbach. -
Diedelmeier, dsgl. zu Obernkir<en.
Soldan, Metropolit. zu Rauſc<henber
Meyer, Pfarrer zu Oldendorf.
Nothnagel, Hauptpfarrer zu Notenburg.

46. Schlüctern-Niederzell.Wi ea> er,“ Seminardirektor zu Schlüch-

47. Schlüchtern, Land.
tern.

He>, Superint. zu Schlüchtern.
48. Schmalkalden, Stadt. Riebold, Pfarrer, Stadtſchulinſpizient

zu Schmalkalden.
49. Sc<hmalfkalden, Land. Derſelbe.
50. Sc<warzenfels.

- - 54.Sontra. -
52. Spangenberg.

- 53. Trendelburg...
54. Treyſa.
55. Vöhl.
56. Waldkappel.
57. Wetter.
58. Wilhelmshöhe.
59. Wikenhauſen.

1888.

Orth, Pfarrer zu Ramholz.

-Brauns, Metropolit. zu-Sontra-
G rimmel, Pfarrer zu Mörshanujſen.

- Gnabß; dögl. zu Karlshafen.
Sd wein sberg, dsgl. zu Treyſa.
Me yer, dsgl. zu Höringhauſen.
Weptlexr, dsgl. zu Waldfkappel.
Loderhoſe, Oberpfarrer zu Wetter.
Zinn, Pfarrer zu Kir<bauna.
z. Z. Unbeſeßt.

4



Auffichtsbezirke:
60. Wolfhagen.

61. Ziegenhain.
62. Zierenberg.

90

Kimpel, Pfarrer, Metropolitanatsver-
weer zu Ehringen.

S&lt; enk, dszl. zu Ziegenhain.
Karff, Metropolitan zu Obermeier.

2. Regierungsbezirk Wiesbaden.
a. Ständige Kreis-Sulinpektoren.

Keine.
b. Kreis-Sculinpektoren im Nebenamte.

(Dieelben wohnen an den Orten, nach welchen die Auichtsbezirke benannt ind.)
1. Arntein.
2. Battenfeld.
3. Bergebersbach.
4. Biebrich-Mosbach.
5. Bodenheim 1.
6. Bodenheim I1.
7. Braubach.
8. Buchenau.
9. Cronberg.

10. Cuba.
11. Dauenau.
12. Diethardt.
13. Diez.
14. Dillenburg.
15. Dornholzhauen.
16. (Ems.
17. Erbac&lt; a./Rhein.
18. Frankfurt a./M.
19. Geienheim.
20. Gladenbach.
21. Grävenwiesbach.
22. Grenzhauen.
23. Griesheim.
24. Hachenburg.
25. Hadamar.
26. Heddernheim.
27. Herborn 1.
28. Herborn 11.
29. Holzappel.
30. Homburg v. d. Höhe.
31. Idtein 1.
32. Idtein Il.
33. Kettenbach.

Meurer, Pfarrer.
Cellarius, Dekan.
Grünc&lt;lag, Pfarrer.
Wilhelmy, Dekan.
Die Stadtc&lt;uldeputation.
Weydemann, Pfarrer.
Wilhelmy, dsgl.
S&lt; neider, dsgzl.
Ehrlich, Dekan.
Mo ureau, Pfarrer.
Klein, dsgl.
Lamberti, dögl.
Jäger, dösgl.
Dr. Blügel, Seminardirektor.
Höfer, Pfarrer.
Heydemann, dösgl.
Gieen, Dekan.
Die tädtiche Sculdeputation.
Winter, Pfarrer.
Braun, dsgl.
Deißmann, Dekan.
Müller, dsgl.
Fabricius, Pfarrer.
Dr. Kieerling, Rektor.
Franz, Pfarrer.
Herborn, dösgl.
Büren, Rektor.
Fi&lt;er, Pfarrer.
Stahl, dsgl.
Vömel, dsgl.
Cunß, Dekan.
S&lt;ilo, Pfarrer.
Wißmann, Dekan.

Auffichtsbezirke:
60. Wolfhagen.

61. Ziegenhain.
62. Zierenberg.

90
 

Kimpel, Pfarrer, Metropolitanatsver-
weſer zu Ehringen.

S< enk, dszl. zu Ziegenhain.
Karff, Metropolitan zu Obermeiſer.

2. Regierungsbezirk Wiesbaden.

a. Ständige Kreis-Sulinſpektoren.

Keine.

b. Kreis-Sculinſpektoren im Nebenamte.
(Dieſelben wohnen an den Orten, nach welchen die Auſſichtsbezirke benannt ſind.)

1. Arnſtein.
2. Battenfeld.
3. Bergebersbach.
4. Biebrich-Mosbach.
5. Bodenheim 1.
6. Bodenheim I1.
7. Braubach.
8. Buchenau.
9. Cronberg.

10. Cuba.
11. Dauſenau.
12. Diethardt.
13. Diez.
14. Dillenburg.
15. Dornholzhauſen.
16. (Ems.
17. Erbac< a./Rhein.
18. Frankfurt a./M.
19. Geiſenheim.
20. Gladenbach.
21. Grävenwiesbach.
22. Grenzhauſen.
23. Griesheim.
24. Hachenburg.
25. Hadamar.
26. Heddernheim.
27. Herborn 1.
28. Herborn 11.
29. Holzappel.
30. Homburg v. d. Höhe.
31. Idſtein 1.
32. Idſtein Il.
33. Kettenbach.

Meurer, Pfarrer.
Cellarius, Dekan.
Grünſc<lag, Pfarrer.
Wilhelmy, Dekan.
Die Stadtſc<uldeputation.
Weydemann, Pfarrer.
Wilhelmy, dsgl.
S< neider, dsgzl.
Ehrlich, Dekan.
Mo ureau, Pfarrer.
Klein, dsgl.
Lamberti, dögl.
Jäger, dösgl.
Dr. Blügel, Seminardirektor.
Höfer, Pfarrer.
Heydemann, dösgl.
Gieſen, Dekan.
Die ſtädtiſche Sculdeputation.
Winter, Pfarrer.
Braun, dsgl.
Deißmann, Dekan.
Müller, dsgl.
Fabricius, Pfarrer.
Dr. Kieſerling, Rektor.
Franz, Pfarrer.
Herborn, dösgl.
Büren, Rektor.
Fiſ<er, Pfarrer.
Stahl, dsgl.
Vömel, dsgl.
Cunß, Dekan.
S<ilo, Pfarrer.
Wißmann, Dekan.
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Auffichtsbezirke:

44.
. Natätten 1.
. Natätten 11.
. Nenderoth.
. Nentershauen.

4. Langen|&lt;walbach. 1.35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ernt, Rektor.
Langen&lt; walbac&lt;ß 1. Gieße, Dekan.
Limburg 1. Tripp, Stadtpfarrer.
Limburg 11. Krücke, Pfarrer.
Marienberg. Altbürger, Dekan.
Maenheim. Dörr, Pfarrer.
Mengerskirc&lt;hen. Noll, dsgl.
Meudt. Wolf, dsgl.
Montabaur 1.
Montabaur Il.

Dr. Barthol ome, Seminardirektor.
Klau, Benefiziat.

Naau. Dr. Buddeberg, Rektor.
Ilgen, Dekan.
Renß, Pfarrer.
Eibach, dsgzl.
Schmitt, dsgl.49. Oberlahntein.w-Michels,dsgl.90. Oberrad. - Dr. Enders, dsgl.

. Ransbach. Stähler, dsgl.

92. Rodheim. Sc&lt;midt, Dekan.
93. Schade. Bender, Pfarrer.
54. Sonnenberg. - Schupp, dsgl.99. Uingen I. M üer, dsgl.
96. Uingen IL Overhage, dösgl.
57. Villmar. Ibach, d8gl.
-98.Wallau. Neff, dss. - ----
99. Weilburg. Mid el, Dekan.
60. Weißkir&lt;en. Dr. Keller, Pfarrer
61. Weterburg. S&lt;hmidt, dsgl.

62. Wicker. Orth, dsgl.- 63. -Wiesbaden. - Die tädtiche -Schuldeputation.

XU. Rheinprovinz.
1. Regiernngsbezirk Koblenz.
4. Ständige Kreis-Sculinpektoren.1. Adenau. - Dr. Nebling zu Altenahr, kommi.

2. Altenkirchen. Schwindt zu Altenkirchen.
3. Boppard. Klein zu Boppard.

 4. Kond. Hermans zu Kond, kommi.
59. Kreuznach. Bornemann zu Kreuznach.
6. Mayen. Kelleter zu Mayen.
7. Neuwied. Naßmann zu Neuwied.
8. Remagen. Lünenborg zu Remagen.
9. Simmern. Liee zu Simmern.

4*
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Auffichtsbezirke:

44.
. Naſtätten 1.
. Naſtätten 11.
. Nenderoth.
. Nentershauſen.

4. Langenſ|<walbach. 1.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ernſt, Rektor.
Langenſ< walbac<ß 1. Gieße, Dekan.
Limburg 1. Tripp, Stadtpfarrer.
Limburg 11. Krücke, Pfarrer.
Marienberg. Altbürger, Dekan.
Maſſenheim. Dörr, Pfarrer.
Mengerskirc<hen. Noll, dsgl.
Meudt. Wolf, dsgl.
Montabaur 1.
Montabaur Il.

Dr. Barthol ome, Seminardirektor.
Klau, Benefſiziat.

Naſſau. Dr. Buddeberg, Rektor.
Ilgen, Dekan.
Renß, Pfarrer.
Eibach, dsgzl.
Schmitt, dsgl.

49. Oberlahnſtein. Michels, dsgl.
90.Oberrad. - Dr. Enders, dsgl.

. Ransbach. Stähler, dsgl.
92. Rodheim. Sc<midt, Dekan.
93. Schade. Bender, Pfarrer.
54. Sonnenberg. - Schupp,dsgl.
99. Uſingen I. M üer, dsgl.
96. Uſingen IL Overhage, dösgl.
57. Villmar. Ibach, d8gl.

- 98.Wallau. Neff, dss. - ----
99. Weilburg. Mid el, Dekan.
60. Weißkir<en. Dr.Keller, Pfarrer
61. Weſterburg. S<hmidt, dsgl.
62. Wicker. Orth, dsgl.
- 63.-Wiesbaden. - Die tädtiſche -Schuldeputation.

XU. Rheinprovinz.

1. Regiernngsbezirk Koblenz.

4. Ständige Kreis-Sculinſpektoren.

1. Adenau. - Dr. Nebling zu Altenahr, kommiſſ.
2.Altenkirchen. Schwindtzu Altenkirchen.
3. Boppard. Klein zu Boppard.
4. Kond. Hermans zu Kond, kommiſſ.
59. Kreuznach. Bornemann zu Kreuznach.
6. Mayen. Kelleter zu Mayen.
7. Neuwied. Naßmann zu Neuwied.
8. Remagen. Lünenborg zu Remagen.
9. Simmern. Lieſe zu Simmern.

4*
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Auffichtsbezirke:
b. Kreis-Schulinpektoren im Nebenamte.

1. Braunfels. Re bens burg, Oberpfarrer zu Braunfels.
2. Greifentein. Rinn, Pfarrer zu Dillheim.
3. Weßlar. Lindenborn, dsgl. zu Niederkleen.

2. Regierungsbezirk Düeldorf.
a. Ständige Kreis-S&lt;ulinpektoren.

1. Cleve. Dr. Weig zu Cleve.
2. Crefeld. Dr. Ruland zu Crefeld.
3. Düeldorf, Land. Dr. Blumberger zu Düeldorf.
4. Elberfeld. Haake zu Elberfeld.
5. Een 1. Plagge zu Een.
6. Een 11. Dr. Fuchte zu Een.
7. Geldern. Dr. Fenger zu Geldern.
8. M. Gladbach. Kentenich zu M. Gladbach.
9. Lennep. Gremer zu Lennep.

10. Mörs. Dr. Siegler] &lt;midt zu Mörs, kommi.
11. Mülheim a. d. Ruhr. Dr. Riemen&lt;neider zu Mülheim

a. d. Ruhr.
12. Neuß. Dr. Finkenbrink zu Neuß.
13. Rheydt. Dr. Schäfer zu Rheydt.
14. Solingen. Dietelfamp zu Solingen.
15. Weel. Sermond zu Weel.

b. Kreis-Sc&lt;ulinpektoren im Nebenamte.
1. Barmen, Stadt. Windrath, Stadtchulinp. zu Barmen.
2. Crefeld, dsgl. Dr Keußen, dszl. zu Crefeld.
3. Düeldorf, dsgl. Keßler, dszl. zu Düeldorf.
4. Duisburg, dsgzl. Die Stadtchulinpektion.
5. Elberfeld, dsgl. Dr. Boodtein, Stadtc&lt;ulinp. zu Elber-
5. Een, dszl. Lenßen, Pfarrer zu Een. [feld.
7. Een, Land. Brüggemann, dsgl. zu Kettwig.

3. Regierungsbezirk Köln.
a. Ständige Kreis-Sc&lt;ulinpektoren.

1. Bergheim. Fraune zu Bergheim.
2. Bonn-Rheinbach. Reindens zu Bonn.
3. Euskir&lt;hen-Rheinbach. H optein zu (Euskir&lt;en.
4. Gummershac&lt;-Wald-

bröl. Pro&lt; zu Waldbröl.
5. Köln, Land. Löhe zu Deuß.
6. Mülheim a./Rh.-

Wipperfürth. Dr. Burkardt zu Mülheim a./Rh.
7. Siegkreis. Götrich zu Siegburg.
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Auffichtsbezirke:

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte.

1. Braunfels. Re bens burg, Oberpfarrer zu Braunfels.
2. Greifenſtein. Rinn, Pfarrer zu Dillheim.
3. Weßlar. Lindenborn, dsgl. zu Niederkleen.

2. Regierungsbezirk Düſſeldorf.

a. Ständige Kreis-S<ulinſpektoren.

1. Cleve. Dr. Weſſig zu Cleve.
2. Crefeld. Dr. Ruland zu Crefeld.
3. Düſſeldorf, Land. Dr. Blumberger zu Düſſeldorf.
4. Elberfeld. Haake zu Elberfeld.
5. Eſſen 1. Plagge zu Eſſen.
6. Eſſen 11. Dr. Fuchte zu Eſſen.
7. Geldern. Dr. Fenger zu Geldern.
8. M. Gladbach. Kentenich zu M. Gladbach.
9. Lennep. Gremer zu Lennep.

10. Mörs. Dr. Siegler] <midt zu Mörs, kommiſſ.
11. Mülheim a. d. Ruhr. Dr. Riemenſ<neider zu Mülheim

a. d. Ruhr.
12. Neuß. Dr. Finkenbrink zu Neuß.
13. Rheydt. Dr. Schäfer zu Rheydt.
14. Solingen. Dieſtelfamp zu Solingen.
15. Weſel. Sermond zu Weſel.

b. Kreis-Sc<ulinſpektoren im Nebenamte.

1. Barmen, Stadt. Windrath, Stadtſchulinſp. zu Barmen.
2. Crefeld, dsgl. Dr Keußen, dszl. zu Crefeld.
3. Düſſeldorf, dsgl. Keßler, dszl. zu Düſſeldorf.
4. Duisburg, dsgzl. Die Stadtſchulinſpektion.
5. Elberfeld, dsgl. Dr. Boodſtein, Stadtſc<ulinſp. zu Elber-
5. Eſſen, dszl. Lenßen, Pfarrer zu Eſſen. [feld.
7. Eſſen, Land. Brüggemann, dsgl. zu Kettwig.

3. Regierungsbezirk Köln.

a. Ständige Kreis-Sc<ulinſpektoren.

1. Bergheim. Fraune zu Bergheim.
2. Bonn-Rheinbach. Reindens zu Bonn.
3. Euskir<hen-Rheinbach. H opſtein zu (Euskir<en.
4. Gummershac<-Wald-

bröl. Proſ< zu Waldbröl.
5. Köln, Land. Löhe zu Deuß.
6. Mülheim a./Rh.-

Wipperfürth. Dr. Burkardt zu Mülheim a./Rh.
7. Siegkreis. Göſtrich zu Siegburg.
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Kreis-Schulinpektoren im Nebenamte.
Köln, Stadt. Dr. Brandenberg, Stadtc&lt;hulinp. zu

Köln.

4. Regierungsbezirk Trier.
4a.

Bernkatel.
Bitburg.
Merzig.
Ottweiler.
Prüm.
Saarbrücken.
Saarburg.
Saarlouis.
Trier,Stadtu. Land.

. St. Wendel.
Wittlich.

Daun.
. Dudweiler.

Hottenbach.
St. Johann.
Neunkirchen.

. Offenbach.
Ottweiler.
Trier.

Veldenz.
St. Wendel.

9.

qa
. Aachen 1.

Aächen II.
Düren.
Eupen.
Heinsberg.
Jülich.
Malmedy.
Scleiden.

Ständige Kreis-Sc&lt;ulinpektoren.
Hartung zu Bernkatel.
-E| v„zu Bitburg.Dr. Berief zu Merzig.Schröder zu Ottweiler.
Holß zu Prüm.
Dr. Rachel zu Saarbrücen.
Schäfer zu Merzig.

Dr. Konze zu Saarlouis. -
Hoffmann zu Tie.
Kreuß zu St. Wendel.

- Simon zu Wittlich.

b. K&amp;reis- bezw. Berings-Sculinpektoren im Nebenamte.
Baumholder. Heß, Pfarrer zu Baumholder.

Konter, dsgl. zu Schalkenmehren.
Lichnod, dsgl. zu Dudweiler.

| Hacenberg, dsgl. zu Hottenbach.
Ze Oberpfarrer zu St. Johann.Riehn, Pfarrer zu Neunkirchen.Meß, dsgl. zu Offenbach.
Simon, dsgl. zu Ottweiler.
Dr. Schumann, Regierungs- undSchul

rath zu Trier.
Otto, Pfarrer zu Veldenz.
Lenße, dsal. zu St, Wendel.

Regierungsbezirf Aachen.
Ständige Kreis-Schulinpektoren.

Dr. Ratte zu Aachen.
- Dr. Keller daelbt.Kallen zu Dien.
Bien zu Eupen.jer zu Heinsberz.Mund zu Jülich.
Dr. Cfer zu Malmedy.
zZ. 3. unbejeßt.
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Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte.

Köln, Stadt. Dr. Brandenberg, Stadtſc<hulinſp. zu
Köln.

4. Regierungsbezirk Trier.

4a.

Bernkaſtel.
Bitburg.
Merzig.
Ottweiler.
Prüm.
Saarbrücken.
Saarburg.
Saarlouis.
Trier,Stadtu.Land.

. St. Wendel.
Wittlich.

Daun.
. Dudweiler.
Hottenbach.
St. Johann.
Neunkirchen.

. Offenbach.
Ottweiler.
Trier.

Veldenz.
St. Wendel.

9.
qa

. Aachen 1.
Aächen II.
Düren.
Eupen.
Heinsberg.
Jülich.
Malmedy.
Scleiden.

Ständige Kreis-Sc<ulinſpektoren.

Hartung zu Bernkaſtel.
-E| v„zu Bitburg.
Dr. Berief zu Merzig.
Schröder zu Ottweiler.
Holß zu Prüm.
Dr. Rachel zu Saarbrücen.
Schäfer zu Merzig.
Dr. Konze zu Saarlouis. -
HoffmannzuTie.
Kreuß zu St. Wendel.

- Simon zu Wittlich.

b. K&reis- bezw. Berings-Sculinſpektoren im Nebenamte.

Baumholder. Heß, Pfarrer zu Baumholder.
Konter, dsgl. zu Schalkenmehren.
Lichnod, dsgl. zu Dudweiler.

| Hacenberg, dsgl. zu Hottenbach.
Ze Oberpfarrer zu St. Johann.
Riehn, Pfarrer zu Neunkirchen.
Meß, dsgl. zu Offenbach.
Simon,dsgl. zu Ottweiler.
Dr. Schumann, Regierungs- undSchul

rath zu Trier.
Otto, Pfarrer zu Veldenz.
Lenße, dsal. zu St, Wendel.

Regierungsbezirf Aachen.

Ständige Kreis-Schulinſpektoren.

Dr. Ratte zu Aachen.
- Dr. Keller daſelbſt.
Kallen zu Dien.
Bien zu Eupen.

jer zu Heinsberz.
Mund zu Jülich.
Dr. Cſfer zu Malmedy.
zZ. 3. unbejeßt.
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Aufichtsbezirke :
b. Kreis-Sc&lt;ulinpektoren im Nebenamte.

Aachen, Stadt. Küter, Pfarrer zu Aachen.
Aachen, Land. Derelbe.

7

Düren-Jülich. Demmer, Pfarrer zu Ec&lt;weiler.
Erteleng Gen been bert felheinösberg. Haberkamp, Pfarrer zu Hückelhoven.
Scleiden-Malmedy-

Montjoie. Na &gt;en, dsgl. zu Malmedy.

XIN. HSHohenzollernche Lande.
Regierungsbezirk Sigmaringen.

a. Ständige Kreis-Schulinpektoren.
1. Hechingen. Dr. Straubinger zu Hechingen.
2. Sigmaringen. Dr. S&lt;miß zu Sigmaringen.

b. Kreis-Sc&lt;hulinpektoren im Nebenamte.
Keine.

 SUBPODH

D. Königliche Akademie der Wienchaften zu Berlin.
(NW. Unter den Linden 38.)

Protektor.
Seine Majetät der Kaier und König.

Betändige Sekretare.
(Die mit einem * Bezeichneten ind Profeoren an der Univerität zu Berlin.)

a. für die phyikali&lt;-mathematiche Klae.
*Dr. du Boys-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.

- Auwers, Geh. Reg. Rath, Prof.
b. für die philofophic&lt;-hitoriche Klae.

*Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof.
* = Mommen, Prof.

1. Ordentlic&lt;e Mitglieder.
a. Phyikali&lt;-mathematic&lt;he Klae.

*HDr. du Boys-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.
* - Beyric&lt;h, Geh. Bergrath, Prof.
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Aufſichtsbezirke :

b. Kreis-Sc<ulinſpektoren im Nebenamte.

Aachen, Stadt. Küſter, Pfarrer zu Aachen.
Aachen, Land. Derſelbe.

7

Düren-Jülich. Demmer, Pfarrer zu Eſc<weiler.
ErtelengGenbeen bert felh

einösberg. Haberkamp, Pfarrer zu Hückelhoven.
Scleiden-Malmedy-

Montjoie. Na >en, dsgl. zu Malmedy.

XIN. HSHohenzollernſche Lande.

Regierungsbezirk Sigmaringen.

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren.

1. Hechingen. Dr. Straubinger zu Hechingen.
2. Sigmaringen. Dr. S<miß zu Sigmaringen.

b. Kreis-Sc<hulinſpektoren im Nebenamte.

Keine.
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D. Königliche Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin.
(NW. Unter den Linden 38.)

Protektor.

Seine Majeſtät der Kaiſer und König.

Beſtändige Sekretare.
(Die mit einem * Bezeichneten ſind Profeſſoren an der Univerſität zu Berlin.)

a. für die phyſikaliſ<-mathematiſche Klaſſe.

*Dr. du Boys-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.
- Auwers, Geh. Reg. Rath, Prof.

b. für die philofophiſc<-hiſtoriſche Klaſſe.

*Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof.
* = Mommſen, Prof.

1. Ordentlic<e Mitglieder.

a. Phyſikaliſ<-mathematiſc<he Klaſſe.

*HDr. du Boys-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.
* - Beyric<h, Geh. Bergrath, Prof.
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Dr. Ewald.*-Rammelsberga,Geh.Reg.Rath,Prof.*-Kummer,Geh.Reg.Rath,Prof.* Weiertraß, Prof.*-Kronedcer,Prof.
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Hofmann, 'Gebh. Reg. Rath, Prof.
Auwers, Geh. Reg. Rath, Prof.Roth, Prof.
Pringsheim, dsgl.von Helmholßz, Geh. Reg. Rath, Prof.
Siemens, Geh. Reg. RatVir&lt;ow, Geh. Mediz. Rath, Prof.
Schwendener, Prof.
Munk, dsgl. -Landolt, Geh. Reg. Rath, Prof.
Waldeyer, Geh. Mediz. Rath, Prof.
Fuchs, Prof.
Fränz Eilhard. Squlze, Prof. -
von Bezold,Karl Klein, Prof.

b. Philofophich- hitoriche Klae.
'". Shott, Prof.

Kiepert, dsgl.
Albr. Weber, dsgl.

Mommtien, dsgl..
Ad. Kir&lt;hoff, dsgl.
Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof.

D. Dr. Boniß, Geh. Ob. Reg. und vortrag. Rath im Miniterium
der geitli&lt;en 2c. Angelegenheiten.

*Dr. Zeller, Geh. Reg. Rath, Prof.
X

*  uuvn

Vahlen, Geh. Reg. Rath, Prof.
Schrader, Prof. |
von Sybel, Wirkl. Geh. Ober-Reg. Rath, Direktor der

Staatsarchive.
*D. Dillmann, Prof.
Dr. Conze, Prof., General-Sekretär der Gentral-Direktion De?“

 ZIEPRARH&amp;
"

 vnnvnnnv

arc&lt;ävokogichen Inftitutes.
2 obler, Prof.
-Wäattenbac, dsgzl. -

Diels, dsgl.
Alfred Pernice, dsgl.
Brunner, dsgl.
Johannes Sc&lt;midt, dsgl.
Hir&lt;feld, dsgl.
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Dr. Ewald.
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Hofmann, 'Gebh. Reg. Rath, Prof.
Auwers, Geh. Reg. Rath, Prof.
Roth, Prof.
Pringsheim, dsgl.
von Helmholßz, Geh. Reg. Rath, Prof.
Siemens, Geh. Reg. Rat
Vir<ow, Geh. Mediz. Rath, Prof.
Schwendener, Prof.
Munk, dsgl. -
Landolt, Geh. Reg. Rath, Prof.
Waldeyer, Geh. Mediz. Rath, Prof.
Fuchs, Prof.
Fränz Eilhard.Squlze, Prof. -
von Bezold,
Karl Klein, Prof.

b. Philofophiſch-hiſtoriſche Klaſſe.

'". Shott, Prof.
Kiepert, dsgl.
Albr. Weber, dsgl.
Mommtien, dsgl..
Ad. Kir<hoff, dsgl.
Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof.

D. Dr. Boniß, Geh. Ob. Reg. und vortrag. Rath im Miniſterium
der geiſtli<en 2c. Angelegenheiten.

*Dr.Zeller, Geh. Reg. Rath, Prof.
X

*
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vn Vahlen, Geh. Reg. Rath, Prof.
Schrader, Prof. |
von Sybel, Wirkl. Geh. Ober-Reg. Rath, Direktor der
Staatsarchive.

*D. Dillmann, Prof.
Dr. Conze, Prof., General-Sekretär der Gentral-Direktion De?“
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arc<ävokogiſchen Inftitutes.
2 obler, Prof.

- Wäattenbac, dsgzl. -
Diels, dsgl.
Alfred Pernice, dsgl.
Brunner, dsgl.
Johannes Sc<midt, dsgl.
Hirſ<feld, dsgl.
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Dr. Max Lehmann, Archivrath, Prof.
Sachau, Prof.
Schmoller, dsgl., Hitoriograph der Brandenburgichen

Gechichte.*-Weizäcker,Prof.
Diithey, dsgl.

2. Auswärtige Mitglieder.
3 Phyikalic&lt;h-mathematiche Klae.

Dr. Neumann, Geh. Reg. Rath und Prof. a. d. Univerität zu
Königsberg.

Bunen, Geh. Rath und Prof. zu Heidelberg.
Wilh. Weber, Wirkl. Geheimer Rath, Prof. a. d. Univerität

zu Göttingen.
- H. Kopp, Geh. Rath und Prof. zu Heidelberg.

Richard Owen, Prof. zu London.
Sir George Biddell-Airy, Direktor der Sternwarte zu Greenwich.
Charles Hermite, Mitalied der Akad. der Wiench. zu Paris.
Dr. phil. et med. Augut Kekuls, Geh. Reg Rath und Prof. an

der Univerität zu Bonn.
b. Philoophi&lt;-hitorijc&lt;e Klae.

Rawlinon, Königl. Großbritann. Obert zu London.
von Mikloich, Kai. Oeterr. Hofrath, Prof. u. Akademiker zu Wien.
Dr. Heinr. Lebr. Fleic&lt; er, Prof. a. d. Univer]. zu Leipzig.
Giov. Bait. de Roi, Scriptor an der Vatikan. Bibliothek zu Nom.
Dr. Otto von Böhtlingk, Kaif. Ruicher Geh. Staatsrath a. D.,

Profeor, 3. Z. in Leipzig.

3. Ehren-Mitglieder der Geammt-Akademie,
Se. Majetät Dom Pedro Il., Kaier von Brailien.
Peter von Tichichat&lt; ef zu Florenz.
Se. Exc. Dr. Graf von Moltke, Gen. Feldmarchall 2c. zu Berlin.
Don Baldaare Bon compagni, dei Principi di Piombino, zu Rom.
Dr. Georg Hanen, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univerität zu

Göttingen.
Earl of Crawford and Balcarres zu Dune&lt;t, Aberdeen.
Don Carlos IJ ba üez, Königl. Spanicher General, Präident der

permanenten Kommiion der Internationalen Erdmeung,
zu Madrid.
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Dr. Max Lehmann, Archivrath, Prof.
Sachau, Prof.
Schmoller, dsgl., Hiſtoriograph der Brandenburgiſchen
Geſchichte.

* Weizſäcker, Prof.
Diithey, dsgl.

2. Auswärtige Mitglieder.

3 Phyſikaliſc<h-mathematiſche Klaſſe.

Dr. Neumann, Geh. Reg. Rath und Prof. a. d. Univerſität zu
Königsberg.

Bunſen, Geh. Rath und Prof. zu Heidelberg.
Wilh. Weber, Wirkl. Geheimer Rath, Prof. a. d. Univerſität

zu Göttingen.
- H. Kopp, Geh. Rath und Prof. zu Heidelberg.

Richard Owen, Prof. zu London.
Sir George Biddell-Airy, Direktor der Sternwarte zu Greenwich.
Charles Hermite, Mitalied der Akad. der Wiſſenſch. zu Paris.
Dr. phil. et med. Auguſt Kekuls, Geh. Reg Rath und Prof. an

der Univerſität zu Bonn.

b. Philoſophiſ<-hiſtorijc<e Klaſſe.

Rawlinſon, Königl. Großbritann. Oberſt zu London.
von Mikloſich, Kaiſ. Oeſterr. Hofrath, Prof. u. Akademiker zu Wien.
Dr. Heinr. Lebr. Fleiſc< er, Prof. a. d. Univer]. zu Leipzig.
Giov. Bait. de Roſſi, Scriptor an der Vatikan. Bibliothek zu Nom.
Dr. Otto von Böhtlingk, Kaif. Ruſſiſcher Geh. Staatsrath a. D.,

Profeſſor, 3. Z. in Leipzig.

3. Ehren-Mitglieder der Geſammt-Akademie,

Se. Majeſtät Dom Pedro Il., Kaiſer von Braſilien.
Peter von Tichichatſ< ef zu Florenz.
Se. Exc. Dr. Graf von Moltke, Gen. Feldmarſchall 2c. zu Berlin.
Don Baldaſſare Bon compagni, dei Principi di Piombino, zu Rom.
Dr. Georg Hanſſen, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univerſität zu

Göttingen.
Earl of Crawford and Balcarres zu Dune<t, Aberdeen.
Don Carlos IJ ba üez, Königl. Spaniſcher General, Präſident der

permanenten Kommiſſion der Internationalen Erdmeſſung,
zu Madrid.
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E. Königliche Akademie der Künte zu Berlin.
(NW. Unter den Linden 38. Bureau: NW. Univeritätstraße 6.)

Protektor.
Seine Majetät der Kaier und König.

Kurator.
Se. Exc. D. theol., Dr. jur. und Dr. med. von Goßler, Staats-

miniter und Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Präidium und Sekretariat.

Präfident: K. Beer, Prof., Gec&lt;hichtsmaler.
Stellvertreter des Präidenten: Prof. Dr. Joachim, Kapellmeiter

- der K. Akad. d. Künte.
Erter tändiger Sekretär: Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath.
Zweiter tändiger Sekretär: Dr. Spitta, a. o. Prof. ander

| | AHA Univer.

Inpektor: ur Schwerdtfeger, Rechnungsrath.
1. Senat.

- a. Selttion für die bildenden Künte.
Vorfißzender: - K. Be &gt;er, Prof., Gechi&lt;tsmaler.
Stellvertreter: Ende, Geh. Reg. Rath, Prof.

Mitglieder.
Jul. Shrader, Prof., Gechichtsmaler. --
Albert Wolff, Prof., Bildhauer.
H. Gude, Prof., Landc&lt;haftsmaler. -
L. Knaus, Prof., Genremaler. 1
A. von Werner, Prof., Direktor der akad. Hoc&lt;h&lt;ule für die

bildenden Künte, Gechichtsmaler..
Reinh. Begas, Prof., Bildhauer.
EC. E wald, Prof., Direktor der Unterrichtsantalt des Kuntgewerbe-

Mueums und auftragsw. Direktor der Königl. Kuntchule.
Dr. Dobbert, Profeor an der tehnic&lt;en Hoch&lt;hule und Lehrer

an der akademi&lt;. Hochchule f. d. bildenden Künte.
Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath, erter tändiger Sekretär.
Dr. Meyer, Geh. Reg. Rath, Direktorder Königl. Gemälde-Galerir.
Dr. Jordan, Geh. Ob. Reg. Rath, auftragsw. Direktor der Na-

tional-Galerie. SEE

Bahl mann, Geh. Ob. Reg. Rath.
Karl Be&gt;er, Prof., Gehichtsmaler.
Dr. Ad. Menzel, Prof., Gechichtsmaler.
W. Gent, Prof., Gechic&lt;tsmaler.
Siemering, Prof., Bildhauer.
F. Sc&lt;haper, Prof., Bildhauer.
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E. Königliche Akademie der Künſte zu Berlin.
(NW. Unter den Linden 38. Bureau: NW.Univerſitätsſtraße 6.)

Protektor.

Seine Majeſtät der Kaiſer und König.

Kurator.

Se. Exc. D. theol., Dr. jur. und Dr. med. von Goßler, Staats-
miniſter und Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

Präſidium und Sekretariat.

Präfident: K. Beer, Prof., Geſc<hichtsmaler.
Stellvertreter des Präſidenten: Prof. Dr. Joachim, Kapellmeiſter

- der K. Akad. d. Künſte.
Erſter ſtändiger Sekretär: Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath.
Zweiter ſtändiger Sekretär: Dr. Spitta, a. o. Prof. ander

| | AHA Univer.
Inſpektor: ur Schwerdtfeger, Rechnungsrath.

1. Senat.

- a. Selttion für die bildenden Künſte.

Vorfißzender: - K. Be >er, Prof., Geſchi<tsmaler.
Stellvertreter: Ende, Geh. Reg. Rath, Prof.

Mitglieder.

Jul. Shrader, Prof.,Geſchichtsmaler. --
Albert Wolff, Prof., Bildhauer.
H. Gude, Prof., Landſc<haftsmaler. -
L. Knaus, Prof., Genremaler. 1
A. von Werner, Prof., Direktor der akad. Hoc<hſ<ule für die

bildenden Künſte,Geſchichtsmaler..
Reinh. Begas, Prof., Bildhauer.
EC. E wald, Prof., Direktor der Unterrichtsanſtalt des Kunſtgewerbe-

Muſeums und auftragsw. Direktor der Königl. Kunſtſchule.
Dr. Dobbert, Profeſſor an der tehniſc<en Hochſ<hule und Lehrer

an der akademiſ<. Hochſchule f. d. bildenden Künſte.
Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath, erſter ſtändiger Sekretär.
Dr.Meyer, Geh. Reg.Rath, Direktorder Königl.Gemälde-Galerir.
Dr. Jordan, Geh. Ob. Reg. Rath, auftragsw. Direktor der Na-

tional-Galerie. SEE
Bahl mann, Geh. Ob. Reg. Rath.
Karl Be>er, Prof., Geſhichtsmaler.
Dr. Ad. Menzel, Prof., Geſchichtsmaler.
W. Gent, Prof., Geſchic<tsmaler.
Siemering, Prof., Bildhauer.
F. Sc<haper, Prof., Bildhauer.



98

I. Oben, Prof., Architekt.
Amberg, Prof., Genremaler.
von Großheim, Architekt.
Ende, Geh. Reg. Rath, Prof.
Calandrelli, Prof., Bildhauer.
Ad. Heyden, Baurath.
Gejelchap, Prof., Gechichtsmaier.
O. Knille, Prof., Gechichtsmaler.
En&gt;e, Prof., Bildhauer.
Ra&lt;dorff, Geh. Reg. Rath, Prof. an der technich. Hochchule.

b. Sektion für Muik.
Vorfißender: Blumner, Prof., Direktor der Sing-Akademie.
Stellvertreter : Bargiel, Prof., Muikdirektor.

Mitglieder.
Taubert, Ober-Kapellmeiter.
Dr. I. Joachim, Prof., Kapellmeiter der K. Akad. der Künte, 2c.
Ad. Schulze, Prof.
E. Rudorff, Prof.
A. Haupt, Prof., Direktor des akadem. Intitutes für Kirhenmuik.
Frhr. von Herzogenberg, Prof.
Bahlmann, Geh. Ob. Reg. Rath.
R. Rade&gt;e, Königl. Kapellmeiter a. D., Prof.
Alb. Beer, Prof.
Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath.

- Spitta, a. o. Prof., zweiter tändiger Sekretär.
Vierling, Muikdirektor, Prof.

2. Hieige ordeutliße Mitglieder.
2. Settion für die bildenden Künte.

Vorfizender: K. Beer, Prof., iehe vorh.
Stellvertreter: H. Ende, Geh. Reg. Rath, Prof., iehe vorh.
Adler, Geh. Ober-Baurath, Prof.
Amberg, Prof., Genremaler.
Reinhold Begas, Prof., Bildhauer.
E. Biermann, Prof., Landchaftsmaler.
G. Biermann, Prof., Bildnismaler.
Bleibtreu, Prof., Sc&lt;hlachtenmaler.
Dr. Bötticher, Prof., Architekt.
Bracht, Prof., Maler.
Calandrelli, Prof., Bildhauer.
Cretius, Prof., Gechichtsmaler.
Eilers, Prof., Kupfertecher.
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I. Oben, Prof., Architekt.
Amberg, Prof., Genremaler.
von Großheim, Architekt.
Ende, Geh. Reg. Rath, Prof.
Calandrelli, Prof., Bildhauer.
Ad. Heyden, Baurath.
Gejelſchap, Prof., Geſchichtsmaier.
O. Knille, Prof., Geſchichtsmaler.
En>e, Prof., Bildhauer.
Raſ<dorff, Geh. Reg. Rath, Prof. an der techniſch. Hochſchule.

b. Sektion für Muſik.

Vorfißender: Blumner, Prof., Direktor der Sing-Akademie.
Stellvertreter : Bargiel, Prof., Muſikdirektor.

Mitglieder.

Taubert, Ober-Kapellmeiſter.
Dr. I. Joachim, Prof., Kapellmeiſter der K. Akad. der Künſte, 2c.
Ad. Schulze, Prof.
E. Rudorff, Prof.
A. Haupt, Prof., Direktor des akadem. Inſtitutes für Kirhenmuſik.
Frhr. von Herzogenberg, Prof.
Bahlmann, Geh. Ob. Reg. Rath.
R. Rade>e, Königl. Kapellmeiſter a. D., Prof.
Alb. Beer, Prof.
Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath.

- Spitta, a. o. Prof., zweiter ſtändiger Sekretär.
Vierling, Muſikdirektor, Prof.

2. Hieſige ordeutliße Mitglieder.

2. Settion für die bildenden Künſte.

Vorfizender: K. Beer, Prof., ſiehe vorh.
Stellvertreter: H. Ende, Geh. Reg. Rath, Prof., ſiehe vorh.
Adler, Geh. Ober-Baurath, Prof.
Amberg, Prof., Genremaler.
Reinhold Begas, Prof., Bildhauer.
E. Biermann, Prof., Landſchaftsmaler.
G. Biermann, Prof., Bildnismaler.
Bleibtreu, Prof., Sc<hlachtenmaler.
Dr. Bötticher, Prof., Architekt.
Bracht, Prof., Maler.
Calandrelli, Prof., Bildhauer.
Cretius, Prof., Geſchichtsmaler.
Eilers, Prof., Kupferſtecher.
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Ende, Prof., Bildhauer.
Fe&gt; ert, Maler und Lithograph.Gentz, Prof., Gechic&lt;htsmaler.
Gejel&lt;ap, Prof., Gechichtsmaler.Gräf, Prof., Gechichts- und Bildnismaler.
von Großheim, Architekt.
Gude, Prof., Landchaftsmaler.
Guow, Prof., Maler.
Graf von Harrach, Gechichtsmaler.
Henning, Prof., Gec&lt;hichts- und Bildnismaler.
Herter, Bildhauer.
Heyden, Baurath.
 Hildebrand, Prof., Maler.

H opfgarten, Prof., Gechichtsmaler.Jacoby, Prof., Kupfertecher.
von Kameke, Maler.
Kayer, Architekt.
 Knaus, Prof., Genremaler.

Knille, Prof., Gec&lt;ichtsmaler.F Kraus, Maler. - =
 Otto Le] ii ng, Bildhauer.

Leu, Prof., Landchaftsmaler.Ludwig, Prof., Maler.
Dr. Me nzel, Prof. Gechichts- und Genremaler.
vo Mey erheim, Prof.Genremaler. -Orth, Baurath.Joh Oßen, Prof., Architekt.E. Pape, Prof., Landchaftsmaler.
Rachdorff, Geh. Reg. Rath, Prof.
S Häp er, Prof., Bildhauer.Iul. Schrader, Prof., Gechi&lt;tsmaler.
Sh&lt;wedten, Architekt.
Siemering, Prof., Bildhauer. -
Gutav Spangenberg, Prof., Gechichtsmaler.
Louis Spangenberg, Landchaftsmaler.
Thumann, Prof., Gechichtsmaler.

- Wallot-, Architelt. -
von Werner, Prof., Direktor, Gel&lt;ic&lt;tsmaler
F. Werner; Prof.“ Genremaler.
Wisniesky, Maler.
Alb. Wolff, Prof., Bildhauer.
Wredow, Prof., Bildhauer.
Eberlein, Bildhauer.
S&lt;hmieden, Architekt, Baurath.
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b. Sektion für Muik.
(NW. Univeritätstraße 6.)

Vorißender: Bl umner, Prof., Direktor der Sing-Akademie.
Stellvertreter: Bargiel, Prof.
Alb. Becker, Prof.
Dr. Bellermann, Prof.
Dorn, Prof., Königlicher Kapellmeiter a. D.
A. Haupt, Prof., Direktor.
A. Hofmann, Prof.
Dr. Joa&lt;im, Prof., Kapellmeiter der Königl. Akad. d. K.
Raded&gt;e, Prof., Königlicher Kapellmeiter a. D.
E. Rudorff, Prof., Komponit.
Taubert, Ober- Kapellmeiter.
Vierling, Prof.

3. Ehrenmitglieder der Geammt- Akademie.

Seine Majetät der Kaier und König.
Ihre Majetät die Kaierin und Königin.
Seine Kai. und Königl. Hoheit der Kronprinz des Deutchen

ReicGes und von Preußen.
Ihre Kai. und Königl. Hoheit die Frau Kronprinzein des

Deutchen Reiches und von Preußen.
Seine Hoheit der Herzog Ernt zu Sachen-Koburg und Gotha.

Dr. F. von Farenheid, Rittergutsbeizer und Mitglied des Herren-
Haujes, auf Beynuhnen.

Se. Exc. D. Dr. Falk, Staatsminiter.
Se. Exc. D. theol., Dr. jur. und Dr. med. von Goßler, Staats-

miniter und Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

4. Akademiche Hochchule für die bildenden Künte.
(NW. Unter den Linden 38.)

Direktor: von Werner, Prof., Gechi&lt;tsmaler.
Direktorial- Aitent: Te&lt;endorff, Ge&lt;hichtsmaler.

5. Akademiche Meiterateliers.
a. für Maler.

von Werner, Prof., für Gechic&lt;tsmalerei.
Gude, Prof., für Landchaftsmalerei.
Knille, Prof., für Gechic&lt;htsmalerei.

b. für Bildhauer.
R. Bega s, Prof., Bildhauer.
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6. für Baukunt.
Ende, Geh. Reg. Rath, Prof.
Oßen, Prof.

d. fin Kupfertecher.
Vorteher: (fehlt) auftragsw. Hans Me yer, Kupfertecher.

6. Akademiche Hochchule für Muik.
(W. Potsdamertraße 120.)

3. Direktorium.
Vorißender (pro Oktober 1887/88) Rudorff, Prof.

Mitglieder.
Dr. Joachim, Prof. und Kapellmeiter der Akademie, Vort. d.

- Abthl. f. Orcheter-Intrumente.
r. Spitta, a. o. Prof., zweiter tändigerSekretär, Vorteherder geammten. Verwaltung..

Frhr. von Herzogenberg, Prof., Vorteher der Kompofitions-
H Abtheilung.

Ad. Schulze, Prof., Vorteher d. Abtheilung f: Ge:-
b. Abtheilungen.

Vorteher der Abtheilung
1. für Kompoition und Theorie der Muik: Frhr. von Her-in zvpgenberg. -

2. für Geang: Ad. Schulze, Prof.
3. für Orcheter- Intrumente : Dr. Joachim, Prof., Kapellmeiter

der Akademie.. für Klavier und Orgel::Rudorff,Prof.Dirigent der Aufführungen: Dr. Joachim, Prof., Kapellmeiter
der Akademie.

7. Akademiche Meiterchulen für muikaliche Kompoition.
(NW. Univeriiätstraße 6.)

= Vorteher.

Taubert, Ober-Kapellmeiter.
Bar ziel, „Prof., Muikdirektor.
Frhr. von Herzogenberg, Prof. -

8. Akademiches Intitut für Kirchenmuik.
(Unterrichtslokal : N. Orvanienburgertraße 29. =- Gechäftslokal : N. Oxranien-

burgertraße 64.)
Direktor: Haupt, Prof.
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F. Königliche Mueen zu Berlin.
(Gechäftslokal : C. Gebäude des älteren Mueums am Lutgarten , Eingang

zunächt der Friedrichs-Briüt&gt;e.)
Protektor.

Se. Kaijerliche und Königliche Hoheit der Kronprinz
des Deut&lt;en Reiches und Kronprinz von Preußen.

| General-Direktor.

Dr. S9,9 ih Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs- und vortrag.ath.

Jutiziar und Verwaltungsrath.
Müller, Reg. Rath.

Baubeamter.
Merzenich, Landbauinpektor.

Direktor, wohnhaft in Smyrna.
Dr. Humann.

Technij&lt;er Beirath für artitiche Publikationen.
L. Jacoby, Prof.

Bureaubeamte.
Walther, Vorteher und erter Sekretär.

Bibliothekar.
Dr. M. Fränkel.

Abtheilungen und Sachvertändigen-Kommiionen.
1. Gemälde-Galerie.

Direktor: Dr. Jul. Meyer, Geh. Reg. Rath.
Aitent: Dr. von T&lt;udi.
Erter Retaurator: Hauer.
Zweiter Retaurator und Inpektor: Böhm.

Sachvertändigen- Kommiion.
Mitglieder: Dr. H. Grimm, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univer.

Dr. Jordan, Geh. Ob. Reg. und vortrag. Rath.
L. Knaus, Prof., Gechic&lt;tsmaler.
G. Spangenberg, Prof., Gec&lt;hic&lt;tsmaler.

Stellvertreter: A. von Be&gt;Ferath, Kaufmann.
Dr. Dohme, Bibliothekar der Kgl. Hansbibliothek.
Fr. Geel&lt;ap, Prof., Gechic&lt;tsmaler.
Graf von Harra&lt;, Gechic&lt;tsmaler.
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2. Sammlutig der Skulpturen der &lt;ritlihen Epoche und der
entprechenden Gipsabgüe.

Direktor : Dr. Bode.

Sachvertändigen-Kommiion.
Mitglieder: A. von Bederath, Kaufmann.

Sußmann-Hellborn, Prof., Bildhauer.Stellvertreter: R. Begas, Prof., Bildhauer.
Dr. Dobbert, Prof. a. d. techn. Hoc&lt;&lt;ule.

3. els 5 der antiken Skulpturen und Gipsabgüe.Direktor: fehlt z.Aitent: Dr. Zudtein.
Sachvertändigen-Kommiion.

Mitglieder: Dr. E. Hübner, Prof. a. d. Univer.
A. Wolff, Prof., Bildhauer.Stellvertreter: Dr. R obert, Prof. a. d. Univer.-

Siemering, Prof., Bildhauer.
| 4. Antiquarium

Direktor: Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univer.
Aitent: Dr. Furtwängler, a. vo. Prof. a. d. Univer.

Sachvertändigen-Kommiion.
Mitglieder: Dr. E. Hübner, Prof. a. d. Univer. .Dr. Leing, Prof., Direkt. der Samml. im Kunt-

gewerbe-Mueum.Stellvertreter : Dr. Robert, Prof. a. d. Univer].Dr. Trend elenbur 3, Gymn. Oberlehrer.
- 5. Münz-Kabinet.

Direktor: Dr. von Sallet, Prof.
Aitenten : Dr. Menadier.r. Dreel

Sachvertändigen- Kommiion.
Mitglieder: - Dannenberg, Landgerichtsrath.

nun "Dr. Mommen, Prof. a. d. Univer
Dr. Sac&lt;hau, d8gl. --
von Winterfel Dd, General-Lieutenant.

Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univer).
Dr. Wattenb a&lt;, dsgl.

6. Kupfertich-Kabinet.
Direktor: Dr. Lippmann.
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Aitenten:
Retaurator:

Mitglieder :

Stellvertreter :

T.

Direktor: Dr.
Aitent : Dr.

Mitglieder:
Stellvertreter:

Direktoren:

Aitenten :

Konervator :

Mitglieder:
Stellvertreter:

Direktoren :
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Dr. Springer.
Dr. von Portheim.
Haubenreißer.

Sachvertändigen-Kommiion.
A. von Bekerath, Kaufmann.
Dr. H. Grimm, Gehb. Reg. Rath, Prof. a. d. Univer.
Dr. Dobbert, Prof. a. d. iehn. Hochchule.
Dr. Dohme, Bibliothekar der Kgl. Hausbibliothek.
Dr. Jordan, Geh. Ob. Reg. Rath u. vortrag. Rath.
Sammlung der ägyptichen Alterthümer.
Erman, außerord. Prof. a. d. Univer.
Steindorff.

Sachvertändigen- Kommiion.
Dr. Sachau, Prof. a. d. Univer.
Dr. Scrader, degl.
D. Dillmann, dsgl.
Dr. von Kaufmann, Prof. , Privatdozent a. d.

Univer).
8. Mueum für Volkerkunde.,

(8W. Königgräßkertraße 120.)
Dr. Batian, außerord. Prof. a. d. Univer., Geh.

Reg. Rath.
Dr. Voß.
Dr. Grünwedel.
Dr. Grube.
Dr. von Lu&lt;an.
Dr. Weigel.
Krauyje.

Sacvertändigen-Kommiion.
Dr. Jagor, Rentner.
Dr. Virchow, Prof. a. d. Univer., Geh. Med. Rath.
Dr. Hartmann, außerord. Prof. und Prefektor,

Geh. Rez. Rath.
Dr. Reiß, Konul a. D.
Dr. Weßtein, Konjul a. D.

9. Kuntgewerbe-Mueum.
(8W. Königgräßertraße 120.)
Grunow, erter Direktor.
Dr. Lef fing, Prof., Direktor der Sammlungen.
E wald, Prof., Direktor der Unterrichtsantalt.
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Dr. Baſtian, außerord. Prof. a. d. Univerſ., Geh.
Reg. Rath.

Dr. Voß.
Dr. Grünwedel.
Dr. Grube.
Dr. von Luſ<an.
Dr. Weigel.
Krauyje.

Sacverſtändigen-Kommiſſion.

Dr. Jagor, Rentner.
Dr. Virchow, Prof. a. d. Univerſ., Geh. Med. Rath.
Dr. Hartmann, außerord. Prof. und Preſfektor,

Geh. Rez. Rath.
Dr. Reiß, Konſul a. D.
Dr. Weßſtein, Konjul a. D.

9. Kunſtgewerbe-Muſeum.

(8W. Königgräßerſtraße 120.)

Grunow, erſter Direktor.
Dr. Lef fing, Prof., Direktor der Sammlungen.
E wald, Prof., Direktor der Unterrichtsanſtalt.
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Aitenten: Fendler.
Pabjt.
Leinhaas.

Bibliothekar: Dr. Jeen.
Bibliotheks-Aitent: Dr. Neimers.

Mitglieder des Beirathes.
Dr. Bertram, Prof., Stadtchulrath.
Dr. Bode, Direktor der Sammlung der Skulpturen der &lt;ritlichen

Epoche bei den Königl. Mueen.
Dr. Doh me, Direktor, Bibliothekar Sr. Majetät des Kaiers und- vnigs.
Ewald, Prof., Direktor der Unterrichtsantalt des Kuntgewerbe-

- - Mujeums. |

Dr. von For&gt;enbed&gt;, Ober-Bürgermeiter.
Grunow, Erter Direktor des Kuntgewerbe-Mueums.
O. Hainauer, Banquier.

Halske, Stadtrath und Fabrikbeißer.
Graf von Harrach, Hitorienmaler.
A. von Heyden, dsgl.
A. Heyden, Königlicher Baurath.
Jeen, Direktor der Berliner Handwerker&lt;ule.
Ihne, Ardhitetlt.
Krätke, Direktor der Aktiengeellhaft für Fabrikation von Bronze-

waaren und Zinkguß. H "

Dr. Leing, Prof., Direktor der Sammlungen des Kunftgewerbe-
Mujeums.

Leing, Bildhauer. -
Dr. Lippmann, Direktor des Königl. Kupfertichkabinets.
Mar&lt;, Königlicher Kommexzienrath. . -
Puls, Kuntchloermeiter.
Reuleaur, Prof., Geh. Reg. Rath. /-
Sußmann-Hellborn, Prof., artiticher Direktor der Königl.

Porzellan-Manufaktur..
Vollgold, Königlicher Kommerzienrath.
Dr. Max Weigert, Fabrikbeitzer.
Dr. Stry&gt;, prakt. Arzt, Stadtverordnetenvorteber.

G. National-Galerie zu Berlin.
(C. Hinter dem neuen Packhof 3.)

Direktion.
Dr. Jordan, Geh. Ob. Reg. und vortrag. Rath, Direkt. im Auftrage.
Dr. von Donop, Direktorial-Aitent. .
Dr. Frhr. Göler von Ravensburg, Direkt. Aitent, auftragsw.
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H. Rauch-Mueum 3u Berlin.
(G. Klotertraße 75.)

Vorteher: Siemering Prof.

JT. Königliche Wienchaftliche Antalten zu Berlin (Potsdam).
1. Königliche Bibliothek.

(W. Platz am Opernhaue.)
2. Kuratorium.

Se. Exc. Dr. jur. Greiff, Wirkl. Geh. Rath und Miniterial-
Direktor, Voritzender.

Dr. Schöne, General-Direktor der Königl. Mueen und Wirkl. Geh.
Ober-Reg. Rath.

Althoff, Geh. Reg. und vortrag. Rath im Miniterium der
geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Förter, Geh. Reg. Rath, ordentl. Profeor und Direktor
der Sternwarte zu Berlin.

Dziaßko, Ober-Bibliothekar und ordentl. Prof. zu Göttingen.
Ponfi&gt;, ordentl. Prof., Medizinalrath zu Breslau.

b. General-Direktor.
Dr. Wilmanns, zugleich Direktor der Abtheilung für Druckchriften.

6. Jutiziar.
Dr. Daude, Univer. Richter.

d. Abtheilungs-Direktoren.
Dr. Wilmanns, |. vort. b.

- Roe, bei der Abtheilung für Handchriften.
e. Verwaltung der einzelnen Abtheilungen.

1. Druck- und Handchriften.
Dr Grüßmacder, Bibliothekar. Dr. Klatt, Kutos.

- Söücdhting, dsgl. Joh. Müller, dsgl.
Lic. theol. Dr. von Gebhardt, Meisner, dsgl.

D8gl. Ippel, dsgl.
Dr. Stern, dsgl., Profeor. Valentin, dsgl.

- W. Ermann, Bibliothekar.
2. Muikalien.

Dr. Kopfermann, Kutos.
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3. Karten-Sammlung.
Dr. Meisner, Kutos, Verwalter derelben.

4. Hilfskutoden.
Dr. jur. Hamplte.

phil. Gleiniger.
- Weil.

- Heinr. Kraue.
f. Bureau.

Kuntmann, Geh. Rechnungsrath.

[4]

nRu

2. Königliche Sternwarte.
(58W. Lindentraße 91.)

Direktor: Dr. Förter, Geh. Rez. Rath, ord. Prof.a. d. Univer.
- Erter Obervator: Dr. Knorre.

Zweiter Obervator: Dr. Kütner.
Direktorendes Rechen-Intitutes

der Sternwarte: Dr. Förter, ord. Prof. a. d. „Univer.Dr. Tietjen, dsgl.

- 8. Königlicher botanich er Garten.
(W. Potsdamertraße 75.) "

Direktor: 3.-Z. unbeeßt.*)
"Kutos: Dr. Urban. Zun

Aitent: Hennings. Inpektor: Perring.

4. Königliches geodätiches Intitut und Centralbureau derEuropäichen Gradmeung.
(VW. Lüßowtraße 42.)

Direktor.
-Dr. Helmert, ordentl. Prof. a. d... Univer].

Sektions&lt;efs.
Dr. O. Bör&lt;, Prof. Dr. A. Ficher, Prof.- Albrecht, dsgl. - Löw, dsgl.

*) Vom 1. April 1888 ab: Profeor Dr. Graf zu Solms-Laubach
5*
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Aitenten.
Dr. Seibt, Prof. Dr. Simon.
- Wetphal. Borraß.

H. Richter. Dr. L. Krüger.
Dr. A. Bör&lt;.

Bureau.
Vorteher: Thurk, Sekretär und Kalkulator.

5. Königliches Meteorologiches Intitut.
Direktor.

Dr. von Bezold, Prof. an der Univerität, Mitglied der Akademie
: der Wien&lt;aften zu Berlin.

Wien&lt;aftliche Oberbeamte.
Dr. Hellmann.

Sprung.
- Aßmann.
[4]

| Bureau.

von Büttner, Sekretär.

6. Königliches ätrophyikaliches Obervatorium auf dem
Telegraphenberge bei Potsdam.

Direktor.
Dr. Vogel, Prof.

Obervatoren.
Dr. Spösrer, Prof., erter Obervator und Stellvertreter des

Direktors in Verhinderungsfällen.
- Lohe.

Aitenten: Dr. G. Müller.
- Kempf.

Hilfsarbeiter: - Wiling.

K. Die Königlichen Univeritäten.
1. Albertus-Univerität zu Königsberg i. Prß.

Rector Magnificentissimns.
Seine Kaierliche und Königliche Hoheit der Kronprinz des

Deutchen Reiches und von Preußen. -
Friedrich Wilhelm.
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Kurator.
Dr. von S&lt; lie&gt;mann, Oberpräident.

Kuratorialrath und Stellvertreter des Kurators in Behinde-
rungsfällen.

Tomasczewski, Oberpräidialrath.
Zeitiger Prorektor.

Prof. Dr. Zorn.
Univeritäts-Richter.

von der Tren&gt;, Staats-Anwalt.

Zeitige Dekane
der theologic&lt;en Fakultät: Prof. Dr. Sommer, Konit. „Rath,-der juritichen Fakultät: Prof. Dr. Salkowski,
ver medizinichen Fakultät: Prof. Dr. Stieda,
der philoophichen Fakultät: Prof. Dr. Ludwich.

Der akademi&lt;e Senat beteht aus
dem zeit. Prorektor Prof. Dr. Zorn, -dem zeit. Vice-Prorektor Prof. Dr. Walter,
dem zeit. Stipendien-Kurator Prof. Dr. Güterbod&gt;,
dem Univeritäts-Richter Staats-Anwalt von der Trend,
den Dekanen der vier Fakultäten und folgenden Senatoren:
Prof. Dr. Dohrn. Prof. Dr. Schirmer.

- - Pruß. - Loen.

Fakultäten.

1) Theologiche Fakultät.
a- Ordentliche Profeoren.

Dr. Sommer, Konitorialrath. Dr. Soy- Voigt, d8al. - T&lt;acert.

b. Außerordentliche Profeoren.
Dr. Klöpper. LAG. theol. u. Dr. phil. Zimmer.". Cornill.

G. rivatvozent
Lie. theol. u. Dr. phil. Arnold, Gymnaiallehrer.

d. Lektoren.
Pelka, Hofprediger u. Konit. Rath. La&gt;nexr, Archidiakonus.
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2) Juritiche Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

- Schirmer, Geh. Jutizrath. Dr. Krüger.
Dahn, dösgl. - Zorn.
Güterbo&gt;, dsgl. - Salfowsfi.

3) Medizinic&lt;e Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

. Dohrn, Geh. Med. Rath. Dr. Jaffe.
Neumann 1], dsgl. Hermann, Geh. Med. Rath.
Naunyn, dsgl. Stieda,.
Jacobon, dsgl. Mikulicz, Med. Rath.

b. Außerordentliche Profeoren.

 4uU

u

. Bohn. Dr. Schneider.
Grünhagen. - Caspary IL
Samuel. - Baumgarten.
Pincus, Geh. Med. Rath, - Schreiber.

Stadt-Phyikus. - Langendorff.
Berthold. - BVoius.

6. Privatdozenten.
. Petru&lt;ky, Generalarzt Dr. Treitel.

a. D. und Profeor. - Stetter.
Seydel, Kreis-Wundarzt. = Zander.
Mejc&lt;ede, Direkt. der tädt. Falkenheim.

Kranken-Antalt. - Minkowsti.
Münter, Prof.

4. Philoophiche Fakultät.
3 Ordentliche Profeoren.

". Neumann 1, Geh. Reg. Dr. Pape.
Rath. Ludwich.

Fiedländer, dösgl. - Lindemann.
Sade, dsgl. - Hir&lt;feld.
Umpfenbac. - Bezzenberger.
Simon. - Müller.
Spirgatis. - Thiele.
Ritthauen. - Chun.
Kißner. - Dehio.
Rühl. - Flei&lt;mann.
Walter. - Hahn.
Pruß. - Branco.
Loen. - Sc&lt;öne.
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b. Außerordentliche Profeoren.
Dr. Lohmeyer. Dr. Elter.

- Saal&lt;üß. - Hurwiß
- Marek. - Volkmann
- Richter, Dep.Thierarzt und - Schubert

Veterinär-Aeor. - Jeep.
- Garbe. - Zachariae
- Baumgart.

6. Privatdozenten.
Dr. Merguet, Gymnafial-Ober- Dr. Rahts.

lehrer a. D - Hilbert.
- Jenbc. - Appel.
- Blo&lt;hmann. - Het.
- Brandt. - Kaluza.

| d. Lektor. -
JFavre-

Sprach- und Ererzitienm eiter.
Laudien, Muikdirektor und akad. Stoige, Lehrer der. Tanzkunt.
. Muiklehrer. = Heinrich, Lehrer d. Stenograph.
Dr. Keppner, Fectlehrer.

Beamte der Univerität.
Univeritäts-„Sekretär:Lorfowski, Geh. Rechnungsrath, zugleich

Inpektor des Univerfitäts-„Gebäudes.
Univeritäts-Kaen-"Rendant, 2. Depoitarius und Quätor:Kirtein,Rec&lt;hnungösrath.

2 Friedrich:-Wilhems-Univerität zu Berlin.
Kuratorium.

Stellvertreter.
Der zeitige Rektor, ord. Prof. Dr. Schwendener und
der Univeritäts-Richter Dr. Daude.

Zeitiger Rektor.
Dr. Schwendener, ord. Prof.

Univeritäts- Richter.
Dr. Daude.

Zeitige Dekane
der theologichen Fakultät: Prof. Dr. Dillmann,
der juritichen Fakultät: Prof. Dr. Pexrnice,
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Rec<hnungösrath.

2 Friedrich:-Wilhems-Univerſität zu Berlin.

Kuratorium.

Stellvertreter.

Der zeitige Rektor, ord. Prof. Dr. Schwendener und
der Univerſitäts-Richter Dr. Daude.

Zeitiger Rektor.
Dr. Schwendener,ord. Prof.

Univerſitäts- Richter.
Dr. Daude.

Zeitige Dekane

der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Dillmann,
der juriſtiſchen Fakultät: Prof. Dr. Pexrnice,
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der medizinic&lt;en Fakultät: Prof. Dr. Liebreich,
der philoophichen Fakultät: Prof. Dr. Wagner, Geh. Reg. Rath.

Der akademi&lt;e Senatbeteht aus dem Rektor, dem Univerfitäts-Richter,demProrektorProf. Dr. Vahlen, Geh. Reg. Rath,
den Dekanen der vier Fakultäten und den Senatoren:

Prof. Dr. Bardeleben, Geh. Ober-Mediz. Rath,
- = Weiertraß,

- EirOb ii. Reg. Rath,- „- ir&lt;hoff,
- - Ed

Fakultäten.
1. Theologiiche Fakultät.

3. Ordentliche Profeoren.
Dr. Semi&lt;, Konitorial-Rath , Mitglied des Konitoriums der

Provinz Brandenburg.
Steinmeyer.
Dillmann, Mitglied der Akademie der Wienchaften.
Weiß, Ober-Konit. Rath und vortragender Rath im Minite-

rium der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Frhr. von der Goltß, Ober-Konitorial-Rath, Mitglied des

Evang. Ober-Kir&lt;enrathes und Propt zu St. Petri.
Pfleiderer.
Kleinert, Konfitorial-Rath, Mitglied des Konfitoriums der

Provinz Brandenburg.
- Kaftan.
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b. Ordentlicher Honorar-Profeor.
Dr. Brückner, Wirkl. Ober-Konfitorial-Rath , geitlicher Vice-

Präident des Evang. Ober-Kir&lt;enrathes, General-Super-
intendent und Propt zu Berlin.

6. Außerordentliche Profeoren.
Dr. Piper. Dr. Lommaß|&lt;.

- Stra, Lic. Deut&lt;.
d. Privatdozenten.

Lic. Plath, Profeor. Lic. Dr. Jülicher.
- Dr. Runze.

2. Juritiche Fakultät.
| 3. Ordentliche Profeoren.

Dr. Beeler, Geh. Jutizrath, Mitglied des Herrenhaues.
- Dernburg, dsgl., dsgl.
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- = Weierſtraß,
- EirOb ii. Reg. Rath,
- „- ir<hoff,
- - Ed

Fakultäten.

1. Theologiiche Fakultät.
3. Ordentliche Profeſſoren.

Dr. Semiſ<, Konſiſtorial-Rath , Mitglied des Konſiſtoriums der
Provinz Brandenburg.

Steinmeyer.
Dillmann, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.
Weiß, Ober-Konſiſt. Rath und vortragender Rath im Miniſte-

rium der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Frhr. von der Goltß, Ober-Konſiſtorial-Rath, Mitglied des

Evang. Ober-Kir<enrathes und Propſt zu St. Petri.
Pfleiderer.
Kleinert, Konfiſtorial-Rath, Mitglied des Konfiſtoriums der

Provinz Brandenburg.
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b. Ordentlicher Honorar-Profeſſor.

Dr. Brückner, Wirkl. Ober-Konfiſtorial-Rath , geiſtlicher Vice-
Präſident des Evang. Ober-Kir<enrathes, General-Super-
intendent und Propſt zu Berlin.

6. Außerordentliche Profeſſoren.

Dr. Piper. Dr. Lommaß|<.
- Stra, Lic. Deutſ<.

d. Privatdozenten.

Lic. Plath, Profeſſor. Lic. Dr. Jülicher.
- Dr. Runze.

2. Juriſtiſche Fakultät.

| 3. Ordentliche Profeſſoren.

Dr. Beſeler, Geh. Juſtizrath, Mitglied des Herrenhauſes.
- Dernburg, dsgl., dsgl.
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. Gneit, Wirkl. Geh. Ober-Jutizrath, Ober-Verwaltungs-Ge-
richtsrath und Mitglied des Staatsrathes.

Berner, Geh. Jutizrath.
Gold&lt;midt, dsgl.
Hin&lt;ius, dsgl.
Brunner, dsgl., Mitglied der Akademie der Wienchaften.
Hübler, Geh. Ober-Regierungs-Rath.
Pernice, Mitglied der Akademie der Wienc&lt;aften.
8 (erte, Geh. Jutizrath.

b. Ordentliche Honorar-Profeoren.

Stölzel, Präfident der Jutiz-Prüfungs-Kommiion und vor-
tragender Rath im Jutiz-Miniterium:. | n

6. Außerordentliche Profeoren.
Dambach, . Wirkl. Geh. Ober-Potrath, vortrag. Rath und

Iutiziar im Reichs-Potamte.
von Cuny, Geh. Jutizrath, Mitglied der Hauptverwaltung

der Staatshulden.
Rubo, Amtsgerichtsrath.
Coad.

d. Privatdozenten.
- Jacobi, Rechtsanwalt und Dr. Gradenwiß.

Notar. - Lehmann.
Ry &gt;, Landgerichtsrath. - Endemann, Gerichts-A.

-Berntein. - Zeumerxr. ;

3. Medizini&lt;e Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

. Bardeleben, Geh. Ober-Medizinal-Rath, General-Arzt 1. Kl.
Vir&lt; ow, Geh. Medizinal-Rath, Mitglied der Akademie der

Wienc&lt;aften.
du Bois-Reymond, Geh. Medizinal-Rath , Mitglied und
 betändiger Sekretax der Akademie der Wienchäften.

Gerhardt, Geh. Medizinal-Rath.
Hirch,dsgl.
Olshauen, dszl.
Leyden, dsgl.
Guerow, dsgl.
Waldeyer, dsgl., Mitglied der Akademie der Wien&lt;aften.
von Bergmann, dsgl. und Generalarzt I. Kl.
Liebreich.
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. Gneiſt, Wirkl. Geh. Ober-Juſtizrath, Ober-Verwaltungs-Ge-
richtsrath und Mitglied des Staatsrathes.

Berner, Geh. Juſtizrath.
Goldſ<midt, dsgl.
Hinſ<ius, dsgl.
Brunner, dsgl., Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.
Hübler, Geh. Ober-Regierungs-Rath.
Pernice, Mitglied der Akademie der Wiſſenſc<aften.
8 (erte, Geh. Juſtizrath.

b. Ordentliche Honorar-Profeſſoren.

Stölzel, Präfident der Juſtiz-Prüfungs-Kommiſſion und vor-
tragender Rath im Juſtiz-Miniſterium:. | n

6. Außerordentliche Profeſſoren.
Dambach, . Wirkl. Geh. Ober-Poſtrath, vortrag.Rath und

Iuſtiziar im Reichs-Poſtamte.
von Cuny, Geh. Juſtizrath, Mitglied der Hauptverwaltung

der Staatsſhulden.
Rubo, Amtsgerichtsrath.
Coſad.

d. Privatdozenten.

- Jacobi, Rechtsanwalt und Dr. Gradenwiß.
Notar. - Lehmann.

Ry >, Landgerichtsrath. - Endemann, Gerichts-Aſſ.
-Bernſtein. - Zeumerxr. ;

3. Mediziniſ<e Fakultät.

a. Ordentliche Profeſſoren.

. Bardeleben, Geh. Ober-Medizinal-Rath, General-Arzt 1. Kl.
Vir< ow, Geh. Medizinal-Rath, Mitglied der Akademie der

Wiſſenſc<aften.
du Bois-Reymond, Geh.Medizinal-Rath, Mitglied und

beſtändigerSekretax der Akademie der Wiſſenſchäften.
Gerhardt, Geh. Medizinal-Rath.

Hirſch, dsgl.
Olshauſen, dszl.
Leyden, dsgl.
Guſſerow, dsgl.
Waldeyer, dsgl., Mitglied der Akademie der Wiſſenſ<aften.
von Bergmann, dsgl. und Generalarzt I. Kl.
Liebreich.
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. Shweigger, Geh. Medizinal-Rath.
Wetphal, dsgl.
Koh, dsgl., Mitglied des Staatsrathes und des Kaierl. Ge-

jundheitsamtes.
hb. Ordentliche Honorar-Profeoren.

Exc. Dr. von Lauer, Wirkl. Geh. Ober-Medizinal-Rath, Leib-
arzt Sr. Majetät des Kaiers und Königs, General-Stabs-
arzt der Armee und Profeor an der med. &lt;irurg. Akademie
für das Militär.

Roe, dirigirender Arzt des Krankenhaues Bethanien.
6. Außerordentli&lt;he Profeoren.

. Heno&lt;, Geh. Mediz.Rath. Dr. Senator, Geh, Med. Rath.
Gurlt, dsgl. - Bu&lt;.
Liman, dösgl. - Fasbender.
Skrzeczka, Geh. Mediz. - Schöler.

Rath und vortragender = Hirc&lt;berg.
Rath im Miniterium der - Küter, Sanitätsrath.
geitl. 2c. Angelegenh. - Ewald.

Hartmann. - Bernhardt.
Georg Richard Lewin, - Sonnenburg.

Geh. Mediz. Rath, Mitz - Sweninger, Mitglied
glied des Kaierl. Ge- des Kaierl. Geundheits-
jundheitsamtes. amtes.

Julius Wolff.
Mendel.
Falf, Kreisphyikus.

Jacobon.
Munk, Mitglied der Aka-

demie der Wienchaften.
u[M]uwwn

Lucae. Bernh. Fränkel, Sanitäts-
Salkowsti. rath.
Fritch. - Gad.
Fränßel, Obertabs- und »- Kotel.

Regim. Arzt.
d. Privatdozenten.

Dr. Bergon. Dr. Sander, Mediz. Rath.
-Kriteller, Geh. Sanitäts» - Rieß.

rath. - Mayer, Sanitätsrath.
- Mitc&lt;erlich. - Güterbo &gt;, Mediz. Rath.
- Selske. - Schiffer.
- Tobold, Geh. Sanitätss - Perl.

rath und Prof. - Gutttadt, Prof., Decernent
- Eulenburg, Prof. für Medizinaltatitif am
- Burchardt, Obertabsarzt. Königl. tatit. Bureau.
- Guttmann. - Löhlein.

Zülzer, Prof. - Max Wolff, Prof.
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. Shweigger, Geh. Medizinal-Rath.
Weſtphal, dsgl.
Koh, dsgl., Mitglied des Staatsrathes und des Kaiſerl. Ge-

jundheitsamtes.

hb. Ordentliche Honorar-Profeſſoren.

Exc. Dr. von Lauer, Wirkl. Geh. Ober-Medizinal-Rath, Leib-
arzt Sr. Majeſtät des Kaiſers und Königs, General-Stabs-
arzt der Armee und Profeſſor an der med. <irurg. Akademie
für das Militär.

Roſe, dirigirender Arzt des Krankenhauſes Bethanien.

6. Außerordentli<he Profeſſoren.

. Heno<, Geh. Mediz.Rath. Dr. Senator, Geh, Med. Rath.
Gurlt, dsgl. - Buſ<.
Liman, dösgl. - Fasbender.
Skrzeczka, Geh. Mediz. - Schöler.

Rath und vortragender = Hirſc<berg.
Rath im Miniſterium der - Küſter, Sanitätsrath.
geiſtl. 2c. Angelegenh. - Ewald.

Hartmann. - Bernhardt.
Georg Richard Lewin, - Sonnenburg.

Geh. Mediz. Rath, Mitz - Sweninger, Mitglied
glied des Kaiſerl. Ge- des Kaiſerl. Geſundheits-
jundheitsamtes. amtes.

Julius Wolff.
Mendel.
Falf, Kreisphyſikus.

Jacobſon.
Munk, Mitglied der Aka-

demie der Wiſſenſchaften.
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Lucae. Bernh. Fränkel, Sanitäts-
Salkowsti. rath.
Fritſch. - Gad.
Fränßel, Oberſtabs- und »- Kotſſel.

Regim. Arzt.

d. Privatdozenten.

Dr. Bergſon. Dr. Sander, Mediz. Rath.
- Kriſteller, Geh. Sanitäts» - Rieß.

rath. - Mayer, Sanitätsrath.
- Mitſc<erlich. - Güterbo >, Mediz. Rath.
- Selske. - Schiffer.
- Tobold, Geh. Sanitätss - Perl.

rath und Prof. - Guttſtadt, Prof., Decernent
- Eulenburg, Prof. für Medizinalſtatiſtif am
- Burchardt, Oberſtabsarzt. Königl. ſtatiſt. Bureau.
- Guttmann. - Löhlein.

Zülzer, Prof. - Max Wolff, Prof.
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Dr. Landau. Dr. Schüller, Prof.
„ Martin. - Moeli.
= Litten, Prof. - Munk.
- Trautmann, Obertabss - Grunmad.

und Regim. Arzt. - Fehleien.
= Albert Fränkel, Prof. - Wyder.
- RemaWk. - Vir&lt;ow. -
- Beit. - Baginsky.
- Hortmann. - JIsrael.
- Salomon. = Uhthoff.
- Lajar. - Kraue.
- Lewinstfi. - Löffler.
= Brieger, Prof. - Höltzke.
- Louis Lewin. - Oppenheim.
- Lejer. - Winter.
- Herter. - Thomen.
-- Rabl-„Rückhard,- Prof. - Mülker.

und Ober-Stabsarzt. - Leo.
- Behrend. - Ehrlid, Prof.
- Glud, Profeor. - Martius.
- Baginskfy. “

Lehrer der Zahnheilkunde.
Dr. Pät&lt;, Sanitätsrath, Prof. und praft. Arzt.- Miller, Prof. und Zahnarzt:= auer, dsgl.

4. Philoophij&lt;e Fakultät.-
a. Ordentliche Profeoren.

Dr. Kummer, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wien-
chaften.

Zeller, dsgl., dsgl.von Helmholß, 'Geh. Reg. Rath, kommiaricher Präident
Der Phyikalich- tehnichen Reichsantalt und Mitglied der
Akademie der Wienchaften , Vicekanzler der Friedensklae
des Ordens pour 1e mernite. .

Mommen, Mitglied und betändiger Sekretar der Akademie
der Wienchaften.

Curtius, Geh. Reg. Rath und betändiger Sekretar der Aka-
demie der Wienc&lt;aften , Direttor des Antiquariums der
Königl. Mueen.

den Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wien-aften.
Wattenhac&lt;h, Mitglied der Akademie der Wienchaften.
Schrader, dsgl.
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4. Philoſophijſ<e Fakultät.-

a. Ordentliche Profeſſoren.

Dr. Kummer, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wiſſen-
ſchaften.

Zeller, dsgl., dsgl.
von Helmholß, 'Geh. Reg. Rath, kommiſſariſcher Präſident

Der Phyſikaliſch-tehniſchen Reichsanſtalt und Mitglied der
Akademie der Wiſſenſchaften , Vicekanzler der Friedensklaſſe
des Ordens pour 1e mernite. .

Mommſen,Mitglied und beſtändiger Sekretar der Akademie
der Wiſſenſchaften.

Curtius, Geh. Reg. Rath und beſtändiger Sekretar der Aka-
demie der Wiſſenſc<aften , Direttor des Antiquariums der
Königl. Muſeen.
den Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wiſſen-

aften.
Wattenhac<h, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.
Schrader, dsgl.
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Weizäd&gt;er, Mitglied der Akademie der Wienchaften.
A. W. Hofmann, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie

der Wien&lt;aften und des Kaierl. Geundheitsamtes.
Weiertraß, Mitglied der Akademie der Wienc&lt;aften.
A. Wagner, Geh. Reg. Rath, Mitglied des tatit. Bureaus,
VERH Geh. Bergrath, Mitglied der Akademie der Wien-aften.
Adolf Kir&lt;h off, Mitglied der Akademie der Wien&lt;aften.
Schmoller, Mitglied des Staatsrathes und der Akademie

der Wienchaften, Hitoriograph der Brandenburgichen
Gechichte.

von Treitchke, Geh. Reg. Rath, Hytoriograph des Preu-
ßichen Staates.

Dilthey, Mitglied der Akademie der Wienchaften.
Sc&lt;hwendener, dsgl.
Friedr. Albr. Weber, dsgl.
Fu&lt;s, dsgl.
Hübner.
Tobler, Mitglied der Akademie der Wienchaften.
Franz Gilhard Schulze, dsgl.
Sac&lt;hau, dsgl.
Köhler.
Hir&lt;feld, Mitglied der Akademie der Wienc&lt;haften.
Grimm, Geh. Reg. Rath.
Ioh. Schmidt, Mitglied der Akademie der Wien&lt;haften.
Kiepert, ds8gl.
Rammelsberg, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der

Wienchaften.
Förter, Geh. Reg. Rath, Direktor der Königl. Sternwarte,

Mitglied des Kuratoriums der Phyikalich-tehni&lt;en Reichs -
antalt und der Kaierl. Normal-Aichungs-Kommiion.

Zupißa.
Frhr. von Richthofen.
Klein, Mitglied der Akademie der Wienchaften.
Robert.
Eri&lt;h Schmidt.
Krone&gt;er, Mitglied der Akademie der Wienchaften.
von Bezold, Direktor des meteorologichen Intitutes, Mit-

zlied der Akademie der Wienchaften und des Kuratoriums
der Phyifali&lt;-tehni&lt;en Reichsantalt.

Diels, Mitglied der Akademie der Wienc&lt;haften.
Tietjen.
Helmert, Direktor des geodätichen Intitutes und Mitglied

des Kuratoriums der Phyikalich-te&lt;hnichen Reichsantalt.
Roth, Mitglied der Akademie der Wienchaften.
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Weizſäd>er, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.
A. W. Hofmann, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie

der Wiſſenſ<aften und des Kaiſerl. Geſundheitsamtes.
Weierſtraß, Mitglied der Akademie der Wiſſenſc<aften.
A. Wagner, Geh. Reg. Rath, Mitglied des ſtatiſt. Bureaus,
VERH Geh. Bergrath, Mitglied der Akademie der Wiſſen-

aften.
Adolf Kir<h off, Mitglied der Akademie der Wiſſenſ<aften.
Schmoller, Mitglied des Staatsrathes und der Akademie

der Wiſſenſchaften, Hiſtoriograph der Brandenburgiſchen
Geſchichte.

von Treitſchke, Geh. Reg. Rath, Hyſtoriograph des Preu-
ßiſchen Staates.

Dilthey, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.
Sc<hwendener, dsgl.
Friedr. Albr. Weber, dsgl.
Fu<s, dsgl.
Hübner.
Tobler, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.
Franz Gilhard Schulze, dsgl.
Sac<hau, dsgl.
Köhler.
Hirſ<feld, Mitglied der Akademie der Wiſſenſc<haften.
Grimm, Geh. Reg. Rath.
Ioh. Schmidt, Mitglied der Akademie der Wiſſenſ<haften.
Kiepert, ds8gl.
Rammelsberg, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der

Wiſſenſchaften.
Förſter, Geh. Reg. Rath, Direktor der Königl. Sternwarte,

Mitglied des Kuratoriums der Phyſikaliſch-tehniſ<en Reichs -
anſtalt und der Kaiſerl. Normal-Aichungs-Kommiſſion.

Zupißa.
Frhr. von Richthofen.
Klein, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.
Robert.
Eri<h Schmidt.
Krone>er, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.
von Bezold, Direktor des meteorologiſchen Inſtitutes, Mit-

zlied der Akademie der Wiſſenſchaften und des Kuratoriums
der Phyſifaliſ<-tehniſ<en Reichsanſtalt.

Diels, Mitglied der Akademie der Wiſſenſc<haften.
Tietjen.
Helmert, Direktor des geodätiſchen Inſtitutes und Mitglied

des Kuratoriums der Phyſikaliſch-te<hniſchen Reichsanſtalt.
Roth, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.



b. Ordentlicher Honorar-Profeor.
Dr. Lazarus.

6. Leendes Mitglied der Akademie der Wienchaften.
Dr. Landolt, Geh. Reg. Rath, Profeor an der Landwirthc&lt;aft-

lic&lt;en Hochchule und Mitglied des Kuratoriums der Phyi-
kali&lt;-tehni&lt;en Reichsantalt.

d. Außerordentliche Profeoren.
Dr. Michelet. Dr. Dames.

- Scott, ge der Akad. - Liebermann.der Wien &lt;haften. - Netto.
- Werder, Geh. Reg. Rath. - Geiger.
- Dietericei. - - Wittmacl.

- Ernt Robert Schneider. - Magnus.
- Steinthal. - Barth.
- Bellermann. - Alex. Brückner.

- Wicelhaus, Mitglied der - Bös&gt;h, Geh. Reg. Rath,Königl. Techni &lt;en De- Direkt. d. tatit. Bureaus
putation für Gewerbe und der Stadt Berlin.
Direktor des Technolog. = DOldenberg.
Intitutes. - Hettner.

- Orth. - Tiemann.
- Gare. - Rödiger.
- Batian, Geh. Reg. Rath, - von GizZy&gt;i.

Direktor des Mueums für - Furiw ängler, Direktorial=Völkerkunde. Aitent an den Königl.
= Kny. Mueen.
- YP. Acheron. - Koer.
- von Martens. - Delbrüd.

- Sell, Kaierl. Reg. Rath - GExman, Direktor der ägyp-
und Mitglied des Reichs- tichen Abtheilung der Kgl.
Geundheitsamtes. Mueen.

- Spitta, tändiger Sekretär »- Ebbinghaus.
der Akad. der Künte. - Biedermann.

- Meißen, Geh. Reg. Rath = Gabriel.- -Loen,Landesgeologe.
- Beiendt, Landesgeologe. - Hoffory.
- Breßlau. . - Schröder.
- Pauljen. - Frey.
- Pinner. - Deujen

Dr. Jeen, außerord. Profeor an der Univer. zu Greifswald.

 

b. Ordentlicher Honorar-Profeſſor.

Dr. Lazarus.

6. Leſendes Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.

Dr. Landolt, Geh. Reg. Rath, Profeſſor an der Landwirthſc<aft-
lic<en Hochſchule und Mitglied des Kuratoriums der Phyſi-
kaliſ<-tehniſ<en Reichsanſtalt.

d. Außerordentliche Profeſſoren.

Dr. Michelet. Dr. Dames.
- Scott, ge der Akad. - Liebermann.

der Wiſſenſ<haften. - Netto.
- Werder, Geh. Reg. Rath. - Geiger.
- Dietericei. - - Wittmacl.
- Ernſt Robert Schneider. - Magnus.
- Steinthal. - Barth.
- Bellermann. - Alex. Brückner.
- Wicelhaus, Mitglied der - Bös>h, Geh. Reg. Rath,

Königl. Techniſ<en De- Direkt. d. ſtatiſt. Bureaus
putation für Gewerbe und der Stadt Berlin.
Direktor des Technolog. = DOldenberg.
Inſtitutes. - Hettner.

- Orth. - Tiemann.
- Gare. - Rödiger.
- Baſtian, Geh. Reg. Rath, - von GizZy>i.

Direktor des Muſeums für - Furiw ängler, Direktorial=
Völkerkunde. Aſſiſtent an den Königl.

= Kny. Muſeen.
- YP. Aſcherſon. - Koſer.
- von Martens. - Delbrüd.
- Sell, Kaiſerl. Reg. Rath - GExman, Direktor der ägyp-

und Mitglied des Reichs- tiſchen Abtheilung der Kgl.
Geſundheitsamtes. Muſeen.

- Spitta, ſtändiger Sekretär »- Ebbinghaus.
der Akad. der Künſte. - Biedermann.

- Meißen, Geh. Reg. Rath = Gabriel.
- -Loſſen,Landesgeologe.

- Beiendt, Landesgeologe. - Hoffory.
- Breßlau. . - Schröder.
- Pauljen. - Frey.
- Pinner. - Deuſjen

Dr. Jeſſen, außerord. Profeſſor an der Univerſ. zu Greifswald.
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e. Privatdozenien.
Dr. A. W. F. Schult, Geh. Dr. Deau.

Mediz. Rath. - Tc&lt;hird.
- Märcer, Profeor. - Degener.
- Hoppe, dösgl. - Simmel.
- Brug&lt;, ds8gl. und Lega=s »- Höniger.

tionsrath. - Döring.
=- Neeen, Profeor,Mitglied »- Ewald.

des Kai. Patent-Amtes. - Rodenberg.
- Jordan, Geh.Ob.Reg. und »- Kalkmann.

vortrag. Rath im Mini- - Fol
terium der geitlihen 2c- »- Jatrow.
Angelegenh., Direktor der = Haydut.
Königl. National-Galerie. = Pringsheim.

- Glan. - Heider.
- Aron. | - Weintein.

- Laon, Profeor. - Meyer.
- Droyen. - Seeliger.
- Jahn, Profeor. - Wahn&lt;affe, Landes-
- Wettermaier. geologe.
= von Kaufmann, Prof. - Tenne.
- Lehmann-Filhe6s. - Pernet.
= Karch. - Boas.
- Hortmann. - Weendont&gt;d.
- Will. - Aßmann.
= Knoblauch. - Henjel.
- Klebs. - Fabricius.
- Soiten. - Kötter.
- Lüöwenfeld. - Kor&lt;elt.
- Grube. - Schiemann.
- Sc&lt;wan. - Kotken.
- König. - BVollkens.
- Krabbe.

Spra&lt;h-Lehrer.
Dr. Michaelis, Profeor, Lektor der Stenographie.
R oi, Lektor der italieni&lt;en Sprache.
Bahford, Lektor der engli&lt;en Sprache.
Lie. Bouvier, Lektor der franzöichen Sprache.

Exerzitien-Meiter.
Neumann, Univeritäts-Fechtlehrer.
Freiing, Univeritäts-Tanzlehrer.
Hildebrandt, Univeritäts-Stallmeiter.
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Bureau-Beamte.
Laury, Geh. Kanzleirath, Univeritäts-Sekretär.
Webel, Univeritäts-Rektoratsekretär.
Claus, Fenungörath tell vertretender Univeritäts-Quätor.Hee, interimiti&lt;&lt;ger Quätur- und Kaen-Kontroleur.
Sc&lt;mi dt, Univeritäts-Kuratorial «Sekretär.

3. Univerität zu Greifswald.
Kurator.

Steinmet, Geh. Reg. Rath.
Zeitiger Rektor.

Prof. Dr. S&lt;wanert.
Univeritäts-Richter.

Geter ding, Polizei-Direktor.
Zeitige Dekane

der theologichen Fakultät: Prof. Dr. Cremer, Konit. Rath,
der juritichen Fakultät: Prof. Dr. Ficher
der medizinichen Fakultät: Prof. Dr. Candois, Geh. Med. Rath,
der philoophichen Fakultät: Prof. Dr. Zimmer.

Der akädemi&lt;e Senatbeteht außer dem zeitigen Rektor, dem Univ erfitäts-Richter und den
Dekanen der vier Fakultäten, z. Z. aus
dem zeitigen Prorektor Prof. Dr. mann,den Senatoren Prof. Dr. Lewisg, .Gertädker,-Haupt, Konit. Rath,

Pernice, Geh. Med. Rath.
Das akademi&lt;e Konzilbeteht aus dem Rektor, als Vorißendem, "imd allen ordentlichen

Profeoren.

=.
'-

von  UuvB

- Fakultäten.

1. Theologiche Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

D. theol. et phil. Zö&gt;ler, Konit. Rath.
- 7 Cremer, Konit. Rath, Pator an der St. Marien-Kirche.
- - Haupt, 'Konit. Rath, Mitglied des Konitoriums der

Provinz Pommern.
* - Bredenfamp.
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vb. Außerordentliche Profeoren.
16. theol. et Dr. phil. Gieebreht.

- Scdulße.
6 Privatdozenten.

16. theol. Meinhold.
- Datlmer.

2. JInuritiche Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

- Häberlin, Geh. Jutizrath. Dr. Lewis.
theol. et jur. Bierling. - Ficher.
Pescatore. - Weismann.

b. Außerordentli&lt;er Profeor.
. Stösrk.

6. Privatdozent.
. Me dem, Landgerichtsrath.

3. Mediziniche Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

. med. et phil. Budge, Geh. Dr. Schirmer.
Mediz. Rath. - Sulz.

Pernice, dsgl. - Sommer.
Meosler, dsgl. - Helferich.
Landois, dsgl. - Grawiß.

b. Außerordentliche Profeoren.

Hä&gt;ermann, Geheimer Medizinalrath, Kreisphyikus.
Arndt, Direkt. d. Provinz. Irren-Heil-Antalt zu Greifswald.
Krablerxr.
Rinne.
Frhr. von Preuchen von und zu Liebentein.
Solger.

- Gic&lt;tädt.

6. Privatdozenten.
Bengelsdorff, Geheimer Dr. Strübing.

Sanitätsrath. - Loebker.
Beumer. - Peipexr.

4. Philoophiche Fakultät.
2. Ordentliche Profeoren.

Jur... 0660N., polit. et phil. Dr. theol. et phil. Baier, Geh.
E. Baumtark, Geh. Reg. Reg. Rath.
Rath, Mitglied des Herrenz = med. - - Limprict,
haues. dsgl.
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b. Außerordentli<er Profeſſor.
. Stösrk.

6. Privatdozent.

. Me dem, Landgerichtsrath.

3. Mediziniſche Fakultät.

a. Ordentliche Profeſſoren.

. med. et phil. Budge, Geh. Dr. Schirmer.
Mediz. Rath. - Sulz.

Pernice, dsgl. - Sommer.
Meosler, dsgl. - Helferich.
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b. Außerordentliche Profeſſoren.

Hä>ermann, Geheimer Medizinalrath, Kreisphyſikus.
Arndt, Direkt. d. Provinz. Irren-Heil-Anſtalt zu Greifswald.
Krablerxr.
Rinne.
Frhr. von Preuſchen von und zu Liebenſtein.
Solger.

- Gic<ſtädt.

6. Privatdozenten.

Bengelsdorff, Geheimer Dr. Strübing.
Sanitätsrath. - Loebker.

Beumer. - Peipexr.

4. Philoſophiſche Fakultät.

2. Ordentliche Profeſſoren.

Jur... 0660N., polit. et phil. Dr. theol. et phil. Baier, Geh.
E. Baumſtark, Geh. Reg. Reg. Rath.
Rath, Mitglied des Herrenz = med. - - Limprict,
hauſes. dsgl.
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Dr. Ahlwardt (z.3.beurlaubt). Dr. Ko/| &lt;wiß.
- Suemihl. - Zimmer.
- Preuner. - Sh&lt;miß.
- jur. et phil. Kießling. - Cohen.
- Schuppe. - Oberbed.
- Ulmann. - Minnigerode.
- Thome. - Seek.
- Schwanert. - Maaß.
- med. et phil. Gertä&gt;er.L - Rehmkfe.
- Reiffercheid.

b. Außerordentliche Prefeoren.
Dr. med. et phil. Jeen. (z. 3. Dr. Konrath.
 beurlaubt.) - Bernheim:

- Solz. - Zachariäa (3.2. beurlaubt).
- F. Baumtark. - W. Holß.
- Pyl. - Pietch.
- Credner. - Hasbach.

Lie. theol. et Dr. phil. Keßler, an der-Univer. Marburg, zur
Zeit mit der Vertretung des beurlaubten Profeors Ahlwardt
betraut.

6. Privatdozenten.
Dr. Behrens. Dr. Deede.

- Möller. - S&lt; m itt.
- Müller. n Nn

Lehrer für neuere Sprachen und Künte.
z. Zeit vacat: Lektor der enzli&lt;en Sprache.
Bemmann, Muikdirektor.
Drönewolf, Muiklehrer.
von Dewißk, Zeichenlehrer.
Range, Turn- und Fechtlehrer.

| I Beamter.

R ä der, Rechnungsrath, Univeritäts-Sekretär und Quätor.

4. Univerität zu Breslau.
| Kurator. .

Se Exc. D. von Seydewit, Wirkl. Geh. Rath, Oberpräident.
Kuratorialrath: von Frankenberg - Pro&lt;liß, Regierungsrath.

Vertreter des Kurators in Behinderungsfällen.
Rektor und Senat.

Rektor: Prof. Dr. Frit&lt;, Geh. Med. Rath.
1888. 6
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Exrektor: Prof. Dr. Schneider.
Univerfitäts-Richter : Dr. Willdenow, Geh. Reg. Rath.
Dekane:

der evang. theol. Fakultät: Prof. Dr. Weingarten,
der fathol. theol. Fakultät: Prof. Dr. S&lt;olz,
der jurit. Fakultät: Prof. Dr. Wlaak,
der medizin. Fakultät: Prof. Dr. Heidenhain, Geh. Med. Rath,
der philooph. Fakultät : Prof. Dr. Pole&gt;, Geh. Reg. Rath.

Erwählte Senatoren:
Prof. Dr. Friedlieb. Prof. Dr. Engler.

- = Räübiger. - - Scaefer.
- - Seuffert, Geh. - - Eduard Meyer.

Jutiz-Rath.

Fakultäteu,

1. Evangeli&lt;-theologi&lt;e Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

Dr. Räbiger. Dr. Hahn.
- Meuß, Konfit. Rath. - Weingarten.
- Sulß. - Schmidt.

b. Ordentlicher Honorar-Profeor.
Dr. David Erdmann, General-Superintendent von Schleien.

6. Außerordentliher Profeor.
Lice. theol. Dr. phil, Kühl.

d. Privatdozent.
Lic. theol. Dr. phil. Bratke.

2. Katholi&lt;-theologic&lt;he Fakutktät.
a. Ordentliche Profeoren.

Dr. Friedlieb. Dr. Probt, Domherr.
- Bittner. - Solz.
- Lämmer, Prälat, Proto- »- König.

notar.
b. Ordentlicher Honorar-Profeor.

Dr. Kayer, Dompropt.
6. Außerordentliche Profeoren.

Dr. Krawuß &gt;y.Miller ?Ü
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3. Juritiche Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

Dr. Gißler, Süribich. Konit. Dr. SueS&lt;hott.
- Seufert,„Erd Jutiz- Freiherr von Stengel.Wlaak.

b. Außerordentlicher Profeor.

vtunvv

Dr. F. Bru.
6. Privatdozenten.

Dr. Eger, Reg. Rath. Dr. Meurer.
- Pappenheim.

4. Medizinic&lt;e Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

Dr. Heidenhain, Geh. Mediz. Dr. Hae, edi Rath.Rath. Ponfic&gt; dsgl.Frit&lt;, 'Gebh. "Mediz. Rath.- Biermer, dösgl. -
- Fi&lt;er, "dgl. - Flügge.
- Förter, dögl. - Filehne.

b. Außerordentliche Profeoren.
Dr. Kl op&lt;, Geh.Mediz. Rath- Dr. Neißer.- Voltolini. - Soltmann,.
- Auerbach. - Magnus.
- H. Cohn. - Born.
- Gcheidlen. - Wernide.
- Richter. - Roux.
- Hirt. -. Wiener.
'- Sommerbrodit. - Leer.

6. Privatdozenten.
Dr. I. Brud. | Dr. Freund.

- Gotttein - Kroner.- E. Fränkel. - Röhmann.
-Kolaczel. - Hiller, Stabsarzt.

= Roenbach. = Partch.
- Buchwald. - Scönlein.

ubJacobi, Bezirksphyfikus. S&lt; röt er, Ober-Stabsarzt.
5. Philoophi&lt;e Fakultät.

a. Ordentliche Profeoren.
Dr. Löwig, Geh. Reg. Rath. Dr. Röp ell, Geh. Reg. Rath,

- Weinhold. Mitglied des Herrenhaues.
6*
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'- Sommerbrodit. - Leſſer.

6. Privatdozenten.

Dr. I. Brud. | Dr. Freund.
- Gottſtein - Kroner.
- E. Fränkel. - Röhmann.
-Kolaczel. - Hiller, Stabsarzt.
= Roſenbach. = Partſch.
- Buchwald. - Scönlein.

u
b

Jacobi, Bezirksphyſfikus. S<röt er,Ober-Stabsarzt.

5. Philoſophiſ<e Fakultät.

a. Ordentliche Profeſſoren.

Dr. Löwig, Geh. Reg. Rath. Dr. Röp ell, Geh. Reg. Rath,

- Weinhold. Mitglied des Herrenhauſes.
6*
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Dr. Römer, Geh. Bergrath. Dr. Lexis.
- Herß, Geh. Reg. Rath. - Rojanes.
- Galle, dgl. - Engler.
- Roßbach. - Th. Weber.
- Schroeter. - Benno Erdmann.
- Osfar Emil Meyer. - Prätorius. .
- Poled, Geh. Reg. Rath. - von Funke.
- Nehring. - Caro.
- Scneider. - Baeumter.
- Studemund. - Gaspary,
- Magnus. - Schäfer.
= JT. Cohn. - Partch.
- von Miasfowski, Mi- -= Eduard Meyer.

glied des Königl. Landess - Kölbing.
Oekonomie-Kollegiums. . - Hüffer.

b. Außerordentliche Profeoren.
Dr. Grünhagen, Geh. Archiv» Dr. Zacher.

Rath. - L Weber.
- Freudenthal. - Hillebrandt.
- von Richter. - Oskar Erdmann.
- Weiske. - Schmarow.
- Meßdorf. - S. Fränkel.
- Friedländer. - Hinße.
- Holdefleiß.

6. Honorar-Profeor.
Dr. Gräß.

d. Mit Haltung von Vorleungen beauftragt.
Regierungs- und Baurath Beyer.
Fortmeiter Kayer.

e. Privatdozenten.
Dr. Bobertag. Dr. Rohde.

- Auerbach, - Parxr.
- Kosmann. - Kneer.
- Schwarz. - Gürich.
- L. Cohn. - Roßbach.

Sprach - und Kunt-Unterricht.
Lektor der franzöi&lt;en Sprache: vacat.
Lektor der polni&lt;en und ruichen Sprachen: vacat.
Dr. Lenßner, Lektor der engli&lt;en Sprache.

- Schäffer, Prof., Muikdirektor, Muiklehrer.
: Bohn , Geanglehrer und Organit an der Kreuzkir&lt;e, Mutik-

ehrer.
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- Roßbach. - Th. Weber.
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Dr. Grünhagen, Geh. Archiv» Dr. Zacher.
Rath. - L Weber.

- Freudenthal. - Hillebrandt.
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- Friedländer. - Hinße.
- Holdefleiß.
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Dr. Gräß.

d. Mit Haltung von Vorleſungen beauftragt.

Regierungs- und Baurath Beyer.
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Dr. Bobertag. Dr. Rohde.
- Auerbach, - Parxr.
- Kosmann. - Kneſer.
- Schwarz. - Gürich.
- L. Cohn. - Roßbach.

Sprach - und Kunſt-Unterricht.

Lektor der franzöſiſ<en Sprache: vacat.
Lektor der polniſ<en und ruſſiſchen Sprachen: vacat.
Dr. Lenßner, Lektor der engliſ<en Sprache.

- Schäffer, Prof., Muſikdirektor, Muſiklehrer.
: Bohn , Geſanglehrer und Organiſt an der Kreuzkir<e, Mutſik-

ehrer.
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Aßmann, Zeichner.
Pfeifer, Fe&lt;t- und Voltigirmeiter.

Univerfitäts-Beamte.
Klepper, Rendant und Quätor.
Na dbyl, Sekretär.

5. Bereinigte Friedrichs-Univerität Halle-Wittenberg zu Halle.
Kurator.

Dr. Schrader, Geheimer Rezierungs-Rath.
Rektor.

Vom 12. Juli 1887 bis 12. Juli 1888.
Prof. D. Kähler.

Univeritäts-Richter.
- Dr. jur. Sc&lt;hollmeyer, ordentl. Profeor.

Dekane der Fakultäten.Vom 12. Januar bis 12. Juli 1888.
| In der theologi&lt;en Fakultät: Prof. Dr. Kötlin, Konit. Rath.

In der juritichen Fakultät: Prof. Dr. Latig.
In der medizinichen Fakultät: Prof. Dr. Krahmexr, Geh. Med. Rath.
In der philoophi&lt;en Fakultät: Prof. Dr. Keil, Geh. Reg. Rath.

Das Generalkonzil
beteht aus ämmtlichen ordentlichen Profeoren und dem Univer-

fitäts-Richter.. - |

Der akademiche Senat -
beteht aus dem Rektor, dem Prorektor, den Dekanen der vier Fa-
fkultäten, fünf aus der Zahl der ordentlichen Profeoren gewählten

Senatoren und dem Univeritäts-Richter.
- - - Wahlenatoren -

vom 12. Juli 1887 bis 12. Juli 1888.

Prof. Dr. Kötlin. Prof. Pr. Hißig.- Latig. - Heydemann.
- Suchier.

Univeritäts-Aedil.
Prof. Dr. Go&lt;e.

 tnou

Fafultäten.
1. Theologi&lt;e Fakultät.

a. Ordentliche Profeoren.
Dr. Jacobi, Konit. Rath.
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Dr. Jacobi, Konſiſt. Rath.
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Dr. Kötlin, Konit. Rath, ordentliches Mitglied des Konitoriums
der Provinz Sachen.

Bey&lt;lag.
Riehm.
Hering.Kähler.

 tnvu&amp;

vu

b. Außerordentliche Profeoren.
D. Dr. G. Kramer, Geh. Reg. Rath.
Lic. theol. et Dr. phil. Grafe.

- - - Loofs.

6. Privatdozenten.
Lie. theol. Rit&lt;l.
- - Gloösl.

- = E ich h oYn.

2. Zuritihe Fatultät.a. Ordentliche Profeoren.
Dr. Fitting, Geh. Jutiz-Rath. Dr. Löning.

- Boretius. - Scollmeyer.
- Latig. - Stammler.
- Brunnenmeiter.

b. Ordentlicher Honorarprofeor.
Dr. von Brünnedc&gt;.

6. Privatdozenten.

Dr. Fendt, Ober-Bergrath und Jutiziar bei dem Ober-Bergamte.ippv

3. Mediziniche Fakultat.
a. Ordentliche Profeoren.

Dr. Krahmer, Geh. Mediz. Dr. Berntein.
Rath, Kreisphyfikus. - Alfred Gräfe, Geh. Mediz.

- Weber, Geh. Mediz. Rath. Rath.
- Ackermann, dSgl. - Hißig.
- Welder, dsgl. - Eberth.
= Rich. von Volkmann, - Kaltenbach.

Geh. Med. Rath.
b. Außerordentliche Profeoren.

Dr. S&lt;warße, Geh. Mediz. Dr. Rich. Pott.
Rath. - Genzmer.

- Kohl&lt;ütter. - Küßner.
= Harnad. - Obert.
- Seeligmüller. - Schwarz.
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Dr. Köſtlin, Konſiſt. Rath, ordentliches Mitglied des Konſiſtoriums
der Provinz Sachſen.

Beyſ<lag.
Riehm.
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Kähler.
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b. Außerordentliche Profeſſoren.

D. Dr. G. Kramer, Geh. Reg. Rath.
Lic. theol. et Dr. phil. Grafe.

- - - Loofs.

6. Privatdozenten.

Lie. theol. Ritſ<l.
- - Gloösl.
- = E ich h oYn.

2. Zuriſtiſhe Fatultät.

a. Ordentliche Profeſſoren.

Dr. Fitting, Geh. Juſtiz-Rath. Dr. Löning.
- Boretius. - Scollmeyer.
- Laſtig. - Stammler.
- Brunnenmeiſter.

b. Ordentlicher Honorarprofeſſor.

Dr. von Brünnedc>.

6. Privatdozenten.

Dr. Fendt, Ober-Bergrath und Juſtiziar bei dem Ober-Bergamte.
ippv

3. Mediziniſche Fakultat.

a. Ordentliche Profeſſoren.
 

Dr. Krahmer, Geh. Mediz. Dr. Bernſtein.
Rath, Kreisphyſfikus. - Alfred Gräfe, Geh. Mediz.

- Weber, Geh. Mediz. Rath. Rath.
- Ackermann, dSgl. - Hißig.
- Welder, dsgl. - Eberth.
= Rich. von Volkmann, - Kaltenbach.

Geh. Med. Rath.

b. Außerordentliche Profeſſoren.

Dr. S<warße, Geh. Mediz. Dr. Rich. Pott.
Rath. - Genzmer.

- Kohlſ<ütter. - Küßner.
= Harnad. - Oberſt.
- Seeligmüller. - Schwarz.
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Ewald.
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6. Privatdozenten.
Holländer, Prof. Dr.
Heßler. -
Bunge.

-

&gt;

4. Philoophiche

Leer.
Sc&lt;udardt.
Krauje.

Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

Augut Roenberger. Dr.
Erdmann.
Knoblau&lt;h, Geh.Reg.Rath,

Präid. der Kaierl. Leopold.
Carolin. Deutchen Akade-
mie, Mitglied des Herren-
haues.

Keil, Geh. Reg. Rath. /-
Jul. Kühn, ds8gl.

UE

Haym.

 ! KERNERSNNBnVBvvvv

Conrad.
Gut. Droyen.
Alfred Kir&lt;hoff.

b. Außerordentliche
Dr.

Herberg. .

E. Tac&lt;enberg 1
Freytag.
Märderx.
Wüt.

vonaon

Rathke, 3. Z. in Marburg.
PÜß.
S&lt;um.

 uUwvuvn

-„.Kirc&lt;hner.

Grenacher.
Stumpf.
Hiller.
Dittenbergerxr.
Sudier.
von Fritch. /

Heydemann.
Wangerin.
Dorn.
Sievers.
Thorbede.

Profeoren.
Gering.
Vaihinger.
Lüdede.
Dösbner.
Friedberg.
Brauns.
Wiltheiß.
Zopf. |
Wagner (von Göttingen

beurlaubt).

EG. Privatdozenten.

O. Ta&lt;enberg 11.
Baumert.
Wend.
Burda.
Uphues.

Lvuonnu

uv

Dr. Erdmann.
Wiener.
Geldner, Prof.
Colligp (z. Z. beurlaubt).
Frech.
Huerl.
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6. Privatdozenten.
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Heßler. -
Bunge.
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4. Philoſophiſche

Leſer.
Sc<udardt.
Krauje.

Fakultät.

a. Ordentliche Profeſſoren.

Auguſt Roſenberger. Dr.
Erdmann.
Knoblau<h, Geh.Reg.Rath,
Präſid. der Kaiſerl. Leopold.
Carolin. Deutſchen Akade-
mie, Mitglied des Herren-
hauſes.

Keil, Geh. Reg. Rath. /-
Jul. Kühn, ds8gl.
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Dr. Erdmann.
Wiener.
Geldner, Prof.
Colligp (z. Z. beurlaubt).
Frech.
Huſſerl.
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| Lektoren.

Dr. Rob. Franz, Univerfitäts-Muik-Direktor.
Reubke, Univerfitäts-Muiklehrer.
Kno&lt;h, Regierungs-Baumeiter.
Dr. Heyer.

Sprachlehrer.
Dr. Aue, für englij&lt;e Sprache.
- Wardenburg, für franzöic&lt;e Sprache.

Ererzitienmeiter.
R occo, Tanzmeiter.
Send, akademij&lt;er Zeichner und Zeichenlehrer.
S&lt;hreiber, Univer. Reitlehrer.
Feel, Univer. Turn- und Fechtlehrer.

Univeritätsbeamte.
Stad e, Kuratorial-Sefkretär.
W. Roe, Univeritäts-Sekretär, Kanzleirath.
Bolte, Rendant und Quätor.

Univerfitäts-Ar&lt;itekt.
Kilburger, Baurath, Königl. Bauinpektor.

6. Ghritian-Albrechts-Univerität zu Kiel.
Kurator.

D. Dr. Mommen, Konitorial-Präident.
Rektor.

Profeor Dr. Henen bis zum 5. März 1888.
Dekane

der theologi&lt;en Fakultät: Prof. Dr. Klotermann,
der juriti&lt;en Fakultät: Prof. Dr. Jörs,
der medizinichen Fakultät: Prof. Dr. Quin e,
der philoophichen Fakultät: Prof. Dr. Buolt.

Akademic&lt;er Senat.
Der Rektor.
Der Prorektor: Prof. Dr. Förter.
Die vier Dekane.
Vier von dem akademichen Konitorium gewählte ordentliche Pro-

feoren, zur Zeit |
Prof. Dr. Bro&gt;&amp;haus. Prof. Dr. Karten.

- - Reindce. (eine Stelle 3. Z. unbeeßt.)
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Dr. Rob. Franz, Univerfitäts-Muſik-Direktor.
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Dr. Heyer.

Sprachlehrer.
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W. Roſe, Univerſitäts-Sekretär, Kanzleirath.
Bolte, Rendant und Quäſtor.

Univerſfitäts-Ar<itekt.

Kilburger, Baurath, Königl. Bauinſpektor.

6. Ghriſtian-Albrechts-Univerſität zu Kiel.

Kurator.

D. Dr. Mommſen, Konſiſtorial-Präſident.

Rektor.

Profeſſor Dr. Henſen bis zum 5. März 1888.

Dekane

der theologiſ<en Fakultät: Prof. Dr. Kloſtermann,
der juriſtiſ<en Fakultät: Prof. Dr. Jörs,
der mediziniſchen Fakultät: Prof. Dr. Quin e,
der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Buſolt.

Akademiſc<er Senat.
Der Rektor.
Der Prorektor: Prof. Dr. Förſter.
Die vier Dekane.

Vier von dem akademiſchen Konſiſtorium gewählte ordentliche Pro-
feſſoren, zur Zeit |

Prof. Dr. Bro>&haus. Prof. Dr. Karſten.
- - Reindce. (eine Stelle 3. Z. unbeſeßt.)
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Afademi&lt;es Konitorium.
Mitglieder : ämmtliche ordentliche Profeoren.

Fakultäten.
1. Theologiche Fakultät.

a. Ordentliche Profeoren.
D. Lüdemann, Kirchenrath. D. Fr. Niß&lt;.

(entbunden von der Verpflihtung - W. Möller.
Vorleungen zu halten.) - Franke.

: Klotermann. - Kawerau.

b. Außerordentlicher Profeor.
Lie. Dr. Bäthgen.

Dr. Nic. Müller.
2. Juritiche Fakultät.
ina.Ordentliche Profeoren.

Dr. Hänel. Dr. Shloßmann.
- Brodhaus. - Jörs.

ß - Db. Außerordentliher Profeor.
Dr. Lehmann.

3. Mediziniche Fakultät.
- 3 Ordentliche Profeoren.

Dr. Lißmann, Geh. Mediz.Rath Dr. Heller.
(von einen amtlichenFunk- Völ&gt;ers.
tionen entbunden). Flemming.

- - Es8mar&lt;, Geh.Mediz.Rath, Quin&gt;e, Mediz.Rath, Mit-
Mitglied des Med. Kolleg. glied des Med. Kolleg. zu Kiel.
zu Kiel. Werth, dsgl., dsgl.

- Henen.
b. Außerordentliche Profeoren.

6. Privatdozent.

uonvn

u

Dr. Bo&gt;endahl, Reg. und Dr. Peteren.
Geh. Mediz. Rath. - Fald.

- GEdlefen. vn

6. Privatdozenten.
Dr. Jeen, Mediz. Rath. Dr. Koegarten.

- Seeger. - Graf von Spee.
- Dähnhardt. - B,. Ficher.
- Neuber. - Hoppe-Seyler.
- Paulen.

Außerdem it dem praktichen Zahnarzte Dr. Fri &gt;e die widerrufliche Er-
laubnis zum Halten von Vorleungen in der Zahnheilkunde ertheilt.
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Mitglieder : ſämmtliche ordentliche Profeſſoren.
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1. Theologiſche Fakultät.

a. Ordentliche Profeſſoren.
D. Lüdemann, Kirchenrath. D. Fr. Nißſ<.

(entbunden von der Verpflihtung - W. Möller.
Vorleſungen zu halten.) - Franke.

: Kloſtermann. - Kawerau.

b. Außerordentlicher Profeſſor.
Lie. Dr. Bäthgen.

Dr. Nic. Müller.

2. Juriſtiſche Fakultät.

in a. Ordentliche Profeſſoren.

Dr. Hänel. Dr. Shloßmann.
- Brodhaus. - Jörs.

ß - Db. Außerordentliher Profeſſor.
Dr. Lehmann.

3. Mediziniſche Fakultät.

- 3 Ordentliche Profeſſoren.

Dr. Lißmann, Geh.Mediz.Rath Dr. Heller.
(von ſeinen amtlichenFunk- Völ>ers.
tionen entbunden). Flemming.

- - Es8mar<, Geh.Mediz.Rath, Quin>e, Mediz.Rath, Mit-
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zu Kiel. Werth, dsgl., dsgl.

- Henſen.
b. Außerordentliche Profeſſoren.
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Dr. Bo>endahl, Reg. und Dr. Peterſen.
Geh. Mediz. Rath. - Fald.

- GEdlefſen. vn
6. Privatdozenten.

Dr. Jeſſen, Mediz. Rath. Dr. Koſegarten.
- Seeger. - Graf von Spee.
- Dähnhardt. - B,. Fiſcher.
- Neuber. - Hoppe-Seyler.
- Paulſen.
Außerdem iſt dem praktiſchen Zahnarzte Dr. Fri >e die widerrufliche Er-

laubnis zum Halten von Vorleſungen in der Zahnheilkunde ertheilt.
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4. Philofophic&lt;e Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

Dr. St mmer, Geh.Reg. DDr.Poc&lt;hammer.ath. Stimming.
- Karten. - Krüger.
- GSeelig. - Förter.
- Weyer. - Blaß.
- Theodor Möbius. - Buolt.

- a Möbius. - Krohn.- G. E. Hoffmann. - Glogau.z Ba&gt;haus - Krümmel.
- Ladenburg. - Reinte.
- Scirren. - Vogt.
- Pfeiffer, (entbunden von - Jacobi.

der Verpflihtung Vor- - Lehmann.
leungen zu halten.)

b. Außerordentliche Profeoren.
Dr. Hae. Dr. Bruns.
- Peters. - Pland.

6. Privatdozenten.
Dr. Groth, Prof. Dr. Rodewald.

- Alberti. - Sarrazin.
- Emmerling, Prof. - Berend.
- Gotti&lt;e. - Süße.
- Tönnies. - Traube.
- Rügheimer. - Dahl.
- Lamp. - Scütt.
- Haas.

Lektoren.
Sterroz, Lektor der franzöichen Sprache.Heie, Lektor der englichen Sprache.

Lehrer für Künte.
Stange, akademic&lt;er Muikdirektor.Loos, Lehrer der Zeichenkunt.
Brandt, Lehrer der Fechtkunft.
G amt, akademicher Turnlehrer.

Beamte.
Syndikus: Dr. Lehmann, außerordentli&lt;er Prof., kommiarich.
Rendant: Maaßen.
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4. Philoſfophiſc<e Fakultät.

a. Ordentliche Profeſſoren.

Dr. St mmer, Geh.Reg. DDr. Poc<hammer.
ath.

 

Stimming.
- Karſten. - Krüger.
- GSeelig. - Förſter.
- Weyer. - Blaß.
- Theodor Möbius. - Buſolt.
- aMöbius. - Krohn.
- G. E. Hoffmann. - Glogau.
z Ba>haus - Krümmel.
- Ladenburg. - Reinte.
- Scirren. - Vogt.
- Pfeiffer, (entbunden von - Jacobi.

der Verpflihtung Vor- - Lehmann.
leſungen zu halten.)

b. Außerordentliche Profeſſoren.

Dr. Haſſe. Dr. Bruns.
- Peters. - Pland.

6. Privatdozenten.

Dr. Groth, Prof. Dr. Rodewald.
- Alberti. - Sarrazin.
- Emmerling, Prof. - Berend.
- Gotti<e. - Süße.
- Tönnies. - Traube.
- Rügheimer. - Dahl.
- Lamp. - Scütt.
- Haas.

Lektoren.

Sterroz, Lektor der franzöſiſchen Sprache.
Heiſe, Lektor der engliſchen Sprache.

Lehrer für Künſte.

Stange, akademiſc<er Muſikdirektor.
Loos, Lehrer der Zeichenkunſt.
Brandt, Lehrer der Fechtkunſft.
G amſt, akademiſcher Turnlehrer.

Beamte.

Syndikus: Dr. Lehmann, außerordentli<er Prof., kommiſſariſch.
Rendant: Maaßen.
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7. Georg-Auguts-Univerität zu Göttingen a. d. Leine.

Rector Magnificentissimus.
Seine Königliche Hoheit der Regent des Herzogthums Braunchweig,

Prinz Ülbreht von Preußen.

Kurator.
Stelle 3. Z. unbeeßt.

Prorekior
bis zum 1. September 1888.

Profeor Dr. Frensdorff.
Univeritäts- Richter.

Roe, Univeritäts-Rath.
Dekane

in der eologichen Fakultät bis zum 15. Oktober 1888: Konfit.| Rath, Prof. Dr. Wagenmann,in der [uritichen Fakultät bis zum 18. März 1888: Geh. Jutiz» -
rath, Prof. Dr. Ziebarth,

in der weam ichen Fakultät bis zum 30. Juni 1888: Prof. Dr.eber

in der philoophichen Fakultät bis zum 30. Juni 1888: Prof. Dr.
Baumann.

Senat. |

Vorißender: Prorektor, Profeor Dr. Frensdorff. |
Mitglieder: die ordentlichen Profeoren und der Univer]. RatY Roje.

Fakultäten.

1. Theologiche Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

Dr. Wieinger, Konit. Rath.
Wagenmann, dsgl.Rit&lt;l, dsgl., Mitglied des Landes-Konitoriums zu Hannover.
Reuter, Konit. Rath, Abt zu Bursfelde.
S hulß, Konfit. Rath.
Knoke.

uu

 RUuvu

b. Außerordentliche Profeoren.
Dr. Lünemann. Lic. Duhm.
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2. Juritiche Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

von Ihering, Geh. Jutiz Dr. Frensdorff.
Rath. John, Geh. Jutiz-Rath.

Dove, dsgl., Mitglied des von Bar, d8gzl.
Herren - Haues und des Regelsberger, dsgl.
Landes - Konitoriums zu Schröder.
Hannover. I. Merkel.

Ziebarth, Geh.Jut.Rath.
b. Außerordentlicher Profeor.

UNvona

. Wolff.

6. Privatdozenten.
. Gold&lt;midt. Dr. Stampe.

3. Mediziniche Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

. Hae, Geh. Hofrath. Dr. Marme.
Meißner, Geh. Med. Rath. König, Geh. Med. Rath.S &lt; wartz, dsgl. - Orth.
Ludw. Meyer. - Fr. Merkel.
Leber, Geh. Mediz. Rath. - Wolffhügel.
Ebtein, dsgl.

b. Außerordentli&lt;e Profeoren.
Dr. Herbt. Dr. Roenbach.

- Kraue. - Dam&lt;.
- Lohmeyer. - Bürtkner.
- Huemann.

6. Privatdozenten.
Dr. Schiefferded&gt;er. Dr. Wilh. Müller.

- Droyjen.

4. Philojophic&lt;e Fakultät.
3 Ordentliche Profeoren.

Dr. Weber, Wirkl. Geh. Rath, Dr. Griepenkerl.
Ercellenz. - Stern.

Hanen, Geh. Reg. Rath. - Schering.

u4Ruazu

Bertheau, dsgl. ] theol. et Jur. de Lagarde,
Wütenfeld. Geh. Reg. Rath.
Wieeler. - Baumann.
W. Müller. Drecsler.

nxuSauppe, Geh. Reg. Rath. Henneberg.
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Dr. Ehlers, Geh. Reg. Rath. Dr. Heyne.- Schwarz. - von Wilamowiß-„Möl-
- Dilthey. lendorff.

Volquarden. Voigt.
Cohn.
Victor Meyer.
Felix Klein.

Graf zu Solms-Laubach.
Hermann Wagner.
von Koenen.

 uUMYuUUB8uuG. E. Müller. - Sur.
Vollmöller. - Wilh. Meyer.
Weiland. - Dziaßko.
Riede. - Berthold.

- Kielhorn. - Liebi&lt;h.
- von Kluhohn. - Lexis.
- Steindorff.

b. Honorar-Profeoren.
Dr. jur. et phil. Soetbeer, Dr. Wütenfeld.

Geh. Reg. Rath. - Mithoff.
6. Außerordentli&lt;he Profeoren.

Dr. Bödeker. Dr. Haupt.
'z “von Uölar. - Poltorff.

- Tollens. - Becktel.
- Eer. - Eggert.
- Fid. - Wagner.
- Peipers. - Lange.
- Rehni&lt;. - Freiberg.

d. Privatdozenten. -

Dr. Wilken. Dr. Hölder.
- Feska, Prof. - Schönflies.
- Andreen. - Pfeiffer.
- Buchtka. - Rinne.
- med. et phil. Brod. - Röthe.
- Hamann. - Gattermann.

H. Meyer. - Henking.
Leuckart. - Jacobon.

„JSanna&lt;, Prof. . Friedensburg..
von Kap-herr.

Univerjitäts-Bauamt.
Breymann, Landbau-Inpektor.

Lehrer der Künte und Exrerzitienmeiter.
S&lt;hweppe, Stallmeiter, Rittmeiter a. D.
Hille, Profeor, Muikdirektor.

voinuon
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Peters, Zeichenlehrer.
Grüneklee, Fechtmeiter.
Höltzke, Tanzlehrer.

Beamte der Univerität.
Möbius, Kanzleirath, Kuratorial-Sekretär.
Dr. Pauer, Univeritäts-Sekretär und Quätor.

8. Univerität zu Marburg.
Kurator.

Dr. Meier, Geh. Reg. Rath.
Rektor.

Prof. Dr. Juti.
Prorektor.

Prof. Dr. von Liszt. .

Der akademi&lt;e Senat
beteht aus ämmtlichen ordentlichen Profeoren der vier Fakultäten.

Fakultäten.
1. Theologic&lt;e Fakultät.

3. Ordentliche Profeoren.
Dr. Ranke, Konfit. Rath.
- Heinrici, dsgl.

Harnad.
Dr. Herrmann.
Graf Baudiin.
A &lt; elis.

 uUvuHb4)

b. Privatdozent.
Lic. theol. Link.

2. Juritij&lt;e Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

Dr. Ubbelohde, Geh. Jutizz Dr. Weterkamp.
rath, Mitglied des Herren- von Liszt.
haujes. - Leonhard.

- Enneccerus. - Sidel.

b. Außerordentliche Profeoren.
Dr. Platner. Dr. Franß.
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Dr. Wagener, Geh. Med. Rath.
6. Außerordentliche Profeoren.

Dr. Lahs. Dr. Strahl.
| 4. Privatdozenten. .

Dr. Hüter. Dr. Frerichs.
- O. von Heuinger, Sa- - Tuczek.

nitätsrath. - Karl Roer.
4. Philoophi&lt;e Fakultät.

a Ordentliche Profeoren.
Dr. Stegmann. Dr. Bauer.

- Glajex. - Weber.
- L. Schmidt, Geh. Reg. - Zinde.
... Rh 9 .- - -H. Cohen.
- Melde. - Ficher.
- Luca. - Paac&lt;e.
- F. Juti. - Niee.
- Bergmann. - - Goebel.
- phil. et med. Greeff. - EC. Schmidt.
-- D.Wellhauen. -- Lenz.
- Stengel. - Kayer.
- BVarrentrapp. - Birt.

.Dd.AußerordentlicheProfeoren.
Dr. von Drach. Dr. Fittica.
- Heß. - Natorp.
- von Sybel. - Ko.
- Feußner. Lie. theol. et Dr. phil. Keßler.
- BVietor. Dr. Wiowa.

Dr. Rathke, außerord. Prof. zu Halle.
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- 6. Privatdozenten.
V. Schmidt, Jutizrath. Dr. B.F. I. Wolff, Jutizrath.
Frankf.

3. Mediziniche Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

Nae, Geh. Med. Rath. Dr. med. et phil. Külz.
R of er, dsgl. - Ahlfeld.
Mannkopff, dsgl. - Mard&lt;and.
H. Shmidt-Rimpler. - Hans Hort Meyer.
Cramer, Direktor der - Gaer.

Landes-Irrenheilantalt. »- Rubnexr.

b. Ordentlicher Honorarprofeor.
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6. Privatdozenten.
Dr. Klein Dr. Feit.

- Elas - von Below,
- Sto&lt; - Kauffmann.
- Kohl. - Brauns.
- Wilh. Roer.

Lektoren.
Lektor der franzö]. Sprache: cand. phil. Klin&gt;ie&gt; (auftrw.).
Lektor der engl. Sprache: Dr. Sommer (auftrw.).
Lektor der hebr. Sprac&lt;he: Dr. Ley, Prof.

In Künten und Leibesübungen geben Unterricht:
Barth, Univeritäts-Muikdirektor.
S&lt;ürmann, Univerfitäts-Zeichenlehrer.
Harms, Fechtmeiter.
Daniel, Univeritäts-Reitlehrer (auftragsw.).

Beamte der Univerität.
Dr. Ubbelohde, Geh. Jutizrath, Prof., Univer. Richter (. jurit.

Fakultät).
Stiebing, Kuratorial-Sekretär, Kanzlei-Rath.
König, Univeritäts-Sekretär.
Dörffler, Univeritäts-Kaen-Rendant, Re&lt;hnungs-Rath,
Wenbßel, Bauinpektor, Univerfitäts-Architekt.

9. Rheiniche Friedrich:Wilhelms-Univerität zu Bonn.
Kurator.

Dr. Gandtner, Geh. Ob. Reg. Rath.
Zeitiger Rektor.

Prof. Dr. Schönfeld, Geh. Reg. Rath.
Univerfitäts-Richter.

Bro&gt;hoff, Geh. Bergrath.
Zeitige Dekane

der evangel.-theolog. Fakultät: Prof. Dr. Chritlieb,
der fathol.-theolog. Fakultät: Prof. Dr. Kaulen,
der juritichen Fakultät : Prof. Dr. Bechmann, Geh. Jut. Rath,
der medizin. Fakultät : Prof. Dr. Köter,
der philoophichen Fakultät : Prof. Dr. Lübbert.
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der fathol.-theolog. Fakultät: Prof. Dr. Kaulen,
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der philoſophiſchen Fakultät : Prof. Dr. Lübbert.



97

Der akademi&lt;e Senat
beteht aus dem Rektor, dem Prorektor Prof. Dr. I. B. Meyer,
dem Univeritäts-Richter, den Dekanen der fünf Fakultäten und -
den Senatoren:
Prof. Dr. Hälc&lt; ner, Geh. Jut. Rath.

z - E. Nae, Geh. Reg. Rath.
- Nien, dsgl.
Dr. med. et phil. Frhr. von la Vallette St. George.

Fakultäten,
1. Evangelic&lt;h-theologic&lt;e Fakultät.

a. Ordentliche Profeoren.
Krafft, Konit. Rath, Mit- Dr. Kamphauen.

glied des Konitoriums - theol. et phil. Chritlieb.
der Rheinprovinz. - - - - Bender,

Mangold, Konit. Rath. - - 7-7 - Lemme. |

b. Außerordentliche Profeoren.
Dr. theol. et pbil. Benrath.

- Budde.

Bvp

a

Dr.5
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. n 6. Privatdozent.

Lie. theol. Schnapp.
2. Katholic&lt;h-theologic&lt;he Fakultät.

a. Ordentliche Profeoren.
Dr. Reuch. Dr. Kellner.

- Langen. - Kaulen.
- Simar, Päptl. Haus- - Scrörs.

prälat. - Kir&lt;lamp.
b. Außerordentlicher Profeor.

Dr. Feh trup.
3. Juritiche Fafkultät.-
a. Ordentliche Profeoren.

Dr. Häl&lt;ner, Geh. Jutizz Dr. Endemann, Geh. Jutiz-
Rath, Mitglied des Herren- - Rath. -
haujes. - Bechmann, dsgl.

= Ritter von Schulte, Geh. - jur. et phil. Hüffer, dsgl.
JIutiz-Rath. - Lör&lt;.

- Zitelmann.

b. Außerordentliche Profeoren.
Dr. Nicolovius. Dr. Landsberg.

- ODettker.

1888. 7
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a. Ordentliche Profeſſoren.

Krafft, Konſiſt. Rath, Mit- Dr. Kamphauſen.
glied des Konſiſtoriums - theol. et phil. Chriſtlieb.
der Rheinprovinz. - - - - Bender,

Mangold, Konſiſt. Rath. - - 7-7 - Lemme. |

b. Außerordentliche Profeſſoren.
Dr. theol. et pbil. Benrath.
- Budde.

B
vp

a
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un
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. n 6. Privatdozent.
Lie. theol. Schnapp.

2. Katholiſc<h-theologiſc<he Fakultät.

a. Ordentliche Profeſſoren.

Dr. Reuſch. Dr. Kellner.
- Langen. - Kaulen.
- Simar, Päpſtl. Haus- - Scrörs.

prälat. - Kirſ<lamp.

b. Außerordentlicher Profeſſor.
Dr. Feh trup.

3. Juriſtiſche Fafkultät.-

a. Ordentliche Profeſſoren.
Dr. Hälſ<ner, Geh. Juſtizz Dr. Endemann, Geh. Juſtiz-

Rath, Mitglied des Herren- - Rath. -
haujes. - Bechmann, dsgl.

= Ritter von Schulte, Geh. - jur. et phil. Hüffer, dsgl.
JIuſtiz-Rath. - Lörſ<.

- Zitelmann.

b. Außerordentliche Profeſſoren.

Dr. Nicolovius. Dr. Landsberg.
- ODettker.
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6. Privatdozent.
Rümelin.

4. Medizinic&lt;e Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

Veit, Geh. Ober- Mediz. Dr. Köter.
Rath. - Sämi&lt;,Geh.Mediz.Rath.

von Leydig, Geh. Mediz. - Binz, d8gl.
Rat - med. et phil. Frhr. von lamed. NEShiL Pflüger, dsgl. Valette St. George.

Rühle, dsgl. - Trendelenburg.
b. Ordentlicher Honorar-Profeor.

Werner Nae, Geh. Mediz. Rath, Direktor der Provinzial-Irren-Heil- und Pflegeantalt zu Bonn.
6. Außerordentliche Profeoren.

Dr. S&lt;haaffhauen, Geh. Dr. Finkler.
Med. Rath. - Med. et phil, Fuchs.

- Doutrelepont. - Ribbert.
- Finfelnburg, Geh. Reg. =- Walb.

Rath. - Rumpf.
- Mmed.etphil.v onMoengeil. »- Ungar, Kreis-Wundarzt.
- Nußbaum.

d. Privatdozenten.
Dr. Ko&gt;s. br. Krukenberg.

- Burger. - Prior.
- Kos. - Bohland.
- Wihkel. - Geppert.

med et phil. Barfurth.
5. Philoophiche Fakultät.

a. Ordentliche Profeoren.
Dr. theol.et phil.Gildemeiter. Dr. Juti.

=

u

Uu

LÜnu

u

Knoodt. - Neuhäuer.
Erwin Nae, Geh. Reg. - Nijjen, Geh. Reg. Rath.

Rath. - Lübbert.
med. et phil. CGlaujius, - Laspeyres.

d8Il. - Strasburger, Geh. Reg.Büch eler, dösgl. Rath.
Uener, dögl. vom Rath, Geh.Bergrath.Lipchit, dsgl. Reinh. Kekule. uUuzRK

med. et phil. Aug. Kekule, Menzel.
DSgl. - Ritter.

Jürgen Bona Meyer. - Wilmanns.
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Dr. Aufrecht. Dr. Alfr. Dove.
- Schönfeld, Geh. Reg. - Ludwig.

Rath. - Schlüter.
- Rein. - Trautmann.
- Förter.

b. Ordentlicher Honorar-Profeor.
". Delius, Geh. Reg. Raty.

ec. Außerordentliche Profeoren.
ST

Dr. Shaar&lt;midt, Ober- Dr. Klein.
Bibliothekar. - Witte.

- Kortum. - Bertkau.
- Bi&lt;off. - Lipps.
= Birlinger. - Anc&lt;üß.
- Ketteler. - Lamprecht.
= Andreen. - Sexrinz.
- Prym. - Schimper.
= Wallach. - Frand.,

d. Privatdozenten.
Dr. Klinger. Dr. Morsbac.
- Pohlig. - Johow.
- Stürzinger. - Martius.
- Wiedemann. - Thode.
- Wolff. - Minkowski.
- von Lilienthal. - Huak.

Lektoren.
Dr. Piumati, Lektor der italieni&lt;en Sprache.
Del horbe, Lektor der franzöi&lt;en Sprache.

Lehrer der Tonkunt.
Wolff, Prof., akadem. Muikdirektor.

Lehrer der Zeichenktunijt.
Küppers, Prof., Bildhauer.
oo Ererzitien-Meiter.

Chri&lt;, Fechtlehrer.
Beamte.

R 9 hmer, Kanzleirath, Kuratorial-Sekretär.
Hoffmann, Univeritäts-Sekretär.
Weigand, Rektorats-Sekretär.
Hövermann, Rechnungsrath, Univer. Kaen-Rendant u. Quätor.

7*
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Univeritäts-Arccitekt.
Reinike, Kreis-Bauinpektor.

10. Theologiche und philoophiche Akademie zu Münter.
Kurator.

von Hagemeiter, Oberpräident.
Himly, Oberpräidial- Rath, Stellvertreter des Kurators.

Rektor.
Prof. Dr. Sdralek.

Dekane
der theologi&lt;en Fakultät: Prof. Dr. Schäferder philoophi&lt;en Fakultät: Prof. Dr. Stor&gt;, Geh. Reg. Rath.

Senat.
Sämmtliche ordentliche Profeoren beider Fakultäten.

Akademi&lt;her Richter.
Na &gt;e, Landgerichts-Rath.

Fakultäten.
1. Theologiche Fakultät.

a. Ordentliche Profeoren.
Dr. Sh&lt;hwane. Dr. Sdralek.

- Hartmann, Domkapitular. - A. Schäfer.- Funde. - theol. et phil. Fell.

b. Ordentlicher Honorar-Profeor.
Dr. Franß.

6. Außerordentliche Profeoren.
Dr. B. Schäfer.

- Commer.

d. Privatdozent.
Lie. theol. Bauß.

2. Philoophi&lt;e Fakultät.
a. Ordentliche Profeoren.

Dr. Hittorf, Geh. Reg. Rath. Dr. Stahl.
Kar&lt;, Mediz. Rath. - Hoius.
Stor&gt;, Geh. Reg. Rath. - Bachmann,
Langen. - Spider.

uonnu
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Dr. Lindner. Dr. Salfkeowsti.
- Körting. - Hagemann.
- Niehues. - Brefeld.
- Sturm. - Nordhoff.

b. Außerordentliche Profeoren.
Dr. Parmet. Dr. Bartholomä.
- Landois. - Rich. Lehmann.
- von O&lt;henkowstki. - Arth. Meyer.
- Milc&lt;hsfer. - Mügge.

6. Privatdozenten.
Dr. Einenfel. Dr. Finke.

- Jotes.
Lektor.

Deiters, Lehrer der neueren Sprachen.
 Lehrer für Künte...

Muiklehrer: Dr. Grim m , Muikdirektor, Profeor.S&lt;hmi dt, Domchor-„Direktor.
Turn- un d Fe &lt;tlehrer.

Bath e, Gymnatial-EClementarlehrer.
Akademic&lt;e Beamte.

Sekretär und Quätor: Droon.
Rentmeiter des Studienfond8: Oexmann, Re&lt;nungsrath.

11. Lyceum Hogianum zu Braunsberg.
Kurator.

Dr. von Shlie&gt;mann, Oberpräfident.
Rektor.

Prof. Dr. Weiß.
“ Dekane

der theologichen Fakultät : Prof. Dr. Marquardt,
der philoophi&lt;en Fakultät: Prof. Dr. Weißbr odt.

Akademi&lt;er Richter.
Die Funktionen deselben werden von dem Richter der Univerität

zu Königsberg, Staatsanwalt von der Tren&gt;, wahr-
genommen.
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Dr. Lindner. Dr. Salfkeowsti.
- Körting. - Hagemann.
- Niehues. - Brefeld.
- Sturm. - Nordhoff.

b. Außerordentliche Profeſſoren.

Dr. Parmet. Dr. Bartholomä.
- Landois. - Rich. Lehmann.
- von O<henkowstki. - Arth. Meyer.
- Milc<hsfer. - Mügge.
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Dr. Einenfel. Dr. Finke.

- Joſtes.
Lektor.

Deiters, Lehrer der neueren Sprachen.
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Muſiklehrer: Dr. Grim m , Muſikdirektor, Profeſſor.
S<hmi dt, Domchor-„Direktor.

Turn- un dFe <tlehrer.

Bath e, Gymnatſial-EClementarlehrer.

Akademiſc<e Beamte.

Sekretär und Quäſtor: Droſſon.
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11. Lyceum Hogianum zu Braunsberg.

Kurator.

Dr. von Shlie>mann, Oberpräfident.

Rektor.

Prof. Dr. Weiß.

“ Dekane
der theologiſchen Fakultät : Prof. Dr. Marquardt,
der philoſophiſ<en Fakultät: Prof. Dr. Weißbr odt.

Akademiſ<er Richter.

Die Funktionen desſelben werden von dem Richter der Univerſität
zu Königsberg, Staatsanwalt von der Tren>, wahr-
genommen.
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Fakultäten.
a. Theologiche Fakultät.

Ordentliche Profeoren.
Dr. Oswald. Dr. Weiß.

- Dittrich. - Marquardt.

b. Philoophiche Fakultät.
Ordentliche Profeoren.

Dr. Bender. br. Killing.
- Weißbrodt.

Außerordentlicher Profeor.
Dr. Kraue.

L. Die Königlichen technichen Hochchulen.
1 Techniche Hochchule zu Berlin (Charlottenburg).

A. Nektor und Senat.
a. Rektor.

G. Meyer , Prof.
b. Proreftor.

Dr. Rüdorff, Prof.
6. Senats- Mitglieder.

Dr. P. du Bois-Reymond, Prof.
Brandt, dsgl.
Dietrich, Geh. Admiralitäts-Rath.
Fink, Prof.
Dr. Hau&gt;, Geh. Reg. Rath., Prof.
Dr. Hirchwald, Prof.
Jacobsthal, dsal.
R euleaux, Geh. Reg. Nath, Prof.
Sc&lt;lic&lt;hting, Prof.
Dr. Vogel, dsgzl.
Wolff, dsgl.

B. Abtheilungen.
(Die Mitglieder der Abtheilungs- Kollegien ind durc&lt; * bezeichnet.)

Abtheilung 1 für Architektur.
Vorteher.

Wolff, Prof.
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Mitglieder.
a. Etatsmäßig angetellte.

*Dr. Dobbert, Prof. *R a jh dorff, Prof., Geh. Reg.*Jacobsthal, dsgl.*Ko&lt;, dsgl. R jet el, Prof.
*Kühn, dSal., Baurath. *Schäfer, dsgl.*Wolff, d8gl.

b. Nicht etatsmäßig angetellte.
*Ad ler, Prof., Geh.Ob.Baurath. Lürßen, Prof.
Elis, Pr of. *Oßgen, dsgl.
*Ende, dsgl., Geh. Reg. Rath. Stra&gt;c, dsgl.
Jacob, Landchaftsmaler. Vollmer, Architekt.
Dr. Leing , Prof.

6. Privatdozenten.

Cremer, Prof. Tudermann, Pot-"Baurah...
Graeb, Arc&lt;hitefturmaler. Dr. Voß. -
Dr. Lehfeldt.

Abtheilung Il. für Bau-Ingenieurween
Vorteher.

Schlic&lt;hting, Prof. H

Mitglieder.
a. Etatsmäßig angetellte.

*Brandt, Prof. *Göring, Prof.
*(E. Dietrich, desgl. *Schlic&lt;hting, dsgl.
*Dr. Dösörgens, dsgl. *Dr. Winkler, dsgl.

b. Nicht etatsmäßig angetellte.
Büing, Ingenieur. S&lt; oltz, Baumeiter.
*Hagen, Geh. Ober-wN

| | Privatdozenten.

Donath, Reg. Baumeiter. Knauff, Reg. Bauführ., Stadt-
Havetadt, dsgl. baumeiter a. D.

Dr. Pietj&lt;h.
d. Ständige Aitenten.

Grieba&lt;, Architekt. Dr. Pietch.
H5&lt;h, Königl. Reg. Baumeiter.
Abtheilung 11 für Mac&lt;hinen-Ingenieurwejen mit

Ein&lt;luß des Schiffbaues.
VortFink, Prof. orteder
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A. Mitglieder excl. der Sektion für Schiffbau.
a GEtatsmäßig angetellte.

uit de Prof. Rei Prof., Geh. Reg.*Fint, d8g
*Ludewig, dsgl. *Dr. Slaby, Prof.
*G. Meyer, dsgl.

b. Nicht etatsmäßig angetellte.
K. Hartmann, Ingenieur. W ehage, Ingenieur.*Hörmann, Prof.

6. Privatdozenten.
K. Hartmann, Ingenieur. Dr. Stredcer.W. Hartmann „Kgl. Reg. Baumeiter.

d. Ständige Aitenten.
K. Hartmann, Ingenieur. Dr. von Orth, Ingenieur.
W.H artmann, Kgl.Reg. Baumeiter.

B. Mitglieder der Sektion für Schiffbau.
a. GEtatsmäßig angetellte.

*Dill, Prof.
b. Nicht etatsmäßig angetellte.

*Dietrich, Geh. Admiral. Rath, *Görris, Admiral. Rath.Sektions-„Vort.
6. Hilfsdozent.

Zarna&gt;, Marine-Ober-Ingenieur a. D.

Abtheilung IV. für Chemie und Hüttenkunde.
Vorteher.

Dr. Hir&lt; wald, Prof.
Mitglieder.

a. GEtatömäaßig angetellte.
*Dr. Hirc&lt; wald, Prof. *Dr. Vogel, Prof.
* - Liebermann, dsgl. * - Weber, dsgl.
* - Rüdorff, dsgl. * - Weexen, dösgl.

b. Nicht etatsmäßig angetellte.
Dr. S ib. Prof., Kaierl. Reg. Dr. Wedding, Geh. Bergrath.ath.

6. Privatdozenten.
Dr. Herzfeld. Dr. Weyl.

- Kalicher. - Witt.
- von Knorre.
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- Kaliſcher. - Witt.
- von Knorre.
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d. Aitenten.
Bitrzy&gt;i, Chemiker. Merz, Chemiker.
Feld, dösgl. Dr. Müller.
Grüne, dsgl. Perino, Chemiker.Haßler, dsgl. Schulß-Hen&gt;e, Lehramts-
Dr. Kleemann. Kandidat.

- von Knorre. Dr. Gadebujd.

Abtheilung V. für allgemeine Wien&lt;aften.
Vorteher.

Dr. P. du Bois-Reymond, Prof.
Mitglieder.

a. GEtatsmäßig angetellte.
*Dr, P. du Bois-Reymond, "Dr. Herber, Prof.Prof. Koak, dsgl.*Grell, dsgl. 5 Paalzow, dsgl.
*Dr. Ka Prof., Geh. Reg. * Weingarten, dsgl.at).

 uUn[3]

b. Nicht etatsmäßig angetellte.
Dr. Hamburger, Prof. Dr. Reic&lt;el, Kaierl. Regie-
- M. Meyer. rungs-Rath.

6. Privatdozenten.
Dr. Buka, Oberlehrer. Dr. Friß Kötter.

Dziobek. - Liebe, Prof.Grunma&lt;. - IJ. Solz, dsgl. Rvuu Hamburger, Prof.
Jur. et phil. Hilfe.

Lehrer, welche zur Ertheilung von Unterricht in den neueren
Sprachen an der Techni&lt;en Hoc&lt;chuie berechtigt ind.

Dr. Di&gt;mann, Oberlehrer. Giueppe Roi.
e. Ständiger Aitent.

Wendt.
&gt;

Dr. Grunmach.
Dem Fechtmeiter Teege in Berlin it die Erlaubnis zum Unter-

richte im Fechten und in den verwandten Leibesübungen ertheilt.

Cl. Beamte,

a. Verwaltungsbeamter (Syndikus), im Nebenamte.
Kuhnow, Reg. Rath.
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b. Kaen- und Büreau-Beamte.
Hoffmeiter, Rechnungsrath, Rendant.
Seiffert, Sekretär u. Haus-Inpektor.

6. Bibliothek-Beamte.
Kempert, Bibliothekar.

2. Zechniche Hochchule zu Hannover.

Königlicher Kommiar.
Se. Exc. von Leipziger, Oberpräident, Wirkl. Geh. Rath.

A. Rektor und Senat.
a. Rektor.

- (zugleich Voritzender des Senates.)
Dolezalek, Prof., Baurath.

b. Prorektor.
Launhardt, Prof., Geh. Reg. Rath.

c6. Senat.

Die Vorteher der Abtheilungen 1. bis V.
1. Debo, Prof., Baurath.

1. Müll er-Breslau, Prof.
HI. Riehn, dösgl.
IV. Dr. Kayer, dszl.

V. - Runge, dsqgl.
Von der Geammtheit der Abtheilungs-Kollezien zewählte Senatoren:

Launhardt, Prof., Geh. Reg. Rath.
Köhler, Prof., Baurath.
Ke&gt;, Prof.

B. Abtheilungen.
(Die Mitglieder der Abtheilungs-Kollegien ind mit * und die Mitglieder des

Senates mit ** bezeichnet.)

Abtheilung 1. für Architektur.
a. Etatsmäßig angetellte Mitglieder.

*XD eb o, Prof., Baurath. *Stier, Prof.
*Hae, dsgl., Geh. Reg. Rath. Bland&gt;e, Maler.

**K 9 hl er, dsgl., Baurath. Küter, dsgl.
*S&lt;röder, Prof. Engelhard, Prof., Bildhauer.
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b. Nicht etatsmäßig angetellte Mitglieder.
Kolde, Architekt. Friedri&lt;, Maler.
Kaulba&lt;h, Prof., Hofmaler. Dr. Lange, Prof. in Göttingen.

6. Privatdozenten.
Haupt, Architekt. Dr. Galland.
Geb, dsgl. Sc&lt;snermark, Architekt.

Abtheilung UU. für Bau-Ingenieurween.
a. GEtatsmäßig angetellte Mitglieder.

*xC aunhardt, Prof., Geh. Reg. Rath. *Barkhauen, Prof.
*XQ plezalek, dsgl., Baurath. *A r nold, dsgl.*Dr. Jordan, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angetellte Mitglieder.
**Müll er -Breslau, Prof. |

6. Privatdozent. .

Peßold, Ingenieur.
Abtheilung I. für Ma&lt;&lt;inen- Ingenieurween.

a. Etatsmäßig angetellte Mitglieder.
*Dr. Rühlmann, Prof., Geh. Reg. Rath. *Frank, Prof.
*Fic&lt;er, Prof. *Freje, dsgl.

XXR iehn, dösgl.
b. Nicht etatsmäßig angetellte Mitglieder.

E. Müller, Dozent. -

Abtheilung IV. für hemic&lt;-tehnic&lt;e Wienc&lt;haften.
a. Etatsmäßig angetellte Mitglieder.

*Dr. Kraut, Prof., Geh. Reg. Rath. FiDr. Kayer, Prof.*U[ric&lt;, Prof. Dt, d 3gl.*Dr. Kohlrauch; -dsgl.
b. Nicht etatsmäßig angetellte Mitglieder.

*Dr. Pot, Prof.
6. Privatdozenten.

Dr. Laar, (beurlaubt). Dr. Heim.
Abtheilung V. für allgemeine Wienchaften.

a. Etatsmäßig angetellte Mitglieder.
X*Ke &gt;, Prof. *Dr. Rodenberg, Prof.
*Dr. Kiepert, dsgl. ** - Runge, dsgl.
* - Heß, dsgl.
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b. Nicht etatsmäßig angetellte Mitglieder.
*Dr. Schäfer, Prof. Dr. Ad. Meyer, Schuldirektor.

- Fehler, Oberlehrer.

&amp; Privatdozent.
Rommel, Bibliothekar.

C. Sekretariat und Kae.
Kluge, Sekretär und Rendant.

D. Bibliothek.
Rommel, Bibliothekar.

3. Techniche Hochchule zu Aachen.
Königlicher Kommiar.

von Hoffmann, Regierungs-Präßident.
A. Rektor und Senat.

a. Rektor.

Dr. Dürre, Prof.
b. Prorektor.

Dr. Wüllner, Prof., Geh. Reg. Rath.
6. Senats-Mitglieder.

Dr. Dürre, Prof., z. 3. Rektor, Dr. Arzruni, Prof.
Vorißender. - von Mangoldt, dsgl.

Damert, Prof. Riedler, dsgl.
Dr. Heinzerling, dsgl., Bau- Dr. Wüllner, Prof., Geh.

rath. Reg. Rath.
- Grotrian, Prof. Sulz, Prof.

B. Abtheilungen.
(Die Mitglieder der Abtheilungs-Kollegien ind durc&lt; * bezeichnet.)

Abtheilung 1. für Architektur.
Etatsmäßige Profeoren.

*Damert, Prof., Abtheilungs- *Henrici, Prof.
vorteher. *R eiff , dsgl.

*Ewerbe&gt;, Prof. *Dr. Vic&lt; er, dsgl.
Dozenten.

Blum, Bildhauer. Frenßen, Prof., Reg. Baumeiter.
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Aitenten.
Frenßen, Prof., Reg. Baumeiter- Maus, Architekt.

Abtheilung Il für Bau-Ingenieurween
Etatsmäßige Profeoren.

*Dr. Heinzerling, Prof., Bau *von Kaven, Prof., Geh.
rath, Abtheilungsvorteher. Reg. Rat*Inße, Prof. *Werner, Prof.

Dozenten.
Dr. For&lt; heimer, Prof.

Privatdozent.
Fenner, Ingenieur.

Aitenten.
Claudius, Ingenieur. Palme, Ingenieur.
Fenner, dösgl.

Abtheilung Ul für Mac&lt;inen-Ingenieurwejen
Etatsmäßige Profeoren.

*y on Gizycdi, Prof. *Lüders, Prof.
*Dr. Grotrian, dsgl., Abthei- *Pinzger, dsgl.(ungsvorteher. *Riedler, dsgl.
*Herrmann, Prof.

Privatdozenten.
Salomon, Reg. Baumeiter. Gutermuth, Ingenieur.

Aitenten.
Gutermuth, Ingenieur. S&lt; ulze, Ingenieur.
Salomon, Reg. Baumeiter.

Abtheilung IV. für Bergbau und Hüttenkunde und für
Chemie.

Etats8mäßige Profeoren.
*Dr. Arzruni, Prof., Abthei- *Dr. Micmaelis, Prof.lungsvorteher. *S &lt; ulz, dsgl.
* - Claen, Prof. *Dr. Stahlc&lt;midt, d8gl.
* - Dürre, d8gl.

Dozenten.
Dr. Holzapfel, Prof.
Siedamgroßky, Markcheider, Direktor des tädtichen Waerwerkes.
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Privatdozenten.
Dr. Einhorn, Chemiker. Dr. Neumann, Chemiker.

Aitenten.
Dr. Bongarß, Chemifer. Dr. Meinger, Chemiter.

- Einhorn, dsgl. - Neumann, dögl.
- Franzen, dsgl.

Abtheilung V. für allgemeine Wien&lt;aften, insbe-
ondere für Mathematik und Naturwien&lt;aften.

Etatsmäßige Profeoren.
X*Dr. Jürgens, Prof. '*Dr. Stahl, Prof.
* - von Mangoldt,Prof., Ab- * - Wüllner, dsgl., Geh.

theilungsvorteher. Reg. Rath.
* - Ritter, Prof., Geh. Reg.

Rath.
Dozenten.

*Dr. Struk, Prof. Dr. Bernoulli, Gewerberath.
- Lehmann, dsgl. Fuchs, Telegraphen-Direktor.

Privatdozenten.
Dr. Jolles, Mathematiker.

Aitenten.
Dr. Joll es, Mathematiker.

Franken, Lehrerf. Stenographie. Haenclever, Lehrer für Tech-
niche Buchführung.

C. Verwaltungsbeamte.
Kling, Rec&lt;hnungs-Rath, Rendant. Peppermüller,Bibliothekar.

M. Gymnaial-, Real- 2c. Lehrantalten.
Das Verzeichnis dieer Antalten wird von dem Herrn Reichs-

kanzler zu Anfang des Sommer-Sculemeters neu aufgetellt und
demnächt auc&lt; in dem Centralblatte für die Unterric&lt;ts-Verwaltunz
veröentlicht werden.
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N. Die Königlichen Sc&lt;ullehrer- und Lehrerinnen-Seminare.
(68 evangeliche, 33 katholic&lt;e und 4 paritätiche Lehrer-Seminare, -- 3 evan-
geliche, 4 katholiche Lehrerinnen-Seminare , 1 paritätiches Lehrerinnen-Semi-
nar , = 1 evangeliches Gouvernanten-Intitut, =- überhaupt 114 Lehrer- und

Si89.60

 902&gt;

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

Lehrerinnen-Bildungsantalten.
1. Provinz Otpreußen.

7 evangel. Lehrer-Seminare, 1 kathol. Lehrer-Seminar.
3 Regierungsbezirk Königsberg.

Braunsberg, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Schandau.
Preuß. Eylau, evang. Seminar, - Muntbher.
Ortelsburg, d8gl. - Mol dehn.
Oterode, dsJl. - Päch.
Waldau, dsgl. - DNoad.

b. Regierungsbezirk Gumbinnen.
Angerburg, evang. Seminar, Direktor: Peiper.
Karalene, dsgl. - Rohde.
Ragnit, dsgl. - Tobias.

ID. Provinz Wetpreußen.
(3 evangel., 3 kathol. Lehrer-Seminare.)

a. Regierungsbezirk Danzig.
Berent, kathol. Seminar, Direktor: z. Z. unbeeßt.
Marienburg, evang. Seminar, - S&lt;röter.

b. Regierungsbezirk Marienwerder.
Preuß. Friedland, evang. Seminar, Direktor: Urlaub. -
Graudenz, kathol. Seminar, - Dr. Wende.
Löbau, evang. Seminar, - Göbel.
Tuchel, kathol. Seminar, - Dr. Ernt.

II. Provinz Brandenburg.
(9 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar.)

3 Stadt Berlin.
Berlin, evang. Seminar für Stadt-

c&lt;ulen, - Direktor: Schulße,
Sculrath.

Berlin, evang. Lehrerinnen-Seminar, - Supprian.
b. Regierungsbezirk Potsdam.

Köpeni&gt;, evang. Seminar, Direktor: Dr. Plath.
Kyritz, dsgl. - Doye.
Neu-Ruppin, dsgl. . - Dr. Hoffmann.
Oranienburg, dsgl. - Mühlmann.
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Sculrath.
Berlin, evang. Lehrerinnen-Seminar, - Supprian.

b. Regierungsbezirk Potsdam.

Köpeni>, evang. Seminar, Direktor: Dr. Plath.
Kyritz, dsgl. - Doye.
Neu-Ruppin, dsgl. . - Dr. Hoffmann.
Oranienburg, dsgl. - Mühlmann.
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6. Regierungsbezirk Frankfurt.
21. Alt-Döbern, evang. Seminar, Direktor: Seeliger.
22. Droen, d8gl. - Roßmann.
23. Königsberg, N.M., dsgl. - Beig.
24. Neuzelle, evang. Seminar und

Waienhaus, Direktor : Ruete, Oberpfarrer..

IV. Provinz Pommern.
(7 evangel. Lehrer-Seminare.)

a Regierungsbezirk Stettin.
25. Kammin, evang. Seminar, Direktor: Dittmann.
26. Pölit, d8gl. - Lochmann.
27. Pyriß, dsgl. - Shwarzkopf.

b. Regierungsbezirk Köslin.
28. Bütow, evang. Seminar, Direktor: Knauth.
29. Dramburg, dsgl. - Loß.
30. Köslin, dsgl. - Preting.

6. Regierungsbezirk Stralund.
31. Franzburg, evang. Seminar, Direktor: Breitprecher,

V. Provinz Poen.
(2 evangel., 2 fathol. Lehrer-Seminare, 1 paritätiches Lehrer-Seminar,

1 Lehrerinnen-Seminax.)
a. Regierungsbezirk Poen.

32. Ko&lt;min, evang. Seminar, Direktor: Snoy.
33. Paradies, kathol. Seminar, - Freundgen.
34. Poen, Lehrerinnen-Seminar, - Baldamus.
35. Rawitch, parität. Seminar, z Laskowski.

b. Regierungsbezirk Bromberg.
36. Bromberg, evangel. Seminar, Direktor: Dr. Rohrer.
37. Exin, kathol. Seminar, - Szafranski.

VI. Provinz Schleien.
(8 evangel., 10 kathol. Lehrer-Seminare.)

a. Regierungsbezirk Breslau.
38. Breslau, fathol. Seminar, Direktor: Dr. Ziron.
39. Habelchwerdt, dsgl. - - Volkmer.
40. Münterberg, evang. Seminar, - Triech&lt;hmann.
41. Oels, ds3l - Dr. Scharlach.
42. Steinau a. d. O., dsgl. und

Waienhaus, ui Spohrmann.
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b. Regierungsbezirk Liegnib.
Bunzlau, evang. Seminar, Waien-

und Scul-Antalt, Direktor: Sander, Reg.
u. Sc&lt;ulrath.

Liebenthal, kathol. Seminar, - Kloe.
Liegniß, evang. Seminar, - Bane.
Reichenbac&lt;ß O.-L., evang. Seminar, x- Lang, S&lt;ulrath.
Sagan, d8gl. - Stolzenburg.

6. Regierungsbezirtk Oppeln.
48. Ober-Glogau, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Franke.
49. Kreuzburg, evang. Seminar, - Richter.
50. Oppeln, kathol. Seminar, 7 Damroth.
51. Peisfret&lt;am, dsgl. -. Kokott.
52. Pil&lt;howiß, dsgl. - z. Z. undbeeßt.
53. Roenberg, dsl. - Dr. Wa&lt;how.
54. Ziegenhals, dsgl. - Plic&lt;fke.
55. Zülz, dsal. - Dobro&gt;&lt;fke.

VILL Provinz Sachen.
(8 evangel. Lehrer-Seminare, 1 kathol. Lehrerx-Seminax, 1 Gouvernanten-

JIutitut, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar.)

a. Regierungsbezirk Magdeburg.
56. Barby, evang. Seminar, Direktor: S&lt;warz.
57. Halbertadt, dsgl. - Dr. Hirt.
58. Oterburg, dsgl. - Edolt.

b. Regzgierungsbezirk Mereburg.
59. Delitzch, evang. Seminar, Direktor: Shsppa.
60.1) Droyßig, evang. Gouvernanten- - Krißinger,

Intitut, Schulrath.
61.') Droyßig, evang. Lehrerinnen- | - Krißinger,Seminar, Schulrath.
62. Eisleben, evang. Seminar, Martin.
63. Elterwerda, dsgl.
64. Weißenfels, dsgl.

uonu
Hauffe.

6. Regierungsbezirk Erfurt.
69. Erfurt, evang. Seminar, Direftor: Herrmann.
66. Heiligentadt, kathol. Seminar, - Sulz, Sculrath.

7) Die Antalten zu Droyßig tehen unmittelbar unter dem Königl.
Miniterinm der geitlichen 2c. Angelegenheiten, [. S. 8 diees Heftes.

1888. 3

„Dr. Thiemann.- -
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1888. 3

„Dr. Thiemann.- -
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VIII. Provinz Schleswig-Holtein.
(5 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar. - . Anmerkung 1.)
67.

68.

69.
70.
71.
72.

73.
74.

79.
76.

77.

78.
. Stade, dsgl. - Dr. Jüngling.

80.

81.

82.

83.
84.

89.

Augutenburg, evangel. Lehrer-
innen-Seminar, Direktor: Richter.

Ed&gt;ernförde, evang. Seminar,
(Sc&lt;hleswig) Sceibner.

Hadersleben, evang. Seminar, Catens.
Tondern, dsal. (Shleswig) - GEdert,
Segeberg, ds8gl. (Holtein) Lange, Sculrath.
Ueterjen, dsal. (Holtein) 2 Keetmann.

IX. Provinz Hannover.
(9 evangel. Lehrer-Seminare, 1 kathol. Lehrer-Seminar.)

a. Regierunzgsbezirk Hannover.
Hannover, evang. Seminar, Direktor: Köchy.
Wuntorf, dsgl. - Rößler.

b. Regzierungsbezirk Hildesheim.
Alfeld, evang. Seminar, Direktor: Dr. vom Berg.
Hildesheim, kathol. Seminar, - Wedefin,Reg.u.Sulrath.

6. Regierungsbezirk Lüneburg.
Lüneburg, evang. Seminar, Direktor: Bünger.

d. Regierungsbezirk Stade.
Bederkea, evang. Seminar, Direktor: Bohnentädt.

UVx

vn

Verden, dsgl. z Stahn.
e. Rezierungsbezirkf Osnabrüc.

Osnabrück, evang. Semin., Direktor: Dier&gt;e, Reg.u. Sc&lt;ulrath.
f. Regierungsbezirk Aurich.

Aurich, evang. Seminar, Direktor: van Senden.
X. Provinz Wetfalen.

(3 evangel., 3 kathol. Lehrer-, 2 kathol. Lehrerinnen-Seminare.)
3% Regierungsbezirlk Münter.

Münter, kathol. Lehrerinnen-Seminar, Direktor: Dr. Kraß.
Warendorf, kathol. Seminar, - - Funke.

b. Regierungsbezirk Minden.
Büren, kathol. Seminar, Direktor: Freusberg.
1) Außerdem beteht zu Ratzeburg im Kreie Herzogthum Lauenburg ein

landchaftliches Lehrer-Seminarx. Die Direktortelle it zur Zeit unbeetzt.
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vn
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X. Provinz Weſtfalen.
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86. Paderborn, kathol. Lehrerinnen-
Seminar, Direktor : Dr. Sommer.

87. Petershagen, evang. Seminar, - Feige.
"ce. Regierungsbezirkf Arnsberg.

88. Hilchenbach, evang. Seminar, Direktor: Grau.
89. Rüthen, kathol. Seminar, - Stuhldreier.
90. Soet, evanz. Seminar, - Fir

XL Provinz Heen-Naau.
(2 evangel., 3 paritätiche Lehrer-Seminare, 1 kathol. Lehrer-Seminax.)

a. Regierungsbezirk Kael.
91. Fulda, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Weiß.
92. Homberg, evang. Seminar, - - Otto.
93. Schlüchtern, dszl. | - Wieacer.

bp. Regierungsbezirk Wiesbaden.
94. Dillenburg, Direktor: Dr. Blügel.

-95. Montabaur, - Bartholome.
96. Uingen, - Kieß, Reg. und

Sculrath.
XI. Rheinprovinz und Hohenzollern.

(5 evangel., 11 fathol. Lehrex-Seminare, 2 kathol. Lehrerinnen-Seminare.)
a. Regierungsbezirk Koblenz.

97. Boppard, kathol. Seminar, Direktor: Braun.
98. Müntermaifeld, dsl. - M odemann.99. Neuwied, evang. Seminar, - . Preiche.b. Regierungsbezirk Düteldert

100. Elten, fkathol. Seminar, Direktor: Dr. Wimmers.
101. Kempen, dsgzl. - Velten.
102. Mettmann, evang. Seminar, - Tiedge.
103. Mörs, dsgl. - Paajche.
104. Odenkirchen, kathol. Seminar, Dr. Langen.
-105."Itheydt,- evang. Seminar, -- : wDinze.. .
106. Xanten, fathol. Lehrerinnen-Seminar, Cpyink.

6. Regiernngsbezirk Köln.
107. Brühl, kathol. Seminar, Direktor: Alleker, Schulrath.

z

108. Siegburg, dsgl. - Dr. Küppers.
d. Negierungsbezirk Trier.

109. Ottweiler, evang. Seminar, Direktor: Diesner.
110. Prüm, kathol. Seminar, - Dr. Schäfer.

I%
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I%
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111. Saarburg, kathol. Lehrerinnen-
Seminar, Direktor: Münch.

112. Wittli&lt;, kathol. Seminar, - Dr. Verbed.
e. Regierungsbezirk Aachen.

113. Kornelimünter, kathol. Seminar, Direktor: Bürgel.
114. Linnich, dsgl. - Dr. Bet.

0. Die Königlichen Präparandenantalten.

1. Provinz Otpreußen.
a. Regierungsbezirk Königsberg.

1. Friedrichshof|, Vorteher: Ku&lt;arski.
b. Regierungsbezirk Gumbinnen.

2. Lößen, Vorteher: Symanowshtki.
3. Pillkallen, - Ko &lt;h.

Il. Provinz Wetpreußen.
3% RegierungSsbezirtk Danzig.

4. Preuß. Stargardt, Vorteher: Semprich.
b. Regierungsbezirk Marienwerder.

5. Rheden, Vorteher: Fromm.

IN. Provinz Brandenburg.
Keine.

IV. Provinz Pommern.
a. Regierungsbezirk Stettin.

6. Majjow, Borteher: Schrank.
7. Plathe, - Lüdtke.

b. Regierungsbezirk Köslin.
8. Rummelsburg, Vorteher: Schirmer.

6. Regierungsbezirk Straljund.
9. Tribees, Vorteher: Müller.
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V. Provinz Poen.
a. Regierungsbezirk Poen.

10. Lia, Vorteher: Ge&lt;ke.
11. Meeriß, | - Sawißtky.
12. Rozgaen, - Bergmann.

b. Regierungsbezirk Bromberg.
13. Czarnikau, Vorteher: Ufer.

VI. Provinz Schleien.
a. Regierungsbezirk Breslau.

14. Landed, Vorteher: Marwan.
15. S&lt;hweidniß, - Kleiner.

b. Regierungsbezirk Liegniß.
16. Schmiedeberg, Vorteher: Zeglin.

6. Regierungsbezirk Oppeln.
417 Oppeln, -- Vorteher: Schleicher.
18. Roenberg, = Lepior&lt;h.
19. Ziegenhals, - Frobel.
20. Zülz, - Puch.

VII. Provinz Sachen.
a. Regierungs bezirf Magdeburg.

21. Quedlinburg, „Vorteher:Rich.
SERRE b. Regierungsbezirk Erfurt. .

22. Heiligentadt, Vorteher: Hillmann.
23. Wandersleben, - Reling.

VIII. Provinz Scleswig-Holtein.
24. Apenrade, Vorteher: Krieger.
25. Barmtedt, - Bs&lt;.

IX. Provinz Hannover.
a. Regierungs8bezirlk Hannover.

26. Diepholz, Vorteher: Grelle.
b. Regierungsbezirk Os8nabrücd.

27. Melle, Vorteher: Vollmer.
| 6. Regierungsbezirk Aurich. -

28. Aurich, Vorteher: Hoffmeyer.
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26. Diepholz, Vorſteher: Grelle.

b. Regierungsbezirk Os8nabrücd.

27. Melle, Vorſteher: Vollmer.

| 6. Regierungsbezirk Aurich. -
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X. Provinz Wetfalen.
a Regierungsbezirk Arnsberz.

29. Laaspbe, Vorteher: S&lt;hreff.

XI. Provinz Heen-Naau.
a- Regierungsbezirk Kael.

30. Frißlar, Vorteher: Pyroth.
b. Regierungsbezirk Wiesbaden.

31. Herborn, Vorteher: Hopf.

XU. Rheinprovinz.
a. RegierungSsbezirf Koblenz.

32. Simmern, Vorteher: Weyrauch.

P. Die Taubtummen-Antalten.

1. Provinz Otpreußen.
1. Angerburg, Provinzial-Taubt. Antalt, Direktor: Wie&lt;hmann,

fommi.
2. Königsberg, dögl. : Reimer.
3. Königsberg, Antalt des otpreußichen

Central-Vereines für Erziehung
taubtummer Kinder, - S&lt;hsn..

4. Röel, Provinzial-Taubt. Antalt, - Heini.
I. Provinz Wetpreußen.

1. Danzig, tädtiche Taubt. Antalt, Steht unter Leitung der
tädt. S&lt;huldeputation.

2. Elbing, dsal. dsal.
3. Marienburg, Provinzial-Taubt. Antalt, Direktor: Hollen-

weger.
4. Schlochau, dsgl. Dirigent: Eimert.

II. Provinz Brandenburg mit Berlin.
1. Berlin, Königl. Taubt. Anttalt, Direktor: Walther.
2. Berlin, tädtiche Taubt. Schule, Rektor: Berndt.
3. Berlinchen N./M.,Provinzial-Taubt. Ant., Vorteher: Kauer.
4. Wriezen a./O., Wilhelm-Auguta-Stift,

Taubt. Antalt der Provinz, Direktor: Hilger.
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X. Provinz Weſtfalen.

a Regierungsbezirk Arnsberz.

29. Laaspbe, Vorſteher: S<hreff.

XI. Provinz Heſſen-Naſſau.

a- Regierungsbezirk Kaſſel.

30. Frißlar, Vorſteher: Pyroth.

b. Regierungsbezirk Wiesbaden.

31. Herborn, Vorſteher: Hopf.

XU. Rheinprovinz.

a. RegierungSsbezirf Koblenz.

32. Simmern, Vorſteher: Weyrauch.

 

P. Die Taubſtummen-Anſtalten.

1. Provinz Oſtpreußen.

1. Angerburg, Provinzial-Taubſt. Anſtalt, Direktor: Wie<hmann,
fommiſſ.

2. Königsberg,  dögl. : Reimer.
3. Königsberg, Anſtalt des oſtpreußiſchen

Central-Vereines für Erziehung
taubſtummer Kinder, - S<hsn..

4. Röſſel, Provinzial-Taubſt. Anſtalt, - Heini.

I. Provinz Weſtpreußen.

1. Danzig, ſtädtiſche Taubſt. Anſtalt, Steht unter Leitung der
ſtädt. S<huldeputation.

2. Elbing, dsal. dsal.
3. Marienburg, Provinzial-Taubſt. Anſtalt, Direktor: Hollen-

weger.
4. Schlochau, dsgl. Dirigent: Eimert.

II. Provinz Brandenburg mit Berlin.

1. Berlin, Königl. Taubſt. Anttalt, Direktor: Walther.
2. Berlin, ſtädtiſche Taubſt. Schule, Rektor: Berndt.
3. Berlinchen N./M.,Provinzial-Taubſt. Anſt., Vorſteher: Kauer.
4. Wriezen a./O., Wilhelm-Auguſta-Stift,

Taubſt. Anſtalt der Provinz, Direktor: Hilger.
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IV. Provinz Pommern.
1. Bütow, Provinzial“ Taubt. Antalt, Vorteher: Lehrer N 68ke.2. Köslin, ds3l. Oltersdorf.3. Stettin, dsal. Direktor: Erdmann.
4. Stralund, Taubt. Antalt, Lehrer und Hausvater: Woß.

V. Provinz Poen.
1. Peomberg, Provinzial-Taubt. Antalt, Vorteher: vacat.2. Poen, dsal. Direktor: Matuszewsti.
3. Schneidemühl, dsgl. - Vorteher: Prüjing.

VILL Provinz Sclejien.
1. Breslau, Taubt. Antalt, Rektor: Bergmann.
2. Liegniß, dsgl. Direktor: Kraß.
3. Ratibor, dsgl. - S&lt;warz.

VIL Provinz Sachen.
1. Erfurt, Provinzial-Täubt. Antalt, Direktor: Rode.
2. Halbertadt, dsgl. - Keil.
3. Halle a. d. S., Privat-Taubt. Antalt, Vorteher: Kloß.
4. Oterburg, Provinzial: Taubt. Antalt, Direktor: Kühne.
5. Weißenfels, dsgl. - -Köbrich.
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VILL. Provinz S&lt;leswig-Holtein.
. Schleswig, Provinzialtändiche Taubt. Antalt, Direktor:

Engelfe.
IX. Provinz Hannover.

Emden, Taubt. Ankalt, 'Dirigent: Danger.Hildesheim, dsgl. - Direktor: von Staden.
Osnabrüc, dsql. - S&lt;hröder.

. Stade, dsgl. - Dr. Gude.

X. Provinz Wetfalen.
Büren, Taubt. Antalt für Zöglinge

fathol i&lt;er Konfeion, Vorteher: Dorneifer.Langenhort, dsal. Stahm,
NEE Inpektor.

. Petershagen, Taubt. Antalt für Zög-
linge evangel. Konfeion, z Winter.

. Soet, dsal. - Heinrich.

XI. Provinz Heen-Naau.
. Camberg, kfommunaltändic&lt;e Taubt. Antalt, Dirigent:

Wehrheim.
Frankfurt a./M., Taubt. Erziehungs-Antalt, Vorteher: Vatter.Homberg, kommunaltänd. Taubt. Antalt, Inpektor: Keßler.
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IV. Provinz Pommern.

1. Bütow, Provinzial“Taubſt. Anſtalt, Vorſteher: Lehrer N 68ke.
2. Köslin, ds3l. Oltersdorf.
3. Stettin, dsal. Direktor: Erdmann.
4. Stralſund, Taubſt. Anſtalt, Lehrer und Hausvater: Woß.

V. Provinz Poſen.

1. Peomberg, Provinzial-Taubſt. Anſtalt, Vorſteher: vacat.
2. Poſen, dsal. Direktor: Matuszewsti.
3. Schneidemühl, dsgl. - Vorſteher: Prüſjing.

VILL Provinz Sclejien.

1. Breslau, Taubſt. Anſtalt, Rektor: Bergmann.
2. Liegniß, dsgl. Direktor: Kraß.
3. Ratibor, dsgl. - S<warz.

VIL Provinz Sachſen.

1. Erfurt, Provinzial-Täubſt. Anſtalt, Direktor: Rode.
2. Halberſtadt, dsgl. - Keil.
3.Hallea. d.S., Privat-Taubſt. Anſtalt, Vorſteher: Kloß.
4. Oſterburg, Provinzial: Taubſt. Anſtalt, Direktor: Kühne.
5. Weißenfels, dsgl. - -Köbrich.
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VILL. Provinz S<leswig-Holſtein.

. Schleswig, Provinzialſtändiſche Taubſt. Anſtalt, Direktor:
Engelfe.

IX. Provinz Hannover.

Emden, Taubſt. Anſkalt, 'Dirigent:Danger.
Hildesheim, dsgl. - Direktor: von Staden.
Osnabrüc, dsql. - S<hröder.

. Stade, dsgl. - Dr. Gude.

X. Provinz Weſtfalen.

Büren, Taubſt. Anſtalt für Zöglinge
fatholiſ<er Konfeſſion, Vorſteher: Dornſeifer.

Langenhorſt, dsal. Stahm,
NEE Inſpektor.

. Petershagen, Taubſt. Anſtalt für Zög-
linge evangel. Konfeſſion, z Winter.

. Soeſt, dsal. - Heinrich.

XI. Provinz Heſſen-Naſſau.

. Camberg, kfommunalſtändiſc<e Taubſt. Anſtalt, Dirigent:
Wehrheim.

Frankfurt a./M., Taubſt. Erziehungs-Anſtalt, Vorſteher: Vatter.
Homberg, kommunalſtänd. Taubſt. Anſtalt, Inſpektor: Keßler.
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XI. Rheinprovinz.
1. Aachen, fimultane Vereins-Taubt. Ant., Direktor: Linnartz.
2. Brühl, kathol. Provinzial-Taubt. Ant., - Fieth.
3. Elberfeld, parität. tädt. Taubt. Ant., - Sawallich.
4. Cen, fimultane Provinz.-Taubt. Ant., - O&lt;8s.
5. Kempen, kathol. Provinz.-Taubt. Ant., - Kirfel.
6. Köln, imultane Privat-Taubt. Ant., - Weißweiler.
7. Neuwied, evang. Provinz.-Taubt. Ant., - Barth.
8. Trier, kathol. Provinzial-Taubt. Ant., - Cüppers.

Q. Die Blinden-Antalten.
1 Provinz Otpreußen.

1. Königsberg, Antalt des preußichen Provinzial-
Vereines für Blinden-Unterricht, Direktor: Brand -

täter.
DI. Provinz Wetpreußen.

1. Königsthal, Provinzial-Blinden-Antalt, Direktor: Krüger.
(bei Danzig.)

UI. Provinz Brandenburg mit Berlin.
. Berlin, tädtiche Blinden-Scule, Rektor: Kull.

2. Steglik, Königliche Blinden-Antalt, Direktor: Wulff.(bei Berlin.)

juan

IV. Provinz Pommern.
1. Neu-Torney, Provinzial-Blinden-Antalten,

(bei Stettin.) (a. für Knaben, b. Viktoria-
Stiftung für Mädchen.) Direktor: Neumann.

V. Provinz Poen.
Bromberg, Provinzial-Blinden-Antalt, Inpektor: Wittig.

VI. Provinz Schleien.
. Breslau, Schleime Blinden-Unterric&lt;hts-Antalt, Vorteher:

S&lt; ottke, Oberlehrer.
VIL Provinz Sachen.

Barby, Provinzial-Blinden-Antalt, Direktor: S&lt; sn.
VIIL Provinz S&lt;leswigz-Holtein.

1. K&amp;iel, Provinzialtändiche Blinden-Antalt, Direktor: Fer&lt; en.
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XI. Rheinprovinz.

 

1. Aachen, fimultane Vereins-Taubſt. Anſt., Direktor: Linnartz.
2. Brühl, kathol. Provinzial-Taubſt. Anſt., - Fieth.
3. Elberfeld, parität. ſtädt. Taubſt. Anſt., - Sawalliſch.
4. Cſſen, fimultane Provinz.-Taubſt. Anſt., - O<8s.
5. Kempen, kathol. Provinz.-Taubſt. Anſt., - Kirfel.
6. Köln, ſimultane Privat-Taubſt. Anſt., - Weißweiler.
7. Neuwied, evang. Provinz.-Taubſt. Anſt., - Barth.
8. Trier, kathol. Provinzial-Taubſt. Anſt., - Cüppers.

Q. Die Blinden-Anſtalten.

1 Provinz Oſtpreußen.

1. Königsberg, Anſtalt des preußiſchen Provinzial-
Vereines für Blinden-Unterricht, Direktor: Brand -

ſtäter.

DI. Provinz Weſtpreußen.

1. Königsthal, Provinzial-Blinden-Anſtalt, Direktor: Krüger.
(bei Danzig.)

UI. Provinz Brandenburg mit Berlin.

. Berlin, ſtädtiſche Blinden-Scule, Rektor: Kull.
2. Steglik, Königliche Blinden-Anſtalt, Direktor: Wulff.

(bei Berlin.)
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IV. Provinz Pommern.

1. Neu-Torney, Provinzial-Blinden-Anſtalten,
(bei Stettin.) (a. für Knaben, b. Viktoria-

Stiftung für Mädchen.) Direktor: Neumann.

V. Provinz Poſen.

Bromberg, Provinzial-Blinden-Anſtalt, Inſpektor: Wittig.

VI. Provinz Schleſien.

. Breslau, Schleſiſme Blinden-Unterric<hts-Anſtalt, Vorſteher:
S< ottke, Oberlehrer.

VIL Provinz Sachſen.

Barby, Provinzial-Blinden-Anſtalt, Direktor: S< sn.

VIIL Provinz S<leswigz-Holſtein.

1. K&iel, Provinzialſtändiſche Blinden-Anſtalt, Direktor: Fer< en.

ja
k

je
me
nk

Ju
me

ud
.



wm

 30dO=

 SOPAREd

121

IX. Provinz Hannover.
Hannover, Blinden-Antalt, Direktor: Meßler.

X. Provinz Wetfalen.
Paderborn, Blinden-Antalt für Zöglingekatholicher Konfeion, Vorteherin: Hildegarde

S hwermann.
Soet, Blinden-Antalt für Zöglinge

evangelicher Konfeion, Vorteher: Lec&lt;e.
XL Provinz Hejen-Naau.

Frankfurt a. M., Blinden-Antalt, Borteher: SE, Inpektor.Wiesbaden, d8gl. Baldus.
XII. Rheinprovinz.

Düren, imultane Provinz.-Blinden-Antalt, Direktor: Meder.

R. Die öffentlichen höheren Mädchenchulen.
1. Provinz Otpreußen.

a. Regierungsbezirkf Königsberg.
Allentein, Dirigent: Sc&lt;hwenzfeier.
Bartentein, Rektor: Heinrich.
Preuß. Holland, "Reucher:Königsberg, Direktor: Hei nrich.
Memel, z Halling.
Oterode, Rektor: Lauer.
Pillau, | - Rot.
Ratenburg, - Penstky.
Wehlau, - Knorr.

b. Regierungsbezirk Gumbinnen.
-Gumbinnen, „Rektor: Dr.Rademacher.
Interburg, Direktor: Görth.
Tilit, - Wilms.

1. Provinz Wetpreußen.
a. Regierungsbezirk Danzig.

(Carthaus, = Vorteherin: Fräulein
Skrszeczka.

Danzig, Direktor: Dr. Neumann.
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IX. Provinz Hannover.
Hannover, Blinden-Anſtalt, Direktor: Meßler.

X. Provinz Weſtfalen.

Paderborn, Blinden-Anſtalt für Zöglinge
katholiſcher Konfeſſion, Vorſteherin: Hildegarde

S hwermann.
Soeſt, Blinden-Anſtalt für Zöglinge

evangeliſcher Konfeſſion, Vorſteher: Leſc<e.

XL Provinz Heſjen-Naſſau.

Frankfurt a. M., Blinden-Anſtalt, Borſteher: SE, Inſpektor.
Wiesbaden, d8gl. Baldus.

XII. Rheinprovinz.

Düren, ſimultane Provinz.-Blinden-Anſtalt, Direktor: Meder.

 

R. Dieöffentlichen höheren Mädchenſchulen.

1. Provinz Oſtpreußen.

a. Regierungsbezirkf Königsberg.
Allenſtein, Dirigent: Sc<hwenzfeier.
Bartenſtein, Rektor: Heinrich.
Preuß.Holland, "Reuſcher:
Königsberg, Direktor: Hei nrich.
Memel, z Halling.
Oſterode, Rektor: Lauer.
Pillau, | - Roſt.
Raſtenburg, - Penstky.
Wehlau, - Knorr.

 b. Regierungsbezirk Gumbinnen.

-Gumbinnen, „Rektor: Dr.Rademacher.
Inſterburg, Direktor: Görth.
Tilſit, - Wilms.

1. Provinz Weſtpreußen.

a. Regierungsbezirk Danzig.

(Carthaus, = Vorſteherin: Fräulein
Skrszeczka.

Danzig, Direktor: Dr. Neumann.
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Dirc&lt;au, Rektor: Dr. Günther.
Elbinz, Direktor: Dr. Witte.
Marienburg, Rektor: Klug.

b. Regierungsbezirf Marienwerder.
Graudenz, Direktor: Borrmann.
Koniß, Rektor: Marquardt.
Marienwerder, - Diehl.
Scweß, Landmann. wuv

Thorn, Dr. Cunerth.
11. Provinz Brandenburg.

a Stadt Berlin.
Berlin, Königl. Eliabeth&lt;ule, Direktor: Dr. Wäßol dt, Prof.
Berlin, Königl. Auguta-Schule, Seminar-Direktor: Supprian.
Berlin, tädtiche Luijen-Sc&lt;ule, Direktor : Dr. Mäßner, Prof.
Berlin, tädtic&lt;e Viktoria-Sc&lt;hule, Direktor: Dr. Huot.
Berlin, tädti&lt;e Sophien-Schule, Direktor: Dr. Benede.
Berlin, tädtime Charlotten-Schule, Direktor: Dr.Goldb ed, Prof
Berlin, tädti&lt;e Margarethen-Scule, Direktor: Dr. Co &lt;hius,

Prof.
b. Regzierungsbezirk Potsdam.

Brandenburg a./H., Rektor: Beer.
Charlottenburg, - von Mitteltädt.
(Sberswalde, - Dr. Seehauen.
Luckenwalde, z Rolffs.
Perleberz, - Kl eini&lt; midt.
Potsdam, Direktor: Schmid.
Prenzlau, Rektor: Henkel (3z.3.beurlaubt).
Neu-Ruppin,
Schwedt a./O.,
(Spandau, Baldamus.
Wriezen a./O., (fehlt 3. Z.).

Außerdem betehen no&lt;4 folgende über das Ziel der Volks-

Büchs, provior.Havelandt, interim.
 vn134)Yu

|Oule hinausgehende öffentliche Mädchenchulen:2
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Wittenberge, Mädchen-Mittelc&lt;hule, Rektor: Haae.
Wittto&gt;, dsgl. - DrHochheim.

6. RKegierungsbezirk Frankfurt.
Frankfurt a./O., Auguta-Sdule, Direktor: Wegener,
Guben, Rettor: Dupree.Königsberg N./M., Strehlow.Kütrin, - e(enz.
Landsberg a./W., - I ungft.
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Dirſc<au, Rektor: Dr. Günther.
Elbinz, Direktor: Dr. Witte.
Marienburg, Rektor: Klug.

b. Regierungsbezirf Marienwerder.

Graudenz, Direktor: Borrmann.
Koniß, Rektor: Marquardt.
Marienwerder, - Diehl.
Scweß, Landmann.
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Thorn, Dr. Cunerth.

11. Provinz Brandenburg.

a Stadt Berlin.

Berlin, Königl. Eliſabethſ<ule, Direktor: Dr. Wäßol dt, Prof.
Berlin, Königl. Auguſta-Schule, Seminar-Direktor: Supprian.
Berlin, ſtädtiſche Luijen-Sc<ule, Direktor : Dr. Mäßner, Prof.
Berlin, ſtädtiſc<e Viktoria-Sc<hule, Direktor: Dr. Huot.
Berlin, ſtädtiſ<e Sophien-Schule, Direktor: Dr. Benede.
Berlin, ſtädtiſme Charlotten-Schule, Direktor: Dr.Goldb ed, Prof
Berlin, ſtädtiſ<e Margarethen-Scule, Direktor: Dr. Co <hius,

Prof.

b. Regzierungsbezirk Potsdam.

Brandenburg a./H., Rektor: Beer.
Charlottenburg, - von Mittelſtädt.
(Sberswalde, - Dr. Seehauſen.
Luckenwalde, z Rolffs.
Perleberz, - Kl eini< midt.
Potsdam, Direktor: Schmid.
Prenzlau, Rektor: Henkel (3z.3.beurlaubt).
Neu-Ruppin,
Schwedt a./O.,
(Spandau, Baldamus.
Wriezen a./O., (fehlt 3. Z.).

Außerdem beſtehen no<4 folgende über das Ziel der Volks-

Büchs, proviſor.
Havelandt, interim.
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Wittenberge, Mädchen-Mittelſc<hule, Rektor: Haaſe.
Wittſto>, dsgl. - DrHochheim.

6. RKegierungsbezirk Frankfurt.

Frankfurt a./O., Auguſta-Sdule, Direktor: Wegener,
Guben, Rettor: Dupree.
Königsberg N./M., Strehlow.
Küſtrin, - e(enz.
Landsberg a./W., - I ungft.
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Außerdem betehen noc&lt; folgende über das Ziel der Volks-
chule hinausgehende öffentliche Mädc&lt;hen&lt;ulen:

braeasfarmed

 OPADBYRGd

 do=

1.

1.

PPLRPAIADOEON»
Finterwalde, gehobene Räd&lt;hen&lt;ule, Rektor: Nafe.Frankfurt a./O., dsgl. - Bombe.
Friedeberg N. /M.. dsgl. - Iskraut.
Fürtenwalde, dsgl. - 30 &lt;h.
Kottbus, dsgl. - (z.Z. unbeetzt).
Kroen a./O., dsgl. - Zander.
Lübben, dsgl. - Propojc.
Sd wiebus, Mädchen-Mittelj&lt;ule, - Greulich.
Soldin, dsgl. - Ziegel.
Sorau, dsal. - DwWaungrin.
Zielenzig, | dsal. - Röösler.

IV. Provinz Pommern.
a. Regierungsbezirk Stettin.

Anklam, Rektor: Hülen.
Demmin, - Güttke.

-Gollnow, - „Keding. am
Pyrit, | " - S&lt;midt, „auftragsw.
Stargard i./Pomm., - Dr. Hagen.
Stettin, Direktor: - Haupt, Prof.
Swinemünde, Rektor: - Faber.
Treptow a./Rega, - Raue.
Wollin i./Pomm., - Claujius.

b. Regierungsbezirk Kbüöslin.
Kolberg, Rektor: Dr. GCggert.Stolp, - Kajeliß.

ce. Regierungsbezirk Straljund.
Greifswald, Direktor: Dr. Gruber.

Außerdem beteht zu
Wolgat unter Leitung des Rektors Menzel

eine über das Ziel der Volks&lt;ule hinausgehende öffentliche Mäd-
&lt;en&lt;hule.

V. Provinz Poen.
a. Regierungsbezirk Poen.

1. Graß, Vorteherin : Fräul. Pohl.
2. Kempen, Rektor: Löhrke.
3. Krotochin, AH - Balde.
4. Plechen, Vorteherin : Fräul. M. Wende.
5. Poen, Luijen-Schule, Seminar-Direktor: Baldamus
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Außerdem beſtehen noc< folgende über das Ziel der Volks-
ſchule hinausgehende öffentliche Mädc<henſ<ulen:
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» Finſterwalde, gehobene Räd<henſ<ule, Rektor: Nafe.

Frankfurt a./O., dsgl. - Bombe.
Friedeberg N./M.. dsgl. - Iskraut.
Fürſtenwalde, dsgl. - 30 <h.
Kottbus, dsgl. - (z.Z. unbeſetzt).
Kroſſen a./O., dsgl. - Zander.
Lübben, dsgl. - Propoſjſc.
Sdwiebus, Mädchen-Mittelj<ule, - Greulich.
Soldin, dsgl. - Ziegel.
Sorau, dsal. - DwWaungrin.
Zielenzig, | dsal. - Röösler.

IV. Provinz Pommern.

a. Regierungsbezirk Stettin.

Anklam, Rektor: Hülſen.
Demmin, - Güttke.
-Gollnow, - „Keding. am
Pyrit, | " - S<midt,„auftragsw.
Stargard i./Pomm., - Dr. Hagen.
Stettin, Direktor: - Haupt, Prof.
Swinemünde, Rektor: - Faber.
Treptow a./Rega, - Raue.
Wollin i./Pomm., - Claujſius.

b. Regierungsbezirk Kbüöslin.
Kolberg, Rektor: Dr. GCggert.
Stolp, - Kajeliß.

ce. Regierungsbezirk Straljund.

Greifswald, Direktor: Dr. Gruber.

Außerdem beſteht zu
Wolgaſt unter Leitung des Rektors Menzel

eine über das Ziel der Volksſ<ule hinausgehende öffentliche Mäd-
<enſ<hule.

V. Provinz Poſen.

a. Regierungsbezirk Poſen.

1. Graß, Vorſteherin : Fräul. Pohl.
2. Kempen, Rektor: Löhrke.
3. Krotoſchin,AH - Balde.
4. Pleſchen, Vorſteherin : Fräul. M.Wende.
5. Poſen, Luijen-Schule, Seminar-Direktor: Baldamus
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Wrechen, Vorteherin: Fräul. Hahn, ver-
tretungsweie.

b. Regierungsbezirk Brom berg.
Bromberg, Direktor: Dr. Gerth.
Scneidemühl, Rektor: Ernt.

Außerdem betehen noh folgende über das Ziel der Volks-
c&lt;ule hinausgehende öffentliche Mädchenchulen:

1.
2.
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Dromberg, Mädchen-Mittelchule, Rektor: Wilske.
Nakel, tädtiche Töchterchule, - Trippenee,

VI. Provinz Schleien.
a. Regierungsbezirk Breslau.

Breslau, Viktoria-Sc&lt;ule, Rektor: Dr. Saure.
Breslau, Auguta-Schule, Direktor: Bohnemann.
Schweidniß, tädti&lt;e höhere Mädchenchule,

Rektor: Engmann.
Waldenburg i./Sc&lt;le., dsgl. - -Srage.

b. Regierungs bezirk Liegniß.
Bunzlau, Rektor: König.
Glogau, Direktor: Dr. Lundehn.
Görliß, : - Linn.
Hirchberg, Rektor: - Wäldner.
Lauban, - Preuß.
Lieguit, Direktor: Ragoczy.

6 Regierungsbezirk Oppeln.
Kattowiß, Rektor: Seedorf.
Oppeln, - Schumann.
Proskau, Vorteherin: Fräul. Palm.

VIL Provinz Sachen.
a. Regierungsbezirk Magdeburg.

Achersleben, Rektor: Nehry.
Burg, - Hübner.
Halbertadt, Direktor: Kriebitzc&lt;h.
Magzdeburg, Luien&lt;ule, Rektor: Dr. Kerten.
Magdeburg, Augutac&lt;hule, - Hager.
Ochersleben, - Preuß.
Quedlinburg, - Müller.
Salzwedel, - Sculle.
Seehauen 1./A., - Schnabel.
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Wreſchen, Vorſteherin: Fräul. Hahn, ver-
tretungsweiſe.

b. Regierungsbezirk Brom berg.

Bromberg, Direktor: Dr. Gerth.
Scneidemühl, Rektor: Ernſt.

Außerdem beſtehen noh folgende über das Ziel der Volks-
ſc<ule hinausgehende öffentliche Mädchenſchulen:

1.
2.
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Dromberg, Mädchen-Mittelſchule, Rektor: Wilske.
Nakel, ſtädtiſche Töchterſchule, - Trippenſee,

VI. Provinz Schleſien.

a. Regierungsbezirk Breslau.

Breslau, Viktoria-Sc<ule, Rektor: Dr. Saure.
Breslau, Auguſta-Schule, Direktor: Bohnemann.
Schweidniß, ſtädtiſ<e höhere Mädchenſchule,

Rektor: Engmann.
Waldenburg i./Sc<leſ., dsgl. - -Srage.

b. Regierungs bezirk Liegniß.

Bunzlau, Rektor: König.
Glogau, Direktor: Dr. Lundehn.
Görliß, : - Linn.
Hirſchberg, Rektor: - Wäldner.
Lauban, - Preuß.
Lieguit, Direktor: Ragoczy.

6 Regierungsbezirk Oppeln.

Kattowiß, Rektor: Seedorf.
Oppeln, - Schumann.
Proskau, Vorſteherin: Fräul. Palm.

VIL Provinz Sachſen.

a. Regierungsbezirk Magdeburg.

Aſchersleben, Rektor: Nehry.
Burg, - Hübner.
Halberſtadt, Direktor: Kriebitzſc<h.
Magzdeburg, Luiſenſ<ule, Rektor: Dr. Kerſten.
Magdeburg, Auguſtaſc<hule, - Hager.
Oſchersleben, - Preuß.
Quedlinburg, - Müller.
Salzwedel, - Sculle.
Seehauſen 1./A., - Schnabel.
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10. Stendal, Hauptlehrer: Hagemann.
11. Wernigerode, Rektor: S&lt;ürig.

b. Regierungsbezirk Mereburg.
- 1. Delißih, Rektor: Pa af &lt;.

2. Droyßig (Penionat), Seminar-Direktor: Krißinger,Se.rat
3. Eilenburg, Rektor: Bismark.
4. Eisleben, - Ebeling.
5. Halle a. d. S., höhere Mädchen&lt;ule in den Francke'chen

Stiftungen, Inpektor: Dammann.
6. Halle a. d. S., tädti&lt;e höhere Mädchenchule,

Direktor: Dr. Biedermann.
7. Mereburg, Rektor: Blo&gt;.
8. Naumburg a. d. S., - Dr. Rentner.
9. Torgau, - Röttig.

10. Weißenfels, - Stösöveand.
11. Zeiß, - Krebs.

6. Regierungsbezirk Erfurt.
1. Erfurt, Rektor: Köhne.
2. Langenalza, Vorteher: Schäfer, Archidia-onus.
3. Mühlhauen i./Thrg., Rektor: Zahn.
4. Nordhauen, - Dr. Reini &lt;.

VIII. Provinz Scleswig-Holtein.-
1. Altona, | | Direktor: Dr. S 1 äfer.2. Flensburg, | - Dir.
3. Kiel, - Plümer,

Außerdem betehen noc: folgende über- das Ziel der Volksc&lt;ule
hinausgehende öffentlihe Mäd&lt;enc&lt;hulen:
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Apenrade, eue für Mädchen, Rektor: Schlichting.Tondern, - Simonen.Heide, Mädchen- Mittel ale, Vorteher: Lehrer Ko &lt;h.
-ÖSttenfen, d8gl. - Hollmann.
Wandsbec, d8al. - Lehrer Hennings.

IX. Provinz Hannover.
a. Regierungsbezirk Hannover.

Hameln, Direktor: Brandes.
Hannover, - Dr. Ad. Meyer.
Hannover, Dirigent: Dr. Kohts.
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10. Stendal, Hauptlehrer: Hagemann.
11. Wernigerode, Rektor: S<ürig.

b. Regierungsbezirk Merſeburg.

- 1. Delißih, Rektor: Pa af <.
2. Droyßig (Penſionat), Seminar-Direktor: Krißinger,Se.

rat
3. Eilenburg, Rektor: Bismark.
4. Eisleben, - Ebeling.
5. Halle a. d. S., höhere Mädchenſ<ule in den Francke'ſchen

Stiftungen, Inſpektor: Dammann.
6. Halle a. d. S., ſtädtiſ<e höhere Mädchenſchule,

Direktor: Dr. Biedermann.
7. Merſeburg, Rektor: Blo>.
8. Naumburg a. d. S., - Dr. Rentner.
9. Torgau, - Röttig.

10. Weißenfels, - Stösöveſand.
11. Zeiß, - Krebs.

6. Regierungsbezirk Erfurt.

1. Erfurt, Rektor: Köhne.
2. Langenſalza, Vorſteher: Schäfer, Archidia-

onus.
3. Mühlhauſen i./Thrg., Rektor: Zahn.
4. Nordhauſen, - Dr. Reini <.

VIII. Provinz Scleswig-Holſtein.-

1. Altona, | | Direktor: Dr. S 1 äfer.
2. Flensburg, | - Dir.
3. Kiel, - Plümer,

Außerdem beſtehen noc: folgende über- das Ziel der Volksſc<ule
hinausgehende öffentlihe Mäd<enſc<hulen:
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Apenrade,euefür Mädchen, Rektor: Schlichting.
Tondern, - Simonſen.
Heide, Mädchen-Mittelale, Vorſteher: Lehrer Ko <h.- ÖSttenfen, d8gl. - Hollmann.
Wandsbec, d8al. - Lehrer Hennings.

IX. Provinz Hannover.

a. Regierungsbezirk Hannover.

Hameln, Direktor: Brandes.
Hannover, - Dr. Ad. Meyer.
Hannover, Dirigent: Dr. Kohts.
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Außerdem betehen no&lt; folgende über das Ziel der Volks&lt;hule
hinausgehende öffentlihe Mädchenchulen:

1. Hannover, tädticheMädchenchule, Virektor: Dr. Tieß.2. Hannover, dsgl. - Mertens.
3. Hannover, dsgl. - - Witte.
4. Hannover, dsgl. : Derjelbe.

b. Regierungsbezirk Hildesheim.
1. Dudertadt, Vorteherin: Fräulein Bodentein.
2. Einbed, Rettor: Ohlhoff.
3. Göttingen, Vorteher: Dr. Morgentern.
4. Goslar, - - Mojßel.
59. Hildesheim, Direktor: Dr. Ficher.
6. Klausthal, Vorteher: Pfarrer Merker.
7. Münden, - Dr. Bahrdt.

6. Regierungsbezirk Lüneburg.
1. Celle, Direktor: Böc&lt;e.
2. Harburg, Dirigent: Dr. Knopff.
3. Lüneburg, - Karntädt.
4, Uelzen, Rektor: S&lt; wenter.

d. Regierungsbezirk Stade.
1. Buxtehude, Vorteher: Pfarrer Rot (im Neben-

amte).
2. Otterndorf, : Sagebiel, Konrektor.
3. Stade, Direktor: von Cappeln.

e. Regierungsbezirk Osnabrüc.
1. ODsnabrüd, Direktor: Dr. Heuermann.

f. Regierungsbezirk Aurich.
1. Aurich, Vorteherin : Frau Gordian.
2. Emden, Dirigent: Zwvißers.3. Leer, - S&lt;ulß.
4. Norden, - Müller.
59. Wilhelmshaven, - Jahns, Pfarrer.

X. Provinz Wetfalen.
a. Regierungsbezirk Münter.

Keine.

b. Regierungsbezirf Minden.
1. Bielefeld, tädtij&lt;e evangeliche höhere Mädc&lt;henc&lt;ule, Vorteher:

vertretungsweie Prenzel, Lehrer der Antalt.
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Außerdem beſtehen no< folgende über das Ziel der Volksſ<hule
hinausgehende öſffentlihe Mädchenſchulen:

1. Hannover, ſtädtiſcheMädchenſchule, Virektor: Dr. Tieß.
2. Hannover, dsgl. - Mertens.
3. Hannover, dsgl. - - Witte.
4. Hannover, dsgl. : Derjelbe.

b. Regierungsbezirk Hildesheim.

1. Duderſtadt, Vorſteherin: Fräulein Bodenſtein.
2. Einbed, Rettor: Ohlhoff.
3. Göttingen, Vorſteher: Dr. Morgenſtern.
4. Goslar, - - Mojßel.
59. Hildesheim, Direktor: Dr. Fiſcher.
6. Klausthal, Vorſteher: Pfarrer Merker.
7. Münden, - Dr. Bahrdt.

6. Regierungsbezirk Lüneburg.

1. Celle, Direktor: Böſc<e.
2. Harburg, Dirigent: Dr. Knopff.
3. Lüneburg, - Karnſtädt.
4, Uelzen, Rektor: S< wentſer.

d. Regierungsbezirk Stade.

1. Buxtehude, Vorſteher: Pfarrer Roſt (im Neben-
amte).

2. Otterndorf, : Sagebiel, Konrektor.
3. Stade, Direktor: von Cappeln.

e. Regierungsbezirk Osnabrüc.

1. ODsnabrüd, Direktor: Dr. Heuermann.

f. Regierungsbezirk Aurich.

1. Aurich, Vorſteherin : Frau Gordian.
2. Emden, Dirigent: Zwvißers.
3. Leer, - S<ulß.
4. Norden, - Müller.
59. Wilhelmshaven, - Jahns, Pfarrer.

X. Provinz Weſtfalen.

a. Regierungsbezirk Münſter.

Keine.

b. Regierungsbezirf Minden.

1. Bielefeld, ſtädtij<e evangeliſche höhere Mädc<henſc<ule, Vorſteher:
vertretungsweiſe Prenzel, Lehrer der Anſtalt.



2. Minden, jtädtic&lt;he evangeliche höhere Mädc&lt;enchule, MortTori
3. Paderborn, evangelijhe höhere Mädchenchule, Vorteherin: Frl.

E. Bertelsmann.
6. Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Dortmund, Rektor: Dr. Knörich.
2. Hagen, - Wenzel.
3. Hamm, - Dr. Gddelbüttel.
4. Hürde, - Heeger.
5. Ierlohn, Direktor: Dr. Kreyenberg.
6. Lüdencheid, Dirigent: Pfarrer Lappe.
7. Schwelm, Rektor: S hHäffer, zugleich Rektor der

| Volkschule.
8. Siegen, - Bars.
9. Soet, - Junker.

10. Witten, - Dr. Zöllner.

XI. Provinz Heen-Naau.
in a. . Regierungsbezirk Kaffel.

1. Hanau, Direftor: Junghenn.
2. Kael, ; - Dr. Krummacher.
3. Marburg, Dirigent: Bernhard, Pfarrer.

b. Regierungsbezirk Wiesbaden.
1. Biebrich, Vorteher: Pfarrer Meyer.
2. Bodenheim, Direktor: Röpper.

8. Frankfurt a./M-;Eliabethen-Schule, "Direktor: Dr. Rehorn.
4. Frankfurt a. M., Engliche Fräuleinchule, höhereMädc&lt;hen&lt;hule

der katholichen Gemeinde, Rektor: Dr. Scherer
I. Frankfurt a. M., höhere Mäd&lt;enchule d. iraelitichen Gemeinde,

| Direktor: Dr. Bärwald.
6. Frankfurt a. M., höhere Mädchenchule d. i| raelitichen Religions-

(geellaft, Direktor: Dr. Hirj&lt;.7. Frankfurt a. M., Bethmann-Schule, Rektor: Schäfer.
8. Frankfurt a. M., Humboldt-Schule, Direktor: Dr. Veidt.
9. Oberlahntein, Vorteherin: Frl.-Heitmaun.

10. Wiesbaden, Direktor: Weldert.
XI. Rheinprovinz.

a. Regierungsbezirtk Koblenz. |

1. Boppard, tädtiche imultane höhere Mädcheni&lt;ule, Rektor :Böder.
Koblenz, höhere Mädchenchule der evangelichen Pfarrgemeinde,

Rektor: Dr. Heffel.

2. Minden, jtädtiſc<he evangeliſche höhere Mädc<enſchule, Mort
Tori

3. Paderborn, evangelijhe höhere Mädchenſchule, Vorſteherin: Frl.
E. Bertelsmann.

6. Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Dortmund, Rektor: Dr. Knörich.
2. Hagen, - Wenzel.
3. Hamm, - Dr. Gddelbüttel.
4. Hürde, - Heeger.
5. Iſerlohn, Direktor: Dr. Kreyenberg.
6. Lüdenſcheid, Dirigent: Pfarrer Lappe.
7. Schwelm, Rektor: S hHäffer, zugleich Rektor der

| Volksſchule.
8. Siegen, - Bars.
9. Soeſt, - Junker.

10. Witten, - Dr. Zöllner.

XI. Provinz Heſſen-Naſſau.

in a. . RegierungsbezirkKaffel.
1. Hanau, Direftor: Junghenn.
2. Kaſſel, ; - Dr. Krummacher.
3. Marburg, Dirigent: Bernhard, Pfarrer.

b. Regierungsbezirk Wiesbaden.

1. Biebrich, Vorſteher: Pfarrer Meyer.
2. Bodenheim, Direktor: Röpper.
8. Frankfurta./M-;Eliſabethen-Schule,"Direktor:Dr. Rehorn.
4. Frankfurt a. M., Engliſche Fräuleinſchule, höhereMädc<henſ<hule

der katholiſchen Gemeinde, Rektor: Dr. Scherer
I. Frankfurt a. M., höhere Mäd<enſchule d. iſraelitiſchen Gemeinde,

| Direktor: Dr. Bärwald.
6. Frankfurt a. M., höhere Mädchenſchule d. i| raelitiſchenReligions-

(geſell aft, Direktor: Dr. Hirjſ<.
7. Frankfurt a. M., Bethmann-Schule, Rektor: Schäfer.
8. Frankfurt a. M., Humboldt-Schule, Direktor: Dr. Veidt.
9. Oberlahnſtein, Vorſteherin: Frl.-Heitmaun.
10. Wiesbaden, Direktor: Weldert.

XI. Rheinprovinz.

a. Regierungsbezirtk Koblenz. |
1. Boppard, ſtädtiſche ſimultane höhere Mädcheni<ule, Rektor :

Böder.
Koblenz, höhere Mädchenſchule der evangeliſchen Pfarrgemeinde,

Rektor: Dr. Hefſfel.



HO5..

jaad

SOPADBDWW=

JuameekfonmddO==

 Jamafunk(funwerd =ieEd

16.

17.
18.

128

Neuwied, tädtiche yöhere Mädchenchule, Direktor: Nohl.Wekßlar, dsgl. Rektor: Lürßen.
b. Regierungsbezirk Düeldorf.

Barmen, evangeliche höhere Mädc&lt;hen&lt;ule in Mittel-Barmen,
Direktor: Kaier.

Barmen, dsgl. in Ober-Barmen, Leiter: Oberlehrer Armbrut,
Barmen, evangeliche höhere Mädchenchule in Unter-Barmen,

Rektor: Holthauen.
Crefeld, paritätiche höh. Mädc&lt;enc&lt;ule, Direktor: Dr. Bu &lt;ner.
Dülken, dsgl. Vorteherin: Fräulein Stangier.Düeldorf, Luifenchule, paritäti&lt;e höhere Mäd&lt;hen&lt;hule,

Direktor : Dr. Uellner.
Düeldorf, Friedrichschule, d83l. Direktor: Derelbe.
Duisburg, parität. höhere Mädchen&lt;., Rektor: Dr. Joachim.Elberfeld, Sal. Direktor: Schorntein.Emmerich, evangeliche "höhere Mädchen&lt;ule, Vorteher:

Vielhaber, Pfarrer.
Een, paritätiche höhere Mädchenchule, Direktor: Dr. Kares.
Geldern, katholiche höhere Mädc&lt;enc&lt;hule, Vorteherin: Fräulein

Machate.
M. Gladbac&lt;, paritätiche höhere Mädchenchule,vbaerbaLennep, evangeliche höhere Mäd&lt;enc&lt;hule, Vorteheein.

Fräulein Groos.
Mülheim a. d. Ruhr, paritätiche höhere Mäd&lt;henc&lt;ule,

Rektor: Finterbu&lt;.
Remc&lt;eid, evangeliche höhere Mädc&lt;henc&lt;ule, Rektor:

affenbac.
Nhevdt, paritätiche yöhere Madchenchule, Rektor: Mansfopf.Weel, dsgl. Rektor: Rodenbuc.

Außerdem betehen no&lt; folgende über das Ziel der Volkschule
hinausgehende öfentlihe Mädchenchulen:

1.
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Borbeck, katholic&lt;e gehobene Mädchenchule, Vorteherin:
Fräulein Möllhof.

Crefeld, parität. Mittel-Mädchenchule, Nektor: Schepers.
Düeldorf, parität.Bürger-Mädc&lt;henchule, Rektor: Hagen buch.
Elberfeld, evangel. Mittel-Mädchenc&lt;hule, Rektor: Dräger.
Een, parität. Mädchen&lt;ule, Rektor: Dr. Kluge.
Oberhauen, parität. Mittel-Mädhenc&lt;hule, Rektor: Gsjer.

6. Regierungsbezirk Köln.

Köln, rädtiIMe höhere Mädchenchule, Direktor: Dr. Er felenz.Mülheim a. Rh., dsal. - Erdmann.
Siegburg, deal. Vorteherin: Fräul. B. Arnold.
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Neuwied, ſtädtiſche yöhere Mädchenſchule, Direktor: Nohl.
Wekßlar, dsgl. Rektor: Lürßen.

b. Regierungsbezirk Düſſeldorf.

Barmen, evangeliſche höhere Mädc<henſ<ule in Mittel-Barmen,
Direktor: Kaiſer.

Barmen, dsgl. in Ober-Barmen, Leiter: Oberlehrer Armbruſt,
Barmen, evangeliſche höhere Mädchenſchule in Unter-Barmen,

Rektor: Holthauſen.
Crefeld, paritätiſche höh. Mädc<enſc<ule, Direktor: Dr. Bu <ner.
Dülken, dsgl. Vorſteherin: Fräulein Stangier.
Düſſeldorf, Luifenſchule, paritätiſ<e höhere Mäd<henſ<hule,

Direktor : Dr. Uellner.
Düſſeldorf, Friedrichsſchule, d83l. Direktor: Derſelbe.
Duisburg, parität. höhere Mädchenſ<., Rektor: Dr. Joachim.
Elberfeld, Sal. Direktor: Schornſtein.
Emmerich, evangeliſche"höhere Mädchenſ<ule, Vorſteher:

Vielhaber, Pfarrer.
Eſſen, paritätiſche höhere Mädchenſchule, Direktor: Dr. Kares.
Geldern, katholiſche höhere Mädc<enſc<hule, Vorſteherin: Fräulein

Machate.
M. Gladbac<, paritätiſche höhere Mädchenſchule,vbaer

ba
Lennep, evangeliſche höhere Mäd<enſc<hule, Vorſteheein.

Fräulein Groos.
Mülheim a. d. Ruhr, paritätiſche höhere Mäd<henſc<ule,

Rektor: Finſterbuſ<.
Remſc<eid, evangeliſche höhere Mädc<henſc<ule, Rektor:

affenbac.
Nhevdt, paritätiſche yöhere Madchenſchule, Rektor: Mansfopf.
Weſel, dsgl. Rektor: Rodenbuſc.

Außerdem beſtehen no< folgende über das Ziel der Volksſchule
hinausgehende öfſentlihe Mädchenſchulen:
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Borbeck, katholiſc<e gehobene Mädchenſchule, Vorſteherin:
Fräulein Möllhof.

Crefeld, parität. Mittel-Mädchenſchule, Nektor: Schepers.
Düſſeldorf, parität.Bürger-Mädc<henſchule, Rektor: Hagen buſch.
Elberfeld, evangel. Mittel-Mädchenſc<hule, Rektor: Dräger.
Eſſen, parität. Mädchenſ<ule, Rektor: Dr. Kluge.
Oberhauſen, parität. Mittel-Mädhenſc<hule, Rektor: Gsjſer.

6. Regierungsbezirk Köln.

Köln, rädtiIMe höhere Mädchenſchule, Direktor: Dr. Er felenz.
Mülheim a. Rh., dsal. - Erdmann.
Siegburg, deal. Vorſteherin: Fräul. B. Arnold.
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d. Regierungsbezirk Trier.
Direktor: Kreymer.

e. Regierungsbezirk Aachen.
Aachen, tädtiche höhere Mäd&lt;hen&lt;hule zu St. Leonard, Vor-

teherin: Fräulein Weynen.
Aachen , tädti&lt;e höhere Mädchenchule am Bergdrie&lt;, Vor-

teherin: Fräulein He&gt;enbach.
Düren, tädtiche paritätic&lt;e höhere Mädc&lt;hen&lt;hule, Rektor:

Donsbac.
Stolberg, ds3l., Rektor: Dr. Wenders.
Malmedy, ds8gl., Vorteherin: Fräulein Andres.

XI11. Sohenzollernche Lande.
Keine. |

S. Nachweiung über die Termine für die mündlichen Prüfungen
an den Schullehrer- und den Lehrerinnen-Seminaren im Jahre 18388.

Tag des Beginnes der mündlichen

1885.

Nr. Seminar. A me- Entlaungs- zweitenBuitfung Beng GEEfung
1. Provinz Otpreußen.

1. Braunsberg, kath. 17. Febr. 24. Febr. 8. Novbr.
2. Prß. Eylau, evang. 31. Augut. 13. Septbr. 31. Mai.
3. Ortelsburg,evang.. .25.-Augut. 20. "Septbr. 7. Juni.
4. Oterode, evang. 20. März. 27. März 25. Oktober.
5. Waldau, evang. 24. Febr. 2. März. 1. Novbr.
6. Angerburg, evang. 24. Augut. 7. Septbr. 10. Mai.
7. Karalene, evang. 20. April. 17. Mai. 18. Oktober.
8. Ragnit, evang. 14. April. 27. April 21. Novbr.

DI. Provinz Wetpreußen.
1. Berent, kath. 21. April. 17. April. 23. Augut.
2. Marienburg,evang. 24. März. 1. März. 18. Oktober..
3.Prß. Friedland - oo H |

evang. 8. Septbr. 4. Septbhr. 17. Mai.
4. Graudenz, kath. 25. Febr. 21. Febr. 3. Mai.
5. Löbau, evang. 17. März. 13. März. 14. Juni.
6. Tuchel, kath. 29. Septbr. 25. Septhr. 21. Juni.

IL Provinz Brandenburg und Berlin.
1. Berlin, Semin. für .

Stadt&lt;hulen,evang. 8. März. 5. März. 29. Augut.
9
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d. Regierungsbezirk Trier.
Direktor: Kreymer.

e. Regierungsbezirk Aachen.
Aachen, ſtädtiſche höhere Mäd<henſ<hule zu St. Leonard, Vor-

ſteherin: Fräulein Weynen.
Aachen , ſtädtiſ<e höhere Mädchenſchule am Bergdrieſ<, Vor-

ſteherin: Fräulein He>enbach.
Düren, ſtädtiſche paritätiſc<e höhere Mädc<henſ<hule, Rektor:

Donsbac.
Stolberg, ds3l., Rektor: Dr. Wenders.
Malmedy, ds8gl., Vorſteherin: Fräulein Andres.

XI11. Sohenzollernſche Lande.

Keine. |
 

S. Nachweiſung über die Termine für die mündlichen Prüfungen
an den Schullehrer- und den Lehrerinnen-Seminaren im Jahre 18388.

TagdesBeginnes der mündlichen

 

1885.

Nr. Seminar. A me- Entlaſſungs- zweiten
Buitfung Beng GEEfung

1. Provinz Oſtpreußen.

1. Braunsberg, kath. 17. Febr. 24. Febr. 8. Novbr.
2. Prß. Eylau, evang. 31. Auguſt. 13. Septbr. 31. Mai.
3.Ortelsburg,evang.. .25.-Auguſt. 20. "Septbr. 7. Juni.
4. Oſterode, evang. 20. März. 27. März 25. Oktober.
5. Waldau, evang. 24. Febr. 2. März. 1. Novbr.
6. Angerburg, evang. 24. Auguſt. 7. Septbr. 10. Mai.
7. Karalene, evang. 20. April. 17. Mai. 18. Oktober.
8. Ragnit, evang. 14. April. 27. April 21. Novbr.

DI. Provinz Weſtpreußen.
1. Berent, kath. 21. April. 17. April. 23. Auguſt.
2. Marienburg,evang. 24. März. 1. März. 18. Oktober..
3. Prß.Friedland-oo H |

evang. 8. Septbr. 4. Septbhr. 17. Mai.
4. Graudenz, kath. 25. Febr. 21. Febr. 3. Mai.
5. Löbau, evang. 17. März. 13. März. 14. Juni.
6. Tuchel, kath. 29. Septbr. 25. Septhr. 21. Juni.

IL Provinz Brandenburg und Berlin.
1. Berlin, Semin.für .

Stadtſ<hulen,evang. 8. März. 5. März. 29. Auguſt.

9
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Tag des Beginnes der mündlichen
Nr. Seminar. Aufnahme- Entlaungs- zweitenPrüfung. Prüfung. Vo (töchnlichrer-

2. Berlin, Lehrerinnen-
Seminar, evang. 23. Febr. 19. März. ---

3. Köpenild, evang. 1. März. 27. Febr. 3. Mai.
4. Kyriß, evang. 27. Septbr. 24. Septbr. 23. Augut.
9. Neu-Ruppin, evang. 15. März. 12. März. 14. Mai.
6. Oranienburg, evang. 13. Septbr. 10. Septbr. 30. Augut.
7. Alt-Döbern, evang. 15. März. 12. März. 14. Iunni.
8. Drojen, evang. 1. März. 27. Febr. 28. Zuni.
9. Königsberg N./M.,

evang. 13. Septbr. 10. Septbr. 25. Oktober.
10. Neuzelle, evang. 27. Septbr. 24. Septbhr. 21. Juni.
11. Berlin, jüdiches

Lehrer-Seminar. -- 8. März. ---

IV. Provinz Pommern.
1. Kammin, evang. 14. Augut. 10. Augut. 12. Septbr.
2. Pölitz, evang. 23. Febr. 20. Febr. 13. Juni.
3. Pyrit, evang. 9. Septbr. 1. Septbr. 21. Novbr.
4. Bütow, evang. 28. Augut. 24. Augut. 15. Febr.
5. Dramburg, evang. 6. März. 2. März. 6. Juni.
6. Köslin, evang. 25. Septbr. 21. Septbr. 14. Novbr.
7. Franzburg, evang. 14. März. 10. März. 16. Mai.

V. Provinz Poen.
1. Ko&lt;min, evang. 27. März. 30. Januar. Ii: DU

Okto

2. Paradies, evang. 10. April. 27. Febr. (20. Zuni
3. Poen, Lehrerinnen-

Seminar. - 10. April. 14. März. --
zd 4

4. Rawitch, parität. 13. März. 13. Febr. 14 In

5. Bromberg, evang. 27. März. 6. Febr. 5 Dezembr
6. Exin, kath. 25. Septhr. 20. Augut. 138. SIR

VI un Schleien.
. Breslau, kath. - März. 24. Januar. 5. Dezembr.. Habelc&lt;hwerdt, kath. 32. Juni. 19. Juni. 12. Septbr.
. Münterberg, evang. 24. Febr. 2. Febr. 14. Juni.

2do=
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Tag des Beginnes der mündlichen

 

Nr. Seminar. Aufnahme- Entlaſſungs- zweiten
Prüfung. Prüfung. Vo(töſchnlichrer-

2. Berlin,Lehrerinnen-
Seminar, evang. 23. Febr. 19. März. ---

3. Köpenild, evang. 1. März. 27. Febr. 3. Mai.
4. Kyriß, evang. 27. Septbr. 24. Septbr. 23. Auguſt.
9. Neu-Ruppin,evang. 15. März. 12. März. 14. Mai.
6. Oranienburg,evang. 13. Septbr. 10. Septbr. 30. Auguſt.
7. Alt-Döbern, evang. 15. März. 12. März. 14. Iunni.
8. Drojſſen, evang. 1. März. 27. Febr. 28. Zuni.
9. Königsberg N./M.,

evang. 13. Septbr. 10. Septbr. 25. Oktober.
10. Neuzelle, evang. 27. Septbr. 24. Septbhr. 21. Juni.
11. Berlin, jüdiſches

Lehrer-Seminar. -- 8. März. ---

IV. Provinz Pommern.

1. Kammin, evang. 14. Auguſt. 10. Auguſt. 12. Septbr.
2. Pölitz, evang. 23. Febr. 20. Febr. 13. Juni.
3. Pyrit, evang. 9. Septbr. 1. Septbr. 21. Novbr.
4. Bütow, evang. 28. Auguſt. 24. Auguſt. 15. Febr.
5. Dramburg, evang. 6. März. 2. März. 6. Juni.
6. Köslin, evang. 25. Septbr. 21. Septbr. 14. Novbr.
7. Franzburg, evang. 14. März. 10. März. 16. Mai.

V. Provinz Poſen.

1. Koſ<min, evang. 27. März. 30. Januar. Ii: DUOkto
2. Paradies, evang. 10. April. 27. Febr. (20. Zuni
3. Poſen, Lehrerinnen-

Seminar. - 10. April. 14. März. --
zd 4

4. Rawitſch, parität. 13. März. 13. Febr. 14 In

5. Bromberg, evang. 27. März. 6. Febr. 5 Dezembr

6. Exin, kath. 25. Septhr. 20. Auguſt. 138. SIR

VIun Schleſien.

. Breslau, kath. - März. 24. Januar. 5. Dezembr.

. Habelſſc<hwerdt, kath. 32. Juni. 19. Juni. 12. Septbr.

. Münſterberg, evang. 24. Febr. 2. Febr. 14. Juni.2
d
o
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Tag des Beginnes der mündlichen

pondjana

Seminar. Aufnahme- Entlaungs- zweitenPrüfung. Prüfann Eu
. Dels, evang. 23. Juni. 5. Juni. 29. Novbr.
. Steinau a.O. „evang. 7. Septhr. 4. Septbr. 22. Novbr.
. Bunzlau, evang. 13. Septbr. 7. Septhr. 1. Novbr.
. Liehenthal, kath. 10. Augut. 26. Zuni. 22. Augut.
. Liegniß, evang. 5. Iuni. 8. Juni. 23. Augut.
. Reichenbach O./L.,

evang. 15. Dezembr. 12. Dezembr. 3. Mai.
10. Sagan, evang. 2. März. 9. Febr. 15. Novbr.
11. Ober-Glogau, kath. 17. Augut. 14. Augut. 7. Novbr.
12. Kreuzburg, evang. 9. März. 6. Febr. 18. Oktober.
13. Peisfkret&lt;am, kath. 10. Febr. 7. Febr. 5. Septbr.
14. Pil&lt;owitz, kath. 16. März. 13. März. 13. JIuni.
15. Proskfau (früher

Oppeln), kath. 3. Septbr. 28. Augut. 17. Oftober
. Rofenberg, kath. 1. Juin. 29. Mai. 18. April.

(.Ziegenhals, kath. 8. Iuni. 5. Juni. 21. Novbr.
. Zülz, kath. 19. März. 21. Febr. 19. Septh1

VILL Provinz Sachen.
. Barby, evang. 15. Febr. 16. Febr. 16. Mai.
, Daberiadt, evang. 4. Febr. 6. Febr. 6. Zuni.Oterburg, evang. 27. Septbr. 24. Septbhr. 14. Novbr.

.. ..Deligc&lt;, evang. ...-49.. April. 46. April. 27: Augut.
- Droyßig, Gouver- Findet nicht - |

nanten-Intitut, bei dex An-
evang. talt tatt. Anfang Juli. --

6. Droyßig,Lehrerinn.- Findet nicht
Seminar, evang. bei der An-

talt tatt. YAnfang Juli. --
7. Eisleben, evang. 3. März. 5. März. 24. Mai.
8. Elterwerda, evang. 7. Septbr. 4. Septbr. 22. Oktober.
9. Weißenfels, evang. 23. März. 19. März. 28. Mai.
0. Erfurt, evang. 15. Septbr. 17. Septbr. 7. Novbr.
1. Heiligentadt, kath. 15. Septbr. 10. Septhr. 13. Septhr.

VIII Provinz Scleswig-Holtein.
1. Augutenburg, Lehre-

rinn. Semin., evang. 24. Mai. 14. Mai. ---
2. E&gt;ernförde, evang. 19. März. 12. März... 15. März.
3. Hadersleben, evang. 23. April. 16. April. 19. April.
4. Segeberg, evang. 10. Oktober. 26. Septhr. 29. Septhr.

9*
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Tag des Beginnes der mündlichen

 

pon
d

jan
a

Seminar. Aufnahme- Entlaſſungs- zweiten
Prüfung. Prüfann Eu

. Dels, evang. 23. Juni. 5. Juni. 29. Novbr.

. Steinau a.O.„evang. 7. Septhr. 4. Septbr. 22. Novbr.

. Bunzlau, evang. 13. Septbr. 7. Septhr. 1. Novbr.

. Liehenthal, kath. 10. Auguſt. 26. Zuni. 22. Auguſt.

. Liegniß, evang. 5. Iuni. 8. Juni. 23. Auguſt.

. Reichenbach O./L.,
evang. 15. Dezembr. 12. Dezembr. 3. Mai.

10. Sagan, evang. 2. März. 9. Febr. 15. Novbr.
11. Ober-Glogau, kath. 17. Auguſt. 14. Auguſt. 7. Novbr.
12. Kreuzburg, evang. 9. März. 6. Febr. 18. Oktober.
13. Peisfkretſ<am, kath. 10. Febr. 7. Febr. 5. Septbr.
14. Pil<owitz, kath. 16. März. 13. März. 13. JIuni.
15. Proskfau (früher

Oppeln), kath. 3. Septbr. 28. Auguſt. 17. Oftober
. Roſfenberg, kath. 1. Juin. 29.Mai. 18. April.
(.Ziegenhals, kath.8. Iuni. 5. Juni. 21. Novbr.

. Zülz, kath. 19. März. 21. Febr. 19. Septh1

VILL Provinz Sachſen.

. Barby, evang. 15. Febr. 16. Febr. 16. Mai.
, Daberſiadt, evang. 4. Febr. 6. Febr. 6. Zuni.
Oſterburg, evang. 27. Septbr. 24. Septbhr. 14. Novbr.

.. ..Deligſc<,evang. ...-49.. April. 46.April. 27: Auguſt.
- Droyßig, Gouver- Findet nicht - |

nanten-Inſtitut, bei dex An-
evang. ſtalt ſtatt. Anfang Juli. --

6. Droyßig,Lehrerinn.- Findet nicht
Seminar, evang. bei der An-

ſtalt ſtatt. YAnfang Juli. --
7. Eisleben, evang. 3. März. 5. März. 24. Mai.
8. Elſterwerda, evang. 7. Septbr. 4. Septbr. 22. Oktober.
9. Weißenfels, evang. 23. März. 19. März. 28. Mai.
0. Erfurt,evang. 15. Septbr. 17. Septbr. 7. Novbr.
1. Heiligenſtadt, kath. 15. Septbr. 10. Septhr. 13. Septhr.

VIII Provinz Scleswig-Holſtein.

1. Auguſtenburg,Lehre-
rinn. Semin., evang. 24. Mai. 14. Mai. ---

2. E>ernförde, evang. 19. März. 12. März... 15. März.
3. Hadersleben, evang. 23. April. 16. April. 19. April.
4. Segeberg, evang. 10. Oktober. 26. Septhr. 29. Septhr.

9*



Nr. Seminar.

132

Aufnahme- Entlaungs-
Tag des Beginnes der mündlichen

zweiten
Prüfung. Prüfung. Beere

5. Tondern, evang. 12. April. 21. März. 9. April.
6. Ueteren, evang. 20. Dezembr. 13. Dezembr. 17. Dezembr.
7. Raßeburg, (tändi-

c&lt;esSemin.),evang. 2. Mai. 27. April. 30. April.
IX. Provinz Hannover.

1. Hannover, evang. 9. Febr. 5. März. 24. Mai.
9. Wuntorf, evang. 23. Augut. 27. Septbr. 14. Mai.
3. Alfeld, evang. 9. Augut. 13. Septbr. 14. Juni.
4. Hildesheim, kath. 20. Septbr. 17. Septbr. 16. Oktober.
5. Lüneburg, evang. 16. Augut. 20. Septbr. 7. Zuni.
6. Bederkea, evang. 8. März. 15. März. 28. Mai.
7. Stade, evang. 13. Augut. 17. Septbr. 4. Juni,
8. Verden, evanz. 6. Febr. 27. Febr. 31. Mai.
9. Osnabrüc, evang. 20. Augut. 24. Septbr. 7. Mai.

10. Aurich, evang. 1. März. 12. März. 17. Mai.
11. Osnavrück, Bichöfl.

Seminar, kath. -- 15. März. 20. Augut.
12. Hannover, jüdich. --- 23. März. --

X. Provinz Wetfalen.
1. Münter, Lehrerinn.

Seminar, kath. 4. Augut. 30. Zuli. --
2. Warendorf, kath. 10. Augut. 6. Augut. 18. Oktober.
3. Büren, kath. 23. März. 19. März. 14. Mai.
4. Paderborn, Lehrerin-

nen-Seminar, kath. 17. März. Findet i. ZI. --
1888 nicht tatt.

5. Petershagen, evang. 30. April. 26. April. 4. Oftober.
6. Hilhenbac&lt;h, evang. 7. Mai. 5. März. 3. Mai.
7. Rüthen, kath. 13. Febr. 23. Juli. 8. Oktober.
8. Soet, evang. 1. März. 27. Febr. 15. Oktober.

X1. Provinz Heen-Naau.
1. Fulda, kath. 16. März. 13. März. 15. Oktober.
2. Homberg, evang. 8. März. 5. Marz. 5. Novbr.
3. Schlüchtern, evang. 21. Septbr. 18. Septbr. 21. Juni.
4. Dillenburg, parität. 8. Septbhr. 4. Septbhr. 26. Juli.
5. Montabaur, parität. 5. Mai. 2. Mai. 23. Augut.
6. Uingen, parität. 26. März. 10. April. 28. Juni.
7. Kael, israelit. 14. März. 9. März. 295. Okiober.

Nr. Seminar.

132

Aufnahme- Entlaſſungs-

Tag des Beginnes der mündlichen
zweiten

 

Prüfung. Prüfung. Beere

5. Tondern, evang. 12. April. 21. März. 9. April.

6. Ueterſen, evang. 20. Dezembr. 13. Dezembr. 17. Dezembr.
7. Raßeburg, (ſtändi-

ſc<esSemin.),evang. 2. Mai. 27. April. 30. April.

IX. Provinz Hannover.

1. Hannover, evang. 9. Febr. 5. März. 24. Mai.

9. Wunſtorf, evang. 23. Auguſt. 27. Septbr. 14. Mai.

3. Alfeld, evang. 9. Auguſt. 13. Septbr. 14. Juni.

4. Hildesheim, kath. 20. Septbr. 17. Septbr. 16. Oktober.

5. Lüneburg, evang. 16. Auguſt. 20. Septbr. 7. Zuni.

6. Bederkeſa, evang. 8. März. 15. März. 28. Mai.

7. Stade, evang. 13. Auguſt. 17. Septbr. 4. Juni,

8. Verden, evanz. 6. Febr. 27. Febr. 31. Mai.

9. Osnabrüc, evang. 20. Auguſt. 24. Septbr. 7. Mai.

10. Aurich, evang. 1. März. 12. März. 17. Mai.
11. Osnavrück, Biſchöfl.

Seminar, kath. -- 15. März. 20. Auguſt.
12. Hannover, jüdiſch. --- 23. März. --

X. Provinz Weſtfalen.

1. Münſter, Lehrerinn.
Seminar, kath. 4. Auguſt. 30. Zuli. --

2. Warendorf, kath. 10. Auguſt. 6. Auguſt. 18. Oktober.

3. Büren, kath. 23. März. 19. März. 14. Mai.

4. Paderborn,Lehrerin-
nen-Seminar, kath. 17. März. Findet i. ZI. --

1888 nicht ſtatt.
5. Petershagen, evang. 30. April. 26. April. 4. Oftober.
6. Hilhenbac<h, evang. 7. Mai. 5. März. 3. Mai.
7. Rüthen, kath. 13. Febr. 23. Juli. 8. Oktober.
8. Soeſt, evang. 1. März. 27. Febr. 15. Oktober.

X1. Provinz Heſſen-Naſſau.

1. Fulda, kath. 16. März. 13. März. 15. Oktober.
2. Homberg, evang. 8. März. 5. Marz. 5. Novbr.
3. Schlüchtern, evang. 21. Septbr. 18. Septbr. 21. Juni.

4. Dillenburg, parität. 8. Septbhr. 4. Septbhr. 26. Juli.

5. Montabaur, parität. 5. Mai. 2. Mai. 23. Auguſt.
6. Uſingen, parität. 26. März. 10. April. 28. Juni.
7. Kaſſel, israelit. 14. März. 9. März. 295. Okiober.



Tag des Beginnes der mündlichen
Nr. Seminar. Aufnahme- Entlaungs- 5 edweiten vers

Prüfung Prüfung. B au N
XI. Rheinprovinz und Hohenzollern.

1. Boppard, kath. 22. Augut. 7. Augut. 29. Oktobr.
2. Müntermaifeld,

kath. 13. März. 26. Marz. 7. Juni.
3. Neuwied, evang. 21. Augut. 25. Juli. 10. Oktober.
4. Elten, kath. 13. März. 20. Febr. 11. Juni.
5. Kempen, kath. 22. Augut. 30. Zuli. 15. Oktober.
6. Mettmann, evang. 20. März. 8. März. 13. Juni.
7. Mörs, evang. 21. Angut. 1. Augut. 7. Novbr.
8. Odenkirchen, kath. 15. März. 12. April. 16. April.
9. Rheydt, evang. 21. Augut. 15. Augut. 24. Oktober.

10. Xanten, Lehrerinnen
Seminar, kath. 14. März. 23. Febr. ---

11. Brühl, kath. 22. Augut. 2. Augut. 18. Oktober.
12. Siegburg, kath. - 15...März. „27. Febr. 14. Juni.
13. Ottweiler, evang. 20. März. 135. März: 27. Zuni.
14. Prüm, kath. 15. Mai. 4. Zuni. --
15. Saarburg, Lehrerin-

nen-Seminar, kath. 14. März. 5. März. --
16. Wittlich, kath. 22. Augut. 24. Juli. 9. Oktober.
17. Kornelimünter, kath. 22. Augut. 16. Augut. 22. Oktober.
18. Linnich, kath. 15. März. 410. April. 321. Juni.

T. Orte und Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittel-
chulen owie der Rektoren im Jahre 1883.

1. UVeberfic&lt;ht na&lt; Provinzen.

6. November

Provinz. Tag des Beginnes der Prüfung für Ort.
Lehrcr an Mittelchulen. Rektoren.

Otpreußen 3. April 9 April -/ le8. Oftober 13. Oktober [* önigsberg.

Wetpreußen 8. Mai 9. Mai |D anz27. November 28. November zige

Brandenburg 17. April 26. April |
event. 5. Zum“ event. 12. Juni (? erlin.

event. 4. Dezbr.
13. November
event. 11. Dezbr.

Tag des Beginnes der mündlichen

 

 

Nr. Seminar. Aufnahme- Entlaſſungs- 5edweiten vers
Prüfung Prüfung. BauN

XI. Rheinprovinz und Hohenzollern.

1. Boppard, kath. 22. Auguſt. 7. Auguſt. 29. Oktobr.
2. Münſtermaifeld,

kath. 13. März. 26. Marz. 7. Juni.
3. Neuwied, evang. 21. Auguſt. 25. Juli. 10. Oktober.
4. Elten, kath. 13. März. 20. Febr. 11. Juni.
5. Kempen, kath. 22. Auguſt. 30. Zuli. 15. Oktober.
6. Mettmann, evang. 20. März. 8. März. 13. Juni.
7. Mörs, evang. 21. Anguſt. 1. Auguſt. 7. Novbr.
8. Odenkirchen, kath. 15. März. 12. April. 16. April.
9. Rheydt, evang. 21. Auguſt. 15. Auguſt. 24. Oktober.

10. Xanten,Lehrerinnen
Seminar, kath. 14. März. 23. Febr. ---

11. Brühl, kath. 22. Auguſt. 2. Auguſt. 18. Oktober.
12.Siegburg, kath.- 15...März. „27. Febr. 14.Juni.
13. Ottweiler, evang. 20.März. 135. März: 27.Zuni.
14. Prüm, kath. 15. Mai. 4. Zuni. --
15. Saarburg,Lehrerin-

nen-Seminar, kath. 14. März. 5. März. --
16. Wittlich, kath. 22. Auguſt. 24. Juli. 9. Oktober.
17. Kornelimünſter, kath. 22. Auguſt. 16. Auguſt. 22. Oktober.
18. Linnich, kath. 15. März. 410. April. 321. Juni.

T. Orte und Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittel-
ſchulen ſowie der Rektoren im Jahre 1883.

1. UVeberfic<ht na< Provinzen.

 

6. November

Provinz. Tag des Beginnes der Prüfung für Ort.
Lehrcr an Mittelſchulen. Rektoren.

Oſtpreußen 3. April 9 April -/ le
8. Oftober 13. Oktober [*önigsberg.

Weſtpreußen 8. Mai 9. Mai |Danz
27. November 28. November zige

Brandenburg 17. April 26. April |
event. 5. Zum“ event. 12. Juni (?erlin.

event. 4. Dezbr.
13. November
event. 11. Dezbr.
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Provinz. Tag des Beginnes derPrüfung für Ort.
Lehrer an Mittelchulen. Rektoren.

Pommern 30. Mai 29. Mai | Siuxr
5. Dezember 4. Dezember |J Stettin.

Poen 2. Mai 4. Mai |
14. November 16. November | Poen.

Schleien 30. April 4. Mai |
22. Oktober 26. Oltober / Breölau.

Sachen 3. Mai 7. Mai |
22. November 26. November | Magdeburg.

Schleswig- 5. März 9, März 1Holtein ( 17. September 21. September | Tondern.
Hannover 18. April 16. April 1 -

23. Oktober 21. Oktober | Hannover.
Wetfalen 18. April 18. Aprii | aps

24. Oktober 24. Oktober Münter.

Heen-Naau 1 Imi 7. Jimi | Kael30. November 6. Dezember j "0
Rheinprovinz 23. Mai 1. Juni | eus
5. November 14. November | Koblenz.

II. Chronologi&lt;e Ueberfiht.
Monat. Tag des Beginnes der Ort.

. Prüfung für
Lehrer an Mittelchulen. Nektoren.

März 5. 9. Tondern.
April 3. 9. Königsberg i. Prf.

--- 16. Hannover.
17. -- Berlin.
18. --“ Hannover.
18. 18. Münter.
-- 26. Betlin.
30. =. Bregßlau.

Mai 2. --“ Poen.
3. -- Magdeburg.
-- 4. Poen.
--- 4. Breglau.

-- 7. Magdeburg.
8. 9. Danzig.
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Provinz. Tag des Beginnes derPrüfung für Ort.
Lehrer an Mittelſchulen. Rektoren.

Pommern 30. Mai 29. Mai | Siuxr
5. Dezember 4. Dezember |J Stettin.

Poſen 2. Mai 4. Mai |
14. November 16. November | Poſen.

Schleſien 30. April 4. Mai |
22. Oktober 26. Oltober / Breölau.

Sachſen 3. Mai 7. Mai |
22. November 26. November | Magdeburg.

Schleswig- 5. März 9, März 1
Holſtein ( 17. September 21. September | Tondern.

Hannover 18. April 16. April 1 -
23. Oktober 21. Oktober | Hannover.

Weſtfalen 18. April 18. Aprii | aps
24. Oktober 24. Oktober ſ Münſter.

Heſſen-Naſſau 1 Imi 7. Jimi | Kaſſel
30. November 6. Dezember ſj "0

Rheinprovinz 23. Mai 1. Juni | eus
5. November 14. November | Koblenz.

 

II. Chronologiſ<e Ueberfiht.

Monat. Tag des Beginnes der Ort.
. Prüfung für

Lehrer an Mittelſchulen. Nektoren.

März 5. 9. Tondern.

April 3. 9. Königsberg i. Prf.
--- 16. Hannover.
17. -- Berlin.
18. --“ Hannover.
18. 18. Münſter.
-- 26. Betlin.
30. =. Bregßlau.

Mai 2. --“ Poſen.
3. -- Magdeburg.
-- 4. Poſen.
--- 4. Breglau.
-- 7. Magdeburg.
8. 9. Danzig.
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Monat. Tag des Beginnes der Ort.
Prüfung für

Lehrer an Mittelchulen. Rektoren.

(no&lt;m Mai) 23. -- Koblenz.
30 29. Stettin.

Juni 1. -- Kael.
-- 1. Koblenz.

event. 5. -- Berlin.
-- 7. Kael.
--=- event. 12. Berlin.

September 17. 21. Tondern.
Oktober 8. 13. Königsberg i. Prß.

-- 21. Hannover.
22. - Bregßlau.
23. -- Hannover.
24. 24. Münter.

| --- 26. Bregßlau.

November 5. -- Koblenz.
6. 13. Berlin.

14. -=-- Pojjen.
-- 14. Koblenz.
-- 16. Poen.
22. 26. Magdeburg.

 27 28. Danzig.
 30. -=" Kaffel.

Dezember event. 4. -- Berlin.
5. 4. Stettin.
-- 6. Kael.
-- event. 11. Berlin.
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Monat. Tag des Beginnes der Ort.
Prüfung für

 

Lehrer an Mittelſchulen. Rektoren.

(no<m Mai) 23. -- Koblenz.
30 29. Stettin.

Juni 1. -- Kaſſel.
-- 1. Koblenz.

event. 5. -- Berlin.
-- 7. Kaſſel.
--=- event. 12. Berlin.

September 17. 21. Tondern.

Oktober 8. 13. Königsberg i. Prß.
-- 21. Hannover.
22. - Bregßlau.
23. -- Hannover.
24. 24. Münſter.

| --- 26. Bregßlau.

November 5. -- Koblenz.
6. 13. Berlin.

14. -=-- Pojſjen.
-- 14. Koblenz.
-- 16. Poſen.
22. 26. Magdeburg.
27 28. Danzig.
30. -=" Kaffel.

Dezember event. 4. -- Berlin.
5. 4. Stettin.
-- 6. Kaſſel.
-- event. 11. Berlin.
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V. Orte und Termine für die Prüfungen ver Lehrerinnen, der Sprach-
lehrerinnen und der Sc&lt;nlvorltieherinnea im Jahre 1888.*)

1. Chronologi&lt;e Uebericht.
Tag des Beginnes der Prüfung für

Sprach- Scul- Art der
Monat. Lehre- (chre- vortehe- Ort. Lehrerinnen-Prüfung.

eimnen. innen. rinnen. “

Februar 7. -- --- Kaierswerth Abg. Prüf. a. d. Lehr.
Bild. Ant. bei der
Diakonien-Antalt.

9. -- -- Marienburg Abg. Prüf. a. d. tädtich.
Lehr. Bild. Ant.

16. -=“ Trier Abg. Prüf. a. d. Lehr.
Bild. Ant. bei der höh.
Mädchenc&lt;h.

21. 21. 25. Scleswig Kommi. Prüf.
27. -- --“ Berlin AbJ. Prüf. a. d. Luien-

Stiftung.
März 1. 1. 8. Danzig AbJ. Prüf. a. d. tädtich.

Lehr. Bild. Ant., =-zu-
gleich für Auswärtige.

5. -- 9. Saarburg Abg. Prüf. a. d. Königl.
fkathol. Lehrerinnen-Se-
minar, -- zugleich für
Auswärtige.

6. -- --. Königsberg i./Pr. Kommi. Prüf.
12. -- -- Köln Abg. Prüf. a. d. Lehr.

Bild. Ant. bei der tädt.
höh. Mäd&lt;henc&lt;.

13. 13 --“ Poen Kommi. Prüf.
13. -- -- Breslau Abg. Prüf. a. d. Privat-

Lehr. Bild. Ant. d. Frl.
Holthauen.

14. --- =-- Poen Abg. Prüf. a. d. Königl.
Lehrerinnen- Seminar.

-- --- 15. Königsherg i./Pr.
15. -- -- Berlin Abg. Prüf. a. d. Königl.

Lehrerinnen- Seminar.
15. -- -- Xanten Abg. Prüf. a. d. Königl.

kathol. Lehrerinnen-Se-
minarx.

*) Für die Bezeichnung „Lehrerinnen-Bildungs-Antalt“ wird die Abkürzung „Lehr.
Bild, Ant.“ angewendet.
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V. Orte und Termine für die Prüfungen ver Lehrerinnen, der Sprach-
lehrerinnen und der Sc<nlvorltieherinnea im Jahre 1888.*)

1. Chronologiſ<e Ueberſicht.

Tag des Beginnes der Prüfung für
Sprach- Scul- Art der

 

Monat. Lehre- (chre- vorſtehe- Ort. Lehrerinnen-Prüfung.
eimnen. innen. rinnen. “

Februar 7. -- --- Kaiſerswerth Abg. Prüf. a. d. Lehr.
Bild. Anſt. bei der
Diakoniſſen-Anſtalt.

9. -- -- Marienburg Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch.
Lehr. Bild. Anſt.

16. -=“ Trier Abg. Prüf. a. d. Lehr.
Bild. Anſt. bei der höh.
Mädchenſc<h.

21. 21. 25. Scleswig Kommiſſ. Prüf.
27. -- --“ Berlin AbJ. Prüf. a. d. Luiſen-

Stiftung.
März 1. 1. 8. Danzig AbJ. Prüf. a. d. ſtädtiſch.

Lehr. Bild. Anſt., =-zu-
gleich für Auswärtige.

5. -- 9. Saarburg Abg. Prüf. a. d. Königl.
fkathol. Lehrerinnen-Se-
minar, -- zugleich für
Auswärtige.

6. -- --. Königsberg i./Pr. Kommiſſ. Prüf.
12. -- -- Köln Abg. Prüf. a. d. Lehr.

Bild. Anſt. bei der ſtädt.
höh. Mäd<henſc<.

13. 13 --“ Poſen Kommiſſ. Prüf.
13. -- -- Breslau Abg. Prüf. a. d. Privat-

Lehr. Bild. Anſt. d. Frl.
Holthauſen.

14. --- =-- Poſen Abg. Prüf. a. d. Königl.
Lehrerinnen- Seminar.

-- --- 15. Königsherg i./Pr.
15. -- -- Berlin Abg. Prüf. a. d. Königl.

Lehrerinnen- Seminar.
15. -- -- Xanten Abg. Prüf. a. d. Königl.

kathol. Lehrerinnen-Se-
minarx.

*) Für die Bezeichnung „Lehrerinnen-Bildungs-Anſtalt“ wird die Abkürzung „Lehr.
Bild, Anſt.“ angewendet.
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Tag des Beginnes der Prüfung fürSprac&lt;h- Scul- Art derMonat. Fehre- (ehre vorich» Ort. Lehrerinnen-Prüfung.
rinnen. rinnen. | ...

no&lt;qMaärz)-- --- 17. Poenmotz) 17. -- --“ Görlitz Abg. Prüf. a. d, tädtich.

Lehr. Bild. Ant.
--- 19. -- Königsberg i./Pr.
19. m. -- Bromberg Abg. Prüf. a. e. Privat-

Lehr. Bild. Ant.
19. -- --“ Breslau Abg. Prüf. a. d. Privat-ger. Bild. Ant. des

| | Dr. Nisle.

19. 19. 19. Hannover Abg. Prüf. a. d. tädtich.
Lehr. Bild. Ant., = zu-
gleich für Auswärtige.

-- 19. Kael
19. -- -- Koblenz Abg. Prüf. a. d. Lehr.

Bild. Ant. b. d. evangel.
"Stifts&lt;hule, = zugleih

| für Answärkige.20. 20. -- Kael Abg. Prüf. a. &gt;. tädtich.Leyr. Bild. Aut.
21. -- 23. Bromberg Kommi. Prüf.
23. -- -- Potsdam dsgl.
23. -- -- Frankfurt a./D. dsgl.
23. = - Breö&amp;taun=] Abg.Prüf.a.d. Privat-

Lehr. Bild. Ant. des
nm "Frl. Lademann.
-- 23. 23. Koblenz

April 4. 4. 4. Breßlau Kommi. Prüf.
9. -- 5. Halbertadt dsgl.
10. -- 10. Liegnit dsgl.
10. 10. 10. Münter dsgl.
12. -.- 12. Stettin d8gl.
-- 13. -=- Magdeburg
16. --- -- Elberfeld -/ "Abg. Prüf. a. d. Lehr.“

Bild. Ant. bei der tädt.
höh. Mädchen&lt;.

23. -- --“ Köln Abg. Prüf. a. d. tädtich.
Kurus für kath. Ele-
mentar-Lehrerinnen.

26. -- - Lilit Abg. Prüf. a. d. tädtich
Lehr. Bild. Ant.

26. - -- Berlin Kommi. Prüf.

137

 

Tag des Beginnes der Prüfung für

 

Sprac<h- Scul- Art der
Monat. Fehre- (ehre vorſich» Ort. Lehrerinnen-Prüfung.

rinnen. rinnen. | ...

no<qMaärz)-- --- 17. Poſen
motz) 17. -- --“ Görlitz Abg. Prüf. a. d, ſtädtiſch.

Lehr. Bild. Anſt.
--- 19. -- Königsberg i./Pr.
19. m. -- Bromberg Abg. Prüf. a. e. Privat-

Lehr. Bild. Anſt.
19. -- --“ Breslau Abg. Prüf. a. d. Privat-

ger. Bild. Anſt. des
| | Dr. Nisle.

19. 19. 19. Hannover Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch.
Lehr. Bild. Anſt., = zu-
gleich für Auswärtige.

-- 19. Kaſſel
19. -- -- Koblenz Abg. Prüf. a. d. Lehr.

Bild. Anſt. b. d. evangel.
"Stiftsſ<hule,= zugleih

| für Answärkige.
20. 20. -- Kaſſel Abg. Prüf. a. >. ſtädtiſch.

Leyr. Bild. Auſt.
21. -- 23. Bromberg Kommiſſ. Prüf.
23. -- -- Potsdam dsgl.
23. -- -- Frankfurt a./D. dsgl.
23. = - Breö&taun=] Abg.Prüf.a.d.Privat-

Lehr. Bild. Anſt. des
nm "Frl. Lademann.
-- 23. 23. Koblenz

April 4. 4. 4. Breßlau Kommiſſ. Prüf.
9. -- 5. Halberſtadt dsgl.
10. -- 10. Liegnit dsgl.
10. 10. 10. Münſter dsgl.
12. -.- 12. Stettin d8gl.
-- 13. -=- Magdeburg
16. --- -- Elberfeld -/ "Abg. Prüf. a. d.Lehr.“

Bild. Anſt. bei der ſtädt.
höh. Mädchenſ<.

23. -- --“ Köln Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch.
Kurſus für kath. Ele-
mentar-Lehrerinnen.

26. -- - Lilſit Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch
Lehr. Bild. Anſt.

26. - -- Berlin Kommiſſ. Prüf.
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Tag des Beginnes der Prüfung fürSprach- Scul- Art derMonat. Lehre ehre vorftehe Ort. Lehrerinnen-Prüfung.
* rinnen. rinnen.

(no&lt;g April) 26. -- -- Müntereifel Abg. Prüf. a. d. tädtich.
| Lehr. Bild. Ant.

30. -- --“ Koblenz Kommij. Prüf. f. kathol.
| Bewerberinnen.

„MRai 1. 1. KösSlin Kommi. Prüf.
T. -- 8. Montabaur -/ dsgl.
8. -- 8. Keppel, Stift, i. dsgl.

Wetf.
=-- --- 11. Koblenz für kathol. Bewerber-

innen.
14. -- -=-- Augutenburg Abg. Prüf. a. d. Königl.

evangel. Lehrerinnen-
Seminar.

--- 23 - Stettin

=. --- 24. Wiesbaden

-- -- 95. Berlin

25. 25. -=- Wiesbaden Abg. Prüf. a. d. tädtich.
Lehr. Bild. Ant,

28. -- -- Graudenz dsgl.
-- 28 -=- Berlin

Juni 4. --- --“ Marienwerder Abg. Prüf. a. d. tädtich.
Lehr. Bild. Ant.

11. -- -- Gnadau Abg. Prüf. a. d. Lehr.
Bild. Ant. der evangel.
Brüdergemeinde.

20. = 20. Eisleben Kommi. Prüf.
21. &gt;. --= Berent Abg. Prüf. a. d. fath.

Marientift.
Juli Anfang -- -- Droyßig Abg. Prüf. a. d. Königl.

evangel. Gouvernanten-
Intitut.

Anfang -- -- Droyßig Abg. Prüf. a. d. Königl.
evangel. Lehrerinnen-
Seminar.

17. -- 20. Düeldorf Abg. Prüf. a. d. Luien-
Scule, =- zugleich für
Auswärtige.

30. -- - Münter Abg. Prüf. a. d. Königl.
fathol. Lehrerinnen-Se-
minar.
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Tag des Beginnes der Prüfung für

 

Sprach- Scul- Art der
Monat. Lehre ehre vorftehe Ort. Lehrerinnen-Prüfung.

* rinnen. rinnen.

(no<gApril) 26. -- -- Münſtereifel Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch.
| Lehr. Bild. Anſt.

30. -- --“ Koblenz Kommijſſ. Prüf. f. kathol.
| Bewerberinnen.
„MRai 1. 1. KösSlin Kommiſſ. Prüf.

T. -- 8. Montabaur -/ dsgl.
8. -- 8. Keppel, Stift, i. dsgl.

Weſtf.
=-- --- 11. Koblenz für kathol. Bewerber-

innen.
14. -- -=-- Auguſtenburg Abg. Prüf. a. d. Königl.

evangel. Lehrerinnen-
Seminar.

--- 23 - Stettin
=. --- 24. Wiesbaden
-- -- 95. Berlin
25. 25. -=- Wiesbaden Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch.

Lehr. Bild. Anſt,
28. -- -- Graudenz dsgl.
-- 28 -=- Berlin

Juni 4. --- --“ Marienwerder Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch.
Lehr. Bild. Anſt.

11. -- -- Gnadau Abg. Prüf. a. d. Lehr.
Bild. Anſt. der evangel.
Brüdergemeinde.

20. = 20. Eisleben Kommiſſ. Prüf.
21. >. --= Berent Abg. Prüf. a. d. fath.

Marienſtift.
Juli Anfang -- -- Droyßig Abg. Prüf. a. d. Königl.

evangel. Gouvernanten-
Inſtitut.

Anfang -- -- Droyßig Abg. Prüf. a. d. Königl.
evangel. Lehrerinnen-
Seminar.

17. -- 20. Düſſeldorf Abg. Prüf. a. d. Luiſen-
Scule, =- zugleich für
Auswärtige.

30. -- - Münſter Abg. Prüf. a. d. Königl.
fathol. Lehrerinnen-Se-
minar.
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Tag des Beginnes der Prüfung für
Sprach- Scul- Art derMonat. Sehre- (ehre vorfiche- Ort. Lehrerinnen-Prüfung.

“* rinnen. rinnen.

Augut 24. -- -- Elbing Abg. Prüf. a. d. tädtich.
Lehr. Bild. Ant., =- zu-
gleich für Auswärtige.

27. =. - Halle a./S. Abg. Prüf. a. d. Privat-
Lehr. Bild. Ant. bei
den Franckechen Stif=
tungen.

= --. 29. Elbing
September 3. -- - -- Bromberg. g. Prüf. a. e. Privat-R Bild. Ant.

3. -- 3. Hannover Kommi. Prüf.
4. 4. -- Scleswig dsgl. .
5. -- 6. Bromberg dsgl.

-- 6. --“ Hannover

u &gt; 8 Scleswig-
10. =“ = Then 3 Abg. Prüf. a. d- tädtich.

- Lehr. Bild. Ant. =.
11. 11 12. Poen Kommij. Prüf.
13. -- -- Danzig Abg. Prüf. a. e. Privat-

Lehr. Bild. Ant.
13. -- -- Breglau Abg. Prüf. a. d. Privat-

Lehr. Bild. Ant. des
-Frl. Lademann.

--- -- 13... Frankfurta.M.
-- 14 -- Danzig .

14. 14. --=“ Frankfurt a./M. Abg. Prüf. a. d. tädtich.
Lehr. Bild. Ant.

20. -- -- Breglau Abg. Prüf. a. d. Privat-
Lehr. Bild. Ant. des
Frl. Holthauen.

20. -- 20. Erfurt Kommij. Prüf.
21. -- =-- Frankfurt a./D. dgl.
24. -- -=- Königsberg i./Pr. dsgl.
24. - Berlin Abg. Prüf. a. d. Luien-

Stiftung.
24. -- -- Koblenz Kommi. Prüf. f. kathol.

A verberinnen.25. - -- g. Prüf. a. d. Privat-Breslau EI Bild. Ant. des
Dr. Nisle.
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Tag des Beginnes der Prüfung für

 

Sprach- Scul- Art der
Monat. Sehre- (ehre vorfiche- Ort. Lehrerinnen-Prüfung.

“* rinnen. rinnen.

Auguſt 24. -- -- Elbing Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch.
Lehr. Bild. Anſt., =- zu-
gleich für Auswärtige.

27. =. - Halle a./S. Abg. Prüf. a. d. Privat-
Lehr. Bild. Anſt. bei
den Franckeſchen Stif=
tungen.

= --. 29. Elbing
September 3. -- - -- Bromberg. g. Prüf. a. e. Privat-

R Bild. Anſt.
3. -- 3. Hannover Kommiſſ. Prüf.
4. 4. -- Scleswig dsgl. .
5. -- 6. Bromberg dsgl.

-- 6. --“ Hannover
u > 8 Scleswig-
10. =“ =Then 3 Abg. Prüf.a. d-ſtädtiſch.

- Lehr. Bild. Anſt. =.
11. 11 12. Poſen Kommiſj. Prüf.
13. -- -- Danzig Abg. Prüf. a. e. Privat-

Lehr. Bild. Anſt.
13. -- -- Breglau Abg. Prüf. a. d. Privat-

Lehr. Bild. Anſt. des
- Frl. Lademann.

--- -- 13... Frankfurta.M.
-- 14 -- Danzig .
14. 14. --=“ Frankfurt a./M. Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch.

Lehr. Bild. Anſt.
20. -- -- Breglau Abg. Prüf. a. d. Privat-

Lehr. Bild. Anſt. des
Frl. Holthauſen.

20. -- 20. Erfurt Kommijſſ. Prüf.
21. -- =-- Frankfurt a./D. dgl.
24. -- -=- Königsberg i./Pr. dsgl.
24. - Berlin Abg. Prüf. a. d. Luiſen-

Stiftung.
24. -- -- Koblenz Kommiſſ. Prüf. f. kathol.

Averberinnen.
25. - -- g. Prüf. a. d. Privat-Breslau

EI Bild. Anſt. des
Dr. Nisle.
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Tag des Beginnes der Prüfung für !
ohn. Sprac&lt;h- S&lt;hul- '

Monat. Lehre- lehre- vortehe- Ort.
Art der

Lehrerinnen-Prüfung.
DINNER. vinnen. rinnen.

Oktober 2. +. 2. BresSlau Kommi]. Prüf.
-- 4. 3. Königsberg i./Pr.
-- 5. 5. Koblenz Sculvorteh. Prüf. für

kathol. Bewerberinnen.
11. -- 11. Pleß O./SHl. FKommij. Prüf.
11. --- 11. Keppel, Stift, in dsgl.

Wetf.
15. -- -- Berlin dsgl.
16. -- 16. Straljund dsgl.
-- 19. -- Magdeburg

24. -- 24. Stettin Kommi. Prüf.
November 5. 5. 5. Münter Kommi. Prüf.

10. -- --“- Memel. AbZ. Prüf. a. d. tädtich.
Lehr. Bild. Ant.

- 19. 15. Berlin
-- 27. -=- Stettin

Geammts-
zahl der
Prüfungen 75 25 38.

11. Alphabeti&lt;e Uebericht.
Tades Beginnes der Prüfung fürOrt. pra Schulvor-|ArtderLehrerinnen-Prüfung.Lehrerinnen. (eben. | eheim. 3

Auguten- 14. Mai -- = Abg. Prüf. a. d. Königl. evangel.
burg Lehrerinnen-Seminar.

Berent 21. Juni -- - Abg. Prüf. a. d. kathol. Marientift.

Berlin 27. Febr. -- -- . ien-Sti

Berlin M Et m | Abg. Prüf. a. d. Luien-Stiftung.
15. März -- -- Abg. Prüf. a. d. Königl. Lehrer-

innen- Seminar.
26. April 28. Mai 25. Mai | € .15. Okthr. 19. Novbr. 15. Novbr. | 'Kommi. Prüf.

BresSlau 13. März m -- Abg. Prüf. a. d. Privat-Lehr.
20. Sptbr. -- --- Hild. Ant. d. Frl. Holthauen.
19 Mär -- --

95. Spthr. in im ) dsgl. des Dr. Nigle.

.- Sur iu ) dsgl. des Frl. Lademann.
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Tag des Beginnes der Prüfung für !
ohn. Sprac<h- S<hul- '

Monat. Lehre- lehre- vorſtehe- Ort.
Art der

Lehrerinnen-Prüfung.
 

 

DINNER. vinnen. rinnen.

Oktober 2. +. 2. BresSlau Kommiſ]. Prüf.
-- 4. 3. Königsberg i./Pr.
-- 5. 5. Koblenz Sculvorſteh. Prüf. für

kathol. Bewerberinnen.
11. -- 11. Pleß O./SHl. FKommiſj. Prüf.
11. --- 11. Keppel, Stift, in dsgl.

Weſtf.
15. -- -- Berlin dsgl.
16. -- 16. Straljund dsgl.
-- 19. -- Magdeburg
24. -- 24. Stettin Kommiſſ. Prüf.

November 5. 5. 5. Münſter Kommiſſ. Prüf.
10. -- --“- Memel. AbZ. Prüf. a. d. ſtädtiſch.

Lehr. Bild. Anſt.
- 19. 15. Berlin
-- 27. -=- Stettin

Geſammts-
zahl der
Prüfungen 75 25 38.

11. Alphabetiſ<e Ueberſicht.

  

 

Tades Beginnes der Prüfung für
Ort. pra Schulvor- Art der Lehrerinnen-Prüfung.

Lehrerinnen. (eben. | eheim. 3

Auguſten- 14. Mai -- = Abg. Prüf. a. d. Königl. evangel.
burg Lehrerinnen-Seminar.

Berent 21. Juni -- - Abg. Prüf. a. d. kathol. Marienſtift.

Berlin 27. Febr. -- -- . iſen-StiBerlin M Et m | Abg. Prüf. a. d. Luiſen-Stiftung.

15. März -- -- Abg. Prüf. a. d. Königl. Lehrer-
innen-Seminar.

26. April 28. Mai 25. Mai | € .
15. Okthr. 19. Novbr. 15. Novbr. | 'Kommiſſ. Prüf.

BresSlau 13. März m -- Abg. Prüf. a. d. Privat-Lehr.
20. Sptbr. -- --- Hild. Anſt. d. Frl. Holthauſen.
19 Mär -- --95. Spthr. in im ) dsgl. des Dr. Nigle.

.- Sur iu ) dsgl. des Frl. Lademann.
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Tag des Beginnes der Prüfung für
Sprach- Sulvor-| lehrerinnen.|teherinnen.Art der Lehrerinnen-Prüfung.Ort. Lehrerinnen.

no&lt; Bres- 4. April
lau 2. Oktbr.

Bromberg 19. März
3. Sptbr.

21. März
59. Sptbr.

Danzig 1. März

13. Sptbr.

Droyßig Anfang
Juli

Anfang

Düeldorf 17. Juli

Eisleben 20. Juni
Elberfeld 16. April

Eibing 24. Awout

Erfurt 20.
Frankfurt 23.

a./D. 21.
Frankfurt 14.

a./M.
Gnadau 11.

Görlit 17.

Graudeuz 28.
Halbertadt 5.
Halle a./S. 27.

Sptbr.
März
Sptbr.
Sptbr.

Imi

März

Mai
April.
Augut

4.
4. Oktbr. 2. Okftbr.

14.

April 4. April

23. MärzSN 8. März

Spthr. --

- 20. Juli

-- 20. Zuni

6. Sptbr.

Kommi. Prüf.
dsal.
| Abg. Prüf. a. e. Privat-Lehr.
| Bild. Ant.
| Kommi. Prüf.
Abg. Prüf. a. d. tädtich. Lehr.

Bild. Ant., = zugleich für
Auswärtige.

Abg. Prüf. a. e. Privat-Lehr.
Bild. Ant.

Abg. Prüf. a. d. Königl. evang.
Gouvernant. Intitut.

Abg. Prüf. a. d. Königl. evang.
- Lehrerinnen-Semina.

Abg. Prüf. a. d. Luienchule, =
zugleich für Auswärtige.

Kommi. Prüf.
Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild. Ant.

bei der tädt. höh. Mädchench.
- = - 29. Augut Abg. Prüf. a. d. tädtiich. Lehr.

14.

Bild. Ant., =- zugleich für
'Auswärtige. | |

- 20. Spthr. Kommi. Prüf.

eam | dSgl.
Sptbr. 13. Sptbr. Abg. Prüf. a. d. tädtic&lt;. Lehr,

Bild. Ant.
- Abg.-Prüf. a. d. Lehr. Bild. Ant.

der evangel. Brüdergemeinde.
Abg. Prüf. a. d. tädtich. Lehr.

Bild. Ant.
dsJl.
Kommi. Prüf.
Abg. Prüf. a. d. Privat -Lehr.

Bild. Ant. bei den Franckechen
Stiftungen.

&gt;»

 

14.1

 

Tag des Beginnes der Prüfung für
Sprach- Sulvor-

| lehrerinnen. ſteherinnen.
Art der Lehrerinnen-Prüfung.

 

 

Ort. Lehrerinnen.

no< Bres- 4. April
lau 2. Oktbr.

Bromberg 19. März
3. Sptbr.

21. März
59. Sptbr.

Danzig 1. März

13. Sptbr.

Droyßig Anfang
Juli

Anfang

Düſſeldorf 17. Juli

Eisleben 20. Juni

Elberfeld 16. April

 Eibing 24. Awouſt

Erfurt 20.

Frankfurt 23.
a./D. 21.

Frankfurt 14.
a./M.

Gnadau 11.

Görlit 17.

Graudeuz 28.

Halberſtadt 5.

Halle a./S. 27.

Sptbr.

März
Sptbr.

Sptbr.

Imi

März

Mai

April.

Auguſt

4.
4. Oktbr. 2. Okftbr.

14.

April 4. April

23. März
S
N

8. März

Spthr. --

- 20. Juli

-- 20. Zuni

6. Sptbr.

Kommiſſ. Prüf.
dsal.

| Abg. Prüf. a. e. Privat-Lehr.
| Bild. Anſt.

| Kommiſſ. Prüf.

Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch. Lehr.
Bild. Anſt., = zugleich für
Auswärtige.

Abg. Prüf. a. e. Privat-Lehr.
Bild. Anſt.

Abg. Prüf. a. d. Königl. evang.
Gouvernant. Inſtitut.

Abg. Prüf. a. d. Königl. evang.
- Lehrerinnen-Semina.

Abg. Prüf. a. d. Luiſenſchule, =
zugleich für Auswärtige.

Kommiſſ. Prüf.

Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild. Anſt.
bei der ſtädt. höh. Mädchenſch.

- = - 29. AuguſtAbg.Prüf. a. d. ſtädtiich. Lehr.

14.

Bild. Anſt., =- zugleich für
'Auswärtige. | |

- 20. Spthr. Kommiſſ. Prüf.

eam
| dSgl.

Sptbr. 13. Sptbr. Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſc<. Lehr,
Bild. Anſt.

- Abg.-Prüf. a. d. Lehr. Bild. Anſt.
der evangel. Brüdergemeinde.

Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch. Lehr.
Bild. Anſt.

dsJl.

Kommiſſ. Prüf.

Abg. Prüf. a. d. Privat -Lehr.
Bild. Anſt. bei den Franckeſchen
Stiftungen.

>»
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Ort Tag des Beginnes der Prüfung für Art der Lehreri PrüfOrt. u - lvor- rt der Lehrerinnen-Prüfung.Lehrerinnen. | Rehen 3
Hannover 19. März 19. März 19. März Abg. Prüf. a. d. tädtich. Lehr.

Bild. Ant., = zugleich für
Auswärtige.

3. Sptbr. 6. Sptbhr. 3. Sptbr. Kommi. Prüf.
Kaiers8- 7. Febr. NE -- Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild. Ant.

werth bei der Diakonien-Autalt.
Kael 20. März 20. März 19. März Abg. Prüf. a. d. tädtich. Lehr.

Bild. Ant.
Keppel, 8. Mai -- 8. Mai 1 , .

Stift, i. 11. Oktbr. -- 11. Oktbr. j Fommi. Prüf.
Wetf.

Koblenz 19. März 23. März 23. März Abg. Prüf. a. d. evang. Lehr. Bild.
Ant. bei der evang. Stiftschule,
-- zugleicß für Auswärtige.

30. April - 11. Mai Kommi. Prüf. für kathol. Be-
werberinnen.

24. Sptbr. 5. Oktbr. 5. Okftbr. dsgl.
Köln 12. März -- -- Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild. Ant.

bei der tädt. höh. Mädchen&lt;.
23. April --- -- Abg. Prüf. a. d. tädtic&lt;. Kurus

für kathol. Elementar - Lehre-
rinnen.

Königsberg 6. März 19. März 15. März Kommi. Prüf.
i./Pr. 24. Sptbr. 4. Oktbhr. 3. Oftbr. dsgl.

Köslin 1. Mai - -- 1. Mai dägl.

Liegnit 10. April -- 10. April dsgl.
Magdeburg =“ 13. April --

--“- 19. Ofthr. --

Marienburg 9. Febr. -- - Abg. Prüf. a. d. tädtic&lt;. Lehr.
Bild. Ant.Marien-4,Juni-----dögl.werder

Memel 10. Novyhbr. --- - dögl.

Montabaur 7. Mai -- 8. Mai Kommi]. Prüf.
Münter 10. April 10. April 10. April dsgl.
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Ort Tag des Beginnes der Prüfung für Art der Lehreri Prüf
Ort. u - lvor- rt der Lehrerinnen-Prüfung.

Lehrerinnen.| Rehen 3

Hannover 19. März 19. März 19. März Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch. Lehr.
Bild. Anſt., = zugleich für
Auswärtige.

3. Sptbr. 6. Sptbhr. 3. Sptbr. Kommiſſ. Prüf.

Kaiſers8- 7. Febr. NE -- Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild. Anſt.
werth bei der Diakoniſſen-Auſtalt.

Kaſſel 20. März 20. März 19. März Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch. Lehr.
Bild. Anſt.

Keppel, 8. Mai -- 8. Mai 1 , .
Stift, i. 11. Oktbr. -- 11. Oktbr. j Fommiſſ. Prüf.
Weſtf.

Koblenz 19. März 23. März 23. März Abg. Prüf. a. d. evang. Lehr. Bild.
Anſt. bei der evang. Stiftsſchule,
-- zugleicß für Auswärtige.

30. April - 11. Mai Kommiſſ. Prüf. für kathol. Be-
werberinnen.

24. Sptbr. 5. Oktbr. 5. Okftbr. dsgl.

Köln 12. März -- -- Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild. Anſt.
bei der ſtädt. höh. Mädchenſ<.

23. April --- -- Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſc<. Kurſus
für kathol. Elementar - Lehre-
rinnen.

Königsberg 6. März 19. März 15. März Kommiſſ. Prüf.
i./Pr. 24. Sptbr. 4. Oktbhr. 3. Oftbr. dsgl.

Köslin 1. Mai - -- 1. Mai dägl.

Liegnit 10. April -- 10. April dsgl.

Magdeburg =“ 13. April --
--“- 19. Ofthr. --

Marienburg 9. Febr. -- - Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſc<. Lehr.
Bild. Anſt.

Marien 4, Juni --- -- dögl.
werder

Memel 10. Novyhbr. --- - dögl.

Montabaur 7. Mai -- 8. Mai Kommiſ]. Prüf.

Münſter 10. April 10. April 10. April dsgl.



Ort. Lehrerinnen. lehrerinnen. | teherinnen.
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Tag des Beginnes der Prüfung für
Sprach- Sulvor- Art der Lehrerinnenprüfung.

ao&lt; Mün- 30.
ter

Juli Genta Abg. Prüf. a. d. Königl. kathol.
Lehrerinnen-Seminar.

5. Novbr. 5. Novbr. 5. Novbr. Kommi. Prüf.
Münter- 26. April -- -- Abg. Prüf. a. d. tädti&lt;. Lehr.

eifel Bild. Ant.
Paderborn -- -- -- Abg. Prüf. a. d. Königl. kathol.

Lehrerinnen-Seminar -- findet
i. I. 1888 nicht tatt.

Pleß 11. Oktbr. - 11. DOkthr. Kommi. Prüf.
O./S&lt;l.

-Poen 13. März 13. März 17. März Kommi. Prüf.
14. März =--- -“ Abg. Prüf. a. d. Königl. Lehrer-

innen-Seminar.
11. Sptbr. 11. Sptbr. 12. Sptbr. Kommij. Prüf.

Potsdam 23. März -- --= dögl. H
Saarburg 5. März -- 9. März Abg. Prüf. a. d. Königl. kathol.

Lehrerinnen - Seminar =- zu-
gleich für Auswärtige.

Schleswig 21. Febr. 21. Febr. 25. Febr. Kommi. Prüf.
4. Sptbr. 4. Sptbr. 8. Sptbhr. dsgl.

Stettin 12. April - -- 12, April dsgl.
7 23. Mai -

24. Oktbr. -- 24. Okthr. Kommi. Prüf.
oo-=- "2 Noob. =&lt; dn ooodnnnodoUUAHA4

Stralund 16. Oktbr. - 16. Okthr. Kommi. Prüf.
Thorn 10. Sptbr. -- Abg. Prüf. a. d. tädtich. Lehr.

Bild. Ant.
Zilit 26. April -- -- dsgl.
Trier. 16. Febr. -- -- Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild. Ant,
2 (beider höh. Mädchench.

Wiesbaden 25. Mai 25. Mai 24. Mai Abg. Prüf. a. d. tädtich. Lehr.
Bild. Ant.

Xanten 15. März -- = Abg. Prüf. a. d. Königl. kathol,
Lehrerinnen-Seminar.

Geammt-
zagl der
Prüfungen 75 25 38

Ort.

 

Lehrerinnen.
lehrerinnen. | ſteherinnen.
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Tag des Beginnes der Prüfung für
Sprach- Sulvor-

 
Art der Lehrerinnenprüfung.
 

ao< Mün- 30.
ſter

Juli Genta

 

Abg. Prüf. a. d. Königl. kathol.
Lehrerinnen-Seminar.

5. Novbr. 5. Novbr. 5. Novbr. Kommiſſ. Prüf.

Münſter- 26. April -- -- Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſ<. Lehr.
eifel Bild. Anſt.

Paderborn -- -- -- Abg. Prüf. a. d. Königl. kathol.
Lehrerinnen-Seminar -- findet
i. I. 1888 nicht ſtatt.

Pleß 11. Oktbr. - 11. DOkthr. Kommiſſ. Prüf.
 O./S<l.

- Poſen 13. März 13. März 17. März Kommiſſ. Prüf.
14. März =--- -“ Abg. Prüf. a. d. Königl. Lehrer-

innen-Seminar.
11. Sptbr. 11. Sptbr. 12. Sptbr. Kommiſſj. Prüf.

Potsdam 23. März -- --= dögl. H

Saarburg 5. März -- 9. März Abg. Prüf. a. d. Königl. kathol.
Lehrerinnen - Seminar =- zu-
gleich für Auswärtige.

Schleswig 21. Febr. 21. Febr. 25. Febr. Kommiſſ. Prüf.
4. Sptbr. 4. Sptbr. 8. Sptbhr. dsgl.

Stettin 12. April - -- 12, April dsgl.
7 23. Mai -

24. Oktbr. -- 24. Okthr. Kommiſſ. Prüf.
oo -=- "2 Noob. =< dn ooodnnnodoUUAHA4

Stralſund 16. Oktbr. - 16. Okthr. Kommiſſ. Prüf.

Thorn 10. Sptbr. -- Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch. Lehr.
Bild. Anſt.

Zilſit 26. April -- -- dsgl.

Trier. 16. Febr. -- -- Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild. Anſt,

2(beider höh. Mädchenſch.
Wiesbaden 25. Mai 25. Mai 24. Mai Abg. Prüf. a. d. ſtädtiſch. Lehr.

Bild. Anſt.

Xanten 15. März -- = Abg. Prüf. a. d. Königl. kathol,
Lehrerinnen-Seminar.

Geſammt-
zagl der
Prüfungen 75 25 38
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V. Orte und Termine für die Prüfungen als Vorteher und als
Lehrer tür Taubtummen-Antalken im Iahre 1883.

1. Prüfung als Vorteher:
zu Berlin au der Königlihen Taubtummen-Anjtalt im Monate

Auzut.
1. Prüfungen als Lehrer:

. | Tag des Beginnes derProvinz. Ort (Antalt) mündlichen Prüfung.
1. Otpreußen. zu Königsberz am 16. November.
2. Wetpreußen. - Marienburg - 15. November.
3. Brandenburg. - Berlin, Königl.

Taubt. Antalt - 17. September.
4. Pommern, - Stettin - 24. März.
5. Poen. - Poen - 3. November.
6. Schleien. = Breslau - 26. Oktober.
7. Sachen. - Erfurt - 18. Iuni.
8. Schleswig-Holtein. = Schleswig - 2. November.
9. Hannover. - Stade - 4. Mai.

10. Wetfalen. - Langenhort - 13. Augut.
11. Heen-Naau. - Frankfurt a./M. - 12. September.
12. Rheinprovinz. - Neuwied - 6. Juli.

W. Orte und Termine für die Prüfungen der Lehrerinnen für
weibliche Handarbeiten im Jahre 1585.

Provinz. Ort der Prüfung. Tag des Beginnes
der Prüfung.

1. Otpreußen. Königsberg. 16. März.
2. Wetpreußen. a. Danzig. 20. März.

b. Danzig. 5. November.
3. Brandenburg. a. Berlin. 3. Mai.

(Auguta-Scule)
b. Berlin. 5. September.
(GCliabeth-Schule)

4. Pommern. Stettin. 11. April.
5. Poen. a. Poen. 20. März.

b. Poen. 14. September.
6. Schleien. a. Breslau. 19. März.

b. Liegniß. 19. März.
6. Breslau. 4. Oktober.
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V. Orte und Termine für die Prüfungen als Vorſteher und als
Lehrer tür Taubſtummen-Anſtalken im Iahre 1883.

 

1. Prüfung als Vorſteher:

zu Berlin au der Königlihen Taubſtummen-Anſjtalt im Monate
Auzuſt.

1. Prüfungen als Lehrer:

. | Tag des Beginnes der
Provinz. Ort (Anſtalt) mündlichen Prüfung.

1. Oſtpreußen. zu Königsberz am 16. November.
2. Weſtpreußen. - Marienburg - 15. November.
3. Brandenburg. - Berlin, Königl.

Taubſt.Anſtalt - 17. September.
4. Pommern, - Stettin - 24. März.
5. Poſen. - Poſen - 3. November.
6. Schleſien. = Breslau - 26. Oktober.
7. Sachſen. - Erfurt - 18. Iuni.
8. Schleswig-Holſtein. = Schleswig - 2. November.
9. Hannover. - Stade - 4. Mai.

10. Weſtfalen. - Langenhorſt - 13. Auguſt.
11. Heſſen-Naſſau. - Frankfurt a./M. - 12. September.
12. Rheinprovinz. - Neuwied - 6. Juli.

W. Orte und Termine für die Prüfungen der Lehrerinnen für
weibliche Handarbeiten im Jahre 1585.

Provinz. Ort der Prüfung. Tag des Beginnes
der Prüfung.

1. Oſtpreußen. Königsberg. 16. März.
2. Weſtpreußen. a. Danzig. 20. März.

b. Danzig. 5. November.
3. Brandenburg. a. Berlin. 3. Mai.

(Auguſta-Scule)
b. Berlin. 5. September.
(GCliſabeth-Schule)

4. Pommern. Stettin. 11. April.
5. Poſen. a. Poſen. 20. März.

b. Poſen. 14. September.
6. Schleſien. a. Breslau. 19. März.

b. Liegniß. 19. März.
6. Breslau. 4. Oktober.



Provinz.
7. Sachen.

8. Sc&lt;hleswigz-
Holtein.

9. Hannover.

10. Wetfalen.

11. Heen-Naau.

12. Rheinprovinz.
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Ort der Prüfung
A. Magdeburg.
b. Erfurt.
Kiel... -/

 TDATVTO
. Hannover.
. Hannover.
. Münter.
. Münter.

Kael.
. Wiesbaden.

. Frankfurt a./M.
. Koblenz.

Koblenz.

Tag des Beginnes

23.
19.

1.
19.
23.
28.
17.
3.
4.

der Prüfung.
26.
24.
27.

April.
September.
März.
März.
Oktober.
Mai.
Oktober.
März.
April.
September.
Mai.
Oktober.

X. Termin für die Turnlehrerprüfung.
Für die im Jahre 1888 zu Berlin abzuhaltende Turnlehrer-

prüfung it Termin auf
Freitag den 24. Februar und folgende Tage

anberaumt worden.

Y. Termin für Eröffnung des Kurus in der Königlichen
Turnlehrer -Bildungsantalt.

Der nächte Kurfus zur Ausbildung von Turnlehrern in der
Königlichen Turnlehrer - Bildungsantalt zu Berlin wird zu An=-
fang des Monats Oktober 1888 erönet werden.

1888. 10

Provinz.

7. Sachſen.

8. Sc<hleswigz-
Holſtein.

9. Hannover.

10. Weſtfalen.

11. Heſſen-Naſſau.

12. Rheinprovinz.
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Ort der Prüfung

A. Magdeburg.
b. Erfurt.
Kiel... -/

T
D
A
T
V
T
O

. Hannover.

. Hannover.
. Münſter.
. Münſter.
Kaſſel.

. Wiesbaden.
. Frankfurt a./M.
. Koblenz.
Koblenz.

 

Tag des Beginnes

23.
19.
1.

19.
23.
28.
17.
3.
4.

der Prüfung.

26.
24.
27.

April.
September.
März.

März.
Oktober.
Mai.
Oktober.
März.
April.
September.
Mai.
Oktober.

X. Termin für die Turnlehrerprüfung.

Für die im Jahre 1888 zu Berlin abzuhaltende Turnlehrer-
prüfung iſt Termin auf

Freitag den 24. Februar und folgende Tage

anberaumt worden.

 

Y. Termin für Eröffnung des Kurſus in der Königlichen
Turnlehrer -Bildungsanſtalt.

Der nächſte Kurfus zur Ausbildung von Turnlehrern in der
Königlichen Turnlehrer - Bildungsanſtalt zu Berlin wird zu An=-
fang des Monats Oktober 1888 eröſſnet werden.

1888.
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Z. Termin für Cröffunng des Kurus zur Ausbildung von
Turnlehrerinnen.

Für die Eröffnung des nächten Kurjus zur Ausbildung von
Turnlehrerinnen, welcher in der Königl. Turnlehrer-Bildungsantaltzu Berlin abgehalten werden wird, it Termin auf

Mittwoch den 4. April 1888
anberaumt worden.

A. a. Termine für die Turnlehrerinneuprüungen.

Die im Jahre 1888 zu Berlin abzuhaltenden Turnlehrerinnen-
prüfungen werden in den Monaten Mai und November tattfinden,
und wegen der Prüfungstage beondere Bekanntmachungen erlaen
werden.

Inhaltsverzeichnis des Januar-Februar-Heftes.
A. Miniterium der geitlichen 2c. Angelegenheiten . . - - - » Seite 1

Wienchaftliche Deputation für das Medizinalween . =. . - 4
Techni&lt;e Kommiion für pharmazeutiche Angelegenheiten . = 5)
Die Sachvertändigen-Vereine . - 5

Landes - Kommiion zur Berathung über "diee Verwendungen
des Fouds für Kuntzwe&gt;e . = . . - 7

Turnlehrer-Bildungsautalt zu Berlin . . - 8

Cvang. Lehrerinnen - Bildungs - Antalten und Penionat zuDroyßig . . - 8

B. Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts- Verwaltung1. Provinz Otpreußen . - 9
2. - Wetpreußen . - 9
3. - Brandenburg - 10
4. - Pommern - 11
5. - Poen . - 12
6. - Schleien . - 13
7. - Sachen . . - 14

8. - Schleswig- Soltein - 15
9. - Hannover. - 15

10. - Wetfalen . , » 17

11. - Heen-Naau - 18
12. Rheinprovinz . . . .» .» » - 19

13. Hohenzolleruche Lande -. .» » - » + - 20

146

Z. Termin für Cröffunng des Kurſus zur Ausbildung von
Turnlehrerinnen.

Für die Eröffnung des nächſten Kurjus zur Ausbildung von
Turnlehrerinnen, welcher in der Königl. Turnlehrer-Bildungsanſtalt
zu Berlin abgehalten werden wird, iſt Termin auf

Mittwoch den 4. April 1888

anberaumt worden.

A. a. Termine für die Turnlehrerinneuprüſungen.

Die im Jahre 1888 zu Berlin abzuhaltenden Turnlehrerinnen-
prüfungen werden in den Monaten Mai und Novemberſtattfinden,
und wegen der Prüfungstage beſondere Bekanntmachungen erlaſſen
werden.

Inhaltsverzeichnis des Januar-Februar-Heftes.

A. Miniſterium der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten . . - - - » Seite 1
Wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinalweſen . =. . - 4
Techniſ<e Kommiſſion für pharmazeutiſche Angelegenheiten . = 5)
Die Sachverſtändigen-Vereine . - 5
Landes - Kommiſſion zur Berathung über "diee Verwendungen

des Fouds für Kunſtzwe>e . = . . - 7
Turnlehrer-Bildungsauſtalt zu Berlin . . - 8
Cvang. Lehrerinnen- Bildungs - Anſtalten und Penſionat zu

Droyßig . . - 8

B. Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts-Verwaltung
1. Provinz Oſtpreußen . - 9
2. - Weſtpreußen . - 9
3. - Brandenburg - 10
4. - Pommern - 11
5. - Poſen . - 12
6. - Schleſien . - 13
7. - Sachſen . . - 14
8. - Schleswig-Solſtein - 15
9. - Hannover. - 15

10. - Weſtfalen . , » 17
11. - Heſſen-Naſſau - 18
12. Rheinprovinz . . . .» .» » - 19
13. Hohenzolleruſche Lande -. .» » - » + - 20



CG.

SOVOZeZE

147

Kreis-Sculinpettoren
1. Provinz Otpreußen . 6 6 x «+

Wetpreußen .

Brandenburg
Pommern
Poen .
Schleien .
Sachen .

Schleswig-“Solftein.Hannover
10. Wetfalen .
11. Heen-Naau
12. Rheinprovinz . .
13. Hohenzollernc&lt;e Lande .

Königliche Akademie der Wienchaften zu Berlin .
Königliche Akademie der Künte zu Berlin
Königliche Mueen zu Berlin .
National-Galerie zu Berlin .

Rauch-Mueum zu Berlin
Wienchaftliche Antalten zu Berlin (Botöbam)

1. Königliche Bibliothek . .
2. Königliche Sternwarte . -
3. Königlicher botanicher Garten . .

4. Königliches geodätiches Intitut und Centralbureau
der Europäichen Gradmeung . . .

5. Königliches Meteorologiches Intitut . +

6. Königliches otrophyttaliches ObervatoriumbeiBotsdam . .

Die Königlichen Univeritäten1. Königsberg
2. Berlin . -« » » » » » » » » »

. Greifswald oo is u u rw

. Breslau « »» .» ». . »

Halle ooo oo ooo 0 0 ir 0 0

KT o.o 00 0 0 0 0 + 0 0

. Göttingen « » .». .» . . . .

. Marburg .

. Bomn . .

10. Akademie zu Münter .
11. Lyceum zu Braunsberg
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Die Königlichen technichen Hoc&lt;hc&lt;hulen
FIR 1. Belin 7. «+

2. Hannover .
3. Aachen

Notiz wegen dex Gymnaial- und der „Real-Lehrantalten
Die Königlichen Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare
Die Königlichen Präparandenantalten .
Die Taubtummenantalten
Die Blindenantalten .
Die öffentlichen höheren Mädchenchulen .
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Termine für die mündlichen Prüfungen an den Sullehrer-
und den Lehrerinnen-Seminaven im Jahre 1888 . .

Orte und Termine für die Prüfungen der Tehrer an Mittel-chulen und der Rektoren i. I. 1888 . .
Desgl. fiir die Prüfungen der Lehrerinnen, der Sprachlehrer-

innen und der Schulvorteherinnen im Jahre 1888 . .

Desgl. für die Prüfungen als Vorteher und als Lehrer fürTaubtummenantalten im Jahre 1888
Desgl. für die Prüfungen der Lehrerinnen ür weibliche Hand-

arbeiten im Jahre 1888 .
Termin für die Turnlehrerprüfung im Jahre 1888 .
Desgl. für Eröffnung des Kurus in der Königlichen Turn-lehrer-Bildungsantalt -

Desgl. für Eröffnung des Kurus zur Ansbildung von Turn-
lehverinnen . . -

Aa. Notiz wegen der Termine für die Turnlehrerinnenprüfungen
i. IJ. 1888

Druck von I. I. Stare in Berlin.
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Cencrählati
für

die geammte Unterrichts-Verwaltung
in Dreußen.

Herausgegeben in dem Miniterium der geitlichen, Unterrichts- und
Medizinal-Angelegenheiten.

N 3. 1.4. Berlin, den 3. April 1885.

L Nligemeine Verhältnie.
1) Ausgrabungen der Denkmäler der Vorzeit, Erhal-

tung der Funde von Alterthümern.
(Centralbl. pro. 1887. Seite 156 und Seite 609.)

1.
Berlin, den 16. November 1887.

Nach dem gefälligen Berichte vom 153. Augutd.D.3. nehmenEw. 2c. an, daß mit dem Erlae vom 30. Juli d. J. --OM.d. JI.
I. A. 6406 -- MN. dD. g. A. Ü. IV. 2473 -- Die Abicht ver-
bunden fei, werthvolle Stücke aus den kleineren Sammlungen
einzelner Städte und Ko tionen. .in...die.Mujeen der-Haupt-
tadt zu zichen, und prechen deShalb die Befürchtung aus, es.
dürfte Dadurd) auf die in neuerer Zeit mehr und mehr wachende
Regjamkeit der Vereinsthätigkeit in Stadt und Land leicht ein
überaus lähmender Einfluß ausgeübt werden.

(Eim folcher Zweck it mit dem fraglichen Erlajje mcht ver-
bunden geween; vielmehr hat, wie wir nochmals hervorheben,
(ediglich die auch in dem Erlaje vom 30. Dezember v. I. --
M. d. I. 1. A. 9916 - M. Dd. g. A. UU. IV. 3671 -- ausge-
prochene Abicht vorgelegen, dem Untergange und. der Verbringung“
vor- und frühgec&lt;hichtlicher Funde wirham entgegenzutreten.

Wenn wir die Einreichung von Inventarijation8-Verzeichmjen
erfordert haben, jo joll damit, neben der für DIe Centralintanz
nothwendigen Informirung, nur eine gewijje Garantie für den
Betand der einzelnen kleineren Sammlungen gechaffen, nicht aber
die Heranziehung der Funde für das hHieige Central- Mujeum
ertrebt werden.

An
den Königlichen Ober-Präidenten, Staatsminiter 2c.

1888. damm pn
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Abchrift lajen wir Cw. 2c. zur gefälligen Kenntnisnahme
mit dem Anheimjtellen ergebent zugehen, Behufs Vermeidung
irriger Auslegungen unjeres Erlajjes vom 30. Juli d. J. Vor-
tehendes in geeigneter Weije zur allgemeinen Kenntnis der be-
theiligten Korporationen, Vereine 2c. zu bringen. |

Der Mimiter des Innern. Der Minmijter der geitlichen 2c.
von Puttkamer. Angelegenheiten. von Goßler.

An
die übrigen Königlichen Herren Ober-Präidenten

der Monarc&lt;hie und den Königlichen Herrn Re-
gierungs8-Präidenten in Sigmaringen.

M. d. I. 1. A. 8995.
M. d. g. A. Ü, IV. 3852.

e)dm

Berlin, den 5. November 1887.
Nac&lt; Nr. 41 bezw. Nr. 9 der Protokolle des Auschues

der hijtorichen Kommijjion wird dorteit3 angenommen, daß in
Folge der im Laufe des lezten Jahres ergangenen miniteriellen
Verfügungen die Beorgnis nicht ganz unbegründet cheine, daß
eine Konzentrirung der in den Provinzen vorhandenen und auf-
tauchenden Alterthümer in den taatlichen Sammlungen in Berlin
bejonders begünjtigt und die Konkurrenz der Provinzial-Samm-
lungen, wenn nicht ausgechloen, jo doch erchwert werden olle.

Ein jolcher Zweck it mit den dabei in Betracht kommenden Er-
lajjen nicht verbunden geween, vielmehr hat, wie ich hervorhebe, we-
entlich die aus den Erlaen vom 30. Dezember v. J. und vom 30. Zuli
D. 3.*) erfichtliche Abjicht vorgelegen, dem Untergange und der Ver-
bringung vor- und frühgechichtlicher Funde wirkam entgegenzutreten.

Wenn in dem lektbezogenen Erlae die Einreichung von
Inventariation5-Verzeichmien erfordert worden it, o hat damit,
neben der für die Centralintanz nothwendigen Informirung, nur
eine gewie Garantie für den Betand der einzelnen kleineren
Sammlungen gechaffen, nicht aber die Heranziehung der Funde
für das hieige Central-Mueum ertrebt werden ollen.

Cw. 2c. erjuche ich, zur Vermeidung von Mißvertändnien,
welc&lt;e der auch dortfeits anerkannten Wirkung jener Erlae nur
Eintrag thun möchten, der hitorichen Kommiion von dem Vor-
tehenden gefälligt Mittheilung zu machen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
An von Goßler.

den Schriftführer der Hitorichen Kommiion der Pro-
vinz Sachen Yerrn N. N. Hochwohlgeboren zu N.

*) Centralbl. pro 1887 Seite 156 und Seite 609.
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welc<e der auch dortfeits anerkannten Wirkung jener Erlaſſe nur
Eintrag thun möchten, der hiſtoriſchen Kommiſſion von dem Vor-
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2) Erhaltung der kir&lt;lihen Denkmäler (in8beondere
Kir&lt;engebäude 2c.)

1.
Berlin, den 15. Dezember 1887.

Die Königliche Regierung erhält anbei Abchrift der von dem
Evangelijc&lt;en Ober- Kirchenrath an die Königlichen Konitorien
jeines Amtsbezirkes erlaenen Verfügung vom 14. November d. I.,
betreffend die Erhaltung kir&lt;licher Denkmäler, zur KenntniSnahme.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
jämmtliche Königliche Regierungen der 9 älteren

Provinzen und die Königliche Regierung in
Sigmaringen.

G. II. 6938. VÜ. IV.

Berlin, den 14. November 1887.
Nach einer Mittheilung des Herrn Miniters der geitlihen

- Angelegenheiten- it es -in neuerer Zeit wiederholt vorgekommen,
daß Kirchengemeinden in Folge unzureichenden Bewußtjeins von
dem füntlerichen oder gechichtlichen Werthe der im ihrem Beikße
befindlichen Kirhen und anderen Bauwerke oder jontigen Denk-
mäler jim zu Veränderungen derjelben veranlaßt geehen haben,
welche diejen Werth beeinträchtigen oder aufheben, und daß die
Königlichen Bezirksregierungen in olchen Fällen der ihnen nach
dem Miniteriglerlae.vom.24.Januar1844(Min.Bl.d.i.Verw.
1844 S. 38) in Betreff der Denkmalspflege obliegenden Pflicht
deshalb nicht haben nachkommen können, weil ie von den beab-
jichtigten Veränderungen nicht rechtzeitig Kenntnis erlangt haben.
Es liegt nun ebenjo im firc&lt;lichen, wie im allgemeinen gechicht-
lichen und Kunt-Interee, daß die im kirchlichen Beitze befindlichenDenkmäler in unverchrtes Reinheit und auf möglicht lange Dauer
erhalten, wo aber etwa Erneuerungen und Veränderungen unver-
meidlich ind, diee mur in würdiger und tilgerechter Form vor-
genommen werden. Das. Königliche-Konitorium veranlaen wir
daher -- zugleich eimem Wunche des Herrn Miniters der geit-
lichen Angelegenheiten nac&lt;fommend --, unter Bezugnahme und
im Sinne des obgedachten, . Z. wahrcheinlich auch dur&lt; die
Regierungs5amtsblätter mitgetheilten Miniterialerlajjes von 1844
die Aufmerkamkeit der Gemeinde-Kir&lt;enräthe auf die Beachtung
diees Interejjes hinzulenfen, auch inSbeondere dahin zu wirken,daß in allen Fällen, in welchen Aenderungen an Denkmälern der
oben gedachten Art beabjichtigt werden und zwar auch da, wo

11*
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Die Königliche Regierung erhält anbei Abſchrift der von dem

Evangelijc<en Ober- Kirchenrath an die Königlichen Konſiſtorien
jeines Amtsbezirkes erlaſſenen Verfügung vom 14. Novemberd. I.,
betreffend die Erhaltung kir<licher Denkmäler, zur KenntniSnahme.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
jämmtliche Königliche Regierungen der 9 älteren

Provinzen und die Königliche Regierung in
Sigmaringen.

G. II. 6938. VÜ. IV.

Berlin, den 14. November 1887.
Nach einer Mittheilung des Herrn Miniſters der geiſtlihen

- Angelegenheiten- iſtes-in neuerer Zeit wiederholtvorgekommen,
daß Kirchengemeinden in Folge unzureichenden Bewußtjeins von
dem fünſtleriſchen oder geſchichtlichen Werthe der im ihrem Beſikße
befindlichen Kirhen und anderen Bauwerke oder jonſtigen Denk-
mäler jim zu Veränderungen derjelben veranlaßt geſehen haben,
welche diejen Werth beeinträchtigen oder aufheben, und daß die
Königlichen Bezirksregierungen in ſolchen Fällen der ihnen nach
dem Miniſteriglerlaſſe.vom.24.Januar1844(Min.Bl. d.i.Verw.
1844 S. 38) in Betreff der Denkmalspflege obliegenden Pflicht
deshalb nicht haben nachkommen können, weil ſie von den beab-
jichtigten Veränderungen nicht rechtzeitig Kenntnis erlangt haben.
Es liegt nun ebenjo im firc<lichen, wie im allgemeinen geſchicht-
lichen und Kunſt-Intereſſe, daß die im kirchlichen Beſitze befindlichen
Denkmäler in unverſchrtes Reinheit und auf möglichſt lange Dauer
erhalten, wo aber etwa Erneuerungen und Veränderungen unver-
meidlich ſind, dieſe mur in würdiger und ſtilgerechter Form vor-
genommen werden.Das. Königliche-Konſiſtorium veranlaſſenwir
daher -- zugleich eimem Wunſche des Herrn Miniſters der geiſt-
lichen Angelegenheiten nac<fommend --, unter Bezugnahme und
im Sinne des obgedachten, ſ. Z. wahrſcheinlich auch dur< die
Regierungs5amtsblätter mitgetheilten Miniſterialerlajjes von 1844
die Aufmerkſamkeit der Gemeinde-Kir<enräthe auf die Beachtung
dieſes Interejjes hinzulenfen, auch inSbeſondere dahin zu wirken,
daß in allen Fällen, in welchen Aenderungen an Denkmälern der
oben gedachten Art beabjichtigt werden und zwar auch da, wo
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nicht f&lt;hon die tehmic&lt;e Prüfung des Bauprojektes ohnehin ein
Benehmen mit der Bezirköregierung erforderlich macht, dieer Be-
hörde hierüber rechtzeitig eine entprechende Mittheilung zugeht.

Evangelijc&lt;er Ober-Kir&lt;enrath.
Hermes.

Än
jämmtliche Königliche Konitorien der

älteren Provinzen.
E. 0. 5964.

6) .

Berlin, den 16. Februar 1888.
(ES it in neuerer Zeit wiederholt vorgekommen, daß Kirchen-

gemeinden in Folge unzureichenden Bewußteins von dem fkünt-
lerichen oder gechichtlichen Werthe der in ihrem Beiße befindlichen
Kirc&lt;en und anderen Bauwerke oder jonjtigen Denkmäler ich zu
Veränderungen derjelben veranlaßt gejehen haben, welche dieenWerth beeinträchtigen oder auheben, und daß die Königlichen
Bozirksregierungen in jolchen Fällen der ihnen nach dem abchrift-
lich beigefügten Erlajje vom 24. Jannar 1844 in Betreff der Denk-
malspflege obliegenden Pflicht deshalb nicht haben nachkommen
fönnen, weil jie von den beabjichtigten Veränderungen nicht recht-
zeitig Kenntnis erlangt haben. (Es liegt nun ebenjo im kirchlichen,
wie un allgemeinen gechichtlichen und Kunt-Interee, daß die im
firhlichen Beiße befindlichen Denkmäler in unverjehrter Reinheit
und auf möglicht lange Dauer erhalten, wo aber etwa Erneue-
rungen und Veränderungen unvermeidlich jind, dieje nur in wür-
diger und jtilgerechter Form vorgenommen werden.

Das Königliche Konijtorium veranlajje ich daher, unter Be=
zugnahme und im Sinne des oben gedachten Erlaes die Auf-=
merkamkeit der Kirchenvortände und Presbyterien 2c. auf die
Beachtung diejes Interees hinzulenken, auch insbejondere dahin
zu wirken, daß in allen Fällen, in welchen Aenderungen an Denk-
mälern der oben gedachten Art beabichtigt werden und zwar auch
Ig, vo mht jhon die tehmnijche Prüfung des Bauprojektes ohnehinein Benehmen mit der Bezirksregierung erforderlich macht, dieerBehörde 'vierüber rechtzeitig eine entprechende Mäattheilung zu-
geht.

An
das Königliche Konitorium zu Hannover, Stade,

Aurich, Kael, Wiesbaden, das Königliche Lan=-de8-Konitorium zu Hannover, das Königliche
evangelich=lutheriche Konitorium zu Kiel.
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An
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Abchrift mit Abchrift des Erlaes vom 24. Januar 1844
erhält die Königliche Regierung zur KenntniSnahme.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Inu Vertretung: Lucanus.

Än
die Königliche Regierung zu Hannover, Hildesheim,

Lüneburg, Stade,OSnabrü&gt;, Aurich, Kael, Wies-
baden, Sw(3. II. 7134. VU.

Berlin, den 24. Januar 1844.
Der Kömglichen - Regierung eröffne 1ich hierdurch, daß des

Königs Majetät durch Allerhöchte Ordre vom 1. Juli v. JI. in
der Peron des Baurathes von Quat einen Konjervator der
Kunjtdenkmäler im der ganzen Monarchie, als einen, mir un-mittelbar untergeordneten Beamten, zu ernennen geruht haben.
Nach den Allerhöchten Abichten Seimer Majetät des Königs foll
die Creirung diejer neuen Stelle dazu dienen, der Sorge für die
Erhaltung der in öffentlichem Beiße befindlichen Kunjtdenkmäler-
eine fetereGrundlage zu geben, die Kenntnis des-Werthes dieer
Denkmäler mehr zu verbreiten und die zu ihrer Konervation oder
Retauration erforderlichen Schritte auf betimmtere, mehr über-
eintimmende und umfaende Principien zurück zu führen, als dies
Alles nach den bisSherigen Einrichtungen möglich war. Der2c.
von Quajt ijt in Folge dejjen verpflichtet, ich von den vorhan-denen auntdenkmälenr und von ihrer Bechaffenheit möglicht voll-

TtänmdigeKenntniszirverchäffät.169erfindet, "däß'in einem oder
dem--andern Bezuge einEinchreiten erforderlichit; wird-er dieLokal-Behörden darauf aufmertjam machen, jowie darüber nach
Befinden der Umtände an das mir anvertraute Miniterium be-
richten; wo Gefahr im Verzuge it, hat er das Recht, die betreffende
Lokal-Behörde zur Sitirung etwa chon getroffener Maßregeln,
unter gleichzeitiger Anzeige an die Provinzial-Organe, auf jo lange
zu veranlajen, bis auf emen desfalls chleunigt zu ertattenden
Bericht eine Betimmung von meiner Seite erfolgt it. Er wird
fich zugleich mit den, im Interee des Alterthumes getifteten Pro-
pinzial- und Qofal-Vereinen in Verbindung egen, um auch durch
die freiwillige Beihilfe, die von diejen zu erwarten it, Gelegenheit
zur Förderung des ihm übertragenen Berufes zu gewinnen. Er
wird, wie durch chriftliche Verbindung, jo namentlich durc&lt; wieder-
holte Reien in den verchiedenen Provinzen des Staates für die
genannten Zwecke thätig jem. Die Königliche Regierung hat ihn
in allen Beziehungen jemes Dienjtes, beonders auch bei einer
Anweenheit in ihrem Verwaltungs5bezirke, zu untertüßen und die
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Kunjtdenkmäler im der ganzen Monarchie, als einen, mir un-
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Befinden der Umſtände an das mir anvertraute Miniſterium be-
richten; wo Gefahr im Verzuge iſt, hat er das Recht, die betreffende
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Bericht eine Beſtimmung von meiner Seite erfolgt iſt. Er wird
fich zugleich mit den,im Intereſſe des Alterthumes geſtifteten Pro-
pinzial- und Qofal-Vereinen in Verbindung ſegen, um auch durch
die freiwillige Beihilfe, die von diejen zu erwarten iſt, Gelegenheit
zur Förderung des ihm übertragenen Berufes zu gewinnen. Er
wird, wie durch ſchriftliche Verbindung, jo namentlich durc< wieder-
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in allen Beziehungen jemes Dienjtes, beſonders auch bei ſeiner
Anweſenheit in ihrem Verwaltungs5bezirke, zu unterſtüßen und die
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Lokal- und Unterbehörden zu veranlaen, ihm in vorkommenden
Fällen auf Privat-Mittheilungen die erforderliche Auskunft zu
gewähren. -- Alle von der Königlichen Regierung über die Kon-
ervation der Alterthümer zu ertattenden Berichte ind übrigens
an mic&lt; zu richten.

Um eine möglicht volltändige Kenntmsnahme der vorhan-
denen Kuntdenkmäler zu bewerktelligen, ollen durch Hilfe der
Ortsbehörden, unter Mitwirkung der Schullehrer und Pfarrer,
genaue Inventarien derelben nach Anleitung beonderer Formulare
angefertigt werden. Das Nähere in Betracht dieer Maßregel
wird an die Kömgliche Regierung demnächt verfügt werden.

Sehr häufig it der Fall vorgekommen, daß den Ortsbehörden,
den Korporationen u. |. w. eine genügende Kenntnis des artitichen
oder monumentalen Werthes der ihrer Obhut untergebenen Denk-
mäler fehlt und daß jie fich zu Veränderungen derelben veranlaßt
finden, die oft, jelbt wenn es wohlgemeinte Retaurationen ind,
dieen Werth jehr beeinträchtigen oder ihn gänzlich aufheben.
Häufig geht aus Unkenntnis deselben oder aus anderen Gründen
auch völlige Zertörung der Denkmäler oder Verchleuderung der-
jelben durch Verkauf hervor. Maßregeln olcher Art dürften aber
den Allerhöchten Abjichten Seiner Majetät des Königs bei Er-
nennung des Konjervators der Kuntdenkmäler ehr entchieden zu-
widerlaufen und die Thätigkeit des lezteren in vielfacher Beziehung
unwirkjam machen. Die ämmtlichen betreffenden Behörden und
Korporationen des Regierungsbezirkes ind demnach gemeent
anzuweijen, von jeder beabichtigten Veränderung eines Kuntdenk-
males der Königlichen Negierung vorher Anzeige zu machen, wo-
rüber Diefelbe an mich zu berichten haben wird; vor erfolgtem
Becheide von meiner Seite darf nicht zur Ausführung der beab=-
jichtigten Maßregel gechritten werden. Es macht hierbei keinen
Unterjc&lt;ied, ob es ich um Baulichkeiten irgend einer Art, ofern
diee mur irgend eine artitiche oder mommmentale Bedeutung haben,
oder um Bildwerke, Gemälde, Kuntgeräthe und dergl. handelt;
eben jo wenig, ob die betreffenden Gegentände Königliches oder
tädtijches Eigenthum oder im Beitze von Korporationen oder ob
ie Privatperjonen gegen die Verpflichtung, ic in 8tatu quo
zu erhalten, übergeben jind, o daß von dieer Vorchrift nur
die Gegentände des unbechränkt freien Privateigenthums ausge-
j&lt;lojjen bleiben. (Ebenfjo it von jedem etwa neu aufgefundenen
Gegentande von artiticher oder monumentaler Bedeutung, der
in eine der gedachten Kategorien gehören dürfte, mir durch die
Kömgliche Regierung ungeänmt Anzeige zur weiteren Betimmung
über denelben zu machen.

Bei den Anträgen auf Retauration von Baudenkmälern ind
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ſervation der Alterthümer zu erſtattenden Berichte ſind übrigens
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anzuweijen, von jeder beabſichtigten Veränderung eines Kunſtdenk-
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oder um Bildwerke, Gemälde, Kunſtgeräthe und dergl. handelt;
eben jo wenig, ob die betreffenden Gegenſtände Königliches oder
ſtädtijches Eigenthum oder im Beſitze von Korporationen oder ob
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ins Künftige zunächt nur kizzirte Entwürfe zur weiteren Maß-
nahme einzureichen.
 Ferner eröffne ich der Kömglichen Regierung, daß auf Befehl

Seiner Majetät des Königs auch die General-Direktion der König-
lichen Mueen zur Theilnahme au den Gechäften der Konjervation
und Retauration von Werken der Bildnerei und Malerei berufen
it. Die Königliche Regierung hat demgemäß die Behörden des
Regierungsbezirkes anzuweien, auch der General-Direktion der
Königlichen Mueen, wenn diee ich über Vorhandenjein oder
Bechaffenheit von Werken der oben genannten Art mit ihnen in
Kommunikation zu egen wüncht, alle erforderliche Auskunft zu
gewähren.

Die Königliche Regierung hat c&lt;ließlih Sorge zu tragen,
daß die ämmtlichen im Vortehenden enthaltenen Betimmungen
nicht nur zur Kenntnis ämmtlicher Behörden des Regierung3-
bezirkes kommen, ondern auch dem geammten Publikum, durc&lt;
geeignete öffentliche Mittheilung in den Amtsblättern, bekannt
gemacht werden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
An

ämmtliche Königliche Regierungen.
30726.

3) JInventariation der gechichtlichen Kunjtdenkmäler
Preußens.

(Centralbl.-pro--1887.-Seite-454.)-
- Die-Inventariation -der-gecr&lt;h ichtlichen Kunjtdenk-
mäler Preußens, über deren Stand am Schlujje des Jahres
1886 in der Nummer 8 des Deutchen Reich3- und preußichen
Staatsanzeigers von 1887 und S. 154 ff. des Centralblattes
für die geammte Unterrichts - Verwaltung m Preußen von 1887cine Ueberic&lt;t gegeben wurde, hat imzwichen folgenden;Fortganggenommen:

Im Laufe des Jahres 1887 ind im Drucke erc&lt;hicnen:
Provinz Wetpreußen: Das vierte Het der 7, Bau- und Kunt-

denfmäler der Provinz Wetpreußen“, mit Abbildungen, her-
ausgegeben von der Provinz und bearbeitet vom Negierungs-
baumeiter Heie, =- enthaltend die Bau- und Kunjtdenk-
mäler der Kreie Marienwerder (wetlich der Weichel), Schwegß,
Koniß, Schlo&lt;au, Tuchel, Flatow und Deut&lt;-Krone 1887.

Damit it die Dartellung der Denkmäler in dem auf
dem linfen Weichel-Ufer belegenen Theile der Provinz zum
Abchlue gelangt.
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für die geſammte Unterrichts - Verwaltung m Preußen von 1887
cine Ueberſic<t gegeben wurde, hat imzwiſchen folgenden Fortgang
genommen:

Im Laufe des Jahres 1887 ſind im Drucke erſc<hicnen:
ProvinzWeſtpreußen:Dasvierte Heſtder7,Bau- und Kunſt-

denfmäler der Provinz Weſtpreußen“, mit Abbildungen, her-
ausgegeben von der Provinz und bearbeitet vom Negierungs-
baumeiſter Heiſe, =- enthaltend die Bau- und Kunjtdenk-
mäler der Kreiſe Marienwerder (weſtlich der Weichſel), Schwegß,
Koniß, Schlo<au, Tuchel, Flatow und Deutſ<-Krone 1887.

Damit iſt die Darſtellung der Denkmäler in dem auf
dem linfen Weichſel-Ufer belegenen Theile der Provinz zum
Abſchluſſe gelangt.
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Außerdem it zu beachten:
Das Werk des Regierung3-Baumeiters Steinbrecht:

„Die Baukunjt des Deutchen Ritterordens in Preußen,
1. Theil die Stadt Thorn im Mittelalter“ 1885; mit Ab-
bildungen, der zweite Theil, „die Zeit der Landmeiter“,
ercheint in allernächter Zeit.

Provinz Sachen: Das 11. Heft der „bechreibenden Dartellung
der älteren Bau- und Kunjtdenkmäler der Provinz Sachen
und angrenzender Gebiete“, herausSgegeben von der hitori-
jI&lt;en Kommiion der Provinz Sachen -- enthaltend die
Bau- und Kuntdenkmäler der Stadt Nordhauen, mit Ab-
bildungen, bearbeitet von Dr. J. Schmidt, Halle a./S. 1887.

Provinz Schlejien: Der zweite Band von dem „Verzeichnis
der Kuntdenkmäler der Provinz Schleien“, herausgegeben
von der Provinz und bearbeitet vom Regierung3-Baumeiter
Lutj&lt; -- enthaltend „die Kunjtdenkmale des Regierung83-
Bezirkes Breslau, 1. Lieferung Grafchaft Glaß und Fürten-
thum Münterberg“ 1887.--

Provinz Schle5wig-Holtein: Von den „Bau- und Kunt-
denkmälern von Schleswig-Holtein, mit Ausnahme des
Kreijes vormaligen Herzogthumes Lauenburg“, mit Abbil-
Dungen, herausSgegeben von der Provinz und bearbeitet vom
Profeor Dr. Richard Haupt in Plön, ind erchienen:
die 5. bis 7. Lieferung, enthaltend die Kreie Eidertedt, Flens-
burg 1. und IL, Hadersleben 1. 1887;
die 8. bis 11. Lieferung, enthaltend die Kreie Hadersleben Il,
Huum, Land- und Stadtkreis Kiel;
die 12. bis 16. Lieferung, enthaltend die Kreie Oldenburg,
Pinneberg, Plön und Rendsburg, 1888;

Das Werk wird im Jahre 1888 vollendet werden.
Im Uebrigen ijt über den Stand der Inventariation5arbeiten

zu bemerken :
Provinz Otpreußen: Die Provinz hat den Architekten Bötticher

in Berlin mit der Hertellung eines ausführlichen Inventars,
wobei im Allgemeinen das Profeor Bergan'che Inventar
der Proviniz Brandenburg als Mujter dienen oll, beauftragt.
Die Arbeit ijt im Gange und theilweie chon druckfertig.

Provinz Pommern: Die Provinz hat die für die Inventariirung
ausgeworfenen Geldmittel neuerdings erhöht; es teht eine
baldige Fortjezung der Publikationen zu erhoffen.

Stadt Berlin: Die Inventariirung, welche jich in Format und
Austattung den Veröffentlichungen der Provinz Wetpreußen
anjc&lt;ließen wird, ijt dem Regierung8-Baumeiter Borrmann
übertragen und bereits m Angriff genommen.
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Provinz Sachen: Kreis Gardelegen und Stadtkreis Magde-
burg ind in Angriff genommen.

Provinz Poen: Der 23. Provinziallandtag hat chon im Jahre
1885 die Summe von 18500 Mark zur Hertellung eines
den Veröffentlichungen des Regierungs-Bezirkes Kajel nach-
zubildenden Inventars bewilligt; beauftragt it mit der Be-
arbeitung der Litterat, Rektor a. D. Kurzmann in Pojen.
Zur Veröffentlichung it no&lt; Nichts gelangt.

Provinz Wetfalen: Nachdem die Provinzialordnung in's Leben
getreten, hat die Provinz im Benehmen mit dem Provinzial-
vereine für Wijenchaft und Kunt den Regierung3-Baumeijter
Ludorff im Soet mit der Inventariation beauftragt, --
und zwar foll zunächt ein die ganze Provinz umfa)jendes,
die einzelnen Denkmäler volljtändig, aber nur in gedrängter
Bezeichnung, ohne pezielle Bechreibung enthaltendes Inventar,
unabhängig von der Fortjezung der j&lt;on begonnenen, die
Denkmäler genauer bechreibenden und bildlich darjtellenden
Arbeiten, aufgetellt werden und daselbe fich auf alle in der
ProvinzvorhandenenDenkmäl er vonkunjtgechichtlichem, fultur-

- gechichtlichem oder funjtgewerblichem Wertheertredfen.
Die Inventariirung wird mit der Stadt Münjter und

dem Regierungsbezirke Münjter beginnen.
Rheinprovinz: Die Provinz, welche jich behufs Hertellung einerDenkmäler-Statijtik mit den in der Provinz betehenden Ver-

einen, insSbeondere mit der Geellichaft für Gechichtskunde
in Köln und dem Vereine der Alterthumsfreunde in Bonn ,
in Verbindunggeeßthat,“hat“ichdierweiteren-Befchlüffe
bis nach Ercheimen der jc&lt;hon un Jahre 1886. herausgekom-menen Lehfeldt'jchen Arbeit über die Bau- und Kunjtdenk-
mäler des Regierungsbezirkes Koblenz vorbehalten. Eine
weitere Publifation it no&lt; nicht erfolgt.

Iohenzollern: Der LandeöSausjc&lt;uß hat eine Kommijjion zur
Leitung der Juventartation eingejeßt und den Pfarrer Baur
mit der AusSarbeitung des Inventars der archäologichen Denk-
mäler aus der Römer- und Allemannen-Zeit, owie den Archi-
tekten Laut mit der Inventariation der“ Bau- und -Kunjt- -
denfmäler im Bezirke Achberg betraut. Die leßtgenannte
Arbeit it vollendet. Eine Veröffentlichung ijt noch nicht erfolgt.

Kreis (vormaliges Herzogthum) Lauenburg: Mit der Auf-
tellung des Inventars8 it der Verfaer der Schleswig-Holtein
c&lt;en Inventarijationsarbeiten, Profeor Dr. Richard Haupt
in Plön betraut und befaßt... .
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4) Frankirte Zujendung der Zinscheine zu den vom
Preußichen Staat5beamten hinterlegten Kautions-

papieren an diee Beamten.
Berlin, den 28. November 1887.

Die nac&lt;geordneten Behörden meines Reorts erhalten bei-
folgend Abchrift der von dem Herrn Miniter des Innern in Ge-
meinj&lt;haft mit dem Herrn Miniter für Landwirthchaft, Domänen
und Forten und dem Herrn Finanz-Miniter unter dem 5. No-
vember d. J. = M. d. JI. 1. A. 8627. M. f. L. 2c. 1. 16613.
IL. 6439. IL 13779. F. M. 1 12467. 1. 12282. 11. 13929.
-- erlajjenen Verfügung, betreffend die frankirte Zuendung der
Zinöicheine zu den von Preußichen Staatsbeamten hinterlegten
Kaution5papieren an diee Beamten zur Kenntnisnahme und gleich-
mäßigen Beachtung.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
' Im Auftrage: Barkhaufen.'An

die nachgeordneten Behörden des
dieseitigeir Reorts.

G. III. 2708.

Berlin, den 5. November 1887.
Nach einer neuerdings ergangenen Betimmung des Herrn

Reichskanzlers jollen künftig in jämmtlichen Reorts der Reichs-
verwaltung, einj&lt;ließlich der Militärverwaltung, die Sendungen
von Zinschcinen, iwelche zu Kautionspapieren gehören, gleichmäßig
als portofreie Dienjtjachen behandelt werden. In Folge deen
hat der Herr Krieg3-Miniter an den mitunterzeichneten Finanz-
Miniter das Erjuchen gerichtet, dahin Anordnung zu treffen,
daß alle die Militär-Verwaltung betreffenden Sendungen der ge-
Dachten Art eitens der Behörden bezw. Kaen des dieseitigen
Gechäftsbereiches unter portofreier Bezeichnung abgelaen werden.

Die Kömgliche Regierung beauftrage ich, Ihre Hauptkae
hiernach mit der erforderlichen Anweiung zu verehen.

Behufs Herbeiführung einer gleichartigen Behandlung der
Preußichen und NReichsbeamten betimmen wir unter entprechender
Abänderung der Betimmungen unter Nr. 11 und 12 8. 2 der
zur Ausführung des Regulativs vom 28. November 1869 über
die ge&lt;äftliche Behandlung der Potendungen in Staatsdient-
Angelegenheiten erlaenen Intruktion vom 22. Dezember deselben
Jahres hiervurch, daß fortan auch den Preußichen Staatsbeamten
die Zinscheine zu den von ihnen hinterlegten Kautionspapieren
franfirt zuzufenden ind und das betreffende Porto auf die Staats-
kalje zu übernehmen it.
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Berlin, den 28. November 1887.
Die nac<geordneten Behörden meines Reſſorts erhalten bei-

folgend Abſchrift der von dem Herrn Miniſter des Innern in Ge-
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hat der Herr Krieg3-Miniſter an den mitunterzeichneten Finanz-
Miniſter das Erjuchen gerichtet, dahin Anordnung zu treffen,
daß alle die Militär-Verwaltung betreffenden Sendungen der ge-
Dachten Art ſeitens der Behörden bezw. Kaſſen des diesſeitigen
Geſchäftsbereiches unter portofreier Bezeichnung abgelaſſen werden.

Die Kömgliche Regierung beauftrage ich, Ihre Hauptkaſſe
hiernach mit der erforderlichen Anweiſung zu verſehen.

Behufs Herbeiführung einer gleichartigen Behandlung der
Preußiſchen und NReichsbeamten beſtimmen wir unter entſprechender
Abänderung der Beſtimmungen unter Nr. 11 und 12 8. 2 der
zur Ausführung des Regulativs vom 28. November 1869 über
die geſ<äftliche Behandlung der Poſtſendungen in Staatsdienſt-
Angelegenheiten erlaſſenen Inſtruktion vom 22. Dezember desſelben
Jahres hiervurch, daß fortan auch den Preußiſchen Staatsbeamten
die Zinsſcheine zu den von ihnen hinterlegten Kautionspapieren
franfirt zuzufenden ſind und das betreffende Porto auf die Staats-
kalje zu übernehmeniſt.
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Die Königliche Regierung hat auch in dieer Beziehung die
erforderlichen Anordnungen zu treffen.
Der Miniter für Landwirthchaft 2. Der Finanz-Minmijter.

Lucius. von Scholz.
Der Miniter des Innern. Jm Auftrage: von Zatrow.

An
ämmtliche Königliche Regierungen.

M. d. I. 1. A. 8627.
M. f. L. 26. 1. 16613. I]. 6439. 1. 13779.
F. M. 1. 12467. Il. 12282. HI. 18929.

5) Verre&lt;hnung des Erlöjes für neu angej&lt;affte, dem=
nächt aber entbehrlich gewordene Baumaterialien.

(Centralblatt pro 1879 Seite 162.)
Berlin, den 2. Dezember 1887.

Nachdem bereits durch unjeren Erlaß vom 4.8peur 1879= M. d. g. A. G. 111. 5093. UV. 1. 1. I. -- F. M. 1 1307. -
verfügt worden1jt, daß bei. fiSkalichen, mein, des Miniters“ Der
geitlichen 2c.: Angelegenheiten Reort berührenden Patronatsbauten
der Erlös aus dem Verkaufe alten entbehrlichen Baumaterial5 bezw.
der Werth jolchen den Baumunternehmern überlaenen Materials
als eine extraordinäre Emnahme den allgemeinen Staatsfonds
zugeführt werden oll, betimmen wir hierdurch , daß diee Ver-
fügung bei obigen Bauten in gleicher Weije auch auf neu ange-
chaffte, demnächt aber entbehrlichgewordene Gegenjtände An=
wendüng zu finden hat.

Der Miniter der geitlichen 2. Der Finanz-Miniter.
Angelegenheiten. In Vertretung: Meine&gt;e.

Im Auftrage: Greiff.
An

ämmtliche Königliche Regierungen, das Königliche
Konitorium und das Königliche Provinzial
Sc&lt;hul-Kollegium hier.

M. d. g. A. G. 11. 6873. U. 1. 1. DI.
F- M. 1. 15537. |

6) Zahlung der am 1. jedes Monats fälligen Civil-
Penjionen in den Fällen, wenn der 1. und 2. Monatstag

auf Soun- bezw. Fettage fallen.
Berlin, den 24. Dezember 1887.

Den nachgeordneten Behörden meines Reorts theile ich zur
Kenntnisnahme und gegebenen Falles zu entprechender Veran-
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Die Königliche Regierung hat auch in dieſer Beziehung die
erforderlichen Anordnungen zu treffen.

Der Miniſter für Landwirthſchaft 2. Der Finanz-Minmiſjter.
Lucius. von Scholz.

Der Miniſter des Innern. Jm Auftrage: von Zaſtrow.

An
ſämmtliche Königliche Regierungen.

M. d. I. 1. A. 8627.

M. f. L. 26. 1. 16613. I]. 6439. 1. 13779.
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5) Verre<hnung des Erlöjes für neu angej<affte, dem=
nächſt aber entbehrlich gewordene Baumaterialien.

(Centralblatt pro 1879 Seite 162.)

Berlin, den 2. Dezember 1887.
Nachdem bereits durch unjeren Erlaß vom 4.8peur 1879

= M. d. g. A. G. 111. 5093. UV. 1. 1. I. --F. M.11307. -
verfügt worden1jt,daßbei.fiSkaliſchen,mein, desMiniſters“Der
geiſtlichen2c.: Angelegenheiten Reſſort berührenden Patronatsbauten
der Erlös aus dem Verkaufe alten entbehrlichen Baumaterial5 bezw.
der Werth jolchen den Baumunternehmern überlaſſenen Materials
als eine extraordinäre Emnahme den allgemeinen Staatsfonds
zugeführt werden ſoll, beſtimmen wir hierdurch , daß dieſe Ver-
fügung bei obigen Bauten in gleicher Weije auch auf neu ange-
ſchaffte, demnächſt aber entbehrlichgewordene Gegenjtände An=
wendüng zu finden hat.
Der Miniſter der geiſtlichen 2. Der Finanz-Miniſter.

Angelegenheiten. In Vertretung: Meine>e.
Im Auftrage: Greiff.

An
ſämmtliche Königliche Regierungen, das Königliche

Konſiſtorium und das Königliche Provinzial
Sc<hul-Kollegiumhier.

M. d. g. A. G. 11. 6873. U. 1. 1. DI.
F- M. 1. 15537. |

6) Zahlung der am 1. jedes Monats fälligen Civil-
Penjionen in den Fällen, wenn der 1. und 2. Monatstag

auf Soun- bezw. Feſttage fallen.

Berlin, den 24. Dezember 1887.
Den nachgeordneten Behörden meines Reſſorts theile ich zur

Kenntnisnahme und gegebenen Falles zu entſprechender Veran-
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laung hierdurc&lt;;) mit, daß der Herr Finanz-Mimjter mittels Er-
lajjes vom 16. November d. J. -- 1. 49 -- die Königlichen Re-
gierungen und die Königliche Miniterial-Militär- und Bau- Kom-
miion hier ermächtigt hat, die am 1. jedes Monats fälligen
Cwil-Penionen künftig in den Fällen, wenn der 1. und 2. Monats-
tag auf Sonn- bezw. Fetttage fallen, chon am lebten Tage des
Vormonats zahlen zu laen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barkhauen.

An
die nachgeordneten Behörden des

dieseitigen Reorts.
G. II. 2714.

7) BPeriodijc&lt;he Reinigung der Luftzuührungskanäle
und Heizkammern bei Luftheizungen.

Berlin, den 3. Januar 1888.
Die nachgeordneten Behörden meines Reorts erhalten bei-

folgend Abchrift der von dem Herrn Miniter der öffentlichen
Arbeiten unter dem 28. Januar 1882 erlaenen Cirkular-Ver-
fügung, betreffend die periodijchen Reinigungen der Zuführungs3-
kanäle bei Luftheizungen, zur Kemtmsnahme und Nachachtung
bezw. weiteren Veranlaung.

Der Minijter der geijtlichen 2ec. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

Au
die nachgeordneten Behörden des

dieseitigen Reorts.
M. 10743 U. II. 8989.

Berlin, den 28. Jamitiar 18532.Bei dein m den Tagen vom 14. bis 16. September v. I.
in Wien tattgehabten Verhandlungen des „Dentjc&lt;en Vereins für
öffentliche Geundheitspflege“ in Gemeinchaft mit dem „Verein
für Geundheitstechnik“ jind u. A. auch die Vorzüge und Nach-
theile der Luftheizungen Gegentand näherer Erörterungen gewejen.
(Es it hierbei kontatirt worden, daß das Reinhalten der Luft-zuführungsfanäle jowie der Heiizfammern und der m ihnen be-
findlichen Kaloriferen von Staubablagerungen für das Einführen
einer geunden Luft in die zu beheizenden Räume von höchjter
Wichtigkeit it, daß aber gerade in dieer Beziehung die gröbten
Vernachläigungen tattfinden. Die von einigen Reduern in dieer
Beziehung gemachten WMätthoilungen legten Zujtände dar, welche
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Im Auftrage: Barkhauſen.

An
die nachgeordneten Behörden des

diesſeitigen Reſſorts.

G. II. 2714.

7) BPeriodijc<he Reinigung der Luftzuſührungskanäle
und Heizkammern bei Luftheizungen.

Berlin, den 3. Januar 1888.
Die nachgeordneten Behörden meines Reſſorts erhalten bei-
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Der Minijter der geijtlichen 2ec. Angelegenheiten.
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Au
die nachgeordneten Behörden des

diesſeitigen Reſſorts.

M. 10743 U. II. 8989.
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die aun die Anlage von Luftheizungen in amtärer Hinjicht ge=
fnüpften Hoffnungen völlig iUluorich ericheimen laen und zu
gegründeten Bedenken Anlaß geben mühten.

Um ähnlichen Mißtänden bei Staatsdientgebäuden vorzu-
beugen eruche ic Ew. 2c. ergebent gefälligt (veranlae ich die
Königliche Regierung 2c.) dahin Anordnung zu treffen, daß in
allen untertellten Dientgebäuden, im welchen jich Luftheizungen
befinden, das periodiche Reinigen der Luftzuführungskanäle und
Heizkammern, welches am zwedmäßigten mit feuchten Tüchern
zu gechehen hat, in Zeiträumen von nicht über 4 Wochen wäh-
rend der. Heizperiode vorgenommen und für die gewienhaftete
Kontrole der Ausführung Sorge getragen werde.

Der Miniter der öffentlichen Arbeiten.
Maybach

An
ämmtliche Herren Ober-Präidenten und Regierungs=

Präidenten im Geltungsbereiche der Kreisordnung,
den Herrn Regierungs-Präidenten in Sigmaringen,

 bezw. Regierungen und Landdroteien in den übrigen
Provinzen, das Königliche-Polizei-Präidium und die
Miniterial-Bau-Kommiion hierelbt. .
II 487.

8) Auscheiden der Stadt Münc&lt;hen-Gladbach au3 dem
Kreie Gladbach und Bildung eines eigenen Stadtkreijes.

- Seine Majetät der König haben mittels Allerhöchter Ordre
 vom 12. Dezember 1837zu gettehmigen geruht, daß die. Stadt

München- Gladbach aus dem Kreije Gladbach auscheide und
einen eigenen Stadtkreis bilde.

Der Herr Miniter des Innern hat auf Grund der Demelben
diejerhalb ertheilten Allerhöc&lt;hjten Ermächtigung als Zeitpunkt für
IQ8 M reien der neuen Kreistheilung den 1. Januar 1888feitgejeßt

7T. HMnivecitäten, Akademien 20.
9) Förderung der Zwecke des Hygiene-Mujeums zu

Berlin.
(Centralbl. pro 1887 Seite 614.)

Berlin, den 29. Dezember 1887.
Anchließend an die im Jahre 1883 hier verantaltete allge-

meine Deutche Austellung auf dem Gebiete der Geundheitspflege
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und des Rettungöswejens ijt hierelbt eim Hygiene-Mueumerrichtet
worden, welchem oweit thunlich Gegentände aller Art, die dieem
Gebiete angehören, zugewieen werden ollen. So wünche ich auch
eine möglicht volljtändige Dartellung der üblichen Anlagen von
Volksichulen, namentlich jolcher auf dem Lande, wenigtens in
Zeichnungen, dieer Sammlung einverleibt zu ehen. Dabei komut
es feineSwegs lediglich auf ogenannte „Mutter-Entwürfe“ an,
welche etwa das in neueter Zeit auf diejem Gebiete Angetrebte
vartellen, jondern auch auf ältere, jezt in ihren Anordnungen
dur&lt; bejjere Emrichtungen der Neuzeit überholte Anlagen, da es
meine Abicht it, ein möglicht getreues Abbild der Entwicklung
zu geben, welche der ländliche Schulbau in Preußen im Laufe
der Zeit durc&lt;gemacht hat.

Soweit hier bekannt, jind bei den verchiedenen Behörden
zu verchiedenen Zeiten Entwürfe für Schulbauten aufgetellt und
in angemeener Vervielfältigung an die betheiligten Beamten als
Anhalt für Bauausführungen abgegeben worden. Soweit olche
dort noM; vorhanden ind, wolle die Königliche Regierung mir
eimge Exemplare derelben zu dem angedeuteten Zwecke baldigt
Üüberjenden. Auch von etwa hierzu gehörigen Bechreibungen, Koten-
berechnungen und ähnlichen Schrifttücken ind Exemplare erwüncht.

Sollten jich bei der Königlichen Regierung keine olche Ent-
würfe aus früherer oder päterer Zeit vorfinden, o erwarte ich
Vakatanzeige.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An :

Jämmtliche Königliche Regierungen und an die
Königliche Miniterial-Bau-Kommiion hier.

VU. I. 2550. VU. IH.

10) Verordnung, betreffend die Kautionen der Beamten
aus dem Bereiche des Miniteriunm3 der geitlichen, Un-
terrichts= und Medizinal-Angelegenheiten. Vom 12. De-

zember 1887.*)
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.,

verordnen auf Grund der 88. 3, 7, 8 und 14 des Geeßes, be-
treffend die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 1873
(Geeh-Sammlung Seite 125), was folgt:

*) verfündet durch die Beles-Sammlung für die Königl. PreußichenStaaten pro 1888 Stück Nr. 2 Seite 3 lauf. Nr. 9253.
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Einziger Paragraph.
Den zur Kautionsleitung verpflichteten Beamtenklaen aus

dem Bereiche des Miniteriums der geitlichen, Unterricht3- und
Medizinal-Angelegenheiten tritt hinzu:

„Der Inpektor der medizinichen Klinik der Unwerhßität
Marburg.“

Die Höhe der von dem Inhaber dieer Stelle zu leitenden
Amtsfaution wird auf 1800 Mk., gechrieben: „Eintaujend acht-
hundert Mark“ fetgeezt. Im Uebrigen finden die Vorchriften
der Verordnung vom 10. Juli 1874, betreffend die Kautionen
der Beamten aus dem Bereiche des Staats-„Miniteriums und des
Finanz-Miniteriums (Geeg-Sammlung Seite 260), Anwendung.

Urkundlich unter Unerer Höchteigenhändigen Unterchrift und
beigedrucktem Kömglichen Iniegel.

Gegeben, Berlin, den 12. Dezember 1887.
Wilhelm. |

von Goßler. von Scholz.

11) Betätigung. der Rektorwahl an der-Univerjität zu“= - Kiel.

(Centralbl. pro 1887 Seite 165.)
Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat durch

Verfügung vom 28. November 1887 die Wahl des ordentlichen
Profeors Dr. Bro&gt;haus zum Rektor der Unwerität Kiel für
das Amtsjahr 1888/89 betätigt.

12) Betätigung der Prorektorwahl bei der Univerität
König 3berg.

(Centralbl. pro 1887 Seite 165.)
Der Herr Mimiter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat

durc&lt; Verfügung vom 31. Januar 1888 die Wahl des ordent-
lichen Profeor3 in der philoophichen Fakultät der Unwerität
Königs berg, Dr. Pruß zum Prorektor diejer Univerität für.
-das- Studienjahr von Otern 1888 bis dahin 1889 betätigt.

13) 150jährige Jubelfeier der Univerität Göttingen.
Titel- und Orden5-Verleihungen aus Anlaß derelben.

In der lezten Woche des Sommeremeters, den Tagen des
7. 8. und 9. Augut 1887, feierte die Unwerität Göttingen das
Fet ihres 150 jährigen Betehens. Von dem eigentlichen Jnangu-
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rationstage, dem 17. September 1737, der bei den Jubiläums-
feiern der Jahre 1787 und 1837 noh fejtgehalten werden fonnte,
mußte der inzwichen veränderten Sommerferien wegen abgejehen
werden. Konnte dem Fete auch m&lt;t der Umfang gegeben werden,
der bei Säkularfeiern von Unweritäten tattzufinden pflegt, mußte
jamentlich die Emladung der Schweterunwerfitäten unterbleiben,
jo verlief das Fet doch in hohem Glanze, unter Betheiligung
des Rector magnificentisSimus der Unwerfität, der Vertreter des
königlichen preußi &lt;hen und des herzoglich braunchweigij hen Staats-
miniteriums, der Behörden und Korporationen der Provinz
Hannover und einer großen Zahl ehemaliger Lehrer und Schüler
der Georgia Auguta. Von den drei für das Fet angeeßten
Tagen war der erte der kirchlichen, der zweite der akademijc&lt;hen,der Dritte der tudentichen Feier betimmt. Der Gottesdien! am
7. Augut in der von der Gemeinde bereitwillig überlajjenen
St. Johanniskirc&lt;he abgehalten, da der Naum der Unweritäts-
kirche für die Fetverjammlung nicht ausgereicht haben würde,
hatte zu einem Mittelpunkte die ;Fetpredigt des Konitorialraths
Profeor Dr. Hermann Schult über den Text 2. Cor. 10, 17:
wer jich aber rühmei, tder rühme ji) des Herrn. Den (iturgiichen
Theil der Feier leitete Profeor Dr. Knoke, die Geänge führicdie Singakademie unter dem "akademichen Muikdirektor Profeor
Hille aus. Der akademiche Fetakt des zweiten Tages vollzogjich in der Aula. Die Fetrede des zeitigen Prorekiors Konji-
torialraths8 Profeor Dr. Ritchl faßte in ihrem Eingange dieErfahrungen über ichtlich zuammen, welche die leßten fünfzig
Jahre in Bezug auf Lehrer wie auf Lernende geboten hatten,
und unternahm dann eine gechichtliche Beleuchtung des Zujammen-
hanges zwichen politichen Parteien oder Parteifombinationen der
neueten Zeit und gewijen Phaen der alten naturrechtlichen
Staat8- und Geellchafislehre. An die Fetrede chloß ich dieVerfündigung der von den Fakultäten vollzogenen Ehrenpr v0=
tonen durch die Dekane.

Als Doktoren der Theologie proklamirte Konijtorialrath Pro-
feor Dr. Wieinger: Oberkonjijtorialrath Thilo zu Hannover,Konitorialrath Herm. Küter zu Stade, Generaluperintendent
Guden zu Uslar, Generaluperintendent Bartels zu Aurich, Kon-
itorialvicepräident Abt Stauebach zu Wolfenbüttel, Oberhof-prediger Theodor Hanen zu Oldenburg, Geheimen Jujtizrath
Profeor Dr. Dove zu Göttitgen und Gymmuajialdirektor Pro-
feor Dr. Naemann zu Halle.

Geheimer Jutizraih Profeor Dr. Ziebarth verfündete diePromotionen der juritichen Jatkultät: Staat5mimjter Graf Görß-
Wrisberg zu Braunchweig, Untertaatsefretair Wirklichen Ge-
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geimen Rath Marcard, Mnunjterialdirektor Wirklichen Geheimen
Rath Greiff, Mimiterialdirektor Wirklichen Geheimen Oberjutiz-
rath Droop zu Berlin, Wirklichen Geheimen Rath und Mitglied
des Staatsminiteriums Albert Otto zu Braunchweig, Präident
des Oberlandesgerichtes Bardeleben zu Celle, Geheimen Ober-
jutizrath und Senatspräivent Eduard Meyer daelbjt, Geheimen
Oberjutizrath Landgerichtspräident Rocher zu Göttingen, Pro-
feor der Philoophie Dr. Wilhelm Wundt zu Leipzig uud Stadt-
archivar Profeor Ludwig Hänelmann zu Braunchweig.

Die mediziniche Fakultät (Dekan Geheimer Medizinal-Rath
Profeor Dr. Leber) promovirte zu Doktoren: Staatsminijter D. Dr.
von Goßler zu Berlin, Landesdirektor Rudolf von Bennigen
zu Hannover, Profeor der Chemie an der Univerität Leipzig
Dr. Stohmann, Profeor der Botanik an der Unwerfität Bonn
Dr. Straßburger;

die philoophiche (Dekan Profeor Dr. Baumann): Biblio-
ihefar Eduard Bodemann zu Hannover, den Philologen Profejor
Coelho zu Liabon, den Gechichtsc&lt;hreiber Samuel Gardiner
zu London, den Geographen Haentein zu Gotiha, den Pro-

- feor der Phyiologie Hering zü Präg, den Profejjor der Chemie
Mendelajeff zu Petersburg, den Mechaniker Joh. Reyjold zu
Hamburg, den Geologen Amtsrath Carl Stru&gt;mann zu Hannover,
ven Hitoriker Tommaini zu Nom und den Sanskritijten Monier-
Williams zu Oxford.

Den Kundgebungen aus der Mitte der Unwerität folgten
Anprachen, mit welchen die Vertreter der höchten Behörden und

-.AboxdHUngen-von- Korporationen ihre Glückwünche“ darbrachkefi,
grüßtentheils unter Ueberreichung von Adreen, von-denen micht
wenige durc&lt; ihre Austattung eine Bereicherung der Kunjtamme-
[ungen der Uniwerität bilden. Zu einer Aufzählung der Anprachen
aa dieer Stelle fehlt der Raum. Csei tatt aller nur der erten
gedacht, in welcher der Herr Staatsminiter D. Dr. von Goßler
dic huldvollen Schreiben, welche Se. Majetät der Kaijer und Ihre
Majetät die Kaierin ver Univerität zu ihrem Jubeltage zu über-
enden geruht hatten, verlas, die Glückwünche des Staatsminijte-

-ranns Überbrachte und als Gechenk deselben an die Umwerität
die Lortraits von Gauß und Wilhelm Weber und die Büte
von Georg Hanen anfündigte. Nachmittags fand in dem
Saale ver Union ein Feteen zu 250 Gedecken tatt, welches die
Univerität ihren Gäten gab. Se. Königliche Hoheit Prinz
Albrecht eröffnete die Reihe der Trinkprüche mit einem Hoch auf
Se. Majetät den Kaier. Nachdem der Oberpräßfipent der Provinz
Hannover von Leipziger eit Hoc&lt; auf deu Rector magnilticentis-
Simus aus8gebracht hatte, tranf Staaatsminiter D. Dr. von Goßler
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aaf das Wohl der Georgia Auguta, ihre Gechichte nach ihren
Hauptrichtungen in femem Trinkjpruche &lt;arakterijirend. Der Pro-
refior der Univerität antwortete dankend und begrüßte die Gäte
der Univeriiäi, für welche Geheimrath Ernjt Curtius aus Berlin,eint Lehrer der Georgia Augujta, die Erwiderung übernahm, imd
Profeor Frensdorff brachte das Hoch auf die Stadt Göst-
tingen aus.

Der dritte Tag begann mit einem Fejtzuge der Studirendeit,
der nach ihren Vereinigungen, welchen jich zahlreich die alten
Herren angechlojen hatten, geordnet jich durc; die Stadt bewegte
und vor der Aula Auftellung nahm. Vier hielt in GegenwartDes Rector magnificentisSimus wird der Lehrer der Unwerfität
Profeor von Wilamowitß-Möllendorff eine Anprache an die
Siudenitenchaft, die fie aufforderte u Arbeit und Liebe mit ihren
Lehrern zuammenzuwirken und jich in ihrem ganzen Leben von
dem Spruche „mit Gott für Raie und Reich“ leiten zu laen.
Am Abend fand in der in der Nähe des Bahnhof es eigens erbauten etwa 3000 Menjchen faenden Jethalle ver allgemeine
Commer3tatt, bei welchem Se Königliche Hoheit Primz Albrecht
dei Vorik führte und den Toat auf Se. Majejtät den Kaier
ausSbrachte. C3 wechelten dann Trinkprüche der Studirenden mit
Anprachen der Gäte und Profeoren. Jene galten dem Rector
magnificentissimus, Den alien Herren, der Stadt Göttingen; dieje
dem Deutchen Reich (Geh. Rath Dove), der Provinz Hannover
(Staat5minijter D.Dr. von Goßler), der UniveritätGöttingen (Lan-
desdireftor von Bennigen), dem ReichsSkanzler FürjtenBismar&gt;
(Profeor Weiland). Wir können den Bericht nicht bejjer alsmit dem Telegramme chließen, das Se. Königliche Hoheit Prinz
Albrecht am 10. Anau bei eimer Abreie von Sötingen an
Se. Majetät den Kaier nach Gajtein richtete: Ew. Majetät
lege nach beendeter Feier des 150 jährigen Bejtehen5 der Uniwer-
jität Göttingen wiederholt den unterthänigjten Dank zu Füßen für
Vllergnädigte Uebertragung des Rektorats owie dafür, daß mir
Dadurd) die große Freunde zu Theil wurde, den erhebenden Feit-
tagen hier anwohnen zu können.

Anlage 1.
Seine Majetät der König haben Allergnädigt geruht,

aus Anlaß des 150 jährigen Jubiläums der Unwerjität dem
ordentlichen Profeor in der philoophichen Fakultät Geheimen
Hofrath Dr. Wilhelm Weber den Charatter als Wirklicher Ge-
heimer Rath mit dem Prädikat „Excollonz“, den ordentlichen Pro-ieoren in der juritichen Fakultät Dr. Dr. Karl Eduard Friedrich
Heinrich Ziebarth und Ferdmand Negelöberger den Charakter
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als Geheimer Jujtizrath, den ordenilichen Profeoren im der medi-
zuüchen Fakultät: Direkior Der ve pinziale Irren- Antalt zuGöttingen Dr. Ludwig Meyer, Theodor Leber und Dr.Wilhelm Ebtein den Charakter als Geheimer Medizinal-Rath,
jJowie den ordentlichen Profeorein im der philoophichen Fakultät
Dr. Dr. Baul Anton de Lagarde und Ernjt Hemrich Chlers
den Sharafier als Geheimer Regierung3-Rath zu verleihen.

Anlage 2.
Ferner haben Seine Majetät der König Allergnädigt

geruht, aus Anlaß des Jubiläums zu verleihen:
den Noihen AÄdler-Orden dritter Klae:

dem ordentlichen Profe)jor im der medizmichen Fakuliät, Geheimen
Medizinal-Nath Dr. König;

den Rothen Adler-Orden vierter Klae:
den ordentlichen Profeoren .

Konjitorial-Rath Dr.Wagenmannin der theologichen Fakultät,
Dr. Orth m der medizimichen Fakultät, und
Dr: Sriepentkerl'im der philofophichen Fakultät,

den außerordentlichen Profeoren in der philoophichen Fakultät
Dr. Gödefe und
Dr. Chljer;

den Stern zum Königlichen Kronen-Orden zweiter Klae:
dem vrdentlichen Profeor Geheimen Regierung3-Rath Dr.

-Sauppeinderphiloophijchen Fakultät;
| den Königlichen Kronen-Drden zweiter Klajje: |
dem zeitigen Prorektor, ordentlichen Profeor in der theologichen

Fakultät, Konjijtorial-Nath Dr. Ritchl;
den Königlichen Kronen-Orden dritter Klae:

den ordentlichen Profejjoren
Dr. Frenösdorff m der juritichen Fakultät, und
Dr. Wilhelm Müller in der philoophichen Fakultät;

Den-Königlichen Kronen-Orden vierter -Klaffe:
dem außerordentlichen Profeor Dr. Rofenbach in der medizi-

nichen Fakultät;
das Allgemeine Ehrenzeichen:

dem Univerjitäts-Oberpedell Bartels,
dem Hausverwalter Bode,
Dem Univeritäts-Bibliothek:5-Pedell Fraaß, und
dem Präparator Grape amzoologic&lt;-zootomichen Inttitut.
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Anlage 3.
Ferner haben Seme Majetät der König Allergnädigt ge-

ruht den nachbenannten Perjonen die Erlaubnis zur Anlegung
der von Sr. Königlichen Hoheit dem Prinzen Albrecht von
Preußen, Regenten des Herzogthumes Braunchweig, ihnen ver-
lichenen Dekorationen zu ertheilen, und zwar:

des Großkreuzes des Herzoglich braunchweigichen
Ordens Heinrich s des Löwen:

dem Staats- und Miniter der geitlichen, Unterrichts- und Me-
dizinal-Ängelegenheiten, Dr. von Gokßler;

des Sternes des Großkreuzes zum Kommandeurkreuz
erter Klae deselben Ordens:

dem Wirklihen Geheimen Rath und ordentlichen Profeor an
der Unwerjität Göttingen, Dr. Weber;

Des Kommandeurkreuzes erter Klae desfelben Ordens:
dem Geheimen Jujtiz=Rath und ordentlichen Profeor an der-

elben Unwerjität, Dr. von JIhering;
des Kommandeurkrcuzes zweiter Klae deselben

Ordens:
dem Geheimen Regierungs-Rath Dr. Althoff, vortragenden Rath
 in Maniterium der geijtlihen, Unterrichts- und Medizinal-

Angelegenheiten, und
dem Prorektor und ordentlichen Profeor an der Univerität Göt-

tingen, Konitorial-Nath Profeor Dr. Ritchl; |
des Ritterkreuzes erter Klae deselben Orden5:

dem Dekan, Konjitorial-Nath und ordentlichen Profeor Dr.
Wieinger,

dem Dekan und ordentlichen Profeor Dr. Ziebarth,
dem ordentlichen Profejor Dr. med. L. Meyer,
vem Dekan und ordentlichen Profeor Dr. Leber,
dem ordentlichen Profeor Dr. H. Wagner,
dem Dekan und ordentlichen Profeor Dr. Baumann,
dem Geheimen Medizimal - Rath und ordentlichen Profeor Dr.

Meißner,
dem Konitorial-Rath und ordentlichen Profeor Dr. H. Schulk,
dem ordentlichen Profeor Dr. Henneberg,
dem Geheimen Jutiz-NRath und ordentlichen Profeor Dr. Dove,
dem ordentlichen Profeor Dr. von Wilamowiß-Möllendorff,

ämmtlic) an der Univerität Göttingen, und
dem Regierungs-Rath Naumann, Hilfsarbeiter im Miniterium

der geitlichen, Unterricht8= und Medizinal-Angelegenheiten;
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des Ritterkreuzes zweiter Klae deselben Ordens:
dem Univerjitäts-Rath und Univerjitätsrichter Roe zu Göttingen;

owie
de3 demelben Orden affiliirten Verdientkreuzes

zweiter Klae:
dem Ober-Pedellen Bartel3, und
dem Haupt-Pedellen Rothkirc.

Beide an der Unwerjität zu Göttingen.

14) Fortfall des either von den Univerität5-Kliniken
an das Königliche tatitiche Bureau zur Hertellung
einer allgemeinen Morbiditätstatitif in den Heilan-
talten einzuendenden jtatijtic&lt;en Materials. Herau3-

gabe eines klinichen Jahrbuches.
(Centralbl. pro 1887 Seite 473.)

1.
- „Berlin, den 22. Dezember 1887.
Ew. erfüche ich ergebent, die Direktoren der dortigen

tationären Kliniken und Polikliniken gefälligt davon zu benach-
richtigen, daß die Eimnjendung des tatijtichen Materials, welches
jährlich an das Königliche tatitiche Bureau behufs Hertellung
einer allgemeimen Morbiditätstatitif in den Heilanjtalten zu liefern
it, (vergl. Erlaß vom 10. Juli 1877 -- Nr. 5169. 1. A. M. Dd. JI.
= Nr. 2669. M. M. .d. g..A. --) in Fortfall kommt,„uind
zwar in der Art, daß bereits für das Kalenderjahr 1888diee
Berichtertattung aufhört.3 Eraß dafür wird das durch meinenErlaß vom 21. Mai d. - VU.1. 1877. M. 4381 -- für das„Kliniche Jahrbuch“ angeordnete und hierher einzureichende jta-
ütiche Material dem Königlichen tatitichen Bureau für die
Folge von mir überwieen werden.

Zugleich wollen Cw. 2c. die bezeichneten Direktoren dahin
vertändigen, daß es der in dem zuletzt erwähnten Erlae vorge-
chriebenen Ausfüllung eines zweiten für die klinichen Akten be-
jtimmten Exemplares der Fragebogen und Zählkarten vom 1. Ja=
nar k. J. ab nicht mehr bedarf.

Der Miniter .der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
die ämmtlichen Königlichen Herren Univeritäts=

-Kuratoren.
VU. I. 4675.
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ſtationärenKliniken und Polikliniken gefälligſt davon zu benach-
richtigen, daß die Eimnjendung des ſtatijtiſchen Materials, welches
jährlich an das Königliche ſtatiſtiſche Bureau behufs Herſtellung
einer allgemeimen Morbiditätsſtatiſtif in den Heilanjtalten zu liefern
iſt, (vergl. Erlaß vom 10. Juli 1877 -- Nr. 5169. 1. A. M. Dd. JI.
= Nr. 2669. M.M..d. g..A.--) in Fortfall kommt,„uind
zwar in der Art, daß bereits für das Kalenderjahr 1888dieſe
Berichterſtattung aufhört.3Erſaß dafürwird das durch meinen
Erlaß vom 21. Mai d. - VU.1. 1877. M. 4381 -- für das
„Kliniſche Jahrbuch“ angeordnete und hierher einzureichende jta-
üſtiſche Material dem Königlichen ſtatiſtiſchen Bureau für die
Folge von mir überwieſen werden.

Zugleich wollen Cw. 2c. die bezeichneten Direktoren dahin
verſtändigen, daß es der in dem zuletzt erwähnten Erlaſſe vorge-
ſchriebenen Ausfüllung eineszweiten für die kliniſchen Aktenbe-
jtimmten Exemplares der Fragebogen und Zählkarten vom 1. Ja=
nar k. J. ab nicht mehr bedarf.

Der Miniſter .der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

 

An
die ſämmtlichen Königlichen Herren Univerſitäts=
-Kuratoren.

VU. I. 4675.



170

2.
Berlin, den 24. Dezember 1887.

Ew. 2c. laen wir unter Bezugnahme auf unjeren gemein=
Ic&lt;Gaftlichen Cirkular-Erlaß vom 10. Zuli 1877 -&lt; M. Dd. JI.
Nr. 5169. L.A. - M. d. g. A. Nr. 2669. M. -- beifolgend
Abchrift einer unter dem 16. November d. IJ. an das hieige
Königliche tatitiche Bureau gerichteten Verfügung, betreffend den
Fortfall der tatitichen Berichte eitens der Unwerfitäts-Kliniken,
zur gefälligen KenntmiSnahme ganz ergebent zugehen.

Der Miniter des Innern. Der Minitter der geitlichen 2c.
Im Auftrage: von Zatrow. Angelegenheiten

In Vertretung: Lucanus.
An

die ämmtlichen Königlichen Herren
Ober=-Präidenten.

1. A. 10240. M. d. J
VU. 1. 4675,11. M. M. dD. g. A.

Berlin, den 16. November 1887.
Durch den beiliegenden Erlaß des mitunterzeichneten Mimters

der geitlichen 2c. Angelegenheiten vom 21. Mai d. J. = U. 1. 1877
M. 4381 -- ijft die Ertattung einheitlicher Jahresberichte eitens
der Direktoren der tationären Kliniken wie der Polikliniken behufs
Herausgabe eines klmichen Jahrbuches angeordnet worden. Diez
jenigen Betimmungen diees Erlajes, welche ich auf die Klinikenveziehen, befinden jich jowohl in Betreff der eatiti &lt;en Erhebung
als auch in Bezug auf den Inhalt der Zählpapiere mit den
durc&lt; uneren gewe Dalichen Erlaß vom 10. Juli 1877 --Nr. 5169. 1. A. M. dD. -- Nr. 2669. M. M. Dd. g. A. --
dem Könmiglich tatitichen“Bureau ertheilten Vorchriften über dieMorbidituSfatft in den Heilantalten in Uebereintimmung.
Um daher den Direktoren der Kliniken eine doppelte Berichter-
tattung zu erparen, it zwichen uns vereinbart worden, daß dic-
elben von den an das Königliche tatitiche Bureau zu liefernden
tatitichen Berichten vom 1. Januar 1888 ab entbunden werden,
daß dagegen die von ihnen an mich, den unterzeichneten Miniter
der geitlichen 2c. Angelegenheiten, eingereichten tatitichen Nach-
richten, oweit diee für die Bearbeitung der allgemeinen Morbi-
ditätstatitik in den Heilantalten in Betracht kommen, dem König-
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lichen iatitichen Bureau bis zum 1. Juli jeden Jahres, und zwar
zum erten Male am 1. Juli 1888, übermittelt werden follen.
Der Minijter der geitlichen 2. Der Miniter des Innern.
AÄngelegenheiten. von Goßler. ImAuftrage: von Zatrow.

An
das Küönigliche tatiti je Bureau hierelbt.

U. L 2441.10. %. d.30 A.TL. A. 9058. M. d.

15) Unbegrenzte Wiederholung der ärztlichen Vor-
prüfung im Falle des Nichtbetehens.

Berlin, den 12. Januar 1888.
Auf die gefällige Beichrift vom 29. Dezember v. IJ. erwi-

bere ic) Cw. Excellenz ganz ergebenjt, daß die Wiederholung der
ärztlichen Vorprüfung im Falle des Nichtbetehens unbegrenzt
zulätjig it.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
a Im Auftrage: Greiff.n

ven Königlichen Univeritäts-Kurator 20.
DÜ. TL. 4796.
M. 10799.

16) Verwendung von fehlerfreiem und dauerhaftem
PSapter zum Drucke von Diertationen.

Berlin, den 23. Januar 1888.
(Es jind mir in neuerer Zeit einige Diertationen zu Geicht

gekommen, welche auf. fv-geringwerthigem-Papier-gedruckt-waren,
daß die Erhaltung derelben kaum für einige Jahrzehnte geichert
erchien. Cw. Hoc&lt;hwohlgeboren 2c. eruche ich ergebent, dieer
Angelegenheit bejondere Aufmerkamkeit zuzuwenden und die Fa-
fultäten zu veranlaen, auch ihrereits unnachfichtlich darauf zu
halten, daß zum Drucke von Dijjertationen kein anderes als fehler-
freies und dauerhaftes Bapier verwendei wird.

An
vie Herren Kuratoren der Univeritäten, der Akademie

„zu Münter und des Lyceum Hoianum zu Brauns8=
berg, owic an das Königliche Univeritäts-Kura-
ivrium zu Göttingen.Abchrift erhält der HerrxRektorundderSenatzurgefälligenKenntnisnahme und Mittheilung au die Fakultäten.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im von Gokßler.

dein Herrn Rekior und den Senat der Königlichen
Sricdricht„Wilhelms-Univeritäthierfelbt.1. 8886.
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17) Statuten für die Carl Tweiten-Stiftung für deutch?
Studirende.

Freunde und Verehrer des zu Berlin vertorbenen Reichstags-
und Landtags3-Abgeordneten, Stadtgerichtsraths Carl Tweten,
haben unter dem 15. Mai 1836 der Königlichen Friedrich-Wil-
helm38-Univerität zu Berlin die Summe von 7200 Mk. mit der
Betimmung übergeben, daß diees Kapital zu einem Fonds unter
dem Namen

„Carl Twejten-Stiftung für deutche Studirrende“
angelegt und die Zinen zu einem Stipendium für deutche Studi-
rende der Königlichen Friedrich - Wilhelms3-Unwerität verwendet
werden.

Nachdem dur&lt; Allerhöchte Drdre vom 5. Januar 1887 zurAnnahme dieer Zuwendung die (andeöherrlice Genehmigung
ertheilt worden ijt, jind unter Zugrundelegung der von den Sti-tern geäußerten Wünche folgende Statuten für dieje Stiftung fet-
gejezt worden:

S. 1.
Die Carl Tweten-Stiftung für deutche Studirende wird von

Rektor und Senat der Kömglichen Friedrich-Wilhelms-Univerität
zu Berlin als Univeritätösvermögen zur Erreichung der voz
den Stiftern getroffenen Zweckbetimmung nach Maßgabe der nach-
jtehenden näheren Vorchriften verwaltet.

S. 2.
Die zu dem Stiftungsvermögen gehörigen Werthpapiere,

Dokumente und baaren Betände werden von der Quäjtur der
Königlichen Unwerjität wie die Werthpapiere 2c. der übrigen von
ihr verwalteten Stiftungsfonds unter der üblichen Kontrole auf-
bewahrt.

S. 3.
Aus den Zinen des Stitungsvermögens wird ein Stipen-

Dium gebildet, welches auf ein oder mehrere Jahre verliehen wird.
S. 4.

Der Quätor der Unwerität bezeichnet dem Rektor alljährlich
am 1. Oktober die Höhe des aufkommenden Zinsbetrages, deen
Zahlung an den Empfänger = und zwar mvierteljährlicheY aten pränumerando -- von dem Rektor angewieen wird.

I

S. 5.
Die Verleihung erfolgt an einen ausgezeichneten Studirenden

deittc&lt;er Nationalität, welcher bei der Kömglichen Friedrich-Wil-
helms Unmwerität zu Berlin immatrikulirt it, und zwar ohne irgend
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eine Bechränkung nach Fakultät oder Konfeion und ohne Be-
&lt;ränfung auf die geeßliche Studienzeit.

8. 6.
Wenn mehrere Bewerber auftreten, o ollen diejenigen Studi-

renden, welche Siebenbürger Sachen oder Deutche aus den bal-
tichen Provinzen des Ruichen Kaierreiches ind, vorzugsweie
berücjichtigt werden.

S. 7. |

Unter den im 8. 6. angegebenen Vorausezungen kann das
Stipendium auch an olche Studirende, welche noch nicht bei der
hieigen Univerität immatrikulirt ind, unter der Bedingung ver-
liehen werden, daß ie pätetens in dem auf die Verleihung fol-
genden Semeter die Immatrikulation bei der hieigen Uniwerität
erlangen.

- 8. 8. . |

Rektor und Senat fordern zu Anfang des Winter-Semeters -
eines jeden Jahres, in welchem das Stipendium zu vergeben it,
durc&lt; Anchlag am chwarzen Brett der Univerität zur Bewerbung
um das Stipendium unter Mittheilung der in den 88. 3, 5 bis 7
und 9 diees Statutes enthaltenen Fetezungen auf.

8. 9.
Den Bewerbungsgeuchen, welche bis zum 15. November auf.

- dem Unwerjitäts-Sekretariate abzugeben ind, müen die Schul-
und Univerjitätszeugnie, owie ein Sittenzeugnis beigefügt werden. .

Studirende, welche bereits bei der hieigen Unwerfität imma-
trifulirt ind, müen außerdem ein Zeugnis des Dekans ihrer
Fakultät über die fleißige Benutzung ihrer biSherigen Studienzeit
beibringen.

S. 10.
Unter Beachtung der Betimmungen diees Statutes erfolgt

die Auswahl des würdigten der Bewerber durch Bechluß des
Senats.

S. 11.
Das3 Stipendium geht verloren:

a. wenn der Stipendiat die hiejige Unwerität verläßt;
b. wenn der Stipendiat ich durch eine gegen ihn rechtskräftig

erfannte, auch diSziplinariche Strafe für den weiteren
Genuß des Stipendiums unwürdig gemacht hat.

S. 12.
Sollte der Fall eintreten, daß das Stipendium oder einzelne
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Raten desfelben nicht vergeben würden, jo werden diee Beträge.
zum Kapital gechlagen.

8. 13.
Abänderungen der vortehenden Statuten, welche dem Zwecke

der Stiftung nicht zuwiderlaufen, können von Rektor und Senat
jederzeit bechloen werden, bedürfen aber der Genehmigung des
vorgeordneten Miniteriums.

Berlin, den 10. November 1887.
Rektor und Senat der Königlichen Friedrich-Wilhelms5-Unwerität.

(L. S.) Schwendener.
Lorjtehende Statuten für die Carl Tweten-Stiftung für

deutche Studirende werden hierdurch genehmigt.Berlin, den 23. November 1887.
(L. S.)

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

Genchmigung.
VU. 1. 13799.

18) Statut der Savigny-Stiftung.
(Centralbl. pro 1864 Seite 208.)

Zuaßz zu dem Allerhöcht betätigten Statute der Savigny-Stiftung vom 27. März 1863.
Das oben bezeichnete Statut erhält folgenden Zuaß zu 8. 16:

„Die verfügende Akademie it berechtigt, auf Antrag des
„Kuratornums die Zinenmae bis zu einem Fünftel zur
„Untertüßung periodicher Publikationen, welche zu den
„Zwecken der Savigny-Stiftung in Beziehung tehen, zu
„verwenden.“

Berlin, den 6. Augujt 1887.
Kuratorium der Savigny-Stiftung.

Gneit. Mommen. Brunner. Pernice.
von Wilmow5ki. Meyer.Mit obigem Zuaße zu dem Statute der Savigny-Stiftungerklärt ich die Kaierliche Akademie der Wienchaften zu Wien

einvertandeir.

Wien, den 9. November 1887.
(Unterjc&lt;hrift.) (Unterchrift.)

Präident. Generalekretär.
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Wien, den 9. November 1887.

(Unterjc<hrift.) (Unterſchrift.)
Präſident. Generalſekretär.
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| Mat dem obigen Zuatße zu dem Siatute der Savigny-Stiftung
erflärt ich die Königlich Bayeriche Akademie der Wienchaften
einvertanden.

München, den 16. November 1887.
J. von Döllinger.

Vortand der Königlich Bayerichen Akademie der Wienchaften.

Mit obigem Zuatße zu dem Statute der Savigny - Stitung
erklärt jich die Königliche Akademie der Wienchaften zu Berlin
einvertanden.

Berlin, den 24. November 1887.
E. Curtius.

z. Z. vorißender Sekretär der K. Preuß. Akademie der
Wijenchaften.

Vortehender Zuaß zu dem Statute der Savigny-Stiftung
vom 27. März 1863 wird hiermit genehmigt.

Berlin, den 27. Dezember 1887.
(L. S8.)

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Greiff.

ad 18983, VU, I,

19) Abänderung der Statuten der Melanchthon-Stif=
tung zur Untertüßung angehender evangelicher Theo-

logen der Provinz Wejtfalen.
(Centralbl. pro 1876 Seite 635.)

Berlin, den 24. Januar 1888.
Seine Majetät der Kaier und König haben durch den in

beglaubigter Abchrift beifolgenden Allerhöchten Erlaß vom 4. Ja-
nar d. J. mit Bezug auf Allerhöc&lt;t Ihren, die Melanchthon-
Stiftung zur Untertüzung angehender evangelicher Theologen der
Provinz Wetfalen betreffenden Erlaß vom 21. Juni 1876 zu
genehmigen geruht, daß dem 8. 8 der Statuten dieer Stiftung
nac Maßgabe des Bechlues der XVIII. Wetfälichen Provinzial-
Synode der Schlußaß angefügt werde: „Von der Bedingung zu 1
fann, jofern dieelbe den Beuch eines „wetfälichen“ Gymnaiums
verlangt, ausnahmsweie abgeehen werden.“

Das Königliche Konitorium eze ich hiervon auf den an den
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Cvangelichen Ober-Kirc&lt;enrath ertatteten Bericht vom 17. No-
vember v. I. zur weiteren Veranlaung in Kenntnis.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
Das Königliche Konitorium zu Münter.

VU. I. 10038. G. I.

Auf Ihren Bericht vom 24. Dezember v. J. genehmige I&lt;
hierdur&lt; mit Bezug auf Meinen, die Melanchthon-Stiftung zur
Untertüzung angehender evangelicher Theologen der Provinz Wejt-
falen betreffenden Erlaß vom 21. Juni 1876, daß dem 8. 8 der
Statuten dieer Stiftung nach Maßgabe des Bechlujjes der XV.
Wetfälichen Provinzial-Synode der Schlußzuaß angefügt werde:
„Von der Bedingung zu 1 kann, ofern dieelbe den Beuch eines
„wetfälichen“ Gymnaiums verlangt, ausnahms5weie abgeehen
werden."

Berlin, den 4. Januar 1888.
Wilhelm.

von Gokßler.
An

den Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

20) Vorchriften über die Diplom-Prüfung für die Ab-
theilungen Il, III u. IV der Königlichen Technichen Hoch-

&lt;ule zu Berlin.
h. Ullgemeine Betimmungei,

S. 1.
Die an der Königlichen Technic&lt;en Hochchule zu Berlin

auf Grund des 8. 33 des Verfaungs -Statutes vom 28. Juli
18382 abzuhaltenden Diplomprüfungen ollen den Prüung3-Kandi-
daten den Nachweis ermöglichen, daß ie jich durch akademiches
Studium diejenige Ausbildung in ihrem Fache erworben haben,
welche eine ausreichende Grundlage für eine elbtändige prak-
tiche und wienchaftliche Thätigkeit gewährt.

Die Diplomprüfung zerfällt in eine Vorprüfung und im eine
Hauptprüfung.

Diee Prüfungen finden nach den folgenden Fachgebieten tatt:
A. JIngenieurbaufa)M . . (Abtheilung UU).
B. Machinenbaufaeßh . . (Abtheilung 111).
C. Sciffbaufah . . . (Abtheilung I11]).
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D. Sdhifsmajc&lt;inenbaufac&lt; (Abtheilung MU).
E. Techniche Chemie . . (Abtheilung 1V]).
F. Süttenfa&lt;m. . . . . (Abtheilung IV).

S. 2.
Der Vorprüfung hat ein zweijähriges Studium an einer

Technichen Hochchule voranzugehen, der Hauptprüfung der Nach-
weis der betandenen Vorprüfung und eines mindetens drei- bezw.
vierjährigen Studiums an einer Technichen Yochchule (8. 11).

8. 3.
Vorausezung für die Zulaung zu den Diplom-Prüfungen

(3. 1) it ferner die auf Grund des Verfaungstatutes erfolgte
Immatrikulation als Studirender der Tehmc&lt;hen Hochchule zu
Berlin.

S. 4.
Die Abnahme der Vorprüfung undder Hauptprüfung erfolgt

durch die für die einzelnen Fachgebiete betehenden Prüfungs5-
Kommiionen.

ZS. 5.
Nach betandener Prüfung wird den Kandidaten, je nach

dem Fachgebiete, für welches die Prüfung abgelegt wurde, ein
Diplom als Bau-JIngenicur, Majchinenbau-Ingenieur, Schiffbau-Ingenieur, Schiffsmajc&lt;inenbau= Ingenieur, tec&lt;nijc&lt;her Chemiker
-oderHütten-Ingemeurertheilt.

Diejenigen Kandidaten, welche die Diplom-Hauptprüfung
-„mitAuszeichnung“-betanden haben, fönnen von -den Diplom-
Prüfungs-Kommiionen dem Miniter der geijtlichen, Unterrichts-
und Medizinal-Angelegenheiten zur Verleihung einer Medaille
bezw. eitens der Kommijjionen für die Fachgebiete B, C, D,
E, F (8. 1) zur Verleihung eines Reietipendiums und den Kura-
toren der von Seydliß chen Stitung zur Gewährung der jähr-
lich zu ertheilenden Prämie empfohlen werden.

B. Beendere Betimmungen.
1. Vorprüfung.

S. 6.
Frühetens am Schlujje des vierten Halbjahres nac&lt; Beginn

des Studiums, und zwar imLaufe des Monats März oder des
Monats September, kann der Studirende ich bei dem Vorteher
derjenigen Abtheilung, welc&lt;e das Fachgebiet, in dem er geprüft
werden will, vertritt, zur Vorprüfung melden.Der Meldung jind beizufügen:
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Cin Lebenslauf. Meldung und Lebenslauf jind in deutcher
Sprache abzufajjen und eigenhändig zu j|&lt;reiben.Die Matrikel al8 Studirender der Technichen Hochchule
zu Berlin.
Die Zeugnijje der Technichen Hochchule, auf welcher der
Kandidat jtudirt hat. Dieelben müen über die Dauer
der zurücgelegten Studienzeit und über die während der-
jelben bejuchten Vorieungen und Uebungen Auskunft geben.
Studienzeichnungen.
Darunter müjjen jich befinden:

A. Für das Jugeniteurbaufac.
Dartellungen aus dem Gebiete der Projektionslehr?,
Schattenkontruftion und Perpektive, unter Andeutung der
Kontruftionslimien.

. Dartellungen aus dem Gebiete der Graphojtatif.
Dartellungen von kontruktiven Einzelheiten und emfachen
fontruftiven Geammtanordmingen aus dem Gebiete do3
Dochbaues.
Freihandzeichnungen, msbeondere von Ornamenten.

. Zeichnungen von einfachen Majchinentheilen. |

. Ein Höhen- und Lageplan nach eigener, entweder allein
oder unter Aufjicht des Lehrers gemachter Aufnahme,
unter Beachtung der für die Dartellung betehenden ami-
lichen Vorchriften und unter Beifügung der zugehörige!
Feldbücher.

B. Für das Machinenbaufach.
Dartellungen aus dem Gebiete der ProjektionsSlehre und
Schattenkonjtruftion.
Dartellung von kontruktiven Cmzeltheilen und einfachen
konjtruftiven Geammtanordnungen aus dem Gebiete des
Hochbaues.
Freihandzeichnungen, imsbeondere von Drnamenteon.
Kontruktionözeichmugen von Majchinenelementen und
zeichneriche Dartellung von tatijchen Ermittelungen.

. Dartellung einer Machine oder von Majchmentheilen
nach eigener Aufnahme unter Beifügung der Aufnahmse-
Handzeichmutgein.

0. Für das Schiffbaufach.
Dartellungen aus dem Gebiete der Projektionslehre umd
Schattenfonjtruftion.

. Dartellung von kontruktiven Einzeltheilen m1wd einfachen
fkontruftiven Geammtanordmugen aus dem Gebiete des
Hochbaunes.

1)

2)

1

178

Cin Lebenslauf. Meldung und Lebenslauf jind in deutſcher
Sprache abzufajjen und eigenhändig zu j|<reiben.
Die Matrikel al8 Studirender der Techniſchen Hochſchule
zu Berlin.
Die Zeugnijje der Techniſchen Hochſchule, auf welcher der
Kandidat jtudirt hat. Dieſelben müſſen über die Dauer
der zurücgelegten Studienzeit und über die während der-
jelben bejuchten Vorieſungen und Uebungen Auskunft geben.
Studienzeichnungen.
Darunter müjjen jich befinden:

A. Für das Jugeniteurbaufac.

Darſtellungen aus dem Gebiete der Projektionslehr?,
Schattenkonſtruftion und Perſpektive, unter Andeutung der
Konſtruftionslimien.

. Darſtellungen aus dem Gebiete der Graphojtatif.
Darſtellungen von konſtruktiven Einzelheiten und emfachen
fonſtruftiven Geſammtanordmingen aus dem Gebiete do3
Dochbaues.
Freihandzeichnungen, msbeſondere von Ornamenten.

. Zeichnungen von einfachen Majchinentheilen. |

. Ein Höhen- und Lageplan nach eigener, entweder allein
oder unter Aufjicht des Lehrers gemachter Aufnahme,
unter Beachtung der für die Darſtellung beſtehenden ami-
lichen Vorſchriften und unter Beifügung der zugehörige!
Feldbücher.

B. Für das Maſchinenbaufach.
Darſtellungen aus dem Gebiete der ProjektionsSlehre und
Schattenkonjſtruftion.
Darſtellung von konſtruktiven Cmzeltheilen und einfachen
konjtruftiven Geſammtanordnungen aus dem Gebiete des
Hochbaues.
Freihandzeichnungen, imsbeſondere von Drnamenteon.
Konſtruktionözeichmugen von Majchinenelementen und
zeichneriſche Darſtellung von ſtatijchen Ermittelungen.

. Darſtellung einer Maſchine oder von Majchmentheilen
nach eigener Aufnahme unter Beifügung der Aufnahmse-
Handzeichmutgein.

0. Für das Schiffbaufach.

Darſtellungen aus dem Gebiete der Projektionslehre umd
Schattenfonjtruftion.

. Darſtellung von konſtruktiven Einzeltheilen m1wd einfachen
fkonſtruftiven Geſammtanordmugen aus dem Gebiete des
Hochbaunes.
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6. Freihandzeichnungen, inSbeondere von Ornamenten.
d. KontruftionsSzeichmumgen von Machinenelementen und

zeichneriche Dartellungen von tatichen Ermitelungen.
e. Dartellung einer Machine oder von Majchmentheilen

nac&lt; eigener Aufnahme unter Beifügung der Aufnahmo-
Handzeichnungen.

f. Die Kontruktionszeichnungen von mindetens drei ver-
chiedenen Schiffen und von mindetens einem der drei
die volltändig geordneten Deplacementsberechmungen nebt
graphicher Dartellung der Nechmmgsreultate.
Die Zeichnungen der Verbände und Einrichtungen eines
eiernen oder hölzernen Schies.

D. Für das Schiffsma&lt;menbaufach.
Wie oben unier TO.

E. und F. Für die technijc&lt;he Chemie und für das
Sn Hüttenfach

ind Studienzeichmungen nicht vorzulegen.
Die Zeichnungen müen mit einer Angabe über den

Zeitpunkt ihrer Vollendung, wenigtens nach dem Studien-
halbjahre und mit einer Becheimigung des Lehrers, unter
deen Leitung ie ausgeführt worden jind, verehen jein.
Solc&lt;e Zeichnungen, zu welchen aus bejonderen, näher
anzugebenden Gründen die Bechemigung des Lehrers
nicht beigebracht.werden-famr, müen mit einer eidestatt-
lichen Erklärung des Kandidaten verjehen jein, welche
dahin lautet, daß . die. Zeihnungen eigenhändig von ihm
gefertigt ind, und angiebt, ob ein Vorbild und welche Art

deselben (Zeichnung, Modell u. . w.) dabei benußt it.
5) Eine Becheinigung der Kae der Königlichen Te&lt;hnmijchen

Hochchule über die Einzahlung der Gebühren für die
Vorprüfung im Betrage von 40 Mark.

Werden die Vorlagen von der Prüfung5-Kommijion bezw.
von einem aus dieer zu wählenden Auschuje als genügend ve-
funden, o erfolgt die Zulaung zur Prüfung, andernfalls wird
dieelbe unter Angabe der Gründe verjagt.

S. 7.
Die Vorprüfung findet Anfangs des Winter- bezw. Sommer-

Semeters tatt. Dieelbe beteht in einer mündlichen Prüfung,
welche ich auf folgende Gegentände ertreckt:

A. Für das Ingenieurbaufach.
1. Phyfif.

Uebericht über die experimentelle Phyik, owie über die zur

I&lt;
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I
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Erfenntmis der phyikalichen Geetze erforderlichen elementar-
theoretichen Entwickelungen.

1. Chemie, Mineralogie und Geologie.
Grundzüge der anorganijc&lt;en Chemie, der Maneralogie und
der Geologie.

UI. Reine Mathematik.
a. Algebra und Trigonometrie.
b. Analytiche Geometrie der Ebene und des Raumes.
6. Differential» und Integral-Rec&lt;hnung mit Anwendung auf

Reihenentwikelungen, Maxima und Minima, unbetimmte
Formen und geometric&lt;e Probleme der Ebene und Des
Raumes.

d. Gewöhnliche Differentialgleichungen der 1. und 2. Ordnung
und deren Anwendung auf geometriche und mechaniche
Probleme.IV. Dartellende Geometrie.

Frojektionslehre, Schattenkontruktion und Perpektive.Mechanik.
2. Statik und Dynamik des materiellen Punktes, der tarren

uud elatichen Körper; Geeze der Bewegungen eines
Sytems von materiellen Punkten.

b. FetigkeitSlehre: Theorie der elatichen Lime für den
geraden und krummen Balken, jowie der Ketten- und Stüß=
linien; Theorie des Erddruckes, Graphotatik.

G. Gleichgewicht der tropfbar-flüigen und gasförmigen Körper.
Gleichförmige und ungleichförmige Bewegung der Flüig-
keiten.

VI. Geodäie.
Feldmeen und Fläcenberechnung, Höhenmeung und Tachy-
metrie, Uebericht einer Lande8vermeung und Beurtheilung
Der Genauigkeit dur) mittlere Fehler.

VIL Baufonjtruftionöslehre.
Die einfacheren Kontruktionen des Hochbaues einchließlich der
wichtigten Einzelheiten des inneren Ausbaues.

VII. Machinenelemente.
Kenntnis der für den Bau-Ingenieur wichtigten einfachen
Majchinentheile.

B. Für das Machinenbaufach.
1. Phyjif | .

Uebericht über die experimentelle Phyik, owie über die zur
Erkenntnis der phyikalichen Geetze erforderlichen elementar2
theoretichen Entwickelungen.

1. Chemie.
Grundzüge der anorgamchen Chemie.
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HI. Reine Mathematik.
a. Algebra.
v. Analytiche Geometrie der Ebene und des Raumes.
6. Differential» und Integralrechnung mit Anwendung auf

Reihenentwikelungen, Maxima und Minima, unbetimmte
Formen und geometriche Probleme der Ebene und des
Raumes.

d. Gewöhnliche Diferentialgleichungen der 1. und 2. Ordnung
und deren Anwendung auf geometriche und mechaniche
Probleme.

IV. Dartellende Geometrie.
Projektionslehre, Schattenkonjtruktion und Perpekiwe.

V. Mechanik.
2. Statif und Dynamit des materiellen Punktes, der tarren

und elatichen Körper; Ableitung und Anwendung der
allgemeinen Güindäße der Mechamk für ein beliebiges
Sytem von materiellen Punkten. "

b. Fetigkeitslehre: Fetigkeit der cylindrijcyen und kugel-
förmigen Gefäße. Theorie der elatichen Limie für den
geraden und krummen Balken, owie der Ketten- und
Stüßlinien.

6. Gleichgewicht ver tropfbar-flüigen und gasförmigen Körper.
Gleichförmige und ungleichförmige Bewegung der Flüig-

- - Eeiten. -

VI Mechaniche Technologie.
-=--- Eigenchaften. der-technich wichtigen Materialien, die ver=--

chiedenen Verfahren ihrerBearbeitung auf Grund der Sc&lt;hmelz-
barkeit, derDehnbarkeit und der Theilbarkeit, nebt den dazu “

| erforderlichen Werkzeugen unv ontigen Hilfsmitteln.
VI. Baufonjtruftionslchre.

Die einfacheren Kontruktionen des Hochbaues, insbeondere
Stein-, Holz- und Eienverbände, owie die einfacheren Dach-
verbände und Dachdeingen.

VII Machinenelemente.
-Kontruftion - umd--Berechnung-der -Veachinenelemente- unter
Mitbenutzung zeichnericher Verfahrungsweijen.

C. Für vas Sciffbaufach.
und

D. Für das Schiffsma&lt;inenbaufach.
Wie vortehend unter B.

E. und F. Für die techniche Chemie und das Hüttenfach.
1. KPhytif.IL Allgemeine anorganiche Chemie.
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I. Allgemeine organiche Chemie.
IV. Mineralogie.

V. Bechreibende Majchinenlehre.
VL Baufonjtruftonslehre.

H. 8.
Wenn der Kandidat ohne iritige, von der Prüfungs-
Kommijion als ausreichend erkannte Gründe die Prüfung ver-
äumt oder unterbricht, jo gilt diejelbe als nicht betanden.

H. 9.
Die Prüfung3-Kommijjion benachrichtigt den Kandidaten von

dem Ergebnie der Prüfung und jtellt ihm, falls er dieelbe be-
tanden hat, eine Becheinigung über deren Ausfall aus. In der-
jelben jind die Ergebmie in den Prüfung3-Gegentänden einzeln
niederzulegen.

Die Prädikate ind:
ungenügend,
hinreichend,
gut,
recht gut,
vorzüglich.

S. 10.
Hat der Kandidat die Vorprüfung nicht betanden, o theilt

die Prüfung3-Kommiion demelben mit, in welchen Gegentänden
die Prüfung ungenügend ausgefallen, und betimmt, ob dieelbe
ganz oder nur theilweie und in welcher der nächten PrüfungS5-
perioden zu wiederholen it.

Bei der Wiederholung der Prüfung bezw. eimes Theiles der-
elben ind die Gebühren aufs Neue zu entrichten.

DH. Saunvtprüfung.
S. 11.

Die Zulaung zur Hauptprüfung ijt abhängig:
1) Für die Studirenden des Fachgebietes

des Majchinenbauces,
der tehmc&lt;en Chemie und
des Hüttenfaches

von dem Nachweie eines mindetens dreijährigen, und
2) für die Fachgebiete

des Jngemeurbaues,
des Schiffbaues und
des Schiffsmachinenbaues

von dem Nachweie eines mindetens vierjährigen Studiums an
einer Techmjc&lt;en Hochchule.
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Die Kandidaten des Schiffbaufaches mund des Schiffsmachinen-
baufaches müjßen während der lezten zwei Jahre au der Techni-
ichen Hochchule zu Berlin tudirt haben.

Dic Meldung erfolgt bis zum 1. Juli bezw. für die Kan-
didaten des Schiffbaufaches und Schiffsmachinenbaufaches bis
zum 20. Juli bei dem Vorteher der betreffenden Fachabtheilung.

Der Meldung jind beizufügen:
1) Die Matrikel als Studirender der Technichen Hochchule

zu Berlin.
2) Die Becheinigung über die an einer der Technichen Hoch-

I&lt;ulen Preußens oder vor eimem der Techmchen Prü-
fungsämter für den Staatsdient im Baufache betandene
Vorprüfung (8. 6-10). Auch die an einer außerpreußit-chen Techni&lt;en Hochchule des Deutjchen Reiches be-andene Vorprüfung it in dem Falle. ausreichend, daß
Gegenjeitigfeit von der betreffenden Hoch&lt;ule geübt wird.

3) Die Zeugnmije über den Beuch einer Technic&lt;en Hoch-

4)

22:

chule bezw. eine Abchrift der Anmeldebogen, durch welcheder Beuch der Vorleungen und Uebungen an der Techni-
Ihen Hochchule zu Berlin nachgewieen wird.
Studienzeichnungen.
Darunter müen ich befinden:

A. Für das JIngenteurbaufac.
Je ein durchgearbeiteter Entwurf aus dem Gebiete des
Waßjer-, Straßen-, Eijjenbahn-, Brücken- und Ingenieur-
hoc&lt;baues. |

Dabei müen jowohl Eien- und Holz-, als anchSteinkontrukiionen berücfichtigt und tatiche Begründungen
gegeben jem.

. Die Dartellung eines Bauwerkes oder eimer Machinen-
einrichtung nach eigener Aufnahme.

. Zeichmung einer anf Bautellen gebräuchlichen Hilfs8machine.
B. Für das Machinenbaufach.

Der Entwurf einer Dampfmajchine mit Einzeldartellungen
von Steuerung,Regulator und Schwungrad.

. Der Entwurf einer Dampfkeelanlage.
Der Entwurf einer Wajerkraftmachine.

. Der Entwurf einer Waer- oder Lathebemachine oder
eines Gebläes.

Cl. Für das Schiffbaufach.
. Die KontruktionsSzeichungen von mindetens vier ver-

chiedenen Schiffen; bei mindetens einem Schiffe müen
13*
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die allgemeinen Einrichtungs - DiSpofitionen, Schottenein-
theilungen , ausführliche Gechwindigkeitsbere&lt;hnung, und
die Berechnung der Stabilität für Neigungen durchgeführt
ein. Eins der Schiffe muß als Kriegschiff entworfen ein.
Die Zeichnungen der Verbände und Einrichtungen eines
hölzernen oder eiernen Schiffes.

"Zeichnungen der peziellen Verbände und Emrichtungs-
details von Kriegshiffen.
Die Kontruktionszeichnung eines Schiffsdampfkejels mit
der Detailanordnung der Vermetung und den nöthigen
Berechnungen.
Der generelle Entwurf einer Schisdampfmajc&lt;ine mit
Berechnung der Hauptdimenionen.

D. Für das Schiffsma&lt;hinenbaufac.
Die Kontruktionszeichnungen von mindetens zwei ver-
chiedenen Schiffen und von einem derfelben die allgemeinen
Einrichtungsdispoitionen nebt Schotteneintheilung.

. Die Zeichnungen der Verbände und Einrichtungen eines
hölzernen oder eines eiernen Schiffes.
Spezieller Entwurf einer Schiffsdampfmac&lt;hime mit Einzel-
dartellungen der Lager, der Steuerung, der Cylinder und
Kolben, der Kondenatoren, Pumpen, Wellenleitung und
Propeller.

. Spezieller Entwurf von drei Schiffsfeeln und einer voll-
tändigen Keelanlage mit Schornjteim, Rohrleitungen und
den zugehörigen Berechnungen. |

Hat der Kandidat für das Schiffbaufach oder das
Schiffsmajc&lt;hmenbaufach die Vorprüfung auf eimer anderen
Techni&lt;en Hochchule bezw. vor einem der technichen
Prüfungsämter für den Staatsdient im Baufache betanden,
o hat derelbe die für die Vorprüfung erforderlichen Schiff-
banzeichnungen (8. 6. 4 C. f und 8sg) der Meldung bei-
zulegen.

E. und F. Für die techniche Chemie und das Huüttenfach
jind Studienzeichnungen mht vorzulegen.

Die Zeichmingen müen, jofern ie aus dem Unterrichte
an einer Techmnijc&lt;en Hochchule hervorgegangen ind,
mit eimer Angabe über den Zeitpunkt ihrer Vollendung,
wenigtens nach dem Studienhalbjahre, und mit einer Be-
jheimnigung des Lehrers, unter deen Leitung ie aus-
geführt worden jind, verehen ein. Solc&lt;e Zeichnungen,
zu welchen aus beonderen näher anzugebenden Gründen
die Becheinigung des Lehrers nicht beigebracht werden
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fann, mütjen mit einer eidestattlichen Erklärung des
Kandidaten verehen ein, welche dahin lautet, daß .die
Zeichnungen eigenhändig von ihm gefertigt ind.

5) Eine Becheinigung der Kae der Königlichen Technichen
Hochchule über die Einzahlung der Gebühren für die
Hauptprüfung im Betrage von 60 Mark.

Werden die Vorlagen von der Prüfungs-Kommijion bezw.
von einem aus dieer zu wählenden Auschuje als genügend be-
funden, o erfolgt die Zulaung zur Prüfung, andernfalls wird
dieelbe unter Angabe der Gründe veragt.

8. 12.
Die Hauptprüfung zerfällt in die Bearbeitung von größeren

technichen Infgaben und in eine mündliche Prüfung.
Nn S. 13.

Den Kandidaten, welche den oben (8. 11) angeführten Be-
dingungen genügen, ertheilt die Prüfung5-Kommijion alsbald aus
dem betreffenden Fachgebiete größere techniche Aufgaben.

A. Für das Ingenieurbaufach.
Ein größerer Entwurf mit Erläuterungen und Berechnungen

aus dem Gebiete des Ingenieurbaufaches.
B. Für das Machinenbaufah.

- Ein größerer Entwurf mit Erläuterungen und Berechnungen
aus dem Gebiete des Machinenbaufaches.

€. "Fürdas-Sciffbaufach.
Von mehreren aus dem Gebiete des Schiffbaufachesgetellten .

Aufgaben, welche je einen größeren Entwurf mit Erläuterungen -
und Berechnungen zum Gegentande haben, hat der Kandidat eine -
zu wählen und zu bearbeiten.

D. Für das Schiffsmachinenbaufach.
Von mehreren aus dem Gebiete des Schiffsmachinenbaufaches

getellten Aufgaben, welche je einen größeren Entwurf mit Er-
- länterungen und. Berechnungen zum Gegentande haben, hat der
„Kandidat eine zu wählen und zu bearbeiten. |
E. und FF. Für die tehniche Chemie und das Hätten-

fac&lt;, zur Auswahl*:
a. Je zwei größere Laboratorienaufgaben.
b. Je zwei Kontruktionsaufgaben aus dem Gebiete der tech-

michen Chemie bezw. Hüttenkunde.
Die Prüfungs-Kandidaten haben die getellien Aufgaben

elbtändig zu bearbeiten und daß dies gechehen eidestattlich zu
verfichern.
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5) Eine Beſcheinigung der Kaſſe der Königlichen Techniſchen
Hochſchule über die Einzahlung der Gebühren für die
Hauptprüfung im Betrage von 60 Mark.

Werden die Vorlagen von der Prüfungs-Kommiſſjion bezw.
von einem aus dieſer zu wählenden Ausſchujſe als genügend be-
funden, ſo erfolgt die Zulaſſung zur Prüfung, andernfalls wird
dieſelbe unter Angabe der Gründe verſagt.

8. 12.

Die Hauptprüfung zerfällt in die Bearbeitung von größeren
techniſchen Infgaben und in eine mündliche Prüfung.

Nn S. 13.

Den Kandidaten, welche den oben (8. 11) angeführten Be-
dingungen genügen, ertheilt die Prüfung5-Kommiſjion alsbald aus
dem betreffenden Fachgebiete größere techniſche Aufgaben.

A. Für das Ingenieurbaufach.

Ein größerer Entwurf mit Erläuterungen und Berechnungen
aus dem Gebiete des Ingenieurbaufaches.

B. Für das Maſchinenbaufah.

- Eingrößerer Entwurf mit Erläuterungen und Berechnungen
aus demGebiete des Maſchinenbaufaches.

€. "Fürdas-Sciffbaufach.

Von mehreren aus dem Gebiete des Schiffbaufachesgeſtellten .

Aufgaben, welche je einen größeren Entwurf mit Erläuterungen -
und Berechnungen zum Gegenſtande haben, hat der Kandidat eine -
zu wählen und zu bearbeiten.

D. Für das Schiffsmaſchinenbaufach.

Von mehreren aus dem Gebiete des Schiffsmaſchinenbaufaches
geſtellten Aufgaben, welche je einen größeren Entwurf mit Er-

- länterungen und.Berechnungenzum Gegenſtande haben, hat der
„Kandidat eine zu wählen und zu bearbeiten. |

E. und FF. Fürdietehniſche Chemie und das Hätten-
fac<, zur Auswahl*:

a. Je zwei größere Laboratorienaufgaben.
b. Je zwei Konſtruktionsaufgaben aus dem Gebiete der tech-

miſchen Chemie bezw. Hüttenkunde.
Die Prüfungs-Kandidaten haben die geſtellien Aufgaben

ſelbſtändig zu bearbeiten und daß dies geſchehen eidesſtattlich zu
verfichern.
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Die Bearbeitungen der Prüfungs - Aufgaben ind längtens
vier Monate nach Ertheilung der Aufgaben abzuliefern; doh jteht
es der Prüfungs-Kommiion desjenigen Fachgebietes, für deen
Bedarf eine kürzere Frit genügt, frei, eine olche generell fet-
zutellen. Eine Verlängerung der hiernach geltenden Frijten kann
mur aus erheblichen Gründen tattfinden. Die Bearbeitungen.
werden von je einem Referenten und Korreferenten beuriheilt und
eircnliren bei den Mitgliedern der Prüfungs-Kommijjion. Das
Urtheil it in einer Sizung der Kommiion für die Hauptprüfung
zu begründen und in dieer von leßterer fetzutellen.

S. 14.
Nach Beurtheilung der tec&lt;hmchen Aufgaben theilt die Prü-

fung3-Kommiion denjenigen Kandidaten, deren Arbeiten minde-
tens als „hinreichend“ veurtheilt ind, den Termin der mündlichenPrüfung mit.

S. 15.S
Die mündliche Prüfung umfaßt folgende Gegentände:

A. Für das Jngeniteurbaufach.
1. Statik der Baukonjtrufktionen.

a. Statich betimmte und unbetimmte ebene Stabyteme und
Blechträger. Anwendung auf Balken-, Bogen- und Hänge=
brücken, owie auf Dach- und Deckenfontruftionen. CExr=
mittelung der Grenzjpannungen auf rechnerichem und
zeichnerichem Wege. Nebenpannungen. Stabilität der
Mauern und Pfeiler gegen Wind-, Wahter-, Erd- und
Gewölbedruck. Statiche Unteruchung gewölbter Bauwerke.

b. Statich betimmte räumliche Stabyteme in Anwendung
auf Dach- und Deckenkontruktionen und Pfeilerbauten.

6. Verbindungen bei Holz- mud Eijenkontruktionen.
1. Ingemeurhoc&lt;bauten.

Die üblichen Grundriß-Anordnungen, der kontruktive Auf=
bau und die Einrichtung einfacher Wohngebäude, jowie der
in dem Gebiete des Eijenbahn- und Watjerbaucs vorfom=
menden Hochbauten.

II. Wajjerbau.
Vorarbeiten. Watjerleitungen. CEnt- und Bewähjerungen.
Gründungen. Uferbauten. Flußregulirungen. Stauwerke.
Eindeichungen. Kanäle, Schleuen und ontige Schiahris-
anlagen.

IV. Brückenbau.
Lorarbeiten. Stein-, Holz= und Eifenbrücken mit Einchluß
der einfachen beweglichen Brücken.
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V. Straßen- und Eienbahnbau.
Vorarbeiten. Erdarbeiten. Stüß- und Futtermauern. Tunnel.
Straßenoberbau. Straßenbahnen. Eifenbahnoberbau, Weichen,
Kreuzungen, Drehcheiben, Schiebebühnen, Wegeübergänge.
Allgemeine Anordnung der Bahnhöfe und Signale.

VI Machinenbau, =
feel), Der Bauma'chinten,Fowieder Eienbahn-Betriebsmittel.VI. Baumaterialienkund, und Bautechnologie.
Gewinnung, Hertellung, Bearbeiiung und Verwendung aller
wichtigen Baumaterialien und deren weentliche Eigenchaften.

B. Für das Machinenbaunfach.
1. Statif der Baukonjtruktionen.

Statich betimmte und unbetimmte ebene Stabyteme und
Blechträger. Anwendung auf eierne Balken, Bogen- und
Hängebrücken. Ermittelung der ungüntigten Belatungsweie.
Einflußlinien. Rechneriche, zeichneriche und gemichte Ver- -
fahren. Berechnung einfacher Dachkontruktionen. Verbin-
Dungen bei Holz- und Eifenkontruktionen. Ausbildung der
Knotenpunkte.

UU. Theoretijc&lt;he Machinenlehre.
a. Dynamicher Theil.

Meung der Arbeit. Theorie der Regulatoren und Schwung
räder. Theorie der Wajerfraftmachinen und.Pumpen. - ---Hauptjäke und Gründlehr der mechanichen Wärmetheorie.
Anwendung auf Gae und geättigte Dämpfe. Anwendung
auf Wärmekrafimachinen.

vb. Kinematijc&lt;er Theil.Grundzüge der kinematichen Geometrie der Ebene. Kince-
matiche Elementenpaare, kinematiche Ketten.

Leitung der Bewegung: Führungen in Kurven, in
gerader Linie, in parallelen Lagen, im beliebigen Lagen.

Uebertragung der Bewegung: Kurbelgetriebe, Räder-
getriebe, Kurvengetricebe, Geperrwerke.

II. Hebemaj&lt;imen und Kraftmachinen. |““Berechmunig und Kontruktion der La thebemachinen, Pumpen
und Gebläe, der Dampfmachinen und ihrer - Steuerungen,
der Dampffke el, der Wajerkraftmachinen und der für letztere
erforderlichen Waerleitungen und Abchlüe.

IV. Mechaniche Technologie.
Allgemeines über Fabrikanlagen, Mahlmühlen für Getreide,
Gips, Cement u. |. w., Delmühlen, Schneivemühlen und
Holzbearbeitung, Bapierfabrikation.
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IV.

V.

VI.

VILL

133.

Allgememes über Spüumerei und Woboroi.
. Grundzüge der Eienhüttenkunde.

Dartellung des Roheiens und j&lt;medbaren EGijens. Che-
miche und phyfitaliche Eigenchaften des Eiens für die
Verwendung im geammten Baufache.

C. Für das Sciffbaufach.
. Theoretiche Machimenlehre.

Metjung der Arbeit. Theorie der Regulatoren und der
Schwungräder. Theorie der Wajjerkraftmachinen und Pum-
pen. Hauptäke und Grundlehre der mechanichen Wärme-
theorie. Anwendung auf Gae und geättigte Dämpfe.
Anwendung auf Wärmekraftmachinen.
Kinematik.
Grundzüge der kinematichen Geometrie der Cbene. Kine-
matiche Elementenpaare, Kinematiche Ketten.

Leitung der Bewegung: Führungen im Kurven, in gerader
Linie, in parallelen Lagen, m beliebigen Lägen.
Hebemachinen und Kraftmachinen.
Berechnung und Kontruktion der Lathebemachinen, Pumpen
und Gebläe, der Dampfmachinen und ihrer Steuerungen,
der Dampfkeel, der Waferkraftmachinen und der für leß-
tere erforderlichen Waterleitungen und Abchlüe.
Grundzüge der Gienhüttenkunde.
Dartellung des Roheien3s und chmiedbaren Eijens. Che-
mij&lt;e und phyfjikalijche Eigenchaften des Eiens für die
Verwendung im geammten Baufache.
Theorie des Schiffes.
Deplacement, Stabilität, Schiswiderjtand, Machinenleitung,
Schiffstreibapparate, Segel, Nuder. Drehende Bewegungen.
Schwingungen im tillen Wayjer, Wellentheorie, Schwingungen
m Wellen.

(Eingehend für das Fachgebiet C, kurorich für das
Fachgebiet D).

Kontruktion der Schiffe.
Dimenjionirung, Gewichtsverhälimijje, Stabilitäts- und Raum-
eintheilungs-Verhältnije. Gechwindigkeits-Berechnungen.
Prakticher Schiffbau.
Anordnung, Ausführung uud Fetigkeit der Verbände eierner
und hölzerner Schiffe. Emrichtungen an Bord. Maten und
"Nundhölzer.

(Eingehend für das Fachgebiet C, kuroric&lt;; für das
Fachgebiet D).
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Darſtellung des Roheiſen3s und ſchmiedbaren Eijens. Che-
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VIIL Kriegs&lt;iffbau.
Gechichte des Kriegschiffbaues. Arten und Prinzipien der
Kontruktion der Kriegschiffe.
Verbände und beondere Einrichtungen der Kriegschiffe.

(Eingehend für das Fachgebiet C, khurjorijc) für das
Fachgebiet D).

D. Für das Schiffsmaj&lt;imenbaufach.
Arten der Schiffskejjel, Rojtfläc&lt;e, Heizfläche, Dampfraum,

Wajerraum, Konjtruktion und Stärkeberechnungen, Garnitur,
Schorntein u. . w.

Arten der Schiffsmachinen, Berechnung der Hauptdimen-
fionen und des Dampfverbrauches, Steuerung, Kondenatoren,
Pumpen, Hilfsmajchinen.

Sfizzen verchiedener Machinentheile.
(Eingehend für das Fachgebiet, D, furjoric; für dasFachgebiet C).

| E. Für die tehni&lt;c Chemie.
I. Anorganiche Chemie.

1. Organiche Chemie.
UI. Chemij&lt;he Technologie.
IV. Nach Wahl eines der folgenden Fächer:

a. Geologie,
b. Spektralanalyje und Photochemie,
6. Allgemeine Hüttenkunde.

VB. Für das Hüttenfah..
1. Anorganiche Chemie. *

DU. Allgemeine und pezielle Hüttenkunde.
II. Aufbereitungö3kunde. |
IV. Allgemeine &lt;emiche Technologie.
V. Geologie.

S. 16.
Wenn der Kandidat ohne triftige, von der Prüfungs5-Kom-

miion als ausreichend anerkannte Gründe die mündliche Prüfung -
veräumt oder unterbricht, o gilt dieelbe als nichtbetanden.

S-17.
Dice Prüfungs-Kommijjion benachrichtigt den Kandidaten von

dem Ergebnie der mündlichen Prüfung. Die in den einzelnen
Gegentänden zu ertheilenden Prädikate ind:

ungenügend,
hinreichend,
gut,
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recht aut,
vorzüglich.

S. 18.
Bei ungüntigem Ausfalle der Hauptprüfung oder eines

Theiles derfelben, oder wenn der Kandidat ein beeres Zeugnis
zu erhalten wüncht, kann dieelbe ganz oder theilweie in einer
der nächten Prüfungsperioden, oder bei theilweier Wiederholung,
nac&lt; dem Befinden der Prüfungsfommiion, nach einem kürzeren
Zeitabchnitte wiederholt werden.

Bei Wiederholung der Prüfung bezw. eines Theiles derelben
jind die Gebühren von Neuem zu entrichten.

S. 19.
Da5 dem Kandidaten nach betandener Prüfung auszutellende

Diplom enthält owohl das Ergebnt5 in den einzelnen PrüfungS53-
gegenjtänden, als auch eim Urtheil über das Geammtergebnis
der Prüfung. .

Die hierfür zu ertheilenden Prädikate ind:
Betanden.
Gut betanden.
Mit Auszeichnung betanden.

Das Diplom wird in Vertretung der Abtheilung durch den
Abtheilungsvorjtieher unterzeichnet und vom Rektor zum öffent-
lichen Glauben ausgefertigt.

Die vortehenden Diplomprüfungs- Vorchriften ind durch
Erlaß des Herrn Miniters der geitlichen, Unterrichts- und Medi-
zinal-Angelegenheiten vom 21. Dezember 1887 genehmigt worden.

Charloticnburg, den 6. Januar 1888.
Nektor und Senat

der Kömglichen Technichen Hochchule zu Berlin.
Georg Meyer.

21) Vorchriften für die Diplom-Prüfungen an der Kö-
niglichen Technichen Hochchule zu Hannover.

|. Aligemeine Betimmungen,
S. 1.

Die Königliche Techniche Hochchule zu Hannover hält auf
Grund des 8. 33 des Verfaungs-Statutes Diplom-Prüfungen ab,
welche den Studirenden Gelegenheit geben ollen, ihre wienchaft-
liche und küntleriche Ausbildung im ganzen Umfange ihres Faches
nachzuweien.
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gegenjtänden, als auch eim Urtheil über das Geſammtergebnis
der Prüfung. .

Die hierfür zu ertheilenden Prädikate ſind:
Beſtanden.
Gut beſtanden.
Mit Auszeichnung beſtanden.

Das Diplom wird in Vertretung der Abtheilung durch den
Abtheilungsvorjtieher unterzeichnet und vom Rektor zum öffent-
lichen Glauben ausgefertigt.

Die vorſtehenden Diplomprüfungs- Vorſchriften ſind durch
Erlaß des Herrn Miniſters dergeiſtlichen, Unterrichts- und Medi-
zinal-Angelegenheiten vom 21. Dezember 1887 genehmigt worden.

Charloticnburg, den 6. Januar 1888.
Nektor und Senat

der Kömglichen Techniſchen Hochſchule zu Berlin.
Georg Meyer.

21) Vorſchriften für die Diplom-Prüfungen an der Kö-
niglichen Techniſchen Hochſchule zu Hannover.

|. Aligemeine Beſtimmungen,

S. 1.

Die Königliche Techniſche Hochſchule zu Hannover hält auf
Grund des 8. 33 des Verfaſſungs-Statutes Diplom-Prüfungen ab,
welche den Studirenden Gelegenheit gebenſollen, ihre wiſſenſchaft-
liche und künſtleriſche Ausbildung im ganzen Umfange ihres Faches
nachzuweiſen.
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8. 2.
Die Vorausjekung zur Zulajung zu den Diplom-Prüfungen

ijt die auf Grund des Verfaungs-Statutes erfolgte Einchreibung
als Studirender an der Techmchen Hochchule zu Hannover.

Ie nach der Fachrichtung können folgende Diplom-Prüfungen
abgelegt werden:

1) für das Hochbaufach,
2) Ingenieurbaufach,

mechanijc&lt;-te&lt;hnijc&lt;e Fach,
&lt;hemtc&lt;-techniche Fach.

8. 4.
Die Diplom-Prüfungen zerfallen in zwei getrennte Theile, von

Denen ich der erjteTheil, die Vorprüfung, weentlich auf die grund=

3)
4)

WOuvv WouM

legenden, der zweite Theil, die Fachprüfung, auf“dieetechnichen NFächer ertrecdt.
8 5.

Der Vorprüfung joll in der Regel ein 2jähriges Studium
an eimer Hoc&lt;jc&lt;hule vorangehen. Die Zulaung zur Fachprüfung
jezt den Nachweis der betandenen Vorprüfung und ein minde-
jtens 3jähriges Studium an einer Hochchule voraus. Die nach-
zuweijende Vorprüfung kann auch an der Technichen Ho&lt;h&lt;hule

281,12... 4%zu Aachen oder Berlin und, falls Gegeneitigkeit geübt wird, auch
an einer der übrigen Technichen Hochchulen des Deutchen Reiches |
abgelegt ein. Die tattgehabte- erfolgreiche Voiprüfung für den
Staats8-Baudient erjeßt die Diplom-Vorprüfung.

S. 6.
Die Abnahme der Vor- und der Fachprüfung erfolgt für die ver-

chiedenen Fachrichtungen dur&lt; beondere Prüfung5-Kommiionen.
8. 7.S-

Die Vorprüfungen finden im Oktober und im pril, die FFach-prüfungen im Dezember und im Juli tatt. -

8.- 8.
Die Meldung zu deit Prüfungen hat (zu den in 88. 13, 16

und 20 der beonderen Betimmungen angegebenen Zeiten) chrift-
lich bei dem Rektor zu erfolgen, unter Angabe der Fachrichtung,
Beibringung einer Lebens8-Bechreibung und des Studien-Nachweies,jowie unter Vorlegung der hngefertigten und von den betreffenden
Dozenten becheinigten Studienzeihnungen. In Ausnahmefällen
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fann an die Stelle der Becheinigung auch die Vericherung der
eigenhändigen Anfertigung an Eides Statt treten.

Die Kandidaten der Abtheilung Il, welche ich zur Fach-
prüfung melden, haben gleichzeitig zwei der zur Wahl getellten

Fächer (vergl. S. 11b), in denen ie jich einer Prüfung unterziehen
wollen, zu nennen.

S. 9
Die Prüfungen werden theils mündlich, theils chriftlich oder

durc&lt; Anfertigung von Zeichnungen, bezw. durch Ausführung von
Laboratorium5-Arbeiten abgelegt.

S. 10.
Nach bejtandener Prüfung erhält der Kandidat ein vom Rekior

und von dem Vorigenden der Prüfung35-Kommijion unterchrie-
benes Zeugnis, in welchem angegeben it, ob er die Prüfung
„vejtanden“, „gut betanden“ oder „mit Auszeichnung betanden“
hat. Auf jeinen Wunjc&lt; erhält der Kandidat eine Beilage zum
Zeugms mit den Erfolgbezeichnungen in den einzelnen Prüfung3-
fächern.

Hat der Kandidat die Prüfung nicht betanden, Jo erhält
derjelbe fein Zeugnis, ondern nur eine vom Rektor und vom
Vorjißenden der Prüfung3-Kommijion unterchriebene Benach-
richtigung.

S. 11.
Die Wiederholung der Prüfung it in der Regel nur einmal

getattet, und zwar frühetens im nächten Prüfungstermine.
Die Prüfung5-Kommijion bejtimmt, ob die Prüfung ganz

oder nur theilweie zu wiederholen it.
8. 12.

An Prüfungs-Gebühren ind für die Vorprüfung 40 Mk.,
für die Fachprüfung 60 Mk. an die Kaje der Technichen Hoch-
c&lt;ule zu entrichten und ijt die Quittung dem Meldungschreiben
beizufügen. |

Im Falle der Nichtzulaung erhält der Kandidat den Betrag
zurück. Bei Wiederholung der Prüfung it der Betrag abermals
zu entrichten.

11. Beondere Betimmungen.
A. Vorprüfung.

S. 13.
Die Meldung zu derfelben hat mit Berückjichtigung der 58. 7

und 8 der „Allgemeinen Betimmungen“ für alle Fachrichtungen
bis Ende September bezw. Ende März zu erfolgen.
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8. 14.
Die Vorprüfung wird mündlich, chriftlich oder durc&lt; An-

fertigung von Zeichnungen und für das &lt;emich-te&lt;hniche Fach
auc&lt; durc&lt; Laboratorium3-Arbeiten abgelegt.

8. 15.
Die verlangten und vorzulegenden Studien-Zeichnungen, owie

die Prüfung5-Gegentände jind für die verchiedenen Fachrichtungen
die folgenden:

I. Hodbaufach.

a. BWVorzulegende Studienzeichnungen.
Aus den Gebieten:

1) der dartellenden Geometrie;
2) der graphichen Statik;
3) der Baukontruktionslehre: Mm
4) der landwirthchaftlichen Baukunt;
5) des Architektur=, Landchafts- und Figurenzeichnens;
6) der Formenlehre der griechi&lt;en und römichen Baukunt: und
7) ein Höhen- und Lageplan nach eigener Aufnahme unter Bei-

fügung der Feldbücher.
b. PBrüfung535-Gegenjtände:

1) Grundzüge der Phyßfif;
2) Grundzüge der Cheme, Mineralogie. und Geologie;
3) Reine Mathematik:

2. Trigonometrie, Analytiche Geometrie der Ebene und. des
 'Rumes:-- “ | "

b. Differential- und JIntegralre&lt;hnung mit. Anwendung auf
Neihen-Entwikelungen, Maxima und Minima, unbetimmte
Formen und geometriche Probleme der Ebene und des
Raumes;

4) Dartellende Geometrie:
Projektionslehre, Schattenkonjtruftion und Perpektive;

5) Mechanik, ElajticitätSlehre, Hydraulif und graphiche Statik:
6) Feldmeen und Höhenmeen:Bechreibung, Prüfung, Berichtigung und Gebrauch Der

einfacheren Intrumente -zum Längen-, Winkel- und Höhen-
metjen. Die einfacheren Fälle des Feldmejens, owie derGöhenmeiung von Linien und Flächen;

7) Baufkonjtruktionslehre umd Baumaterialienkunde;
8) Landwirthchaftliche Baukunt;
9) Formenlehre der griechichen und römichen Baukunt;

10) Bautechnologie.
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2. Jugenieurbaunfach,
a. BVorzulegende Studienzeichnungen.

Aus den Gebieten:
1) der dartellenden Geometrie;
2) der graphijchen Statik;
3) der Baufonjtruktionslehre;
4) des Machinenbaues;
5) des Freihand- und Planzeichnens;
6) ein Höhen- und Lageplan nach eigener Aufnahme unter Bei-

fügung der Feldbücher.
b. Prüfungs-Gegentände.

1) Grundzüge der Phyik;
2) Grundzüge der Chemie, Mineralogie und Geologie;
3) Reine Mathematik:a. Trigonometrie, Analytiche Geometrie der (Cbene und des

Raumes;
b. Differential- und Integralrechmug mit Anwendung auf

Reihen-Entwickel ungen, Maxima und Minima, unbetimmie
Formen und geometrijche Probleme der Ebene und des
Raumes;

G. gewöhnliche Differentialgleichungen der 1. und 2. Ordnung
und deren Anwendung auf geometriche und mechaniche
Probleme;

4) Dartellende Geometrie:
Projektionslehre, Schattenkonjtruftion und Perpektive;

5) Mechambk:
a. Statif und Dynamik des materiellen Punktes, der tarren

und elajtichen Körper; Geeze der Bewegung eines Sy-
jtems von materiellen Punkten;

v. FetigkeitsSlehre: Theorie der elatichen Linie für den geraden
und krummen Balken, owie der Ketten- und Stüßklinien;
Theorie des Erddruckes; graphiche Statik;

6. Gleichgewicht der tropfbar flüjigen und gasförmigen Körper;
gleichförmige und ungleichförmige Bewegung der Flüig-
feiten;

6) Geodäie:
Feldmeyen und Flächenberechnung, Höhenmeung und
Tachymetrie, Uebericht einer Landes8vermejung und Beur-
theilung der Genauigkeit durch Ermittelung der mittleren
Fehler;

7) Baufkontruktionslehre;
Die einfacheren Kontruktionen des Hoc&lt;baues einchließlich
der wichtigjten Einzelheiten des inneren Ausbaues8;
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8) Machinenbau:
Majchinentheile und einfache Baumachinen;

9) Bautechnologie.
3, Mechanich-techniches Fach.

a. Vorzulegende Studienzeichnungen:
1) Darjtellungen aus dem Gebiete der WrojektionsSlehre und

Schattenkonjtrufktion;
2) Dartellungen von konjtruktiven Einzeltheilen und einfachen

kontruktiven Geammt-Anordnungen aus dem Gebiete des
Hochbaues;

3) Freihandzeichnungen, imöbeondere von Ornamenten;
4) Konjtruktions-Zeichnungen von Machinen-EClementen;
5) Darttellung einer Machine oder von Majchinentheilen nach

eigener Aufnahme unter Beifügung der Aufnahme-Handzeich-
nungen. -.

b. Prüfungs-Gegentände:
1) Bhyfif; |
2) Grundzüge der anorgamjchen Chemie;
3) Reine Mathematik:

a. Trigonometrie, analytiche Geometrie der Ebene und des
Naumes;:

b. Diferential- und Integralrechnung mit Anwendung auf
Reihen-Entwickelung, Maxima und Minima, unbetimmie
"Formen und geometriche Probleme der (Cbene und des
Raumes; .

c. Einfache Diferential-Gleichungen;4) Dartellende Geometrie:Projektionslehre, Schattenkontruktion und Perpektive:
5) Mechanik, Elaticitätslehre, Hydraulik und analytiche Mechanik:6) Mechaniche Technolog;e-

Eigenchaften der technich wichtigen Materialien, die ver-
chiedenen Verfahren ihrer Bearbeitung auf Grund der
Sc&lt;hmelzbarkeit, der Dehnbarkeit und der Theilbarkeit nebt
den Dazu erforderlichen Werkzeugen und onjtigen.Hilfs-
mtten;

7) Baukontruktionslehre: .
| Die einfacheren Konjtruktionen des Hochbaues, inSbeondere

Stein-, Holz und Cienverbände, owie die einfacheren
Dachverbände und Dachdeckungen; 7

8) Machinen-Elemente:
Kontruktion umd Berechnung der Majchinen-Elemente.
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Stein-, Holz und Ciſenverbände, ſowie die einfacheren
Dachverbände und Dachdeckungen; 7

8) Maſchinen-Elemente:
Konſtruktion umd Berechnung der Majſchinen-Elemente.
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4. Chemich-tehniches Foch.
a. Vorzulegende Studienzeichnungen:

aus dem Freihand= und Machinenzeichnen, owie aus der dar-
tellenden Geometrie.

b. KPrüfungs5-Gegentände:
1) Boyi. =
2) Mineralogie und Grundzüge der Geologie;
3) Allgemeine anorganiche Chemie;
4) Grundzüge der Machinenlehre.

B. Fachprüfung.
XL. Sodbaufach, Jngenieurbaufach, Mechanich-techniches Fach.

S. 16.
Die Meldung zur Fachprüfung hat mit Berückichtigung der

S8. 7 und 8 der „Allgemeinen Betimmungen“ bis Ende Sep-
tember bezw. Ende März zu erfolgen.

S. 17.
Die Fachprüfung wird mündlich, chriftlich, durch Anfertigung

von Zeichnungen, durch Ausführung einer Probearbeit, owie durch
Löjung von Aufgaben unter Auficht (Klauur) abgelegt.

S. 18.
Die Probearbeit, welche in der AuSarbeitung eines Entwurfes

mit Berechnungen und Erläuterungen beteht, it innerhalb eines
Zeitraumes, welcher in der Regel 2 Monate nicht überchreiten
joll, in einem der Unterrichtsfäle der Tehmchen Hochchule an-
zufertigen und mitt der chriftlichen Erklärung der elbtändigen
und eigenhändigen Anfertigung dem Vorißenden der Prüfungs-
Kommiion zum vorgechriebenen Zeitpunkte abzuliefern. Vom
Ausfalle derelben it die Getattung zur ;Foriezung der 5Fach-
prüfung abhängig.
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4) der Ornamentik;
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5) des Aquarelliren3;
6) der Innen-Architektur mit farbiger Dekoration;
7) des Entwerfens und Detailliren von Wohngebäuden;
8) des Entwerfens öffentlicher Gebäude;
9) der Monumental-Bauten.

vb. Prüfungs-Gegentände:
1) Statiche Berechnung der Baukontruktionen;
2) Grundzüge der Machinenlehre;
3) Formenlehre der alichritlichen und romanichen Baukunt;
4) Formenlehre der gothichen Baukunt;
5) Formenlehre der Renaijance;
6) Gechichte der Baukunt;
7) Anordnung und Einrichtung von Gebäuden:
8) Bauanchläge und Bauführung.

- 2, Ingenieurbanfach.

a. Vorzulegende Siudienzeichnungen:
1) aus der Formenlehre der Baukunt;
2) aus dem Gebiete des Ingenieur- Hochbaues, auch einen Cnt-

wurf eines einfachen Wohngebäudes;3) aus dem Gebiete des Wajerbaues, des Straßen- und Eien-

bahnbaues, 'WDte des Brücfenbaues.Prüfung3-Gegentände:1) Baufontruktionzlehre;
2) Ingemeur-Hochbauten (Entwerfen einfacher -Gebäude);“3) Waerbau;
4) Brückenbau: |Stein- und Solzbrüden, „Eienbrüden:
5) Erd- und Straßenbau, Trairen;
6) Eienbahnbau.

3. Mechanich-techmniches Fach.
a. Vorzulegende Studienzeichnungen:

1) Entwurf. einer -Lathebemachine;
2) Entwurf einer Wajerkraft- oder Waherhebemachine;
3) Entwurf einer Dampfmachine;
4) Entwurf eimes Dampfkcels;
5) Entwurf einer Fabrikation38machine;
6) Entwurf aus dem Gebiete des Eienbahn-Machinenweens;
7) Sofern der Kandidat fich auf dem Gebiete „Grundzüge des

Bauingenieurweens“ (einchließlich eierner Brücken) prüfen
läßt, auch eine Zeichnung aus dieem Gebiete.

1888. 14
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v. Prüfungs-Gegenjtände:
Für alle Kandidaten gemeimjame:

1) Theoretiche Machmenlehre (a. dynamijcher und b. kimema-
ticher Theil);

2) Hebemachinen und Kraftmachinen;
3) Werkzeug-Machinenkunde;
4) Fabrikanlagen;
5) Eienbahn-Mac&lt;himenween.

Zur Wahl getellte:
1) Hüttenkunde und techniche Chemie:
2) Schiffbau;
3) Heizung, Lüftung und Beleuchtung;
4) Allgemeine und theoretiche Elektrotechnik;5) Technologie der7Fajertoffe.IL. Chemid-techniches Fatz.

S. 20.
Die Meldung zur Fachprüfung hat unter Berückichtigung

der 88. 7 und 8 der „Allgememen Bejtimmungen“ für den Prü-
fungstermin im Juli bis Ende Dezember und für den Prüfung3-
termin im Dezember bis Ende März zu erfolgen.

S. 21.
Die Fachprüfung wird mündlich oder chriftlich, auch unter

Auficht (Klauur), owie durch Ausführung einer Experimental-
Unterjuchung abgehalten.

S. 22.
Zur Fachprüfung it zunächt die Ausführung einer Experi-

mental-Unteruchung erforderlich, welche eine Aufgabe aus dem
Gebiete der reinen oder technichen Chemie behandelt und von
deren Ausfall die Getattung der Fortezung der Fachprüfung
abhängig it.

Diee Probearbeit it innerhalb eines Zeitraumes, welcher
in der Regel 4 Monate nicht überchreiten oll, in einem der
Laboratorien der Technichen Hochchule anzufertigen.

S. 23.
Prüfungs-Gegentäunde ind außerdem:

1) Analytiche Chemie;
2) Organiche Chemie;
3) Techniche Chemie.

Die Prüfung in Fach 1 Analytiche Chemic wird durch
Ausführung einer oder mehrerer Mineral-Analyen unter Aufficht
abgelegt werden.
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S. 24.
Für diejenigen Prüfungs-Gegentände, deren Umfang in den

S8. 15, 19 und 23 nicht näher angegeben ijt, ijt das Studien-
Programm der Technichen Hochchule maßgebend.

Vortehende, durch Erlaß des Herrn Minijters der geit-
lichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten vom 21. De-
zember 1887 genehmigten Vorchriften treten vom 1. Januar 1883
ab in Kraft.

Hannover, den 31. Dezember 1887.
Rektor und Senat der Königlichen sTechnijehen Hochchule.

Dolezalef. -

22) Ordnung für die Diplomprüfungen an der König-
lichen Technij&lt;en Hoch&lt;ule zu Aachen.

A. Algemeine Betimmungen,
S8. 1.

Die gemäß 8. 33 des Verfaungstatutes vom 27. Augu!!
1880 eingerichteten Diplomprüfungen zerfallen in eine Vorprüfung
und eine Hauptprüfung.

Die Prüfungs-Kommiionen für die Diplomvorprüfung und
die Diplomhauptprüfung betehen aus den Mitgliedern des Kolle-
giums derjenigen Abtheilung, bei welcher die Prüfung abgelegt

- -Wwerden- oll, oweit dieelben bei der Prüfung ein Lehrfach zu
vertreten haben, und außerdem aus olchen Dozenten, welche von
demvorgeetzten Miniter auf Vor &lt;lag des Abtheilung3-Kollegiums
ernannt werden. Jeder Dozent ijt verpflichtet, die ihm hiernach
zufallenden Prüfungsgechäfte zu übernehmen.

Den Voritz in beiden Kommijjionen führt der betreend2?2
Abtheilung5-Vorteher.

Ss 2.Serien„können. zu Vader Ei die epn ausge-
nommen, abgehalten werden.

8. 3.
Die Meldungen zu den Prüfungen haben chriftlich bei dem

betreffenden Abtheilungs-Vorjteher zu erfolgen, und zwar die
Meldungen zu den Vorprüfungen in den erten 14 Tagen des-
jenigen Scmeter5, in welchem die Prüfung abgelegt werden
joll.

14*
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S. 4.
Die Zulaung zur Prüfung ijt, außer von der Vorlegung

der Quittung über die bezahlten Gebühren (8. 7) abhängig:
a. für die Vorprüfung von vem Nachweie eines zweijährigen

akademijc&lt;en Studiums und der Vorlegung der in den
beonderen Betimmungen genannten Arbeiten;

b. für die Hauptprüfung von dem nach 8. 33 des Ver-
faung3-Statutes erforderlichen Nachweie der Vollendung
des Lehrganges der betreffenden Abtheilung m eimem
mindetens drei- bezw. vierjährigen Studium, dem Nach-
weie der betandenen Vorprüfung und von der Einreichung
der in den beonderen Betimmungen genannten Arbeiten,
owie bei den Studirenden des Bergfaches von dem Nach-
weie einer praktichen Lehrzeit.

Die nachzuweiende Vorprüfung kann auch an der Technichen
Hochl&lt;hule zu Berlin oder Hannover oder an einer anderen Tech-
nic&lt;en Hochchule des deutchen Reiches, welche Gegeneitigkeit
übt, abgelegt jein.

Die tattgehabte erfolgreiche Vorprüfung für den Staat5bau-
dient erjeßt die Diplomvorprüfung.

S. 5.
Die Vorprüfung it eine mündliche.
Die Hauptprüfung beteht aus der Bearbeitung von Diplom-

aufgaben und einer darauf folgenden mündlichen Prüfung. Jeder
Prüfungs-Kommiion bleibt es überlaen, zu betimmen, ob die
Bearbeitung der Diplomaufgaben innerhalb der Räume der Hoc&lt;h- -
chule zu erfolgen und ob der Kandidat unter den nicht in Klaujur
gefertigten chriftlichen, zeichnerichen oder ontigen Arbeiten an
Eidestatt die elbjtändige Anfertigung zu verichern und die etwa
venußkten litterarichen Hilfsmittel anzugeben hat.

Die Bearbeitungen der Diplomaufgaben ind längtens
4 Monatc nach Ertheilung der Aufgaben abzuliefern. Doch teht
es den Prüfungs-Kommijjionen derjenigen Abtheilungen, für deren
Bedarf eime kürzere Frit genügt, frei, eine olche generell fetzu-
tellen. Eine Verlängerung der hiernach geltenden Friten kann
nur aus erheblichen Gründen tattfinden.

S. 6.
Ercheint der Kandidat zu den für die Prüfungen fetgeeßten

Terminen nicht, oder liefert er die getellten Diplomarbeiten nicht
innerhalb der ihm ertheilten Frit (8. 5) ein, o wird angenommen,
er trete von der Prüfung zurü. Nur aus ganz triftigen Gründen
(Krankheit 2c.) kann von dieer Betimmung abgegangen werden.
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rySZ. 7.
Vor der Vorprüfung hat der Kandidat 40 Mk., vor der

Hauptprüfung 60 Mk. zur Kaje der Hochchule gegen Quittung
zu zählen.

Bei Wiederholung einer Prüfung ind die Gebühren noch-
mal35 zu zahlen.

8. 8.
Ueber die betandene Vorprüfung wird ein vom Abtheilung5-

Vorteher unterchriebenes Zeugms ausgefertigt.
8. 9.

Auf Grund .der betandenen Hauptprüfung wird das Diplom -
ertheilt, welches das Geammtprädikat nach folgenden Abtufungen
angiebt:

1) Mit Anszeichnung.*)
2)Gut.
3) Betanden.

Das Diplom wird von der Prüfung5-Kommiion der be-
treffenden Abtheilung ausgefertigt und von dem Rektor und dem
Abtheilung3-Vorteherunterchrieben. vim

8. 10.
Die Wiederholung einer Prüfung bei ungünjtigem Ausfall

it nur einmal getattet und zwar frühetens im nächtfolgenden
Semeter.N In welchem Umfange- die Prüfung: zu wiederholen ijt,be-
timmt. die Prüfung3-Kommijion: der Abtheilung.

B. Gechäftzorduung für die Diplomprüfungen.
S. 1.

Der Abtheilungs5-Vorteher, als Vorikender der Prüfung5-Kommiion beruft die Mitglieder derelben zu den Sißungen und
orgt für die Durchführung der Gechäfte nac) Analogie der Be-jtimmungen, welche durc&lt; 8. 15 des Verfaungstatutes für die
-Abtheilungs3-Kollegien- getroffen qu.

S. 2.
Der Abtheilungs-Vorteher wird im Verhinderungsfalle durch

einen, im Verfaungstatute vorgeehenen Stellvertreter auch im
Vorike der Prüfung3-Kommijion vertreten.

Im Salle der Verhinderung eines Mitgliedes der Prüfung5-
“) Hiermit it die Verleihung der vom Herrn Kommerzienrath O. Er&gt;en s

zu Burtcheid bei Aachen getifteten ilbernen Medaille verbunden.

201

ry

SZ. 7.
Vor der Vorprüfung hat der Kandidat 40 Mk., vor der

Hauptprüfung 60 Mk. zur Kajſe der Hochſchule gegen Quittung
zu zählen.

Bei Wiederholung einer Prüfung ſind die Gebühren noch-
mal35 zu zahlen.

8. 8.
Ueber die beſtandene Vorprüfung wird ein vom Abtheilung5-

Vorſteher unterſchriebenes Zeugms ausgefertigt.

8. 9.

Auf Grund .der beſtandenen Hauptprüfung wird das Diplom -
ertheilt, welches das Geſammtprädikat nach folgenden Abſtufungen
angiebt:

1) Mit Anszeichnung.*)
2) Gut.
3) Beſtanden.

Das Diplom wird von der Prüfung5-Kommiſſion der be-
treffenden Abtheilung ausgefertigt und von dem Rektor und dem

 Abtheilung3-Vorſteher unterſchrieben. vim

8. 10.

Die Wiederholung einer Prüfung bei ungünjtigem Ausfall
iſt nur einmal geſtattet und zwar früheſtens im nächſtfolgenden
Semeſter.

N In welchem Umfange-die Prüfung: zu wiederholen ijt,be-
ſtimmt. die Prüfung3-Kommiſjion: derAbtheilung.

B. Geſchäftzorduung für die Diplomprüfungen.

S. 1.

Der Abtheilungs5-Vorſteher, als Vorſikender der Prüfung5-
Kommiſſion beruft die Mitglieder derſelben zu den Sißungen und
ſorgt für die Durchführung der Geſchäfte nac) Analogie der Be-
jtimmungen, welche durc< 8. 15 des Verfaſſungsſtatutes für die
-Abtheilungs3-Kollegien-getroffenqu.

S. 2.

Der Abtheilungs-Vorſteher wird im Verhinderungsfalle durch
ſeinen, im Verfaſſungsſtatute vorgeſehenen Stellvertreter auch im
Vorſike der Prüfung3-Kommijſion vertreten.

Im Salle der Verhinderung eines Mitgliedes der Prüfung5-

“) Hiermit iſt die Verleihung der vom Herrn Kommerzienrath O. Er>en s
zu Burtſcheid bei Aachen geſtifteten ſilbernen Medaille verbunden.
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Kommiion betimmt der Vorißende den Stellvertreter aus der
Mitte der Mitglieder der Prüfung3-Kommiionen.

S. 3.
Die Prüfungs-Kommijion entcheidet über die Zulaung der

gemeldeten Kandidaten (A. 8. 4 3 bezw. b) und betimmt die
Termine der Prüfungen, jowie die Reihenfolge der einzelnen
Prüfungsgegentände.

S. 4.
Der zur Prüfung zugelajene Kandidat erhält hierüber Be-

nachrichtigung unter gleichzeitiger Angabe der Prüfungs5zeit und
(im Falle des 8. 4 b) unter Aushändigung der Aufgabe für die
Diplomarbeit bezw. der Aufgaben für die Diplomarbeiten.

Im Falle der Abweiung des Kandidaten wird demljelben
hiervon unter Anführung der Gründe Kenntnis gegeben.

8. 5.
Auf Grund des Antrages der mit der Beurtheilung der

Diplomarbeiten betrauten Mitglieder bechließt die Prüfung5-
Kommiion über die Zulaung des Kandidaten zu den weiteren
Prüfungen.

8. 6.
Die mündliche Prüfung in den einzelnen Fächern wird von

den hierzu betimmten Mitgliedern der Prüfungs-Kommijion in
Gegenwart des Voritzenden bezw. eines Stellvertreters abgehalten.

Außer den Mitgliedern der Prüfungs8-Kommiion ind auch
die ontigen Abtheilungsmitglieder, jowie die Mitglieder Des
Senats berechtigt, den Prüfungen beizuwohnen.

8. 7.
| In einem Prüfungstermine ollen nicht mehr als vier Kandi-
Daten geprüft werden.

8. 3.
Ueber jede Prüfung it ein Protokoll aufzunehmen, welches

enthalten muß die hauptfächlichjten Gegentände und Reultate
der mindlichen Prüfung bezw. die Angabe der Aufgaben, owie
das Ergebms der Begutachtung der letzteren und der eingereichten
Arbeiten und das Geammtergebnis der Prüfung.

S. 9.
Bei den Einzelprüfungen it das Ergebnis durch folgende

Prädikate auszudrücen:
Lorzüglich.
Recht gut.
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Kommiſſion beſtimmt der Vorſißende den Stellvertreter aus der
Mitte der Mitglieder der Prüfung3-Kommiſſionen.

S. 3.

Die Prüfungs-Kommijſion entſcheidet über die Zulaſſung der
gemeldeten Kandidaten (A. 8. 4 3 bezw. b) und beſtimmt die
Termine der Prüfungen, jowie die Reihenfolge der einzelnen
Prüfungsgegenſtände.

S. 4.

Der zur Prüfung zugelajene Kandidat erhält hierüber Be-
nachrichtigung unter gleichzeitiger Angabe der Prüfungs5zeit und
(im Falle des 8. 4 b) unter Aushändigung der Aufgabe für die
Diplomarbeit bezw. der Aufgaben für die Diplomarbeiten.

Im Falle der Abweiſung des Kandidaten wird demljelben
hiervon unter Anführung der Gründe Kenntnis gegeben.

8. 5.

Auf Grund des Antrages der mit der Beurtheilung der
Diplomarbeiten betrauten Mitglieder beſchließt die Prüfung5-
Kommiſſion über die Zulaſſung des Kandidaten zu den weiteren
Prüfungen.

8. 6.

Die mündliche Prüfung in den einzelnen Fächern wird von
den hierzu beſtimmten Mitgliedern der Prüfungs-Kommiſjion in
Gegenwart des Vorſitzenden bezw. ſeines Stellvertreters abgehalten.

Außer den Mitgliedern der Prüfungs8-Kommiſſion ſind auch
die ſonſtigen Abtheilungsmitglieder, jowie die Mitglieder Des
Senats berechtigt, den Prüfungen beizuwohnen.

8. 7.

| In einem Prüfungstermine ſollen nicht mehr als vier Kandi-
Daten geprüft werden.

8. 3.

Ueber jede Prüfung iſt ein Protokoll aufzunehmen, welches
enthalten muß die hauptfächlichjten Gegenſtände und Reſultate
der mindlichen Prüfung bezw. die Angabe der Aufgaben, ſowie
das Ergebms der Begutachtung der letzteren und der eingereichten
Arbeiten und das Geſammtergebnis der Prüfung.

S. 9.

Bei den Einzelprüfungen iſt das Ergebnis durch folgende
Prädikate auszudrücen:

Lorzüglich.
Recht gut.
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Gut.
Hinreichend.
Ungenügend.

8. 10.
Die Prädikate für die einzelnen Prüfungsgegentände werden

von den betreffenden Examinatoren ertheilt. Das Geammter-
gebnis der jedeSmaligen Prüfung wird von der Prüfungs-Kom-
mijjion nac&lt;; Stimmenmehrheit fetgetellt. Bei Stimmengleichheit
entcheidet der Vorfißende.

8. 11.
Das Geammtergebnis der Prüfung kann mit „Betanden“

nicht bezeichnet werden, wenn eines der Einzel-Ergebnie unge-
nügend [autet, es fei denn, daß durch anderweitige gute Prädikate
das „ungenügend“ als ausgeglichen angeehen werden kann.

S. 12.
| Ueber den Modus der Vertheilung der Prüfungsgebühren

bleibt nähere Betimmung vorbehalten.
€. Spezielle Betimmungen für sie Diplom-Prüfungen.

 1 Fär Architekten,
4. Gegentände ver Vorprüfung,
32. Mündliche Prüfung.

1) Mathematik: Algebra und Trigonometrie; analytiche
Geometrie der Ebene und des Raumes8; Differential- und Inte-
gralre&lt;hnung mit Anwendung äuf Reihenentwikelungen, Maxima
und Minima, unbetimmte Formen und geometriche Probleme
der Cbene und des Raumes.

2) Mechanik: Lehre vom Gleichgewichte und von der Be-
wegung tarrer, elaticher und flüiger Körper mit Anwendung
auf die einfachen Bau-= und Machinenkontruktionen.

3) Dartellende Geometrie: Projektionslehre, Schatten-
fontruftion und Perpektive.

4) Baukontruftionslehre: Die einfachen Kontruktionen
des Hochbaues, insbeondere:

2. Stein-, Holz= und Eienverbände,
b. die einfachen Gewölbe- und Dachkontruktionen,
6. die Dachde&gt;ungen,
d. Schreinerarbeiten.

5) Formenlehre der antiken Baukunt: Die Einzel-
formen und die Gliederfolge der griechichen und römichen
Baukunt.

6) Grundzüge der Mineralogie und Geologie.
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Gut.
Hinreichend.
Ungenügend.

8. 10.
Die Prädikate für die einzelnen Prüfungsgegenſtände werden

von den betreffenden Examinatoren ertheilt. Das Geſammter-
gebnis der jedeSmaligen Prüfung wird von der Prüfungs-Kom-
mijjion nac<; Stimmenmehrheit feſtgeſtellt. Bei Stimmengleichheit
entſcheidet der Vorfißende.

8. 11.
Das Geſammtergebnis der Prüfung kann mit „Beſtanden“

nicht bezeichnet werden, wenn eines der Einzel-Ergebniſſe unge-
nügend [autet, es fei denn, daß durch anderweitige gute Prädikate
das „ungenügend“ als ausgeglichen angeſehen werden kann.

S. 12.
| Ueber den Modus der Vertheilung der Prüfungsgebühren
bleibt nähere Beſtimmung vorbehalten.

€. Spezielle Beſtimmungen für sie Diplom-Prüfungen.

1FärArchitekten,

4. Gegenſtände ver Vorprüfung,

32. Mündliche Prüfung.

1) Mathematik: Algebra und Trigonometrie; analytiſche
Geometrie der Ebene und des Raumes8; Differential- und Inte-
gralre<hnung mit Anwendungäuf Reihenentwikelungen, Maxima
und Minima, unbeſtimmteFormen und geometriſche Probleme
der Cbene und des Raumes.

2) Mechanik: Lehre vom Gleichgewichte und von der Be-
wegung ſtarrer, elaſtiſcher und flüſſiger Körper mit Anwendung
auf die einfachen Bau-= und Maſchinenkonſtruktionen.

3) Darſtellende Geometrie: Projektionslehre, Schatten-
fonſtruftion und Perſpektive.

4) Baukonſtruftionslehre: Die einfachen Konſtruktionen
desHochbaues, insbeſondere:

2. Stein-, Holz= und Eiſenverbände,
b. die einfachen Gewölbe- und Dachkonſtruktionen,
6. die Dachde>ungen,
d. Schreinerarbeiten.

5) Formenlehre der antiken Baukunſt: Die Einzel-
formen und die Gliederfolge der griechiſchen und römiſchen
Baukunſt.

6) Grundzüge der Mineralogie und Geologie.
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7) Phyik: Die wichtigten phyikalichen Ercheinungen
und Geeße.

8) Anorgamche Chemie: Kenntnis der wichtigten Ele-
mente und ihrer Verbindungen.

9) Praktiche Geometrie: Bechreibung, Prüfung, Be-
richtigung und Gebrauch der einfacheren Intrumente zum Längen-,
Winkel- und Höhenmeijen. Die einfacheren Fälle des Feldmeen3,
jowie der Höhenmeung von Linien und Flächen.

b. An Zeichnungen ind vorzulegen:
1) Darjtellungen aus dem Gebiete der Projektionslehre,

Scattenkontruftion und Perpektive unter Andeutung
der Konjtruktionslinien.

2) Dartellungen aus dem Gebiete der Baufkontruktionslehre.
Freihandzeichnungen, insbeondere von Ornamenten.
Aus dem Gebiete der praktichen Geometrie die Zeich-
nung eimes Höhen- und Lageplanes.

B. Gegentände der Hanptprüfung.
a. An Zeichnungen ind vorzulegen:

Cinfache und reichere Entwürfe, aus denen die eingehende
Bechäftigung mit den verchiedenen Stilrichtungen, owie das
Bertändnis für verchiedenartige Gebäudegattungen (landwirth-
Ihaftliche Gebäude, Wohn- und öffentliche Gebäude) hervorgeht.

b. Diplom-Arbeit.
Bearbeitung einer größeren Aufgabe aus dem Gebiete des

Hochbaufaches.
ce. Mündliche Prüfung.

1) Baumaterialienfunde: Gewinnung, Hertellung, Be-
arbeitung und Verwendung aller wichtigen Baumaterialien und
deren weentliche Eigenchaften.

2) Bauanj&lt;läge und Bauausführung: Einrichtung
der Kotenanc&lt;läge. Verdingung, Beaufichtigung, Abnahme und
Abrechnung der Arbeitei1r.

3) Allgemeine Kuntge&lt;ichte: Die gechichtliche Ent-
wikelung der Kunt m ihren Hauptabchnitten.

4) Formenlehre der mittelalterlichen Baukunt: Die
Cinzelformen der altchritlichen, romanichen und gothichen Bau-
weie. Allgemeine Getaltung der Grundrie und Aufbauten.

5) Landwirthc&lt;haftliche Baufunjt: Grundrißanordnung,
Kontruktion und Einrichtung landwirthchaftlicher Bauten.

6) Formenlehre der Renatiance-Bauweie: Die
Einzelformen der Renaiance-Baufunt. Getaltung der Grund-
rije und Aufbauten.

„ezOO&lt;-"&lt;-
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7) Phyſik: Die wichtigſten phyſikaliſchen Erſcheinungen
und Geſeße.

8) Anorgamſche Chemie: Kenntnis der wichtigſten Ele-
mente und ihrer Verbindungen.

9) Praktiſche Geometrie: Beſchreibung, Prüfung, Be-
richtigung und Gebrauch der einfacheren Inſtrumente zum Längen-,
Winkel- und Höhenmeijſen. Die einfacheren Fälle des Feldmeſſen3,
jowie der Höhenmeſſung von Linien und Flächen.

b. An Zeichnungen ſind vorzulegen:

1) Darjtellungen aus dem Gebiete der Projektionslehre,
Scattenkonſtruftion und Perſpektive unter Andeutung
der Konjtruktionslinien.

2) Darſtellungen aus dem Gebiete der Baufkonſtruktionslehre.
Freihandzeichnungen, insbeſondere von Ornamenten.
Aus dem Gebiete der praktiſchen Geometrie die Zeich-
nung eimes Höhen- und Lageplanes.

B. Gegenſtände der Hanptprüfung.

a. An Zeichnungen ſind vorzulegen:

Cinfache und reichere Entwürfe, aus denen die eingehende
Beſchäftigung mit den verſchiedenen Stilrichtungen, ſowie das
Berſtändnis für verſchiedenartige Gebäudegattungen (landwirth-
Ihaftliche Gebäude, Wohn- und öffentliche Gebäude) hervorgeht.

b. Diplom-Arbeit.

Bearbeitung einer größeren Aufgabe aus dem Gebiete des
Hochbaufaches.

ce. Mündliche Prüfung.
1) Baumaterialienfunde: Gewinnung, Herſtellung, Be-

arbeitung und Verwendung aller wichtigen Baumaterialien und
deren weſentliche Eigenſchaften.

2) Bauanj<läge und Bauausführung: Einrichtung
der Koſtenanſc<läge. Verdingung, Beaufſichtigung, Abnahme und
Abrechnung der Arbeitei1r.

3) Allgemeine Kunſtgeſ<ichte: Die geſchichtliche Ent-
wikelung der Kunſt m ihren Hauptabſchnitten.

4) Formenlehre der mittelalterlichen Baukunſt: Die
Cinzelformen der altchriſtlichen, romaniſchen und gothiſchen Bau-
weiſe. Allgemeine Geſtaltung der Grundriſſe und Aufbauten.

5) Landwirthſc<haftliche Baufunjt: Grundrißanordnung,
Konſtruktion und Einrichtung landwirthſchaftlicher Bauten.

6) Formenlehre der Renatiſſance-Bauweiſe: Die
Einzelformen der Renaiſſance-Baufunſt. Geſtaltung der Grund-
riſje und Aufbauten.
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7) Wohn- und öffentliche Gebäude: Einrichtung von
einfachen und größeren Wohn- und öffentlichen Gebäuden.

8) Baukonjtrukiionslehre: Statiche Berechnung der
Konjtruktionen des Hochbaues.

9) Heizung und Ventilation: Anordnung und Kon-
truftion der wichtigten Einzel- und Centralheizungen, Ventila-
tionSanlagen.

10) Clemente des Wajfer-, Wege- und Brücen-
baues: Die in dieen Fächern vorkommenden einfachen Kon-
truftionen und Anordnungen, im Allgemeinen, wie die Gefäll-
verhältnijje, die Entwäerung, Querchnitte der Straßen, die
Vefejtigung ihrer Fahrbahnen; die Stauwerke, Buhnen und
Decdkwerke; kleinere Brücken und Durchläe. |

11) Machinenlehre und Bautehnologie: Machinen-
elemente. Allgemeine Anordnung einfacher Dampfmachinen, der
Dampfketel nebjt Armaturen, owie die auf der Baujtelle ge-| bräuchlichen Hilfsmajc&lt;inen zur Wajerhaltung, zum Einrammen
von Pfählen, zum Befördern und Heben von Laten. Kenntnis
der in den Baugewerben vorkommenden Werkzeuge.

 DI. Für Bauingenieure.
A. Gegentände der Vorprüfung.
a. Mündliche Prüfung.

1) Mathematik: Analytijche Geometrie der ECbene und
des Raumes. Algebra. Diferentialz und Integralrechnung.
Gewöhnliche Differentialgleihungen 1. und 2. Ordnung. Wahr-
cheinlichfeitsSrec&lt;nung und Methodeder kleinten Quadrate.

. 2) Phyjif: Uebericht über die experimentelle Phyik jowie
über die zur Erkenntnis der phyikalichen Geeße erforderlichenelementar-theoretijchen Entwickelungen.

3) Chemie, Mineralogie und Geologie: Grundzüge
der anorganichen Chemie, der Mineralogie und Geologie.

4) Mechanik:
a. Statik und Dynamnk des materiellen Punktes, der

tarrren und elatichen Körper, Gejeze der Bewe-
gungen änes Sytems von materiellen Punkten.

b. Fetigkeitslehre. Theorie der elatichen Linie für den
geraden und krummen Balken, jowie der Ketten- und
Stüßklinien. Theorie des Erddruckes.

6. Gleichgewicht der tropfbar-flüigen und gasförmigen
Körper. Gleichförmige und ungleichförmige Bewegung
der Flüigkeiten.

5) Dartellende Geometrie: ProjektionSlehre, Schatten-
konjtruftion und Perpektive.
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7) Wohn- und öffentliche Gebäude: Einrichtung von
einfachen und größeren Wohn- und öffentlichen Gebäuden.

8) Baukonjtrukiionslehre: Statiſche Berechnung der
Konjtruktionen des Hochbaues.

9) Heizung und Ventilation: Anordnung und Kon-
ſtruftion der wichtigſten Einzel- und Centralheizungen, Ventila-
tionSanlagen.

10) Clemente des Wajfer-, Wege- und Brücen-
baues: Die in dieſen Fächern vorkommenden einfachen Kon-
ſtruftionen und Anordnungen, im Allgemeinen, wie die Gefäll-
verhältnijje, die Entwäſſerung, Querſchnitte der Straßen, die
Vefejtigung ihrer Fahrbahnen; die Stauwerke, Buhnen und
Decdkwerke; kleinere Brücken und Durchläſſe. |

11) Maſchinenlehre und Bautehnologie: Maſchinen-
elemente. Allgemeine Anordnung einfacher Dampfmaſchinen, der
Dampfketſel nebjt Armaturen, ſowie die auf der Baujtelle ge-

| bräuchlichenHilfsmajc<inen zur Wajſerhaltung, zum Einrammen
von Pfählen, zum Befördern und Heben von Laſten. Kenntnis
der in den Baugewerben vorkommenden Werkzeuge.

DI. Für Bauingenieure.

A. Gegenſtände der Vorprüfung.

a. Mündliche Prüfung.
1) Mathematik: Analytijche Geometrie der ECbene und

des Raumes. Algebra. Diſferentialz und Integralrechnung.
Gewöhnliche Diſfferentialgleihungen 1. und 2. Ordnung. Wahr-
ſcheinlichfeitsSrec<nung undMethodeder kleinſten Quadrate.

. 2) Phyjif: Ueberſicht über die experimentelle Phyſik jowie
über die zur Erkenntnis der phyſikaliſchen Geſeße erforderlichen
elementar-theoretijchen Entwickelungen.

3) Chemie, Mineralogie und Geologie: Grundzüge
der anorganiſchen Chemie, der Mineralogie und Geologie.

4) Mechanik:
a. Statik und Dynamnk des materiellen Punktes, der

ſtarrren und elaſtiſchen Körper, Gejeze der Bewe-
gungenänes Syſtems vonmateriellenPunkten.

b. Feſtigkeitslehre. Theorie der elaſtiſchen Linie für den
geraden und krummen Balken, jowie der Ketten- und
Stüßklinien. Theorie des Erddruckes.

6. Gleichgewicht der tropfbar-flüſſigen und gasförmigen
Körper. Gleichförmige und ungleichförmige Bewegung
der Flüſſigkeiten.

5) Darſtellende Geometrie: ProjektionSlehre, Schatten-
konjtruftion und Perſpektive.
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6) Graphiche Statik: Kräfte- und Seilpolygone. Das
Fachwerk. Schwerpunkte. Trägheitsömomente. Centralellypfe und
Kern. Der Balken.

7) PBrafktiche Geometrie: Feldmeen und Flächenberech-
ming, Höhenmeung und Tachymetrie. Uebericht einer Landes-
vermeung und Beurtheilung der Genauigkeit durch mittlere
Fehler.Ns Baukontruktion: Die einfachen Kontruktionen des
Hochbaues einchließlich der wichtigten Einzelheiten des inneren
Ausbaues.

9) Machinenelemente: Kenntn1i5 der für den Bauinge-
nieur wichtigten einfachen Machinentheile.

b. Zeichnungen jind vorzulegen
aus: 1) Dartellende Geometrie,

2) Graphiche Statik,
3) Praktiche Geometrie,
4) Baufonjtruktion,
5) Machinenelemente,
6) Freihandzeichnen, imsbejondere von Ornamenten.

B. Gegentände der Sauptprüfung.
a. Mündliche Prüfung.

1) Höhere Baukontruktion: Hochbau-Kontruktionen mit
ajernen PBult-, Sattel-, Tonnen-, Kegel- und Kuppeldächern,
dijernen Zwichendeken und Stüßen. Hochbau-Kontruktionen mit
Tonnen-, Kreuz-, Kloter- und Kuppelgewölben. Schiefe Gewölbe.
Hochbau-Kontruftionen mit hölzernen Dachtühlen und Decken.

2) Ingenieurhoc&lt;bauten: Die üblichen Grundrißanord-
nungen, der fontruftwe Aufbau und die Einrichtung von ein-
fachen, in dem Gebiete des Eienbahn= und Waerbaues vor-
fommenden Hochbauten.

3) Waerbau: Vorarbeiten. Waerleitungen. Ent- und
Bewähterungen. Gründungen. Uferbauten. Flußregulirungen.
Stauwerkfe. CEmdeichungen. Kanäle, Schleujen und ontige
Schifffahrtsanlagen.

4) Brückenbau: Vorarbeiten. Stein-, Holz- und Eien-
brücken. Bewegliche Brücken.

5) Straßen- und Eienbahnban: Vorarbeiten. Erd-
arbeiten. Stüß- und Futtermauern. Tunnel. Straßenoberbau.
Straßenbahnen. Eienbahnoberbau. Weichen. Kreuzungen. Dreh-
i&lt;heiben. Schiebebühnen. Wegeübergänge. Allgemeine Anordnung
der Bahnhöfe und Signale.

6) Eijenbahnmac&lt;hinenbau: Allgemeine Anordnung der
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6) Graphiſche Statik: Kräfte- und Seilpolygone. Das
Fachwerk. Schwerpunkte. Trägheitsömomente. Centralellypfe und
Kern. Der Balken.

7) PBrafktiſche Geometrie: Feldmeſſen und Flächenberech-
ming, Höhenmeſſung und Tachymetrie. Ueberſicht einer Landes-
vermeſſung und Beurtheilung der Genauigkeit durch mittlere
Fehler.
Ns Baukonſtruktion: Die einfachen Konſtruktionen des

Hochbaues einſchließlich der wichtigſten Einzelheiten des inneren
Ausbaues.

9) Maſchinenelemente: Kenntn1i5 der für den Bauinge-
nieur wichtigſten einfachen Maſchinentheile.

b. Zeichnungen jind vorzulegen

aus: 1) Darſtellende Geometrie,
2) Graphiſche Statik,
3) Praktiſche Geometrie,
4) Baufonjtruktion,
5) Maſchinenelemente,
6) Freihandzeichnen, imsbejondere von Ornamenten.

B. Gegenſtände der Sauptprüfung.

a. Mündliche Prüfung.

1) Höhere Baukonſtruktion: Hochbau-Konſtruktionen mit
ajernen PBult-, Sattel-, Tonnen-, Kegel- und Kuppeldächern,
dijernen Zwiſchendeken und Stüßen. Hochbau-Konſtruktionen mit
Tonnen-, Kreuz-, Kloſter- und Kuppelgewölben. Schiefe Gewölbe.
Hochbau-Konſtruftionen mit hölzernen Dachſtühlen und Decken.

2) Ingenieurhoc<bauten: Die üblichen Grundrißanord-
nungen, der fonſtruftwe Aufbau und die Einrichtung von ein-
fachen, in dem Gebiete des Eiſenbahn= und Waſſerbaues vor-
fommenden Hochbauten.

3) Waſſerbau: Vorarbeiten. Waſſerleitungen. Ent- und
Bewähtſerungen. Gründungen. Uferbauten. Flußregulirungen.
Stauwerkfe. CEmdeichungen. Kanäle, Schleujen und ſonſtige
Schifffahrtsanlagen.

4) Brückenbau: Vorarbeiten. Stein-, Holz- und Eiſen-
brücken. Bewegliche Brücken.

5) Straßen- und Eiſenbahnban: Vorarbeiten. Erd-
arbeiten. Stüß- und Futtermauern. Tunnel. Straßenoberbau.
Straßenbahnen. Eiſenbahnoberbau. Weichen. Kreuzungen. Dreh-
i<heiben. Schiebebühnen. Wegeübergänge. Allgemeine Anordnung
der Bahnhöfe und Signale.

6) Eijſenbahnmaſc<hinenbau: Allgemeine Anordnung der
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Motoren (einchließlich der Dampfkeel) und Eienbahnbetrieb3=
mittel. Grundzüge der Lokomotivkontruktion.

7) Bautehnologie und Baumachinen: Verarbeitung
ver Metalle und des Holzes. Hebemachinen und auf der Bau-
telle gebrauchte Machinen.8) Baumaterialienkunde: Gewinnung, Hertellung, Be-
arbeitung und Verwendung aller wichtigen Baumaterialien und
deren weentliche Eigenchaften.

b. An Zeichnungen find vorzulegen:
Sämmtliche Studienzeichnungen. Der Entwurf eines ein=

fachen Hoc&lt;hbaues nebt zugehörigem Bauanchlage, eine durch-
geführte Meung mit eingetragenen Horizontalkurven und ein.
ausgeführtes Längennwellement.

6. Diplom-Arbeit.
Bearbeitung einer größeren Aufgabe aus dem Gebiete des

Bauingenieurweens. --

Anmerkung. Diejenigen Studirenden, welche außer dem
Diplom als Bauingenieur das Diplom als Vermejjungs-
ingenieur erwerben wollen, was in der Meldung beonders an-
zugeben it, werden außer in den oben genannten Fächern in
der Hauptprüfung vorzugsweije im „geographij&lt;e Ortsbetim-
mung, Ausgleichungsrechnung und Eienbahntraciren“ geprüft
und erhalten eine Diplom-Arbeit aus dem Gebiete des Bauinge=
meurwejens, womit eine Aufgabe aus dem Gebiete der praktichen
Geometrie verbunden it.

M. Für Machineningenienre.
A. Gegentände der Vorprüfung,

a. Mündliche Prüfung.

1) Höhere MWathematil Analytiche Geometrie der Ebeneund des Raumes. Algebra. Differential» und Zutegralrechnung.Gewöhnliche Differentialgleichungen erter und zweiter Ordnung.
Wahrc&lt;einlichkeitsrehnung und Methode der kleinten Quadrate.

2)"Mechanik: Grundbegriffe -und Grundgeeße der Me-- -
dganit. Mechanik des einfachen materiellen Punktes. Statik und
Dynamik tarrer, elaticher und flüiger Körper. Theorie der
elatichen Linie. Theorie der Abcheerungswidertände. Berech-
nung der Blech- und Gitterbrücken. Theorie des Erddruckes und
Berechnung der Futtermauern. Theorie der Stüßlinie mit An-
wendungen auf die Berechnung der Gewbsölb - Kontruktionen.
Hydraulik. Mechanic&lt;e Wärmetheorie. Geometriche Bewegungs8-
lehre. Zuammeneßung und Zerlegung der Bewegungen geome-
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Motoren (einſchließlich der Dampfkeſſel) und Eiſenbahnbetrieb3=
mittel. Grundzüge der Lokomotivkonſtruktion.

7) Bautehnologie und Baumaſchinen: Verarbeitung
ver Metalle und des Holzes. Hebemaſchinen und auf der Bau-
ſtelle gebrauchte Maſchinen.

8) Baumaterialienkunde: Gewinnung, Herſtellung, Be-
arbeitung und Verwendung aller wichtigen Baumaterialien und
deren weſentliche Eigenſchaften.

b. An Zeichnungen find vorzulegen:

Sämmtliche Studienzeichnungen. Der Entwurf eines ein=
fachen Hoc<hbaues nebſt zugehörigem Bauanſchlage, eine durch-
geführte Meſſungmit eingetragenen Horizontalkurven und ein.
ausgeführtes Längennwellement.

6. Diplom-Arbeit.

Bearbeitung einer größeren Aufgabe aus dem Gebiete des
Bauingenieurweſens. --

Anmerkung. Diejenigen Studirenden, welche außer dem
Diplom als Bauingenieur das Diplom als Vermejjungs-
ingenieur erwerben wollen, was in der Meldung beſonders an-
zugeben iſt, werden außer in den oben genannten Fächern in
der Hauptprüfung vorzugsweije im „geographij<e Ortsbeſtim-
mung, Ausgleichungsrechnung und Eiſenbahntraciren“ geprüft
und erhalten eine Diplom-Arbeit aus dem Gebiete des Bauinge=
meurwejens, womit eine Aufgabe ausdem Gebiete der praktiſchen
Geometrie verbunden iſt.

M. FürMaſchineningenienre.
A. Gegenſtände der Vorprüfung,

a. Mündliche Prüfung.

1) Höhere MWathematil Analytiſche Geometrie der Ebene
und des Raumes. Algebra. Differential» und Zutegralrechnung.
Gewöhnliche Differentialgleichungen erſter und zweiter Ordnung.
Wahrſc<einlichkeitsrehnung und Methode der kleinſten Quadrate.

2)"Mechanik: Grundbegriffe -und Grundgeſeße der Me---
dganit. Mechanik des einfachen materiellen Punktes. Statik und
Dynamik ſtarrer, elaſtiſcher und flüſſiger Körper. Theorie der
elaſtiſchen Linie. Theorie der Abſcheerungswiderſtände. Berech-
nung der Blech- und Gitterbrücken. Theorie des Erddruckes und
Berechnung der Futtermauern. Theorie der Stüßlinie mit An-
wendungen auf die Berechnung der Gewbsölb - Konſtruktionen.
Hydraulik. Mechaniſc<e Wärmetheorie. Geometriſche Bewegungs8-
lehre. Zuſammenſeßung und Zerlegung der Bewegungen geome-
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wijcher Körper. Mechanik des einfachen materiellen Punktes.
Allgemeine Theorie des Gleichgewichtes und der Bewegung eines
Sytems von materiellen Punkten.

3) Dartellende Geometrie: Projektionslehre, Parallel-
perpektive. Dartellung von Körpern, Flächen und Raumkurven.
Die projektiven Eigen&lt;haften der Kegelchnitte. Schattenlehre.

4) Graphiche Statik. |
5) Baukonjtruktion: Die einfachen Konjtruktionen des

Hochbaues, imsbeondere Stein- und Holzverbände, die einfacheren
Gewölbekonjtruftionen, die Dachkontruktionen und die Dach-
dekungen.

6) Majchinen-Elemente: Berechnung und Kontruktion
der Machinen-Elemente mit gleichzeitiger Benukung graphicher
Methoden.

7) Experimental-Phyjif: Uebericht über die experimentelle
Phyfit, jowie über die zur Erkenntnis der phyikalichen Geetze
erforderlichen elementar-theoretijchen Entwickelungen.

8) Experimental-Chemie: Die allgemeimen Eigenchaften
der Metalloide, der Metalle und ihrer hauptächlichten Ver-
bindungen.

b. Zeichnungen ind vorzulegen
aus: 1) Dartellende Geometrie,

2) Graphiche Statik,
3) Baukonjtruktion,
4) Majchinen-Elemente,
5) Freihandzeichnen.

B. Gegeujtände der Hauptprüfung,
3. Mündliche Prüfung.

1) Theoretijche Majchinenlehre.
2) Machinenbau.
3) Mechanic&lt;ce Technologie.
4) Kinematik.
5) Eienfontruktionen aus höherer Baukonjtruktion.

b. An Zeichnungen jind vorzulegen:
Sämmtliche bis dahin gefertigte Zeichnungen.

6. Diplom-Arbeit.
 Bearbeitung einer größeren Aufgabe aus dem Gebiete des

Machinen-Ingenieurweens. |

 Bemerkung. Der Umfang der obigen Prüfungsgegentände
fällt zuammen mit dem Umfange derjenigen Vorlejungen, in
welchen die erteren gemäß des Studienplanes gelehrt werden.
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wijcher Körper. Mechanik des einfachen materiellen Punktes.
Allgemeine Theorie des Gleichgewichtes und der Bewegung eines
Syſtems von materiellen Punkten.

3) Darſtellende Geometrie: Projektionslehre, Parallel-
perſpektive. Darſtellung von Körpern, Flächen und Raumkurven.
Die projektiven Eigenſ<haften der Kegelſchnitte. Schattenlehre.

4) Graphiſche Statik. |
5) Baukonjtruktion: Die einfachen Konjtruktionen des

Hochbaues, imsbeſondere Stein- und Holzverbände, die einfacheren
Gewölbekonjtruftionen, die Dachkonſtruktionen und die Dach-
dekungen.

6) Majchinen-Elemente: Berechnung und Konſtruktion
der Maſchinen-Elemente mit gleichzeitiger Benukung graphiſcher
Methoden.

7) Experimental-Phyjif: Ueberſicht über die experimentelle
Phyfit, jowie über die zur Erkenntnis der phyſikaliſchen Geſetze
erforderlichen elementar-theoretiſjchen Entwickelungen.

8) Experimental-Chemie: Die allgemeimen Eigenſchaften
der Metalloide, der Metalle und ihrer hauptſächlichſten Ver-
bindungen.

b. Zeichnungen ſind vorzulegen

aus: 1) Darſtellende Geometrie,
2) Graphiſche Statik,
3) Baukonjtruktion,
4) Majchinen-Elemente,
5) Freihandzeichnen.

B. Gegeuſjtände der Hauptprüfung,

3. Mündliche Prüfung.

1) Theoretijche Majchinenlehre.
2) Maſchinenbau.
3) Mechaniſc<ce Technologie.
4) Kinematik.
5) Eiſenfonſtruktionen aus höherer Baukonjtruktion.

b. An Zeichnungen jind vorzulegen:

Sämmtliche bis dahin gefertigte Zeichnungen.

6. Diplom-Arbeit.

Bearbeitung einer größeren Aufgabe aus dem Gebiete des
Maſchinen-Ingenieurweſens. |

Bemerkung. Der Umfang der obigen Prüfungsgegenſtände
fällt zuſammen mit dem Umfange derjenigen Vorlejungen, in
welchen die erſteren gemäß des Studienplanes gelehrt werden.
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Das im Programm der Hochchule enthaltene Spezialprogramm
der Vorleungen giebt hierüber den erforderlichen Aufchluß.

IV. Für Machinen-Jugenieure elektro-te&lt;hnicher Richtung.
A. Gegentände der Vorprüfung,
a. Mündliche Prüfung.

1) Höhere Mathematik: Analytijche Geometrie der Ebene
und des Raumes. Algebra. Diferential- und Integralrechnung.
Gewöhnliche Diferentialgleichungen erter und zweiter Ordnung.
Wahrj&lt;einlichkeitsrehnung und Methode der kleinten Quadrate.

2) Experimental-Phyik: Ueberjicht über die expernuen-telle Phyjik jowie über die zur Erkenntnis der phyikalichen Ge-
jeze erforderlichen elementar-theoretichen Entwickelungen. |

3) Anorganiche Chemie: Die allgemeinen Lehren der
Chemie. Die Metalloide. Die Metalle und ihre Verbindungen
mit Berückichtigung der elektrochemichen Verhältnie.

- 4) Mechanik: Grundbegriffe und Grundgeeßze der Mechanik.
Mechanik des einfachen materiellen Bunktes. Statik und Dyna-
mif tarrer, elaticher und flüjjiger Körper. Theorie der elati-
ichen Linie. Theorie der Abcheerung5widertände. Berechnung
Der Blech- und Gitterbrüken. Theorie des Erddruckes und Be-
rechnung der Futtermauern. Theorie der Stüßlinie mt Anwen=-
dungen auf die Berechnung der Gewölbkonjtruktionen. Hydraulik.
Geometriche Bewegungslehre. Zuammenetzung und Zerlegung
der Bewegungen geometricher Körper. Mechanik des einfachen
materiellen Punktes. Allgemeine Theorie des Gleichgewichtes und
der Bewegung eines Sytems von materiellen Punkten. -

5) Dartellende Geometrie: Projektionslehre. Parallel-=
perpektive. Dartellung von Körpern, Flächen und Raumkurven.
Die projektiven Eigenchaften der Kegelijc&lt;hmtte. Schattenlehre.

6) Mathematiche Phyik: Diejemgen Theile der mathe-
matichen Phyik, welche der Kandidat zu hören Gelegenheit hatte.

7) Mechanic&lt;e Wärmetheorie: Zutand8änderungen der
Gae und Dämpfe. Die beiden Hauptfäße. Verchiedenartige
Kreisprozee.KinetijcheTheorie der Gaje.

b. Zeichnungen jind vorzulegen
au8: 1) Dartellende Geometrie.

2) Machinenzeichnen.
B. Gegentände der Hauptprüfung,

a. Mündliche Prüfung.
1) Theoric der Elektrizität und des Magnetismus.
2) Elektrotechnik.
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Das im Programm der Hochſchule enthaltene Spezialprogramm
der Vorleſungen giebt hierüber den erforderlichen Aufſchluß.

IV. Für Maſchinen-Jugenieure elektro-te<hniſcher Richtung.

A. Gegenſtände der Vorprüfung,

a. Mündliche Prüfung.

1) Höhere Mathematik: Analytijche Geometrie der Ebene
und des Raumes. Algebra. Diſferential- und Integralrechnung.
Gewöhnliche Diſferentialgleichungen erſter und zweiter Ordnung.
Wahrj<einlichkeitsrehnung und Methode der kleinſten Quadrate.

2) Experimental-Phyſik: Ueberjicht über die expernuen-
telle Phyjik jowie über die zur Erkenntnis der phyſikaliſchen Ge-
jeze erforderlichen elementar-theoretiſchenEntwickelungen. |

3) Anorganiſche Chemie: Die allgemeinen Lehren der
Chemie. Die Metalloide. Die Metalle und ihre Verbindungen
mit Berückſichtigung der elektrochemiſchen Verhältniſſe.

- 4) Mechanik: Grundbegriffe und Grundgeſeßze der Mechanik.
Mechanik des einfachen materiellen Bunktes. Statik und Dyna-
mif ſtarrer, elaſtiſcher und flüjjiger Körper. Theorie der elaſti-
ichen Linie. Theorie der Abſcheerung5widerſtände. Berechnung
Der Blech- und Gitterbrüken. Theorie des Erddruckes und Be-
rechnung der Futtermauern. Theorie der Stüßlinie mt Anwen=-
dungen auf die Berechnung der Gewölbkonjtruktionen. Hydraulik.
Geometriſche Bewegungslehre. Zuſammenſetzung und Zerlegung
der Bewegungen geometriſcher Körper. Mechanik des einfachen
materiellen Punktes. Allgemeine Theoriedes Gleichgewichtes und
der Bewegung eines Syſtems von materiellen Punkten. -

5) Darſtellende Geometrie: Projektionslehre. Parallel-=
perſpektive. Darſtellung von Körpern, Flächen und Raumkurven.
Die projektiven Eigenſchaften der Kegelijc<hmtte. Schattenlehre.

6) Mathematiſche Phyſik: Diejemgen Theile der mathe-
matiſchen Phyſik, welche der Kandidat zu hören Gelegenheit hatte.

7) Mechaniſc<e Wärmetheorie: Zuſtand8änderungen der
Gaſe und Dämpfe. Die beiden Hauptfſäße. Verſchiedenartige

 Kreisprozeſſe. Kinetijche Theorie der Gaje.

b. Zeichnungen jind vorzulegen

au8: 1) Darſtellende Geometrie.
2) Maſchinenzeichnen.

B. Gegenſtände der Hauptprüfung,

a. Mündliche Prüfung.

1) Theoric der Elektrizität und des Magnetismus.
2) Elektrotechnik.
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3) Theoretijc&lt;e Machinenlehre.
4) Mac&lt;hinen-Elemente.
5) Machinenbau.
6) Kinematik.
7) Mechani&lt;e Technologic der Metalle und des

Holzes.
vb. An Zeichnungen ind vorzulegen:

Sämmtliche bis dahin gefertigten Studienzeichnungen.
6. Diplom-Arbeit.

Bearbeitung einer größeren Aufgabe aus dem Gebiete der
Elektrotechmk.

Bemerkung. Der Umfang der obigen Prüfungsgegenjtände?
fällt zuammen mit dem Umfange derjenigen Vorleungen, in
welchen die erteren gemäß des Studienplanes gelehrt werden.
Das im Programm der Hochchule enthaltene Spezialprogramm
der Vorleungen giebt hierüber den erforderlichen Aufchluß.

V. Fär Berg-Jugenieure,
A. Gegentäude der Borprüfung.
3. Mündliche Prüfung.

1) Mathematik: Algebra, analytiche Geometrie der Ebene
und des Raumes. Differential- und Jntegralrechnung mit An-
wendung auf Analyis und Geometrie, inöSbeondere Maxima und
Minima, unbetimmte Formen, Retihenentwickelungen, Tangenten,
Normalen, Krümmung, Inhaltsbetimmungen ebener Flächenjtücke,
Rektifikation von Kurvenbögen, Kubatur, Schwerpunktsbetim-
mungen uind Berechmung von Trägheitsmomenten.

) Bhyik: Uebericht über die experimentelle Phyik, jowie
über die zur Erkenntms der phyikalichen Geeße erforderlichen
elementar-theoretijchen Entwickelungen.

3) Jnorganiche Chemie: Kenntnije der wichtigjten Ele-mente und ihrer Verbindungen. Dartellung der &lt;enmn&lt;en Pro-
zee dureh Umegzungsgleichungen. Grundbegriffe der theore-
tijchen Chemie.

4) Mech anik: Lehre vom Gleichgewichte und von der Bo-
wegung tarrer, elaticher und flüiger Körper mit Anwendungen
auf die einfachen Bau- und Machinenkonjtruktionen.

5) Dartellende Geometrie: Projektionslehre und Schat-
tenfonjtruftion. .

6) Baufonjtrufktionslehre: Die einfachen Kontruktionen
de3 Hochbaues, in5beondere:

a. Stein-, Holz- und Eienverbände;
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3) Theoretijc<e Maſchinenlehre.
4) Maſc<hinen-Elemente.
5) Maſchinenbau.
6) Kinematik.
7) Mechaniſ<e Technologic der Metalle und des

Holzes.

vb. An Zeichnungen ſind vorzulegen:

Sämmtliche bis dahin gefertigten Studienzeichnungen.

6. Diplom-Arbeit.

Bearbeitung einer größeren Aufgabe aus dem Gebiete der
Elektrotechmk.

Bemerkung. Der Umfang der obigen Prüfungsgegenjtände?
fällt zuſammen mit dem Umfange derjenigen Vorleſungen, in
welchen die erſteren gemäß des Studienplanes gelehrt werden.
Das im Programm der Hochſchule enthaltene Spezialprogramm
der Vorleſungen giebt hierüber den erforderlichen Aufſchluß.

V. Fär Berg-Jugenieure,

A. Gegenſtäude der Borprüfung.

3. Mündliche Prüfung.

1) Mathematik: Algebra, analytiſche Geometrie der Ebene
und des Raumes. Diſfferential- und Jntegralrechnung mit An-
wendung aufAnalyſis und Geometrie, inöSbeſondere Maxima und
Minima, unbeſtimmte Formen, Retihenentwickelungen, Tangenten,
Normalen, Krümmung, Inhaltsbeſtimmungen ebener Flächenjtücke,
Rektifikation von Kurvenbögen, Kubatur, Schwerpunktsbeſtim-
mungen uind Berechmung von Trägheitsmomenten.

) Bhyſik: Ueberſicht über die experimentelle Phyſik, jowie
über die zur Erkenntms der phyſikaliſchen Geſeße erforderlichen
elementar-theoretijchen Entwickelungen.

3) Jnorganiſche Chemie: Kenntnijſe der wichtigjten Ele-
mente und ihrer Verbindungen. Darſtellung der <enmnſ<en Pro-
zeſſe dureh Umſegzungsgleichungen. Grundbegriffe der theore-
tijchen Chemie.

4) Mech anik: Lehre vom Gleichgewichte und von der Bo-
wegung ſtarrer, elaſtiſcher und flüſſiger Körper mit Anwendungen
auf die einfachen Bau- und Maſchinenkonjtruktionen.

5) Darſtellende Geometrie: Projektionslehre und Schat-
tenfonjtruftion. .

6) Baufonjtrufktionslehre: Die einfachen Konſtruktionen
de3 Hochbaues, in5beſondere:

a. Stein-, Holz- und Eiſenverbände;
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b. die einfacheren Gewölbe- und Dachkontruktionen;
6. die Dachde&gt;ungen.
7) Majc&lt;inenelemente: Konjtruktion und Berechnung der

für den Berg-Ingenteur wichtigten Machinentheile.
b. An Zeichnungen jind vorzulegen:

1) Darjtellungen aus dem Gebiete der ProjektionsSlehre und
Schattenkontrufktion.

2) Dartellungen aus dem Gebiete der Baukontruktionslehre.
3) Konjtruktions5zeichnungen von Machinenelementen und

Dartellungen von tatichen Ermittelungen.
B. Gegentände der Hanuptprüfung,

3. An Zeichnungen ind vorzulegen:
1) Entwürfe bergbaulicher Anlagen.
2) Markj&lt;eiderijc&lt;he Aufnahmen (mindetens ein Nivellement

und Zulage eines Grubenzuges mit einer Durchchlags5angabe
nebjt zugehörigen Obervationen, Tabellen 2c.), Mie und Situation3-
zeichnungen.

3) Entwürfe von Dampfkejelanlagen und olchen Machinen,
die beim Bergbau Anwendung inden. -

b. Diplom-Arbeit.
Bearbeitung einer größeren Bergwerksanlage, bei welcher die

machinelle oder die geognoti&lt;e Richtung neben der berg-tech-
m |ven Löung der Aufgabe zu berücjichtigen ijt.

ec. Mündliche Prüfung.
1) Bergbautunde unter Berücjichtigung der bergpolizeis orlichen Vorchriften.2) Aufbereitungskunde.
3) Markc&lt;cidekunde.
4) Mac&lt;&lt;hinenlehre: Konjtruktion und Berechnung der

hauptjächlichten Abmeungen von Lajthebemachinen, Pumpen,
„Gebläjen, Wajerkfraftmachinen und Dampffeijeln.5) Probirfunft:: Betimmung von Blei, Kupfer, Silber,

Gold, Zink und Eien auf trockenemUnd“ nafem Wege, au&lt; mit
Hilfe des Löthrohrs. Brennmaterial-Unterjuchungen.

6) Krytallographie und Mineralogie. Krytallogra-
phie: Die geometrichen und wichtigten phyikalichen Eigenchaf-
ten der Krytalle. Mineralogie: Grundlagen der Syjtematik,
Kenntnis der wichtigten Minerale, owie deren Lagertätten.

7) PBetrographie: Bildung und Umwandlung der Geteine;
ihre Eigenchaften: Zuammenezung und Klajiikation unter Be=
rücjichtigung des mikrosSkopichen Baues.
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b. die einfacheren Gewölbe- und Dachkonſtruktionen;
6. die Dachde>ungen.
7) Majc<inenelemente: Konjtruktion und Berechnung der

für den Berg-Ingenteur wichtigſten Maſchinentheile.

b. An Zeichnungen jind vorzulegen:

1) Darjtellungen aus dem Gebiete der ProjektionsSlehre und
Schattenkonſtrufktion.

2) Darſtellungen aus dem Gebiete der Baukonſtruktionslehre.
3) Konjtruktions5zeichnungen von Maſchinenelementen und

Darſtellungen von ſtatiſchen Ermittelungen.

B. Gegenſtände der Hanuptprüfung,

3. An Zeichnungen ſind vorzulegen:

1) Entwürfe bergbaulicher Anlagen.
2) Markj<eiderijc<he Aufnahmen (mindeſtens ein Nivellement

und Zulage eines Grubenzuges mit einer Durchſchlags5angabe
nebjt zugehörigen Obſervationen, Tabellen2c.), Miſſe und Situation3-
zeichnungen.

3) Entwürfe von Dampfkeſſjelanlagen und ſolchen Maſchinen,
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„Gebläjen, Wajſſerkfraftmaſchinen und Dampffeiſjeln.

5) Probirfunft:: Beſtimmung von Blei, Kupfer, Silber,
Gold, Zink und Eiſen auf trockenemUnd“naſfem Wege,au<mit
Hilfe des Löthrohrs. Brennmaterial-Unterjuchungen.

6) Kryſtallographie und Mineralogie. Kryſtallogra-
phie: Die geometriſchen und wichtigſten phyſikaliſchen Eigenſchaf-
ten der Kryſtalle. Mineralogie: Grundlagen der Syjtematik,
Kenntnis der wichtigſten Minerale, ſowie deren Lagerſtätten.

7) PBetrographie: Bildung und Umwandlung der Geſteine;
ihre Eigenſchaften: Zuſammenſezung und Klajſſiſikation unter Be=
rücjichtigung des mikrosSkopiſchen Baues.
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8) Baläontologie: Ueberichtliche Kenntnis derjenigen
Klaen und Ordnungen, welche die hauptjächlichjten Leitfoilien
liefern, m ihrem zoologichen Aufbau und in ihrer Sytematik.

9) Geologie: Kenntims der Reihenfolge und Hauptgliederung
der Formationen und ihrer paläontologichen Charakterijirung.
Genaue Kenntnis der paläozoichen Formationen und ihrer Gliede-
rung, beonders in Deutchland; Kenntms der Leitfoilien einzelner
Etagen. Speziell genaue Kenntmjje der carbomjc&lt;en Formation,
owie ihrer Verbreitung in Europa. Hauptvorgänge der dynami-
ichen Geologie. Kenntnis der wichtigten Formen der Geotectonik.

10) Lagertättenlehre: Kenntms5 der allgemeinen Syte-
matif der Lagertätten und der wichtigjten Erzvorkommmjje. Allge-
meines über die Enttehung der Erzlagertätten.

Anmerkung: Diejenigen Studirenden, welche das Diplom
eines Berg- und Hütteningenieurs erwerben wollen, was in der
Meldung zur Prüfung ausdrücklich anzugeben ijt, haben den
Prüfungsbetimmungen für die Bergingenieure und denen für
die Hütteningenieure nachzukommen. In dicem Falle findet eine
Lorprüfung in der Krytallographie, Mineralogie und anorgani-
ichen Chemie nicht tatt, die Kenntnije in dieen Fächern ind viel-
mehr in der Hauptprüfung nachzuweien.

VI Für Sütteningenieure.
A. Gegentände der Borprüfung,
a. Mündliche Prüfung.

1) Mathematik: Algebra, analytijche Geometrie der Ebene
und des Raumes. Differential- und Integralrechnung mit An-
wendung auf Analyis und Geometric, insbejondere Maxima und
Minima, unbetimmte Formen, NReihenentwiekelungen, Tangenten,
Normalen, Krümmung, Inhaltsbetimmungenebener ;Flächenjtüe,
Nekütififationen von Kurvenbögen, Kubatur, Schwerpunktsbetim-
mungen und Berechnung von Trägheit8Smomenten.

2) Phyik: Uebericht über die experimentelle Phyik, jowie
über die zur Erkenntnis der phyikalichen Geeße erforderlichen
elementar-theoretichen Entwickelungen.

3) Mechanik: Lehre vom Gleichgewichte und der Bewegung
tarrer, elaticher und flüiger Körper mit Anwendung auf die
einfacheren Bau- und Machinenkonjtruktionen.

4) Dartellende Geometrie: Projektionslehre und Schatten-
fontruftion.

5) Krytallographieund Mincralogic: Krytallographie:
Die geometrichen und wichtigten phyikalichen Eigenchaften der
Krytalle. Mineralogie: Grundlagen der Sytematik. Kenntnis
der wichtigten Minerale, namentlich der nußbaren und vorwiegend
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der Schwermetalle und ihrer Verbindungen (Erze), owie der
Lagertätten dieer Minerale.6) Baufontruktionslehre: Die einfachen Kontruktionen
des Hochbaues, imsbeondere:

a. Stein-, Holz- und Eienverbände,
b. die einfachen Gewölbe- und Dachkontruktionen,
6. die Dachdeckungen.
7) Technologie der Metalle und des Holzes.

b. An Zeichnungen jind vorzulegen:
1) Dartellungen aus dem Gebiete der Projektionslehre und

Scattenkonjtruktion.
2) Dartellungen aus dem Gebiete der Baukontruktionslehre.

B. Gegentände der Hauptprüfung.
3. An Zeichnungen ind vorzulegen:

1) Konjtruktionszeichnungen von Machinen- Elementen und
Dartellungen von tatichen Ermittelungen.

2) Entwürfe von Dampfkeelanlagen und olcher Kraft- und
AÄrbeitsmachinen, welche im Hüttenween Anwendung finden.

3) Entwürfe von metallurgichen Apparaten.
b. Diplom-Arbeit.

1) Ausführung von zwei qantitativen und zwei qualita-
wen Analyen im anorganichen Laboratorium.

2) Ausführung von zwei Proben im Probirlaboratorium. -
3) Kontruktionen aus dem Gebiete des Hüttenfaches oder

elbtändige metallurgiche Unteruchungen.
6. Mündliche Prüfung.

1) Anorganiche Chemie.
2) Allgemeinc und [pezielle Metallurgie.
3) Probirkunjt.
4) Majc&lt;inenlehre: Kontruktion und Berechnung der

hauptächlichten Dimenionen von Lathebemachinen, Pumpen,
feen Wajjerkraftmachinen, Dampfmachinen und Dampf=-feljeln -

Anmerkung: Diejenigen Studirenden, welc&lt;e das Diplom
eines Hütten- und Bergingenieurs erwerben wollen, was in der
Meldung zur Prüfung ausdrücklich anzugeben it, haben den
Prüfungsbetimmungen für die Hütteningenieure und denen für die
Bergingenieure nachzukommen. In dieem Falle findet eine Vor-prüfung in der Krytallographie, Mineralogie und anorganichen
Chemie nicht tatt. Die Kenntnie in dieen Fächern ind viel-
mehr in der Hauptprüfung nachzuweien.
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YI. Für Chemiter.
A. Gegentäude der Vorprüfung.
a. Mündliche Prüfung.

1) Bhyjitf: Ueberjicht über die experimentelle Phyik jfowie
Über die zur Erkenntnis der phyikalichen Geeze erforderlichen
elementar-theoretijchen Entwickelungen.

2) Mac&lt;inenlehre: Die einfachten Machinentheile, Kurbel-
getriebe, Geradführungen, Regulatoren, die Kraftmachinen.

3) Baukonjtruftions5lehre: Die einfacheren Konjtruktionen
des Hochbaues, inbeondere:

a. Stein-, Holz- und Eijenverbände,
b. die einfacheren Gewölbe- und Dachkonjtruktionen,
c. die Dachdedkungen.

b. An Zeichnungen jind vorzulegen:
Dartellungen aus dem Gebiete der Baukonjtruktionölehre.

B. Gegentände der Hanptprüfang,.
a. Mündliche Prüfung.

1) Anorganiche und organiche Chemie.
2) Analytij&lt;e Chemie.
3) Techniche Chemie.
4) Metallurgie.
5) Krytallographieund Mineralogie: Krytallographie:

Die geometrichen und wichtigten phyikalichen Eigenchaften der
Krytalle. Kenntm5 der Krytall&lt;emie. Mineralogie: Grundlagender Sytematik. Kenntmis der wichtigjten Minerale, auch olcher,
die zur Dartellung eltenerer Elemente dienen. Kenntnis der
Lagertätten der Minerale.

b. Diplom-Arbeit.
(Die Aufgaben für dieelben werden frühetens am Schlujje

des echten Semeters getellt.)
1) Ausführung zweier qualitatwer und quantitatwer Analyen

im Laboratorium für anorgamjc&lt;e Chemie.
2) Hertellung von zwei organichen Präparaten, owie Aus-

führung zweier Elementar-Analyen im Laboratorium für orga-
mjc&lt;e Chemie.

3) Hertellung von zwei Präparaten im Laboratorium für
tehmj&lt;e Chemie.

4) Ausführung einer jelbjtändigen Arbeit, betehend entwederin einem Entwurfe oder Projekte der Anlage einer &lt;hemijchen
Fabrik oder in der Bearbeitung einer Frage der reinen oder
angewandten Chemie.
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Die vortehende Diplomprüfungsordnung it durch Erlaß des
Herrn Miniters der geitlichen, Unterricht8- und Medizinal-Ange-
legenheiten vom 21. Dezember 18387 U. 1. Nr. 13969 genehmigt
und tritt für alle nach dem 1. Januar 1888 eingehenden Mel-
dungen in Kraft.

Aachen, den 16. Januar 1888.
Rektor und Senat.

Dürre.

23) Ertheilung des großen Staatspreies bei der
Akademie der Künte zu Berlin.
(Centralbl. pro 1887 Seite 334 Nr. 72.)

Bei der diesjährigen, laut Bekanntmachung vom 10. März
d. IJ. im Fache der Architektur tattgehabten PreiSbewerbung um
den großen Staat5preis ijt der leßtere, betehend in einem
Stipendium für eine Studienreie nach Italien auf zwei hinterein-
ander folgende Jahre zum Betrage von je 3000 Mk. und außer-
Dem in einer Entchädigung von 600 Mk. für die Koten der
Hin- und Rückreie,

dem Architekten, Königl. Regierung3-Bauführer Eduard
Fürtenau zu Berlin

zuerkannt worden.
Berlin, den 15. November 1887.

Der Senat, Sektion für die bildenden Künte.
C. Beer.

Bekanntmachung.

24) Preisertheilung bei den Michael-Beer'&lt;en Stif-
tungen an der Akademie der Künte zu Berlin.

(Centralbl. pro 1887 Seite 335 Nr. 75.)
Bei den diesjährigen laut Bekanntmachungen vom 17. März

d. JI. ausgechriebenen Bewerbungen umdie Stipendien der beiden
Mäichael-Beer' ichen Stiftungen ita. der Preis der 1. Michäel-Beer' chen Stiftung dem Bild-

hauer Jjidor Konti aus Wien, und
b. der Preis der IL Michael-Beer'chen Stiftung dem Maler

Johannes Fechner aus Berlin
zuerkannt worden.

Berlin, den 15. November 1887.
Der Senat, Sektion für die bildenden Künte.

C. Beder.
Bekanntmadung.
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25) Bewerbung um den großen Staatspreis bei der
Akademie der Künte zu Berlin.

(Centralbl. pro 1887 Seite 334.)
Die diesjährige Bewerbung um den großen Staatspreis it

für das Fac&lt; der Ge&lt;hichtösmalerei betimmt.
Die Anmeldungen zur Theilnahme müjjen chriftlich bis

Sonnabend, den 14. April d. I. bei dem unterzeichneten
Senat eingegangenjein.

Ausführliche Programme, welche die Bedingungen der Zu-
laung zur Konkurrenz enthalten, können von der unterzeichneten
Akademie der Künte, dem hieigen Küntlervereine, owie von den
Kunt-Akademien zu Wien, Düeldorf, Königs8berg i. Pr., Kael,
Dresden, München, den Kuntchulen in Stuttgart, Weimar, Karls-
ruhe und dem Staedel'i&lt;en Intitute zu Frankfurt a. M. be-
zogen werden.

Berlin, den 14. März 1888.
Der Senat der Königlichen Akademie der Künte,

Sektion für die bildenden Künte.
Beer.

Bekanntmachung.

26) Verleihung des Stipendiums bei der Dr. Adolf
Menzel-Stiftung für Maler und Bildhauer.

(Centralbl. pro 1887 Seite 766 Nr. 251.)

Das Kuratorium der Dr. Adolf Menzel-Stiftung hat
das laut Bekanntmachung vom 15. September 1887 für das
Jahr 1888 ausgechriebene Stipendium im Betrage von 800 Mark
dem Studirenden der akademichen Hoc&lt;chule für die bildenden
Künte Maler Oskar Frenzel zu Berlin verliehen.

27) Preisertheilung bei der Ginsberg-Stiftung für
Maler und Bildhauer.

(Centralbl. pro 1887 Seite 617.)
Nach einer Bekanntmachung des Vorizenden des Kurato-

riums der Adolf Ginsberg-Stiftung vom 29. Dezember 1887 it
das Stipendium der Stiftung im Betrage von 2000 Mark durch
Be&lt;luß des Kuratoriums für das Jahr 1888 dem Maler
Karl Müller aus Koburg verliehen worden.
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dem Studirenden der akademiſchen Hoc<ſchule für die bildenden
Künſte Maler Oskar Frenzel zu Berlin verliehen.

27) Preisertheilung bei der Ginsberg-Stiftung für
Maler und Bildhauer.

(Centralbl. pro 1887 Seite 617.)

Nach einer Bekanntmachung des Vorſizenden des Kurato-
riums der Adolf Ginsberg-Stiftung vom 29. Dezember 1887 iſt
das Stipendium der Stiftung im Betrage von 2000 Mark durch
Beſ<luß des Kuratoriums für das Jahr 1888 dem Maler
Karl Müller aus Koburg verliehen worden.
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28) PreiöSbewerbung um die Giacomo Meyerbeer'che
Stiftung für Tonfünjtler.

(Centralbl. pro 1887 Seite 616 Nr. 187.)

Die nächte PreiSbewerbung um das Stipendium der Gia-
como Meyerbeer ichen Stiftung für Tonküntler wird hiermit für
das Jahr 1889 eröffnet.

1. Um zu derjelben zugelajjen zu werden, muß der aus3-
drüclichen Bejtimmung des Stifters zufolge der Konkurrent

1) in Deutchland geboren und erzogen ein und darf da3
28. Lebensjahr nicht überchritten haben;

2) muß derfelbe eine Studien im einem der nachgenannten
Intitute gemacht haben: |

a. in einer der zur Königlichen Akademie der Künte gehö-
rigen Lehrantalten (Akademjche Meiterchulen, Königliche aka-
demiche Hochchule für Muik, Königliches akademiches Intitut
für Kirc&lt;enmutit),

b. in dem vom Profeor Stern gegründeten Konervato-
rium für Mutjik,

c. in der vom Profejjor Kullak geleiteten neuen Akademie
der Tonkunjt, * |

d. in dem Konjervatorium für Muik zu Köln;
3) muß derelbe fich über eine Befähigung und Studien

durch Zeugmie einer Lehrer ausweien.
 I Die PreiöSaufgaben betehen in:

a. einer achtjtimmigen Vokal-Doppelfuge, deren Hauptthema
mit dem Texte von den Preiörichtern gegeben wird, |

b. einer Ouvertüre für großes Orcheter,
6. einer dreitimmigen, durch ein entprechendes Injtrumental-

vorpiel einzuleitenden dramatichen Kantate mit Orcheterbeglei-
tung, deren Text den Bewerbern mitgetheilt wird.

UI. Die Konkurrenten haben ihre Anmeldung nebt den
betreffenden Zeugnmijjen (ad 1, 1--3) mit genauer Angabe der
Wohnung bis zum 1. Mai Dd. I. der Königlichen Akademie der
Künte portofrei einzureichen.

Die Zuendung des Themas der Vokal-Doppelfuge owie“
des Textes der Kantate an die den getellten Bedingungen entjpre-
&lt;enden Bewerber erfolgt bis zum 1. Jum Dd. JI.

IV. Die Konkurrenzarbeiten müen bis zum 1. Februar
13889 in eigenhändiger, auberer und leerliher Schrift owie ver-
iegelt an die Königliche Akademie der Künjte abgeliefert werden.
Später eingehende Arbeiten werden nicht berückichtigt; den qu.
Arbeiten it ein den Namen des Konkurrenten enthaltendes ver-
iegeltes Kouvert beizufügen, deen Außeneite mit einem Motto
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zu verehen it, welches ebenfalls unter dem Titel der Arbeiten an
Stelle des Namens des Konkurrenten tehen muß.

Das Manukript der preisgekrönten Arbeiten verbleibt Eigen-
thum der Königlichen Akademie der Künte.

Die Verkündigung des Siegers und Zuerkennung des Prei-
jes erfolgt im Monate Juni 1889. Die uneröffneten Kouverts
mit den betreffenden Arbeiten werden dem ich perönlich oder
Ichriftlic&lt; legitimirenden Eigenthümer durch den Inpektor der
Königlichen Akademie der Künte zurückgegeben werden.

V. Der Preis beteht für die dieSmalige Konkurrenz in
einem auf 4500 Mark erhöhten Stipendium, welches der Sieger
für eine Studienreie zum Zwecke weiterer muikalicher AuSbil-
dung nac&lt; Maßgabe päter erfolgender, beonderer Anweiung
zu verwenden hat. Während dieer Reie it der Sieger ver-
pflichtet, als Beweis einer küntlerichen Thätigkeit an die unter-
zeichnete Sektion der Königlichen Akademie der Künte zu Berlin
zwei größere eigene Kompoitionen einzuenden, von denen die
eine ein Symphomeaß oder eine Ouvertüre, die andere das
Fragment einer Oper oder eines Oratoriums (Palms oder Mee)
ein muß, deen Aufführung etwa eine Vierteltunde in Anpruch
nehmen würde.

VL Die Zahlung des Stipendiums5 erfolgt in drei Raten,
und zwar der erten beim Antritte der Reije, der zweiten und
dritten ert na&lt; Einreichung je einer der ad V verlangten Ar-
veiten bei Beginn des zweiten und dritten Drittels der Reiezeit.

VILL Das Kollegium der PreiSrichter beteht aus den in
Berlin wohnhaften ordentlichen Mitgliedern der muikalichen Sek-
tion der Königlichen Akademie der Künte, aus den Kapellmeitern
der Königlichen Oper, owie dem Profeor .Kullak hierelbt.

Berlin, den 3. Februar 1888.
Der Senat der Königlichen Akademie der Künjte.

Sektion für Muik.
M. Blumner.

XI. Gymnmnaial- 2c. Lehrantalten.
29) Internationale Austellung zu Melbourne.

(Centralbl. pro 1887 Seite 728.)
Berlin, den 1. Dezember 1887.

Der Königlichen Regierung 2c. überende ich in Verfolg
meines Erlaes vom 21. September d. IJ. -- VU. Ul. 2284
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M. Blumner.

 

XI. Gymnmnaſial- 2c. Lehranſtalten.

29) Internationale Ausſtellung zu Melbourne.

(Centralbl. pro 1887 Seite 728.)

Berlin, den 1. Dezember 1887.
Der Königlichen Regierung 2c. überſende ich in Verfolg

meines Erlaſſes vom 21. September d. IJ. -- VU. Ul. 2284
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M. 7327, U. 1 und U. Hla. -- anbei ein Exemplar der von
dem Reichskommijfar für die internationale Jubiläums - Aus8-
tellung in Melbourne 1888/89 unter dem 1. November Dd. J.
erlaenen Bekanntmachung nebt Programm, Anmeldebogen und
Klaifikation der. ausgetellten Gegentände mit dem Auftrage, die
(OS 7 : ' ZD 43 TET .-3 N .Intereenten-Kreie, oweit das dortige Schulreort in Frage
kommt, mit geeigneter weiterer Mittheilung zu verehen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Greiff.

An
jämmtliche Königl. Regierungen und Provinzial=

Sculfollegien. Des8gl. an die Herren Oberprä-
identen, die Herren Univeritäts=-Kuratoren, die
Herren Rektoren der Könial. technichen Hoch-
chulen.

VU. II. 3164.

30) Bemerkungen der wien&lt;aftlichen Prüfungs5-Koms-
miionen zu den von den Abiturienten der Gymnaien
einerjeits und der Realantalten andereits im Oter-
termine 1887 angefertigten griechichen bezw. englichen

Prüfungsarbeiten.
1.
Berlin, den 22. Dezember 1887.

Im Verfolg der Aufforderungen an die Wienchaftlichen
Prüfungs-Kommiionen vom 30. März d. IJ. -- UU. 1. 618 --
lae im Denelben eimen überichtlichen Auszug der hiernach zu
neiner Kenntnis gebrachten Bemerkungen in Abchrift zugehen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
jämmitliche Königliche Wienchaftliche

Prüfungs8-Kommiionen.
VU. IL. 2795.

2
Berlin, den 22. Dezember 1887.»H..-

Dur&lt; den Cirkular-Erlaß vom 30. März d. IJ. -- DÜ. Il.
618 -- jind die wienchaftlichen Prüfungs-Kommiionen veran-
laßt worden, die in dem diesmaligen Otertermine von den
Abiturienten der Gymnaien einereits und der Realantalten
andereits angefertigten griechichen bezw. englichen Prüfung8-
arbeiten einzureichen und in den durch den angezogenen Erlaß
bezeichneten Richtungen einer Durchicht zu unterziehen.

Von den Bemerkungen, welc&lt;e die Königlichen Prüfung5-
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Kommiionen ausgeprohen haben, lae i&lt; beifolgend den
Königlichen Provinzial = Sculfollegien eimen überichtlihen Aus-
zug zur KenntniSnahme und Erwägung zugehen. Die von den
wüenchaftlichen Prüfung3-Kommijionen gleichzeitig mit den vor-
getragenen allgemeinen Bemerkungen erwähnten einzelnen Mängel
der Korrektur habe ich für diesSmal in die Zuammenjtellung
nicht aufgenommen, indem es mir zunächt darauf ankam die
Folgen der durch die Prüfungs -Ordnung vom 27. Mai 1882
eingetretenen Veränderungen in Betracht zu ziehen.

Die zu den Akten dereinzelnen Provinzial-Schulkollegien gehö-
wa

renden Anlagen ind zu weiterer Veranlajjung wieder beigechloei.
L Ueberezungen der Gymnajial-Abiturienten aus dem

Griechichen.
Im Hinblicke auf die mit dem 27. Mai 1882 eingetretene

Aenderung in der I&lt;rifilihen Reifeprüfung für das Griechiche
find die wienchaftlihen Prüfungs - Kommiionen veranlaßt
worden, nach dem diesjährigen Otertermine jich darüber zu
äußern, ob in der Schwierigkeit der getellten Aufgaben und in
der Strenge ihrer Beurtheilung das richtige Maß getroffen zu
ein cheine und ob durch diejes Prüfungs5verfahren ich ein aus-
reichend icheres Urtheil über das Ergebnis des griechichen
Unterrichtes gewinnen laje.

In dem Maße der Schwierigkeit für die zur Ueberetzung
gewählten Aufgaben it gegenwärüg noc&lt; ein erheblicher Unter-
chied zu erehen; es finden jich unter den Aufgaben einige, aller-
Dings nicht eben häufige Fälle, jo elementarer Einfachheit, daß
ie als Aufgaben für Primaner nicht hätten ollen getellt werden;
anderneits überteigen manche Aufgaben dasjenige Maß, welches
insbeondere mit Rückjicht auf die Bechränktheit der Zeit hätte
eingehalten werden müen. Eine jtarre Abgrenzung der zu den
Ueberjezungen überhaupt zuzulajjenden Schriftteller zu treffen,
it nicht beabichtigt; volle Gleichmäßigkeit in Betreff der Schwie-
rigfeit der Aufgaben würde dadurc&lt; nicht erreicht werden und
kann aus naheliegenden Gründen nicht einmal für wünjchen53-
werth angeehen werden, aber gewije Gejichtspunkte jind ein-
gehender Beobachtung zu empfehlen. Manche Lehrerkollegien
und wie es cheint auch manche wijenc&lt;haftliche Prüfung3-Kom-
miionen und Provinzial - Schulfollegien geben den Aufgaben
zum Ueberezen aus griechichen Tragikforn eine elbt zu prinzi-
piellem Ausdrucke gebrachte Bevorzugung; jchon das Ergebnis
Dieer Aufgaben auch bei unverkennbar tüchtig vorbereiteten Pri-
manern muß zur Voricht bei ihrer Wahl Anlaß geben, und dies
nm o mehr als zu dem Erfordernie des genauen Vertändmijes
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noc&lt; das Gelingen der prachlichen Form in bejonderem Maße?
ins Gewicht fällt. Bei den Aufgaben zur Ueberjezung aus
proaichen Schrifttellern it keinesfalls eim Anlaß vorhanden
über die klaiche Zeit hinauszugehen; indem diee Grenze ein-
gehalten wird, it es durchaus erreichbar olche Schriften zur
Ueberezung in das Deutche vorzulegen, welche in den wirk-
lichen Kreis der Aneignung eitens der Schüler gehören und eben
dadurch zu Prüfung5öaufgaben ich eignen. Die Wahl wird ich
daher vorzugsweie zu richten haben auf Xenophon, auf De-
mothenes und einzelne der übrigen attichen Nedner, jowie auf
Platon; bei Platon it nur darauf Bedacht zu nehmen, daß nicht
durc; das Heraus8heben aus dem Zuammenhange Schwierig-
keiten enttehen, zu denen an ich die Sprache Platons keinen
Anlaß geben würde. In Betreff der Ueberjezungösaufgaben aus
Thukydides it in den Lehrerkollegien jowie bei den Prüfungs-
Kommiionen und den Provinzial-Schulkollegien eine Annähe-
rung an Gleichheit der Auffaung noc&lt; nicht erreicht; während
von einzelnen Seiten Aufgaben aus Thukydide3 als ein noth-
wendiger Prüftein in der Reifeprüfung gefordert werden, wird
von nicht wenigen erfahrenen Kennern des Griechic&lt;en darauf
hingewieen, daß die no&lt; in der Entwickelung, zum Theil jelb)t
im Ringen begriffene tilitiche Form des Thukydides ich zu
einer extemporalen Aufgabe des Ueberezens chwerlich eignen
möchte. Die Frage der Wahl diees Gechicht&lt;hreibers für die
Reifeprüfung it daher chon mit Rücjicht auf das nur eltene
Gelingen der betreffenden Aufgaben vorichtiger Erwägung zu
unterziehen. Sn

Für das Maß der Schwierigkeit bildet der Umfang der
getellten Aufgaben ein weentliches Moment. Von einzelnen
Seiten wird mit Rückicht auf die für die Ueberetzung getatteie
Zeit empfohlen, daß die Ueberezungsaufgabe zwichen 35 und
50 Zeilen der Teubner c&lt;en Aus8gabe ich halte, eim Vorc&lt;lag,
welcher gewiß der Erwägung werth it.

Vor der Anwendung einer ogenannten freien Ueberezung
wird mit gutem Grunde entchieden gewarnt; ie ijt in der Regel
nur der Deckmantel für eine ungenaue Auffaung; die griechiche
Sprache chließt ic für diejenigen, welche innerhalb des hier
zuläigen Maßes der Schwierigkeiten im in derelben heimich
gemacht haben, o leicht und volljtändig an die Deutche an,
daß die Genauigkeit und Strenge der Ueberezung micht braucht
Durch eine undeutche Form erkauft zu werden.

Ueber das gejammte Ergebnis der Ueberjezungen aus dem
Griechichen prechen uur wenige von den Revioren fich ent-
chieden mißbilligend aus. Zwichen den Leijtungen der einge-
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noc< das Gelingen der ſprachlichen Form in bejonderem Maße?
ins Gewicht fällt. Bei den Aufgaben zur Ueberjezung aus
proſaiſchen Schriftſtellern iſt keinesfalls eim Anlaß vorhanden
über die klaſſiſche Zeit hinauszugehen; indem dieſe Grenze ein-
gehalten wird, iſt es durchaus erreichbar ſolche Schriften zur
Ueberſezung in das Deutſche vorzulegen, welche in den wirk-
lichen Kreis der Aneignung ſeitens der Schüler gehören und eben
dadurch zu Prüfung5öaufgaben ſich eignen. Die Wahl wird ſich
daher vorzugsweiſe zu richten haben auf Xenophon, auf De-
moſthenes und einzelne der übrigen attiſchen Nedner, jowie auf
Platon; bei Platon iſt nur darauf Bedacht zu nehmen, daß nicht
durc; das Heraus8heben aus dem Zuſammenhange Schwierig-
keiten entſtehen, zu denen an ſich die Sprache Platons keinen
Anlaß geben würde. In Betreff der Ueberjezungösaufgaben aus
Thukydides iſt in den Lehrerkollegien jowie bei den Prüfungs-
Kommiſſionen und den Provinzial-Schulkollegien eine Annähe-
rung an Gleichheit der Auffaſſung noc< nicht erreicht; während
von einzelnen Seiten Aufgaben aus Thukydide3 als ein noth-
wendiger Prüfſtein in der Reifeprüfung gefordert werden, wird
von nicht wenigen erfahrenen Kennern des Griechiſc<en darauf
hingewieſen, daß die no< in der Entwickelung, zum Theil jelb)t
im Ringen begriffene ſtiliſtiſche Form des Thukydides ſich zu
einer extemporalen Aufgabe des Ueberſezens ſchwerlich eignen
möchte. Die Frage der Wahl dieſes Geſchichtſ<hreibers für die
Reifeprüfung iſt daher ſchon mit Rücjicht auf das nur ſeltene
Gelingen der betreffenden Aufgaben vorſichtiger Erwägung zu
unterziehen. Sn

Für das Maß der Schwierigkeit bildet der Umfang der
geſtellten Aufgaben ein weſentliches Moment. Von einzelnen
Seiten wird mit Rückſicht auf die für die Ueberſetzung geſtatteie
Zeit empfohlen, daß die Ueberſezungsaufgabe zwiſchen 35 und
50 Zeilen der Teubner ſc<en Aus8gabe ſich halte, eim Vorſc<lag,
welcher gewiß der Erwägung werth it.

Vor der Anwendung einer ſogenannten freien Ueberſezung
wirdmit gutemGrunde entſchieden gewarnt; ſie ijt in der Regel
nur der Deckmantel für eine ungenaue Auffaſſung; die griechiſche
Sprache ſchließt ſic für diejenigen, welche innerhalb des hier
zuläſſigen Maßes der Schwierigkeiten ſim in derſelben heimiſch
gemacht haben, ſo leicht und volljtändig an die Deutſche an,
daß die Genauigkeit und Strenge der Ueberſezung micht braucht
Durch eine undeutſche Form erkauft zu werden.

Ueber das gejammte Ergebnis der Ueberjezungen aus dem
Griechiſchen ſprechen uur wenige von den Reviſoren fich ent-
ſchieden mißbilligend aus. Zwiſchen den Leijtungen der einge-
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lieferten Arbeiten zeigen ich allerdings manche nicht unerhebliche
Unterchiede und elbt zuweilen ein Zurückbleiben hinter der un-
erläßlichen Höhe der Forderungen. Daß in einzelnen glücklicher
Weie eltenen Fällen von den Lehrern jelbt das Vertändms
verfehlt it, wird hoffentlich mehr und mehr vermieden werden.
Guten Leitungen oll und darf ihre Anerkennung nicht veragt
werden, aber ein zu weit reichendes unbegründetes Lob gereicht
zum Nachtheile. Abgejehen aber von dieem Maße des Unter-
Ihiedes, welches ich niemals ganz vermeiden läßt, wird aus=
drücklich anerkannt, daß das Maß der in der Reifeprüfung ge-
tellten Forderungen und der darin erwiejenen Leitungen dem
Ziele der. Reifeprüfung entpricht.

Ert eit 4 Jahren it in der chriftlichen Reifeprüfung au
die Stelle der früher üblichen Ueberjezung in das Griechiche
eine Ueberezung aus dem Griechichen gejeßt. Von einer Jeden-
falls ehr chäßbaren Seite wird auf die Gefahr hingewieen,
vaß dieje Aenderungen in der Prüfung35-Eimrichtung zu einer
Ungründlichfeit im griechichen Unterrichte Anlaß geben können.
Diee Gefahr it vor dem Entchlue zur Aenderung dieer Prü-
fung3-Einrichtung keineSwegs überjehen worden, hat aber gegen-
über den für die ertere prechenden gewichtigen Gründen zur
Aufgabe diees Ent&lt;lues nicht betimmen können. Uebrigcns
wird dieje Gefahr beeitigt oder auf ein germgjtes Maß be-
chränkt, wenn man ich niemals mit einer ungefähren Richtigfeit
der Uebereßung genügen läßt, ondern die genaue Strenge der
Auffaung des griechichen Textes mit der Korrektheit der deut-
ichen Form als vollkommen gleichgeltende Forderungen behandelt.
Unter diefer Vorausezung, deren Erfüllung zum Theil ange-
meen ertrebt it, darf die Jetzige Eimrichtung der chriftlichen
Abiturientenprüfungen im Griechichen als eine entchieden ange-
meene Aufgabe betrachtet werden.
11. Ueberfezungen der Realgymuaial-Abiturienten in

das Engliche.
Durch die Ordnung der Entlajung5-Prüfung an Realgym-

naien vom 27. Mai 1882 it betimmt worden, daß im der
Reifeprüfung für das Engliche tatt des bis dahim mit dem fran-
zöichen Aufaße zur Wahl getellten Auffaßes künftig eme Ueber-
eßung aus dem Deutchen in das Engliche erfordert werde. Behufs
Fettellung des Erfolges dieer Aenderung waren den Wijjenchaft-
lichen Prüfung3-Kommiionen die beiden Fragen vorgelegt worden,

1) ob die Texte für die Ueberezung geeignet eien, eine hin-
reichende Kenntnis des Wortchatzes und Sicherheit in der
Anwendung der grammatichen Regeln zu erweien;
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lieferten Arbeiten zeigen ſich allerdings manche nicht unerhebliche
Unterſchiede und ſelbſt zuweilen ein Zurückbleiben hinter der un-
erläßlichen Höhe der Forderungen. Daß in einzelnen glücklicher
Weiſe ſeltenen Fällen von den Lehrern jelbſt das Verſtändms
verfehlt iſt, wird hoffentlich mehr und mehr vermieden werden.
Guten Leiſtungen ſoll und darf ihre Anerkennung nicht verſagt
werden, aber ein zu weit reichendes unbegründetes Lob gereicht
zum Nachtheile. Abgejehen aber von dieſem Maße des Unter-
Ihiedes, welches ſich niemals ganz vermeiden läßt, wird aus=
drücklich anerkannt, daß das Maß der in der Reifeprüfung ge-
ſtellten Forderungen und der darin erwiejenen Leiſtungen dem
Ziele der. Reifeprüfung entſpricht.

Erſt ſeit 4 Jahren iſt in der ſchriftlichen Reifeprüfung au
die Stelle der früher üblichen Ueberjezung in das Griechiſche
eine Ueberſezung aus dem Griechiſchen geſjeßt. Von einer Jeden-
falls ſehr ſchäßbaren Seite wird auf die Gefahr hingewieſen,
vaß dieje Aenderungen in der Prüfung35-Eimrichtung zu einer
Ungründlichfeit im griechiſchen Unterrichte Anlaß geben können.
Dieſe Gefahr iſt vor dem Entſchluſſe zur Aenderung dieſer Prü-
fung3-Einrichtung keineSwegs überjehen worden, hat aber gegen-
über den für die erſtere ſprechenden gewichtigen Gründen zur
Aufgabe dieſes Entſ<luſſes nicht beſtimmen können. Uebrigcns
wird dieje Gefahr beſeitigt oder auf ein germgjtes Maß be-
ſchränkt, wenn man ſich niemals mit einer ungefähren Richtigfeit
der Ueberſeßung genügen läßt, ſondern die genaue Strenge der
Auffaſſung des griechiſchen Textes mit der Korrektheit der deut-
ichen Form als vollkommen gleichgeltende Forderungen behandelt.
Unter diefer Vorausſezung, deren Erfüllung zum Theil ange-
meſſen erſtrebt iſt, darf die Jetzige Eimrichtung der ſchriftlichen
Abiturientenprüfungen im Griechiſchen als eine entſchieden ange-
meſſene Aufgabe betrachtet werden.

11. Ueberſfezungen der Realgymuaſial-Abiturienten in
das Engliſche.

Durch die Ordnung der Entlajſung5-Prüfung an Realgym-
naſien vom 27. Mai 1882 iſt beſtimmt worden, daß im der
Reifeprüfung für das Engliſche ſtatt des bis dahim mit dem fran-
zöſiſchen Aufſaße zur Wahl geſtellten Auffaßes künftig eme Ueber-
ſeßung aus dem Deutſchen in das Engliſche erfordert werde. Behufs
Feſtſtellung des Erfolges dieſer Aenderung waren den Wijjenſchaft-
lichen Prüfung3-Kommiſſionen die beiden Fragen vorgelegt worden,

1) ob die Texte für die Ueberſezung geeignet ſeien, eine hin-
reichende Kenntnis des Wortſchatzes und Sicherheit in der
Anwendung der grammatiſchen Regeln zu erweiſen;
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2) wie im allgemeinen die früheren Leitungen gegen die
jeßigen ich tellten.

Was die ertere Frage angeht, o wird in den mr
ertatteten Gutachten anerkannt, daß, abgeehen von einzelnen zu
leichten oder zu chweren Aufgaben, die gewählten Texte ange-
meen und geeignet waren, eine hinreichende Kenntnis Des
Vokabel&lt;aßzes und eine gewie Sicherheit in der Anwendung
der grammatichen Regeln zu erweien. Die meiten Diktate
waren aus englic&lt;en Gechichtchreibern rücüberjeßt, nur an
einzelnen Antalten hatte man für das Skriptum Siellen aus
veutc&lt;hen Klaikern gewählt. Daß die leßtere Aufgabe viel
c&lt;wieriger it, als die ertere, unterliegt keinem Zweifel; auch it
der hohe Werth nicht zu verkennen, welchen wohl geleitete Uebungen
Derart für die Kenntnis der Sprachmittel beider Jdiome und für
die Bildung eines richtigen Sprachgefühles haben. Indeen als
Rrüfungsleitungen, in knapper Frit erfordert, ercheinen jfolche
Ueberezungen aus deutchen Klaikern für den Durchchnitt der
Abiturienten zu chwer. Vielmehr empfehlen fich Rücküberjezungen
aus englichen Gechichtchreibern mit der Maßgabe, daß diee
Ueberezungen in gutem Deutc&lt; ohne zu engen Anchluß an das
Original verfaßt und daß dazu nur die allernöthigten, aus dem
Unterrichte nicht als befannt vorauszueßenden, Vokabeln ange-
geben werden. Nur in dem Falle, daß der betreffende Lehrer
einen Jahrgang von Abiturienten im Englic&lt;en für ausnahms-
weie durchgebildet erachtet, kann zu der chwereren Aufgabe der
Ueberjezung aus deutchen Klajikern gegriffen werden.

Die zweite der getellien Fragen hat inofern keine genügende
Beantwortung erfahren, als den meiten Referenten der Wijjen-
chaftlichen Prüfung3-Kommiionen das Material zur Vergleichung
der früheren Leitungen mit den jetzigen noc&lt; nicht ausreichend
erchien. Dagegen erkennen einige derelben ausdrücklich an, daß
die jehigen Extemporalien gegen die früheren keinen Unterchied
aufweien; daselbe Urtheil wird in einem Falle bezüglich der
Skripta einer Provinz im Vergleiche mit den früheren |c&lt;hriftlichen
Leitungen im Englichen überhaupt gefällt.
 Die Ergebnie der chriftlichen Prüfung im Englij&lt;en ind

nac&lt; dem Urtheile der Revioren im allgemeinen befriedigend,
wenn auch bezüglich einzelner Antalten, ja Provinzen ein zum
Theil erheblicher Unterchied in den Leitungen fetgetellt wurde.
Als beonders beherzigenöswerth empfehle ic dem Königlichen
Provinzial-Schulfollegium die Bemerkung eines Revijors über
die Nothwendigkeit der Unterweiung der Schüler im Gebrauche
der für das Engliche o wichtigen Synonymen. Daß cs dabei
micht auf eine ytemati&lt;e Behandlung der Synonymik, jondern
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2) wie im allgemeinen die früheren Leiſtungen gegen die
jeßigen ſich ſtellten.

Was die erſtere Frage angeht, ſo wird in den mr
erſtatteten Gutachten anerkannt, daß, abgeſehen von einzelnen zu
leichten oder zu ſchweren Aufgaben, die gewählten Texte ange-
meſſen und geeignet waren, eine hinreichende Kenntnis Des
Vokabelſ<aßzes und eine gewiſſe Sicherheit in der Anwendung
der grammatiſchen Regeln zu erweiſen. Die meiſten Diktate
waren aus engliſc<en Geſchichtſchreibern rücüberjeßt, nur an
einzelnen Anſtalten hatte man für das Skriptum Siellen aus
veutſc<hen Klaſſikern gewählt. Daß die leßtere Aufgabe viel
ſc<wieriger iſt, als die erſtere, unterliegt keinem Zweifel; auch iſt
der hohe Werth nicht zu verkennen, welchen wohl geleitete Uebungen
Derart für die Kenntnis der Sprachmittel beider Jdiome und für
die Bildung eines richtigen Sprachgefühles haben. Indeſſen als
Rrüfungsleiſtungen, in knapper Friſt erfordert, erſcheinen jfolche
Ueberſezungen aus deutſchen Klaſſikern für den Durchſchnitt der
Abiturienten zu ſchwer. Vielmehr empfehlen fich Rücküberjezungen
aus engliſchen Geſchichtſchreibern mit der Maßgabe, daß dieſe
Ueberſezungen in gutem Deutſc< ohne zu engen Anſchluß an das
Original verfaßt und daß dazu nur die allernöthigſten, aus dem
Unterrichte nicht als befannt vorauszuſeßenden, Vokabeln ange-
geben werden. Nur in dem Falle, daß der betreffende Lehrer
einen Jahrgang von Abiturienten im Engliſc<en für ausnahms-
weiſe durchgebildet erachtet, kann zu der ſchwereren Aufgabe der
Ueberjezung aus deutſchen Klajſikern gegriffen werden.

Die zweite der geſtellien Fragen hat inſofern keine genügende
Beantwortung erfahren, als den meiſten Referenten der Wijjen-
ſchaftlichen Prüfung3-Kommiſſionen das Material zur Vergleichung
der früheren Leiſtungen mit den jetzigen noc< nicht ausreichend
erſchien. Dagegen erkennen einige derſelben ausdrücklich an, daß
die jehigen Extemporalien gegen die früheren keinen Unterſchied
aufweiſen; dasſelbe Urtheil wird in einem Falle bezüglich der
Skripta einer Provinz im Vergleiche mit den früheren ſ|c<hriftlichen
Leiſtungen im Engliſchen überhaupt gefällt.

DieErgebniſſe der ſchriftlichen Prüfung im Englij<en ſind
nac< dem Urtheile der Reviſoren im allgemeinen befriedigend,
wenn auch bezüglich einzelner Anſtalten, ja Provinzen ein zum
Theil erheblicher Unterſchied in den Leiſtungen feſtgeſtellt wurde.
Als beſonders beherzigenöswerth empfehle ic dem Königlichen
Provinzial-Schulfollegium die Bemerkung eines Revijors über
die Nothwendigkeit der Unterweiſung der Schüler im Gebrauche
der für das Engliſche ſo wichtigen Synonymen. Daß cs dabei
micht auf eine ſyſtematiſ<e Behandlung der Synonymik, jondern
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auf eine praktiche Einübung der wichtigten Gruppen von Syno-
nymen anfommen kann, verteht jich von elbt.

Wenn von der Mehrzahl der Revioren beklagt wird, daß
der nach dem früheren Reglement mit dem franzöichen Aufaze
zur Wahl getellte engliche Aufatßz weggefallen it, o darf ich
vorausfeßen, daß dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium die
Gründe bekannt ind, welche zu dieer Aenderung geführt haben.

Daß ein gut gewähltes Skriptum hinreichende Gelegenheit
zum Erweie der ordnungögemäß erforderten Kenntnie giebt,
wird nicht in Abrede getellt; von einer Seite wird dem Skriptum
jogar der Vorzug vor einem Auffaße eingeräumt, weil der Schüler
in erterem die Schwierigkeiten nicht umgehen könne und der
Maßjtab der Beurtheilung der Leitungen jicherer und gleich-
mäßiger ei. Jedenfalls liegt für die Unterrichtsverwaltung kein
Anlaß vor, an der betehenden Betimmung etwas zu ändern.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
4 In Vertretung: Lucanus.
an .

ämmtliche Königl. Provinzial-Sc&lt;ulkvllegien.
VU. IL. 2795.

31) Die Prüfung für das Lehramt an höheren Schuleiü
ijt nur dann als betanden zu betrachten, wenn der
Kandidat abgejehen von dem Betehen in der allge-
meinen Prüfung und in den Nebenfächern den Forde-
rungen der Prüfungs-Ordnung mindetens für die miit-

leren Klajjen entprochen hat.
Berlin, den 30. Dezember 1887.

- Auf die Anfrage vom 28. November d. I. betreffend eine
Betimmung in der Lehramtsprüfungsordnung vom 5. Februar
d. J3.*) habe ih Cw. Hochwohlgeboren Folgendes zu erwidern.

Der Lehramtstkandidat Dr. N. hatte jich gemeldet für das
Englijche und FFranzöi&lt;e in allen, für die Gechichte und
Geographie im den mittleren, für das Lateiniche in den unteren
Klaen. Seinem Antrage gemäß it er der Prüfung auf Grund
dir Ordnung vom 5. Februar d. IJ. unterzogen worden, und es
ijt ihm nach Au5weis der einzelnen Ergebme die Lehrbefähigung
im Franzöichen für alle, in der Gechichte für die mittleren, in
der Geographie für die unteren Klaen zuerkannt, dagegen weder
im Englichen, noch im Latein irgend eine Lehrbefähigung auch
nur von bechränkterer Höhe zugebilligt worden. Auf Grund dieer
Ergebnijje ijt von der Prüfung5-Kommiion in Erwägung gezogen

*) Centralbl. pro 1887 Seite 182.
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auf eine praktiſche Einübung der wichtigſten Gruppen von Syno-
nymen anfommen kann, verſteht jich von ſelbſt.

Wenn von der Mehrzahl der Reviſoren beklagt wird, daß
der nach dem früheren Reglement mit dem franzöſiſchen Aufſaze
zur Wahl geſtellte engliſche Aufſatßz weggefallen iſt, ſo darf ich
vorausfeßen, daß dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium die
Gründe bekannt ſind, welche zu dieſer Aenderung geführt haben.

Daß ein gut gewähltes Skriptum hinreichende Gelegenheit
zum Erweiſe der ordnungögemäß erforderten Kenntniſſe giebt,
wird nicht in Abrede geſtellt; von einer Seite wird dem Skriptum
jogar der Vorzug vor einem Auffaße eingeräumt, weil der Schüler
in erſterem die Schwierigkeiten nicht umgehen könne und der
Maßjtab der Beurtheilung der Leiſtungen jicherer und gleich-
mäßiger ſei. Jedenfalls liegt für die Unterrichtsverwaltung kein
Anlaß vor, an der beſtehenden Beſtimmung etwas zu ändern.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
4 In Vertretung: Lucanus.
an .

ſämmtliche Königl. Provinzial-Sc<ulkvllegien.
VU. IL.2795.

31) Die Prüfung für das Lehramt an höheren Schuleiü
ijt nur dann als beſtanden zu betrachten, wenn der
Kandidat abgejehen von dem Beſtehen in der allge-
meinen Prüfung und in den Nebenfächern den Forde-
rungen der Prüfungs-Ordnung mindeſtens für die miit-

leren Klajjen entſprochen hat.

Berlin, den 30. Dezember 1887.
- Aufdie Anfrage vom 28. November d. I. betreffend eine
Beſtimmung in der Lehramtsprüfungsordnung vom 5. Februar
d. J3.*) habe ih Cw. Hochwohlgeboren Folgendes zu erwidern.

Der Lehramtstkandidat Dr. N. hatte jich gemeldet für das
Englijche und FFranzöſiſ<e in allen, für die Geſchichte und
Geographie im den mittleren, für das Lateiniſche in den unteren
Klaſſen. Seinem Antrage gemäß iſt er der Prüfung auf Grund
dir Ordnung vom 5. Februar d. IJ. unterzogen worden, und es
ijt ihm nach Au5weis der einzelnen Ergebmſſe die Lehrbefähigung
im Franzöſiſchen für alle, in der Geſchichte für die mittleren, in
der Geographie für die unteren Klaſſen zuerkannt, dagegen weder
im Engliſchen, noch im Latein irgend eine Lehrbefähigung auch
nur von beſchränkterer Höhe zugebilligt worden. Auf Grunddieſer
Ergebnijje ijt von der Prüfung5-Kommiſſion in Erwägung gezogen

*) Centralbl. pro 1887 Seite 182.
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worden, ob dem 2c. N. eine Lehrbefähigung in bechränkterem
Maße überhaupt zuzugetehen, oder ob eine Prüfung für nicht
betanden zu erklären ei.

Nac Maßgabe der Betimmungen der Prüfungsordnung
muß die Prüfung für nicht betanden erklärt werden. Das
Betehen der Oberlehrerprüfung ijt nach 8. 9, 2 der Prüungs-
ordnung vom 5. Februar 1887, welcher entprechend im vor-
liegenden Falle der Kandidat in die Prüfung eingetreten it,
dadurd&lt; bedingt, daß der Kandidat in zwei als elbtändig zu
rec&lt;hnenden Lehrgegentänden (Hauptfächern) die Forderungen der
Prüfung5ordnung erfüllt und außerdem in zwei anderen Gegen-
jtänden (Nebenfächern) denelben entjprochen hat; die gleichartigen
Betimmungen gelten, nur im minderer Höhe der Anforderungen
für die Erwerbung eines Lehrerzeugnies. Dem Kandidatenit
es überlajjen, innerhalb des Bereiches der als fjelbjtändiger Lehr-
fächer fombinirbaren Hauptfächer (8. 10, 1 a) diejenigen auszu-
wählen, für welche als Hauptfächer er die Prüfung abzulegen
beabichtigt; diejelben bilden dadurc&lt;, daß der Kandidat ich für
jie angemeldet hat und die Meldung angenommen ijt, die Haupt-
fächer der von ihm abzulegenden Prüfung. Nach der Prüfungs-
ordnung in ihrem gejammten Verlaufe genügt zum Betehen der
Prüfung nicht eine beliebige Zahl von Lehrgegentänden, viel-
mehr wird überall eine geregelte Verbindung betimmter Fächer
erfordert. Im vorliegenden Falle hat, wie die Meldung zur
Prüfung und die ihr hiernach getellten Aufgaben beweien, der
Kandidat die Prüfung für die franzöiche und die engliche Sprache
abzulegen unternommen, und der Prüfung kann daher nir in
dem Falle genügt und ein Prüfungszeugnis erworben werden,
wenn in den genannten zwei Hauptfächern die Prüfungsforderung
mindetens für die mittleren Klaen erfüllt worden it. Da in
einem dieer beiden Häuptfächer, im Englichen, die Prüfung nicht
betanden it, o it die Prüfung elbt überhaupt nicht als be-
tanden zu betrachten. Das bedingte, uur unter Vorbehalt
erfolgende Genügen von Prüfungsforderungen (8. 35, 2.) findet
nur eine Stelle für Nebenfächer oder für allgemeine Bildung,
aber nicht für Hauptfächer, jelbt wenndie fraglichen Nebenfächer,
was Übrigens im vorliegenden Falle nicht tattfindet, in der An-
zahl und der Höhe derelben den Forderungen entprächen. Hicer-
na&lt; it es nicht zuläig, die Prüfung des Kandidaten 2c. N.
überhaupt für betanden zu erklären.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
An von Gokßler.

den Direktor der Wienchaftlichen
Prüfungs:Kommiion Herrn 2c.8233.
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worden, ob dem 2c. N. eine Lehrbefähigung in beſchränkterem
Maße überhaupt zuzugeſtehen, oder ob ſeine Prüfung für nicht
beſtanden zu erklären ſei.

Nac Maßgabe der Beſtimmungen der Prüfungsordnung
muß die Prüfung für nicht beſtanden erklärt werden. Das
Beſtehen der Oberlehrerprüfung ijt nach 8. 9, 2 der Prüſungs-
ordnung vom 5. Februar 1887, welcher entſprechend im vor-
liegenden Falle der Kandidat in die Prüfung eingetreten iſt,
dadurd< bedingt, daß der Kandidat in zwei als ſelbſtändig zu
rec<hnenden Lehrgegenſtänden (Hauptfächern) die Forderungen der
Prüfung5ordnung erfüllt und außerdem in zwei anderen Gegen-
jtänden (Nebenfächern) denſelben entjprochen hat; die gleichartigen
Beſtimmungen gelten, nur im minderer Höhe der Anforderungen
für die Erwerbung eines Lehrerzeugniſſes. Dem Kandidateniſt
es überlajjen, innerhalb des Bereiches der als fjelbjtändiger Lehr-
fächer fombinirbaren Hauptfächer (8. 10, 1 a) diejenigen auszu-
wählen, für welche als Hauptfächer er die Prüfung abzulegen
beabſichtigt; diejelben bilden dadurc<, daß der Kandidat ſich für
jie angemeldet hat und die Meldung angenommen ijt, die Haupt-
fächer der von ihm abzulegenden Prüfung. Nach der Prüfungs-
ordnung in ihrem gejammten Verlaufe genügt zum Beſtehen der
Prüfung nicht eine beliebige Zahl von Lehrgegenſtänden, viel-
mehr wird überall eine geregelte Verbindung beſtimmter Fächer
erfordert. Im vorliegenden Falle hat, wie die Meldung zur
Prüfung und die ihr hiernach geſtellten Aufgaben beweiſen, der
Kandidat die Prüfung für die franzöſiſche und die engliſche Sprache
abzulegen unternommen, und der Prüfung kann daher nir in
dem Falle genügt und ein Prüfungszeugnis erworben werden,
wenn in den genannten zwei Hauptfächern die Prüfungsforderung
mindeſtens für die mittleren Klaſſen erfüllt worden iſt. Da in
einem dieſer beiden Häuptfächer, im Engliſchen, die Prüfung nicht
beſtanden iſt, ſo iſt die Prüfung ſelbſt überhaupt nicht als be-
ſtanden zu betrachten. Das bedingte, uur unter Vorbehalt
erfolgende Genügen von Prüfungsforderungen (8. 35, 2.) findet
nur eine Stelle für Nebenfächer oder für allgemeine Bildung,
aber nicht für Hauptfächer,jelbſt wenndie fraglichen Nebenfächer,
was Übrigens im vorliegenden Falle nicht ſtattfindet, in der An-
zahl und der Höhe derſelben den Forderungen entſprächen. Hicer-
na< iſt es nicht zuläſſig, die Prüfung des Kandidaten 2c. N.
überhaupt für beſtanden zu erklären.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
An von Gokßler.

den Direktor der Wiſſenſchaftlichen
Prüfungs:Kommiſſion Herrn 2c.

8233.
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32) Betimmungen über die Ausführung der PrüfungS8-
vrdnung für das Lehramt an höheren Schulen vom

5. Februar 1887.
(Centralbl. pro 1887 Seite 182; pro 1867 Seite 13.)

Berlin, den 31. Dezember 1887.
Hinichtlich der Ausführung der wienchaftlichen Prüfung3-

vrdmung vom 5. Februar d. J. finde ich durc&lt; einzelne zu
meiner Kenntnis gebrachten Anfragen mich zu folgenden Betim-
mungen veranlaßt.

1) Au5 der Zeit des noch in Geltung tehenden Reglements
vom 12. Dezember 1866 jind noch einzelne Fälle im Rücktande,
in welchen die Prüfung in der allgemeinen Bildung (3. B. in
der NeligionSwijenc&lt;aft, in der Philoophie, der Pädagogik 2c.)
ausdrücklich als Vorbehalt für das Betehen der Prüfung be-
zeichnet ijt. Diee no&lt; vorbehaltenen Prüfungen ind, da fie
eimen integrirenden Theil der betreffenden Prüfung elbt bilden,
nach dem Prüfung3-Reglement vom 12. Dezember 1866 zu leiten,
und es fann von denelben nicht Abtand genommen werden.
Die bezüglichen noc&lt; rücktändigen Prüfungen ind nur noch bis
zum 1. Oktober 1888 zuläig, widrigenfalls die Hauvptprüfung
jebt ihre Geltung verlöre.

2) Erweiterungöprüfungen im Sinne von 8. 39 der Prü-
fung3-Ordnung vom 5. Februar 1887 ind nicht als integriren-
der Theil der fraglichen Prüfung zu betrachten und haben daher
keinen Anjpruch darauf, no&lt;&amp; nach den Betimmungen des vor-
maligen Reglements vom 12. Dezember 1866 behandelt zu wer-
den. Mit Rückjicht jedoch darauf, daß einzelne Mißvertändnie
111 Der Auffaung der Prüfung3ordnung vorgekommen jind, will
ich getatten, daß für eine kurze Frit die Abhaltung olcher Er-
weiterung5prüfungen nach dem Reglement vom 12. Dezember
1366 nod) tattfinden dürfe. Diee Zulaung tritt gleichfalls mit
dem 1. Oktober 1888 außer Kraft.

3) Eine Vermichung in der Anwendung der Prüfungsord-
umg vom 5. Februar 1887 und des Reglements vvm 12. De-
zember 1866 ijt im keiner Hinicht zuläig und es ind demnach
diejenigen Prüfungen, für welche die Anwendung des bisherigen
Reglements ausdrücklich vorgechrieben (Nr. 1) oder bis zum
1. Oktober 1888 noch zugelaen it (Nr. 2.), in jeder Hinjicht
(msbejondere in den Betimmungen über das Exrfordernis der
allgemeinen Bildung, über die Zuläigkeit der Friten, über
die Formulirung des Prüfungsergebumies, über die Fettellung
dor Gebühren) volltändig nach den Betimmungen des Prüfungs-
Reglements vom 12. Dezember 1866 abzuhalten, dagegen haben
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32) Beſtimmungen über die Ausführung der PrüfungS8-
vrdnung für das Lehramt an höheren Schulen vom

5. Februar 1887.

(Centralbl. pro 1887 Seite 182; pro 1867 Seite 13.)

Berlin, den 31. Dezember 1887.
Hinſichtlich der Ausführung der wiſſenſchaftlichen Prüfung3-

vrdmung vom 5. Februar d. J. finde ich durc< einzelne zu
meiner Kenntnis gebrachten Anfragen mich zu folgenden Beſtim-
mungen veranlaßt.

1) Au5 der Zeit des noch in Geltung ſtehenden Reglements
vom 12. Dezember 1866 jind noch einzelne Fälle im Rückſtande,
in welchen die Prüfung in der allgemeinen Bildung (3. B. in
der NeligionSwiſjenſc<aft, in der Philoſophie, der Pädagogik2c.)
ausdrücklich als Vorbehalt für das Beſtehen der Prüfung be-
zeichnet ijt. Dieſe no< vorbehaltenen Prüfungen ſind, da fie
eimen integrirenden Theil der betreffenden Prüfung ſelbſt bilden,
nach dem Prüfung3-Reglement vom 12. Dezember 1866 zuleiſten,
und es fann von denſelben nicht Abſtand genommen werden.
Die bezüglichen noc< rückſtändigen Prüfungen ſind nur noch bis
zum 1. Oktober 1888 zuläſſig, widrigenfalls die Hauvptprüfung
jeſbſt ihre Geltung verlöre.

2) Erweiterungöprüfungen im Sinne von 8. 39 der Prü-
fung3-Ordnung vom 5. Februar 1887 ſind nicht als integriren-
der Theil der fraglichen Prüfung zu betrachten und haben daher
keinen Anjpruch darauf, no<& nach den Beſtimmungen des vor-
maligen Reglements vom 12. Dezember 1866 behandelt zu wer-
den. Mit Rückjicht jedoch darauf, daß einzelne Mißverſtändniſſe
111 Der Auffaſſung der Prüfung3ordnung vorgekommen jind, will
ich geſtatten, daß für eine kurze Friſt die Abhaltung ſolcher Er-
weiterung5prüfungen nach dem Reglement vom 12. Dezember
1366 nod) ſtattfinden dürfe. Dieſe Zulaſſung tritt gleichfalls mit
dem 1. Oktober 1888 außer Kraft.

3) Eine Vermiſchung in der Anwendung der Prüfungsord-
umg vom 5. Februar 1887 und des Reglements vvm 12. De-
zember 1866 ijt im keiner Hinſicht zuläſſig und es ſind demnach
diejenigen Prüfungen, für welche die Anwendung des bisherigen
Reglements ausdrücklich vorgeſchrieben (Nr. 1) oder bis zum
1. Oktober 1888 noch zugelaſſen iſt (Nr. 2.), in jeder Hinjicht
(msbejondere in den Beſtimmungen über das Exrfordernis der
allgemeinen Bildung, über die Zuläſſigkeit der Friſten, über
die Formulirung des Prüfungsergebumiſſes, über die Feſtſtellung
dor Gebühren) vollſtändig nach den Beſtimmungen des Prüfungs-
Reglements vom 12. Dezember 1866 abzuhalten, dagegen haben
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anderneits die unter der Geltung der Prüfungö5ordnung vom
5. Februar 1887 abzulegenden Prüfungen ich volltändig ohne
weitere Uebergangsbetimmungen nach der Ordnung vom 5. Fe-
bruar 1887 zu richten. Uebrigens it zu erwarten, daß chon
der Wunch der Kandidaten, ein Prüfungszeugms nach der ett
geltenden Form ich zu erwerben, in Verbindung mit der Aus-
Ihließung der Vermichung zwichen dem früheren und dem jeßigen
Verfahren, dazu beitragen wird, die neue Prüfungsordnung in
verhältnismäßig kurzer Frit zu auschließlicher Anwendung zuringen.

An
ämmtliche Königliche Wienc&lt;haftliche

Prüfungs-Kommiionen.

Abchrift vortehender Verfügung erhält das Königliche Pro-
vinzial-Schulkollegium zur Kenntnis mit dem Bemerken, daß hin-
ichtlich der von einzelnen Provinzial -Schulkollegien angeregten
Frage der Zulaung von Abiturienten von Realgymnajien zur
Defimitiven Antellung an Gymnaien zu untercheiden it zwichen
jolchen Kandidaten, wel&lt;e nach dem Prüfung3-Reglement vom
12. Dezember 1866, und jolchen, welche nach der Prüfungsord-
nung vom 5. Februar d. IJ. geprüft ind. Für ertere bleibt es
bei der eitherigen Praxis, wonach im einzelnen Falle der beab-
ichtigten Antellung eines olchen Kandidaten an eimem Gym-
naium meine Genehmigung einzuholen it; für leßtere entfälli
die Nothwendigkeit der dieseitigen Genehmigung.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
Jämmtliche Königliche Provinzial=

Schulfollegien.
VU. IL. 3459.

33) Schulgeldbefreiung für die dritten dieelbe höhere
Lehrantalt gleichzeitig bejuchenden Brüder, und für

| die Lehreröhne.

(efr. Centralbl. pro 1887 Seite 506.)
Berlin, den 3. Januar 1888.

Auf den Bericht des Königlichen Provinzial-Sculkollegwims
vom 4. November v. J. will ich die durch den dieseitigen Erlaß
vom 29. Februar 1872 -- U. 32195*) -- für die Provinz Heeit-

*) Centralbl. pro 1872 Seite 212.
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andernſeits die unter der Geltung der Prüfungö5ordnung vom
5. Februar 1887 abzulegenden Prüfungen ſich vollſtändig ohne
weitere Uebergangsbeſtimmungen nach der Ordnung vom 5. Fe-
bruar 1887 zu richten. Uebrigens iſt zu erwarten, daß ſchon
der Wunſch der Kandidaten, ein Prüfungszeugms nach der ſett
geltenden Form ſich zu erwerben, in Verbindung mit der Aus-
Ihließung der Vermiſchung zwiſchen dem früheren und dem jeßigen
Verfahren, dazu beitragen wird, die neue Prüfungsordnungin
verhältnismäßig kurzer Friſt zu ausſchließlicher Anwendung zu
ringen.

An
ſämmtliche Königliche Wiſſenſc<haftliche

Prüfungs-Kommiſſionen.

Abſchrift vorſtehender Verfügung erhält das Königliche Pro-
vinzial-Schulkollegium zur Kenntnis mit dem Bemerken, daß hin-
ſichtlich der von einzelnen Provinzial -Schulkollegien angeregten
Frage der Zulaſſung von Abiturienten von Realgymnajien zur
Defimitiven Anſtellung an Gymnaſien zu unterſcheiden iſt zwiſchen
jolchen Kandidaten, wel<e nach dem Prüfung3-Reglement vom
12. Dezember 1866, und jolchen, welche nach der Prüfungsord-
nung vom 5. Februar d. IJ. geprüft ſind. Für erſtere bleibt es
bei der ſeitherigen Praxis, wonach im einzelnen Falle der beab-
ſichtigten Anſtellung eines ſolchen Kandidaten an eimem Gym-
naſium meine Genehmigung einzuholen iſt; für leßtere entfälli
die Nothwendigkeit der diesſeitigen Genehmigung.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
Jämmtliche Königliche Provinzial=

Schulfollegien.
VU. IL.3459.

33) Schulgeldbefreiung für die dritten dieſelbe höhere
Lehranſtalt gleichzeitig bejuchenden Brüder, und für

| die Lehrerſöhne.
(efr. Centralbl. pro 1887 Seite 506.)

Berlin, den 3. Januar 1888.
Auf den Bericht des Königlichen Provinzial-Sculkollegwims

vom 4. November v. J. will ich die durch den diesſeitigen Erlaß
vom 29. Februar 1872 -- U. 32195*) -- für die Provinz Heſſeit-

*) Centralbl. pro 1872 Seite 212.
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Naau eingeführte Betimmung, nach welcher den dritten dieelbe
höhere Lehrantalt gleichzeitig beuchenden Brüdern, falls deren
Eltern darum bitten, das Schulgeld zu erlaen it, hierdurch
wieder aufheben, indem ich bejtimme, daß künftig in derartigen
Fällen die Entcheidung lediglich von der Bedürftigkeit und Wür-
digkeit des Betreffenden abhängig zu machen it. Indeen it
bei der Beurtheilung der Bedürftigkeit milde zu verfahren, o daß
3. B. Väter ohne eigenes Vermögen, wenn auch mit nothdürftigem
Auskommen als bedürftig angeehen werden können. Was o-
dann die in dem anbei zurückfolgenden Berichte vom 14. Oktober
d. I. getellten Fragen betrifft, o bemerke ich, daß ich es für
angemetjen nicht erachten. kann, daß der Direktor einer Antalt
jich jelbjt die Schulgeldbefreiung gewährt; vielmehr hat das
Königliche Provinzial-Schulkollegium hierüber zu befinden. Ferner
timme ich dem Königlichen Provinzial-Sc&lt;hulkollegium darin bei,
daß die Lehrer, auch wenn ie notorich in dem oben angegebenen
Sinne bedürftig ercheinen, nicht für jedes Schulhalbjahr auf's
Neue ein Gejuch um Sculgeldbefreiung einzureichen. haben.
Ebeno bin i&lt; damit einvertanden, daß die Entc&lt;eidung über
die Bedürftigkeit der betreffenden Lehrer lediglich dem Antalts-
direktor zu überlaen, von der Beibringung eines obrigkeitlichen -
Zeugmijes jeitens derelben aber abzuehen it.

Endlich betimme ich, daß über die Geuche von Lehrern
um Schulgeldbefreiung für ihre Söhne das Lehrerkollegium der
betreffenden Antalt zu entcheiden hat, wobei elbtredend der
betreffende Lehrer, über deen Geuch entchieden werden foll,
von der Bechlußfaung auszuchließen it und abtreten muß.

Hiernac&lt; überlajje ich dem Königlichen Provinzial - Schul-
follegium das Erforderliche anzuordnen.

An
das Königliche Provinzial-Schul=

follegium zu Kael.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkfollegium
zur KenntniSnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
jämmtliche Königliche Provinzial-Schul=

follegien mit Ausnahme von Kael.
VU. IL 3079.

228

Naſſau eingeführte Beſtimmung, nach welcher den dritten dieſelbe
höhere Lehranſtalt gleichzeitig beſuchenden Brüdern, falls deren
Eltern darum bitten, das Schulgeld zu erlaſſen iſt, hierdurch
wieder aufheben, indem ich bejtimme, daß künftig in derartigen
Fällen die Entſcheidung lediglich von der Bedürftigkeit und Wür-
digkeit des Betreffenden abhängig zu machen iſt. Indeſſen iſt
bei der Beurtheilung der Bedürftigkeit milde zu verfahren, ſo daß
3. B. Väter ohne eigenes Vermögen, wenn auch mit nothdürftigem
Auskommen als bedürftig angeſehen werden können. Was ſo-
dann die in dem anbei zurückfolgenden Berichte vom 14. Oktober
d. I. geſtellten Fragen betrifft, ſo bemerke ich, daß ich es für
angemetjen nicht erachten. kann, daß der Direktor einer Anſtalt
jich jelbjt die Schulgeldbefreiung gewährt; vielmehr hat das
Königliche Provinzial-Schulkollegium hierüber zu befinden. Ferner
ſtimme ich dem Königlichen Provinzial-Sc<hulkollegium darin bei,
daß die Lehrer, auch wenn ſie notoriſch in dem oben angegebenen
Sinne bedürftig erſcheinen, nicht für jedes Schulhalbjahr auf's
Neue ein Gejuch um Sculgeldbefreiung einzureichen. haben.
Ebenſo bin i< damit einverſtanden, daß die Entſc<eidung über
die Bedürftigkeit der betreffenden Lehrer lediglich dem Anſtalts-
direktor zu überlaſſen, von der Beibringung eines obrigkeitlichen-
Zeugmiſjes jeitens derſelben aber abzuſehen iſt.

Endlich beſtimme ich, daß über die Geſuche von Lehrern
um Schulgeldbefreiung für ihre Söhne das Lehrerkollegium der
betreffenden Anſtalt zu entſcheiden hat, wobei ſelbſtredend der
betreffende Lehrer, über deſſen Geſuch entſchieden werden foll,
von der Beſchlußfaſſung auszuſchließen iſt und abtreten muß.

Hiernac< überlajje ich dem Königlichen Provinzial - Schul-
follegium das Erforderliche anzuordnen.

An
das Königliche Provinzial-Schul=

follegium zu Kaſſel.

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkfollegium
zur KenntniSnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
jämmtliche Königliche Provinzial-Schul=

follegien mit Ausnahme von Kaſſel.

VU. IL 3079.
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34) Betimmungen über die Prüfung der Kandidaten des
geitlichen Amtes behufs Erwerbung des Oberlehrer-

zeugntes. -

| Berlin, den 6. Januar 1888.
Nach 8. 10, 2 d der Ordnung der Prüfung für Lehrer an

höheren Schulen vom 5. Februar v. J.*) erwerben Kandidaten
des geitlichen Amtes ein Oberlehrerzeugnis durch Erfüllung der
dort angegebenen Bedingungen. Wer als Kandidat des geitlichen
Amtes zu erachten ei, darüber entcheidet die zutändige kir&lt;liche
Behörde. Die Wienchaftliche Prüfung5-Kommiion wird dem-
nach in jedem einzelnen Falle der Meldung eines folchen Kandi-
daten zur Ablegung der Prüfung in der Religion von demelben
die Beibringung eines eine Eigenchaft als Kandidat des geit-
lichen Amtes beglaubigenden Attetes der zutändigen kir&lt;lichen
Behörde zu erfordern haben. Außerdem hat der beirefende
Kandidat den Nachweis zu führen, daß er die Reifeprüfung an
einem Deut&lt;en Gymnaium betanden und eim dreijähriges
theologiches Studium an einer Deutchen Staat5uniwerjität oder
an einemtaatlichereits anerkannten kirchlichen Seminare (theologi-
c&lt;en Lehrantalt) abgelegt habe, bezw. daß er von dieen Erforder-
mien durch den Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten dis-
penjirt et.

Daruach wird in dem in dem Berichte vom 18. November
v. JI. vorgetragenen Falle owie in allen gleichartigen Fällen für
die Zukunft zu verfahren jein. a

An ..

den Direktor der Königlichen Wienchaftlichen
Prüfungs-Kommiion Herrn 2c. zu N.

 Abchrift vortehender Verfügung erhält die Königliche Wijen-
chaftliche Prüfungs8-Kommiion zur Kenntnis und Nachachtung.

Der Müniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

„Mm H

ämmtliche Königliche Wienchaftliche Prüfungs8=
Kommiionen mit Auschluß von N.

UU. 1. 31533. 6.11. G. 1

*) Centralbl. pro 1887 Seite 182.
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34) Beſtimmungenüber die Prüfung der Kandidaten des
geiſtlichen Amtes behufs Erwerbung des Oberlehrer-

zeugntſſes. -

| Berlin, den 6. Januar 1888.
Nach 8. 10, 2 d der Ordnung der Prüfung für Lehrer an

höheren Schulen vom 5. Februar v. J.*) erwerben Kandidaten
des geiſtlichen Amtes ein Oberlehrerzeugnis durch Erfüllung der
dort angegebenen Bedingungen. Wer als Kandidatdes geiſtlichen
Amtes zu erachten ſei, darüber entſcheidet die zuſtändige kir<liche
Behörde. Die Wiſſenſchaftliche Prüfung5-Kommiſſion wird dem-
nach in jedem einzelnen Falle der Meldung eines folchen Kandi-
daten zur Ablegung der Prüfung in der Religion von demſelben
die Beibringung eines ſeine Eigenſchaft als Kandidat des geiſt-
lichen Amtes beglaubigenden Atteſtes der zuſtändigen kir<lichen
Behörde zu erfordern haben. Außerdem hat der beireſfende
Kandidat den Nachweis zu führen, daßer die Reifeprüfung an
einem Deutſ<en Gymnaſium beſtanden und eim dreijähriges
theologiſches Studium an einer Deutſchen Staat5uniwerſjität oder
an einemſtaatlicherſeits anerkannten kirchlichen Seminare (theologi-
ſc<en Lehranſtalt) abgelegt habe,bezw. daß er von dieſen Erforder-
miſſen durch den Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten dis-
penjirt ſet.

Daruach wird in dem in dem Berichte vom 18. November
v. JI. vorgetragenen Falle ſowie in allen gleichartigen Fällen für
die Zukunft zu verfahren jein. a

An ..
den Direktor der Königlichen Wiſſenſchaftlichen

Prüfungs-Kommiſſion Herrn 2c. zu N.

Abſchrift vorſtehender Verfügung erhält die Königliche Wijſen-
ſchaftliche Prüfungs8-Kommiſſion zur Kenntnis und Nachachtung.

Der Müniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

„Mm H
ſämmtliche Königliche Wiſſenſchaftliche Prüfungs8=

Kommiſſionen mit Ausſchluſß von N.

UU. 1. 31533. 6.11. G. 1

*) Centralbl. pro 1887 Seite 182.
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35) Bechäfiigung der Kandidaten des höheren Schul-
amtes während der Ableijtung des Probejahres.

(efr. Centralbl. pro 1884 Seite 519.)
Berlin, den 12. Januar 1888.

Auf den Bericht vom 9. Dezember v. I. --, betreffend die
Nachweijung über das von den Kandidaten des höheren Schul-
amtes an den Gymnaien und Progymnaien für die Zeit von
Michaelis 1886 bis dahm 1887 abgeleitete Probejahr, erwidere
ich dem Königlichen Provinzial-Schulkolleginm, daß es im Inter-
ee der Ausbildung der Kandidaten nicht zu empfehlen it, die-
elben, wie dies in vereinzelten Fällen gechehen, zwei Semeter
hinter einander und wohl gar im dertelben Klae mit demelben
Unterrichte zu betrauen; vielmehr wird den Kandidaten Gelegenheit
zu geben ein, im mehr als einem Fache während des Brobe-
jahres zu unterrichten. Auch kann das bloße Hospitiren der
Kandidaten während eines ganzen Semeters nicht gebilligt werden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
M Im Auftrage: Greiff.

n
das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N.

VU. Il. 3481.

36) Abjtandnahme von der Einreihung der Nach-
weijungen über Bechäftigung ungeprüfter Kandidaten

an höheren Unterrichtö5anjtalten.
Berlin, den 2. Februar 1888.

Durch die Cirkular-Verfügung vom 19. November 1877 --
VU. II. 26911 X) -- ijt den Königlichen Provinzial-Schulkollegien
aufgegeben worden, am Schlujje eines Jeden Semeters eine
ummarijche Nachweijung der noch nicht pro facultate docendi
geprüften Schulamtskandidaten einzureichen, welche ini Verlaufe
desfelben an höheren Lehrantalten der Provinz bechäftigt worden
ind, bezw. eventl. Vakatanzeige zu ertatten. Diee Anordnung
verfolgte vornehmlich den Zweck, die Centralinjtanz m die Lage
zu eßen, regelmäßig einen Ucberbli über das durch geprüfte
Kandidaten no&lt; 1mc&lt;t gedeckte Bedürfnis des Unterrichtes zu
erlangen. Nachdem inzwichen die bezüglichen Verhältnie ich
weentlich anders gejtaltet haben und bei dem derzeitigen Ueber-
Ihue an geprüften Kandidaten von der weder un Interee der
Schule noc&lt; der Kandidaten erwünjchten Aushilfe ungeprüfter
Kandidaten überhaupt nicht mehr, oder doch nur in äußert eltenen

*) Centralblatt pro 1878 Seite 24.
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Fällen Gebrauch gemacht werden muß, it die vorgechriebene
Berichtertattung für jeht ohne aktuelles JIntereje. Demgemäß
will ich die fragliche Betimmung hiermit bis auf Weiteres außer
Kraft een und die Königlichen Provinzial-Schulkollegien von
der Einreichung der halbjährlichen Nachweiungen bezw. von der
Ertattung der Vakatanzeigen entbinden.
 Es gilt dies elbtvertändlich auch für die durc&lt; Erlaß vom

18. Januar 1881 -- DU. V. 1382*) -- angeordnete Berichter-
tattung über die Bechäftigung ungeprüfter Kandidaten an den
Gewerbejchulen 2c.

Wegen vorheriger Einholung der diesfeitigen Genehmigung
zur eventl. Bechäftigung eines ungeprüften Kandidaten über die
Dauer von zwei Semetern verbleibt es nach wie vor bei den
betehenden Vorchriften, und verweie ich dieerhalb inöSbejondere auf
den Schlußatz der Cirkular-Verfügung vom 19. November 1877
- VU. IL 2691 -- owie auf die Cirkular-Verfügung vom
30. Dezember 1876 -- U. Il. 63201 --**)

von Goßler.

ämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien.
VU. IL 3464.

IY. Seminare, 2e. Bildung der Lehrer unv
deren perönliche Verhältiniffe.

37) Attete über die Einnahmen und Ausgaben der Se-
minare und Präparandenantalten, owie des naturhijt9-
richen Mueums und der Gemälde-Galerie zu WieSbaden
zur Jutifizirung der Rechnungen von der Provinzial-

Unterrichts-Verwaltung ind nicht mehr erforderlich.
Potsdam, den 16. September 1887.

Die Rechnungen der Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare,
der Präparandenantalten owiedes"naturhijtorichen Mujeums
und der Gemälde-Galerie zu Wiesbaden, deren Revijion und
Dechargirung zufolge unerer Berechtigung nac&lt; 8. 11 des Ober-
Rechnungskammer-Geezes vom 27. März 1872 (G. S. S. 278)
biSher den Königlichen Provinzial-Schulkfollegien und bezw. der
Königlichen Regierung zu WiesSbaden überlajen war, werden

*) Centralblatt pro 1881 Seite 460.
**) Desgl. pro 1877 Seite 78 und Seite 622.

16*

231

Fällen Gebrauch gemacht werden muß, iſt die vorgeſchriebene
Berichterſtattung für jeht ohne aktuelles JIntereſje. Demgemäß
will ich die fragliche Beſtimmung hiermit bis auf Weiteres außer
Kraft ſeen und die Königlichen Provinzial-Schulkollegien von
der Einreichung der halbjährlichen Nachweiſungen bezw. von der
Erſtattung der Vakatanzeigen entbinden.

Esgilt dies ſelbſtverſtändlich auch für die durc< Erlaß vom
18. Januar 1881 -- DU.V. 1382*) -- angeordnete Berichter-
ſtattung über die Beſchäftigung ungeprüfter Kandidaten an den
Gewerbejchulen 2c.

Wegen vorheriger Einholung der diesfeitigen Genehmigung
zur eventl. Beſchäftigung eines ungeprüften Kandidaten über die
Dauer von zwei Semeſtern verbleibt es nach wie vorbei den
beſtehenden Vorſchriften, und verweiſe ich dieſerhalb inöSbejondere auf
den Schlußſatz der Cirkular-Verfügung vom 19. November 1877
- VU. IL 2691-- ſowie auf die Cirkular-Verfügung vom
30. Dezember 1876 -- U. Il. 63201 --**)

von Goßler.

ſämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien.
VU. IL 3464.
 

IY. Seminare, 2e. Bildung der Lehrer unv

deren perſönliche Verhältiniffe.

37) Atteſte über die Einnahmen und Ausgaben der Se-
minare und Präparandenanſtalten, ſowie des naturhijt9-
riſchen Muſeums und der Gemälde-Galerie zu WieSbaden
zur Juſtifizirung der Rechnungen von der Provinzial-
Unterrichts-Verwaltung ſind nicht mehr erforderlich.

Potsdam, den 16. September 1887.
DieRechnungender Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare,

der Präparandenanſtaltenſowiedes"naturhijtoriſchenMujeums
und der Gemälde-Galerie zu Wiesbaden, deren Revijion und
Dechargirung zufolge unſerer Berechtigung nac< 8. 11 des Ober-
Rechnungskammer-Geſezes vom 27. März 1872 (G. S. S. 278)
biSher den Königlichen Provinzial-Schulkfollegien und bezw. der
Königlichen Regierung zu WiesSbaden überlajſen war, werden

*) Centralblatt pro 1881 Seite 460.
**) Desgl. pro 1877 Seite 78 und Seite 622.

16*



vom Etatsjahre 1886/87 ab von der Ober-Rechnungskammer
regelmäßig revidirt werden.

Wir haben die zur Ausführung dieer Aenderung erforder-
lichen Anweiungen an die gedachten Behörden erlaen, auch den
ämmtlichen Königlichen Regierungen mitgetheilt, daß die auf
Grund der Cirkular-Verfügungen Eurer Excellenz Herrn Amts-
vorgängers vom 19. April 1876 (G. 111. 2197, UU. Ul. 4152)*)
und vom 13. Juli 1876 (U. 1. 2771, U IV. 2972) zur Juti-
nzirung der Emnahmen und Ausgaben der in Rede tehenden
Antalten in den Buchhalterei-Rechnungen von der geitlichen und
Unterrichts - Verwaltung zu ertheilenden Attete owie die den
letzteren beizufügenden beglaubigten Abchriften der peziellen ;Final-
abchlüje der Antaltskajen nunmehr entbehrlich find.

2. 20.

Ober-Rechnungskammer.
von Stünzner.

An
den Königlichen Staats-Minitexr und Miniter

ver geitlichen, Unterrichts und Medizinal-
Angelegenheiten Herrn Dr. von Goßlexr,
Gxcellenz zu Berlin.

13245.

38) Ueberweijung ämmtlicher Seminar-Apiranten refor=
mirten Bekenntnies aus der Provinz Haunover zu

ihrer Ausbildung an das Schullehrer-Seminar
zu Aurich.

Berlin, den 16. Dezember 1887.
Da es nach den Ausführungen des Berichtes vom 3. No-

vember d. I. keinem Zweifel unterliegt, daß das Bedürfnis an
reformirten Lehrern für die geammte Provinz Hannover ein-
chließlich der betreffenden Schulen im Regierungs- Bezirke DSö1ua-
brü&amp;, durch das Schullehrer-Seminar zu Aurich ehr wohl ge-
deckt werden fann, o will ic&lt; hiermit genehmigen, daß jekt und
fünftig alle Zöglinge reformirten Bekenntmjes aus der Provinz
dem genannten Seminare zur Ausbildung zugewieen und daß
die aus dem Regierungs-Bezirke Osnabrück tammenden refor-
mirten Seminariten nach erfolgter Ausbildung der KöniglichenRegierung zu Osnabrück zur Verfügung getellt werden.

„Indem ich die Anlagen der beiden Berichte vom 15. Augut
d. IJ. und 3. November d. J. anbei zurückende, überlaie ich

*) Centralbl. pro 1876 Seite 445.
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den Königlichen Provinzial-Schulkfollegium, hiernach das Weitere
anzuordnen.

Die Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

 An
das Königliche Provinzial-Schulkollegium

zu Hannover.
V. IM. 3512. 6. 1.

39) Polnicher Sprachunterricht an den Seminaren der
| Provinz Pojen. -

(efr. Centralbl. pro 1887 Seite 782.)
Berlin, den 24. Dezember 1887.

| Auf den Bericht vom 12. November d. J. erkläre ich mich
damit einvertanden, daß bei dem derzeitigen Mangel eines bezüg»
lichen Bedürfnies der polniche Sprachunterricht für die polnich
redenden Zöglinge der Seminare der dortigen Provinz bis auf
Weiteres wegfällt. Dagegen ercheint es ebenjo geboten, den
nur deutch redenden Seminar-Zöglingen in wöchentlich zwei
Stunden Unterricht in der polnichen Sprache ertheilen zu laen,
damit dieelben befähigt werden, in utraquitichen Schulen zu
unterrichten.

Indem ich das Königliche Provinzial-Schulkollegium daher
--

beauftrage, hiernach das Erforderliche zu veranlaen, bemerke ich.
zugleich, daß wegen der Luientiftung dortelbt beondere Ve-
fügung ergeht. .. .

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An
das Königliche Provinzial-Schulkollegium

zU Poen.
VU. Il. a. 20217. VU. IH.

Die am Schlue vortehender Verfügung in AuSicht getellte
Betimmung it unter dem 27. Dezember 1887 dahin ergangen,
daß das Polniche als Unterrichts - Gegentand aus dem Lehr-
plane der Luien-Stiftung zu entfernen ei.
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40) Entlaungsprüfungen an den evangelichen und
paritätichen Lehrerinnen-Bildungsantalten in der

Religion.
(Centralbl. pro 1887 Seite 641 und 769.)

Berlin, den 25. Januar 1888.
Auf den Bericht vom 12. Dezember v. J. erwidere ich dem

Königlichen Provinzial-Schulkollegium, daß die Vorchriten des
Erlaes vom 9. Augut v. I. (U. 111. 1232. G. 1.) unterchieds-
los auf die Entlajungsprüfungen an ämmtlichen evangelichen
und paritätichen Lehrerinnen-Bildungsantalten anzuwenden ind.

Hiernac&lt; wolle das Königliche Provinzial - Schulkollegium
dem dortigen Königlichen Konitorium von dem Zeitpunkte der
bezüglichen in der dortigen Provinz abzuhaltenden Prüfungen
rechtzeitig Mittheilung machen.

An
das Königliche Provinzial-Sc&lt;hul-

kollegium zu N.

Abchrift erhält das Königliche Konitorium zur Kenntnis-
nahme.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An "

das Königliche Konitorium zu N.
VU. In. 3994. 6. 1.

41) Abhaltung der Entlaungösprüfungen an den taat=
lihen Präparanden-Antalten owie der Aufnahmeprü-
ungen an den Schullehrer-Seminaren. Vertheilung der
verfügbaren S&lt;hulamtsbewerber (Seminar-Abiturienten)
für die Provinz in den unter Zuziehung der Regierungs8-
und Schulräthe tattfindenden Sitzungen des Provinzial-

Sc&lt;hulkollegiums.
Berlin, den 14. Februar 1888.

Damit der Unterrichts - Verwaltung die Möglichkeit gegeben
werde, die Frequenz der Präparanden-Antalten und der Lehrer-
Semnare dem jeweilig vorhandenen Bedürfnie gemäß zu regeln
und über die disponibeln Präparanden und Lchramtsbewerber
zweckmäßig zu verfügen, betimme ich hierdurch:

1. An den jtaatlichen Präparandenantalten it je nach Be-
dürfms alljährlih einz oder zweimal eine Entlaungsprüfung
abzuhalten, auf Grund deren die Zöglinge, welche in derelben
betanden haben, ein- Zeugnis über ihre Befähigung „zum Ein-
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tritte in ein Lehrereminar“ erhalten. Dieje Prüfung, für welche
die Vorchriften der Verfügung vom 15. Oktober 1872 -- B .2313
- maßgebend ind, und deren Termine daher auch eitens des
Provinzial - Schulkollegzwums durc; die Regierungs - Amtsblätter
bekannt zu machen ind, it unter Voriß eines Kommijarius des
zutändigen Provinzial-Sc&lt;hulfollegiums abzuhalten und es ijt
zu derelben ein Seminar-Direktor der Provinz, welcher mit
privater Präparanden-Bildung nicht befaßt it, zuzuziehen. Selbjt-
vertändlich ijt es dem Provinzial - Schulkfollegium unbenommen,
einen der Regierung8=- und Schulräthe der Provinz mit Seiner
Vertretung zu beauftragen. Zu dieer Prüfung ind auch Zög-
 linge aus privater Vorbildung auf ihr Geuch zuzulajjen; dies
it in der Bekanntmachung der Prüfungstermine zur öffentlichen
Kenntnis zu bringen. |

Außerdem ind die Aufnahmeprüfungen an den Schullehrer-
Seminaren der Provinz mit der Maßgabe in der biSsSherigen
Weie abzuhalten, daß ämmtlichen Präparanden, welche den An-
forderungen der Prüfung genügen, gleichviel, ob ihre Zahl die
verfügbaren Plätze in der Antalt, an der die Prüfung abgehalten
wird, überteigt oder niht, ein „Zeugnis über ihre Befähigung
zum Cintritte in ein Lehrer-Seminar“ ausgetellt wird, o daß
aljo ihre Prüfung künftig nicht mehr als Konkurrenz-Prüfung zu
behandeln ijt.

Die Termine für diee owie für die Entlajungs-Prüfungen
an den taatlichen Präparanden-Antalten ind o zeitig zu legen,
daß es dem Königlichen Provinzial-Sc&lt;ulkollegium ermöglicht
wird, alle mit dem obengedachten Zeugnie verchenen Präparanden,
ie mögen die Prüfung bei einem Seminare oder einer Königlichen
Präparanden-Antalt abgelegt haben, je nach dem Bedürfnie auf
die einzelnen Antalten der Provinz bis zur Erreichung der vollen
etatSmäßigen Frequenz zu vertheilen.

Bei dieer Vertheilung it elbtvertändlich auf die Wünche
und die perönlichen Verhältmie der Präparanden die thunlichte
Rücficht zu nehmen.

Sollte jich bei Zugrundelegung der etatsmäßigen Frequenz
-aller.Semmare-der Provinz ein-Ueberluß- oder ein Mangelan ..
verfügbaren Präparanden in der Provinz heraustellen, o it
behufs Herbeiführung eines Ansgleiches mit anderen Provinzen
vor dem 15. März bezw. 15. September jedes Jahres hierher
Bericht zu ertatten, andernfalls gemigt die Anzeige, daß alle
Seminare der Provinz die etatsmäßige Zahl von Zöglingen zu-
gewiejen erhalten haben.

U. Die in Gemäßheit der Verfügung vom 23. Februar
1867 -- VU. 22943 -- Dr. Schneider und von Bremen --
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„das Volksc&lt;hulween im Preußichen Staaie“ Theil 1. S. 20
-- Centralblatt Seite 202/3 -- unter Zuziehung der Regierungs-
amd Schulräthe der Provinz tattfindenden Sißungen des Pro-
vinzial-Schulfollegiums ind von jezt an jährlich zweimal mög-
licht Anfang März und September abzuhalten. Bei denjelben
haben die Negierungs8- und Schulräthe ein genaues Verzeichnis
der am Schlue des betreffenden Semeters zur Beetzung kommenden
Lehrer- und Lehrerimnen--Stellen vorzulegen. Auf Grund des-elben it die Vertheilung der verfügbaren Sc&lt;hulamts-Bewerber
-- (Seminar-Abiturienten) = für die ganze Provinz noch in der
Sitzung herbeizuführen. Etwa hervortretende Differenzen werden
alöbald von dem Herrn Ober-Präjidenten entchieden.

Auch in dieem Falle it von einem etwaigen Ueberfluje oder
Mangel an geprüften Lehramtskandidaten unter genauer Zahlen-
angabe baldigt Bericht, andernfalls Vakatanzeige zu ertatten.

An
ämmtliche Königliche Provinzial=Schulkollegien.

Abchrift erhält die Königliche Regierung zur KenntniSnahme
und weiteren Veranlaung.

Der Miniter der geiytlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
ämmtliche Königliche Regierungen.

VU. UI. 364.

42) Verfahren bei Wiederholung der Volks- oder
Meittelichullehrer-Prüfung.

Berlin, den 4. Februar 1888.
Dem Königlichen Provinzial-Schulkfollegum erwidere ich auf

den Bericht vom 23. November v. IJ., betreffend das Verfahren
bei Wiederholung der Volks- oder Mittelhullehrer - Prüfung,
daß jeder Prüfling bei nochmaliger Ablegung der emmal mcht
betandenen. Prüfung in allen vorgechriebenen Fächern die nach
der Prüfungsordmung erforderlichen Kenntmie und Fertigkeiten
nachzuweien hat. Dagegen findet es kein Bedenken, daß bei
denjenigen Prüfungen, zu welchen häusliche Arbeiten gefertigt
werden, die zur ertmaligen Prüfung eingereichte Arbeit, wenn
dieelbe genügt hat, bei einer Wiederholung der Prüfung inner-
halb Jahresfrit mit in Anre&lt;mmg gebracht und von der Ein-
reichung einer zweiten abgeehen wird.

An |

das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N.
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Lehrer- und Lehrerimnen-- Stellen vorzulegen. Auf Grund des-
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reichung einer zweiten abgeſehen wird.

An |
das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N.



237

Abchrift erhält das Königliche Provinzial - Schulkolleguun
zur KenntniSnahme und Nachachtung.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
ämmtliche übrigen Provinzial-Schulkollegien.

VU. Ma. 10845.

43) Fahrpreidermäßigung für die Beucher der gottes3-
dientlichen Verammlungen bei der Taubtummenanjtalt

zu Elberfeld.
; Berlin, den 26. November 1387.

Ew. CExcellenz überende ich im Erwiderung des gefälligen
Berichtes vom 6. Oktober d. J., betreffend Fahrpreisermäßigung
für die Bejucher der gottesdienjtlichen Verjammlungen bei der
Taubtummenantalt zu Elberfeld, beifolgend Abchrift des von
dem Herrn Miniter der öffentlichen Arbeiten unterm 23. Oktober
Dd. 3. an die Königliche Eienbahn-Direktion zu Elberfeld gerich-
teten Erlajes zur KenntniSnahme mit dem ganz ergebenten Er-
uchen, wegen der Legitimationscheime der Taubtummen, auf
deren Grund die Gienbahnfahrkarten zu ermäßigten Preien zu
verabfolgen jind, die weiteren Anordnungen nac; Maßgabe der
Cw. Excellenz unterm 31. Mai 1882*) mitgetheilten allgemeinen
Bejtimmungen gefälligt zu erlaen.

- von Goßler.

den Königlichen Dberpräidenten, Wirklichen
Geheimen Rath, Herrn Dr. von Barde=
leben Excellenz zu Koblenz.

VU. Wa. 19703. G.1 G.1L

Berlin, dein 28. Oktober 1837.
Auf den Bericht vom 17. Juni d. J. will iß nach Be-

nehmen mit dem Herrn Miniter der geitlichen, Unterricht8- und
Medizinak- Angelegenheiten die Königliche Eienbahn- Direktion“
eowie die beiden Königlichen Eienbahn-Direktionen zu Köln
rmächtigen, die FahrpreiSermäßigung, welche mit Allerhöchter

Genehmigung durc&lt; den Erlaß vom 24. März 1882 (Ib
IV. T. 1363) für unbemittelte Theilnehmer kleinerer Zuammen-
künfte erwachener Taubtummen an den Taubtummen-Antalten,
jowie für fjolc&lt;e Taubtummen zugelaen it, welche behufs ihrer

*) Centralbl. pro 1882 Seite 581.
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Abſchrift erhält das Königliche Provinzial - Schulkolleguun
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Taubſtummenanſtalt zu Elberfeld, beifolgend Abſchrift des von
dem Herrn Miniſter der öffentlichen Arbeiten unterm 23. Oktober
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künfte erwachſener Taubſtummen an den Taubſtummen-Anſtalten,
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*) Centralbl. pro 1882 Seite 581.
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kirc&lt;lichen Verorgung einzeln die betreffenden Antalten zu be-
uchen wünchen, unter den dafür maßgebenden Bedingungen
auch denjenigen Taubtummen zu gewähren, welche an den
gotteödientlihen Verammlungen in der Taubtummen-Antalt zu
Elberfeld theilzunehmen beabichtigen.

Den Prwateijenbahn - Verwaltungen in der Rheinprovinz
wird die Gewährung der gleichen Vergüntigung durch das
Kömigliche Eienbahn-Kommijjariat anempfohlen werden.

Das Presbyterium der evangelich-lutherichen Gemeinde zu
Elberfeld ijt auf das wiederbeigefügte Geuc, vom 10. Juni
d. J. dorteits entprechend zu becheiden.

An
die Königliche Eienbahn-Direktion zu Elberfeld.

Abchrift zur weiteren Veranlaung.
An

die Königlichen Eienbahn=-Direktionen (rec&lt;t8=
und linfsrhein.) zu Köln und das König-
liche Eienbahn=-Kommiariat hier.

Abchrift hiervon, owie Abchrift des Erlaes vom 24. März
1882 erhalten Eure Excellenz zur gefälligen KenntmiSnahme.

Der Miniter der öffentlichen Arbeiten.
Maybach.

An
den Königlichen Oberpräidenten und Wirklichen

Geheimen Rath, Herrn Dr. von Bardeleben
Excellenz zu Koblenz.

Db. IV. T. 5567.

44) Befähigungszeugnie aus der Turnlehrerinnen-
Prüfung im Herbte 1887.
(Centralbl. pro 1887 Seite 649.)

Berlin, den 20. Dezember 1887.
In der im Monate November 1887 zu Berlin abgehaltenen

Turnlehrerinnen Prüfung haben das Zeungmus der Befähigung zur
Ertheilung des Turnunterrichtes an Mädchenchulen erlangt:

1) Bergemann, Katharime, Handarbeitslehrerin zu Berlin,
2) Be&lt;, Margarethe, desgl. zu Kömigsberg 1./Prß.,
3) Clauß, Ottilie, Lehrerin zu Berlin,
4) Damro&lt;, Jda, desgl. daelbt,
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Kömigliche Eiſenbahn-Kommijſjariat anempfohlen werden.

Das Presbyterium der evangeliſch-lutheriſchen Gemeinde zu
Elberfeld ijt auf das wiederbeigefügte Geſuc, vom 10. Juni
d. J. dortſeits entſprechend zu beſcheiden.

An
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44) Befähigungszeugniſſe aus der Turnlehrerinnen-
Prüfung im Herbſte 1887.

(Centralbl. pro 1887 Seite 649.)

Berlin, den 20. Dezember 1887.
In der im Monate November 1887 zu Berlin abgehaltenen

Turnlehrerinnen Prüfung haben das Zeungmus der Befähigung zur
Ertheilung des Turnunterrichtes an Mädchenſchulen erlangt:
1) Bergemann, Katharime, Handarbeitslehrerin zu Berlin,
2) Beſ<, Margarethe, desgl. zu Kömigsberg 1./Prß.,
3) Clauß, Ottilie, Lehrerin zu Berlin,
4) Damroſ<, Jda, desgl. daſelbſt,
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) Engelke, Eliabeth, Lehrerin zu Berlin,
) Ferber, Klara, desgl. zu Wiesbaden,
) Feuerenger, Elma, zu Luienwahl Mittelhufen bei Königs

berg i./Prß.,
8) Freyer, Luie, Zeichenlehrerin zu Grabow i. Medlenb.,
9) Gerhardt, Klara, Lehrerin zu Berlin,
0)10) Gievius, Gertrud, Handarbeitslehrerin zu Königsberg1./Prß.,

11) Gläel, Bertha, Lehrerin zu Berlin,
12) Gronau, Theree, desgl. zu Königsberg 1./Prß.,

14) Hilbert, Klara, Handarbeitslehrerin daelbt,
15) Hohnfeldt, Klara, desgl. daelbt,
16) Kowalewski, Olga, desgl. daelbt,
17) Krafau, Anna, Lehrerin zu Berlin,
18) Kraßke, Aurora, Handarbeitslehrerim daelbt,
19) Kraue, Anna, desgl. daelbt,
20) Lichterfeld, Marie, Lehrerin daelbt,
21) Mitteltädt, Pauline, desgl. daelbt,
22) Moriß geb. Weymar, Elie, Handarbeitslehrerin zu Stettin,
23) Müller, Luie, Lehrerm zu Berlin (Friedenau),
24) Preuhn, Helene, Zeichenlehrerm zu Oldenburg, Groß-

herzogth. Oldenburg,
25) Rammla &gt;, Anna, Lehrerin zu Berlin,
26) Schmidt geb. Schwarz, Alwine, desgl. zu Königsberg 1.Prß.,
27) Sc&lt;hsöfer, Augute, Handarbeitslehrerim zu Berlin,
28) Schulz, Anna, zu Königsberg 1. Prü.,
29) Sireau, Marie, Handarbeitslehrerin zu Berlin,
30) Striemer, Martha, Lehrerim daelbt,
31) Tomuc&lt;at, Luie, Handarbeitslehrerin zu Königsberg i.Prß.,
32) VLollgold, Katharine, desgl. zu Berlin,
33) Weller, Hedwig, d8gl. daelbt,
34)
35)

)
)

13) Hartung, Bertha, daelbt,
)
)
)

Wendenburg, Meta, Lehrerin daelbt, und
Zarna &gt;, desgl. daelbt.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

Bekanntmachung.
VU. IIb. 8832.
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45) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im
Frühjahre 1888.

(Centralbl. pro 1887 Seite 653; pro 1888 Seite 146.)

Vorlin, den 3. März 1888.
Für die Turnlehrerinnen-Prüfung, welche im Frühjahre 1838

zu Berlin abzuhalten it, habe ich Termin auf Freitag, den
11. Mai dD. IJ. und folgende Tage anberaumt.

Meldungen der im einem Lehramte tehenden Bewerberinnen
jind bei der vorgeeßten Dientbehörde pätetens bis zum 28. März
d. I., Meldungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir
pätetens bis zum 12. April d. J. anzubringen. |

Dic nach 8. 4 des Prüfungs -Reglements vom 21. Augut
1875 beizubringenden Zeugmje über Geundheit, Führung umd
Lehrthätigkeit können nur dann Berückichtigung finden, wenn ie
in neuerer Zeit ausgetellt ind.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

Bekanntmachung.
VU. Ib. 5602.

46) Lehrkurjus zur Förderung der Bienenzucht im
Negterungöbezirke Königsberg.

Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat im Jahre 1887
einige Geldmittel zu dem Zwecke der Abhaltung eines Lehrkurus für
Bienenzucht durc&lt;) den emeritirten Lehrer Kani: zu Friedland im Regie=
rungsbezirke Königsberg bewilligt. Von dem Kanitz it über den Kurus
der folgende Bericht an die Königliche Regierung ertattet worden:

Nachdem ich alle Vorbereitungen zur Abhaltung des jähr-
lichen Bienenzucht-Lehrfurus getroffen und den Termm in meiner
Bienenzeitung bekannt gemacht hatte, meldete ic) eine olche An-
zahl Bienenfreunde, daß ich ie alle auf einmal nicht aufnehmen
konnte und daher entchloß ich mich auf Anregung des bienen-
wirthichaftlichen Contral-Veremes noch einen zwoiten Lehrkurus
abzuhalten. Zum erjten Kurus wurden die von der Königlichen
Negierung betimmten 6 Lehrer gezogen. Da zum zweiten Kurus
ich mehrere Lehrer gemeldet, aber nicht Urlaub hatten, o mußte
derjelbe auf die Sommerferien verlegt werden. Der zweite Kurus
kann allerdings nicht das leiten, weil die Betriebszeit der Bienen-
zucht dann fat beendigt it, aber es konnte nicht anders ein.

Der erte Kurus war vom 4. bis 11. Juli cr., es nahmen
Theil: 5 Lehrer.

240

45) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im
Frühjahre 1888.

(Centralbl. pro 1887 Seite 653; pro 1888 Seite 146.)

Vorlin, den 3. März 1888.
Für die Turnlehrerinnen-Prüfung, welche im Frühjahre 1838

zu Berlin abzuhalten iſt, habe ich Termin auf Freitag, den
11. Mai dD. IJ. und folgende Tage anberaumt.

Meldungen der im einem Lehramte ſtehenden Bewerberinnen
jind bei der vorgeſeßten Dienſtbehörde ſpäteſtens bis zum 28. März
d. I., Meldungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir
ſpäteſtens bis zum 12. April d. J. anzubringen. |

Dic nach 8. 4 des Prüfungs -Reglements vom 21. Auguſt
1875 beizubringenden Zeugmjſe über Geſundheit, Führung umd
Lehrthätigkeit können nur dann Berückſichtigung finden, wennſie
in neuerer Zeit ausgeſtellt ſind.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

Bekanntmachung.
VU. Ib. 5602.

46) Lehrkurjus zur Förderung der Bienenzucht im
Negterungöbezirke Königsberg.

DerHerr Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten hat im Jahre 1887
einige Geldmittel zu dem Zwecke der Abhaltung eines Lehrkurſus für
Bienenzucht durc<) den emeritirten Lehrer Kani: zu Friedland im Regie=
rungsbezirke Königsberg bewilligt. Von dem Kanitz iſt über den Kurſus
der folgende Bericht an die Königliche Regierung erſtattet worden:

Nachdem ich alle Vorbereitungen zur Abhaltung des jähr-
lichen Bienenzucht-Lehrfurſus getroffen und den Termm in meiner
Bienenzeitung bekannt gemacht hatte, meldete ſic) eine ſolche An-
zahl Bienenfreunde, daß ich ſie alle auf einmal nicht aufnehmen
konnte und daher entſchloß ich mich auf Anregung des bienen-
wirthichaftlichen Contral-Veremes noch einen zwoiten Lehrkurſus
abzuhalten. Zumerjten Kurſus wurden die von der Königlichen
Negierung beſtimmten 6 Lehrer gezogen. Da zum zweiten Kurſus
ſich mehrere Lehrer gemeldet, aber nicht Urlaub hatten, ſo mußte
derjelbe auf die Sommerferien verlegt werden. Der zweite Kurſus
kann allerdings nicht das leiſten, weil die Betriebszeit der Bienen-
zucht dann faſt beendigt iſt, aber es konnte nicht anders ſein.

Der erſte Kurſus war vom 4. bis 11. Juli cr., es nahmen
Theil: 5 Lehrer.



241

Der zweite Kurus war vom 24.--31. Juli; es nahmen
Theil: 4 Lehrer, 1 Pfarrer und 3 andere Perjonen. Cs wurde
in den Kuren alles in Theorie und Praxis o gelehrt, daß die
Kuriten mit dem ganzen Betriebe bekannt wurden und in den
lezten Tagen chon elbt alles verrichten konnten, o daß ie im
Stande ind, zu Haue den Bienentand zu leiten und dort päter
anderen zum Wegweier dienen zu können.

Diees Jahr war ein ziemlich gutes Homigjahr und es jind
nach dem Jeßigen Stande der Bienenzucht in Preußen Matjjen
Honig geerntet. Viele Tauende ind dadurch gewonnen und
dem Volkswohltande zugute gekommen. So hat 3. B. Lehrer N.
in N., ein Mitglied des hiefigen Veremes, 12 Centner Honig
geerntet und. davon eine Einnahme von über 600 Mark gehabt.
Die Bienenzucht gereicht vielen zum Segen und wird es. mehr
thun, wenn fie mehr und mehr ir's Volk dringt.

47) Verlegung von Terminen für Lehrerinnen- 2.
Prüfungen.

(Centralbl. pro 1888 Seiten 137, 138 und 141, 143.)
Der Termin für die Abgangs-Prüfung an der Lehrerinnen-

Bildungsantalt bei der tädtichen höheren Mädchenchule zu
Elberfeld it vom 16. April auf den 26. April d. J. owie derTermin der Prüfung für Lehrerinnen und für Sprachlehrerinnen
an der tädtichen Lehrerinnen- Bildungsanjtalt zu WiesSbaden

-vom 25. Mai auf den 16. Mai d. "JI.verlegt worden.

48) Unter höheren Unterrichtsantalten, deren Bejuc
gemäß 8. 30 Ziffer 1 in Verbindung mit 8. 3 des Han-noverchen Volksö&lt;ulgejeßes vom 26. Mai“ 1845 von der
Verpflichtung zur Zahlung des Volksjc&lt;ulgeldes befreit,ind nicht blos öffentliche, ondern muh private höhere

ÜUnterrichtöanjtalteun. zu verjteheu.
Berlin, den 12. November 1887.

Nachdem das Königliche Ober - Verwaltungsgericht in dem
Erkemitmjje vom 5. Februar d. IJ. (Entcheidungen Band 14,
S. 216; Centralblatt 1887 S. 366) die ältere, von dem vor-
maligen Hannoverchen Unterrichts-Miniterurm angenommene, ert
durc&lt; den Erlaß diees Miniteriums vom 9. Oktober 1357 als
irrig bezeichnete Auslegung des 8. 30 Nr. 1 des Hannoverchen
Volkschulgeezes vom 26. Mai 1845, daß in dieer Vorchrift
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unter höheren Unterrichtöantalten prwate owohl, als öffentliche
Schulen zu vertehen, omit auch diejenigen Kinder, welche eme
höhere Prwat-Unterricht5anjtalt bejuchen, von der Erlegung des
Volk8-Schulgeldes befreit eien, nach eingehender Prüfung als
die richtige anerkannt und demgemäß entchieden hat, ijt, wie ich
der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 22. September
d. J. erwidere, von der Sc&lt;hulaufichtsSbehörde unter allen Um-
tänden das Verwaltungs5zwangs5verfahren zur Beitreibung trei-
tigen Volkschulgeldes von Kindern, welche eine höhere Prwat-
UnterrichtSöantalt beuchen, fortan zu veragen.

Glaubt der den betheiligten Schulverband in vermögens3-
rechtlicher Beziehung vertretende Schulvortand, daß der Schul-
verband denno&lt;; einen rechtlichen Anjpruch auf Zahlung des
Volkschulgeldes von Kindern habe, welche eine prwate höhere
UnterrichtSantalt beuchen, o bleibt demelben lediglich über-
laen, dieen Anpruch einereits durc Klage im Verwaltungs5-
treitverfahren gemäß 8. 46 Ab. 5 des Zutändigkeitsgeezes vom
1. zugul 1883 gegen den vermeintlich Verpflichteten geltend zumachen.

Der Königlichen Regierung überlae ich, den Schulvorjtand
von N. auf deen wieder angechloene Vortellung vom 30. Augut
d. IJ. dementprechend zu becheiden, denelben aunc&lt; darauf hin-
zuweien, daß die Vorchriften der Abfäke 1 und 2 des Z. 46
a. a. O. auf das Schulgeld keine Anwendung uden, weil das
Schulgeld nicht zu den Abgaben und Leitungen für Volkschulen
im Süme der Abäße 1 und 3 des 8. 46 a. a. OÖ. gehört.

Wird es für eine unbillige Benachtheiligung der vermögen5-
loen und ärmeren Mitglieder der Schulgemeinde zu Gunten der
Wohlhabenden erachtet, daß Kinder, welche eme höhere Unter-
richtsantalt beuchen, von Erlegung des Volkschulgeldes befreit
ind, o it darauf zu bemerken, daß jeder Schulverband bezw.
der den leßteren vertretende Schulvortand in der Lage it, olche
Unbilligkeit dadurch zu beeitigen, daß er den Bechluß faßt, die
Erhebung von Volkschulgeld überhaupt abzuchaffen und die
geammten Mittel zur Unterhaltung der Schule allem durch
eine auf ämmtliche Angehörige des Schulverbandes nach Ver-
hältnis ihres Vermögens und Eimfommens zu vertheilende Um-
lage (Schulteuer) aufbringen zu laen. Einem olchen Bechlujje
würde eitens der SchulaufichtsSbehörde die Genehmigung um
o weniger zu veragen ein, als die Staatsregierung eit Jahren
bereits wiederholt darauf hingewieen hat, wie die Aufbringung
der Unterhaltungskoten bei Volkschulen durch Kopfc&lt;ulgeld ein
Zutand it, auf deen thunlichte Beeitigung hingewirkt werden
muß, weil diee Aufbringungsart der Koten der Volkschulunter-
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haltung vorzug5weie die ärmeren Klaen der Bevölkerung
bedrückt.

Ich überlae der Kömiglichen Regierung, auc&lt; hierauf den
Sculvortand von N. hinzuweien.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: LucanusS.

An
die Königliche Regierung zu N.

(Provinz Hannover.)
VU. IIa. 18705.

49) Grenzen der Zutändigkeit der Shulaufichtöbehörde
und der kir&lt;lichen Auffichtsbehörde bei Bejezung ver-

einigter Schul- und Kir&lt;enämter.
Berlin, den 17. November 1887.

Die Königliche Regierung hat ich veranlaßtgefunden, mittels
des an das Königliche Konitorium zu N. gerichteten Schreibens
vom 17. Juli d. I. dagegen Einpruch zu erheben, daß leßteres
den von Ihr für die Beezung der Präzentortelle in M. in
Ausjicht genommenen Lehrer N. unter dem 23. Jum dD. J. auf=-
gefordert habe, ich an einem von dem Pfarrer N. zu M. zu
bejtimmenden Sonntage dorthin zu begeben, um einen Gotte5-
dient durc; Ansübung der Organmitengechäfte zur Probe zu
leiten, und daß es diefer Aufforderung die Eröffnung an den N.
hinzugefügt habe, ein Nichtercheinen zu dem gedachten Zwecke
werde als eine Ablehnung der Uebertahme der qu. Präzentor=
telle angeehen, oder, wie es an einer anderen Stelle des Be-
richtes vom 10. Augut d. I. heißt, feine Bewerbung müe als
zurückgezogen gelten, falls er etwa der Aufforderung zur Ab-
legung einer Prüfung im Orgelpiele keine Folge leiten würde.

Diejer Empruch beruht anf Verkennung der Grenzen der
Zutändigkeit der Schulaufichtsbehörde und der kirchlichen Auf-
jichtSbehörde bei Beezung vereinigter Schul- und Kirchenämter.

Die Vorchrift des 8. 561, Tit. 11, Th. 1. A. L. R. läßt
"die wegen Prüfung mid Betellung ver Küter oder fontigemr
weltlichen mederen Kirchenbedienten (Organiten 2c.) geltenden
Borj hriften gänzlich unberührt, da ihr Sinn nur der it, daß,
wenn der Küter (oder ein ontiger weltlicher niederer Kirc&lt;hen-
bedienter) zugleich Sculhalter it, wegen einer Prüfung und
Bejtellung als Schulhalter die wegen Prüfung und Betellung
als Schulhalter betehenden Vorchriften (88. 22 ff. Tit. 12 Th. I1.
A. L. R. -- beziehungsweie die entprechenden desfalligen pro-
vinzialrechtlichen Vorchriften) Anwendung finden.
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Die Prüfung und Betellung der evangelichen Küter, Orga-
niten 206. in der Provinz Preußen gehört hierna&lt; nicht zur
Zutändigkeit der zur Beekung von Schultellen Berechtigten,
beziehungsweie der Schulauffichtsbehörde, jondern auschließlich
zur Zutändigkeit der zur Beezung der gedachten Kirc&lt;henbedienten-
tellen Berechtigten, bezw. der kirchlichen Auffichtsbehörde, gemäß
dem Zuaße 189 des Otpreußichen Provinzialrechtes zum 8. 556
Tit. 11 Th. 11. A. L. R. in Verbindung mit den 88. 557 bis
560 a. a. O. und mit den einchlägigen Vorchriften der Kirchen-
gemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1873.

Danach unterliegt es keinem Zweifel, daß das Königliche
Konitorium als kirchliche Aufichts8Sbehörde wohl befugt war,
auc&lt;&lt; ohne Zutimmung und überhaupt ohne Zuziehung der
Königlichen Regierung ich m der ihm geeignet oder erforderlich
ercheinenden Weije den Nachweis führen zu laen, daß der von
der Königlichen Regierung für die Organitentelle in M. in
Vorchlag gebrachte Lehrer N. die für diees Amt erforderliche
Befähigung beitze, und denelben aufzufordern, ich emem Probe-
piele auf der Orgel zu unterziehen. Welchen Werth die kir&lt;liche
AufichtsSbehörde dem Zeugni]ebeilegen wollte, welches dem 2c. N.bei dejjen Prüfung als Lehrer von der Königlichen Prüfungs-
Kommijion über die Befähigung, die derelbe jich im Orgelpieleerworben, ausgetellt hat, mußte (ediglich dem eigenen Ermeen
der firchlichen AufichtsSbehörde überlajjen bleiben.

I&lt; bin daher nicht in der Lage, dem am Schlue des
Berichtes vom 10. Augut d. IJ. getellten Antrage zu entprechen,kann vielmehr mir bedauern, daß die Königliche Regierung durch
ihren auf Verkennung ihrer eigenen und der Zutändigkeit des
Königlichen Konitoriums beruhenden Einjpruch dem Leßteren zu
Der Erwiderung vom 29. Juli d. I. elbt die Veranlajung ge-geben hat.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
voi Goßler.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. DLa. 18559. 6. L

50) Guadenquartal für die Hinterbliebenen jolcher
Schullehrer, welche als Lehrer an einer mehrklaigen
Schule in einem fkollegialichen Verhältnie getanden

haben.
(Centralbl. pro 1887 Seite 775.)

Berlin, den 17. November 1887.
Die Verfügung der Königlichen Regierung zu N. vom 30. Jum

d. J., durc&lt; welche angeordnet worden, daß das Gehalt des am
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Die Prüfung und Beſtellung der evangeliſchen Küſter, Orga-
niſten 206. in der Provinz Preußen gehört hierna< nicht zur
Zuſtändigkeit der zur Beſekung von Schulſtellen Berechtigten,
beziehungsweiſe der Schulauffichtsbehörde, jondern ausſchließlich
zur Zuſtändigkeit der zur Beſezung der gedachten Kirc<henbedienten-
ſtellen Berechtigten, bezw. der kirchlichen Aufſfichtsbehörde, gemäß
dem Zuſaße 189 des Oſtpreußiſchen Provinzialrechtes zum 8. 556
Tit. 11 Th. 11. A. L. R. in Verbindung mit den 88. 557 bis
560 a. a. O. und mit den einſchlägigen Vorſchriften der Kirchen-
gemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1873.

Danach unterliegt es keinem Zweifel, daß das Königliche
Konſiſtorium als kirchliche Aufſichts8Sbehörde wohl befugt war,
auc<< ohne Zuſtimmung und überhaupt ohne Zuziehung der
Königlichen Regierung ſich m der ihm geeignet oder erforderlich
erſcheinenden Weije den Nachweis führen zu laſſen, daß der von
der Königlichen Regierung für die Organiſtenſtelle in M. in
Vorſchlag gebrachte Lehrer N. die für dieſes Amt erforderliche
Befähigung beſitze, und denſelben aufzufordern, ſich emem Probe-
ſpiele auf der Orgel zu unterziehen. Welchen Werth die kir<liche
AufſichtsSbehörde dem Zeugni]ſſe beilegen wollte, welches dem 2c. N.
bei dejjſen Prüfung als Lehrer von der Königlichen Prüfungs-
Kommijſion über die Befähigung, die derſelbe jich im Orgelſpiele
erworben, ausgeſtellt hat, mußte (ediglich dem eigenen Ermeſſen
der firchlichen AufſichtsSbehörde überlajjen bleiben.

I< bin daher nicht in der Lage, dem am Schluſſe des
Berichtes vom 10. Auguſt d. IJ. geſtellten Antrage zu entſprechen,
kann vielmehr mir bedauern, daß die Königliche Regierung durch
ihren auf Verkennung ihrer eigenen und der Zuſtändigkeit des
Königlichen Konſiſtoriums beruhenden Einjpruch dem Leßteren zu
Der Erwiderung vom 29. Juli d. I. ſelbſt die Veranlaſjung ge-
geben hat.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
voi Goßler.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. DLa. 18559. 6. L

50) Guadenquartal für die Hinterbliebenen jolcher
Schullehrer, welche als Lehrer an einer mehrklaſſigen
Schule in einem fkollegialiſchen Verhältniſſe geſtanden

haben.
(Centralbl. pro 1887 Seite 775.)

Berlin, den 17. November 1887.
Die Verfügung der Königlichen Regierung zu N. vom 30. Jum

d. J., durc< welche angeordnet worden, daß das Gehalt des am
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5. September v. J. vertorbenen Lehrers N., welcher an der
mehrkflaigen Volks&lt;hule in N. angetellt geween it, omit in
follegialichen Verhältnijjen gejtanden hat, ohne Abzug der -- Mark
Koten, die die zeitweilige Wahrnehmung der erledigten Stelle
durc&lt; andere Lehrer veruracht hat, der hinterbliebenen Witwe
Des p. N. für die auf den Sterbemonat folgenden drei Monate
als Gnadenkompetenz zu zahlen ei, entpricht der Vorchrift unter
Zifer 1 der Allerhöchten Kabinet8-Ordre vom 27. April 1816
(G. S. S. 134).

Ob die Untercheidung, welche die gedachte Kabinets-Ordre
in Zier 1 und 2 bezüglich der Gnadenkompetenz zwichen Beamten,
die Mitglieder eines Kollegiums ind, und Beamten, in nicht
kollegialichen Verhältmen macht, darin ihren Grund hat, daß
in einem Kollegium die Vertretung eines einzelnen Mitgliedes
in der Regel ohne Koten zu ermöglichen it, kann dahin getellt
bleiben, da die gedachte Ordre unter Ziffer 1 ohne Rückjicht
darauf, ob im einzelnen Falle die eintweilige Wahrnehmung
einer dur; Tod ihres Inhabers erledigten Stelle mit oder
ohne Koten zu ermöglichen it, vorchreibt, daß den Hinterblie-
benen der Beamten, welche zu einem Kollegium gehören oder
bei demelben arbeiten, außer dem Sterbemonate jede8mal noch
die volle Beoldung für die zunächt folgenden drei Monate zu
gewähren it.

Im übrigen it auch die Vorchrift unter Ziffer 2 der Kabi-
net5-Ordre vom 27. April 1816 inzwichen durch 8. 2 des Ge-
jedes vom 6. Februar 1881 (G. S. S. 17)*) dahim abgeändert
worden, daß. die Hinterbliebenen der eine etatsmäßige Stelle be-
kleidenden unmittelbaren Staatsbeamten für das auf den Sterbe-
monat folgende Vierteljahr noMm die volle Beoldung des Ver-
torbenen (Gnadenquartal) erhalten, auch wenn derelbe nicht in
fkollegialichen Verhältnien getanden hat.

Hiernach kann der Bechwerde über die Verfügung der König-
lichen Regierung zu N. vom 30. Juni d. IJ. eine weitere Folge
nicht gegeben werden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
- ImAuftrage: de la Croix.

An
das Bürgermeijter-ÄAmt zu N.

VU. II a. 19561.

*) Centralbl. pro 1881 Seite 287.

1888. 17
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51) Die einem Lehrer aus Staatsfond5 widerruflich ge-
währte Dientalterözulage, welche derelbe zur Zeit der
Penionirung bezieht, it bei der Fetehung der Höhe

der Penion in Anre&lt;hnung zu bringen.
Berlin, den 22. November 1887.

Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichtes
vom 12. v. M. mit dem Erwidern zurück, daß ich die Bechwerde
Des Lehrers N. wogen Nichtanrechnung der von ihm bezogenen
DienjtalterSzulage bei Fetezung der Höhe einer Penion nicht
für ungerechtfertigt erachten kann. Nach 8. 4 Abf. 2 des Penjion8-
gejeßes vom 6. Juli 1885 kommt die aus Staatsfonds wider-
rüflich gewährte DientalterSzulage, welche der Lehrer zur Zeit
der Penjiomrung bezieht, m Anrechnung. Nach der Abicht dieer
Vorchrift ercheimt es nicht zuläig, eimem Lehrer die Dientalter5-
zulage, welche er bis zu dem Zeitpunkte der Penionirung be-
zogen hat, zu derelben Zeit, in welcher die Entcheidung über
die Höhe der zu gewährenden Penion erfolgt, zu entziehen und
dieelbe demgemäß bei der Berechnung der Penjion außer Betracht
zu laen. Die Königliche Regierung veranlaje ich daher, unter
Hinzurechnung der Dientalter5Szulage von 180 Mk. zu dem Ge-
ammtdienteinfommen, die Höhe der dem Bechwerdeführer zu
gewährenden Penion anderweit fejtzujezen und den Petenten
hiernach mit Becheid zu verehen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung in N.

VU. II.b. 8278.

52) Fejtehung des Werthes der Dientwohnung bei der
Penionirung der Volkshullehrer.

Unter die Naturalien im Sinne des 8. 45 des Zu-
tändigkeitsgeeßes vom 1. Augut 1883 ind „freie Woh-

nung und Feuerung“ nicht zu rechnen.
(Centrabl. pro 1887 Seite 387.)

Berlin, den 22. November 1887.
Ihre Bechwerde vom 30. Augut d. J., betreffend ander-

weite Fetezung der Ihnen zu gewährenden Penion, wird hier-
Durc&lt; al8 unbegründet zurückgewieen. Es entpricht dem Sinne
und der Abicht des Penionsgeezes, den auf das penionsfähige
Geammtdienteinkommen eines Lehrers anzurec&lt;hnenden Geldwerth
des Dientemolumentes eimer freien Wohnung lediglich auf den-
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51) Die einem Lehrer aus Staatsfond5 widerruflich ge-
währte Dienſtalterözulage, welche derſelbe zur Zeit der
Penſionirung bezieht, iſt bei der Feſtſehung der Höhe

der Penſion in Anre<hnung zu bringen.

Berlin, den 22. November 1887.
Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichtes

vom 12. v. M. mit dem Erwidernzurück, daß ich die Beſchwerde
Des Lehrers N. wogen Nichtanrechnung der von ihm bezogenen
DienjtalterSzulage bei Feſtſezung der Höhe ſeiner Penſion nicht
für ungerechtfertigt erachten kann. Nach 8. 4 Abf. 2 des Penjion8-
gejeßes vom 6. Juli 1885 kommt die aus Staatsfonds wider-
rüflich gewährte DienſtalterSzulage, welche der Lehrer zur Zeit
der Penjiomrung bezieht, m Anrechnung. Nach der Abſicht dieſer
Vorſchrift erſcheimt es nicht zuläſſig, eimem Lehrer die Dienſtalter5-
zulage, welche er bis zu dem Zeitpunkte der Penſionirung be-
zogen hat, zu derſelben Zeit, in welcher die Entſcheidung über
die Höhe der zu gewährenden Penſion erfolgt, zu entziehen und
dieſelbe demgemäß bei der Berechnung der Penjion außer Betracht
zu laſſen. Die Königliche Regierung veranlajſſe ich daher, unter
Hinzurechnung der Dienſtalter5Szulage von 180 Mk. zu dem Ge-
ſammtdienſteinfommen, die Höhe der dem Beſchwerdeführer zu
gewährenden Penſion anderweit fejtzujezen und den Petenten
hiernach mit Beſcheid zu verſehen.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung in N.

VU. II.b. 8278.

52) Fejtſehung des Werthes der Dienſtwohnung bei der
Penſionirung der Volksſhullehrer.

Unter die Naturalien im Sinne des 8. 45 des Zu-
ſtändigkeitsgeſeßes vom 1. Auguſt 1883 ſind „freie Woh-

nung und Feuerung“ nicht zu rechnen.

(Centraſbl. pro 1887 Seite 387.)

Berlin, den 22. November 1887.
Ihre Beſchwerde vom 30. Auguſt d. J., betreffend ander-

weite Feſtſezung der Ihnen zu gewährenden Penſion, wird hier-
Durc< al8 unbegründet zurückgewieſen. Es entſpricht dem Sinne
und der Abſicht des Penſionsgeſezes, den auf das penſionsfähige
Geſammtdienſteinkommen eines Lehrers anzurec<hnenden Geldwerth
des Dienſtemolumentes eimer freien Wohnung lediglich auf den-
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jenigen Betrag fetzutellen, welcher dem örtlichen Miethspreie
einer Wohnung entpricht, wie ie der Inhaber der betreffenden
Lehrertelle nach den normativen Vorchriften über den Dient-
wohnungsbedarf für Lehrertellen haben oll, ohne Rückicht
darauf, ob die Dientwohnung, welche dem Lehrer jeweilig über-
wiejen ijt, thatjächlich hinter dem normalen Wohnungsbedarfezurücbleibt oder über den leßteren hinausgeht.

Unter Berücjichtigung diees Geichtspunktes hat die König-
liche Regierung, nach Einholung eines Gutachtens des Kreisland-
rathes, den Werth Ihrer Dientwohnung zutreffend auf 300 Mk.
fetgetellt.

An
den penionirten Lehrer Herrn N. zu N.

Auf den Bericht vom 19. Oktober 1887 erhält die Königl.
Regierung anbei meinen Becheid an den 2c. N. zur Kenntnis-
nahme und Aushändigung gegen Zujtellungösurkunde.

Wa5 den Vorchlag der Königl. Regierung betrifft, den Be-
c&lt;werdeführer auf 8. 45 des Zujtändigkeitösgeezes vom 1. Augut
1883 zu verweien, jo bemerke ich, daß unter die Naturalien im
Sinne des eitirten 8. 45 „freie Wohnung und Feuerung“ nicht
zu rechnen ind. Der Abjaß 1, 8. 4 des Penjions8geezes vom
6. Juli 1885 jtellt „freie Wohnung und Feuerung“ geondert
neben „Naturalien und Ertrag von Dientländereien“ und dcr
Abjatz 3 des citirten Paragraphen, im welchem auf den 8. 45 des
Zujtändigkeitsgeezes Bezug genommen wird, handelt nur von
„Naturalien und dem Ertrage von Dientländereien“ -- efyr. auch
Nr. 9 der Ausführungsanweiung vom 2. März 1886 -- U. U1b.
5167. -- Centralbl. 1886 S. 387.

Vebrigens kommt auch hinichtlich der „Naturalien“ der
citirte 8. 45 mir dann im Anwendung, wenn und o lange es ich
um eine „amtliche Fetezung des Eimkommens der Elementar-
lehrer“ handelt. Sobald der betreffende Lehrer aus dem Sc&lt;ul-
diente ausgechieden it, kann nur der8. 15 des Penjionsgeeßes
von. 6.. Juli 41885.. Plaß- greifen.-- T

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
dic Königliche Regierung zu N.

VU. Db. 8384.

17*
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jenigen Betrag feſtzuſtellen, welcher dem örtlichen Miethspreiſe
einer Wohnung entſpricht, wie ſie der Inhaber der betreffenden
Lehrerſtelle nach den normativen Vorſchriften über den Dienſt-
wohnungsbedarf für Lehrerſtellen haben ſoll, ohne Rückſicht
darauf, ob die Dienſtwohnung, welche dem Lehrer jeweilig über-
wiejen ijt, thatjächlich hinter dem normalen Wohnungsbedarfe
zurücbleibt oder über den leßteren hinausgeht.

Unter Berücjichtigung dieſes Geſichtspunktes hat die König-
liche Regierung, nach Einholung eines Gutachtens des Kreisland-
rathes, den Werth Ihrer Dienſtwohnung zutreffend auf 300 Mk.
feſtgeſtellt.

An
den penſionirten Lehrer Herrn N. zu N.

Auf den Bericht vom 19. Oktober 1887 erhält die Königl.
Regierung anbei meinen Beſcheid an den 2c. N. zur Kenntnis-
nahme und Aushändigung gegen Zujtellungösurkunde.

Wa5 den Vorſchlag der Königl. Regierung betrifft, den Be-
ſc<werdeführer auf 8. 45 des Zujtändigkeitösgeſezes vom 1. Auguſt
1883 zu verweiſen, jo bemerke ich, daß unter die Naturalien im
Sinne des eitirten 8. 45 „freie Wohnung und Feuerung“ nicht
zu rechnen ſind. Der Abjaß 1, 8. 4 des Penjions8geſezes vom
6. Juli 1885 jtellt „freie Wohnung und Feuerung“ geſondert
neben „Naturalien und Ertrag von Dienſtländereien“ und dcr
Abjatz 3 des citirten Paragraphen, im welchem auf den 8. 45 des
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53) EGinfünfte an Schulgeld, welche ihrer Natur nach
teigend und fallend ind, dürfen bei der Berechnung
der Penion eines Volksj&lt;ullehrers nicht unberüc&gt;ich-
tigt bleiben.

Abc&lt;haffung der Einrichtung, nac&lt; welcher das Schul-geld als ein einer Natur nach teigendes und fallendes
perönliches Dientemolumenti der Lehrer, einen Theil

des vokfationöSmäßigen Dienteinkommens derelben
bildet.

Berlin, ven 25. November 1887.
 Auf den Bericht vom 2. November d. J. erwidere ich der

Kömigl. Regierung, daß 1ic&lt; die Bechwerde des penionirten
Lehrers N. nicht für ungerechtfertigt zu erachten vermag. Laut
Vokationsurkunde vom 8. Augut 1846 waren dem Bechwerde-
führer zugeichert „1) 80 Thlr. = 240 Mk. in baarem Gelde
aus dem auffommenden Schulgelde, 2) das geammte den obigen
Betrag überteigende Schulgeld“. „Sollte das Schulgeld zur
Deckung der fet zugeicherten 80 Thlr. nicht ausreichen, o ollte
der Fehlbetrag von den betheiligten Grundbeißern aufgebracht
werden.“ Hiernach kann nur angenommen werden, daß zu dem
Dienteinkommen des Lehrers, außer einem Fixum von 80 Thlr.
= 240 Mk., auch noch als ein einer Natur nach teigendes
und fallendes Dientemolument im Sinne des Ab. 4 8. 4 des
Penionösgeeße8 das den Betrag von 80 Thlr. überteigende
Schulgeld gehörte.

Dieer Theil der Schulgeld -Emfünfte hätte daher bei der
Berechnung der Penion des 2c. N. nicht unberückichtigt bleiben
dürfen. Die Königl. Regierung veranlae ich hiernach die dem
Bechwerdeführer zu gewährende Penion anderweit fetzuetzen
und denelben auf eine nebt Anlage wiederbeigefügte Bechwerde
vom 7. Oktober d. IJ. mit Becheid zu verchen.

Uebrigens bemerke ich unter Hinweis auf die im Central-
blatte zum Abdrucke gebrachten Erlae -- efr. u. A. Erlaß vom
21. Mai 1886 -- DÜ. Ula. 12285 -- Centralbl. pro 1886
S. 502 --, daß die Einrichtung, nac&lt;ß welcher das Schulgeld
als ein einer Natur nach jteigendes und fallendes perönliches
Dientemolument der Lehrer, einen Theil des vokationsmäßigen
Dienteinkommens derelben bildet, thunlicht zu beeitigen it und
preche ich die Erwartung aus, daß olches bei Gelegenheit der
eingetretenen Vakanz im vorliegenden Falle gechehen it.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

V. Mb. 8514.
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53) EGinfünfte an Schulgeld, welche ihrer Natur nach
ſteigend und fallend ſind, dürfen bei der Berechnung
der Penſion eines Volksjſ<ullehrers nicht unberüc>ſich-
tigt bleiben.

Abſc<haffung der Einrichtung, nac< welcher das Schul-
geld als ein ſeiner Natur nach ſteigendes und fallendes
perſönliches Dienſtemolumenti der Lehrer, einen Theil

des vokfationöSmäßigen Dienſteinkommens derſelben
bildet.

Berlin, ven 25. November 1887.
Aufden Bericht vom 2. November d. J. erwidere ich der

Kömigl. Regierung, daß 1ic< die Beſchwerde des penſionirten
Lehrers N. nicht für ungerechtfertigt zu erachten vermag. Laut
Vokationsurkunde vom 8. Auguſt 1846 waren dem Beſchwerde-
führer zugeſichert „1) 80 Thlr. = 240 Mk. in baarem Gelde
aus dem auffommenden Schulgelde, 2) das geſammte den obigen
Betrag überſteigende Schulgeld“. „Sollte das Schulgeld zur
Deckung der feſt zugeſicherten 80 Thlr. nicht ausreichen, ſo ſollte
der Fehlbetrag von den betheiligten Grundbeſißern aufgebracht
werden.“ Hiernach kann nur angenommen werden, daß zu dem
Dienſteinkommen des Lehrers, außer einem Fixum von 80 Thlr.
= 240 Mk., auch noch als ein ſeiner Natur nach ſteigendes
und fallendes Dienſtemolument im Sinne des Abſ. 4 8. 4 des
Penſionösgeſeße8 das den Betrag von 80 Thlr. überſteigende
Schulgeld gehörte.

Dieſer Theil der Schulgeld -Emfünfte hätte daher bei der
Berechnung der Penſion des 2c. N. nicht unberückſichtigt bleiben
dürfen. Die Königl. Regierung veranlaſſe ich hiernach die dem
Beſchwerdeführer zu gewährende Penſion anderweit feſtzuſetzen
und denſelben auf ſeine nebſt Anlage wiederbeigefügte Beſchwerde
vom 7. Oktober d. IJ. mit Beſcheid zu verſchen.

Uebrigens bemerke ich unter Hinweis auf die im Central-
blatte zum Abdrucke gebrachten Erlaſſe -- efr. u. A. Erlaß vom
21. Mai 1886 -- DÜ. Ula. 12285 -- Centralbl. pro 1886
S. 502 --, daß die Einrichtung, nac<ß welcher das Schulgeld
als ein ſeiner Natur nach jteigendes und fallendes perſönliches
Dienſtemolument der Lehrer, einen Theil des vokationsmäßigen
Dienſteinkommens derſelben bildet, thunlichſt zu beſeitigen iſt und
ſpreche ich die Erwartung aus, daß ſolches bei Gelegenheit der
eingetretenen Vakanz im vorliegenden Falle geſchehen iſt.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

 

An
die Königliche Regierung zu N.

V. Mb. 8514.
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54) Heranziehung des Stelleneinkommens einer Lehrer-
telle zur Aufbringung der in Gemäßheit des Geetzes

vom 6. Juli 1885 zu zahlenden Penion3beträge.
(Centralbl. pro 1887 Seite 653.)

Berlin, den 28. November 1887.
Mit Bezug auf die im Abchrift vorgelegte, dorteitige Cir-

kularverfügung vom 17. Oktober d. I. ehe ich mh veranlaßt, die
Königliche Regierung darauf aufmerßham zu machen, daß die im
Abaße 2 diejer Verfügung ausgeprochene Anicht, nach welcher
das BenionsSgees vom 6. Juli 1885 die Heranziehung des
Stelleneinfommens zur Aufbringung der Penion zwar zuläßt,
aber nicht vorchreibt, auf Irrthum beruht. Zu den im Abj. 1
S. 26 1. ec. genannten „biSher zur Aufbringung der Penion des
Lehrer3 Verpflichteten“ gehört auch das Stelleneinkommen.

Bei Begründung der Anträge, durch welche in den päteren
Stadien der Berathung des Geezes der Ab. 2 des citirten
S. 26 zur Aufnahme gelangte, it diees ausdrücklich betont.
worden und kann es hiernach keinem Zweifel unterliegen, daß
nac&lt; dem Simne und der Abicht des BPenionögeezes das
Stelleneimkommen im allen Fällen -- unter Beobachtung der ein-
fIc&lt;ränfenden Betimmungen des Ab. 2 -- zur Aufbringung der
zu zahlenden VentionsSbeiträge herangezogen werden oll. Die
Kömtgliche Regierung veranlajje ich, dieem Geichtöpunkte bei der
praktichen Handhabung Ihrer Cirkularverfügung vom 17. Ok:
tober d. IJ. Rechnung zu tragen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.An -

die Königliche Regierung zu N.
VU. I1Nb. 8580.

55) Verpflichtung der Lehrer zur Zahlung der Gehalts3-
verbeerungögelder an die Elementarlehrer-Witwen-

und Waienfaje.
Berlin, den 14. Dezember 1887.

Nach Inhalt des Berichtes vom 16. November dD. I. habendie Lehrer A. in B. und C. in D., welche von einer zweiten
Lehrertelle in eine erte aufgerückt ind, eine Befreiung von der
Zahlung des Gehaltsverbeerungs-Beitrages zur Elementarlehrer-
Witwen- und Waienkaje erfahren. Die Königliche Regierung
hält dies für gerechtfertigt, indem Sie aus der Nr. 3 des Er-
laje3 vom 27. Mai 1882*), wonach von der Verpflichtung zur

*) Centralbl. pro 1882 Seite 725.
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54) Heranziehung des Stelleneinkommens einer Lehrer-
ſtelle zur Aufbringung der in Gemäßheit des Geſetzes

vom 6. Juli 1885 zu zahlenden Penſion3beträge.

(Centralbl. pro 1887 Seite 653.)

Berlin, den 28. November 1887.
Mit Bezug auf die im Abſchrift vorgelegte, dortſeitige Cir-

kularverfügung vom 17. Oktober d. I. ſehe ich mh veranlaßt, die
Königliche Regierung darauf aufmerßham zu machen, daß die im
Abſaße 2 diejer Verfügung ausgeſprochene Anſicht, nach welcher
das BenſionsSgeſes vom 6. Juli 1885 die Heranziehung des
Stelleneinfommens zur Aufbringung der Penſion zwar zuläßt,
aber nicht vorſchreibt, auf Irrthum beruht. Zu den im Abj. 1
S. 26 1. ec. genannten „biSher zur Aufbringung der Penſion des
Lehrer3 Verpflichteten“ gehört auch das Stelleneinkommen.

Bei Begründung der Anträge, durch welche in den ſpäteren
Stadien der Berathung des Geſezes der Abſ. 2 des citirten
S. 26 zur Aufnahme gelangte, iſt dieſes ausdrücklich betont.
worden und kann es hiernach keinem Zweifel unterliegen, daß
nac< dem Simne und der Abſicht des BPenſionögeſezes das
Stelleneimkommen im allen Fällen -- unter Beobachtung der ein-
fIc<ränfenden Beſtimmungen desAbſ. 2 -- zur Aufbringung der
zu zahlenden VentionsSbeiträge herangezogen werden ſoll. Die
Kömtgliche Regierung veranlajje ich, dieſem Geſichtöpunkte bei der
praktiſchen Handhabung Ihrer Cirkularverfügung vom 17. Ok:
tober d. IJ. Rechnung zu tragen.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An -
die Königliche Regierung zu N.

VU. I1Nb. 8580.

55) Verpflichtung der Lehrer zur Zahlung der Gehalts3-
verbeſſerungögelder an die Elementarlehrer-Witwen-

und Waiſenfajſe.

Berlin, den 14. Dezember 1887.
NachInhalt des Berichtes vom 16. November dD. I. haben

die Lehrer A. in B. und C.in D., welche von einerzweiten
Lehrerſtelle in eine erſte aufgerückt ſind, eine Befreiung von der
Zahlung des Gehaltsverbeſſerungs-Beitrages zur Elementarlehrer-
Witwen- und Waiſenkaſje erfahren. Die Königliche Regierung
hält dies für gerechtfertigt, indem Sie aus der Nr. 3 des Er-
laſje3 vom 27. Mai 1882*), wonach von der Verpflichtung zur

*) Centralbl. pro 1882 Seite 725.
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Leitung eines Gehaltsverbeerung5-Beitrages diejenigen Zulagen,
welche zur Erfüllung des Minimalgehaltes gewährt werden, aus=
genommen werden ollen, den Schluß gezogen hat, daß ich ein
Lehrer der Witwenkajje nicht beitragspflichtig mache, wenn er
bei Verezung von einer zweiten auf eine erjte oder alleinige
Lehrertelle nur das Mimmalgehalt dieer Stelle erhalte, wie
denn auch ein Lehrer eines Beitrages mc&lt;t chuldig werde, wenn
eine Verezung von einer zweiten Lehrerjtelle auf dem Lande
nd eine, nur mit dem Minimalate dotirte tädtiche Lehrertelleerfolge.

Diee Behandlung der Sache entpricht nicht den betehenden
Vorchriften. Nac&lt; der Nr. 1 des oben erwähnten Erlaes vom
27. Mai 1882 hat die Auffichtsbehörde erforderlichen Falles für
jeden Ort das Minimaleinkommen eines Elementarlehrers fejtzu-
ezen, und in der Regel wird in Orten mit mehr als einer
Lehrertelle das Einkommen der leßten Lehrertelle für das ört-
liche Minimaleinkommen eines Elementarlehrers anzujehen ein.
Rückt ein Lehrer aus einer Stelle in eine andere desjelben Ortes
auf, die mit einem höheren Einkommen ausgetattet ijt, jo erfährter damit eine Gehalt5sverbejerung, von welcher nach der Betim-
mung unter Nr. 2 des Erlajes vom 27. Mai 1882, wie dies
bereits im dem Erlae vom 5. Dezember 1873 (Centralblatt für
die geammte Unterrichtsverwaltung 1874 Seite 216) ausge-
prochen worden, der Beitrag zur Elementarlehrer-Witwen- und
Waienkae unbedingt zu entrichten it.

Wird eim Lehrer von eimer zweiten Lehrertelle auf dem
Lande in eine tädtiche Lehrertelle ut höherem Gehalte vereßt,
o it er zur Zahlung eines Gehaltsverbeerung5-Beitrages auch
dann verpflichtet, wenn und oweit ein neues Eimkommen über
das Minimaleinkommen eines Elementarlehrers in der betreffenden
Stadt hinausgeht.

Hiernach veranlaje ich die Königliche"Regierung, mc&lt;t blosdie beiden Lehrer A. in B. und C. in D., ondern auch die
ontigen Elementarlehrer, welche mit Unre&lt;t von der Zahlung
der Gehaltsverbeerungs-Beiträge befreit worden ind, dazu nach-
träglich heranzuziehen und ebeno in Zufunft die obigen Grund-jäße zur Richtchnur zu nehmen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertreting: Lucanus.

An
die Königliche Regierung zu N.

G. II 2739.
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Leiſtung eines Gehaltsverbeſſerung5-Beitrages diejenigen Zulagen,
welche zur Erfüllung des Minimalgehaltes gewährt werden, aus=
genommen werden ſollen, den Schluß gezogen hat, daß ſich ein
Lehrer der Witwenkajje nicht beitragspflichtig mache, wenn er
bei Verſezung von einer zweiten auf eine erjte oder alleinige
Lehrerſtelle nur das Mimmalgehalt dieſer Stelle erhalte, wie
denn auch ein Lehrer eines Beitrages mc<t ſchuldig werde, wenn
ſeine Verſezung von einer zweiten Lehrerjtelle auf dem Lande
nd eine, nur mit dem Minimalſate dotirte ſtädtiſche Lehrerſtelle
erfolge.

Dieſe Behandlung der Sache entſpricht nicht den beſtehenden
Vorſchriften. Nac< der Nr. 1 des oben erwähnten Erlaſes vom
27. Mai 1882 hat die Auffichtsbehörde erforderlichen Falles für
jeden Ort das Minimaleinkommen eines Elementarlehrers fejtzu-
ſezen, und in der Regel wird in Orten mit mehr als einer
Lehrerſtelle das Einkommen der leßten Lehrerſtelle für das ört-
liche Minimaleinkommen eines Elementarlehrers anzujehen ſein.
Rückt ein Lehrer aus einer Stelle in eine andere desjelben Ortes
auf, die mit einem höheren Einkommenausgeſtattet ijt, jo erfährt
er damit eine Gehalt5sverbeſjerung, von welcher nach der Beſtim-
mung unter Nr. 2 des Erlajſes vom 27. Mai 1882, wie dies
bereits im dem Erlaſſe vom 5. Dezember 1873 (Centralblatt für
die geſammte Unterrichtsverwaltung 1874 Seite 216) ausge-
ſprochen worden, der Beitrag zur Elementarlehrer-Witwen- und
Waiſenkaſſe unbedingt zu entrichten iſt.

Wird eim Lehrer von eimer zweiten Lehrerſtelle auf dem
Lande in eine ſtädtiſche Lehrerſtelle ut höherem Gehalte verſeßt,
ſo iſt er zur Zahlung eines Gehaltsverbeſſerung5-Beitrages auch
dann verpflichtet, wenn und ſoweit ſein neues Eimkommen über
das Minimaleinkommen eines Elementarlehrers in der betreffenden
Stadt hinausgeht.

Hiernach veranlajſe ich die Königliche"Regierung, mc<t blos
die beiden Lehrer A. in B. und C. in D., ſondern auch die
ſonſtigen Elementarlehrer, welche mit Unre<t von der Zahlung
der Gehaltsverbeſſerungs-Beiträge befreit worden ſind, dazu nach-
träglich heranzuziehen und ebenſo in Zufunft die obigen Grund-
jäße zur Richtſchnur zu nehmen.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertreting: Lucanus.

An
die Königliche Regierung zu N.

G. II 2739.
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56) Die provioric&lt;e Antellung bezw. die kommija-
riche Bechäftigung von Lehrern und Lehrerinnen darf
über das nothwendige Maß nicht ausgedehnt werden.

Auftellung eines Regulativs über Antellung, Be-
oldung und PRenionirung des Lehrperonales einer

Schule.
Berlin, den 29. Dezember 1887.

Wenndie Königl. Regierung in dem Berichte vom 10. Novem-
ber d. J., betreffend die Antellung der Lehrerinnen N. und M.
an der höheren Töchterchule in N., die Entchuldigung für die
ungewöhnlich lange Verzögerung der definitiven Antellung der
genannten Lehrerinnen darin findet, daß der Magijtrat m N.
dieelbe nicht rechtzeitig beantragt habe, jovermag ich dies nicht
als richtig anzuerkennen. Es gehört vielmehr zu den Obliegen-
heiten der Aufichtsbehörde, darüber zu wachen, daß die joge-
nannte provioriche Antellung, bezw. die kommiariche Bechäfti-
gung von Lehrern und Lehrerinnen, nicht über das nothwendige
Maß ausgedehnt werde. DIRE IIa

Im Uebrigen kann ich der Königl. Regierung darim nur
beitimmen, daß das Geez vom 6. Juli 1885 auf den vor-
liegenden Fall keine Anwendung findet, daß vielmehr bei der
Penionirung der beiden Lehrerinnen die bisSherigen für den
dortigen Bezirk geltenden Normen zur Anwendung kommen.

I&lt; nehme aber Anlaß, die Königl. Regierung darauf hinzu-
weien, wie tarken Grund Sie habe, bei Schulen der hier in Betracht
kommenden Art, auf dic Auftellung eines Regulativs über An-
tellung 2c. und Penionirung der Lehrer 2c. an der höheren Mäd-
&lt;hen&lt;hule m N. nach dem Vorgange der Einrichtung der mitt-
leren Schule in N. (Erlaß vom 8. März 1886 -- Centralbl. 1886
S. 404) hinzuwirken.

Hiernac&lt; wolle die Königl. Regierung die Lehrerinnen N.
und M. in N. auf die Eingabe vom 12. September d. IJ. mit
entjprechendem Becheide verehen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

Än
die Königliche Regierung zu N.

ÜU. Ida. 20148. U. DIb,
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56) Die proviſoriſc<e Anſtellung bezw. die kommiſja-
riſche Beſchäftigung von Lehrern und Lehrerinnen darf
über das nothwendige Maß nicht ausgedehnt werden.

Aufſtellung eines Regulativs über Anſtellung, Be-
ſoldung und PRenſionirung des Lehrperſonales einer

Schule.

Berlin, den 29. Dezember 1887.
Wenndie Königl. Regierung in dem Berichte vom 10. Novem-

ber d. J., betreffend die Anſtellung der Lehrerinnen N. und M.
an der höheren Töchterſchule in N., die Entſchuldigung für die
ungewöhnlich lange Verzögerung der definitiven Anſtellung der
genannten Lehrerinnen darin findet, daß der Magijtrat m N.
dieſelbe nicht rechtzeitig beantragt habe, jovermag ich dies nicht
als richtig anzuerkennen. Es gehört vielmehr zu den Obliegen-
heiten der Aufſichtsbehörde, darüber zu wachen, daß die joge-
nannte proviſoriſche Anſtellung, bezw. die kommiſſariſche Beſchäfti-
gung von Lehrern und Lehrerinnen, nicht über das nothwendige
Maß ausgedehnt werde. DIRE IIa

Im Uebrigen kann ich der Königl. Regierung darim nur
beiſtimmen, daß das Geſez vom 6. Juli 1885 auf den vor-
liegenden Fall keine Anwendung findet, daß vielmehr bei der
Penſionirung der beiden Lehrerinnen die bisSherigen für den
dortigen Bezirk geltenden Normen zur Anwendung kommen.

I< nehme aber Anlaß, die Königl. Regierung darauf hinzu-
weiſen, wie ſtarken Grund Sie habe, bei Schulen der hier in Betracht
kommenden Art, auf dic Aufſtellung eines Regulativs über An-
ſtellung2c. und Penſionirungder Lehrer2c.ander höheren Mäd-
<henſ<hule m N. nachdem Vorgange der Einrichtung der mitt-
leren Schule in N. (Erlaß vom 8. März 1886 -- Centralbl. 1886
S. 404) hinzuwirken.

Hiernac< wolle die Königl. Regierung die Lehrerinnen N.
und M. in N. auf die Eingabe vom 12. September d. IJ. mit
entjprechendem Beſcheide verſehen.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

Än
die Königliche Regierung zu N.

ÜU. Ida. 20148. U. DIb,



252

57) Wird an Stelle einer privaten Fabrikchule bei der
Bolksc&lt;hule des Ortes eine beondere Klae für den
Unterrichi der in der Fabrik bechäftigten |&lt;hulpflichtigen
Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren eingerichtet, o
hat der Lehrer, welchem die beondere Schulklae über-
wieen wird, als ein an der öffentlichen Volkschule des
Ortes angetellter Lehrer alle Rechte und Pflichten der

an den öffentlichen Volks&lt;ulen angejtellten Lehrer.

Berlin, den 5. Januar 1888.
Die Fabrikc&lt;ule m N. it, wie ich der Königl. Regierung

auf die Berichte vom 16. Oktober 1886, 21. April v. I. und
20. Zum v. J. erwidere, weder eine öffentliche Volkschule, noch
überhaupt eine öffentliche Schule, jondern eine Privatchule.Daß diee mit Genehmigung der Schulauficht5behörde ein-
gerichtete Fabrifchule nicht als eine Volkschule angeprochen
werden kann, ergiebt ich ohne Weiteres aus der Betunmung
des 8. 135 der Gewerbeordnung für das Deutche Reich in der
Faung des Geezdes vom 1. Juli 1833 (Reichs -Gejetblatt
S. 229 ff.), da in diejer Betimmung bezüglich des Unterrichtes
der in Fabriken bechäftigten jc&lt;hulpflichtigen Kinder zwichen
dem Unterrichte in der Volkshule und dem Unterrichte in einer
von der SchulaufjichtsSbehörde genehmigten Schule gerade unter-
chieden wird.

I&lt; bin daher nicht in der Lage, dem Antrage der Königl.
Regierung zu entprechen „der gedachten Schule diejenige Stellung
beziehungsweie diejenigen Vortheile zu gewähren, welche geeß-
lich die öffentliche Volkschule genießt.“

Denkbar it es, daß eine Fabrikchule, wenügleich nicht
eine Volkschule, doch eine öffentliche Schule ein kann, wenn
nämlich diejenigen thatächlichen und rechtlichen Momente vor-
liegen, in welchen die Merkmale für die rechtliche Eigenchaft einer
Schule als einer öffentlichen erkennbar jind.

Solche Merkmale ind bei der Fabrifchule in N. nicht
erfennbar. Es kann deShalb auch nicht anerkannt werden, daß
diee Schule überhaupt eine öffentliche it.

Was die Bemerkung der Königl. Regierung wegen Ihrer
Aufichtsbefugnie gegenüber dieer Schule betrifft, 9 verweie
ich auf den Erlaß vom 18. Februar 1887 (Centralblatt 1887
Seite 396) wonach die gedachte Bemerkung für zutreffend micht
erachtet werden kann.

Hiernac) wolle die Königl. Regierung das Weitere veran-
laen und die Betheiligten becheiden.

Wenn übrigens die Unternehmer der Jute-Spinnerei und
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57) Wird an Stelle einer privaten Fabrikſchule bei der
Bolksſc<hule des Ortes eine beſondere Klaſſe für den
Unterrichi der in der Fabrik beſchäftigten |<hulpflichtigen
Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren eingerichtet, ſo
hat der Lehrer, welchem die beſondere Schulklaſſe über-
wieſen wird, als ein an der öffentlichen Volksſchule des
Ortes angeſtellter Lehrer alle Rechte und Pflichten der
an den öffentlichen Volksſ<ulen angejtellten Lehrer.

Berlin, den 5. Januar 1888.
Die Fabrikſc<ule m N. iſt, wie ich der Königl. Regierung

auf die Berichte vom 16. Oktober 1886, 21. April v. I. und
20. Zumv. J. erwidere, weder eine öffentliche Volksſchule, noch
überhaupt eine öffentliche Schule, jondern eine Privatſchule.

Daß dieſe mit Genehmigung der Schulaufſicht5behörde ein-
gerichtete Fabrifſchule nicht als eine Volksſchule angeſprochen
werden kann, ergiebt ſich ohne Weiteres aus der Beſtunmung
des 8. 135 der Gewerbeordnung für das Deutſche Reich in der
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dem Unterrichte in der Volksſhule und dem Unterrichte in einer
von der SchulaufjichtsSbehörde genehmigten Schule gerade unter-
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I< bin daher nicht in der Lage, dem Antrage der Königl.
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beziehungsweiſe diejenigen Vortheile zu gewähren, welche geſeß-
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eine Volksſchule, doch eine öffentliche Schule ſein kann, wenn
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Schule als einer öffentlichen erkennbar jind.

Solche Merkmale ſind bei der Fabrifſchule in N. nicht
erfennbar. Es kann deShalb auch nicht anerkannt werden, daß
dieſe Schule überhaupt eine öffentliche iſt.

Was die Bemerkung der Königl. Regierung wegen Ihrer
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Hiernac) wolle die Königl. Regierung das Weitere veran-
laſſen und die Betheiligten beſcheiden.

Wenn übrigens die Unternehmer der Jute-Spinnerei und
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Weberei N.-N. ein o erhebliches Interee daran haben, chul-
pflichtige Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren in ihrer Fabrik
in N. bechäftigen zu können, daß ie für die Unterhaltung einer
beonderen Fabrikchule o anehnliche Leitungen zu übernehmen
bereit ind, wie in dem Berichte vom 20. Juni v. IJ. und dejen
Anlage angeführt it, o liegt es nahe, zu erwägen, ob es mcht
im Wege kommiaricher Verhandlung mit dem Schulvortande
zu N. und den Unternehmern der gedachten Jute-Spinnerei und
Weberei zu ermöglichen ein ollte, an Stelle der dermaligen
privaten Fabrifchule gemäß dem Cirkular-Erlafje vom 26. No-
veniber 1878 unter Ill. und IV. (Centralblatt 1879 S. 292) bei
der Volkschule in N. eine beondere Klae für die m der Fabrik
zu N. bechäftigten Kinder einzurichten. Zu einer jolchen Ein-
richtung würde es der Zutimmung der Schulgemeinde, bezw. des
dieelbe vertretenden Schulvortandes bedürfen, olc&lt;e aber auch
wohl zu erreichen ein, wenn die Unternehmer der Fabrik mittels
befonderen Vertrages zwichen ihnen und der Schulgemeinde der
leßteren gegenüber fich verpflichten, zur Unterhaltung eimer bei = -
Der Volkfschule in N. einzurichtenden bejonderen Klajje für den
Unterricht der in der Fabrik bechäftigten Kinder dieelben Leitungen
zu übernehmen, zu welchen ie fich bezüglich der Unterhaltung
einer beonderen Fabrikchule bereit erklärt haben. Selbtver-
tändlich braucht das Lokal für die beondere Schulkla)je und für
die Dientwohnung des Lehrers nicht räumlich mit der Volks-
chule im N. verbunden zu jein, vielmehr kann owohl Schullokal
als Dienjtwohnung an anderer geeigneter und den Fabrikunter-
nehmern genehmer Stelle von den leßteren vorgehalten werden.

Würde eine derartige, ancheinend nicht nur dem Interee
der Fabrifunternehmer jondern auch der Bevölkerung von N.
entjprehende Eimrichtung getroffen, jo würde der Lehrer, welchem
die beondere Schulklae überwieen wird, elbtvertändlich als
Lehrer an der öffentlichen Volkschule in N. anzutellen ein und
alle Rechte und Pflichten der aun den öffentlichen Volkschulen
angetellten Lehrer haben.

-.IndemichderKönigl.Regierung empfehle, ich die Herbei-
führung einer Einrichtung“ dieer“ Art-angelegen- Jein zu. laen,
will ich jeiner Zeit einer Anzeige über das Ergebnis der des-
allfigen Verhandlungen entgegenehen.

Der Miniter der gaitlichen 2c. Angelegenheiten.
M von Gokßler.

die Königliche Regierung zu N.
(in der Provinz Hannover.)

VU. Wa. i4922.
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Weberei N.-N. ein ſo erhebliches Intereſſe daran haben, ſchul-
pflichtige Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren in ihrer Fabrik
in N. beſchäftigen zu können, daß ſie für die Unterhaltung einer
beſonderen Fabrikſchule ſo anſehnliche Leiſtungen zu übernehmen
bereit ſind, wie in dem Berichte vom 20. Juni v. IJ. und deſjen
Anlage angeführt iſt, ſo liegt es nahe, zu erwägen, ob es mcht
im Wege kommiſſariſcher Verhandlung mit dem Schulvorſtande
zu N. und den Unternehmern der gedachten Jute-Spinnerei und
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der Fabrifunternehmer jondern auch der BevölkerungvonN.
entjprehende Eimrichtung getroffen, jo würde der Lehrer, welchem
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Lehrer an der öffentlichen Volksſchule in N. anzuſtellen ſein und
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ſallfigen Verhandlungen entgegenſehen.
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die Königliche Regierung zu N.
(in der Provinz Hannover.)

VU. Wa. i4922.
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58) Eine mit einer Rettungsantalt verbundene An-
jtalt5c&lt;hule it nicht eine öffentliche Volksc&lt;ule; es kann
ihr auc&lt; nicht der Charakter einer öffentlichen Volks-
I&lt;ule beigelegt werden.

Vorausezungen, unter welchen Lehrern an einer
Rettungsantalt eine Penionsberehtigung beigelegt

werden fann.

Berlin, den 11. Januar 1888.
Auf den Bericht vom 14. Oktober v. J., betreffend die Ver-

leihung des Charakters eimer öffentlichen Schule an die Schule
der Knaben-RettungsSanjtalt zu Z. bei S., erwidere ich der
Königlichen Regierung, daß aus der unterm 15. November v. I.
abchriftlich vorgelegten Eingabe des Kuratoriums der genannten
Rettungs-Antalt vom 26. Angut v. J. nicht mit Sicherheit zu
entnehmen ijt, was das Kuratorium beabichtigt.

Das Geuch cheint dahin gerichtet zu ein, die Antaltschule
nic&lt;ht blos zu einer öffentlichen überhaupt, ondern zu einer
öffentlichen Volkschule zu erklären oder ie als olche anzu-
erfennen, und das Kuratorium cheint vorauszuezen, es trete
dann die Folge ein, daß das Lehrer-Penionögeeß vom 6. Juli
1885 auf die Lehrer an der Anjtaltschule Anwendung finde,
und u. A. auch die Vorchrift, daß der Staat die Penion bis
zu 600 Mark zu zahlen hätte.

Die Vorausezungen, von welchen diee Vortellung und das
darauf begründete Geuch ausgeht, treffen jedoch nicht zu.

Der „Vereim zur Beerung ittlich verwahrloter Kinder“ in
S., welchem durc&lt; die Allerhöchte Kabinet8-Ordre vom 23. Ja-
nuar 1832 Korporationö5rechte verliehen worden ind, it ein
Prwatverein. Die von demelben errichtete Retthungs-Antalt it
eine Prwatantalt und die mit leßterer verbundene Schule eine
Anjtaltschule, aber nicht eine öffentliche Unterrichts-Antalt und
nicht eine öffentliche Volkschule. Es kann deshalb derelben
auch m&lt;t dur&lt;4 eine adminitrative Anordnung der Charakter
einer öffentlichen Volkschule beigelegt werden.

Wenn die Abicht des Kuratoriums dahim geht, den Lehrern
an der Antaltschule eme PenionSberchtigung gleich der der
Lehrer an Volkschulen beizulegen, o könnte dies mir im Wege
eines Allerhöcht zu genehmigenden Nachtrages zum Statute des
genannten Vereines gechehen. Was die Erklärung der Bereit-
willigkeit des Kuratoriums betrifft, die Wahl der Antaltslehrer
in Zukunft der Betätigung der Königlichen Regierung zu unter-
tollen, jo bemerke ich, daß an der fraglichen Antalt Niemand
als Lehrer oder Erzieher wirfen darf, der dazu nicht gemäß der
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Staats-Miniterial-Intruktion vom 31. Dezember 1839 kon=-
zeionirt it.

Im Uebrigen füge i&lt;m Abchrift einer an die Königliche
Regierung in A. erlaenen Verfügung vom 15. Oktober 1886,
betreffend die v. M'che Stiftung in W., zur KenntniSnahme bei
und verweie zugleich auf die im Centralblatte für die Unter-
richt8-Verwaltung für 1887 -- S. 241 Nr. 47 -- abgedruckte
dieseitige Verfügung vom 1. Oktober 1886 -- U. UÜlb. 7935
VU. IIa. --, betreffend die NM'che RettungsAnjtalt zu N., mit
dem Auftrage, das Kuratorium der Rettungs-Antalt zu Z. hier-
nac&lt; bezw. nach Anleitung dieer Erlae in eingehender Weie
zu vertändigen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
dic Königliche Regierung zu N.

DV. Ma. 20116. VU. IIb.

| Berlin, den 15. Oktober 1886.
(Es unterliegt, wie ich der Königlichen Regierung auf den

Bericht vom 18. September d. J. - B. U. 81131. -- erwi-
Dere, feinem Bedenken, daß die von Miche Stiftung zu W. zu
den am Schlue des 8. 11 des Geetzes vom 6. Juli 1885 be-
zeichneten Stiftungsanjtalten gehört.

Was aber das Geuch des Kuratoriums der gedachten Stif-
tung vom 31. Juli d. J. und den Antrag der Königlichen Re-

 gierung betrifft; demjemigen- Shulamtsö8bewerber, welcher jeßt als
katholicher Elementarlehrer an der Erziehungsantalt zu O. an-
getellt werden oll, auf Grund der gedachten Geezesvorchrift
eine Zuicherung zu ertheilen, daß ihm die Zeit während welcher
er im Dienjte der zu der M'chen Stiftung gehörenden Acerbau-
chule zu F. ich befunden hat, bei dereintiger Penionirung als
Dientzeit nac Maßgabe der Betimmungen in den 88. 5--9 des
Geezes vom 6. Juli 1885 werde angerechnet werden, o beruht
diees Geuch und der demelben konforme Antrag der Königlichen

"Regierung auf- einem-Mißvertändnije. dex Betimmung des 8. 11
des gedachten Geekes.

Die gedachte Vorchrift bezieht i&lt;, wie jim aus ihrem
Wortlaute im Zuammenhange mit den übrigen Vorchriften des
Geekzes klar ergiebt, auschließlich auf die Fälle der Antellung
von Lehrern an öffentlichen Volkschulen und deren Penion3-
verhältmie.

Für die Penionirung der Lehrer der Erziehungsantalten
der von M'c&lt;hen Stiftung it lediglich der 8. 15 des Statutes
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der Stiftung vom 31. Oktober 1879, 4. Oktober 1880 maßgebend,
wonach, falls die Antellung der Lehrer an den Erziehungsan-
talten auf LebenSzeit erfolgt, bei dieer Antellung zugleich die
Penionsverhältnie zu reguliren find. Diee Regulirung eintre-
tenden Falles zu bewirken, gebührt dem Stiftung8-Kuratorium,
vorbehaltlich der dem Herrn Ober-Präidenten gemäß 8. 18 des
Statutes zutehenden Befugnis.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
M Im Auftrage: de la Croix.
An

die Königliche Regierung zu N.VU. 1113. 19118. 93

Y. Volfsichulen.
59) Die Schulauficht5behörde ijt ebeno berechtigt wie
verpflichtet den Schulbejuc&lt; in Privatchulen zu kontro-
liren und fann, falls die Kinder in der von ihnen be-
uchten Privat&lt;ule den „nöthigen“, d. h. den den geeß-
lichen Erfordernien entprechenden Unterricht nicht er-
halten, nach 8. 1 der Allerhöchten Kabinet5ordre vom
14. Mai 1825 die Eltern bezw. deren geeßliche Vertreter
erforderlihenfalls durch Zwangs5mittel und Strafen
anhalten, ihre Kinder in die öffentliche Schule zu c&lt;i&gt;en.

Im Namen des Königs.
In der Straffache gegen N. N. wegen Schulverjäumnis hat,

auf die von der Königlichen Staatsanwaltchaft gegen das Uriheil
der Straffammer des Königlichen Landgerichtes zu N. vom --
eingelegte Reviion der Strafenat des Königlichen Kammerge-
richtes zu Berlin in der Sikßung vom 10. Oktober 1887, an
welcher Theil genommen haben 2c., für Recht erkannt:

daß auf die Reviion der Königlichen Staat5anwaltchaft
das Urtheil der Straffammer des Königlichen Landge-
richtes zu N. vom -- aufzuheben und die Sache zur
anderweitigen Verhandlung und Entcheidung auch über
die Koten der ReviionsSintanz an das gedachte Landge-
richt zurückzuverweieun.

Von Rechts Wegen.
Gründe.

Die Reviion der Königlichen Staat38anwaltchaft, welche
Verlezung der 88. 42--46 des Allgemeinen Landrechtes Theil I]
Titel 12 und des Artikel 21 der preußichen Verfaung vom
31. März 1850 durch unrichtige Anwendung, owie der Verord-
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nung der Königlichen Regierung zu P. vom 12. Juli 1869 durch
Nichtanwendung rügt, muß für begründet erachtet werden. Fejt-
getelltermaßen it der chulpflichtige Sohn der Angeklagten N.,
vurc&lt; Bec&lt;luß der Schulkommiion zu C. vom 13. September
1886, weil er bis dahin die von ihm beuchte Prwatchule häufig
veräumt habe, der zweiten Volkschule zu C. überwieen, gleich-
wohl aber von der Angeklagten na; wie vor mit Ausnahme
eines einzigen Tages -- des 27. Oktober 1886 -- in die katho-
liche Privatchule daelbt gechickt worden. Die Angeklagte wird
veShalb bechuldigt, die Verordnung der Königlichen Regierung
zu PB. vom 12. Juli 1869, betreffend den Schulbeuch und die
Betrafung der Schulveräummjje, übertreten zu haben.

Der Berufungsrichter hat jie von der im 8. 6 der gedachten.
Verordnung angedrohten Strafe freigeprochen, weil ihr durch
den vorbezeichneten, im Intanzenwege erfolglos angefochtenen
Bejc&lt;luß der Sc&lt;hulkommijion das durch 8. 43 des Allgemeinen
Landrechtes Theil U Titel 12 und Artikel 21 der Verfajung
den Eltern gewährleitete Recht, ihren Kindern den erforderlichen
Unterricht im Haue oder in einer Prwatchule zu Theil werden
zu laen, nicht habe entzogen werden können. Diee Auffaung
ercheint rechtöirrthümlih. Zwar bedürfen chulpflichtige Kimider
zum Beuche emer Prwatchule nicht der Genehmigung der taat-
lichen AufichtSbehörde. Lettere it aber elbtvertändlich ebeno
berechtigt wie verpflichtet, auc) den Schulbeuch in Prwatchulen
zu kontroliren, um jich davon zu überzeugen, daß diejenigen
Kinder, welche die öffentliche Volkschule nicht beuchen, in der
von ihnen beuchten Privatchule den „nöthigen“ d. h. den den
geeßlichen Erfordermen entprechenden Unterricht erhalten. Denn
von dem taatlichen Schulzwange können die Eltern bezw. deren
gejeßliche Vertreter ich nach 8. 1 der A. K. O. vom 14. Mai
1825 nur durch den Nachweis befreien, daß ie für den „nöthigen“
Unterricht der chulpflichtigen Kinder anderweit orgen. CErachtet
die taatliche Schulaufficht8behörde dieen Nachweis nicht für ge-
führt, o it ie nac&lt; der gedachten Allerhöchten Kabinetsordre
berechtigt und verpflichiet, die Eltern bezw. deren geeßliche Ver-
treter-.erforderlichenfalls durch Zwangsmittel und -Strafen- .anzu- --
halten, ihre Kinder in die öffentliche Schule zu chien. Die
von der zutändigen Schulaufjichtsbehörde getroffenen Zwangs-
maßregeln jind nur im geordneten Intanzenwege anfechtbar. Die
Angeklagte mußte daher dem Bechlue der Lokal- Schulkom-
mijion fo lange nachfommen, bis fie deen Aufhebung im Be-
c&lt;werdewege erwirkt hatte.

Demnach war das angefochtene Urtheil, wie gechehen, auf=
zuheben.
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Da es noc&lt; auf that] ächliche Fettellungen anfommt -- es
it inöSbeondere von der Angeklagten betritten, daß ie Kenntnis
von dem Bechlujje der Schul-Kommijjion vom 13. September
1886 erhalten habe -- o war die Zurückweiung in die Vor-
Intanz gemäß 8. 394 der Straf-Prozeß-Ordnung geboten.

(Unterchriften.)

60) Ertattung des Werthes des in Folge Verwendung
eines eijernen Pumpenrohres beim Bau eines Schulbrun-
nens erjparten Holzes aus dem Patronatsbaufonds.

Berlin, den 12. November 1887.
Auf den Bericht vom 22. Oktober d. I. ermächtige ich die

Kömgliche Regierung, den Werth des in Folge Verwendung
eines eijernen Bumpenrohres auf dem Schuletabliement in N.
erparten hölzernen Pumpenbaumes mt -- Mark aus Ihrem
Patronatsbaufonds zahlen zu laen.

Der Mmnjter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barkhauen.

. An

die RömigldeRegierung zu N.G. IM. 6782.

61) Entwürfe für einfache ländliche Volks&lt;ulgebäude.
Berlin, den 24. Januar 1888.

Die Maßnahmen, welche auf dem Gebiete des Volkschul-
weens zu Gunjten der deutchen Bevölkerung in den ötlichen
Provinzen getroffen werden, bedingen die Auftellung einer großen
Zahl von Projekten für neu zu begründende Schulen. Um die
hieraus jim für die betheiligten Königlichen Regierungen und
die ihnen nachgeordneten Behörden ergebende Arbeitsbelajtungthunlicht zu vermindern habe ich für die 5 am häufigten vor-
fommenden Baufälle für ländliche Volkschulen Projekte aus-
arbeiten lajjen, welche als Anhalt für die Bearbeitung der ein-
zelnen Projekte namentlich dann werden dienen können, wenn
die Verhältnie eine beonders parame Bauausführung geboten
ercheinen lajjen.

Der Königlichen Regierung lae ich in der Anlage 40 Exem-
plare dieer Projekte nebt Erläuterungen zu weiterer Veran-
lajjung zugehen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
M In Vertretung: Lucanus.An

die Königliche Regierung zu Danzig, Marien-
werder, Bromberg, Poen, Oppeln.

ÜU. Ia. 10386. G. DIL
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a.

Berlin, den 18. November 1887.
Erläuterungen zu fünf Entwürfen für einfache ländliche

Schulgebäude.
1 Allgemeines.

Baujtelle.
Bei der Wahl eines für eine Schulanlage in AusStficht zu

nehmenden Grundtückes kommen vorzugsweije folgende Rück-
ichten in Betracht:

Die Lage des Grundtückes foll möglicht in der Mitte desSchulbezirkes angenommen werden. damit von allen entfernteten
Punkten deselben annähernd gleiche Wege enttehen. Sie muß
gefunden, trockenen und tec&lt;hnij&lt;h möglicht günjtigen Baugrund
aufweien, frei von törender und geundheitsc&lt;ädlicher Nac&lt;bar-
chaft ein, und die Anlage eines Brunnens mit gutem Trink-
waer getatten. Eine leicht geneigte, die Abwäerung beför- .dernde Getaltung der Oberfläche it einer ganz ebenen Bodenlage
meijtens vorzuziehen.

Zum Schuze gegen rauhe Winde und Sonnenhiße it eine
mit Bäumen und Sträuchern betandene Bautelle oft erwünjcht,
doch darf die Bepflanzung dem Schulgebäude nicht Licht und
Luft verkümmern oder die Lage dumpf und feucht machen.

Anordnung der Gebäude auf der Bautjtelle.
Bei Anordnung der Gebäude auf der Bautelle ind alle

mit Fentern verehene-Wände von den Nachbargrenzen, auch
wenn dieje zur Zeit noc&lt; nicht bebaut ind, oweit entfernt an-
zulegen, daß keine künftige Bebauung oder Bepflanzung des
Nachbargrundtückes diejen Fenjtern Licht» und Luft-Zuführung
entziehen oder auch nur chmälern kann. Ganz beonders gilt
dies von jolchen Wänden, deren Fenter zur Beleuchtung eimes
Schulzummers dienen. Jür diee it die Lage, wenn irgend
möglich, o zu wählen, daß reines Himmelslicht unmittelbar bis
zu den von Der Fenjterwand am Weiteten entfernten Sqüler-jihon einfallen und die-Tichplattetreffen kann. ae nnnZn der Regel jind Schulzimmer und Lehrerwohnung im
demelben Gebäude zuammenzufaen. Dagegen empfichlt es ich,
die erforderlichen Wirthc&lt;aftsgebäude (Stallung, Scheune 2c.)
jowie die Abtritte nicht nur von dem Sculhaue räumlich zu
trennen, jondern jie auch in einem olchen Abtande von dem-
jelben zu errichten, daß jie keine chädlichen oder belätigenden
Einflüjje auf daselbe ausüben können. Die Abtritt8anlage it oft
zweckmäßig mt dem Stallgebäude zu verbinden oder an daselbe
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anzulehnen. Cbenjo werden beondere Scheunengebäude nur in
dem elteneren Falle eines größeren Umfanges der Schulländereien
nöthig ein, während in den meiten Fällen die Anlage von
Stall und Scheune unter einem Dache vortheilhafter ercheint.
Selbtvertändlich it der Umfang aller dieer Wirthchaftsräume
von dem nac&lt; der Größe des dem Lehrer zugewiejenen Landes
nachzuweienden Naumbedarfe abhängig.

Bei Betimmung der den einzelnen Gebäuden auf dem
Gründtücke anzureihenden Stellung ijt auf möglichte Uebericht-
lichfeit der Geammtanlage Bedacht zu nehmen. Namentlich aber
muß der nac&lt;4 der Zahl der Schulkinder zu bemejende freie
Blaß, welcher diejen zum Bewegen und Spielen in den Unter-
richtspauen dient, owie der Zugang zu den Abtritten von der
Lehrerwohnung oder dem Schulzimmer aus jich bequem über-
jehen lajen.

Die Abtrittsanlage wird, den ländlichen Verhältnijjen ent-
prechend, gewöhnlic) wohl eine möglicht dicht herzujtellende
Grube erhalten, wobei jedoM? die bekannten vollkommneren die
Reinheit des Untergrundes bejer ichernden Einrichtungen für
die Beeiigung der Auswurftoffe nicht ausgechloen, und bei
dichterer, mehr den tädtijchen Verhältnijjen jim annähernder
Bebauung ogar zu fordern jind. Jedenfalls muß aber darauf
geachtet werden, daß Tiefbrunnen für Trinkwaer von Abtritts-
und Düngergruben oweit als möglich entfernt angelegt werden,
wobei auch die Strömungsrichtung des den Brunnen |peienden
Grundwaers in Betracht kommen, überhaupt jede Voricht an-
gewendet werden muß, um eine Verunreinigung des Brunnen-
wajjers zu verhüten.

Veber die Himmelslage der Baulichkeiten namentlich der
Schulzimmer, laen ich &lt;wer allgemein giltige Betimmungen
treffen, einmal weil örtliche Verhältnie oft in zwingender Weie
die Anordnung auch in dieer Hinicht beeinfluen, jodann aber
auch, weil die verchiedenen hier geltend zu machenden Forde-
rungen nicht elten miteinander m Widerpruch jtehen. So wird
einereits zwar mit Recht eine onnige Lage als geundheitlich
vortheilhaft angeehen, während doch anderereits nicht zu leugnen
it, daß unmittelbare Sonnenbetrahlung der Fenter eines Schul-
zimmers während der Unterrichtszeit in mehr als einer Hinjicht
törend und nachtheilig wirken kann. It man in der Lagedie
Himmelsrichtung für die Fenterwand des Schulzimmers frei zu
betimmen, o wird man daher wohl am Bejten die Anordmung
o treffen, daß der Raum zwar in der Zeit vor oder nach dem
Unterrichte von der Sonne betrahlt wird, oweit möglich aber
niht auch während der Unterrichtszeit. Kann man jedoch eine
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onnige Lage wegen ontiger örtlicher Verhälimje micht ver-
meiden, o it durch paende Vorkehrungen an den Fentern
dafür zu orgen, daß die weentlichten Nachtheile des unmittel-
baren Sonnencheines =- tarke Erhißung und zu grelle Be-
leuchtung -- nach Möglichkeit abgedämpft werden. Von den
der Sonne zugewendeten Lagen wird vielleicht die üdliche de3-
halb noch am wenigten jenen Belätigungen ausgeegt ein, weil
im Sommer die Strahlen der Mittagsonne unter jo teilem
Winkel einfallen, daß ie micht tief in das Junere des Raumes
eindringen und daher weniger törend wirken, als die flach ein-
fallenden Strahlen der Morgen- und beonders der Abendonne.
Leßtere it jedoch für ländlihe Schulen deshalb weniger lätig,

- Weil in dieen die Unterrichtszeit chon mit den früheren Nach-
mitiagsjtunden aufhört.

1. Das Schulhaus,

1) Das Schulzimmer.
Hinichtlich der einem Schulzimmer zu gebenden Abmeungen

gilt zunächt die Regel, daß mehr als 80 Kinder nicht in
einer Klae zu gemeinchaftlichem Unterrichte vereinigt werden
jollen und nr in eltenen Ausnahmefällen aus beonderen Rück-
jichten eme etwas größere Zahl bis zu höchjtens 100 Schüler,
zugelajjen werden kann.

Grundmaß für die Betimmung des Flächenraumes.
Lange Zeit galt der Einheitsaß von 0,60 qm für jeden

| Schüler -als Grundmaß- fürdie Flächen-„Berechnung des- Schul-
zummer3, jo daß 3 . B. für eine Klaje von 80 Schülern dasZimmer etva 3,00 imlang und 6,00 mbreit, alo mit einem -
Flächenraume von 48 qm angenommen wurde. Diee Abmeungen
genügen jedom?) nur unter Vorausezkungen, welche jezt nicht mehr
als zuläig erachtet werden. Reichen ie aber allenfalls für
Schulklajjen größter Abmejung noc&lt; knapp aus, o erweien
jie ich als völlig ungenügend bei olchen Zimmern,welche für eine fleinere Schülerzahl betimmt jind und

: umomehr; Je- Heiner diefeZahlt. Dies. erklärt ich leichtausvem Umjtande, daß die neben den Schüler-Sitzen und -Tichen
unerläßlichen Freiräume -- Gänge zu den Pläßen, Vorplaß an
der Thür, dem Ofen, dem Lehrerfite 2c. =- nicht im gleichen Ver-
hälinijje mit der Schülerzahl wachen und abnehmen, vielmehr
einen größeren Bruchtheil der Zimmerfläche beanpruchen bei
einem teineren, als bei einem größeren Schulzimmer.

Man icht jich daher zu einer anderen Form der
NRaum-CErmittelung genöthigt, bei welcher von einer

1888. 18
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vronungösmäaßigen Auftellung und Größe der Schul-
bänte, fowie oiner genügenden Bemeung der iFrei-
räume 20. ausSgegangen werden muß.

In eimer ziaktlajigen Volköichule jimd Kinder vom 6. bis
14. Lebensjahre unterzubringen. Um den verchiedenen Entwick-
lungstufen der Körpergröße wenigtens oingermaßen zu ent-
prechen, müen daher Bänke und Tiche von verchiedenen Ab-
mejungen aufgetellt werdon. Gewöhnlich nimmt man drei
verchiedene Abtufungen der Siggröße an, welche einenFlächenraum von je 45 auf 88, bezw. 59 auf 79 und 52 auf
72 Centimeter beanpruchen. (Daß außerdem auch die Höhe derSitze und Tiche den Altersjinen entprechend hemeen werden
muß, kann hier nur beiläung angedeutet werden.) Die Frei-
räume jind o zu bemeei, daß von der dem Lehreriße zunächtjtehonden Schülerbantf bis zur Wand mindetens 1,70 m freier
Abtand verbleibt, während aun der Fenterwäand entlang einGang von mindetens 0,40, in der Mitte zwichen zwei
Bankreihen ein olcher von 0,590 und an der Ofenwand
von 0,60 bis 0,80 Meter offeit zu halten it. Zwichen der
Nü&gt;wand und dem hinterten Schüleritze bleiben wenigtens
0,30 Meter frei. Trifft man nun unter Beachtung dieer Maße
die Raunmeintheilung des Schulzimmer3, jo ergiebt jich bei ganzgroßen Klaen ein Saß von ctwa 0,64 DOZuabraimeeri
für jedes Kind, der ich mit der Abnahme der Klajengr öße
bis zu 0,74 Quadratmeter jteigert.

Bemerkt jet, daß hierbei we nigtens viet- uid fünffißige
Bänke angenommen ind, eltener dreiikige. Das allerdings beiweitem vollkommnere Sytem durchweg zweijihiger Bänke, wel-&lt;es jedent Schüler getattet, beim Auftehen in den freien Zwi-
[hengang hinanszutreten, dem Lehrer aber, zu jedem einzelnen
Schüler unmittelbar zu gelangen, erfordert Hei weitem mehr Naum-- etwa 1,00 bis 1,20 qm für jedan Schüler =-- und wird da-
her bei ländlichen Schnlen wohl nur in elteneren Fällen Au-
wendung fmdein fömen.

Höhe des Schulzimmers.
Für die dem Klaenzimmer zu gebende lichte Höhe kommen

verchiedene Rücjichten in Betracht. Zunächt kann man von der
Betimmung eimes als nothwendig zu erachtenden Rauminhaltes
ausgehen, welcher jedem im Zimmer Anweenden eine betimmte
Luftmenge zumißt. Schon aus dieer Erwägung würde jich fürtieinere Schulzimmer eine etwas geringere Höhe als „nläig er
geben wie für größere, da ertere einen im Verhältmnije zur Be-
jucherzahl größeren Flächenraum erhalten als leßtere. Aber auch
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vronungösmäaßigen Aufſtellung und Größe der Schul-
bänte, fowie oiner genügenden Bemeſſung der iFrei-
räume 20. ausSgegangen werden muß.

In eimer ziaktlaſjigen Volköichule jimd Kinder vom 6. bis
14. Lebensjahre unterzubringen. Um den verſchiedenen Entwick-
lungsſtufen der Körpergröße wenigſtens oingermaßen zu ent-
ſprechen, müſſen daher Bänke und Tiſche von verſchiedenen Ab-
mejſungen aufgeſtellt werdon. Gewöhnlich nimmt man drei
verſchiedene Abſtufungen der Siggröße an, welche einen
Flächenraum von je 45 auf 88, bezw. 59 auf 79 und 52 auf
72 Centimeter beanſpruchen. (Daß außerdem auch die Höhe der
Sitze und Tiſche den Altersjinſen entſprechend hemeſſen werden
muß, kann hier nur beiläung angedeutet werden.) Die Frei-
räume jind ſo zu bemeſei, daß von der dem Lehrerſiße zunächſt
jtehonden Schülerbantf bis zur Wand mindeſtens 1,70 m freier
Abſtand verbleibt, während aun der Fenſterwäand entlang ein
Gang von mindeſtens 0,40, in der Mitte zwiſchen zwei
Bankreihen ein ſolcher von 0,590 und an der Ofenwand
von 0,60 bis 0,80 Meter offeit zu halten iſt. Zwiſchen der
Nü>wand und dem hinterſten Schülerſitze bleiben wenigſtens
0,30 Meter frei. Trifft man nun unter Beachtung dieſer Maße
die Raunmeintheilung des Schulzimmer3, jo ergiebt jich bei ganz
großen Klaſſen ein Saß von ctwa 0,64 DOZuabraimeeri
für jedes Kind, der ſich mit der Abnahme der Klajſengr öße
bis zu 0,74 Quadratmeter jteigert.

Bemerkt jet, daß hierbei wenigſtens viet- uid fünffißige
Bänke angenommen ſind, ſeltener dreiſikige. Das allerdings bei
weitem vollkommnere Syſtem durchweg zweijihiger Bänke, wel-
<es jedent Schüler geſtattet, beim Aufſtehen in den freien Zwi-
[hengang hinanszutreten, dem Lehrer aber, zu jedem einzelnen
Schüler unmittelbar zu gelangen, erfordert Hei weitem mehr Naum
-- etwa 1,00 bis 1,20 qm für jedan Schüler =-- und wird da-
her bei ländlichen Schnlen wohl nur in ſelteneren Fällen Au-
wendung fmdein fömen.

Höhe des Schulzimmers.

Für die dem Klaſſenzimmer zu gebende lichte Höhe kommen
verſchiedene Rücſjichten in Betracht. Zunächſt kann man von der
Beſtimmung eimes als nothwendig zu erachtenden Rauminhaltes
ausgehen, welcher jedem im Zimmer Anweſenden eine beſtimmte
Luftmenge zumißt. Schon aus dieſer Erwägung würde jich für
tieinere Schulzimmer eine etwas geringere Höhe als „nläſſig er
geben wie für größere, da erſtere einen im Verhältmnijſe zur Be-
jucherzahl größeren Flächenraum erhalten als leßtere. Aber auch
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aus einem anderen Grunde kommt dem größeren Raume bei
ont gleichen Vorausfezungen eine größere Höhe zu. Um näm-
lich die Länge des Schulzimmers nicht m unzweckmäßiger Weie
zu teigern wird man auch die Tiefe desfelben mit der Raum-
größe wachen laen. Da nun die Beleuchtung des Zimmers
bis zu dem von der Fenterwand entfernteten Sitplaße, wenn
irgend möglich, durch unmittelbar einfallendes Himmelslicht ox-
folgen foll, o bedarf der Raum, um das Licht vom Fenter aus
unter gleichem Winkel nach der Tiefe eintreten zu laen bei
größerer Tiefe (Breite) auch oiner größeren Höhe.

Für die Bechränkung der Raumhöhe auf em als noch zu-
läig erachtetes Mindet-Maß prechen vor allem Erjparungs-
rückjichten, da owohl die -Baufoten als auch die Schwierigkeit
und die Koten der Heizung des Raumes mit der Höhe deselben
wachen. Man hat daher in früherer Zeit michi elten die
Zünmerhöhe in einer die Luft» und Lichtverhältnijje auf das
Schlimmte gefährdenden Weie bechränkt, und Abmejtungen für
dieielbe gewählt, die jebt in vielen Landestheilen jogar für
Wohnräume, in welchen fich doch immer nur eine vergleichSweite
geringe Zahl von Peronen dauernd aufhält, als zu klein erachtet
und baupolizeilich unteragt iud. Die auf dieje Weie in vielen
Landestheilen altherkömmliche Gewöhnung an niedere Räume im
Zuammenhange mit den Schwierigkeiten, welche meijtens bei
Bochaffung der Mittel für Schnlbauten der Gemeinden enttehen,
laen auch heute noch jede zuläige Bechräniung der Raumhöhe

in..den meiten Fällen als geboten erc&lt;eimen. Doch ijt das
- Maß von3,20 Meter chon feit-Längerer. Zeit als -das ge-
ringte angenommen worden, welches noc&lt; für die Lichthöhe
eines ländlichen Schulzimmers zugelaen wird. Bei Annahme
der vhen entwickelten Flächen-Einheit8Smaße ergeben ich dann auf
der Kopf mindetens 2 bis 2,37 Kubikmeter Luftraum -- frei-
lich geringe Maße, welche mur in Anbetracht der kürzeren Unter-
richtsdauer einer Dorfchule überhaupt als zuläig ercheinen.
Geht man nun von dieem noch zuläigen Höhen-Kleinjtmaße
aus und wendet es auf ein Schulzimmer kleimjter Abmeungen
an, in "welchen Jeder 'Schüler--einen-Flächeuraum.von0,74 Qua-
dratneter beanprucht, alo einen Luftraum von 2,37 Kubikmeter
erhält, o müßte ein Schulzimmer größter Abmeungen,
weni es dein gleichen Luftraum auf den Kopf bieten foll, jc&lt;on
eine Lichthöhe von 3,70 Meter erhalten, während es bei
Anmwendung der kleinten zuläigen Lichthöhe von 3,20 Meier
nur 2 Kubikmeter Luftraum für jeden Schüler gewährt.

„Diees Verhältnis der Höhenteigerung bei wacheu-
der Bodenfläche ollte daher, wo es irgend angeht,
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aus einem anderen Grunde kommt dem größeren Raume bei
ſonſt gleichen Vorausfezungen eine größere Höhe zu. Um näm-
lich die Länge des Schulzimmers nicht m unzweckmäßiger Weiſe
zu ſteigern wird man auch die Tiefe desfelben mit der Raum-
größe wachſen laſſen. Da nun die Beleuchtung des Zimmers
bis zu dem von der Fenſterwand entfernteſten Sitplaße, wenn
irgend möglich, durch unmittelbar einfallendes Himmelslicht ox-
folgen foll, ſo bedarf der Raum, um das Licht vom Fenſter aus
unter gleichem Winkel nach der Tiefe eintreten zu laſen bei
größerer Tiefe (Breite) auch oiner größeren Höhe.

Für die Beſchränkung der Raumhöhe auf em als noch zu-
läſſig erachtetes Mindeſt-Maß ſprechen vor allem Erjparungs-
rückjichten, da ſowohl die -Baufoſten als auch die Schwierigkeit
und die Koſten der Heizung des Raumes mit der Höhe desſelben
wachſen. Man hat daher in früherer Zeit michi ſelten die
Zünmerhöhe in einer die Luft» und Lichtverhältnijje auf das
Schlimmſte gefährdenden Weiſe beſchränkt, und Abmejtſungen für
dieielbe gewählt, die jebt in vielen Landestheilen jogar für
Wohnräume, in welchen fich doch immer nur eine vergleichSweite
geringe Zahl von Perſonen dauernd aufhält, als zu klein erachtet
und baupolizeilich unterſagt ſiud. Dieauf dieje Weiſe in vielen
Landestheilen altherkömmliche Gewöhnung an niedere Räume im
Zuſammenhange mit den Schwierigkeiten, welche meijtens bei
Boſchaffung der Mittel für Schnlbauten der Gemeinden entſtehen,
laſſen auch heute noch jede zuläſſige Beſchräniung der Raumhöhe

 in..den meiſten Fällen als geboten erſc<eimen. Doch ijt das
- Maß von3,20 Meterſchon feit-Längerer. Zeit als -das ge-
ringſte angenommen worden, welches noc< für die Lichthöhe
eines ländlichen Schulzimmers zugelaſſen wird. Bei Annahme
der vhen entwickelten Flächen-Einheit8Smaße ergeben ſich dann auf
der Kopf mindeſtens 2 bis 2,37 Kubikmeter Luftraum -- frei-
lich geringe Maße, welche mur in Anbetracht der kürzeren Unter-
richtsdauer einer Dorfſchule überhaupt als zuläſſig erſcheinen.
Geht man nun von dieſem noch zuläſſigen Höhen-Kleinjtmaße
aus und wendet es auf ein Schulzimmer kleimjter Abmeſſungen
an,in"welchenJeder'Schüler--einen-Flächeuraum.von0,74 Qua-
dratneter beanſprucht, alſo einen Luftraum von 2,37 Kubikmeter
erhält, ſo müßte ein Schulzimmer größter Abmeſſungen,
weni es dein gleichen Luftraum auf den Kopf bieten foll, jc<on
eine Lichthöhe von 3,70 Meter erhalten, während es bei
Anmwendung der kleinſten zuläſſigen Lichthöhe von 3,20 Meier
nur 2 Kubikmeter Luftraum für jeden Schüler gewährt.

„Dieſes Verhältnis der Höhenſteigerung bei wachſeu-
der Bodenfläche ſollte daher, wo es irgend angeht,
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thatjädlic Anwendung finden, beonders da es anm derzweiten Bedinqung einer ausgiebigen Beleuchtung nach der Tiefe
wenigtens annähernd entpricht.

Daß die Forderung eines Luftraumes von 2 bis 2*/3, jelbt
2/2 Kubikmeter auf den Kopf eine jehr mäßige it, geht Übrigens
u. A. daraus hervor, daß in mehreren Deutchen Staaten erheb-lich höhere Säße =- 3, 3*/2 und ogar 4 Kubikmeter =- vorge-
chrieben, und daß für die Klatenzimmer unerer höheren Schulen
Abmetjungen üblich find, wolc&lt;e ebenfalls bei normaler Beezung
4 Kubikmeter, mitunter auch etwas mehr Luftraum auf den Kopf
gewähren. Freilich unterliegen ol&lt;e Näume meitens einer bei
weitem tärkeren Ausnußung als die Klaen einer Dorfchule.

Anordnung der Fenter des Schulzimmer.
Für die ausgiebige Beleuchtung des Schulzimmers, welche

vont ebenjo großer Bedeutung it, wie die genügende Größe, gilt
. Regel. daß die lichtgebende: Fenterfläche mindetens

5 der Bodenfläche des Raumes meien oll.
Natürlich kommt es außerdem noc&lt; auf eine zweckmäßige

Ünordnung der Fenter und ihre Vertheilung im Raume an.
Damit das Licht in möglicht güntigem (d. h. teilem) Winkel
auch nach den entfernteren Pläßen einfallen kann, müen die
Fenter jo ho&lt; als irgend möglich angelegt werden, jo
daß ihr Sturz dicht an die Zimmerdecke reicht, was bei paender
Kontruktion der Lekteren jehr wohl angeht. Die Brütungs-
höhe ijt dagegen 1elmäßig etwas größer, als in Wohnräumen
meijt üblich, etwa auf 1 Meter anzunehmen, da das unter
Augenhöhe eimfallende Licht blendend wirkt. Es wird desShalb
auch nicht jelten empfohlen, die unterte Fenjterjcheibe -- etwadurc&lt; Antreichen mit Oelfarbe -- abzublenden. Hierdurch oll
zugleich den Schülern die Möglichkeit benommen werden ihre
Aufmerkjamkeit vom Unterrichte ab und nach außen zu richten.

Als bofamni darf angenommen werden, daß den Schülern
das Licht nur von links, nie von rechts oder gar voin vorne
zufallen darf. Rückenlicht wäre zwar ur dieem Sinne nicht nach-
theilig, do&lt;m empfiehlt es fich, Fenter in der Nückwandzu vermeiden, weil ihr Licht dem "Lehrer lätig wird, der vor-
zugö8weie im der Nichtung nach dieer Wand hin chauen muß,
um jene Klae zu überblicken. Die deingemäß mur auf der link-
eitigen Langwand anzuordnenden Fenter werden am Beten in
gleichen nicht zu großen Abtänden vertheilt, danit der Raum in
allen Theilen möglicht gleichmäßig beleuchtet it.

Tiefklaen jind einer guten Beleuchtung nur bei mehr als
gewöhnlicher Lichthöhe und verhältniSmäßig größerer Fenter-
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thatjädlic Anwendung finden, beſonders da es anmder
zweiten Bedinqung einer ausgiebigen Beleuchtung nach der Tiefe
wenigſtens annähernd entſpricht.

Daß die Forderung eines Luftraumes von 2 bis 2*/3, jelbſt
2/2 Kubikmeter auf den Kopf eine jehr mäßige iſt, geht Übrigens
u. A. daraus hervor, daß in mehreren Deutſchen Staaten erheb-
lich höhere Säße =- 3, 3*/2 und ſogar 4 Kubikmeter =- vorge-
ſchrieben, und daß für die Klatenzimmer unſerer höheren Schulen
Abmetjungen üblich find, wolc<e ebenfalls bei normaler Beſezung
4 Kubikmeter, mitunter auch etwas mehr Luftraum auf den Kopf
gewähren. Freilich unterliegen ſol<e Näume meiſtens einer bei
weitem ſtärkeren Ausnußung als die Klaſſen einer Dorfſchule.

Anordnung der Fenſter des Schulzimmer.

Für die ausgiebige Beleuchtung des Schulzimmers, welche
vont ebenjo großer Bedeutung iſt, wie die genügende Größe, gilt
. Regel. daß die lichtgebende: Fenſterfläche mindeſtens

5 der Bodenfläche des Raumes meiſſen ſoll.
Natürlich kommt es außerdem noc< auf eine zweckmäßige

Ünordnung der Fenſter und ihre Vertheilung im Raume an.
Damit das Licht in möglichſt günſtigem (d. h. ſteilem) Winkel
auch nach den entfernteren Pläßen einfallen kann, müſſen die
Fenſter jo ho< als irgend möglich angelegt werden, jo
daß ihr Sturz dicht an die Zimmerdecke reicht, was bei paſſender
Konſtruktion der Lekteren jehr wohl angeht. Die Brüſtungs-
höhe ijt dagegen 1elmäßig etwas größer, als in Wohnräumen
meijt üblich, etwa auf 1 Meter anzunehmen, da das unter
Augenhöhe eimfallende Licht blendend wirkt. Es wird desShalb
auch nicht jelten empfohlen, die unterſte Fenjterjcheibe -- etwa
durc< Anſtreichen mit Oelfarbe -- abzublenden. Hierdurch ſoll
zugleich den Schülern die Möglichkeit benommen werden ihre
Aufmerkjamkeit vom Unterrichte ab und nach außen zu richten.

Als bofamni darf angenommen werden, daß den Schülern
das Licht nur von links, nie von rechts oder gar voin vorne
zufallen darf. Rückenlicht wäre zwar ur dieſem Sinne nicht nach-
theilig, do<m empfiehlt es fich, Fenſter in der Nückwand
zu vermeiden, weil ihr Licht dem"Lehrer läſtig wird, der vor-
zugö8weiſe im der Nichtung nach dieſer Wand hin ſchauen muß,
um jene Klaſſe zu überblicken. Die deingemäß mur auf der link-
ſeitigen Langwand anzuordnenden Fenſter werden am Beſten in
gleichen nicht zu großen Abſtänden vertheilt, danit der Raum in
allen Theilen möglichſt gleichmäßig beleuchtet iſt.

Tiefklaſſen jind einer guten Beleuchtung nur bei mehr als
gewöhnlicher Lichthöhe und verhältniSmäßig größerer Fenſter-
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fläche fähig. Ihre Anordnung empfiehlt ich daher im allge-
meinen für Dorfchulen m&lt;t. Da da3 wirkamte Licht aus den
oberen Theilen des Fenters kommt, o it es wichtig den Sturz
DeSfeben gradlinig oder nur flachgebogen zu getalten, dagegen
Rundbogen und andere der Lichtgabe ungüntige Abchlußformen
bei Schulfentern zu vermeiden.

Anlage der Thür.
Die Thür des Schulzimmers liegt am Zweckmäßigten o,

Daß der Eintretende im Geichte und nicht im Rücken der
auf ihren Sißen befindlichen Schüler eriheint, weil nur
jo vermieden wird, daß die Kinder, jich nach demjelben umwen-dend, die Ruhe und Ordnung in der Klae tören. Auch it es
für den Lehrer oder-den Schulaufichtsbeamten werthvoll, gleich
beim Eintreten die Klaye überblicken zu können. Daß die Thür
des Klajjenzimmers -- ebeno wie alle jontigen dem Schul-
verkfehre dienenden Thüren -- nach außen aufchlagen müen,
geht j&lt;on aus den befannten Vorchriften über Vermeidung von
Feuersgefahr (vom 27. Oktober 13884) hervor,welche überhaupt
bei Schulbauten durchweg Anwendung finden ollen.

Heizung und Lüftung.
Der Ofen erhält am Zwecmäßigten eine Stelle in der -

Mütte der den Fentern gegenüberliegenden Langwand. Für die
ötlichen Landestheile it der hier allgemein übliche Kachelofen
mit unterbrochener Feuerung =- im Gegenaße zu dem im Weten
herfömmlichen, meijtens ayernen Ofen mit dauernder Feuerung

auch jehr einfacher Vorkehrungen, welche eine tetige ErneuerungDer Zimmer namcentlih in der kalten Jahreszeit bewirken,
wenn die einfachte Art der Lufterneuerung, das Deffnen eines
Fenjters oder einer Fenjterklappe 2c. wenigtens während des
Unterrichtes ausgechloen it.

Am„gachten und doch hinreichend wirkfjam it die An-11gsrohres,welches.nahe neben dem Schorn-
xfe ausgepart und von dieem angewärmt,die"berbrauchteEM über Dach ableitet. Ein auf die Rohrmün-

Dung aufgejebter Saugkopf wird die Wirkung des Rohres ver-
tärken, ebeno die Einlage einer Eienplatte in die Mauerzunge
zwichen Schornjtein- und Abluft-Rohr. Verchließbare Deffnungennächt dem Fußboden und der Decke geben Gelegenheit, 1e nach
Bedarf die Abluft unten oder oben abzuangen. In der Regel
wird während der Heizperiode der untere Schieber geöffnet ein,

„MWindofen;Füllofen 20.) wohl die nächjtliegende Anordnung.
Doch bedarf das Schulzimmer bei diefem den Luftwechel o gut“
wie gar nicht befördernden Heizkörper no&lt; beonderer, wenn--
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fläche fähig. Ihre Anordnung empfiehlt ſich daher im allge-
meinen für Dorfſchulen m<t. Da da3 wirkſamſte Licht aus den
oberen Theilen des Fenſters kommt, ſo iſt es wichtig den Sturz
DeSfeſben gradlinig oder nur flachgebogen zu geſtalten, dagegen
Rundbogen und andere der Lichtgabe ungünſtige Abſchlußformen
bei Schulfenſtern zu vermeiden.

Anlage der Thür.

Die Thür des Schulzimmers liegt am Zweckmäßigſten ſo,
Daß der Eintretende im Geſichte und nicht im Rücken der
auf ihren Sißen befindlichen Schüler eriheint, weil nur
jo vermieden wird, daß die Kinder, jich nach demjelben umwen-
dend, die Ruhe und Ordnung in der Klaſſe ſtören. Auch iſt es
für den Lehrer oder-den Schulaufſichtsbeamten werthvoll, gleich
beim Eintreten die Klayſe überblicken zu können. Daß die Thür
des Klajjenzimmers -- ebenſo wie alle jonſtigen dem Schul-
verkfehre dienenden Thüren -- nach außen aufſchlagen müſſen,
geht j<onaus denbefannten Vorſchriften über Vermeidung von

Feuersgefahr (vom 27. Oktober 13884) hervor,welche überhaupt
bei Schulbauten durchweg Anwendung finden ſollen.

Heizung und Lüftung.
Der Ofen erhält am Zwecmäßigſten ſeine Stelle in der -

Mütte der den Fenſtern gegenüberliegenden Langwand. Für die
öſtlichen Landestheile iſt der hier allgemein übliche Kachelofen
mit unterbrochener Feuerung =- im Gegenſaße zu dem im Weſten
herfömmlichen, meijtens ayernen Ofen mit dauernder Feuerung

 

auch jehr einfacher Vorkehrungen, welche eine ſtetige Erneuerung
Der Zimmer namcentlih in der kalten Jahreszeit bewirken,
wenn die einfachſte Art der Lufterneuerung, das Deffnen eines
Fenjters oder einer Fenjterklappe 2c. wenigſtens während des
Unterrichtes ausgeſchloſſen iſt.

Am„gachſten und doch hinreichend wirkfjam iſt die An-
11gsrohres,welches.nahe neben dem Schorn-

xfe ausgeſpart und von dieſem angewärmt,
die"berbrauchteEM über Dach ableitet. Ein auf die Rohrmün-
Dung aufgejebter Saugkopf wird die Wirkung des Rohres ver-
ſtärken, ebenſo die Einlage einer Eiſenplatte in die Mauerzunge
zwiſchen Schornjtein- und Abluft-Rohr. Verſchließbare Deffnungen
nächſt dem Fußboden und der Decke geben Gelegenheit, 1e nach
Bedarf die Abluft unten oder oben abzuſangen. In der Regel
wird während der Heizperiode der untere Schieber geöffnet ſein,

 

„MWindofen;Füllofen 20.) wohl dienächjtliegende Anordnung.
Dochbedarf das Schulzimmerbei diefem den Luftwechſel ſo gut“
wie gar nicht beförderndenHeizkörper no< beſonderer, wenn--
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während der obere wejentlich den Zwehat, bei zu hoch ge-
jteigorter Temperatur die wärmten Luftchichten, welche ich an
der Dek jammeln, unmittelbar entweichen zu laen.Im die als Erjatß für die Ablut von außen fonimende
friche Luft nicht ganz 16 kalt, wie Re im Freten it, einirotenzu lafjen, hat man auch ein: einfache VZorwärmung derelheii as
geordnet, indem mait durch den Ofen ein oben offnes Rohr führt,
dejen unteres Ende mit der freien Luft in Vorbindung icht.
Die im Nohre befindliche Luft teigt, durch dein Ofen angewärmt,
aufwärts und trüt durch dir obere Nohrmündung ins Zimiuer
aus, die Außenluft vom Freien her nachaugenv. Es it jedoch
dringend zu empfehlen, den Theil diejer Rohrleitung, welcher die
Luft von außen dem Borwärmerohre im fen zuführt, jo furz
wie möglich, und zugleich o zu getalten, daß es tet8 ohne vesjondere Schwierigkeit von dem in demjelben jich niederchlage
den Staube befreit und überhaupt rein gehalten werden fann,
Damit nur unverdorbeie Luft vem Zünmer ;zugeführt wird. Auch
das im Ofen liegende Wärmerohyr muß ich leicht remigen laßen.Wie diee Anordnung in jedem Einzelfalle zu treffen t, muß
nach vrilichen Verhältnien betimmt werden.

Anordnung ver Decke.
Die De&gt;e des Schulzimmer8 wird am Zwecmäßigten o

angeordnet, daß mc&lt;t die Balken, onvern Unter,züge di? der
Fonter- und der Ofenwand lagern, während vie Balken mit
diejen Wändengleichlaufend getreckt | ind. Hierdurch wird erroicht,
daß die Fontorturze fat wmitielbar an die Balkenlage
reichen fönnen, IN 9 Dom Zimmer dein möglicht günjtigenLichteinfall ichern. 1 die Unterzüge natürlich auf die Zwichen-„pfeiler Der Servant ir:fen, jo können fie o angeordnet wer-
dei, daß ihre Oberkante annähernd mit dem Fenterturze in
gleicher Höhe liegt. Die Zweckmäßigkeit eimer jolchen Anordnung
in Jtterefe der Beleuchtung it chon oben erörtert worden.

Umfaungswände.
Als empfehlenswerth yt zu bezeichnen, daß in Schulzimmern

alle vorpringenden Mauncerccken vviel als möglich vermieden
verden, umjede Gelegenheit zum Abtoßen des Pußes thuniicht
zu vermeiden. Daher it es zweckmäßig, die Feeungennicht, wie ont üblich, einzunichen, ondern mit der Innen-
wand bündig auszuführen. =-

Fißboden.
It das Schulzimmer nicht unterkellert, o varf der Volz=ußboden nicht unmittelbar auf den Unter grund oder
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vie Füllerde gelegt, jondern muß über einen Hohlraumgetreet werven, durc&lt; welchen die Zimmerluft treicht. Außen-
luft im diefen Hohlraum einzuleiten, empfichlt fich nicht, wenig-
teit8 nicht in der kalten Jahreszeit, Da Dies den Boden „fußfalt“
machen würde. Die techmc&lt;en Anordnungen, durc welche eine
die Erhaliung des Holzwerkes ichernde tetige, wenn auch nur
mäßige Luftbewegung unter dem Fußboden bewirkt wird, könncett
als befannt vorausgejegt werden. Die hier empfohlene Maß
nahme gilt übrigens auch für nicht unterkellerte Wohn- und
Schlafzimmer der Lehrerwohmung.

2) Die Verfehröräume.
Der Flur, welcher vem Schülerverkehre dient, kann zwer-

mäßig auch als gewöhnlicher Zugang ZUL Cehrerwohnung benußt
werden. Doch it daneben ein „dem Wirthc&lt;hatsverkehre 508
Lehrers dienender Neben- oder Hinterflur, ver meitens wohlnach vem Hofe führen wird, als "erforderlich zu erächten, damit
im befonvberen Fällen, 3. B. 'bei Kraufheiten 4m der Familie des
Lehrers, der Schulverfehr von dem Hausverkehre der Lehrer-wohnung völlig gejondert werden tam. Die Breite des Haupt-
lures richtet jic) natürlich nach der Größe des in ihm ich ab-
pielenden Schülervorfehres, ollte jedoch nie geringer als
2,56 Meier angenommen werden.

Licicgt ein Schulzimmer nicht im Erdgechoe, ondern ün
erten Sto&gt;o, o muß die zu ihm führende Treppe den bekanntenVorchrifteit u Abwenvung von Feuerögefahr vom 27. Oktober
4884: dur&lt;wegentjprecßen. Namentlich -jind KeiltufenUnbedingt
ZU vermeiden und die Steigungsverhältni e jo bequemals mögz-lich unter Rückjichmahme auf die“ Körpergröße -Der jie vorzug5-
weije benußenden Kinder anzuorönen.

Die vor der Hausthüre nothwendigen Freituen ind be-
joinders bequem anzuordnen, und dürfen nicht unmittelbar vor
ber Thürc beginnen, fie müen vielmehr auf einen freien undgenügend breiten Vorplaß vor der Thüre minden. Bei Be-
meung der Breite diejes Vorplaßes it auch darauf zu achten,

„daß DieVausilDhuixflügelvorhriftsömäßignachaußenauffchlagen
jollen. Diee Freitreppen ind, beonders bei etwas größerer
Sinfenzahl, tets mit jeitlichen Wangen und Schußgeländern zu
verehen, jv 1daß jie nicht von drei Seiten her anteigen. Uebri-
gens ijt die Höhe nach Möglichkeit zu bechränken und wenn dieOrtsverhältmjje zu emer mehr als gewöhnlichen Erhöhung ves
ErdgeIhojes über den umgebenden Boden zwingen, auf die An-
ordnung von jantanjteigenden Rampen, welche die Zahl der
Freijtufen vermindern, thunlicht Bedacht zu nehmen.
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3) Die Lehrerwohnung.
Wie chon im Eingange bemerkt wurde, liegen die Lehrer-

wohmuingen gewöhnlich mit den Schulräumen unter einem Dache.
Als Naumbedarf für eine Familienwohnung getien:
Zwei Siuben, etwa zu 20 und 25 qm, ein bis zwei
Kammern, zu 12 bis 15 qm, eine Küche, etwa zu 15 qm
Fläche, jowie die nöthigen Keller- und Bodenräume.
Eine der Kammern kann auch im Dachraume untergebracht
werden. Ob beondere Wajch- und Back-Gelegenheit angezeigt
ercheint, hängt von Ortsverhältnijjen ab.

Em unverheiratheter (Hilfs-) Lehrer erhält eine Stube
neb)jt Schlaffammer.

Die lichte Höhe der Zimmereiner Lehrerwohnung it mit
etwa 3 Meter ausreichend bemetjen, darf aber jelbt dei
Dachfammern, oweit fir zum dauernden Aufenthalte von Monchen
(3. B. als Schlaffammern) dienen ollen, nicht kleiner als
2,50 Meter ein. Liegt eine jol&lt;e Dachfammer in der Schräge
des Daches, jo muß ihre dur&lt;j&lt;nitiliche Höhe mindetens
2,50 Meter betragen.

DD. Die Yebenanlagen,

1) Die Abtritte.

Der Umfang einer Schulabtnitgmlage bötimmt jicß nachder Zahl der Schüler dergetalt, daß für je 40 Knaben und
für je 25 Mädchen ein Siß anzunehmen it, außerdem
für jede Familienwohnung ein beonderer abgechloener
Siß. Für die Knaben treten no&lt; Pioirtände hinzu, welche
am Beten in einem mit Schukzdache und Schirmvänden ver-
ehenen, ont aber offen und (uftig zu haltenden Anbau unter-
gebracht werden. Anf chiliche Trennung der Zugänge für die
den verchiedenen Gechlechtern betimmien Anlagen it Bodachtzu nehmen. Jeder Siß it in einer beonderen, dut dichte
Bretterwände von der benachbarten abgetrennten Zelle anzu-
ordnen.

Für möglicht wajjerdichte Anlage der Grube it zu orgen.
Auch nach oben hin ijt dieelbe dicht und icher abzuchließenund durch Röhren, welche iber Dach führen, zu „lüften. Damit
die Grubengae leichter dur&lt; dieje Nöhren ims Freie als durch
die Sißöffnungen in die Abtrittszelle auströmen, it von
der Lektoren aus ein Trichter mit Fallrohr v anzuordnen, daß
die untere Mündung des Leßteren tiefer in den Hrubonraum
hinabreicht, als die untere Deffnung der Duntröhren, welche
daher am höchten Punkte der Grubenabde&gt;ung anzubringen it.
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Daß auc&lt; ont noch für gute Lüftung des Abtrittösraumes zu
jorgen fei, verteht ich wohl von elbt.

Die Abtriitsanlage kann entweder als kleiner Freibau für
ich angelegt, oder mit dem Stallgebäude vereinigt werden. In
lezterem ;Falle ijt aber für guten Abchluß gegen die Stallräume
zu orgen.

2) Die Wirth|&lt;aft3anlagen.
Ob bejondere Wirihchaftsgebäude überhaupt erforderlich

jind, richtet jich nach den örtlichen Verhältnijen, namentlich aber
daitrac&lt;, ob und in welchem Umfange die Lehrertelle mit Land-
wirihchaftöbetrieb verbunden it. In den meiten Fällen wird
ein ileines Gebäude, welches Stallung und Vorrathsgelae für
Futter, Stroh, Brenntoffe 2c. umfaßt, genügen... Hinichtlich der
Anordnung und Größe der einzelnen Abtheilungen gelten die
allgemeinen für ländliche Wirthc&lt;aftsgebäude vetehenden Regeln,
jo daß hier beondere Angaben überflüig ercheimen. Daß
nirgendwo über das nachgewieene Raumbedürfnis hinaus-
gegangen werden darf, liegt auf der Hand. in Dm

3) Der Brunnen.
Da im Flachlande Laufbrunnen meitens nicht möglich find,

js erübrigt nur die Anlage eines Tiefbrunnens, der jedoch auf
keinem Schulgehöfte fehlen follte, ofern der Untergrund desfelben
brauchbares Wajer liefert. Auf die Vororge für die Rein-
haltung desjelben ijt chon im Eingange hingewieen worden.
Offene Schöpf- oder Ziehbrunnen ind -- |j&lt;on der mit ihnen

- verbundenen Gefahr des. Hineinfallens - wegen =- nicht zu;-em-
pfehlen, weshalb- tets auf die Anlage eines gechloenen -
Ke)elbrunnens-mit Pumpe Bedacht zu nehmen it. Wo
es die Bodenverhältnie getatten, it auch die Anlage eines o-
genannten Abeinierbrunnens nicht ausgechloen.

4) Die Einfriedigungen.
Das ganze Schulgehöft it in feter aber einfacher Weie,

witer Berüchichtigung der Ortsverhältnie, einzufriedigen. Ein
Lattenzaun wird meitens genügen. Auch können innere Abthei-

„lungen“ im Betracht kommen,“15 daß3"BGarten"Wirthchäft5hof
und Spielplaß für die Schuljugend im angemeener Weie von
einander gejondert werden.

IV. Die Tutwärfe vom 18. November 1887.
Im Anjc&lt;lujje an die oben unter Il. dargelegten Grundzüge

jind die hierzu gehörigen fünf Entwürfe zu Schulgebäuden auf-
getellt worden, welche noch einer kurzen Beprechung unterliegen
jollen.
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Vorab jei bemerkt, daß es ic bei ihrer Aufzeichnung
nicht um die Darjtellung bindender Vorchriften für
alles Einzelne, jogenannte „Normalprojekte“ handelte,fondern nur umBeipiele, au welchen ich die (eitenden
Grundjäße leichter als in längerer chriftlicher Ausein-
anderfezung klarlegen laen. Dies chließt natürlich uicht
aus, daß jie da, wo jie den maßgebenden örilichen und ontigen
Bedingungen entprechen, auch unverändert oder mit nur 1Umn-
weentlichen Umgetaltungen zur Anwendung kommen.

In allen diejen Entwürfen ijt die lichte Höhe ver Scul-
zimmer = 3,20 Meter vargetelit, um dasjenige Maß zu be-
zeichnen, welches auf keinen Fall unterchritten werden
joll. Im Anjc&lt;hlufje an das oben über die Höhe des Schul-
zimmers Entwickelte muß jedoch hervorgehoben werden, daß es.
jich dringend empfichlt, diee Höhe mit der Größe des Rau-
mes in dem dort angeführten Verhältni) je wachjen zu
laen, wenn nicht die Bechaffung ver verhälinismäßig ger migen
Weehrfojten auf zu bedentende Schwierigkeiten tößt. Die zu viciem
Zwecke an den Entwürfen vorzunehmenden Aenderungen wird
jeder Sachkundige ohne Schwierigkeit trefen können.

Den Entwürfen liegt durchweg die Annahme ves Majjiv-
baues zu Grunde mit gewöhnlichem Bacltein für das aufgehendeMauerwerk, welches in einen Außenflächen ohne Mörtelpug nur
in auberer Fugung hergetellt werden oll. Diee Ausführun 49=
weije empfichlt ich überall da, wo gemigend fete und weiter-
vetändige Sieine zu haben ind, webei cs garnicht etwa auf die
Verwendung beonders auberer „Blendteine“ abgeehen it, da
ausgejuchte gewöhnliche Steine von fetem Brande dem
Bedürfmue völlig entprechen. Cbvbeno it auf die Vor-
wendung bejonderer Formteine micht gerechnet.

Das Dach it im Ziegeln (Pfannen oder Bleberc&lt;wänzen)
gebedt angenommen. In einigen der Entwürfe it daselbe mit
mäßigem Ueberhange durch Vorkragen der Sparren, in anderenvyne jol&lt;en, auf maivem Gejimje anjeßend gezeichnet. WelcheDachform in jedem Einzelfalle zu wählen jet, unterliegt näherer
Erwägung je nach den örtlichen Vorhältnien, wobei nur zu be-
achten bleibt, daß der Dachüberhuang nicht etwa den Fentern --
beonders denjenigen des Schulzimmers = das Licht entzieht.

Wie hoch der Fußboden des Erdgechoes über dem Erd-
boden ic&lt; crhebt, muß vorzugsweie mit Rückticht auf die
Grundwajjer- und Entwäjerungsverhältnie der Baujtelle be-
jummt werven, da die Kellerräume tets waerfrei jem müßten.'Fine Erhebung von nindeiens 0,50 Meter it iter allen Uin-
jtänden zu empfehlen. Licat das höchte Grundwaer o nahe
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an Tag, daß die Anlage waerfreier Keller unter dem Haue
eine zu bedeutende Erhebung des Erdgechofjes bedingen würde,
jo müen Kellerräume entweder im Wirthchaftsgebände, oder in
einem bejonderen Kellerbau angelegt werden.

Zu den einzelnen Entwürfen ei no&lt;; das Nachfolgende
bemerkt: |

Klatt 1. Einflaiges Schulhaus für 60 Kinder.
Schulzimmer und Lehrerwohnung ind hier in einfachier

Waie unter einem Dache zuammengefaßt, wobei ein Drempel
die verchiebenen Ge&lt;hoßhöhen beider Theile leicht vermittelt.
Sollte päter eine Erweiterung des Schulzimmers nothwendig
ein, o fönnte dur&lt; Beeitigung der betreffenden Innenwände
demjelben eine fünfte Fenteraxe beigefügt werden. Allerdings
ginge dann der kleine Hinterflur verloren und müßte für die
Küche durc&lt; einen kleinen Ausbau eret werden. Da die Lehreor-
wohnung unten, außer Küche und Speiekammer nur zwei
Stuben erhalten konnte, o it der Ausbau einer Gicbeltube im
Dachraume vorgeehen, neben welcher nach Bedarf in der Dach-
chräge zwei Vorrathskammern leicht abgetrennt werden köniten.
Im Keller kann unter der Küche ein Wachraum angelegt wer-
den, auch ijt eine weitere Anlage von Kellerräumen nicht au8-
ge&lt;lojjen, wenn dazu ein Bedürfnis vorhanden it.

Blatt 2, Einklaiges Schulhaus für 80--100 Kinder.
Das Schulzimmer hat hier die größten zuläigen Grund-

- Abmeungen bei“beträchtlicher Tiefe, -e8 wird ich daher für
die Ausführung eine lichte Höhe von mehr äls 3,20, etwa 3,50

bis 3,80 Meter empfehlen, was leicht durch gerinige Erhöhung
des Drempels bewirkt werden kann. Die Lehrerwohnung it
hier etwas ausgiebiger bemeen, da ie im Erdgechoe außer
Küche und Speiekammer zwei Stuben umd eine ziemlich geräumige
Kammir enthält. Der Dachraum bietet Gelegenheit zur Anlage
weiterer Giebel- und Vorrathsfammern. Eine Räucherkammer
fann über einen Theil der Küche angelegt werden.

Blatt 3. Zweiklaiges Schulhaus
mit Wohnungen für einen verheiratheten und einen unver-
heiratheten Lehrer.

Die Sculklaen ind nebeneinander im Erdgechoe ange-
ordnet und in einem beonderen Querbau zuammengefaßt, v daß
die Betinmung ihrer lichten Höhe unabhängig von der im Erd-
gej&lt;ofe des Langbaues untergebrachten Familienwohnung des
erjten Lehrers, je nach den Grundabmeungen, erfolgen kann.
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Die leßteren können nach Bedarf umerhalb der zuläigen Grenzen
größer oder kleiner angenommen werden, ohne das Sytem zu
ändern, wie die mit 3a, 3b und 36 im Grundrie bezeichneten
Varianten andeuten.

Bei der Hinterklajje ijt die Anlage der Thür an einer Stelle,
welche die Kinder von ihren Siken ohne Umwenden ehen können,
nicht möglich, da die Banktellung o getroffen werden muß. daß
der Lichteinfall von links her taftfindet, Im Grundrie jind die
Unterzüge der Deckenkonjtruktion durch punktirte Linien angedeutet,
was auch bei den übrigen Entwürfen der Fall it. Sie können
in Holz oder Eien und je nac&lt; Bedarf armirt oder dur; Hänge-
werke 2c. verjtärkt gedacht werden.

Die Familienwohnung des erjten Lehrers entpricht im weeni-
lichen derjenigen im Entwurfe Blatt 2; die Räume des Jüngeren,
als nicht verheirathet gedachten Lehrers, betehend ans Stube und
Kammer, jind im Dachgej]&lt;oje des Querbaues, über der vorderen
Schuljtube angelegt. Nach Bedarf können weitere Dachkammern
zur Ergänzung der Wohnung des Hauptlehrers ausgebaut werden.

Blatt 4. Schulhaus mit zwei Klaen -
und Wohnungen für zwei verheirathete Lehrer.

Die allgemeime Getaltung diees Entwurfes it dem vorbe-
prochenen ähnlich, nur liegen die beiden Schulklaen nicht Wand
an Wand, ondern durch einen beonderen Schulflur getrennt.
Derelbe erlaubt eine zweckmäßige Anordnung der Klaenthüren
und erweitert den Querbau dergetalt, daß bei Annahme eines
angemetjen hohen Drempel5 in einem Dachgec&lt;o)| ec ausreichender
Raum für die Familien -Wohnmmug des zweiten Lehrers gewonnen
wird, in welcher Küche und 2 Stuben gerade, die Kammern aber
chräge Decken erhalten.

Daß auch in dieem Entwurfe, wie im vorhergehenden die
Grund= und Höhen-Abmeungen der Schuljtuben leicht dem
jeweiligen Bedürfnie angepaßt werden können, it ohne weiteres
erjichtlich.

Blatt 5. Einfklaiges Schulhaus, welches durch
päteren Aufbau in ein zweiklaiges umgewandelt wer-
den fann.

Für Gemeinden kleineren Umfanges, deren Zunahme aber
in gewier Zeit wahrcheinlich it, kann es unter Umtänden zweck
mäßig jem, zunächt eine einklajige Schule anzulegen, deren Um-
getaltung in eine zweiklajige aber chon beim Bau vorzuehen,
und zwar durch Aufbau. Dies bezweckt der vorliegende Entwurf,
deen weentlichter Unterchied gegen andere einklajjige Anlagen
in der Anordnung eines größeren Treppenhaues beteht, in welchem
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päter die Schultreppe für die obere Klajje angelegt werden kann.
Zunächt genügt hier natürlich eme |&lt;mälerc Bodentreppe, welche
päter zur Verbimdung zwichen dem erten Sto&gt;e und dem Dach-
boden des Querbaues benußt werden kann, wenn an ihrer Stelledie breitere Schultreppe angelegt worden it.

Im Entwurfe it angenommen, daß der Wohnflügel nicht
erhöht, jondern mur mit einer Hiulfslehrerwohnung im Dach-
raume verehen werden fol. Nimmt man auc&lt; über diejem
Theile den Aufbau eines vollen Gechoes in Ausicht, o könnte
tatt dieer Einzel-= eine Familien-Wohnung für den zweiten Lehrer
über der des erjten angelegt werden.

Auch hier können die Grund- und Höhen- Abmeungen der
Schulzimmer je nac) Bedürfnis im Einzelfälle verchieden ange-
nommen werden.

Spieker.

62) Ertheilung des Zeichenunterrichtes in den Voltks=
j&lt;ulen mit drei oder mehr aufteigenden Klaen.

(Centralbl. pro 1887 Seite 665.)

Berlin, |den 14. Dezember 1887.
Zu Verfolg meines Erlatjes vom 28. Jum d. IJ. -- U. Ul. a.

14935 -- beauftrage ich die Königliche Regierung (das König=
liche Provinzial - Schulkollegium), die bereits abchriftlich dorthin
gelangte Anweijung für die Ertheilung des Zeichenunterrichtes
vom 20. Mai d. J., owie die (Zuaß bei den Provinzial-Schul-
follegien) in je vier Exemplaren beifolgenden (weiter bei allen“
Behörden) drei erten Theile des die Ausführung dieer Anweiung
jicher tellenden, für die Lehrer betimmten, im Auftrage des Herrn
Minijters für Handel und Gewerbe, owie in meinem Auftrage
von dem Gewerbechuldirektor Dr. Stuh lmann in Hamburg ver-
faßten Letifadens für den Zeichenunterricht u. 3.

1. Theil: Netzzeichnen (2. und 3. Schuljahr),
1. Theil:FreiesZeichnenebenerGebilde.(4. 5. uud

6. Schuljahr),
111. Theil: Freies Zeichnen nach körperlichen Gegentänden

(7. und 8. Schuljahr),
iunmehr in den Unterrichtsgebrauch der Ihr (Ihm) untertellten
VSolksji&lt;hulen mit drei oder mehr aufteigenden Klaen bezw. der
diejen gleichtehenden Sculantalten einzuführen.

DerLeitfaden jowohl wie Wandtafeln zu demelben ind imVerlage von W. Spemann in Stuttgart erchienen und von

273

ſpäter die Schultreppe für die obere Klajje angelegt werden kann.
Zunächſt genügt hier natürlich eme ſ|<mälerc Bodentreppe, welche
ſpäter zur Verbimdung zwiſchen dem erſten Sto>e und dem Dach-
boden des Querbaues benußt werden kann, wenn an ihrer Stelle
die breitere Schultreppe angelegt worden iſt.

Im Entwurfe iſt angenommen, daß der Wohnflügel nicht
erhöht, jondern mur mit einer Hiulfslehrerwohnung im Dach-
raume verſehen werden fol. Nimmt man auc< über diejem
Theile den Aufbau eines vollen Geſchoſſes in Ausſicht, ſo könnte
ſtatt dieſer Einzel-= eine Familien-Wohnung für den zweiten Lehrer
über der des erjten angelegt werden.

Auch hier können die Grund- und Höhen- Abmeſſungen der
Schulzimmer je nac) Bedürfnis im Einzelfälle verſchieden ange-
nommen werden.

Spieker.

62) Ertheilung des Zeichenunterrichtes in den Voltks=
j<ulen mit drei oder mehr aufſteigenden Klaſſen.

(Centralbl. pro 1887 Seite 665.)

Berlin, |den 14. Dezember 1887.
Zu Verfolg meines Erlatjes vom 28. Jum d. IJ. -- U. Ul. a.

14935 -- beauftrage ich die Königliche Regierung (das König=
liche Provinzial - Schulkollegium), die bereits abſchriftlich dorthin
gelangte Anweijung für die Ertheilung des Zeichenunterrichtes
vom 20. Mai d. J., ſowie die (Zuſaß bei den Provinzial-Schul-
follegien) in je vier Exemplaren beifolgenden (weiter bei allen“
Behörden) drei erſten Theile des die Ausführung dieſer Anweiſung
jicher ſtellenden, für die Lehrer beſtimmten, im Auftrage des Herrn
Minijters für Handel und Gewerbe, ſowie in meinem Auftrage
von dem Gewerbeſchuldirektor Dr. Stuh lmann in Hamburg ver-
faßten Letifadens für den Zeichenunterricht u. 3.

1. Theil: Netzzeichnen (2. und 3. Schuljahr),
1.Theil:FreiesZeichnen ebenerGebilde.(4. 5. uud

6. Schuljahr),
111. Theil: Freies Zeichnen nach körperlichen Gegenſtänden

(7. und 8. Schuljahr),
iunmehr in den Unterrichtsgebrauch der Ihr (Ihm) unterſtellten
VSolksji<hulen mit drei oder mehr aufſteigenden Klaſſen bezw. der
diejen gleichſtehenden Sculanſtalten einzuführen.

DerLeitfaden jowohl wie Wandtafeln zu demſelben ſind im
Verlage von W. Spemann in Stuttgart erſchienen und von



274

dort einzeln und in Partien nach einem für den erteren noh
fejtzuezendn Preie zu beziehen.

Die Drucklegung des die Ausführung der Betimmung in
Nr. 3 Abjaß 38 der Anweiung zu Grunde zu legenden vierten
Heftes des Leitfadens, betreffend das Muterzeichnen im den
oberten Mädchenklaen, teht no&lt; aus und wird wegen Ein-
führung diees Heftes im den Schulgebrauch auch demnächt
weitiere Verfügung ergehen. |

Der Miniter der geitlichen 2e. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
fänmntliche Königliche Regierungen und

Provinzial=Schulkollegien. =

VU. HIa. 20245.

2.
Berlin, den 7. Dezember 1887.

Mii Bezug auf die hierher migetheilte Abchrift der Cirfular-
Verfügung vom 15. November d. J., betreffend die von dem
Seminarlehror Richter in Oppeln herausgegebene Schrift „Kurze
Nethodif des Zeichenunterrichtes in der Volkschule“ und die von

dem Verlagsbuchhhändler Danehl m Oterburg hergetellien
Normalzeichenhefte, bemerke ich, daß da die Veröffentlichung der
Intruftion für den Zeichenunterricht unmittelbar bevorjteht, eine
jede Empfehlung von Schriften über den Zeichenunterricht und
Zeichenvorlagen nicht mehr angängig ijt.

An
die Könialiche Regierung zu N.

Abchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntmsnahme
und Nachachtung.

Der Miniter der geitlichen 2e. Angelegenhotten.
von Goßler.

Au |

Jännntliche nbrige Königliche Negierungen.
U. IMa. 20355.

3.
Berlin, den 15. Februar 18838.

In Ergänzung des Erlaes vom 14. Dezember v. J. =
VU. IL a. 20245 --, |

betreffend die Einführung des von dem Gewerbejchul-
direktor Dr. Stuhlmann in Hamburg verfaßten Leit-
fadens für den Zeichenunterricht in den UnterrichtSgebrauch

274

dort einzeln und in Partien nach einem für den erſteren noh
fejtzuſezendn Preiſe zu beziehen.

Die Drucklegung des die Ausführung der Beſtimmung in
Nr. 3 Abjaß 38 der Anweiſung zu Grunde zu legenden vierten
Heftes des Leitfadens, betreffend das Muſterzeichnen im den
oberſten Mädchenklaſſen, ſteht no< aus und wird wegen Ein-
führung dieſes Heftes im den Schulgebrauch auch demnächſt
weitiere Verfügung ergehen. |

Der Miniſter der geiſtlichen 2e. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
fänmntliche Königliche Regierungen und

Provinzial=Schulkollegien. =
VU. HIa. 20245.

2.
Berlin, den 7. Dezember 1887.

Mii Bezug auf die hierher migetheilte Abſchrift der Cirfular-
Verfügung vom 15. November d. J., betreffend die von dem
Seminarlehror Richter in Oppeln herausgegebene Schrift „Kurze
Nethodif des Zeichenunterrichtes in der Volksſchule“ und die von
dem Verlagsbuchhhändler Danehl m Oſterburg hergeſtellien
Normalzeichenhefte, bemerke ich, daß da die Veröffentlichung der
Inſtruftion für den Zeichenunterricht unmittelbar bevorjteht, eine
jede Empfehlung von Schriften über den Zeichenunterricht und
Zeichenvorlagen nicht mehr angängig ijt.

An
die Könialiche Regierung zu N.

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntmsnahme
und Nachachtung.
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fadens für den Zeichenunterricht in den UnterrichtSgebrauch
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der preußichen Volksijhulen mit drei oder mehr aufteigen-
den Klajjen bezw. der dieen gleichgetellten Schulantaltien,

benachrichtige ich die Königliche Regierung 2c. hierdurc&lt;, daß nach
deit inzwichen mit dem Verlagsbuchhändler Spemann in Siuit-
gart getroffenen BVeoreinbarungen von der Herausgabe des ge-
jammten Leitfadens im einem Bande, owie von dem Verkaufe
volljtändiger vrochirter Exemplare desfelben auch im Buchhandel
abgejehen it und nur Hefte in kartonnirtem Zujtande zur Ab-
gabe gelangen werden. |

Für das einzelne fkartomuirte Grxomplar ijt der Preis von
Heft 1 auf 1 Mk., von Heft Ul auf 1 Mk. 10 Pf., von Heft Ul
auf 1 Mk. 30 Vf. fejtgejezt. Der Nettopreis beträgt 90 Pf. für
Heft I bezw. II und 1 Mk. 10 Pf. für Heft 111. Bei Abnahme
in Partien von 20 Exemplaren it der Preis auf 35 Pf. für
Heft I bezw. UU und u 1 Mt. 5 Pf. für Heft UU normut,ipährend die Bemeung des Preies für das noch austehende
Det IV weiterer Erwägung vorbehalten bleibt.

Indem ich die Königliche Negierung 2. veranlae, beim“Bezuge der für den dortigen Verwaltungsbezirk „forderlichen
Cxemplare im Interejje der betheiligten Schulgemeinden möglicht
die Borthaile des Ankaufes des Leitfadens in Partien wahr-
nehmen zu lajjen, mache ich zugleich darauf aufmerkam, daß
Zeichenhefte, welche den Anforderungen der “nweitung für DIe
Srtheilung des Zeichenunterrichtes vom 20. Mai v. I., Jowie des
neuen Leitfadens entprechen, ebenfalls im Verlage von W. Spe-

- mann. in Stuttgart erchienen und dajelbt zum Preie von 10 Pf.
pro Heft zu. beziehen ind.

-Der- Mimiter- DEr geitlichen 2c. Angele zenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
ämmtliche Königliche Regierungen und

Provinzial-Schulfollegien.
VU. Ia. 10766.

63) Uebertritt deutjcher Voolfsj&lt;mullchrer in die Pro-vinzen Wetprenßen und-Poenjowieiiu-denRegierungs5-
bezirk Oppeln.

Berlin, den 14. Februar 1888.
Die Königliche Regierung erhält anliegend Abchrift einer

hente von mir an die Königlichen Regierungen der Provinzen
Brandenburg, Pommern, Sachen und die Regierungsbezirke
Breslau und Liegnitz erlajenen Verfügung mit der Veranlaung,
das Verzeichnis derjemgen Stellen, welche die Königliche Negierung
aus den Jhr bei den diesjährigen Entlaungsterminen vom Schul-
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fkolleganun der Provinz überwieenen Kandidaten m&lt;t bejeßen zu
können meint, unter Angabe des Einkommens hierher einzureichen
und außerdem ein gleiches Verzeichnis den bezeichneten RNegite-
rungen zum Zwecke der Bekanntmachung in deren Amtsblättern
mitzutheilen. |

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An .

die Königlichen Regierungen der Provinzen *
Wetpreußen und Poen owie an die
Königliche Regierung zu Oppeln.

VU. il. 113.

Berlin, den 14. Februar 1888.
Der Königlichen Regierung werden eitens der betreffenden

Königlichen Regierungen Verzeichnijje der in den Provinzen Wet-
preußen und Poen, owie im Regierungs3bezirke Oppeln zur Zeit
erledigten Lehrertellen mitgetheilt werden.

Jndem 1ch bemerke, daß die jofortige Beezung dieer Stellen
aus naheliegenden Gründen unbedingt geboten ercheimt, veran-
lae ich Dieelbe, die betreffenden Vakanzen in Jhrem Amisblatie
zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. Außerdem wolle die König-
liche Regierung, joweit es nöthig it, durc&lt; unmittelbare perönliche
Einwirfing, eine entprechende Anzahl von Lehrern betimmen,
ich den betreffenden Königlichen Regierungen zur Verfügung zu
tellen.

Ic&lt; hebe dabei noc&lt; beonders hervor, daß die Regierungen
der in Betracht kommenden Bezirfe in die Lage verekt find,
jedem Lehrer, welcher dorthin übertritt, ein Einkommen zu ge=-
währen, welches das ihm in einer jezigen Heimathsprovinz zu-
tehende um 300 Mk. überchreitet. Mit Micicht hierauf werden
thunlicht fol&lt;e Lehrer auszuwählen ein, deren Emkommen den
Minimalatß nicht oder doch nicht erheblich überchreitet. Auch
bemerfe ich, daß die in Ausicht getellte Zulage von 300 Mk.
nur die Natur einer perönlichen Zulage hat und bei der Peiio=
nirung mcht in Anrec&lt;hnung fkonumnt.

Für den Fall, daß es nicht möglich ein ollte, die vorhan
venen vakanten Stellen unt den Lehrern, welche ich freiwillig zum.
Uebertritte melden werden, zu beeßeun, veranlae ich die König-
liche Regierung, Ihrereits chon jeßt zu prüfen, welche Lehrer
des dortigen Bezirkes Sie nach Lage ihrer amtlichen und pertön-
lichen Verhältnie zu einer Verczung in eine der gedachten Pro=
vinzen für geeignet hält.

Ein Verzeichnis dieer Lehrer unter Angabe des Einkommens
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verfelben it baldmöglicht, jevenfalls noc&lt; im Laufe diejes Monats
einzureichen. |

Der Minijier ver geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
bie Königlichen Regierungen in Potsdam, Frank=

furt a. /D., Stettin, Köslin, Stralund, Brestau,Licgnißk, Magdebur'g, Mereburg und Erfurt.
VU. IH. 113.

64) Anfuhr des Brennholzes auf Koien jämmtlicher
Hausväter der Schulgemeinde im Geliungsbereiche der

&amp;. 29 f- Titel 12 Theil Da LR.
Berlin, den 9. Januar 1888.Auf den Bericht vom 11. November v. IJ. erwivers 19 der

Königlichen Regierung, daß ich “nianbnehme, das zurückfolgende
weh Des Mühlenbej ißers N. und Genoen vom 24. Oktober3. I., die Koten der Anfuhr des Brennholzes für die evange-
üche Schule zu N., ebenjo wie es bereits uit den Koten des
Zerlieinerns und des Auffeßens des Schulholzes gechieht, auf
jämmtlice Mitglieder der Schulgemeinde vertheilen, bezw. aus
derShulkae betreiten zu laen, als unbegründet zurüczuweien.Nach em Exrkenntmjje des Königlichen Oberverwaltungs2
gerichtes vom 17. September v. J., owie nach dem Erlae vom
13. Juli 1880 -- Centralbl. 1881 S. 236 -- und dem Darin
erwähnten Erfenninijje des genannten Gerichtes vom 27. Dezember
-4876---Centralbl1880S. 474-- Hat fich unter-der Herrichaft-d2os
Allgemeimen Landrechtes eine von den präzepiwen Vorchriften der
SS. 29, 34 Tit. 12 Thl. 1. A. L. R. abweichende Objervanz
nicht bilden können (zu vergl. Erkenntnie des vormaligen König-
lichen Ober-Tribunals vom 6. Dezember 1864 -- Striethort,
Archiv Bd. 59 S. 152 -- imd vom 11. November 1872 --
Entcheidungen Bd. 68 S. 208). Gewohnheiten, welche gegen das
Gejeß find, gelten nur, wenn ie nach gechriebenem vder Unge-
f &lt;riebenem Provinzial- oDer Hrtsrechte bereits vor dem Inkraft-

-„treiet..Des. Allgemeinen Landrechtes--entitauden-id=- -Die-Repar-
ion ves Lehrereinfommens vom 1. Dezember 1856 und der
Schuletat für 1360/63, welche die Königliche Negierung erwähnt,
begriüitden eine jolc&lt;e Obervanz nicht. Das Gejetz aber bietet
feinen Anhalt, um die Anfuhr des Schulholzes aus Ic&lt;lichlichven Gejpann halienden Wirihen aufzuerlegen. Nach den 8 29 ff.
und 34 ff. a. a. DO. liegt vielmehr die Unterhaltung DEr Schuie
ven fämmtlichen Hausvätern der Schulgemeinde ob, und zu diecu
zählen nicht nur die Gepann haltenden Wirthe. (Es ij jonach

1888. 18
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auch die Anfiyr des Schulholzes auf Kojten aller Hausväter der
Schulgememde Jemäß dem Erlaje vom 2. Februar 1863 --
GContralbl. 1863 S. 99 -- zu bewirken.

Viernac&lt; hai die Königliche Regierung das Weitere zu ver-
anlaen und die Bittiteller zu becheiden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung in N.

V. Ma. 20195.

65) Nichtverpflichtung einer bürgerlichen Gemeinde zur
Gewährung einer Beihilfe oder Untertüßung an eine
Kir&lt;engemeinde zur Unterhaltung einer Kirc&lt;- oder

Pfarrj &lt;hule.
Berlin, den 11. Januar 1388.

Dem Kirchenvortande erwidere ich auf die Vortellung vom
15. September v. I., daß der dortigen fatholij&lt;en Kirc&lt;enge-
meinde ein Nechtsanjpruch auf Gewährung einer Beihilfe oder
Unterjtüßung eitens der dorügen Stadtgemeinde zur Unterhaltung
der dortigen katholichen Schule, welche als Kirchen- oder
Pfarrchule eine Antalt der dortigen Kirchengemeinde it, nicht
zuteht. Wegen der Gründe, aus welchen die dortige katholiche
Kirchengemeinde einen derartigen Anjpruch gegen die Stadtge-
meinde N. zu erheben nicht berechtigt ijt, verweie ich den Kirchen-
vorjtand auf den im dem Centralblatic für 1885 Seite 354 ver-
öffentlichten Erlaß vom 27. Juni 1884 und auf die ebendajelbt
Seite 355 und 358 veröffentlichten Erlaje vom 15. Februar 1378
und 31. Dezumnber 1879.

Ich befinde mich daher nicht in der Lage, dem Antrage des
Kirc&lt;envortandes entprechend zu bewirken, daß die Stadt N. zur
Unterhaltung der fatholichen Schule daelbt eine Subvention
gewähre, welche der Höhe des Zuchujjes entpricht, den die Stadt
für jedes Kind der tädtichen Elementarchulen aus der tädtichen
Kajje zahlt.

Sollte der Kirchenvortand gleichwohl einen derartigen An-
pruch gegen die Stadtgemeinde N. zu haben glauben, jo kannich demelben mur überlaen, jolhen gemäß 8. 46 Abjaß 3 des
Geees über die Zutändigkeit der Verwaltungs- und Verwal-
iungsgerichtsbehörden vom 1. Augut 18383 (Gef. Samml. S. 237)
durch Klage im Verwaltungsjtreitverfahren gegen die Stadtge-
meinde N. geltend zu machen.

An
den Kir&lt;envortand der katholichen

Gemeinde zu N.
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Abchrift des vortehenden Becheides erhält die Königliche
Regierung zur Nachricht auf den Bericht vom 26. November v. I.

Sollte die fatholiche Kirchengemeinde zu N. ihre Bereit-
willigkeit zur Aufhebung der katholichen Pfarrichule unter der
Bedingung erklären, daß zum Eraße derjelben eitens der Stadt-
gemeinde N. eine beondere katholiche Schule als Kommunal-
c&lt;ule eingerichtet und von der Stadtgemeinde unterhalten werde
und einen auf Legßteres gerichteten Antrag an die gedachte Stadt-
gemeinde oder an die Königliche Regierung richten, o gewärtige
ich anderweitigen Bericht.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. IIa. 21457.

66) EGinführung neuer katholicher Diözejan- Katechismen
in den Scqulunterric&lt;tsgebr auch.

1.
Berlin, den 11. Januar 1888.

Nachdem der Herr Bichof von Münter betimmt hat, daßder Kölner Diözean-Katechiomus in feiner neuen Bearbeitung
als Divzean-KatechiSmus an Stelle des m der Diödzeje Münter
either gebrauchten größeren Overberg'chen Katechiömus treten oll
(j. Nr. 9 des firc&lt;lichen Amtsblattes für die Diözee Münter pro
1887), will ich auf den gemeinjam mitder Kömiglichen Regierung
in Münter unter dem 7. Dezember v. JI. ertatteten Bericht hier-
durch genehmigen, daß der bezeichnete neue KatechiSmus vom
Beginne des nächten Schuljahres ab an Stelle des Katechi5mus
von Overberg für größere Schüler zur Einführung in den Gebrauch
bei dem fatholichen Religion3unterrichte der zu Seimem Reort
gehörigen höheren UnterrichtSanjtalten, Schullehrer- bezw. Schul-
lehrerinnen- Seminare und Präparandenantalten, welche inner-
halb des Bisthumes Muünjter liegen, gelange.

I&lt; verantkatje -das-“ Kömgliche Provinzial-Schnkfollegum=““
das hiernach Erforderliche anzuordnen.

Der Manijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
das Königliche Provinzial-Schulkollegium

im Müntter.
V. Wa. 21488.
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Abſchrift des vorſtehenden Beſcheides erhält die Königliche
Regierung zur Nachricht auf den Bericht vom 26. Novemberv. I.
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Bedingung erklären, daß zum Erſaße derjelben ſeitens der Stadt-
gemeinde N. eine beſondere katholiſche Schule als Kommunal-
ſc<ule eingerichtet und von der Stadtgemeinde unterhalten werde
und einen auf Legßteres gerichteten Antrag an die gedachte Stadt-
gemeinde oder an die Königliche Regierung richten, ſo gewärtige
ich anderweitigen Bericht.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
dieKönigliche Regierung zu N.

VU. IIa. 21457.

66)EGinführung neuer katholiſcher Diözejan- Katechismen
in den Scqulunterric<tsgebr auch.

1.
Berlin, den 11. Januar 1888.
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(j. Nr. 9 des firc<lichen Amtsblattes für die Diözeſe Münſter pro
1887), willich aufden gemeinjammitder KömiglichenRegierung
in Münſter unter dem 7. Dezember v. JI. erſtatteten Bericht hier-
durch genehmigen, daß der bezeichnete neue KatechiSmus vom
Beginne des nächſten Schuljahres ab an Stelle des Katechi5mus
von Overberg für größere Schüler zur Einführung in den Gebrauch
bei dem fatholiſchen Religion3unterrichte der zu Seimem Reſſort
gehörigen höheren UnterrichtSanjtalten, Schullehrer- bezw. Schul-
lehrerinnen- Seminare und Präparandenanſtalten, welche inner-
halb des Bisthumes Muünjter liegen, gelange.

I< verantkatje -das-“ Kömgliche Provinzial-Schnkfollegum=““
das hiernach Erforderliche anzuordnen.
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von Goßler.

An
das Königliche Provinzial-Schulkollegium

im Müntter.

V. Wa. 21488.
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Zit gleichem Sinne it 606. dato verfügt:
2) an die Königliche Regierung 31 Wüniter wegen der zu ihren

Reort gehörigen Schulen,
3) an das Kömgliche Provitnzia!- Schulfollegium zu Koblenz

wegen der zu einem Refjort gehörigen höheren Unterrichts-
antalten, Schullehrer- hezw. Scqhullehrerinnein - Seminare
und Präparanvdenanjtaiten, weis innerhalb des BisSthumes
Venter liegen.

4.
Berlin, den 11. Jamtar 1888.

Nachdem der Herr Bichof von Münter betimmt hat, daß der
Kölner Divzean- KatechiSmus in einer neuen Bearbeitung als
Diszean-KatechiSmus an Stelle des in der Divzee Münjter either
gebrauchten größeren Overberg Ichen KatechiSmus treten joll (f.
Nr. 9 des firc&lt;hlichen Amisblatte3s für die Diszee Münter pro
1887), will ich auf den Bericht vom 24. November v. IJ. hier-
durc) genehmigen, daß ver bezeichnete neue Katechisimti8 vom
Beginne des nächten &lt;&lt;ntjahres ab an Stelle des KatechiSmusvon Overberg für größere Schüler zur Einführung in den Ge-brauch bei dem fatholichen Religionäunterrichte der Schulen des
dortfeitigen Bezirkes, welche innerhalb des Bisthumes Münjter
liegen, gelange.

Ic&lt;h veranlate die Königliche Regierung das hiernach Er-
forderliche anzuordnen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
bie Königliche Regierung im Düeldorf.

VU. Ma. 21488.

D.
Berlin, dein 8. Februar 1388.

Anf deit gefälligen Bericht vom 19. Januar d. IJ. will ich,
nachdem der Herr Erzbijchof von Köln an Stelle des „"iSher'genDivszean-Katechi8mus die nene Bearbeitung desfelben als3 Diözean-
Katechiömus hat treten laen, hiermit genehmigen, daß dieernene KatechiSmus vom Beginne des nächten Schuljahres ab ai
Sielle des biSherigen Diszean-KatechiSnus bei dem katholichen
Religionsunterrichie m den zum Neort ves Königlichen Pro-
vinzial = Shulfollegmms dajcelbt gehörigen höheren Unterrichts-
antalten, Schullehrer- und Schullehrerinnen-Seminaren und Prä-paranbenantalten, welche innerhalb der Erzdiözee Köl liegen,
owie in den zum Reort der Königlichen Regierung zu Köln,
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zu Aachen imd bezw. zu Düeldorf gehörigen Schulen innerhalb
der Erzdiszee Köln zur Einführung gelange. Cw. Excellenz erjucheich ganz ergebent, das genannte Brovinzial-Schulkollegium 'owie
die bezeichneten Regierungen hiernach baldgefälligjt mit Weijungen
zu verjehen.Di Herrn Erzbichof wollen Ew. Excellenz gefälligt Mit-
theilung hiervon machen.

Nachdem inzwichen auch der Herr Bijc&lt;of von Trier nach
Jeniem von der Königlichen„Regierung zu Koblenz mt dem Be-
richte vom 18. Januar d. I. in Abchrift vorgelegten Schreiben
vom 7. Januar d. JI. „durch Verfügung jeines Generalvikariats
vom 9. November v. I. (Kirc&lt;l. Anzeiger Nr. 15 S. 94/95) den
in Rede ichenden neuen KatechiSmus als Dibzean-Katechiösmus fürDIE DiBzee Trier genehmigt hat, erjuche ich Cw. Excellenz ganz
ergebent, an das Königliche Provinzial - Schulkollegium dajelbjt
jJowie an die Königlichen Negierungen zu Koblenz und zu Triergefälligt wegen Einführung des neuen Katechismus entprechende
Verfügungen zu richten.

Dem Herrn Bichof von Trier wollen Cw. Excellenz eben-
falls gefälligt Mittheilung hiervon machen.

von Goßler.
Ar SEE

den König!. Ober=-Präidenten Wirklichen
Geheimen Rath; Herrn Dr. von Bar-=leben Excellenz im Koblenz.

VU. Hla. 10509. 10468. 10868. 10861. 10916.

67) Vorausekzungen für das Bechlußverfahren nah
B-72 und 3 des Geees vom 26. Mai 1837 (Ge. Samml.S. 173).

Der Kreisaus&lt;uß hat darüber Bechluß zu faen,
ob und in welchem Umfange eine von der Shulaufficht3-
behörde für eiiie Volks&lt;hule getellte Anforderung, die
Durd) neue oder erhöhte Leijtungen der Schulunterhal-
tungsöpflichtigen zu gewähren, fetzutellen ijt.

Das Bedürfmuts der Schule und dier Leitungsfähig
keii ver Verpflichteten it nicht Gegenjtand der Bec&lt;hluß-

faung des Kreisauschufes.
1.

Berlin, den 15. Januar 1888.
Da nach dem Berichte vom 27. Dezember v. I. der Schul-

vortand das Bedürfnis anerfamit hat, an der evang. Schule
zu N. eimen zweiten evangelichen Lehrer anzutellen, im Uebrigen
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Dem Herrn Biſchof von Trier wollen Cw. Excellenz eben-
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von Goßler.
Ar SEE

den König!. Ober=-Präſidenten Wirklichen
Geheimen Rath; Herrn Dr. von Bar-=
leben Excellenz im Koblenz.

VU. Hla. 10509. 10468. 10868. 10861. 10916.
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B-72 und 3 des Geſees vom 26. Mai 1837 (Geſ. Samml.
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ob und in welchem Umfange eine von der Shulaufficht3-
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keii ver Verpflichteten iſt nicht Gegenjtand der Beſc<hluß-

faſſung des Kreisausſchuſfſes.

1.
Berlin, den 15. Januar 1888.

Da nach dem Berichte vom 27. Dezember v. I. der Schul-
vorſtand das Bedürfnis anerfamit hat, an der evang. Schule
zu N. eimen zweiten evangeliſchen Lehrer anzuſtellen, im Uebrigen
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aber, oweit die zur Betreitung der Schulunterhaltungskoten
Vorpflichteten die Bejoldung eines zweiten Lehrers aus eigenen
Meitteln mc&lt;t zu decken vermögen, nach dem Erlaje vom 6. Sep-
tember v. JI. -- Ü. Ula. 16027 -- Staatsbeihilfe gewährt
werden oll, fo bleibt mr nöthig, daß die Kömgl. Regierungvon Schulcuffichtswegen fettellt, was zur angemeenen Aus=
tattung der Stelle nach den örtlichen Verhältmjen erforderlich
it, die Höhe der noihwendigen Staatsbeihilfe ermittelt bezw. in
vorchriftömäßiger Weie begründet und deren Gewährung be-
antragt.

Dem desfalljigen Berichte jehe ic9 entgegen. Dazu, die
Prätationsnachweiungen dem Kreisaus&lt;uje vorzulegen, Ut
nach Lage der Sache kein Anlaß vorhanden. Der KreiSausc&lt;huß
kann mit einer Bechlußfajung in der vorliegenden Angelegen-
heit nur befaßt werden, wenn die zur Schule in N. gehörenden
Ortchaften, nachdem denelben Mäattheilung darüber gemacht wor-den daß und in welchem Betrage die Gewährung von Staats-
beihilfe zur Durchführung der beabichtigten Erweiterung der jekt
betehenden Schuleimrichtung erfolgen werde, mit den an jie zu
tellenden Anforderungen mc&lt;t einvertanden fein, der Gewährung
derelben widerprechen ollten.

Nur wenn dieer Fall einträte, würde der KreiSaus&lt;huß an-
zugehen ein, in der vorliegenden Angelegenheit Bechluß zu faen,
und zwar lediglich darüber, ob und in welchem Betrage die von
der Schulauffichtöbehörde getellte, durch neue oder erhöhte Lei-
jtungen der zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten zu ge-
währende Anforderung fetzutellen, nicht aber über das Bedürf-
nis der Errichtung einer zweiten Lehrertelle und über die Lei-
jtungsfähigkeit der Verpflichteten. Der KreiSauschuß hat jeinen
Bechluß mit Rückicht auf das Bedürfnis der Schule und die
Leitungsfähigkeit der Verpflichteten zu faen. Die Fettellung
des Bedürfmjjes der Schule und der Leitungsfähigkeit der Ver-
pflichteten it aber nicht Gegentand der Bechlußfaung des
KreiSauschues, diee Momente kommen für die Bechlußfa)jung
des KreiSansc&lt;hues vielmehr lediglich unter dent Geichtspunkte
von Erwägungsgründen in Betracht.

Die Königliche Regierung wolle dies mc&lt;t blos in dem vor-
tiegenden Falle ondern auch für künftige Fälle beachten.

Der Munter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An :

die Königliche Regierung in N.
VU. Ula. 10016.
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2.
Berlin, den 20. Jamiar 1888.

Auf den Bericht vom 10. Dezember v. JI. erwidere ich der
Kömigl. Regierung, daß, wenn die zur Betreitung der Unterhals-
tungsfkojten der utraquitichen evangelichen Schule in N. Ver-pflichteten bei der vorhandenen Schülerzahl das Bedürfnis der
Anjtellung eines Adjuvanten nicht anerkennen, nach Maßgabe desGejezes vom 26. Mai v. J. bezw. der Erla e vom 8. Augut
und 10. Oktober v. JI. -- Centralbl. 1887 S. 657 und 784 --
zu verfahren jein würde.

Eine Zuicherung, den zur Bejoldung des Adjuvanten erfor-
verlichen Baarbetrag von 600 Mek. jährlich auf die Staatskae
zu übernehmen, kann den zur Unterhaltung der Schule Verpflich
teten nicht ertheilt werden. I&lt; bin indes nicht abgeneigt, auf
die Dauer des Bedürfnies eme Staatsbeihilfe von jährlich
600 Mk. zur Beoldung des Adjuvanten zu bewilligen, obald
nachgewieen ein wird, daß die Schulunterhaltungspflichtigen

„ihren Widerpruch gegen die Autellung eines Adjuvanten auf-
gegeben haben, und daß die Stelle mit einem geprüften Lehrerbejeßt und wann legterer in diejelbe eingetreten it.

Hiernac&lt; hat die Königl. Regierung das Weitere zu ver-
anlajjen und über das Ergebms der weiteren Verhandlungen zu
berichten.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler. -

An
die Königliche Regierung in N.

VU. Ma. 21229."

68) Glaubt ein Sdchulgemeindemitglied in Folge Frei-lajjung des Geitlichen und des Lehrers von den Schul-
lajten eitens des Schulvortandes in der Betimmungjeines Antheiles an den Schullajten über die Gebühr
belajtet zu ein, fo bleibt ihm überlaen, den durch
S. 46 Des Zutändigkeitsgeelzes gewieenen Weg zu be-“ -breiten, um eine Entcheidung über den Streit herbei

zuführen.
Berlin, den 19. Januar 1533.

A15 den Anführungen in Ihrer Vortellung vom 21. Juni v.I.
vermag ich, wie ich Ihnen hiermit erwidere, keinen ausveichendenAnlaß zu entnehmen, meinereits einen Auspruch zu thun, daß
der Schulvortand zu N. nicht berechtigt ei, den Prediger und
den Schullehrer daelbt von den Schullaten frei zu laen, und
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die Königuhe Regierung zu N. anzuweien, den Schulvortand
un Auffichtswoge dazu anzuhalten, daß derelbe die Schul-
gemeindeatei m %. aud) vl den Prediger und den Schul-lehrer dajelbjt mit veriheile und auschreibe.

Grachten Ste den Schulvortand im N. zur Freilaung des
Predigers und des Schullehrers daelbt nicht für berechtigt und
behaupten Sie im Folge Dieer Freilaung in der Betimmung
JThres Antheiles an den Schullajten über die Gebühr belatei zu
jein, jo jteht Ihnen frei, innerhalb der durch das Geez vom
18. Zuni 1840 bejiümmten dreimonatlichen Frit gemäß 8. 46
Abf. 1 des Zutändigfeitsgejezes vom 1. Augut 1883 bei dem
Schulvortande zu reklamiren (Bechwerde oder Einpruch zu
erheben). Lehterer hat über die Bechwerde zu bechließen undgegen den B ej&lt;luß teht Ihnen innerhalb zwei Wochen die Klageim WVerwaltungötreitverfahrenzu.

Die vorgedachten präfluiwichen Frijten chemen Sie, was
Ihre Heranziehung zu den Schullaten für das laufende Stouer-
jahr betrifft, veräumt zu haben.

CES jteht Ihnen aber auch jrei, gemäß 8. 46 Ab. 3 a. a. O.in Verbindung mit 8. 160a.a.O.undmitDen88.79und9Titel 14 Theil UU. des Preuß. Allg. Landrechtes im Verwaltungs-
treitverfahren gegen diejenigen flagbar zu werden, welche Siefür verpflichtet erachten, jtatt Ihrer denjenigen Betrag Der
Schullajien aufzubringen bezw. Ihnen zu ertatten, hinjichtlich
Dejjen Sie Sich in der Bejtimmung Ihres Antheiles für über-
bürdet erachten.

Hiernach und da die Entcheidung von Streitigkeiten über
die Verpflichtung zu Abgaben und Leitungen für Volts)&lt;hulen
überhaupt nicht zur Zutändigkeit der Verwaltungsbeiyörden, on-
dern zu der der Berwaltungsgerichtsbehörden gehört, famn ich
Ihnen nur überlajjen, den durch 3. 46 des ZutändigkeitsSgejeges
vom 1. Augnjt 1883 gewiejenen Weg zu bechreiten, um eine
Entcheidung über den vorliegenden Streit herbeizuführen.

An
bon Landwirth Herrn N. zu N.

Abchrift des vortehenden Becheides erhält die Königliche
Regierung zur Nachricht auf dein Bericht vom 24. November
v. I.

Die Bemerkung der Königlichen Negiering, daß went der
Wrediger und der Lehror in N. zu den Schuilaten mit herai-
gezogen würden, wohl eine entprechende Aufbeerung des Ein-
kommens der Lehrertelle im's Auge gefaßt werden müßte; kann
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nach dem dieerhalb am Schlujie des Erlajjes vom 2. März 1531
(Centralbl. 1881 S. 633) Bemerkten m&lt;t ohne weiteres für
zutreffend erachtet werden.

Daß die Schulgemeinde N. nicht mit einer entprechenden
politichen Gemeinde ich deckt, bietet fem Hindernis dar, die
Koten der Unterhaltung der Volkschule m N. durc&lt; Gemeinde-
beichlüfe als Gemeindelaten übernehmen zu lajjen, da jede Ge-
meinde denjenigen Theil der nach dem betehenden Vertheilungs-
maßiabe auf ämmtliche Hausväter der Schulgemeinde zu ver-
theilenden Schullaten, welcher nach dieer Vertheilung auf die
in der betreffenden Gemeinde wohnenden Hausväter enifällt,
unter Genehmigung der Kommunal- AufjichtSbehörde, bezw. im
vorltegenden Falle des KreiSauschues für jich als Gemeindelajtbernehmen fann. |

I&lt; kann des8halb der Königlichen Regierung nur wiederholt
empfehlen, auf Uebernahme der Schullajten als Kommunallaten
hinzuwirken.Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Goßler.
An

die. Königliche Regierung zu N.
V. Wa. 20498 G. JI

69) Handelt es ich behufs Errichtung einer Lehrertellezugleich um eine bauliche Cinrichtung, o it über die
- Leßtere erjt zu befinden bezw. zubejc&lt;ließen, nachdem die

Vorfrage erörtert und zum Abchlue gebrächt it, ob und -
in welchem Umfange behufs Errichtung. der Lehrerjtelleneue oder erhöhte Leitungen der Sculunterhaltungs-

pflichtigen in Anpruch zu nehmen ind.
Berlin, den 19. Jamuar 1883.

AunSzug.
Künftig it vorchriftsmäßig mit gewienhafter Sorgfali darauf

zu halten, neue Schulemrichtungen grundäßlich nicht tückweie,
ondern derärt vorzubereiten;“-daß-vorweg..zu.überehen. it, .welchenG:fammtfotenaufwand dieelben nach allen in Betracht kommenden
Richtungen hin erfordern, und wie derelbe zu jichern it, wobei
in erter Linie die Befriedigung des dauernden Bedürfnies der
Deckung der Lehrerbeoldungein eiten5 der Verpflichieten in Aus-
icht genommen werden oll. An und für jich kann die Berufung
auf einein bereits ausgeführten Schulbau noch feinen ausreichendeit
Anlaß abgeben, weitere Anträge auf Bewilligung von Staats-
beihilfe zur Befriedigung ontiger Schulbedürfnie zu begründen,
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zumal nach dem Inkrafttreten des Geees vom 26. Maiv. I.
gemäß den Erlaen vom 8. Augut und 10. Oktober v. I. --
Centr. Bl. 1887 S. 657 und 784 -- über Ausführung der zu
treffenden baulichen Einrichtung überhaupt ert zu befinden bezw.
zu bechließen it, nachdem die Vorfrage erörtert und zum Ab-
I&lt;lujje gebracht it, ob und in welchem Umfange behufs Errich-
nnig von Lehrerttellen neue oder erhöhte Leitungen der Schuls-
unterhaltungspflichtigen m Anjpruch zu nehmenfind.

Der Mamjter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
dic Königliche Regierung zu N.

VU. Ha. 21548.

70) Die Belehrung über „die auf der ittlichen Welt-
ordnung beruhenden Grundäße des bürgerlichen Leben3
und der volkswirth&lt;aftlichen Verhältnie“ darf keinen

bejonderen Unterrichtösgegentand in der Volkshule
bilden.

Berlin, ven 28. Januar 1888.
Dem Vortande der Deutchen Adels5-Genoenchaft erwidere

im auf die gefällige Zuchrift vom 30. April v. I. ergebent,
daß mir der dortige Antrag, betreffend die volkswirthchaftliche
Belehrung in der Elementarchule, zu einer eingehenden Prüfung
der maßgebenden Betimmungen Veranlajung gegeben hat, da
ich gern anerkenne, daß es im die Aufgaben der Volkschule
fällt, eine dem Vertändmie der Kinder angemeene Belehrung
über „die auf der jitilichen Weltordnung beruhenden
Grundäße des bürgerlichen Lebens und der volkswirthchaft-
lichen Verhältnie“ zu geben. I&lt; glaube aber die Zutimmung
des Vortandes der Deutchen Adel3-Genoenchaft dafür voraus-
jeden zu dürfen, daß eine olche Belehrung in keinem Falle emen
bejonderen Unterricht8gegentand bilden darf.

Von den 4 339 729 Kindern, welche am 1. März 1882 in
öffentlichen Volkschulen des preußichen Staatcs unterrichtet
wurden, kamen 2 512 320 Kinder auf Schulen naut einem over
zwei Lehrern. Dabei beindet im? in den vorhandenen Volks-
jhulen eme nicht geringe Zahl überfüllter Klaen und es ind
am genannten Termine 2 064 113 Kinder in Schulen mit anor-
malen zFrequenzverhältnien unterrichtet wordet..

Unier dieen Umtänden kann die Volkschule ihre Aufgabe
und gerade diejenige derittlich-religiöen Erziehung der heran-
wachenden Jugend nur löen, wenn ie ich m Bezug auf den
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Umfang des Lehrtoffes und das Maß der Lehrziele, je nach
dem Grade der entgegentehenden Schwierigkeiten, erhebliche Be-
&lt;ränfungen auflegt.

I&lt;h habe wiederholt Veranlajung genommen, die Pro-
vinzialbehörden auf dieen Geichtöpunkt aufmerkam zu machen.

Aber auch in den am beten eingerichteten, 3. B. den fech3-
tufigen Volkschulen der großen Städte ijt für die irgendwie
eingehende Behandlung volkswirthchaftliher Syjteme kein Plaß.

Wenn in der die Volkschulen beuchenden Jugend das reli-
give Leben getärkt und gefördert, die vaterländiche Geinnung
fräftig belebt und ihr dieenigen Kenntnie und Fertigkeiten ange-
eignet werden, deren ie zur Begründung ihrer Erwerbsfähigkeit
nicht entbehren können, dann wird ihnen auch das fräftigte
Mittel gegeben ein, volkswirthchaftlichen Irrlehren zu begegnen.

Uebrigens beweijt auch die m Abchrift zur gefälligenKenntniSnahme angechloene Verfügung der Königlichen Nez
gierung zu Kael vom 16. Augut 1878 zur Genüge, daß die
Ziele, welche -die Deut&lt;e Adel38-Genoenchaft -im Sinne-hat,-
auc&lt; jeßt chon beim Volkschulunterrichte nicht außer Achi Je
lajjen. werden.

I&lt; „füge zugleich je ein „egemplar der„Volkschulleebücher
owie des Leebuches für fatholi) he Volkschulen, Verlag von
Crüwell in Dortmund und des Deutchen Volkschulleebuc&lt;hes
für katholijche Schulen, Verlag von du Mont Schauberg bei, um
dem Vortande der Deutchen Adel3-Genoenchaft Gelegenheit
zu geben, zu fehen,;:wie--wefentlich- die- anerkannt guten Volk8--
jchullefebücher der in Rede tehenden Aufgabe- genügen.

An
den Bortand der Deutchen Adels = Genoenchaft,

3. H. dcs Vorißenden, Königlichen Majors a. D.,
Mitglied des Herrenhaues und Majoratsherrn,
Herrn Grafen von der Schulenburg, Hoch=-
geboren zu Beckendorf in der Altmark.

- Albjchrift. nebt. Anlage erhält .die Königliche..RegierungzurKenntnisrahme
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Goßler.
An

ämmtliche Königliche Regierungen.
VU. Wa. i8214.
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Kael, den 16. Augut 1878.
Die wahrhaft entjehliche Verwilderung der Gemüthor undBerwirrung der .ttlichen Begriffe, welche kürzlich in den gegen

die geheiligte Perjon Sr. Majetät des Kaiers und Königs ge-
richteten Attentaten thatfächlih und in zahlreichen dadurch ver-antaßtei ruchlofen Worten zu Tage getreten jind, jtellen insbe-
ondere auch der Deutc&lt;en Volkschule ernte und dringende
Augaben. Mag auc) den äußeren Symptomen einer auf dei
Umjturz der bürgerlichen Geelljchaft abzielenden ozialdomokra-
üichen Geinnung, welche Eigenthum und Familie, göttliche undmenchliche Autorität, treue Liebe zu Kaier und Reich, zu König
und Baterland, den angeerbten Sinn für monarchiche Ordnung,
die Begeiterung für die Großthaten unerer glorreichen nationalen
Gechichte und des Hohenzollern chen Haues insSbeondere, als
überwundene Standpunkte anjieht, auf geeßlichem Wege ich wirk-
jam begegnen lajjen, jo fönnen doch die tiefen Schäden des
Seelenlebens, welche jenen Ercheinungen zu Grunde liegen, uur
von imen heraus geheilt werden. Je mehr aber, wie die Er-
ahrung lehrt, das Gift bereits in die zarteten Adern uneres
Volkslevens, bis im die Jugendfreie hinab, enmgedrungen it,
je mehr chon unjere Jugend von eniem Schwindelgeite verucht
wird, welcher Genußucht und Begehrlichkeit an Stelle der
Genügamkeit, Sparamkeit, Arbeitscheu an Stelle des Fleißes,
Leichtfertigkeit an Stelle der früher geprieenen deutchen Solidität
treien läßt, um Jo mehr erchemt es geboten, die mneren Hedel
bereits in der Schule anzujeßen, wo die Herzen für heiljame
Gegenwirtung noch beonders empfänglich jind.

In erter Linie gilt es hier im fejten Anchluje an daseigente Königöswort der Wiederbelebung eines wahrhaft reli-
given Sinnes, als der icherjten Stüße der Sittlichkeit. Nicht
blos um Religionslehre handelt es fich hier, jondern um die
Pflege ec&lt;t religiöjen Lebens, welches jim in innerer Harmoniedes geammten Seelenlebens, im der imerlichen Vollendung des
götilichen Ebenbildes im Menchen na&lt; allen einen Anlagen
bind giebt und von dem Lehrer msbeondere durch Wort und vor-
bildlichen Wandel zur Ercheinung gebracht werden joll. Beruf3-
treue des Lehrers auch im Kleinten, Opferfreudigkeit, Selbtver-
leugnung, Geduld, Herzensreinheit jind die Früchte, an denen
es erkannt jem will. Wo jolche Frömmigkeit m dem Lehrer-
herzen wohnt, da wohnt auch jener echte BPatriotismus,
welcher weit entfernt von dem Zerrbilde emes faljchen ogenannten
internationalen Weltbürgerthumes, das wdiche Baterland als „die
tarke Wurzel unerer Kraft“ herzlich licht wie das himmliche
und Gut und Blut für daselbe hinzugeben berei ijt. =&lt; Da-
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neben wird es aber der Lehrer auch mht veräumen, im Unter-
vicht5betriebe elbt die fozialdemokrati&lt;en Irrlehren wirkamzu befämpfen. 68 bedarf nur eines furzen Hünweijes daraiif,
wie die Religionstunden, zumal bei Behandlung der Gejekße3-
tafeln, der Deutche Sprachunterricht bei Beprechung paender
Leetücke (man denke mur an „Meiter Hämmerling“ und fo
mance Hebel' che Erzählung), msbeondere auc) ver Gec&lt;hicht5s-
unterricht vurc&lt;, Vorführung geeigneter Lebenshilder in dieer
Hinicht fo rec&lt;ht fruchtbar gemacht werden können. Hier kommt
es namentlich darauf an, die Bedeutung und hijtorijche Gni-
wickehing des Eigenthumes zu lehren, das von den Sozialdemo-
fraten volljtändig befeitigt werden joll und nicht blos Männer
der Arbeit zu jc&lt;hildern, welche wie Stephenjen 2c. jich durch
eigene Kraft müham zu beonderer Geites8höhe empor FJearbeitethaben, fondern auch Zeugnijje hochherzigen Gemeininnes vorzu-
führen: einen Peabody, der in jeinem lezten Willen 1 Million
für den Bau geunder Arbeiterwohnungen tiftet, die Begründer
des Arbeiterviertels m Muühlhaujen i./E., dejjen mit netten
Gärtchen gechmücdte faubere Häuer größtentheils c&lt;on in den
Privatbejik parjamer Arbeiterfamilien übergegangen find, nebt
einer paenden, durc&lt; die lofalc1 Verhältnie bedingien Auswahl
aus der langen Reihe derer, welche zum Beten der Arbeiter-
fae vurch Begründung von 'Kranfen-, Juvalideit-, Sterbefajien,
gemeinnüßigeit Herbergen, Bildungsantaltein 2c. egens8voll ge-
ivirkt habeit, =- von den Stitern der alten Fuggerei in Augs-
burg bis herab auf die rege VereinsSthätigkeit der Gegenwart.
Ja elbt der. Rechnenunterricht bietet. bei der Zinsrechmug den
beten Anlaß, nicht blos die fittliche Berechtigung der Zinfen,
ondern inSbeondere auch das Kapital als olches im rechten
Lichte zu betrachten, als einer keime8wegs der Arbeit feindlich
gegenübertehenden Wacht, jondern vielmehr als die unmittelbare
oder mittelbare Arbeitsfrucht, welche jich felbt wieder in Arbeitmumeßt und die Arbeitskraft wirkam vertärtt, Wenn auch die
Volkswirthchaft von Rechts wegen in dem Rahmen des Schul-
unterrichtes ihre Stelie nicht inden fann, o wird doch der

„Lehrer... auf. jolche.Weije. ausreichendeGelegenheit. finden, chon
die Jugend über die elementaren Grundlagen einer geunden
Bolkswirthchaft aufzuklären, ims8beondere darüber, daß die vor-
handene natürliche Ungleichheit wie ie chon hinichtlich der Bes
gabung, der Geundheit, der Körperkraft 2c. zu Tage tritt, durch
feine gefünftelte Gleichmacherei aus der Welt gechafft werden
fami; daß ohne ;Fleitz wid Sparjamkeit die von Volksverführernveriprochenren goldenen Berge fich als loere Vorpiegelungen
erweien; daß die Handarbeit mit der Kopfarbeit zuammengehen
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muß, daß es ebeno ungerecht wie verkehrt it, mur die Hand-
arbeiter als eigentliche Arbeiter gelten zu lajjen, als ob die oft
migleic) aufreibendere GeiteSarbeit nur eine Art vornehmen
Müßigganges ei 21. JInSsbeondere aber wird der Lehrer zu
betonen haben, daß aller geeßliche Schuß, welchen der Staat
dem Arbeiterjtande wie jedem anderen Stande zu gewähren ver-
pflichtet it und alle Staatshilfe in Form von geeßlichen Ver-antaltungen zur Hebung und Sichertellung der Volkswohlfahrt
an jich m&lt;t ausreicht. Selbtucht und Cigennuß werden diebündigten Staatögeeße, die bündigjten Vereinsfaßungen chon
zu umgehen wien (es giebt ja nichts Erfinderijches als derEgoiSmus) und ich damit beruhigen, daß in der Menjc&lt;heit wieim Thier- und Pflanzenleben mu einmal nach dem Laufe der
Welt manches Dajem zum Vortheile Anderer verkümmern müe.
Hier gilt es für den Lehrer nachdrücklich darauf hinzuweien,daß über allen jenen jogenannten „eijernen Naturgejeken“ der
Volkswirthc&lt;aft, das freie Geez der echten Nächtenliebe
walten joll, welc&lt;es den Menchen nicht auf das ehen läßt, was
jein eigen, ondern auf das, was des Anderen üjt, und ohne
welche Staatshilfe und Selbthilfe eine klingende Schelle bleiben
und nichts auszurichten vermögen.

Und wem es mm weiter eine nicht wegzuleugnende That-
ache it, daß gerade in den auf die Entlaung aus der Volks-
chule folgenden Jahren die chwerten Veruchungen an beide
Gejc&lt;hlechter herantreten, wenn einereits die Lehrlinge, loSgelöt
von der Zucht des Moiterhauces, theilweie auch von dem
ittigenden Einflue des Elternhaues, anderereits die jugend-lichen Tahrikarbeiterimen nicht jelten der Verwahrlojung anheim-
fallen, o wird em Lehrer, dem es mt einem Berufe rechter
Ernt ijt, auch über die Grenzen des eigentlichen Schullebens
hmaus eine frühere Schuljugend orgam im Auge behalten und
imsbeondere durch Begründung bezw. Leitung von gewerblichenund ländlichen Jortbildungschulen, Geangvereinen 2c. (für das
reiere Alter), owie durch thatfrätige Förderung aller für nntellef-
tuelle, ittlich religiöe und materielle Hebung des Volkslebens
oder Erweckung patriotichen Sinnes getroffenen Verantaltungen
dt Ueberichuß an Kraft verwerthen, welchen fein nächter in
erter Linie zu erfüllender Bern] etwa bietet.

Schließlich machen wir darauf aufmerkjam, daß owohl die
amtlichen wie die freien Lehrerkonferenzen ich. beonders dazu
eignen, die Frage, wie die Schule den auf Umjturz der bürger-
lichen Geellchaft gerichteten Betrebungen der Sozialdemokratieam wirkamten begegnen kann, |peziell zu erörtern, "weShalb wir
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dies Thema für weitere Erwägung in dieen Kreien beonders
bezeichnen.
Königliche Regierung, Abtheilung für Kirc&lt;en- und Schuljachen.

(Unterchrift.)
1) An

ämmtliche Stadtchuldeputationen, owie an ämmtliche
Foynigliche Schulvortände des Regierungsbezirkes.

2) An
die Königlichen Landräthe und Bezirksamtmänner.

3) Andie Königlichen Dber-Kreis- und Ditritischulinpektoren.
B. 9138.

Berleihung von Orden und Ehrenzeichen,
(Centralbl. pro 1887 Seite 263.)

Bei der Feier des Krönung5- und Ordensfetes am
-22.Januar 1888 haben nachgenannte dem Reort der Unter-
richts-Verwaliung auschließlich oder gleichzeitig angehörige Per-jonen erhalten:
4) den Stern zum Rothen Adler-Orden zweiter Klae

mit Eichenlaub:
Dr. Barfhauen, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs- Rathund Direktor im M initerium der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
D. Dr. Brückner, Wirklicher Ober- Konitorial- Rath, geitlicher

Vize-Präident des Cvangelichen Ober-Kirc&lt;henrathes, General-
Superintendent, ordentlicher -Honorar-Profeor“:an der Uniwer-
jität und Propt zu Berlin.

2) den Rothen Adler-Orden zweiter Klae mit Eichenlaub:
Bohß, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath

im Minitermm der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
3) den Rothen Adler-Orden dritter Klae mit der Schleife:
D. Freiherr von der Goltz, Ober-Konijtorial-Nath, Mitglied

des Cvangelichen Ober-Kirchenrathes, ordentlicher Profeor
 an der Univeritätumd Propft von St. Petri 58 Berli:

Dr. Meier, Geheimer Regierung8-Rath und Unweritäts-Kurator
vs Marburg.Römer, Geheimer Bergrath und ordentlicher Profeor aner Univerität zu Breslau.

4) den Rothen Adler-Orden vierter Klae:
Amberg, Profeor und Genremaler, Mitglied der Akademie der

Künjte zu Berlin.
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Dr. Be&gt;, Semmar-Direktor zu Linnich, Kreis Jülich.
Beyer, Stadt-Superintendent und Kreis-Schulmjpekior zu Liümne-

burg.
Dr. Borgius, Konitorial-Nath, Kreis-Schulinpekior und Pfarrer

zu Poen.
Brandi, Regierung3- wd Schulraih zu Dönabrugd.
Dr. Dilthey, ordentlicher Profetjor an der Unwerität zu Berlinund Neitglied der Akademie der Wienchaften.
Dr. Duden, Gymnatiial-Direftor zu Hersfeld.
Dr. Endemann, Geheimer Jutiz-Nath und ordentlicher Profeor

an der Univerität zu Bonn.
Engel, Brofejjor und Lehrer am der Akademichen Hochchule fürMuik zu Berlin.
Engels, Superintendent, Kreis- Schulinpektor und Pfarrer zu

Flieth, Kreis Templin.
Dr. Heine, Direktor der Nitter-Akademie ZU Brandenburg a. 5. H.
D. Hering, ordentlicher Profeior air ver Unwerfität zu Halle

4. Dd. S.

Dr. Hoche, Gymnajial-Direktor zu H»ilbeSheim.
Hoffmann, Kreis-Schulinjpektor zu Trier.
Ke&gt;, Profeor an der Technichen Hochchule zu Hamnover.
D. Klotermann, ordentlicher Profeor an der Uniwerfitäi zu

Kiel.
Dr. Külz, ordentlicher Profeor an der Univerität zu Marburg.

Lindner, Gymnaial-Direktor zu Hirchbers, Regierungs-
bezirk Liegmiß.

Dr. Lübbert, ordentlicher Profeor an der Univerität zu Bonn,
Paache, Semnar-Direktor zu MörS.
Pabt, Negierungs- und Schulrat zii Hannover.
Dr. Bilger, Provinzial und Schulraih zu Berlin.Dr. Brobjt, Domherr und ordentlicher Profeor an der Unwer-ität zu Breslan.
Reinhardt, Superintendent, Krei8-Schulinjpektor und Pfarrer

zu Golme, Kreis Delitzch.
Richter, Seminar-Direktor zu Kreuzburg O./S.
Dr. Schwenger, Gynmnajial-Direktor zu Aachen.
Dr. Tietz, Schulrath und Kreis-Schulimpeltor zu Berlin.
Ullrich, Rec&lt;hmings8-Rath boi der Techmchen Hoc&lt;h&lt;ule zu

Charlottenburg.
Dr. Wendland, Provinzial-Schulrath zu Koblenz.Dr. Wilmanns, General-Direktor der Königlichen Bibliothek zu

Berlin.
m. Winkler, Profeor an der Technicheit Hochchule zu

Charlottenburg.
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Ke>, Profeſſor an der Techniſchen Hochſchule zu Hamnover.
D. Kloſtermann, ordentlicher Profeſſor an der Uniwerfitäi zu

Kiel.
Dr. Külz, ordentlicher Profeſſor an der Univerſität zu Marburg.

Lindner, Gymnaſial-Direktor zu Hirſchbers, Regierungs-
bezirk Liegmiß.

Dr. Lübbert, ordentlicher Profeſſor an der Univerſität zu Bonn,
Paaſche, Semnar-Direktor zu MörS.
Pabſt, Negierungs- und Schulrat zii Hannover.
Dr. Bilger, Provinzial und Schulraih zu Berlin.
Dr. Brobjt, Domherr und ordentlicher Profeſſor an der Unwer-

ſität zu Breslan.
Reinhardt, Superintendent, Krei8-Schulinjpektor und Pfarrer

zu Golme, Kreis Delitzſch.
Richter, Seminar-Direktor zu Kreuzburg O./S.
Dr. Schwenger, Gynmnajial-Direktor zu Aachen.
Dr. Tietz, Schulrath und Kreis-Schulimſpeltor zu Berlin.
Ullrich, Rec<hmings8-Rath boi der Techmſchen Hoc<hſ<ule zu

Charlottenburg.
Dr. Wendland, Provinzial-Schulrath zu Koblenz.
Dr. Wilmanns, General-Direktor der Königlichen Bibliothek zu

Berlin.
m. Winkler, Profeſſor an der Techniſcheit Hochſchule zu

Charlottenburg.
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5) den Stern zum Königlichen Kronen-Orden zweiter
Klae:

Dr. von Helmholtß, Geheimer Regierung3-Rath und ordentlicher
Profeor an der Unierität zu Berlin, Mitglied der Akademie
der Wienchaften.

6) den Königlichen Kronen-Orden zweiter Klae:
Dr. Dernburg, Geheimer JZutiz-Rath und ordentlicher Profeor

an der Univerität zu Berlin.
Müller, Profeor und Lehrer an der Kunt-Akademie zu Düel-

DOrf.
Dr. von Volkmann, Geheimer Medizimal-Rath und ordentlicher

Profeor an der Unwerität zu Halle a. S.

7) den Königlichen Kronen-Orden vierter Klae:
Geyer, Adolf, Profeor, Geanglehrer am Dorotheentädtichen

Realgymnaium und ehemaliger Domänger zu Berlin.
Janke, Karl Gutav, Muik-Direktor und Geanglehrer des

Königlichen Dom&lt;ors und am Leing-Gymnajium zu Berlin.
8) den Königlichen Haus-Orden von Hohenzollern:

a. den Adler der Ritter:
Haupt, Regierung5- und Schulrath zu Mereburg.
Dr. Naemann, Gymnaial-Direktor und Profeor zu Hallea.d. S.
Polte, Provinzial-Schulrath zu Poen.

b. den Adler -der Inhaber:
Berger, evangelicher Lehrer zu Roßdorf, Kreis Hanau.
Bombißztki, katholicher Lehrer zu Lewiß, Kreis Meerißz.
Diethe, evangelicher Lehrer und Kantor zu Halle a. d. S.
Förter, evangelicher Hauptlehrer zu Alt-Läig, Kr3 Waldenburg.
Se , evangelic&lt;er Hauptlehrer zu Großalmerode, Kreis Wißen-haujen.
Harlinghauen, katholic&lt;er Lehrer zu Eslohe, Kreis Mechede.
Hilbert, biSheriger Hausvater beim Rettungshaue zu Görliß.
Doo. evangelicher Lehrer zu Siegen.Klein&lt;midt, evangelicher Lehrer und Kantor zu Lingen.
Koinski, früherer katholicher Lehrer zu Zawade-Benechau,

Kreis Ratibor.
Lauritzen, evangelicher Erter Lehrer und Küter zu Jel8, Kreis

Hadersleben.
Räde, evangelicher Lehrer und Kantor zu Schleife, Kreis Rothen-burg O./L.Schmalmad, evangeli&lt;er Hauptlehrer zu Altona.
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Schütte, katholicher Lehrer zu Freienbruch, Kreis Hattingen.
Tuchke, Lehrer an der tädtichen Knaben-Mitteljchule |zu Hirch-berg i. Schl.
Wieeler, Le*hror an der Land-Waijenanjtalt zu Langendorf,

Kreis Weißenfels.
9) das Allgemeine Ehrenzeichen:

Beteher, Pedell bei der Unwerität zu Berlin. |
Conrad, Diener am Phyiologichen Intitut. der Univerität zutel
Friedrichs, Hausverwalter bei der Unwerität zu Göttingen.
 Görz, Portier bei der Unwerpqitäts- Frauenklinik zu Berlin.

Gott&lt;li&lt;, Schuldiener am Kömglichen Gymnaium zu Glaß.
Halliger, Galeriediener 1. Klajje bei den Königlichen Mueen

zu Berlin.
Hau&lt;hild, Diener bei der Kömglichen Bibliothek zu Berlin.
Müßig, evangelicher Lehrer zu Barzdorf, Kreis Striegau.
Ns &gt;er, Lehrer, Küter und Orgamjt zu Allagen, Kreis Arn5-

berg.Sc&lt;loithc, Ausgedinger, Kirchen- und Schulvorteher zu Leiters-
dorf, Krei3 Krojjen.

Silke, Erter Pedell bei der Königlichen Akademie zu Münjter.
Stra&gt;, Lehrer zu Zeppenfeld, Kreis Siegen.

Perjonal- Veränderungen, Titelz und Ordens- Verleihungen.
A. Behörden und Beamte.

Dem General-Staböarzt der Armee, vortragenden Rath im
Miniterium der geitlichen 2c. Angelegenheiten und ordentl.
Honorar-Profeor an der Uniwerität, Wirkl. Geheimen Ober-
Medizinalrath Dr. von Lauer zu Berlin ijt das Kreuz der
Großfkfomthure des Königl. Hausordens von Hohenzollern
verliehen,

der Geheime Regierungs-Rath und vortragende Rath im Mini-
terium der geitlichen 2c. Angelegenheiten, Polenz it zum
Geheimen Ober-Regierungs-Rath, und

der Provinzial-Schulrath Dr. Höpfner zu Koblenz zum Ge-
heimen Regierungs8-Rath und vortragenden Rath in demelben
Miniterium ernannt,

dem Provinzial-Schulrath Profeor Dr. Tcha&gt;ert zu Breslau
it der Charakter als Geheimer Regierung8-Rath, und

dem bisSherigen Provinzial - Shulrath Schulß zu Stettin, jebt
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Pfarrer zu Altenkirchen auf Nügen, der Rothe Adler-Orden
vierter Klaje verliehen,

der Regierungs- und Schulrath Bethe zu Stettin, und
der Gymnaial-Direktor Hoppe zu Brieg ind zu Provinzial-

Schulräthen ernannt und it
Bethe dem Provinzial-Schulkollegium zu Stettin,
Hoppe dem Provinzial-Sculkollegium zu Breslau über-
wieen,

der Jutiziar und Verwaltungsrath Regierungs -Ajejjor Wever
 bei dem Provinzial-Sculkollegmum zu Koblenz ijt zum Re-gierung8-Rath ernannt,den Regierungs- und Schulräthen Dr. Königk zu Stettin,

Schylla zu Oppeln und D. Schneider zu Schle5wig it
der Charakter als Geheimer Regierung5-Rath verliehen,

der Seminar-Direktor Hauffe zu Weißenfels ijt zum Regierungs5-
mid Schulrath ernannt und der Regierung zu Stettin über-wieen,

der Univerjitäts-Kurator, Geheime Regierungs8-Rath Dr. Meier
zu Marburg it in gleicher Eigenchaft an die UniwerjitätGöttingen vereßt,

dem Rreg- Schulinpektor Schreier zu Oppeln it der Charakter
als Schulrath mit dem Range eines Rathes vierter Klajjeverliehen,Dem biSsher. Kreis-Schulinpektor 1. -N., evangel. Pfarrer Hart-
mann zu Prß. Oldendorf im Kreie Lübbecke ijt der Rothe

- Adler-Orden vierter Klae verliehen, |
die biSher kommiarichen Kreis-Schulinpektoren
 Prediger Schwede zu Tilit,

Rektor Schrader zu Schlochau i. Wetprf.,
Lehrer Dr. Hoffmaiun zu Schönee i. Wetprf.,
Lehrer Dr. Schlegel zu Schrimm,
Pator Arndt zu Nimptch,
Rektor Blümel zu Lublunkg,
Gewerbechullehrer Dr. Wejendon&gt; zu Peiskretcham,
Gynmmaiallehrer Dr. Proßen zu Königshütte,
-Gewerbechullehrer“-Nufin-zu“Loskan,-

Realgqymnaiallehrer Dr. Schroller zu Kojel,
Realprogymnaiallehrer Dr. Werner zu Kreuzburg,
Seminarlehrer Weichert zu Letj&lt;hmß, und |Landwirthchaftslehrer Dr. Große-Vohle zu Warburg
ind deimtiv zu Krei5-Schulmjpektoren ernannt,

dem fathol. Pfarrer und Lokal-Sculinjpektor Ruiter zu Len-
gerich im Kreie Lingen it der Rothe Adler-Orden dritterKlae mit der Schleife,
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den Lokal-Schulinpektoren
fathol. Pfarrer Priebe zu Behle im Kreije Czarnikau, und
evangel. Oberpfarrer Lindner zu Hetttedt im Mansfelder
Gebirgskreie

der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen worden.

B. Univeritäten 2c.
Der ordentl. Profe. und Kanzler der Unwerität Dr. Gareis

zu Gießen it zum ordentl. Profe. in der juriftic&lt;. Fakultät
der Unwer. Königsberg 1. Prß., = zu ordentlichen Pro-
feoren in der philoophich. Fakultät derelben Unwerf. ind
ernannt worden der Profe. Dr. Lürßen an der Fortaka-
demie zu ECberöwalde, und der außerordentl. Profejj. Dr.
Peters zu Kiel, -- der außerordentl. Profe. Dr. HaSbach
zu Greifswald it in gleicher Eigenchaft in die philojoph.
Fakult. der Unwer. Königsberg i. Prß. verebt, -- der
Bibliothekar der Paulinic&lt;en Bibliothek zu Münter, Dr.
Prinz zum Bibliothekar der Königl. und Unweritäts -Bi-
bliothekf zu Königsberg 1. Prß. ernannt worden.

Der Wirkl. Geheime Ober-Jujtizrath, Oberverwaltungsgerichts-
Rath und ordentl. Profe). an der Univer]. Berlin, Dr. Gneit
ijt nac&lt; tattgehabter Wahl zum timmfähigen Ritter des
Ordens pour 16 merite für Wienchaften und Künte ernannt;
- der ordentl. Profe. Dr. Kohler zu Würzburg it zum
ordentl. Profeor, und der Privatdoz. Dr. Berntein zu
Berlin zum außerordentl. Profe. in der juritich. Fakultät
der Univer]. Berlin ernannt, -&lt;- dem außerordentl. Profe).
in der medizinic&lt;. Fakult. und Projektor an dem anatomichenIntitute der Unwerf. Berlin Dr. Hartmann it der Charnter
als Geheimer Medizimal-Rath, dem Prwatdozenten in derjelben
Fakultät Dr. Kraue das Prädikat „Profeor“, und dem
erten Aijtenz-Arzt an der Unieritäts-Klinik Dr. Bramann
das Kreuz der Komthure des Kömgl. Hausordens von Hohen-
zollern verliehen; -- dem ordentl. Profe. in der philojophich.
Fakult. derjelben Unwerf. und Mitgliede der Akademie der
Wienchaften Dr. Krone&gt;er der Königl. Kronen-Orden
zweiter Klae, und dem Privatdozenten in derelben Fakult.
diejer Unwerfit. Dr. von Kaufmann der Rothe Adler-Orden
vierter Klae verliehen worden.

“Der Dozent an der techmjchen Hochchule zu Aachen, Profeor
Dr. Stru&gt; it zum außerordentl. Profe. in der philofoph.
Fakult. der Unwerj. Greifswald ernannt worden.

296
 

den Lokal-Schulinſpektoren
fathol. Pfarrer Priebe zu Behle im Kreije Czarnikau, und
evangel. Oberpfarrer Lindner zu Hettſtedt im Mansfelder
Gebirgskreiſe

der Rothe Adler-Orden vierter Klaſſe verliehen worden.

B. Univerſitäten 2c.

Der ordentl. Profe. und Kanzler der Unwerſität Dr. Gareis
zu Gießen iſt zum ordentl. Profeſſ. in der juriftiſc<. Fakultät
der Unwerſ. Königsberg 1. Prß., = zu ordentlichen Pro-
feſſoren in der philoſophiſch. Fakultät derſelben Unwerſf. ſind
ernannt worden der Profeſſ. Dr. Lürßen an der Forſtaka-
demie zu ECberöwalde, und der außerordentl. Profejj. Dr.
Peters zu Kiel, -- der außerordentl. Profeſſ. Dr. HaSbach
zu Greifswald iſt in gleicher Eigenſchaft in die philojoph.
Fakult. der Unwerſ. Königsberg i. Prß. verſebt, -- der
Bibliothekar der Pauliniſc<en Bibliothek zu Münſter, Dr.
Prinz zum Bibliothekar der Königl. und Unwerſitäts -Bi-
bliothekf zu Königsberg 1. Prß. ernannt worden.

Der Wirkl. Geheime Ober-Jujſtizrath, Oberverwaltungsgerichts-
Rath und ordentl. Profe). an der Univer]. Berlin, Dr. Gneiſt
ijt nac< ſtattgehabter Wahl zum ſtimmfähigen Ritter des
Ordens pour 16 merite für Wiſſenſchaften und Künſte ernannt;
- der ordentl. Profeſſ. Dr. Kohler zu Würzburg iſt zum
ordentl. Profeſſor, und der Privatdoz. Dr. Bernſtein zu
Berlin zum außerordentl. Profeſſ. in der juriſtiſch. Fakultät
der Univer]. Berlin ernannt, -<- dem außerordentl. Profe).
in der mediziniſc<. Fakult. und Projektor an dem anatomiſchen
Inſtitute der Unwerf. Berlin Dr. Hartmanniſt der Charnter
als Geheimer Medizimal-Rath, dem Prwatdozenten in derjelben
Fakultät Dr. Krauſe das Prädikat „Profeſſor“, und dem
erſten Aſſijtenz-Arzt an der Unierſitäts-Klinik Dr. Bramann
das Kreuz der Komthure des Kömgl. Hausordens von Hohen-
zollern verliehen; -- dem ordentl. Profeſſ. in der philojophiſch.
Fakult. derjelben Unwerſf. und Mitgliede der Akademie der
Wiſſenſchaften Dr. Krone>er der Königl. Kronen-Orden
zweiter Klaſſe, und dem Privatdozenten in derſelben Fakult.
diejer Unwerſfit. Dr. von Kaufmann der Rothe Adler-Orden
vierter Klaſſe verliehen worden.

“Der Dozent an der techmjſchen Hochſchule zu Aachen, Profeſſor
Dr. Stru> iſt zum außerordentl. Profeſſ. in der philofoph.
Fakult. der Unwerj. Greifswald ernannt worden.



297

Der vrdentl. Honorar-Profe). Dr. theol. Franz zu Münter it
in gleicher Eigenj&lt;aft in die fkatholich-theologic&lt;e Fakultät,
und der ordentl. Profej. Geheime Jutizrath Dr. Dahn zu
Königsberg in gleicher Eigenchaft in die juritiche Fakult. der
Univerit. Breslau vereßt, = zu ordentlichen Profeoren in
der philoophichen Fakult. dieer Unwerit. ind die außer-
ordentl. Profeoren Dr. Fi&gt; zu Göttingen, Dr. Freuden-
thal und Dr. Hillebrandt zu Breslau ernannt worden.

Dem ordentl. Brofe. in der philooph. Fakult. der Unwerität
Halle, Geheim. Regierungs-Rath Dr. Kühn ijt der Königl.
Kronen-Orden zweiter Klae und dem außerordentl. Profeor
Dr. Märker in derelben Fakult. der Rothe Adler-Orden
vierter Klae verliehen, der Privatdozent Dr. Burdach zu
Halle zum außerordentl. Profe. in derelben Fakult. dieer
Unwer). ernannt worden.

Der ordenil. Profej. Dr. von Kries zu Roto&gt; it zum ordentl.
Profe: in der juritich. Fakultät, und der Prwatdoz. Dr.

Haas zu Kiel zum außerordentl. Profe.--in der philojoph. --
Fakult. der Unwer. Kiel ernannt, = dem akademichen
Muikdirektor Stange zu Kiel das Prädikat „Brofeor“ bei-
gelegt worden.

Der ordentl. Profe)j. Dr. Runge zu Dorpat it zum ordentl.
Profe. in der medizinich. Fakultät, der außerordentl. Profe).
Dr. Brandl zu Prag zum ordentl. PBrofe. in der philojoph.Fakultät, und der Privatdoz. Dr. Rpetbe zu Göttingen zum
außerordentl. Profe. in der philooph. Fakult. der Unwer].

"Göttingen ernannt worden.
Der ordentl. Profe. Dr. Huber zu Bajel it zum ordentl.

Profell, in der Juritich. Fakultät, und der ordentl. Profe)).Dr. Chr. H. Braun zu Jena zum ordentl. Profe. in der
medizinic&lt;. Fakult. der Unwerj. Marburg ernannt, dem
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Der Kutos an der Univer). Bibliothek zu Bonn, Dr. Gerhard
it zum Bibliothekar der PBaulini &lt;hen Vibliothef zu Münterernannt worden.

Dem ordentl. Mitgli:de der Akademie der ienchaien, Dr. phil.
Ewald zu Berlin it der Königl. Kronen-Orden dritter Klae
verlichen worden.

Dem Direktor des Kupfertich-Kabinets bei den Mueen zu
Berlin, Dr. Lippmannit der Charakter als GeheimerRegierungsrath verliehen,Der Dr. phil. von Bortheim zum Direktorial-„Aitenten bei

nen Mueen ernannt mid dem Kupfertich-Kabinet über-wieen,dem Lehrer an der Unterrichtsantalt des Kunjtgewerbe-Mujeums
zu Berlin, Baumeiter Schüß, jowie dem Lehrer au der-“Jelben Antalt und an der abemitji&lt;en Hochchule für die
bildenden Künte, Baumeiter Tuhn vas Prädikat „Profeor“
beigelegt worden. |

Dem Vorteher der 'Geammtverwaltung Der afademichen Hoch-
&lt;ule für Muik und tändigen Sekretär der Akademie der
Künjte zu Berlin, Profejor Dr. Spitta it der Königl.
Kronen-Orden dritter Klajje, und

dem ordentl. Lehrer an. derelben akademichen Hochchule, Pro-
fejjor Härtel der Königl. Kronen- Orden vierter Klae ver-

liehen,das Prädikat „Profeor“ it beigelegt worden
den Lehrern an der akademichen Hochchule für die bildendenKünjte an der Akademie der Tcte zu Berlin, Malern

Han&gt;e, Ehrentraut und Skarbina,
'den: Lehrern an dem Städeljichen Kuntintitute zu Frankfurt

a. Manr Maler Hajelhort und Architekten Sommer,
und

dem. Bildhauer Dopmeyer zu Hanutover.

| C. Gymnaial- und Real-Lehrantalten.
DemGymnaial-Direktor Rhode zu Wittenberg it der Königl.

Kronen-Orden dritter Klae verlichen worden.
In gleicher Eigenchaft find vereßt worden die Gymnajial-Direktoren

Laudien zu Hohentein an das Gymna. nebt Realgymna.
zu Interburg,
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(ferner. ind in gleicher Eigenchaft vereßt worden die Gymna-
ial-Direktoren:) |

Dr. E&gt;ardt zu Lia an das König- Wilhelms -Gymna.- zu
Breslau,

Dr. Radtke zu Wohlau an das Gymna. zu Brieg, |
Leuchtenberger zu Krotochin an das Gymua. zu Erfurt,
md. .

Dr. Hartwig zu Hanau an das (neu errichtete) taatliche
- Gymnajium zu Frankfurt a. Main.

Der Oberlehrer am Friedrich - Wilhelms - Gymnaß. zu Polen,
Profej]. Dr. Jonas it zum Gymnaiäl-Direktor ernannt und
demjelben die Direktion des Gymnaiums zu Krotojc&lt;hinübertragen worden. .

Das Prädikat „Profeor“ it. beigelegt worden den Oberlehrern
Dr. Theod. Schmidt und Kojtka am Gymnaj. nebt Real-

gymnaj. zu Interburg,
Tieffenbach am Wilhelms8- Gymna. ZU Königsberg i Prf."PaS5zotta am Gymna. zu Koni,

-Brachvogel am Gymna. zu Prß. Stargardt,
Dr. Hänicke am König-Wilhelms-Gymna. zu Stettin,
Dr. Rich. Müller am Friedrichs-Gymna. zu Berlin,
br. Heinr. Ficher am Gymna. zu Greifswald,
Dr. Diederichs zu Halbertadt,
Dr. Pöhlig - - zu Seehaujen i. A.,
„Härter - - zu Stendal,
Wolff - = „zu Altona,
Dr. Karl: Müller- - -. zuKiel,
Dr. Berblinger z - nebt Realgymna. zu

Rendsburg,
Dr. Scebce&gt; - - zu Celle, .
Dr. Bolich - - zu Clausthal,
Dr. Kohlmann = - zu Emden,
Waldchmidt - - zu Corbach,
Dr. Grotemeyer =- - zu Kempen,

ui -Boß - - zu Müntereifel, und. Häni&lt; - - zu Weßlar.

zu gleicher Eigenchaft ind veretzt, bezw. berufen worden die
Oberlehrer

Schne&gt; von dem Matthias-Gymna. zu Breslau an „das
Gymna. zu Kulm,

von Schäwen vom Friedr. Wilh. Gymna. zu Poen an
das König-Wilhelms-Gymna. zu Breslan,
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(ferner jind im gleicher Eigenchaft veretzt, bezw. berufen worden
die Oberlehrer:)

Profe)j. Löffler vom Gymnaj. zu Kulm an das Matthia3-
Gymnaj). zu Breslau,

Dr. H. Hoffmann von der Kloterchule zu Roßleben an
das Gymna. zu Salzwedel,

Grünberg vom Gymna. zu Saarbrücken an das Gymna.
zu Plön,

Dr. Steiger vom Rcealgymna. zu Wiesbaden an das Gym-
naj. zu Rinteln,

Dr. Bernh. Schmidt vom Gymna. zu Rinteln an das
Gymna. zu Hersfeld,

Wrede vom Gymnaj. an Apoteln zu Köln an das Kaier-
Wilhelm3-Gymnaj. dajelbt, und

Profe. Scheer vom Gymna. zu Plön an das Gymna. zu
Saarbrücken.

Der Rektor des Progymna. zu Boppard, Brüggemann ijt als
Oberlehrer an das Gymnaj). an Apoteln zu Köln, und

der Rektor des Real-Progymnaj. zu Altena 1. Wetf., Mummen-
they als Oberlehrer an das Gymna. zu Weel vereßt
worden.

Zu Oberlehrern, bzw. etatsmäßigen Oberlehrern ind befördert
worden die ordentlichen Lehrer

Matern am Gymnaj. zu Braunsberg,
Bodendorff am Friedrich38-Kollegium zu Königsberg i. Prß.,
Dr. Niemeyer am Gymna. zu Pot5dam,
Dr. Max Schmidt und Dr. Franke am Gymna. zu

Greifswald,
Dr. Wellmann am Gymnaz). zu Kolberg,
Ziaja am Köünig-Wilhelm5-Gymna. zu Breslau,
Titular-Oberlehrer Dr. Tegge am Gymna. zu Bunzlau,
Helm an der Ritter-Akademie zu Liegniß,
Dr. Breibic&lt; umd Dr. Dörwald am Gymnaj. zu Ohlau,
Dr. Reichling am Gymnaj. zu Heiligentadt,
Titular-Oberlehrer Dr. Weißenborn am Gymna. zu Mühl-

haujen i. Thrg.,
Mirow am Gymua. zu Wandsbek,
Berlit - - zu Rinteln,
Wesmöller am Gymna. zu Brilon,
Titular-Oberlehrer Kuhlmann am Gymna. zu Gütersloh,
Manns am Wilhelm35-Gymna. zu Kael,
Dr. Shwerbßell am Gymna. zu Boun, und
Müller am Gymna. an Apoteln zu Köln.
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Es jind befördert worden die ordentlichen Lehrer
Dr. Jordan vom Domgymna. zu Magdeburg zum Oberlehrer

am Gymna. zu Mühlhauen i. Thrg.,
Dr. Langer vom Gymna. zu Zeiß zum Oberlehrer an der

Kloterchule zu Roßleben,
Titular -Oberlehrer Dr. Langsdorf vom Wilhelm5-Gymnaj.

zu Kael und Lice. theol. Dr. Krebs vom Realgymnaj.
zu Wiesbaden zu Oberlehrern bet dem Gymna. zu .
Frankfurt a./Main, und

Dr. Fromm vom Gymna.. zu Neuwied zum Oberlehrer am
Gymna. zu Duisburg.

Als Oberlehrer ind angetellt wordenbei dem Marien-Gymna. zu Poen der Kaplan Kloske von
- der St. Michaelskirche zu Berlin, und

bei dem Gymna. zu Kiel der Pator Dr. Spanuth aus
Groß-Elbe.

Der Oberlehrer Dr. Kohlmann am Gymna. zu Salzwedel ijt
als ordentl. Lehrer an das Gymnaj. zu Quedlinburg berufen

- und demelben die Weiterführung des Oberlehrer-Titels getattet
worden.

Der Titel „Oberlehrer“ ijt beigelegt worden den ordentlichen
Lehrern

Linde&gt;e am Gymnaj]. zu Halbertadt,Mannß - - u Hersfeld,
Stoll am Friedrich5- Gymna. zu Kafel, und
Dr. Wilhelmi am Gymna. zu Marburg.

In gleicher Eigenchaft ind vereßt worden die - ordentlichen
GymnaiallehrerRoen zu Neuß an das Gymnaj. zu Emmerich, und

Dr. Giee zu Emmerich an das Gymna. zu Neuß.
Als ordentliche Lehrer ind angejtellt worden am Gymnajium

zu Bartentein der Schula. Kandid. Gruber,
zu Königsberg 1. Prß., Friedrichs - Kollegium, der Schula.

Kandid. Scheer,
zu Ly&gt; der Schula. Kandid. Dr. Obrikatis,

- zu Kütrin der“ Schulä. Kandid.Maas, -
zu Breslau, Johannes-Gymna)j., die Hilfslehrer Dr. Ficher

und Dr. Steinißz,
zu Breslau, König Wilhelms -Gymna., der Hilfslehrer Dr.

von Monterberg-Müdenau,
zu Bresölau, Magdalenen- Gymnaf., der Hilfslehrer Dr.

Jelinek von der Thoma3-Schule zu Leipzig,
zu Brieg der Hilfslehrer Joneß,
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(ferner jind als ordentl. Lehrer angetellt worden am Gymnaium:)zu Glogau, evangel. Gymnaj., der Hilfslehrer Dr. Schönaich,
ZU Sc&lt;leswig der Schula. Kandid. Dr. Steen, und
zu Ejjen - - - FRibbed.

Das Prädikat „Profeor“ it beigelegt worden den Oberlehrern
Fuhrmann am Realgymnat. auf der Burg zu Königs5berg

1. Prf.,Dr. Lüdfe am Realgymna. ZU Stralund,
Dr. Lange - - zu Halbertadt,
Dr. Endemann am Realgymia. zu Celle,
Lentz und Dr. Nabert an der Muterchule ZU Frankfurt

a./Man, .

Dr. Uth und Ferdinand Schmidt am Realgymna. zu Wie3-
baden.

Zu Oberlehrern jind befördert worden Die ordentlichen Lehrer
Dr. Deichert am Realgymnaj. zu Nordhauen,
Adolf Müller am Leibmz=-Realgymna. zu Hannover, undDr. Uhrmeijter am Realgymnal. zu Osnabrüc.

Dem ordentl. Lehrer Dr. Looer am Realgymna. zu Een it
der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden.

Der ordentl. Lehrer dr. Werner am Sophien -Realgymna. zu
Berlin it in gleicher Eigenchaft an das Luienjtädtiche Real-
gymna. dafelbjt verjegt,als ordentliche Lehrer iind angetellt worden am Realgymnaium
zu Duisburg der Schula. Kandid. Ohneorge,
zu Elberfeld - - - Seelbach, und
zu Cjjen - - = Wichmann.

Dem Dirigenten des Hannoverchen Männer-Geangvereines und
Geanglehrer am Rcalgymna. 1. 2c. zu Hannover, Bünte
it das Prädikat „Muikdirektor“ beigelegt,

an dem Realqymna. zu Elberfeld der Elementarlchrer Geßner
als Zeichenlehrer angetellt worden.

Den Oberlehrern Dr. Frit h und Dr. Simon an der Klinger-
chule (Ober-NRealchule) zu Frankfurt a./Main it das Prädikat
„Profeor“ beigelegt worden.

Zu Oberlehrern, bezw. etatsmäßigen Oberlehrern ind befördert
worden die ordentlichen Lehrer

Gerlac&lt; und Kraue an der Luientädtich. Ober-Realchule
zu Berlin, und

Titular-Oberlehrer Sturtevant an der Ober-Realchule zu
Breslau.
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Dem Rektor des Progymna. und des Real-Progymna. zu.Münden, Dr. Bahrdt it das Prädikat „Profeor“ beigelegt
worden,

Der Gymna. Oberlehrer Dr. Rogge zu Fürtenwalde it zum
Rektor des Progymna. zu Schlawe, -.

der Oberlehrer Dr. Scheins am Kaier- Wilhelms--Gymna. zu
Köln zum Rektor des Progymna. zu Boppard, und

der Gymna. Oberlehrer Dr. Barlen zu Neuwied zum Rektor
des Progymiaf. zu Trarbach. berufen worden.

Der Gymnaiallehrer Dr. Reuß zu Weßlar ijt als Oberlehrer am
Progymna. zu Trarbach, und

der Schula. Kandid. Terbrüggen als ordentl. Lehrer am Proz
gymna]. zu Linz angetellt worden. .

Zu Oberlehrern ind befördert worden die ordentlichen Lehrer
Junghaus an der Realchule zu Kafjel,
Dr. Shmiß - - = zu Krefeld,
Klaas = - - zu Rheydt.

Der ordentl. Lehrer Dr. Larfeld am Realgymna. zu Krefeld it
als Oberlehrer an die Realchule zu Remj&lt;heid berufen,

an der Realjhule zu Krefeld der Schula. Kandid. Aj&lt;enberg
als ordentl. Lehrer angetellt worden.

Der Oberlehrer Dr. Röener am Real-Progymna. zu Einbeck it
zum Rektor des Real-Progymna. zu Northeim, und

der Gymnajial-Oberlehrer Dr. Rebling zu Weel. zumRektor
"des Real-Progymna. zu Altena i. Wetf. berufen.worden.

Am Real-Progymna. zu Marne.it der ordentl. Lehrer Rudolf
Müller zum Oberlehrer befördert worden.

Als -ordentl. Lehrer ind angetelltworden am Real-Progymnaium
zu Fort 1/9. der Schula. Kandid. Dr. Groß, und» -
zu- Marne - - Dr. Johannjen.

Als Elementar- und techniche Lehrer ind angetellt worden am
Real-Progymnaium

zu Fort i./L. der Lehrer Schulz,zu Segeberg &gt; "Jarchow, und
zu Solingen - Rademacher.

nN
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Db. Sdcullehrer-Seminare, Präparanden-Antalten.
Dem Seminar= und Waienhaus = Direktor Spohrmann zu

Steinau a./O. it der Charakter als Sculrath mit dem
Range eines. Rathes vierter Klae verliehen,
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der Seminar-Direktor Seeliger zu Alt-Döbern it in gleicher
Cigenc&lt;haft an das Schull. Seminar zu Weißenfels, und

der Seminar-Direktor Doye zu Kyritz in gleicher Eigenchaft an
das Schull. Seminar zu Neuwied vereßt,

der Kreis-Schulinpekor Dr. Cyranka zu Preuß. Stargardt it
zum Semminar-Direktor ernannt und demjelben das Direktorat
des Schull. Seminars zu Berent übertragen worden.

wu gleicher Eigenchaft ind vereßt worden die erten Seminar-ehrer
Lewin zu Prß. Eylau an das Schull. Seminar zu Uingen,
Cüppers zu Linih - - - - zu Elten, und
Sache zu Elten - - - - ZU Linnich.

Es jind am Schullehrer-Seminar
zu Prß. Eylau der bisSher am Sc&lt;ull. Seminar zu Uingen

kommijj. bechäftigte Lehrer Dr. Heilmann, und
zu Kreuzburg O./S&lt;l. der Pajtor Bo&gt; aus Naumburg

a./Qu. als erte Lehrer angetellt,
zu Ober-Glogau der ordentl. Lehrer Dr. Schermuly zum

erjten Lehrer befördert worden.

In gleicher Eigenchaft ind verezt worden die ordentlichen Se-
minarlehrer

Linnarz zu Bederkea an das Sqhull. Seminar zu Alfeld,Roentengel zu Büren - - - zu Waren-
Dorf, und

Dr. Glattfelter zu Boppard an das Schull. Seminar zu
Prüm.

Unter Beförderung zu ordentlichen Lehrern ind vereßt worden
die Seminar-Hilfslehrer

Linnarz zu Köpeni&gt; an das Schull. Seminar zu Beder-
keja, und

Gräber zu E&gt;ernförde - - - zu Verden.
Zu ordentlichen Lehrern ind befördert worden die Hilfslehrer

Wilc&gt; am Schull. Seminar zu Löbau,
Stephanblome- - - zu Büren, und
Klauke - z - zU Boppard.

Als Hilfslehrer ind angetellt worden am Schullehrer-Semmnar
zu Köpenick der wienchaftl. „Zitfslchrer Dreger vom Real-gymna. zu Frankfurt a./O.
zu Ueteren der Lehrer Lind emann aus Lauenburg a./Elbe,

und
zu Büren der Lehrer Weiken aus Sundern, Krei5 Arnsberg.
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Dem Vorteher einer privaten Lehrerinnen-Bildungsanjtalt Dr.
Nisle zu Bres8lau it der Königl. Kronen-Orden vierter Klae
verliehen worden.

Der 'ordentl. Lehrer Gehrig vom S&lt;hull. Seminar zu Homberg
it als Vorteher und erter Lehrer an die Präparanden-Antalt
zu LaaS5sphe verjebt worden.

E. Taubjtummen- und Blinden-Antalten.
An der Taubtummen- Antalt zu Shloc&lt;au it der Elementar-

lehrer Kräge aus Neukrug, Kreis Schlochau, und
an der Taubt. Ant. zu Erfurt der Schula. Kandid. Lorenz

als Hilfslehrer angetellt,
an der Taubt. Erziehung3-Ant. zu Frankfurt a./Main ind die

Lehrerm Stölzer und der Lehrer Rau eingetreten.

An der Blinden-Anjtalt zu Steglitz it die Lehrerm Arndt als
ordentl. Lehrerin, und

an der Provinz. Blinden-Ant. zu Hannover der Lehrer Bolm
 aus Eisdorf a./Harz als ordentl. Lehrer angetellt worden.

F. Oeffentliche höhere Mäd&lt;enc&lt;ulen.
Den Oberlehrern Dr. Bachmann an der Eliabeth-Scule und

Dr. Muret an der Luijen-Schule zu Berlin it das Prädikat
„Profeor“ und -

dem wienchaftlichenerten Lehrer Prenzel an der tädtichen
höheren Mädchenchule zu Blelefeld Der Titel „Oberlehrer“
beigelegt worden.

G. Oeffentliche Volksc&lt;ulen.
(Es haben erhalten
1) den Königlichen Kronen-Orden vierter Klae:

Gräter, evangel. Mittelchul-Lehrer zu Poen,

2) den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von
Hohenzollern:

Achermann, evangel. Lehrer, Kantor, Organit und Küter
zu Bergöhauen, Landkr3 Kael,

Büthe, evangel. Lehrer und Küter zu Oldendorf, Krs Rinteln,
Deichen, evangel. Lehrer zu Stralund,
Ehrig, dsgl. und Kantor zu Querfurt,
Fren&gt;, evangel. Lehrer und Küter zu Barth, Krs Franzburg,
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(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber de3 Königl. Haus-
ordens von Hohenzollern:)

Gräb, evangel. Hauptlehrer zu Driedorf im Dillkreie,
Müller, evangel. Lehrer und Konrektor zu Kroppentedt, Kr5

Oc&lt;hersleben,
Reining, kathol. Lehrer zu Bockenheim, Landfkrs Frankfurt

a./Main,
Scheifers, dsgl. zu Eißen, Krs Warburg,
Schüler, evangel. erter Lehrer und Organit zu Beeck, Kr3

Ruhrort, | | |

Schult, fkathol. erjter Lehrer und Orgamit zu Langenau,
Krs Danziger Höhe,

Schwarz, evangel. Lehrer zu Louisdorf, Krs Strehlen,
Steeger, dsgl. und Orgamt zu Ziegenrück,
Thumann, evangel. Lehrer und Küter zu Groß-Tzcha&gt;s-

do1f, Krs Sorau, und
Wunderlich, evangel. Lehrer, Kantor, Organit und Küter

zu Klein-Ballhaujen, Krs Weißenee.
3) das Allgemeine Ehrenzeichen:

Brandt, evangel. Lehrer zu Wöpje, Krs3 Hoya, und
Riel, dgl. zu Carmonen, Krs Gumbinnen.

Ansgechieden aus dem Amte.Getorben:
der Geheime Ober--Regierungs - Rath und vortragende Rath

Bahlmann im Miniterium der geitlichen 2c. Angelegen-
heiten,der Unwerjitäts-Richter, Univer itätsrath Roje zu Göttingen,die ordentlichen Profetjoren D. Bittner in der katholich-theo-
logichen und .D. Fr. W. Schulß in der evangelich-
theologichen Fakult. der Univer. Breslau, -

der Prwatdoz. Dr. Schiffer m der medizinich. Fakult. der
Unwerhjit. Berlin,

der Profeor Fink an der tehmchen Ho&lt;chule zu Berlin,
die Oberlehrer

Prill am Gymna. zu Braunsberg,
Dr. Völkerling am Eliabeth- Gymnaj. zu Breslau,
Profe. Dr. Broin an der Nitter-Akademie zu Liegniß,
Profei Dr. Grimm ain Gymna. zu Ratibor, und
Profe. Hülfenbe&gt; - - zu Paderborn,

die ordentlichen Lehrer
Saniter am Gymna. zu Stargard 1i. Pom. md
Dr. Greßner am Gymna. und Nealgymna. zu Burg-

teinfurt,
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(ferner ind getorben:)Der iwchnifche Lehrer Bacher am Gymna. zu Lyc&gt;,
der Oberlehrer Dr. Biermann am Luieniädt. Realgymna.

zu Berlin, .

"der Oberlehrer Dr. Berndt an der Ober - Realchule zu
Bresölau, |

„der Rektor Dr. Schäfer am Real-Progymna. zu Biebrich,
“ der ordentl. Lehrer Dr. Shna&gt;enburg am Real-Progymna.

zu Gardelegen,
der Oberlehrer Tönnies an der höheren Bürgerchule zu

Düeldorf, und - |

der erte Seminarlehrer Auth zu Fulda.
In den Ruhetand getreten:-derGeheime Ober Regierungs- Rath und »vortragende Rath

„im Miniterium der geitlichen 20. Angelegenheiten, Dr. =
theol. und Dr. phil. Boniß, und it demjelben der Cha-
rafter als Wirkliher Geheimer Ober-Regierungs-Rath
mit dem Range eines Rathes erter Klae verliehen worden,

der Provinzial - Schulrath, Geheime Regierungs - Rath Dr.
Sommerbrodt zu Breslau, und it demelben der

- Königl. Kronen-Orden zweiter Klae verliehen worden,
der Unweritäts-Kurator Geheime Regierungs-Rath Dr. vonWarntedt zu Göttingen,
die Oberlehrer

Schieferde&gt;er am Gymna. zu Kolberg,
Dr. Boxberger am Friedr. Wilh. Gymna. zu Poen, undSc&lt;hne&gt; am Matthias5-Gymnaj. zu Breslau, -

- der ordentl. Lehrer Que&gt; am Gymna. zu Neutettin,
die OberlehrerProfe]. von Behr am Realgymna. auf der Burg zu Kö-

nig3berg 1./Prß.,
Dr. Kohlchütter zu Osnabrüc, und
Engtfeld zu Siegen,

der ordentl. Lehrer Dr. Arnoldi an der Luijentädt. Ober-
Realchule „Zu Berlin,der Rektor Dr. I. M. Schmidt am Progymna. zu Trarbach,

der Rektor Zander am Real-Progymna. zu Pillau,die ordentlichen Seminarlehrer
Lange zu Köpeni&gt;,
Muikdirektor Henne zu Droyßig,
Nad&gt;zu Verden, und
Weskamp zu Büren,

der Lehrer Dr. Wernice am Waijenhaue zu Bunzlau.
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(ferner ſind geſtorben:)
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zu Berlin, .
"der Oberlehrer Dr. Berndt an der Ober - Realſchule zu

Bresölau, |
„der Rektor Dr. Schäfer am Real-Progymnaſ. zu Biebrich,

“ der ordentl. Lehrer Dr. Shna>enburg am Real-Progymnaſ.
zu Gardelegen,

der Oberlehrer Tönnies an der höheren Bürgerſchule zu
Düſſeldorf, und - |

der erſte Seminarlehrer Auth zu Fulda.
 

In den Ruheſtand getreten:
- der Geheime Ober Regierungs- Rath und »vortragende Rath

„im Miniſterium der geiſtlichen 20. Angelegenheiten, Dr.=
theol. und Dr. phil. Boniß, und iſt demjelben der Cha-
rafter als Wirkliher Geheimer Ober-Regierungs-Rath
mit dem Range eines Rathes erſter Klaſſe verliehen worden,

der Provinzial - Schulrath, Geheime Regierungs - Rath Dr.
Sommerbrodt zu Breslau, und iſt demſelben der

- Königl. Kronen-Orden zweiter Klaſſe verliehen worden,
der Unwerſitäts-Kurator Geheime Regierungs-Rath Dr. von

Warnſtedt zu Göttingen,
die Oberlehrer

Schieferde>er am Gymnaſ. zu Kolberg,
Dr. Boxberger am Friedr. Wilh. Gymnaſ. zu Poſen, und
Sc<hne> am Matthias5-Gymnaj. zu Breslau, -

- der ordentl. Lehrer Que> am Gymnaſ. zu Neuſtettin,
die Oberlehrer

Profe]. von Behr am Realgymnaſ. auf der Burg zu Kö-
nig3berg 1./Prß.,

Dr. Kohlſchütter zu Osnabrüc, und
Engſtfeld zu Siegen,

der ordentl. Lehrer Dr. Arnoldi an der Luijenſtädt. Ober-
Realſchule„Zu Berlin,

der Rektor Dr. I. M. Schmidt amProgymnaſ. zu Trarbach,
der Rektor Zander am Real-Progymnaſ. zu Pillau,
die ordentlichen Seminarlehrer
Lange zu Köpeni>,
Muſikdirektor Henne zu Droyßig,
Nad>zu Verden, und
Weskampzu Büren,

der Lehrer Dr. Wernice am Waijenhauſe zu Bunzlau.

W
o
o

Ww
4



308

Ausgechteden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im
Inlande:

der Direktorial-Aijtent Pabt bei dem Kuntgewerbe-Mueum
zu Berlin,

der Vorteher und erte Lehrer Schreff an der Präparanden-
Anjtalt zu Laasphe.

Ausgechieden wegen Antellung außerhalb der Preußiz-
I&lt;men Monarchie:

die ordentlichen Profeoren
Geh. Mediz. Rath Dr. Naunyn in der medizinich. Fakult.

der Unwer]. Königsberg,
Dr. Rich. Schröder in der juritic&lt;. Fakult. und Dr. Graf

zu Solm5-Laubac&lt; in der philofoph. Fakult. der
Unwerj. Göttingen,

Dr. Siel in der Jurit. Fakult. der Univer. Marburg, und
Geh. Jutiz-Rath Dr. Bechmann in der juritich. Fakult.

der Unwer). Bonn, |
die außerordentlichen Profeoren

Dr. Netto in der philooph. Fakult. der Unwerj. Berlin,
Dr. Lehmann inder juritich. Fakult. der Uniwer. Kiel,

und
Dr. Oetker in der juritich. Fakult. der Unwer. Bonn,

der Oberlehrer Profe. Dr. Schneider am Realgymnaj. zu
Nordhauen,

der Lehrer Eenwein an der Taubtummen-Erziehungs-Anjtalt
zu Frankfurt a./Main.

Auf eigenen Antrag entlaen:
der Direktorial-Aitent Leinhaas am Kuntgewerbe-Mueum

zu Berlin,
Der Benehter Breußer am Schullehrer-Seminar zu Hom-
Der Gifshrer Stolzean der Taubtummen-Antalt zu Erfurt.

JInhalt3-Verzeichnis des März-April-Hetes.
Seite

I. 1) Ausgrabungen der Denkmäler der Vorzeit, Erhaltung derFunde von Alterthümern .6uu--+1492) Erhaltung der kir&lt;lichen Denkmäler (insbeondere Kirchen-gebäude2c.) . oo ioo isoisosiobrbwbw+1513) JInventariation der gechichtlichen Kuntdenkmäler Preußens 155
4) Frankirte Zuendung der Zinscheine zu den von Preu-=

Bichen Staats8beamten hinterlegten Kaution3papieren an
diee Beamten . . . . « » io ee - - 158
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Verrechnung des Erlöes für neu angechaffte, demnächt
aber entbehrlich gewordene Baumaterialien .
Zahlung der am 1. jedes Monats fälligen Civil-Benionen
in den Fällen, wenn der 1. und 2. Monatstag auf Sonn=
bezw. Fettage fallen .
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Internationale Austellung zu Meibourne . .
Bemerkungen der wienchafilichen Prüfungs-Kommijjionen
zu den von den Abiturienten der Gymnaien einerjeits und
der Realantalten andereits im Otertermine 1887 angefer-
tigten griechichen bezw. englichen Prüfungsarbeiten. . .
Die Prüfung für das Lehramt an höheren Lehrantalten
it nur dann als betanden zu betrachten, wenn der Kan-

8 * +

'didat abgechen von dem Betehen in der allgemeinen Prüs-
fung auch in den Nebenfächern den Forderungen der Pri
fung8-Ordnung mindetens für die mittleren Klaen ents=
jprochen hät. oe io is is ir iw ir 0 5 +

Betimmungen über die Ausführung der Prüfungsordnung
für das Lehramt an höheren Schulen vom 5. Februar 1887
Schulgeldbefreiung für die dritten dieelbe höhere Lehran=
talt gleichzeitig beuchenden Brüder, und für die Lehreröhne
Betimmungen über die Prüfung der Kandidaten des geit

Me

+ * XE »*

lichen Amtes behufs Erwerbung des Oberlehrerzeugnijes . .
Bechäftigung der Kandidaten des höheren Schulamtes
während der Ableitung des Probejahres . . .« - + -

Abtandnahme von der Einreichung der Nachweiungen über
Bechäftigung ungeprüfter Kandidaten an höheren Unter=
richtsantaltn . oe oe ie ir iri irie eo 0 0

Attete über die Einnahmen und Ausgaben der Seminare
und Präparandenantalten, owie des naturhitorichen Mu-
eums und der Gemälde-Galerie zu WieSbaden zur Juti-
fizirung der Rechnungen von der Provinzial-Unterricht5-
Verwaltung ind nicht mehr erforderli; . « .- «
Ueberweiung ämmtlicher Seminar-Apiranten reformirten
Bekenntnies aus der Provinz Hannover zu ihrer Ausbil-
dung an das Schullehrer-Seminar zu Aurih . &lt; «+
Polnicher Sprachunterricht an den Seminaren der Provinz
Pol. o-oo-i-ie irie ieee eo 0 nt

Entlaungsprüfungen an den evangelichen und paritäti-
chen Lehrerinnen-Bildungsantalten in der Neligion . .
Abhaltung der Entlaungsprüfungen an den taatlichen
Präparanden=-Antalten owie der Aufnahmeprüfungen an
den Schullehrer-Seminaren. Vertheilung der verfügbaren
Schulamts8bewerber (Seminar-Abiturienten) für die Provinz
in den unter Zuziehung der Regierungs=- und Schulräthe
tattfindenden Sißungen des Provinzial-Schulkollegiums .
Verfahren bei Wiederholung der Volks= oder Mittelchul
lehrer-Prüfung. «oo. eis irre ir ir is 2

FährpreiSermäßigung für die Beucher der qgottesdienftlichen
Verammlungen bei der Taubtummenantalt zu Elberfeld .
Befähigungszeugnie aus der Turnlchrerxinnen-Prüfung im
Herbte 1887. . «oe ie is oieoiroiro oo 0 0 is»

Termin für die Turnlehrerinnen=-Prüfung im Frühjahre 1888
Lehrkurus zur Förderung der Bienenzucht im Regierungs
bezirke Königsberg = io oi-i- ib ib ib ir rr &gt;

Verlegung von Terminen für Lehrerinnen- 2. Prüfungen
Unter höheren Unterrichtsantalten, deren Beu qcinaß 8. 30
Ziffer 1 in Verbindung mit 8. 3 des Hannoverchen Volks-
chulgeeßes vom 26. Mai 1845 von der Verpflichtung zur
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Verlegung von Terminen für Lehrerinnen- 2. Prüfungen
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Zahlung des Volkschulgeldes befreit, ind nicht bios öffent=
liche, ondern aud) private höhere Unterrichtsantalten zuvertehen .
Grenzen der Zutändigkeit der Schulaufichtbehörde und
der firc&lt;lichen Aufichtsbehörde bei Bejeßung vereinigter
Sc&lt;hul= und Kir&lt;enämter |
Gunadenquartal für die Hinterbliebenen jolcher Schullehrer,welche als Lehrer an einer mehrflaigen Schule in einem
kollegialichen Verhältnie getanden haben .Die einem Lehrer aus Staatsfonds widerruflich gewährte
Sientalter Szulage, welche derelbe zur Zeit der Penionirungbezieht, it bei der Fetezung der Höhe der Penion in An=rechnung zu bringen . .
Fetezung des Werthes der Dientwohnung bei der Pen-
ionirung der Volkschullehrer. Unter die Naturalien im
Sinne des 8. 45 des Zutändigkeits8ge eßes vom 1. Augut
1883 ind „freie Wohnung und Feuerung“ nicht zu rechnenEinkünfte an Schulgeld, welche „ihrer.Natur- nach teigend -
und fallend ind, dürfen bei der Berechnung der Penioneines Volkschullehrers nicht unberückichtigt bleiben. Ab=
chaffung der Einrichtung, nac&lt; welcher das Schulgeld als
ein einer Natur nach teigendes und fallendes perjönliches
Dientemolument der Lehrer, einen Theil des vokations-
mäßigenDienteinkommens derelben bildet .
Heranziehung des Stelleneinkommens einer Lehrertelle -zUr
Aufbringung der in Gemäßheit des Geezes vom 6. Juli
1885 zu zahlenden Penionsbeträge . .Verpflichtung der Lehrer zur Zahlung der Gehaltsverbe e-
rungsgelder an die Glementarlehrer-Witwen= und Waienkae
Dieprovioriche Antellung bezw. -die kommiariche Be-
chäftigung von Lehrern. und Lehrerinnen darf über das
nothwendige Maß nicht ausgedehnt werden. Auftellung

- eines Regulativs über Antellung, Beoldung und“„Penii0=

57)

58)

nirung des Lehrperonales einer Schule-. .-Wird an Stelle viner privaten Fabrikchule 'bei der Volks:
chule des Ortes eine beondere Klae für den Unterricht
der in der Fabrik bechäftigten chulpflichtigen Kinder im
Aiter von 12 bis 14 Jahreneingerichtet, jo hat der Lehrer,
welchem die beondere Schulklae überwieen wird, als ein
an der bffentlichen Volkschule des Ortes angetellter Lehrer
alle Rechte und Pflichten der an den bffentlichen Volks3-
jhulen angetellten Lehrer .
Eine mit einer Rettungsantaltverbundene AAntaltschule.it

nicht eineöffentliche Volkschule; es kann ihr auch nicht derCharakter einer öffentlichen Volkschule beigelegt werden.
Vorausfiekungen unter welchen Lehrern an einer Rettungs-
antalt eine Penionsberchtigung beigelegt werden kann

59) Die Schulauffichtsbehörde it ebeno berechtigt wie verpflich-
tet den Schulbeuc) in Privatchulen zu kontroliren und
kann, falls die Kinder in der von ihnen beuchten Privat

' chule den „nöthigen“, d. h. den den geeßlichen Erforder-
nien entprechenden Unterricht nicht erhalten, nach 3. 1 derAllerhöchten Kabinet3Sordre vom 14. Mai 1825 die Eltern
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Grenzen der Zuſtändigkeit der Schulaufſichtbehörde und
der firc<lichen Aufſichtsbehörde bei Bejeßung vereinigter
Sc<hul= und Kir<enämter |
Gunadenquartal für die Hinterbliebenen jolcher Schullehrer,
welche als Lehrer an einer mehrflaſſigen Schule in einem
kollegialiſchen Verhältniſſe geſtanden haben .
Die einem Lehrer aus Staatsfonds widerruflich gewährte
SienſtalterSzulage, welche derſelbe zur Zeit der Penſionirung
bezieht, iſt bei der Feſtſezung der Höhe der Penſion in An=
rechnung zu bringen . .
Feſtſezung des Werthes der Dienſtwohnung bei der Pen-
ſionirung der Volksſchullehrer. Unter die Naturalien im
Sinne des 8. 45 des Zuſtändigkeits8geſeßes vom 1. Auguſt
1883 ſind „freie Wohnung und Feuerung“ nicht zu rechnen
Einkünfte anSchulgeld, welche„ihrer.Natur- nachſteigend -
und fallend ſind, dürfen bei der Berechnung der Penſion
eines Volksſchullehrers nicht unberückſichtigt bleiben. Ab=
ſchaffung der Einrichtung, nac< welcher das Schulgeld als
ein ſeiner Natur nach ſteigendesund fallendes perjönliches
Dienſtemolumentder Lehrer, einen Theil des vokations-
mäßigenDienſteinkommens derſelben bildet .
Heranziehung des Stelleneinkommens einer Lehrerſtelle-zUr
Aufbringung der in Gemäßheit des Geſezes vom 6. Juli
1885 zu zahlenden Penſionsbeträge. .
Verpflichtung der Lehrer zur Zahlung der Gehaltsverbeſſe-
rungsgelder an die Glementarlehrer-Witwen= und Waiſenkaſſe
Dieproviſoriſche Anſtellung bezw. -die kommiſſariſche Be-
ſchäftigung von Lehrern. und Lehrerinnen darf über das
nothwendigeMaßnicht ausgedehnt werden. Aufſtellung

- eines Regulativs über Anſtellung,Beſoldung und“„Penſii0=

57)

58)

nirungdes Lehrperſonales einer Schule-. .-
Wird an Stelle viner privaten Fabrikſchule 'bei der Volks:
ſchule des Ortes eine beſondere Klaſſe für den Unterricht
der in der Fabrik beſchäftigten ſchulpflichtigen Kinder im
Aiter von 12 bis 14 Jahreneingerichtet, jo hat der Lehrer,
welchem die beſondere Schulklaſſe überwieſen wird, als ein
an der bffentlichen Volksſchule des Ortes angeſtellter Lehrer
alle Rechte und Pflichten der an den bffentlichen Volks3-
jhulen angeſtellten Lehrer .
Eine mit einer Rettungsanſtaltverbundene AAnſtaltsſchule. iſt
nicht eineöffentliche Volksſchule; es kann ihr auch nicht der
Charakter einer öffentlichen Volksſchule beigelegt werden.
Vorausfſiekungen unter welchen Lehrern an einer Rettungs-
anſtalt eine Penſionsberchtigung beigelegt werden kann

59) Die Schulauffichtsbehörde iſt ebenſo berechtigt wie verpflich-
tet den Schulbeſuc) in Privatſchulen zu kontroliren und
kann, falls die Kinder in der von ihnen beſuchten Privat

' ſchule den „nöthigen“, d. h. den den geſeßlichen Erforder-
niſſen entſprechenden Unterricht nicht erhalten, nach 3. 1 der
Allerhöchſten Kabinet3Sordre vom 14. Mai 1825 die Eltern
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60)

61)
62)
63)
64)

65)

66)
67)

68)

69)

70)
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bezw. deren geecßliche Vertreter erforderlichenfalls durd)
Zwangsmittel und Strafen anhalten, ihre Kinder in die
öffentliche Schule zu hickn 5 u rs
Ertattung des Werthes des in Folge Verwendung eines
eiernen Pumpenrohres beim Bau eines Schulbrunnens
erparten Holzes aus dem Patronatsbaufonds . .«
Entwürfe für einfache ländliche Volkschulgebäude
Ertheilung des Zeichenunterrichtes in den Volkschulen mit
drei oder mehr aufteigenden Klaen NESSESSESSSSIGEG
Uebertritt deutchex Volkschullehrerx in die Provinzen Wet-
preußen und Poen owie in den Regicerungsbezirt Oppeln
Anfuühr des Brennholzes auf Koten ämmtlicher Hausväter
der Schulgemeinde im Geltungsbereiche der 38. 29 ff. Titel
12 Thill ALM. oo ooo oo io 0 0 +

Nichtverpflihtung einer bürgerlichen Gemeinde zur Gewäh=
rung einer Beihilfe oder Untertüßung an eine Kir&lt;enge=-
meinde zur Unterhaltung einer Kir&lt;= oder Pfarrchule .
Einführung neuer katholicher Diszean=-KatechiSmen in den
Schulunterrichtsgebr th voie is in + -

Vorauscßungen für das Bechlußverahren nach 88. 2 und 3
des Geezes vom 26. Mai 1887 (Ge. Samml. S. 173). Der
Kreisauschuß hat darüber Bechluß zu faen, ob und in
welchem Umfange eine von der SchulauffichtSbehörde für

eine Volkschule getellte Anforderung, die durc&lt; neue oder
erhöhte Leitungen der Schulunterhaltungspflichtigen zu ge=
währen, fetzutellen it. Das Bedürfnis der Schule und
die Leitungsfähigkeit der Verpflichteten it nicht Gegentand
der Bechlußfaung des KreiSauschuS. . = + =

Glaubt ein Schulgemeindemitglied in Folge Freilaung des
Geitlichen und des Lehrers von den Schullaten eitens des
Schulvortandes in der Betimmung eines Antheiles an
den Schullaten über die Gebühr belatet zu ein, o bleibt
ihm überlaen, den durch 8. 46 des ZutändigkeitSgeekes
gewieenen Weg zu bechreiten, um eine Entcheidung über
den Streit herbeizuühr8 oe is 0 0 + H

Handelt es ich behufs Errichtung einer Lehrertelle zugleich
umeine bauliche Einrichtung, o it über die leßtere ert zu
befinden bezw. zu bechlicßen, nachdem die Vorfrage erör=
iert und zum Abchlue gebracht it, ob und in welchem
Umfange behufs Errichtung der Lehrertelle neue vder er=
höhte Leitungen der Schulunterhaltungspflichtigen in An=
pruch zu uchmen nd. ooo is is er rb

Dic Belehrung über „die auf der ittlichen Weltord-
nung beruhenden Grundäße des bürgerlichen Lebens
und der volkswirthchaftlichen Verhältnie“ darf keinen be=
onderen Unterricht8gegentand in der Volkschule bilden

Verleihung von Orden und Ehrenzeichen .

Peronalchronikf .
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bezw. deren geſecßliche Vertreter erforderlichenfalls durd)
Zwangsmittel und Strafen anhalten, ihre Kinder in die
öffentliche Schule zu ſhickn 5 u rs
Erſtattung des Werthes des in Folge Verwendung eines
eiſernen Pumpenrohres beim Bau eines Schulbrunnens
erſparten Holzes aus dem Patronatsbaufonds . .«
Entwürfe für einfache ländliche Volksſchulgebäude
Ertheilung des Zeichenunterrichtes in den Volksſchulen mit
drei oder mehr aufſteigenden Klaſſen NESSESSESSSSIGEG
Uebertritt deutſchex Volksſchullehrerx in die Provinzen Weſt-
preußen und Poſen ſowie in den Regicerungsbezirt Oppeln
Anfuühr des Brennholzes auf Koſten ſämmtlicher Hausväter
der Schulgemeinde im Geltungsbereiche der 38. 29 ff. Titel
12 Thill ALM. oo ooo oo io 0 0 +
Nichtverpflihtung einer bürgerlichen Gemeinde zur Gewäh=
rung einer Beihilfe oder Unterſtüßung an eine Kir<enge=-
meinde zur Unterhaltung einer Kir<= oder Pfarrſchule .
Einführung neuer katholiſcher Diszeſan=-KatechiSmen in den
Schulunterrichtsgebrth voie is in + -
Vorausſcßungen für das Beſchlußverſahren nach 88. 2 und 3
des Geſezes vom 26. Mai 1887 (Geſ. Samml. S. 173). Der
Kreisausſchuß hat darüber Beſchluß zu faſſen, ob und in
welchem Umfange eine von der SchulaufſfichtSbehörde für
eine Volksſchule geſtellte Anforderung, die durc< neue oder
erhöhte Leiſtungen der Schulunterhaltungspflichtigen zu ge=
währen, feſtzuſtellen iſt. Das Bedürfnis der Schule und
die Leiſtungsfähigkeit der Verpflichteten iſt nicht Gegenſtand
der Beſchlußfaſſung des KreiSausſchuſſS. . = + =
Glaubt ein Schulgemeindemitglied in Folge Freilaſſung des
Geiſtlichen und des Lehrers von den Schullaſten ſeitens des
Schulvorſtandes in der Beſtimmung ſeines Antheiles an
den Schullaſten über die Gebühr belaſtet zu ſein, ſo bleibt
ihm überlaſſen, den durch 8. 46 des ZuſtändigkeitSgeſekes
gewieſenen Weg zu beſchreiten, um eine Entſcheidung über
den Streit herbeizuſühr8 oe is 0 0 + H
Handelt es ſich behufs Errichtung einer Lehrerſtelle zugleich
umeine bauliche Einrichtung, ſo iſt über die leßtere erſt zu
befinden bezw. zu beſchlicßen, nachdem die Vorfrage erör=
iert und zum Abſchluſſe gebracht iſt, ob und in welchem
Umfange behufs Errichtung der Lehrerſtelle neue vder er=
höhte Leiſtungen der Schulunterhaltungspflichtigen in An=
ſpruch zu uchmen ſnd. ooo is is er rb
Dic Belehrung über „die auf der ſittlichen Weltord-
nung beruhenden Grundſäße des bürgerlichen Lebens
und der volkswirthſchaftlichen Verhältniſſe“ darf keinen be=
ſonderen Unterricht8gegenſtand in der Volksſchule bilden

Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.
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Centralblatt
 für |

die geammte Unterrichts-Verwaltung
in Preußen.

Heraus8gegeben in dem Miniterium der geitlichen, Unterricht8- und
Medizinal-Angelegenheiten.

NX5,0. 6, Berlin, den 2. Zuni 1888.

T. Allgemeite Verbättäie.
71) Staaisausgaben für öffentlichen Unterricht,Kunt und Wijenc&lt;haft. .

(Centralbl. pro 1887 Seite 284.)
Nachdem durch das in der Geeß-Sammlung pro 1888

Stü&gt; 8 Seite 23 Nr. 9262 verkündete Gejeßh vom 28. März
1888 der Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 1. April
1888/89 fetgetellt worden it, werden die in dem Etat des
 Miniteriums der geitlichen 2c. Angelegenheiten nachgewieenen

Ansgaben für öffentlichen Unterricht, Kunt und Wienchaft näch=tehend angegeben.

1888. 22
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Centralblatt
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die geſammte Unterrichts-Verwaltung
in Preußen.

Heraus8gegeben in dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterricht8- und
Medizinal-Angelegenheiten.

 

 

NX5,0. 6, Berlin, den 2. Zuni 1888.
 

 

T. Allgemeite Verbättäiſſe.
71) Staaisausgaben für öffentlichen Unterricht,

Kunſt und Wiſjenſc<haſft. .

(Centralbl. pro 1887 Seite 284.)

Nachdem durch das in der Geſeß-Sammlung pro 1888
Stü> 8 Seite 23 Nr. 9262 verkündete Gejeßh vom 28. März
1888 der Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 1. April
1888/89feſtgeſtellt worden iſt, werden die in dem Etat des
Miniſteriums der geiſtlichen 2c. Angelegenheitennachgewieſenen
Ansgaben für öffentlichen Unterricht, Kunſt undWiſſenſchaft näch=
ſtehend angegeben.

1888. 22



O2 wuchs es

Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.
Mark. Pf.

109.

117.

Om

. |Vicepräident des Provinzial-Schulfollegiums

. |Sekretäre, Bureau - Aiitenten, Kanzliten,

. |Zu Wohnungsgeld- Zujchüjjen für die Beam-

- |Zur Remuierirung von Hilfsarbeitern .
- |Zu außerordentlichen Remunerationen und

. |Miethe für Gechäftslokale und zu Bureau-

. |Zu Diäten und Fuhrkoten

A. Sutternde HAtisgaben.
Miniterium.

(Die Ausgaben bleiben hier unerwähnt.)
Provinzial-Schulkollegien.

Beooldungen.
im Berlin, Direktor des Provinzial-Schul-
kolleguiums in Hannover im Nebenamte,
30 Provinzial-Schulräthe, 1 Provinzial-
Schulrath im ebenamte, 6 Verwaltungs-räthe und Jutiziarien, 8 Jutiziarien im
Nebenamte .

Portier und Hauswart, owie Ranzlet-Diener
Summe Titel 1 und 2

ten
Summe Titol 3 für fich

Andere perönliche Ausgaben.

Untertüßungen für Subaltern-, Kanzlei-
und Unterbeamte .

Summe Titel 4 und 5

Süchliche Ausgaben.
bedürfmjen (Schreib- und Packmaterialien,
Druckachen, Feuerung, Beleuchtung, Bi-
bliothef, Utenjilien, Porto und ontige
Frachtgebühren für dientliche Sendungen,Heften der Akten 2c.) . .

215 100.--

130 950.-
346 050.--

49 560.--

29 364.--

4 110.-
33 474.--

41 030.--
75 000.--

Summe Titel 6 und 7 116 030.--
Summe Kapitel 117 545 114.--
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Betrag
für 1. April

1888/89.

Mark. Pf.
 

109.

117.

 

O
m

. |Vicepräſident des Provinzial-Schulfollegiums

. |Sekretäre, Bureau -Aſſiiſtenten, Kanzliſten,

. |Zu Wohnungsgeld-Zujſchüjjen für die Beam-

- |Zur Remuierirung von Hilfsarbeitern.
- |Zu außerordentlichen Remunerationen und

. |Miethe für Geſchäftslokale und zu Bureau-

. |Zu Diäten und Fuhrkoſten

A. Sutternde HAtisgaben.
Miniſterium.

(Die Ausgaben bleiben hier unerwähnt.)

Provinzial-Schulkollegien.
Beoſoldungen.

im Berlin, Direktor des Provinzial-Schul-
kolleguiums in Hannover im Nebenamte,
30 Provinzial-Schulräthe, 1 Provinzial-
Schulrath im ebenamte, 6 Verwaltungs-
räthe und Juſtiziarien, 8 Juſtiziarien im
Nebenamte .

Portier und Hauswart, ſowie Ranzlet-
Diener

Summe Titel 1 und 2

ten

Summe Titol 3 für fich

Andere perſönliche Ausgaben.

Unterſtüßungen für Subaltern-, Kanzlei-
und Unterbeamte .

Summe Titel 4 und 5

Süchliche Ausgaben.

bedürfmjſen (Schreib- und Packmaterialien,
Druckſachen, Feuerung, Beleuchtung, Bi-
bliothef, Utenjilien, Porto und ſonſtige
Frachtgebühren für dienſtliche Sendungen,
Heften der Akten2c.) . .

215 100.--

130 950.-
 

346 050.--

49 560.--
 

29 364.--

4 110.-
 

33 474.--

41 030.--

75 000.--
 

Summe Titel 6 und 7 116 030.--
 

Summe Kapitel 117  545 114.--



5 - | Betrag |

ZI | Mark. Pf.

118. Prüfung5-Kommiionen.
1. |Zur Remunerirung der Mitglieder und Beam-

ten der wienc&lt;aftlichen Prüfungs - Kom-
mijionen, owie zu fjächlichen Ausgabenbei denjelben, einchließlich 23 397 Mark
aus den eigenen Einnahmen an PrüfungSs-
gebühren . . 64 197.-

3. |Zur Remunerirung der Mitglieder und Beam-
ten der Kommiionen für die Prüfung
der Lehrer an Mitteljchulen und der Rek-
foren, der Lehrerinnen und der Schülvör-
teherinnen, der Lehrer und Vorjteher an
TTaubtummenantalten, der Zeichenlehrer
und der Zeichenlehrerinnen für mehrklatjige
Volks- und -Mitteljchulen, der -Turnlehrer
und der Turnlehrermnen, jowie zu äch-
lichen Ausgaben bei denjelben und zu
Reiekoten und Tagegeldern für die aus-
wärtigen Mäiätglieder der Prüfung3-Kom-
miionen für Vorteher an Taubjiummen-
antalten, einchließlich 20 725 Mark aus
den eigenen Einnahmen an Prüfungsge-| i
bühren . . . 24725.

Summe Kapitel 118 TTitel1 and 3 88 922. --
119. Univeritäten.

1. |Zuchuß für die Unierität in Königsberg 778 208.--2. - - - - - Berlin. . .|1966909.--3. - - - - - Greifswald 216 385.--
4. - -„ - - Breslau . 801 501.--

- D | --7 2 Zan -Z-- =. Hallo ...... | 9596265.--.

6. - = = - - Kiel . . D43 714.--

T. - - - - - Göttingen . 340 892.-
8. - - - - - Marbung . 536 163.--
9. - - = - - Bom. . 842 458.--

10. - - - Akademie in Münjter.. . 139 079.--

11. z - das Lyceum Voiamum in
Braunsberg. . . 15 723.--

Summe Titel 1 bis 11 6 777 302.--
22*

 

 

 

 

 

5 - | Betrag |

ZI | Mark. Pf.

118. Prüfung5-Kommiſſionen.

1. |Zur Remunerirung der Mitglieder und Beam-
ten der wiſſenſc<aftlichen Prüfungs - Kom-
miſjionen, ſowie zu fjächlichen Ausgaben
bei denjelben, einſchließlich 23 397 Mark
aus den eigenen Einnahmen an PrüfungSs-
gebühren . . 64 197.-

3. |Zur Remunerirung der Mitglieder und Beam-
ten der Kommiſſionen für die Prüfung
der Lehrer an Mitteljchulen und der Rek-
foren,derLehrerinnenundderSchülvör-
ſteherinnen, der Lehrer und Vorjteher an
TTaubſtummenanſtalten, der Zeichenlehrer
und der Zeichenlehrerinnen für mehrklatjige
Volks- und -Mitteljchulen, der -Turnlehrer
und der Turnlehrermnen, jowie zu ſäch-
lichen Ausgaben bei denjelben und zu
Reiſekoſten und Tagegeldern für die aus-
wärtigen Mäiätglieder der Prüfung3-Kom-
miſſionen für Vorſteher an Taubjiummen-
anſtalten, einſchließlich 20 725 Mark aus
den eigenen Einnahmen an Prüfungsge-| i
bühren . . . 24725.

Summe Kapitel 118 TTitel 1 and 3 88 922.--

119. Univerſitäten.
1. |Zuſchuß für die Unierſität in Königsberg 778 208.--
2. - - - - - Berlin. . . 1966909.--
3. - - - - - Greifswald 216 385.--
4. - -„ - - Breslau . 801 501.--

-D | --7 2 Zan -Z-- =.Hallo ...... | 9596265.--.
6. - = = - - Kiel . . D43 714.--
T. - - - - - Göttingen. 340 892.-
8. - - - - - Marbung . 536 163.--
9. - - = - - Bom. . 842 458.--

10. - - - Akademie in Münjter.. . 139 079.--
11. z - das Lyceum Voſiamum in

Braunsberg. . . 15 723.--

Summe Titel 1 bis 11 6 777 302.--   
22*



3516

Kapitel. ' Titel. Äusgabe.
Betrag H

für. 1. April
1888/89.

„Mart. PB.
(119.)

120.

jene, iW

13.

14.

15.

16.

16a.

. |DiSpoitionsfonds zu außerordentlichen äch-
lichen Aus8gaben für die Unweritäten, die
Akademie in Münter und das Lyceum in
Braunsberg .

Zur Verbeerung der Be oldungen der Lehrer
an ämmtlichen Univeritäten, an der Aka-
demie im Münter und an dem Lyceum
in Braunsberg, owie zur Heranziehung
anösgezeichneter Dozenten .

ZuStipendien für Privatdozenten und andere
jüngere, für die Unwerjitätslaufbahn vor-
ausfichtlich geeignete Gelehrie bis zu dem
Gejammütbetrage von höchtens 6000 Mark
für den einzelnen Empfänger

Dispoitionsfonds zur Berufung von Nach-
folgern für unerwartet außer Thätigkeit
tretende und zur Bechaffung von Vertre-tern für zeitweite beurlaubte oder aus
onjtigen Gründen an der Ansübung ihrer
amilichen Obliegenheiten behinberte Um-
verfitätslehrer .

Zu Stipendien und Untertüßungen für wür-
dige und bedürftige Studirende .

Zur Ergänzung des Fonds Titel 16 für
Studirende deutcher Herkunft zum Zwecke
päterer Verwendung derelben in den
Provinzen Wetpreußen und Poen, jowie
fiir Studirende aus dem Regierungsbezirke
Oppeln eee

Summe Kapitel 119

Höhere Lehranjtalten.
. |Zahlungen vermöge rechtlicher Verpflichtung

an nachbenannte Antalten wund Fonds.
Regtierungsbezirk KöniaSberg: Gymnaium

zu Braunsberg.
Regierungsbezirk Gumbinnen: Friedrichs-

Gymnajium zu Gumbinnen.
Reidenztadt Berlin: Berliniches Gym-

60 000.--

175 000.--

60 000.--

20 000.--

68 766.38

100 000.--
7 261 068.38
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BetragH
für. 1. April

1888/89.

„Mart. PB. 

(119.)
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13.

14.

15.

16.

16a.

. |DiSpoſitionsfonds zu außerordentlichen ſäch-
lichen Aus8gaben für die Unwerſitäten, die
Akademie in Münſter und das Lyceum in
Braunsberg .

Zur Verbeſſerung derBeſoldungen der Lehrer
an ſämmtlichen Univerſitäten, an der Aka-
demie im Münſter und an dem Lyceum
in Braunsberg, ſowie zur Heranziehung
anösgezeichneter Dozenten .

ZuStipendien für Privatdozenten und andere
jüngere, für die Unwerjitätslaufbahn vor-
ausſfichtlich geeignete Gelehrie bis zu dem
Gejammütbetrage von höchſtens 6000 Mark
für den einzelnen Empfänger

Dispoſitionsfonds zur Berufung von Nach-
folgern für unerwartet außer Thätigkeit
tretende und zur Beſchaffung von Vertre-
tern für zeitweite beurlaubte oder aus
ſonjtigen Gründen an der Ansübung ihrer
amilichen Obliegenheiten behinberte Um-
verfitätslehrer .

Zu Stipendien und Unterſtüßungen für wür-
dige und bedürftige Studirende .

Zur Ergänzung des Fonds Titel 16 für
Studirende deutſcher Herkunft zumZwecke
ſpäterer Verwendung derſelben in den
Provinzen Weſtpreußen und Poſen, jowie
fiir Studirende aus dem Regierungsbezirke
Oppeln eee

Summe Kapitel 119

Höhere Lehranjtalten.
. |Zahlungen vermöge rechtlicher Verpflichtung

an nachbenannte Anſtalten wund Fonds.
Regtierungsbezirk KöniaSberg: Gymnaſium

zu Braunsberg.
Regierungsbezirk Gumbinnen: Friedrichs-
Gymnajium zu Gumbinnen. Reſidenzſtadt Berlin: Berliniſches Gym-

60 000.--

175 000.--

60 000.--

20 000.--

68 766.38

100 000.--
  7 261 068.38



Hii

Werderches Gymnaium, Köllniches
Gymnaium, Joachimsthalches Gym-
najium.

Regierungsbezirt PBotsdam: Ritterakademie
zu Brandenburg.

Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnajien zu
Guben, Sorau, Kottbus, Landsberga.W.,Kütrin, Real--ProgymnaiiumzuLübben.

Regterungsbezirf Stralund: Pädagogium-zU -PutbuS.:-... --..-- --

Regierungsbezirk Bromberg: -Gymnaium!
zu Bromberg.

Regierungsbezirk Breslau: Katholicher
Haupt&lt;hulfonds m Schleien =

Regierungsbezirk Liegniß: Gymnaium zu“
Görliß.

Regierungsbezirk Magdeburg: Domgym-
najien zu Magdeburg und Halbertadt,
Gymnajium zu Quedlinburg.

Regierungsbezirk Merjeburg: Domgyms-
najium zu Mereburg, Gymnaium zu“
Torgau, Domgymuiajum zu Naumburg,
'Stiftsgymnaium zu Zeiß, “Landeschulei-
zu Pforta, Kloterchule zu Roßleben.

Regierungsbezirk Erfurt: Gymmnaimum zu
Schleuingen.

Regiermngsbezirk Schleswig: Gymnaien
zu Rendsburg, Haderöleben, Huum.

Regierungsbezirk HildesShein: Gymnaium
- „Jofephimun nebt Real-Progymnaium zu]

Hildeshein.
Regtierungsbezirkf Lüneburg: Gymnaium

zu Celle.
Regierungsbezirk Dösnabrüc: Gymnaium

Karolinum zu Dsnabrück.
Regterungsbezirk Aurich: Ulrichs - Gym-

naium zu Norden, „Symnajinm nebtRealgymnaium zu Leer.

4 Betrag
= is An3gaabe für 1. April2 |= IUSgabt. 1888/89.
Ei Mark. Pf.
(120.)i (1.) naium zum Grauen Kloter, Friedrich-

 Hii

 

  

Werderſches Gymnaſium, Köllniſches
Gymnaſium, Joachimsthalſches Gym-
najium.

Regierungsbezirt PBotsdam: Ritterakademie
zu Brandenburg.

Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnajien zu
Guben, Sorau, Kottbus, Landsberga.W.,
Küſtrin,Real--Progymnaſiium zu Lübben.

Regterungsbezirf Stralſund: Pädagogium
-zU-PutbuS.:-... --..-- --

Regierungsbezirk Bromberg: -Gymnaſſium!
zu Bromberg.

Regierungsbezirk Breslau: Katholiſcher
Hauptſ<hulfonds m Schleſien =

Regierungsbezirk Liegniß: Gymnaſium zu“
Görliß.

Regierungsbezirk Magdeburg: Domgym-
najien zu Magdeburg und Halberſtadt,
 Gymnajium zu Quedlinburg.

Regierungsbezirk Merjeburg: Domgyms-
najiumzu Merſeburg,Gymnaſiumzu“
Torgau, Domgymuiajum zuNaumburg,
'Stiftsgymnaſium zuZeiß,“Landesſchulei-

zu Pforta, Kloſterſchule zu Roßleben.
Regierungsbezirk Erfurt: Gymmnaſimum zu

Schleuſingen.
Regiermngsbezirk Schleswig: Gymnaſien

zu Rendsburg, Haderöleben, Huſum.
Regierungsbezirk HildesShein: Gymnaſium
- „JofephimunnebſtReal-Progymnaſiumzu]

Hildeshein.
Regtierungsbezirkf Lüneburg: Gymnaſium

zu Celle.
Regierungsbezirk Dösnabrüc: Gymnaſium

Karolinum zu Dsnabrück.
Regterungsbezirk Aurich: Ulrichs - Gym-

naſium zu Norden, „Symnajinm nebſt  Realgymnaſium zu Leer.

4 Betrag
= is An3gaabe für 1. April

2 |= IUSgabt. 1888/89.
Ei Mark. Pf.

(120.)i (1.) naſium zum Grauen Kloſter, Friedrich-
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')

Kapitel. Titel. Äusgadbe.
Betrag

für 1. April
1888/89.

Markt. LK..

(120.)

. Zuchüe für die vom Staate zu unterhal-

Regierungsbezirk Münter: Gymnaium
zu Burgteinfurt.

Negierungsbezirk Minden: Gymnaien zu
Bielefeld, Herford, Studienfonds zu
Paderborn. -

Regierungsbezirk Arns8berg: Gymnaium
zu Hamm.

Regierungsbezirk Kael: Friedrichs-Gym-
najium zu Kael, Gymnaien zu Hanau,
Hersfeld.

Regierungs5bezirkf Koblenz: Gymnmaunn zu
Wekßlar.

Regierungs5bezirk Düjeldorf: Gymnaien
zu Cjen, Duisburg, Mörs, Bergicher
Schulfonds.

Regterung5bezirk Köln: Gymnaium zu
Muünjtereifel.

Regierungsbezirf Trier: Progymnaiumzu St. Wendel . . , 221 112.26
Summe Titel 1 für ich

tenden Antalten.
Regiterungsbezirk Königsberg: Gymnaium

zu Allentein, Friedrich8-Kollegium und
Wilhelms -Gymnaium zu Königsber g,Gymnajien zu Ratenburg, Braunsberg,
Hohentein, Röel, Bartentein,Wehlau,
Memel.

Regterungsbezirk Gunbinnen: Friedrichs-
Gymnajium zu Gumbinnen, Gymmnajium
zu Ly&gt;, Gynmmajium nebt Realqyme-
najum zu Juterburg, Gymnaium und
Realgymuaium zu Tilit.

Regierungsbezirk Danzig: Gynmaien zu
Danzig, Elbing, Marienburg, Neutadt,
Friedrichs =Gymnafium zu Pr. Star-
gardi.

Regierungö8bezirk Marienwerder: Gym-
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Äusgadbe.

 

Betrag
für 1. April

1888/89.

Markt. LK..
 

(120.)

 
. Zuſchüſſe für die vom Staate zu unterhal-

Regierungsbezirk Münſter: Gymnaſium
zu Burgſteinfurt.

Negierungsbezirk Minden: Gymnaſien zu
Bielefeld, Herford, Studienfonds zu
Paderborn. -

Regierungsbezirk Arns8berg: Gymnaſium
zu Hamm.

Regierungsbezirk Kaſſel: Friedrichs-Gym-
najium zu Kaſſel, Gymnaſien zu Hanau,
Hersfeld.

Regierungs5bezirkf Koblenz: Gymnmaſunn zu
Wekßlar.

Regierungs5bezirk Düjſeldorf: Gymnaſien
zu Cſjen, Duisburg, Mörs, Bergiſcher
Schulfonds.

Regterung5bezirk Köln: Gymnaſium zu
Muünjtereifel.

Regierungsbezirf Trier: Progymnaſium
zu St. Wendel . . , 221 112.26

 

Summe Titel 1 für ſich

tenden Anſtalten.
Regiterungsbezirk Königsberg: Gymnaſium

zu Allenſtein, Friedrich8-Kollegium und
Wilhelms -Gymnaſium zu Königsberg,
Gymnajien zu Raſtenburg, Braunsberg,
Hohenſtein, Röſſel, Bartenſtein,Wehlau,
Memel.

Regterungsbezirk Gunbinnen: Friedrichs-
Gymnajium zu Gumbinnen, Gymmnajium
zu Ly>, Gynmmajium nebſt Realqyme-
najumzu Juſterburg, Gymnaſium und
Realgymuaſium zu Tilſit.

Regierungsbezirk Danzig: Gynmaſien zu
Danzig, Elbing, Marienburg, Neuſtadt,
Friedrichs =Gymnafium zu Pr. Star-
gardi.   Regierungö8bezirk Marienwerder: Gym-



8 : BetragZ . odi ür 1. AprilZZ Ausgabe. 1888/89.
SG iI Mark. Pf.

(120.)| (2.) naien zu Marienwerder, Graudenz,
Konitz, Deutch- Krone, Kulm, Stras-
burg, Gymnaium nebt Realgymnajium
zu Thorn, Progymnaien zu Pr. Fried-
land, Neumark, Schweß, Löbau, Real-
Progymnaium zu Kulm.

Reidenztadt Berlin: Friedrich-Wilhelms-
Gymnaium nebt Realgymnaium und
Eliabethc&lt;hule, Franzöiches Gymna-
ium, Wilhelms -Gymnaium, Luien-

-“ Gymaofit---e iin H

Regierungsbezirk BPotsdam: Kaijerin-
Auguta-Gymnaium zu Charlottenburg,
Gymnaium zu Witttock.

Regierungsbezuk Fränkfurt: Friedrichs-
Gymnaium zu Frankfurt a. OD.,; Gym-|-
naumm zu Friedeberg N. M., Gym-
nafium nebt Real-Progymnajium zu
KottbuS.

Regierungsbezirk Stettin: König Wil-
helms-Gymnaium zuStettin, BiöSmar&gt;=
Gymnaium zu Pyrit, Gymnaien. zu

Stargärd, Treptow, Demmin...
Regierungsbezirk Köslin: Gymnajien zu

Kös8lin, Dramburg, Neutettin, Gyms-
naium nebt Realgymnaium zu Kolberg.

Regicerungsbezirf Stralund: Pädagogium
zu Putbus.

Regierungsbezirk Poen: Friedrich -Wil-
helms -Gymnaium und Marien-Gym-

| -nafium- zu Poen, Gymnaien zu Kro-
tochin, Lia, Meerik, Otrowo, Ro-=
gafen, Schrimm, Realgymnajien zu
Frautadt, Rawitch. |

Regierungsbezirk Bromberg: Gymnaien
zu Bromberg, Gneen, Jnowrazlaw,
Nakel, Schneidemühl, Wongrowiß, Pro-
gymnaium zu Tremetjen.

Regierungsbezirk Breslau: Friedrichs-

 

    

8 : Betrag
Z . odi ür 1. April
ZZ Ausgabe. 1888/89.
SG iI Mark. Pf.

(120.)| (2.) naſien zu Marienwerder, Graudenz,
Konitz, Deutſch- Krone, Kulm, Stras-
burg, Gymnaſium nebſt Realgymnajium
zu Thorn, Progymnaſien zu Pr. Fried-
land, Neumark, Schweß, Löbau, Real-
Progymnaſium zu Kulm.

Reſidenzſtadt Berlin: Friedrich-Wilhelms-
Gymnaſium nebſt Realgymnaſium und
Eliſabethſc<hule, Franzöſiſches Gymna-
ſium, Wilhelms -Gymnaſium, Luiſen-

-“Gymaofit---e iin H
Regierungsbezirk BPotsdam: Kaijerin-

Auguſta-Gymnaſium zu Charlottenburg,
Gymnaſium zu Wittſtock.

Regierungsbezuk Fränkfurt: Friedrichs-
Gymnaſium zu Frankfurt a. OD.,; Gym-|-
naſumm zu Friedeberg N. M., Gym-
nafium nebſt Real-Progymnaſjium zu
KottbuS.

Regierungsbezirk Stettin: König Wil-
helms-Gymnaſium zuStettin, BiöSmar>=
GymnaſiumzuPyrit, Gymnaſien. zu

 Stargärd, Treptow, Demmin...
Regierungsbezirk Köslin: Gymnajien zu

Kös8lin, Dramburg, Neuſtettin, Gyms-
naſium nebſt Realgymnaſium zu Kolberg.

Regicerungsbezirf Stralſund: Pädagogium
zu Putbus.

Regierungsbezirk Poſen: Friedrich -Wil-
helms -Gymnaſium und Marien-Gym-

|-nafium-zuPoſen, Gymnaſien zu Kro-
toſchin, Liſſa, Meſerik, Oſtrowo, Ro-=
gafen, Schrimm, Realgymnajien zu
Frauſtadt, Rawitſch. |

Regierungsbezirk Bromberg: Gymnaſien
zu Bromberg, Gneſen, Jnowrazlaw,
Nakel, Schneidemühl, Wongrowiß, Pro-
gymnaſium zu Tremetjen.

Regierungsbezirk Breslau: Friedrichs-   



jum und Matthias - Gymnaium zu
Brelau, Gymunajien zu Brieg, Glaß,
Dels, Wohlau, Strehlen, Wilhelmschule
(Noalgymnaium) zu Reichenbach.

Regierungsöbezirf Liegniß: Evangeliches
Gymnajium und Katholiches Gymna-
jim zu Glogau, Gymnaien zu Hirch-
berg, Sagan, Bunzlau.

RNegierungsbezirf Oppeln: Gymnaien zu
Oppeln, Ratibor, Leobchüß, Neiße,
Gloiwiß, Gr.Strehliß, Pleß, Kömgshütte.

Regierungsbezirk Magdeburg: Domaym-
naien zu Magdeburg, Halbertadt,
Gymnaien zu Quedlinburg, Salzwedel.

Regterungsbezirf Merjeburg: Gymnaium
zu Cisleben, Stiftsgymnaumm zu Zeiß.

Regierungsbezirk Erfurt: Gymnaien zu
Erfurt, Heiligentadt, Schlenjingen, Neal-
gymnajium zu Erfurt.

Regierungsbezirk Schle8swig: Gymnaium
nebt Neal-Progymnaium zu Schle3wig,
Gymnaien zu Altona, Glüchtadt, Kiel,
Meldorf, Plön, Gynmmajien nebt Real-
gymnajien zu Flensburg, Rendsburt,
Gynmaßien nebt Neal-Progymnajien zu
Hadersleben, Hujum, Real-Progymna-
jiumt zu Sonderburg.

Regierungsbezirk Hannover: Katijer Wil-
helm5-Gymnajium zu Damtover, Real-
Progymnajumm nebt Progymnaium zu
Nienburg, Gymnaium zu Linden.

Regterungsbezirk HildeSheim: Gymnaium
Andreanum zu Hildesheim, Gymnaium
zu Klausthal, Gymnajuum nebt Real-
gymnajium zu Göttingen, Andrea3-
Nealgymnaium zu Hildesheim, Real-
Progymnaium nebjt Progymnajium zu
Dudertadt.

+: . Betrag |

ZS Z Ausgadve. re Epil
„Fis Dim Nn Mark. Pf.

(120.)j (2.) GSymnajium, König Wilhelms-Gymna-

 
 

 

  

jum und Matthias - Gymnaſium zu
Breſlau, Gymunajien zu Brieg, Glaß,
Dels, Wohlau, Strehlen, Wilhelmsſchule
(Noalgymnaſium) zu Reichenbach.

Regierungsöbezirf Liegniß: Evangeliſches
Gymnajium und Katholiſches Gymna-
jim zu Glogau, Gymnaſien zu Hirſch-
berg, Sagan, Bunzlau.

RNegierungsbezirf Oppeln: Gymnaſien zu
Oppeln, Ratibor, Leobſchüß, Neiße,
Gloiwiß, Gr.Strehliß, Pleß, Kömgshütte.

Regierungsbezirk Magdeburg: Domaym-
naſien zu Magdeburg, Halberſtadt,
Gymnaſien zu Quedlinburg, Salzwedel.

Regterungsbezirf Merjeburg: Gymnaſium
zu Cisleben, Stiftsgymnaſumm zu Zeiß.

Regierungsbezirk Erfurt: Gymnaſien zu
Erfurt, Heiligenſtadt, Schlenjingen, Neal-
gymnajium zu Erfurt.

Regierungsbezirk Schle8swig: Gymnaſium
nebſt Neal-Progymnaſium zu Schle3wig,
Gymnaſien zu Altona, Glüchtadt, Kiel,
Meldorf, Plön, Gynmmajien nebſt Real-
gymnajien zu Flensburg, Rendsburt,
Gynmaßſien nebſt Neal-Progymnajien zu
Hadersleben, Hujum, Real-Progymna-
jiumt zu Sonderburg.

Regierungsbezirk Hannover: Katijer Wil-
helm5-Gymnajium zu Damtover, Real-
Progymnajumm nebſt Progymnaſium zu
Nienburg, Gymnaſium zu Linden.

Regterungsbezirk HildeSheim: Gymnaſium
Andreanumzu Hildesheim, Gymnaſium
zu Klausthal, Gymnajuum nebſt Real-
gymnajium zu Göttingen, Andrea3-
Nealgymnaſium zu Hildesheim, Real-
Progymnaſium nebjt Progymnajium zu
Duderſtadt.  

+: . Betrag |

ZS Z Ausgadve. reEpil
„Fis Dim Nn Mark. Pf.

(120.)j (2.) GSymnajium, König Wilhelms-Gymna-



„5 Betrag
2 | Ausaade für 1. April
&gt; (Zz 3 g 1888/89.
8 18 Mark. Pf.(120.)| (2.)|RegierungsbezirfLüneburg:Gymnaiumzu (Cello.

Regierungs5bezirk Stade: Gymnaium nebt
Realgymnajuum zu Stade, Domgymnua-
jium zu Verden, Neal-Progymnajunn zu
Otterndorf.

Regterungsbezirf Dönabrück: GymuajiumKarolinum zu Osnabrück, Gymunatium
Georgiamun zu Lingen, Gymnaium zU
Meppen, Realgymnaium zu OSnabrück.

Reqierungsbezirk- Aurich: --Gymnatium.. zu
Aurich, Wilhelms-Gymnaium nebt
Real-Progymnaiuum zu Emden, Ulrich3-
Gymnaium zu Norden, Realgymnaium
nebjt Gymnaium zu Leer, Gymnaium|
zu Wilhelmshaven.

Regierungsbezirk Münter: Gymnaium
zu Münter, Gymnaium nebt Real-
gymnaium zu Burgteinfurt, Gymnajien

„zu KoeSfeld, Warendorf.
Regierungsbezirk Minden: Gymnaium

nebtRealgymnajium zu Minden, Gym-|najium Theodorianum zu Paderborn.
Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnaium!

zu Arnsberg, Gymnaium nebt Real-
Progymnajium zu Damm,Regierungsbezirt Kafjel: Friedrich5-Gym-naium und Wilhelms“ Gymnaium zu
Kajjel, Gymnajien zu Marburg, Fulda,
Hanan, Gymnajium nebjt Real-„Prog0gym-- naium «zu Hersfeld,“ Gymnaium zu!
Rinteln.

Regierungsbezirk WieSbaden: Gelehrtes
Gymnaium umd Realgymnaium zu
WiesSbaden, Gymnaien zu Hadamar,
Weilburg, Dillenburg, Frankfurt a. M.,
Real-„Progymnaium zu Biedenkopf.

Regierungsbezirk Koblenz: Gymnaien zu
Koblenz, Kreuznach, Gymnaium nebt

 

 

„5 Betrag
2 | Ausaade für 1. April
> (Zz 3 g 1888/89.

8 18 Mark. Pf.

(120.)| (2.) Regierungsbezirf Lüneburg: Gymnaſium

  

zu (Cello.
Regierungs5bezirk Stade: Gymnaſium nebſt

Realgymnajuum zu Stade, Domgymnua-
jium zu Verden, Neal-Progymnajunn zu
Otterndorf.

Regterungsbezirf Dönabrück: Gymuajſium
Karolinum zu Osnabrück, Gymunatium
Georgiamun zu Lingen, Gymnaſium zU
Meppen, Realgymnaſium zu OSnabrück.

Reqierungsbezirk-Aurich: --Gymnatium..zu
Aurich, Wilhelms-Gymnaſium nebſt
Real-Progymnaſiuumzu Emden, Ulrich3-
Gymnaſiumzu Norden, Realgymnaſium
nebjt Gymnaſium zu Leer, Gymnaſium|
zu Wilhelmshaven.

Regierungsbezirk Münſter: Gymnaſium
zu Münſter, Gymnaſium nebſt Real-
gymnaſium zu Burgſteinfurt, Gymnajien
„zu KoeSfeld, Warendorf.

Regierungsbezirk Minden: Gymnaſium
nebſtRealgymnajium zu Minden,Gym-|
najium Theodorianum zu Paderborn.

Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnaſium!
zu Arnsberg, Gymnaſium nebſt Real-
Progymnajium zu Damm,

Regierungsbezirt Kafſjel: Friedrich5-Gym-
naſium und Wilhelms“ Gymnaſium zu
Kajjel, Gymnajien zu Marburg, Fulda,
Hanan, Gymnajium nebjt Real-„Prog0gym-

- naſium«zu Hersfeld,“Gymnaſiumzu!
Rinteln.

Regierungsbezirk WieSbaden: Gelehrtes
Gymnaſium umd Realgymnaſium zu
WiesSbaden, Gymnaſien zu Hadamar,
Weilburg, Dillenburg, Frankfurt a. M.,
Real-„Progymnaſium zu Biedenkopf.

Regierungsbezirk Koblenz: Gymnaſien zu Koblenz, Kreuznach, Gymnaſium nebſt



Titel.

GD io bo

Anusgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.
Mark. Tf.

(2.) Real-Progymnaium zu Neuwied, Gymz
najium zu Weßlar, Progymnajium zu
Trarbach.

Regierungösbezirk Düeldorf: Gymnajßien
zu Düeldorf, Kleve, Duisburg, Cm-
merich, Kempen, Neuß, Weel.

Regierungsbezirkf Köln: Friedrich - Wil-
helm3-Gymnajium zu Köln, Gymnaienzu Boun, Müntereifel, Siegburg.

Regierungsbezirk Trier: Gymnaien zu
Trier, Saarbrücken, Progymnaium zu
St. Wendel.

Regierungsbezirk Aachen: Kaier = Wil-
helms-Gymnaium zu Aachen.

Regierungsbezirf Sigmaringen: Gymna-
ium zu Sigmaringen, höhere Bürger-
chule zu Hechingen

Summe Titel 2 für jich
Das neue Gymnaium zu Frankfurt a.M. wird

zu Otern 1888 eröffnet. Auf den Staat werden
übernommen: die Gymnaicun zu Memel, Wittto&gt;,
Dramburg und Kempen, die Progymnaien zu Löbau
und Trarbach und die höhere Bürgerchule zu He-=
hingen.

. |Zuchülje für die vom Staate und von An-
deren gemeinc&lt;aftilich zu unterhaltenden
Antalten.
Regterungsbezirk Frankfurt: Gymnaium

zu Kütrin.
Reqterungsbezirk Merteburg: Domaym-

najium zu Mereburg.
Recgierung5bezirk Minden: Gymnajium

nebjt Realgymnaium zu Biclefeld.
Regierungsbezirkf Düjeldorf: Gymnajium

zu Cen.
Regterungsbezirk Aachen: Kaier Karls3-

Gymnaium zu Aachen
Summe Titel 3 für jich

3 641 879.62

63 684.50
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Anusgabe.

Betrag
für 1. April

1888/89.
Mark. Tf.
 

 

(2.) Real-Progymnaſium zu Neuwied, Gymz
najium zu Weßlar, Progymnajium zu
Trarbach.

Regierungösbezirk Düſſeldorf: Gymnajßien
zu Düſſeldorf, Kleve, Duisburg, Cm-
merich, Kempen, Neuß, Weſel.

Regierungsbezirkf Köln: Friedrich - Wil-
helm3-Gymnajium zu Köln, Gymnaſien
zu Boun, Münſtereifel, Siegburg.

Regierungsbezirk Trier: Gymnaſien zu
Trier, Saarbrücken, Progymnaſium zu
St. Wendel.

Regierungsbezirk Aachen: Kaiſer = Wil-
helms-Gymnaſium zu Aachen.

Regierungsbezirf Sigmaringen: Gymna-
ſium zu Sigmaringen, höhere Bürger-
ſchule zu Hechingen

SummeTitel 2 für jich

Das neue Gymnaſium zu Frankfurt a.M. wird
zu Oſtern 1888 eröffnet. Auf den Staat werden
übernommen: die Gymnaſicun zu Memel, Wittſto>,
Dramburg und Kempen, die Progymnaſien zu Löbau
und Trarbach und die höhere Bürgerſchule zu He-=
hingen.

. |Zuſchülje für die vom Staate und von An-
deren gemeinſc<aftilich zu unterhaltenden
Anſtalten.
Regterungsbezirk Frankfurt: Gymnaſium

zu Küſtrin.
Reqterungsbezirk Merteburg: Domaym-

najium zu Merſeburg.
Recgierung5bezirk Minden: Gymnajium

nebjt Realgymnaſium zu Biclefeld.
Regierungsbezirkf Düſjeldorf: Gymnajium

zu Cſſen.
Regterungsbezirk Aachen: Kaiſer Karls3-
Gymnaſium zu Aachen

Summe Titel 3 für jich 
3 641 879.62
 

63 684.50
  



„4 Betrag '€ . ir 1. riZZ Ausgade. MT 588/85.
Gim iu Mark. Pf.

(120.)| 4. Zuchüe für die von Anderen zu unterhal-
tenden, aber vom Staate zu unterjtüßen-|
den Antalten. -
Regterungsbezirk Königsberg: Realgym-

naium auf der Burg zu Königsberg
1. Pr., Realgymnaium zu Oterode,
Real-Progymnajium zu Pillau.

Regtierungsbezirk Danzig: Realgymnajium
zu Elbing, Real-Progymnaium zu Dir-
c&lt;au.

Regierungsbezirk Potsdam: Viktoria-Gyms|
najium zu Potsdam, Gymnaium nebt
Realgymnajium zu Prenzlau, Gymnaien
zu Brandenburg, Neu-Ruppin, Freien-
walde, Spandau, Realgymnaienzu Pot8-
dam, Perleberg, Brandenburg, Real-
Progymnaien zu Wriezen, Luckenwalde.

Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnatjium
nebt Realgymnajium zu Guben, Gym-
-najien - zu Luckau, Sorau, Königsberg
N.-M., „Gymnaium nebt Realgymna-
jium zu Landsberg a. W., Pädagogium
und Waienhaus zu Züllichau, Real-
Progymnaium zu Lübben.

Regterung5öbezirk Stettin: Gymnaien zu
Anklam, Greifenberg, Real-Progymua-
ium zu Wollin.

Regierungsbezirk KöSlin: Progymnaien
zu Lauenburg, Schlawe.

Regierungsbezirk Stralund: Neal-Progym-najium zu Wokgat/-- == u |

Regterungsbezirk Poen: Progymnaium
zu Kempen.

Regierungsbezirf Bromberg: Realgymnas=-
ium zu Bromberg.

Regierungsbezirf Breslau: Gymnaien zu
Sc&lt;hweidniß, Waldenburg.

Regierungsbezirt Lieqms6: Gymnatium zu
Jauer, Realgymnaium zu Lanveshut.
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Gim iu Mark. Pf.

(120.)| 4. Zuſchüſſe für die von Anderen zu unterhal-

  

tenden, aber vom Staate zu unterjtüßen-|
den Anſtalten. -
Regterungsbezirk Königsberg: Realgym-

naſium auf der Burg zu Königsberg
1. Pr., Realgymnaſium zu Oſterode,
Real-Progymnajium zu Pillau.

RegtierungsbezirkDanzig: Realgymnajium
zu Elbing, Real-Progymnaſium zu Dir-
ſc<au.

Regierungsbezirk Potsdam: Viktoria-Gyms|
najium zu Potsdam, Gymnaſium nebſt
Realgymnajium zu Prenzlau, Gymnaſien
zu Brandenburg, Neu-Ruppin, Freien-
walde,Spandau, RealgymnaſienzuPot8-
dam, Perleberg, Brandenburg, Real-
Progymnaſien zu Wriezen, Luckenwalde.

Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnatjium
nebſt Realgymnajium zu Guben, Gym-
-najien - zu Luckau, Sorau, Königsberg
N.-M., „Gymnaſium nebſt Realgymna-
jium zu Landsberg a. W., Pädagogium
und Waiſenhaus zu Züllichau, Real-
Progymnaſium zu Lübben.

Regterung5öbezirk Stettin: Gymnaſien zu
Anklam, Greifenberg, Real-Progymua-
ſium zu Wollin.

Regierungsbezirk KöSlin: Progymnaſien
zu Lauenburg, Schlawe.

Regierungsbezirk Stralſund: Neal-Progym-
najium zuWokgaſt/-- == u |

Regterungsbezirk Poſen: Progymnaſium
zu Kempen.

Regierungsbezirf Bromberg: Realgymnas=-
ſium zu Bromberg.

Regierungsbezirf Breslau: Gymnaſien zu
Sc<hweidniß, Waldenburg.

Regierungsbezirt Lieqms6: Gymnatium zu
Jauer, Realgymnaſium zu Lanveshut.  



324

Beuthen O.-S., Gattowiß, Kreuzburg,
Realgymnatien zu Neiße, "Tarnowiß.

Regierungösbezirk Magdeburg: Gymnaien
zu Stendal, Scehaujen, Burg, Real-
gymnuatium zu Halberttadt.

Regierungs5bezick Mereburg: Lateiniche
Hauptchule und Realgymnajium der
Franckechen Stiftungen zu Halle a. S.,
GOymnaßjien zu Sangerhauen, Torgau,
Wittenberg.

Regierungsbezirf Erfurt: Gymnaium nebt
Real-Progymnajium zu Mühlhauen.

Regierungsbezirk Schleswig: Wilhelms3-
Ichule (Real-Progymnaimum) zu Segeberg,
Progymnaium nebt Real-Progymna-
ium zu Neumünjter.

Regierungsbezirkf Hannover: Gymnajium
nebjt NReal-Progymnaium zu Hameln.
egierungs5bezirk Hilde8heim: Realgym-
najium zu Oterode, Progymnaium
nebjt Neal-Progymnajium zu Münden,
Real-Progymnatien zu Eimbeck, Northeim.Regierung it Lüneburg: Gymnaium
Johanneum nebt Realgymnaium zu
Lüneburg, Realgymnajum zu Harburg,
Real-Progymnajium zu Uelzen.

Regierungsbezirk Stade: Proaymnaium
zu Geetemünde.

Regterungöbezirk OöSnabrüs: Realgym-
naium zu Quakenbrück, NReal-Progym-
najium zu Papenburg.

Regierungsbezirk Münter: Gymnaien zu
Recklinghauen, NRhene, Progymnajium
zu Dorten, Neal-Progymnajmum zu
Bocholt.

Regterungsbezirk Minden: Gymmnaien zu
Herford, Höxter, Warburg, Proguymmna-
ium zu Rietberg.

: : Deirag [= .) ür 1. Apri!
Z| = Ausgabe. 1888/89.
zi Mark. Pf.(120.)| (4.)|RegterungsbezitfOppeln:Gymnaienzu
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Beuthen O.-S., Gattowiß, Kreuzburg,
Realgymnatien zu Neiße, "Tarnowiß.

Regierungösbezirk Magdeburg: Gymnaſien
zu Stendal, Scehaujen, Burg, Real-
gymnuatium zu Halberttadt.

Regierungs5bezick Merſeburg: Lateiniſche
Hauptſchule und Realgymnajium der
Franckeſchen Stiftungen zu Halle a. S.,
GOymnaßjien zu Sangerhauſen, Torgau,
Wittenberg.

Regierungsbezirf Erfurt: Gymnaſium nebſt
Real-Progymnajium zu Mühlhauſen.

Regierungsbezirk Schleswig: Wilhelms3-
Ichule (Real-Progymnaſimum) zu Segeberg,
Progymnaſium nebſt Real-Progymna-
ſium zu Neumünjter.

Regierungsbezirkf Hannover: Gymnajium
nebjt NReal-Progymnaſium zu Hameln.
egierungs5bezirk Hilde8heim: Realgym-
najium zu Oſterode, Progymnaſium
nebjt Neal-Progymnajium zu Münden,
Real-Progymnatienzu Eimbeck, Northeim.

Regierungit Lüneburg: Gymnaſium
Johanneum nebſt Realgymnaſium zu
Lüneburg, Realgymnajum zu Harburg,
Real-Progymnajium zu Uelzen.

Regierungsbezirk Stade: Proaymnaſium
zu Geeſtemünde.

Regterungöbezirk OöSnabrüs: Realgym-
naſium zu Quakenbrück, NReal-Progym-
najium zu Papenburg.

Regierungsbezirk Münſter: Gymnaſien zu
Recklinghauſen, NRhene, Progymnajium
zu Dorſten, Neal-Progymnajmum zu
Bocholt.

Regterungsbezirk Minden: Gymmnaſien zu
Herford, Höxter, Warburg, Proguymmna-
ſium zu Rietberg.  

: : Deirag [
= .) ür 1. Apri!
Z| = Ausgabe. 1888/89.
zi Mark. Pf.

(120.)| (4.) Regterungsbezitf Oppeln: Gymnaſien zu



Titel. Äusgabve.
Betrag

für 1. April
1888/89.
Markt. Pf.

* Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnajien
zu Soet, Brilon, Attendorn, Bochum,
Realgymnaium nebt Gymnajium zu
Hagen, Realgymnajien zu Lipptadt, |
Siegen, Jijerlohn, Real-Progymnaium
zu Schwelm.

Regierung5bezirf Kafjel: Realgymnajium
zu Kael, NReal-Progymnajien zu Mar-
burg, Fulda, Schmalkalden, Hofgei8-mar, Realchule zu Cchwege, ehemalige
NRealichulen zu Karlöshafen, Rotenburg.

Regierungsbezirk WieSbaden: Kaier Wil-helm8-Gymnaium zu Montabaur, Real-
Progymnaien zu Biebrich - Mosbach,
-Limburg; Geifenheim,Em85, Diez, Ober-|
lahntein, Realchule zu Homburg.

Regierungsbezirf Koblenz: Progymnaien
zu Linz, Andernach, Sobernheim.

Regierungsbezirk Düßjeldorf: Gymnatium
nebt Real-Progymnajium zu München-
Gladba&lt;, Gymnajien zu Elberfeld,Mörs, Realgymnatium zu Ruhroxrt.:-Regierungsbezirk Köln: Marzellen-Gym-
naium, Apotel - Gymnaium, Kaier
Wilhelms-Gymnaium zu Köln.

Regierungsbezirk Trier: Realgymnajium
zu Trier, Progymnajium zu Prüm,
Neal-Progymnajnin zu Saarlouis.

Regterungsbezirf Aachen: Gymnaium zu
Diireit, Progymnajien zu Jülich, Mal-
medy, Real-Progymnaium zu Eupen

Summe Titel 4 für ich
Summe Titel 1 b1i5 4

. |Zur Erfüllung des Normal - Etats vom
 20. April 1872 (StaaisSanzeiger für 1872

Nr. 156) bei den Gymnatien und Real-
gymnatien, zu Bejoldungsverbeferungen

813 770.04

4 740 446.42

für die technichen, Hilfs- und Elementar-
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* Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnajien
zu Soeſt, Brilon, Attendorn, Bochum,
Realgymnaſium nebſt Gymnajium zu
Hagen, Realgymnajien zu Lippſtadt,|
Siegen, Jijerlohn, Real-Progymnaſium
zu Schwelm.

Regierung5bezirf Kafjel: Realgymnajium
zu Kaſſel, NReal-Progymnaſjien zu Mar-
burg, Fulda, Schmalkalden, Hofgei8-
mar, Realſchule zu Cſchwege, ehemalige
NRealichulen zu Karlöshafen, Rotenburg.

Regierungsbezirk WieSbaden: Kaiſer Wil-
helm8-Gymnaſium zu Montabaur,Real-
Progymnaſien zu Biebrich - Mosbach,

- Limburg; Geifenheim,Em85,Diez, Ober-|
lahnſtein, Realſchule zu Homburg.

Regierungsbezirf Koblenz: Progymnaſien
zu Linz, Andernach, Sobernheim.

Regierungsbezirk Düßjeldorf: Gymnatium
nebſt Real-Progymnajium zu München-
Gladba<, Gymnajien zu Elberfeld,
Mörs, Realgymnatium zu Ruhroxrt.:-

Regierungsbezirk Köln: Marzellen-Gym-
naſium, Apoſtel - Gymnaſium, Kaiſer
Wilhelms-Gymnaſium zu Köln.

Regierungsbezirk Trier: Realgymnajium
zu Trier, Progymnajium zu Prüm,
Neal-Progymnajnin zu Saarlouis.

Regterungsbezirf Aachen: Gymnaium zu
Diireit, Progymnajien zu Jülich, Mal-
medy, Real-Progymnaſium zu Eupen

Summe Titel 4 für ſich

SummeTitel 1 b1i5 4

. |Zur Erfüllung des Normal- Etats vom
20. April 1872 (StaaisSanzeiger für 1872
Nr. 156) bei den Gymnatien und Real-
gymnatien, zu Bejoldungsverbeſferungen 813 770.04

 

4 740 446.42
  für die techniſchen, Hilfs- und Elementar-



Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.

(120.)

5a.

| 6a.

82.

- |Zu unvorhergejehenen und zu anßerordent-

. |Zu Stipendien und zu Untertüßungen für

lehrer an dieen Anjtalten und für die
Dirigenten und Lehrer an allen übrigen
höheren UnterrichtSantalien ämmtlicher
Landestheile, owie zu Beihilfen zu Woh-
nungsgeld-Zuchüjen an die Dirigenten und
Lehrer der mcht aus&lt;hließlich vom Staate
unterhaltenen höheren Unterrichtöantalten

Zu Zuchüjen an die unter Titel 2 aufge-
führten UnterrichtSanjtalten behufs Ge-
währung der nach Verleihung der fünften
Rangklae an die ordentlichen (wien-
chaftlichen) Lehrer der Anjtalten ent-
Meiden höheren Wohmutgsgeld-Zu-üe. DiSpoitionöfonds zu ontigen Ausgaben für
das höhere UnterrichtSween ,

Vermerk: Die am Jahreschlue
verbleibenden Betände können zur Ver-
wendung in die folgenden Jahre über-
tragen werden.

Zur Deckung von Emnahmeausfällen bei
den unter Titel 2 und 3 aufgeführten
Unterrichtöanjtalten

lihen baulichen Bedürfnien der taat-
lichen höheren UnterrichtSanjtalten
würdige und bedürftige Schüler von Gym-
naien und Realgymnajien .

Vermerk: Die am Jahreschlue
verbleibenden Betände können zur Ver-
wendung un die folgenden Jahre über-
tragen werden.

Zur Ergänzung des Fonds Titel 8 für
Schüler deut&lt;er Herkunft auf höheren
Lehrantalten im den Provinzen Wejt-
preußen und Poen, owie für Schüler
höherer Lehrantalten im Negierungsbezi ke
Oppeln u. . ..-

 Mart. Pf.

30 260.--

45 942.--

28 000.--

32 000.--

30 000.--

22 097.10

50 000.,--
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5a.

| 6a.

82.

- |Zu unvorhergejehenen und zu anßerordent-

. |Zu Stipendien und zu Unterſtüßungen für

lehrer an dieſen Anjtalten und für die
Dirigenten und Lehrer an allen übrigen
höheren UnterrichtSanſtalien ſämmtlicher
Landestheile, ſowie zu Beihilfen zu Woh-
nungsgeld-Zuſchüſjen an die Dirigenten und
Lehrer der mcht ausſ<hließlich vom Staate
unterhaltenen höheren Unterrichtöanſtalten

Zu Zuſchüſjen an die unter Titel 2 aufge-
führten UnterrichtSanjtalten behufs Ge-
währung der nach Verleihung der fünften
Rangklaſſe an die ordentlichen (wiſſen-
ſchaftlichen) Lehrer der Anjtalten ent-
Meiden höheren Wohmutgsgeld-Zu-

üſſe
. DiSpoſitionöfonds zu ſonſtigen Ausgaben für

das höhere UnterrichtSweſen ,
Vermerk: Die am Jahresſchluſſe

verbleibenden Beſtände können zur Ver-
wendung in die folgenden Jahre über-
tragen werden.

Zur Deckung von Emnahmeausfällen bei
den unter Titel 2 und 3 aufgeführten
Unterrichtöanjtalten

lihen baulichen Bedürfniſſen der ſtaat-
lichen höheren UnterrichtSanjtalten

würdige und bedürftige Schüler von Gym-
naſien und Realgymnajien .

Vermerk: Die am Jahresſchluſſe
verbleibenden Beſtände können zur Ver-
wendung un die folgenden Jahre über-
tragen werden.

Zur Ergänzung des Fonds Titel 8 für
Schüler deutſ<er Herkunft auf höheren
Lehranſtalten im den Provinzen Wejt-
preußen und Poſen, ſowie für Schüler 

 

 höherer Lehranſtalten im Negierungsbezike
Oppeln u. . ..-

Mart. Pf.

30 260.--

45 942.--

28 000.--

32 000.--

30 000.--

22 097.10

50 000.,--



Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.

Mark. Pf.

(120.)

121.

(82.)

9a.

10.

Vermerk: Die am Jahreschlue
verbleibenden Betände können zur Ver-
wendung in die folgenden Jahre über-
tragen werden. |

.|Zu Zuchüen zur Unterhaltung höherer,
Mädchenchulen, einchließlich der vom
Staate zu unterhaltenden höheren Mäd-
&lt;enchule zu Trier .

Vermerk: Der Zuchuß für die
höhere Mädchenchule zu Trier iann
während der Dauer der Bewilligungs-

„Italtsfalje-gezahlt werden. + -:--

beonderer Förderung des deutchen höhe-
ren Mädchenchulween5 in den Provinzen
Wetpreußen und Poen, owie im Regie-
rungsbezirke Oppeln. 1. - -

Zu Untertüzungen für Lehrer an höheren

- periode, "ohne Rückicht auf den jedes-|
maligen Jahresbedarf, voll an die An-

Zur Ergänzung des Fonds Titel 9 behufs

100 000.--

50 000.--

34 000...Unterrichtsantaltm 5. 1 4 uu

Summe Kapitel 120
EClomentar-Unterricht5ween.

Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare.
Regierungsbezirk Kömgsberg: Schullchrer-

Seminare in Braunsberg, Waldau, Preu-
Bich-Eylau, Ortelsburg, Oterode.

NRegierungsbezirk Gumbinnen: Schullehrer-

Regierungsbezirk Danzig: Schullehrer- Se-
minare in Marienburg, Berent.

NRegierungsbezirk Marienwerder: Schullehrer-
Seminare im Graudenz, Preußich-Fried-
land, Löbau, Tuchel.

Rejidenzjiadt Berlin: Seminar für Stadt-
j&lt;mulen und mit der Augutachule verbun-

Seminare in Angerburg, Käaralene, Ragnit.|

denes Lehrerinnen-Seminar.

5162 745.52
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121.

 

(82.)

9a.

10.

Vermerk: Die am Jahresſchluſſe
verbleibenden Beſtände können zur Ver-
wendung in die folgenden Jahre über-
tragen werden. |

.|Zu Zuſchüſſen zur Unterhaltung höherer,
Mädchenſchulen, einſchließlich der vom
Staate zu unterhaltenden höheren Mäd-
<enſchule zu Trier.

Vermerk: Der Zuſchuß für die
höhere Mädchenſchule zu Trier iann
während der Dauer der Bewilligungs-

„Italtsfalje -gezahlt werden.+ -:--

beſonderer Förderung des deutſchen höhe-
ren Mädchenſchulweſen5 in den Provinzen
Weſtpreußen und Poſen, ſowie im Regie-
rungsbezirke Oppeln. 1. - -

Zu Unterſtüzungen für Lehrer an höheren

- periode, "ohne Rückſicht auf den jedes-|
maligen Jahresbedarf, voll an die An-

Zur Ergänzung des Fonds Titel 9 behufs

100 000.--

50 000.--

34000...
 

Unterrichtsanſtaltm 5. 1 4 uu
Summe Kapitel 120

EClomentar-Unterricht5weſen.

Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare.

Regierungsbezirk Kömgsberg: Schullchrer-
Seminare in Braunsberg, Waldau, Preu-
Biſch-Eylau, Ortelsburg, Oſterode.

NRegierungsbezirk Gumbinnen: Schullehrer-

Regierungsbezirk Danzig: Schullehrer- Se-
minare in Marienburg, Berent.

NRegierungsbezirk Marienwerder: Schullehrer-
Seminare im Graudenz, Preußiſch-Fried-
land, Löbau, Tuchel.

Rejidenzjiadt Berlin: Seminar für Stadt-
j<mulen und mit der Auguſtaſchule verbun- Seminare in Angerburg,Käaralene,Ragnit.| denes Lehrerinnen-Seminar.

5162 745.52
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-s DetragZ|. . für 1. April
= Z Aus gu be. 1888/89.
zZ 1 N Mark. zf.

(121.) Regierungsbezirk Potsdam: Scdullehrer-
Semmniare in Köpenick, Oranienburg, Kyrig,
Neu-Ruppin.

Regierungsbezirk Frankfurt a. O.: Schul-
lehrer-Semimare in Neuzelle, Alt-Döbern,
Drojen, Kömgsberg N. M., Friedeberg
N. M.

Regterungsbezirkf Stettm: Schullehrer-Se-
minare in Pölit, Kammin, Pyrit.

Regierungsbezirk Köslin: Sc&lt;hullehrer- Se-
minare in Köslin, Bütow, Dramburg.

Regierungsbezirk Stralund: Schullehrer-
Seminar im Franzburg.

Regierungsbezirk Poen: Schullchrer- Semi-
nare in Rawitc&lt;, Paradies, Kochmin,
Lutenjtiftung nebt Lehrerinnen- Seminar
m Poen.

Regierungsbezirk Bromberg: Schullehrer-
Seminare m Bromberg, Exin.

Regterungs5bezirf Breslau: Schullehrer-Se-
minare in Breslau, Münjterberg, Steinan,
Habelchwerdt, Del.

Regierungsbezirk Liegmß: Schullehrer- Se-
minare in Bunzlau, Liebenthal, Reichen-
bac&lt;, Sagan, Liegniß.

Regierungsbezirf Oppeln: Schullehrer-Se-
ninare m Ober-Glogau, Peitsfreticham,
Kreuzburg, Pilchowitß, Roenberg, Ziegen-
hals, Proskau, Zülz.

Regierungsbezirk Magdeburg: Schullehrer-
Semmare im Barby, Halbertadt, Oter-
burg.

Regierungsbezirk Mereburg: Schullehrer-
Seminare im Weißenfels, Eisleben, Elter-
werda, Delißc&lt;, Lehrerinnen-Seminar in
Droyßig.

Regierungsbezirk Erfurt: Schullehrer-Semi-
nare in Erfurt, Heiligentadt.

Regierungsbezirk Schleswig: Scullehrer-

328

 

 

-s Detrag
Z|. . für 1. April
= Z Aus gu be. 1888/89.

zZ 1 N Mark. zf.

(121.) Regierungsbezirk Potsdam: Scdullehrer-

 

Semmniare in Köpenick, Oranienburg, Kyrig,
Neu-Ruppin.

Regierungsbezirk Frankfurt a. O.: Schul-
lehrer-Semimare in Neuzelle, Alt-Döbern,
Drojſen, Kömgsberg N. M., Friedeberg
N. M.

Regterungsbezirkf Stettm: Schullehrer-Se-
minare in Pölit, Kammin, Pyrit.

Regierungsbezirk Köslin: Sc<hullehrer- Se-
minare in Köslin, Bütow, Dramburg.

Regierungsbezirk Stralſund: Schullehrer-
Seminar im Franzburg.

Regierungsbezirk Poſen: Schullchrer- Semi-
nare in Rawitſc<, Paradies, Koſchmin,
Lutſenjtiftung nebſt Lehrerinnen- Seminar
m Poſen.

Regierungsbezirk Bromberg: Schullehrer-
Seminare m Bromberg, Exin.

Regterungs5bezirf Breslau: Schullehrer-Se-
minare in Breslau, Münjterberg, Steinan,
Habelſchwerdt, Del.

Regierungsbezirk Liegmß: Schullehrer- Se-
minare in Bunzlau, Liebenthal, Reichen-
bac<, Sagan, Liegniß.

Regierungsbezirf Oppeln: Schullehrer-Se-
ninare m Ober-Glogau, Peitsfreticham,
Kreuzburg, Pilchowitß, Roſenberg, Ziegen-
hals, Proskau, Zülz.

Regierungsbezirk Magdeburg: Schullehrer-
Semmare im Barby, Halberſtadt, Oſter-
burg.

Regierungsbezirk Merſeburg: Schullehrer-
Seminare im Weißenfels, Eisleben, Elſter-
werda, Delißſc<, Lehrerinnen-Seminar in
Droyßig.

Regierungsbezirk Erfurt: Schullehrer-Semi-
nare in Erfurt, Heiligenſtadt. Regierungsbezirk Schleswig: Scullehrer- 



Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.
Mark. Pf.

(121.)

1868.

Seminare in Segeberg, Tondern, Hader5-
leben, Eckernförde, Ucterjen, Cehrerinnen-
Seminar in Augutenburg.

Regierungsbezirk Hannover: Schullehrer-
Seminare in Haunover, Wuunjtorf.

Regierungsbezirk Hildesheim: Schullehrer-
Seminare in Hildesheim, Alfeld.

Seminar in Lüneburg.
Negierungsbezirf Stade: Schullehrer-Semi-

nare in Stade, Verden, Bederkea.

Seminar in Osnabrick.

nar in Aurich.
Regierungsbezirk Münjter: Schullehrer-Se-

minar in Warendorf, Lehrerinnen-Semi-
nar in Münter.

Regierungsbezirk Minden: Schullehrer-Se-
minarc in PeterShagen, Büren, Lehrerin
nen-Seminar in Paderborn.

Regterungsbezuk- Arnsberg: * Schullehrer-

Regierungsbezirk Kael: Scullehrer-Semi-
narc in Homberg, Schlüchtern, Fulda.

Regierungsbezirk Wieöbad;en: Schullehrer-Se-
minare in Montabaur, Uhmgen, Dillenburg.

Negierungsbezirkf Kobletz: Schullehrer- Se-
mittare in Boppard, Nemwied, Müinjter-
maifeld.

Regierungsbezirk Düeldorf: - -Schullehrer-
Seminare m Mörs, Kempen, Mettmann,
Elten, Rheydt, Odenkirchen, Lehrerinnen-
Semmar im Xanten.

Regierungsbezirkf Köln: Schullehrer- Semi-
nare in Brühl, Siegburg.

Regierungsbezirk Trier: Schullehrer- Semi-nare in Ottweiler, Wittlich, Prüm, Lehre-
rinnen-Semmar im Saarburg.

Negierungösbezirk Lüneburg: Scullehrer=

Regterungs3bezirk Osnabrück: Scullehrer-

Regierungsbezirt Aurich: Sdchullehrer-Semi- |

Seminare in Soet, Hilchenbach, Rrthen.|
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1868.

Seminare in Segeberg, Tondern, Hader5-
leben, Eckernförde, Ucterjen, Cehrerinnen-
Seminar in Auguſtenburg.

Regierungsbezirk Hannover: Schullehrer-
Seminare in Haunover, Wuunjtorf.

Regierungsbezirk Hildesheim: Schullehrer-
Seminare in Hildesheim, Alfeld.

Seminar in Lüneburg.
Negierungsbezirf Stade: Schullehrer-Semi-

nare in Stade, Verden, Bederkeſa.

Seminar in Osnabrick.

nar in Aurich.
Regierungsbezirk Münjter: Schullehrer-Se-

minar in Warendorf, Lehrerinnen-Semi-
nar in Münſter.

Regierungsbezirk Minden: Schullehrer-Se-
minarc in PeterShagen, Büren, Lehrerin
nen-Seminar in Paderborn.

Regterungsbezuk- Arnsberg: * Schullehrer-

Regierungsbezirk Kaſſel: Scullehrer-Semi-
narc in Homberg, Schlüchtern, Fulda.

Regierungsbezirk Wieöbad;en: Schullehrer-Se-
minare in Montabaur, Uhmgen, Dillenburg.

Negierungsbezirkf Kobletz: Schullehrer- Se-
mittare in Boppard, Nemwied, Müinjter-
maifeld.

Regierungsbezirk Düſſeldorf: - -Schullehrer-
Seminare m Mörs, Kempen, Mettmann,
Elten, Rheydt, Odenkirchen, Lehrerinnen-
Semmar imXanten.

Regierungsbezirkf Köln: Schullehrer- Semi-
nare in Brühl, Siegburg.

Regierungsbezirk Trier: Schullehrer- Semi-
nare in Ottweiler, Wittlich, Prüm, Lehre- rinnen-Semmar im Saarburg.

Negierungösbezirk Lüneburg: Scullehrer=

Regterungs3bezirk Osnabrück: Scullehrer-

Regierungsbezirt Aurich: Sdchullehrer-Semi- |

Seminare in Soeſt, Hilchenbach, Rrthen.|
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 -Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.
Mark. Pf.

(121)
. |Beoldungen der Direktoren, Lehrer und

. |Zu Wohnungsgeld-Zuchüen für die Direk-

. |Zur Remunerirung von Hilfslehrern, Ka en-

PA

minare in Linni&lt;, Kornelimünter.

Lehrerinnen, Beamten und Unterbeamten

toren, Lehrer und Beamten

rendanten, Antaltsärzten, Schuldienernund
ontigem Hilfsperonale, jowie zu Remu-
nerationen für den Unterricht in weiblichen
Handarbeiten . .

Zur Betreitung der Koten der Dekonomie,
zu Medikamenten und zu Untertüßungen
im den mitInter natseinrichtung verbundenenSeminaren . . oer

Zu Untertüßungen, zu Medikamenten und
zur Krankenpflege für die im Externate be-
findlichen Seminarijten . .

Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten
Zu Unterrichtömitteln . .
Zur Unterhaltung und Ergänzung der Uten-

ilien, zur Heizung und Beleuchtung, Miethe
für Antaltslokale und zu ontigen fäch-lichen Ausgaben, einchließlich eines Zu-
chues von 6000 Mark für eine Bildungs-
antalt für jüdiche Elementarlehrer im Re-
gierungsbezirke Münjter.

Regierung3bezirk Aachen: Schullehrer-Se-

2 112 383.24

119 736.--

93 731.58

1 630 727.78

480 580.--
202 982.--
100 826.--

464 053.08
Summe Titel 1 his g

Präparanden-Antalten.
Regierungsbeztt König3berg: in Friedrich3-
Regierungsbezirk Gumbinnen: in Villkallen,

Lößen.
Regierungsbezirk Danzig: in Pr. Stargardt.
Regierungsbezirk Marienwerder: im Rheden,

Sc&lt;hweß, Deutch-Krone.
Regierungsbezirk Stettin: in Plathe, Majjow.

5.210 024.68
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Betrag
für 1. April

1888/89.

Mark. Pf.
 

(121)

 

. |Beſoldungen der Direktoren, Lehrer und

. |Zu Wohnungsgeld-Zuſchüſſen für die Direk-

. |Zur Remunerirung von Hilfslehrern, Kaſſen-

P
A

minare in Linni<, Kornelimünſter.

Lehrerinnen, Beamten und Unterbeamten

toren, Lehrer und Beamten

rendanten, Anſtaltsärzten, Schuldienernund
ſonſtigem Hilfsperſonale, jowie zu Remu-
nerationen für den Unterricht in weiblichen
Handarbeiten . .

Zur Beſtreitung der Koſten der Dekonomie,
zu Medikamenten und zu Unterſtüßungen
im den mitInternatseinrichtung verbundenen
Seminaren . . oer

Zu Unterſtüßungen, zu Medikamenten und
zur Krankenpflege für die im Externate be-
findlichen Seminarijſten . .

Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten
Zu Unterrichtömitteln . .
Zur Unterhaltung und Ergänzung der Uten-

ſilien, zur Heizung und Beleuchtung, Miethe
für Anſtaltslokale und zu ſonſtigen fäch-
lichen Ausgaben, einſchließlich eines Zu-
ſchuſſes von 6000 Markfür eine Bildungs-
anſtalt für jüdiſche Elementarlehrer im Re-
gierungsbezirke Münjter.

Regierung3bezirk Aachen: Schullehrer-Se-

2 112 383.24

119 736.--

93 731.58

1 630 727.78

480 580.--
202 982.--
100 826.--

464 053.08
 

Summe Titel 1 his g

Präparanden-Anſtalten.

Regierungsbeztt König3berg: in Friedrich3-

Regierungsbezirk Gumbinnen: in Villkallen,
Lößen.

Regierungsbezirk Danzig: in Pr. Stargardt.
Regierungsbezirk Marienwerder: im Rheden,

Sc<hweß, Deutſch-Krone.  Regierungsbezirk Stettin: in Plathe, Majjow.

5.210 024.68



Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.

Mark. Pf.

(121.)

10.

11.

12.

13.
14.

Regiterungsbezirk Stralund: in Tribee3.

Nogatjen.
Regierung3bezirk Bromberg: in Czarnikau.
Regtierungsbezirk BresSlau: in Lande,

Schweidnitz.Regierungs5bezirk Liegniß: in Schmiedeberg.
Regierungsbezink Oppeln: in Roenberg,

Ziegenhals, Oppeln, Zülz.
RegierungsbezirkMagdeburg: inQuedlinburg.
Regierungsbezirk Erfurt: in Heiligentadt,

Wandersleben.
Negierungsbezirk Schleswig: m Barmitedt,| ..

Apenrade.
Regierungsbezirk Hannover: in Diepholz.
Regierungsbezirk DSnabrüc: in Melle.
Regierungsbezirk Aurich: in Aurich.
Regierungsbezirk Arnsberg: in Laasphe.
Regierungsbezirk Kael: in Frißlar.Regierungs5bezirk Wirsbaden. in Herborn.
Regierungsbezirk Koblenz: in Simmern.

Beoldungen der Vorteher und Lehrer .
Zu Wohnungsgeld-Zuhüen für die Vor-

teher und Lehrer. .
Zur Nemunerirung von Hifslehrern, Antalts-

ärzten, Hausdienern und zu ontigen per-
önlichen Ausgaben . .Zur Betreitung der Koten der Dekonomie,
zu Medikamenten und. zu. Untertüßungen
für die Präparanden. .

Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten
Zu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und

Ergänzung der Utenilien, zur Heizung und
Beleuchtung, Miethe für Anjtaltslokale und
zu ontigen ächlichen Ausgaben .

Summe Titel 9 bis 14

Regierungsbezirk Köslin: in Rummelsburg.

Regierungsbezirf Poen: im Meeriz, Lia,

129 200.--

8 148.--

238 696.--

229 566.--
3 013.--

71 741.--
470 364.-
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Mark. Pf.
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10.

11.

12.

13.
14.

Regiterungsbezirk Stralſund: in Tribſee3.

Nogatjen.
Regierung3bezirk Bromberg: in Czarnikau.
Regtierungsbezirk BresSlau: in Lande,

Schweidnitz.
Regierungs5bezirk Liegniß: in Schmiedeberg.
Regierungsbezink Oppeln: in Roſenberg,

Ziegenhals, Oppeln, Zülz.
RegierungsbezirkMagdeburg: inQuedlinburg.
Regierungsbezirk Erfurt: in Heiligenſtadt,

Wandersleben.
Negierungsbezirk Schleswig: m Barmitedt,| ..

Apenrade.
Regierungsbezirk Hannover: in Diepholz.
Regierungsbezirk DSnabrüc: in Melle.
Regierungsbezirk Aurich: in Aurich.
Regierungsbezirk Arnsberg: in Laasphe.
Regierungsbezirk Kaſſel: in Frißlar.
Regierungs5bezirk Wirsbaden. in Herborn.
Regierungsbezirk Koblenz: in Simmern.

Beſoldungen der Vorſteher und Lehrer .
Zu Wohnungsgeld-Zuſhüſſen für die Vor-

ſteher und Lehrer. .
Zur Nemunerirung von Hifslehrern, Anſtalts-

ärzten, Hausdienern und zu ſonſtigen per-
ſönlichen Ausgaben . .

Zur Beſtreitung der Koſten der Dekonomie,
zuMedikamenten und. zu.Unterſtüßungen
für die Präparanden. .

Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten
Zu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und

Ergänzung der Utenſilien, zur Heizung und
Beleuchtung, Miethe für Anjtaltslokale und
zu ſonſtigen ſächlichen Ausgaben .

SummeTitel 9 bis 14 

Regierungsbezirk Köslin: in Rummelsburg.

Regierungsbezirf Poſen: im Meſeriz, Liſſa,

129 200.--

8 148.--

238 696.--

229 566.--
3 013.--

71 741.--
  470 364.-

23*
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3 „Betrag
ZZ Anus8gabe. eie aan

Sin Mark. Pf.

(121.)| 15. |DiSpoitionsfonds zur Förderung des Se-
minar- Präparandenwejens , 186 421.--

Summe Titel 15 für ich
16. |Zu Untertüßungen für Seminar- und Prä-|

parandenlehrer, jowie für die Lehrer, ander Turnlehrer - Bildungsantalt und an
der Taubtummenanjtalt in Berlin und der,
Blindenantalt im Stegliß 35 000.--

Summe Titel 16 ür fich

Turnlehrer-Bildungsweten.
Turnlehrer-Bildungsanjtalt zu Berlin.

17. |Beoldungen für 1 Unterrichtsdirigenten, 1
Lohrer und 1 Kajtellan . . . 10 680.--

18. |Zu Wohnungsgeld-Zuchüen für ven Diri-
genten und den Lehrer 1 440.--

19. |Zur Remunertrung von Hilfslehrern „und
Hilfslehrerinnen und zu ontigen perjön-
lichen Ausgaben , u. 9 730.--

20. |Zur Unterhaltung des Gebäudes 1 800.--
21. |Zu Unterrichtömitteln, zur Unterhaltung und

Ergänzung der Utenilien, zur Heizung und
Beleuchtung, owie zu ontigen ächlichen
Ausgaben NESSE 7 420.--

Summe Titel 17 his 21 31 070.--

22. |Di8poitionsfonds zu Untertüßungen für an-
gehende Turnlehrer und zu jächlichen Aus-
gaben für das Turnween . | 56 400.--

Summe Titel 22 für ich
Summe Titel 17 bis 2 87 470.--

Elementarc&lt;hulen.
23. |Zu Schulaufichtskoten, und zwar zu Beol-

| dungen für 228 Kreis-Schulimjpektoren . 855 000.--
2342. |Zu Schulaufjichtskoten, ind zwar zu Ver-

gütungen für Reie- und ontige Dient-
unfoten für die Kreis-Schulinpektoren . 228 000.--
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3 „Betrag

ZZ Anus8gabe. eieaan
Sin Mark. Pf.

(121.)| 15. |DiSpoſitionsfonds zur Förderung des Se-
minar-Präparandenwejens , 186 421.--

SummeTitel 15 für ſich

16. |Zu Unterſtüßungen für Seminar- und Prä-|
parandenlehrer, jowie für die Lehrer, an
der Turnlehrer - Bildungsanſtalt und an
der Taubſtummenanjſtalt in Berlin und der,
Blindenanſtalt im Stegliß 35 000.--

Summe Titel 16 ſür fich

Turnlehrer-Bildungsweten.

Turnlehrer-Bildungsanjtalt zu Berlin.

17. |Beſoldungen für 1 Unterrichtsdirigenten, 1
Lohrer und 1 Kajtellan . . . 10 680.--

18. |Zu Wohnungsgeld-Zuſchüſſen für ven Diri-
genten und den Lehrer 1 440.--

19. |Zur Remunertrung von Hilfslehrern „und
Hilfslehrerinnen und zu ſonſtigen perjön-
lichen Ausgaben , u. 9 730.--

20. |Zur Unterhaltung des Gebäudes 1 800.--
21. |Zu Unterrichtömitteln, zur Unterhaltung und

Ergänzung der Utenſilien, zur Heizung und
Beleuchtung, ſowie zu ſonſtigen ſächlichen
Ausgaben NESSE 7 420.--

SummeTitel 17 his 21 31 070.--

22. |Di8poſitionsfonds zu Unterſtüßungen für an-
gehende Turnlehrer und zu jächlichen Aus-
gaben für das Turnweſen . | 56 400.--

SummeTitel 22 für ich

SummeTitel 17 bis 2 87 470.--

Elementarſc<hulen.
23. |Zu Schulauſfſichtskoſten, und zwar zu Beſol-

| dungen für 228 Kreis-Schulimjſpektoren . 855 000.--
2342. |Zu Schulaufſjichtskoſten, ind zwar zu Ver-

gütungen für Reiſe- und ſonſtige Dienſt-
unfoſten für die Kreis-Schulinſpektoren . 228 000.--



| |

-s ej Betrag ,2 . 5 ür 1 riZZ Ausgabe. 1883/89.
SI Mark. Pf.

(121.)| 24. Zu Wohnungsgeld-Zujchüjen für die Kreis-

29. |

30.

25a.

2942.

30a.

Schulinpektoren. |Zu Schulaufichtskoten, und 31zwar zu wider-
ruflichen Remunerationen für die Verwal-
tung von Schulinjpektionen. . .

Zur Vertärkung der Schulauficht in den
Provinzen Wetpreußen und Poen, owie
im Regierungs3bezirke Oppeln .

. |Zu Unterjüüßungen für die Kreis--Schulin-
jpektoren im Hauptamte.

. |Bejoldungen und Zuchüe für Lehrer, Leh-
rerinnen und Schulen, insbejondere auch
zur Gewährung zeitweiliger Gehalt5zula-

tüßungen
./Behufs allgemeiner €Erleichterungder Volks-

&lt;hullaten . .

. |Behufs Errichtung neuer Schultellen
[Zur Unterjtüßung unvermögender Gemeinden

undSchulverbände bei Elementarchulbauten
.|Zur Ergänzung der Fonds Titel 27 und 28

behufs beonderer Förderung des deutchen

preußen und Poen, owie im Regierungs-
bezirfe Oppeln. . .

Zu Benionen für Lehrer und Lehrerinnen
an öffentlichen VolksjchulenZu Unterjtüßungen für ausgechiedene Ele-
mentarlehrer und Lehrerinnen .

Summe Titel 23 bis 29a
Dispoitionsfonds für das Elementar-Unter-

richtsween . .

Zur Vertärfung des Jonds Titel 30 behufs
beonderer Förderung des deutchen VolkS5-j&lt;ulwejens in den Provinzen Wetpreußen
und Boen, owie im Negierungsbezirte
Oppeln .

Summe Titel 30 und 30a

gen für ältere Lehrer, jowie zu Unter-|

Volksichulweens in den Provinzen Wet-

110 466.--

'527 500.--

200 000.--

3 000.--

12 757 600.34

10 000 000.--
261 777.--

650 000.--

500 000.--

2 870 000.--

808 000.--
| 29 771 343.34 -

216 000.--

50 000.--
266 000.--

| |
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(121.)| 24. Zu Wohnungsgeld-Zujchüſjen für die Kreis-

29. |

30. 

25a.

2942.

30a.

Schulinſpektoren
. |Zu Schulaufſichtskoſten, und 31zwar zu wider-

ruflichen Remunerationen für die Verwal-
tung von Schulinjpektionen. . .

Zur Verſtärkung der Schulaufſicht in den
Provinzen Weſtpreußen und Poſen, ſowie
im Regierungs3bezirke Oppeln .

. |Zu Unterjüüßungen für die Kreis--Schulin-
jpektoren im Hauptamte.

. |Bejoldungen und Zuſchüſſe für Lehrer, Leh-
rerinnen und Schulen, insbejondere auch
zur Gewährung zeitweiliger Gehalt5zula-

ſtüßungen
./Behufs allgemeiner €Erleichterung der Volks-

ſ<hullaſten . .
. |Behufs Errichtung neuer Schulſtellen
[Zur Unterjtüßung unvermögender Gemeinden

undSchulverbände bei Elementarſchulbauten
.|Zur Ergänzung der Fonds Titel 27 und 28

behufs beſonderer Förderung desdeutſchen

preußen und Poſen, ſowie im Regierungs-
bezirfe Oppeln. . .

Zu Benſionen für Lehrer und Lehrerinnen
an öffentlichen Volksjchulen

Zu Unterjtüßungen für ausgeſchiedene Ele-
mentarlehrer und Lehrerinnen.

Summe Titel 23 bis 29a

Dispoſitionsfonds für das Elementar-Unter-
richtsweſen . .

Zur Verſtärfung des Jonds Titel 30 behufs
beſonderer Förderung des deutſchen VolkS5-
j<ulwejens in den Provinzen Weſtpreußen
und Boſen, ſowie im Negierungsbezirte
Oppeln . Summe Titel 30 und 30a

gen für ältere Lehrer, jowie zu Unter-|

Volksichulweſens in den Provinzen Weſt-

110 466.--

'527 500.--

200 000.--

3 000.--

12 757 600.34

10 000 000.--
261 777.--

650 000.--

500 000.--

2 870 000.--

808 000.--
 

| 29 771 343.34 -

216 000.--

50 000.--
  266 000.--



334

Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag N

für 1. April
1888/89.
Mark. Pf.

(121.) 31.

31a.

32.

Taubtummen- und Blindenween.
Bedürfniszuchüe für die Taubtummen-An-

Steglih . .

Zur Förderung des Unterrichtes Taubtummerund Blinder
Summe Titel 31 und 31a

Waienhäuer und andere Wohlthätig-
feits-Anjtalten.

Bedürfniszuchüe für nac&lt;benannte Antalten.
Reidenztadt Berlin: Luijentitung , Luien-

tift, Lindow- und Orange-Waienhaus,
Kornmeer' |&lt;es Waienhaus, Schindler&lt;es Waienhaus, Haupt-Stiftungskae
der Armendirektion.

Regierungsbezirk Potsdam: Cwil-Waijenan-
talt in PotSdam, von Türkf' iche Waien-
antalt in Kl. Glienicke.

Regierungsbezirk Frankfurt a. D.: Waien-
haus in Neuzelle.

Regierungsbezirk Pojen: Krankenantalt der
grauen barmherzigen Schwetern in Pojen,
Waienhaus m Paradies.Regierungöbezirt Liegnig: Waijenhaus in
Bunzlau, Gemeinde Laendorf im Kreie
Freitadt in Schlejien aus dem Legate des
vertorbenen Beitzers der Herrichaft Sorau,
Bichofs Balthaar von Promniß.

Regierungsbezirk Magdeburg: Berg iche Dis-
zean-Schullehrer-Wiiwen und Waijenkaje.

Regierungsbezirk Mereburg: Frande'jhe
Stiftungen in Halle, Profuraturamt und
Waienhaus in Zeiß.

Regierungsbezirk Kael: Kleinkinder-Bewahr-
antalt in Kajjel .

Summe Titel 32 für fich

talt in Berlin und die Blinden-Antalt in|
70 325.--

20 000.--
90 325.--

98 129.26

Summe Kapitel 121 36 215 077.28
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31.

31a.

32.

Taubſtummen- und Blindenweſen.

Bedürfniszuſchüſſe für die Taubſtummen-An-

Steglih . .
Zur Förderung des Unterrichtes Taubſtummer

und Blinder
Summe Titel 31 und 31a

Waiſenhäuſer und andere Wohlthätig-
feits-Anjtalten.

Bedürfniszuſchüſſe für nac<benannte Anſtalten.

Reſidenzſtadt Berlin: Luijenſtiſtung , Luiſen-
ſtift, Lindow- und Orange-Waiſenhaus,
Kornmeſſer' ſ|<es Waiſenhaus, Schindler
ſ<es Waiſenhaus, Haupt-Stiftungskaſſe
der Armendirektion.

Regierungsbezirk Potsdam: Cwil-Waijenan-
ſtalt in PotSdam, von Türkf'iche Waiſen-
anſtalt in Kl. Glienicke.

Regierungsbezirk Frankfurt a. D.: Waiſen-
haus in Neuzelle.

Regierungsbezirk Pojen: Krankenanſtalt der
grauen barmherzigen Schweſtern in Pojen,
Waiſenhaus m Paradies.

Regierungöbezirt Liegnig: Waijenhaus in
Bunzlau, Gemeinde Laſſendorf im Kreiſe
Freiſtadt in Schlejien aus dem Legate des
verſtorbenen Beſitzers der Herrichaft Sorau,
Biſchofs Balthaſar von Promniß.

Regierungsbezirk Magdeburg: Bergiche Dis-
zeſan-Schullehrer-Wiiwen und Waijenkajſe.

Regierungsbezirk Merſeburg: Frande'jhe
Stiftungen in Halle, Profuraturamt und
Waiſenhaus in Zeiß.

Regierungsbezirk Kaſſel: Kleinkinder-Bewahr-
anſtalt in Kajſjel .

Summe Titel 32 für fich

ſtalt in Berlin und die Blinden-Anſtalt in|
70 325.--

20 000.--
 

90 325.--

98 129.26

  Summe Kapitel 121  36 215 077.28



Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.
Mark. Pf.

122.

 &gt;GG

. |Beoldungen.

Kunt und Wienc&lt;afi.
Kunt- Mueen zu Berlin.

. |Beoldungen. 1 Generaldirektor, 1 technicher
Beirath für die artitij&lt;en Publifationen,
1 Jutiziar und Verwaltungsrath, 6Bureau-
beamte, 1 Bureau-Aitent, 8 Abtheilungs-
Direktoren, davon 1 in Smyrna domizilirt,
2 Abtheilungs-Direktoren im Nebenamte,
1 Retaurator, 13 Direktorial--Aitentenund
1 Bibliothekar, 1 Retaurator im Kupfertich-
Kabinet, 1 zweiter Retaurator und Injpek-
tor an der Gemäldegalerie, 1 Konervator,
16 Galeriediener I. Klae, 28 Galeriediener
IL. Klae, 21 Extra-Galeriediener, 1 Bau-In-
pektor, 2 Katellane und ontigeUnterbeamte

. |Zu Wohnungsgeld-Zuchüen für die Beamten!

. |Andere perjönliche Ausgaben. Zur Remune-
rirung von Aitenten, Rechnungsführern,
Bureauarbeitern, Aufehern, Boten und jon-
tigem Hilfsperonale, owie zu außeror-
dentlihen Remunerationen
domigilirten Abtheilungs-Vorteher, Lokal-
zulage für den Baubeamten

. |Zur Vermehrung und Unterhaltung der
Sammlungen .

Vermerk. Dem Ausgabe-Soll tritt der Erlös
für verfaute Dubletten hinzu.

. |Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten

. |Zu ontigen ächlichen Ausgaben. (Bureau-
koten, beondere wienc&lt;aftliche Arbeiten].
und Reien, Betrieb der Gipsformerei u. . w.)

Vermerk. Dem Ausgabe=Soll tritt der Erlö8
aus dem Verkaufe von Gipsabgüen inoweit
hinzu, als er das Einnahme-Soll überteigt.

Summe Titel 1 bis 6 |

National-Galeric zu Berlin.
1 Direktor, 1 Direktorial-Ai-

tent, Beamte und Unterbeamte.

und Unter-|
tüßungen an Beamte, für den in Smyrna]

271 805.--
50 220.--

15 650.-

325 000.--

35 000.--

198 520.-

896 195.-

36 660.--
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Mark. Pf.
 

122.

 >
G
G

. |Beſoldungen.

Kunſt und Wiſſenſc<afi.

Kunſt- Muſeen zu Berlin.
. |Beſoldungen. 1 Generaldirektor, 1 techniſcher

Beirath für die artiſtij<en Publifationen,
1 Juſtiziar und Verwaltungsrath, 6Bureau-
beamte, 1 Bureau-Aſſiſtent, 8 Abtheilungs-
Direktoren, davon 1 in Smyrna domizilirt,
2 Abtheilungs-Direktoren im Nebenamte,
1 Reſtaurator, 13 Direktorial--Aſſiſtenten und
1 Bibliothekar, 1 Reſtaurator im Kupferſtich-
Kabinet, 1 zweiter Reſtaurator und Injpek-
tor an der Gemäldegalerie, 1 Konſervator,
16 Galeriediener I. Klaſſe, 28 Galeriediener
IL.Klaſſe,21 Extra-Galeriediener, 1 Bau-In-
ſpektor, 2 Kaſtellane und ſonſtigeUnterbeamte

. |Zu Wohnungsgeld-Zuſchüſſen für die Beamten!

. |Andere perjönliche Ausgaben. Zur Remune-
rirung von Aſſiſtenten, Rechnungsführern,
Bureauarbeitern, Aufſehern, Boten und jon-
ſtigem Hilfsperſonale, ſowie zu außeror-
dentlihen Remunerationen

domigilirten Abtheilungs-Vorſteher, Lokal-
zulage für den Baubeamten

. |Zur Vermehrung und Unterhaltung der
Sammlungen .
Vermerk. Dem Ausgabe-Soll tritt der Erlös

für verfauſte Dubletten hinzu.
. |Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten
. |Zu ſonſtigen ſächlichen Ausgaben. (Bureau-

koſten, beſondere wiſſenſc<aftliche Arbeiten].
und Reiſen, Betrieb der Gipsformerei u. ſ. w.)
Vermerk. Dem Ausgabe=Soll tritt der Erlö8

aus dem Verkaufe von Gipsabgüſſen inſoweit
hinzu, als er das Einnahme-Soll überſteigt.

Summe Titel 1 bis 6 |

National-Galeric zu Berlin.

1 Direktor, 1 Direktorial-Aſſi- ſtent, Beamte und Unterbeamte.

und Unter-|
ſtüßungen an Beamte, für denin Smyrna]

 
271 805.--
50 220.--

15 650.-

325 000.--

35 000.--

198 520.-

896 195.-

36 660.--
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. Betrag
2 . ; ür 1. AprilZZ Ausgabe. | 1888 189.
SP Mark. Pf.

(122.)| 3. Zu Wohnungsgeld-Zuchüjen für die Beamten 6 430.-- DPD . |Andere perjönliche Ausgaben. Zur Remune-
rirug von Ajijtenten, Rechnungsführern,
Bureauarbeitern, Auffehern, Boten und
ontigem Hilfsporonale, owie zu außer-
ordentlichen Remunerationen und Unter-
tüßinigen an Beamte . . 1 420.-

10. |Zur Unterhaitung der Gebände und Gärten 12 450.--
11. |Zu jonjtigen jächlichen Ausgaben (Bureau-| oten, vejondere wienichafiliche Arbeiten

und Neien u. |. w.) 24 900.--
Summe Titel 7 bis 11 81 910.--

Königliche Bibliothek zu Berlin.
12. |Bejoldungen für 1 General-Direktor, 1 Ab-

theilungs-Direktor, 14 Bibliothekare und
Kutoden, 6 Hilfskutoden, 1 Oberefkretär,
3 Setretäre, 1 Burcau-Anjtent, Unterbeamte! 137 270.--

13. |Zu Wohnungsgeld-Zuchüfjen für dieBeamten 23 520.-
14. |Andere perjönliche AuSgaben. Zur Remune-

rirung von Ajijtonten, Rechnungsführern,
Bureanarbeitern, Anfjehern, Boten und
jonjtigem Hilfsperonale, jowie zu außer-
ordentlichen Remunerationen und Unter-
tüßungen an Beamte . . 26 900.--

15. |Zur Vermehrung und Unterhaltung derSamm-
lungen . . 96 000.--

Vermerk. Dem Ausgabe-Soll tritt der Erlös
für veriaufte Dubletten inoweit hinzu, als er das
Cinnahme-Soll überteigt.

15a. Zur Unierhaltung der Gebäude und Gärten 12 150.--
16. |Zu ontigen jächlichen Ausgaben. (Zurean-foten, Unterhaltung und Ergänzung der

Inventarien, Heizung 1. |. w.)
SummeTitel 12 bis 16 334 964.--

Geodätiches Intitut zu Berlin.
17. |Bejoldungen. 4 Setktions8&lt;hefs, 4 Aitenten,

1 Buremworteher, 1 Bureandiener . . 39 000.--
18. Zu Wohnungsgeld-Zuchüen für die Beamten 6
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. Betrag
2 . ; ür 1. AprilZZ Ausgabe. | 1888189.
SP Mark. Pf.

(122.)| 3. Zu Wohnungsgeld-Zuſchüjen für die Beamten 6 430.--DP
D

. |Andere perjönliche Ausgaben. Zur Remune-
rirug von Aſſjijtenten, Rechnungsführern,
Bureauarbeitern, Aufſfehern, Boten und
ſonſtigem Hilfsporſonale, ſowie zu außer-
ordentlichen Remunerationen und Unter-
ſtüßinigen an Beamte . . 1 420.-

10. |Zur Unterhaitung der Gebände und Gärten 12 450.--
11. |Zu jonjtigen jächlichen Ausgaben (Bureau-

| oſten, vejondere wiſſenichafiliche Arbeiten
und Neien u. |. w.) 24 900.--

Summe Titel 7 bis 11 81 910.--

Königliche Bibliothek zu Berlin.

12. |Bejoldungen für 1 General-Direktor, 1 Ab-
theilungs-Direktor, 14 Bibliothekare und
Kuſtoden, 6 Hilfskuſtoden, 1 Oberſefkretär,
3 Setretäre, 1 Burcau-Anjtent, Unterbeamte! 137 270.--

13. |Zu Wohnungsgeld-Zuſchüfjen für dieBeamten 23 520.-
14. |Andere perjönliche AuSgaben. Zur Remune-

rirung von Aſjſijtonten, Rechnungsführern,
Bureanarbeitern, Anfjehern, Boten und
jonjtigem Hilfsperſonale, jowie zu außer-
ordentlichen Remunerationen und Unter-

 

ſtüßungen an Beamte . . 26 900.--
15. |Zur Vermehrung und UnterhaltungderSamm-

lungen . . 96 000.--
Vermerk. Dem Ausgabe-Soll tritt der Erlös

für veriaufte Dubletten inſoweit hinzu, als er das
Cinnahme-Soll überſteigt.

15a. Zur Unierhaltung der Gebäude und Gärten 12 150.--
16. |Zu ſonſtigen jächlichen Ausgaben. (Zurean-

foſten, Unterhaltung und Ergänzung der
Inventarien, Heizung 1. |. w.)

SummeTitel 12 bis 16 334 964.--

Geodätiſches Inſtitut zu Berlin.
17. |Bejoldungen. 4 Setktions8<hefs, 4 Aſſiſtenten,

1 Buremworſteher, 1 Bureandiener . . 39 000.--
18. Zu Wohnungsgeld-Zuſchüſſen für die Beamten 6

      
    



Kapitel. Titel. Ausgadve.
Betrag =

für 1. April
1888/89.

Markt. Pf.

(122.) 19.

20.

' (2023.

21.

20b.
20.

20d.

20e.

jAndere perjönliche Ausgaben. Zur Remune-rirung des Direktors, zur NRemmierirung
von Aijtenten, Rec&lt;hnungsführern, Bureau-
arbeitern, Auffehern, Boten und ontigem
Hilfsperjonale, fowie zu außerordentlichen
Nemunerationen und Untertüzungen an
Beamte . . oo -

Zu ontigen jächlichen Ausgaben. (Bureau-kojten, beondere wienchaftliche Arbeiten
und Reifen, Unterhaltung und Ergänzung
Der JInventarien, Heizung 1. |. w.) .

Summe Titel 17 bi5 20

Meteorologic&lt;es Intitut zu Berlin.

1 wienc&lt;aftlicher Afijtent, 1 Bureaube-
amter, 1 Burcau-Aitent, 1 Intitutsdiener

Zu Wohnungsgeld-Zu &lt;huüjjen für die Beamten
Andere perjönliche Ausgaben. Zur Remune-

rirung des Direktors, zur Remunerirung

nern, Bureauarbeitern und ontigem Hilfs-
peronale, owie für Hilfsleitungen bei dem
Central-JIntitute - .- .--

Zur Remmnerirung der Beobachter an den
BeobachtungstationenSächliche Ausgaben. Zu Diäten und Juhr-
fojteit und zu ontigen ächlichen Aus-gabe (Bureaufoten, Unterhaltung umd
Ergänzung der Bibliothek, owie der In-
trumente und Inventarien, Heizung u. f. w.)

Zur Unterhaltung der Beobachtungstationen
Summe Titel 20a bis 20k

Atrophyifaliches Obervatorium auf

Beoldungen. 1 Direktor, 3 Objervatoron,
Katellan, 14 Inüitutsdiener

15 300.--

40 790.---.--

Beoldungetn. - 3 wienchaftliche Oberbeamte,|

von. wvifenchaftlichen HilfSsarbeitern“ Rech=|

101 390.--

22 380.--
4 560.--

13500.

24 600.--

23 200.--
4 000.--

dem Telegraphenberge bei Pot5dam.
1 Afhitent, 1 Machmut, 1 "Mechanik er 11md

92 240.--

36 900.-
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l. Ausgadve.

Betrag =
für 1. April

1888/89.

Markt. Pf.
 

(122.) 19.

20.

' (2023.

21. 
20b.
20.

20d.

20e.

jAndere perjönliche Ausgaben. Zur Remune-
rirung des Direktors, zur NRemmierirung
von Aſſijtenten, Rec<hnungsführern, Bureau-
arbeitern, Auffehern, Boten und ſonſtigem
Hilfsperjonale, fowie zu außerordentlichen
Nemunerationen und Unterſtüzungen an
Beamte . . oo -

Zu ſonſtigen jächlichen Ausgaben. (Bureau-
kojten, beſondere wiſſenſchaftliche Arbeiten
und Reifen, Unterhaltung und Ergänzung
Der JInventarien, Heizung1. |. w.) .

SummeTitel 17 bi5 20

Meteorologiſc<es Inſtitut zu Berlin.

1 wiſſenſc<aftlicher Aſfijtent, 1 Bureaube-
 amter, 1 Burcau-Aſſiſtent, 1 Inſtitutsdiener

Zu Wohnungsgeld-Zuſ<huüjjen für die Beamten
Andere perjönliche Ausgaben. Zur Remune-

rirung des Direktors, zur Remunerirung

nern, Bureauarbeitern und ſonſtigem Hilfs-
perſonale, ſowie für Hilfsleiſtungenbei dem
Central-JInſtitute - .- .--

Zur Remmnerirung der Beobachter an den
Beobachtungsſtationen

Sächliche Ausgaben. Zu Diäten und Juhr-
fojteit und zu ſonſtigen ſächlichen Aus-
gabe (Bureaufoſten, Unterhaltung umd
Ergänzung der Bibliothek, ſowie der In-
ſtrumente und Inventarien, Heizung u. f. w.)

ZurUnterhaltung der Beobachtungsſtationen

Summe Titel 20a bis 20k

Aſtrophyſifaliſches Obſervatorium auf

Beſoldungen. 1 Direktor, 3 Objervatoron, Kaſtellan, 14 Inſüitutsdiener

15 300.--

40 790.---.--
 

Beſoldungetn. - 3 wiſſenſchaftlicheOberbeamte,|

von. wviſfenſchaftlichen HilfSsarbeitern“ Rech=|

101 390.--

22 380.--
4 560.--

13500.

24 600.--

23 200.--
4 000.--
 

dem Telegraphenberge bei Pot5dam.  1 Afhitent, 1 Maſchmuſt, 1 "Mechaniker 11md

92 240.--

36 900.-
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|Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.
Mark. Pf.

(122) 21a.
22.

222.
. |Zu ontigen ächlichen Ausgaben. (Burcau-

232.

24.

95.
26.

Zu Wohnungsgeld-Zuchüen für die Beamten
Andere perönliche Ausgaben. Zur Remune-

rirung von Aijtenten, Ne&lt;nungsführern,
Bureauarbeitern, Auffehern, Boten und
ontigem Hilfsperonale, owie für Hilfs-
leijtungen . .

Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten
koten, Unterhaltung und Ergänzung der JIn-
trumente und Inventarien, Heizung 1. . w.)

Summe Titel 21 bis 23

Zur Unterhaltung des Hauptgebäu-
de3, der Neben- und Gartenanlagen
2c., der ehemaligen Hygiene-Aus-

tellung.
Summe Titel 233 für ich

Sontige Kunt- und wienchaftliche
Antalten uud Zwecke.

Beoldungen. 1 Konjervator der Hannover-
&lt;en Lande5-Alterthümer, 1 Vorißender
des litterarichen, artitichen, muikalichen,
photographichen und gewerblichen Sach-
vertändigen-Vereines, 2 Hijtoriographen
des Preußichen Staates und der Mark
Brandenburg, 1 Schloßkatellan und 1
Schloßdiener zu Marienburg, Austerbe-
beoldung für 1 Gelehrten, 1 Kutos und
1 Diener des Rauchmueums zu Berlin,
1 Bibliothekar der Landesbibliothek zu Wies-
baden, 2 Bibliothek-Sekretäre und 1 Kutos
desjelben Intitutes, Beamte des Mujeums
in Kael u. |. w. .

Zu Wohnungsgeld-„Zuchüen für die Beamten
Andere perönliche Ausgaben. Zur Remune-

rirung von Dirigenten, Aitenten, Rech-
nungsführern, Burcauarbeitern, Aufjehern,

1 092.--

4 200.--
6 000.--

22 450.--
70 642.--

20 000.--

Boten und ontigem Hilfsperonale, owie

50 040.---
6 384.--
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(122)

 

21a.
22.

222.
. |Zu ſonſtigen ſächlichen Ausgaben. (Burcau-

232.

24.

95.

26.

Zu Wohnungsgeld-Zuſchüſſen für die Beamten
Andere perſönliche Ausgaben. Zur Remune-

rirung von Aſſijtenten, Ne<nungsführern,
Bureauarbeitern, Auffehern, Boten und
ſonſtigem Hilfsperſonale, ſowie für Hilfs-
leijtungen . .

Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten

koſten, Unterhaltung und Ergänzung der JIn-
ſtrumente und Inventarien, Heizung 1.ſ. w.)

SummeTitel 21 bis 23

Zur Unterhaltung des Hauptgebäu-
de3, der Neben- und Gartenanlagen
2c., der ehemaligen Hygiene-Aus-

ſtellung.

SummeTitel 233 für ſich

Sonſtige Kunſt- und wiſſenſchaftliche
Anſtalten uud Zwecke.

Beſoldungen. 1 Konjervator der Hannover-
ſ<en Lande5-Alterthümer, 1 Vorſißender
des litterariſchen, artiſtiſchen, muſikaliſchen,
photographiſchen und gewerblichen Sach-
verſtändigen-Vereines, 2 Hijtoriographen
des Preußiſchen Staates und der Mark
Brandenburg, 1 Schloßkaſtellan und 1
Schloßdiener zu Marienburg, Ausſterbe-
beſoldung für 1 Gelehrten, 1 Kuſtos und
1 Diener des Rauchmuſeums zu Berlin,
1 Bibliothekar derLandesbibliothek zu Wies-
baden, 2 Bibliothek-Sekretäre und 1 Kuſtos
desjelben Inſtitutes, Beamte des Mujeums
in Kaſſel u. |. w. .

Zu Wohnungsgeld-„Zuſchüſſen für die Beamten
Andere perſönliche Ausgaben. Zur Remune-

rirung von Dirigenten, Aſſiſtenten, Rech-
nungsführern, Burcauarbeitern, Aufjehern, 

1 092.--

4 200.--
6 000.--

22 450.--
 

70 642.--

20 000.--
 

 Boten und ſonſtigem Hilfsperſonale, ſowie

50 040.---

6 384.--
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Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.
Mark. Pf. |

),(26.)

27.

28.

29.

30.

31.
32.

zu Untertüßungen an Beamte: Pädago-
gj&lt;e Seminare zu Berlin, Königsberg,
Breslau, Poen, Danzig und Kael; Mu-
jeum in Kajjel, Bildergalerie daelbt, Lan-
desbibliothef in Wiesbaden, Verein für
Alterthumskunde daelbt, naturhitoriches
Mueum daelbt, Kaierhaus in: Goslar,litteraricher, artiiicher. mutßifalicher, pho-
tographijc&lt;er und gewerblicher Sachver-
tändigenverein .

Zu Stipendien und Reieuntertüßungen.
Pädagogiche Seminare zu Berlin, Königs-

thef in Wiesbaden, Gemäldejammlung da-
jelbjt, Verein für Alterthumskunde daelbt,
naturhitoric&lt;;es Mueum daelbt . .

Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten.

WiesSbaden, Verem für Alterthumskunde
dajelbjt, Schloß zu Marienburg, Rauch-

muüjeum zu Berlin . . .

Zu ontigen ächlichen Ausgaben. (Bureau-
fojien, Wie Jaa und Ergänzung derInventarien u. . w.). Pädagogiche Se-
minare zu Berlin, Königsberg, Breslau,
Poen, Danzig und Kajjel, Sc&lt;loß zu Ma-
rienburg, Nauchmueum in Berlin, Reie-
kojten des Konervators der Hannoverchen
LandeSalterthümer, Mueum in Kael,
Landesbibliothek in WieSbaden, Gemälde-
jammlung daelbt, Verein für Alterthums-
kunde dajelbt, naturhijtoriches Mueum
dajelbjt, Kaierhaus in Goslar . .ZuTelix Mendelsfohn- Bartholdy- Stipendien

Dispoitionsfonds zu Beihilfen und Unter-
tüßungen für Kunt- und wienchaftliche

berg, Breslau, Pojen, Danzig und Kael!
Zur Vermehrung undUnterhaltung der Samm=|

lungen. Mueum m Kael, Landesbiblio-|

Mueum zu Kael, Landesbibliothek zu!

Zwecke, owie für Küntler, Gelehrte und|

11014.--

25 100.-- |

27 070.

12 980.--

18 509.--
3 150.--
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Mark. Pf. |
 

),(26.)

 

27.

28.

29.

30.

31.
32.

zu Unterſtüßungen an Beamte: Pädago-
gj<e Seminare zu Berlin, Königsberg,
Breslau, Poſen, Danzig und Kaſſel; Mu-
jeum in Kajjel, Bildergalerie daſelbſt, Lan-
desbibliothef in Wiesbaden, Verein für
Alterthumskunde daſelbſt, naturhiſtoriſches
Muſeum daſelbſt, Kaiſerhaus in: Goslar,
litterariſcher, artiſiiſcher. mutßifaliſcher, pho-
tographijc<er und gewerblicher Sachver-
ſtändigenverein.

Zu Stipendien und Reiſeunterſtüßungen.
Pädagogiſche Seminare zu Berlin, Königs-

thef in Wiesbaden, Gemäldejammlung da-
jelbjt, Verein für Alterthumskunde daſelbſt,
naturhiſtoriſc<;es Muſeum daſelbſt . .

Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten.

WiesSbaden, Verem für Alterthumskunde
dajelbjt, Schloß zu Marienburg, Rauch-

 muüjeum zu Berlin . . .
Zu ſonſtigen ſächlichen Ausgaben. (Bureau-

fojien, WieJaaund Ergänzung der
Inventarien u. ſ. w.). Pädagogiſche Se-
minare zu Berlin, Königsberg, Breslau,
Poſen, Danzig und Kajjel, Sc<loß zu Ma-
rienburg, Nauchmuſeum in Berlin, Reiſe-
kojten des Konſervators der Hannoverſchen
LandeSalterthümer, Muſeum in Kaſſel,
Landesbibliothek in WieSbaden, Gemälde-
jammlung daſelbſt, Verein für Alterthums-
kunde dajelbſt, naturhijtoriſches Muſeum
dajelbjt, Kaiſerhaus in Goslar . .

ZuTelix Mendelsfohn-Bartholdy-Stipendien
Dispoſitionsfonds zu Beihilfen und Unter-

ſtüßungen für Kunſt- und wiſſenſchaftliche 
berg, Breslau, Pojen, Danzig und Kaſſel!

ZurVermehrungundUnterhaltungderSamm=|
lungen. Muſeum m Kaſſel, Landesbiblio-|

Muſeum zu Kaſſel, Landesbibliothek zu!

  Zwecke, ſowie für Künſtler, Gelehrte und|

 11014.--

25 100.-- |

27 070.

12 980.--

18 509.--
3 150.--
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pitel. Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. Aprii
1888/89.
Mark. Pf.

(122.) (32.)

34.

39.

36.

. |Vakat. | |

. |Kunjt&lt;hule zu Berlin und Provinzial-Kunjt-

Litteraten und zu Untertüßungen vehufsAusbildung von Küntlern .
. |Zu Ankäufen von Kuntwerken jür die Na-

tional-Galerie, owie zur Beförderung der
monumentalen Malerei und Plajtik und des
Kupfertiches . .

Zu Ausgaben für muikaliiche Zwecke. „FürAusbildung und Prüfung von Organiten,
jowie zur Verbejjerung der Kirchenmuik .

Zur Konervirung der Alterthümer im den
NheinlandenZu Koten für die Bewachung und Unter-haltung von Denkmälern und Alterthümern,
owie zu Diäten und Fuhrkoten für denBurggrafen zu Marienburg

SummeTitel 24 bis 36
Zuchüe an nachbenannte, vom Staate zu

unterhaltende Anjtalten.
. |Akademie der Künte in Berlin und die mit

dcerjelben verbundenen Intitute
. |Muikinjtitut der Hof- und Domkirche zu

Berli
. |Kunjt-Akademie zu Kömigsberg 1. Pr.

-
- zu Düjjeldorf

zu Käjjel .Won

und Kuntgewerbechuloe zu Breslau
Akademie der Wijenchaften zu Berlin .

Zujchüje für nachbenannte, von Anderen zu
unterhaltende Antalten und für Vereine.

. |Deutjiche Gejellji&lt;at im Königsberg, Sammse-
lung vaterländicher Alterthümer daelbt,
Leeverein in Frankfurt a. O., naturwien-
jchaftlicher Verein in Poen, Akademie nüß-
licher Wienchaften m Erfurt, naturfor-Ichende Gs elli&lt;aft in Marburg, Verein

180 000.--

300 000.--

9312.-

12 000.--

12 123.--

für Hejji he Gefchichte und Alterthums-

663 682.--

441 279.--

23 988.--
44 6383.--
71145.-
38 326.--

1538 789.--
196 319.--
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p
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l
.

Ti
te
l. Ausgabe.

Betrag
für 1. Aprii

1888/89.
Mark. Pf.
 

(122.)

 

(32.)

34.

39.

36.

. |Vakat. | |

. |Kunjtſ<hule zu Berlin und Provinzial-Kunjt-

Litteraten und zu Unterſtüßungen vehufs
Ausbildung von Künſtlern .

. |Zu Ankäufen von Kunſtwerken jür die Na-
tional-Galerie, ſowie zur Beförderung der
monumentalen Malerei und Plajtik und des
Kupferſtiches . .

Zu Ausgaben für muſikaliiche Zwecke. „Für
Ausbildung und Prüfung von Organiſten,
jowie zur Verbejjerung der Kirchenmuſik .

Zur Konſervirung der Alterthümer im den
Nheinlanden

Zu Koſten für die Bewachung und Unter-
haltung von Denkmälern und Alterthümern,
ſowie zu Diäten und Fuhrkoſten für den
Burggrafen zu Marienburg

SummeTitel 24 bis 36

Zuſchüſſe an nachbenannte, vom Staate zu
unterhaltende Anjtalten.

. |Akademie der Künſte in Berlin und die mit
dcerjelben verbundenen Inſtitute

. |Muſikinjtitut der Hof- und Domkirche zu
Berli

. |Kunjt-Akademie zu Kömigsberg 1. Pr.
-
- zu Düjjeldorf

zu Käjjel .W
o
n

und Kunſtgewerbeſchuloe zu Breslau
Akademie der Wiſjenſchaften zu Berlin .

Zujſchüje für nachbenannte, von Anderen zu
unterhaltende Anſtalten und für Vereine.

. |Deutjiche Gejellji<aſt im Königsberg, Sammse-
lung vaterländiſcher Alterthümer daſelbſt,
Leſeverein in Frankfurt a. O., naturwiſſen-
jchaftlicher Verein in Poſen, Akademie nüß-
licher Wiſſenſchaften m Erfurt, naturfor-
Ichende Gselli<aft in Marburg, Verein 

180 000.--

300 000.--

9312.-

12 000.--

12 123.--
 

 für Hejjiſhe Gefſchichte und Alterthums-

663 682.--

441 279.--

23 988.--
44 6383.--
71145.-
38 326.--

1538 789.--
196 319.--



- Betrag | [
Z . 5 ür 1. ApriZ| I Ausgabe. ' 1888/89.
SGi in Mark. Pf.

(122.)|(45.); funde, Wetterauche Geell&lt;aft, hemiches
Laboratorium in Wiesbaden, Naauicher
Kuntverein daelbt, Konervatorium der
Muik in Köln, Muikintitut in Koblenz,
botanicher Garten in Düeldorf, Gejell-
chaft nüßlicher Forchungen in Trier, Leo-
poldinich-Karoliniche Akademie der Natur-torcher in Halle, zoologicher Garten in
Berln . . 32 388.-

Summe Titel 37 bis 45 1012 922.--Summe. Kapitel 122|3273945.=-.123. Techniches Unterrichtsween und
Kunjtgewerbe-Mueum.

Technti&lt;es Unterrichts ween.
Bejoldungen. .-

1. Techniche Hochchule in Berlin. 35 Lehrer,1 Verwaltungsbeamter, 6 Kajjen- und Bu-
reaubeamte, 26 Unterbeamte . . 240 180.--

2. |Techniche Hochchule iin Hannover. 28 Lehrer,
= 1 Sefretär und Rendant, 1 Bibliothskäar |

1 Hausmeiter und 2 Pedelle, 12 Hau3-,
Laboratorien- und Sammlungsdiener .. 159 410.--

3. |Techniche "Hochchule in Aachen. 26 Lehrer, .
1 Rendant, 1 Bibliothekar, 1 Mechaniker|
und 1 Werkmeiter, 8 Untcerbeamte 153 140.--

4. |Vakat.
Summe Titel 1 bis 4 552 730.--

5. Zu Wohnungsgeld- Inchien für die Lehrer |und Beamten . . 66 324.--

Summe Titel 5 für fich
Andere perönliche Ausgaben.

Zur Remunerirung von Hilfslehrern und
Hilfsbeamten, zu Funktions8zulagen für die
Rektoren der tehmc&lt;en Hochchulen in Ber-
(11, Hannover und Aachen und zu tcm-
porären Beoldungs5verbejerungen der

 

 

- Betrag | [
Z . 5 ür 1. Apri
Z| I Ausgabe. ' 1888/89.
SGi in Mark. Pf.

(122.)|(45.); funde, Wetterauſche Geſellſ<aft, hemiſches
Laboratorium in Wiesbaden, Naſſauiſcher
Kunſtverein daſelbſt, Konſervatorium der
Muſik in Köln, Muſikinſtitut in Koblenz,
botaniſcher Garten in Düſſeldorf, Gejell-
ſchaft nüßlicher Forſchungen in Trier, Leo-
poldiniſch-Karoliniſche Akademie der Natur-
torſcher in Halle, zoologiſcher Garten in
Berln . . 32 388.-

Summe Titel 37 bis 45 1012 922.--

Summe. Kapitel 122 3273945.=-.

123. Techniſches Unterrichtsweſen und
Kunjtgewerbe-Muſeum.

Techntiſ<es Unterrichts weſen.
Bejoldungen. .-

1. Techniſche Hochſchule in Berlin. 35 Lehrer,
1 Verwaltungsbeamter, 6 Kajjen- und Bu-
reaubeamte, 26 Unterbeamte . . 240 180.--

2. |Techniſche Hochſchuleiin Hannover. 28 Lehrer,
= 1SefretärundRendant, 1Bibliothskäar|

1 Hausmeiſter und 2 Pedelle, 12 Hau3-,
Laboratorien- und Sammlungsdiener .. 159 410.--

3. |Techniſche "Hochſchule in Aachen. 26Lehrer, .
1 Rendant, 1 Bibliothekar, 1 Mechaniker|
und 1 Werkmeiſter, 8 Untcerbeamte 153 140.--

4. |Vakat.

SummeTitel 1 bis 4 552 730.--

5. Zu Wohnungsgeld-Inſchiſen für die Lehrer |
und Beamten . . 66 324.-- 

 

 

 

 

Summe Titel 5 für fich

Andere perſönliche Ausgaben.
Zur Remunerirung von Hilfslehrern und

Hilfsbeamten, zu Funktions8zulagen für die
Rektoren der tehmſc<en Hochſchulen in Ber-
(11, Hannover und Aachen und zu tcm-  porären Beſoldungs5verbeſjerungen der



Gs in bo

„MARE newer =

; . Detrag 4
SZ Ausgade. M S68/80. .
ES |. Mark. Pf.(123.)| (6.)|Lehrerderte&lt;hnij&lt;enHochchuleinBerlin,owie zur Entchädigung von Lehrern und

Beamten dieer Hochchule für den Verlutan Wohnungsgeld-Zuchuß. 296 328.--
7. |Zu Stipendien und Reieuntertüzungen bei

der technichen Hochchule in Berlin . 37 500.--
8. |Zu Beoldung3-Zuchüen zum Zwecke der

Heranziehung und Erhaltung tüchtiger Lehr-
kräfte für die tehmc&lt;hen Hochchulen in
Berlin, Hannover und Aachen . 30 000.--

| 9. Vakat.
| 10. |Zu außerordentlichen Remunerationen und
| Unterjtüßungen für die Beamten und Lehrer 7 000.--

Summe Titel 6 bis 10 370 828.--

| Sächliche und vermichte Ausgaben.
| 11. |Zu Amtsbedürfnmijen, Borto und Frachtge-
| bühren . . 196 2386.--
) 12. |Für Lehrmittel, die Bibliothef und Samm-

lungen und für die Prüfungstationen . 180 450.--
| 13. |Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten 38 050.--

14. |Zu Abgaben und Laten, zu Exkurionen, zur
| Remunerirung der Mitglieder und Beamten

der Kommiionen für die Diplomprüfungen
und zu ächlichen Ausgaben bei denelben,
owie zu ontigen Ausgaben . 12 961.--

Summe Titel 11 bis 14 427 747.

| 15.
Sontige Ausgaben.

Zuchüe für nachbezeichnete Gewerbechulen
rep. Realantalten mit Fachchulen:

A. In die tädtiche Verwaltung übergegan-
gene, aber vom Staate zu untertüßende

Antalten.
Realchule mit Fachklaen zu Aachen,

Realchule zu Krefeld, Gewerbec&lt;hulen (hö-
here Bürgerchulen mit Fachklajjen) zu Bar-men und Hagen, Ober-Realc&lt;ulen zu Köln,

G
s
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; . Detrag 4

SZ Ausgade. MS68/80..
ES |. Mark. Pf.

(123.)| (6.) Lehrer der te<hnij<en Hochſchule in Berlin,
ſowie zur Entſchädigung von Lehrern und
Beamten dieſer Hochſchule für den Verluſt
an Wohnungsgeld-Zuſchuß. 296 328.--

7. |Zu Stipendien und Reiſeunterſtüzungen bei
der techniſchen Hochſchule in Berlin . 37 500.--

8. |Zu Beſoldung3-Zuſchüſſen zum Zwecke der
Heranziehung und Erhaltung tüchtigerLehr-
kräfte für die tehmſc<hen Hochſchulen in
Berlin, Hannover und Aachen . 30 000.--

| 9. Vakat.
| 10. |Zu außerordentlichen Remunerationen und
| Unterjtüßungen für die Beamten und Lehrer 7 000.--

SummeTitel 6 bis 10 370 828.--

| Sächliche und vermiſchte Ausgaben.

| 11. |Zu Amtsbedürfnmiſjen, Borto und Frachtge-
| bühren . . 196 2386.--
) 12. |Für Lehrmittel, die Bibliothef und Samm-

lungen und für die Prüfungsſtationen . 180 450.--
| 13. |Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten 38 050.--
14. |Zu Abgaben und Laſten, zu Exkurſionen, zur

| Remunerirung der Mitglieder und Beamten
der Kommiſſionen für die Diplomprüfungen
und zu ſächlichen Ausgaben bei denſelben,
ſowie zu ſonſtigen Ausgaben . 12 961.--

SummeTitel 11 bis 14 427 747.

 | 15.

Sonſtige Ausgaben.

Zuſchüſſe für nachbezeichnete Gewerbeſchulen
reſp. Realanſtalten mit Fachſchulen:

A. Indie ſtädtiſche Verwaltung übergegan-
gene, aber vom Staate zu unterſtüßende

Anſtalten.

Realſchule mit Fachklaſſen zu Aachen,
Realſchule zu Krefeld, Gewerbeſc<hulen (hö-
here Bürgerſchulen mit Fachklajjen) zu Bar- men und Hagen, Ober-Realſc<ulen zu Köln,  



343

Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.
Mark. Pf.

(123.)

| 18.

(15.)

16.

| 17.

| 19.

20.

Koblenz, Elberfeld und Halber-
tadt und Realchule zu PotSdam 122 568.--

B. Vom Staate und von An-
deren gemeinchaftlich zu unter-

haltende Antalten.
Ober-Realchulen mit Fach-

&lt;ulen in Breslau und Glei-
wizß und Gewerbechule in
Saarbrücken . . 47 796.30

Dispoitionsfonds zu unvorherge;ehenen Au8-

bezeichneten Antalten
miche Sammlungen, zur Herausgabe tech-
micher Werke und Zeitchriften, für te&lt;hnich-
wienchaftliche Unteruchungen und Neijen
und überhaupt zur Förderung des tech-
nichen Unterrichtes . .

Summe Titel 1 bis 17 (TechnichesUnterrichtswejen .

Kuntgewerbe-Mueum.
Beoldungen. 1 erter Direktor, 2 Direktoren,

1 Bibliothekar und 4 Aitenten, 1 Bureau-
Vorjteher, 1 Nendant und 1 Verwalter der
Stoammlung, 1 Sekretär der Unter-
richtöantalt, 3 Bibliothekfekretäre, 2 Kanz-
leiefretäre, 1 Sekretär der Sammlungen
und der erte Rejtaurator, Unterbeamte.

Zu den Bohnungsgeld- Zuchüen für dieBeamten. . .-

Andere perönliche Ausgaben.
Zur Remunerirung der Lehrer an der Un-

terrichtsantalt, für Aitenzunterricht und
für Extratunden, zur Ausbildung von

Mark Pf.

gaben und zur De&gt;ung von Einnahme-|
ausfällen bei den unterTitel 15 Abchn. B.|

Dispoitionsfonds zu Aufwendungen-fürtech----

170 364.30

3 600.--

24 500.-
Summe Titel 15 his 17 198 464.30

Sammlungs-Apiranten und Verantaltung

1 616 093.30

111 720.--

24 900.--
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Ka
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te
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te
l. Ausgabe.

Betrag
für 1. April
1888/89.
Mark. Pf.
 

(123.)

| 18.

 

(15.)

16.

| 17.

| 19.

20.

Koblenz, Elberfeld und Halber-
ſtadt und Realſchule zuPotSdam 122 568.--

B. Vom Staate und von An-
deren gemeinſchaftlich zu unter-

haltende Anſtalten.
Ober-Realſchulen mit Fach-

ſ<ulen in Breslau und Glei-
wizß und Gewerbeſchule in
Saarbrücken . . 47 796.30

Dispoſitionsfonds zu unvorhergeſ;ehenen Au8-

bezeichneten Anſtalten

miſche Sammlungen, zur Herausgabetech-
miſcher Werke und Zeitſchriften, für te<hniſch-
wiſſenſchaftliche Unterſuchungen und Neijen
und überhaupt zur Förderung des tech-
niſchen Unterrichtes . .

SummeTitel 1 bis 17 (Techniſches
Unterrichtsweſjen .

Kunſtgewerbe-Muſeum.

Beſoldungen. 1 erſter Direktor, 2 Direktoren,
1 Bibliothekar und 4 Aſſiſtenten, 1 Bureau-
Vorjteher, 1 Nendant und 1 Verwalter der
Stoſſſammlung, 1 Sekretär der Unter-
richtöanſtalt, 3 Bibliothekfekretäre, 2 Kanz-
leiſefretäre, 1 Sekretär der Sammlungen
und der erſte Rejtaurator, Unterbeamte.

Zu den Bohnungsgeld-Zuſchüſſen für die
Beamten. . .-

Andere perſönliche Ausgaben.
Zur Remunerirung der Lehrer an der Un-

terrichtsanſtalt, für Aſſiſtenzunterricht und
für Extraſtunden, zur Ausbildung von 

Mark Pf.

gaben und zur De>ung von Einnahme-|
ausfällen bei den unterTitel 15 Abſchn. B.|

Dispoſitionsfonds zu Aufwendungen-fürtech- ---

170 364.30

3 600.--

24 500.-
 

SummeTitel 15his 17 198 464.30

 

 Sammlungs-Aſpiranten und Veranſtaltung

1 616 093.30

111 720.--

24 900.--



&lt;T ut.

5 . Betrag
ZZ Ausgabe. wk Spei
ZUR Mark. pf.

(123.)((20.)/ von Vorleungen, zur Remunerirung des
ont erforderlichen Hilfsperjonales, owie
zu außerordentlichen Remunerationen und
Untertüßungen für die Beamten umd
Lehrer ee 71 137.-

Sächliche Anusgaben.
21. |Zur Vermehrung und Unterhaltung der

Sammlungen, für die Bibliothet- und| |Lehrmittel 88 380.--
Vermerk. Dem Au 3gabe- Soll tritt Der Er-

1538 für verkaufte Dubletten inoweit hinzu, als
er das Einnahmc=Soll überteigt.

22. |Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten 7 000.--
23. |Zu Stipendien und Prämen. . 1 992.--
24. |Zu Reien der Direktoren, Aitenten und

Lehrer . 5 .000.--
25. |Zu ontigen ächlichen Ausgaben (Bureau-

koten, Kleidung des Dientperonales,|
Abgaben und Laten, Beleuchtung, Hei-
zung u. |]. w.). eee 71 249.--

Vermerk. Dem Ausgabe-Soll tritt der Erlös
aus dem Verfaufe von GipSabgüen inoweit
hinzu, als er das Einnahme=-Soll überteigt.
Summe Titel 18 bis 25 (Kuntgewerbe-

Mueum) 381 378.--Summe Kapitel 123|1997471.30124. Kultus und Unterricht gemeinam.
1. |Bejoldungen für 66 Schnlräthe bei den Ne-

gierumngen, 3 Schulräthe im Nebenamte 340 585.71
| Summe Titel 1 für jich

| 2. Zu Wohnungsgeld-Zujchüen für die Shul-
räthe bei den Regierungen . 40 140.--

SunmeTitel 2 für jich
3. |Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern in

der Schulverwaltung bei den Regierungen 33 000.--
Summe Titel 3 für ich

 
<T ut.

 

 

 

 

 

5 . Betrag

ZZ Ausgabe. wkSpei
ZUR Mark. pf.

(123.)((20.)/ von Vorleſungen, zur Remunerirung des
ſonſt erforderlichen Hilfsperjonales, ſowie
zu außerordentlichen Remunerationen und
Unterſtüßungen für die Beamten umd
Lehrer ee 71 137.-

Sächliche Anusgaben.

21. |Zur Vermehrung und Unterhaltung der
Sammlungen, für die Bibliothet- und| |
Lehrmittel 88 380.--
Vermerk. Dem Au 3gabe- Soll tritt Der Er-

1538 für verkaufte Dubletten inſoweit hinzu, als
er das Einnahmc=Soll überſteigt.

22. |Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten 7 000.--
23. |Zu Stipendien und Prämen. . 1 992.--
24. |Zu Reiſen der Direktoren, Aſſiſtenten und

Lehrer . 5 .000.--
25. |Zu ſonſtigen ſächlichen Ausgaben (Bureau-

koſten, Kleidung des Dienſtperſonales,|
Abgaben und Laſten, Beleuchtung, Hei-
zung u. |]. w.). eee 71 249.--
Vermerk. Dem Ausgabe-Soll tritt der Erlös

aus dem Verfaufe von GipSabgüſſen inſoweit
hinzu, als er das Einnahme=-Soll überſteigt.

SummeTitel 18 bis 25 (Kunſtgewerbe-
Muſeum) 381 378.--

Summe Kapitel 123 1997471.30

124. Kultus und Unterricht gemeinſam.

1. |Bejoldungen für 66 Schnlräthe bei den Ne-
gierumngen, 3 Schulräthe im Nebenamte 340 585.71

| Summe Titel 1 für jich

| 2. Zu Wohnungsgeld-Zujſchüſſen für die Shul-
räthe bei den Regierungen. 40 140.--

SunmeTitel 2 für jich

3. |Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern in
der Schulverwaltung bei den Regierungen 33 000.--    SummeTitel 3 für ſich



345

+ . Betrag 1u . Ü . iZZ Ausgabve. | 1888/89.
GE | Mark. Pf.

(124.)| 4. |Zum Neubau und zur Unterhaltung der
Kirchen, Pfarr=-, Küterei- und Schulge-

| bäude, oweit folche auf einer rechilichen
Verpflichtung des Staates beruhen . 1 830 000.--

Summe Titel 4 für ich
Sonjtige Ausgaben für Kultus- und

Unterrichtszwede.
6. Zu Unterjtüßzungen für Predigt- und Schul-

amtsfkandidaten, owie für tudirende und
- auf Schulen befindliche Prediger- ind

Lehrerjöhne . . 12 000.--

8. Zu Zuchüen für Elementarlehrer-„Witwen-|
und Waienkam.u oo 1 -=- 250 000.--

10. |Zu Untertüßungen für Witwen und Waien) -
von Lehrern, emchließlich von Univerji-
tätSlehrern . . 185 000.--

12. |Zu Untertüzungen für ausgechiedene Lehr,er
an höheren Unterricht5antalten und Scul-
lehrer-Semnaren . . 30 000.

13. |Zu Unterüßungen für Witwen undWaieen
von Beamten und von Lehrern der tech-
michen Unterrichtsantalten, owie für aus-|
gechiedene Beamte und für ausgechiedene
Lehrer des technichen Unterrichtösweens 60 400.--

133./Geeßliche Witwen- und Waijengelder . 151 600.--
14. |Erziehungöuntertüßzungen für arme Kinder 3 000.--
15. |Verc&lt;hiedene andere Ausgaben für Kultus-

und UnterrichtsSzwee . eo - 23 078.42

Summe Titel 6, 8, 10, 12 bis 15 715 078.42
Summe Kapitel 124 Titel 1 bis 4, 6,8, 10, 12 bis 15|2958804.13126. Allgemeine Fonds.

1. Allgemeiner Dispoitionsfonds zu unvorher-
geehenen Ausgaben . er - 75 000.--

2. |Vakat . . .

3. |Zu Umzug3- und Verezungskoten . 60 000.46
1888. 24
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+ . Betrag 1
u . Ü . i

ZZ Ausgabve. | 1888/89.
GE | Mark. Pf.

(124.)| 4. |Zum Neubau und zur Unterhaltung der
Kirchen, Pfarr=-, Küſterei- und Schulge-

| bäude, ſoweit folche auf einer rechilichen
Verpflichtung des Staates beruhen . 1 830 000.--

SummeTitel 4 für ſich

Sonjtige Ausgaben für Kultus- und
Unterrichtszwede.

6. Zu Unterjtüßzungen für Predigt- und Schul-
amtsfkandidaten, ſowie für ſtudirende und

- auf Schulen befindliche Prediger-ind
Lehrerjöhne . . 12 000.--

8. Zu Zuſchüſſen für Elementarlehrer-„Witwen-|
und Waiſenkaſſm.u oo 1 -=-250 000.--

10. |Zu Unterſtüßungen fürWitwen und Waiſen) -
von Lehrern, emſchließlich von Univerji-
tätSlehrern . . 185 000.--

12. |Zu Unterſtüzungen für ausgeſchiedene Lehr,er
an höheren Unterricht5anſtalten und Scul-
lehrer-Semnaren.. 30 000.

13. |Zu Unterſüßungen für Witwen undWaiſeen
von Beamten und von Lehrern der tech-
miſchen Unterrichtsanſtalten, ſowie für aus-|
geſchiedeneBeamte und für ausgeſchiedene
Lehrer des techniſchen Unterrichtösweſens 60 400.--

133./Geſeßliche Witwen- und Waijſengelder . 151 600.--
14. |Erziehungöunterſtüßzungen für arme Kinder 3 000.--
15. |Verſc<hiedene andere Ausgaben für Kultus-

und UnterrichtsSzwee . eo - 23 078.42

SummeTitel 6, 8, 10, 12 bis 15 715 078.42

Summe Kapitel 124 Titel 1 bis 4, 6,
8, 10, 12 bis 15 2958 804.13

126. Allgemeine Fonds.

1. Allgemeiner Dispoſitionsfonds zu unvorher-
geſehenen Ausgaben . er - 75 000.--

2. |Vakat . . .
3. |Zu Umzug3- und Verſezungskoſten. 60 000.46

1888. 24

 

 

     



-s Betrag [ZS . | ür 1. ApriZ| € Ausgabe. ME SBIBE
&amp; |. Mark. Pf.

(126.)| 4. |AmortiationsSrenten für abgelöte fiSkaliche
Leitungen eee 49 877.88

Summe Kapitel 126 184 878.34

Wiederholung.
117. Provinzial-Schulkollegien . 545 114.--
118. Prüfungs5-Kommijjionen, Titel 1 und 3 88 922.--
119. Unwerjitäten . . or 7 261 068.38
120. Höhere Lehrantalten 5.162 745.52
121. Elementar-Unterrichtöween 36 215 077.28
122. Kunt und Wienchaft . . 3 273 945.--
123. Technij&lt;es Unterrichtsween und Kuntge-

werbe-Mujeum. . . 1 997 471.30
124. Kultus und Unterricht gemeinam, Titel 1

bis 4, 6, 8, 10, 12 bis 15 . . | 2958804.13
126. Allgemeine Fonds .. 184 878.34Summe A. Dauernde Ausgabenen|57688025.9515. B. Einmalige und außerordentliche

Ausgaben.
Zum Bau von UniveritätsSgebäu3en und zu

anderen Univeritätszween.

Univerität Königsberg.
2. |Zum Neubau des pathologichen und des

pharmakologichen JInjtitutes, 1. Rate . 100 000.--
3. |Zuchuß zu den Koten der Aptirung des

alten phyifalijchen Jujtitutes für das
landwirthc&lt;aftlich -phyjiologiche Labora-
torium und der Vergrößerung des Wirth-
c&lt;aftsSgebäudes des [andwirthchaftlichenVeruchsgartens . oo - 10 000.--

Summe Titel 2 und 3 110000 M. -- -=-

Univerität Berlin.
4. |Zum Bau des Mueums für Naturkunde,

7. und lette Rate or 870 000.--

 

 

-s Betrag [
ZS . | ür 1. Apri
Z| € Ausgabe. MESBIBE
& |. Mark. Pf.

(126.)| 4. |AmortiſationsSrenten für abgelöſte fiSkaliſche
Leiſtungen eee 49 877.88

Summe Kapitel 126 184 878.34

Wiederholung.

117. Provinzial-Schulkollegien . 545 114.--
118. Prüfungs5-Kommijjionen, Titel 1 und 3 88 922.--
119. Unwerjitäten . . or 7 261 068.38
120. Höhere Lehranſtalten 5.162 745.52
121. Elementar-Unterrichtöweſen 36 215 077.28
122. Kunſt und Wiſſenſchaft . . 3 273 945.--
123. Technij<es Unterrichtsweſen und Kunſtge-

werbe-Mujeum. . . 1 997 471.30
124. Kultus und Unterricht gemeinſam, Titel 1

bis 4, 6, 8, 10, 12 bis 15 . . | 2958804.13
126. Allgemeine Fonds .. 184 878.34

Summe A. Dauernde Ausgabenen 57 688 025.95

15. B. Einmalige und außerordentliche
Ausgaben.

Zum Bau von UniverſitätsSgebäu3en und zu
anderen Univerſitätszween.

Univerſität Königsberg.

2. |Zum Neubau des pathologiſchen und des
pharmakologiſchen JInjtitutes, 1. Rate . 100 000.--

3. |Zuſchuß zu den Koſten der Aptirung des
alten phyſifalijchen Jujtitutes für das
landwirthſc<aftlich -phyjiologiſche Labora-
torium und der Vergrößerung des Wirth-
ſc<aftsSgebäudes des [andwirthſchaftlichen
Verſuchsgartens . oo - 10 000.--

SummeTitel 2 und 3 110000 M. -- -=-

Univerſität Berlin.

4. |Zum Bau des Muſeums für Naturkunde,
7. undlette Rate or 870 000.-- 
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Kapitel. Titel. Ausgave.
Betrag

für 1. April
1888/89.
Mark. Pf.

( pak GA) (W|

j 10.

1 141.

. |Zur Bechaffung von Utenilien behufs Vor-

. |Zur Ueberfjiedelung der Sammlungen 2c. des

. |Zur Autellung und 3Ordnung der Samm-

. |Zur ?Anchaffung v;vonBüchern, Intrumenten,

. |Zur Einrichtung und Austattung des zahn-

. |Zur Anstattung des phyiologichen Intjti-

. |Zum Neubau der Unweritäts-Frauenklinik,

. |Zum Neubau der &lt;inmrgic&lt;hen Klinik,

. |Zum Bau eines Wirthchaftsgebäudes für

bereitung des Umzuges des mineralogit-
I&lt;en Mueums, 3. und leßte Rate .

mineralogichen, des paläontologichen und
de3 zoologichen Mueums, jowie des
zoologichen Intitutes in das neue Mueum
für Naturkunde

lungen in dem neuen Mueum für Naiur-
funde “

Apparaten 2c. für das neue Mueum für
Naturkunde, inSbejondere für das geolo-
giche, das- mineralogiche und das zovolo-
giche Intitut in demelben

technichen Laboratoriums des zahnärzt-
limen Intitutes
mijchen Injtitute .

Zur Begründung einer "Bibliothek und zur
Anchaffung ontiger Unterrichtsmittel fürdas orientaliche Semmar, Ergänzungsrate

Zur Deckung eines Defizits bei dem.„anato- .

Summe Titel 4 bis 11 1021700 MN.

Untwerität Greifswald.

tutes mit Injtrumenten, Apparaten 2c. .
Summe Titel 12 15000 Ve.

Untwerfität Breslau.

3. Rate .

1. Rat-

die net ZU errichtenden fÜnichen Intitute,LWMe. un. RENSE

6 000.--

60 000.--

20 000.-=-

40 000.--

8 000.--

12 700.--

100 000.--

150 000.--

90 000.
24*
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Ka
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Ti
te

l. Ausgave.

Betrag
für 1. April

1888/89.

Mark. Pf.
 

( pa
k

G
A )

 

(W
|

j 10.

1 141.

. |Zur Beſchaffung von Utenſilien behufs Vor-

. |Zur Ueberfjiedelung der Sammlungen 2c. des

. |Zur Auſſtellung und 3Ordnung derSamm-

. |Zur ?Anſchaffung v;von Büchern, Inſtrumenten,

. |Zur Einrichtung und Ausſtattung des zahn-

. |Zur Ansſtattung des phyſiologiſchen Intjti-

. |Zum Neubau der Unwerſitäts-Frauenklinik,

. |Zum Neubau der <inmrgiſc<hen Klinik,

. |Zum Bau eines Wirthſchaftsgebäudes für

bereitung des Umzuges des mineralogit-
ſI<en Muſeums, 3. und leßte Rate .

mineralogiſchen, des paläontologiſchen und
de3 zoologiſchen Muſeums, jowie des
zoologiſchen Inſtitutes in das neue Muſeum
für Naturkunde

lungen in dem neuen Muſeum für Naiur-
funde “

Apparaten 2c. für das neue Muſeum für
Naturkunde, inSbejondere für das geolo-
giſche, das- mineralogiſche und das zovolo-
giſche Inſtitut in demſelben

techniſchen Laboratoriums des zahnärzt-
limen Inſtitutes

mijchen Injtitute .
Zur Begründung einer "Bibliothek und zur

Anſchaffung ſonſtiger Unterrichtsmittel für
das orientaliſche Semmar, Ergänzungsrate

Zur Deckung eines Defizits bei dem.„anato- .

 

SummeTitel 4 bis 11 1021700 MN.

Untwerſität Greifswald.

tutes mit Injtrumenten, Apparaten 2c. .
 

Summe Titel 12 15000 Ve.

Untwerſfität Breslau.

3. Rate .

1. Rat-  die net ZU errichtenden fÜniſchen Inſtitute,
LWMe. un. RENSE

6 000.--

60 000.--

20 000.-=-

40 000.--

8 000.--

12 700.--

100 000.--

150 000.--

90 000.
24*



348

“apitel, Titel. Äusgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.

Markt. Pf.

(15.)

18.

19.

20.

21.

23.

24.

25.

. |Zum Bau eines Verwaltungsgebäudes für
die neu zu errichtenden klmchen Intitute

. |Zur erten Einrichtung, einchließlich der
Veberfiedelung, des pflanzenphyiologichen
Intitutes umd des botanichen Mueums
in dem für ie betimuinten Neubau, owie
zur Austattung beider Intitute mit In-
trumenten, Apparaten 2c. ,

Zur Austattung des hygienichen Intitutes
mit den erforderlichen Apparaten, Intru-
menten und Utenilien

Summe Titel 13 bis 18 395 566 MT. .

Univerität Halle.
Zum Neubau des phyikalichen Intitutes,

2. Rate . .

Zum Erwerb eines Bauplaßes für den Neu-
bau einer JIrrenklimk. ,

Zur Hertellung einer Warmwa erheizungs-
Anlage im Palmenhauje und im Gewächs-
haue II des botanijc&lt;en Gartens

Summe Titel 19 bis 21 253000 Ve.

Univerität Kiel.
. |Zum Neubau einer Augen- und Ohrenklinik,

2. und leßte Nate . .
Zur ümeren Austattung der Augen- und

Ohrenklinik . .

Zur Austattung des pharmatkologichen IIn-
titutes mit Apparaten, Intrumenten und
Utenilien, owie zur Vervolltändigung
der pharmakognotichen Lehrammlung .

Summe Titel 22 bis 24 100800 M.

Univerität Göttingen.
Zum Neubau der &lt;irurgi&lt;en Klimk, ein-

chließlich der inneren Einrichtung und der
Verlegung des Sültebe&gt;grabens, 3. Rate

40 000.--

7 .000.--

3 000.--

115 000.--

125 000.--

13 000.--

80 000.--

14 800.--

6 000.--

250 000.-=-

348

 

“a
pi
te
l,

Ti
te

l. Äusgabe.

Betrag
für 1. April

1888/89.
Markt. Pf.
 

(15.)

 

18.

19.

20.

21.

23.

24.

25.  

. |Zum Bau eines Verwaltungsgebäudes für
die neu zu errichtenden klmſchen Inſtitute

. |Zur erſten Einrichtung, einſchließlich der
Veberfiedelung, des pflanzenphyſiologiſchen
Inſtitutes umd des botaniſchen Muſeums
in dem für ſie beſtimuinten Neubau, ſowie
zur Ausſtattung beider Inſtitute mit In-
ſtrumenten, Apparaten2c. ,

Zur Ausſtattung des hygieniſchen Inſtitutes
mit den erforderlichen Apparaten, Inſtru-
menten und Utenſilien
 

SummeTitel 13 bis 18 395 566 MT. .

Univerſität Halle.

Zum Neubau des phyſikaliſchen Inſtitutes,
2. Rate . .

Zum Erwerb eines Bauplaßes für den Neu-
bau einer JIrrenklimk. ,

Zur Herſtellung einer Warmwaſſerheizungs-
Anlage im Palmenhauje und im Gewächs-
hauſe II des botanijc<en Gartens
 

SummeTitel 19 bis 21 253000 Ve.

Univerſität Kiel.

. |Zum Neubau einer Augen- und Ohrenklinik,
2. und leßte Nate . .

Zur ümeren Ausſtattung der Augen- und
Ohrenklinik . .

Zur Ausſtattung des pharmatkologiſchen IIn-
ſtitutes mit Apparaten, Inſtrumenten und
Utenſilien, ſowie zur Vervollſtändigung
der pharmakognoſtiſchen Lehrſammlung .
 

SummeTitel 22 bis 24 100800 M.

Univerſität Göttingen.

Zum Neubau der <irurgiſ<en Klimk, ein-
ſchließlich der inneren Einrichtung und der
Verlegung des Sültebe>grabens, 3. Rate  

40 000.--

7 .000.--

3 000.--

115 000.--

125 000.--

13 000.--

80 000.--

14 800.--

6 000.--

250 000.-=-



349

wS Betrog ,Z |. ir 1. Apri2|ZAusgabe.MiS88/80..SGi Mark. Pf.(15.)|26.|ZumErweiterung3baudes&lt;emic&lt;henLabo-ratoriums, 2. und leßte Rate . , 50 500.--
27. |Zur inneren Einrichtung des Erweiterung3-

baues des &lt;emichen Laboratoriums 44 000.--
28. |Zum Neubau des Dekonomiegebäudes der

neuen Unwerität35-Kliniken, 2. undletzteNate 82 000.--
29. |Zum Neubau der medizinichen Klinik,

1. Rate . . . 150 000.--

30. |Zum Neubau eines Verwaltungsgebäudes
für die neuen Univeritäts-Kliniken 42 400.--

31. [Zur Hertellung .des Majchinenhaujes und
der übrigen auf die Sammelheizung der
klinichen Neubauten bezüglichen Neben-

- . | anlagen, 1. Rate . . 80 000.--

32. |Zum Ankauf eines Grundtückes hinter dem
Univerjitäts-Aulagebäude, Beitrag 29 400.---

Summe Titel 25 bis 32 728 300 M. -- --

Univerität Marburg.
33. |Zum Neubau eines phyjiologijchen JIn)titutes,

4. und lebte Rate . , 738630.
34. |Zum Neubaueines pathologichen IIn]titutes,
| 2. und lebte Rate .. 131 880.--

| 35. |Zum Baudes Aulaflügels am Univerität8-|. . .
gebäude, 1. Rate . . 50 000.--

36. |Zur inneren Austattung des Erweiterungs-
banes des pharmazeutich - hemichen In-
titutes 5 000.--

37. iZur Deckung eines Defizits bei der medizi-
mjchen Klimk , 5 806.-

Summe Titel 33 bis 37. 556 316 M. - -=-
Univerität Bonn.

38. |Zur Verlegung der Unweritäts-Kae in das
| Erdgechoß des UnweritätöSgebäudes 6 600.--
39. |Zur Errichtung neuer Seminare bei der ka-

tholich-theologichen Fakultät und Begrün-
dung von Bibliotheken für diejelben 10 000.--

. Summe Tiiel 38 und 39 16 600 M.

349

 

 

wS Betrog ,
Z |. ir 1. Apri2 Z Ausgabe. MiS88/80..
SGi Mark. Pf.

(15.) 26. |Zum Erweiterung3bau des <emiſc<hen Labo-
ratoriums, 2. und leßte Rate . , 50 500.--

27. |Zur inneren Einrichtung des Erweiterung3-
baues des <emiſchen Laboratoriums 44 000.--

28. |Zum Neubau des Dekonomiegebäudes der
neuenUnwerſität35-Kliniken, 2.undletzteNate 82 000.--

29. |Zum Neubau der mediziniſchen Klinik,
1. Rate . . . 150 000.--

30. |Zum Neubau eines Verwaltungsgebäudes
für die neuen Univerſitäts-Kliniken 42 400.--

31. [Zur Herſtellung.desMajchinenhaujesund
der übrigen auf die Sammelheizung der
kliniſchen Neubauten bezüglichen Neben-

- . | anlagen, 1. Rate . . 80 000.--
32.|Zum Ankauf eines Grundſtückes hinterdem

Univerjitäts-Aulagebäude, Beitrag 29 400.---

SummeTitel 25 bis 32 728 300 M. -- --

Univerſität Marburg.

33. |Zum Neubau eines phyjiologijchen JIn)ſtitutes,
4.und lebteRate . , 738630.

34. |Zum Neubaueines pathologiſchen IIn]ſtitutes,
| 2. und lebte Rate .. 131 880.--

| 35. |Zum Baudes Aulaflügels am Univerſität8-|. . .
gebäude, 1. Rate . . 50 000.--

36. |Zur inneren Ausſtattung des Erweiterungs-
banes des pharmazeutiſch - hemiſchen In-
ſtitutes 5 000.--

37. iZur Deckung eines Defizits bei der medizi-
mjchen Klimk , 5 806.-

Summe Titel 33 bis 37. 556 316 M. - -=-

Univerſität Bonn.

38. |Zur Verlegung der Unwerſitäts-Kaſe in das
| Erdgeſchoß des UnwerſitätöSgebäudes 6 600.--
39. |Zur Errichtung neuer Seminare bei der ka-

tholiſch-theologiſchen Fakultät und Begrün-
dung von Bibliotheken für diejelben 10 000.-- 
 

 

   . SummeTiiel 38 und 39 16 600 M.



'

350

-s Betrag -45 . ; ur 1Z| Z Ausgabe. m 1888/89,
EIR Mark. Pf.(15.)|40.|ZurKatalogijirungundAusfüllungvonLücken bei jämmtlichen Bibliotheken der

Unieritäten, der Akademie in Münter
und des Lyceum Hofianum in Brauns3-
berg . ee eee eee 50 000.--

Summe Titel 40 50 000 M. -- =

Zum Bau von Gebäuden für höhere Lehran-
talten und zu auderen außerordentlicen zu8-

gaben für diee Jutitute.
41. |Zur Erwerbung eines Grundtückes für den

Neubau des ;Friedrichs = Kollegiums zu
Königsberg 1. Pr. . 150 000.--

42. |Zum Umbau der Abortsöanlagen des Wil-
helms-Gymnajiums zu Berlin . 8 500.--

43. |Zu baulichen Aenderungen in dem Gymna-
jialgebäude zu Leobj&lt;hüß . . 8 100.--

44. |Zum Bau eine5 Klaengebäudes 2c. für das
Gymnaium in Enden, 2. Rate . . 120 000.--

45. |Zur Ausjtattung des neuen taatlichen Gym-
nafiums zu Frankfurt a. M. mit Lchr-
mitteln 5 000.--

46. |Zum Neubau des Gymnaiums zu Neuß,
3. und leßte Nate . 46 140.--

47. Dum Neubau des Gymnaiums zu Bonn,. Rate . 150 000.--

Summe Titel 41 bis 47 757 730 M - =

Elementar-Unterrigt5ween.
48. |Zur baulichen Erweiterung der Turnhalle des

Scullehrer-Seminars zu Steinau a. O. 10 000.--
49. |Behufs Hertellung eines Lehrerwohnhaues

bei dem Schullehrer - Seminar zu Pil-
&lt;howiß . . 27 500.--

50. |Zum Neubau des Schullehrer-Seminars in
Heiligentadt, 1. Rate . 100 000.--

51. |Zum Neubau des Schullehrer-Seminarsin
Stade, 2. Rate NENSSISEIEN 170 000.--

'
350

 

 

  

 

 

  

-s Betrag-4
5 . ; ur 1

Z| Z Ausgabe. m 1888/89,
EIR Mark. Pf.

(15.) 40. |Zur Katalogijirung und Ausfüllung von
Lücken bei jämmtlichen Bibliotheken der
Unierſitäten, der Akademie in Münſter
und des Lyceum Hofianum in Brauns3-
berg . ee eee eee 50 000.--

Summe Titel 40 50 000 M. -- =

Zum Bau von Gebäuden für höhere Lehran-
ſtalten und zu auderen außerordentlicen zu8-

gaben für dieſe Juſtitute.

41. |Zur Erwerbung eines Grundſtückes für den
Neubau des ;Friedrichs = Kollegiums zu
Königsberg 1. Pr. . 150 000.--

42. |Zum Umbau der Abortsöanlagen des Wil-
helms-Gymnajiums zu Berlin . 8 500.--

43. |Zu baulichen Aenderungen in dem Gymna-
jialgebäude zu Leobj<hüß . . 8 100.--

44. |Zum Bau eine5 Klaſſengebäudes 2c. für das
Gymnaſium in Enden, 2. Rate . . 120 000.--

45. |Zur Ausjſtattung des neuenſtaatlichen Gym-
nafiums zu Frankfurt a. M. mit Lchr-
mitteln 5 000.--

46. |Zum Neubau des Gymnaſiums zu Neuß,
3. und leßte Nate . 46 140.--

47. Dum Neubau des Gymnaſiums zu Bonn,
. Rate . 150 000.--
SummeTitel 41 bis 47 757 730 M - =

Elementar-Unterrigt5weſen.

48. |Zur baulichen Erweiterung der Turnhalle des
Scullehrer-Seminars zu Steinau a. O. 10 000.--

49. |Behufs Herſtellung eines Lehrerwohnhauſes
bei dem Schullehrer - Seminar zu Pil-
<howiß . . 27 500.--

50. |Zum Neubau des Schullehrer-Seminars in
Heiligenſtadt, 1. Rate . 100 000.--

51. |Zum Neubau des Schullehrer-Seminarsin
Stade, 2. Rate NENSSISEIEN 170 000.--



O5 (03! jres

Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag

für 1. April
1888/89.
Mark. Pf.

(15.)

53.

154

55.

56.

57.

58.

59.

60.

. |Zum Neubau eines Klaengebäudes 2c. für
das Schullehrer-Seminar zu Müntermai-
feld, jowie behufs Einrichtung des bi8-
herigen UnterrichtsSgebäudes zu Dient-
wohnungen für den Direktor und den|
erten Lehrer der Antalt, 1. Rate . .

Zu Elementarc&lt;ulbauten behufs beonderer
Förderung des deutchen Volkschulweens
in den Provinzen Wetpreußen und Poen,
owie im Regierungsbezirke Oppeln .

Summe Titel 48 -bis-53 - .997 500 M.

Für Kunt- und wienchaftlihe Zwete.
Jür die Reinigung, Zuammenfügung undi]

Auftellung der bei den Ausgrabungen in
Pergamon gemachten Funde, 7. Rate .

Zur Austattung der Bibliothek des Mueiums|
für Völkerkunde in Berlin mit den nöthi-
genZeitchriften und Handbüchern

Zur weiteren Anwendung des Meßbildver-
fahrens für die Aufnahme von Baudenk-
mälern und für die Denkmalspflege .

ZurErrichtung eines Bildhauer-Atelicers auf|
einem fisfalichen Grundtücke im Berlin
zur Ausführung von Kolojjalwerken

Zum Neubau des Intitutes für Kirchen-
muif in Berlin auf dem Grundtücke Pots-
damertraße 120 . .

Für die Königliche Bibliothek in Berlin:
3) zur Ergänzung der Bücherbetände
b) zu Katalogiirungsarbeiten, 2. Nate

Für das meteorologiche Intitut zu Berlin:
2) zum Bau eines magnetichen Ober-

vatorimums auf dem Telegraphenberge
bei Botsdam. . . . 77560 M

b) zur injtrumentellen Aus-=
rüftung diees Oberva-
torums . . . . . 15000 -

90 000.--

600 000.--

14 000.--

2 000.--

15 000.--

38 000.--

84 850.--

40 000.--
18 000.--
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l. Ausgabe.

Betrag
für 1. April

1888/89.

Mark. Pf.
 

(15.)

 

53.

154

55.

56.

57.

58.

59.

60.  

. |Zum Neubau eines Klaſſengebäudes 2c. für
das Schullehrer-Seminar zu Münſtermai-
feld, jowie behufs Einrichtung des bi8-
herigen UnterrichtsSgebäudes zu Dienſt-
wohnungen für den Direktor und den|
erſten Lehrer der Anſtalt, 1. Rate . .

Zu Elementarſc<ulbauten behufs beſonderer
Förderung des deutſchen Volksſchulweſens
in den Provinzen Weſtpreußen und Poſen,
ſowie im Regierungsbezirke Oppeln .

SummeTitel 48 -bis-53 - .997 500 M.
 

Für Kunſt- und wiſſenſchaftlihe Zwete.

Jür die Reinigung, Zuſammenfügung undi]
Aufſtellung der bei den Ausgrabungen in
Pergamon gemachten Funde, 7. Rate .

Zur Ausſtattung der Bibliothek des Muſeiums|
für Völkerkunde in Berlin mit den nöthi-
genZeitſchriften und Handbüchern

Zur weiteren Anwendung des Meßbildver-
fahrens für die Aufnahme von Baudenk-
mälern und für die Denkmalspflege.

ZurErrichtung eines Bildhauer-Atelicers auf|
einem fisfaliſchen Grundſtücke im Berlin
zur Ausführung von Kolojjalwerken

Zum Neubau des Inſtitutes für Kirchen-
muſif in Berlin auf dem Grundſtücke Pots-
damerſtraße 120 . .

Für die Königliche Bibliothek in Berlin:
3) zur Ergänzung der Bücherbeſtände
b) zu Katalogiſirungsarbeiten, 2. Nate

Für das meteorologiſche Inſtitut zu Berlin:
2) zum Bau eines magnetiſchen Obſer-

vatorimums auf dem Telegraphenberge
bei Botsdam. . . . 77560 M

b) zur injtrumentellen Aus-=
rüftung dieſes Obſerva-  torums . . . . . 15000 -

90 000.--

600 000.--

14 000.--

2 000.--

15 000.--

38 000.--

84 850.--

40 000.--
18 000.--



Gs TH bo

Kapitel. Titel. Ausgabe.
Betrag H

für 1. April
1888/89.

Mark. Pf.

(15.) ((60.)

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

6) zur injtrumentellen Aus-
rühung von Beobac-
tungsötationen, 3. Rate 9000 M.

zuammen
Zur Betreitung der Koten der Projektbear-

beitungen für das auf dem Telegraphen-
berge bei Bot35dam zu errichtende geodä-

tijc&lt;e und meteorologijc&lt;e Injtitut .
Zur Hertellung eines photographichen FFern-

rohres 2c. und eines Beobachtungö5raumes
für das ajtrophyfikaliche Obervatorium
auf dem Telegraphenberge bei Pot3dam
behufs Anfertigung photographicher Him-
melSaufnahmen . . .

Beitrag des Staates zu den Koten der
Retauration des Schloes zu Marien-
burg .

Beihilfe zum Bau1zweierProvinzial-Mueen
in Bonn und Trier, 3. Rate. . . . |

Summe Titel 54 bis 64 417 350 NT

Für 3as techniche ünterrichtSween.
Zur Begründung eimer Lehrmittelammlung

für den hygienichen Unterricht und zur
Anchaffung von Modellen für den Unter-
richt über landwirthichaftliche Machinen
an der tec&lt;hc&lt;hmen Hochchule m Berlin.

Zur erten Eimrichiung eines Laboratoriums
für technijc&lt;e Chemic an der iec&lt;hnichen
Hochchule in Hannover. . .

Zur Sicherung des Gebändes der technichen
Hochchule m Hannover gegen ;Feners8ge-
fahr und zur BVerbejerung der Watjer-
leitung , es

Summe Titel 65 bis 67 29 000 M.
Summe B. Einmalige und außerordentliche

Ausgaben

101 500.--

10 000.--

53 000.--

15 000.--

26 000.--

5.000.--

6 000.--

13 000.--

4 338 306.--
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Für 3as techniſche ünterrichtSweſen.

Zur Begründung eimer Lehrmittelſammlung
für den hygieniſchen Unterricht und zur
Anſchaffung von Modellen für den Unter-
richt über landwirthichaftliche Maſchinen
an der tec<hc<hmſen Hochſchule m Berlin.

Zur erſten Eimrichiung eines Laboratoriums
für technijc<e Chemic an der iec<hniſchen
Hochſchule in Hannover. . .

Zur Sicherung des Gebändes der techniſchen
Hochſchule m Hannover gegen ;Feners8ge-
fahr und zur BVerbeſjerung der Watjſer-
leitung , es

SummeTitel 65 bis 67 29 000 M.

Summe B. Einmalige und außerordentliche

   Ausgaben

101 500.--

10 000.--

53 000.--

15 000.--

26 000.--

5.000.--

6 000.--

13 000.--

4 338 306.--



Gs Cn Os

Erläuternugen bezüglich der dauer:iden Ausgabeu.
1. Univeritäten. Kapitel 119 Titel 1 bis 11. Neue Pro-

feuren werden errichtet, bezw. betehende Profejuren umge-
wandelt:
zu Königsberg: errichtet: außerordentl. Profe. für mediziniche

Poliklimk und kliniche Propädeutik, --- d3gl. für Germa-
mjtik, = d8gl. für Mathematik.

umgewandelt: eme ordentl. Profeur der medizmich. Fakult.
in eme außerord. Profeur.
(eine Austerbe-Beoldung it fortgefallen.)

zy Berlin: errichtet: ordentl. Profe. für Kirchengechichte, --
ordentl. Eraß-Profe. in der jurijtich. Fakult., -- außer-
ordentl. Profej. für Hal3- und Najenkranfkheiten, -- or-
dentl. Profe. für.Zoologie.

umgewandelt: eine außerordentl. Profe]. für klaiche Philo-
logie in eine ordentl. Profeur.
(eine außerordentl. Profe. in der medizinich. Fakult. itmmtbehrlif 'Jeworden, und eineAusterbe-Beoldung it

fortgefällen.)
zu Greifswald: umgewandelt: eine außerordentl. Profe. für Kir-

Dengelchichte in eine ordentl. Profeur, --- eine d3gl. füröffentliches Nec&lt;ht im eine ordentl. Profeur.
zu Breslau: errichtet: außerordentl. Profet. für Kirc&lt;engec&lt;hichtein der evangel. theolog.: Fakult., = ordentl. Erat-Pro-

fetj. in der kathol. theolog. Fakult., -- außerordentl, Pro-
fe. für innere Krankheiten. | Nn

zu Halle: umgewandelt: eime außerordentl. Eraß-Profe. für
Deutches Recht im eine ordentl. Profeur.

- errichtet: außerordentl. Erjat-Profe)]. für Römiches Recht, --
außerordentl. Profe]. für jpecielle Thierzuchtlehre einchließl.
des Molkereiwelens.(eine Austerbe-Bejoldung ijt fortgefallen.)

zu Göttingen: errichtet: ordentl. Eraß-Profe. in der medizinich.
„Fakult., = außerordentl. Profe). für Hhrenheiltunde, -
(eine ordentl. Profe. in der juritich. Fakult. it entbehr-
fis geworden, und. eine Ansterbe-Beoldung it fortge-“
fallen.)

zu Marburg: errichtet: außerordentl. Eratz-Profe. in der phi-
lojoph. Fakultät.

2. Kapitel 119. Die Unweritäten, die Akademie zu Münter
und das Lyceum zu Braunsberg beziehen außer den Zuchüen

- aus Staatsfonds unter Titel 1. bis 11 von . -6777 302 Mk.
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aus Stiftungs- und betimmten Zwecken gewid-
moto and andern Fonds. . . . . 1040190 M.

an Zinjen von Kapitalien und an Revenuen von
Grundtücken und Gerechtamen . . . 4480566 „

aus eigenem Erwerbe : . es 1207 725 Pf

überhaupt ou - 9505783 ,

3. Die Mehrausgaben für die Unweritäten betragen gegen
den vorigen Etat überhaupt rund 259 240 Mark. Davon treffen
65 000 Mark auf den Fonds zur Verbeerung der Beoldungen
der Lehrer unter Titel 13; unter Titel 1 bis 11 ind die Mehr-
ausgaben für neue Profeuren, neue Beamtentellen u. |. w., vor-
zug5weije aber Dotations-Erhöhungen für die Univeritäts-In-
ütute zugetreten (z. B. in Berlin für das Seminar für Orienta-
liche Sprachen 15 000 Mark, für das Mujeum für Naturkunde
und das zoologijc&lt;e Intitut 55 780 Mark --- vergl. auch Abth. B.
einmalige 2c. Ausgaben, Kap. 15 Titel 4 bis 8).

4. Unter Kapitel 120 tellt jich der Mehraufwand für die
höheren Lehrantalten gegen den vorigen Eiat auf 104 502 Mark.

5. Kapitel 121. Scullehrer- und Lehrerinnen- Seminare.
Das Bedürfnis nach Lehrkräften in der Provinz Brandenburg hatte
zur Einrichtung je eines Nebenkurjus bei den Seminaren zu Kyriß,
Neuzelle und Droen geführt. Nachdem jich dasjelbe als ein
dauerndes herausgetellt, werden im Unterrichtöinteree die drei
Nebenfkurje zu einem jelbtändigen Seminar zu Friedeberg N./M.
vereinigt.

Der in den Provinzen Weipreußen und Poen, jowie im
Regierungsbezirke Oppeln herrchende Lehrermangel macht die Ein-
richtung von Nebenkuren bei den Seminaren zu Marienburg,
Löbau und Bromberg nothwendig.

Das Seminar zu Oppeln wird nach bewirktem Ausbau des
Schloes zu Proskau dorthin überiedeln und JInternatsSeinrich-
tung an Stelle der biSherigen ECxternat5einrichtung erhalten.

Bei dem Seminar zu PBeterö8hagen hat nach Fertigtellung
des Umbaues des alten Seminargebäudes zu Wohnräumen für
die Seminariten die Internirung von 60 Zöglingen jtattgeunden.

Die Ausgetaltung des Lehrerinnen-Seminars zu Paderborn
zu einer normalen dreiflaigen Antalt it durc&lt; die Vollendung
des Seminar-Neubaues möglich geworden.

Der bei dem Seminar zu Homberg biöher geführte drei-
klaige Nebenturus it entbehrlich geworden...

Der Mehraufwand für die Seminare iellt ich unter den
Titeln 1 bis 8 auf 52 455 Mark.

6. Kapitel 121 Titel 9 bis 14. Präparanden-Antalten.
Der Mangel an genügend vorgebildeten Seminar-Apiranten in

3594

aus Stiftungs- und beſtimmten Zwecken gewid-
moto and andern Fonds. . . . . 1040190 M.

an Zinjen von Kapitalien und an Revenuen von
Grundſtücken und Gerechtſamen . . . 4480566 „

auseigenem Erwerbe : . es 1207 725
Pf

überhaupt ou  - 9505783 ,
3. Die Mehrausgaben für die Unwerſitäten betragen gegen

den vorigen Etat überhaupt rund 259 240 Mark. Davontreffen
65 000 Mark auf den Fonds zur Verbeſſerung der Beſoldungen
der Lehrer unter Titel 13; unter Titel 1 bis 11 ſind die Mehr-
ausgaben für neue Profeſſuren, neue Beamtenſtellen u. |. w., vor-
zug5weije aber Dotations-Erhöhungen für die Univerſitäts-In-
ſütute zugetreten (z. B. in Berlin für das Seminar für Orienta-
liſche Sprachen 15 000 Mark, für das Mujeum für Naturkunde
und das zoologijſc<e Inſtitut 55 780 Mark --- vergl. auch Abth. B.
einmalige 2c. Ausgaben, Kap. 15 Titel 4 bis 8).

4. Unter Kapitel 120 ſtellt jich der Mehraufwand für die
höheren Lehranſtalten gegen den vorigen Eiat auf 104 502 Mark.

5. Kapitel 121. Scullehrer- und Lehrerinnen- Seminare.
Das Bedürfnis nach Lehrkräften in der Provinz Brandenburghatte
zur Einrichtung je eines Nebenkurjus bei den Seminaren zu Kyriß,
Neuzelle und Droſſen geführt. Nachdem jich dasjelbe als ein
dauerndes herausgeſtellt, werden im Unterrichtöintereſſe die drei
Nebenfkurje zu einem jelbſtändigen Seminar zu Friedeberg N./M.
vereinigt.

Der in den Provinzen Weſipreußen und Poſen, jowie im
Regierungsbezirke Oppeln herrſchende Lehrermangel macht die Ein-
richtung von Nebenkurſen bei den Seminaren zu Marienburg,
Löbau und Bromberg nothwendig.

Das Seminar zu Oppeln wird nach bewirktem Ausbau des
Schloſſes zu Proskau dorthin überſiedeln und JInternatsSeinrich-
tung an Stelle der biSherigen ECxternat5einrichtung erhalten.

Bei dem Seminar zu PBeterö8hagen hat nach Fertigſtellung
des Umbaues des alten Seminargebäudes zu Wohnräumen für
die Seminariſten die Internirung von 60 Zöglingenjtattgeſunden.

Die Ausgeſtaltung des Lehrerinnen-Seminars zu Paderborn
zu einer normalen dreiflaſſigen Anſtalt iſt durc< die Vollendung
des Seminar-Neubaues möglich geworden.

Der bei dem Seminar zu Homberg biöher geführte drei-
klaſſige Nebenturſus iſt entbehrlich geworden...

Der Mehraufwand für die Seminare ſiellt ſich unter den
Titeln 1 bis 8 auf 52 455 Mark.

6. Kapitel 121 Titel 9 bis 14. Präparanden-Anſtalten.
Der Mangel an genügend vorgebildeten Seminar-Aſpiranten in



355
der Provinz Wetpreußen macht die Errichtung zweier neuen Prä-
paranden-Antalten, zu Schwetz und zu Dtc&lt;. Krone im Regie-
rungsbezirfe Marienwerder, erforderlich.

Der Mehraufwand unter den erwähnten Titeln tellt ich auf
überhaupt 28 704 Mark.

7. Kapitel 121 Titel 23, 23a und 24. Cs jind 8 neue
Stellen für Kreis-Schulinpektoren gegründet, um einzelne zu um-
fangreiche Bezirke zu theilen und in einigen kommijarich ver-
walteten Bezirken definitive Verhältmje zu chaffen.

8. Kapitel 121. Derneue Etat5-Titel 27 a, 10000000 Mark
behufs allgemeiner Erleichterung der Volkschullaten it Gegen-
tand einer beonderen Vorlage.

9. Kapitel 121. Es ind vertärkt worden die Fonds
Titel 28 behufs Errichtung neuer Sc&lt;hullajten um 50 000 Mark.

(theilweie übertragen auf Titel 27.)
Titel 28b. zur Ergänzung der Fonds Titel 27 und 28 behufs

beonderer Förderung des deutchen Volkschulweens in
den Provinzen Wetpreußen und Poen, jowie im Regie-
“rungsbezirke "Oppelnum100 000 Mark. |

-Titel29zu Penionen für Lehrer und Lehrerinnen an öffent-
lichen Volkschulen um 570 000 Mark.

10. Kapitel 122. Kunt und Wiäijen&lt;aft. Kuntmujeumzu Berlin. Titel 1 und 2. Die Sammlungen des Mueums
für Völkerkunde haben einen Umfang erreicht, welcher die Be-

Ftellung eines beonderen Direktors für die“prähitoriche Abthei-“
lung unabweisbar gemacht hat; ebeno it die Vermehrung des
Aufichtsperonales bei dieem Mueum (Eröffnung des zweiten
Stoc&gt;werkes) nothwendig geworden.

11. Dajelbt. Königl. Bibliothek zu Berlin. Titel 12 und
13. Cs werden dotirt neue Stellen für einen Bibliothekar, zwei
Hilfskutoden, zwei Bibliothekdiener und einen Hausdiener, und
unter Titel 14 it die Remuneration für einen weiteren Aitenten
ausgebracht.

12. Daelbjt. Meteorologiches Intitut zu Berlin. Titel 20a.
and 20b. Esjind neu ausgebracht die Bejoldungen und die .
Wohnungsgeld-Zuchüfe für einen wijenjc&lt;aftlichen Ajijtenten und
für einen Bureau-Aitenten,Und unter Titel 20. ind die Remu-
nerationen für einen weiteren Aitenten und zur Annahme ontiger
Hilfskräfte mit 1500 und 500 = 2000 Mark ausgebracht.

13. Daelbt, Titel 32. Der Dispoitionsfonds zu Beihilfen
und Untertüßungen für Kunt- und wienchaftliche Zwecke, [o-
wie für Küntler u. |. w. it um 60 000 Mark vertärkt worden.

14. Kapitel 123. Techniches Unterrichtsöween 26. In
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-Titel 29 zu Penſionen für Lehrer und Lehrerinnen an öffent-
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zu Berlin. Titel 1 und 2. Die Sammlungen des Muſeums
für Völkerkunde haben einen Umfang erreicht, welcher die Be-
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und Unterſtüßungen für Kunſt- und wiſſenſchaftliche Zwecke, [o-
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Tolge Auflöung der Gewerbe- und Handelschule zu Katfel it
unter Titel 4 der Zuchuß von 32 550 Mark fortgefallen.

15. Daelbt, Titel 6. Neu ausgebracht jmd zu Beol-
Dungen bezw. Remunerationen bei der techmjc&lt;en Hochchule zu

Hannover“ für einen Dozenten für den Unterricht über „tatijch- “
unbetimmte Syteme“ und „tatiche Berechnung der Baukonjtruk-
tionen für Architekten“, -- für einen Dozenten für den Unterricht
über „Technologie der Kuntgewerbe für Architekten“, -- für einen
Dozenten für den Unterricht über „gewerbliche Hygiene“, -- für
einen Aitenten bei dem &lt;emichen Laboratorium; bei der tech-
mchen Hochchule zu Aachen: für einen Aljijtenten bei dem berg-
männichen Laboratorium, -- für einen Dozenten im Modelliren.

15. Daelbt. Kuntgewerbe- Mueum. Titel 18 und 19.
Neu ausgebracht ind die Beoldungen und Wohnungsgeld-Zu-
Ihüe für einen dritten Bibliothek-Sekretär, einen vierten Biblio-
thek-Diener und für einen Oberformer.

72) Geeßb, betreffend den Erlaß der Witwen- und
Waiengeldbeiträge der unmittelbaren Staatsbeamten.

Vom 28. März 1883“).
Wir Friedring, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen, mit Zutinunung beider Häuer des Landtages der
Monarchie, was folgt:

Artikel 1.
Die Wiiwen- und Waiengeldbeiträge, wel&lt;e auf Grund

des Geeßes, betreffend die Fürorge für die Witwen und Waijen
der unmittelbaren Staatsbeamten, vom 20. Mai 18382 (Ge).
Samml. S. 298) zu entrichten ind, werden, unbechadet des an
diee Verpflichtung geknüpften Anpruches auf Witwen- und
Waiengeld, vom 1. April 1888 ab nicht erhohen.

Artifel il.
S. 1.

Verzichte auf Witwen- und Waiengeld, welc&lt;e auf Grund
Des Z. 23 des „Gejekes vom 20. Mai 1882 erklärt jind, dürfen
bis zum 30. Juni 18838 einchließlich widerrufen werden. Auf
Rechtönachfolger geht diee Befugnis nicht über.

Die Frit kann, oweit die dientlichen Verhältmjje der Be-

*) Verkündet durch die Geehb=-Sammlung für die Königl. Preuß. Staaten
pro 1888 Stü&gt; 8 Seite 48 Nr. 9263.

39596
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verordnen, mit Zuſtinunung beider Häuſer des Landtages der
Monarchie, was folgt:

Artikel 1.

Die Wiiwen- und Waiſengeldbeiträge, wel<e auf Grund
des Geſeßes, betreffend die Fürſorge für die Witwen und Waijen
der unmittelbaren Staatsbeamten, vom 20. Mai 18382 (Ge).
Samml. S. 298) zu entrichten ſind, werden, unbeſchadet des an
dieſe Verpflichtung geknüpften Anſpruches auf Witwen- und
Waiſengeld, vom 1. April 1888 ab nicht erhohen.

Artifel il.

S. 1.

Verzichte auf Witwen- und Waiſengeld, welc<e auf Grund
Des Z. 23 des„Gejekes vom 20. Mai 1882 erklärt jind, dürfen
bis zum 30. Juni 18838 einſchließlich widerrufen werden. Auf
Rechtönachfolger geht dieſe Befugnis nicht über.

Die Friſt kann, ſoweit die dienſtlichen Verhältmjje der Be-

*) Verkündet durch die Geſehb=-Sammlung für die Königl. Preuß. Staaten
pro 1888 Stü> 8 Seite 48 Nr. 9263.
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theiligten es erfordern, von dem Departements-Chef in Gemein-
&lt;aft mit dem Finanz-Miniter angemeen verlängert werden.

S. 2.
Der Widerrufende hat denjenigen Betrag an Witwen- und

Waiengeldbeiträgen zur Staatskae nachzuentrichten, welcher
ohne Erklärung des Verzichtes von ihm hätte entrichtet werden
müjen.

Die Tilgung dieer Schuld gechieht in Theilbeträgen von
drei Prozent des Dienteinkommens, des Wartegeldes oder der
Penion nac&lt; den für die Erhebung der Witwen- und Waijen-
geldbeiträge betehenden Vorchriften mit derMaßgabe, daß es
dem Beitragspflichtigen jederzeit freiteht, den Ret jeimer Schuld
zur Staatskae zu zahlen.

Der nach dem Tode des Beitragspflichtigen etwa no&lt; un-
gedeckte Betrag -wird von den zunächt fälligen Raten des Witwen-
und Watiengeldes vorweg in Abzug gebracht.

8. 3. .
In Mitgliedern einer biin8. 23 Abaß 1 des -Geegzes- vom
20. Mai 1882 bezeichneten- Antalten, welche gemäß Artikel 11

8. 1 des gegenwärtigen Geees den Verzicht widerrufen und
gleichzeitig aus der Antalt auscheiden, jind die an die leztereeit der Verzichtleitung entrichteten Beiträge auf die nach Artikel 1I1
8. 2 Abaß 1 zu machenden Nachzahlungen anzurechnen.

| Urkundlich. unter... Unerer... Höchtaigenhändigen Unterchrift.
and beigedrucktem Königlichen Iniegel...... .

Gegeben Charlottenburg, den 28. März 1888.
(L. 8.) | Friedrich.

Fürt v. BiSmar&gt;. v. Maybach. Lucius. v. Friedberg.
v. Boetticher. v. Goßler. v. Scholz.

Bronjart v. Schellendorff.

73) BVertheilung von Exemplaren der am 6. Februar
1888 in dem Reichstage von Seiner Durc&lt;laucht dem
Reichskanzler Fürten von Bismarc gehaltenen Rede.

Berlin, den 6. März 1888.
Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium überende ich

anbei --- Exemplare der am 6. Februar d. J. in dem Reichstage
von Seiner Durchlaucht dem Reichskanzler Fürten von BiSs-
mard&gt;gehaltenen Rede mit der Veranlaung, je 1 Exemplar
den zum dortigen Verwaltungsbezirke gehörigen Seminaren und
taatlichen Präparanden-Antalten zu überweien.
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Die Einendung von JInventariations - Atteten it nicht er-
forderlich.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Ab von Goßler.

An
Jämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien.

B. 489.

Ebeno jind eod. dato den Königlichen Regierungen Exem-
plare der Rede mit der Veranlaung zugeandt worden, dieelben
an die Kreis-Lehrerbibliotheken, bezw. event. Schülerbibliotheken
zu vertheilen.

74) Betreffend den Stempel zu Kauf- und Lieferung8-
Verträgen über vertretbare Sachen.

Berlin, den 6. März 1888.
Die nac&lt;geordneien Behörden meines Reorts erhalten bei-

folgend Abchrift der von dem Herrn Finanz-Miniter unter dem
20. Januar d. I. -- I. 741. IL 632. 1. 748 - andie Pro-
vinzial-Steuer-Direktoren erlaenen Verfügung, betreffend den
Stempel zu Kauf- und Lieferungs - Verträgen über vertretbare
Sachen, zur KenntniSnahme und zur Beachtung, insbeondere
auc) des Schlußaßes der Verfügung.

Der Mimiter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| In Vertretung: Lucanuns.
An

die nachgeordneten Behörden des
dieseitigen Reorts.

G. Id. 161. U.1 U.1. U. I Ü.1V.

Berlin, den 20. Jamunar 1888.
Von der Steuer-Verwaltung it bisher in Uebereintimmung

mit wiederholten gerichtlichen Entcheidungen angenommen, daß
1) der durch 8. 11 des Reichstempelgeezes vom 1. Juli 1881

(N. G. Bl. S. 185) außer Anwendung gejeßte Preußiche
Stempel für die in Tarifnummer 4 zu diejem Geeße
bezeichneten reichstempelpflichtigen Schrifttücke eit dem
1. Oktober 1885 als dem Tage des Inkrafttretens des
Reichsgejeßbes vom 29. Mai, 3. Juni 1885 (R. G. Bl.
S. 171 und 179) in jo weit wieder zu erheben ei, als
es jih um Gechäfte handelt, welche nicht unter Tarif-
nummer 4 zu dem leßtgedachten Geeke fallen;

2) die „Anmerkung“ zu Tarifnummer 4 des Geezes vom
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29. Mai, 3. Juni 1885, wonach Kauf- und ontige An-
I&lt;affungsgechäfte über un Jnlande von einem der Kon-
trahenten erzeugte oder hergetellte Mengen von Sachen
oder Waaren teuerfrei ind, nur auf olche Gechäfte ich
beziehe, welche an ic&lt; unter Tarifnummer 4 B zu dem
erwähnten Geeße fallen, d. h. welche unter Zugrundelegung
von Uancen einer Börje über Mengen von Waaren ge-
Ichloen find, für die an der betreffenden Böre Termin-
preie notirt werden.

Nachdem über die unter 1 erwähnte Frage von dem Reich3-
gerichte (I1. und IV. Cwilfenat) in den Erkfenntmijjen vom 4. Oktober
und 28 November v. J., und über die unter 2 erwähnte, nod)
nicht zur Entcheidung des Reichsgerichtes gekommene Frage von
anderen Gerichten, in einem der Auffaung der Steuerverwaltung
enigegengeehten Sinne entchieden it, habe ich bechlojen, daßui Zukunft auch von den Verwaltunggbehörden. unter Aufgebung
des bisher von denelben fetgehaltenen Standpunktes, nach der
für die Vertragh&lt;ließenden günjtigeren Auffaung verfahren werde.
Es it daher zu Kauf-,“ Rückkauf-, Tauch- oder Lieferung3-Ver-
trägen über Mengen von olchen Sachen oder Waaren Jeder Art,
welche nach Gewicht, Maß oder Zahl gehandelt zu werdenpflegen
und welche entweder zum Gebrauche als gewerbliche Betrieb5-
materialien oder zur Wiederveräußerung in derelben Bechaffenheit
oder nac&lt; vorgängiger Bearbeitung oder Verarbeitung betimmt
ind, ofern nicht eine der im.8.. 9a, b.und..d des..Reichsgejehes. -
vom 1. Juli 1881 erwähnten Ausnahmen vorliegt, ein Preußi-
cher Stempel nicht zu verwenden; auch bin ich damit einvertanden,
daß -- wie Dies bereits durch die diesSfeitige Verfügung vom
6. Januar 1886 I11. 16260/85 nachgegeben it -- die für Staats5-
eienbahn-Verwaltungen zu verwendenden Betriebsmaterialien in
Bezug auf die Stempelfrage den „gewerblichen Betriebsmate-
rialien“ gleichgeac&lt;tet werden.

Von der Verwendung eines Preußichen Stempels ijt ferner
Abtand zu nehmen bei allen Kau- und jontigen An I&lt;haffung3-gechäften über im Inlande von einem der Romrahenten erzeugte
oder hergetellte Mengen von Sachen oder Waaren, gleichviel, ob
die Gechäfte unter Zugrundelegung von Bören-Ujancen und über
Waaren für welche Terminpreie notirt werden, gechloen jind
oder nicht. Die Befreiung bezieht jich indeen, wie es in der
„Anmerkung“ zu Tarinummer 4 des Reichsgeezes vom 29. Mai,
3. Juni 1885 heißt, nur auf

„Mengen von Sachen oder Waaren“,
mithin, wie auch in einem reichsgerichtlichen Erfenutni je vom
31. März v. IJ. auerkanntit, nur auf olche Gegentände, welche
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in Mengen, d. h. nac&lt; Zahl, Maß oder Gewicht gehandelt werden
(vertretbare Sachen).

Ew. Hoc&lt;wohlgeboren veranlajje ich, nach vortehenden Grund-
jäßen in Zukunft verfahren zulaen, auch die gegen Sie chwe-
benden Prozee über Stempelheträge, welche nac&lt; Vortehendem
zu Unrecht erhoben ein würden, durch Klaglostellung der Kläger
zu beendigen, und die unter Vorbehalt eingezahlten Stempelbeträge,
bei welchen die Klagefrit noc&lt;h läuft, auf Antrag zu ertatten.
Sie wollen indes dafür Sorge tragen, daß, wenn von Ihnen
oder den Ihnen untertellten Behörden Kauf- oder Lieferungs-
verträge gechloen werden, welchee nach den biSherigen Grund-jäßen jtempelpflichtig geween wären, indes nach dem Obigen
tempelfrei ind, die Betheiligten von vornherein auf die Stempel-
freiheit des zu errichtenden Vertrages aufmerkam gemacht werden,
damit bei ihnen volltändige Klarheit darüber beteht, daß ie bei
ihrer Preisforderung einen Stempelaufjc&lt;lag nicht zu berücd-
ichtigen haben.

Der Finanz-Miniter.
von Scholz.

n
vie Herren Provinzial-Steuer=-Direkioren.

H. 741. I. 652. 1. 748.

15) Abführung des für Soldatenwaien geeßlich zu
zahlenden Waiengeldes als Erziehungsbeitrag an die

Hauptkae des Militär-Waienhaufes zu Berlin.
Berlin, den 9. April 1888.

Die Kömgliche Regierung erhält beifolgend Abchrift der
von dem Herrn Finanz- Miniter unter dem 7. Februar d. J.
-- 1. 16362. IL 1429. IIL 18784 -- an die Königlichen Re-
gierungen erlaenen Verfügung, betreffend die Abführung des
für Soldatenwaijen geeßlich zu zahlenden Waiengeldes als Ex=
ziehungsbeitrag an die Hauptkae des Militär- Waienhaues
hierelbt nach erfolgter Aufnahme olcher Waien in die Antalten
des Pot5dam chen großen Mäalitär-Waienhaues, nebt Abchrift
der Anlagen zur KenntniSnahme und Beachtung, owie mit dem
Auftrage, auch für die Ihrer Verwaltung untertellten Stiftungs5-
fonds, ofern dieelben zur Zahlung von Waijengeld geeklich
verpflichtet ind, entprec&lt;ende Anordnungen zu treffen.

An
jämmtliche Königliche Regierungen.
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Abchrift theile icß den nachgenannten Behörden und Beam-
ten meines Reorts unter Anchluß einer Abchrift der Anlagen
zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung mit.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
ämmtliche Königl. Konitorien und Provinzial=

Schulfollegien, die General = Verwaltung der
Königl. Mueen hier, u. f. w.

V. Ha. 11642. G. IN.

Berlin, den 7. Februar 1888.
Nac&lt; Nr. 4 der im Miniterial-Blatte für die imnere Ver-

waltung vom Jahre 1887 Seite 277 abgedruckten, vom König-
 lichen Kriegs-Miniterium fetgetellten. Bedingungen inden. Sol-
Datenwaien, für welche das geekßliche Waijengeld aus Staats=
vder Reichsfonds zu zahlen it, in die Antalien des PBotsdam-
ichen großen. Militär-Waienhaues nur in dem Falle Aufnahme,
Iaß der Beirag diees Waiengceldes fir die Dauer des Aufent-
haltes in den gedachten Antalten von dem auf den Monat der
Aufnahme folgenden Monate (in der Regel 1. Mai oder 1. No-
vember) ab als Erziehungsbeitrag au die Hauptkaje des Mili-
tär-Waienhaues hierelbt, Wilhelmtraße Nr. 81, abgeführt
wird. Der Herr Krieg38-Miniter hat den Wunc&lt; ausgeprochen,
daß diee Waiengelder von den betreffenden Zahlungstellen im
Bereiche der geammten Preußichen Staat8verwaltung im Wege
ver Abrechming an eine in Berlin befindliche Preußiche Haupt-
fale von dem auf den Monat ver Aufnahme folgenden Monat
ab behufs weiterer Abführung an die Haupt- Militär-Waijen-
haus - Kae überwieen werden. I&lt; habe hierzu die General-
Staatskae auserehen und beauftrage die Königliche Regierung,
das Erforderliche an Ihre Hauvikae zu verfügen, welche zu-
gleich anzuweieit it, die Abführung der von anderen Katjen
ihres Bezirkes an dic General-Staatskaje zu zahlenden Waien-
gelder zu vermitteln. Die betreffenden Kaen werden dieerhalb
mit Weiung verehen werden.
Die vonden gedachten Antalten auszutellenden, mt Lebens-
bejc&lt;einigung verehenen Quittungen über dic gezahlten Beiträge
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Waijenhaus wird der betreffenden Behörde von der Königlichen
Direktion der Antalt zu Potsdam gemacht werden. Außerdem
erhalten die zahlenden Kaen vorher durc&lt; eine nac&lt; dem hier
beigefügten Schema zu ertattende Anzeige der Mütter bezw. Vor-
münder Kenntnis.

Der Finanz-Miniter.
In Vertretung: Meine&gt;ne.

Au
ämmtliche Königliche Regierungen und die

Königliche Miniterial=, Militär» und Bau=
Kommiion hier.

1. 16362. IL 1429. II 18784.

Es wird hiermit betätigt, daß die Witwe . . . . (der
Vormund) . . . . der unterzeichneten Zahlungstelle chrift-
lich angezeigt hat, daß ihr Sohn (der Knabe) . .
geboren den . . . . für welchen das geeßliche Waiengeld
im Betrage von monatli&lt;*) . . Mi. . Pf. hier für Rech-
nung der Königlihen*) . . . Hauptkoe W.- - bi3-

her gezahlt worden ijt, im April (Oktober) d. IJ. in das Mili-tär-Waijenhaus aufgenommen und der Betrag Des Waijengeldes
vom 1. Mai (November) 188 . ab an die Haupt - Militär-
Watienhaus-Kaje zu Berlin halbjährlich abgeführt werden oll.

Das Waiengeld wird der Genannten hier nur bis Ende
pril (Ottober) d. I. gezahlt werden.. vn. ou . . 188...

Königl. . . . RKaie.

) Seitens des Direitoriums des Potsdam'chen großen Militär-Waien-haujes wird um gefällige genaue Angabe des Monatsbetrages des Waijen=
geldes, owie der darüber Rechnung legenden Haupikae gebeten.

u dD WM ,. . 188.

Der Königl.*) . . . Kaje zeige 1ich im Folge einer Ver-
fügung des Königlichen Direktorums des Potsdam chen großen
Valitär - Waienhaujes gehorjamjt an, daß mem Sohn (Toch-
ter 2c.)*)

Vornamens
geboren am

*) Die fehlenden Worie ind einzntragen und die nicht paenden
Stellen abzuändern.
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anfangs April (Oktober) d. I. in das genannte Waijenhaus
aufgenommen und der Betrag des geeßlichen Waiengeldes vom
1. Mai (November) d. I. ab für die Königliche Haupi-Militär-
Waienhaus-Kae m Berlin in Anpruch genommen und an die-
elbe abgeführt werden oll. Zu dieem Zwecke wird die König-
liche Direktion des Mäalitär-Waienhaujes zu Potsdam von der
erfolgten Aufnahme des Kindes der über das Waijengeld Rech-
nung legenden Hauptkae (Regierungs-Eienbahn- 2c. Haupt-Katje)
durch die derelben vorgeebte Behörde behufs der Ueberweijung
nac&lt; Berlin demnächt Mittheilung machen.

D . Uunmterzeichnete . . . it (jind) mit der Zahlung
des Waiengeldes an das Militär-Waienhaus einvertanden und
bitten zum Ausweie für das genannte Direktorium um geneigte
Vollziehung und Rückgabe der anliegenden Betätigung gehor-
amjt.

SURE Witwe .

VWormund .

76) Zuammentellung der im Reort des Minijte-
riums der geitlichen 2c. Angelegenheiten während des
Jahres 1887 durc&lt;h Allerhöchte Erlajje genehmigten
Schenfungen und leßtwilligen Zuwendungen, nach Ka-

iegorien geordnet. .
(Centralbl. pro 1887 Seite 465.)

Auch im Jahre 1887 hat ich der Wohlthätigkeitsinn der
Bevölkerung durch Schenkungen und lebtwillige Zuwendungen an
inländiche Korporationen und andere juritiche Peronen m ehr
reger Weie bethätigt.

Soweit das Reort des Miniteriums der geijtlichen 2c. An-
gelegenheiten hierbei in Betracht kommt, jind wir in der Lage, eine
bezügliche nach Kategorien geordnete Zuammentellung derjenigen
Zuwendungen, welche im einzelnen Falle den Betrag von 3000 „4
Übertiegen und demnach in Gemäßheit. der Bejtimmungen m Z8. 2
des Geees vom 23. Februar 13870 der Allerhöchten Genehmi-
gung vedurft haben, nachtehend mitzutheilen:

Zuammentellung der im Reort des Minijteriums der
geitlichen 20. Angelegenheiten während des Jahres 1837
dur&lt; Allerhöchte Erlae genehmigten Schenkungen und
lebtwilligen Zuwendungen, nac&lt; Kategorien georduet.

25*
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11. Yniverfitäöten, Üfademien 2c.
77) Große akademiche Kuntaustellung zu Berlin im

Jahre 1888.
(Centralbl. pro 1887 Seite 334 Nr. 73.)

Die diesjährige große Akfkademic&lt;e Kunjtaustellung
von Werken lebender Künjtler des In- und Auslandes wird wäh-
rend der Zeit vom 15. Juli bis Anfangs Oktober des Jahres
1888 in dem Landes-Austellungspalajte am Lehrter Bahnhof
tattfinden.

Programme, welche die näheren Betimmungen enthalten,
können bei allen deutchen Kunjt-Akademien und den Lokalvereinen
der Deutchen Kuntgenoenchaft in Empfang genommen werden.

-- Berlin, den 20. März 1888.
Der Senat, Sektion für die bildenden Künjte.

C. Beer.
Bekanntmachung.

78) Preisauschreiben der Akademie der Künte zu Ber-
lin bezüglich der Micha el-Beer'c&lt;en Stiftungen.

(Centralbl. pro 1887 Seite 335.)
1. Nach einer Bekanntmachung des Senates der Königlichen

Akademie der Künte, Sektion für die bildenden Künte, zu Berlin
vom 9. Februar 1888 (Reich8- und Staats-Anzeiger Nr: 51-
vom 25. Februar 1888) it die Konkurrenz um den Preis der
erjten Michael-Beer' chen Stiftung für Maler und Bild-
hauer jüdicher Religion in dieem Jahre für Maler aller Fächer
bejtimmt. -- Die Ablieferung der Konkurrenz-Arbeiten muß bis
zum 22. September d. I. erfolgen. -- Der Preis beteht in
einem Stipendium von 2250 Mk. zu einer einjährigen Studien-
reie nach Italien, und die Zuerkennung deselben wird im Mo-
nate Oktober d. JI. gechehen.

2. Zufolge weiterer Bekanntmachung des Senates vom
9. Februar 1888 (daelbt abgedruckt) it die Konkurrenz um den
Preis der zweiten Michael Beer chen Stiftung, zu welcher
Bewerber aller Konfejionen zuzulaen ind, im dieem Jahre für
Bildhauer betimmt. -- Die Ablieferung der Konkurrenz-Arbeiten
muß bis zum 29. September d. I. erfolgen. Der Preis beteht
in einem Stipendium von 22590 Mf. zu eimer Studienreie nach
Italien, und die Zuerkennung deselben wird im Monate Oktober
Dd. I. gechehen.
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79) Zuammenezung der Sachvertändigen-Kommis-
jionen bei den Königlichen Mujeen in Berlin.

(Centralbl. pro 1888 Seite 62.)
 Nachdem Seine Majetät der König geruht haben, mittels

Allerhöchten Erlaes vom 31. März 1888 dic Ernennungen der
Mitglieder der durc&lt; die Betimmungen vom 13. November
1878*) eingejeßten Sachvertändigen-Kommijjionen bei den König-
lihen Mueen in Berlin für die Zeit bis zum 31. März 1891
zu vollziehen, ind diee Kommiionen folgendermaßen zufammen-
gejeßt:

1. Gemälde-Galcrie.
Direktor: Dr. Meyer, Geheimer Regierungs-Rath.
Mitglieder: Dr. Bode, Direktor der Sammlung von Skulp-

wren und Abgüjen des &lt;rijtlichen Zeitalters.
Dr. H. Grimm, Geheimer Regierungs - Ratz,

Profeor an der Univerität.
Dr. Jordan, Geheimer Ober- Regierungs- und

vortragender Rath im Miniterium der geit-
lichen 2e. Angelegenheiten, Direktor der Natio-
nal-Galerie.

Knaus, Profeor, Gechichtsömaler, Mitglied des
Senates der Akademie der Künte.

G. Spangenberg, Profeor, Gechichtsmaler,
Mitglied der Akademie der Künjte.

Stellvertreter: A. von Be&gt;erath, Kaufmann.
Dr. Dohme, Direktor im Oberhofmarjc&lt;allamte.
Geelchap, Profeor, Gechichtsmaler, Mitgliedder Afadenne der "Rinte
Graf von Harrac&lt;h, Gechi&lt;htsmaler, Mitglied

der Akademie der Künte.
2. Sammlung der Skulpturen und Nbgüffe des &lt;“riftlichen Zeitalters,

Direktor: Dr. Bode.
Mäatglieder: A. von Bekerath, Kaufmann.

Sußmann-Hellborn, Proejjor, Bildhauer.
Siellvertreter: R. Begas, Profeor, Bildhauer, Mitglied des

Senates der Afademie der Künjte.
Dr. Dobberi, Profeor an der icchmchen Hoch-

chule.
3. Sammlung der antiken Skulpturen und Gipsabgüe,

(Direktor fehlt 3. Z.)

*) Centralbl. pro 1878 Seite 654.
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(Centralbl. pro 1888 Seite 62.)
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Dr. EC. Hübner, Profeor an der Unwerität.
A. Wolff, Profeor, Bildhauer, Mitglied des

Senates der Akademie der Künte.
Dr. Robert, Profeor an der Unierhität.
Siemering, Profeor, Bildhauer, Mitglied der

Akademie der Künte.
4. Antiquarium,

Dr. Curtiu8, Geheimer Regierungs5-Tath.
Dr. EC. Hübner, Profeor ain der Unwerität.
Dr. Lejing, Profeor, Direktor der Sammlungen

des Kunjtgewerbe-Mueums.
Dr. Robert, Profeor an der Univerität.
Dr. Trendelenburg, Oberlehrer am Askanichen

Gymnaium.
5. Münz-Kabinet,

Dr. von Sallet.
Dannenberg, Landgerichtsrath.
Dr. Mommen, Profeor an der Unwerität,

tändiger Sektretär der Akademie der Wijjen-
chaften. | - .

Dr. Sachau, Profeor an der Unwerität, kom-
mijaricher Direktor des orientalichen Semimars.

von Winterfeldt, Generallieutenant, Adjutant
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen. Alexander.

Dr. Robert, Profejjor an der Unwertjität. |
Dr. Wattenbach, Profeor an der Unwerität,

Mäatglicd der Akademie der Wienchaften.
6. Kupfertich-Kabinet.

Dr. Lippmann.
A. von Becerath, Kaufmann.
Dr. H. Grimm, Geheimer Regierung3-Rath, Pro-
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Db. Dr. Schrader, Profeor an der Unwerität,

Mitglied der Akademie der Wienchaften.
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Stellvertreter: D. Dillmann, Profeor an der Univerität, Wit-glied der Akademie der Wienchaften.
Dr. von Kaufmann, Profe)or, Privatdozent ait
--der Unwerjität. .

3. Cthnologiche Abtheilung des VPineaums3 für Völkerkunde,
Direktor: Dr. Bajtian, Geheimer-Regierung3-Rath.
Väutiglieder: Dr. Virchow, Geheimer Medizinal-Rath, Pro-

fejjor an der Umperität.
Dr. F. Jagor.
Dr. W. Reiß, Konjul a. D.Dr. Freiherr von Richthofen, Profeor an der

| Umwverjität.

Stellvertreter: Dr. Weßjtein, Konjul a. D.
Dr. R. Hartmann, Profeor an der Umiwer-

jität.
Dr. med. M. Bartels.
Dr. W. Jocett.
Künne, Buchhändler in Charlottenburg.

9. Borgechic&lt;tiliche Abtheilung des Muemms für Völkerkunde.
Direitor: Dr. Voß.
Mitglieder: Dr. Virc&lt;ow, Geheimer Medizinal-Rath, Pro-

fejjor an der Unwertität.
Dr. Schwarßt, Profeor, Direktor des Luien-

gymnajiums.
Stellvertreter: Hollmann, Landgerichtsrath.

Dr. med. M. Bartels.
Dr. von Kaufmann, Profeor, Privatdozent an

der Unwertjität.

80) Betätigung der Rettorwahl bei der Univerität
Greifswald.

(Centralbl. pro 1887 Seite 328.)

Der Herr Munter der geijtlihen 2c. Angelegenheiten hat
durc&lt; Verfügung vom 24. März 1888 die Wahl des ordentlichen
Profeors in der theologichen Fatultät der Univerität Greifs-
wald, Konitorial-Raths D. Haupt zum Rektor dieer Univerität
für das Jahr vom 15. Mai 18838 bis dahin 1889 betätigt.
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81, Bezüge der bei Univeritäti3-Bauten be&lt;häfiigienniglichen Regierung3-Baumeiter und Bauführer.
(Centralbl. pro 1887 Seite 159.)

Berlin, den 14. März 1883.
Es ind, wie zu meiner Kenntnis gelangt it, in einigen

Fällen Zweifel darüber enttanden, durch welche Behörde die
Fetezung der Bezüge zu erfolgen habe, welche den bei Univer-
jitäts-„Bauten bechäftigten Königlichen Negierung3-Baumeitern
und Bauführern zu gewähren imd. Zur Behebung derelben
mache ich Ew. 2c. ergebent darauf aufmerkam, daß diee Bezüge
ich nach den in der Cirfular-Verfügung des Herrn Mimiters der
öffentlichen Arbeiten vom 21. November 1386 -- II. 19346 --,
welche ich durch Erlaß vom 12. Januar v. I. - G. Ul. 6779
-- den Behörden meines Reorts zur gleichmäßigen Anwendung
mitgetheilt habe, getroffenen Anordnungen regeln-und-bei Uniwer--
itäts-Bauten durch die Univeritäts-Kuratoren bezw. Kuratorien
elbtändig fetzuezen ind, ofern die adminitrative Leiiung desBaues, bei deen Ausführung der. betreffende Regierung3-Bau-.
meiter 2c. bechäftigt it, in der Hand des Univeritäts-Kurators
(bezw. des Kuratorium3) liegt und demgemäß die Zahlung53-An-
weiungen auf den betreffenden Neubanfonds dur&lt; den Kurator(bezw. das Kuratorium) erfolgen. Die für die Fetczhung erfor-derlichen Unterlagen wollen Ew. 2c. Sich in jeden? einzelnen
Falle dureh Benehmen mit dem Herrn Regierungs-Präidenten
bechaffen.

Bemerken will ich no&lt;, daß die Grundägze des erwähnten
Cirkular-Erlaes auch bei denjenigen Bauten, deren Koten nur
theilweie aus Staatsfonds oder der Staatsauficht unterliegenden
Stftungsfonds gede&gt;t werden, thunlichjt zur Anwendung zu
bringen jind.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| Im Auftrago: Greiff.zin

die Königlichen Herren Univerität8-Kuraioren
und Kuratorien.

VU. 1. 5730.

82) Statuton der Stiftung der Gräfiii Louie Boe, geb.
Gräfin von Neichenbach-Le)jonis.

Die am 3. Oktober 1833 zu Baden-Baden veritorbene,Frankfurt a. M. wohnhaft gewejene Gräm Louije Boje, ve.
Gräfin von Reichenbach-Leomg, im der hochherzigen Abicht,
die Wienchaft zu fördern, hat zufolge Codicills zu ihrem am
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21. April 1871 errichteien Tetamente, a. d. Baden-Baden den
7. Januar 1883, der Univerität Berlin den nach Berichtigung
aller Paiva und Legate verbleibenden Retbetrag ihres Nach-
laes mit der Betimmung vermacht, denelben abgeondert von

?hrem übrigen Vermögen als
„Stiftung der Gräfin Louie Bofe, geb. Gräfin von

Reichenbach-Leonig“
zu verwalten und die Erträgnte zur Förderung medizimjcher
Studien, insSbeondere (uc; dur&lt; Reietipendien im In- und Aus8-
lande zu verwenden.

Der Betrag diees Vermächtmies beläuft ich auf 636,900
(feh5hundertec&lt;höunddreißigtauendneunhundert) Mark m 4%
conol. Anleihe und einen Antheil von zwei Dritteln an derjenigen
Kaution von 196,000 (hundertech5undneunzigiaufend) Mark in
3" äch]. Rente, welche zur Sicherung der verordneten Renten-
Legate bei der Frankfurter Bank deponirt find. Hierzu tritt 1och
ein Betrag von 21,244 (einundzwanzigtauendzweihundertvierund-
vierzig) Mark 34 Pf. a/s Antheil an der bereits gezahlten, jedo&gt;"
wieder zurückertatteten 'Srbchaftsteuer.

Nachdem mittels R lerhöchten Erlajjes vom 3. Januar 188-.
die landesherrliche Ge: ehmigung zur Annahme dieer Stiftun««,
ertheilt worden it, werden nac&lt; Anhörung der medizinichen ;Fa-
fultät genannter Unwerität für diee Stiftung die folgenden Sta-
inten erlatten.

S. 1.
Die Verwaltung oer Stftung der Gräfin Louije Boe

gechieht durch ein Kuratorium, betehend aus dem jeweiligen Dekan
und zwei Mitgliedern der medizinichen Fakultät, welche alljährlich
am Ende des Winteremeters in einer unter Angabe des Zweckes
zu berufenden Fakuliäts-Sizung in geheimer Abtimmung durch
Stimmenmehrheit gewählt werden. Im Falle der Stmmengleichheit
eiutcheivet der Defan. Die Anlegung und Verwaltung des Stif-
mugsvermögens erfolgt nach Maßgabe der in der Vormund-
ihaftösordnung für die “inlegung und Verwaliung von Mündel-
geldern erlaenen Betummungen.

Das Kuratorium hat für die Anlegung des Stiftungsver-
mögens, owie für die Verwahrung der der Stitung gehörigen
Dokumente und Werthpapicre Sorge zu tragen, die NRechmmgs-
legung des Quätors (8. 3) zu prüfen und zu dechargiren, die
Zahlungen anzuweien und die Vorchläge übcr die Bemeung
der Höhe der Stipendien 2c. (88. 4 ad IV., 6, 11, 15) und
über die Verleihung derfelben der Fakultäi zu unterbreiten.

Hat das Süiftungsvermögen in Folge von Verluten eine
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Verminderung erfahren, o hat djas Kuratorium vor Verwendung
der Erträgnie zu den ttungsmäßigen Zwecken auf die Wieder-
hertellung des Stiftung5vermögemns in einer urprünglichen Höhe
Bedacht zu nehmen und der Fahkltät gegebenen Falles geeignete
Vorchläge darüber zu machen, üi wel&lt;em Umfange die Erträg-
me hierfür zu verwenden find. !

Die Fakultät bechließt auf Grund der ihr von dem Kura-
torium gemachten Vorlagen uhwd legt ihre Bechlüfje dem Senate
zur Betätigung vor.

g. 2.
Der akademiche Senat führt die Auficht über die Verwal

tung der Stiftung und die Verwendung der Erträgme nac) Maßs-
gabe diejer Statuten.

8. 3.
Der Univeritäts-Quätor hat die Rechnungen der Stiftung

und die Kae zu führen, alljährlich bis zum 1. April dem Ku-
ratorium Rechnung abzulegen und unter Vorweis der Belege
anzugeben, wieviel in dem Vorjahre verausgabt worden und wie=
viel für das bevortehende Etatsjahr verfügbar it.

Die Prüfung der Rechmingen und die Ertheilung der De-
&lt;harge erfolgt durch das Kuratorium unter Zuziehung eines Sach-
vertändigen. |

S. 4.
Aus den Erträgnmien des Stiftungsvermögens jollen Stipen-

dien zur Vertheilung kommen, und zwar:
1. Stipendien zur Untertüßung bedürftiger und würdiger

Studirender der Medizin,
IL Stipendien für Aerzte oder Dozenten der medizinichen

Wienchaften als Untertü zung zu wienchaftlichen Reijen
im In- oder Auslande, '

II. Stipendien für Aerzte oder Dozenten der medizimchen
Wienchaften als Untertüßung zur Förderung wihjen-
Ihaftlicher Arbeiten,

IV. Stipendien, bezw. Untertüßungen zu allen fonjtigen
Zwecken, welche die Förderung der medizinichen Studien
int Auge haben, 3. B. Auschreiben einer PreiSaufgabe
über ein wichtiges mediziniches Problem und dergleichen.

pr

OS. D.
Für jede Klae von Stipendien ollen gleiche Theile der ver-

fügbaren Einnahmen verwendet werden. Abweichungen hiervon
unterliegen der Genehmigung des Miniters der geitlichen, Unter-
richt8- und Medizinal-Angelegenhetten.
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der Erträgniſſe zu den ſtſtungsmſäßigen Zwecken auf die Wieder-
herſtellung des Stiftung5vermögemns in ſeiner urſprünglichen Höhe
Bedacht zu nehmen und der Fahkltät gegebenen Falles geeignete

Vorſchläge darüber zu machen, üſi wel<em Umfange die Erträg-
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OS. D.
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Die in einem Jahre nicht wöllig verwendete, zu Stipendien
Fd

der erjten Klae bejtimmte Sunfime wird zum Kapital der Stif-
tung ge&lt;lagen; die nicht verliehene Summe einer anderen Klae
von Stipendien kann auch zu Sitipendien eimer der unter I1., Il.
und IV. bezeichneten Klaen verwendet werden.

S. 68..
Die Stipendien der erten Klajje (1.) ollen an olche be-Dürftige und würdige Studirende ver Medizin verlichen werden,

welche an der Unwerjität Berlin imhnatrikulirt ind und die ärzt-
liche Vorprüfung bejtanden haben. '

Der Jahresbetrag eines Skipendiums yt fec&lt;höshundert
Mark. Soll es mehr oder weniger betragen, wenn auch nur
in einzelnen Fällen, jo ijt dazu. die Genehmigung des Mi-
mjters der geijtichen, Unterrichts- und Medizimal-Angelegenheiten
einzuholen.

Die Verleihung fimdet im dex Regel auf Ein Jahrtatt.
Diejenigen, welche ich bereits im Beitze des Stipendiums befinden,
ollen bei gleicher Würdigkeit den Vorzug vor den anderen Be-
werbern haben.

Der Genuß des Stipendunmn3 it auf die Dauer der geeß-
lichen Studienzeit bechränkt.

Jedoch kann denjenigen, weiche jich bis zum Schluje der ge-
ezlichen Studienzeit in Genue des Stipendiums befinden, eine
weitere einmalige Untertüzung von fec&lt;hshundert Mark als Bei-
hilfe zu den Koten der ärztlichen Prüfung bewilligt werden.
Dieer Betrag wird ausgezahlt, ;wenn die vortehend bezeichneten
Studirenden innerhalb eines hlben Jahres oder, falls ihre Ex-
matrifnlation zu Otern tattfand, innerhalb eines Jahres nach
der Cxmatrifulation nachweieit, daß ie das genannte Examen
begonnen haben.

Den Geuchen um Verleihung des Stipendiums it beizu-
fügen:

a. beglaubigte Abchrift des Maturitäts5zeugumues,
b. beglanbigte Abchrift des Zeugmjes über die betandene

ärztliche Vorprüfung,
6. der Nachweis des bisherigen Studienganges,
d. ein Verzeichnis der im laufenden Semeter belegten Vor-

lejungen und Kure,
e. ein Bedürftigkeitszeugms.
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weitere einmalige Unterſtüzung von fec<hshundert Mark als Bei-
hilfe zu den Koſten der ärztlichen Prüfung bewilligt werden.
Dieſer Betrag wird ausgezahlt, ;wenn die vorſtehend bezeichneten
Studirenden innerhalb eines hlben Jahres oder, falls ihre Ex-
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lejungen und Kurſe,
e. ein Bedürftigkeitszeugms.
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8. 9.
Die Auszahlung der Stipendien gechieht in vierteljährlichen

Raten praenumerando.
In jedem Semeter hat ich der Stipendiat durch ein testi-

monium diligentiae (Defanatszeugnis) über eine Würdigkeit zum
weiteren Gemtje des Stipendiums auszuweijen.

S. 10.
Das Stwendium geht verloren:

a. wenn der Stipendiat das akademiche Bürgerrecht verliert,
vorbehaltlich der im 8. 7 Ab. 2 getroffenen Betimmung,

b. wenn dem Stipendiaten vom Senate die akademic&lt;en Be-
nefizien zur Strafe entzogen werden,

6. wenn der Stipendiat die vorgechriebene Dekanatsprüfung
(3 9) nicht beteht.

SI
Das Reif ejtipendium (I1.) beträgt 1500 (fünfzehnhundert) Mark

für das halbe Jahr; jedoch oll die Fakultät befugt ein, nach
Maßgabe der Bedeutung der beabichtigten wienchaftlichen Un-
iernehmung auch höhere Beträge zu bewilligen.

Reietipendien zum Zwecke der wienchaftlichen Ausbildung
werden nur auf ein halbes Jahr gewährt, doch it Wiederver-
leihung zuläig.

8. 12.
Zur Bewerbung um die Reiejtipendien find berechtigt:
1) praftiche Aerzte, welche bei der medizinichen Fakultät der

Unwerfität Berlin promovirt worden jmd, .-
2) Aitenten, welche bei emem medizinichen Intitute der Unt-

verjität Berlin angetellt ind,
3) alle Dozenten (ordentliche und außerordentliche Profe]-

joren, Privatdozenten) der medizinichen Fakultät der Uni=
verjität Berlin.

S. 13.
Die Bewerbung umdie Reijetipendien gechieht chriftlich bei

der medizimchen Fakultät, und zwar unter Emreichung einer
ausführlich motivirten Eingabe, in welcher der Bewerber jeinen
wienchaftlichen Plan, owie die Art, wie er denelben zu ver-
virklichen gedenkt, nebt einer Specifikation der dazu erforderlichen
Geldmittel darzulegen hat.

Die Einreichung eines Bedürftigkeit8zeuames it micht unbe-
dingt erforderlich.

Bei der Vertheilung oll vor Allem die Würdigkeit des Be=
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werbers maßgebend ein; nur im Falle mehrerer gleich würdiger
Bewerber it der Bedürftigere vorzuziehen.

S. 14,
Die -Auszäahlung der Retfetipendien gechieht in vierteljähr= -

lichen Raten, von denen die erte vor der Abreie gezahlt wird.
Zur Erhebung der zweiten und der folgenden Raten it der Nach-
weis erforderlich, daß die Reie wirkli&lt; zur Ausführung ge-
fommen ijt.

Am Schlujje eines jeden Semeters it der Fakultät ein Be-
richt über die Ergebnie der Reie einzureichen.

S. 15.
Die dritte Klae von Stipendien (U1.) joll Geldmittel zur

Unterjtüßung für elbtändige wienchaftliche Studien und Ar-
beiten gewähren.

Zur Bewerbung um dieje Stipendien ind ebenfalls die im
S. 12 unter 1 bis 3 bezeichneten Beronen berechtigt; die Bewer-
bung jelbjt foll ebenfalls unter Emreichung einer motwirten Ein-
gabe (8. 13) gejc&lt;ehen.

S. 16.
Die Verleihung ämmtlicher Stipendien aus der Stiftung der

Gräin Louie Boe gechieht in den Monaten Mai und No-
vember jeden Jahres.

Ueber die erfolgte Verleihung wird unmittelbar darauf dem
Miniter der gaitlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten
eingehender Bericht ertattet.

Am Beginne eines jeden Semeters fordert der Dekan Der
medizinichen Fakultät durch Anchlag am c&lt;warzen Brette zur
jhriftlichen Bewerbung um die im 8. 4 zu 1., I. und I. be-
zeichneten Stipendien auf. Der Anchlag muß die für die ein-
zelnen Kategorien verwendbaren Beträge und die Bedingungen
der Verleihung der für Studirende betimmten Stipendien ent-
halten.

8. 17.
Jedem Studirenden der Medizin wird bei einer Immatri-

fulation ein Exemplar dieer Statuten eingehändigt.
S. 18.

Die Verleihung der Stipendien wird unter Benenmmg der
einzelnen Stipendiaten alljährlich bei dem Rektoratswechel ver-
öffentlicht.

8. 19.
Bei wienchaftlichen Arbeiten, welche mit Unterjtüßung der
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Stiftung der Gräfin Louije Boe angefertigt jind, ijt dies beideren Publikation in Zeitchriften u. |. w. bejonders hervorzuheben.
S. 20.

Der weentliche Inhalt diejer Statuten ijt mindetens alle
fünf Jahre in einer oder mehreren medizinichen Zeitchriften, owie
in einer oder mehreren Deutchen größeren politichen Zeitungen
befannt zu machen.

S. 21.
Veränderungen diejer Statuten jind von der medizinichen

Fakultät unter Zutimmung Des Senates bei dem Miniter der
geitlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zu bean-
tragen. .

Berlin, den 26. Januar 1888.

Nektor und Senat der Königl. Iriedrich-Wilhelms-Uniwerität.
(L. S.) - Schwendener. |

Vortehende Statuten der Stiftung der Gräfin Louie
Boje, geb. Gräin von Reichenbac&lt;h-Leonit werden hier-
durch genehmigt.

Berlin, den 13. Februar 1888.
(L. 5.)

Der Mimijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| von Goßler.
„Genehmigung.

VU. 1. 10296.

83) Ju -Dden Etats der -Univerfität5-Klinifen find die
Ausgabefonds für die Polikliniken getrennt von den-

jenigen für die tationären Kliniken zum Anaße zu
bringen.

Berlin, den 4. April 13388.
(Es ercheint erwüncht, aus den betreffenden Anjtalis-Giats

erjehen zu können, ui welcher Weie die Maßregel, nach welcher
nur armen poliklinich vehandelten Kranken in den Unwerfitäts-Kliniken Medikamente und Verbandmaterial unentgeltlich verab-
folgt werden dürfen, bei den einzelnen Kliniken zur Ausführung
gelangt und auf wie hoch bei denelben die desfalligen Aufwen-
Duigen aus öffentlichen Fonds ich belaufen. Zu dieem Behufe
wird cs erforderlich ein, in allen bezüglichen Etat8, wie Dies
mehrfach bereits gechehen üyjt, die entprechenden Ausgabefonds
für die einzelnen Polikliniken getrennt von denjenigen für die
tationären Kliniken zum Anaßze zu bringen und überall da, wo
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Medikamente 2c. auch an zahlungsfähige Kranke verabfolgt wer-
den, dic dafür ertatteten Beträge bei den Einnahmen --- event,
ebenfalls getrennt für die tationären Kliniken und die Polikli-
niken -- beonders erichtlich zu machen. Wo aber eine Verab-
Ffolgung von Medikamenten 2c. grundfäßlich nur an arme Kranke
tattfindet, it der Textbezeichnung der betreffenden Fonvs eine
Faung zu geben, aus welcher diejer Sachverhalt ohne Weiteros
jich ergiebt.

Ew. 2c. eruche ich ergebent, gefälligt dafür Sorge tragen
zu wollen, daß die vortehend erörterten Geichtspunkte in den
beireffenvben Antalis-Etats, oweit olches nicht bereits gechehen,
bei der nächten Ctatsregulirung Berücichtigung finden.

Der Miniter der geitlichen 2e. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An
die Königlicyen Herren Univeritätis-Kiuratoren 2c.

VU. 3. 290. MN.

84) AuSsicheiden eines Abtheilungsvortehers und
jazwabl an der tehni&lt;eit Ho&lt;&lt;hule zu Berlin.

(Centralbl. pro 1887 Seite 613.)

Nachdem der Derzeitige Abiheilungs = Vorteher Profeiior
Fink an der technichen Hochchule zu Berlin getorben, hat
das Kollegium der Abtheilung 111 zum Vorteher ve Abthei-[ung bis zum Schluhe der gegenwärtigen Amtsperiove, d. i. bis
zum 1. Juli 1888, ben Profe)ox Hörmann gewählt, und es
öt dieje Wahl von dem Herrn Minijter der getjtlichen 2c. Än-
gelegenheiten dur&lt;4 Berfügung vom 9. März Dd. I. betätigt
worden.

2) Reglement für vie Königliche Kommiion zur Be-ufichtigung a. der meham&lt;-tehmc&lt;hen Veruchs8an-
fi, b. der &lt;emich-technif&lt;en Verjuchsanjtalt, 6. der

Rrüfungstation für Baumaterialien in Berlin.
ta
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Da die mit der Königlichen technichen Hoc&lt;chule zu Berlinverbundenen Antalten, die mechanich -techmc&lt;c Verfuchsanjtalt
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VU. 3. 290. MN.
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folgen, jo it eine Kommiion niedergeeßt, um die Beziehungen
zwichen den genannten Antalten in zweckmäßiger Weie zu ver-
mitteln und die Einheit in der Thätigkeit derfelben aufrecht zu
erhalten.

S. 2.
Die Kommiion it zujammengeeßt aus Veriretern des Mi-

niteriums für Handel und Gewerbe, des Miniteriums der öffent-
lichen Arbeiten und des Minitermms der geitlichen, Unterrichts-
und Medizinal-Angelegenheiten. *)

Die betheiligten Miniter ernennen aus den in 8. 2 bezeich-
neten Vertretern den Vorißenden der Kommiion. Derelbe be-
ruft die Kommiion nach Bedtrfms, bezw. auf Antrag eines der -
Mitglieder.

4.Z.
DieAufgaben der Kommiion ind, für den Zuammenhangin der Thätigkeit der Antalten Sorge zu tragen, die Veruch5-

arbeiten einer jeden und die dabei zu verfolgenden wienchaft-
lichen und techni&lt;en Zwecke zu überwachen, die auf Grund
Diejer Ueberwachung erforderlich cheinenden Anordnungen bezüg-
lic) der Handhabung der Veruchsarbeiten und der Gechäfte zu
treffen und diejenigen Aufträge, welche von Staatsbehörden an
die Verjuchstellen gehen, denelben zu vermitteln, bezw. die
Präüfungs5reultate den Behörden zuzutellen. **)

I.
Die Neglements und Intruktionen für die. Vorteher der -

Anjtalien werden auf Grund der Vorchläge der Kommiion von
den bethäiligte.: Minitern erlaen.

8. 6.Dehufs Ausübung der Kontrole über die Gef;chäftsthätigkeit
der Vorteher it von jedem derelben am Schlue jedes Viertel-

*) Die Kommiion beteht gegenwärtig aus:dem Miniterialdirektor, Wirklichen Geheimen Ober- Regierungs-
Rath Schult als Vorigenden;

dem Geheimen Ober-Baurath Schwedler und
dem Geheimen Bergrath Dr. Wedding,

Vertretern des Miniteriums der öffentlichen Arbeiten,
dem Geheimen Ober-Regierunc 3=-Rath Dr. Wehrenpfennig,

Vertreter des Miniterinms der geitlichen, Unterrichts= und
Medizinal=-Angelegenheiten;

dem Geheimen Ober„Regierung8-Rath Mosler,Vertreter des Miniteriums für Handel und Gewerbe.
**) Die Adree der Aufichtskommiion it: Berlin W., Wilhelms

firaße 80.
1868. iO &gt;
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jahres ein Bericht über die empfangenen und vollzogenen Auf-
träge, jowie am Schlujje jedes Jahres ein eingehender Jahres-
bericht über die Gejammtthätigkeit der Antalt unter Hervorhe-
bung der hauptjächlichten wienchaftlichen und praktichen Exr-

gebmje an die Kommijjion zu ertatten. Auf der Grundlage
dieer Berichte jowie der perfönlihen in den Veruchsantalten
vorzunehmenden Reviionen ertheilt die Kommiion ihre Anwei-
ungen in Betreff der Handhabung der Veruchsarbeiten, bezw.
beantragt die Kommijjion bei den betheiligten Minitern die etwa
wünjchenöswerth j&lt;einenden Aenderungen der betehenden Regle-ment3 und Iutruktionen.

S. 7.
Um die Thätigkeit der VerjuchSanjtalten in lebendiger Be-

ziehung mit dem prattichen Leben zu erhalien, wird die Kom-
mijjion von Zeit zu Zeit eine Konferenz von Sachvertändigen
aus den Kreijen der Indutriellen und Techniker berufen und in
Gemeinchaft mit denelben berathen, in wie weit die Antaltennach ihren bisherigen Leitungen den "getellten Aufgaben genügen
oder welche Wege zur volljtändigeren Löung derelben eimzu-
Ichlagen jind.

. 3.

Vorchläge, welche die Kommiion in Betreff der Verände-
rung bezw. Erweiterung der Einrichtungen der VeruchSanjtalten
owie der Vervolltändigung bezw. des Wechels m ihrem Per-onale glaubt machen zu müen, jurd demjenigen Miniter zu
überreichen, zu deen Verwaltung die Hochchule, mit welcher die
Veruchstation verbunden ijt, gehört. An diejelbe Stelle jindBechwerden über die Ganbhabrng der VeruchöSarbeiten zu rich-
ten, wenn die Weijungen der Kommiion an die Vorteher der
Stationen erfolglos bleiben.

Die Tarife, jowie dir Vorchriften für die Benmung doveKöniglichen technichen Veruchsautalten tellt die Kommiion et.
8. 9.

Aufträge, welche von Reich3- oder Staatsbehörden den Ver-
uchöSantalten zugehen ollen, ind mit Ausnahme jedoch derjeni-
gen, welche fich auf die Streitigkeiten über die gelieferten Cemente
beziehen, und welche dem Vorjteher der Prüfungstation für
Baumaterialien mit dem Vermerke „chleunige Sache“ direkt ein-
zureichen ind, an die Adree der Kommiion zu richten. Die
Kommiion übermittelt an die Vorteher die Aufträge und läßt
nac&lt; Erledigung derelben die Reultate der tattgehabten Prü-
fung den betreffenden Behörden zugehen.

?ar
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Auf beonderen Wunj&lt; von Behörden könmen mit Geneh-
migung der Aufjichtskommijion fortlaufende gleichartige Anträge
unmittelbar an die Vorteher der BerjuchSanjtalten gerichtet
werden.

Die zu den Aufträgen gehörigen Prüfungsgegentände ind
in der Regel direkt an die betreffende VerjuchSanjtalt abzuenden.

. 8. 10.

Solc&lt;e von Privaten ausgehende Anträge, welche auschließ-
lich Veruche im allgemein wienchaftlichen und technichen
Interee bezwecken, ind ebenfalls an die Kommiion zu richten,
welche über deren Behandlung Bechluß zu faen hat.

„Berlin, den 27. Dezember 1887.
Der Miniter - Der Miniter

der bffentlichen Arbeiten. der geittlichen 2c. Angelegenheiten.
Maybach. von Goßlen.-=

Der Miniter für Handel und Gewerbe.
In Vertretung: Magdeburg.

VU. I. 14009. M. d. g. A.
14754. H. M.
TIL. 20219. IIa. 18111. IL. 6366 M. Dd. 8. A.

86) Reglement für die Königliche mechani&lt;-technic&lt;he
Veruchöantalt, die Königliche hemich-tec&lt;hm&lt;e Ver-
juc&lt;5antalt und die Königliche Prüfungstation für

Baumaterialien zu Berlin.
S. 1.

Die Königliche mehanich-te&lt;hnic&lt;e Veruch öantalt zur
Prüfung der FetigkeitSeigenchaften von Metallen und anderen
Stoffen, mt Ausnahme der Baumaterialien, it mit der technichen
Hochchule zu Berlin verbunden und dem die leztere beaufichti-genden Miniter untertellt.

Sie hat die Aufgabe, Veruche im allgemein wijjenchaft-
lichen und öffentlichen Interee anzutellen und auf Grund von
Aufträgen der Behörden und Privaten Materialprüfungen aus-
zuführen.

Mat der mechanich -tehnic&lt;hen Veruchsantalt it eine Ab-theilung für Papierprüfungen verbunden.
Die Königlihe &lt;emic&lt;h-te&lt;hniche Veruch5antalt zur

Unteruchung von Eien, anderen Metallen und Materialien it
mit der Bergakademie zu Berlin verbunden und dem die lektere
beauffichtigenden Miniter untertellt. Sie hat die Aufgabe, Ver-
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fuche im allgemein wienc&lt;haftlichen und öffentlichen Interee
anzutellen und auf Grund von Aufträgen der Behörden und
Prwaternt &lt;emijche Prüfungen auszuführen.

Veit der &lt;emic&lt;-tehnic&lt;en VerjuchsSantalt it eine Abtheilung
für Tintenprüfung und eine zweite Abtheilung für Hertellung
von Schliffen für mikrojkopiche Unterjuchungen verbunden.Die Königliche Prüfungsfiation für Baumaterialien
zur Unierjuchung der Fetigkeit und anderer Eigenchaften von
gebrannten und ungebrannten küntlichen Steinen, owie Bruch-
jteinen, Cementen, Kalken, Gipfen, Röhren und anderen Bau-
materialien it mit Der technichen Hochchule zu Berlin verbunden
und dem die letztere beaufjichtigenden Miniter untertellt. Sie
hat die Aufgabe, Prüfungen in Bezug auf Fetigkeit und ontige
Eigenc&lt;aften der Baumaterialien auf Grund von Aufträgen der
Behörden und Privaten auszuführen und Verjuche im allgemein
wienchaftlichen und öffentlichen Interee anzutellen.

S. 2.
Um den Zufammenhang der drei Verfuchsantalten unter-

einander zu erhalten, die Arbeiten derelben zu kontroliren und
Die für fie eingehenden Aufträge der Behörden zu vermitteln, it
von den betheiligten Minitern die Kommijjion für die Beauf-
jichtigung der technichen Veruchöantalten eingefeßt.

S. 3.
Die an der Spiße der mechanich-techmnchen Veruchsantalt

und der Prüfungstation für Baumaterialien tehenden Vorteher
werden von dem die tehmc&lt;e Hochchule beauffichtigenden Miniter
ernannt.

Der an der Spiße der &lt;emich-te&lt;hmjchen Veruchsanjtalt
tehende Vorteher wird von dem die Bergakademie beaufichti-
genden Miniter ernannt.*)

S. 4.
Ueber alle auf den Etat der Antalten, die bei denelben be-

I&lt;äftigten Peronen, die benußten Räumlichkeiten, owie auf
generelle Anordnungen und Intruktionen bezüglichen AÄngelegen-
heiten haben die Vorteher durc; die Vermittelung des Rektors
der Hochchule bezw. des Direktors der Bergakademie an den
zutändigen Miniter zu berichten und gleichzeitig Abchrift dieer
Berichte der Auffichtskommiion mitzutheilen.

n Gegenwärtig it Vorteher der mechanich=-te&lt;hni&lt;en Veruchsantalt
der Ingenieur A. Martens, der Prüfungstation für Baumaterialien Dr.
Böhme, der &lt;Hemich=tehnichen Veruchsantalt Profeor Dr. Finkenexr.
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8. 5.
Ueber alle eitens einer Antalt empfangenen Aufträge. und

ausgeführten Prüfung5veruche hat jeder Vorteher am Schluijje
eines Vierteljahres einen Vierteljahresbericht und am Schlue
eines vollen Jahres einen eingehenden JahreSbericht unter Her-
vorhebung der hauptächlichten wienchaftlichen und praktichen
Ergebnie der Aufichtsfommiion zu ertatten. Abchrift dieer
Berichte geht durch den Rektor der Hoch&lt;ule bezw. durch den

1Direktor der Bergafademie an den zutändigen Miniter.
S. 6.

| Die Vorteher ind ermächtigi, über die der Veruchsantalt
überwieenen Mittel innerhalb der Grenzen des Ctats und ür
die in demelben bezeichneten Zwecke felbjtändig zu verfügen.
Zahlungsanweiungen für die mechanich-te&lt;hniche Verjuchsanjtalt
und für die Prüfungstation für Baumaterialien ind von den be-
treffenden.Vortehern. auf: die Kae der technichenHochchule, jedoch
unter Gegenzeichnung des Syndikus derelben, auszujtellen. Die
Zahlungsanweijungen für die &lt;emich-techniche VeruchSantalt
erfolgen von dem Direktor auf Grund der von dem Vorteher
zu becheinigenden Belege an die Kae der Bergakademie.

Die Vorteher haben die Vorchläge für die durd) den Ctat
'bereit zu tellenden Mittel für ihre Antalten alljährlich jo rüh-
zeitig zu machen, daß ie gleichzeitig mit den Ctat5Sanmeldungen
der techni&lt;en Hochchule bezw. der Bergafademie dem zutändigen
Minijter vorgelegt werden können.

ew - = 2 =-- + = min ei

(.

- Die Vorteher haben die Anträge auf. Antellung bezw. Kün-
Digung der Aitenten und Chemiker durch den Rektor bezw. den
Direktor an denzutändigen Miniter einzureichen. Der Vorteher
der mechanich -tehnichen VeruchSantalt it befugt, auch frei-
willige Hilfsarbeiter zu der Bechäftigung in dieer Antalt zuzu-
laen. Dieelben jind den Vorchriften diees Neglements in
allen Punkten unterworfen. Sie haben die ihnen vom Vorteher
überwieenen Arbeiten zu erledigen, ohne auf Berücjichtigung ihrer
beonderen Wünche Anpruch zu haben. Jedoch wird ihnen ihun-
licht Gelegenheit gegeben, ich mit allen Zweigen der Aufgaben
der Antalt befannt zu machen. Die freiwilligen Hilfsarbeiter
müen die Verpflichtung einer mindetens drei Monate dauernden
Thätigkeit eingehen. Eine Honorirung ihrer Thätigkeit findet der
Regel nach nicht tait.

S. 8.
Alle Aufträge, welche von Reich8- oder Staatsbehörden zur
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Antellung von Unteruchungen für eine der Anjtalten ergehen, mit
Ausnahme jedoch derjemgen, welche i) auf die Streitigkeiten
über die Qualität der gelieferten Cemente beziehen und welche
dein Vorteher der Prüfungstation für Baumaterialien mit dem
Vermerke.„jchleunigeSache“.direkteinzuchi&gt;kenind,Jollendurch

-
1die Vermittelung der Kommiion an den Vorteher der Antalt

gerichtet werden. Sind ie irrthümlich an ihn direkt adreirt, jo
hat er dieelben zunächt der Kommiion vorzulegen, ohne jedoch
in c&lt;leunigen Fällen den Anfang der Prüfungen hinauszuchieben.

Die zu den Aufträgen gehörigen Prüfungsgegentände find
in der Regel direkt an die betreffende VeruchSantalt abzuenden.

8. 9.
Alle von Priwaten ausgehenden Aufträge jind an den Vor-

teher der betreffenden Antalt direkt zu richten. *)
S. 10.

Sind die an den Vorteher der mechanich-tehmc&lt;en Ver-
juchsantalt bezw. den Vorteher der. Prüfungstation für Bau-
materialien gefangenden Aufträge der Art, daß durch diejelben
owohl eine mechaniche als eine &lt;emiche Unteruchung verlangt
wird, o it der Vorteher verpflichtet, dem Vortande der &lt;hcmil&lt;-
technichen Veruchsantalt den der letzteren zugehörigen Theil des
Auftrages unter Beifügung der betreffenden Prüfungstücke ofort
zugehen zu laen.

Desgleichen it der Vorteher der &lt;emich -tec&lt;hnichen Ver-
uchSantalt, wenn die an ihn gelangenden Aufträge der Art jind,
daß durch dieelben jowohl eine mechaniche als eine &lt;emiche
Unteruchung verlangt wird, verpflichtet, dem WVortande der
mechanich -technichen VeruchSantalt bezw. der Prüfungstation
für Baumaterialien den den letzteren zugehörigen Theil des Auf-
irages unter Beifügung der betreffenden Prüfungstücke ofort zu-
gehen zu lajen.

Daß dies gechehen, it von den betreffenden Vortchern in
dem Vierteljahresberichte (8. 5) nachzuweiten.

S. 11.
Dice Vorteher ind verpflichtet, oweit es ich ohne erhebliche

Betriebstörung erreichen läßt, die von Reich8- oder Staatsbe-

*) Die Adree des Vortehers der Königlichen mechanic&lt;=technichen
Verfuüchsaniali und des Vortehers dex Kömglichen Prüfungstation für
Baumaterialien it:

„Charlottenburg, te&lt;hni&lt;e Ho&lt;&lt;hule“,
Diejenige des Vortehers der Königlichen &lt;emich=tehnichen Veruchsanjtalt :

„ZVerlin N., Invalidentraße Nr. 44.“ 
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hörden gegebenen Aufträge vor den Privataufträgen zu erledigen
und die Ausführung der letzteren in geordneter Reihenfolge vorzu-
nehmen, o daß der ältere Auftrag den jüngeren möglicht vor-
aufgeht. Sollte die Innehaltung vortehender Vorchrift erheb-
liche Abweichungen erleiden müen, o it hierüber der Kommijion
fofort Bericht zu ertatten und von deren Entcheidung dem
Antragteller Miütheilung zu machen.

8. 12.
Die Vorteher haben der Kommiion Anzeige zu machen,

weint ie wegen Ueberbürdung des arbeitenden Peronales oder
der Machinen oder aus anderen Gründen Aufträge zurückweien,
oder den Beginn der Ausführung auf länger als zwei Monate

--

verchieben müjien.
S. 13.

Die Vorteher führen die Korrepondenz mit den privaten
Auftraggebern. Mit den Reich8- und Staatsbehörden, von welchen
ihnen Aufträge durch die Kommiion zugegangen jind, dürfen
dieelben zur Abkürzung des Gechäftsganges inoweit direkt
korrepondiren, als noch Zwichenvertändigungen zur Erledigung
der getellten Aufgaben erforderlich ein ollten. Sie tellen die
Zeugnie über die vollzogenen Prüfungen aus und übergeben
dieelben ammt der Gebührenrechnung, wenn die Auftraggeber
Reich5- 1mnd Staatsbehörden ind, an dieKommijjion zur weiteren
Beförderung. Die Reich8- und Staatsbehörden werden bei Zu-
endung des Zeugnies und der Gebührenre&lt;hnung von der
Kommijion aufgefordert, den Kotenbetrag an die betreffende
Kae zu zahlen.

Aufträge von Reich8- und Staatsbehörden, welche ich auf
die Streitigkeiten über die Qualität der gelieferten Cemente bi=
ziehen, ind dem Vorteher der Prüfungstation für Baumaterialien
mit dom Vermerke „chleunige Sache“ direkt einzujenden und denm=-
nächt von dem Letzteren aud) direkt zu erledigen. Prwaten Auf-
traggebern werden die Prüfungszeugnie direkt zugeandt. Die
Gebühren werden in der Regel von der Veruchsanjtalt einge-
zogen und nur bei kleineren Beträgen unter Nachnahme erhoben.
Die Betrüge find portofrei an die Kae der Königlichen
technichen Hochchule in Charlottenburg bezw. LvezRglich ver
Königlicheit &lt;emich&gt; technichen Veruchsautalt an die Kae
5er Küniglichen Bergakademie zu Berlin, N. Juvalidentrafe
Kr. 44, einzuenden.

S. 14.
Die Vorteher führen je ein Dientiegel und einen Dient-
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jtempel; beide haben in der Mitie deit preußichen Adler und in
der Beripherie die Umchrift:

„Mechanij&lt;-te&lt;hnij&lt;e VeruchSanjtalt, Königliche techmjche?
Hoch&lt;ule Berlin“,

bezw.
„Shemiich -te&lt;hnic&lt;e BVeruchöSanjtalt, Königliche Borg-
afademie Berlin“,

und
„Prüfungstation für Baumaterialien, Königliche techniche
Hochchule Berlin“. |

Die an die Neich5- und Staatsbehörden gehenden Prüfungs3-
zeugnie werden mit dem Dientjiegel verehen, die übrigen Zeug-
nijje und Urkunden werden abgetempelt. Dientbriefe werden
mit Marken, die mit dem Dientiegel gepreßt jind, verchloen.

ZS. 15.
Alle Rechmmgen, welche Ausgaben für die mechanij&lt;-iech-

niche Veruchsantalt und die Prüfungstation für Baumaterialien
betreffen, werden von dem Vorteher mit Richtigkeits- oder Jnven-
tariation5-Becheinigung verehen und nach erfolgter Mitzeichnung
durch den Synditus von der Kaje der techmjc&lt;en Hochchuleezahlt.Diejenigen Rechnuugen, welche Ausgaben für die &lt;emich-
iec&lt;hniche VeruchSanjtalt betrefen, werden von dem Vorjteher
mit Richtigkeit8- oder Inventariations- Bejcheinigung verehen uindnach erfolgter Anweiung dur) den Direktor von der Kaje der
Bergakademie gezahlt.

8. 16.
Bei den von Privaten ausgehenden Aufträgen haben jich

die von den Vortehern auszuertigenden Prüfungszeugnie aufAngabe der wienchaftlichen Reultate zu bejchräntfen, welche
ich bei der Unteruchung ergeben haben. eber jene Refuliate
hinaus dürfen ohne beondere Genehmigung der Königlichen Auf-
jichtskommiion keinerlei Aeußerungen über die Brauchbarfeit des
Prüfungsgegentandes für betimmte praftijche Zwecke hinzuge-
fügt werden.

Den Vortehern it os unteragt, jonjtige Gutachten auf
Antrag von Privaten zu ertatten.

8. 17.
Der Vorteher jeder VerjuchSantalt wird bei kürzerer BVer-

hinderung durch; den älteten Ajijtenten bezw. Chemiker vertreten.
Im Falle eines Urlaubes oder einer jonjtigen längeren Gefjhäfts-behinderung wird dic Stellvertretung auf feinen dem Rektor !bezw.
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Direktor zu übermittelnden Vorchlag dur&lt; den zutändigen
Miniter geordnet. .

S. 18.
Der Rektor der technichen Hochchule it berechtigt, den

Arbeiten der mechanijch-technichen Veruchöantalt und der Prü-
ungstation für Baumaterialien jederzeit beizuwohnen und den
Vorteher zu Schauverjuchen für die Studirenden der letien
Semejter zu veranlaen.

Die Anzahl der jedesmal zuzulaenden Perjonen, die Zeit
und der Umfang der Veruche werden von dem Vorteher betimmt.

S. 19.
Die Zulaungsberechtigungen von anderen für die Bejich- .

tigung einer der BVerjuchSanjtalten ich interejirenden Perjonen,
imsbejondere von Fachgenoen werden von dem betreffenden Vor-
teher mit Zutimmung des Rektor3 bezw. Direktors geordnet.

Der Vorteher jeder Anjtalt hat die auschließliche Leitung
der in derelben vorzunehmenden Arbeiten. Er bejtimmt die
Reothenfolge der Verjuche, owie die Machinen und Apparate,
welche zu denelben benußt werden jollen. Er it dafür verant-
wortlich, daß zur Sicherung der in der Anjtalt bechäftigten oder
zujchauenden Perjonen die erforderlichen Schußmaßregeln getroffen

"werden. Die Ajijtenten, Chemtker, Gehilfen und Arbeiter haben
den Weiungen, die er ihnen kraft einer Beugmie als Vorge-
ehter und Leiter der Veruche ertheilt, unbedingt Folge zuleiten.

S. 21.
"Die Vorteher häben das Dientgehemmnis zu wahren und

- dürfen weder mündlich noch chriftlich über die angetellten Wer-
juche und ihre Reuliate an Unberufene Mittheilung machen.

Die Aijtenten, Chemiker und Gehilfen find bei dem Eintritte
in ihren Dient auf das Dienutgeheimnis von ihnen beonders
hinzuweijen (vergl. 8. 22).

S. 22.
Die Aitenten und Chemiker werden m der Regel auf dret-

monatliche Kündigung engagirt, doch it in dem mit ihnen abzu-
chließenden Dientvertrage ausdrücklich hervorzuheben, daß Ver-
legung des Dientgeheimnijjes oder grobe Pflichtverlezung den
Vorteher zur ofortigen Entlaung berechtigt. Der Umfang der
einem jeden Aiienten bezw. Chemiker zuzuweienden Gechäfte
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Rektor3 bezw. Direktors an den Miniter zu richten.
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&amp;. 23.
Den Aitenten und bezw. den Chemikern it es unteragt,

in den Räumen der Veruchsantalt ohne Auftrag des Vortehers
BVerjuche anzutellen."Die für dic Veröffentlichungen geeigneten“ Ergebmje der
VeruchSantalten werden vorbehaltlich der Genehmigung der Auf-
traggeber in dem amtlichen Organe der Königlichen Aufichts-
kommiion, den „Mäattheilungen aus den Königlichen Veruchs-
antalten zu Berlin“*) veröffentlicht.

Die Aijtenten und Chemiker bedürfen zur Abfaung von
Berichten, Zeichnungen und Mittheilungen über die Verjuchsan-
talten, oder zur Abhaltung von öffentlichen Vorträgen über die-
jelben der Genehmigung des Vortehers.

S. 24.
Die Aitenten und Chemiker haben während der Herbt-

ferien Anpruch auf einen je vierwöchentlichen Urlaub, der jedoch
nicht gleichzeitig angetreten und nach den Bedürfnijen der Antalt
verfürzt werden kann. Zu anderer Zeit kann ihnen der Vor-
jiteher bis zu 8 Tagen Urlaub erthailen. Ein längerer Urlaub
vedarf der Genehmigung des Miniters.

S. 25.
Die an den Antalten bechäftigten Gehilfen und Arbeiter

werden von dem betreffenden Vorteher, und zwar in der Regel
mit 14tägiger Kündigungsfrit, angenommen. Der Vorteher kann
ihnen ohne Kürzung des Lohnes Urlaub bis auf drei Tage
ertheilen. Bechwerden über die Afijtenten, Chemiker oder Mit-
gehilfen und Mitarbeiter haben ie an den Vorteher zu richten.
Das Recht ofortiger Entlaung im Falle grober Pflichtwidrigkeit
it bei dem Eingehen des Arbeitsverhältnijes eitens des Vor-
jtehers vorzubehalten.

S. 26.
Die von Privaten und Behörden zu zahlenden Gebühren

werden nach Maßgabe der aufgewendeten Zeit, der verbrauchten
Materialien nnd der Abunußung der Apparate berechnet. = Die
Tarie, owie dic Vorchriften für die Benutzung der Veruchs8-
antalten werden durch dir Kommiion fetgetellt. Für umfang-

*) Die „Mittheilungen“ ercheinen unter der Redaktion des Geheimen
Bergraths Dr. Wedding (Berlin W., Genthinertraße 13, Villa C) bei
Julius Springer in Berlin (N., Monbijouplatz 3) in jährlich 4 his 8
regelmäßigen und ciner nach dem Bedürfnie fich vichtenden Zahl von Er=
gänzungsheften eit dem Jahre 1883.
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reiche Prüfungen können gegen den Tarif ermäßigte Sätze mit
Genehmigung der Aufic&lt;htskommiion vereinbart werden.

Berlin, den 27. Dezember 1887.
Der Muüniter Der Miniter

der öffentlichen Arbeiten. der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Maybad. von Goßler.

Der Miniter für Handel und Gewerbe.
In Vertretung: Magdeburg.

VU. I. 14009. M. d. g. A.
14754. H. Min.
Il. 20219. ITa. 18111. I 6366. M. dD. 8. A.

87) Wiederholung der Diplom-Prüfung bei der König=
lien technichen Hochc&lt;hule zu Berlin.

" Beilin,„den 11. April 1888.Auf den Bericht“ vom 28: März d. JI. erwidere ic&lt;ß Ew.
Hoc&lt;hwohlgeboren, daß nac&lt; 8. 18 der Vorchriften über die
Diplom= Prüfung bei der hieigen Kömtglichen techmchen Hoch-chule vom 6. -Jamiar d. J.*) die betreffende Prüfung5-Kom-mijion befugt it, bei-nur- teilweier Wiederholung der Haupts-
prüfung, die Wiederholung nicht ert in einer der nächten Prüs-
fungsperioden, ondern, nach ihrem Befinden, nach einem
kürzeren Zeitabchnitte zu getatten.

Der Diplom-Prüfungs-Kommiion für Abtheilung 11 muß
hiernac&lt;ß die Entchließung auf das anbei zurücfolgende Gejuchdes Kandidaten des Sciffsbaufaches N. vom 11. März d. IJ.
überlaen werden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
A Im Auftrage: Greiff.

n

vcn Rektor der Königlichen technichen Hochchule,
Herrn Profeor Meyer Hochwohlgeboren zu
Charlotienburg.

VU. IL 11030.

88) Ausjc&lt;hreiben wegen Bewerbung umFelix Mendels5-
john-Bartholdy-Staats-Stipendien für Muiker.

(Centralbl. pro 1887 Seite 334.)
Am 1. Oktober cr. kommen zwei Stipendien der Felix Men-

del8john- Bartholdy ichen Stiftung für befähigte und trebame
*) Centralbl. pro 1888 Seite 176.
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Muiker zur Verleihung. Jedes derelben beträgt 1500 Mk.
Da53 eine ijt für Kompomten, das andere für ausübende Ton-
künjtler betimmt. Die Verleihung erfolgt an Schüler der in
Deutjchland vom Staate ubventionirten muikalichen

- AusSbildungs5-Intitute, ohne Unterchied des“ Alters8,“des
Gechlechtes, der Religion und der Nationalität.

Bewerbungsfähig yt nur Derjenige, welcher mindetens ein
halbes Jahr Studien an einem der genannten Intitute gemacht
hat. Ausnahmsweie können preußijhe Staatsangehörige, ohne
daß jie diee Bedingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen,
wenn das Kuratorium für die Verwaltung der Stipendien auf
uft eigener Prüfung ihrer Befähigung fie dazu für qualifizirterachtet.

Die Stipendien werden zur Fortbildung auf einem der be-
treffenden, vom Staate ubventionirten Intitute ertheilt, das
Kuratorium it aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern
nac&lt;4 Vollendung ihrer Studien auf dem Intitute ein Stipendium
für Jahresfrit zu weiterer Ausbildung (auf Reien, durc&lt; Beuch
auswärtiger Intitute 2c.) zu verleihen.

Sämmtliche Bewerbungen nebt den Nachweien über die
Erfüllung der oben gedachten Bedingungen und einem kurzen,
jelbjtgejc&lt;riebenen Lebenslaufe, in welchem bejonders der Studien-
gang hervorgehoben wird, ind nebt einer Becheinigung der
Reife zur Konkurrenz durch den biSherigen Lehrer oder dem Ab-
gangszeugnijje von der zuleßt beuchten Antalt bis zum 1. Juli cr.
an das unterzeichnete Kuratorium -- Berlin W., Wilhelmjtraße
Nr. 70a -- einzureichen.

Den Bewerbungen um das Stipendium für Komponijten
ind eigene Kompoitionen nach freier Wahl, unter eidestattlicher
Vericherung, daß die Arbeit ohne fremde Beihilfe ausgeführt
worden ijt, beizufügen.

Die Verleihung des Stipendiums für ausübende Tonkünjtler
erfolgt auf Grund einer im September cr. in Berlin durc&lt; das
Kuratorium abzuhaltenden Prüfung.

Berlin, den 1. April 1838.
Das Kuratorium für die Verwaltung der Felix

Mendelsfohn-Bartholdy-Stipendien.
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[72. Gymnaial- 2e. Lehcantalten.
89) Wendicher Sprachunterricht am Gymnaium zu

KottbusS.
Ueber die Einführung des wendichen Sprachunterrichtes an

dem Gymnaium zu Kottbus, Regierungsbezirk Frankfurt, und
die Verhältnie, welche hierzu Veranlaung gegeben haben, jind
in dem Centralblatte pro 1859 Seite 517, 1867 Seite 431 und
668, 1871 Seite 223 Nachrichten veröffentlicht worden.

Bei dem Beginne diees fakultativen Unterrichtes im Herbjte
1856 nahmen 129 Schüler des Gymnaiums an demelben theil.
Wie zu erwarten tand, blieb die Zahl der Theilnehmer nicht
auf dieer Höhe, ondern tellte ich längere Zeit hmdurc&lt; auf
90 bis 100. Dann verminderte ich, vorübergehende Sc&lt;hwan-
kungen abgerechnet, die Frequenz mehr und mehr; ie betrug im
Winter 1864/65 = 47, im Winter 1870/71 = 31, im Scul-
jahre 1883/84 = 25, ankdann auf durc&lt;chmttlich 9, und eit
vem Winter-Semeter 1886/87 auf 5 bis 7 Schüler herab.

- Der wefentlichte Zwe&gt; der Einrichtung: Theologen - Gele-
genheit zur Erlernung der wendichen Sprache zu geben, erweit
ih nunmehr als erfüllt, da eine Anzahl von der wendichen
Sprache mächtigen Kandidaten der Theologie no&lt;; vorhanden
it, hauptächlich aber, weil die wendic&lt;en Gemeinden bei der
Wahl ihrer Geitlihen die Kenntnis der wendichen Sprache
nicht mehr als.-Bedingung-tellen. &lt;&lt; ig

-...Auch auf. .anderen Gebieten it..das Bedürfnis fortgefallen.
Der Arzt eignet ich die nöthige Fertigkeit für den Verkehr mit
den älteten Leuten wendicher Dörfer auf praktichem Wege an,
und wenn es auch im Verkehrsleben für den Kaufmann, der einen
offenen Laden hat, nöthig ein mag, der wendichen Sprache mächtig
zu ein, o wird doch an die in die Lehre treienden Commis
nur noch elten die Forderung der Kenntnis dieer Sprache getellt.

Unter dieen Verhältnien hat der Herr Minijter der geit-
lichen 2c. Angelegenheiten mittels Verfügung vom 13. Februar
1888 genehmigt, daß der wendiche Unterricht am Gymnajium
zu Kottbhus vom 1. April 1888 ab im Wegfall komme.

90) Verwendung von fehlerfreiem und dauerhaftem Pa=
pier zum Drucke von Programmen der höheren Lehr-

antalten.
Berlin, den 3. März 1888.

Im Hinblicke darauf, daß hie und da zu den Programmen
der höheren Lehrantalten noc&lt; Papier verwendet wird, welches,
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dem Lichte und der Luft ausgeeßr, "eiht vucbt, theile ich die
anliegende, an „ie Kuratorien der Unweritäten 2c. gerichtete Ver-fügung vom Januar d. IJ. -- U. 1. 3836 -- *) dem Könmig-
lichen Provinzial- Schulkollegium zur KenntnisSnahme unter dm
Auftrage mit, bei der Durchjicht der alljährlich ercheinenden Pro-
gramme auch diejen Punkt genau zu beachten.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
- Im Auftrage: Greiff.

An
imamtliche Königliche Provinzial=

Schulkollegien.
VU. 11. 244.

91) Anrechnung der an einer höheren Privatlehranytalt
als Probejahr zugebrachten Lehrthätigkeit bei Berech-
nung der Dientzeit der Lehrer an den höheren Unter-

richtsantalten.
Berlin, den 21. April 1838.

Behufs Vermeidung etwaiger Zweifel bei Fettellung der
Penjion von Lehrern der höheren Lehrantalten mache ich das
Königliche Provinzial=Schulkollegium darauf aufmerkam, daßdie Betimmung des 8. 14 Nr. 5 des Penionösgefezes vom 27.März 1872, wonach dei Berechnung der Dientzeit der Lehrer an
den höheren Unterrichtsantalten die Zeit in Anrechnung kommi,
während welcher diejelben das vorgej&lt;riebene Probejahr abge-
halten haben, auch auf die von mix als Probejahr anerkannte,
aun eimer höheren Prwatlehranjtalt zugebrachte emjährige Lehr-
ihätigfeit Anwendung zu inden hat.

Der Mmiter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanns.

An
jänuntliche Königliche Provinzial=

Schulfkollegien.
VU. I. 1026.

92) Benennung eines Gymnaiums.
(Centralbl. pro 1886 Seite 372.)

Seine Majetät der König haben Allergnädigt geruht, durc
Allerhöchte Ordre vom 8. April 1838 dem neu errichteten taat-
lichen Gymnaium zu Frankfurt a. Main die Bezeichnung „Kaier-
Friedrichs-Gymunaium“ beizulegen.

*) Centralbl. pro 18838 Seite 171.
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93) Reviion des evangeli&lt;en ReligionsSunterrichtes
in den höheren Lehrantalten und den Seminaren durc
die Generaluperintendenten owie des katholichen Re-
ligionöSunterrichtes durch die tatholic&lt;hen Bichöfe oder

deren Vertreter.
Berlin, den 3. Mai 1888.

Ich habe bemerkt, daß den Königlichen Provinzial-Schul-
kollegien ein 1o wichtiger Vorgang, wie die Revijion des evan-
gelichen ReligionsSunterrichtes in den höheren Lehrantalten und
den Seminaren durch den Generaluperintendenten der Provinz,
nicht jelten unbekannt bleibt.

Umden hieraus enttehenden Unzuträglichtfeiten zu begegnen,
veranlae ich die Königlichen Provinzial-Schulkollegien, den Di-
reftoren und Rektoren ihres Verwaltungsbezirkes, bei welchen der
Generaljuperintendent vor Eintritt in. ihre Anjtalt jedeSsmal jich anmelden wird, die unverzügliche Anzeige des Bevo-tehens einer
derartigen Reviion aufzugeben. Desgleichen it den Direktoren
und Rektoren zur Pflicht zu maden, „den Königlichen Provinzial-
teirichtes zu berichten, wenn die Ergebmije derelben von Wich-
tigkeit für die Auffichtsbehörde cheinen, insSbejondere aber der
Letzteren, falls die Neviion mit einer protokollirten Beprechung
ihren AbAbchlußgefundenhat, Abchrift diejes Protofolles einzu-jJenden.

-VortehendeBetimmungen ind in gleicher Weie auch bei
etwaigen Reviionen“ des katholichen- Religionsunterrichtes durch
die fatholichen Bichöfe oder deren Vertreter in Anwendung zu
bringen.

Der Mäianijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
ammtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien.

VU. 11. 723.

94) Sicherung der zwe&gt;dmäßigen Verwendung des etats-
„mäßigen Baufonds bei den höheren Lehrantältemn.

Boen, den 22. Februar 13883.
Es it in neuerer Zeit mehrfach beobachtet worden, daß über

den etatömäßigen Baufonds der Lehrantalten uneres Amtsbe-
reiches alSbald nach Begum des Rechmmugsjahres zu Gunjten
minder dringender Bauausführungen verfügt und hierdurch die
Möglichkeit genommen wurde, die Mittel zur Beeitigung hervor-
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OE dringender Baumängel aus der Antaltskae bereit zutellen.
Zur Verhütung derartiger Vorfommnmnie wird betimmt, daß

vor Beginn eines neuen Rechnungsjahres die Herrn Direktoren
der uns untertellten Antalten uns einen Vorchlag über die Ver-
wendung der etatsmäßigen Baufonds einzureichen haben und mur
die in ven von uns demnächt fetgetellten Bauplan aufgenom-
menen Bauarbeiten zur Ausführung bringen dürfen.

In dem Berichte it anzuzeigen, welcher Betrag mit Hinzu-
rechnung etwaiger Erparmie für bauliche Zwecke verfügbar ein
wird, und odann zu erörtern, ob an den aus Antaltsmitteln
zu unterhaltenden Gebäuden 2c. Mängel hervorgetreten ind, deren
Beeitigung im Interee der Sicherheit des Gebäudes oder der
vasfelbe benutzenden Peronen erforderlich ercheint. Nur oweit
hierfür die Mittel nicht zu verwenden ind, ind andere Bauaus8-
führungen 2c. m Vorchlag zu bringen.

Bei der Vertheilung des Baufonds it ferner davon auszu-
gehen, daß ein Betrag zur Bezahlung geringfügiger Reparaturen
zur Verfügung des Direktors und ein anderer bis zum Schlue
des RechnungsJjahres für etwa eintretende unvorhergeehene Fälle
rejervirt bleiben muß.

Die Koten der in Vorchlag gebrachten baulichen Ausfüh-
rungen find nur über &lt;lägig anzugeben. Sofern cs beonderer
Kotenanc&lt;läge bedarf, wird dies im einzelnen Falle von uns
angeordnet werden.

Die bei der Auftellung des Bauplanes hervortretenden bau-
iehmjc&lt;hen Bedenken jind dur gelegentliche Rückfragen bei dem
zutändigen KreiSbaubeamten zu erledigen. Falls dies nicht mög-
lich gewejen it, wird dies m dem Berichte beonders hervorzu-
heben fein.

Anträge auf Bewilligung eines außerordentlichen Zuchues
aus Centralfonds für bauliche Zwecke ind pätetens bei Ein-
reichung des Bauplanes vorzulegen und tet8 eingehend zu be-
gründen.

Kömgliches Provinzial-Schulkollegium.
An

jämmtliche Direktoren der Königlichen Gymnaien,
Ncalgymnaien und Schullehrer= und Lehrerin=
neitzSeminare der Provinz und an den Rektor
5es Progymnatiums zu Tremeen.
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IV. Semitare, 2c. BViloöung der Lehrer und
deren perönliche Verhältnie.

95) Aufnahme neuer Zöglinge in die Antalten zu
Droyßig.

(Centralbl. pro 1887 Seite 228.)
Berlin, den 22. Februar 1888.

Die diesährige Aufnahme von Zöglingen in die evangceli-
ichen Lehrerimnen- Bildungsantalten zu Droyßig bei Zeiß wird
in. der erten Hälfte des Monats Augut tatiinden.

- Die Meldungen für das Gouvernanten-Intitut jind
bis zum 1. Juni d. I. unmittelbar bei mir, diejenigen für das
Lehrerinnen-Seminar bis zum 1. Mai d. I. bei ven Kömig-
lichen Regierungen, bezw. zu Berlin bei dem Königlichen Pro-
vinzial-Schulfollegium, anzubringen.

Der Eintritt in die Erziehungsautalt- für evangeliche
Mädchei (Penjionat) daelbt oll in der Regel zu Otern oder
zu Anfang Augut erfolgen. Die Meldungen find an den Semi-
nar-Direktor Schulrath Krißinger zu Droyßig zu richten.

Die Aufnahme- Bedingungen ergeben jich aus den in dem
Centralblatte für die Unterrichts-Verwaltung pro 1885 Seite 723
veröffentlichten Nachrichten über die Anjtalten zu Droyßig, von
welchen beondere Abdrucke eitens der Seminar-Direktion auf
portofreie Anfragen mitgetheilt werden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: ve la Croix.

Bekanntmachung.
VU. IN 348.

96) Verlegung von Prüfungsterminen in pver Provinz
Hejen-Naj)jau.

(Centralbl. pro 1888 Seite 129, 136 und 144.)

In der Provinz Heen-Najau ind für das Jahr 1888
einige Prüfungstermine verlegt worden, und zwar der Termin

1) der Aufnahme-Prüfung bei dem Schullehrer-Seminare zu
Schlüchtern vom 21. September auf den 29. Augut,

2) der Prüfung für Lehrerinnen owie der Prüfung für
Sprachlehrerinnen zu Frankfuri a./M. vom 14. Septem-
ber auf den 30. Augut, und

1888. 27
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3) der Prüfung für Lehrer an Taubitummen- Antalten zu
Frankfurt a./M. vom 12. September auf den 1. Sep-
tember.

ad ÜU. IL 1457.

97) Cmpfehlung der von dem Orgelbauer Dine zu
Berlin hergetellten Orgelwerke zur Anchaffung für die

Uebungszwe&amp;e von Präparandenanjtalten.
Berlin, den 29. März 1888.

(Es it von mir die Frage aufgeworfen worden, ob nicht
für die Uebungszwece von Präparandenantalten, in welchen der
Orgel-Unterricht naiurgemäß nur eim elementarer ein kann, min-
Der fotpielige Orgelwerke zu bechaffen ein möchten.

In Folge deen hat auf Befürwortung des Superreviors
für die Orgelbauten, Profejor5 Danpt hierjelbjt, der hieige,als jolid befannte Drgelbauer Dine ich bereit erflärt, für den
gedachten Zweck eine wentger reich ausgetattete Orgel, nämlich
mt 1 Manual, 3 Stimmen:

1) Bim 8', die tiefe Oktave von Holz, das Uebrige vonZum,
2) Gedact 3', ebeno, das Uebrige aus 12 löthigem Zinn,
3) Spißlöte 4', ganz aus 12 löthigem Zinn,

mit an 8 Manual angehängtem, nicht elbtändigem Bedal für
den Preis von 1000 Mk., ohne weitere Nebenausgaben für
Transport, Autellung und "Gehäue zu liefern.

Das Königliche Provinzial-Schulfollegium eße ich hiervon
mit der Veranlaung in Kenntms, in gegebenen Fällen wegen
Lieferung eines olchen Orgelwerkes mit dem 2c. Dine in Ber-
bindung zu treten.

Der Miniter der geijtlichen 2c. Angelegenheiten
Im Auftrage: de la Croix.

An
ämmtliche Königliche Provinzial-

Schulkollegien.
VU. III 783.

98) Sechswödentliche Seminarfurje für die Kandidaten
des evangelichen Predigtamtes in der Provinz

Wejtfalen.
(Centralbl. pro 1884 Seite 315; pro 1886 Seite 795.)

In der Provinz Wejtfalen it die Zahl der Kandidaten
des evangelichen Predigtamtes im neueter Zeit der Art getiegen,
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daß die biSherige Emrichtung, zufolge welcher an Jedem der drei
evangelichen Schullehrer-Seminare der Provinz eimmal jährlich
ein jec&lt;5wöcentlicher pädagogicher Kurus für die Kandidaten
tattfindet, nicht mehr ausreicht. Es werden daher fortan [e
zwei olcher Kure alljährlich abgehalten werden, und jind als
Anfangstermine betimmt worden bei dem Seminare zu
Hilhenbach a. der zweite Montag im Januar,

b. der Montag nach dem Pfingjtfete.
PeteröShagen a. der Montag nach dem 15. Juni,

b. der erte Montag im November.
Soet a. der Montag nach Trinitatis,

b. der erjte Montag im November.
An jedem Kurjus dürfen höchtens 12 Kandidaien theil-

nehmen.

99) Reortverhältnis der mit Schullehrer-Semiuaren
verbundenen Privat-PBräparandenanjtalten.

Berlin, den 29. März 1888.(ES haben jic&lt; hinichtlih des Privat-Präparandenwejens
- in einigen Provinzen Uebeltände ergeben, welche in einzelnen

Fällen eine jofortige Abhilfe erfordert haben. Zur Vermeidung
ähnlicher Verhältme in anderen Provinzen betimme ich daherhiermit unter entprechender Abänderung der Cirkular- Erlajje
vom 14. Matr 1373. - UD. „18907. -„aneder und v. Bremen
S. 400),2 Mai 1876 =- DÜ. u 4224 --- (a. a. s Bd.1S. 400) und vom 14. Februar 1881 -- U. I11. -- (a. a.
DO. Bd. 1. S. 405)*), daß die mit Schullehrer-Seminaren ver-
bundenen Prwat-Präparandenantalten von jeht ab der Aufjicht
der Königlichen Provinzial-Schulkollegien der betreffenden Pro-
viiz untertellt werden. Unter olchen Antalten ind zu ver-
tehen alle diejenigen, deren Leitung von eimem Seminar-Direktor
oder Seminar-Lehrer geführt wird, gleichviel, ob die Zöglinge
den Unterricht im Seminar jelbit oder in bejonderen Räumen
erhalten.

Damit aber die Verbindungder Königlichen Regierung des
u Betracht fommenden Bezirkes mit der Präparanden- Bildung
nicht getört werde, habe ich die Königlichen Provinzial-Schul-
Follegien angewieen, von jeder Reviion einer olchen Präpa-

) Die erwähnten Erlae ind abgedruckt im Centralblatte Jahrgang
1873 Seiie 336; 1873 Seite 421 und 448; 1876 Seite 372; und 1881
Seite 215.
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99) Reſſortverhältnis der mit Schullehrer-Semiuaren
verbundenen Privat-PBräparandenanjtalten.

Berlin, den 29. März 1888.
(ES haben jic< hinſichtlih des Privat-Präparandenwejens

- in einigen Provinzen Uebelſtände ergeben, welche in einzelnen
Fällen eine jofortige Abhilfe erfordert haben. Zur Vermeidung
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hiermit unter entſprechender Abänderung der Cirkular- Erlajje
vom14.Matr 1373.- UD.„18907.-„aneder undv.Bremen

S.400),2 Mai 1876=- DÜ.u4224--- (a. a.s Bd.1
S. 400) und vom 14. Februar 1881 -- U. I11. -- (a. a.
DO. Bd. 1. S. 405)*), daß die mit Schullehrer-Seminaren ver-
bundenen Prwat-Präparandenanſtalten von jeht ab der Aufjicht
der Königlichen Provinzial-Schulkollegien der betreffenden Pro-
viiz unterſtellt werden. Unter ſolchen Anſtalten ſind zu ver-
ſtehen alle diejenigen, deren Leitung von eimem Seminar-Direktor
oder Seminar-Lehrer geführt wird, gleichviel, ob die Zöglinge
den Unterricht im Seminar jelbit oder in bejonderen Räumen
erhalten.

Damit aber die VerbindungderKöniglichenRegierungdes
u Betracht fommenden Bezirkes mit der Präparanden-Bildung
nicht geſtört werde, habe ich die Königlichen Provinzial-Schul-
Follegien angewieſen, von jeder Reviſion einer ſolchen Präpa-

) Die erwähnten Erlaſſe ſind abgedruckt im Centralblatte Jahrgang
1873 Seiie 336; 1873 Seite 421 und 448; 1876 Seite 372; und 1881
Seite 215.

27*
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candenantalt der zutändigen Königlichen Regierung vorher
Mittheilung zu machen, damit diejelbe auch ihrerjeits einen Kom-
mijar zu derelben entenden könne. Selbjtverjtändli&lt;h erttredät
ich dieje Verpflichtung nicht auf die Fälle, in welchen der Pro-

---pinzial = Schulrath- gelegentlich einer -Anwetenheit im- Seminar
Veranlaung uimmt, von der Arbeit der mit vieem verbundenen
Präparandenanjtalt Kentntitis zu nehmen.

Bei Vertheilung des Fonds wird auf das veränderte Ver-
hältnis Rückicht genommen werden.

Die Königlichen Provinzial - Schulfollegien haben Abchrift
dieer Verfügung erhalten.

Än
ämmtliche Königliche Regierungen

dex Monarchie.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium
ZUr KenntniSnahme und weiteren Veranlaung.Dasfelbe wolle nmmehr die von dein Königlichen Regie-
rungen der Provinz zu erbittenden Verträge mit den Leitern der
betreffenden Präparandenanjtalten, namentlich mit Bezug auf
die Höhe und die Vorausezungen der in Ausicht getellten
taatlichen Unterjtüßungen eimer erneuten Prüfung unterziehen
und dementprechend Seine Anträge bei mir jtellen.Bei Fetjezung der Frequenz- Verhältnie für die einzelnenAntalten kommt elbtverjtändlich in erter Ginie das Bedürfnis
der Provinz und das Maß in Betracht, m welchem auf anderem
Wege georgt it. Da cs aber zur Zeit geboten ijt, auch über
diees Bedürfms der einzelnen Provinz hinaus für Bechaffung
ausSreichender Lehrkräfte in den ötlichen Provinzen zu jorgen,
und es ich demgemäß unter Umtänden rechtfertigen ließe, bei
Beimmung, der Frequenz über die Grenzen hinaus zu gehen,welche in dor Verfügung vom 14. Februar 1881 -- U. 111. 37 --
gezogen jind, jo behalte ich mir vor, eine bezügliche Ermächtigungzu ertheilen, und erwarte dementprechend vor Begimt jedes Schul-
jahres die Vorchläge des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums
über die Zahl der im jede einzelne der Privat-Anjtalien Senites
AufichtSbezirkes aufzunehmenden Präparanden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An
ämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien.
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Abchrift theile ic&lt; Ew. 2c. zur gefälligen KenntmiSnahme
ergebenjt mit.

von Gozler.
An

ämmtliche Herren Ober-Präfidenten.
VU. IH. 578.

100) Empfehlung der vom PBrofejjor Dr. Culer heraus-gegebenen Werke Friedrich Qudwis Jahns zur Anchafs-
fung für Lehranjtalt5bibliotheken.

Berlin, den 12. März 1888.
Der Unterrichts-Dirigent der Königlichen Turnlehrer-Bil-

dungsanialt Profejor Dr. Euler hat im Berlage von Rud.
Lion in Hof die Werke Friedrich Ludwig Jahn5 neu heraus-
gegeben. Keineswegs blos für das Turnen, welches jich in-
zwüchen zu eimer Schuldisziplin entwickelt hat, ondern auch fürdas Vertändnis einer Zeit, für die Erweckung und Stärkung
vaterländicher Geinnung owie vielfach aud in prachlicher Be=
ziehung ind die Schriften Jahns von Werth. Sie ercheinen
jonach als geeignet, Bibliotheken der dem Königlichen Provinzial-
Schulfollegium untertellten Lehrantalten einverleibt zu werden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Ju Vertretung: Lucanus.

. An

ämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien.
VU, INb. 8720.

101) Befähigungszeugme aus dem Kurjus zur Aus=-=
bildung von Taubtummenlehrern zu Berlin.

(Centralbl. pro 1887 Seite 511.)
Berlin, den 12. April 1888.

Für Theilnehmer an dem bei der Königlichen Taubtummen-
antalt zu Berlin im Statsjahre 1. April 1837/38 abgehaltenen
Kurus zur Ausbildung von Lehrern für den Taubtummen-Un-
terricht tiim Monate Februar 1388 eine Prüfung nach Maßgabe
der Prüfungsordnung vom 27. Juni 1873 abgehalten worden,
in welcher das Zeugnis der Befähigung für das Lehramt an
Taubtummenantalten erlangt haben:

1) Hellwig, Elementarlehrer zu Berlinchen,
2) Hümmelgen, desgl. zu Steinhagen, und
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3) Wunfc&lt;hik, Hilfslehrer an der Taubtummenantalt zu Ra-
übor.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: de la Croix.
Bekanntmachung. | "

VU. IIa. 12366.

102) Thätigkeit des Vereins füri Körperpflege in Volk
und Schule zu Bonn.

Berlin, den 13. März 1888.
Ew. Hochwohlgeboren danke ich verbindlicht für die Ueber-

fendung des Separat-Abdruckes Ihres in dem Centralblatte für
allgemeine Geundheitspflege befindlichen Auffates, betreffend den
Verein für Körperpflege in Volk und Schule zu Bonn.

I&lt; habe mich an der von dicjem Vereine entwickelten Thätig-
feit ehr erfreut. Er hat es ich angelegen ein laen, neben
vo [ksthümliche Belehrung in Wort und Schrift über hygieniche
Grundäße ür Die Verbreitung förperlicher Uebungen jei es inmethodicher Form, wie Turnen, Fechten, Schwimmen, ei es in
Form von gemeimjamen Spielen und Vergnügungen, Ballpielen,
Eislauf, Bergfahrten und Värjchen zu orgen. Wozu in meinem
Erlae vom 27. Oktober 1382*) Anregung gegeben und was als
irothwendig oder doc&lt; als wünjchenswerth bezeichnei war, dasit dort vielfach bereits erreicht, wie auc) in andern größeren
Städten im ähnlicher Weije dankenswerthe Erfolge erzielt wordenind. Allerdings bedarf es zu immer völligerer Durchführung
der angetrebten Ziele der thätigen Mitwirkung breiterer Volks-
ichichten. Schule und Haus können alleim die Augabe micht
löen, welche ihnen in der "operpflege, Dieem überaus wichtigenTheile der Erziehung, zugefallen it. Hier hat die Opferwillig-feit ver Gemeinden und die freie Verefasthätigleit helfend und
fördernd einzutreten.

Es handelt fich in erter Lime mum die Bechaffung geeigneter
Spielplätze. Das5 ijt auch das Erte, was der Verein im Bonn
ii Angriff genommen und durchgeführt hat. In einen Städten
it die Eimrichtung und der Unterhalt enies hejonderen Spicl-
plaßes elten nothwendig. Da findet die piellutige Jugend meit
in der Nähe ein braches Feld, eine abgemähte Wiee, eine Halde,
eine Lehde, eine Sandgrube, ein Stü im Wald und Bujch zum
Tummelplaße geeignet.

Äber in den großen Städten befinden ich diee Eratmiüttel
*) Ceniralbl. f. d. Unter. Verw. 1882 Seiie 716.
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elten in erreichbarer Nähe. In wenigen Fällen liegen die Turn-
und Spielplätze neben dem Schulhauje jo, daß auf die Stunden
im Lehrzimmer die Bewegung und die körperliche Bethätigung
im Freien folgen kann. Meit muß die Jugend nach den Lern-
tunden ert durch lange Straßen weit hinausziehen, um nurdie
bejtimmiten Pläße zu erreichen. Dabei wird oft hon ein erheb-
licher Theil ver verfügbaren Zeit verbraucht. I&lt; verkenne nicht
die Schwierigkeiten, die es verurfacht, wenn man innerhalb der"Stadtund möglichjt m der Nähe der Schulantalten Die verloren
gegangenen Pläße für die pielende Jugend wieder gewinnen
will. Aber möglich dürfte es doch fein für vereinte Kräfte, jolche
Plätze inmitten der Stadt auszuparen. Wenn unbebaute öde
Stätten zu Schmupläßzen umgewandelt werden, was ja nach
einer anderen Seite hin dankbar anzuerkennen it, o wird ich
doc&lt; hin und wieder auch ein Spielplaß zum Beten der heran-
wachenden Jugend herrichten laen. Gelingt dies auch nurall-
mählich und nicht ohne erhebliche Geldopfer, o erweien ich diee
Aufwendungen doch als produktiv, indem ie unern Kindern zum
frichen, fröhlichen Gedeihen an Leib und Seele helfen und einen
Gewinn chaffen für das ganze Leben. Arbeit und Spiel, wie
jie jiM auf den Turn- und Spielpläßen im Freien getalten,
tärfen und tählen die Kräfte in körperlicher wie geitiger Hinicht,
und machen die Jugend auch für die jpäteren Jahre leijtungs-
und widertandsfähiger. Wenn im Vaterlande jeßt die Dient-
pflicht weiter ausgedehnt wird, als dies früher der Fall war,
und wenn Männer auch in höher en Jahren noch bereit und fähig -
ein ollen, für unere höchten Güter in Wehr und Waffen ein-
zutreten, o it jedes Unternehmen freudig zu begrüßen, dur&lt;
welches c&lt;on in der Jugend die Thatkraft unjeres Volkes erhöht
und das Erbe von Gechlec&lt;t zu Gechlecht ichergetellt wird, wie
es uns vie Väter erworben und hinterlajen haben. Möge Die
Zeit nicht ferne ein, wo die Gelegenheit hierzu überall gegebenit.

In dieem Sinne begrüße ich den Verein für Körperpflege in
Bolf und Schule zu Bonn, an welchem Cw. Hoc&lt;hwohlgeboren
in o hervorragender Weie mit Wort und That betheiligt ind,
indem 1c&lt; ihm und allen ähnlichen Betrebungen ein weiteres
fräftiges Gedeihen wünche zur Freude Der Jugend und zumHeile unjeres Volks. =

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
voti Goßler.

An
Herrn Dr. F. A. Schmivdi Hochwsohlacboren

in Bonn.
VU. HIb, 522
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103) Termin für die PBrüfung als Vorteher an Taudb-
jtummenanjtalten.

(Centralbl. pro 1887 Seite 250; pro 1888 Seite 144.)

| | Berlin, den 29. März 1838.
Die imJahre 1888 zu BBerlin abzuhaltende Prüfung für

Vorteher an Taubtummenantalten wird Mittwoch den 22. Au-
gujt dD. J. beginnen.

Meldungen zu derjelben jimnd bis zum 15. Jum d. I. bei
demjenigen Königlichen PBrovinzial-Schulkollegium, in deen Auf-
fichtsfreite der Bewerber angetellt oder bechäftigt it, unter Ein-
reichung der in 8. 5 der Prüfungösordnung vom 11. Jum 1881
bezeichneten Schrifttücke anzubringen. Bewerber, welche nicht an
einer Anjtalt in Preßen ihätig jind, fönnen ihre Meldung beiFührung des Nachw21ijes, daß ole mit Zutimmung ihrer Vor-
geeßten bezw. ihrer L mndesbehörde erfolge, bis zum 1. Juli d. I
unmittelbar an mich richten.

Der Minyter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

Befannünachung.
VU. Wa. 12082.

104) Verzeichnis der Lehrer, welche die Prüfung für
das Lehramt an Taubtummenanjtalten im Jahre 1887

betanden. haben.
(Centralbl. pro 1887 Seite 512.)

Die Prüfung für das Lehramt an Taubtummenantalten
gemäß der Prüfungö5ordnung vom 27. Jum 13878 haben im Jahre
1887 betanden:

1) Brau&amp;&gt;mann, Hilfslehrer an der Taubt. Anjtalt zu Soet,
Provinz Wetfalen, |

2) Bruder, desgl. an der Provinz. Taubt. Anjtalt zu Oter-
burg, Provinz Sachen,

3) Dolle, desgl. an der Tanbt. Antalt zu Langenhorjt, Pro-
vinz Wezitfalen,4) Fil her, desgl. an der Provinz. Taubt. Anjtalt (Wilhelm-
Auguta-Stift) zu Wriezen a./OD., Provinz Brandenburg,

5) Gerber, desgl. au der Provinz. Taubt. Anjtalt zu Röel,
Provinz Otpreußen,

6) Heyder, Yoltsc&lt;hullehrer aus Berlin,7) Krafft, Hilfslehrer an der Verein35-Taubjt. Anjtalt zu Kö=
nig8berg in Otpreußen,
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103) Termin für die PBrüfung als Vorſteher an Taudb-
jtummenanjtalten.

(Centralbl. pro 1887 Seite 250; pro 1888 Seite 144.)

| | Berlin, den 29. März 1838.
Die imJahre 1888 zu BBerlin abzuhaltende Prüfung für

Vorſteher an Taubſtummenanſtalten wird Mittwoch den 22. Au-
gujt dD. J. beginnen.

Meldungen zu derjelben jimnd bis zum 15. Jumd. I. bei
demjenigen Königlichen PBrovinzial-Schulkollegium, in deſſen Auf-
fichtsfreite der Bewerber angeſtellt oder beſchäftigt iſt, unter Ein-
reichung der in 8. 5 der Prüfungösordnung vom 11. Jum 1881
bezeichneten Schriftſtücke anzubringen. Bewerber, welche nicht an
einer Anjtalt in Preßen ihätig jind, fönnen ihre Meldung bei
Führung des Nachw21ijes, daß ole mit Zuſtimmung ihrer Vor-
geſeßten bezw. ihrer L mndesbehörde erfolge, bis zum 1. Juli d. I
unmittelbar an mich richten.

Der Minyſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

Befannünachung.

VU. Wa. 12082.

104) Verzeichnis der Lehrer, welche die Prüfung für
das Lehramt an Taubſtummenanjtalten im Jahre 1887

beſtanden. haben.
(Centralbl. pro 1887 Seite 512.)
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burg, Provinz Sachſen,
3) Dolle, desgl. an der Tanbſt. Anſtalt zu Langenhorjt, Pro-

vinz Wezitfalen,
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Auguſta-Stift) zu Wriezen a./OD., Provinz Brandenburg,
5) Gerber, desgl. au der Provinz. Taubſt. Anjtalt zu Röſſel,

Provinz Oſtpreußen,
6) Heyder, Yoltsſc<hullehrer aus Berlin,
7) Krafft, Hilfslehrer an der Verein35-Taubjt. Anjtalt zu Kö=

nig8berg in Oſtpreußen,
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8) Kroll, Hilfslehrer an der Provinz. Taubt. Antalt zu
Schneidemühl, Provinz Poen,

9) Leonhardt, desgl. an der Verein5-Taubt. Anjtalt zu Kö-
nigs8berg in Otpreußen,

10) Neumann, desgl. an der Provinz. Taubt. Antalt zu An-
gerburg, Provinz Otpreußen umd11) Deenich, Lehrer an der Provinz. Taubjt. Antalt zu Brühl,
Rheinprovinz.

105) Befähigungszeugnije aus der Turnlehrer-Prüfung
im Jahre 15338.

(Centralbl. pro 1887 Seite 508.)
Berlin, den 19. April 1888.

Zn der m den Monaten Februar und März 18383 zu
-Berlin abgehaltenen Turnlehrer- Prüfung haben das Zeugnis
der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen
Unterrichts- Antalten- erlangt: =1) Dr. Arnoldt, Kandidat des höheren Schulamtes zUTilit 1. Otprf.,

2) Beer, Elementarlehrer zu Dünebuch, Krs Altenkirchen,
3) Bender, Kandidat des höheren Schulamtes zu Siegen,
4) Beyer, vesgl. zu Berlin,
5) Biefang, Elementarlehrer zu Schöneberg, Krs Alten-lrchen
6) Blume, desgl. zu Wolfenbüttel,
7) Conradi, deSgl. zu Kael,
8) Dr. Ebeling, Kandidat des höheren Schulamtes, 3. Z

zu Berlin,
9) Emmermann, Siudirender der Philologie zu Harburga./C.,

10) Förter, desgl. zu Ohlau 1. Schle.,
11) Förjter, Elementarlehrer zu Magdeburg,
12) Freund, desgl. zu Halle a./S.,
13) Gebhardt, Studirender der neueren Philologiezu Hallea./S., |

14) Gropp, Elementarlehrer zu Magdeburg,
15) Günther, Kandidat des höheren Schulamtes zu Char-

lottenburg,

Es bedeutet der vor der laufenden Nummer angebrachte Buchtabe:
a) it auch zur elbtändigen Leitung von Schwimmunterricht befähigt.
b) ijt auch zur Ertheilung von Shwimmunterricht befähigt.
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2) Beer, Elementarlehrer zu Dünebuſch, Krs Altenkirchen,
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zu Berlin,
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b) ijt auch zur Ertheilung von Shwimmunterricht befähigt.
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16) Hallwach38, Elementarlehrer zu Berlin,
17) Haelhuhn, desgl. zu Magdeburg,

») 18) Heinzerling, Studirender der Philoophie zu Aachen,
2)19) Hinß, Studirender der Naturwienchaften zu Straßburg

20) Hoch, Elementarlehrer zu Breslau,
21) Hoffmann, Kandidat des höheren Schulamtes zu Char-

lottenburg,
22) Käzel, Elementarlehrer zu Giebichentein bei Halle a./S.,
23) Kittkewitz, Kandidat des höheren Schulamtes zu Ote-

rode 1. Otprß.,
24) Knörf, Kandidat der neueren Philologie zu Berlin,

»v) 25) Knoll, Elementarlehrer zu Hamm a. d. Sieg, Krs
Altenkirchen,

26) Kraft, desgl. aus Gotha, 3. Z. zu Berlin,
27) Kraufe, Kandidat des höheren Schulamtes zu Halle a./S.,
28) Krebs, Studirender der Philologie zu Gotha,

») 29) Küter, Elementarlehrer zu Mageburg,
»)30) Küter, Turnwart zu Fürtenwalde,

31) Löffler, EClementarlehrer zu Halle a./S.,
32) Looe, Studirender der Philoophie zu Neu-Ruppin,
33) Lüdde&gt;e, Kandidat des höheren Schulamtes zu Verden,
34) LünS5, deösgl. zu Weel,
35) Lüttge, Elementarlehrer zu Magdeburg,
36) Dr. Mantey, Kandidat des höheren Schulamtes zu

Greifenberg 1. Pom.,
37) Maengier, Studirender der Medizin zu Berlin,
38) Dr. Menthel, Lehrer an der katholichen höheren Bür-

gerchule zu Breölau, |
39) zur Nieden, Kandidat des höheren Schulamtes zu

Wezel,
40) Nitc&lt;e, desgl. zu Frankfurt a./DO.,
41) North, Elementarlehrer zu Magdeburg,
42) Phleps, Studirender der Theologie ans Siebenbürgen,

z. 3. zu Berlin, |
43) Rauch, Beißer eines Bildhauergechäftes zu Verden,
44) Dr. Richter, Realgymnajial-Lehrer zu Mülheim a. Rh.,
45) Ritau, Elementarlehrer am Realgymnajurm zu Ote-

rode 1. Otprfß.,
46) Schmidt, Studirender der Philoophie zu Brandenburg

a./H.,
47) Dr. Schnell, Realgymnaial-Lehrer zu Altona,
48) Dr. Schollmeyer, Hilfslehrer am Stadtgymnaium zu

Halle a./S.,
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»)49) Schrödter, Elementarlehrer zu Deau,
50) Schubert, des8gl. zu Kael,
51) Schulße, Studirender der Philo]. zu Kulm a. d. Weichel,52) Schwarz, Gemeindechul-Lehrer zu Berlin,
53) Seltz, Kandidat des höheren Schulamtes zu Roto&gt; in

Mecklenburg - Schwerin,
54) Sittig, desgl. zu Frankfurt a. Main,
55) Sparr, Elementarlehrer zu Stettin,
56) Stieffenhagen, desgl. daelbt,
57) Sturm, desgl. zu Breslau,
58) Täger, deögl. zu Magdeburg,
59) Thieli&gt;e, desgl. zu Halle a./S.,
60) Traisbac, desgl. zu Kajel,
61) Bel de, Kandidat des höh. Schulamies zu Frankfurta. Main,62) Dr. Voigt, desgl. zu Halle a./S.,
63) Wagner, Kandidat der Philologie zu Koburg, Herzog= .--thumKoburg-Gotha,--64) Dr. Weie, desgl. zu Nordhauen a. Harz,
-65).Wernicke,Elementarlehrerzu Magdeburg, ---
66) Winnacker, Realchul - Lehrer zu Barmen --Bupperfeld,und
67) Zahn, Elementar-Lehrer zu Halle a./S.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

- Befannimachung. - - -

 DV. I0b. 6208.

106) Vorauseßungen für das Vorhandenein eines
vereinigten Kirc&lt;en- und Schulamtes.

Berlin, ven 3. Januar 1888.
Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichtes

vom 8. Itovember v. J. mit dem Erwidern zurück, daß ich nach
Dem biSher Vorgeitragenen geneigt bin, die Stelle, aus welcher der
Lehrer und Aedituus N. penjionirt worden ijt, für ein „vereinigtes
Kirc&lt;hen- und Schulamt“ zu erachten. In dieer Beziehung kommt
zunächt in Betracht, daß der in früheren Erlajjen gebrauchte
-Ansdrück „organij&lt; vereinigtes Kirhen- und Schulamt“ in neue-
ren Verfügungen und in dem Penionsgeeze vom 6. Juli 1885
nicht mehr vorfommt und daß feine Anwendung, weil zu irrihüm-lichen Anchauungen verleitend, bejer zu vermeiden it. Ferner
bemerfe ic; unter Hinweis auf den Erlaß vom 26. Juli 1883 --
VU. Ida. 13168 -- Centralblatt 1883 S. 503 -- daß der Begriff
des „vereinigten Kir&lt;hen- und Schulamtes“ aunc&lt; da nicht ausge-
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jchfojjein it, wo zwar nicht immer der Inhaber einer betimmten
Stelle an einer Schule, wohl aber immer ein Lehrer der lekteren
das fir&lt;liche Amt bekleidet hat. Die Ausführung der Königlichen
Regierung, daßin dem vorliegenden Falle ein „vereinigtes Kir-
&lt;en- ud Schulamt" um deswillen nicht angenommen werden
fönne, weil rechtlich der Freiheit der Entchließung der Präen-
tationsberechtigten bezüglich der Perönlichkeit des als Aedituus
Anzutellenden ein Hindernis nicht entgegengetanden habe, wenn
auc&lt; thatfächlich diee Stelle immer von Lehrern bekleidet ei,
ercheint nicht zutreffend. Eine derartige rechtliche Möglichkeit it
für die Beantwortung der Frage, ob ein verenigtes Kirchen- und
Schulamt vorliegt, nicht von auschlaggebender Bedeutung. G3fommt vielmehr, wie ich unter Bezug hme auf den Erlaß vom
7./18. März 1837 -- U. Ila. 21720 -- Centralblatt S. 391 --,
in welchem der Begriff und die Vorausezungen des vereinigten
Kirchen- und Schulamtes eingehend behandelt find, bemerke, nur
Darauf an, durc&lt; Klarlegung der |tattgehabten gej&lt;hichtlichen Ent-
wickelung nachzuweien, ob eine, meijt auf dem kir&lt;lichen Urjprunge
der betreffenden Stelle beruhende Vereinigung von Kirc&lt;hen- und
Schulamt thatjächlich betanden hat. It dies der Fall geween,
jo muß die Fortdauer der Vereinigung b15 zu einer ordnungs5-
mäßig vollzogenen Trennung angenommen werden.

Bevor ich in dem vorliegenden Falle eine defuitive Ent-
cheidung treffe, wolle die Königliche Regierung unter eventueller
Vorlegung der bezüglichen Akten, die Verhältnije bei der. Be-ezung und Dotirung der Lehrer- und niederen RKirchendienentellen
in der Stadt N. noc&lt;h näher aufklären und insbeondere darlegen,
welche Bewandnis es mit dem Kirchen- und Schulfonds hat,
in welchen die Emnahmen aus dem Organmijtendiente tießen, aus
dem auch ancheinend die betreffenden Beoldungen bezahlt werden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Negierung zu N.

VU. IIb. 8555.

107) Dienjtunfähigen, proviorich angetellten Volks-
&lt;ullehrern teht eine Ponjion uicht zu, es kann ihnenver bei vorhandener Würdigkeit und Bedürftigkeit eine
fortlaufende Untertüzung aus dem Fonds Kapitel 121Titel 29a des Etats gewährt werden.

Berlin, De 9. Februar 1338.
Die Königliche Regierung erhält die Anlage des Berichtes

vom 5. Januar cr., deen Schlußantrag ich durch das inzwi-
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ichen erfolgte Ableben des 2c. N. erledigt hat, mit dem Bemerkenzurück, daß die Betimmung des Ab. 4 8. 1 des Volkschul-
lehrer- Penions= Geeßes vom 6. Juli 1885, betreffend die Ge-
währung einer Penion an Lehrer, „welche, abgeehen von dem
Falle des Abf. 2, vor Vollendung des zehnten Dientjahres
dientunfähig und deshalb in Ruhetand verjeßt werden“, auf
provivrich angetellte Lehrer keine Anwendung findet, wie ichaus dem Zujammenhange der betreffenden Geetzestelle und vem
Zuhalte der tattgehabten Kommiion8-Verhandlungen unzweifel-
haft ergiebt. BProviorich angetellte Lehrer werden überhaupt
nicht „in den Nuthetand vereßt“, ondern in Gemäßheit des
S. 83 des Disziplmargeezes vom 21. Juli 1852 eintretenden
Falles entlajen. Denelben darf daher nicht eine Penion, on-
Dern event., bei vorhandener Wiürdigkeit und Bedürftigkeit, nur
cine fortlaufende Unterjtüßung aus dem Fonds Kapitel 121
Triel 29a des Etats gewährt werden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenhe ite.
Im Auftrage: de la Croix.

die Königliche Regierung in N.-
V. DLD. 5261 u. 5391.

- 108) Die Verheirathung-einer penionirten Lehrerin hat
nicht die Kürzung oder Einziehung der ihr in Gemäß=
heit des PenionöSgeezes vom 6. Juli 1885 bewilligten
Penion zur Folge; auch nicht in dem Falle, wenn eine
Penion in Gemäßheit des Abf. 4 8. 1 a. a. O. leben5-

länglich bewilligt worden it.
Berlin, den 10. Februar 1888.

Auf den Bericht vom 10. v. M. erwidere ich der Könial.
Regierung, daß dem Antrage, die Penion der Lehrerin N. von
dem 1. September 1887 ab in Abgang zu tellen, nicht Statt
gegeben werden kann. Nachdem der 2c. N. auf Grund der über
ihre Bedürftigkeit angetellten Ermittelungen inGemäßheit desAb. 4 8. 1 des Lehrer- Penions - Geees vom 6. Juli 1885mittels Erlaes vom 23. Augut 1836 eine lebenslängliche Penjion
bewilligt worden ijt, hat jie auf die Fortzahlung diejer Penioneinen NRechtsanpruch | wworben und es kann eine Kürzung oder
Einziehung derelben nur aus den im Benionsgeeße vorgeehenen
Gründen erfolgen. Die Verhetrathung eimer peniomrten Leh-
rerin gehört nicht zu dieen geeßlichen Gründen und muß es
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Zuhalte der ſtattgehabten Kommiſſion8-Verhandlungen unzweifel-
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daher bei der einmal fetgeetzten Bewilligung fein Bewenden
behalten.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
" Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. IDb. 5314.

109) Fetetzung des Geldwerthes der Naturalien und
des Crtrages von Dienjtländereien bei Bemeung der
Penion eines Volks&lt;ullehrers; Anwendbarkeit des

S. 45 de3 Zujtändigkfeits3geeßes vom 1. Augut 1883.
Derlin, den 14. Februar 18883.

Ihre Bechwerde vom 5. November 1887, betreffend ander-
weite Fetezung der Ihnen gebührenden Penion, wird hierdurch
al3 unbegründet zurückgewieen.

Nach Ab). 3 8. 4 Des Volkschullehrer- Penions - Geees
vom 6. Juli 1885 kommen Naturalien und der Ertrag von
Dientländereien mit demjenigen Betrage zur Berechmmug, auf
welchen deren Geldwerth als Theil der von der Schulauficht3-
behörde fetgejezten Beoldung fetgetellt worden ijt. Die Vor-
chrift des 8. 45 des Zutändigkeitsgeezes vom 1. Augut 1883,
inhalts deren der KreiSauschuß über die Fettellung des Geld-
werthes der Naturalien und des Ertrages der Ländereien bei
amtlicher Fetegzung des Einkommens der Elementarlehrer zu
bejc&lt;ließen hat, kommt, wie der Wortlaut diejes Paragraphenergiebt, nur dann zur Anwendung, wenn es ich um eine „amtz-liche Fejtjegung des Ginkommens eines Qehrers» handelt. Jm
vorliegenden Falle lag ein Anlaß, eine amtliche Fetjezung Ihres
Cinfommens vorzunehmen, nicht vor und es it eine olche Fet-jegung aich ihatjächlich nicht vorgenommen worden. Der Bejchluß
Des Krei5aus Ic&lt;ujjes des Kreies N. vom 27. September 1887,in welchem der *Werth der zu Ihrem Dienteinkommen gehörenden
Naturalien 2c. auf 227 Mk. 67 Pf. fetgejezt ijt, kann daher
für die vorliegende Frage micht als entcheidend erachtet werden.
(ES muß vielmehr im Gemäßheit der oben angeführten Betimmung
des 8. 4 des PenjionSgejezes die Fetjehung Ihres penions-
fähigen Geammtdienteinfommens, welche im Jahre 1877 vor-
genommen worden it, als maßgebend angeehen werden. Unter
Zugrundelegung der damals getroffenen Fetehungen hat die
Kömgl. Regierung die Jhnen gebührende Penion zutreffend von
emem Geammtdienjteinkommen von -- Mk. berechnet.

Da Sie nach Ihrer eigenen Angabe nur eine Dientzeit von
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34 Jahren und 10 Monaten haven, jo konnten Jhnen auch nur
39/50 Ihres Dienteinkommens als Penion gewährt werden, da
die Höhe der Penion im Gemäßheit des 8. 2 des Penjion3ge-
ezes mur mit jedem voll zurückgelegten Dientjahre um %/69 teigt.
Was chließlich die nachträgliche Eingabe vom 17. Dezember pr.
betrifft, o it es für die Höhe der Ihnen zu gewährenden Penjion
ohne Bedeutung, ob dieelbe aus dem Stelleneinkommen zu Un-
gunten Ihres Amtsnachfolgers entnommen oder von den ontigen
Verpflichteten aufgebracht wird.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
den penionirten Lehrer und Kantor

Herrn N. zu N
VU. Mb. 5138.

110) Die Zuicherung der Anre&lt;hnungsfähigkeit der von
Lehrperonen innerhalb der Fürjtenthümer Walde&gt; und
Pyrmont verbrachten Dientzeit in Gemäßheit des 8. 11

des Penionösgeeßes vom 6. Juli 1835 it nicht
erforderli. |

Berlin, den 14. Februar 1888.
Die Königl. Regierung erhält die Anlagen des Berichtes

vom 11. Januar er. mit dem Erwidernzurück, daß es bei olchen
Lehrperjonen, welche iunerhalb der Fürtenthümer Walde&gt; und
Pyrmont un Schiüldiente getanden haben und demnächt imer-
halb Preußens angetellt werden, nicht erforderlich ercheint, die
Anrechnungsfähigteit der innerhalb der genannten Fürtenthümer
verbrachten Dientzeit in Gemäßheit des 8. 11 des Volkschul-
lehrer-Penjion35-Geebes vom 6. Juli 1885 beonders zuzuichern.
Der Artikel 7 des zwichen Preußen und Waldec&gt;k unter dem
2. März 1887 gechlojjenen Vertrages betimmt ausdrücklich, daß
„bei Fettellung des Dientalters und bei Berechnung der Dient-
zeit der Beamten denelben die von ihnen in dieer Hinicht in
dem anderen Staate bereits erworbenen Anprüche voll in An-
rechnung gebracht werden.“ Gegenüber dieer Betimmung des
Staatsvertrages ercheint eine Zuicherung in Gemäßheit des
S. 11 des Penions5-Geezes entbehrlich.

Der Mäanijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| Im Auftrage: de la Croix.zn

die Königliche Regierung in N.
V. Ib. 5365.
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111) Die auf die Staatskae in Gemäßheit des Artikel I.Des PBenionögeezes vom 6. Juli 1885 bis zum Betragevoi 600 Mark übernommenen Penjionen olcher Lehrer
„und Lehrerinnen, wel&lt;e vor dem Inkrafttreten diees

Geezes in den Ruhetand getreten ind, unterliegen
gleichfalls den gejeßlichen Betimmungen über die Kür-

zung und Wiedereinziehung der Penionen.
Berlin, den 14. Februar 1888.

Auf Ihre Vortellung vom 12. Oktober 1887 erwidere ich
Ihnen, daß dem Antrage auf Zahlung von 350 Mk. Penion
aus der Staatskaje vom 1. April 1886 ab Folge nicht gegeben
werden kann.

Ein Recht auf Penionszahlung in Gemäßheit der Be-
timmungen der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 teht
Ihnen nicht gegen den Fiskus, ondern nur der Stadtgemeinde N.
gegenüber zu. Nurdie leßtere würde befugt jein, falls jie zur
Bezahlung einer Penion verpflichtet wäre, in Gemäßheit des
Artikels 11. des Volkschullehrer- Penionsge ezes vom 6. Juli
1885 die Uebernahme diefer Penjion bis zum Betrage von600 Vef. auf die Staatskae zu verlangen. Da Sic der Stadt N.
gegenüber, zum mindeten für die Dauer Ihrer gegenwärtigen
amtlichen Bechäftigung, auf die Fortzahlung der Penjion ver
zichtet haben, o können Sie zur Zeit einen weiteren Anpruch
nicht erheben. I&lt; bemerke übrigens, daß, wenn Penionen in
Gemäßheit des Artifels Il. des Penionsgeezes einmal auf die
Staatskajje übernommen md, die geeßlichen Betimmungen über
die Kürzung und Wiedcreinziehung der Penionen auch auf diee
Penjionen Anwendung umden. Das Recht auf den Bezug der
Penion würde daher in Gemäßheit des 8. 19 ad 2 des Penion5-
gejekes im vorliegenden Falle ruhen, da Ihr jetziges Dienjtein-
kommen allein bereits den Betrag des von Ihnen vor Ihrer
Penionirung als Lehrer bezogenen penionsfähigen Dientein-
fommens erreicht.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

den Magitrat8s-Bürcau-Aitenten
Herrn N. zu N.

VU. INb. 8905 u. 8906.
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112) Fetezung des Werthes der Dientwohnung und
der Feuerung bei . der Penionirung der Volksc&lt;ul-
ehrer. |

Unter die Naturalien im Sinne des 8. 45 des Zu-
tändigkeits-Geezes vom 1. Augut 1883 ind „freie

Wohnung und Feuerung“ nicht zu rechnen.
(Centralbl. pro 1888 Seite 246.)

Berlin, den 23. Februar 1888.
Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichtes

vom 26. Januar er. mt dem Erwidern zurück, daß die Verfli-
gung vom 26. Januar er. m mehreren Beziehungen zu Bedenken
Anlaß giebt. | |

Zunächt it es nicht richtig, daß die Königliche Regierung
ven Lehrer a. D. G. wegen der Fettellung des Werihes der
Wohnung und Feuerung in Gemäßheit des 8. 45 des Zutän-
digkeitSgeeßes an den KreiSauschuß verweit. Wohnung und
Feuerung gehören nicht zu den im 8. 45 1 «. erwähnten „Na-
turalien und Ertrag von Ländereien“. Sie tehen vielmehr als
bejondere Dientemolumente neben den Naturalien = efy. die
Gegenübertellung in Ab. 1 und 3 8. 4 des Penionsgeeßes
vom 6. Juli 1885, owie Nr. 9 des Cirkular-Erlaes vom
2. März 1886 -- M. d. g. A. ÜU. I1b. 5167, F. M. L 813
-- Centralbl. de 1886 S. 387. -- Eine Bechlußfaung des
KreiSauschues in Gemäßheit des 8. 45 1. c. würde aber auch
nur dann zuläjjig jeim, wenn es fiß um „eine amtliche Fet-
jezung des Cinfommens5 eines Elementarlehrers handelte“. - In
dem vorliegenden Falle handelte es ich aber nicht um eine amt-
liche Fetezung des Lehrerceinkommens, ondern um die Fet-
jezung der Höhe der Penion eines in den Ruhetand vereßten
Lehrer3, bei welcher die ertintanzliche Entcheidung in Gemäßs-
heit des 8. 14 des Lehrerpenionösgeeßes der Königlichen Re-
gierung zuteht = efr. Entcheidung des Ob. Verw. Ger. vom
26. März 1879, Entjc&lt;. Bd. YV. S. 181, Centralbl. de 1879
S. 481, Stenograph. Berichte des Abgeordnetenhaues 1880/81
S. 1036, 1037. -- Die Königliche Regierung hätte hiernach den
20. G. im Gemäßheit des 8. 15 des Peuionsgeezes nur auf
den Bechwerdeweg verweien dürfen. Sodann it mein Cirku-
lar-Erlaß vom 13. Dezember 1886 -- VU. Ib. 8663 --*) in
der Verfügung vom 26. Januar er. ancheinend nicht richtig an-
gewendet worden. Die Fettellung des Mieth3werthes der Dient-
wohnung des 2c. G. wird damit begründet, daß „nicht die Preie

*) Centralbl. pro 1887 Seite 387.
1888. = PR
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*) Centralbl. pro 1887 Seite 387.
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eines betuimnten Ortes", ondern „die hier üblichen Preie“ in
Anaß zu bringen jind. Es ijt unklar, welche Preie unter den
„hier“ üblichen Preijen vertanden ind, jedenfalls wohl nicht die
betreffenden MiethSpreie für den Ort H. Gerade Diee ind aber
in Gemäßheit' des caitirten Erlajes zur Anwendung zu bringen,
da der Werth der freien Dienjtwohnung auf denjenigen Betrag
fetgejtellt werden joll, welcher „dem örtlichen Miethspreie einer
Wohnung entpricht, wie ie derInhaber der betreffenden Lehrer-
telle“ normaler Weie beziehen joll. Die Königliche Regierung
wolle hiernach) die vorgenommene Fejtjezung einer erneuten Prü-
fung unterziehen.

In ähnlicher Weie hätte die Königliche Regierung auch den
Werth der freien Feuerung nicht unter den früher von der Kö-
niglicgen Regierung jelbjt angenommenen Werth, welcher den
vrilichen Preijen entpricht, herabjezen ollen, zumal diee Fet-
jezung auf einer von dem Schulvorjtande vorgenommenen
Schäßung beruhte, Gründe für eine Abweichung nicht vorge-
bracht ind und Bechwerden eitens der Schulgemeinde nicht er-
hoben waren.

Die Königliche Negierung beauftrage ich hiernach, über die
Höhe des Miethswerthes der von dem 2c. G. innegehabten Dient-
wohnung die erforderlichen Ermittelungen Ihrereits anzutellen
und jodann unter Aufhebung Ihrer früheren Verfügungen die
Penion des 2c. G. -=- bei Anrechnung von 122 Mk. 13 Pf.
für die freie Feuerung = erneut anderweit fetzuezen. Von
diejer Entcheidung wolle die Königliche Regierung den Lehrer
G. und die Schulgemeinde m Konntnis eßen.

Der Miniter Der geijtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

'V. I0b. 5441.

113) Verfahren bei Unabkömmlichkeits-GCrilärungen der
Lehrer an mehrklajjigen Volks&lt;ulen 2c. für den Fall

einer Mobilmachung des Heeres.
Berlin, den 29. März 1883.

Obgleih m den Erlaen vom 18. Jum 1878 --- 8246
VU. IL*) --, 31. Oktober 1878 -- 7881 s. 1. -- und 7. Ja-
nuar 1880 --- VU. Ula. 14952 ---, owie auch ont bei peziellen
Anlaen wiederholt darauf hingewieen ijt, daß die m Gemäßs-

*) Centralbl. pro 1878 Seite 385.
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heit des S. 21 Nr. 1 der Kontrol-Ordnung -- I]. Theil der
deutchen Wehrordnung -- vom 28. September 1875*) aufzu-
tellenden Liten bezw. Nachtragsliten über die Unabkömmlich-
keit nicht einzeln tehender Lehrer und Geitlichen für den Fall
einer Mobilmachung des Heeres vor Ablauf der Monate Ofkto-
ber und April jedes Jahres hierher einzureichen jeien, ijt dieeVorchrift do&lt; während der letzten drei Jahre in den wenigten
Fällen beachtet worden. Namentlich hat die Einreichung der be-
züglichen Vorlagen für den Herbttermin v. I., joweit hierbei
Volksc&lt;ullehrer und Lehrer an provinzialen Taubjtummen- und
Blinden-Antalten in Betracht kommen, erhebliche BBerzögerungen--- verchiedentlich ogar bis im den Monat Januar d. J. hin-
ein -- erlitten, während von Seiten einiger Königlicher Regie-
rungen der Termin der Berichtertattung ogar gänzlich außer
Acht gelajjen war.

Die von mehreren Seiten hierfür geltend gemachten Um-
tände, daß die nachgeordneten Organe =- Landräthe, Kreis-
Schulinjpektoren 2x. =- oder die Behörden der Provinzial-Ver-
waltungen mit ihren bezüglichen Berichtertattungen bezw. Mit-
theilungen im Rücktande verblieben bezw. olc&lt;e überhaupt un-
terlaen hätten, können die vorgekommenen Unterlajjungen nicht
rechtfertigen. Die Königliche Regierung 2c. hat vielmehr durch
eine alljährlich rechtzeitig fich wiederholende Prüfung der Ver-hältmy)je jämmtlicher Ihr untertellter Schulen bezw. Parochien
Ihrereits zu ermitteln, welche noh militärpflichtigen nicht allein
jtehenden Lehrer und Geitlichen im Kriegsfalle zur nothdürtigen
Verorgung ihrer Schulen rejp. Gemeinden unbedingt erforder.
lic&lt; und jomit von der Einberufung zur Fahne zu diSpeniren
jind. Dagegen entpricht eine bloße Zuammentellung der dort
eingegangenen Berichte oder im günjtigjten Falle die Ertattung
einer Vakatanzeige für den Fall, daß Neklamationen nicht erfolgt
find, fkeineswegs den Intentionen der gedachten Verfügungen,
wie denn auch ein olches Verfahren den thatjächlich für denKriegsfall hervortretenden Bedürfnijjen nicht gerecht wird.

Die erwähnte Prüfung der einchlägigen Verhältnifje it
jJedesmal jo zeitig vorzunehmen, daß etwa „dortjeits nothwendige
 Rückfragen noch vor Ablauf der getellten Termine erledigt wer-

den können, eime Verzögerung in der Einreichung der Unabkömm=-
lichfeitsliten an mich über den 1. November bezw. 1. Mai hin-
aus aber unter allen Umtänden vermieden wird.

Austandsberichte können fortan eine Berückjichtigung nicht
mehr inden.

*) Ceniralbl. pro 1876 Seite 4 bzw. Seite 22.
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Für den Fall, daß ungeachtet obiger Hinweie in der Folge
Fälle nicht rechtzeitiger Vorlegung von Reklamationen eintreten
ollten, mache ich die Königliche Regierung 2c. darauf aufmerk-
am, daß nach den gedachten Vorchriften der Kontrol-Ordnung,
-=-- welche in denjenigen unter Nr. 8 der3Been Ausfüh-rungösbetimmungen vom 11. Februar d. J., Beilage zu Nr. 2des Armee-Verordnungs-Blattes vom 14. Sebruar d. 43. S. 19,
eine den Aenderungen der Wehrpfliht in dem Geeze vom
11. Februar d. J., NReichs-Geeß-Blatt S. 11, entprechende Er-
weiterung erfahren haben, -- die Unabkömmlichfeitsliten bereits
zum 1. Dezember bezw. 1. Junijedes Jahres den Provinzial-
Generalfommandos vorliegen müen, mithin die nach dem 1. No-
vember bezw. 1. Mai eingehenden Lijten bei der dieseitigen Be-
arbeitung keime Berückjichtigung mehr finden können. Aupßerter-
minliche Einreichungen von Liten finden aber nach 8. 21 Nr. 1
Ab. 3 der Kontrol-Ordnung nur ausnahmsweie tatt und kön-
nen Jedenfalls mit einer von irgend einer Seite vorliegenden
Verzögerung in der Einreichung der Vorchläge der Militärver-
waltung gegenüber nicht motwirt werden. Da endlich Unab-
fömmlichfeits-Erklärungen im Moment der Eimberufung zur Fahne
nac&lt; 8. 21 Nr. 4 a. a. O. unzuläjig jind, jo würde, abgeehen
von weiteren Maßnahmen, welche die Königliche Regierung 2c.
zu gewärtigen haben würde, die in Folge der Nichtberückichti-
gung nicht rechtzeitig eingegangener Reklamationen vorausichtlich
eintretende Verwaiung ganzer Schulen und Kirc&lt;engemeinden
lediglich der Verantwortung der Königlichen Regierung 2c. an-
heimfallen.

Außerdem mache ich darauf aufmerkam, daß nach Nr. 9
der erwähnten vorläufigen Ausführungs - Betimmungen vom
11. Februar d. J. die in der gedachten Anlage zu Nr. 2 des
diesjährigen Armee-Verordnung5-Blattes S. 51 bis 88 bekanntgemachte Landwehr-Bezirks-EintheilungfürdasDeutcheReichan Stelle der Anlage 1 zu 8. 1 der Erjaß-Ordnung vom
28. September 1875 getreten und in Verbindung mit Abchmit 111
der Militärichen Ergänzungs-Betimmungen zu dem Geetze vom
11. Februar d. J., S. 28 der mehrberegten Anlage, der künfti-
gen Auftellung der Unabkömmlichkeits = Liten zu Grunde zu
legen It.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

jämmiliche Königliche Regierungen, Provinzial=
Sc&lt;hulkollegien und Konitorien.

VU. Wa. 11517. G. I.
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Y. Volkschulen.
114) Verhältnis des Geezes vom 26. Mai 1887 (Gejeß-
Samml. S. 175) zu den in dem vormaligen Herzogthume
Naau hinichtlich der Fettellung der Anforderungen
für Volksc&lt;hulen betehenden älteren geeßlichen Betim-

mungen.
Berlin, den 10. Januar 18883.

Der Königlichen Regierung erwidern wir auf den an mich,
den Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten, ertatteten Bericht
vom 17. Oktober v. J., betreffend das ablehnende Verhalten des
dortigen Bezirksaus|chues hinichtlich der Anwendung des Ge=-
eßes vom 26. Mai 1887, daß an und für ich kein Zweifel da-
rüber obwalten kann, daß der Bezirkösauschuß der Bechlußfaung
in der vorliegenden Sache ich zu unterziehen hat und im Bejon-
deren eine Mitwirkung bei der Anwendung des gedachten Geetzes
nicht von dem vorgängigen Erlae von Ausführung5bejtimmungen
zu demelben abhängig machen kann.

Aus dem Schreiben des Bezirksauschues an die Königliche
Regierung vom 15. September v. J., owie aus dem Berichte
der Königlichen Regierung vom 17. Oktober v. I. cheint jedoch
hervorzugehen, daß über das Verhältnis des Geees vom 26. Mai
1887 zu den in dem vormaligen Herzogthume Naau hinichtlich
der Fettellung der Anforderungen für Volkschulen betehenden
älteren geeßlichen Betimmungen nicht volle Klarheit beteht, und
daß gerade auf dieem Umtande die ablehnende Haltung des Be-
zirfsauschues gegenüber dem Antrage der Kömglichen Regite-
rung beruht. Wir nehmen hieraus Veranlaung, der Königlichen
Regierung das Folgende zu eröffnen:

Das Geeß vom 26. Mai 1887, welches nac&lt; der Begrün-
Dung des Entwurfes zu demelben nur den Zweverfolgt, den
zur Unterhaltung der Volkschulen Verpflichteten gegenüber den
mit den teigenden Bedürfmjen wachenden Anforderungen der
Schulaufichtöbehörde einen analogen Schuß zu gewähren, wie
er biSher chon für einzelne die Schule betreffende Rechtsver-
hältnie nac) 88. 45--49 des Zutändigkeitsgeezes betanden
hat, und bei hervortretendem Widerpruche die bindende Bechluß-
faung auf Organe der Selbtverwaltung zu übertragen, hat die
in der fraglichen Beziehung in den einzelnen Theilen der Mo-
narchie betehenden Geeze nur inoweit abgeändert und bezie-
hungsweie ergänzt, als dies aus dem bezeichneten Zwecke jenes
Geetzes, welcher in 8. 2 einen präzien Ausdruck gefunden hat,
folgt. In dem Gebiete des vormaligen Herzogihumes Natau
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betand nun bisher &lt;on auf Grund des Naauichen Geetzes
vom 26. März 1862 (V. O. Bl. S. 81) in Verbindung mit 8. 116
der KreiSordnung für die Provinz Heen-Naau vom 7. Juni
1885 eine umfajende, im einzelnen Punkten ogar über die Vor-
chriften des Goezes vom 26. Mai 1887 hinausgehende Mit-
wirkung des Kreis- und beziehung5weie Bezirköaus)c&lt;hues bei
Fettellung der Leitungen zur Beoldung der Lehrer au den Ele-
mentarj&lt;ulen. Veränderungen der Normaldotationen der Schulen
fönnen nach jenen Betimmungen von der Regierung nur mii Zu-
jtimmung des Gemeinderathes und des Kreis- bezw. Bezirksaus-
Ichujes vorgenommen werden. Bei divergirenden Anichten des
Gemeinderathes und des Kreis- bezw. Bezirksausc&lt;hues entchied
biSher die Regierung innerhalb der auseinandergehenden Vor-
I&lt;läge. Hiernach tritt alo in Naau eine Mitwirkung der Be=
c&lt;lußbehörden bei Fettellung erhöhter Leitungen zur Dotation
der Volkschulen nicht nur in Ermangelung des Enwertändnijes
der Verpflichteten, jondern unter allen Umtänden ein, gleichviel
ob die Gemeinde mit der Erhöhung der Dotation einvertanden
it oder nicht, ob die Anregung zu einer olc&lt;en Erhöhung von
der SchulaufichtsSbehörde oder etwa von der verpflichteten Ge-
meinde jelbt ausgegangen it. Hieran hat das Geeh vom
26. Mai 1887 nichts geändert, und danach wird jich das Ver-
fahren nunmehr unter Berückjichtigung der Vorchriften des lekt-
gedachten Geezes etwa folgendermaßen getalten:

Bechließt eine Gemeinde aus freien Stücken die Erhöhung
der Normaldotation einer Schultelle, oder tritt die Gemeinde
einer desfalls von der Negierung ihr zugegangenen Aufforderung
bei, jo gelangt die Angelegenheit an den Kreis- bezw. den Be=
zirks auschuß, und die Sache findet nach Maßgabe des Naau-
ichen Geees vom 26. März 1862 ihre Erledigung. Weiter
wird aber auch in denjenigen Fällen, in welchen enir Naauiche
Gemeinde einer von der Regierung getellten Anforderung auf
ncue oder erhöhte Leitungen zur Dotation einer Schultelle nicht
oder nicht in vollem Umfange zu entprochen geneigt it, tets,
bevor zur Anwendung des 8. 2 des Geceßes vom 26. Mai 1887
gechritten wird, ein Votum des Bezirksauschujes eingeholt
werden müen. Denn nach den in jenem Landestheile geltenden
Betunmungen it die Regierung für ich allein nicht zutändig,
die bezügliche Anforderung fetzutellen; ie kann dies vielmehr
mw mit Zutimmung des Kreis- bezw. Bezirksauschues, und
eventuell nur im Rahmen der auseinandergehenden Vorchläge
der leßtgedachten Behörde einereits und der verpflichteten Gemein-
den anderereits. Ert nach Abgabe des Gutachtens eitens des
Kreis- bezw. Bezirksauschues it odann zu dem Verfahren
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beſtand nun bisher ſ<on auf Grund des Naſſauiſchen Geſetzes
vom 26. März 1862 (V. O. Bl. S. 81) in Verbindung mit 8. 116
der KreiSordnung für die Provinz Heſſen-Naſſau vom 7. Juni
1885 eine umfajende, im einzelnen Punkten ſogar über die Vor-
ſchriften des Goſezes vom 26. Mai 1887 hinausgehende Mit-
wirkung des Kreis- und beziehung5weiſe Bezirköaus)c<huſſes bei
Feſtſtellung der Leiſtungen zur Beſoldung der Lehrer au den Ele-
mentarj<ulen. Veränderungen der Normaldotationen der Schulen
fönnen nach jenen Beſtimmungen von der Regierung nur mii Zu-
jtimmung des Gemeinderathes und des Kreis- bezw. Bezirksaus-
Ichujſes vorgenommen werden. Bei divergirenden Anſichten des
Gemeinderathes und des Kreis- bezw. Bezirksausſc<huſſes entſchied
biSher die Regierung innerhalb der auseinandergehenden Vor-
I<läge. Hiernach tritt alſo in Naſſau eine Mitwirkung der Be=
ſc<lußbehörden bei Feſtſtellung erhöhter Leiſtungen zur Dotation
der Volksſchulen nicht nur in Ermangelung des Enwerſtändnijſes
der Verpflichteten, jondern unter allen Umſtänden ein, gleichviel
ob die Gemeinde mit der Erhöhung der Dotation einverſtanden
iſt oder nicht, ob die Anregung zu einer ſolc<en Erhöhung von
der SchulaufſichtsSbehörde oder etwa von der verpflichteten Ge-
meinde jelbſt ausgegangen iſt. Hieran hat das Geſeh vom
26. Mai 1887 nichts geändert, und danach wird jich das Ver-
fahren nunmehr unter Berückjichtigung der Vorſchriften des lekt-
gedachten Geſezes etwa folgendermaßen geſtalten:

Beſchließt eine Gemeinde aus freien Stücken die Erhöhung
der Normaldotation einer Schulſtelle, oder tritt die Gemeinde
einer desfalls von der Negierung ihr zugegangenen Aufforderung
bei, jo gelangt die Angelegenheit an den Kreis- bezw. den Be=
zirks ausſchuß, und die Sache findet nach Maßgabe des Naſſau-
iſchen Geſees vom 26. März 1862 ihre Erledigung. Weiter
wird aber auch in denjenigen Fällen, in welchen enir Naſſauiſche
Gemeinde einer von der Regierung geſtellten Anforderung auf
ncue oder erhöhte Leiſtungen zur Dotation einer Schulſtelle nicht
oder nicht in vollem Umfange zu entſprochen geneigt iſt, ſtets,
bevor zur Anwendung des 8. 2 des Geſceßes vom 26. Mai 1887
geſchritten wird, ein Votum des Bezirksausſchuſjes eingeholt
werden müſſen. Denn nach den in jenem Landestheile geltenden
Beſtunmungen iſt die Regierung für ſich allein nicht zuſtändig,
die bezügliche Anforderung feſtzuſtellen; ſie kann dies vielmehr
mw mit Zuſtimmung des Kreis- bezw. Bezirksausſchuſſes, und
eventuell nur im Rahmen der auseinandergehenden Vorſchläge
der leßtgedachten Behörde einerſeits und der verpflichteten Gemein-
den andererſeits. Erſt nach Abgabe des Gutachtens ſeitens des
Kreis- bezw. Bezirksausſchuſſes iſt ſodann zu dem Verfahren
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nach Maßgabe des Gejeßes vom 26. Mai 1887 in der Weie,
wie daselbe von uneren Kommiarien im Laufe der Verhand-
lungen der Kommiion des Haues der Abgeordneten (Nr. 120 der
Druckachen von 1887 S. 8) näher dargelegt worden it, zu chreiten.

Es fann zugegeben werden, daß man diees vorher bej&lt;rie-
bene Verfahren, wenn es ich darum handelte, jpeziell für das
Gebiet des vormaligen Herzogthumes Najau eine die Abicht des
Geetzes vom 26. Mai 1887 verfolgende Betimmung zu treffen,
m einzelnen Punkten ändern würde. Nach der dermaligen Lage
der Geeßgebung aber bleibt nur übrig, die Betimmungen des
Naamchen Gejezes vom 26. März 1862 und bezw. des 8. 116
ver KreiSordnung für die Provinz Hejen-Natjau im Verbindung
mit den Vorchriften des Geezes vom 26. Mai 1887 anzuwenden.
Dabei giebt der Umtand, daß der Krei3- und bezw. der Bezirks-
auschuß eventuell zweimal in "derelben Angelegenheit Bechluß
zu faen haben, zu Bedenken keine Veranlaung. Achnliche Ver-
hältnie treten bei dem jekt geltenben Verfahren mehrfach ein.
Auch it es nicht ausgechloen, daß die Bechlußbehörden bei
vem Verfahren nach Maßgabe des Geees vom 26. Mai 1887
zu einem Ergebnie gelangen, welches jich nicht volljtändig mit
dem in dem vorbereitenden Verfahren auf Grund des Natjau-
ichen Geeßes vom 26. März 1862 gewonnenen deckt. Nach dem Berichte vom 17. Oktober v. I. cheint die König-
liche Regierung nicht in der vorjtehend angegebenen Weie ver-
fahren zu ein: Sie hat vielmehr, wie Sie jelbt angiebt, Ihrer-
jeits die Erhöhung des Einkommens einer Lehrertelle in der
Stadt N., bezw. die Umwandlung einer Lehrergehilfentelle in
eine ordentliche Lehrertelle bechloen und jodann, nachdem der
Gemeinderath zu N. es abgelehnt hatte, auf Ihre Intentionen
einzugehen, die Verhandlungen mit Beziehung auf 8. 2 desGeches vom 26. Mai 1887 an den Beezirfsauschnß abge
geben.

Hiernac) hat die Königliche Regierung nunmehr das Ver-
fahren u der vorliegenden Angelegenheit zunächt in den richtigen,
dem Verhältnie des Geeßes vom 26. Mai 1887 zu dem Nahjau-
ichen Geeze vom 26. März 1862 in Verbindung mit Z. 116
der Kroisordnung für die Provinz Heen-Naau vom 7. Jum
1885 entprechenden Weg zu leiten und eventuell den Anirag auf
Einleitung des Bechlußverfahrens nach 88. 2 und 3 des Geeßesvom 26. Mai 1887 bei dent Bezirk8auschue feiner Zeit zu erneuern.

Wir nehmen an, daß der Bezirksauschuß, dem wir durc
Vermütelung eines Voritzenden, des Herrn Regierungsprä-
identen, Abchrift diees Becheides zugehen laen, ich, jobalder von Neuen eitens der Königlichen Negierung oprdimungs-
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liche Regierung nicht in der vorjtehend angegebenen Weiſe ver-
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jeits die Erhöhung des Einkommens einer Lehrerſtelle in der
Stadt N., bezw. die Umwandlung einer Lehrergehilfenſtelle in
eine ordentliche Lehrerſtelle beſchloſſen und jodann, nachdem der
Gemeinderath zu N. es abgelehnt hatte, auf Ihre Intentionen
einzugehen, die Verhandlungen mit Beziehung auf 8. 2 des
Geſches vom 26. Mai 1887 an den Beezirfsausſchnß abge
geben.

Hiernac) hat die Königliche Regierung nunmehr das Ver-
fahren u der vorliegenden Angelegenheit zunächſt in den richtigen,
dem Verhältniſſe des Geſeßes vom 26. Mai 1887 zu dem Nahjau-
iſchen Geſeze vom 26. März 1862 in Verbindung mit Z. 116
der Kroisordnung für die Provinz Heſſen-Naſſau vom 7. Jum
1885 entſprechenden Weg zu leiten und eventuell den Anirag auf
Einleitung des Beſchlußverfahrens nach 88. 2 und 3 des Geſeßes
vom 26. Mai 1887 bei dent Bezirk8ausſchuſſe feiner Zeit zu erneuern.

Wir nehmen an, daß der Bezirksausſchuß, dem wir durc
Vermütelung ſeines Vorſitzenden, des Herrn Regierungsprä-
ſidenten, Abſchrift dieſes Beſcheides zugehen laſſen, ſich, jobald
er von Neuen ſeitens der Königlichen Negierung oprdimungs-
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mäßig mit der Sache befaßt werden wird, der Bechlußfaung
unterziehen wird.

Eventuell würde die Königliche Regierung den Herrn Ober-
präidenten mit der Bitte anzugehen haben, den Bezirköauschuß
auf Grund des 8. 48 des Lande3verwaltungsgejezes vom 30. Juli
1883 mit entprechender Anweiung zu verehen.

Im Uebrigen regelt ji&lt; das Verfahren des Bezirksaus-
Ihujes bezüglich der Handhabung des Geees vom 26. Mai
1887 nac&lt; dem die Ordnung des GechäftSganges und des Ver-
fahrens bei den Bezirksaushüen allgemein betimmenden Rc-
gulative vom 28. Februar 1884, ohne daß es diejerhalb eimer
weiteren beonderen Anweiung bedarf.

Der Miniter des Innern. Der Minijtter
von Puttkamer. der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Gokßler.
An

dic Königliche Regierung zu Wiesbaden.
MN. d. I. 1. A. 4l.
M. d. g. A. ÜU. IN 9. 20181.

115) AuSs&lt;hließzliche Zujtändigkeit der Schulaufichts-
behörde darüber zu befinden und zu verfügen, ob eine
either zur Lehrerbeoldung gewährte Staatsbeihilfe
ferner zu gewähren oder zu kürzen bezw. ganz zurück-

zuziehen ift.
Berlim, den 9. Februar 1883.

Die in dem Berichte vom 28. Dezember v. I. getellte
Frage, ob im Falle der gänzlichen oder theilweien Zurückziehung
einer widerruflichen Staatsbeihilfe zur Lehrerbejoldung die An-
forderung an die zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten, den
entjtehenden Ausfall fortan aus eigenen Mitteln zu de&gt;en, als
eine Anforderung, welche durch neue oder erhöhte Leitungen der
zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten zu gewähren, im
Sinne des 8. 2 des Geezes vom 26. Mai 1887 (Geez-Samms-
lung S. 175) zu betrachten, it, wie ich der Königl. Negierung
hiermit erwidere, zu verneinen.

Wird eme Prüfung der zur Unterhaltung der Schule Ver-
pflichteten zu dem Behufe erforderli&lt;, um darüber zu befinden,
ob und im welchem Umfange denelben zur Erfüllung der ihnen
gejeßlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen
ihrer Zutändigkeit fetgetellten Leitungen für die Schulunter-
haltung eime Staatsbeihilfe zu gewähren bezw. eine bisher ge-
währte Staatsbeihilfe ferner zu belaen oder zu kürzen oder ganz
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mäßig mit der Sache befaßt werden wird, der Beſchlußfaſſung
unterziehen wird.

Eventuell würde die Königliche Regierung den Herrn Ober-
präſidenten mit der Bitte anzugehen haben, den Bezirköausſchuß
auf Grund des 8. 48 des Lande3verwaltungsgejezes vom 30. Juli
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Im Uebrigen regelt ji< das Verfahren des Bezirksaus-
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fahrens bei den Bezirksausſhüſſen allgemein beſtimmenden Rc-
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115) AuSsſ<hließzliche Zujtändigkeit der Schulaufſichts-
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Berlim, den 9. Februar 1883.
Die in dem Berichte vom 28. Dezember v. I. geſtellte
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zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten zu gewähren, im
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pflichteten zu dem Behufe erforderli<, um darüber zu befinden,
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zurückzuziehen, o hat hierüber lediglich die Königl. Regierung
in dem wegen Gewährung von Staatsbeihilfen zu den Lehrer-
beoldungen vorgechriebenen Verfahren unter Betheiligung der
Finanzabtheilung des Kollegiums zu beinden und zu verfügen.

Der Kreisauschuß bezw. der BezirkSausc&lt;uß ind zu einer
Bechlußfaung hierüber dur&lt; das Gejeh vom 26. Mai 1887nicht berufen, weil es ji in Fällen der gedachten Art über-
haupt nicht um neue ver erhöhte Leitungen für Volksjchulen
im Sinne des gedachten Geezes und um Fettellung desfalljigerAnforderungen, ondern (ediglich um olche Leitungen handelt,
welche bereits vor dem Inkrafttreten des Gejezes vom 26. Mai
18387 von der Schulaufichtsbehörde innerhalb der Grenzen ihrer

„Zutändigkeit als den Verpflichteten geezlich obliegend fetgetellt
worden jind.

Hiernac&lt;) würde im z;Falle der Weigerung eimer von der
Königl. Regierung für leitungsfähig erachteten Gemeinde oder
Schulgemeinde, den in Folge der Zurückziehung oder Kürzung
einer ihr biSher gewährten Staatsbeihilfe zur Lehrerbejoldung
ausfallenden Betrag bis zur bereits fetgetelltenHöhe des mit
„der Stelle des betreffenden Lehrers dauernd verbundenenDient- -
einfommens aufzubringen, allerdings der durch die 88. 19, 35
und bzw. 8. 48 des ZutändigkeitSgeezes vom 1. Augut 1883
gewieene Weg einzuchlagen ein, um die Erfüllung der unter-

IJajjenen oder verweigerten Leitung herbeizuführen.
I&lt; muß indeen dringend wünchen, daß zur Zeit Staats5-

beihilfen zu den Lehrerbeoldungen, welche jeither gewährt worden
ind, entweder überhaupt gar m&lt;t, oder do; nicht ohne unbe-
dingt zwingende Veranlaung gekürzt oder zurückgezogen werden,
und empfehle der Königl. Regierung, dies um o mehr zu be-
achten, als gerade die Schullaten es find, die fat überall in
erjier Linie jtehen, wo die Gemeinden ich überbürdet fühlen, und
die Staatsregierung befanntlich inzwichen Veranlaung genommenhat, im Wege der Geezgebung eine Grleichterung der Volksichul-
lajten durch Bereitjtellung von Staatsmitteln zur Gewährung
von Beiträgen zu den Lehrerbeoldungen herbeizuführen.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. Ia. 10189.
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116) Berüdjichtigung der wirthic&lt;afilichen und finan-
teten Lage der zur Unterhaltung der Volksc&lt;hulen

Berpflichteten bei neuen Schuleimnrichtungen in der
Provinz Hannover.

Berlin, 16. Januar 1888.
AusSzug.

Im Uebrigen bemerke ich, daß 8. 18 des Volkschulgeezes
vom 26. Mati 1845 der Königl. Regierung nicht die Verpflichtung
auferlegt, jobald bei einer Volkschule die Kinderzahl über 120
teigt, für Antellung eimer zweiten Lehrkraft zu orgen. Nach
der erwähnten GeezesSbetummung kann zwar bei eimer Zahl von
mehr als 120 Schulkindern die Beiordnung eines Schulgehilfen,
und bei einer Zahl von mehr als 200 Schulkindern die Er-
richtung einer zweiten Lehrertelle oder geeigneten Falles eine
Theilung des Schulverbandes nach vorgängiger Vernehmung der
Schulinterejenten von der SchulaufjichtsSbehörde verlangt werden,
indeen hat die SchulaufjichtSbehörde von ihrer desfalljigen Be-fugnis nur unter Berückjichtigung des Cirkular-Erlajjes vom
8. Juli 1886 -- U. Ula. 15019 --*) Gebrauch zu machen.

Äuch wird durc&lt; die gedachten Vorchriften die eventuelle
Anwendbarkeit des Gejezes vom 26. Mai v. I. -- (G. S
S. 175) nicht ausgechlojen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de [la Croix.

An
die Königliche Negierung zu N.

(Provinz Hannover.)
VU. IIa. 20013.

117) Streitigkeiten zwichen mehreren früher zu einer
Sq&lt;chule gehörig geweenen Gemeinden darüber, ob eine
Gemeinde troß ihres Aush&lt;eidens aus dem früheren
Sc&lt;hulverbande no&lt;h&lt; zu Leitungen für die Schule, aus
Doren Verband fie ausgechicden, verpflichtet ei, ind
gemäß 8. 46 Abjaß 3 des Zujtändigkeitösgejezes vom1. Augut 1883 im Verwaltungstreitverfahren zu

entj&lt;eiden.
| Berlin, den 3. März 1888.

Die Königl. Regierung ermächtige icß, die Gemeinden H.,
A. und E. auf die zurückfolgende Vortellung vom 8. Oktober
v. IJ. im Sinne des Berichtes vom 2. Februar 5. J., jedoch

*) Centralbl. pro 1886 Seite 704.
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116) Berüdjichtigung der wirthic<afilichen und finan-
teten Lage der zur Unterhaltung der Volksſc<hulen

Berpflichteten bei neuen Schuleimnrichtungen in der
Provinz Hannover.

Berlin, 16. Januar 1888.
AusSzug.

Im Uebrigen bemerke ich, daß 8. 18 des Volksſchulgeſezes
vom 26. Mati 1845 der Königl. Regierung nicht die Verpflichtung
auferlegt, jobald bei einer Volksſchule die Kinderzahl über 120
ſteigt, für Anſtellung eimer zweiten Lehrkraft zu ſorgen. Nach
der erwähnten GeſezesSbeſtummung kann zwar bei eimer Zahl von
mehr als 120 Schulkindern die Beiordnung eines Schulgehilfen,
und bei einer Zahl von mehr als 200 Schulkindern die Er-
richtung einer zweiten Lehrerſtelle oder geeigneten Falles eine
Theilung des Schulverbandes nach vorgängiger Vernehmung der
Schulintereſjenten von der SchulaufjichtsSbehörde verlangt werden,
indeſſen hat die SchulaufjichtSbehörde von ihrer desfalljigen Be-
fugnis nur unter Berückjichtigung des Cirkular-Erlajjes vom
8. Juli 1886 -- U. Ula. 15019 --*) Gebrauch zu machen.

Äuch wird durc< die gedachten Vorſchriften die eventuelle
Anwendbarkeit des Gejezes vom 26. Mai v. I. -- (G. S
S. 175) nicht ausgeſchloſjen.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de [la Croix.

An
die Königliche Negierung zu N.

(Provinz Hannover.)
VU. IIa. 20013.

117) Streitigkeiten zwiſchen mehreren früher zu einer
Sq<chule gehörig geweſenen Gemeinden darüber, ob eine
Gemeinde troß ihres Ausſh<eidens aus dem früheren
Sc<hulverbande no<h< zu Leiſtungen für die Schule, aus
Doren Verband fie ausgeſchicden, verpflichtet ſei, ſind
gemäß 8. 46 Abjaß 3 des Zuſjtändigkeitösgejezes vom

1. Auguſt 1883 im Verwaltungsſtreitverfahren zu
entj<eiden.

| Berlin, den 3. März 1888.
Die Königl. Regierung ermächtige icß, die Gemeinden H.,

A. und E. auf die zurückfolgende Vorſtellung vom 8. Oktober
v. IJ. im Sinne des Berichtes vom 2. Februar 5. J., jedoch

*) Centralbl. pro 1886 Seite 704.
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ohne Bezugnahme auf die nac; Einführung der Preußichen Re=
gierung5-Intruftion vom 23. Oktober 1817 nicht mehr geltende
Kurfürtlich Heiche Verordnung vom 7. Juli 1851 und ohne
Bezugnahme auf dic Analogie der für das vormalige Fürten-
thum Fulda erlaenen und für defjen Gebiet noch giltigen, ge-
jeblichen Bejtimmung der Fuldaer Schulordnung vom 2. April
1781 -- zu becheiden. Die Gemeinden ind darauf zu verweien,
daß, wenn ie glauben, die Gemeinde L. ei troß ihres Aus-
ch&lt;eidens aus dem früheren Schulverbande nach öffentlichem

-.

Rechte noch zu gewien Abgaben und Leitungen für die Schulen
zu H. und A. verpflichtet, ihnen lediglich überlaen bleiben müe,
wegen diees treitigen Anjpruches gemäß 8. 46 Abatz 3 des
Zujtändigkeitsgeeßes vom -1. Augut 1883 gegen die Gemeinde L.
im Verwaltungstreitverfahren klagbar zu werden.

Was die Königl. Negierung bezüglich des 8. 34 des Geeßzes
vom 1. Augut 1883 in dem Berichte bemerkt, beruht lediglich
darauf, daß die Königl. Negierung unbeachtet gelaen hat, daß
in dem Erlae vom 22. Oktober v. IJ. -- ÜU. Ula. 19229 --
überhaupt nicht auf 8. 34, jondern auf 8. 35. a. a. O.ver-
wieen worden it. Sollten die Gemeinden H., A. und E. unter
der Behauptung, daß ein Theil der Leitungen für die Schulen
zu H. und A. der Gemeinde L. obliegt, unterlaen oder ver-
weigern, dieen Theil der qu. Leitungen zu erfüllen, o würde
gemäß 8. 35 des Gejekes vom 1. Augut 1883 zu verfahren ein.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An“ =

die Königliche Regierung zu Kael.
VÜ. Wa. 11301.

118) Zuläigkeit der Verwendung des Fonds Kap. 121
Tit. 27 Abth. U1 pos. 1 zu Beihilfen für unvermögende
Gemeinden oder Schulgemeinden behufs Aufbringung

des von lekteren zu leijtenden Antheiles der
Lehrerpenion.

(Centralbl. pro 1887 Seite 403 und 687.)

Berlin, den 5. März 1888.
Auf den Bericht vom 6. Februar d. J. wegen einer Staats-

beihilfe zur Aufbringung dcs Gemeindebeitrages zur Penion des
katholijchen Lehrers N. zu N. will icß unter den obwaltenden
Umjtänden, da beondere Staatsfonds zur Bewilligung derartiger
Beihilfen nicht vorhanden ind, genehmigen, daß o lange die
Gemeinde zu der in Rede tehenden Penion beizutragen hat und
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ohne Bezugnahme auf die nac; Einführung der Preußiſchen Re=
gierung5-Inſtruftion vom 23. Oktober 1817 nicht mehr geltende
Kurfürſtlich Heſſiſche Verordnung vom 7. Juli 1851 und ohne
Bezugnahme auf dic Analogie der für das vormalige Fürſten-
thum Fulda erlaſſenen und für defſjen Gebiet noch giltigen, ge-
jeblichen Bejtimmung der Fuldaer Schulordnung vom 2. April
1781 -- zu beſcheiden. Die Gemeinden ſind darauf zu verweiſen,
daß, wenn ſie glauben, die Gemeinde L. ſei troß ihres Aus-
ſch<eidens aus dem früheren Schulverbande nach öffentlichem

-.

Rechte noch zu gewiſſen Abgaben und Leiſtungen für die Schulen
zu H. und A. verpflichtet, ihnen lediglich überlaſſen bleiben müſſe,
wegen dieſes ſtreitigen Anjpruches gemäß 8. 46 Abſatz 3 des
Zujtändigkeitsgeſeßes vom -1. Auguſt 1883 gegen dieGemeinde L.
im Verwaltungsſtreitverfahren klagbar zu werden.

Was die Königl. Negierung bezüglich des 8. 34 des Geſeßzes
vom 1. Auguſt 1883 in dem Berichte bemerkt, beruht lediglich
darauf, daß die Königl. Negierung unbeachtet gelaſſen hat, daß
in dem Erlaſſe vom 22. Oktober v. IJ. -- ÜU. Ula. 19229 --
überhaupt nicht auf 8. 34, jondern auf 8. 35. a. a. O.ver-
wieſen worden iſt. Sollten die Gemeinden H., A. und E. unter
der Behauptung, daß ein Theil der Leiſtungen für die Schulen
zu H. und A. der Gemeinde L. obliegt, unterlaſſen oder ver-
weigern, dieſen Theil der qu. Leiſtungen zu erfüllen, ſo würde
gemäß 8. 35 des Gejekes vom 1. Auguſt 1883 zu verfahrenſein.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An“ =
die Königliche Regierung zu Kaſſel.

VÜ. Wa. 11301.

118) Zuläſſigkeit der Verwendung des Fonds Kap. 121
Tit. 27 Abth. U1 pos. 1 zu Beihilfen für unvermögende
Gemeinden oder Schulgemeinden behufs Aufbringung

des von lekteren zu leijtenden Antheiles der
Lehrerpenſion.

(Centralbl. pro 1887 Seite 403 und 687.)

Berlin, den 5. März 1888.
Auf den Bericht vom 6. Februar d. J. wegen einer Staats-

beihilfe zur Aufbringung dcs Gemeindebeitrages zur Penſion des
katholijchen Lehrers N. zu N. will icß unter den obwaltenden
Umjtänden, da beſondere Staatsfonds zur Bewilligung derartiger
Beihilfen nicht vorhanden ſind, genehmigen, daß ſo lange die
Gemeinde zu der in Rede ſtehenden Penſion beizutragen hat und
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nicht anderweit eine dauernde Erleichterung in den Schullaten
erfährt, zur Betreitung der Schulunterhaltungsfoten aus den
der Königl. Regierung unter Kapitel 121 Tit. 27 Abth. 1. 1.
des Ctats zur Verfügung tehenden Fonds eine Beihilfe von -
jährlih -- Mark gewährt und im monatlichen Raten gegen
Quittung des Schulvortandes zur Schulkae gezahlt werde.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

V. Ma. 11439.

119) Die bejtehende Dotation von Lehrertellen it
grundäßlich nicht herabzuekßen ondern zu erhalten.

Berlin, den 29. März 18883.
Grundjäßklich joll die betehende Dotation von Lehrertellen

nicht herabgeezt jondern erhalten werden (zu vergl. Cirkular-
Erla)je vom 18. Mai 1840 und 6. März 1852*) Nr. 2 und
Erlaß vom 8. September 1859 im Min. Bl. Dd. i. V. 1840
S. 230 und 1853 S. 42, und Centralbl. 1859 S. 705, au
8. 17 der Provinzial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845).

(Es ijt deShalb, wie ich der Königl. Regierung auf den
Bericht vom 19. Oktober v. I. erwidere, dem Lehrer S. zu S.
eini Dienjteinfommen in gleicher Höhe zu gewähren, wie olc&lt;es
einem Amtsvorgänger P. zugetanden hat, nämlich im Betrage
von 975 Mk. em&lt;ließlich Wohnung und Feuerung. I&lt; eße
hierbei voraus, daß bei Fettellung des penjionsfähigen Dient-
einfommens des Lehrers P. die Adjuvantenzulage von 75 Mk.
als nicht zum Stelleneinkommen gehörig bereits ausgechieden war.

Die Kömgl. Regierung hat hiernac&lt;;) gemäß dem Erlae
vom 24. November 13886 (Centralbl. 1887 S. 383) das Dient-
einfommen des 2c. S. feitzueßen.

It die Schulgemeinde, welche chon jeßt eine Staatsbeihilfe
zur Lehrerbejoldung im Betrage von jährlich 180 Mk. erhält,
umwermögend, die von der Königl. Regierung fetgeezte Lehrer-
bejoldung aufzubringen, o it ihr nach Bedürfnis eine höhere
Staatsbeihilfe zu gewähren.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. IIa. 19600.

*) efr. Centralbl. pro 1859 Seite 47.
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nicht anderweit eine dauernde Erleichterung in den Schullaſten
erfährt, zur Beſtreitung der Schulunterhaltungsfoſten aus den
der Königl. Regierung unter Kapitel 121 Tit. 27 Abth. 1. 1.
des Ctats zur Verfügung ſtehenden Fonds eine Beihilfe von -
jährlih -- Mark gewährt und im monatlichen Raten gegen
Quittung des Schulvorſtandes zur Schulkaſſe gezahlt werde.

Der Minijter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

V. Ma. 11439.

119) Die bejtehende Dotation von Lehrerſtellen iſt
grundſäßlich nicht herabzuſekßen ſondern zu erhalten.

Berlin, den 29. März 18883.
Grundjäßklich joll die beſtehende Dotation von Lehrerſtellen

nicht herabgeſezt jondern erhalten werden (zu vergl. Cirkular-
Erla)je vom 18. Mai 1840 und 6. März 1852*) Nr. 2 und
Erlaß vom 8. September 1859 im Min. Bl. Dd. i. V. 1840
S. 230 und 1853 S. 42, und Centralbl. 1859 S. 705, au
8. 17 der Provinzial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845).

(Es ijt deShalb, wie ich der Königl. Regierung auf den
Bericht vom 19. Oktober v. I. erwidere, dem Lehrer S. zu S.
eini Dienſjteinfommen in gleicher Höhe zu gewähren, wie ſolc<es
ſeinem Amtsvorgänger P. zugeſtanden hat, nämlich im Betrage
von 975 Mk. emſ<ließlich Wohnung und Feuerung. I< ſeße
hierbei voraus, daß bei Feſtſtellung des penjionsfähigen Dienſt-
einfommens des Lehrers P. die Adjuvantenzulage von 75 Mk.
als nicht zum Stelleneinkommen gehörig bereits ausgeſchieden war.

Die Kömgl. Regierung hat hiernac<;) gemäß dem Erlaſſe
vom 24. November 13886 (Centralbl. 1887 S. 383) das Dienſt-
einfommen des 2c. S.feitzuſeßen.

It die Schulgemeinde, welche ſchon jeßt eine Staatsbeihilfe
zur Lehrerbejoldung im Betrage von jährlich 180 Mk. erhält,
umwermögend, die von der Königl. Regierung feſtgeſezte Lehrer-
bejoldung aufzubringen, ſo iſt ihr nach Bedürfnis eine höhere
Staatsbeihilfe zu gewähren.

Der Minijter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. IIa. 19600.

*) efr. Centralbl. pro 1859 Seite 47.
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120) Erfenntnis des Reichsgerichtes, betreffend falche
Eintragung in die Schulbeuchsliten eitens des mit

ihrer Führung beauftragten Lehrer35. Vom 4. No-
vember 1887.

In der Strafache wider den Lehrer B. H. m R. wegen
falc&lt;er amtlicher Beurkundung hat das Reichsgericht, Vierter
Strafenat, am 4. November 1887 für Recht erkannt,

daß die Reviion des Angeklagten gegen das Urtheil der
Straffammer bei dem Königlich Preußichen Amisgerichte
zu S. vom 13. Juli 1887 zu verwerfen und dem Ange-
klagten die Koten des Rechtsmittels aufzuerlegen.

Gründe.
Mit Unrecht bemängelt die Reviion die ertrichterliche Fet-

tellung, daß der Angeklagte ein zur Aufnahme öffentlicher Ur=-
kunden befugter Beamter geween ei. Denn eine Eigenchaft als
Beamter überhaupt begründet die Vorintanz völlig zutrefend
unter Bezugnahme auf 8. 359 des Strafgeezbuches und Artikel 23
der Verfaungsurkunde für den Preußijchen Staat vom 31. Ja-
nuar 1850 durch die für erwieen erachtete Thatache, daß der-
elbe an der öffentlichen Volkschule zu R. als Lehrer angetellt
war. Wie ferner fetgetellt it, hatte der Angeklagte in einer
Eigenchaft als Lehrer die in der Intruktion der Königlichen NRe-
gierung zu P. vom 14. Mai 1857, betreffend die Kontrole des
Schulbeuches 2c., vorgechriebenen Schulbejuchslijten anzulegen
und derartig zu führen und aufzubewahren, daß zu jeder Zeit
darauf zurückgegangen“ werden konnte. JInsbeondere lag dem
Angeklagten nach dieer Intruktion die Verpflichtung ob, in den
gedachten Liten auf näher bezeichnete Art täglich erichtlich zu
machen, welche Kinder fehlten, und auf Grund deen allmonatlich
die zur demnächtigen Fetezung der Strafen an die Polizeibe-
hörde zu befördernden Strafextrakte aufzutellen. Der Straf-
kammer it min darin beizutreten, daß diee Schulbeuchslijten
ich nicht als lediglich für den inneren Dient betimmte Kontrolen
dartellen, daß ie vielmehr die Eigenchaft öffentlicher Regiter
beigen. Der von der Straffammer hervorgehobene Umtand, daß
die Shulbeuchöliten beweiskräftig id, würde hierzu allerdings
nicht genügen, weil der Begriff der Beweiskraft das Merkmal
der Oeffentlichkeit an ich nicht in ich c&lt;ließt. In dem Urtheile
wird an der betreffenden Stelle aber auch auf Nr. 11 der In-
truktion Bezug genommen, wonach die Ergebnie der Schulbe-
uchsliten in Verbindung mit denen des an dieelben geknüpften
Strafverfahrens jährlichen, den Schulbeuch ortchaftsweije zur
Dartellung bringenden Generalzuammentellungen, aljo regel-
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120) Erfenntnis des Reichsgerichtes, betreffend falſche
Eintragung in die Schulbeſuchsliſten ſeitens des mit

ihrer Führung beauftragten Lehrer35. Vom 4. No-
vember 1887.

In der Strafſache wider den Lehrer B. H. m R. wegen
falſc<er amtlicher Beurkundung hat das Reichsgericht, Vierter
Strafſenat, am 4. November 1887 für Recht erkannt,

daß die Reviſion des Angeklagten gegen das Urtheil der
Straffammer bei dem Königlich Preußiſchen Amisgerichte
zu S. vom 13. Juli 1887 zu verwerfen und dem Ange-
klagten die Koſten des Rechtsmittels aufzuerlegen.

Gründe.
Mit Unrecht bemängelt die Reviſion die erſtrichterliche Feſt-

ſtellung, daß der Angeklagte ein zur Aufnahme öffentlicher Ur=-
kunden befugter Beamter geweſen ſei. Denneine Eigenſchaft als
Beamter überhaupt begründet die Vorinſtanz völlig zutrefſend
unter Bezugnahme auf 8. 359 des Strafgeſezbuches und Artikel 23

der Verfaſſungsurkunde für den Preußijchen Staat vom 31. Ja-
nuar 1850 durch die für erwieſen erachtete Thatſache, daß der-
ſelbe an der öffentlichen Volksſchule zu R. als Lehrer angeſtellt
war. Wie ferner feſtgeſtellt iſt, hatte der Angeklagte in ſeiner
Eigenſchaft als Lehrer die in der Inſtruktion der Königlichen NRe-
gierung zu P. vom 14. Mai 1857, betreffend die Kontrole des
Schulbeſuches 2c., vorgeſchriebenen Schulbejuchslijten anzulegen
und derartig zu führen und aufzubewahren, daß zu jeder Zeit
darauf zurückgegangen“ werden konnte. JInsbeſondere lag dem
Angeklagten nach dieſer Inſtruktion die Verpflichtung ob, in den
gedachten Liſten auf näher bezeichnete Art täglich erſichtlich zu
machen, welche Kinder fehlten, und auf Grund deſſen allmonatlich
die zur demnächſtigen Feſtſezung der Strafen an die Polizeibe-
hörde zu befördernden Strafextrakte aufzuſtellen. Der Straf-
kammer iſt min darin beizutreten, daß dieſe Schulbeſuchslijten
ſich nicht als lediglich für den inneren Dienſt beſtimmte Kontrolen
darſtellen, daß ſie vielmehr die Eigenſchaft öffentlicher Regiſter
beſigen. Der von der Straffammer hervorgehobene Umſtand, daß
die Shulbeſuchöliſten beweiskräftig ſid, würde hierzu allerdings
nicht genügen, weil der Begriff der Beweiskraft das Merkmal
der Oeffentlichkeit an ſich nicht in ſich ſc<ließt. In dem Urtheile
wird an der betreffenden Stelle aber auch auf Nr. 11 der In-
ſtruktion Bezug genommen, wonach die Ergebniſſe der Schulbe-
ſuchsliſten in Verbindung mit denen des an dieſelben geknüpften
Strafverfahrens jährlichen, den Schulbeſuch ortſchaftsweije zur
Darſtellung bringenden Generalzuſammenſtellungen, aljo regel-
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mäßigen tatitichen Nachwoiungen von allgemeinerer Bedeutung
zur Unterlage dienen ollen. Dieer Umtand, wie auch chon die
bereits hervorgehobene, von der Vorintanz gleichfalls fetgetellte
Thatache, daß die Schulbeuchslijten das Material für die das
Strafverfahren vorbereitenden Strafextrakte bilden, führen unbe-
denflich zu der rechtlichen Auffaung, daß dieje Liten aus all-
gemeimen Rückjichten der jtaatlichen Wohlfahrt rec&lt;tlich erhebliche
Thatachen authentich fetzujtellen betimmt und demgemäß als
öffentliche Regiter anzuehen ind. Da ferner die Führung dieer
im öffentlichen Interee beweiskräftigen Liten, wie fetgetellt, dem
Lehrer übertragen ijt, jo ercheint derjelbe jedenfalls mjoweit als
eine mit öffentlichem Glauben verehene Perjon, zu deren Ge-
Ichäftskreis die Fettellung der von ihr im der fraglichen Beziehung
als Beamter gemachten Wahrnehmungen in der vorgechriebenen
Form der Regijtterführung zum Zwecke des Beweies gehört.
Dieje Thätigkeit jtellt jim rechtlich als eine Beurkundung, als
die Anfnahme von Urfunden dar, und zwar in Anbetracht der
eben bezeichneten Cigen&lt;haft des Lehrers, eines Gechäftskreies
und der beobachteten Form, als die Aufnahme öffentlicher Ur-
kunden (8. 330 der Cwilprozeßordnung). Nach dieen fich aus
den erttrichterlichen Fejttellungen ummütelbar ergebenden recht-
lichenMomenten kann die von der Reviion angefochtene Annahme,
daß der Angeklagte ein zur Aufnahme öffentlicher Urkunden be-
fugter Beamter war, keinem begründeten Bedenken unterliegen.

Da hiernach die Angriffe der Revijion nicht gerechtfertigtjimd, die Vorentcheidung aber auch im 'äbrigen feinen Rechts-
irrthum erfennen läßt, jo war das Rechtsmittel zu verwerfen, und
fallen demzufolge die Koten desjelben gemäß 8. 505 der Straf-
prozeßordmung dem Angeklagten zur Lat.

121) Grenze für das dem Lehrer zutehende Züchti-
gungsrecht.

(Centralbl. pro 1887 Seite 679.)
Berlin, den 3. April 1888.

Dice Gerichtshöfe, welche mit der Entjc&lt;eidung über die von
den Verwaltungsbehörden erhobenen, durc&lt; vermeintliche Ueber-
chreitung des den Lehrern zutehenden Züchtigungsrechtes veran-
laßten Konflikte befaßt waren, bezw. befaßt ind, haben bis in die
neuere Zeit die Praxis befolgt, rechtliches Gehör gegen Lehrer,
welche aus dieem Anlaje gerichtlich in Anpruch genommen
wurden, nur dann zu gewähren, wenn eine Ueberjchreitung der
dur&lt; das Geeß elbt vorgezeichneten Grenzen des Züchtigung5-
rechtes vorlag. Diee Praxis it neuerdings im mehreren Er-
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mäßigen ſtatiſtiſchen Nachwoiſungen von allgemeinerer Bedeutung
zur Unterlage dienen ſollen. Dieſer Umſtand, wie auch ſchon die
bereits hervorgehobene, von der Vorinſtanz gleichfalls feſtgeſtellte
Thatſache, daß die Schulbeſuchslijten das Material für die das
Strafverfahren vorbereitenden Strafextrakte bilden, führen unbe-
denflich zu der rechtlichen Auffaſſung, daß dieje Liſten aus all-
gemeimen Rückjichten der jtaatlichen Wohlfahrt rec<tlich erhebliche
Thatſachen authentiſch feſtzujtellen beſtimmt und demgemäß als
öffentliche Regiſter anzuſehen ſind. Da ferner die Führung dieſer
im öffentlichen Intereſſe beweiskräftigen Liſten, wie feſtgeſtellt, dem
Lehrer übertragen ijt, jo erſcheint derjelbe jedenfalls mjoweit als
eine mit öffentlichem Glauben verſehene Perjon, zu deren Ge-
Ichäftskreis die Feſtſtellung der von ihr im der fraglichen Beziehung
als Beamter gemachten Wahrnehmungen in der vorgeſchriebenen
Form der Regijtterführung zum Zwecke des Beweiſes gehört.
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Berlin, den 3. April 1888.
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laßten Konflikte befaßt waren, bezw. befaßt ſind, haben bis in die
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kenntnien des Königlichen Ober-Verwaltungsgerichtes verlajjen
worden, aus deren Zahl ich das in einer Prwatklagejache H.
contra EC. am 26. November pr. ergangene Urtheil im einem
Druckexemplare beifüge.

Au35 der Begründung diees Urtheiles wird die Königliche Re-
gierung 2c. erehen, daß der genannte Gerichtö8hof jeden Vertoß der
Lehrer gegen die Anweiungen, welche ihnen von Seiten ihrer vor-
geeßten Behörden über die Ausübung des Züchtigungsrechtes in
präkriptiver Form ertheilt worden ind, für eine Amtsüberjchrei-
tung im Sinne des 8. 11 des Einführungsgeeßes zum Gerichts-
veraungsgeeze erachtet, woraus alsdann weiter folgt, daß über-
all, wo diee Vorausezung zutrifft, die gerichtliche Verfolgung
zugelaen wird, gleichviel, ob der Lehrer ich einer Ueberchrei-
tung der geeßlichen Grenzen des Züchtigungsrechtes jc&lt;uldig
gemacht hat oder nicht.

Hiermit it für die Unterrichts-Verwaltung eine Lage ge-
chaffen, welche im Interee der Schule wie des Lehrertandes
einer Abhilfe dringend bedarf. Wird ohne Nückjicht auf das
Vorhandenein eines trafrechtlichen Thatbetandes die gerichtliche
Verfolgung der Lehrer wegen Ausübung der Sc&lt;hulzucht blos
deShalb zugelaen, weil der Lehrer gegen eine behördliche An-
weiung gefehlt hat, welche gar nicht in der Abjicht ergangen ijt,
die Grenzen der trafrechtlichen Verantwortlichkeit zu verrücken,
o wird, da ein pädagogicher Mißgriff für ich allein trafrecht-
lich nicht in Betracht kommt, die Zahl der Prozeje, zu denen
die Ausübung des Züchtigungsrechtes der Lehrer Anlaß giebi,
in erheblichem Maße durc&lt; eine Reihe von Fällen vermehri,
welche nothwendig mit Freiprechung endigen müen. Auf diee
Weie wird der Zwe, welchen die Intitution der Konflikts-
Erhebung verfolgt, und welcher darin beteht, die Lehrer bei
Ausübung ihres Berufes imerhalb der ihnen durch das Gejeß
gezogenen Grenzen gegen gerichtliche Verfolgung icher zu tellen,
nicht blos verfehlt, ondern in eim Gegentheil verkehrt. Die
weitere Folge it, daß die Lehrer in der Handhabung des Züch-
tigungsrechtes unicher werden und die Schulzucht eine jhwere
Schädigung erleidet.

Daß es gelingen ollte, eine Aenderung der Verwaltungs-
Rechtprechung zu erreichen, it nach der ausführlichen Motwi-
rung der Entcheidung vom 26. November v. IJ. um o weniger
zu erwarten, als das Königliche Ober-Verwaltungsgericht mehrere
andere derartige Konflikts&amp;jachen in gleichem Sinne entchieden
hat. ES bleibt demnac&lt; nur übrig, den Anlaß, welcher zu deni
unerwünchten Zutande geführt hat, im Verwaltungswege z1u
beeitigen.
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Demgemäß weie ich die Königliche Regierung 2c. hierdurc)
an, alle von Ihr erlajenen allgemeinen Verfügungen, welche
dem den Lehrern zutehenden Züchtigungsrechte hinichtlich des
Maßes oder der Art jeiner Ausübung engere Grenzen ziehen,
als es die betehenden Gejeze thun, ausdrücklich aufzuheben.
Mit dieer den Lehrern im geeigneter Weie bekannt zu machen-
den Anordnung wird die eindringliche Mahnung an die Lehrer
zu verbinden fein, von der ihnen gewährten Freiheit den rechten
Gebrauch zu machen und memals zu vergetjen, daß die elterliche
Zucht das Vorbild aller Schulzucht it und bleiben muß. Auch
jind die Lehrer darüber nicht in Zweifel zu laen, daß päda-
gogiche Mißgrife, deren ie ich etwa bei Ausübung der Schul-
zucht hinichtlich des Maßes, der Mattel oder der Art der Sirafe
chuldig machen jollten, je nach Lage des einzelnen Falles trenger
diSziplinaricher Ahndung unterworfen bleiben. Sollte die Kö-
nigliche Regierung 2c. für angezeigt erachten, hiermit eine Zu-
ammentellung der am häufigjten vorkommenden Vertöße zu
verbinden, welche ein vorichtiger Lehrer zu vermeiden betrebt
ein wird, jo finde ich hiergegen unter der Vorausezung Nichts
zu erimtern, daß olcher Zuammentellung der informatoricheCharakter- treng gewahrt bleibt und jede dispoitive Vorchrift
vermieden wird, deren etwaige Nichtbeachtung als eine Amt53-
überchreitung angeehen werden könnte.

Von der erlaenen Verfügung jind die üblichen Druckexem-
plare hierher einzureichen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
fämmtliche Königliche Regierungen und das

Königl. Provinzial-Schulkollegium zu Berlin.
VU. Ia. 10184.

1.
m Namen des Königs.

In Sachen, betreffend den in der Privatklagejache des
Schloermeiters H. zu O., Klägers,

wider
den Rektor E. daelbt, Beklagten, wegen Körperverlezung, von der
Königlichen Regierung zu M. erhobenenKonflikfi, hat das Kb&gt;-
nigliche Ober-Verwaltungsgericht, Erter Senat, in einer Sikung
vom 26. November 1887 für Recht erfannt,

daß der erhobene Konflikt für nicht begründet zu erachten
und dem gerichtlichen Berfahren daher Fortgang zu geben.

Von Rechts Wegen.
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Gründe.
Der Rektor E. zu O. hat am 16. Oktober 1886 der 13jäh-

rigen j&lt;ulpflichtigen Anna H., welche bei eimer Begegnung auf
der öffentlichen Straße das Geicht abwandte und ohne Gruß
an ihm vorüberging, mt den Worten „Kennt Du mich?“ einen
Schlag ins Geicht vereßt, in Folge deen nach dem ärztlichen
Befundberichte die linke Geichtshälfte „etwas gechwollen“ it.
Da im Lehrerkollegium über die Unart der Schülerinnen, den
Lehrer auf der Straße den Gruß zu veragen, mehrfach geklagt
war, jo erachtete der Rektor die Ertheilung der Ohrfeige auf
frücher That im JIntereje der Schuldisziplin als geboten.

Nachdem der Vater der Schülerin, Schloermeiter H. gegen
ven Rektor Prwatkflage wegen Beleidigung erhoben und das
Königliche Amtsgericht zu M. diee, weil der Bechuldigte in
Ausübung und ohne Ueberchreitung feines Züchtigungsrechtes
gehandelt, zurückgewieen hatte, faßte das Königliche Landgericht
daelbt auf eingelegte Bechwerde unter dem 17. Dezember 1886
den Bej&lt;luß, daß gegen den Angeklagten das Hauptverfahren
wegen Körperverlczüung aus 8.223 des Strafgeeßbuches zu eröffnen.
Noc&lt; vor Abhaltung des Termines zur Hauptverhandlung erhob
jedo% die Königliche Regierung zu M. durch Plenarbechluß
vom 22. Januar 1887 den Konflikt, mit folgender Begründung:

Der Lehrer handele innerhalb einer, durc&lt; die Allerhöchte
KabtiinetSordre vom 14. Mai 1825 begründeten amtlichen Befug-
nis, jo lange die Züchtigung des Schulkindes nicht bis zu einer
Geundheitsgefährdung ausgedehnt fei. Wenn die Schulaufichts-
behörde, um Ueberchreitungen dieer Grenze vorzubeugen, Ver-
fügungen intruftionellen Charakters erlae, fo olle durch diee
nicht die gefeßliche Grenze des Züchtigungsrechtes eingeengt, on-
vern nur die Auffaung der Auficht8behörde ausgedrückt werden,
was letztere als gejeßlich zuläig anehe. Diee Auffaung ei
für den Strafrichter nac&lt; feiner Richtung präjudiziell; weder
tönne ie dieen verbinden, wenn er die Vorchriften als unver-
einbar imt dem Geetze erachte, noc&lt; auch die Lehrer für Hand-
lungen jtrafrechtlich verantwortlich machen, die nach dem Geeze
erlaubt feien. Nach jener Allerhöc&lt;ten Kabinetsordre könne der
Lehrer aber die Züchtigung bis zur wirklichen Verlezung des
Kindes ausdehnen; die Nr. 6 derelben handele nicht von der
Ueberchreitung, ondern von der unrichtigen Anwendung diees
Züchtigungsrechtes und ei daher gegenüber den Entcheidungen
des Reichsgerichtes vom 12. Juli 1881 und 18. Dezember 1883
auch&lt; jekt no&lt;h giltig. VWVorliegenden Falles ei die Züchtigung
zur Aufrechterhaltung des Schuldisziplin und ohne Geundheits-
Gefährdung, alfo innerhalb der geetzlichen Grenzen erfolgt.

1888. 29
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Das Königliche Amtsgericht hat darauf durch Bejhluß vom
26.Januar bezw. 23. Mai 1887 das Recht3verfahren eintweilen
eingetellt. |

Von den Parteien hai jic) nur der Kläger über den Kon-
flift erflärt. Er hält denelben für m&lt;t begründet. Der Kon-
flift ei nur zuläig, falls eine Ueberhreitung der Amisbefug-
nie nicht vorliege; eine ol&lt;e müe aber hier angenommen
werden, weil durc; Cirkularverfügung der Königlichen Regierung
den Lehrern die Ertheilung von Ohrfeigen ausdrücklich verboten
und damit ihr Züchtigungösrec&lt;ht nach den wiederholten Entjchet-
dungen des Reichögerichtes wirkam bechränkt ei.

Dieer Auffaung it das Kömgliche Amtsgericht mit dem
Hinzufügen beigetreten, daß auch abgejehen hiervon der Ange-
klagte garnicht in Ausübung jeines Amtes gehandelt habe, jon-
dern nur in der Abicht, die ihm auf der Straße zugefügte per-
önliche Kränkung durch die Mißhandlung zu vergelten.

Das Königliche Oberlandesgericht zu N. erachtet diee durch
keine thatächlicheUmtände unterjtüßte Annahme als unbegründet.
Wenn der Angechuldigte die Vorchriften der Regierung außer
Acht gelaen, o ei in dieem Verhalten noch keine Amtsüber-
chreitung zu finden, da jene uur einen reglementarichen Cha-
rakter trügen, für die Entcheidung der Frage, ob der Ange-
chuldigte ich einer Amtsüberchreitung chuldig gemacht habe,
aber lediglich die Geammtheit der Umjtände des Einzelfalles
maßgebeud wären, aus welcher hier hervorgehe, daß der Rektor
zur Aufrechthaltung und innerhalb der geekzlichen Grenzen der
Schulzucht gehandelt habe. Der Konflikt ercheme onach hbe-
gründet.

Erklärungen eitens der Herren Miniter der Jujtiz und
der geitlichen Angelegenheiten jind mht eingegangen.

Die vom Kläger erwähnte Cirknular- Verfügung der König-
lichen Regierung, Abtheilung für Kirhen= und Schulwejen zu
M. vom 18. Jamar 1880 bezeichnet als „fortdauernd maß-
gebend für die Ansübung der Schulzucht"“ folgende Punite einer
den Gegentand auch von allgemeineren pädagogichen Geichts-
punkten belenchtenden Verordnung vom 16. Dezember 1846:

5) Als Züchtigungsmittel it in der Untertufe nur der Ge-
brauch einer Ruthe getattet, die aus dünnen Birken-
zweigen zuammen gebunden it. Das zu züchtigende
Kind darf nur die fla&lt;en Hände vorhalten, auf welche
der Lehrer nur abwechelnd die Ruthenchläge zu richten
hat. In der Mittel- und Obertufe darf auch, wenn eine
empfindlichere Strafe auf Geäß oder Rücken erforderlich
cheint, ein biegames glattes Stö&amp;&lt;en angewendet wer
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ſchreitung zu finden, da jene uur einen reglementariſchen Cha-
rakter trügen, für die Entſcheidung der Frage, ob der Ange-
ſchuldigte ſich einer Amtsüberſchreitung ſchuldig gemacht habe,
aber lediglich die Geſammtheit der Umjtände des Einzelfalles
maßgebeud wären, aus welcher hier hervorgehe, daß der Rektor
zur Aufrechthaltung und innerhalb der geſekzlichen Grenzen der
Schulzucht gehandelt habe. Der Konflikt erſcheme ſonach hbe-
gründet.

Erklärungen ſeitens der Herren Miniſter der Jujtiz und
der geiſtlichen Angelegenheiten jind mht eingegangen.

Die vom Kläger erwähnte Cirknular- Verfügung der König-
lichen Regierung, Abtheilung für Kirhen= und Schulwejen zu
M. vom 18. Jamar 1880 bezeichnet als „fortdauernd maß-
gebend für die Ansübung der Schulzucht"“ folgende Punite einer
den Gegenſtand auch von allgemeineren pädagogiſchen Geſichts-
punkten belenchtenden Verordnung vom 16. Dezember 1846:

5) Als Züchtigungsmittel iſt in der Unterſtufe nur der Ge-
brauch einer Ruthe geſtattet, die aus dünnen Birken-
zweigen zuſammen gebunden iſt. Das zu züchtigende
Kind darf nur die fla<en Hände vorhalten, auf welche
der Lehrer nur abwechſelnd die Ruthenſchläge zu richten
hat. In der Mittel- und Oberſtufe darf auch, wenn eine
empfindlichere Strafe auf Geſäß oder Rücken erforderlich
ſcheint, ein biegſames glattes Stö&<en angewendet wer
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den, welches im Durchmeer nicht mehr als 1 cm tark
fein darf.
Vorboten wird daher die Wahl eines jeden anderen Züch-
tigungsmittels, das Schlagen an den Kopf, das Reißen
an den Ohren, das Ertheilen von Ohrfeigen und Aehn-
liches. Das Schlagen mit dem Lineale, mit eimem wmi-
biegamen Stoc&gt;e, oder überhaupt mit einem harten Werk-
zeuge, gehört zu den Mißhandlungen des KindeS, die ich
der Lehrer in keiner Weie getatten darf.Nachdem in der mündlichen Verhandlung der allein erjc&lt;ie-

nene Vertreter des Betlagten im An&lt;lujje an dir Begründungdes Konflikt8bechlujjes die Unzuläigkeit einer gerichtlichen Ver-
folgung auszuführen verucht hatte, war, wie gechehen, zu er-
kennen.

Die 88. 223 ff. des Strafgejezbuches unterjagen Jedermann
und der 8. 340 noc&lt; insSbejondere ven Beamten jede vorjäßliche
oder fahrläige Mißhandlung, jofern diee widerrechtlich erfolgt.Die Widerrechtlichfeit kann auch in der Ueberchreitung eimer Be-
rechtigung betehen. Eine olche Berechtigung zur Züchtigung ijtunter Anderen durch die 88. 50 bis 53 Titel 12 Theil Il des
Allgemeinen Landrechtes den Lehrern gegenüber ihren Schülerngegeben. Die trafrechtliche Verantwortlichkeit der L'ehrer bei der
Ausübung diees Züchtigung5rec&lt;htes war durc die Allerhöchte
KabinetSordre vom 14. Mai 1825 (Ge. Samml. S. 149) ge-
regelt, nach deren 8. 4 „die Schulzucht memal35 bis zu Miß-handlungen, welche" der Geundheit des Kindes auc&lt; nur auf
enifernte Art jhädlich werden können, ausgedehnt werden darf“,
und nach deren 88. 5 und 6 „Züchtigungen, welche in dieen
Schranken verbleiben, gleichwohl aber das Maß der Züchtigung
überchreiten, von der Schulaujichtsbehörde diSziplmarijc&lt;, olche
Dagegen, durch welche dem Kinde eine wirkliche Verlezung zuge-
fügt wird, von den Gerichten trafrechtlich geahndet werden
ollen“. Ob diee Betimmung des 8. 6 auc&lt; nach dem Inkrat-
treten der Reichs - Jutiz- Geeze noch m Geltung teht, it eine
Frage, welche vom Reichsgerichte (vergl. dejjen Entcheidungen
in Strafachen Bd. IX S. 303) verneint wird, zur Zeit aber
voi dem SonflitiSrichter ncht mehr zu beantworten yjt (vergl.
Entcheidmigen des Ober-Verwaltungsgerichtes Bd. IX S. 437).
Zwar hatte derelbe früher nach dem 8. 3 des Geeßes vom
13. Februar 1354 (Gej. Samml. S. 36) zu entcheiden, ob dem
Beamten eine zur gerichtlichen Verfolgung geeignete Amt53-
überchreitung zur Lat fiel, und demgemäß auch zu prüfen, ob
die einem Sculfinde ertheilte Züchtigung = als die Grenze des
8. 4 der Allerhöchten Kabinets-Ordre, oder mir innerhalb der-
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jelben das erlaubte Maß überchreitend =- zur gerichtlichen oder
zur disSziplinarichen Verfolgung geeignet war. Seit dem Er-
lae des Einführungsgejezes zum Deutchen Gericht8-Verfaungs-
gejeze vom 27. Januar 1877 (Reich8-Geehblatt S. 77) ertreckt
iich jedoch die Enticheidung des KonflitiSrichters nicht mehr auf
die Frage, ob die Handlung eines Beamten zur gerichtlichen
Verfolgung geeignet oder nicht geeignet Ut, ic it vielmehr ge-
mäß des 8. 11 zu 1 a. a. DO. lediglich auf dic Fettellung be-
chränkt, „ob der Beamte einer Ueberchreitung einer Amtsbeugs-
mie ich chuldig gemacht hat?“

Eine olc&lt;e liegt unzweifelhaft vor, wenn der Lehrer die
Züchtigung über die durch den 8. 4 der Allerhöchten Kabinets-
Ordre von 1825 gezogene objektive Schranke der Schulzucht --
omit bis zur Schädigung bezw. Gefährdung der Gejundheit --
aus8gedehnt hat.

Aber diee Schranke ijt keineSwegs die einzige, welche den
Umfang der durch das Züchtigungsrecht gewährten Beugnmijje
betimmt. Schon die Allerhöchte Kabinet8s-Ordre von 1825 be-
zeichnet nicht jede Züchtigung, welche der Geundheit unchädlich
it, als eine berechtigte; ie kennt auch innerhalb diejer Grenze
Züchtigungen, welche das Maß überchreiten, disziplinarich zu
ahnden und darum unberechtigte ind. Auch innerhalb der obi-
gen Schranke it das Recht des Lehrers fein elbtändiges im
Sinne des Ciilrechtes dergetalt, daß es mur durch das Gejeß
ganz oder theilweie entzogen oder vermindert werden dürfte; es
it lediglich eine aus einem Amte entpringende Befugnis. De5-
halb ertreckt daselbe ich zunächt nicht o weit, daß es ihn er-
mächtigte, innerhalb der Grenzen der elterlichen Zucht alle ihm
anvertrauten Kinder nach Belieben zu züchtigen. Wie dasNecht dem Lehrer nur zur Erhaltung der Schulzuc&lt;ht, zur7För-derung der Unterweiung und Erziehung der Kinder gewährt it,
o wird auch durch diejen Zweck die Zuläigkeit eimer Anwen-
dung und das Maß der lekteren betimut (vergl. Binding,
Handbuch des Strafrechtes 1 8. 154 S. 798). Der Lehrer hat
daher in jedem einzelnen Falle pflichtmäßig zu prüfen und jich
darüber chlüig zu machen, ob ein Verchulden des Kindes und
ob in dieem ein genügender Anlaß zur Anwendung der Züchti-
gung und eventuell welchen Maßes derelben vorliegt. Gelangt
er hierbei zu einem Urtheile, welches objektiv als unrichtig zu
bezeichnen it, und wendet er omit eine Züchtigung an, welche
entweder gar nicht, oder nicht in dem Grade oder in der Art
hätte ertheilt werden ollen, o it zwar das richtige Maß der
Züchtigung im Sinne der Allerhöhten Kabineis-Ordre von 1825
überchritten, die Handhabung des Züchtianngsrechtes eime vcr-
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fehlte. Jjt dies aber lediglich die Folge eines Irrthumes in der
Beurtheilung derjenigen thatächlichen Verhältnije, nach welchen
die Anwendung der Züchtigung ich betimmt, o mag dieer un-
richtige Gebrauch des Züchtigungsrechtes, falls derelbe bei An-
wendung größerer Voricht oder richtiger pädagogicher Grund-
jäße hätte vermieden werden können, zwar der Schul- Auficht3-
behörde Anlaß zur Anwendung von Diszwlinarmaßregeln geben,
derjelbe jtellt jich jedo&lt; =- weil durc&lt;; thatfächlichen Irrthum
hervorgerufen --- nicht als eine Ueberchreitung der Amitsbefug-
mjje dar (vergl. Entcheidungen des Ober- Verwaltungsgerichtes
Bd. VI] S. 414 und 421/22, Bd. XIV S. 425). Beruht
dagegen die unzuläjige Anwendung der Züchtigung nicht auf
Irrthum, jondern auf Vorjaß, hat der Lehrer wientlich einen
Unichuldigen gezüchtigt, abjichtlich eine zu dem Verchulden
nicht im Verhältnie jtehende Strafe verhängi, o hat er nicht in
Ausübung des ihm gewährten Züchtigungsrechtes, ondern wider-
rechtlich, über die durc; deen Zweck bejtimmten Grenzen hinaus
und jJomit in Ueberchreitung einer Amtsbefugnije gehandelt
(zu vergl. Entcheidungen des Reichsgerichtes vom 14. April 1880
und 29. September 1881; Entcheidungen m Strafahen Bd.
S. 14, Bd. V S. 129)).

Die gleichen Grundäße gelten bezüglich der behufs der
Züchtigung anzuwendenden Mittel; oweit das Geeß keine Vor-
chriften enthält, unterliegt die Auswahl des dem Verchulden
des Kindes angemeenen Mittels zunächt der Beurtheilung des
Lehrers.

-Nachdem 8. 85 Tit. 10 Th. Il des Allgemeinen Land-
rechtes werden die Rechte und Pflichten der Civilbedienten in
Beziehung auf ihr Amt durch die darüber ergangenen, beonde-
ren Gejeze und durch ihre Amtöintruftionen betimmt. Bei
der Verwaltung des Schulamtes . und bei der Handhabung der
Schulzucht hat daher der Lehrer die Pflicht, die innerhalb ihrer
gejeßlichen Zutändigkeit ergehenden Weiungen der vorgeeßtein
Behörde zu befolgen und diee einer -- im Uebrigen nach ge-
wijjenhaftem Ermejen vorzunehmenden --- Beurtheilung und Be-
handlung des Einzelfalles zu Grunde zu legen. Für das Ge-
biet der Schnlverwaltung folgt die Zutändigkeit der Regierung
zur Ertheilung olcher Weijungen an die Lehrer aus dem 8. 18
zu v. und e. der Regienmugs - Intruktion vom 23. Oktober
1317 (Ge). Samml. S. 248); gerade bezüglich der Schulzucht
ijt dies von dem Miniter der Unterrichts=- 2c. Angelegen-
heiten dureh Erlaß vom 8. Februar 1879 (Schneider und

*) Centralbl. f. d. Unterr. Verw. 1882 Seite 459.
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*) Centralbl. f. d. Unterr. Verw. 1882 Seite 459.
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von Bremen, das Volkshulween, Bd. UU S. 258)*) dahin
ausgeprogen:Aus dem Rechte der Dienjtauffticht folgt, daß den Vor-

gejebten der Lehrer die Befugnis zuieht, ihnen wegenAusübuiig der Schulzucht .....allgememeundcin-zelne Anweiungen zu ertheilen und demgemäß ihnen auch
iin der Anwendung der körperlichen Züchtigung bejtimmte
Schranken zu jeten.

Hat daher eine SchulaufichtsSbehörde nicht lediglich Beleh-
rungen und Rathc&lt;läge über die für die Schulzucht maßgeben=
dei pädago gichen Ge jichtöpuntte ertheilt, jonbern außerdem inprätfriptiiver Form Me AÄnmwenvung aewier Straf-Arten und
„Meittel entweder unbedingt unierjagt vder nur unter betimmten
Boransjekßungen (z. B. nur unter ver Zutimmung oder im Beiein
des Lofal-Schulinpektor5) getattet, jo ijt damit das mii dem
Ümte des Lehrers verbundene Züchtigungsrecht, welches bis
vahin nur durc, die Vorchrift des 8. 4 der Allerhöchteit Kax-
binet5S-Ordre vom 14. Mai 1825, owie dur jeine Zwecbetim-
mang beichränkft war, in fetere and engere renzen gelegt. Geht
ver Lehrer über diee Grenzen hinaus, jo überchreitet er zugleichDie Befugmjje jeines Amtes, jelbt weni erteres aus Irrthumüber den Jubalt oder die Tragweite der Vorchriften einer vor-
gejetten Behörde zechehen |jein ollte; demi die aus Irrthumiiber vas objektive Necht voz:enommene Handlung eines Boamz-
toit hört um diees ihres Anlaes willen micht auf, eine Ämts-
überchreitung zu ein (vergl. Gntjcheidungen des Oberverwal-
iungögerichtes Band XIV Seite 431). Andereits it nicht zu
verfeinnen, daß Die die Handhabung der Schulzucht regelnden
Jntiruktionen der Aujichtsbehörden, welche zu der Zeit, als dieAllerhöchie Kabinet5-Orpbre vom 14. Mai 1825 noc&lt; muibe-
ichränft in Geltung tand, lediglich disziwlinare Folgen nac&lt; ichzieht fonnten, inzwichen durch vas Inmlrafiireten der Neichs-
juitizaeeze cine Wirkung erlangt haben, welche zur Erwägung
über deren Umgetaltung Anlaß geben mag. Diee dama!s umcht
vorhergeehene wid nicht bear.ichigte Wirkung beteht darin, Iaß
jede Zuwiderhandlung 6: 'geit Dit Intruktion dai Lehrer auch
vegen Züchiugungen, weiche im Schnlinitereije angezeigt jein
mögen, Dei der veränderten Lage verev Oeebgebung (iner gericht=
ichen Verfoigung ausfcht, weil ehen vie Ueborchreinng derSettrutfiion auch ene jolc&lt;e der Amtsvefugnife m jich Ichließt.

Werden diee Grundätze, welche auc; bas Reichsgvrichtjener Rechtprechung (vergl. deen Entcheidungen in Straffachen
“) Centralbl. f. d. Untere. Verw. 1879 Seite 282.
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“) Centralbl. f. d. Untere. Verw. 1879 Seite 282.
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Bd. IX S. 303 und insbeondere Bd. XV S. 376) zu Grunde
gelegt hat, auf den vorliegenden Fall angewendet, jo ergeben
jich folgende Erwägungen.

Die Sc&lt;hulzucht begreift das Erzichungsrecht in fich; der
Lehrer hat vermöge deen die Pflicht, über das jittliche Verhal-
ten der Schulfinder auch außer der Schulzeit und dem Schul-
zunmer zu wachen (Entc&lt;eivungen des Gerichtshofes zur Eut-
heidung der Kompetenz-Konflikte vom 24. Januar 1857 und
7. Mai 1859*) -- Jutiz-Miniterialblatt für 1858 S. 76 und
18568 S. 442; des Oberverwaltungsgerichtes vom 18. Januar
1882 und 19. November 1884**) (Schneider und von Bremen
Volkschulween Bd. I S. 217 und 215). Die Schulkinder
haben vie ittliche Pflicht, dem Lehrer auch äußerlich ihre Achtung
zu bezeigen. Der Rektor befand ich daher in der rechtmäßigen
Ausnbung eines Amtes, als er auf der Straße die Anna H.
auf das Ungehörige ihres Benehmens aumerkam machte und
ie für die Unterlaung des Grußes trate. In der leßkteren
lag auc&lt; ein völlig ausreichender Anlaß zu der Züchtigung,
ofern der Lehrer nur angenommen hat und nach Lage der
Umtände annehmen konnte, daß viee Unterlaung “ abicht=
lich erfolgt war; hat er in dieer Annahme tihatjächlich geirrt,
o wird die im Folge diees Jrrtihumes vorgenommene Amts
handlung davurch allein noch nicht zu einer Amtsüberchreitung.
(Eine olche würde ert vorliegen, wein der Lehrer das Maß ver
ihm zutehenden Züchtigungsbefugmie überchritien haben jollte.
Bezüglich der durc&lt; Nr. 4 der Allerhöchjten Kabinets-Ordre vom
14. "Mai 1825 --gezogenen Grenze it dies offenbar nicht ge-
chehen, da die Ohrfeige und die von dem Arzte becheinigte
eichte Anchwellung der linken Geichts8hälfte die Geundheit des
Kinves nicht gefährden konnte. Durch die von der Königlichen
Negierung zu M. erlaenen Amts -Intruktionen ind indes den
Züchtigungsbefuguien der Lehrer engere als die vom Gejeße
gezogenen Schranken geeßt worden; insbeondere it ihnen durch
die Verfügung vom 18. Januar 1880 in durchans bindender
Form und ohne Zulaung von Ausnahmen irgend welcher Art
aus8drücklich „verboten das Schlagen an den Kopf und das Sr-
theilen von Ohrfeigen“. Indem der Rektor dieer betimmten
Weiutig, wenn auch in der Meinung, einer unabweisbaren ;7For-
vberung der Schulzuc&lt;t zu gemigen, zuwiderhandelte, hat er die
ißm durc feine Amtsintruttion gezogenen Grenzen des Züchti-
gitingsrechies und damit feine Amtsbefugnife überchritten.
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Gemäß 8. 11 des Cinführungsgejebes zum Gerichts - Ver-
faungösgeeße vom 27. Januar 1877 (Neich8-Geekblatt S. 77)
und 8. 3 des Geezes vom 13. Februar 1854 (Gef. Samml.
S. 836) konnte der erhobene Konflikt daher . als begründet nicht
erachtet werden.

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Ober-Verwal-
tungsgerichtes und der verordneten Unterchrift.

(L. 8.) PBerius.
DO. V. G. TI. 1306.

2.
Im Namen dcs Könmtgs.

In Sachen, betreffend den m der Strafache wider den Lehrer
Wilhelm H. zu ., wegen Körperverlezung, von der Kömglichen
Regierung zu M. erhobenen Konflikt hat das Königliche Ober-
verwaltungsgericht, Erjter Senat, in einer Sißung vom 22. Ofk-
tober 1887 für Recht erkannt, |

daß der erhobene Konlitt für begründet zu erachten und
daher das gegen den Lehrer Wilhelm H. anhängige ge-
richtliche Berfahren endgiltig einzujtellen.

Von Rechts Wogen.
Gründe.

Der Lehrer H. zu N. hat am 27. oder 28. Augut v. I.
dein 11jährigen Schüler Gujtav Sch. mit emem -- wie dicjer
ausfagt - „dünnen Rohrtökchen“ gezüchtigt. Der Knabe
hat Schläge über den Rücten erhalten, nach jeimer und eines
Vaters Ausage auch einen auf den Kopf, welch letzteres aber
der Lehrer -- unter Benemung von fünf Schulfmdern als Zeugen
-- ausdrücklich betreitet. Den Befund einer am 29. Augujt
vorgenommenen Unteruchung bechemigt der praktiche Arzt Dr. W.
dahim, daß der Knabe auf der linken Seite des Schädels
eine 16m im Durchmeer große Benle, und auf dem Rücken 11
ungefähr 3--10cm lange, blaurothe uud auf Druck empfindliche
Striemen gehabt habe, welche als Folgen von mit erheblicher
Gewalt geführten Stockchlägen zu erachten eien. Der Knabe hat
eine Schädigung der Geundheit nicht erlitten. Al5 Anlaß der
Züchtigung bezeichnet er, daß er die ihm aufgetragene Schreib-
arbeit nicht gefertigt und eine beim Unterrichte getellte Frage mcht
beantwortet habe, welchem der Lehrer no&lt; hinzufügt, daß jener,
befragt, weShalb er eim Penum mcht gelernt? troßig geantwortet
habe: „weil ich faul war“. Der Lehrer behanptet ferner, bei
der Züchtigung keine8wegs kräftig und mir um deswillen auf den
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Rücken gechlagen zu haben, weil der Knabe die vorgejtrecien
Hände beim Zuchlagen zurückgezogen habe.

Dieerhalb und da nach einer Regierungösverfügung vom
29. Januar 18538 es den Lehrern verboten ei, Züchtigungen mit
Ruthe oder Stock anders als auf die platten Hände zu bewirken,
hat die Kömgliche Staatsanwaltchaft den Lehrer H. wegen vor-
äßlicher Mißhandlung m Ausübung des Amtes gemäß 88. 223
und 340 des Strafgeezbuches angeklagt, und das Königliche
Landgericht zu E. am 21. Dezember v. I. die Eröffnung des
Hauptverfahrens bej&lt;lojen.

Noch vor Anberaumung eines Termines zur mündlichen Ver-
handlung ijt jedoch von der Königlichen Regierung zu M. durch
Plenarbechluß vom 14. Januar d. IJ. der Konflikt erhoben
worden, zu dejjen Begründung ausgeführt wird, daß die Züch-
tigung durch das Verhalten des Knaben gerechtfertigt et, auch
die im der Allerhöchten Kabinets-Ordre vom 14. Mai 1825 ge-

' zogene Grenze mcht überchritten habe. Die Art der Vollziehung
anlangend jei davon auszugehen, daß die Grenzen, deren Ueber-
[Hreitung ein Vergehen im Amte in jich c&lt;ließe, durc; das Ge-jeb gezogen fem müßten, 3. B. durch den S. 2232 des Straf-
gejeßbuches oder durch Vorchriften über die Ausübung des Züch-
tigung3rechtes, welche in emem Geeße oder in eimer auf Grund
gejeklicher Ermächtigung erlajenen Verfügung angeordnet jeien,
wie auchOls8 hauen [Kommentar zum Strafgeezbuche Band I].
Seite 812] annehme. Die Regierungsverfügung vom 29. Januar
15538 habe aber den Lehrern nur dis8ziplimariche Schranken ge-
zogen, zumal ie nur Nüge androhe, bezüglich der gerichtlichen
Strafe aber lediglich auf die Allerhöchte Kabinet3-Ordre von 1825
Bezug nehme. Deshalb könne es dahingetellt bleiben, ob der
Lehrer diejer Verfügung zuwidergehandelt habe.

Das Kömigliche Landgericht zu E. hat m Folge deen am
26. Januar 1337 das Verfahren eintweilen eingetellt. Der An-
geflagte hat jich über den Konflikt nicht erklärt. Die Königliche
StaatSanwaltchaft bezeichnet denjelben als nicht begründet. Diein der Allerhöchten Kabinets-Ordre vom 14. Mai 1825 enthal-
tenen Betimmungen über die Zuläigkeit des Strafverfahrens
jeien nach der Entcheidung des Neich8gerichtes vom 18. Dezember
13833 nicht mehr in Kraft, und demgemäß ei vorliegend eine
bloß disziplmarijche Ahndung nicht zuläig. Für das Straf-
verfahren fei die Regierungsverfügung von Bedeutung, da die
bewnßte Ueberchreitung des Züchtigungsrechtes, welches für den

„Lehrer durch diee Verfügung bechränkt werde, trafbar ei.
Dieer Erklärung ich anchließend halten das Königliche

Landgericht zu EC. und das Königliche Oberlandesgericht zu M.
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den Konflikfi gleichfalls nicht für begründet, indem lekteres iioch
hervorhebt, daß die Körperverlekungen, weil ie mt erhebiicher
Gewalt zugefügt worden, nac&lt; der kontanten Rechtprechung des
Retc&lt;h5ögerichtes, insbeondere nac&lt; der Entcheibung m Band IX
Seite 303 rechtswidrige eien und der Anwendung des Sirafge-
jeßes jelbt dann unterlägen, wenn auch der Knabe eine Hände
zurückgezogen haben und desShalb über den Rücken gezüchtigt
ein möchte.

Die von der Königlichen Regierung, Abiheilung für Kirc&lt;en-
und Schulwejen zu M. erlaene Cirkular-Verfügung vom 29. Ja-
nuar 1858 trifft nach einer eingehenden Belehrung über die Hand-
habung der Schulzucht, „um jeder Ungebühr bei der förperlichen
Düchtgung vorzubeugen“, wörtlich „folgende Anordmungen“:

3 Als Werkzeug der Züchtigung it nur eine aus dümten
Zweigen vbejtehende Ruthe und im erheblicheren Fällen,
jowie bei größeren Knaben ein biegamntes Stöcdchen von '
der Stärke eincs näßigen fleinen Fingers zuläig. Die
Züchtigung elbt findet in der Regel nur auf die flache
Iand tatt.

) Das Schlagen oder Stoßen mit der ;Faut, mit einem
därferen Stoke oder einen Lineal, das Reißen an den
Haaren, ain den Ohren uinv an anderen Theilen des Kör-
pers üd unterjagt, auch hat der Lehrer fich aller förm-
ichen Schünpwörter owie ver Beilegung von Spiknamen
zu enthaiten.

+) Wenn der Lehrer eine härtere körperliche Züchtigung für
nvihig häli, als die ihm unter Nr. 2 getatieie, o hat
er in jedem einzelnen Falle gemäß 8. 10 der Schulord-
nung dem Orts-Schul-Jupeltor feiner Konfeion von dem
jitrafbaren Falle Anzeige zu machen und von diejem weitere
Weiung «äbzuwarien.“

Schließlich werden die Lehrer aufmertam gemacht, daß ienur bei der Beachtung diejer Vorchriften gegen ven Vorwurf,
Dit Greizen einer mäßigenelterlichen Zucht übervichritten zu haben,
Jeiinikt Werden unk1, bei erheblichen %Abweichungen von veifel-
ven aber Rüge oder Botrafung und im Falle einer wirklichenBerlezung des Zink es gerichtliche Strafe zu gewärtigen hätten.

Seitens der Herren Münter der Jutiz wund ver geitlichen
2. Angelegenheiten jüd Erfänmtmgen micht cingegangagen. Ju vent
Termine zur mündlichen Verhandlung war Nivmanv erchienen.

Hiernac war, wie gechehen, zu erfonneint,
Die 88. 223 ff. des Strafgee bouches unterjagen Jevermannind der 8. 340 no&lt; insbefondere den Beamten ede voräßliche
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ſichen Schünpſwörter ſowie ver Beilegung von Spiknamen
zu enthaiten.

+) Wenn der Lehrer eine härtere körperliche Züchtigung für
nvihig häli, als die ihm unter Nr. 2 geſtatieie, ſo hat
er in jedem einzelnen Falle gemäß 8. 10 der Schulord-
nung dem Orts-Schul-Juſpeltor feiner Konfeſſion von dem
jitrafbaren Falle Anzeige zu machen und von diejem weitere
Weiſung «äbzuwarien.“

Schließlich werden die Lehrer aufmertſam gemacht, daß ſie
nur bei der Beachtung diejer Vorſchriften gegen ven Vorwurf,
Dit Greizen einer mäßigenelterlichen Zucht übervichritten zu haben,
Jeiinikt Werden unk1, bei erheblichen %Abweichungen von veifel-
ven aber Rüge oder Boſtrafung und im Falle einer wirklichen
Berlezung des Zink es gerichtliche Strafe zu gewärtigen hätten.

Seitens der Herren Münſter der Juſtiz wund ver geiſtlichen
2. Angelegenheiten jüd Erfſänmtmgen micht cingegangagen. Ju vent
Termine zur mündlichen Verhandlung war Nivmanv erſchienen.

Hiernac war, wie geſchehen, zu erfonneint,
Die 88. 223 ff. des Strafgeſebouches unterjagen Jevermann

ind der 8. 340 no< insbefondere den Beamten ſede vorſäßliche

O
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oder fahrläige Mißhandlung, ofern diee widerrechtlich erfolgt.
Die Widerrechtlichkeit kann auch in der Ueberchreitung einer
Berechtigung betehen. Eine olc&lt;e Berechtigung zur Züchtigung
it u. A. den Lehrern gegenüber ihren Schülern gegeben und
zwar in der Provinz Preußen durch den 8. 10 der Schulord=
nung vom 11. Dezember 1845 (Ge. Samml. für 1846 S. 1).

Während hiernach der Lehrer elbtändig einen Zöglingen
gegenüber von der elterlichen Zucht nur einen mäßigen Gebrauch
machen darf, it der geammte Umfang der letzteren durch 8. 86
Tit. 1 Th. U des Allgemeinen Landrechtes auf „alle der Ge=
undheit der Kinder unchädlichen Zwangsmittel“ bechränkt. Die
trafrechtliche Verantwortlichkeit der Lehrer war bis zum Jukraft-
ireten der Reich8s-Jutizgeeße geregelt durch die Allerhöchte Ka=
binet8-Ordre vom 14. Mai 1825 (Gef. Samml. S. 149), nach
deren 8. 4 „die Sculzucht niemals bis zu Veißhandlungen,
welche der Geundheit des Kindes nur auf entfernte Art chädlich
werden können, ausgedehnt werden darf“ und nac&lt; deren
S8. 5 und 6 „Züchtigungen, welche in dieen Schranken verblei-
ben, gleichwohl aber das Maß der Züchtigung überchreiten, von
der Schulauficht8behörde disziplinarc&lt;, olc&lt;e vagegen, durch
welche dem Kinde eine wirkliche Verlekuing zugefügt wird, von
den Gerichten jirafrechtlich geahndet werden ollen“. Der 8. 6
jener Allerhöchten Kabinets -Ordre teht jedoch nach der Necht-
iprecßhung des Reichsgerichtes (vergl. Entcheidungen in Straf-
fache: Bd. IX S. 303), weil im Widerpruche mit den Betim-
mungen der Reichs-Strafprozeßordnung, nach dem Inkrafttreten
der Reichs-Injtizgefeze nicht mehr m Geltung. =

Bis zu diejem Zeitpunkte waren die Vorchriften der Aller-
höchten Kabineis-Ordre vom 14. Mai 1825 ausc&lt;laggebend für
die Gnticheidungen des Konfliktörichter8, welcher nach dem 8. 3
des Wejeßes vom 13. Februar 1854 (Gef. Samml. S. 36) zit
entcheibet hatic, ob dem Beamteit eine zur geric&lt;tlichen Ber-
folgung geeignete Amisüborchreitung zur Lat fiel. Seit dem
Erlaije des CGmführungsgejeßes zum Deittchen Gerichtsverfa-
jungösgeeße vont 27. Jmmuar 1877 (Reichs-Gefeßblatt S. 77)
ertreckt jich jedoch die Entcheidung des KonflifiSrichters micht
mehr auf die Frage, ob die Handlung eines Boamien zur ge-
richtlichein Verfolgium;g geeignet oder nicht geeignet it, ie it viel-
mehr gemäß des S. 11 zu 1 a. a. OD. leviglich auf vie Feititel-
[ung bechränft, „ob der Beaimte einer Ueberchreitung jeier
Amtsbefneanite fich chutdin gemacht hat?“

Cine olche liegt unzweifelhaft vor, „went. der Lehrer. Die
Züchtigung über die durc&lt; den 8. 10 der Schulordimung md ven
S. 4 der Allerhöchte Kabincts-Ordre von 1825 gezogene objek-
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tive Schranke der Shulzucht -- omit bis zur Schädigung 9ezw.
Gefährdung der Geundheit -- ausgedehnt hat.

Aber dieje Schranke bejtimmt feineSwegs allein den Umfangder durch das Züchtigung5recht gewährten Befugmije. Schondie Allerhöchte Kabinets-Ordre von 1825 bezeichnet nicht jede
Züchtigung, welche der Gejundheit unchädlich ijt, als eine be-
rechtigte; ie kennt auch innerhalb diejer Grenze Züchtigungen,welche 3as Maß überchreiten, disziplinarich zu ahnden und
darum unberechtigte jimd. Auch innerhalb der obigen Schranke
ijt das Recht des Lehrers kein elbtändiges im Sinne des Civil-
rechtes dergetalt, daß es nur durch das Geeß ganz oder theil-weie entzogen oder vermindert werden dürfte es ijt lediglich
eine aus einem Amte entpringende Befugnis. DeShalb ertreckt
es jich zunächt nicht jo weit, daß es ihn ermächtigte, innerhalb
der Grenzen der elterlichen Zucht alle ihm anvertrauten Kinder
nac&lt; Belieben zu züchtigen. Wie das Recht dem Lehrer nur
zur Erhaltung der Schulzuc&lt;ht, zur Förderung der Unterweijung
und Erziehung der Kinder gewährt ijt, jo wird auch durch dieenZwe die Zuläigkeit einer Anwendung und das Maß der
letzteren bejtimmt (vergl. "Binding, Handbuc) des Strafrechtes 1.
S- 154 Seite 798). Der Lehrer hat daher im jedem einzelnen
Falle pflichtmäßig zu prüfen und jich darüber j&lt;lüig zu machen,
ob ein Verchulden des Kindes und ob in dieem ein genügender
Anlaß zur Anwendung der Züchtigung und eventuell welchen
Maßes derelben vorliegt. Gelangt er hierbei zu einem Urtheile,
welches objektiv als unrichtig zu bezeichnen it, und wendet er
jomit eine Züchtigung an, welche entweder gar nicht oder nicht
in dem Grade oder in der Art hätte ertheilt werden jollen, jo
it zwar das richtige Maß der Züchtigung im Sinne der Aller-
höchten Kabinet8-Ordre von 1825 überchritten, die Handhabung
des Züchtigungsrechtes eine verfehlte. It dies aber lediglich
die Folge eines Irrthumes in der Beurtheilung derjenigen that-
ächlichen Verhältnie, nach welchen die Anwendung der Züchti-
qung fich betimmt, jo mag diejer unrichtige Gebrauch des Züch-
tigungsrechtes, falls derelbe bei Anwendung größerer Voricht
oder richtiger pädagogi&lt;er Grundäße hätte vermieden werden
können, zwar der Schul-Aufichtsbehörde Anlaß zur Anwendung
von Disziplinarmaßregeln geben, derelbe tellt jich jedoch --
weil durch thatfächlihen Irrthum hervorgerufen = nicht als
eine Ueberchreitung der Amtsbefugmje dar (vergl. Entcheidun-
gen des Oberverwaltungsgerichtes Band VIII Seite 414 und
421/22, Band XIV Seite 425). Beruht dagegen die unzuläjjige
Anwendung der Züchtigung nicht auf Irrthum, ondern auf Vor-
aß, hat der Lehrer wientlich emen Unchuldigen gezüchtigt,

436

tive Schranke der Shulzucht -- ſomit bis zur Schädigung 9ezw.
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jomit eine Züchtigung an, welche entweder gar nicht oder nicht
in dem Grade oder in der Art hätte ertheilt werden jollen, jo
iſt zwar das richtige Maß der Züchtigung im Sinne der Aller-
höchſten Kabinet8-Ordre von 1825 überſchritten, die Handhabung
des Züchtigungsrechtes eine verfehlte. Iſt dies aber lediglich
die Folge eines Irrthumes in der Beurtheilung derjenigen that-
ſächlichen Verhältniſſe, nach welchen die Anwendung der Züchti-
qung fich beſtimmt, jo mag diejer unrichtige Gebrauch des Züch-
tigungsrechtes, falls derſelbe bei Anwendung größerer Vorſicht
oder richtiger pädagogiſ<er Grundſäße hätte vermieden werden
können, zwar der Schul-Aufſichtsbehörde Anlaß zur Anwendung
von Disziplinarmaßregeln geben, derſelbe ſtellt jich jedoch --
weil durch thatfächlihen Irrthum hervorgerufen = nicht als
eine Ueberſchreitung der Amtsbefugmjſe dar (vergl. Entſcheidun-
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abichtlich eine zu dem Verchulden nicht im Verhältnie tehende
Strafe verhängt, jo hat er nicht in AuSübung des ihm gewährz
ien Züchtigungsrechtes, jondern widerrechtlich, über die durch
deen Zwe&gt; betimmten Grenzen hinaus und omit in Ueber-
chreitung eimer Amtsbefugnie gehandelt (zu vergl. Entcheidun-
gen des Reichösgerichtes vom 14. April 1880 und 29. Septem-
ber 1881*), Entcheidvungen im Straffahen Band Ul Seite 14,
Band V Seite 129).

Die gleichen Grundjäße gelten bezüglich der behufs der
Züchtigung anzuwendenden Mittel; oweit das Geetz keine Vor-
chriften enthält, unterliegt die Auswahl des dem Verchulden
des Kindes angemejjenen Mittels zunächt der Beurtheilung des
Lehrers. |

' Nach dem 8. 35 Titel 10 Theil UU des Allgemeinen Land-
rechtes werden die Rechte und Pflichten der Cwilbedienten in
Beziehung auf ihr Amt durch die darüber ergangenen, beonderen
Gejeze und durch ihre Amtsintruktionen betimmt. Bei der
Verwaltung des Schulamtes und bei der Handhabung der Schul-
 zucht hat daher der Lehrer die Pflicht, die innerhalb ihrer ge-

jeßlichen Zutändigkeit ergehenden Weiungen der vorgeezten Be-
hörde zu befolgen und diee einer =- im Uebrigen uach gewien=
haftem Ermeen vorzunehmenden -- Beurtheilung und Behand-
lung des Einzelfalles zu Grunde legen. Für das Gebiet der
Schulverwaltung folgt die Zutändigkeit der Regierung zur Er-
theilung jolc&lt;er Weiungen an die Lehrer aus dem 8. 18 zu b
und 6 der Regierung3-Intruktion vom 23. Oktober 1817 (Geeß-
jammlung Seite 248) und aus den 8.37 der Preußichen Schul-
ordnung; gerade bezüglich der Schulzucht it dies von dem Mis-
nijter der Unterrichts-= 2c. Angelegenheiten durch Erlaß vom
8. Februar 1879**) (Schneider und von Bremen, das Volschul-
ween, Band Ul. Seite 258) dahin ausgeprochen:

Aus dem Rechte der Dientauficht folgt, das den Vor-
gejeßten der Lehrer die Befugnis zuteht, ihnen wegen Aus-
übung der Schulzucht . . . . allgemeine und einzelne An-
weiungen zu ertheilen und demgemäß ihnen auch in der An-
wern der körperlichen Züchtigung betimmte Schrankenzu jeßen.

Zu olchen gehört auch die, daß der Lehrer gewie Zucht-
mittel nur unter Zutimmung eines Lokal-Schul-Inpektors an-
wenden darf, wie dies bereits im 8. 10 der Preußichen Schul-
ordnung vorgeehen war.

*) Centralbl. f. d. Unterrx. Verw. 1882 Seite 459.
**) dnl. 1879 Seite 282.
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abſichtlich eine zu dem Verſchulden nicht im Verhältniſſe ſtehende
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Hat daher eine Schulaufjicht5behörde nicht lediglich Beleh-
rungen und Nathchläge über die für die Schulzucht maßgebenden
vädagogiyjchen Geichtspunkte ertheilt, ondern außerdem in prä-
jfriptiver Form die Anwendung gewier Straf-Arten und -Mittel
entweder unbedingt unteragt oder nur unter betimmten Vorau3-
jeßungen getattet, jo it damit das mit dem Amte des Lehrers
verbundene Züchtigungsrecht, welches bis dahin nur durch die
Vorj&lt;hrift des 8. 4 der Allerhöchten Kabinet8-Ordre vom 14. Mai
1825 bezw. den 8. 10 der Schulordnung, jowie durch eine Zweck-
bejtimmung bechränkt war, in fetere und engere Grenzen gelegt.
Geht der Lehrer über diee Grenzen hinaus, o überchreitet er
zuglei&lt; die Bejugmie eines Amtes, elbt wenn erteres aus
Irrthum über den Inhalt oder die Tragweite der Vorchriften
jeiner vorgejeßten Behörde gechehen ein ollte; denn die aus
Irrthum über das objektive Necht vorgenommene Handlung eines
Beamten hört um diees ihres Anlajjes willen nicht auf, eine
Amtsnberchreitung zu ein (vergl. Entcheidungen des Oberver-
waltungsgerichtes Band XIV. Seite 431). Andereits it nicht
zu verkennen, daß die die Handhabung der Schulzucht regelnden
Zutruftionen der Auffichtsbehörden, welche zu der Zeit, als die
Allerhöchte Kabinet8s-Ordre vom 14. Mai 1825 noch unbechränkt
ur Geltung tand, lediglich disziplinare Folgen nach ich ziehen
konnten, inzwichen durch das Inkrafttreten der Reichsjutizgeeße
eine Wirkung erlangt haben, welche zur Erwägung über deren
Umgetaltung Anlaß geben mag. Diee damals nicht vor-
hergejehene und nicht beabichtigte Wirkung beteht darm, daß
jede Zuwiderhandlung gegen die Intruktion der Lehrer auch
wegen Züchtigungen, welche im Schulinteree angezeigt ein mögen,
bei der veränderten Lage der Geezgebung einer gerichtlichen Ber-
'olgung ausjeßt, weil eben die Ueberchreitung der Intruktion
auch eine jolche der Amtsbefugnmijie in ich chließt.

Lekteres fann nach den vortehenden Ausführungen, welche
auc&lt; mit den in der Rechtprechung des Reichs8gerichtes befolgten
Grundjätßen (vergl. Entcheidungen im Straffachen Band IX.
Seite 303 und inSbeondere Band XV. Seite 376) übereintimmen,
in der That nicht wohl bezweifelt werden. Wenn dagegen im dem
Konflikts-Bechlue auf die Anicht Ol8hauen5 (Kommentar zum
Stragejezbuch, 8. 223 Anmerk. 106, Band Il. Seite 312) verwieen
wird, welcher einereits wiederum die Abhandling von Schwarzes
(das Züchtigungsrecht für Lehrer und das Strafgecehbuch, Gerichts-
jaal Band 29 Seite 606) anzieht, o it dabei überehen, daß beide
Schriftteller die Strafbarkeit der Anwendung verbotener Züch-
tigungsmittel, welche letzterer unbedingt, erterer nur im Falle
eines disziplinarichen Verbotes verneint, erörtern umd omit eine
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Frage behandeln, deren Entcheidung dem Siraf- und nicht dem
Konflikts-Richter obliegt.

Hiernach bleibt für den vorliegenden Fall zu prüfen, ob
der Lehrer H. die Züchtigung des Knaben Sch. nicht nur über
die durc&lt; das Geez, ondern auch über die durch feine Amt3-
imitruftion gezogenen Grenzen der Schulzucht hinaus ausge-
dehnt hat.

In erterer Beziehung hat es, da der Knabe aus Trägheit
eine Schulaufgaben nicht angefertigt hatte, an einem ausreichen-
dein Anlafe zur Anwendung der Züchtigung nicht gefehlt. Auch
hat die lehtere, wenngleich ie kräftig war und die Schläge --
wie der Arzt agt „mit erheblicher Gewalt geführt“ ind -- den-
noch die im 8. 10 der Preußichen Schulordnung bezw. im 8. 4
der Allerhöchjten Kabinet5-Ordre vom 14. Mai 1825 der Schul-
zucht gezogenen Grenzen mc&lt;t überchritten; denn die im Be-
fundberichte angegebenen Folgen ind keine anderen als olche,
welche jede nachdrücliche körperliche Züchtigung nach ich zieht.
Die Auffaung des Königlichen Ober-Landesgerichtes, daß jede
mit erhebliher Gewalt ausgeführte Züchtigung eine Ueberchrei-
tung des Züchtigungs5rechtes dartelle, findet weder in dem an- -
gezogenen Urtheile des Reichsgerichtes, noch auch anderweit eine
ausreichende Begründung.

Andereits hat die Regierungöverfügung vom 29. Januar
1858, indem jie Anordnungen trifft, um jeder Ungebühr bei der
körperlichen Züchtigung vorzubeugen, und bemerkt, daß nur bei
Beachtung derelben der Vorwurf einer Ueberchreitung des Züch-
tigungsrechtes abgewiejen werden könne, das leßtere dahin be-
j&lt;ränft, daß der Lehrer ohne Zuziehung des Schulinpektors
nur bei größeren Knaben und in erheblichen Fällen die Züchti-
gung mitteljt eines biegamen Stöckchens in der Negel nur auf
die flache Hand bewirken dürfe. Dantt it es dem pflichtmäßi-
gen Ermeen des Lehrers überlaen, in geeigneten Fällen die
Züchtigung auf andere Körpertheile, insbeondere den Rücken
auszudehnen. Hätte der Lehrer elbt bei Beurtheilung des vor-
liegenden Falles in der Anwendung dieer Vorchrift ich geirrt,
objektw unrichtig den 11 jährigen Knaben als cinen größeren,
Dejjen Verhalien als ein die AuSnahme von der Regel begrün-
dendes angejehen, o würde durch dieen thatächlichen Irrthum
eine Amtsüberchreitung dennoc&lt; nicht begründet ein.

Als eine olche könnte omit nur noch die dem Knaben zu-
gefügte Kopverlezung in Betracht kommen. Daß diee in Folge
der Züchtigung enttanden, it nach dem -- durch die Ansagen
des Knaben und eines Vaters betätigten - - Befundberichte des
Arztes um jo weniger zu bezweifeln, als es an jedem thatäch-
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li&lt;en Anhalispunktie für die Annahme fehlt, daß die Kopfbeule
aus einer anderen Urache enttanden ein könnte. Das Schlagen
mit einem Rohrtocke über den Kopf wird aber durch die Zwecke
der Schulzucht nicht erfordert und nicht gerechtfertigt; es it des-
halb auc; ohne ausdrücliches Verbot immer dann als eine
Ueberchreitung des Züchtigungsrechtes zu betrachten, wenn ces
abichtlich oder fahrläig ge&lt;icht. Daß der Lehrer die Abicht,au den Kopf des Knaben zu chlagen, gehabt haben jollte, it
indes von feiner Seite behauptet; er elbt betreitet auf dasEntchiedente, deen Kopf auc&lt; nur berährt zu haben. Da m
den Verhandlungen auc&lt; Momente, welche auf die Möglichkeit
oder Wahrcheinlichfeit einer olchen Abicht hindeuten, in keimer
Weie hervorgetreten ind, o kann ohne weitere Beweisaufnahme
als fettehend angenommen werden, daß der Schlag nicht ab-
ichtlich, ondern nur zufällig und zwar m Folge der Bewegunz=
gen des Knaben, welcher ich gegen die Züchtigung träubte, auf
dejfen Kopf gefallen ijt.

Da hiernacß dem Angeklagten eine Verlezung weder der
Nr. 2--4 der Vorchriften der Kömgalichen Regierung vom
29. Januar 1858, noch des 8. 10 der Preußij&lt;en Schulord-
mug vom 11. Dezember 1845, omit überhaupt nicht enie Ueber-
jchreitung einer Amtsbefugni e zur Lat fällt, jo war Jemäß
des 8S. 3 des Geees vom 13. Februar 1854 (Ge). Samml.
S. 86) und des 8. 11 des Einführungsgeelzes zum Gericht3-
verfaungösgeezße vom 27. Januar 1877 (Reichs - Geepblatt
S. 77) der erhobene Konflikt für begründet zu erachten 1md
demgemäß das gerichtliche Verfahren endgiltig einzutellen.Urfundlich unter dem Sicgel des Königlichen Ober-Verwal-=
wngsgerichtes und der verordneten Unterthrift.

(L. 8.) PBertius.
O. V. G. 1. 1163.

122) Verantaltung von Ucbungen zum ordnung5mäßt-
gen und &lt;nellen Verlaen der Klaenräume mehr=-

klafiger Schulen.
Poen, den 14. April 1888.

Die Erfahrungen der jüngten Zeit lehren, daß bei plöklich
«intretenden Gefahren die Kinder mehrklaiger Schulen die Klajjen-
räume oft nicht mit der erforderlichen Ordming und Schunellig-
keit zu verlaen vermögen, weil ihnen die hierzu nothwendige
Uebung fehlt. Die praktiche und erziehliche Bedeutung, welche
in derartigen Uebungen liegt, veranlaßt uns Ew. 2c. Erwägung
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anheimzujtellen, ob dieelben in den mehrklaigen öffentlichen und
prwaten Schulen Ihres Bezirkes, beonders in denen die Klaen-
zimmer nur vermittelt Treppen erreichbar ind, nicht in betimm-
ten Zwichenräumen, etwa vierteljährlich, jo einzuführen wären,
daß auf ein gegebenes und vorher verabredetes Zeichen eines
Lehrers oder des Schuldieners ämmtliche in der Schule an-
wejenden Kinder in betimmter Ordnung ohne Hat und viel
Geräuj&lt; das S&lt;hulhaus probeweie verlaen. Hierbei dürfte .
Darauf zu achten jein, daß die Schüler der unteren Stockwerke
ich zuert entfernen und die Lehrer das Haus zulekt verlaen.

Ueber den Erfolg der angetellten Uebungen wollen Ew. 2c.
uns innerhalb */z Jahres Bericht ertatten.

Königliche Regierung.
Abtheilung für Kirc&lt;hen- und Schulween.

An
ämmtliche Herren Kreis=-Schulinpektoren

des Bezirkes.

123) Die bei Bauten und Reparaturen der ganzen
Schulgebäude ein&lt;ließlich der Lehrerwohnungen aus
8. 36 Tit. 12 Th. I. A L. R. ich ergebenden Pflichten
der Magijträte in den Städten und der Gutsherrchaften
auf dem Lande erleiden keinerlei Aenderung dadurch,
Daß die in einem Filialkir&lt;dorfe belegene Sc&lt;hultelle
mit der Küterei an der Tochterkirc&lt;e vereinigt wird.

Nach Emanation des A. L. R. kann ich eine den
Vorchrifien des 8. 36 Tit. 12 Th. Il. entgegentehende

Obervanz nicht bilden.*)
Verordnung vom 2. Mai 1811 wegen allgemeiner Separation der

Kütereien an Filialkirchen von den Kütereien an der Mutterkirche
8. 4 (G. S. S. 193).

A. L. R. Th. 11. Tit. 12 8. 36.
Endurtheil des I. Senate38 des Königl. Oberverwaltungsgerichtes

vom 12. März 1887. |
1. KreiSauschuß des Kreies Regenwalde.

H]. Bezirksauschuß zu Stettin.
Die Schule zu S. war im Jahre 1819 errichtet und mit

derjelben im Jahre 1833, in Ausführung der Verordnung. vom
2. Mai 1811, die Küterei der dortigen Filialkirche nach erfolgter
Abtrennung derelben von der Küterei der Mutterkirche bleibend
vereinigt worden. Als ich im Jahre 1883 die Nothwendigkeit

*) Ent&lt;eidungen des Königl. Oberverwaltungsgerichtes Band 14
Seite 234 Nr. 40.

1888. 30
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einer Neihe, in einer Verhandlung vom 2. November näher fet-
getellter Neparaturen an dem Schulhaue einchließlich der Lehrer-
wohnung und an den Wirthchaft8gebäuden ergab, entchied die
Regierung durch Bechluß vom 3. Februar 1836 den zwichen
der Schulgemeinde und den beiden Rittergutsbeidern H. als
den Gutsherren enttandenen Streit dahm, daß die Gutsherr-chaft:

1) joweit die Reparaturen als Schulbauten anzuehen, die
auf dem Gute gewachenen oder gewonnenen Materialien
nach Maßgabe des 8. 36 Tit. 12 Th. 11. A. L. R. her-
zugeben habe,

2) von Beiträgen zu Küjteroibauten aber freizuprechen ei,
während die Schulgemeinde, gegen die Schulaufichtsbehörde und
die Gutöherr&lt;haft klagend, behauptete, daß die Baupflicht der
Letzteren obervanzmäßig erheblich weiter reiche, und dements-
prechende Anträge jtellte.

Der Bezirksauschuß hielt den Bechluß der Regierung in
vollem Umfange aufrec&lt;ht, das Oberverwaltung5gericht dagegen
erfannte, den Klagegrund der Obervanz mit dem Vorderrichter
verwerfend, bei dem Punkte 2 des Bechlues m dem Summe,
daß die mitbeklagten Rittergutsbejiker H. die auf ihren Gütern
gewachenen oder gewonnenen Materialien, oweit olc&lt;e hin-
reichend vorhanden ind, auch in Anehung derjenigen in der
Verhandlung vom 2. November 1881 etgejtellten Neparaturen
herzugeben hätten, welche die Lehrer- und Knüjterwohnung be-
träfen. Die Entcheidung beruht bezüglich diees ihres von dem
Vorderurtheile abweichenden Theiles und des Klageundamentes
der Obervanz auf nachtehenden

Gründen:
Die Rüge der Nichtberückichtigung der von der Klägerin

behaupteten Obervanz ercheint unbegründet. Wie in den Er-
kenntnien des ehemaligen Ober-Tribunals vom 6. September
1864 (Striethort Archiv Bd. 57 S. 152) und vom 11. November
1872 (Entcheidungen Bd. 68 S. 208) überzeugend nachgewieen,
hat ich während der Herrchaft des A. L. R. eine von der
präzeptiven Vorchrift des 8. 36 Tit. 12 Th. Ul. abweichende
Obervanz überhaupt nicht bilden können, und kann deshalb von
einer olchen auch im vorliegenden Falle nicht die Rede em.

Dagegen ergiebt eine elbtändige Prüfung der angefochtenen
Entcheidung (8. 97 des Landesverwaltungsgeeßes), daß der
Berufungsrichter ich einer unrichtigen Anwendung bezw. Nicht-
anwendung des betehenden Nechtes chuldig gemacht hat.

Der Bechluß der Regierung und dementprechend das Be-

442

einer Neihe, in einer Verhandlung vom 2. November näher feſt-
geſtellter Neparaturen an dem Schulhauſe einſchließlich der Lehrer-
wohnung und an den Wirthſchaft8gebäuden ergab, entſchied die
Regierung durch Beſchluß vom 3. Februar 1836 den zwiſchen
der Schulgemeinde und den beiden Rittergutsbeſidern H. als
den Gutsherren entſtandenen Streit dahm, daß die Gutsherr-
ſchaft:

1) joweit die Reparaturen als Schulbauten anzuſehen, die
auf dem Gute gewachſenen oder gewonnenen Materialien
nach Maßgabe des 8. 36 Tit. 12 Th. 11. A. L. R.her-
zugeben habe,

2) von Beiträgen zu Küjteroibauten aber freizuſprechen ſei,
während die Schulgemeinde, gegen die Schulaufſichtsbehörde und
die Gutöherrſ<haft klagend, behauptete, daß die Baupflicht der
Letzteren obſervanzmäßig erheblich weiter reiche, und dements-
ſprechende Anträge jtellte.

Der Bezirksausſchuß hielt den Beſchluß der Regierung in
vollem Umfange aufrec<ht, das Oberverwaltung5gericht dagegen
erfannte, den Klagegrund der Obſervanz mit dem Vorderrichter
verwerfend, bei dem Punkte 2 des Beſchluſſes m dem Summe,
daß die mitbeklagten Rittergutsbejiker H. die auf ihren Gütern
gewachſenen oder gewonnenen Materialien, ſoweit ſolc<e hin-
reichend vorhanden ſind, auch in Anſehung derjenigen in der
Verhandlung vom 2. November 1881 ſeſtgejtellten Neparaturen
herzugeben hätten, welche die Lehrer- und Knüjterwohnung be-
träfen. Die Entſcheidung beruht bezüglich dieſes ihres von dem
Vorderurtheile abweichenden Theiles und des Klageſundamentes
der Obſervanz auf nachſtehenden

Gründen:

Die Rüge der Nichtberückſichtigung der von der Klägerin
behaupteten Obſervanz erſcheint unbegründet. Wie in den Er-
kenntniſſen des ehemaligen Ober-Tribunals vom 6. September
1864 (Striethorſt Archiv Bd. 57 S. 152) und vom 11. November
1872 (Entſcheidungen Bd. 68 S. 208) überzeugend nachgewieſen,
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rufungs-Erkenntnis untercheiden zwichen denjenigen Reparaturen,
welche als Schulbauten anzuehen ind, bezw. welche die Schule
betreffen, und Kütereibauten. Diee Untercheidung indet ihre
rechtliche Begründung in dem 8. 4 der Verordnung vom 2. Mai
1811 wegen allgemeiner Separation der Kütereien an Filial-
kirchen von den Kütereien an den Mutterkirhen und find da-
nach, wie in dem dieseitigen Endurtheile vom 20. Februar 1836
(Ent&lt;eidungen Bd. XU. S. 260) näher dargelegt it, unter
Reparaturen der erteren Art diejenigen zu vertehen, welche die
Wohnräume des Küters und Lehrers, und unter denen der
lezteren Art diejenigen, wel&lt;e das Schulzimmer und die Wirth-
chaftsgebäude des Lehrers betreffen.

Der Berufungsrichter hat mmm den zweiten Theil des Be-
chlues der Regierung, welcher die Gutsherrchaft von Beiträgen
zu Kütereibauten, d. h. zu den an den Wohnräumen des Lehrers
und Küters nothwendig gewordenen Reparaturen freipricht,
lediglich betätigt, indem derelbe ausführt, daß nach den Be-
timmungen des Allgemeinen Landrechtes den Gutsherrn eine
Verpflihtung zu olchen Bauten nicht treffe. Er geht hierbei
ancheinend davon aus, daß dur&lt; die Vereinigung der Schul-
telle zu S. mit der Küterei das bisherige Schulhaus, oweit es
ich um die Wohnung des Lehrers und Küjters handelt, m ein
Küterhaus umgewandelt worden und demgemäß im Betreff der
Unterhaltung der Küterwohnung die Betimmung des 8. 36
Tit. 12 Th. I] A. L. R. keine Anwendung zu finden habe. Die
Schlußfolgerung würde zutreffend ein, wenn die Vorauseßung,
daß das bisherige Schulhaus durch die Separation der Küterei
der Tochterfirche von der der Mutterkirche in ein geitliches, ein
Kirchen-Gebäude umgewandelt worden, richtig wäre. Dies it
jedo&lt; nicht der Fall, indem die rechtlichen Folgen einer olchen
Separation lediglich nach den darüber m der Verordnung vom
2. Mai 1811 enthaltenen Vorchriften zu beurtheilen jind. Der
S. 4 diees Geeßzes regelt für jenen Fall der Separation ander-
weit lediglich und allein das Beitragsverhältnis der Gemeinden
in filia und in matre. So wenig aber davon das bisherige
Beitragsverhältnis des Patrons der tfilia zu den Küjterbauten
der mater berührt wird (vgl. Entcheidungen des ehemaligen
Obertribunals Bd. 45 S. 345, Bd. 43 S. 321), jo wenig kann
durc&lt; jene Geeze3vorchrift die dem Gutsherrn im Filialkirch-
dorfe nac&lt; 8. 36 Tit. 12 Th. I. A. L. RN. obliegende Ver-
pflihtung, die auf dem Gute gewachenen oder gewonnenen
Materialien zu dem ganzen Schulhanje einchließlich der Lehrer-
wohnung herzugeben, für aufgehoben erachtet werden, da dix
urprüngliche Betimmung des Haues als Schulhaus dadurch,

30*

443

rufungs-Erkenntnis unterſcheiden zwiſchen denjenigen Reparaturen,
welche als Schulbauten anzuſehen ſind, bezw. welche die Schule
betreffen, und Küſtereibauten. Dieſe Unterſcheidung ſindet ihre
rechtliche Begründung in dem 8. 4 der Verordnung vom 2. Mai
1811 wegen allgemeiner Separation der Küſtereien an Filial-
kirchen von den Küſtereien an den Mutterkirhen und find da-
nach, wie in dem diesſeitigen Endurtheile vom 20. Februar 1836
(Entſ<eidungen Bd. XU. S. 260) näher dargelegt iſt, unter
Reparaturen der erſteren Art diejenigen zu verſtehen, welche die
Wohnräume des Küſters und Lehrers, und unter denen der
lezteren Art diejenigen, wel<e das Schulzimmer und die Wirth-
ſchaftsgebäude des Lehrers betreffen.

Der Berufungsrichter hat mmm den zweiten Theil des Be-
ſchluſſes der Regierung, welcher die Gutsherrſchaft von Beiträgen
zu Küſtereibauten, d. h. zu den an den Wohnräumen des Lehrers
und Küſters nothwendig gewordenen Reparaturen freiſpricht,
lediglich beſtätigt, indem derſelbe ausführt, daß nach den Be-
ſtimmungen des Allgemeinen Landrechtes den Gutsherrn eine
Verpflihtung zu ſolchen Bauten nicht treffe. Er geht hierbei
anſcheinend davon aus, daß dur<die Vereinigung der Schul-
ſtelle zu S. mit der Küſterei das bisherige Schulhaus, ſoweit es
ſich um die Wohnung des Lehrers und Küjters handelt, m ein
Küſterhaus umgewandelt worden und demgemäß im Betreff der
Unterhaltung der Küſterwohnung die Beſtimmung des 8. 36
Tit. 12 Th. I] A. L. R. keine Anwendung zu finden habe. Die
Schlußfolgerung würde zutreffend ſein,wenn die Vorausſeßung,
daß das bisherige Schulhaus durch die Separation der Küſterei
der Tochterfirche von der der Mutterkirche in ein geiſtliches, ein
Kirchen-Gebäude umgewandelt worden, richtig wäre. Dies iſt
jedo< nicht der Fall, indem die rechtlichen Folgen einer ſolchen
Separation lediglich nach den darüber m der Verordnung vom
2. Mai 1811 enthaltenen Vorſchriften zu beurtheilen jind. Der
S. 4 dieſes Geſeßzes regelt für jenen Fall der Separation ander-
weit lediglich und allein das Beitragsverhältnis der Gemeinden
in filia und in matre. So wenig aber davon das bisherige
Beitragsverhältnis des Patrons der tfilia zu den Küſjterbauten
der mater berührt wird (vgl. Entſcheidungen des ehemaligen
Obertribunals Bd. 45 S. 345, Bd. 43 S. 321), jo wenig kann
durc< jene Geſeze3vorſchrift die dem Gutsherrn im Filialkirch-
dorfe nac< 8. 36 Tit. 12 Th. I. A. L. RN. obliegende Ver-
pflihtung, die auf dem Gute gewachſenen oder gewonnenen
Materialien zu dem ganzen Schulhanje einſchließlich derLehrer-
wohnung herzugeben, für aufgehoben erachtet werden, da dix
urſprüngliche Beſtimmung des Hauſes als Schulhaus dadurch,

30*



444

daß der biSherige Schullehrer zugleich Küter wurde, ich nicht
geändert hat.

Hiernach war die angefochtene Ent&lt;eidung bezüglich diees
Punktes wegen unrichtiger Anwendung des 8. 4 der Verordnung
vom 2. Mai 1811 bezw. wegen Nichtanwendung des 8. 36 Tit. 12
Th. I. A. L. R. aufzuheben und bei nunmehr eintretender freier
Beurtheilung der pruchreien Sache aus den dargelegten Gründen
das ertintanzliche Erkenntnis dahin abzuändern, daß die mit-
beklagten Rittergutsbeiger H. zu den in der Verhandlung vom
2. November 1883 fetgetellten Reparaturen nicht nur, joweit
ie das Schulzimmer und die Wirthchaftsgebäude, ondern auch
oweit ie die Lehrer- und Küterwohnung betreffen, die auf
ihren Gütern gewachenen oder gewonnenen Materialien gemäß
S. 36 a. a. O. herzugeben haben. |

124) Dur&lt; Erklärungen oder Vorbehalte, welche die
Regierung -- Abtheilung für Kirc&lt;hen- und Schulween
-- der von ihr ausgepro&lt;henen Genehmigung eines
Auseinanderezungsrezees hinzufügt, können die in
dem Rezee elbt ungeordnet gebliebenen Eigenthums-
verhältnie der betheiligten Intitute eine für diee
maßgebende Regelung nicht erfahren. -=-

Der Umtand, daß in einem betätigten Rezee Be-
timmungen über die kirchliche Baulat enthalten jind,
teht der Bildung einer abweichenden Obervanz nicht
entgegen.

Die Baupflicht bei einer Küterchule nac&lt; Neumär-
ki&lt;em Provinzialrec&lt;hte und Allgemeinem Landrechte.*)

Neumärkiche Katenordnung von Kirchen 2c. von 1540 (Mylius C.
C. M1. 1Nr. I S. 249).

Brandenburgiche Viitation8= und Konitorial -Ordnung von 1573
(Mylius C. C. M. 1. Abth. 1 S. 273 ff.)

A. L, R. Th. Il. Tit. 12, 8. 37.
Endurtheil des I. Senates des Königl. Oberverwaltungsgerichtes

| vom 29. Januar 1887.
1. KreiSauschuß des Kreies KottbuS.
DI. Bezirksauschuß zu Frankfurt a./O.

Die Kirchen- beziehungsweie Kütergemeinde D. beteht aus
den Gemeinden D. und S., von deuen die Ertere zugleich die
Schulgemeinde D. bildet, während die Leßtere einer anderen
Schulgemeinde angehört. Der Rezeß über die Gemeinheit3-=

*) Entcheidungen des Königl. Oberverwaltungsgerichtes Band 14
Seite 238 Nr. 41.
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theilung zu D. ergiebt, daß die dortige Schule vor der Separa-tion 4 Morgen 146[]Ruthenbeaß,odanninGemäßheitdesS. 101 der Gemeinheitstheilungösordnung die Dotirung der Schul-
lehrerjtelle ins Auge gefaßt nnd derelben eine Abfindung von8 Morgen 36[|]Ruthenzugewieenwurde.DieKirchen-undSchulabtheilung der Regierung betätigte zwar in Anehung der
betheiligten Injtitute den Rezeß, fügte aber ausdrücklich hinzu,
daß von der für die Schule ausgewieenen Abindung von8 Morgen 36[||RuthenderAntheilvon4Morgen146[|Ruthenals urjprüngliches Cigenthum der Kütertelle, dagegen der Ret
als zugelegte Dotation der Schultelle zu betrachten ei.

Als es nun im Jahre 1885 jtreitig wurde, in welchem
Verhältmie die Betheiligten zur Reparatur eimes Scheunendaches
auf dem Kütereichulgehöfte zu D. beizutragen hätten und die
Regierung durch Bechluß vom 30. Juni 1885 fetebte, daß
von der Gemeinde D. allein, als Schulgemeinde, ?/5 der Koten,
der Mehrbetrag aber „von der Küjtergemeinde d. h. von den
Gemeinden D. und S. zuammen“ aufzubringen fei, erhob die
Gemeinde -S....gegen die Schulgemeinde D. Klage, behauptete
deren auschließliche Verpflichtung zur Ausführung des Schul-
baues und jtüßte jich dabei auf den Rezeß und eventuell auf
eine ie befreiende Obervanz.

Der Bezirksauschuß wies die Klage zurück, davon aus8-
gehend, daß im und mit dem von der Regierung ausgeprochenen
Genehmgungsvermerke die Eigenthumsverhältnie bezüglich des
Dotationslandes definitw geordnet, damit zugleich in dem Rezee
klare Normen für die Vertheilung der Baulat aufgetellt feien
und dieen gegenüber eine etwa abweichende pätere Uebung ein-
flußlos ercheine.

Die von der Klägerim eingelegte Reviion wurde zwar für
begründet erachtet, die angegriffene Entcheidung aber aufrecht
erhalten. |

Gründe.
Zunächt kann es zweifelhaft ein, ob die Dorfgemeinde S.

zur Klage legitimirt ijt, da es jich um eine Lat der Kirc&lt;henge-
meinde handelt. Allein da der angefochtene Be&lt;luß der Schul-
aufichtsbehörde die Verpflichtung ausdrücklich „der Kütergemeimnde
d, h. den Gemeinden D. und S.“ auferlegt und die Klage nach
Abjaß 2 8. 47 des Zutändigkeitögeezes vom 1. Augut 1833
den in Anjpruch Genommenen gegeben it, o muß die in An-
jpruch genommene Gemeinde S. als zur Klage berechtigt ange-
jehen werden. | |

Weder über das Eigenthum der Schule, noc&lt; über das der
Küterei kann die Kirc&lt;en- und Schul-Abtheilung der Regierung
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verfügen. Das teht allein den geeßlichen Vertretern dieer
Znijtitute zu, welche zu ihren desfalligen Verfügungen nur der
Genehmigung der AuffichtSbehörde bedürfen. Der Vorbehalt in
der Genehmigungsverfügung vom 14. Juni 1859 konnte daher
memals die Eigenthumsverhältmije der Küterei und Schulc end-
giltig regeln. Er giebt nur die Anicht der Behörde über diee,
Cigenthumsverhältnie wieder und hatie feinen guten Grund
Da der Rezeß der Küterei gar nicht gevenkt und bei einer vor-
vehaltloyen Genehmigung leicht die Annahme enttehen konte,
die Regierung habe ihrereits die Genehmigung zur Uebertragung
des Cigenthumes der Küjterei aun die Schultelle ertheilt. Daß
die landwirthc&lt;aftliche Abtheilung der Regierung ich mit dieem
Vorbehalte einverjtanden erklärt hat, erhöht die Tragweite des
Vorbehaltes m&lt;t. Der Vorderrichter irrt hiernach, wenn er die
Cigenthumsverhältmje der Küterei und der Schultelle nach
dicjen Vorgängen für endgiltig fetgetellt erachtet.

Äber auc) wenn eue derartige endgiltige Fettellung durch
den Rezeß erfolgt wäre, würde ich hieraus für die treitige Bau-
pflicht nichts ergeben, da der Nezeß elbt Betimmungen über
die Baupflicht nicht enthält. Und geckt elbt, daß Letzteres der
Fall wäre, jo würde das zwar den Nechtszutand zur Zeit des Ab-
ic&lt;lujes des Rezees beweien, nicht aber die rechtliche Möglich-
feit der Abänderung und Fortbildung der hinichtlich der kir-
lichen Baulat betehenden Verfaung durch Obervanz -- durch
pätere gleichmäßige und andauernde Handhabung von Nechts-
normen auf Grund der Ueberzeugung rechtlicher Nothwendigkeit
-=- auschließen. Der Vorderrichter irrt daher auch, wem er
die Bildung von Obervanzen gegen die Fetezungen betätigter
Rezetje für unzuläig erachtet. Seine Entcheidung war deshalb
als auf unrichtiger Amvendung des betehenden Rechtes beruhend
aufzuheben.

Die Sache elbt ercheint pruchreif.
Der Rezeß von D. zählt zu den geitlichen Intituten

miter 1. Nr. 1 die Kirc&lt;e, Nr. 2 die Pfarre, Nr. 3 die Schule
und giebt als alten Beitztand der lekteren 4 Morgen
146 | |jRuthen an. Der Küterei und des Küters erwähnt er
mit foimnem Worte, obgleich unbetritten die Schule in D. eine
altie Küjterjchule it. Es it daher nicht zweifelhaft, daß der im
NRezefje gebrauchte Ansdruck „Schule“ die Küterchule bezeichnet.
Bai einer Küterchule liegt aber die Baupflicht owohl nach Neu-
märtijchem Provinzialrechte |Neumärkiche Katen -Ordnung von
1540, Brandenburgiche Viitations- umd Kirc&lt;hen-Ordmung von
1575], als nach 8. 37 Tit. 12 Th. 1 A. LR. den kirchlichen
Intereenten ob, ohne Unterchied, ob die Bauten im Interee der
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aufzuheben.
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miter 1. Nr. 1 die Kirc<e, Nr. 2 die Pfarre, Nr. 3 die Schule
und giebt als alten Beſitzſtand der lekteren 4 Morgen
146 ||jRuthen an. Der Küſterei und des Küſters erwähnt er
mit foimnem Worte, obgleich unbeſtritten die Schule in D. eine
altie Küjterjchule iſt. Es iſt daher nicht zweifelhaft, daß der im
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1575], als nach 8. 37 Tit. 12 Th. 1 A. LR.denkirchlichen
Intereſſenten ob, ohne Unterſchied, ob die Bauten im Intereſſe der
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Küterei oder der Schule, des Küters oder des Lehrers noth-
wendig ind. Selbt wenn daher dargethan wäre, daß die alte
Landdotation dem Küter und Lehrer früher allein wegen des
Schulamtes zu Theil geworden, o würde dies unerheblich jein,
da auch in dieem Falle die kir&lt;lichen Intereenten die erforder-
lichen Wirthchafisgebäude zu bechaffen hätten. Eine derartige
Behauptung hat Klägerim übrigens nicht einmal aufgetellt und
ihre Bezugnahme auf den Rezeß it bedeutungslos, da Leßerer
zwichen Schule und Küterei mcht cheidet, und ofern durc&lt;; den
8. 7 deselben beabichtigt ein ollte, das Eigenthum der Küterei
auf die Schule zu übertragen, diee Abicht nicht erreicht worden
it, weil die Regierung hierzu ihre Genehmigung verjagt hat.

Wenn die Klägerin endlich noc&lt; ihre Freiheit von der Unter-
haltung der Scheune auf dem Küjtereigehöfte daraus herzuleiten
gefiucht hat, daß jie in den Jahren 1858/59 und 1872/73 zu
Beiträgen mc&lt;t herangezogen et, fo kam hieraus eine die Klägerin
befreiende Obervanz nicht gefolgert werden. Die vorgelegten
Rentamts35akten erweien, daß die Klägerm in anderen Fällen,
wo es jich um Bejjerung der Wirthchaft5gebäude auf dem
Kütereigehöfte in D. handelte, mit Beiträgen herangezogen it
und daß die Beitragspflicht und die Beitragösquote zwichen den
Gemeinden S. und D. eit einer Reihe von Jahren treitig it.
Es fehlen danac&lt; die zur Bildung eimer Obervanz nöthige, un-
unterbrochene, gleichmäßige Uebung und die Ueberzeugung recht-
licher Nothwendigkeit. Auf Obervanz kann jic) demnach die
Klägerm nicht berufen.

Mit Recht hat daher der Bechluß der Schulaufichtsbehörde
vom 30. Jum 1885 die Unterhaltung der Scheune, oweit ie
für das alte Dotationsland erforderlich it, den kirchlichen Inter-
effenten, foweit ie für das der Schule in Gemäßheit des 8. 101
der Gemeinheitstheilungs-Ordnung zugelegte Land nöthig it, der
Schulgemeinde auferlegt.

Die Entijcheidung des Vorderrichters it hiernach fachlich ge-
rechtfertigt und war demzufolge aufrecht zu erhalten.

125) Bau und Unterhaltung derjenigen Schulhäuer,
welche zugleich Küterwohnungen jind.*)

1) Die Vorchriften des Geezes vom 21. Juli 1846
üer die künftige Unterhaltung der in 8. 3 a. a. O.
gedachten Erweiterungöbauten kommen. nur da
zur Anwendung, wo das Bedürfnis zur Hertellung

*) S. a. Seite 457 Nr. 126 diees Heftes.
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*) S. a. Seite 457 Nr. 126 dieſes Heftes.



448

diejer EGrweiterungsbauten ert nach Erlaß des
gedachten Geeßes hervorgetreten it.

2) Die auf Autonomie beruhenden Saßungen des
ge&lt;riebenen und unge&lt;riebenen Lofkalrechtes
ind nicht als beondere Rechtstitel, ondern als
Lokalgeeß oder Herkommen anzujehen und gelten
-- falls das Gejeb vom 21. Juli 1846 überhaupt
Anwendung findet -- auc&lt; dann als durch 8. 6
a. a. O. beeitigt und durch 88. 2 bi3 5 ebendort
ereßt, wenn jie mit den Betimmungen des A.
8. R. Th. I. Tit. 11 88. 711, 790 jich nicht in
Uebereintimmung befinden.

3) Das Re&lt;t des Klägers zur Einlegung der Be-
rufung im Falle des 8. 47 Abj. 2 des Zutändig-
keitSgejehßes gegenüber einem Urtheile, welches
den angegriffenen Bec&lt;luß zwar aufhebt, aber zu-
gleich die Klage gegen den mitverklagten Dritten
zurückweit. *)

A. L. R. Th. U Tit. 12 8. 37. Zit. 11 Z. 710, 711, 720, 790.
Gee, betreffend den Bau und die Unterhaltung der Schul= und

Küterhäujer vom 21. Juli 1846 88. 1, 3, 6 (G. S. S. 392),Zutändigkeit3geez vom 1. Augut 1883 Z. 47.
1.

Endurtheil des 1. Senates des Königl. Oberverwaltungsgerichtes
vom 5. Januar 1887.

I. KreiSauschuß des Kreies Naugard.
Ü. Bezirksauschuß zu Stettin.

Bei dem Küter- und Schulhauje zu B. war zunächt im
Jahre 1833 und odaimn -- nach dem Erjchemen des Geetzes
vom 21. Juli 1846 -- gegeit Ende der vierziger Jahre je ein
Anbau zu Schulzwecen ausgeführt, welche beide im Jahre 1383/84
umfaende Reparaturen erforderten. Zugleich erwies ich die
Hertellung eines AbtrittSgebäudes als nothwendig. =- Der Gut5-
herr erflärte jich zwar zur Hergabe der erforderlichen Materialien
bereit, lehnte aber die ihm angejonneue Uebernahme der ontigenKoten mit der Behauptung ab, daß die für eine diesfällige
Verbindlichkeit aingerufene Betimmung des AusSemandereßungs-
rezees vom 14. November 1818 (88. 11 und 16) durch Ob-
jervanz beeitigt und nac&lt; Inhalt der letzteren die Schulgememde
allein die treitigen Koten zu tragen verpflichtet ei. -- Die
Schulaufichtöbehörde entchied gegen den GutSherrn, der Kre15-

*) Entcheidungen des Königl. Oberverwaltungsgerichtes Band 14
Seite 242 Nr. 42.
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*) Entſcheidungen des Königl. Oberverwaltungsgerichtes Band 14
Seite 242 Nr. 42.
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auschuß aber in dem Sinne, daß zwar der Bec&lt;luß der Auf-
ichtSbehörde außer Kraft zu etzen, die gegen die Schulgemeinde
mitgerichtete Klage jedoc&lt;; zurückzuweien ei, weil der Gutsherr
die fraglichen Koten als Kirc&lt;enpatron herzugeben habe, aber
allerdings nur für den bis dahin nicht eingetretenen Fall, daß
dicejelben aus der Kirchenkafje nicht entnommen werden könnten.
Der Kläger legte gegen den ihm ungünjtigen Theil dieer Ent-
&lt;eidung Berufung eim und erwirkte auch die Verurtheilung der
beflagten Schulgemeinde. Das Geeß vom 21. Juli 1846 --
jo nahm der Bezirfösauschuß an -- finde keine Anwendung,
weil es nur die m&lt;t in Frage tehende Vornahme von Er-
weiterungsbauten im Auge habe; die durch den AusSeinander-
ezungörezeß zu Gunjten der Beklagten begründeten vertrags-
mäßigen Rechte aber eien durch die vom Kläger behauptete und
erwiejene Objervanz beeitigt, Inhalts deren die Schulgemeinde
die treitigen Koten allein zu tragen habe. ---

Die nunmehr noc&lt; angebrachte Revijion bezeichnete das
Verfahren als ein mangelhaftes, da der Kläger, nachdem er die
Aufhebung des ihn allem bechwerenden Bechlujes der Schul-
aufichtsbehörde erreicht, darüber hinaus zur Einlegung und Ver-
folgung der Berufung nicht habe vertattet werden dürfen, und
rügte weiter Verlezung des Rechtsgrundaßes, daß Vertragsrechte
durch Obervanz eine Aenderung oder Aufhebung nicht erfahren
könnten.

Das Oberverwaltungsgericht erkannte in dem Sinne, daß die
angegriffene Entcheidung aufrecht zu erhalten.

Gründe.
Anlangend den von der Reviionsklägerim an erter Stelle

erhobenen prozejualen Angriff, o ercheint derelbe verfehlt.Wie von dem Kläger in der Kevifionsgegenerklärung zutreffend
hervorgehoben worden it, lag es ihm ob, wenn er der Schul-
aufichtSbehörde gegenüber die Befreimg von der ihm durch
Refolut derfelben auferlegten Leijtung erlangen wollte, gemäßS. 47 'Abjaß 2 desZutändigkeitSgeezes vom 1. Augut 1383
jeine Klage zugleich gegen Denjenigen mitzurichten, - den er. tatt
einer zu dieer Leitung für verpflichtet erachtete. Der Kreis-
aus] huß mußte den demgemäß gegen die Schulgemeinde exr-
hobenen Anjpruch prüfen, und wenn er fand, daß derelbe un-
begründet war, die Klage gänzlich abweien; nicht aber durfte
er 19; wie gechehen, das NReolut der Negierung, welches im
Nebrigen vom Kläger weder in Betreff der Zujtändigkeit der

“Schnlaujichtsbehörde zum Erlajje deselben, noc&lt; auch in Betreff* Höhe der zu zahlenden Kojten angefochten war, um deswillen
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*Höhe der zu zahlenden Kojten angefochten war, um deswillen
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aufheben, weil der Kläger zu der ihm angeonnenen Leitung
micht principaliter, ondern nur für den Fall des Unvermögens
der Kirc&lt;enkae --- welcher Fall aber hier nicht vorliege --
verpflichtet ei, und allein den gegen die Schulgemeinde gerichteten
Antrag zurückweien. Wenn min auch der Kläger keinen Grund
zur Bechwerde über dic Aufhebung des Reolutes der Regierung
hatte, jo konnte er jich do&lt;m durch die Zurückweiung des gegen
die Schulgemeinde von ihm erhobenen Anpruches in einen
Rechten verlebt fühlen, welche, wie die Begründung der ert-
intanzlichen Entcheidung ergiebt, aus dem Grunde ausge-
prochen worden it, weil nicht die Schulgemeinde, ondern er,
der Kläger, wenn auch nicht principaliter, o doch im Falle des
Unvermögens der Kirc&lt;henkaje verpflichtet ei. Hätte ich dem-
nächt entgegen der Amahme des Kreisauschues die Inuffizienz
ver Lebteren herausgetellt, o würde der Kläger zu gewärtigen
gehabt haben, daß ihn die Regierung zur Zahlung dertreitigen
Kozten von Neucm durch Reolut für verpflichtet erklärte. Der
Kläger war daher für wohl befugt zu erachten, die Verwerfung
eines wider die Schulgemeinde gerichteien Klageanpruches von
Seiten des KreiSauschues im Wege der Berufung anzufechten,
und fann jeine Legitimation hierzu mit Rückicht auf 8. 47 Ab-
jaß 2 des ZujtändigkeitSgeeßes feinem Bedenken unterliegen.
Cbenjowenig kann die weitere materielle Revifionsbechwerde für
begründet erachtet werden. Die Reviionsklägerin geht mit
dem Borderrichter davon aus, daß die Vorchriften des Geetzes
vom 21. Juli 1846 auf den vorliegenden Fall keine Anwendung
finden, und daß die Betimmungen der 88. 11 und 16 des
Reze)jes keime andere Auslegung zulaen, als daß die Guts-
herrjhaft für die Küterei und die damit verbundene Schule die
Maierialien zu liefern und die Handwerker zu bezahlen habe.
Sie erachtet aber die Auhebung des dadurch von der Schul-
gemeinde erworbenen vertragsmäßigen Rechtes auf Befrenmg von
dei Koten für Reparatur- und Neubanten des Schul- und
Küterhaues dur) Obervanz als rechtlich ausgechloen und
cine Verjährung desfelben durc Nichtgebrauch als nicht nach-
gewieen. Der Gerichtshof hat jedoch bereits anderweit wieder-
holt angenommen, daß die in Änseinanderezungs-, Gemeinheits-
theilungs- und Ablöungs-Rezeen über die Regelung öffentlich-
rechtlicher Verhältnie, wie über den Bau und die Unterhaltung
öffentlicher Wege und Gräben, über das Beitragsverhältnis zu
den Gemeinde-, Kirchen- und Schullaten getrsffenen Fetezungen
mi lediglih den Charakter von vertrag8mäßigen, nach den
Normen des Prwatrechtes zu beurtheilenden Abmachungen zwichew
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mi lediglih den Charakter von vertrag8mäßigen, nach den
Normen des Prwatrechtes zu beurtheilenden Abmachungen zwiſchew

..

den Intereſſenten an ſich tragen, ſondern als unter Mitwirf-al6ä
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der hierzu taatlich verordneten Auseinandertehungsbehörden zu
Stande gekommene autonome Satzungen des lokalen öffentlichen
Wege-, Gemeinde-, Kirc&lt;en- und Schulrechtes bezw. als die
Beurkundung jolc&lt;er Saßungen, mithm mcht jowohl als be-
ondere Rechstitel im Snme des Privatrechtes, ondern als
objektives lofales öffentliches Rec&lt;ht zu gelten haben (vgl. Ent-
cheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Bd. IV. S. 109 ff.,
Bd. VIL S. 186 ff. und S. 190 ff., Bd. XU. S. 260 ff.)
und daß die Aufhebung oder Abänderung folcher Saßungen des
gechriebenen Lokalrechtes durc; Objervanz rechtlich zuläig üt,
da bei der Bildung dieer derelbe geeßgeberiche Wille waltet,
wie bei der Schaffung jener, die Autonomie derelben Quelle
entjpringt wie die Objervanz (vgl. Endurtheil vom 22. Mai
1886 a. a. O. Bd. RU1U. S. 289 ff.). Demgemäß durfte der
Vorderrichter auch un vorliegenden Falle die Bildung einer die
Betimmungen des 8. 16 des Auseimanderezungs -Rezees ab-
ändernden Obfervanz, auf welche ich der Kläger in der Be-
rufungsi&lt;rift ausdrüclich berufen hatte, als rechtlich möglich an-
erfennen, und wenn auch eine bezüglichen Ausführungen mcht
überall als zutreffend zu erachten ind, o entpricht doch das
Ergebnis, zu dem derelbe von dem einereits eingenommenen
Standpunkte aus, daß die Vorchriften des Geezes vom 21. Juli
1846 hier feine Anwendung inden, gelangt, dem betehenden
Rechte. CEbenowemg beruhen die thatächlichen Fettellungen,
auf Grund deren er von dem Betehen einer Obfervanz über=
zeugt worden it, auf einem an weentlichen Mängeln leidenden
Verfahren. vin g SE

Ercheinen hiernac) auch die Angriffe der Reviionsklägerin
gegen das Berufungserkenntmis nicht begründet, o ergiebt ich
do&lt; bei elbtändiger Prüfung, daß der Berufungsrichter zu
Unrecht die Betimmungen des Geekes, betreffend den Bau und
div Unterhaltung der Schul- md Küterhäufer, vom 21. Juli
1346 auf den vorliegenden Fall nicht für anwendbar erachtet,
indem er die Vorchrift am Schlue des Abatzes 1 des 8. 3
überjicht, wonach die zum Bau und zur Unterhaltung einer ge-
meinen Schule am Orte -Verpflichteten, ..einen .für.Schulzwecke
nöthigen Erweiterungsbau nicht nur auszuführen, ondern auch
fünftig zu unterhalten haben. Allerdings kommt es für die
Anwendung des Geeßes auf den zur Zeit einer Publikation
thatfächlich betehenden Zutand an, da eine Betimmungen nach
S. 1 „fortan“ maßgebend ein ollen (vgl. das Endurtheil des
ehemaligen Preußichen Obertribunals vom 4. Dezember 1863
in Striethorjt Archiv Bd. 52 S. 142 ff.). Daraus folgt, daß
auch jene Vorchrift des Abatzes 1 im 8. 3 nur auf die Unter-e:
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haltung jolc&lt;her Erweiterungsbauten für Schulzwec&gt;e Anwendung
leidet, für wel&lt;e da35 Bedürfnis nac&lt; Erlaß des Geeßes ein-
getreten ijt. Der Berufungsrichter tellt einereits --- freilich
im Widerpruche mit der von den Beklagten nicht betrittenen
Behauptung des Klägers, wonach auch. eine Untermauerung des
im Jahre 1833 auSgeführten Baues der Schultube tatige-
funden hat -- fet, daß unter den in dem angefochtenen Be-
c&lt;lujje der Regierung gedachten Baulichkeiten zu vertehen eien:
erjtens die Untermauerung des Ende der vierziger Jahre
am Schul- und Küjterhaufe Zwe&gt;s Vermehrung der Schulräum-
lichfeiten ausgeführten ErweiterungöSbaues, zweitens zwei Ab-
theilungen des neu errichteten Abtrittes. --- Anlangend den Er-
weiterungsSbau, jo war auf denjelben bereits die Vorchrift im
Abjaße 1 des ZS. 3 des mehrgedachten Geees anzuwenden, und
ind denn auch nach den vorliegenden Ermttelungen die dadurch
entjtandenen Koten von der Schulgemeinde getragen worden,
indem dieelbe -- wie anzunehmen -=- davon ausging, daß die
Betimmung des 8. 16 des AusSeinanderezungs -Rezejjes emen
beonderen Rechstitel im Sinne des Schlußatzes des 8. 6 des
Gejezes vom 21. Juli 1846, welcher. die Anwendung der Vor-
c&lt;rift des Abatzes 1 8. 3 auschlöfje, nicht enthalie, was auch
der Vorderrichter einereits m&lt;t anmmmt. --- Und was ferner
die lediglich für die Schulfinder neu errichteten zwei Abtritte
betrifft, jo erachtet der Vorderrichter dieelben, gleichfalls zu
Unrecht, als eine Vervolljtändigung (ampliatio) der Baulichkeiten
des gemeinamen Küter- und Schulgehöftes. -=- Die von ihm
für eine Anjicht in Bezug genommenen Miniterial - Erlajje jind
in Fällen ergangen, welche von dem hier vorliegenden weßent-
lich verchieden waren. In dem durc&lt; den Erlaß des Unterrichts-
miniters vom 11. Januar 1862 (Centralblatt der gejammten
UnterrichtSverwaltung Jahrgang 1862 S. 238) entchiedenen
Falle handelte es ich um die Neudielung der Schuljtube in einem
Schul- und Küterhaue und ind die Koten dieer Reparatur
den firchlichen Intereenten um deshalb zur Lat gelegt, weil
die Neudielung nicht als ein auschließlich durch das Bedürfms
der Schulantalt nothwendig gewordener Bau im Sinne der
88. 2 und 3 des Geezes vom 21. Juli 1846 zu betrachten,
namentlich nicht unter den Begriff einer Erweiterung der Schul-
lofalien zu ubumiren ei. Der Erlaß vom 31. Juli 1871
(ebendaelbt Jahrgang 13871 S. 565) betätigt das Rejfolut einer
Regierung, durch welches dem Patron und den Cingepfarrten
die Koten der Errichtung eines zweiten AbortöSgebäudes auf einem
Küter- und Schulgehöfte auferlegt worden ind, aus dem Grunde,
weil der bereits vorhandene Abort either von dem Küter und
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den Schulfimdern gemeinchaftlich benußt, auch nicht behauptet
und nachgewieen ei, daß eine Vermehrung der letzteren die Er-
richtung des projektirten zweiten Abortes nöthig mache, unter
dieen Umtänden aber die neue Anlage nicht als ein reiner
Schul-, bezw. Sculerweiterungs8bau im Sinne des 8. 3 des
Geezes vom 21. Juli 1846, ondern als eine Vervollj;tändigung
(ampliatio) der Baulichkeiten des gememchaftlichen Küter- und
Schulgehöftes anzujehen jei. Im vorliegenden Falle handelte
es ich dagegen -- wie die Akten der Regierung ergeben --- nichtfowohl um die Erweiterung eines bereits betehenden, von dem
Küter und Schulkindern gemeinchaftlich benutzten Abortes, jondern
in Ermangelung eines olchen um die erte Hertellung eines ganz
neuen Abtritt8Sgebäudes, im dem zwei Abtheilungen zur Benußung
der Schulkinder betimmt ind, während die dritte Abtheilung
dem Gebrauche des Küters und Lehrers dienen foll. Danach
tellt ich die Anlage der beiden für die Schulkinder betimmten
Aborte als ein Erweiterungsbau auschließlich im Schulinteree
dar, hinichtlich dejjen die Baulat fich nac; dem 8. 3 des Ge=
ezes vom 21. Juli 1846 regelt. In dieem Sinne hat auch der
Unterrichtömimijter durch Erlaß vom 8. Dezember 1869 (Central=
blatt S. 119) in einem dem gegenwärtigen ancheinend ganz
gleichen Falle und durc&lt; Erlaß vom 28. November 1871 (Cen-
tralblatt S. 61) m eimem weiteren Falle entchieden, wo der
bereits vorhandene Abort allein für den Küter und Lehrer be-

- timmt und der Bau eines zweiten für den Gebrauch der Schul-
finder angeordnet war.

Mußte hiernac&lt; die angefochtene Entcheidung wegen- Nicht-
anwendung des 8. 3 des Geezes vom 21. Juli 1846 aufge-
hoben werden, o kommt bei freier Beurtheilung Folgendes in
Betracht:

Es it zunächt davon auszugehen, daß die Schlußbetimmung
im 8. 6 des gedachten Geekes,

wonach da, wo das bisherige, mit der Vorchrift des 8. 37
Zit. 12 Th. I]. A. L. R. übereinjtimmende Rechtsver-
hälinis auf einem beonderen Rechtstitel beruht, durch

- diees- Gefez nichts geändert werden ol,
hier feine Anwendung üdet. Aus den vom Gericht8hofe einge
ehenen Akten des Staatsrathes it nichts darüber zu entnehmen,
wa3 der Geekgeber unter beonderen Rechtstiteln im Sinne des
S. 6 und ob er darunter insbejondere etwa auch Fetezungen
der Auseinanderezungs5-Rezee, wie die hier im 8. 16 des Re-
zees - von B. enthaltenen, hat vertanden wien wollen. Ihrem
Rechtsc&lt;harakter nach ind darunter Saßungen des auf Autonomie
beruhenden gechriebenen und ungechriebenen Lokalrechtes nicht
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zu vertehen, olche vielmehr unter die im erten Saße des 8. 6
des Gejezes vom 21. Juli 1846 gedachten Lokalgeeze und Her-
kommen zu jubjumren, an deren Stelle, oweit jie mit dem
S. 37 Tit. 12 Th. I A. L. R. übereöintimmen, gleichfalls die

Vorchriften jenes Geezes treten ollen. Wie das ehemalige
Preußiche Obertribunal in den Endurtheilen vom 18. Februar
1861 (Entjcheidungen Bd. 45 S. 338 ff.) und vom 15. Sep-
tember 1862 (Siriethorjt Arc&lt;iv Bd. 47 S. 32 ff.) näher darge-
legt hat, jeßt aber jene Vorchrift im erten Saße des 8. 6 keines-
wegs voraus, daß das betreffende Provinzial- oder Lokalgeetz
oder Herfommen mit den im 8. 37 Tit. 12 Th. 1]. A. L.R. in
Bezug genommenen Vorchriften über die Pfarrbauten --- 88. 790,
11 ff. Tit. 11 Th. IL --, welche immer nur ubidiarich ein-
treien, übereintimmt; dieelbe hat vielmehr die im 8. 37 a. a. O.
wegen Unterhaliung der Schul- und Küterhäuer ausgeprochenen
Grundäße, ohne Unterchied, ob deren Anwendung bis dahin auf
Dem 3. 37 oder auf Provinzial- oder Lokalgeezen oder auf einem
Herkommen beruhte, fernerhin außer Anwendung und an deren
Stelle eben das neue Geeß, im Falle des 8. 3 alo die darin
getroffene neue Betimmung geetzt. Die Vorchrift im erten Satze
des 8. 6 des Geezes vom 21. Juli 1846 it daher -- voraus-
Jejebt, daß die Fetezungen im 8. 16 des Rezejes von B. als
Lokalgejez anzuehen ind -- auch im vorliegenden Falle anzu-
wenden, wiewohl diejelben mit den Vorchriften der 88. 790,
711 Tit. 11 Th. I]. A. L. R. ich nicht in Uebereintimmung -
befinden. Die Frage aber, ob jene Fetezungen die Bedeutung
eines gechriebenen Lokalrechtes haben, it aus den bereits oben
bei Beurtheilung der Reviionsbechwerde angegebenen Gründen
bejahend zu beantworten. = Allerdings ind die Regulirungs5-
Kommijjion5-Akten, welche vorausichtlich darüber näheren Auf-
I&lt;luß gegeben haben würden, ob durch) jenen 8. 16 lediglich
eine m B. in Betreff der Kirchen-, Pfarr- und Küterei-Repara-
turen und Neubauten betehende Obervanz hat beurkundet oder
hierüber eine neue Fetezung getroffen werden ollen, bereits
kajjirt. Allein auch wenn darin eine neue Fetezung zu erblicken

- was übrigens der Wortlaut des 8. 16 keineSwegs klar erjehen
läßt, =- jo wird doch angenommen werden dürfen, daß es ich
dabei nicht um eime rem prwatrechtliche Abmachung der Re-
gulirungs = Intereenten über die gemeinchaftliche Tragung der
Kirc&lt;en=, Pfarr- und Küterei- Baulat, um die Ordnung diees
individuellen Recht5sverhältnijes zwichen ihnen, als vielmehr um
die unter taatlicher Genehmigung erfolgte autonome Fettellung
bejtimmter objektiver Rechtönormen für den aus Gutsherrchaft
und Gemeinde betehenden Intereentenkreis8 gehandelt hat. Ent-
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Kommijjion5-Akten, welche vorausſichtlich darüber näheren Auf-
I<luß gegeben haben würden, ob durch) jenen 8. 16 lediglich
eine m B. in Betreff der Kirchen-, Pfarr- und Küſterei-Repara-
turen und Neubauten beſtehende Obſervanz hat beurkundet oder
hierüber eine neue Feſtſezung getroffen werden ſollen, bereits
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hält der mehrgedachte 8. 16 nicht nur die Bezeugung eimer von
Altershor bejtehenden Orts8gewohnheit, jondern um desShalb, weil
Dieelbe unklar, zweifelhaft oder ont nicht mehr paend erchien,
eine neue Saßung an Stelle derelben, o it es klar, daß dieer
neuen gechriebenen Saßung derelbe Rechts&lt;harakter beiwohnt
wie der älteren ungechriebenen, auf Ort5gewohnheit beruhenden.

Aus alle dem ercheint die Folgerung gerechtfertigt, daß die
Fejtezungen des 8. 16 des Regulirung3-Reze)jes durch die Be-
timmungen des Geeze3 vom 21. Juli 13846 außer Anwendung
gejezt jind, und jind denn auch dementprechend, wie ich aus
dein Akten der Regierung und den Ausagen der vernommenen
Zeugen ergiebt, eit Erlaß jenes Geees die Betimmungen
desfelben bei der Erweiterung des Schullokales und bei Repara-
turen des leßteren zur Anwendung gebracht worden. Hieraus
folgt weiter, daß dies auch in Betreff der in den Jahren 1883
und 1884 zur Ausführung gelangten Bauten gechehen muß, o-
weit diejelben die Untermauerung, die Dielung und den Abpuß
des nach dem Jahre 1846 hergetellten Theiles der Schultube
owie die beiden neuen für die Schulkinder betimmten Aborte
betreffen. Die durch diee Bauten enttandenen Koten ind nach
S. 3 des Gejezes vom 21. Juli 1846 mit Auschluß der von
der Gutsherrichaft gemäß 8. 36 Tit. 12 Th. I]. A. L. R. herge-
gebenen Materialien von der Schulgemeinde zu tragen.

Anlangend dagegen die gleichartige bauliche Intandezung
des bereits im Jahre 1833 hergetellten Theiles der Schultube,
jo finden nac&lt; den vorhergehenden Ausführungen auf diee die
Betimmungen des Geezes vom 21. Juli 1846 feine Anwen-
dung. Die durch den Anbau einer neuen Schultube an das
Küterhaus im Jahre 1833 enttandenen Koten hätten gemäß
8. 37 Zit. 12 Th. IL A. L.R. bezw. 8. 16 des Regulirungs-
Nezejjes vertheilt werden müen. Dies it jedoc&lt;; thatächlich
niht gechehen, ondern diee Koten ind von der Schulgemeinde
bezahlt worden. Ebeno ind auch ausweislich der Akten der
Regterung die Koten aller an jenem urprünglichen Theile der
Schuljtube im Laufe von etwa vierzig Jahren wiederholt vor-
genommenen. Reparaturen von den Schulintereenten betritten
worden. Danach aber ijt, oweit es ich um die Unterhaltung
die)es Theiles der Schultube handelt, eine den Betimmungen
des 8. 16 des Regulirungs -Rezees derogirende Obervanz für
dargethan zu erachten, die ic = wie mit Bezug auf die gegen-
theilige Behauptung des Vertreters dor Revijionsklägerin im
„Termine. zur mündlichen Verhandlung nochbeonders hervorge-
hoben werden mag -=- auch nach Emanation des Allgemeinen
Landrechtes in rechtswirkamer Weie bilden konte. E3 wird
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hierüber auf die Ausführungen des im Bd. 1. S. 211 ff. der
Entcheidungen des Oberverwaltungsgerichtes abgedruckten die3-
eitigen Endurtheiles vom 27. Dezember 1876 Bezug genommen.
Auch kann es nach dem Jnhalte der Akten der Regierung nicht
wohl einem Zweifel unterliegen, daß die langjährige ununter-
brochene gleichförmige Uebung auf der Ueberzeugung der Schul-
intereenten von deren rechtlicher Nothwendigkeit beruhte. Es
ercheint daher die angefochtene Entc&lt;eidung, durch welche die
Schulgemeinde zur Zahlung ämmtlicher Baukoten mit Auschluß
des von der Gutsherrchaft ertatteten Werthes der Baumaterialien
verurtheilt worden it, in ihrem Endergebnife gerechtfertigt und
war diejelbe deShalb aufrec&lt;t zu erhalten.

H.
Zu 1. Aus dem Endurtheile des 1. Senates des Königl. Oberverwals=

tungsgerichtes vom 2. Februar 1887.

Der 8. 37 Tit. 11 Th. 11. A. L. R. betimmt, daß das
Schulhaus, wenn es zugleich die Küjterwohnung it, von den
Pfarrbaupflichtigen, d. h. von dem Patron und den Cinge-.
pfarrien, zu bauen it. Den Pfarrbaupflichtigen lag es hiernach
ob, alle Bauten an dem Sc&lt;hul- und Küterhaufe auszuführen,
auch wenn dieelben lediglich den Zwecken der Schule dienten.
Als ich daher im Jahre 1844 die von allen Betheiligten aner-
kannte Nothwendigkeit des Neubaues des Schul- und Küjter-
haues zu N. und der Einrichtung einer zweiten Schulklae in
demelben heraustellte, o konnte darüber und hat in der That
kein Zweifel darüber obgewaltet, daß dieer Bau in feinem ganzen
Umfange von den firc&lt;lichen Intereenten zu bewirken war. Dies
hat der klagende Magitrat in der Verhandlung vom 2. Augut
1844 ausdrücklich anerkannt, und hat odann die Aufichtsbe-
hörde bereits im Jahre 1845 ihrereits die Nothwendigkeit des
Baues in dem Umfange, wie derelbe demnächt zur Ausführung
gekommen it, fetgeezt. Der Umtand, daß der Bau aus ver=
Ichiedenen Gründen ert in den Jahren 1848 und 1849 begonnen
und vollendet it, macht auf denelben das Gee vom 21. Juli
1846 nicht anwendbar; denn der 8. 3 deselben beeitigt den 8. 37
Tit. 12 Th. I]. A. L. R. bezw. das mit demelben überein=
timmende Herkommen nur für die Fälle, in denen das Bedürfnis,
bei dem mit der Küterwohnung verbundenen Scullokale die
Schultube zu erweitern oder Räume für neue Schulklaen oder
zu Wohnungen für Lehrer zu bechaffen, nach Erlaß des Geetzes
vom 21. Juli 1846 eingetreten it (vgl. das Endurtheil des vor-
maligen Preußichen Obertribunals vom 4. Dezember 1863,
Striethort Arc&lt;iv Bd. 52 S. 142 ff.). Nur wenn das Be=-
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dürfnis, eine zweite Schulklae einzurichten, nach Erlaß des Ge-
ehes eingetreten wäre, würde es den zur Unterhaltung einer
gemeinen Schule am Orte Verpflichteten obgelegen haben, die
Räume für die zweite Schulklae herzutellen und künftig zu unter-
halten. Kläger irrt hiernach, wenn er annimmt, die Koten dieer
Hertellung eien in den Jahren 1848 uud 1849 von den firch-
lichen Jutereenten zu Unrec&lt;t in Folge eines Rechtsirrthumes
getragen worden. Die kir&lt;lichen Interejjenten hatten vielmehr den
Bau im ganzen Umfange einchließlich der zweiten Schulklae
herzutellen und müjen denelben demgemäß auch unterhalten.

126) Der8. 2 des Geetzes vom 21. Juli 1846 gewährt
lediglich den mit eigenen öffentlichen Schulen verjehenen
einzelnen Ortchaften, Gemeinden 2c. in der Parochie
Freiheit von den in 8. 2 bezeichneten Beiträgen, nicht
aber der Kirchengemeinde eine Grundlage, der Schul-
auffichts8behörde gegenüber ihre Baulat abzulehnenoder
die vermeintliche Baupflicht der Schulintere)jenten gegen
dieezur Geltung zu bringen.

Steht die Schulbaulat gewier Verbände -- Kir&lt;en-
oder politij&lt;e Gemeinden -- in Frage, o unterliegt
nur die Verpflichtung dieer Verbände, nicht die Bei-
trag3öpflicht der einzelnen Verbandsangehörigen der Be-
I&lt;lußfajtung der Schulaufficht5behörde.

In dem gegen diee Behörde und deren nac&lt; Maß-
gabe des 8. 47 Ab. 1 des Zujtändigkeitö5gejezes gefaßten
Bej&lt;luß anhängig gemachten Streitverfahren kann die
Behauptung, es liege die fetgejeßte Leijtung öffentlich-rechtlich einem Dritten ob, nur dann Berücfichtigung

finden, wenn die Klage gegen dieen Dritten mitge-
richtet ijt.*) ---

Zutändigkeitsgec&gt;h vom 1. Augut 1883 88. 47, 49, 56.
Gech, betreffend die Abänderung von Betimmungen der KreisSorD=

nung 2c., vom 19. März 1881 Art. IV Z8. 2.
Gee, betreffend den Bau und die Unterhaltung | der Schul= und

em -Küterhäuer, vom- 21. Juli- 1846 8. 2 4G..S.. S. 392). - 4Schulordnung für die Glementarchulen Der Provinz Preußen vom
11, Dezember 1845 &amp; 48 (G. S. von 1846 S. 1).KR. L. R. Th. U Zit. 12 8. 37.

Endurtheil des 1. Senates des Königl. Oberverwaltungsgerichtes
vom 27. Oktober 1886.

1. KreiSaus&lt;uß des Kreies Pillkallen.
- -. IL. Bezirksauschuß. zu GumbiwWww os u ns u nn 1

*) Ent&lt;eidungen des Königl. Oberverwaltungsgerichtes Band 14
Seite 254 Nr. 43.

1888. 31
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Als im Jahre 1885 ein Neubau des Kir&lt;chulgebändes in
L. nothwendig und es zwichen der Kirchengemeinde und der
Schulgemeinde treitig wurde, ob die Ertere ihrem Erbieten ge-
mäß nur die Koten für den Bau der Präcentorwohnung oder
auch die Baukoten der erten Schulklae zu tragen hätte, prach
zwar die Schulaufjichtsbehörde durch Bechluß vom 19. Februar
1885 die Verpflichtung der Kirchengemeinde aus, die Kojten des
Neubaues der erten Schulklae in dem bisherigen Umfange auf-
zubringen; in dem hiernächt von der Kirchengemeinde gegen die
gedachte Behörde allein anhängig gemachten und darauf getüßten
Streitverfahren, daß nicht ihr, jondern dem Schulverbande L.
die treitigen Baukoten zur Lat fielen, erfolgte indes in beiden
Vorintanzen die Wiederaufhebung jenes Bechlues mit der Be-
gründung, daß alle übrigen Ortchaften der Kirchengemeinde eine
eigene Schule hätten, deShalb von Beiträgen für die erte Schul-
ae in L. frei eien und die Kirchengemeinde nur zu den Koten
der Präcentorwohnung beizutragen habe. ---

Das Oberverwaltungsgericht erachtete die gegen das zweite
Urtheil eingelegte Reviion für begründet und erkannte auf Zu-
rücweiung der erhobenen Klage.

Gründe.
In den 88. 47 und 56 des Zujtändigkeitögejezes vom

1. Augut 1883 it das Verfahren in treitigen Schulbauachen
und Wegebauachen im Weentlichen übereintimmend geregelt. Wie
hier gegen den im adminijtratwen Vorverfahren ergangenen
Bechluß der Wegepolizeibehörde, jo findet dort gegen den gleich-
artigen Bec&lt;luß der Schulaufjicht8behörde die Klage im Ver-
waltungstreitverfahren tatt. Dieelbe it in dem einen wie in
dem anderen Falle, oweit der in Anpruch Genommene zu der
ihm angejonnenen Leijtung aus Gründen des öffentlichen Rechtes
tatt einer einen Anderen für verpflichtet erachtet, zugleich gegen
dieen zu richten. Gleichlautende Betimmungen über das Verfahren
in treitigen Wegebaujachen wie der 8. 56 a. a. O., enthielt
bereits der 8. 2 Artilel IV. des Gejetzes, betreffend die Abände-
rung von Betimmungen der KreiSordnung 2c., vom 19. März
1831. In Betreff der Bedeutung dieer hat der Gerichtshof in
dem im Bande IX. einer Entcheidungen S. 232 ff. abgedruckten
Endurtheile vom 24. Januar 1883 näher dargethan, daß die
gegen den Bechluß der Wegepolizeibehörde erhobene Klage zu-
gleich gegen den als Verpflichteten zu bezeichnenden Dritten ge-
richtet werden muß, widrigenfalls der im Anpruch Genommene
in dem Klageverfahren gegen die Behörde leßterer gegenüber
diees Einwandes verlutig geht. Alle die Gründe, welche für die
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Das Oberverwaltungsgericht erachtete die gegen das zweite
Urtheil eingelegte Reviſion für begründet und erkannte auf Zu-
rücweiſung der erhobenen Klage.

Gründe.

In den 88. 47 und 56 des Zujtändigkeitögejezes vom
1. Auguſt 1883 iſt das Verfahren in ſtreitigen Schulbauſachen
und Wegebauſachen im Weſentlichen übereinſtimmend geregelt. Wie
hier gegen den im adminijtratwen Vorverfahren ergangenen
Beſchluß der Wegepolizeibehörde, jo findet dort gegen den gleich-
artigen Beſc<luß der Schulaufjicht8behörde die Klage im Ver-
waltungsſtreitverfahren ſtatt. Dieſelbe iſt in dem einen wie in
dem anderen Falle, ſoweit der in Anſpruch Genommene zu der
ihm angejonnenen Leijtung aus Gründen des öffentlichen Rechtes
ſtatt ſeiner einen Anderen für verpflichtet erachtet, zugleich gegen
dieſen zu richten. Gleichlautende Beſtimmungen über das Verfahren
in ſtreitigen Wegebaujachen wie der 8. 56 a. a. O., enthielt
bereits der 8. 2 Artilel IV. des Gejetzes, betreffend die Abände-
rung von Beſtimmungen der KreiSordnung 2c., vom 19. März
1831. InBetreff der Bedeutung dieſer hat der Gerichtshof in
dem im Bande IX. ſeiner Entſcheidungen S. 232 ff. abgedruckten
Endurtheile vom 24. Januar 1883 näher dargethan, daß die
gegen den Beſchluß der Wegepolizeibehörde erhobene Klage zu-
gleich gegen den als Verpflichteten zu bezeichnenden Dritten ge-
richtet werden muß, widrigenfalls der im Anſpruch Genommene
in dem Klageverfahren gegen die Behörde leßterer gegenüber
dieſes Einwandes verluſtig geht. Alle die Gründe, welche für die
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dort vertretene Auslegung der Betimmungen im 8. 2 Artikel IV.
der Kreisordnungs-Novelle geltend gemacht worden jind, freen
in gleicher Weie für die des 8. 56 wie auch des 8. 47 des Zu-
jtändigkeitsSgejeßes zu und kann deshalb hier auf dieelben ledig-
lich Bezug genommen werden.

Der von der Kirchengemeinde L. alleim gegen die Schulauf-
imtsbehörde erhobenen Klage hätte hiernach ein Erfolg c&lt;on um
deShalb veragt bleiben müen, weil es unterlaen worden, die-
jelbe zugleich gegen Denjenigen mitzurichten, den die klagende
Kirc&lt;engemeinde jtatt ihrer für verpflichtet erac&lt;tet. Wäre aber
auch von vornherein die Klage gegen die politime Gemeinde L.
und die zur dortigen Schule gewiejenen Eimwohner der übrigen
Ortchaften, welche die Klägerin nach Inhalt ihrer Revijions-
gegenerflärung tatt ihrer zur Tragung der durch das Reolut
der Regierung vom 19. Februar 1885 ihr auferlegten Koten
für den Neubau der erten Schulklajje im Küjter- und Schul-
hauje zu L. für verpflichtet erachtet, als Beklagte mitgerichtet
worden, o würde denno&lt; die lediglich auf 8. 2 des Geezes vom
21. Juli 1846 (G. S. S. 392) getüßte Klage haben abgewieen
werden müen. Danach ind einzelne Ortichaften, Gemeinden,
Theile von Gemeinden, oder Einwohnerklajjen, welche innerhalb
Der Parochie, zu der die Küjterei gehört, mit Genehmigung der
Behörden eine öffentliche Schule haben, von Beiträgen zu den-jenigen Bauten und Reparaturen an dem Schul- und Küter-
haufe frei, welche allein durc&lt; das Bedürfnis der Schulantalt
veranlaßt werden. Nicht alfo die nach 8. 37 Tit. 12 Th. Il.
A. L.-R. zur Unterhaltung des Küterhaues Verpflichteten, die
Kirchenkae, bezw. der Patron und die Kirchengemeinde, die Ein-
gepfarrten, ollen frei von Beiträgen der fraglichen Art ein,
jondern die innerhalb des Bezirkes der Kirchengemeinde belegenen
einzelnen Gemeinden 2c., welche eine eigene öffentliche Schule
haben. Es ergiebt jich dies klar, wie aus dem Wortlaute des
S. 2, jo aus den Betimmungen des nachfolgenden 8. 3 und den
vom Gerichtshofe eingeehenen Motiven des Gejezes. Die Kirc&lt;en-
gemeinde als jolc&lt;e kann irgend welche Anprüche für ich ausdem 8. 2 weder der Sculauffichtsbehörde , no&lt; auch - den1oge=
nannten Schulinterejjenten gegenüber geltend machen. Es ent-=
jprac&lt; durchaus den Vorchriften im 8. 47 Abaß 1 in Verbin-
dung mit 8. 49 Abaß 1 des Zutändigkeit3geezes, wenn die
Regierung i&lt; in ihrem Reolute darauf bechränkt hat, die
Koten für den Neubau der erten Schulklae der Kirc&lt;henge-
meinde aufzuerlegen, - auch .wenn, was hier nicht zu entcheiden,
die Betimmung des 8. 2 des Geeßes vom 21. Juli 1846 auf
Diee Koten Anwendung findet. Denn, wie aus den Materia-
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lien zum Zutändigkeitsgeekze (iche von Brauhit&lt;, die neuen
Preußichen Verwaltungsgeeze, 6. Auflage Bd. 1. Anmerkung 147
zu 8. 47 des ZujtändigkeitSgejeßes S. 235) hervorgeht, hat
durc&lt; die in der Kommiion des Abgeordnetenhaues vorge-
nommenc Aenderung des 8. 37 des Regierungsentwurfes von 1880
(jeßiger 8. 47 Abatz 1) klargetellt werden jollen, daß die Unter-
vertheilung der Baukoten in den einzelnen Gemeinden und ontigen
kommunalen Verbänden der Bechlußfaung der Schulauficht8-
behörde nicht unterliegen oll. Mit Recht hat daher die beklagte
Regierung die treitigen Baukoten in Gemäßheit des 8. 48 der
Preußichen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 bezw. des
8. 37 Tit. 12. Th. Il. A. L. RN. der klagenden Kirchengemeinde
zur Lat gelegt. Den verfaungöSmäßigen Organen der Letkteren
bleibt es überlaen, falls jie hier den 8. 2 des Geetzes vom
21. Juli 1846 für anwendbar erachten, die Betimmungen des5-
elben bei der Untervertheilung jener Koten auf die Pflichtigen
innerhalb der Parochie entprechend zu berücfichtigen.

Hiernach war die angefochtene Entcheidung wegen unrich-
tiger Anwendung des 8. 47 Abaß 2 des Zutändigkeitsgeezes
vom 1. Augut 1883 und des 8. 2 des Geetzes, betreffend den
Bau und die Unterhaltung der Sc&lt;ul- und Küjterhäujer, vom
21. Juli 1846 aufzuheben und die Klage abzuweien.

Nicht amtlicher Theil.
1) Berichtigung der in der Schrift von W. Preyer
„Naturfor&lt;ung und Schule“ enthaltenen jtatijtijchen

Angaben.
Die Angriffe, welche der Profeor W. Preyer in Jena

gegen unere höheren Schulen, und insbeondere gegen die, die
klaichen Sprachen betreibenden, Gymnaien gerichtet hat, haben
eine zahlreiche Gegenlitteratur hervorgerufen. Unberücjichtigt jind
in dieen Gegenchriften indes die tatitichen Angaben geblieben,
welche Preyer macht, und welche ihm zur Stüßze für eine weit-
gehenden Urtheile dienen. Da er fich für eine Ziern „auf die
amtlichen Zahlen, welche das Königl. Kultusmmitermm ver-
öffentlicht“ habe, bezieht, außerdem ich für jeime Behauptungen
über die geringe militäriche Tauglichkeit der Einjährig - Frei-
willigen auf die von ihm eingeehenen Liten eines Mujterungs-
bezirkes beruft, o cheint man dieen Theil einer Ausführungen
oder wenigtens die dabei angewandten Ziffern für korrekt ge-
halten zu haben. Das ind ie aber keineswegs; vielmehr leiden
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ie durchgängig an Inkorrektheit und weichen gerade an den
wichtigten Punkten ganz erheblich von der Wahrheit ab. Dies
joll im Folgenden nachgewiejen werden.

1 Nach Breyer entprechen unere Schulen, insbejondere
die Gynmaien, „durchaus nicht den Fähigkeiten der Dur&lt;-
c&lt;nitts&lt;hüler“ und erreichen ihr Hauptziel nicht; es läßt ich dies
nach ihm mit Zahlen erweien, denn „mehr als vier Fünftel“Der jedes Jahr abgehenden Schüler erwerben das Reifezeugnis nicht.

Dieje Behauptung ijt unrichtig, der Verfajjer übertreibt dieVerhältntszahl wobei wir indes an dieer Stelle gleich bemerken
wollen, daß ie, auch richtig getellt, unbefriedigend bleibt.

Nach der Statijtik von 13885 gingen von ämmtlichen 9 und
7 jährigen Antalten ab: . . . . 29330

Davon ab, weil verjtorben. . . 317
Auf andere Schulen übergegangen 10 464

10 781
Mithin traten von den Schülern in8 Leben . 18549
Davon waren mit dem Reifezeugnie ausgerüjtet 4 406
oder 23,75%, alfo nicht weniger als */5, jondern nahezu */4.

Diee Ziffer tellt ich güntiger, wenn man die Realanjtalten,Dereit obere Klaen aus bekannten Gründen verhältniSmäßig
weniger beucht ind, außer Betracht läßt und die von dem Ver-
faer beonders fritich behandelten Gymnaien alleim in Rechnung
zicht:

Aus den Gymnaien und Progymnaien traten (nach Abzug
der- Vertorbenen und derer, welche die Schule blos gewechelt
hatten) in' 38 Len. . . . . ., . 11289

Davon mit dem Reifezeugmjje . . 3618
aljo 32% oder nahezu */3.

Preyer tellt auch die Zahl der Abiturienten in Ber-
ältnis? 1) zu der Geammtzahl aller Abgegangenen mit Einchluß

derer, welche die Schule nur gewechelt haben,
2) zu dem geammten Schülerbetande der Antalten,

UND-- fommt jo. zu den ehr medrigen. Ziffern von 14% ad 1! CH
und von 3,36 ad 2. Solche Zifern mögen auf einen ober-
flächlichen Leer Eindruck machen, dem aufmerkjamen aber kann
es nicht entgehen, daß ie auf innwidrigen Zuammenjtellungen
beruhen. Demm wenn von den 29 330 Abgehenden 10 464
nicht in das Leben, fJondern in andere Schulen eintreten, jokommen ie elbtvertändlich nicht bei der Frage in Betracht,
wie ich die Zahl der Abiturienten m Einem Jahre zu der Zahl
Der die Schule überhaupt Verlajjenden verhalte. Ebeno jinn-
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widrig it die Vergleichung der Abiturienten mit der Geammts=
heit der Schüler. Denn die Schule beteht aus 9 übereimander-
tehenden Jahrgängen, man kann aljo nicht die Abiturienten
Gines Jahres der Schülerzahl von neun Jahrgängen gegen-
übertellen. Auch wenn ämmtliche Sextaner eines Gymnaiums
Abiturienten der Prima würden, könnte die Zahl der letzteren
doc) immer nur */9 der Gejfammtfrequenz der Schule betragen.

Nachdem die Ziffer richtig getellt it, möge nur noch kurz
darauf hingewieen werden, daß auch der Schluß Preyers aus
der Ziffer unrichtig yt. Allerdings yt die Thatjache, daß nur
nahezu */4, und von den Gymnaiaten nahezu */3 der u's Leben
Tretenden das Reifezeugnis erworben haben, nicht erwünjcht, aber
berechtigt ie zu der Folgerung, daß die höhere Schule und in5=
beondere das Gymnaium „durchaus nicht den Fähigkeiten
Der Durc&lt;hjc&lt;mittsc&lt;hüler entpreche und jeine Augabe nichterfülle?“

Im Jahre 1882 befanden ich an 150 Orten in Preußen
nur gymnaiale, an 81 Orten nur realgymnaiale Anjtalten
(alfo mit Latein). Alle Eltern aus diejen Städten und ihrer
näheren Umgebung, welche ihren Söhnen überhaupt eine, über
die Volkschule hinausSgehende Bildung geben wollten, mußten .
jene gymnaialen oder realgymnaialen Antalien benuzen. Eine
übergroße Zahl dieer Schüler jollte von vorn herem nur das

 Ziel des einjährigen Dientes, manche nicht einmal dies erreichen.
Dazu kommt, daß zum Eintritte in eine ganze Reihe von Berufs-
arten das Zeugnis der Reife für die Tertia, Sekunda oder Prima
event. ein einjähriger Beuch der Prima genügt. Junge Leute,
die olche Berufsart wählen, cheiden naturgemäß ohne Abitu-
rientenexamen aus. Wie kann man alfo das Abgehen all olcher
Schüler und die Verminderung der Frequenz nac&lt; Oben als
einen ausreichenden Beweis dafür anehen, daß die Schule
„durchaus nicht den Fähigkeiten der Durchchnittschüler ent-
ipreche“ ? Wie kann man getüßt auf olc&lt;e zweifelhafte Grund-
lage verlangen, daß das Gymnaium eine angeblich überjpann-
ten Forderungen herabeße, und damit die Erfüllung der Auf-
gabe gefährde, die cs doch jedenfalls in erter Linie hat, nämlich
der Jugend für die Univeritätstudien die wienc&lt;haftliche Vor-
bildung zu geben? Gewiß würden viele taujende von Gymna-
iaten nach ihrer Befähigung, ihren Verhältmjjen und ihrem
wahrcheinlichen künftigen Lebensberufe weit bejer auf lateinlojen
Jöheren Bürgerchulen untergebracht ein. Die Einicht, daß dies
jo ei, it im Wachen und wird allmählich zu einer Entlatung
unerer Gymnaien und Realgymnajien führen.

IT. Daß die Schule -- owohl das Gymnaium wie das
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IT. Daß die Schule -- ſowohl das Gymnaſium wie das



463

Realgymnaium und die Oberrealchule -- nicht die Pflicht er-
fülle, ihre Anforderungen o einzurichten, daß die Schüler rech t=
zeitig ihr Ziel erreichen, chließt Preyer ferner aus dem Alter
der Abiturienten. Wäre Alles in Ordnung, fo müßte, meinter,
wenigtens die Hälfte der Abiturienten mit 18 oder doch mit
nicht mehr als 19 Jahren abgehen.Dies leßtere it nun auch thatäc&lt;hlich der Fall. Die
Ziffern des Verfaers, wonach „an drei Viertel“ über 19, und
„at ein Viertel“ über 21 Jahre alt eien, ind fal&lt;. Der
Verfaer kommt zu dem unrichtigen Ergebnie ims8beondere da-

-durc&lt;, daß er die 19 jährigen, welche die zahlreichte Altersklae
ind, als über 19 Jahre rechnet*).

Das richtige Zahlenverhältnis it:
Von 4 102 Abiturienten (der 9 jährigen Antalten) ind

17, 18 und 19 Jahre . . 2105 |
20 Jahre . . .- 1052

21 Jahre und darüber . 945mithin ind 51,3%, alo mehr als die von Preyer verlangte
Hälfte ert 19 Jahre oder darunter; und zwar pezialiirt ich
die Zier von 2 105 dahin, daß unter 19 Jahren 992, und
19 Jahre 1 113 jind.

Auch die Behauptung, daß 23 „38"'o über 21 Jahre alt
eien, it unrichtig, es jind vielmehr 23%, theils 21 Jahre,
theils darüber **).

Der Grund, weswegen zwar nicht */4, aber doch die kleinere
Hälfte der Abiturienten älter als 19 Jahre jind, liegt keineswegs
vorwiegend in dem Zurückbleiben der-Schüler, wenn es immer-
hin auch unter den Abiturienten olche giebt, deren Befähigung
unter dem Durchc&lt;hmitte liegt und die deShalb oder auch wegen
Mangel an Fleiß, wegen Krankheit, häufigen Ortswechels u. . w.
längere Zeit zur Erreichung ihres Zieles gebraucht haben. Der
Hauptgrund wird darin zu finden ein, daß viele Schüler nicht mit
dem ordnungsmäßigen Alter in die Sexta, bezw. in die unteren

*) Die Nechnung der „tatiüichen Mittheilungen“ wird o gemacht,
| wddemJahre des Abiturientenexamens das Geburtsjahr abgezogenwir .

Aljo N. betand die Prüfung Otern 1888
it geboren im Jahre 1869

mithin 19 Jahre.
Da die Oterprüfung weit überwiegt, o ergiebt ich hieraus, daß von den
19jährigen 8/4 unter 19 Jahren und nur !/4 ein oder einige Monatc älter ind.

*) Dieer eine Jrrthum it allerdings durch die „tatitichen Mitthei-
lungen“ veranlaßt, die biSher auch den nicht zutreffenden Ausdruc „über
21 Sahre“ gebrauchten, während es genauer heißen müßie: 21 Jahre undarüber
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„und mittleren Klajjen treten, jondern oft erheblich päter. Es
gilt dies inSbeondere von denjenigen Schülern, deren Eltern auf
dem Lande wohnen und aus Sorgfalt für das zarte Alter der
Knaben oder aus Sparamkeit diejelben möglicht lange privatim
am Orte unterrichten laen. Von 127 320 Schülern der Gym-

- najial- und Realantalten hatten aber im Jahre 1885 nahezu
1/3, nämlich 41 599, und von 84 293 Schülern der gymnajialen
Antalten allem, mehr als “/s, nämlic&lt;g 30 573 ihre Heimath
außerhalb des Schulortes.

DL Nur beiläufig jet erwähnt, daß auch die Breyer ichen
Angaben über das Verhältnis der Zahl der Sextaner zu der
der Abiturienten inkorrekt ind. Es jtehen 20,917 Sextanern
4406 Abiturienten (die Extrancer nicht mitgerechnet) gegenüber,
= 21". Nimmt man die einzelnen Schulkategorien, jo ergiebt ich:
Gymnajien und Progymnaßqjien 12661 Sextaner, 3618 Abiturienten

= 28,1%.
Realgymnaien und Real-Progymnajien 6206 Sextaner 724 Abi-

wrienten = 12,7%.
Ober-Realchulen und Realc&lt;hulen 2050 Sextaner 64 Abiturienten

== 3,1"/.
IV. In hohem Maße Bedenken erregend, aber auch in

hohem Maße unrichtig jind die Zifern, welche Preyer über den
Prozentatz der Schüler beibringt, die mit dem Berec&lt;htigungs-

- cheine zum einjährigen Dienjte abgehen. Er jagt, und nicht
ohne Grund: „Trüge das Gymnaium jeinen Namen mit Recht,
dann müßte von den, aus ihm hervorgehenden jungen Männern
die Mehrzahl die Berechtigung zum emjährig-freiwilligen Militär-
diente erwerben. Das ei aber nicht der Fall. Als Beweis führt
er 20 nicht näher bezeichnete Schulen Berlins an, von denen im
Jahre 1885 nur 5,3% der geammten Schülerzahl als Einjährig-
Berechtigte abgegangen feien. Ferner hätten m ganz Preußen
1885/86 nur 5,30 der gejammten Schüler, 25" der überhaupt
abgegangenen wid 39,7%, der in das praktiche Leben überge-
tretenen den Berechtigungösc&lt;eim erworben; die übrigen 60,3 */6
gingen „unreif, mit halb begonnener oder ganz verehlter Schul-
bildung“ in das Leben.

Hier it mun zunächt die Bemerkung zu wiederholen, daß
eine Gegenübertellung der Einjährig- Freiwilligen und der Ge-
ammtchülerzahl oder der Zahl der überhaupt Abgegangenen
(mit Einchluß derer, welche die Schule nur gewechelt haben)
aus den chon oben bei 1. angeführten Gründen innwidrig ijt.
Die Zahlen bezüglich der 20 Schulen Berlins laen jich nicht
fkontrolliren, da die Antalten nicht mit Namen genannt ind und
die Geammtziffer der in Betracht kommenden Berliner Schulen
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eie größere it. Aber das Jrrige der Zahlen ergiebt ich,
wenn man

1) die Provinz Brandenburg mit Einjc&lt;luß Berlins *)
2) das geammte Preußen im Betracht zieht.
Und zwar it der Irrthum zum erheblichjten Theile daraus

enttanden, daß Preyerdie aus der Unter-Sekunda Abgegangenen
zu den nicht mit Berechtigungsc&lt;einen Verjehenen gezählt hat.
Das it unrichtig. Mit Rückicht auf die am Sclujje der
Unter- Sekunda in Ausjicht tehende Berechtigung wird bei der
Verezung in diee Klae mit beonderer Sorgfalt verfahren, o
daß die zur Erreichung des Berechtigungschemes Unfähigen meit
c&lt;on die Grenze der Tertia nicht überchreiten. Die Unter-Se-
fundaner nun, welche nach der Ober-Sekunda zwar veretzt werden,
alfo auch den Berechtigungschein erwerben, aber in die Ober-
Sekunda nicht wirklich eintreten, werden im den „Statijtichen
Mittheilungen“ als aus der Unter-Sekfunda abgegangen,
augeführt. Von der erheblichen Zahl dieer jungen Leute hat
Preyer angenommmen, daß ie ohne wienchaftliche Qual1i-
fifation für den einjährig-freiwilligen Dient abgegangen ind,
während ie thatfächlich zu 85% qualiizirt ind. Genaue Ermitte-
lungen, welche über das leßtverfloene Jahr eitens ämmtlicher Pro-
vinzial-Schulkollegien angetellt ind, haben ergeben, daß von den
aus Unter-Sekunda Abgegangenen alle bis auf 15" den Be-
fähigungsjchein für den einjährig-freiwilligen Dienjt erworben
hatten. **

Hiernach jtellt ich folgendes Verhältnis heraus:
1) DieProvinz Brandenburg und zwar:

3. die geammten Gymnajial- und Realanjtalten:
(E53 gingen ab (auf dieUnwerität oder in'5S Leben) 3 140
Es erwarben den Berechtigungschein:
x. Abiturienten, Primaner und Ober-Sekun-

daner . . . 1173

3. Von den 910 abgegangenen Unter-Sekun-
danern abzüglih 15% . . = . 774

1947
vder 62%.

b) die gymnaialen Antalten allein:
(E3 gingen ab (wie oben). . . . . . 18817

*) In den „tatitichen Mittheilungen“ hat biSher eine Trennung
Berlins von der Provinz Brandenburg nicht tattgefunden.

**) In den „tatitichen Mittheilungen“ wird in Zukunft die Anzahl
der abgegangenen Unter-Sefundaner, welche dei Befähigungschein erworbenhaben, beonders angegeben werden.
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(Es erwarben den Berechtigungschein:
x. Abiturienten, Primanerund Ober-Sekundaner 860
3. Von 433 Unter-Sekundanern abzüglich 15% 368

 oder 67,5"/0.
2) Ganz Preußen:

a. die gejammten Gymnaial- und Realantalten:(Es gingen ab (wie oben). . . . . 18549

Cs erwarben den Berechtigungschein:. Abiturienten, Primaner und Ober-Sekun-
Dancer . . 7 150

3. Von 4642 Unter- Sekundanern abzüg:
ig 15% . . . . . . - 3946

11 096
oder 59,8".

b. die gymnajialen Antalten allein:
(Es gingen ab (wie oben). . . . . 11289
Es erwarben den Berechtigungschein:
x. Abiturienten, Primaner und Ober-Sekun-

Daner . . 5443

3. Von den 2261 Unter-Sefundanern abzüig-ig 156 . 1922
7 365

oder 65,2"/0.
Die Preyer che Zifer von 39,7% liegt alfo weit von der

Wahrheit ab, am weitejten, wenn man die gymnaialen Antalten
allem in Betracht zieht. Daß die Provinz Brandenburg (mit
62% bezw. 67,5%) höhere Ziffern aufweit, als der Geammt-
taat (mit 59,8 bezw. 65,2%) ijt dem Einflue Berlins zuzu-
chreiben, für wel&lt;e Stadt die niederen Angaben Preyers8 am
wenigten zutreffen.

V. Amchwerwiegendten ijt der Vorwurf Preyer's, daß
die höheren Schulen unere Jugend zur Erfüllung ihrer erten
vaterländichen Pflicht, der Wehrpflicht, in bedeutendem Umfange
untüchtig machen, daß in diejer Hinicht ein großer Unterchied
zwichen den Einjährigen und den Dreijährigen ich herausjtelle,
daß von 1000 Schülern über 250 in der Schulzeit körperlich ge-
chädigt würden u. |. w. Wären diee Behauptungen und die
beigegebenen Ziffern, bezw. die Auslegung derfelben richtig, o
würde es die dringendte Pflicht der Staatsregierung ein, ofort
und mit allen Mitteln jolc&lt;hen, die Sicherheit der Nation ge-
fährdenden Uebeljtänden entgegenzutreten.

Als einzige Unterlage für eine o weitgehenden und zur
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Erregung der erntejten Beorgmijje o geeigneten Anklagen gegen
uner höheres Schulween hat Preyer nun folgendes Material

ehabt:
? 1) Eine Zuammentellung von 1086 dreijährigen Militär-
pflichtigen und zwar einen Auszug, welcher unter Benutzung der
alphabetichen Liten des Jahrganges 1867 der Mujterungsbezirke
Jena, Apolda und Neutadt a./Orla angefertigt worden it. Das
tatitiche Material bechränkt ich alo auf einen ganz fleinenBezirk owie auf nur einen Jahrgang, und it daher ungeeignet,
ein allgemeines Urtheil darauf zu begründen.

2) Eine Zuammentellung von 1033 zum einjährig-frei-
willigen Diente Berechtigten. Diee Nachweijung it noch werth-
lotfer, als die erte. Denn in derelben haben nicht Leute der
gleichen (zwanzigjährigen) Altersklae, wie in der zuert er-
wähnten Nachweiung, Aufnahme gefunden, jondern jind alle
Diejenigen Jungen Leute aufgeführt, welche ic) in der Zeit vom
1. Oktober 1879 bis 1. Oktober 1886, und zwar in 15 Oter-
oder Herbtterminen beim Füilier- Bataillon 5. Thüringüchen -
Infanterie-Regiments Nr. 94 in Jena überhaupt zum Dientein-
tritte gemeldet haben. Da der Dienteintritt vom vollendeten
17. LebenSjahre bis zum Ablaufe des bewilligten Austandes er-
folgen kann, o ind alle Altersklaen vertreten und es ijt ganz
naturgemäß, daß beipiel8sweie ein junger Mann von 17 Jahren
förperlich noc&lt; nicht o entwickelt it, wie ein 20 jähriger, und
daher der Zurüctellung wegen zeitiger Untauglichkeit (Rekru-
tirungs-Ordnung 8. 8 1. a. „Mäalitärpflihtige -- ohne ontige
förperli&lt;e Fehler -- mit zurückgebliebener körperlicher Eniwicke-
lung [allgemeiner Schwächlichfeit])“ weit mehr ausgeeßt ijt, als
der 20jährige. Da ferner die Freiwilligen berechtigt ind, ich
alle Jahre o lange wieder zum Dienteintritte zu melden, bis ie
eine endgiltige Entcheidung erhalten können, o it nicht aus=
geichlojjen, daß in der Nachweiung diejelben Leute als zeitig
untauglich, vezw. als chließlich dientuntauglih wiederholtaufgeführt ind. Die endgiltige Entcheidung tritt frühetens im
dritten Militärpflichtjahre ein. Während aljo dienttaugliche Leute
nur einmal in der Lite figuriren,. ercheinen . zeitig untaugliche
bezw. untaugliche wiederholt und vermehren jomit die Prozentzahl
der Untauglihen. Daß dies in der uns vorliegendenNachweijung
der Fall it, läßt ich zwar, da ie nicht die Namen der jungen Leute,
ondern nur Nummern enthält, m&lt;t im Einzelnen beweien, it
aber um o wahrcheinlicher, als ich unter denzeitig Untauglichen
3. B. 131 befinden, die no&lt; Gymnaiaten. oder Realchüler .

Das Material des Verfaers it alo durchaus unzureichend
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und die Vergleichung zwichen den beiden, nicht gleichartigen
Zuammentellungen ganz unzutreffend.

Aber elbt bei Benußung diees ungeeigneten Materials
zeigen ich die von Preyer daraus gewonnenen Ziffern als inkor-
rekt undjeine Schlußfolgerungen in den wichtigten Punkten als falch:

Neducirt man die 1086 Dreijährigen und 1033 Einjährigen
prozentualiter auf 1000, o ergiebt eine genaue Autellung aus den
beiden, uns zugänglich gemachten Nachweiungen das Folgende:

Einjährige Dreijährige
 . (9Dauernd untauglih . . 115.

Zeitig untauglih . . . 434. . . 483

Taugslidh . 41... . 438

1 000 1 000
Die Dierenz von 36 bei den dauernd Untauglichen entteht

weentlich dadurc&lt;, daß wegen Herabezung der Sehchärfe, wenn
dieelbe auf dem beeren Auge nur */4 der normalen oder weniger
beträgt, oder wegen Kurzichtigkeit, bei welcher der Fernabtand
auf dem beeren Auge 0,15 m oder weniger it, oder wegen
Blindheit auf einem Auge 2c. (Rekr. Ord. Anlage 4 Nr. 25--27)
von den Cinjährigen 36, von den Dreijährigen nur 6 für dauernd
untauglich erklärt find. Von diejem Eimem Uebeltande abgeehen,
ijt zu Ungunten der Einjährigen keinerlei ontige körperliche Un-
tüchtigkeit bemerkbar.

Von den zeitig Untauglichen ind wegen noch nicht aus-
reichender körperlichen Entwickelung bezw. noch nicht ausSreichenden
Mialitärmaßes (R. O. 8. 8 1. a.) zurücgetellt:

Einjährige Dreijährige
351 301

Diee Differenz erklärt jich hinreichend aus den obigen Aus-
führungen, inSbejondere daraus, daß, von etwaigen Doppelzäb-
lungen abgejehen, jich unter den Eimjährigen viele im LebenSalter
von 17--19 Jahren, unter den Dreijährigen nur olche im 20.
Lebensjahre beinden. Die düteren Schilderungen von der durch
die Schule veranlaßten allgemeinen Shwächlichkeit, mangelhaften
Muskeln und Knochen, Engbrütigkeit, Kleinheit u. |. w., finden
aljo m den Thatachen gar keine Grundlage.

Was endlich die Tauglichen betrifft, o ergeben die Ziffern
von 451 bezw. 438 noc&lt; cine kleine Differenz zu Gunten der
Einjährigen.

Dagegen tritt hier allerdings ein Uebeljtand hervor, der
ich wieder auf die Kurzichtigkeit bezieht. Denn

von 451 tauglichen Einjährigen waren 128
- 43838 z Dreijährigen war nur 1

kurzjichtig.
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Das Maß der, für die zum Dient Tauglichen, zuläigen
Kurzichtigkeit, bezw. Herabezung der Sehchärfe it nac der
R. O. Anl. 1. g. u. h. dahin betimmt worden, daß der Fern-
punktsabtand mehr als 0,15 m und die Sehchärfe mehr als
die Hälfte der normalen betragen muß. Die Rekr. Ord. bezeichnet
ol&lt;e Mängel als „geringe körperliche Fehler“, welc&lt;he nicht
hindern, daß der Militärpflihtige im Bedarfsfalle ohne weiteres
zur activen Dientpflicht und ont zur Erfat-Reerve 1. Kl. heran-
gezogen werde. Es it dies die einzige wirkliche Differenz, die
ich aus dem Preyerchen Material zu Ungunten der Einjährigen
ergiebt. Unter den 1000 Emjährigen beinden ich:

Im hohen Grade Kurzichtige (Untaugliche) 30*)
Im geringeren Grade Kurzichtige (Taugliche) 128
Zeitig Untaugliche uud zugleich Kurzichtige 10

168
. oder 168% -

Die Schüler der höheren Lehrantalten gehen aus Ständen
hervor, unter denen die Kurzichtigkeit erheblich verbreiteter it,
als in den anderen Volksklaen. Daß die Schule diees Uebel
befördert, wird nicht betritten, in welchem Maße aber, darüber
ind die Unteruchungen noc&lt; nicht abgechloen. Jedenfalls it
die Behauptung Preyers, daß mehr als der 4. Theil der aus-
gehobenen Einjährigen in der Schulzeit, d. h., na&lt;m dem Zu-
jammenhange, in und durch die Schule kurzjichtig würden, ebenjo
maßlos als unbewieen.

(E35 it von Interee, olchen Maßloigkeiten gegenüber einige
Säße aus dem Gutachten der „Wienchaftlichen Depus=-
tation für das Medizinalween“ vom 19. Dezember 1883,
betreffend die Ueberbürdung der Schüler in den höheren Lehr-
anjtalten, anzuführen. Es heißt darin: „So lückenhaft auch das
vorliegende Material it, o it an der Thatjache doc&lt;; nicht zu
zweifeln, daß die Zahl der myopichen Schüler der höheren Lehr=
antalten größer it und chneller anwächt, als in den parallelen
Altersklajjen derelben Bevölkerung. Wieviel dazu die Schule im
engeren Sune beiträgt, wieviel auc&lt; außerhalb derelben geün-
digt wird, das läßt ich biSher micht genau ermitteln.“ Bezüglich
der Frage der Vererbung wird in dem Gutachten noch bemerkt, .
daß wenig mehr als ein Viertel der Myopen in den höheren Lehr-
anjtalten aus erblichen Verhältnien ihr Leiden herzuleiten haben.

VL GCine umfaende Unterlage zur Schätzung der Wehr-
tauglichfeit der Einjährigen bieten biSher nur die amtlichen Nach-

*) Bon den Seite 468 genannten 36 hatten 6 nur Cin Auge oder
waren total blind.
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weijungen, welche für die fünf Jahre 1877--1881 theils über
die in dieem Zeitraume auf Grund von Schulzeugnis oder Prüfung
ausgetellten Bere&lt;htigungsc&lt;heine, theils über die im gleichen
Zeitraume erfolgten Eintellungen von Einjährig-Freiwilligen
aufgetellt und veröffentlicht worden ind.

Danach ind während dieer 5 Jahre
Berechtigungs&lt;eine ausgetellt:

auf Grund von Schulzeugnien 44 462
- - einer Prüfung 2592

| zujammen 47 054
Als Freiwillige eingetellt waren 21 236

oder 45/9
Der „Wijjenchaftlichen Deputation f. d. M.“ lag bei Ab-

faung ihres Gutachtens vom 19. Dezember 1883 nur diees
Rejultat vor; dagegen hatte ie noc&lt; keinen Aufchluß über die
Tauglichkeit oder Untauglichkeit des verbleibenden Retes von
25, 818. Gleichwohl knüpfte ie an jenes Reultat und andere
mehr lokale Fettellungen, neben dem Wunche nach einer erwei-
terten und vertieften Statitik, folgende Bemerkung an: „Jedenfalls
vermögen wir aus dem vorliegenden Stoffe nicht zu erehen,
daß die Abiturienten und die mit dem Berechtigungszeugnie für
den einjährigen Militärdient von höheren Schulen abgehenden
jungen Männer eine bedenklich hohe Zahl von Schwächlingen
einj&lt;ließen. Im Gegentheil, das Ergebnis der erwähnten Fet-
jtellungen erinnert tark an dasjenige, was die uns vorgelegte
Denlc&lt;rift aus dem Immediatberichte vom 28. November 1837
citirte, daß „bezüglich der Tauglichkeit für den Militärdieut die
aus den Gymnajien hervorgehenden Jünglinge und die Studi-
renden ungleich günjtiger jtehen als die Handel8- und Kauf-
beflienen.“

Nac&lt; dem Ercheinen jenes Gutachtens gab die Kriegsver-
waltung auf das Erfuchen des Unterrichts- Miniteriums auch noch
Aufchluß über den Ret der 25 818 nicht eingetellten Freiwil-
ligen. Die betreffende Aeußerung ging dahin: Die Folgerung,
daß die 25 818 Nichteingetellten (55/6) ämmtlich dauernd un-
tauglich befunden worden eien, ei den thatächlichen Verhältnien
nicht entprecßend. Es eien in Wirklichfeit nicht 55/0, ondern
m&lt;ht ganz 22%, als dauernd untauglich ausSgemutert. Von dem
hiernach verbleibenden Rejte von 15 520 (33%) müßte ange-
nommen werden, daß es ich hierbei, abgeehen von den, vor
Ablauf des dritten Militärjahres etwa noch zurückgetellten Mann-
jchaften der größten Mehrzahl nac&lt; um olc&lt;e handele, welche
als bedingt tauglich bezw. zeitig untauglich der Eraß-Neerve
zugewieen eien.
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Das Ergebnis der Erhebungen über den fünfjährigen Zeit-
raum it demnach:

Von den Freiwilligen ind:
als tauglich eingetellt . 459%
als untauglich ausgemujtert . . . . 22%
als bedingt tauglich oder zeitig untauglich

der Eraß-Reerve zugewiejen, annähernd 33%
Diees Ergebnis it alo no&lt; erheblich günjtiger als es zu

dem Zeitpunkte vorausgeehen werden konnte, wo die „Wijjen-
chaftliche Deputation f. d. M.“ ihr, von den Preyerchen
Schilderungen o ehr abweichendes Votum abgab. ES ijt damit
fetgetellt, daß bis auf eine, bei den Einjährigen mehrverbreitete,
jedoch die Wehrtauglichkeit nicht weentlich bechränkende, und von
der Rekr. Ord. unter die „geringen körperlichen ;Fehler“ gerech-
nete Kurzichtigkeit die Emjährigen ihrer Wehrpflicht mit gleicher
körperlichen Rütigkeit genügen, wie die Dreijährigen.

Verleihung von Rangerhöhungen, Orden und Ehrenzeichen.
I&lt; will aus Anlaß Meiner Thronbeteigung den in den

zurücfolgenden Vorchlagsliten aufgeführten Peronen die darin
bezeichneten Rangerhöhungen, Orden und Ehrenzeichen verleihen
und beauftrage das Staat5-Miniterium, diejerhalb das Weitere
zu veranlaen. Zugleich betimme Jc&lt;, daß die Ober-Präiden-
ten für die Dauer diees. ihres Amtes das Prädikat „Excellenz“
führen jollen.

Charlottenburg, den 5. Mai 1888.
Friedrich.

Fürt v. BiSmar&gt;d. vv. Puttkamer v. Maybach.
Lucius. vv. Friedberg. v. Boettiher. v. Goßler.

v. Scholz. Bronart v. Schellendorff.
Graf v. BiSmar(c&gt;.

An das Staats8-Miniterium. |

Nachtehend werden die dem Reort der Unterrichts-Verwaltung aus=-
c&lt;ließlich oder gleichzeitig angehörenden Peronen aufgeführt:

|. Standeserhöhungen.
(Es ind erhoben worden:

in den Adeltand:
Dr. Lucanus, Wirklicher Geheimer Rath, Unter-Staatsekretär

im Miniterium der geitlichen 2c. Angelegenheiten,
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Dr. Gneit, Wirkliher Geheimer Ober-Jutiz-Raty,
Dr. Meier, Geheimer Regierungs -Rath, Kurator der Univer-

jität zu Göttingen,
Dr. Werner Siemens, Geheimer Regierungs -Rath, Mitglied

der Akademie der Wienc&lt;aften zu Berlin.

il. Rangerhöhungen.
(Es find ernannt worden:

zum Geheimen Ober-Regierung5-NRath mit dem Range
der Räthe zweiter Klae:

Dr. Althoff, Geheimer Regierung5-Rath und vortragender Rath
im Minmijterium der geitlichen 2c. Angelegenheiten,

Dr. Schrader, Geheimer Regierung5-Rath, Kurator der Uni-
verjität zu Halle a. S.,

Spinola, Geheimer Regierungs5-Rath, Verwaltungs -Direktor
des Charite-Krankenhaues zu Berlin;

zum Geheimen Ober-Medizinal-Rath mit dem Range
der Räthe zweiter Klae:

Dr. Skrzeczka, Profejor, Geheimer Medizimal-Rath nnd vor-
tragender Rath im Mimjterium der geitlichen 2c. Ange-
legenheiten.
(Es haben erhalten:
den Charakter als Geheimer Regierungs-Rath:

Dr. Häkermann, Provinzial-Schulrath zu Hannover,
Haupt, Regierungs- und Sculrath zu Mereburg,
Dr. Lahmeyer, Provinzial-Schulrath zu Kael,
Oben, Profeor, Vorteher eines Meiter-Ateliers für Architektur

bei der Königl. Akademie der Künte zu Berlin,
Dr. Roe, Direktor der Handchriften-Abtheilung an der König-

lichen Bibliothek zu Berlin,
Dr. Roßbach, Profeor zu Breslau,
Dr. Schaar&lt;midt, Profeor, Ober-Bibliothekar zu Bonn,
Dr. Wattenbach, Profeor, Mitglied der Akademie der Wien-

Ichaften zu Berlin;
den Charakter als Geheimer Jutiz-Rath:

Dr. E&gt;, Profeor zu Berlin,
Dr. Frensdorff, Profeor, z. 3. Prorektor zu Göttingen;

den Charakter als Geheimer Medizinal-Rath:
Dr. Hae, Profeor, Medizinal-Rath zu Breslau,
Dr. Henen, Profeor zu Kiel;
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Dr. Haſſe, Profeſſor, Medizinal-Rath zu Breslau,
Dr. Henſen, Profeſſor zu Kiel;
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damm

den Charakter als Schulrath mit dem Range eines
Rathes vierter Klaje:

Hörnlein, Kreis-Sc&lt;hulinpektor zu Sagan,
Kloje, Seminar-Direktor zu Liebenthal;

den Charakter als Baurath:
Wallot, Architekt, Mitglied der Königlichen Akademie der Künte

zu Berlin.

jit. Verleihnng von Orden und Ehrenzeichen.
(Es haben erhalten:

den Nothen Adler-Orden dritter Klaje mit der Schleife:
br. Hartmann, Domherr und Profeor zu Münter i. Wetf.,
Dr. Kügler, Geheimer Regierungs5-Rath und vortragender Rath

im Miniterium der geitlichen 2c. Angelegenheiten,
Dr. Manntopff, Geheimer Medizinal- Rath und Profeor zu

Marburg;
den Rothen Adler-Orden vierter Klae:

Beer, Albert, Profeor, Muiker, Senator der Akademie der
Künte zu Berlin,

Berndt, Rektor an der Taubtummen-Antalt zu Berlin,

Bij vMinalinpeltor zu Tecklenburg, Regtierungs3bezirkÜUnter,
Damert, Profejor an der Technichen Hochchule zu Aachen,
Dobroj&lt;ke, Seminar-Direkior zu Zl - oo o --

Dolezalek, Profejjor und Baurath, 3. 3. Rektor an der Tech-
 nijlhen Hochchule zu Hannover,
Dr. von Fri&gt;ken, Regierungs- und Schulrath zu WieSsbaden,
br. Fritc&lt;, Gehenner Medizinal-Rath und Profeor, z. Z.

Nektor zu Breslau,
Dr. Göbel, Gymnajial-Direktor und Profeor zu Soet,
Dr. Hermann, Geheimer Medizinal-Rath und Profeor zu

Königsberg,
Dr. Kähler, Profeor, 3.Z. Rektor der Uniwerität zu Halle,
Krißinger, Seminar-Direktor und Schulrath zu Droyßig,
ein Profeor an der Akademie der Künte zu Düel-orf,
Dr. Lauer, Regierungs- und Schulrath zu Stade,
Dr. Meiners, Gymnaial-Direktor zu Poen,
Dr. Meydenbauer, Regierungs-Rath im Miniterium der geit-
 lichen 2c. Angelegenheiten,
Meyer, Johannes, Pfarrer und Kreis-Schulinpektor zu Harburg,

1888. 32
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Müller, Regierungs-Rath, Jutiziar und Verwaltungs3-Rath bei
den Kömglichen Mueen zu Berlin,

Dr. Nitjjen, Geheimer Regierungs - Rath und Profeor zu
Bom,

Dr. Bernice, Profeor und „Mitglied der Akademie der Wijjen-
“Ichaften zu Berlin, |

Dr. Schwanert, Profeor zu Greifswald,
Dr. S&lt;hwarz, Hermann, BProfejjor zu Göttingen,
Dr. Schwendener, Profeor, z. Z. Rektor, Mitglied der Aka-

demie der Wienchaften zu Berlin,
Dr. Slawißfi, Provinzial-Schulrath zu Breslau,
Dr. Stein, Gymnaial-Direkior und Profeor zu Glaß,
Lic. Taucher, Gymnajial-Direktor zu Zeiß,
Dr. Wallich3, Gymnaßial-Direktor und Profeor zu Rendsburg,
Dr. Winter, Krei3-Schulinpektor zu Paderborn;

den Königlichen Kronen-Orden erjter Klae:
Dr. Greiff, Wirklicher Geheimer Rath und Direktor im Mini-

terium der geitlichen 2c. Angelegenheiten;
den Königlichen Kronen-Orden zweiter Klaje:

Begas, Reinhold, Profeor emes Meitter-Ateliers für Bildhauer-
kunt bei der Königlichen Akademie der Künte zu Berlin,

D. Dillmann, Profetjor zu Berlin,
Dr. For&lt;hammer, Geheimer Regierungs-Rath und Profeor

zu Kiel,
von Werner, Profejjor und Direktor der Hochchule für die

bildenden Künte zu Berlin;
den Königlichen Kronen-Orden dritter Klae:

A. von Be&gt;erath, Mitglied der Sachvertändigen - Kommiion
bei den Königlichen Mueen;

den Königlichen Hau3-Orden von Hohenzollern:
das Kreuz der Komthure:

Dr. Curtius, Geheimer Regierungs-Rath und Profeor, Mit-
glied der Akademie der Wienchaften zu Berlin,

Dr. Hälchner, Geheimer Jutiz-Rath und Profeor zu Bonn;
den Adler der Komthure:

Dr. Schneider, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragen-
der Rath im Miniterium der geitlichen 2c. Angelegenheiten;

das Kreuz Der Ritter:
Grunow, Erter Direktor des Königlichen Kuntgewerbe- Mu-

eums zu Berlin;

474

Müller, Regierungs-Rath, Juſtiziar und Verwaltungs3-Rath bei
den Kömglichen Muſeen zu Berlin,

Dr. Nitjjen, Geheimer Regierungs - Rath und Profeſſor zu
Bom,

Dr. Bernice, Profeſſor und„Mitglied der Akademie der Wijjen-
“Ichaften zu Berlin, |

Dr. Schwanert, Profeſſor zu Greifswald,
Dr. S<hwarz, Hermann, BProfejjor zu Göttingen,
Dr. Schwendener, Profeſſor, z. Z. Rektor, Mitglied der Aka-

demie der Wiſſenſchaften zu Berlin,
Dr. Slawißfi, Provinzial-Schulrath zu Breslau,
Dr. Stein, Gymnaſial-Direkior und Profeſſor zu Glaß,
Lic. Tauſcher, Gymnajial-Direktor zu Zeiß,
Dr. Wallich3, Gymnaßial-Direktor und Profeſſor zu Rendsburg,
Dr. Winter, Krei3-Schulinſpektor zu Paderborn;

den Königlichen Kronen-Orden erjter Klaſſe:

Dr. Greiff, Wirklicher Geheimer Rath und Direktor im Mini-
ſterium der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten;

den Königlichen Kronen-Orden zweiter Klajſſe:

Begas, Reinhold, Profeſſor emes Meitter-Ateliers für Bildhauer-
kunſt bei der Königlichen Akademie der Künſte zu Berlin,

D. Dillmann, Profetjor zu Berlin,
Dr. For<hammer, Geheimer Regierungs-Rath und Profeſſor

zu Kiel,
von Werner, Profejjor und Direktor der Hochſchule für die

bildenden Künſte zu Berlin;

den Königlichen Kronen-Ordendritter Klaſſe:

A. von Be>erath, Mitglied der Sachverſtändigen - Kommiſſion
bei den Königlichen Muſeen;

den Königlichen Hau3-Orden von Hohenzollern:

das Kreuz der Komthure:

Dr. Curtius, Geheimer Regierungs-Rath und Profeſſor, Mit-
glied der Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin,

Dr. Hälſchner, Geheimer Juſtiz-Rath und Profeſſor zu Bonn;

den Adler der Komthure:

Dr. Schneider, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragen-
der Rath im Miniſterium der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten;

das Kreuz Der Ritter:

Grunow, Erſter Direktor des Königlichen Kunſtgewerbe- Mu-
ſeums zu Berlin;



475

den Adler der Ritter:
Alleker, Schulrath und Semiar-Direktor zu Brühl,
Linnig, Provinzial-Sculrath zu Koblenz,
Rich, Regierung5-, Schul- und Konitorial-Rath zu Wiesbaden;

den Adler der Inhaber:
Dorn, Lehrer und Küter zu Wißmiß, Kreis Regenwalde,
Ebel, Lehrer, Küter und Orgamt zu Ungedanken, Kreis Frißlar,
Gräsöner, Lehrer und Küter zu Kalzendorf, Kreis Querfurt,
De Lehrer und Kantor zu Panthenau, Kreis Goldbergs-Hainau,
Hennig, Erter Lehrer an der evangelichen Schule zu Kleßkfko,

Kreis Gneen,
Kuni&lt;, Waienhau5-JInpektor zu Ernsdorf, Kreis Reichenbach

(Schleien),
S&lt;höbel, Lehrer zu Hulm, Kreis Striegau,
Witton, Lehrer an der Stadtchule zu Poen; -

- "das Alllgemeine Ehrenzeichen:
(Die Angaben werden hier fortgelaen.)

Peronal- Veränderungen, Titel- und Ordens- Verleihungen.
A. Behörden und Beamte.

Der Regierung35-Rath Naumann, Hilfsarbeiter im Miniterium
der geitlichen 2c. Angelegenheiten, it zum Geheimen Regierungs-
Rath und vortragenden Rath im dieem Mimijterium ernannt,

der Jutiziar und Verwaltungsrath bei dem Provinzial - Schul-
follegium zu Pofen, Regierung35-Aeor Dr. jur. Mager it
zum Regterung5-Rath ernanuit,

dem Univeritätsrichter Dr. Daude zu Berlin it der Charakter
als Geheimer Regierung5-Rath verliehen,

Dem Superintendenten und biSherigen Kreis-Schulinpektor Lem &gt;e
zu Holzhauen im Kreie Minden it der Rothe Adler-Orden
vierter Klae verliehen worden.

Die biSher kommiarichen Kreis-Schnlinpektoren
Aeor Dr. Sache,
Nealprogymnaßjiallehrer Rohde zu Neidenburg,
Gymnaiallehrer Dr. Kaute zu Wolltein,
erjter Seminarlehrer Wernicke zu Poln. Wartenberg,
Gymnajiallehrer Koop zu D5nabrück, und
Realprogymnaiallehrer Dr. D'ham zu Mechede

jind definitiv zu Kreis-Schulinpektoren ernannt worden.
32*
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B. Univeritäten, 2c
Der ordentl. Profe]. Dr. Lichtheim zu Bern it zum ordentl.

Brofe. in der medizinich. Fakult. der Univerit. Königsberg
1. Pri. ernannt, -- dem ordentl. Profe. in der philooph.
Fakult. dieer Univer. und Direktor des &lt;emichen Intitutes,
Dr. Lojjen der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen,
der Prwatdoz. Ir. Blo&lt;hmann zu Künigsberg zum außer-
ordentl. Profejj]. ir der philooph. Fakult. derelben Univer.
ernannt worden.

Dem ordentl. Profe. im der medizinich. Fakult. der Univer.
Berlin, Geheunen Mediz. Rath Dr. Virc&lt;ow it der Rothe
Adler-Orden zweiter Klae mit dem Stern und Eichenlaub
verliehen, der ordentl. Profe]. Dr. Hertwig zu Jena it zum
ordentl. Profe. in der medizin. Fakult. der Uniwer. Berlin
ernannt, -- der ordentl. Profejj., Geheime Regier. Rath Dr.
Hofmann in der philooph. Fakult. dieer Univer. it in den
perjönlichen Adeltand erhoben, dem ordentl. Profe. in der-jelben Fakultät und Direktor des meteorologichen Zuititutes
Dr. von Bezold der Nothe Adler-Orden vierter Klae ver-
liehen, der ordentl. Profej. Dr. Karl Möbius zu Kiel in
gleicher Eigenchaft in die philojoph. Fakult. der Unwer.
Berlin verjekßt, und die ordentlichen Profeoren Dr. Kundt
zu Straßburg 1. Elj. und Dr. Bolkmann zu Graz ind zu
ordentlichen Profeoren m der philooph. Fafult. der Unwer.
Berlin ernannt worden.

Der außerordentl. Profej]. Dr. Störk zu Greifswald it zum
ordentl. Profej. in der juritich. eFakult. der Unwerf. daelbt
ernannt worden.

Dem ordentl. Profe. in der kathol. theologichen Fakult. der
Unwer. Breslau, Prälaten Dr. Lämmer it der Rothe
Adler-Orden dritter Klae mit der Schleife verliehen, die außer-
ordentl. Brofejjoren Dr. Krawuß&gt;y zu Breslau und Dr.
Commer zu Münter ind zu ordentlichen Profeoren in der
katholich -theologich. Fakult. der Univer. Breslau ernannt,
-- der Privatdoz. Dr. Roenbach zu Breslau it zum außer-
ordentl. Profe. in der medizinich. Fakult. derjelben Unwer).
ernannt, -- dem ordentl. Profe. in der philojoph. Fakult.Dieer Univer. und Direktor des pflanzenphyiolog. Jutitutes,
Dr. Ferd. Cohn der Charakter als Geheimer Regierungs
Rath verliehen, den ordentl. Profeoren in der philojoph.Fakult. dieer Umwer., Dr. Schneider und Dr. Engler,
Direktor des botanichen Gartens, der Rothe Adler-Ordeit
vierter Klae verliehen worden.

476

B. Univerſitäten, 2c
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Der ordentl. Profe. Konjitorial-Rath Dr. Haupt zu Greifs-
wald it in gleicher Eigenchaft in die theolog. Fakultät, und
der ordentl. Profe. Dr. Huber zu Marburg in gleicher Eigen-
chaft in die juritiche Fakult. der Unwerj. Halle verjeßt, --
der ordentl. Profe. Dr. Dümmler in der philooph. Fakult.
dieer Univer. it zum Vorißzenden der Central-Direktion der
Monumenta Germaniae historica unter Verleihung des Charak-
ters als Geheimer Regierungs -Rath ernannt, der ordentl.
Profe. Dr. Lindner zu Münjter i. Wetf. ijt in gleicher Cigen-
ichaft, und der außerordentl. Profe. Dr. Albrecht Wagner
zu Göttingen in gleicher Eigenchaft in die philofoph. FFakult.
der Univer]. Halle verjeht worden.

Die Privatdozenten D. Sehling zu Leipzig und Dr. Pappen-
heim zu Breslau jind zu außerordentl. Profeoren in der
juriüch. Fakultät = und der Privatdoz. Dr. Brandt zu

- Königsberg it zum ordentl. Profe]. in der philojoph. Fakult.
der Unwer. Kiel ernannt worden.

Dem biöSherigen ordentl. Profe. Dr. Schröder in der juritich. i
Fakult. der Unwer. Göttingen (fj. Centralbl. pro 1888
Seite 308) it der Rothe Adler-Orden vierter Klae, und demordentl. Brote. in der medizinich. Fakult. derelben Univer.,
Geheimen Medizinal- Rath Dr. Schwarß der Königl. Kronen-
Orden zweiter Klae verliehen, -- der Priwatdoz. Dr. Peter zu
München it zum ordentl. Profe. in der philojoph. Fakult.
der Unwerj. Göttingen ernannt worden.

Der ordentl. Profei Dr. Bro&gt;haus zu Kiel it in gleicher
Eigenchaft in die juritiche Fakult. der Univer]. Marburg
verjeßt, -- es it verliehen worden den ordentl. Profeoren
in der medizimich. Fakult. diejer Uniwertität, Geheimen Mediz.
Rath Dr. Roer der Rothe Adler-Orden zweiter Klae mit
Eichenlaub, und Direktor der Jrrenheilantalt Dr. Cramer der
Rothe Adler-Orden vierter Klajje, =- der außerordentl. Profe].
Dr. Rumpf zu Bonn it in gleicher Eigenchaft in die medi-
ziniche Fakult. der Umverf. Marburg vereßt, -- der außer-
ordentl. Profe). Dr. L. von Sybel zu Marburg zum

ordentl. Profe. in der philooph. Fakult. derUnwerf- daelbt
erianmt worden.

Der ordentl. Profe. Dr. Wlaak zu Breslau ijt in gleicher
Eigenchaft m die jurijtiche Fakult. der Unwer. Boun ver-
eht worden.

Der Kömgl. Kammeränger Krolop ijt zum ordentlichen nicht -
vollbechäftigten Lehrer an der akademichen Hoch&lt;ule für
Muik zu Berlin bejtellt worden.
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Der Dr. Jur. Seidel it zum Direktorial- Aitenten bei den
Mueen zu Berlin ernannt und dem Kupfertich -Kabinet
überwieen, |

der Direktorial-Aitent bei den Mueen, Direktor Dr. med. Voß
- zum Direktor der prähijtorichen Abtheilung des Mueums für

Gölferfunde zu Berlin ernannt worden.

Dem Kujtos Dr. Urban am botanichen Garten zu Berlin it
bas Prädikat „Profeor“ beigelegt worden.

An dem atrophyikalichen Obervatorium auf dem Telegraphen-
berge bei Pot5damit der Aitent Dr. Müller zum Ober-
vator ernannt worden.

C. Gymnaßjial- und Real-Lehrantalten.
Dem Direktor des König-Wilhelms-Gymna. zu Stettin, Pro-

fe]. Dr. Muff, ijt der Rothe Adler-Orden vierter Klae.
verliehen,

der Gymnaial-Direktor Dr. Kunze zu Schneidemühl it in gleicher
Eigenchaft an das Gymna. zu Lia vereßt,

zu Gymnajßial-Direktoren ind ernannt worden
der Oymnajial-Oberlehrer Profe. Kahle zu Allentein,

der Rektor Dr. Georg Schulze an der erten höheren Bürger-
chule zu Berlin,

der Dirigent des König-Wilhelms-Gymna., Thalheim zu
Breslau, und

der Gymna. Oberlehrer Dr. Braun zu Weilburg,
und es it übertragen worden

dem Direktor Kahle die Direktion des Gymna. zu Hohentein,
dem Direktor Schulze dsgl. des Franzöichen Gymna. zu

Berlin,
dem Direktor Thalheim ds8gl. des Gymna. zu Schucide-

mühl, und
dem Direktor Dr. Braun d8gl. des Gymna. zu Hanau.

Den Oberlehrern Profe. Dr. Marggraff am Franzöichen
Gymna. zu Berlin und Profe. Dr. Bernhardt am Gymna.
zu Wittenberg it der Rothe Adler-Orden vierter Klae ver-
liehen worden.

Das Prädikat „Profeor“ it verliehen worden den Oberlehrern
Dr. Reinthaler am Gymna. zu Sorau,
Dr. von Hagen - - zu Sangerhaujen,
Dr. Rumpel am Andreas-Gymnajf. zu Hildesheim, und
Dr. Hollander am Raths8gymna. zu Osnabrüc.
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Als Oberlehrer ind berufen worden an das Gymnaium
zu Dtc&lt;. Krone der ordentliche Lehrer Dr. Rehdans vom

Gymna. zu Strasburg i. Wetprf.,
zu Bojen, Friedr. Wilh. Gymna., der ordentl. Lehrer, Ober-

lehrer von Sanden vom Progymna. zu Kempen,
zu Köln, Gymna. an Marzellen, der ordentl. Lehrer Dr.

Finterwalder vom Gymna. zu Koblenz, und
zu Neuwied der Oberlehrer Dr. Hübner vom Progymnaj.

zu Trarbach.
Zu Oberlehrern, bzw. etatsmäßigen Oberlehrern jind befördert
worden die ordentlichen Lehrer

Schlo&gt;werder am Gymna. zu Thorn,
Dr. Breitenbach am Gymna. zu Fürtenwalde,
Mat] ve und Kleinmichel am Friedr. Wilh. Gymnajf. zuPojen,
Dr. Slany am Marien-Gymua. zu Poen,
Dr. Wolff und Dr. von Stojentin am Eliabeth-Gymna.

zu Breslau,
Mühlenbach am Gymna. zu Ratibor,Dr. Lüttich am Domgymna. zu Naumburg a./S.,
Benjeler am Gymna. zu Paderborn, und.
Titular-Oberlehrer Dr. Wilhelmi am Gymna. zu Mar-

burg.
Der Titel „Oberlehrer“ it beigelegt worden den ordentlihen
Lehrern

Dr. Jonas am Gymna. zu Bunzlau,
Dr. Froböe - zu Sangerhauen,
Schumann - u. Realprogymna. zu Wandsbe&gt;c.

Nnov

In gleicher Eigenchaft jind verjeßt, bzw. berufen worden die
ordentlichen Gymnaiallehrer n “

Dr. Kühn zu Ratenburg an das Wilhelms-Gymna. zu Kö -
nigöberg 1. Prüß.,

Dr. DembowsSki zu Königsberg i. Prk., Wilh. Gymna., an
das Gymna. zu Ly(c&gt;,

Groll zu Dtc&lt;. Krone an das Gymna. zu Kulm,
Knoop zu Poen, Friedr. Wilh. Gymna., an das Gymna.

zu Gneen,
Much zu Hamm i. Wetf. und Dr. Lämmerhirt zu Gneen

an das ;Friedr. Wilh. Gymna. zu Poen,
Karatienciz zu Neiße an das kathol. Gymna. zu Glogau,
Miedzyc&lt;odzky zu Glogau, kathol. Gymnaj., an das Gym-

naium zu Neiße,
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(ferner jind in gleicher Eigenchaft vereßt, bezw. berufen worden
die ordentlichen Gymnaiallehrer :)

Dr. Rauch zu Halle, latemiche Hauptch., an das Gymna.
zu Seehaujen,

Dr. Uhlemann zu Hannover, Kaijer Wilh. Gymna., an die
Kloterchule zu Ilfeld,

Rohdewald zu Wilhelmshaven an das Gymnaj. zu Linden,
Schulte zu Kleve an das Gymnaj. zu Bonn, |

Cloterhalfen zu DuiöSburg an das Gymna. zu Neuwied,
un

Czwalina zu Weel - - - zu Weßblar.

Als ordentliche Lehrer ind angetelltworden am Gymnaium
zu Braunsberg der Hilfslehrer Dr. Reiter,
zu Wehlau der Schula. Kandid. Kirjhjtein,
zu Danzig, Königl. Gymna., der Schula. Kandid. von Bockel-

mann,
zu Thorn der Hilfslehrer Benemer,
zu Berlin, Luijen-Gymna., der 'Schula. Kandid. Gutj&lt;,
zu Potsdam die Hilfslehrer Wegener und Dr. Weber,
zu Greifswald der ordentl. Lehrer Dr. Ja) jow vom Real-

progymna. zu Wolgat owie die Schula. Kandidaten
Bockc&lt; und Dr. Olen,

zu Kolberg der Schula. Kandid. Wölfert,
zu Neutettin - : - Succow,
zu Bromberg der Hilfslehrer Dr. Schmidt,
zu Otrowo - - Galdows8ki,
zu Poen, Friedr. Wilh. Gymna., die Hilfslehrer Könne-

manit und Conrad,
zu Poen, Marien-Gymna., der Hilfslehrer Zielonka,
zu Schneidemühl der Lehrer Rutkowski vom Progymna).

zu Tremejten,
zu Schrimm der Hilfslehrer Tieß,
zu Breslau, Eliab. Gymua., der ordentl. Lehrer Dr. Wie-

demann vom Realgymna. 3. heil. Geit daelbt und der
Hilfslehrer Wetekamp, |

zu Breslau, Matthias-Gymuna., die Schula. Kandidaten
Rotter und Kofott,

zu Bunzlau der Schula. Kandid. Umpfenbach,
zu Glaß die Schula. Kandidaten Baldri&gt; und Sternaux,
zu Gleiwiß der Schula. Kandid. Dr. Waller,
zu Ohlau - z - Auders,
zu Heiligentadt der Hilfslehrer Grawe,
zu Magdeburg, Pädagogium, die Schula. Kandidaten Ro-

bert Richter und Bernhard Richter,
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bert Richter und Bernhard Richter,
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(ferner find als ordentliche Lehrer angetellt worden am Gymnaium:)
zu Magdeburg, Domgymnaj., der Hilfslehrer Röer,
zu Magdeburg, König Wilhelm- Gymna., der Vilfslehrer

Dr. Berger,
zu Naumburg der Sc&lt;hula. Kandid. Dr. Taube,
zu Schleuingen die Hilfslehrer Fuchs und Morgentern,
zu Zeiß der Hilfslehrer Eylert,
zu Wands5be&gt; der Schula. Kandid. Till,
zu Hannover, Kaijer Wilh.Gymnaj., 'der Mädc&lt;enc&lt;ul-

Lehrer Dr. Reißert aus Hannover,
zu Hildesheim, Andrea35-Gymna., der Schula. Kandid.

Marloh,
zu Linden der Schula. Kandid. Engelke,
zu Brilon der Hilfslehrer Thier zu Brilon und der Hilfs-

lehrer Dr. Hundertmark vom Progymna. zu Rietberg,
- zu Dortmund der Hilfslehrer Kortbrae,

zu Gütersloh - - Philipp Schmidt vom ZJo-
achimsth. Gymna. zu Berlin,

-zu Höxter der Hilfslehrer Dr. Raßfeld,
zu Cen der Sdula: Kaudid. Gruhn,
zu Kleve - z ---- "Cremer,
zu Köln, Gymna. an Apoteln, der Schula. Kandid. Cham-

baln, und
zU Weßlar der Schula. Kandid. Braß.

Als Elementarlehrer ind angetellt - worden am GOymnajium |
zu Breslau, Matthias -Gymna., der Lehrer Halama, und
zu Warendorf der Lehrer For&gt; daelbt.

Dem Direktor Dr. Matthias und dem Oberlehrer Profe. Dr.
Stammer am Realgymna. zu Düeldorf iüjt der Rothe
Adler-Orden vierter Klaje verliehen worden.

Das Prädikat „Profejor“ ijt beigelegt worden den Oberlehrern
Bor&lt;ers am Andreas-Realgymnaium zu Hildesheim,
Schulten an dem mit einem Gymna. verbundenen Real-

gymnajium zu GoSlar,
Dr. Valentin an der Wöhlerchule zu Frankfurt a./Main,

und
Dr. Rothert am Realgymna. zu Düeldorf.

Zu Oberlehrern, bezw. etat8mäßigen Oberlehrern ind befördertworden die"ordniichenCehrer
Titular-Oberlehrer Dr. Fietkau am Realgymna. auf derBurg zu Königsb erg 1. Prf.,
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(ferner jind zu Oberlehrern bezw. etatsmäßigen wehrern be-fördert worden die ordentlichen Realgymnajiallehrer:)
Dr. Köter am Realgymnaj. zu Jerlohn,
Augut Schmidt am Realgymna. zu Wies baden, und
Dr. Braun und Dr. Spieß am Realgymna. zu Düeldorf.

Der ordentl. Lehrer Dr. Hof am Realprogymnaj. zu Lübben it
als Oberlehrer an das Realgymna. zu Witten a. d. Ruhr
berufen worden.

Der Titel „Oberlehrer“ it beigelegt worden den ordentlichen
Lehrern

Dr. Nathuius am Realgymna. zu Halbertadt, und
Dr. Vogels z - zu Krefeld.

Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden am Realgymnaium
zu Königsberg 1. Prß., Realgymna. auf der Burg, der

Schula. Kandid. Dr. Hecht,
zu Berlin, Andrea3-Realgymna., der Schula. Kandid. Dr.

Johanneson,
zu Berlin, Falk-Realgymna., der ordentl. Lehrer Dr. Runze

von Sophien-Gymna. daelbt,
zu Berlin, Königl. Realgymnaj., derSchula. Kandid. Krüger,
zu Berlin, Sophien- Realgymna., der Schula. Kandid. Dr.

Zemlin,
zu Frautadt der Hilfslehrer Bötticher,
zu Breslau, Realgymnaj. zum heil. Geit, der Hilfslehrer

Bürger,
zu Hannover, Leibmz-Realgymna., der Scula. Kandid.

Dr. Hahne,
zu Oönabrück der ordentl. Lehrer Dr. Lüpkes vom Gymna.

zu Emden,
zu Dortmund der Hilfslehrer Dr. Rulf vom Köntigjtädt.

Realgymna. zu Berlin,
zu Lipptadt der Schula. Kandid. Dr. Caspari,
zu Siegen - - Dr. Lehmann,
zu Witten der Hilfslehrer Bremme, und
zu Wicesbaden der ordentl. Lehrer Dr. Weddigen vom

Gymna. zu Hamm.

An dem Realgymna. zu Reichenbach it der Zeichenlehrer
Bauße als olcher angetellt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Reidemeiter an der Ober-Realjc&lt;hule zu
Magdeburg it das Prädikat „Profeor“ beigelegt worden.
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An der Luientädt. Ober=-Realc&lt;hule zu Berlin it der Sula.
Kandid. Hiller als ordentl. Lehrer angetellt worden.

Dem ordentl. Lehrer Dr. Stolte am Progymnaium zu Riet=-
berg it der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden am Progymnaium
zu Prß. Friedland der Schula. Kandid. Dr. Bludau,
zu Loebau - - Küjter, und
zu Tremeen der Lehrer Bork vom Gymna. zu Schneide-

mühl jowie der Schula. Kandid. Dr. Heinze.

An der Realchule zu Ej&lt;wege it der ordentl. Lehrer Dr.
Pontani zum Oberlehrer befördert worden.

Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden an der Realchule
zu Bochum der Hilfslehrer Dr. Steffen, und
zu Krefeld der Schula. Kandid. Junker.

Am Realprogymnaium zu Einbec&gt;it der ordentl. Lehrer Karl
Schulte zum Oberlehrer befördert wordem“

Dem -ordentl. Lehrer: Capelle am Realprogymnaj. zu Ober-
-hauen it der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden.

Die Angabe im Centralblatte pro 1887 Seite 809 Zeile 19 v. o.
ijt dahin zu berichtigen, daß (nicht der Schula. Kand. Keßler,
ondern) der ordentl. Lehrer Dr. Keßler vom Realprogymna.
zu Diez a./L. in gleicher Eigen&lt;aft am Realprogymna. zu
Solingen angetellt worden it.

Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden am Realprogymnaium
zu Kulm der Schula. Kandid. Luchmann,
zu Wolgat der Schula. Kandid. Dr. Mantey,
zu Wollin die Schula. Kandidaten Marquardt und Mveißner,
zu Gardelegen der Hilfslehrer Hinze, - --
zu Dudertadt der Schula. Kandid. Bödige,
zu Nienburg - - - Molen,
zu Solingen die Sula. Kandidaten Vorländer und

Bernhardt.
An dem Realprogymna. zu Ibehoc ijt der Lehrer Thomen

als techmcher Lehrer angetellt worden.

Dic Wahl des Oberlehrers an der Luientädtichen Oberreal-
jule zu Berlin, Profeors Dr. Gerberding, zum Rektor
der erten höheren Bürgerchule daelbt ijt betätigt worden.Der ordentl. Lehrer Dr. Bohm am Cuientädt, Gymna. zu
Berlin it zum Oberlehrer an der zweiten höheren Bürgerch.
dajelbt berufen worden.
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Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden an der höheren
Bürgerchule

zu Berlin, vierte höh. Bürgerch., der Hilfslehrer Dr. Bethge
vom Gymna. zum grauen Kloter daelbt,

zu Gcetemünde der Schula. Kandid. Dr. Gröneveld,
zu Hannover, höh. Bürgerch. 1., der Schula. Kandid.

Nürnberg,
zu Düeldorf der Schula. Kandid. Dr. Schlabach,
zu München-Gladbach die Schula. Kandidaten Achenberg

und Sonnenburg.
Der techniche Lehrer Heech vom Realprogymna. zu IJhehoe it

in gleicher Eigenchaft an die höhere Bürgerch. zu München-
Gladbad berufen worden.

An der Gewerbe- und Handel5-Schule (höh. Bürgerch.) zu
Kajfel, welche inzwichen eingegangen it, haben der Direktor
Dr. Wie&gt;e und der Lehrer Profe. Speyer den Rothen
Adler-Orden vierter Klae, der Lehrer Profei Merkel den
Königl. Kronen-Orden vierter Klae erhalten.

An der Gewerbechule (höh. Bürgerch.) zu Hagen ind die Hilfs-
lehrer Dr. Shemann, Schäperclaus und Henchen als
ordentliche Lehrer angetellt worden.

D. Sdullehrer-Seminare, Lehrerinnen-Seminare,
Präparandenantalten.

Dem Direktor Richter am Lehrerinnen-Semmnar zu Augutjten-
burg ijt der Charakter als Schulrath mit dem Nange eines
Rathes vierter Klae verliehen,

der Seminar-Direktor Scheibner zu E&gt;ernförde ijt in gleicher
Eigenchaft an das Schull. Seminar zu Kyrit vereßt,

zu Seminar-Direitoren ind ernannt worden
der Dwiion5-Pfarrer Moll zu Brandenburg a./H.,
der Stadtchul-Nektor Klöel zu Poen, und
der Krei3-Schulimjpektor Dr. Otto zu Natkel,

und es ijt übertragen worden
dem Direktor Moll das Direktorat des Schull. Semmars zu

Altdöbern,
dem Direktor Klöel ds8gl. des Shull. Seminars zu Exin, und
dem Direktor Dr. Otto d8gl. des Schull. Seminars zu Pil-

&lt;owiß O./Schl.
An dem Lehrerinnen-Seminar zu Berlin ijt der Gymnajiallehrer

Dr. Parielle aus Hamburg als erter Lehrer angetellt,
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am Schull. Seminar zu Fulda der ordentliche Lehrer Dietrich
zum erten Lehrer befördert worden.

In gleicher Eigenchaft ind vereßt worden die ordentlichen Se-
minarlehrer

Hee zu Homberg an das Schull. Seminar zu Marien-
burg i. Wejtprä.,

Kuhne zu Kochmin zu Köpeni&gt;,
Hinze zu Drojen - - - wzuBromberg,
Brücknerzu Roenberg - - - - zu Grin,
Pelz zu Berent - - - - zu Ober-

Glogau,
Stolz zu Exin - - - - wzUuRofenberg

O./S&lt;hl.,
Noa&gt; zu Schlüchtern - - - - zu Uingen,
Heinßb zu Uingen - = - - ZzUSchlüctern,
und
Lauber zu Soet - - - zu Mettmann.

Als ordentliche Lehrerind „angetellt worden am Schullehrer-
Seminar dd 0

O.SOL Ind“Fulda der Kandid. des höheren Schulamtes Raplau
Kramer aus Amöneburg.

Am Scull. Seminar zu Ko &lt;hmin it der Hilfslehrer Stießzum ordentl. Lehrer,“undbei den evangelichen Lehrerinnen-Bildungs- und Erziehung5-
anjtalten zu Droyßig die Hilfslehrerin Jacobiß zur ordentl.
Lehrerin befördert worden.

Unter Beförderung zu ordentlichen Lehrern ind verezt worden
die Seminar-Hilfslehrer

Geitlicher Kleekammzu Heiligentadt an das Schull. Seminax -zu Berent,
Scholz zu Graudenz an das Schull. Seminar zu Tuchel, und
Lüttefen zu Rüthen - - - - zu Büren.

Ingleicher Eigenchaft ind verezt worden die Seminar-HilfslehrerMild e zu Habelchwerdt aun das Schull. Seminar zu Zülz, und
Langer zu Zülz - = - - zu Habel-

jchwerdt.
Als Hilfslehrer jind angetellt worden am Schull. Seminar

zu Graudenz der Schula. Kandid. Wacker aus Tuchel,
zu Löbau der Hilfslehrer Wetzel von der Präparandenant.

zu Rummelsburg,
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(ferner ind als Hilfslehrer angetellt worden am Schull. Semimnar:)
zu Ko&lt;min der Lehrer Lattermann aus Bromberg,
zu Barby der biSher mit der provior. Verwaltung der Hilfs-

lehrerjtelle daelbt beauftragte Lehrer Blae,
zu Heiligentadt der Lehrer Wedig aus Hildesheim,
zu E&gt;ernförde der Lehrer K Schmidt aus Plechen,
zu Rüthen der Lehrer Ax aus Buer, und
zu Boppard der Schula. Kandid. Stratmann aus Bonn.

Der ordentliche Seminarlehrer Kunt zu Rawitch ijt als Vor-
teher und erter Lehrer an die Präparandenanjtalt zu
Dtc&lt;. Krone vereßt, und

an letzterer Antalt der Lehrer Aloys Schulz aus Dtich. Krone
als zweiter Lehrer angetellt worden.

E. Tautummenanjtalten, Waienhäuer.
Dem Direktor Linnarß an der Taubtummen-Anjtalt zu Aachen

it der Rothe Adler-Orden vierter Klae, und
dem Inpektor und erten Lehrer Keßler an der Taubjt. Anjt.

zu Homberg der Königl. Kronen-Orden vierter Klae ver-
liehen worden.

Der Lehrer Neumann I]. it von der Taubjt. Anjt. zu Röel
an diejenige zu Königsberg i. Prß. vereßt,

an der Taubt. Ant. zu Wriezen a./O., Wilhelm-Augujta-Stift,
der ordentl. Lehrer Reichwein zum erten Lehrer befördert,

der Hilfslehrer Barth it von der Taubt. Ant. zu Wriezen a.O.
in gleicher Eigenchaft an diejenige zu Berlinchen,

der Lehrer Roth von der Taubt. Ant. zu Hildesheim an die-
jenige zu Stade, und

der Lehrer Seel von der Taubt. Ant. zu Stade an diejenige
zu Hildes8heim veretßt,

an der Taubt. Ant. zu Hilde8heim der Probelchrer Mörchen
Definitiv angetellt, und

an der Taubt. Ant. zu Trier der frühere Lehrer Lopatta
von der Taubt. Ant. zu Ratibor als Lehrer angetellt worden.

Am Waienhaue zu Züllichau it der Schula. Kandid. Bran-
denburg als ordentl. Lehrer und Adjunkt, und

an der Waien- und Schulantalt zu Bunzlau der Waienhaus-
Lehrer Kauchke als ordentl. Lehrer angetellt worden.

Dem Faktor und Vorteher der Waienhaus - Buchdruckerei zu
Kael, Schmeißer, it der Königl. Kronen-Orden vierter
Klae verliehen worden.
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(ferner ſind als Hilfslehrer angeſtelltworden am Schull. Semimnar:)
zu Koſ<min der Lehrer Lattermann aus Bromberg,
zu Barby der biSher mit der proviſor. Verwaltung der Hilfs-
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Kaſſel, Schmeißer, iſt der Königl. Kronen-Orden vierter
Klaſſe verliehen worden.
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F. Höhere Mädchenj&lt;ulen.
Dem Direktor Brandt an der höheren Mädchenchule zu Saar-

brücken it der Adler der Ritter des Königl. Hausordens von
Hohenzollern verliehen,

dem erten wienchaftl. Lehrer Dr. Lohmann an der höheren
Mädchenchule zu Kiel der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden.

G&amp;G. Oeffentliche Volks&lt;ulen.
Es haben erhalten
1) den Königlichen Kronen-Orden vierter Klajje:

Heinrichs, kathol. Hauptlehrer zu Wermelskirc&lt;en, Kr5 Lennep;

2) den Adler der Inhaber des Königlichen Hausordens
von Hohenzollern;

Hein, kathol. Hauptlehrer zu Marquartowiß, Krs Ratibor, und
von Prabußfki, kathol. Lehrer und Organit zu Gartchin,
Kr53 Berent. = =

En Ausgechieden aus dem Amte.
Getorben:

die ordentlichen Profe)joren Zn E -

Konit. Rath Dr. Semic&lt; in der theolog. ;7Fakult. der
Unwer. Berlin, |

Dr. Riehm in der theolog. Fakult. der Unwer. Halle, und
- Geh. Reg. Rath. Dr. Bertheau in der philojoph. Fakult.

der Unwerj. Göttingen,
der ordentl. Honorar-Profe. Geh. Bergrath Dr. vom Rath

in der philooph. Fakult. der Unwer. Bonn,
der Gymnajßjial-Direktor Bachmann zu Wernigerode,
die Oberlehrer

Bodc&lt; am Joachimsthalc&lt;. Gymna. zu Berlin,
Dr. Hane am Marien-Gymna. zu Pojen, und
Profe. Dr. Gerber am Gymna. zu Glüctadt,

die ordentlichen Lehrer
Feilhauer am kathol. Gymna. zu Glogau, und
Schaub am Gymna. zu PBatchkau,

die ordentlichen Lehrer
Bötticher am Realgymna. zu Frautadt, und
Sandmann am Realgymna. zu Tarnowiß,

der Tettor Dr. Erdmann am Realprogymna. zu Papens-
urg,

der erte Seminarlehrer Eikenköter zu HildesSheim, und
der ordentl. Seminarlehrer Michaeli5 zu Neuzelle.
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In den Ruhetand getreten:
der Regierungs- und Schulrath Giebe zu Liegnißk,
der Unweritätskafjen-Rendant Rechnungsrath Dörffler zu

Marburg, und hat derjelbe den Rothen Adler-Drden
vierter Klafje erhalten,

die Gymnajial-DirektorenDr. Krah zu Interburg, und
Dr. Anton zu Naumburg

und haben dicelben den Rothen Adler-DOrden dritter Klae
mit der Schleife erhalten,
nac&lt;genannte Oberlehrer, welche den Rothen Adler-Ordenvierter Klaje erhalten haben,

Profe. Kötler am Gymna. zu Naumburg,
Profe]. Behlau - - zu Heiligentadt,
Profet. Dr. Scharenberg am Gymnaj. zu Altona,
Dr. Crdimann am Gymnaj. zu Warendorf,
Sonnenburg - - zu Bonn,
Profe. Ok. Schmidt am Gymna. zu Duisburg,
Profej). Dr. Spengler - - a. Dd. Apotelfirche

zu Köln,
der Oberlehrer Dr. Kühner am Gymnaj. zu Belgard,
der ordentl. Lehrer Ahternboj&lt; am Gymnaj. zu Cjen, und

hat derjelbe den Rothen Adler-Orden vierter Klae erhalten,der Geanglehrer Muikdirektor Hauer am Friedrich8s-=-Gymna.
zu Berlin, und hat derelbe den Rothen Adler-Orden
vierter Klae erhalten,

der Geang- und Dementar-Lehver Kantor Krüger am Gymna.zu Wittjto&gt;, fowie der Elementarlehrer Kantor Nelleam Gymnua. u Zeiß, und haben diejelben den Königl.
Kronen-Orden vierter Klae erhalten,

der Se Denehrer Jot am Gymna. und Realgymna. zuagen
Der Oberlehrer Profe. Dr. Honigö5heim am Realgymua). zu

Düjjeldorf, und hat derelbe den Rothen Adler-Ordenvierter Klajje erhalten,
die prdentlichen Lehrer

Vieweger am Petri-NRealgymna. zu Danzig, und
br. Rohrmann am Realgymnaj. zu Harburg,

der Elementarlehrer Hinze am Realgynma. zu Nordhauen,
und hai derjelbe den Königlichen Kronen-Orden vierter
Klae erhalten,der ordert Lehrer, Titular-Oberlehrer Ballas am Progymna.
zu Linz, und hat derelbe den Rothen Adler-Orden vierter
Klae erhalten,
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(ferner ind in den Ruhetand getreten :)
der Oberlehrer Profejor Seibt an der Adlerflycht&lt;ule (Real-

jhule) zu Frankfurt a./Main, und hat derelbe den
Rothen Adler-Orden vierter Klaje erhalten,

der ordentl. Lehrer, Titular-Oberlehrer Weel an der Real-
Ihule zu Echwege,

der Rekior des Realprogymnaj. zu Northeim, Venniger-
holz, und hat derelbe den Rothen Adler- Orden vierter
Klaje erhalten, .

der Elementarlehrer Seibel am Realprogymna. zu Lennep,
der Zeichenlehrer Klingelh öller an der Gewerbechule (höheren

Bürgerchule) zu Dortmund,
der Seminardirektor Szafrans3ki zu Exin, und
der erte Seminarlehrer Weiß zu Oberglogau, und haben

beide ven Rothen Adler-Orden vierter Klae erhalten,
die ordentliche Seminarlehrerin von Bredow zu Droyßig.

Ausgejc&lt;hieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im
Inlande: AH

der Privatdozent Dr. Schwarz in der philooph. Fakult. der
Uniwerj. Breslau, in |

die ordentlichen Gymnaiallehrer
Nehlipp zu Bromberg,
Subregens Göbel zu Glaß, und
RNeligionslehrer Dr. Kunic&lt; zu Kattowiz,

der ordentliche Lehrer Sandkühler und der Elementarlehrer
Zünemann am Realprogymna. zu Papenburg,

Der Qementarlehrer Jarc&lt;ow am Realprogymna. zu Sege-
Crg,

der ordentl. Lehrer Dr. Gerland von der biSherigen Gewerbe-
und Handelsjchule (höh. Bürgerch.) zu Kael.

Ausgec&lt;ieden wegen Antellung außerhalb der Preu-
Bichen Monarchie:

der ordentl. Lehrer Rump an dem Progymna. und dem
NRealprogymna!. zu Neumünter.

Auf eigenen Antrag, bezw. ohne Angabe des Grundes
ausgehieden:

der ordentl. Lehrer Horn am Gymna. zu Höxter,
ver ordentil. Lehrer Bauch am Realprogymna. zu Kulm,
1888. 33
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(ferner jind auf eigenen Antrag, bezw. ohne Angabe des Grundes
ausgechieden:)

die ordentl. Lehrerin Plaßmann am Lehrerinnen-Seminar zu
Münjter,

der Lehrer Heinrichs an der Taubtummen-Antalt zu Trier.

Anderweit ausgechieden:
Der ordentl. Lehrer Sichting am Gymna. zu Dortmund.

L

U,

71)
JInhalts-Verzeichnis des Mai-Juni-Heftes.Staatsausgaben für öffenilichen Unterricht,KuntundWienchaft . .

Geek, betreffend den Erlaß der Witwen-= und Waiengeldbei-
träge der unmittelbaren Staats8beamten. Vom 28. März 1888
Vertheilung von Exemplaren der am 6. Februar 1888 in
dem Reichstage von Seiner Dur&lt;laucht dem Reichskanzler
Fürien von BiSmar&gt; gehaltenen Rede .
Betreffend den Stempel zu Kauf= und Lieferyngs-Verträgen
über vertretbare Sachen .
Abführung des für Soldatenwaien geeßlich zu zahlenden
Waijengeldes als Erzie hungsbeitrag an die Hauptkae des
Militär-Waienhaues zu Berlin .
Zuammentellung der im Reort des Miniteriums der geit-
lichen 2c. Angelegenheiten während des Jahres 1887 durch
Allerhöchte Erlae genehmigten Schenkungen und (eptwil-ligen Zuwendungen, nach Kategorien geordnet .

Große akademiche Kuntaustellung zu Berlin un Jahre 1888
Preisauschreiben der Akademie der Künte zu Berlin be=
züglich der Michael-Beer chen Stiftungen .Zuammentellung der Sachvertändigen= Kommiionen bei
den-Königlichen Mucen in Berlin . .
)Betätigung der Rektorwahl bei der Univerität Greifswald
Bezüge der bei Univeritäts -Bauten bechäftigten König-
lichen Regierungs-Baumeijter und Bauführer . .Statuten der Stiftung der Gräfin Louie Boe, geb. Gräfin
von Neichenbach-Leonit
Ju den Etats der Univeritäts;-Kliniken ind die Ausgaby-
fonds für die Polikliniken getrennt von denjenigen für die
tationären Kliniken zum Anaße zu bringen .
Auscheiden eines Abtheilungsvortehers und Eraßwahl
an der technichen Hochchule zu Berlin
Reglement für die Königliche Kommiion zur Beaufichti-gung a. der mechanich=-technic&lt;en Veruchsantalt, DEr
&lt;emich-te&lt;hnichen VerjuchSantalt, ec. der Brüfungstativn
für Baumaterialien zu Berlin . . . »
Reglement für die Königliche mechanich techniche !Veruchs-
antalt, die Königliche &lt;cmich = tehnim&lt;e Veruchsanjtalt
IN die Königliche Prüfungstation für Baumaterialien zuerlin . . . . . . .
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Wiederholung der Diplom-= Prüfung bei der Königlichen
technichen Hoch&lt;hule zu Berlin . . » .».» ee

Auschreiben wegen Bewerbung um Felix Mendelsohn-
Bartholdy-Staats-Stipendien für Muiker . . .

Wendicher Sprachunterricht am Gymnaium zu Kottbus. .
Verwendung vonfehlerreiem und dauerhaftem Papier zum
Drucke von Programmen der höheren Lehrantalten .
Anrechnung der an einer höheren Privatlehrantalt als
Probejahr zugebrachten Lehrthätigkeit bei Berechnung der
Dientzeit der Lehrer an den höheren Unterrichts8antalten
Benennung eines Gymnaiums . «ooo ee re +
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höheren Lehrantalten und den Seminaren dur&lt; die Gene-
raljuperintendenten owie des katholichen ReligionsSunter=
Lichtes durch die katholichen Bichöfe oder deren Vertreter
Sicherung der zweckmäßigen Verwendung des etatsmäßigen
Baufonds bei den höheren Lehrantalten . » . .

Aufnahme neuer Zöglinge in die Antalten zu Droyßig
Regung von Prüfungsterminen in der Provinz Heen=

aW . o.o... er ro 0 0 0 0 0

Cmpjehlung der von dem Orgelbauer Dine zu Berlin her-
getellten Orgelwerke zur Anchaffung für die Ucebung3zwecke
von Präparandenantalien. ooo on or m

Sechswöchentliche Seminarkure für die Kandidaten des
evangelichen Predigtamtes in der Provinz Wetfalen
Rejortverhältnis der mit Schullehrer-Seminaren verbun=
denen Privat-Präparandenantalten » .».„» .» -

Empfehlung der vom Profeor Dr. Euler heraus8gegebenen
"Werke Friedrich Ludwig Jahn's zur Anchaffung für Lehr=

101)
102)
103)
104)

105)

106)
107)

108)

antaltsbibliotheken . .

Befähigungszeugnie aus dem Kur
Taubtummenlehrern zu Brlin . oo u

Thätigkeit des Vereins für Körperpflege in Volk und Schule
zu Boni . „« »„.»„*»-.».“„“„»»/».» » » +

Termin für die Prüfung als Vorteher an Taubtummen=
antalten « » » »„ ».«.».»- .« «er +

Verzeichnis der Lehrer, welche die Prüfung für das Lehr
amt an Taubtummenantalten im Jahre 1887 betanden
haben . -. „» . » » » » » » » » » » » » -

Befähigungszeugnie aus der Turnlchrer-Prüfung im Jahre
188 . . . .

us zur Ausbildung von

Vorausehungen für das Vorhandenein eines vereinigten
Kirchen= und Schulamtes «eo oe er er +

Dientunfähigen, proviorich angetellten Volkschullehrern
jteht eine Penion nicht zu, es kann ihnen aber bei vorhan-
dener Würdigkeit und Bedürftigkeit eine forilaufende Unter=
tüßung aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 29a des Etats
gewährt werden « „.» oe ero erw +

Die Verheirathung einer penionirten Lehrerin hat nicht die
Kürzung vder Einziehung der ihr in Gemäßheit des Pen=
ionSgejeßes vom 6. Juli 1885 bewilligten Penion zur
Folge, auch nicht in dem Falle, wenn cine Penion in Ge=
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Wiederholung der Diplom-= Prüfung bei der Königlichen
techniſchen Hochſ<hule zu Berlin . . » .».» ee
Ausſchreiben wegen Bewerbung um Felix Mendelsſohn-
Bartholdy-Staats-Stipendien für Muſiker . . .
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Drucke von Programmen der höheren Lehranſtalten .
Anrechnung der an einer höheren Privatlehranſtalt als
Probejahr zugebrachten Lehrthätigkeit bei Berechnung der
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Verzeichnis der Lehrer, welche die Prüfung für das Lehr
amt an Taubſtummenanſtalten im Jahre 1887 beſtanden
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Befähigungszeugniſſe aus der Turnlchrer-Prüfung im Jahre
188 . . . .

us zur Ausbildung von

Vorausſehungen für das Vorhandenſein eines vereinigten
Kirchen= und Schulamtes «eo oe er er +
Dienſtunfähigen, proviſoriſch angeſtellten Volksſchullehrern
jteht eine Penſion nicht zu, es kannihnen aber bei vorhan-
dener Würdigkeit und Bedürftigkeit eine forilaufende Unter=
ſtüßung aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 29a des Etats
gewährt werden « „.» oe ero erw +
Die Verheirathung einer penſionirten Lehrerin hat nicht die
Kürzung vder Einziehung der ihr in Gemäßheit des Pen=
ſionSgejeßes vom 6. Juli 1885 bewilligten Penſion zur
Folge, auch nicht in dem Falle, wenn cine Penſion in Ge=
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169)

110)

111)

112)

113)

. 114)

492

mäßhcit des Ab. 4 8. 1 a. a. O. lebenslänglich bewilligt
worden it .
Fetezung des 'Geldwerthes der Naturalien und des Ex-
trages von Dientländereien bei Bemeung der Penion
eines Volksc&lt;hullehrers; Anwendbarkeit des 8. 45 des Zu-
tändigkeitsgeehes vom 1. Angut 1883Die Zuicherung der Anrec&lt;hnungsfähigkeit der von 'Lehr-
peronen innerhalb der Fürtenthümer Walde&gt; und -Pyr-
mont verbrachten Dientzeit in Gemäßheit des 8. 11 des
Penions8geezes vom 6. Juli 1885 it nicht erforderlich .
Die auf die Staatskae in Gemäßheit des Artikel 11 des
PenionsSgeezes vom 6. Zuli 1885 bis zum Betrage von
6060 Mark übernommenen Penionen olcher Lehrer und
Lehrerinnen, welche vor dem Znfrafttreten diees Geetzes
in den Ruhetand getreten ind, unterliegen gleichfalls den
geeßlichen Betimmungen über die Kürzung und Wieder-
einziehung der Penionen
Fetezung des Werthes der Dientwohnung und der FFeue-
rung bei der Penionirung der Volkschullehrer. Unter die
Naturalien im Sinne des 8. 45 des Zutändigkeit5=-Gectzesvom 1. Augut 1883 ind "reie Wohnung und Feucrung“
nicht zu rechnen .
Verfahren bei Unabkömmlichfeits- Erklärungen der Lehrer
an mehrklaigen Volkschulen 2c. für den Fall einer Mobil-machung des Heeres . . . » 0 +

Verhältnis des Geeßes vom 26. Mai 1887 (Geez-Samml.
S. 175) zu den in dem vormaligen Herzogthume Naau

hinichtlich der Fettellung der Anforderungen für Bolks=
115)

116)

117)

118)

119)
1206)

121)

chulen betehenden älteren geeßli&lt;en Betimmungen .Auschließliche Zutändigkeit dex Schulaufichtsbehörde dar-
über zu befinden und zu verfügen, ob eine Jeither zur Lehrer-
beoldung gewährte Staatsbeihilfe ferner zu gewähren oder
zu kürzen bezw. ganz zurückzuziehen it . .
Berückichtigung der "wirthchaftlichen und finanziellen Lage
der zur Unterhaltung der Volkschulen Verpflichteten bei
neuen Schuleinrichtungen in der Provinz Hannover .
Streitigkeiten zwichen mehreren rüher zu einer Schule ge=
hörig geweenen Gemeinden darüber, ob eine Gemeinde
troß ihres Ausc&lt;eidens aus dem früheren Schulverbande
noch zu Leitungen für die Shulc, aus deren Verband ie
ausgechieden, verpflichtet ei, ind gemäß 8. 46 Abaß 3 des
ZutändigkeitSgece&lt;e8s vom 1. Augut 1883 im Verwals=
tungstreitverfahren zu entcheiden .
Zuläigkeit der Verwendung des Fonds Kap. 121 Tit. 27
Abth. II pos. 1 zu Beihilfen für unvermögende Gemeinden
oder Schulgemeinden behufs Aufbringung des von lctteren
zu leitenden Antheiles der Lehrerpenion .
Die betehende Dotation von Lehrertellen it grundäßlich
nicht herabzueßen ondern zu erhalten . .
Erkenntnis des Reichs8gerichtes, betreffend falche Eintra-
gung in die Schulbeuchsliten eitens des mit ihrer Füh=
rung beauftragten Lchrers. Vom 4. November 1887
Grenze für das dem Lehrer zutehende Züchtigungsrecht
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Die auf die Staatskaſſe in Gemäßheit des Artikel 11 des
PenſionsSgeſezes vom 6. Zuli 1885 bis zum Betrage von
6060 Mark übernommenen Penſionen ſolcher Lehrer und
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in den Ruheſtand getreten ſind, unterliegen gleichfalls den
geſeßlichen Beſtimmungen über die Kürzung und Wieder-
einziehung der Penſionen
Feſtſezung des Werthes der Dienſtwohnung und der FFeue-
rung bei der Penſionirung der Volksſchullehrer. Unter die
Naturalien im Sinne des 8. 45 des Zuſtändigkeit5=-Geſctzes
vom 1. Auguſt 1883 ſind "reie Wohnung und Feucrung“
nicht zu rechnen .
Verfahren bei Unabkömmlichfeits-Erklärungen der Lehrer
an mehrklaſſigen Volksſchulen2c. für den Fall einer Mobil-
machung des Heeres . .  . » 0 +

Verhältnis des Geſeßes vom 26. Mai 1887 (Geſez-Samml.
S. 175) zu den in dem vormaligen Herzogthume Naſſau

hinſichtlich der Feſtſtellung der Anforderungen für Bolks=
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116)
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119)
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ſchulen beſtehenden älteren geſeßli<en Beſtimmungen .
Ausſchließliche Zuſtändigkeit dex Schulaufſichtsbehörde dar-
über zu befinden und zu verfügen, ob eine Jeither zur Lehrer-
beſoldung gewährte Staatsbeihilfe ferner zu gewähren oder
zu kürzen bezw. ganz zurückzuziehen iſt . .
Berückſichtigung der "wirthſchaftlichen und finanziellen Lage
der zur Unterhaltung der Volksſchulen Verpflichteten bei
neuen Schuleinrichtungen in der Provinz Hannover .
Streitigkeiten zwiſchen mehreren ſrüher zu einer Schule ge=
hörig geweſenen Gemeinden darüber, ob eine Gemeinde
troß ihres Ausſc<eidens aus dem früheren Schulverbande
noch zu Leiſtungen für die Shulc, aus deren Verbandſie
ausgeſchieden, verpflichtet ſei, ſind gemäß 8. 46 Abſaß 3 des
ZuſtändigkeitSgeſce<e8s vom 1. Auguſt 1883 im Verwals=
tungsſtreitverfahren zu entſcheiden .
Zuläſſigkeit der Verwendung des Fonds Kap. 121 Tit. 27
Abth. II pos. 1 zu Beihilfen für unvermögende Gemeinden
oder Schulgemeinden behufs Aufbringung des von lctteren
zu leiſtenden Antheiles der Lehrerpenſion .
Die beſtehende Dotation von Lehrerſtellen iſt grundſäßlich
nicht herabzuſeßen ſondern zu erhalten . .
Erkenntnis des Reichs8gerichtes, betreffend falſche Eintra-
gung in die Schulbeſuchsliſten ſeitens des mit ihrer Füh=
rung beauftragten Lchrers. Vom 4. November 1887
Grenze für das dem Lehrer zuſtehende Züchtigungsrecht
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1922)
123)

124)

125)

126)
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Veräntaltungen von Uebungen zum ordnung35mäßigen und
chnellen Verlaen der Klaenräume mehrklaiger Schulen
Die bei Bauten und Reparaturen der ganzen Schulgebäude
einchließlich der Lehrerwohnungen aus Z. 36 Tit. 12 Th. UA. L. R. ich ergebenden Pflichten der Magiträte in den
Städten und der Gutsherrj&lt;haften auf dem Lande erleiden
keinerlei Aenderung dadurch, daß die in einem Filialkir&lt;-
dorfe belegene Schultelle mit der Küterei an der Tochter-
kirche vereinigt wird. Nach Emanation des A. L. R. kann
ich eine den Vorchriften des Z8. 36 Tit. 12 Th. U1 entgegen=
tehende Obervanz nicht bilden . .Durch Erklärungen oder Vorbehalte, welche die Regierung
--- Abtheilung für Kirchen und Schulween -- der von ihr
ausgeprochenen Genehmigung eines Auseinanderehungs-
rezees hinzufügt, können die in dem Rezeje elbt unge=
ordnet gebliebenen Eigenthumsverhältnie der betheiligten
Intitute eine für diee maßgebende Regelung nicht erah-
ren. = Der Umtand, daß in einem betätigten Rezee Be=
timmungen über die kirchliche Baulat enthalten ind, teht
der Bildung einer abweichenden Obervanz nicht entgegen.
Die Baupflicht bei einer Küterchule nach NeumärkichemProvinzialrechte und Allgemeinem Landrechte . .
Bau und Unterhaltung derjenigen Schulhäuer, welche zU-
glei Küterwohnungen ind.. Die Vorchriften des Geezes vom 21. Juli 1846 über

dic fünftige Unterhaltung der in 8. 3 a. a. O. gedachten
Erweiterung8bauten kommen nur da zur Anwendung,
wo das Bedürfnis zur Hertellung dieer Erweiterungs-
bauten ert nac&lt; Erlaß des gedachten Geczes hervor-
getretenit.

2. Die auf Autonomie beruhenden Satzungen des gec&lt;rie-
benen und ungechriebenen Lokalrechtes ind micht als
beondere Rcechtstitel, ondern als Lokalgeeß oder Her-
kommen anzuchen und gelten -- falls das Geeß vom
21. Juli 1846 überhaupt Anwendung findet -=- auch
dann als durch 8. 6 a. a. DO. beeitigt und durch 88. 2
bis 5 ebendort ereßt, wenn fie mit den Bejtimmungen
des A. L. R Th. U Tit. 11 8. 711, 790 jich nicht in
Uebereintimmung befinden.

3. Das Recht des „Flägers zur Einlegung der Berufungim Falle des Z8. 47 Ab. 2 des Zutändigkeitsgeeßes
gegenüber einem Urtheile, welches den angegriffenen
Be&lt;hluß zwar aufhebt, aber zugleich die Klage gegen
den mitverklagten Dritten zurückweit . .

Dex 8. 2 des Geczes vom 21. Juli 1846 gewährt lediglich
den mit eigenen Öffentlichen Schulen verehenen einzelnen
Ortchaften, Gemeinden 2c. in der Parochie Freiheit von denin 8. 2 bezeichneten Beiträgen, nicht aber der Kirchengemeinde
eine Grundlage, der Schulaufichtsbehörde gegenüber ihre
Baulat abzulchnen oder die vermeintliche Baupflicht der
Schulintereenten gegen diee zur Geltung zu bringen.

Steht die Sc&lt;hulbaulat gewier Verbände -- Kirchen-
oder politiche Gemeinden -- in Frage, o unterliegt nur
die Verpflichtung dieer Verbände, nicht die Beitragspflicht
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einſchließlich der Lehrerwohnungen aus Z. 36 Tit. 12 Th. U
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dorfe belegene Schulſtelle mit der Küſterei an der Tochter-
kirche vereinigt wird. Nach Emanation des A. L. R. kann
ſich eine den Vorſchriften des Z8. 36 Tit. 12 Th. U1 entgegen=
ſtehende Obſervanz nicht bilden . .
Durch Erklärungen oder Vorbehalte, welche die Regierung
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ordnet gebliebenen Eigenthumsverhältniſſe der betheiligten
Inſtitute eine für dieſe maßgebende Regelung nicht erſah-
ren. = Der Umſtand, daß in einem beſtätigten Rezeſſe Be=
ſtimmungen über die kirchliche Baulaſt enthalten ſind, ſteht
der Bildung einer abweichenden Obſervanz nicht entgegen.
Die Baupflicht bei einer Küſterſchule nach Neumärkiſchem
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dic fünftige Unterhaltung der in 8. 3 a. a. O. gedachten
Erweiterung8bauten kommen nur da zur Anwendung,
wo das Bedürfnis zur Herſtellung dieſer Erweiterungs-
bauten erſt nac< Erlaß des gedachten Geſczes hervor-
getreteniſt.

2. Die auf Autonomie beruhenden Satzungen des geſc<rie-
benen und ungeſchriebenen Lokalrechtes ſind micht als
beſondere Rcechtstitel, ſondern als Lokalgeſeß oder Her-
kommen anzuſchen und gelten -- falls das Geſeß vom
21. Juli 1846 überhaupt Anwendung findet -=- auch
dann als durch 8. 6 a. a. DO. beſeitigt und durch 88. 2
bis 5 ebendort erſeßt, wenn fie mit den Bejtimmungen
des A. L. RTh. U Tit. 11 8. 711, 790 jich nicht in
Uebereinſtimmung befinden.

3. Das Recht des„Flägers zur Einlegung der Berufung
im Falle des Z8. 47 Abſ. 2 des Zuſtändigkeitsgeſeßes
gegenüber einem Urtheile, welches den angegriffenen
Beſ<hluß zwar aufhebt, aber zugleich die Klage gegen
den mitverklagten Dritten zurückweiſt . .

Dex 8. 2 des Geſczes vom 21. Juli 1846 gewährt lediglich
den mit eigenen Öffentlichen Schulen verſehenen einzelnen
Ortſchaften, Gemeinden 2c. in der Parochie Freiheit von den
in 8. 2 bezeichneten Beiträgen, nicht aber der Kirchengemeinde
eine Grundlage, der Schulaufſichtsbehörde gegenüber ihre
Baulaſt abzulchnen oder die vermeintliche Baupflicht der
Schulintereſſenten gegen dieſe zur Geltung zu bringen.

Steht die Sc<hulbaulaſt gewiſſer Verbände -- Kirchen-
oder politiſche Gemeinden -- in Frage, ſo unterliegt nur
die Verpflichtung dieſer Verbände, nicht die Beitragspflicht
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der einzelnen Verbandsangehörigen der Bechlußfaung
der SSqulauffichtsbehörde.

Zn dem gegen diee Behörde und deren nach Maßgabe
des 8. 47 Abj. 1 des Zutändigkeitsgeezes gefaßten Be=
&lt;hluß anhängig aemachten Streitverfahren kann die Be=
hauptung, es liege die fetgeeßte Leitung öffentlichrechtlich
einem Dritten ob, nur dann Berückichtigung finden, wenn
die Klage gegen dieen Dritten mitgerichtet it . .

Nicht amtlicher Theil.
1) Berichtigung der in der Schrift von W. Preyer „Natur-

forchung und Schule“ enthaltenen tatitichen Angaben
Verleihung von Rangerhöhungen, Orden und Ehrenzeichen .

Peronalchronik

DruF von J. F. Starein Berlin.
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Centralblatt
für

die geammte Nnterrichts-Verwalkung
in Preußen.

Heraus8gegeben in dem Miniterium der geitlichen, Unterricht8- und
Medizinal-Angelegenheiten.

N 7. u. 5. Berlin, den 1. Augut 1888.

IL. Allgemeine Verhältnie.
127) Gejeß, betreffend die Ansführung der am 9. Sep-
tember 1886 zu Bern abge&lt;lojenen Uebereinkunft wegen
Bildung eines internationalen Verbandes zum Schuße
von Werkender Litteratür und Kunt. Vom 4. April 1888.*)

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Deutcher Kaier, König
von Preußen 2c. verordnen im Namen des Reiches, nach erfolgter
Zutimmung des Bundesrathes und des Reichstages, wasfolgt:

Die in Nr. 4 Abaß 3 des Schlußprotokolles zu der Ueber-
einfunft vom 9. September 1886, betreffend die Bildung eines
internationalen Verbandes zum Schuße von Werken der Litteratur
und Kunjt (Reichs-Geezbl. 1887 S. 493), vorbehaltenen Be-
timmungen über die Art und Weie der Anwendung des im
Art. 14 der Uebereimkunft enthaltenen Grundaßes werden durc
eee Verprduung mit Zutimmung des Bundesrathes ge-troffen.

Urfundlich unter Unjerer Höchteigenhändigen Unterchrift
und beigedrucktem Kaierlichen Iniegel.

Gegeben Charlottenburg, den 4. April 1888.
(L. 8.) Friedrich.

Fürt v. Bi8marck.

*) verfündet durch das Reichs =Geeßblatt für 1888 Stü&gt; Nr. 20
Seite 139 laufende Nr. 1794.

Die Uebereinkunft vom 9. September 1886 it abgedru&gt;t im Centralbl.
f. d. Unterr. Verw. pro 1887 Seite 711.
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Centralblatt
für

die geſammte Nnterrichts-Verwalkung
in Preußen.

Heraus8gegeben in dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterricht8- und
Medizinal-Angelegenheiten.

 

N 7. u. 5. Berlin, den 1. Auguſt 1888.
 
 

IL. Allgemeine Verhältniſſe.
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128) Verordnung, betreffend die Kautionen der Beamten
aus dem Bereiche des Miniteriums der geitlichen, Un-

terricht3- und Medizinal-Angelegenheiten. Vom
3. April 1883.*)

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.
verordnen, auf Grund der 88. 3, 7, 8 und 14 des Geeßes, be-
treffend die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 1873
(Gee-Samml. S. 125), was folgt:

Einziger Paragraph.
Den zur Kautionsleitung verpflichteten Beamtenklaen aus

dem Bereiche des Miniterums der geitlichen, Unterrichts- und
Medizinal-Angelegenheiten tritt hinzu:

„der Direktion5 - Sekretär der Ritter- Akademie und des
St. Johanni5-Stiftes zu Liegniß als Vertreter des Ren-
danten der Anjtalt“.

Die Höhe der von dem Inhaber dieer Stelle zu leitenden
Amtsfaution wird auf 1200 Mk. gechrieben! „Cintaujendzwei-
hundert Mark“, fetgeeßt.

Im Uebrigen finden die Vorchriften der Verordmung vom
10. Juli 1874, betreffend die Kautionen der Beamten aus dem
Bereiche des Staatsminiteriums uud des Finanzminijteriums
(Geez-Samml. S. 260), Anwendung.

Urkundlich unter Unerer Höchteigenhändigen Unterchrift
und beigedrucktem Kömglichen Jnuyiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 3. April 1885.
(L. S.) Friedrich.

v. Goßler. v. Scholz.

129) Geeß, betreffend die Verleihung von Korpora-
tionsrehten an Niederlaungen geitlicher Orden und
ordenöSähnlicher Kongregationen der katholichen Kirche.

Vom 22. Mai 1888.**)

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.
verordnen, mit Zutimmung der beiden Häujer des Landtages
Unerer Monarchie, was folgt:

*) verfündet durch die Geeh-Sammlung für die Königlichen Preußi-
chen Staaten pro 1888 Stück Nr. 10 Seite 75 lauf. Nr. 9268.

Cfr. Centralbl. pro 1874 Seite 565 und Seite 569; pro 1885 Seite 135.
x) vyerfündet dur) die Gecz-Sammlung für die Königlichen Preußi=

chen Staaten pro 1888 Stüc Nr. 15 Seite 113 laufende Nr. 9278.
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Einziger Paragraph.
Den nachbenannien Niederlaungen der geitlichen Orden

und ordenSähnlichen Kongregationen der katholichen Kirche,
und zwar:

1) der Niederlaung der Benediktinerinnen zu Fulda,
2) den Niederlaungen der Congregatio Beatae Mariae

Virginis zu Cjen und Paderborn,
3) der Niederlajjung der Englichen Fräulein zu zFulda,
4) den Niederlajungen des ;Franziskaner-Ordens zu Pader-

born, Rietberg, Warendorf und Wiedenbrück,
5) der Niederlaung der Schwetern der chritlichen Liebe zu

Paderborn umd
6) den Niederlafjungen der Urfulimerinnen zu Breslau, Köln,

Dorten, Dudertadt, Erfurt, Frikßlar, Liebenthal und
Sc&lt;hweidmt

werden hierdurch die KorporationsSrechte verliehen.
Urkundlich unter Unerer Höchtteigenhändigen Unterchrift

und beigedrucktem Königlichen JInjiegel.
Gegeben Charlottenburg, den 22. Mai 1883.

L. 8.) Friedrich.
v. Puttkamer. v. Maybach. Frhr. v. Lucius.

v. Friedberg. v. Boetticher. v. Goßler. v. Scholz.
Bronart v. Schellendorff. Gr. v. Biömarc&gt;.

130) Geleß, betreffend vie Erleichterung der Volks-
Ichnllajten. Vom 14. Juni 1888.*)

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Kömg von Preußen 2c.
verordnen, mit Zutimmung beider Häuer des Landtages, für
den ganzen Umfang der Monarchie bis zum Erlaje eines Ge-
jeßes über die Unterhaltung der Volkschnlen, was folgt:

8. 1.
Zur Erleichterung der nach öffentlichem Rechte zur Unter-

haltung der Volksc&lt;hulen Verpflichteten it aus der Staatskaje
ein jährlicher Beitrag zu dem Dienteinkommen der Lehrer und
Lehrermnen au dieen Schnlen zu leiten.Dic Höhe diejes Beitrages wird o berechnet, daß für die
Stelle

1) eines alleinjtehenden, owic eimes erten ordentlichen Lehrers
400 Mk.,

&gt;) verfündet durch die Geeb-Sammylung für die Königlichen Preufßi-
en Staaten pro 1888 Stück Nr. 23 Seite 240 lauf. Nr. 93091.
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2) eines anderen ordentlichen Lehrers 200 Mk, und emer
ordentlichen Lehrerin 150 Mek.,

3) eines Hilfslehrers und einer Hilfslehrerin 100 Mk.
gezahli werden.

Bei der Berechnung kommen nur vollbechäftigte Lehrkräfte
in Betrac&lt;t. Darüber, ob eine Lehrkraft voll bechäftigt it, ent-
cheidet auschließlich die Schulaujichtsbehörde.

S. 2.
Der Staatsbeitrag it an diejenige Kae, aus welcher die

Lehrerbeoldung betritten wird, vierteljährlich im Voraus zu zahlen.
Derelbe dient zur Betreitung folgender von den zur Unter-

haltung der Volkschulen nach öffentlichem Rechte Verpflichteten
zu gewährenden Leitungen:

1) des baaren Theiles des Dienteinkommens der Lehrer ein-
&lt;ließlich der Aufwendungen für nicht voll bechäftigte
Lehrkräfte,

inofern er hierzu micht erforderlich it,
2) des anderweitigen Dienteinfommens einchließlich der Auf-

wendungen für Dientwohnung, Feuerung und Bewirth-
chaftung des Dienilandes, mt Auschluß jedo&lt; der
Baukoten.

Dabei ollen Leijtungen, welche auf Umlagen beruhen, vor
ontigen Leitungen berückichtigt werden.

S. 3.
Das Recht auf den Bezug des Staatsbeitrages ruht, jo lange

und o weit durc&lt; deen Zahlung eine Erleichterung der nach
öffentlichem Rechte zur Schulunterhaltung Verpflichteten bezüglich
der von ihnen für das Dienteinfommen von Lehrern und Lehre-
rinnen an Volkschulen (8. 2) zu tragenden Laten mit Rüchicht
auf vorhandenes Vermögen oder auf Verpflichtungen Dritter aus
beonderen Rechtstiteln nicht würde bewirkt werden.

S. 4.
Die Erhebung eines Schulgeldes bei Volks&lt;hulen findet

fortan nicht tatt. Ansnahmen ind nur getattet:
1) für folc&lt;he Kinder, welche ymerhalb des Bezirkes der von

ihnen beuchten Schule nicht einheimich ind,
2) oweit als das gegenwärtig betehende Schulgeld durch

den Staatsbeitrag (8. 1) nicht gede&gt;t wird, und anderen-
falls eine erhebliche Vermehrung der Kommunal- oder
Sc&lt;hulabgaben eintreten müßte. Das danach einjtweilen
in der Schule überhaupt noch zuläige Schulgeld it in
Landchulen mit Genehmigung des KreiSaus&lt;hujes, in
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Stadtc&lt;hulen mit Genehmigung des BezirksSauschues
fetzutellen. Von fünf zu fünf Jahren ijt zur Weiterer-
hebung eime erneute Genehmigung erforderlich. In den
Provinzen Schleswig-Holteim und Poen ijt bis zu dem
im 8. 155 des Geetzes über die allgemeine LandeSver-
waltung vom 30. Juli 1883 (Geez-Samml. S. 195)bezeichneten Zeitpunkte für diee Genehmigung bei Land-chulen der Landrath, bei Stadtchulen der Regierung3-
Präident zutändig.

S. 5.
Wo either das Schulgeld als ein einer Natur nach teigendes

und fallendes perönliches Dient-Emolument des Lehrers einen
Theil des Dienteinkommens deselben gebildet hat, it dem
Lehrer der durchchnittliche Betrag des Schulgeldes während der
lezten drei Ctiatsjahre vor dem Ctatsjahre, in welchem diees
Geez iin Kraft. tritt, als Theil eines baaren Gehaltes zu gewähren.

S. 6.
Da5 gegenwärtige. Gejez tritt mit dem 1. Oktober 1888

in Kraft.
Mit demjelben Zeitpunkte treten die Vorchriften der 88. 1

bis 3 des Geezes vom 29. Juli 1837, die Theilnahme der
Landeskae an den Koten des Volksunterrichtes betreffend (Samm-
lung der Gejeze und Verordnungen für das FürtenthumHohen-
zollern - Sigmaringen Bd. IV. S. 534), und des 8. 2 der Ber-
ordnung vom 18. ;7Februar 1843, die Erhöhung der Normalge-
halte für die Schullehrer und Provioren betreffend (a. a. O.
Bd. IV. S. 339), außer Kraft. .

Mit der Ausführung diees Geezes werden der Miniter
der geitlichen, Unterrichts- und Medizinal - Angelegenheiten und
der eFinanz-Miniter beauftragt.

Urkundlich unter Unerer - Vö&lt;teigenhändigen Unterchrift
und beigedrucktem Königlichen Infjiegel.Gegeben Friedrichskron, den 14. Juni 1888.

In Vertretung Seiner Majetät des Königs:
(L. S.) Wilhelm, Kronprinz.

Fürt v. BiSmar&gt;. v. Maybac&lt;. Frhr. v. Lucius.
v. Friedberg. v. Boetticher. v. Goßler. v. Scholz.

Bronjart v. Schellendorff. Gr. v. BiSmar&gt;.
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131) Einreichung der Etats der zum Reort der geit-
lichen, Unterrichts- und Medizinal-Verwaltung ge-
hörenden Intitute, Antalten, Stiftungen und Fonds
vi8 zum 1. Februar des vorletzten Jahres der Etats-

periode. -

Berlin, den 3. April 1888.
Die nachgeordneten Behörden meines Reorts veranlae ich,

die Entwürfe. zu den Etats der von Ihnen verwalteten Intitute,
Antalten, Stiftungen und Fonds, welche zum Reort der geit-
lichen, Unterrichts- und Medizinal-Verwaltung gehören und deren
Etats in der Central- Intanz fetzutellen ind, jedeSmal, wenn
eine Neufertigung dieer Etats wegen Ablaufes der Etatsperiode
erforderlich wird, möglicht frühzeitig auftellen zu laen. Die
ucceive Einreichung derelben an mich erwarte ich, ohne daß
beondere Aufforderung von hier ergeht, bis zum 1. Februar
des vorleßten Jahres der Etatsperiode.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
die nachgeordneten Behörden

meines Neorts.
G. II. 220. U. M. 2228.

132) Verrechnung der auf Grund des Geezes vom
28. März 1888 zur Staatskae nachzuentrichtenden

Witwen- und Watiengeldbeiträge.
Berlin, den 3. Mai 1888.

Die nachgeordneten Behörden meines Reorts erhalten bei-
folgend Abchrift der von dem Herrn Finanz-Miniter unter dem
11. April d.IJ. =- I. 4491 -- an die Königlichen Regierungen
erlaenen Verfügung, betreffend die Verrechnung der auf Grund
des Wejekes vom 28. März d. I. (G. S. S. 48) zur Siaats-
kajje nachzuentrichtenden Witwen- und Waiengeldbeiträge zur
KenntmiSnahme mit der Anweiung, gegebenen Falles die des-
falljigen Einnahmen in entprechender Weie bei den ontigen ver-
michten Einnahmen (Kapitel 34 Titel 6) verrechnen zu laen.

Der Mäamijter der geitlichen 2e. Angelegenheiten.
4 Im Auftrage: de la Croix.

n

die nachgeordneten Behörden des
dics8eitigen Reorts.

6G. IId. 766.
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lichen, Unterrichts- und Medizinal-Verwaltung gehören und deren
Etats in der Central- Inſtanz feſtzuſtellen ſind, jedeSmal, wenn
eine Neufertigung dieſer Etats wegen Ablaufes der Etatsperiode
erforderlich wird, möglichſt frühzeitig aufſtellen zu laſſen. Die
ſucceſſive Einreichung derſelben an mich erwarte ich, ohne daß
beſondere Aufforderung von hier ergeht, bis zum 1. Februar
des vorleßten Jahres der Etatsperiode.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
die nachgeordneten Behörden

meines Neſſorts.

G. II. 220. U. M. 2228.

132) Verrechnung der auf Grund des Geſezes vom
28. März 1888 zur Staatskaſſe nachzuentrichtenden

Witwen- und Watiſengeldbeiträge.

Berlin, den 3. Mai 1888.
Die nachgeordneten Behörden meines Reſſorts erhalten bei-

folgend Abſchrift der von dem Herrn Finanz-Miniſter unter dem
11. April d.IJ. =- I. 4491 -- an die Königlichen Regierungen
erlaſſenen Verfügung, betreffend die Verrechnung der auf Grund
des Wejekes vom 28. März d. I. (G. S. S. 48) zur Siaats-
kajje nachzuentrichtenden Witwen- und Waiſengeldbeiträge zur
KenntmiSnahme mit der Anweiſung, gegebenen Falles die des-
falljigen Einnahmenin entſprechender Weiſe bei den ſonſtigen ver-
miſchten Einnahmen (Kapitel 34 Titel 6) verrechnen zu laſſen.

Der Mäamijter der geiſtlichen 2e. Angelegenheiten.
4 Im Auftrage: de la Croix.
n

die nachgeordneten Behörden des
dics8ſeitigen Reſſorts.

6G. IId. 766.
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Berlin, den 11. April 1888.
Die Königliche Regierung wird angewieen, die zur Staats8-

kae nachzuentrichtenden Witwen- und Watiengeldbeiträge der-
jenigen Beamten, Wartegeldempfänger uud Penionäre, welche aufGrund des Geeßes vom 28. v. M. (G. S. S. 48) ihren früheren
Verzicht auf Witwen- und Waiengelv widerrufen, bei den
ontigen Einnahmen (Kapitel 27 Titel 14) unter einer beonderen
Poition verrechnen zu laen, und zwar: die Beiträge der wider-
rufenden aktiven Beamten der Königlichen Regierung m der
Rechnung über Jhren Perjonal- und Bedürfnis - Etat, die Bei-
träge der zur Dispoition getellten Veamten, owie der Warte-
geldempfänger und Penjionäre dagegen in der Hauptrechmung.

Der Finanz-Miniter.
In Vertretung: Meine&gt;e.

An
ämmtliche Königliche Regierungen.

1. 4491.

133) Klartellung des Begriffes der Retausgaben.
Berlin, den 26. Mai 1888.

Das Kömgliche Staatsmmijterium hat unter dem 7. April
d. J. = St. M. Nr. 1678/85 -- zur Klartellung des Begriffesde Retausgaben bechloen,

Daß eine Retausgabe für das Vorjahr dann vorliegt und
-mithindie Uebertragung - des zu ihrer Deckung voraus8-
-ichtlich erforderlichen Betrages in das folgende Rech-
-nungsjahrdamzuläig it,- wenn- die: Ausgabe wirth-
chaftlich dem abgelaufenen Rechnungsjahre angehört, aus
rechtlichen oder hatfächlichen Gründen aber ert nach Ab-
lauf desfelben zur Zahlung gelaugen kann, gleichviel obDer Zeitpunkt der Fälligkeit der betreffenden Ausgabe iin das
abgelaufene oder in das neue Rec&lt;hnungsjahr fällt.

Den nachgeordneten Behörden meines Reorts theile ich
dies zur KenntniSnahme und Nachachtung mit.

Der Mianiter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Ju Vertretitiig: Lucanus.

An
die nageordneten Behörden des

dicseitigen Reorts.
6. III. 938. | ZZ au 
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134) Erhaltung der kir&lt;lichen Denkmäler (inöSbeondere
Kirc&lt;engebäude 2c.)

1.
Berlin, den 9. Mai 18883.

Cw. Cxcellenz lajje ich Abchrift des Erlaes des Evange-
lij&lt;en Ober-Kirc&lt;enrathes vom 14. November v. J.,*) betreffend
die Erhaltung kirchlicher Denkmäler, zur gefälligen KenntniSnahme
mit dem ganz ergebenjten Bemerken hierneben zugehen, wie 25
mir erwüncht ercheint, daß in gleichem Sinne eitens der geit-
lichen Oberen der katholichen Kirche auf die katholichen Kirchen-
vorjtände 2c. eingewirkt werde. |

Cw. Excellenz erjuche ich ganz ergebent, hiernach das Er-
forderliche gefälligt zu veranlaen.

In Vertretung des Herrn Mimiters der
geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Lucanus.
Au

jämmtliche Herren Ober-Präfidenten
der älteren Provinzen.

G. II. 3444. U. IV.

2.
Berlin, den 9. Mai 1888.

Ew. Ercellenz lae ich Abchrift meines Erlaes vom. 16 Fe-
bruar d. I. (G. UL 7134. U. IV.), **) betreffend die Erhaltung
von Denkmälern, zur gefälligen Kenntm5nahme und mit dem
ganz ergebenten Bemerken hierneben zugehen, wie es mir er-
wünjcht ercheint, daß im gleichem Sinne eitens der geitlichen
Oberen der katholichen Kirche auf die katholichen Kirc&lt;envortände
2c. eingewirkt werde.

Ew. Excellenz erjuche ich ganz ergebent, hiernach das Er-
forderliche gefälligjt zu veranlaen.

Ju Vertretung des Herrn Miniters der
geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Lucanus.
An

ämmtliche Herren Ober-Präfidenton
der neueren Provinzen.

G. IH. 5444. VU. IV.

*) Der Erlaß vom 14. November 1887 it abgedruckt im Centralblatte
pro 1888 Seite 151.

**) Die Cirkular-Verfügung vom 16. Februar d. J. it nebt deren
Anlage abgedruckt im Centralblatte pro 1888 Seite 152 und 153.
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135) Erhaltung der Denkmäler der Vorzeit.
(Centralbl. pro 1888 Seite 149 u. folg.)

Berlin, den 18. Mai 1888.
Seit einem Jahrzehnte hat das Streben, von den Denk-

mälern der Vorzeit zum Zwecke wienchaftlicher Erforjhung noch
zu retten, was irgend möglich ijt, weitere Kreie ergriffen; dieNachgrabungen nach Altertbümern haben jich gemehrt, zahlreiche
kleinere Sammlungen von Denkmälern römicher, heidnich - ger-
manicher oder unbetimmbar vorgechichtlicher Zeit find enttanden.
Nicht überall haben wirklich jachvertändige Kräfte diee Aufgra-
bungen geleitet oder leiten können, mc&lt;ht m allen Händen it eine
zwedmäßige Behandlung der chon vorhandenen oder neu auf-
gefundenen Alterthümer geichert. Die nur zertreut veröffent-
lichten, von der Wienchaft aufgetellten Maßnahmen zu einer
rationellen Konervirung jolcher Alterthümer ind nur wenigen
Cingeweihten geläufig. Wenn die Gegenwart hauptjächlich zu
beflagen hat, daß in- der Vergangenheit fo viele Aufgrabungen
in verkehrter und darum nußloer Weie vorgenommen und viele
Fundtücke durch unrichtige Behandlung zu Grunde gegangen
ind, jo erwächt ihr die Pflicht, dem für die Zukunft nachKräften vorzubeugen.

Der von verchiedenen Seiten gegebenen Anregung folgend,
habe ich für die Herausgabe einer kurzen, gemeinfaßlichen Anlei-
tung für das Verfahren bei Aufgrabungen, owie zum Konjer-
viren vor- und frühgechichtlicher Alterthümer Sorge getragen,
welche das bei E.-S. Mittler &amp; Sohnerchienene „Merkbuch,
Alterthümer aufzugraben und aufzubewahren“ enthält. Daselbe
giebt nach kurzem &lt;ronologichen Ueberblike über die vorge-
Ichichtlichen Zeitabchnitte und -einer-Uebericht über die haupt-
jächlichjten Arten der vorgechichtlichen Alterthümer eine Unter-
weijung in Betreff der wichtigten, bei Auffindung und Be) &lt;rei-
bung derelben zu berückichtigenden Umtände, alsdann eine
Anweijung zur Unterjuchung der Fundtätten und eine Anleitung
zur Konjervirung der Fundtücke ammt Anhang mit Rezepten
und Fragebogen.

Das „Merkbuch“ ercheint in einfacher Austattung zum
Ladenpreie von 40 Pfennigen, in bejerer Austattung zum Laden-
preije von 60 Pfennigen für das Exemplar. Der Preis it mit
RNückjicht auf die dadurch ermöglichte und im Interee der Sache
liegende weitete Verbreitung o niedrig gehalten, daß ich hoffen
kann, es werde das Büchlein nicht allein an„allen. Stellen, .
welche dientlich in die Lage kommen, vor- und frühgechichtliche
zeinmdorte aufgraben zu müen (wie bei Wege- und Chauee-,
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Damms-, Cienbahn-, Sanal-, Fejtungs- und Bergwerksbauten,fortlichen Anpflanzungen, Meliorationen u. |. w.) Eingang fiit-
deit, fondern auch in die Hände aller Vereine, Geell&lt;aften und
Privatleute gelangen, welche jich mit Aufgrabungen und Sammeln
vor- und frühgechichtlicher Alterthümer ytematich oder gelegent-
lich befajien.

An Alle, Denen das Schrift&lt;hen in die Hände kommt, richte
iM Das Eruchen, zur möglichten Vorbreitung desfelben mithelfen
zu wollen.

Der Müniter der geitlichen 2c.- Angelegenheiten.
von Gokler

Bekanntmachung.
VU. IV. 2004.

136) Kurzgefaßte Regeln zur Konervirung von Alter-
ihumern.

Die unten augegebenen Konervirungsmaßregeln haben den
Zweck, eine Anleitung zu der erten Behandlung der Alterthümer
bei der Auffmvdung derelben zu geben, damit ie nicht von vorn-
herein o ehr bechädigt werden, daß eine pätere Behandlung
nicht mehr von Erfolg it. Sodann ollen ie Vortänden kleinerLokalammlungen als Leitfaden dienen, um jim darüber zu unter-
richten, wie weit ie ohne Schaden für die ihrer Obhut anver-
trauten Alterthümer diejelben entweder elbt behandeln fönnen
oder befannten Antalten rep. erfahrenen und zuverläigen Pri-
vat-Peronen zu dem Zwecke übergeben ollen.

1. Holz muß vor zu chnellem Trocknen und Zerreißen an
der Luft durch Lagerung in Waer oder Bedecken mit feuchtem
Moor, Raen, Moos gechüßt und zum Transporte mit eüter
dien Schicht von Moos oder Heu umgeben und mit Stroh
dicht uunvickelt werden.

Konjervirung: Tränkung mit einem Gemiche von Petro-
[cum und Antreicherfirnis (Rezept 1) unter möglichterBeibehaltung der das Austroc&gt;nen aufhaltenden Hüllen.
Kleinere Gegentände werden mit der Harzlöung (Rezept1[l.)
getränft oder fönnen auch (aber nicht olc&lt;e von
Eichenholz) in einer tarken Alaunlöung gekoc&lt;t werden.

2. Anoc&lt;ßen, Zähne, Hirchhorn, Elfenbein, Korolle dürfen eben-
alls nur ganz allmählich tro&gt;nen. Sehr mürbe Stücke ind in
der umgebenden Erde zu belaen und ert na&lt;h der Erhärtung
dur&lt; die Tränkung herauszuchälen.

Konervirung: Tränkung mi der Harzlöjung (Rezept I1].).
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3. Leder und Gewebe jind ebenfalls nur allmählich zu tronen.
Konjervirung: Tränfung mit der Harzlöung (Rezept I11.).

Wenn es3 bereits hart und brüchig it, mit der Mohnöl-
Benzimmijc&lt;ung (Rezept II).

4. Bronze it höchjt vorichtig zu behandeln, da ie oft ehr
mürbe und brüchig it. Auf Spuren von anhaftendem Holze,
Haaren und Gewebe it jorgfältig zu achten, ebeno auf das
Vorfommen von Einlagen in Gold, Silber, Knochen, Koralle
Glasfluß (Email), Berntein.

Reinigung durch behutames Abpülen in lauwarmem
Wajjer; wem die Patina feter it und erteres nicht ge-nügt, durch Einlegen in Seifenwajjer oder jehr dünne
Löung von reiner Pottache und nachheriges Abjpülen
in lauwarmem Wajer oder Bürten mit ganz weichen
Bürten oder Haarpineln.

Konervirung: Schön grünc, fete Patina erfordert keine
weitere Behandlung. - Sehr mürbe und loe auffigendePatina wird mit der Harzlöung (Rezept 11) getränkt,
trübe aber fete Patina mit der Mohnöl- Benzinmichung
(Rezept I11.) und dann mit anfangs weicheren, päter mit
härteren Bürten gebürjtet. Stücke mit frytallinicher
Patina (Salzpatina) müen in temperirtem Waer, dem
etwas &lt;emijc&lt; reine Soda (vatrum carbonicum) zugeeßt
it, auSgelangt, in reinem lauwarmen Waer abgebürtet
und abgepült und nach dem Trocknen mit der Harzlöung
getränft werden. Einzelne jpäter ausblühende Stellen
werden mit dünnem Fichleim oder der Schellacklöung
(Nezept V.) betupft.

"5. Gold ijt nur von anhaftenden Verunreinigungen durd)Abpülen mit laanwarmem Waer zu reiniget. u
6. Silber ijt chr vorichtig zu behandeln, da es häufig chr

mürbe und brüchig it.
Reiwmigung wie Bronze.
Konjervirung: Fete, noc&lt; ganz metalliche Stücke ind in

dünner Ammoniaklöung zu wachen, dann in lauwarmem
Wajjer abzupülen und vorichtig zu erwärmen, um das
Ammoniak wieder zu entfernen.

Brichige Stücke jind nach vorichtiger Reinigung (Ab-
jpälen in lanwarmem Waer) mit der Harzlöung (Re-
zept IL.) zu tränken und zu weiterer Behandlung einem
erfahrenen Gold - oder Silberarbeiter (Hofgoldc&lt;mied
PB. Telge, Berlin C., Holzgartentr..8,.4t.-zu--empfehten)
zu übergeben.

7. Blei und Zinn ehen knoc&lt;ßenähnlich, weißlich arau aus

505

3. Leder und Gewebe jind ebenfalls nur allmählich zu tronen.
Konjervirung: Tränfung mit der Harzlöſung (Rezept I11.).
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und jud meit außerordentlich mürbe und zerbrechlich. Sie ind
in warmem Wathßer abzupülen und ganz vorichtig zu tronen.

Konjervirung: Tränkung mit der Harzlöung (Rezept I].).
8. Eien. Abbrödelnde Eijentheile, wenn es auch nur Rotit,

müßen jorgfältig aufbewahrt und mit Fichleim oder Hauenblae
wieder angekittet werden. Volljtändig gut erhaltenes Eien mit
j&lt;warzblauem „CEdelrot“ it abzupülen und mit einem die Luftabhaltenden düniaen Überzuge (erwärmtes weißes Wachs oder
Paraffin in Benzin u. |. w. gelöt [Nezept IV.]) zu verchen.

Gerojtetes Eien muß mit Gaze umhüllt und im lauwarmem
Wajjer, dem etwas &lt;emich reine Soda (natyum carbonicum)
oder ungelöchter Kalk zugeekt it, aus8gelaugt werden, bis das
täglich zu erneuernde Waer keinen braunen Niederchlag mehr
giebt. Die Gegentände werden hierauf getrocknet, 6 bis 8 Tage
in aboluten Alkohol gelegt und bei gelinder Wärme wieder all-
mählich getrocknet. Größere Stücke werden alsdaun in einer
Mijchung von Leinöl oder Firnis und Petroleum zu gleichenTheilen, ambeten auf dem Wajerbade gekocht oder in erwärm-
tem Zutande wiederholt mit dieer Michung getränkt. Kleine
Gegentände dagegen werden mit der Harzlöung (Rezept 11.)
getränkfi.

Zeigen fich Spuren von Einlagen (Tauchirung u. ]. w.), o
jind die Gegentände zunächt nur in reinem Waer auszulaugen
und dann einer bewährten Antalt zur weiteren Behandlung zu-
zujenden. (Das Römich - Germaniche Mujeum zu Mainz it
Darauf eingerichtet, für andere Intitute olche Arbeiten zu über-
nehmen.)

Ganz durchgerotete Stücke jind, wenn ie nicht zu bröcelig
jind, ebenfalls in Gaze zu hüllen, vorichtig einige Tage ert in
Wajhjer, päter m Alkohol auszulaugen und dann allmählich zutronen die etwa abgebrochenen Theile werden darauf mit Hau-
enblae oder Fi&lt;hleim angekittet und die Gegentände chließlich
ebenfalls mit Leinölfirnis und Petroleum oder noch beer mit
einer Löung von gebleichtem Schella&gt; in Alkohol, dem ein ganz
geringes Quantum von RizinuSöl (Rezept V.) zugeeßt ijt, ge-
tränft.

Drohen dergleichen Stücke chon gleich nach der Auffindung
zu zerfallen, jo tränfe man jie ogleich mit obiger Schellacklöung
(Rezept V.), hülle ie in Gaze und bewahre jie an einem warmen
trockenen Orte auf. Die Tränkung it dann mehrfach zu wieder-
holen, auch no&lt; nach längerer Zeit.

9, Thongegentände werden vorichtig getro&gt;net bis der Thon
wieder fet it, dann mit weichen Stielbürten abgebürtet, mit
reinem Waer mittels eines Schwammes abgepült, wieder ge-
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trodnet und abgebürtet; dabei wird aber orgfältig auf Bez
malung geachtet, damit durch das Abbürten nicht die etwa zum
Vorchein kommenden Erdfarben mit abgebürjtet werden.

ZumKitten bedient man ich des Fichleimes, am beten des
amerikanichen oder des kaltflüigen Leimes (Rezept VL). Zum
Ergänzen und Ausfüllen der Fugen der Steinpappe (Rezept VHI.).Konjervirung: Sehr mürbe Stücke werden mit Belmon-

tylöl getränkt oder in Ermangelung deen mit der Harz-
löung (Rezept Il.). Die Glättung wird durch Tränfung
der Oberfläde mit Mohnöl-Benzinlöung (Rezept 11.)
und vorichtiges Bürten nach dem Trocknen wieder her-
vorgerufen, ebenjo die farbigen Verzierungen.

16. Glas. Farbiges Glas wird in lauwarmem Wajßjer vor-
ichtig abgepült.

Konjervirung: Tränkung mit Mohnöl-Benzinlöung (Re-
zept IL), bei „tarker Verwitterung mit der Harzlöung

 (Rezept 11.). -Zum Kitten wird . Fichleim oder HDauen- mu
blafe angewendet. |

Weißes Glas mit iriirender Schicht erfährt, wenn nicht
hon gänzlicher Zerfall droht, jezt gewöhnlich keine Be-
handlung.

141. Berntein wird wie Glas behandelt.
Rezepte. |

| 1 Firnis-Petroleummichung.

Beter Antreicherfirnis, betes gereinigtes Petroleum zu
gleichen Theiken zu michen. .

 AI Harzlöung.
15g Dammarharz werden in
130 g reinten Benzins

gelöt, dieer Löung ein Gemenge von
20 g gebleichten Mohnöls8 nnd

150 3 Terpentinpiritus beter Qualität
hinzugeeßt. Lekzteres Gemenge it als fol&lt;es (nicht die Sub-

- tanzen einzeln) der Löjung hinzuzuezen. Bei längerem Stehen -
wird die Löung dik, ie muß dann zum Gebrauche wieder mit
Benzin, dem etwas Terpentinpiritus zugeeßt it, genügend ver-
dünnt werden.

IL MWMohnöl-Benzinmichung.
20 g gebleichten Mohnöls

„verden mit.
270 g beten gereinigten Benzins

gemicht.
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Weißes Glas mit iriſirender Schicht erfährt, wenn nicht
ſhon gänzlicher Zerfall droht, jezt gewöhnlich keine Be-
handlung.

141. Bernſtein wird wie Glas behandelt.
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Beſter Anſtreicherfirnis, beſtes gereinigtes Petroleum zu

gleichen Theiken zu miſchen. .

AI Harzlöſung.

15gDammarharzwerden in
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gelöſt, dieſer Löſung ein Gemenge von
20 g gebleichten Mohnöls8 nnd

150 3 Terpentinſpiritus beſter Qualität
hinzugeſeßt. Lekzteres Gemenge iſt als fol<es (nicht die Sub-

- ſtanzen einzeln) der Löjung hinzuzuſezen. Bei längerem Stehen -
wird die Löſung dik, ſie muß dann zum Gebrauche wieder mit
Benzin, dem etwas Terpentinſpiritus zugeſeßt iſt, genügend ver-
dünnt werden.

IL MWMohnöl-Benzinmiſchung.

20 g gebleichten Mohnöls
„verdenmit.

270 g beſten gereinigten Benzins

gemiſcht.
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IV. Eienalbeon.
Weißes Wachs wird in Benzin oder Terpentinpiritus gelöt,
Barafin wird in Benzin oder Terpentinjpiritus gelöt,
Virginia-Vaeline, iu

- Belmontylöl. (Zu haben bei Polborn, Berlins., Kohlenufer2.)
Serotine. (Zu haben bei Dr. Jacoben, BerlinN., Sellerjtr. 26.)

V. Scelladlöjung.
Gebleichter Schellad wird in einer reichlichen Menge Alkohol

gelöjt und der recht dinmmnflüfigen Löung eim ganz geringes
Quantum (emige Tropfen) Yizimusöl zugeeßt.
VL K&amp;altflüjjiger Leim für Knochen und Thongegen-

jtände als Nothbehelf für Fichleim zu verwenden.
Ju eime dünnflüige warme Löung Kölner Lein wird etwa

das Doppelte ihres Volumens arabiches Gmmumi eingerührt, bis
die Majje die Konjijtonz des Honigs hat, und dann ein wenig
Ölyzerm zugejeßt.

 220

VIL Siteinpappe.
500 g Kölnicher Leim werden ziemlich dic&gt; eingekocht, hierin

3 Bogen tarkes weißes Fließpapier oder 4 Bogen weißes Seiden-
papier, das vorher in möglicht kleine Stücke zerzupft wird, zer-
rührt, bis das Ganze einen gleichmäßigen Brei bildet. Man kocht
deitfelben dann gut durch, fügt unter tetem Umrühren und Kneten
nnttels eimes dicken Stabes 2*/2 Kilo recht fein geiebte, tro&gt;ene
Schlemmkfreide und nachdem dies Gemich tüchtig durc&lt;gearbeitet
ijt, 80 g Leinöl hinzu, welches ebenfalls dur&lt; tüchtiges Kneten
wieder gleichmäßig vertheilt werden muß. Um das Faulen des
Leimes zu verzögern, ezt man dem Gemiche zulezi nor 50 gvenetianichen Terpentin zu, doch ijt dies nicht gerade durchaus
erforderlic, tüchtiges gleichmäßiges Durchkfneten der Majje it
die Hauptache.

Warnung.
Da Petroleum, Terpentin, Alkohol und namentlich Benzin

jehr leicht entzündlich ind, lezieres chon bei verhälinismäßig
niederen Hißegraden, jo darf mit diejen Stoffen nur in einem
Raume gearbeitet werden, im welchem jich kom hellbrennendes
Feuer befindet. Die Erwärmung der zu behandelnden Gegen-
tände darf, wenn nicht ein bevuderer Raum unt patyjender
Fenernngs= und Trockenanlage vorhanden ijt, uur im abge-
j&lt;lvenen Nöhren von Kachelöfen gechehen. Am beten jindiolche Defen, welche von einem Nebenraume aus geheizt werden.
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137) Aufnahme der für Rechnung von Antalten, Stif-
tungen und Stiftungsfonds des dieseitigen Reoris3
verwalteten Betriebe in die nach 8. 38 des Reichsgeezes
vom 5. Mai 1886, betreffend die Unfall- und Kranken-
vericherung der in land- und fortwirthchaftlichen Be-
trieben bechäftigten Peronen, zur öffentlichen Ausle-
gung gelangenden Verzeichnie der verjicherungspflich-

tigen Gewerbe.
Berlin, den 28. Mai 1888.

Die nachgeordneten Behörden meines Reorts mache ich
darauf aufmerkam, daß gemäß 8. 38 des Reichsgeeges vom
5. Mai 1886, betreffend die Unfall» und Krankenvericherung der
in land- und fortwirthchaftlichen Betrieben bechäftigten Peronen,
die öffentliche Auslegung. der Verzeichnie der verjicherungspflich-
tigen Gewerbe in Kürze erfolgen wird. Es it dafür Sorge zu
tragen, daß die, für Rechnung von -Anjtalten, Stiftungen und
Stiftungsfonds de5 dieseitigen Reorts verwalteten Betriebe in
diee Verzeichme aufgenommen und richtig veranlagt bezw. abge-
c&lt;äßt werden. Ergiebt ich die Nothwendigkeit, gemäß Ab. 3
des eit. 8. 38 die Berufung an das Reichsvericherungsamt ein-
zulegen, jo it hierher Anzeige zu ertatten.

Der Minijter der geitlichen 2e. Angelegenheiten.
Ju Vertretung: Greiff.

An “in

ämmtliche nachgeordnete Behörden
..des dieSeitigen Reorts... . .

U. Ib. 6580. M. 2260. U. 1 U. 11.

11. Wniverjiiäten, "ifademien 2.
133) Bejytätigung der Nektorwahl bei der Univerität

Halle. .

(Centralbl. pro 1887 Seite 473.)

 Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat
durc&lt; Berfügung vom 24. Mai 1888 die Wahl des ordentlichen
Profejjors Dr. Latig in der juritichen Fakultät der Univer-
jität Halle zum Rektor dieer Univerität für das Unweritätsjahr
vom 12. Zuli 1838 bis dahin 1889 betätigt.
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Profejjors Dr. Laſtig in der juriſtiſchen Fakultät der Univer-
jität Halle zum Rektor dieſer Univerſität für das Unwerſitätsjahr
vom 12. Zuli 1838 bis dahin 1889 beſtätigt.
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139) Straiuten des hitorichen Seminars der Univer-
jität zu Berlin.

Berlin, den 29. März 1888.
S. 1. Das hijiorjcge Seminar hat den Zwe, die Mit-

glieder durc&lt; Lehrübungen und durc&lt; Darbietung wienchaftlicher
Hilfsmittel im Gechichtsfache auszubilden.8. 2. Mtitglied ijt jeder Student, der ich beim Leiter des
Intitutes zum Beuche der Lehrübungen meldet und von dieem
aufgenommen wird. Er erhält eine ihn für das laufende Se-
meter legitimirende Karte gegen Zahlung vou 5 Mk. Cin Mit-
glied, wel&lt;es an mehreren Uebungen in einem Semeter Theil
nimmt, zahlt diejen Beitrag nur einmal. Unbemittelten kann die
Zahlung des Beitrages von dem Direktor erlaen werden. Die
Mitgliederbeiträge werden zu den Zwecken des Seminars verwendet.

. 3. Die Mitglieder jind verpflichtet, die Lehrübungen
regelmäßig zu beuchen, nie ohne vorherige Anzeige des Grundes
wegzubleiben und den erforderlichen Fleiß zu zeigen.

8. 4. Das Sceminarlokal ijt für die Mitglieder in den vom
Direktor zu betimmenden Stunden, zu Arbeit8zwecken auch außer
halb der Lehrübungen geöffnet.

S. 5. Bücher, Karten 2c. dürfen nicht aus dem Seminar-
Lokale entfernt, jondern nur nmnerhalb deselben benußt werden.

S. 6. Der Hausmeiter des Gebändes giebt den Zimmer-
i&lt;lütjel gegen Vorzeigung der Wiitgliedsfarte und empfängt ihn
von dem lezten Benußer wieder zurück.

8. 7. Der Bücherwart, aus der Zahl der Mitglieder dur
den Direktor gewählt, untertüßt den leßteren in Bibliotheksan-
gelegenheiten nud jorgt für Aufrechterhaltung der Ordnung im
Zimmer.

S. 8. Der Direktor kann jedes Mitglied wegen Verletzung
der Statuten oder der Zimmer-Ordnung oder aus anderen ge-
wichtigen Gründen auschließen.

S. 9. Die Dotation des Seminars wird in erter Lime zu
Bibliothekszwe&gt;en verwendet.

8. 10. Der Direktor des Seminars kann auc&lt; anderen
Lehrern des Faches auf deren Wunj&lt;; die Benutzung des Se-
minarlofales und deen wienchaftlicher Hilfsmittel getatten und
deren Zuhörer als Mitglieder aufnehmen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An
den Direktor des hitorichen Seminars der

Königlichen Univerität, Herrn Profeor
Dr. Weizäc&gt;cr Hochwohlgeb. hierelbt.

V. 1. 895.
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V. 1. 895.
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140) Statut für vie hitoriche Station in Rom.
S. 1. Zwedder hijtori&lt;en Station it vie wijjenchaft-

liche Erforchung deutcher Gechichte zunächt im vatikanichen
Archiv, odann in den Übrigen römichen und italiemchen Archi-
ven und Bibliotheken.

S. 2. Die hitoric&lt;e Station teht unter der unmittelbaren
Leitung einer durch die Könmgliche Akademie der Wienchaften
gewählten Kommijjion von drei Mitgliedern.

Die Kommijion ernennt eins ihrer Müglieder zum Vor-=
jihenden, welcher in Verhinderungsfällen jeinen Stellvertreter be-
zeichnet, und zeigt dem vorgeordneten Königlichen Mimiter ihre
Kontituirung an.

S. 3. Die Kommijion hat dem vorgeordneten Miniter am
Schlufe jedes Etatsjahres einen Vaupibericht über den Stand
des Unternehmens zu ertatten, und auch jont auf Erfordernjeder Zeit Auskunft über den Fortgang der Arbeit zu geben.
- S8 4. Ebenjo hat die Kommiion alljährlich der Königlichen
Akademie über den Stand des Unternehmens eine umfatjende
Peittheilung zum Bortrage 1in eimer der öffentlichen Sißungen zu
machen.

8. 5. Die Kommi ion chlägt dem Miniter dem Sekretärund die erforderlichen *Affitenten der Station und die denjelben
zu Übertragenden Aufgaben vor, regelt imnerhalb der Grenzen
der ihr überwieenen Mittel die den Müglicbern zu gewährende
Vergütigung, ertheilt ihnen die erforderlicheIntruktion, empfängt
ihre Berichte über den Fortgang der Arbeit, und am Schlue
des Arbeitsjahres einen Hauptboricht. =

86. Jeder zur Siation zu entjeitdende Gelehrte erhälteinen Auftrag der Regel nach auf ein Jahr.
S. 7. Die entandten Gelehrten ind verpflichtet, auf wien-

chaftliche Anfragen dentchen Forjchern Anskunft zu ertheilen,
deren Arbeiten in Rom zu untertüßen, emtretenden Falles
dic Auffindung von Hilfsarbeitern zu vermitteln, oweit dies
Alles ohne Beeinträchtigung ihrer Hauptangabe ge&lt;ehen kann.
Honorar darf für derartige Bemühungen uicht berechnet werden.

S. 8. Mat dein Dentchen archävlogijchen IIntitute wird dieStation in Einvernehmen zu gegeneitiger Untertüßung, namentz-
lich in Bezug auf Bibliotheks-Angelegenheiten zu treten uchen.

S. 9. Die Mäatglieder der Station verpflichten jich, während
der Dauer ihres Auftrages außer der in dieem Auftrage, jowie
oben Nr. -7.. erwähnten. Thätigkeit.-teine--andere- wijenchaftliche
Arbeit in Angriff zu nehmen oder fortzuezen. Sollten fie glauben,
daß zu einer olchen dringende Veranlaung vorlicge, o haben

jevs, 35
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jie darüber an die Kommiion zu berichten und deren Genehmi-

Tu einzuholen.10. CEbenjo verpflichten jie jim, nac&lt; ihrer Rückkehr ausZialie jämmiliche dort gemachte Abchrtiten, Regeten und Kollek-
taneen ohne Unterchied der Kommijion einzuliefern.

S. 11. Die Kommijion hat freie Verfügung über die von
den Mitgliedern der Stativn gelieferten Arbeiten; ic übt das
Autorrecht an denjelben aus, fofern ie es nicht in einzelnen Fällenden Verfaern überläßt; jie wird nach Prüfung der Mamui-
kripte, oweit thunlich, für deren Publikation Sorge tragen, und
nöthigen Falles darüber an die Akademie oder den Miniter berichten.

Berlin, den 9. April 1888.
Der Mimiter der geijtlichen 2c. Angelegenheiten.

von Goßler.
U. 1. 11014.

141) Statut für die Herausgabe der Monumenta
BorusSica.

S. 1. Gegenjtand des Unternehmens ijt die Sammlung und
Herausgabe der auf die innere Verwaltung Preußens bezüglichen
Akten aus der Zeit von 1713 bis 1786 in einer nach ihrer

. Wichtigkeit für die hijtoriche Erkenntnis bemeenen Auswahl theils
in wörtlichem Abdrucke, theils in Regetenform, theils in zuammen-fajenden oder einleitenden Darjtellungen. Je nach dem jachlichen
Be ürfnif e fann für einzelne Materien in die Zeit vor 1713 zu-
rückgegriffen oder die Betrachtung bis 1806 fortgeführt werden.
Was bereits in anderen Sammlungen zugänglich it, wird der
Regel nach nicht wieder zum Abdrucke kommen.

S. 2. Das Werk joll in zwei Hauptabtheilungen zerfallen;
die erte wird die Akten über die Staat5- und Beamten-Organi-
ation, die zweite die Akten der im Folgenden näher bezeichneten
drei Verwaltungsgebiete umfajjen.S. 3. Zunächtt foll die fte Hauptabtheilung, und aus der

zweiten die Verwaltung der InDieen Steuern einchließlich der
Ängriff genommen werden.

Die Münzverwaltung wird ert dann behandelt werden
können, wenn die zur Zeit noch chwebende Frage über die Her-
tellung eines Corpus Nummorum Borussicorum zur Entcheidung
gefommen Ut.

S. 4. Die unmittelbare Leitung des Unternehmens wirdeiner "dur die Königliche Akademie der Wienchaften gewählten
Kommijjion von drei Mitgliedern übertragen.
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Die Kommiion wählt aus ihrer Mitte eineu Vorikenden,
der in Verhinderungsfällen ich eimen Stellvertreter betellt, und
zeigt dem vorgeordneten Königlichen Miniter ihre Kontituirung
an, ertattet dem Münter am Schlujje jedes Ctatsjahres ihrenHauptbericht und hat demelben auch jonjt auf. Erfordern über
den Stand des Unternehmens zu berichten. -

S. 5. Alljährlich macht die Kommiion über den Fortgang
der Arbeiten der Akademie eine zum Vortrage in eineröffentlichen
Sitzung geeignete Mittheilung.

S8. 6. Die Kommiion wählt die Gelehrten aus, welche die
einzelnen Theile der Arbeit zu übernehmen geeignet und gewillt
ind, regelt ihre Remuneration, bejtimmt ihre Aufgaben, ertheiltihnen die erforderliche In)truktion, beaufichtigt den Fortgang der
Arbeit, und empfängt von jedem derelben am Schlnjje jedes
Arbeitsjahres einen Hauptbericht.Die Mitarbeiter werden remunerirt entweder durchfete Tahresbezüge vährend "der "Dauer ihrer Thätigkeit, oder
dur&lt; Autorhonorar nag Einlieferung des druckfertigen Manus-
kriptes für einen volltändigen Band, wobei jedoc&lt; die Bewilligung
von Vorjc&lt;hußzahlungen unbenommen bleibt.

S- 8. Mitarbeiter mit feten JahresSbezügen dürfen währendder Dauer ihrer Bechäftigung ohne Genehmigung der Kommiion
keine anderen wienchaftlichen oder litterarichen Arbeiten unter-
nehmen, ondern tellen ihre geammte Arbeitözeit der Kommiion
zur Verfügung. H

S. 9. Anzarbeitungen, AusSzüge und Abchriften der Mit-
arbeiter werden Eigenthum der Kommiion, oweit dieelbe
nicht in einzelnen Fällen eine Ausnahme von dieer Regel be-
willigt.

Berlut, der 28: März 188
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Goßler.
VU. 1. 10891.

142) FahrpreiSermäßigungen für die Benußzung der
Eienbahn eitens der Studirenden.

Berlin, den 18. April 1888.
Auf den gefälligen Bericht vom 1. März d. J., betreffend

die Gewährung von Fahrpreisermäßigungen für die Benußung
-der Sifenbahn-feitens-der- Studirenden,- laje ich: Ew. Hochwohl=-
geboren hierneben Abchrift eines eitens des Herrn Minitersder öffentlichen Arbeiten unterm 19. März d. I. aun die König-

35*
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lichen Gienbahn- Direktionen gerichteten Erlaes zur gefälligen
Kenntmsnahme zugehen.

An
den Königlichen Univeritäts-Kurator,

Herrn N. zu N.

- Abchrift vortehenden Erlaes ind einer Anlage erhalten
Cw. 2c. zur gefälligen Kennimsnahme.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Greiff.

An
jämmiliche übrigen Herren Univeritäts-Kuratoren

und das Uniweritäts-Kuratorium hierelbt.
VU. I. 6096.

Berlin, den 19. März 1888.
Nach einer Mittheilung des Herrn Miniters der gäeitlichen,

Unterrichts-= und Medizinal-Angelegenheiten jind von Studirenden
einer Preußichen Univerität Fahrpreis-Ermäßigungen für gemein-
ichaftliche Reien größerer Geelljchaften von mindetens 30 Peronen
zur Reie in die Heimath längere Zeit vor dem amtlichen Schlue
des Studienemoters erbeten und benußt worden. Mit Rückficht
hierauf werden die Königlichen EienbahnbehördDet, dem Wunchedes genannten Herrn Miniters entprechend, angewieen, Fahrpreis-
ermäßigungen für größere Geellchaften an Studirende Preußicher
Unwerfitäten bis auf Weiteres mir nac; Benehmen mit den be-
treffenden Univeritäts-Kuratoren, in Berlin mit dem Unweritäts-
Kuratorium, zu bewilligen. Bezüglich der Ermäßigungen für
akademiche Ausflüge zu wienchaftlichen Zwecken unter Leitung
eines Dozenten verbleibt es bei den betehenden Vorchriften.

Der Miniter der öffentlichen Arbeiten.
v. Maybach.

Run
die Königlicgen Eienbahn=Direktionen.

I. b. T. 1382.

143) Den akademichen Behörden ijt von der Ernennung
bezw. Verezung owie von dem Lehraufirage der
Profeoren Kenntnis zu geben, uicht aber von der

Höhe der denelben zugebilligten Beoldung.
Berlin, den 18. April 1858.

Ih finde mich veranlaßt, meme Cirkfnlar- Verfügung vom
8. Juli 1886 -- UU. 1. 2150 --, wonach bei Neuernennungen
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jämmiliche übrigen Herren Univerſitäts-Kuratoren
und das Uniwerſitäts-Kuratorium hierſelbſt.

VU. I. 6096.

Berlin, den 19. März 1888.
Nach einer Mittheilung des Herrn Miniſters der gäeiſtlichen,

Unterrichts-= und Medizinal-Angelegenheiten jind von Studirenden
einer Preußiſchen Univerſität Fahrpreis-Ermäßigungen für gemein-
ichaftliche Reiſen größerer Geſelljchaften von mindeſtens 30 Perſonen
zur Reiſe in die Heimath längere Zeit vor dem amtlichen Schluſſe
des Studienſemoſters erbeten und benußt worden. Mit Rückficht
hierauf werden die Königlichen EiſenbahnbehördDet, dem Wunſche
des genannten Herrn Miniſters entſprechend, angewieſen, Fahrpreis-
ermäßigungen für größere Geſellſchaften an Studirende Preußiſcher
Unwerſfitäten bis auf Weiteres mir nac; Benehmen mit den be-
treffenden Univerſitäts-Kuratoren, in Berlin mit dem Unwerſitäts-
Kuratorium, zu bewilligen. Bezüglich der Ermäßigungen für
akademiſche Ausflüge zu wiſſenſchaftlichen Zwecken unter Leitung
eines Dozenten verbleibt es bei den beſtehenden Vorſchriften.

Der Miniſter der öffentlichen Arbeiten.
v. Maybach.

Run
die Königlicgen Eiſenbahn=Direktionen.

I. b. T. 1382.

143) Den akademiſchen Behörden ijt von der Ernennung
bezw. Verſezung ſowie von dem Lehraufirage der
Profeſſoren Kenntnis zu geben, uicht aber von der

Höhe der denſelben zugebilligten Beſoldung.

Berlin, den 18. April 1858.
Ih finde mich veranlaßt, meme Cirkfnlar- Verfügung vom

8. Juli 1886 -- UU. 1. 2150 --, wonach bei Neuernennungen
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und Verezungen von Profeoren den akademic&lt;en Behörden
nur von der Thatjache der Ernennung bezw. Verjehung elbt
und, ofern in dem einzelnen Falle nicht etwas Abweichendes
angeordnet wird, auch von dem Lehrauftrage, niemals aber von
der Höhe der dem Betreffenden zugebilliaten Bejoldung Kenntnis
zu geben it, hierdur&lt; im Erinnerung zu bringen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gvyßler.

An
die ämmtlichen Königlichen Herren Univerität3-

Kuratoren uud das Königliche Univeritäts-=
Kuratorium zu Marburg, owie die Herren
Kuratoren der Königlichen Akademie zu Münter
und des Königl.LyceumHoianum zuBraunsberg.

ÜU. I. 1544.

144) Nachrichten über Verwaltung und Verwendung
des Kollektenfonds für Studirende der evangelichen -
Theologie auf den Kömglichen Univeritäten zu Berlin
und Greifswald während des EtatsJahres 1. April

1887/88.
. (Centralbl. pro 1887 Seite 611.)

LL Die auf Grund betehender Bejtimmungen in den evan-
gelichen Kirchen der Regierungs5bezirke Danzig, Marienwerder,
Stettin, Köslim, Potsdam und Frankfurt a./O., owie der Stadt
Berlin periodich eingeammelten Kollekten zur Untertüßunghilj5-
bedürftiger Studirender der evangelichen Theologie auf den König-
lichen Univeritäten zu Berlin und Greifswald haben während
des Ctatsjahres 1. April 1386/37 ergeben: 11 048 Mk. 20 Pf.

1. Hiernach jind aufgebracht in den Regierungsbezirken:
Danzig . 305 Mt. 7 Pf.
Marienwerder . . . 25 „ 4,

Stew . oo. . . 13594 „ 2 „

Kö u 936 „ 49 ,
PBotSdam . . . . 3126 „ 66 ,

Frankfurt a./D. . . 2193 „ 13 „
in der Stadt Berlin . 2837 79

zuammen 11 048 MT 20 R
11. Von diejem unter der Verwaltung des Miniters der

geitlichen 20. Angelegenheiten tehenden Kollektenfonds ind über-
wieen:

1) dem Rektor und dem Senate der hieigen Königlichen
Univerität zur Gewährungvon Untertüßungen an Sti- -
dirende der evangelichen Theologie. . 4000 Mk.
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Wovon

9 Studirende Seträge von 50 bis 75 Mk.,104 H 25 1 90 H
1 Studirendereinen Betrag unter 25 Mk.
erhalien haben;

2) dem Rektor und dem Senate der König-
lichen Unwerität in Greifswald zur Ge-
währung von Untertüßungen an Stu-
dirende der evangelichen Theologie . 1000 Mk.

wovon 25 Situdirende je 40 Mk.
erhalten haben;

3) dem hieigen Domkirchen-Kollegium als
Entchädigung für den Ausfall an Miethe
für die zur Aufnahme einer Anzahl Stu-
dirender der evangelichen Theologie ver-
wendete Etage des Pfarrhaujes der Dom-
tirhe . . . 9540 Vef.

4) dem zur Aufnahme von Studirenden der
evangelichen Theologie betimmten Me-
lanc&lt;hthon-Haue hierfelbt . . . . . 1500 MX

während
5) der Retbetrag von . . . 4008 Mk. 20 Pf.

als Centralfonds behandelt it, aus wel-
&lt;hem Siudirenden der evangelichen Theologie

auf der hieigen und der Königlichen Univer-
ität in Greifswald Beihilfen bewilligt ind,
und zwar
18 Studirenden Beträge von 75 bis 100 Mk.,
43 „ „2 „ 75 Mt,

1 " ein "Betrag unter 50 Mk.
im Ganzen 11 048 Mk. 20 Pf.Berlin, ven 31. Mai 1888.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Greiff.

V. IL. 11645.

145) Abänderung einiger Betimmungen des Reglements
über die PreiSaufgaben auf der Univerität Marburg.

(Centralbl. pro 1876 Seite 229.)
Berlin, den 7. Jum 1888.

Auf die gefälligen Berichte vom. 31. Dezember 1887 und vom
5. April 1888 will i&lt;ß hierdurch betimmen, daß die 88. 4 und
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9 des Reglements über die jährliche Stellung von PreiSauf-
gaben und die Vertheilung von Preien auf der Königlichen Uni-
verfität zu Marburg vom 16. März 1876 folgende veränderte
Faung erhalten:

S. 4.
„Jede Fakultät betimmt ihre Aufgabe jelbjt durc) rechtzeitig

vor der jährlichen Aufgabenverkündigung (8. 14) vom Dekanherbeizuführenden Fakultäts-Bechluß. Dabei it vf regelmäßige
Abwechelung unter den Hauptfächern Bedacht zu nehmen. Bei
der philo)ophichen Fakultät it m einem Jahre eine philoophiche
und eine hitoriche und im nächten eine philologiche und eine
mathematic&lt;e oder naturwienjc&lt;aftliche Aufgabe zu wählen;
jedo&lt; oll die Fakultät befugt ein, bei der jedeSmaligen Be
timmung der PreisSaugaben eme Abweichung von dieem Turnus
zuzulaen, wenn die Vertreter emes der beiden in Frage tehen-
den Wiensgebiete für das kommende Jahr auf die Berückichtt-
gung ihres Wijensgebietes verzichten-“-

8. 9.
„Die um die Preiewerbenden Abhandlungenfind pätetensan dem durch Bechluß der Univeritäts-Deyutation in ange-

meener Weie unter Freilaung einer Zwichenzeit von minde-
tens neun Monaten fetzueßenden Termine auf dem Unwertitäts5-
Sekretariate abzugeben und zwar in einem veriegelten Packete mit
der Ueberchrift der entprechenden Fakultät unter Beigabe eines
veriegelten Zettels, welcher innen den Namen des Verfaers
enthalten, außen aber mit einem Sumpruche und darunter mit
der Erklärung bechrieben ein muß, daß der Verfaer zur Zeit
des Ablieferungstermines der Arbeit auf der UniverjitätMarburg
immatrifulirt ijt oder, wenn die Ablieferung früher erfolgt, es
vorausfichtlich ein wird. Die Abhandlung felbt darf nicht mit
dem Namen des Verfaers bezeichnet jein, it aber unter dem
Titel mit dem Sinnpruche zu verehen.“

Das Königliche Unweritäts-Kuratorimnm wolle hiernach ge-
fälligt das Erforderliche veranlaen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Anftrage: von Lucamuns.

Än
das KLnigliche Univeritäi8s-Kuratorium

zu Marburg.
VU. 1. 6303.
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146) Anweiung für die Behandlung der Univeritäts-
Baujfachen.

A.
Beimmungen für die Aniverikfäten in Königsberg, Bresfau,

Halle, Kiel, Göttingen, Warburg und Bonn.
Für die Bauachen der Univeritäten in Königsberg, Bre35-

lau, Halle, Kiel, Göttingen, Marburg und Bonn gelten
folgende Betimmungen:

1. Allgemeines.
S. 1. Bauherr.

Bei dein UniwerjitätSbauten haben die Kuratoren den Baus-
herrn zu vertreten.

ZS. 2. Lotalbaunbeamte.
Die techniche Bearbeitung der Bauachen der vorbezeichneten

Unwerjitäten gehört zu dem Gechäftskreie der Lokalbaubeamten
der allgemeinen Bauverwaltung.

Die Kuratoren dieer Univeritäten ind befugt, den Lokal-
baubeamien der allgemeinen Bauverwaltung, deren Baukreis die
einzelnen Univeritäten zugewieen ind, unmittelbar Aufträge im
Bereiche der Unweritäts-Banverwaltung zugehen zu laen, welche
die Baubceamten in gleicher Weie, wie die Aufträge des Regie-
rungs-Präidenten, dem jie im Uebrigen allem dientlich untertellt
jind, unter Beachtung der im Bereiche der allgemeinen Bauver-
waltung giltigen Betimmungen zu erledigen verpflichtet ind.
Im zFalle der Beurlaubung dieer Beamten it den Kuratoren
hierüber und über die etwa angeordnete Stellvertretung von dem
Neogierungs-Präjidenten Mittheilung zu machen. Der Banbeamte
hai jein Urlaubsgeuch dem Kurator in Abchrift mitzutheilen.

Etwaige Anträge auf Gewährung außerordentlicher Arbeits-
hilfen au die Baubeamten jind von dem Kurator und dem Re-
gierungs = Präidenten gemeinchaftlich an die Miniter der geit-
lichen, Unterrichts- md Medizinal-Angelegenheiten und der öffent-
lichen Arbeiten zu richten.

S. 3. Regierung s- und Bauräthe.
Die Regierungs- und Banräthe tehen den Kuratoren als

Berather in allen tehmjchen Angelegenheiten zur Seite. Die Kura-
toren jind gehalten, vor allen wichtigen Entcheidungen technicher
Art und fofern es ic; um Neu- oder Umbauten, deren Koten
für das Hauptgebäude nach Maßgabe des genehmigten Koten-
anc&lt;hlages den Betrag von 30 000 Mk. überteigen, handelt, vor
allen Entcheidungen tehmjcher Art, das Gutachten des Regie-
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rungs- umd Baurathes emzuholea. Diee Gutachten bilden die
Grundlage für die Entcheidungen der Kuratoren und jind von
lekteren bei Erlaß der bezüglichen Verfügungen den Baubeamien
abchriftlich mitzutheilen. Es teht den Kuratoren jedoch frei, imFalle von Meinungsverchiedenheiten die treitigen Punkte bei dem
Miniter der geijtlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen-
heiien zum Vortrage zu bringen, der die Entcheidung im Einver-tänduiy e mit dem Miniter der öffentlichen Arbeiten trifft.

Das Eruchen des Kurators, betreffend Abgabe von Gut-
achten, Beichtigung von Bautellen, Theilnahme an techmchen
Berathungen, Prüfung von Bauentwürfen und Kotenanchlägen
u. dergl. durch den Regierungs- und Baurath ijt an den Regie-
rungs-Präidenten zu richten, der den Regierungs- umd Bauraih
mit entjprechendem Auftrage verieht. Gs liegt dem Lezteren
aber auch ob, ohne beonderes Erjuchen des Kurators die ge-
ammte Thätigkeit des Baubeamten im Bereiche der Unwerhitäts5-

„verwaltung und den Gang der UniverjitätSbauten genau ebeno,
wie bei den übrigen Staat5bauten zu überwachen und geeigneten
Falles dem Kurator durch Vermittelung des Regierungs-Präi-
denten Mittheilung über feine Wahrnehmungen zu machen und
hierauf bezügliche Anträge zu tellen. Eme materielle Bethöili-
gung des Regierungs-Präidenten an den Unwerjitätsbau-AÄnge-
legenheiten und eme Einwirkung auf dieelben it unbechadet der
ihm zutehenden polizeilichen Befugnie mir injoweii jtatthaft,
al3 es jich dabei um -den Umfang der Gechäfte des Baubeamtenund um dice Dientführung deselben handelt. Berichte hierüber
jimd allein an den Negierungs-Bräßident'rzu ertatten.

S. 4. | |

Für die Vorbereitung, Ausführung- -und Abrechnung der
Univeritätsbauten gelten dieelben Betimmungen, welche. bei.den.
Übrigen Staat5bauten zur Anwendung kommen, ofern nachtehend
nic&lt;t ausdrülich andere Maßnamen vorgechrieben werden.

11. Umniverfitäts-Neubanten.
8. 5. Bauprogramme.

Die Vorbereitung der Unweritäts - Neubauten beginnt mit
der Föjttellung der Bauprogramme. Die von den Intituts-Direktoren, denen die Nenbanten päter untertellt werden ollen,vorläufig aufgetellten Bauprogramme werden vor ihrer Einrei-
&lt;Duig au den Miniter der geitlichen, Unterrichts- und WMedizimal-
Angelegenheiten einer Berathung unterworfen, an der jich unter

- Vorjik des Kurators der betreffende Injtituts-Direktor, der Re-
gierungs= und Baurath und der Kreis-Baubeamtebetheiligen.
Dem Kurator liegt hierbei vornehmlich ob, die Prüfung der Be-
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aber auch ob, ohne beſonderes Erjuchen des Kurators die ge-
ſammte Thätigkeit des Baubeamten im Bereiche der Unwerhſitäts5-

„verwaltung und denGang der UniverjitätSbauten genau ebenſo,
wie bei den übrigen Staat5bauten zu überwachen und geeigneten
Falles dem Kurator durch Vermittelung des Regierungs-Präſi-
denten Mittheilung über feine Wahrnehmungen zu machen und
hierauf bezügliche Anträge zu ſtellen. Eme materielle Bethöili-
gung des Regierungs-Präſidenten an den Unwerjitätsbau-AÄnge-
legenheiten und eme Einwirkung auf dieſelben iſt unbeſchadet der
ihmzuſtehenden polizeilichen Befugniſſe mir injoweii jtatthaft,
al3 es jich dabei um -den Umfang der Geſchäfte des Baubeamten
und um dice Dienſtführung desſelben handelt. Berichte hierüber
jimd allein an den Negierungs-Bräßident'rzu erſtatten.

S. 4. | |
Fürdie Vorbereitung,Ausführung--und Abrechnungder

Univerſitätsbauten gelten dieſelben Beſtimmungen, welche. bei.den.
Übrigen Staat5bauten zur Anwendung kommen, ſofern nachſtehend
nic<t ausdrülich andere Maßnamen vorgeſchrieben werden.

11. Umniverfitäts-Neubanten.

8. 5. Bauprogramme.
Die Vorbereitung der Unwerſitäts-Neubauten beginnt mit

der Föjtſtellung der Bauprogramme. Die von den Inſtituts-
Direktoren, denen die Nenbanten ſpäter unterſtellt werden ſollen,
vorläufig aufgeſtellten Bauprogramme werden vor ihrer Einrei-
<Duig au den Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts- und WMedizimal-
Angelegenheiten einer Berathung unterworfen, an der jich unter

- Vorjik des Kurators der betreffende Injtituts-Direktor, der Re-
gierungs= und Baurath und der Kreis-Baubeamtebetheiligen.
Dem Kurator liegt hierbei vornehmlich ob, die Prüfung der Be-
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dürfmsfrage zu veranlatjen. Ueber die Berachung wird cin von
ämmtlichen Anweenden zu unterzeichnendes Protokoll aufgenom-
men, welches demnächt bei Vorlage des Programmes an den
Miniter der geijtlihen, Unterricht8s= und Medizinal-Angelegen-
heiten beizufügen ijt. Demelben it außerdem beizufügen ein von
dem Baubeamten aufgetelltes und von dem Regierungs- und
Baurathe geprüftes Gutachten über die Brauchbarkeit der in Au8-
icht genommenen Baujtelle für den vorliegenden Zweck, nament-
lich ihre Ausfömmlichfeit, den Baugrund, die Lage des höchien
Waertandes, die Gewinnung guten und ausreichenden Waers,
die Möglichkeit der Entwäerung, etwa auf dem Grundtücke
latende Bechränkungen der Baufreiheit 26. In dem begleitenden
Berichte hat der Kurator etwa zweifelhafie Punkte beonders zu
erläutern und zu begründen.

S. 6. Allgemeine Entwurfs-Stizzen.
Der Auftrag zur Bearbeitung allgemeiner Entwurfs- Stizzen

darf von dem Kuratorert dann ertheilt werden, wenn über das
Bauprogramm Entcheidung ergangen Ut. Abchrift der betreffen-
den Verfügung it dem Regierungs-Präjfidenten mitzutheilen, da-
mit dieer den Regierungs- und Baurath in die Lageetzen fann,
fich chon während der Bearbeitung von den Skizzen Kenntnis
zu verchaffen und geeigneten Falles eine Emwirkung auf die
Getaltung der Gebäude auszuüben. Der Kreisbaubeamte und
der Intituts-Direktor haben ich während der Bearbeitung Der
Skizzen über die Einzelheiten derelben zu vertändigen. Tretenhierbei Meinungsverchiedenheiten hervor, o ind dieelben dem
Kurator zur thunlichten Herbeiführung eines Ausgleiches vorzu-
legen und nöthigen Falles begleitet von einem Gutachten des
Regtierung5- und Baurathes je nac&lt; Umjtänden vor oder na
Abchluß der Arbeit zur Entcheidung durch den Miniter der geit-lichen, Unterric&lt;ts= und Medizimal-Angelegenheiten zu bringen.

Den Stizzen it ein Erläuterungsbericht mit einer überchläg-
lichen Kotenermittelung unter Zugrundelegung des Rauminhaltes
des Gebäudes beizufügen. Stizzen und Erläuterungsbericht indmit Einvertändmserflärung des Intituts-Direktors zu verchen.
Sie werden demnächt durch den Kurator an den Regierungs-
Präidenten zur Vorprüfung durch den Regierungs- und Baurath
eingeandt und, nachdem diee erfolgt it, dem Kurator behufs
Lorlage an den Retortminiter zurückgegeben.

8. 7. Ausführliche Entwürfe und Kojtenanc&lt;hläge.
Die Auftellung ausführlicher Entwürfe und Kotenanchläge

darf dem Kreisbaubcamten von dem Kurator ert aufgegeben
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dürfmsfrage zu veranlatjſen. Ueber die Berachung wird cin von
ſämmtlichen Anweſenden zu unterzeichnendes Protokoll aufgenom-
men, welches demnächſt bei Vorlage des Programmes an den
Miniſter der geijtlihen, Unterricht8s= und Medizinal-Angelegen-
heiten beizufügen ijt. Demſelben iſt außerdem beizufügen ein von
dem Baubeamten aufgeſtelltes und von dem Regierungs- und
Baurathe geprüftes Gutachten über die Brauchbarkeit der in Au8-
ſicht genommenen Baujtelle für den vorliegenden Zweck, nament-
lich ihre Ausfömmlichfeit, den Baugrund, die Lage des höchſien
Waſſerſtandes, die Gewinnung guten und ausreichenden Waſſers,
die Möglichkeit der Entwäſſerung, etwa auf dem Grundſtücke
laſtende Beſchränkungen der Baufreiheit 26. In dem begleitenden
Berichte hat der Kurator etwa zweifelhafie Punkte beſonders zu
erläutern und zu begründen.

S. 6. Allgemeine Entwurfs-Stizzen.

Der Auftrag zur Bearbeitung allgemeiner Entwurfs-Stizzen
darf von dem Kuratorerſt dann ertheilt werden, wenn über das
Bauprogramm Entſcheidung ergangen Ut. Abſchrift der betreffen-
den Verfügung iſt dem Regierungs-Präjfidenten mitzutheilen, da-
mit dieſer den Regierungs- und Baurath in die Lageſetzen fann,
fich ſchon während der Bearbeitung von den Skizzen Kenntnis
zu verſchaffen und geeigneten Falles eine Emwirkung auf die
Geſtaltung der Gebäude auszuüben. Der Kreisbaubeamte und
der Inſtituts-Direktor haben ſich während der Bearbeitung Der
Skizzen über die Einzelheiten derſelben zu verſtändigen. Treten
hierbei Meinungsverſchiedenheiten hervor, ſo ſind dieſelben dem
Kurator zur thunlichſten Herbeiführung eines Ausgleiches vorzu-
legen und nöthigen Falles begleitet von einem Gutachten des
Regtierung5- und Baurathes je nac< Umjtänden vor oder na
Abſchluß der Arbeit zur Entſcheidung durch den Miniſter der geiſt-
lichen, Unterric<ts= und Medizimal-Angelegenheiten zu bringen.

Den Stizzen iſt ein Erläuterungsbericht mit einer überſchläg-
lichen Koſtenermittelung unter Zugrundelegung des Rauminhaltes
des Gebäudes beizufügen. Stizzen und Erläuterungsbericht ſind
mit Einverſtändmserflärung des Inſtituts-Direktors zu verſchen.
Sie werden demnächſt durch den Kurator an den Regierungs-
Präſidenten zur Vorprüfung durch den Regierungs- und Baurath
eingeſandt und, nachdem dieſe erfolgt iſt, dem Kurator behufs
Lorlage an den Retſſortminiſter zurückgegeben.

8. 7. Ausführliche Entwürfe und Kojtenanſc<hläge.

Die Aufſtellung ausführlicher Entwürfe und Koſtenanſchläge
darf dem Kreisbaubcamten von dem Kurator erſt aufgegeben
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werden, nachdem über den Bauplatz entchieden und die vorge=
legten Skizzen genehmigt oder fol&lt;e im Miniterium entworfen
ind. Abchrift der betreffenden Verfügung Ut dem Regierungs-
Präidenten behufs Mittheilung an den Regierungs- und Bau-
rath zuzutellen. Die juperrevidirten Skizzen umd päter die
fertigen Entwürfe ind den betreffenden Intitut3-Direktoren zur
eingehenden Prüfung und Aeußerung vorzulegen, da nach erfolgter
Fetezung jener AuSarbeitungen durch die SuperrevijionSbehörde
Abweichungen von denjelben und nac&lt;4 begonnener Ausführung
des Entwurfes nachträgliche Hertellungen und Bechaffungen nur
ganz ausnahmsweie tattinden dürfen. Bei eintretenden Zwei-
feln und Bedenken ijt die Angelegenheit erforderlichenfalls auf
dem: Wege kommiaricher Berathungen zum Abchluje zu
bringen.

Die fertigen Ausarbeitungen ind durc; den Kurator an den
Regtierungs8-Präjidenten mit dem Erjuchen um „eranlattung derVErüfung durch den Negierung5- und Baurath einzujenden. Nach-
dem diee Prüfung und die rechneriche Fettellung der 5Koten- |
anchläge bei der Regierung in gleicher Weie, wie diejenige der
übrigen Staatsbauten erfolgt it, wird der ausführliche Entwurf
an den Kurator behufs Vorlage bei dem Minijter der geitlichen,
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zurückgegeben.

S. 8. Ausführung der Neubauten.
Nachdem der Kurator durch den Miniter der geitlichen,

Unterrichts- und Medizmal-Angelegenheiten zur Ausführung des
Baues ermächtigt worden it, übermittelt derelbe zunäch!t das
genehmigte Projekt nebt Kotenanchlag u. f. w. dem Regierungs-
und Baurathe mit dem Eruchen, . die für die Ausführung uoc&lt;
nöthigen technijchen Weijungen zu ertheilen, insbejondere fetzu-
jeßen, in wie weit ihm noc Detatl-Zeichmungen, Berechmungen
u. |]. w. zur Krüfung vorzulegen jein werden. Unter Berückfich-
tügung der von dem Regierungs- und Baurathe gemachten An-
gaben beauftragt der Kurator daun den Kreisbaubcamten mit
der Ausführung des Baues und tellt gleichzeitig eine Abchrift
der betreffenden Verfügung dem Regierungs-Präidenten zu. Die
von dem Kretisbaubeamten vorbehaltlich der Genehmigung des
Kurators abgechlojenen Bau-Unternehmungs-Verträge müen,
ehe jie dem Kurator zur Vollziehung vorgelegt werden, von dem
Regierungs= und Baurathe in technicher Beziehung geprüft und
der Genehmigungsvermerk von demelben gegengezeichnet werden.

Alle Zahlungsanweiungen erfolgen durch den Kurator auf
 die Unweritäts-Kae und zwar bei Beträgen bis zu 1000 Mk.

und Abchlagszahlungen auf vertragliche Leitungen bis zu dem
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werden, nachdem über den Bauplatz entſchieden und die vorge=
legten Skizzen genehmigt oder fol<e im Miniſterium entworfen
ſind. Abſchrift der betreffenden Verfügung Ut dem Regierungs-
Präſidenten behufs Mittheilung an den Regierungs- und Bau-
rath zuzuſtellen. Die juperrevidirten Skizzen umd ſpäter die
fertigen Entwürfe ſind den betreffenden Inſtitut3-Direktoren zur
eingehenden Prüfung und Aeußerung vorzulegen, da nach erfolgter
Feſtſezung jener AuSarbeitungen durch die SuperrevijionSbehörde
Abweichungen von denjelben und nac<4 begonnener Ausführung
des Entwurfes nachträgliche Herſtellungen und Beſchaffungen nur
ganz ausnahmsweiſe ſtattſinden dürfen. Bei eintretenden Zwei-
feln und Bedenken ijt die Angelegenheit erforderlichenfalls auf
dem: Wege kommiſſariſcher Berathungen zum Abſchluſje zu
bringen.

Die fertigen Ausarbeitungen ſind durc; den Kurator an den
Regtierungs8-Präjidenten mit dem Erjuchen um „eranlattung der

 VErüfung durch den Negierung5- und Baurath einzujenden. Nach-
dem dieſe Prüfung und die rechneriſche Feſtſtellung der 5Koſten- |
anſchläge bei der Regierung in gleicher Weiſe, wie diejenige der
übrigen Staatsbauten erfolgt iſt, wird der ausführliche Entwurf
an den Kurator behufs Vorlage bei dem Minijter der geiſtlichen,
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zurückgegeben.

S. 8. Ausführung der Neubauten.

Nachdem der Kurator durch den Miniſter der geiſtlichen,
Unterrichts- und Medizmal-Angelegenheiten zur Ausführung des
Baues ermächtigt worden iſt, übermittelt derſelbe zunäch!t das
genehmigte Projekt nebſt Koſtenanſchlag u. f. w. dem Regierungs-
und Baurathe mit dem Erſuchen, . die für die Ausführung uoc<
nöthigen technijchen Weijungen zu ertheilen, insbejondere feſtzu-
jeßen, in wie weit ihm noc Detatl-Zeichmungen, Berechmungen
u. |]. w. zur Krüfung vorzulegen jein werden. Unter Berückfich-
tügung der von dem Regierungs- und Baurathe gemachten An-
gaben beauftragt der Kurator daun den Kreisbaubcamten mit
der Ausführung des Baues und ſtellt gleichzeitig eine Abſchrift
der betreffenden Verfügung dem Regierungs-Präſidenten zu. Die
von dem Kretisbaubeamten vorbehaltlich der Genehmigung des
Kurators abgeſchloſjenen Bau-Unternehmungs-Verträge müſſen,
ehe jie dem Kurator zur Vollziehung vorgelegt werden, von dem
Regierungs= und Baurathe in techniſcher Beziehung geprüft und
der Genehmigungsvermerk von demſelben gegengezeichnet werden.

Alle Zahlungsanweiſungen erfolgen durch den Kurator auf
die Unwerſitäts-Kaſſe und zwar beiBeträgen bis zu 1000 Mk.
und Abſchlagszahlungen auf vertragliche Leiſtungen bis zu dem
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zuläigen Höchtbeirage auf einfache Richtigkeitsbecheinigung durcdein KreiShaubeamten. Rechnungen über höhere Beträge und
Schlußrechnungen auf vertragliche Leijtungen müjjen vor der Zah-
lungsanweijung durc) den Regierungs- und Baurath geprüft
und fetgetellt werden.

Zugleich mit den auf die AnweiunJ3 von Ab]chlagszahlun-
gen bezüglichen Berichten hat der KreiSbaubeamte eine die Höheder Abchlagszahlung rechtfertigende Berechnung dem Kurator
einzureichen, welche ohne Verzug dem Regierungs- und Baurathe
zur Kenntmisnahme und Prüfung vorzulegen it.

Während der Ausführung des Baues hat der Baubeamtie
ich bejonders hinjichtlich derjenigen Eimzelheiten, welche auf die
Zwekbejtimmung der verchiedenen Räumlichkeiten von Cinfluß
jein könnten, mit dem Injtituts-Direktor in Verbindung zu eßen
und, oweit es zwecmäßig und nac&lt; dent Anchlage zuläig ijt,
den Wünchen desfelben Rechnung zu tragen.

Ebenjo hat der Regierungs- und Baurath, wenn er den
fraglichen Bau zu beichtigen gedenkt, den Kurator davon in
Kenntnis zu fezen. Sofern es fich um die Erörterung wichtiger
Fragen handelt, hat die „Benachrichtigung jo zeitig zu erfolgen,
daß der Kurator in der Lage it, jich jelbjt an der Beictigungzu betheiligen, owie den Intituts-Direktor zuzuziehen. Gechiehi
lezteres, jo jind die daranf bezüglichen Erörterungen in einem
gemeinchaftlichen Protokolle zuammenzufaen, welches mit einem
Ueberchlage der etwaigen Mehrkoten, jowie einer Nachweiung
der zur Deckung derelben verfügbaren Erparmijje bei dem Bau-
fonds dem Miniter der geitlichen, Unterrichts- und Medizimal-
Angelegenheiten zur Genehmigung einzureichen ijt, der darauf im
Einvertändnije mit dem Miniter der öffentlichen Arbeiten Be-
timmung trifft.

Boi allen Neubauten, deren Kojten mehr als 100 000 Mi.
betragen, ind beondere Bau-Kommiionen zu berufen, welche in
der Regel aus dem Kurator, dem Negierungs- und Baurathe,
dem Jutitut8-Direktor und dem Kreisbanbeamten betehen.

Diee Kommiionen ollen jährlich mindetens einmal zu-
ammentreten, um über den Gang des Baues im Allgemeinen
und wichtige Einzelheiten, die auf die Getaltung des Baues von
Einfluß ind, namentlich joweit es ji) dabei um etwaige Anträge
auf Abweichung vom fuperrevidirten Entwurfe handelt, zu berathen.
Den über diee Berathungen aufzunehmenden Protokollen ind,
oweit erforderlich, Veranchlagungen der etwa empfohlenen Aen-
derungen und Vorchläge über Deckung etwaiger Mehrkoten vomBaubeamten beizufügen md vom Regierung8- und Baurathe
vorzuprüfen. Die Protokolle nebt Anlagen ind odann von dem
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zuläſſigen Höchſtbeirage auf einfache Richtigkeitsbeſcheinigung durc
dein KreiShaubeamten. Rechnungen über höhere Beträge und
Schlußrechnungen auf vertragliche Leijtungen müjjen vor der Zah-
lungsanweijung durc) den Regierungs- und Baurath geprüft
und feſtgeſtellt werden.

Zugleich mit den auf die AnweiſunJ3 von Ab]chlagszahlun-
gen bezüglichen Berichten hat der KreiSbaubeamte eine die Höhe
der Abſchlagszahlung rechtfertigende Berechnung dem Kurator
einzureichen, welche ohne Verzug dem Regierungs- und Baurathe
zur Kenntmisnahme und Prüfung vorzulegen it.

Während der Ausführung des Baues hat der Baubeamtie
ſich bejonders hinjichtlich derjenigen Eimzelheiten, welche auf die
Zwekbeſjtimmung der verſchiedenen Räumlichkeiten von Cinfluß
jein könnten, mit dem Injtituts-Direktor in Verbindung zu ſeßen
und, ſoweit es zwecmäßig und nac< dent Anſchlage zuläſſig ijt,
den Wünſchen desfelben Rechnung zu tragen.

Ebenjo hat der Regierungs- und Baurath, wenn er den
fraglichen Bau zu beſichtigen gedenkt, den Kurator davon in
Kenntnis zu fezen. Sofern es fich um die Erörterung wichtiger
Fragen handelt, hat die „Benachrichtigung jo zeitig zu erfolgen,
daß der Kurator in der Lage iſt, jich jelbjt an der Beſictigung
zu betheiligen, ſowie den Intituts-Direktor zuzuziehen. Geſchiehi
lezteres, jo jind die daranf bezüglichen Erörterungen in einem
gemeinſchaftlichen Protokolle zuſammenzufaſſen, welches mit einem
Ueberſchlage der etwaigen Mehrkoſten, jowie einer Nachweiſung
der zur Deckung derſelben verfügbaren Erſparmijje bei dem Bau-
fonds dem Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts- und Medizimal-
Angelegenheiten zur Genehmigung einzureichen ijt, der darauf im
Einverſtändnijſſe mit dem Miniſter der öffentlichen Arbeiten Be-
ſtimmung trifft.

Boi allen Neubauten, deren Kojten mehr als 100 000 Mi.
betragen, ſind beſondere Bau-Kommiſſionen zu berufen, welche in
der Regel aus dem Kurator, dem Negierungs- und Baurathe,
dem Juſtitut8-Direktor und dem Kreisbanbeamten beſtehen.

Dieſe Kommiſſionen ſollen jährlich mindeſtens einmal zu-
ſammentreten, um über den Gang des Baues im Allgemeinen
und wichtige Einzelheiten, die auf die Geſtaltung des Baues von
Einfluß ſind, namentlich joweit es ji) dabei um etwaige Anträge
auf Abweichung vom fuperrevidirten Entwurfe handelt, zu berathen.
Den über dieſe Berathungen aufzunehmenden Protokollen ſind,
ſoweit erforderlich, Veranſchlagungen der etwa empfohlenen Aen-
derungen und Vorſchläge über Deckung etwaiger Mehrkoſten vom
Baubeamten beizufügen md vom Regierung8- und Baurathe
vorzuprüfen. Die Protokolle nebſt Anlagen ſind ſodann von dem
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Kurator an den Münter der geitlichen, Unterri&lt;t8= und Medi-
zinal-Angelegenheiten zur Entcheidung nag Benehmen mit dem
Miter der öffentlichen Arbeiten einzureichen.

Bei Kotenummen über 500 000 Mk. bezw. bei Banatts-
führungen, welche in technicher oder künjtlericher Beziehung als
bejonders wichtig anzuehen ind, bleibt die Ernennung von Kom-
mijjaren der Mimiter der geitlichen, Unterrichts= und Medizutal-
Angelegenheiten und der öffentlichen Arbeiten zur regelmäßigen
Betheiligung an den Arbeiten der Baukommiionen vorbehalten.

S. 9. Uebergabe der fertigen Bauten.
Ia Vollendung des Baues erfolgt auf Anweijung des Ku-

rator3s die Uebergabe in Gegenwart desfelben und des Regie-
rungs- und Baurathes durch den KreiSbaubeamten unter Zuzie-
hung des mit der jpeziellen Leitung des Baites betrauten König-
lichen Regierungs8-Baumeiters bezw. Bauführers an den Rettor

- bezw. Intitut8-Direktor.
Nach eingehender Beichtigung Des ganzen Baues it ein Je:

meinchaftliches Protokoll über deren Ergebnis und die Ueber-
gabe aufzunehmen, in welchem eitens des Unternehmers etwaige
Aenderungen und Ergänzungen zur Sprache zu bringen jind,
welche er für nothwendig hält, um das Bauwerk für eme Be-
itimmung volltändig brauchbar zu machen. Das Protokoll it
dem Manijter der geitlichen, Unterrichts- und Medizimal-Ange-
legenheiten zur KenntniSnahme und zum Beinden über die darin
etwa enthaltenen Vorchläge auf Ausführung von Aenderungen 2c.
mit einem Ueber&lt;lage der etwaigen Koten owie einer Nachwei-
jung der zur Deckung derelben erfügbaren Erparmjje bei dem
Baufonds einzureichen. |

- Etwaige Anträge auf Aenderungen, Hertellungen und“Be-
jchaffungen, deren N[othwendigkeit jich erjt nac Uebergabe desBaues ergeben follte, find, ofern beabichtigt wird, den Koten-
bedarf aus dem Baufonds zu betreiten dem Miniter Der geit
lichen, Unterricht8s- und Medizinal- Angelegenheiten längtens6. Monate .nac&lt; Uebergabe des Baues zur Genehmigung zu unter-.
breiten. Sind in dem betreffenden Gebäude Räume vorhanden,
oder enthält dasfelbe Einrichtungen wie Sammelheizungen u. dergl.,über deren Brauchbarkeit nach 6 Monaten noch kein abchließendes
Urtheil gewonnen worden it, jo bleibt dem Kurator auch päter
nod) vorbehalten, "nträge auf Ausführung etwaiger Ergänzungs-
arbeiten zu tellen. zach Ablauf von 15 Monaten nac&lt; Ueber--gabe..des...Baucs. werden. Anträge auf. Aenderungen oder Ergän=.
zungen zu Laten des urprünglich bewilligten Baufonds überhaupt
nicht mehr zugelaen werden.
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Kurator an den Münſter der geiſtlichen, Unterri<t8= und Medi-
zinal-Angelegenheiten zur Entſcheidung nag Benehmen mit dem
Miſter der öffentlichen Arbeiten einzureichen.

Bei Koſtenſummen über 500 000 Mk. bezw. bei Banatts-
führungen, welche in techniſcher oder künjtleriſcher Beziehung als
bejonders wichtig anzuſehen ſind, bleibt die Ernennung von Kom-
mijjaren der Mimiter der geiſtlichen, Unterrichts= und Medizutal-
Angelegenheiten und der öffentlichen Arbeiten zur regelmäßigen
Betheiligung an den Arbeiten der Baukommiſſionen vorbehalten.

S. 9. Uebergabe der fertigen Bauten.

Ia Vollendung des Baues erfolgt auf Anweijung des Ku-
rator3s die Uebergabe in Gegenwart desfſelben und des Regie-
rungs- und Baurathes durch den KreiSbaubeamten unter Zuzie-
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Auf alle diee Anträge einchließlich derjenigen, welche etwa
in dem Uebergabe-Protokolle getellt werden, ent cheidet der Mi-nijter der geitlichen, Unterricht8- und Medizinal-Angelegenheiten
un Eimvernehmen mt dem Miniter der öffentlichen Arbeiten.

Der KreiSbaubeamte ijt verpflichtet, während der Ausfüh-
rung von UnwerfitätSbauten Rapporte über den Stand und Fort-
gag des Baues bezw. deen inanzielle Lage und am Schluje
derjelben die tatitichen Nachweiungen über dieelben, wie bei
allen anderen Staatsbauten aufzutellen und durch Vermittelung
de3 Kurators an den Regierungs-Präfidenten bezw. den Miniter
der öffentlichen Arbeiten einzureichen, owie in gleicher Weie die
durch den Grfular-Erlaß vom 7. Jamtar 1882 --- Ul. 365 --
und 21. Jum 1882 -- UU. 10345 -- vorgechriebene Anzeige
über die Vollendung der Bauten bezw. der Abrechmungen zu er-
jtatten.

S. 10. Banabrechnung.
Mit der Autellung der Kotenzuammentellungen bezw. der

RevijionSnachweijungen fertiger Neubauten wird der Baubeamte
Ddurc&lt; den Kurator unter gleichzeitiger Mittheilung einer Abchrift
der betreffenden Verfügung an den Regtierung5-Präjidenten be-
anftragt.

Die Abrec&lt;hmmg wird nach den bei der allgemeinen Bau-
verwaltung giltigen Betimmungen aufgetellt, die Auftellung von
der Regierung überwacht und demnächt durch den Baurath) der-
jelben geprüft bezw. vorgeprüt: Das Abrechnungs5ween derUniveritäts-Neubauten wird, nachdem die Unweritäts-Kae die
Kaenrechmug aufgetellt hat, der Regierung allein übertragen.

HH. Ünterhaltungsbanten der Univeritäten.
S. 11.

Zum Zwecke der fjachgemäßen Unterhaltung der Umwerjitäts-
Gebäude wird von dem Kurator alljährlich eim Verwendungsplan
der verfügbaren Mittel aufgetellt.

Die erte Vorbereitung diejes Verwendungsplanes erfolgt
dur) den Uniwerjitäts-Bauauf| eher in Gemäßheit des 8. 7 der
Intruktion vom 5. Jauuar 1885 (M. d. g. A. U. 1. 10011). Nach
Eingang der von dieem aufgetellten Nachweijung der vorzu-
nehmenden Hertellungen hat der KreisSbaubeamte jämmtliche Ge-
bände der Univerität zu beichtigen, die betreffenden Vorchläge
zu prüfen und hiernach die Anchläge fetzutellen. Dabei ind
diejenigen Arbeiten, welche zur Erhaltung der banlichen Tüchtig-
teit der Gebäude nothwendig und deShalb bei Fettellung des
Verwendungsplanes in erter Linie zu berückichtigen find, be-
onders zu bezeichnen.
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Diejenigen Anchläge, welche den Betrag von 1000 Mk. über-
teigen, bedürfen der Prüfung durch den Regierungs- und Bau-
rath. Auf Grund dieer Einzelanc&lt;läge erfolgt die Zujammen-
tellung des Berwendungsplanes durch den Kurator. Inwieweit
dieer jich hierbei des technichen Beirathes des Regierungs- undBaurathes bedienen will, bleibt einem Ermeen im Allgemeinen
zwar überlaen, doch) wird das Gutachten des Lekteren allemal
da erforderlich werden, wo der Kurator Zweifel über die Noth-
wendigkeit der von dem Baubeamten vorgechlagenen Unterhal-
tungsarbeiten der Gebäude hegt. Der Verwendungsplan it dem
Regierung5- und Baurathe zur KenntniSnahme mitzutheilen.

Die Ausführung und Abrechnung der Unterhaltungsbauten
erfolgt durch den KreiSbaubeamten auf Grund der von dem Ku-
rator allein bezw. im Einvernehmen mit dem Regierungs- und
Baunrathe genehmigten Anchläge.

- Beondere Betimmungen für Greifswald.
In Greifswald gelten die vortehenden Betimmungen mit

der Maßgabe, daß bei Erledigung der Univeritäts-Baugechäfte
an Stelle des KreiSbaubeamten der akademijc&lt;e Baubcamte tritt.
Derjelbe it allem dem Kurator dientlich untertelli.

CL
Beondere Betimmungen ür Berlin.

-SitBerlin wird die .Minijterial-Bau-Kommijjion durch-.den
Mäaniter der geitlichen, Unterricht8= und Medizinal-Angelegen-“
heiten mit der Erledigung der UnwerjitätSbaugechäfte beauftragt.
Die Ausführung der Neubauten und die Unterhaltung der vor-
handenen Gebäude it von derjenigen der anderen Staatsbauten
nicht unterchieden. Die in UnweritätsSbauachen zu ertattenden
Berichte ind, oweit nicht die betehenden Betimmungen ausdrück-
lich etwas Anderes vorchreiben, allein an den Miniter dergeit-
lichen, UnterrichtsS- und Medizinal-Angelegenheiten zu richten.

Berlin, den 15. Mai 1888.
Der Minijter - Der Miniter

Der öffentlichen Arbeiten. der geitlichen 2e. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Schul. In Vertretung: Lucanus.
M. d. öff. A. Il. 9364.
M. d. g. A. U. 1. 1668.
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Z1. Gymnmaßial= ic. Letranjtiaiten.
147) Betimmungen über die Ausführung der „Prüfungs-
ordnung für das Lehramt an höheren Schulen vom

5. Februar 1887.
(Centralbl. pro 1888 Seite 224 und 226.)

1.
Berlin, den 13. Februar 1888.

(Ew. Dodo geboren erwidere ich auf die Anfrage vom23.-JanuarD. vie neue Prüfungs5-Ordnung vom 5. Februar
v. I. betreffend,aß für die Beantwortung der von Ihnen getellten
Frage der 8. 5, 1 diejerOrdnung entcheidend it. Darnach hat
der Kandidat in der Meldung zur Prüfung nicht blos die Haupt-,
jondern auch die vorgechriebenen oder zur Wahlgetellten Neben-
fächer, in welchen er jich der Prüfung zu unterziehen beabichtigt,
anzugeben, owie die Stufe, für welche er ich zu befähigen
wüncht, zu bezeichnen. Aus dieter triften Vorchrift folgt, daß
eine Meldung blos für zwei Hauptfächer unzuläig it.

Was die von Ihnen angezogenen 88. 35, 2 und 38, 2 au-
geht, jo fann aus denjelben ein Zweifel an der Auslegung DCS8.59,4 nicht hergeleitet werden. Durch 8. 35, 2 wird behufs Ber=
meidung voin Härten in dem Falle, wo eni Kandidat zwar iu
einen beiden Hauptfächern betanden, aber entweder in feinen
Nebenfächern oder m der allgemeinen Prüfung nicht betanden
hat, die bedingie Austellung eines nur auf drei Jahre giltigen
Zeugmjes zugelaen und eben dadurc&lt; den von Ihnen aus der
Praxis erwähnten Fällen jede Härte benommen. Gerade diee
Betimmung des 8. 35, 2 jeßt die volle Sriktlung Des 8.5,1 beider Meldung voraus. vd der 8. 38, 2, der nur von den Er-
gänzungs8-Prüfungen handelt, fann zu einem Zweifel keimen Anlaß
geben, da ces ich hier um eine neue Meldung handelt, und es
dem Kandidaten unverwehrt bleiben umß, von der durch 8. 9, 3
getroffenen Betunmung jekt ebeno Gebrauch zu machen, wie ex bei
der Hauptprüfung behufs Erwerbung eines Oberlehrer-Zeugnijjesan Stelle des Nachweies der Lehrbefähigung in zwei Reben
fächern für mittlere Klaen den Nachweis der Lehrbefähigung
in einem dritten Fache für alle Klaen zu erbringen beugtwar.

Nac&lt;h Vortehendeom mußte die von Ihnen getellte Frage
vertieint werden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
vonn Goßler.

Än
den Direktor der Königlichen Wienchafilicheit

Prüfung3-Kommiion 2c.
VU. I. 228.
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2.
Berlin, den 29. Mai 1888.

Aus Anlaß mehrerer an mich gerichteier Anfragen, die Aus-
führung der Prüfungs-Ordnung vom 5. Februar 1887 und die
darauf bezügliche Verfügung vom 31. Dezember 1887 --- ÜU. 1.
3459 -- betreffend, bejtimme ich hiermit Folgendes:

1) Was den Endtermin der Zuläigkeit noc&lt; rücktändiger
Nachprüfungen aus der Zeit der Geltung des Reglements vom
12. Dezember 1866 angeht, o ijt durch die erwähnte Verfügung
bereits angeordnet, daß ämmtliche noch rüchtändigen Prüfungen
Der bezeichneten Art nur noc&lt; bis zum 1. Oktober d. J. zuläiig
jind, widrigenfalls die Hauptprüfung ihre Geltung verliert. Bei
Dieer Betimmung muß es jein Bewenden behalten im allen den-
jenigen Fällen, wo nicht etwa durch die bei einzelnen Prüfungs-
fommiionen betehenden Einrichtungen oder durc&lt; Ueberlatung
der betreffenden Examinatoren den Kandidaten es ummöglich ge-
macht. wurde, -den - vorgechriebenen Termin einzuhalten. Ueber
die Fälle, wo eine folc&lt;e Unmöglichkeit nachweisbar it, it mir
bejonders Vortrag zu halten.

Damit erledigt ic auch die Anfrage, ob nach dem 1. Ofk-
tober 1888 Nachprüfungen nach dem alten Reglement .dann noch
zuläig eien, wenn die Meldung zur Nachprüfung vor dieem
Termine tattgefunden habe.

- 2) Bezüglich der Bedentung der nach 8. 10, 1 b. Ertens der
Prüfungs-Ordnung vom 5. Februar 1887 mit Jeder Stufe der
Lehrbefähigung im Franzöich und Englich oder in der Gechichte
zu verbindenden Lehrbefähigung in Latein 3, bezw. Geographie3
ijt fetzuhalten, daß die beiden letzteren Fakultäten als noth-
wendige Ergänzungen der Lehrbefähigung in den betreffenden als
Hauptfächer gewählten Lehrgegentändenzu betrachten find. Dem=
gemäß wird eine Lehrbefähigung in den Hauptfächern Franzöich
vder Englich einerjeits und in der Gechichte andereits ert dann
endgiltig zuzuerfeunen jein, wenn die Forderungen in Laiein,
bezw. in Geographic für die unteren Klaen erfüllt jind. Das-
jelbe gilt für die nach demelben 8. 10, 1 b. Erjtens mit der Lehr-befähigung in Latein 1, Griechich 1 und Mathematik 1 als
Hauptfächern nothwendig zu verbindenden Lehrbefähigung in
Griechich 2, bezw. Latein 2 und Phyfik 2, auch verteht es jichnach 8. 10, 1b. Zweitens von elbt, daß jedes Der nothwendig
mit einem Hauptfache zu verbindenden Nebenfächer als eimes Der
in 8. 9, 2 2. und 3. Abaß erforderten N ebenfächer zu betrachten

UYt und als olches gerechnet. wird, wenn darin in der erforderten.
Höhe die Lehrbefähigung nachgewie jen it.

Dabei bemerke ich ansdrücklich, daß eine bereits nach vem
1888. 36
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mit einem Hauptfache zu verbindenden Nebenfächer als eimes Der
in 8. 9, 2 2. und 3. Abſaß erforderten Nebenfächer zu betrachten

UYt und als ſolches gerechnet. wird, wenn darinin der erforderten.
Höhe die Lehrbefähigung nachgewiejen iſt.

Dabei bemerke ich ansdrücklich, daß eine bereits nach vem
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rüheren Reglement erworbene unbedingte Lehrbefähigung nicht
entzogen werden fann, wenn der Ausfall einer Erweiterungs-
prüfung auch ein ungüntiger geween it.

Um mißvertändlichen Auffaungen des 8. 10, 1b. auch nach
einer anderen Richtung zu begegnen, mache ich darauf aufmerk-
jam, daß die oben erwähnien nothwendigen Ergänzungen der
Lehrbefähigung m den unter Ertens bezeichneten Fächern nur
Dmilt zu fordern find, wenn lebtere bei der Meldung zur Prüfung
als Hauptfächer bezeichnet waren.

3) Die durch 8. 9, 3 der Prüfungs-Orduung vom 5. Februar
1837 getroffene Betimmung, wonach für die Crwerbung einesOberlehrer-Zengmijjes an die Stelle des Nachweijes der Lehrbe-
fähigung in 2 Nebenfächern für mittlere Klaen der Nachweis
der Lehrbefähigung m einem Nevenfache für die oberen Klaen
treten fann, darf mc&lt;ht in analoger Weije auf die Bedingungen der
Erwerbung eines Lehrerzeugmnitjes auSgedehnt werden. In dem einen
zu meiner Kenntnis gebrachten Falle, wo eine Priüfungskommiion
dies gleichwohl gethan, mag es dabei jein Bewenden behalten.

4) Die öFrage, wie e5 mit der Ausjtellung des Zeugnies
zu halten ei, wenn die Ergebnijje der Erweiterungsprüfung nach
der Ordnung vom 5. Februar 1387 zuammen mit denen der
nach dem früheren Reglement abgelegten erten Prüfung ein
unbedingtes Oberlehrer- oder Lehrorzeuguis nicht anweien, erledigt

jim dadurch, daß überhaupt das Srgebnis der Erweiterungsprü-
fung als das einer neuen Prüfung unter dem Zeugmiye über diejrüher bejtandene Prüfung oder als Anhang M efalben angefügt
w1rd. Eine Aenderung des zuerkanmnteon Zeugnisgrades yt dabei
nach dem 1. Oktober 1888 nicht mehr zuläig, da dadurd), wie
durch jede zuammenfajende Umformung des Zeugmjjes nach den
Ergebnien der 2 nach verchiedenen Ordnungen vorgenommenen
Prüfungen die nac&lt; Nr. 3 menies Erlajjes vom 31. Dezember
1887 verbotene Vermichung der veiven Prüfung5-Ordmungen
herbeigeführt würde. Selbtredend aber gili anch hier der Grund-
jaß, daß Nechte, die ein Kandidat nac&lt; jeinem früheren Zeugnie
erworben hatte, nicht entzogen werden können. Db die Ergebnie
der ach dem alten Reglement vetandenen Prüfung zujammen mtdenen der Erweiterungsprüfung nach der Ordmuing vom 5. zFe-
bruar 1887 für eine Antellung als Lehrer, bezw. als Oberlehrer
befähigen, entcheidet im konkreten Falle die zutändige Schnlaufjichts-behörde, nicht die KöniglicheWijenichaFtliche Prüfungskommijjion.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| von Goßler.

An
die ämmtlichen Direktoren der Königlichen

Bieuchafilichen Prüfungskommijioner.. 1406.
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behörde, nicht die KöniglicheWiſjenichaFtliche Prüfungskommijjion.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
| von Goßler.
An
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148) Prüfung der Kandidaten für das höhere Lehramt
in der Geographie.

Berlin, den 11. Mai 1888.
Nach 8. 10, 1 b. der Prüfung3-Ordnung für das höhere

Lehramt vom 5. Februar 1887 it mit jeder Stufe der Lehrbe-
fähigung in der Gechichte Geographie 3 zu verbinden; ferner it
nach 8. 19, 4 für jede Stufe der gechichtlichen Lehrbefähigung
klare Anjc&lt;auung des Schauplatzes der Begebenheiten erfordert.
Durch diee Betimmungen ollte einereits für jeden Lehrer der
Gechichte an höheren Schulen ein betimmtes Maß geographi-
h&lt;en Wiens icher getellt, anderereits eine größere Verwend-
barfeit deseiben auch auf der unteren Stufe erzielt werden.

Da Zweifel bei mir angeregt worden jind, welcher Examinator
in Zukunft olche Kandidaten der Gechichte in der Geographie
für die untere Stufe zu prüfen habe, ob der der Gechichte, oder
der der Geographie, fo betimme ich behufs Vermeidung einer
.noc&lt;weiteren Zerplitterung der Prüfung, daß in diejem Falle,
wo die Geographie nicht als elbtändiges, ondern nur als
unterjtüßendes Nebenfach für die Gechichte zu erachten it, die
Prüfung auch in der Geographie 3 dem Examinator für die
Gechichte obliege. Das Maß der Anforderungen in der Geogra-
phie 3 it durch den 8. 20, 1 der Prüfung8-Ordnung betimmt.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| Zun Vertretung: LucanuS.An

jämmtliche Direktoren der Königlichen Wien-
chaftlichen Prüfungskommiionen.

DV. I. 1332.

149) Zuammenjeßung der Wienj&lt;aftlichen Prüfungs-
Kommijionen für das Jahr 1. April 1888/89.

(Centralbl. pro 1887 Seite 456.)

 " Dim Berlin, den 2. Juni 1888.
Die Königlichen Wienchäaftlichen Prüfungs -Kommijionen
jind für das Jahr 1. April 1888 bis 31. März 1889 wie folgt
zijammengeeßt:

(Die Prüfungsfächer ind in Parenthee angedeutet.)
1L Für die Provinzen Ot- und Wetpreußen in Königsberg i./Pr.

Ordentliche Mitglieder. | 

-Dr. Friedländer, Geh. Neg. Rath und Profeor (klaiche Phi-
lologie und zugleich Direktor der Kommiion).
36*
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149) Zuſammenjeßung der Wiſſenj<aftlichen Prüfungs-
Kommijſionen für das Jahr 1. April 1888/89.

(Centralbl. pro 1887 Seite 456.)

" Dim Berlin, den 2. Juni 1888.
Die Königlichen Wiſſenſchäaftlichen Prüfungs -Kommiſjionen
jind für das Jahr 1. April 1888 bis 31. März 1889 wie folgt
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', Schöne, Profeor (klaiche Philologie),
Schade, Geh. Reg. Rath und Profeor (Deutch),
Baumgart, Profejjor (Philoophie und Pädagogik),Cornill, - (evangl. Theologie und Hebräich),
Kißner, - (Englich und Franzöich),
Lindemann, - (Mathematik),
Hahn, - (Geographie),
Loen, - (Chemie),
Ellendt, Oberlehrer Profetjor (Gechichte).

Außerordentliche Mitglieder.
*, Dittrich in Braunsberg, Profeor (katholiche Theologie und

Hebräich),
Lüren, Profeor (Botamd),
Chun, - (Zoologie),
Volkmann, - (Bhynt),
Branco, - (Mineralogie).

2. Für die Provinz Brandenburg in Berlin.

Ordeniliche Mitglieder.
". Klix, Provinzial-Schul- und Geh. Reg. Rath (Deutch und

zugleich Direktor der Kommüion),
Rödiger, Profeor (Deutch),
Diels, - (lajjiche Philologie),
Hübner, - (Kafiche Philologie),Koer, - (Gechichte).
Hirch, Oberlehrer Profeor (Gechichte),
Schellbach, - - (Mathematik u. Phyik),
FU&lt;h5, Profeor (Mathematik und Phyik),
Dilthey, - (Philojophie und Rädagogil),
Pauljen, - (Philoophie und Pädagogik),
CLommat d&lt;, - (evangeliche Theologie),
Tobler, - (Franzöich),
Zupizu, - (Englich),
Schneider, - (Chemie),

Freiherr von eie Profeor (Geographie),Schwendener, Profeor (Botamt),
Sd&lt;ulze, - (Zoologie).

Außerordentliche Mitglieder.
Propt Aßmann, (katholiche Theologie),
Dr. Dillmann, Profeor (Hebräich),

Ld
-"

-
m

Klein, - (Mineralogie),
Brü äner, - (Polnich).
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', Schöne, Profeſſor (klaſſiſche Philologie),
Schade, Geh. Reg. Rath und Profeſſor (Deutſch),
Baumgart, Profejjor (Philoſophie und Pädagogik),
Cornill, - (evangl. Theologie und Hebräiſch),
Kißner, - (Engliſch und Franzöſiſch),
Lindemann, - (Mathematik),
Hahn, - (Geographie),
Loſſen, - (Chemie),
Ellendt, Oberlehrer Profetjor (Geſchichte).

Außerordentliche Mitglieder.

*, Dittrich in Braunsberg, Profeſſor (katholiſche Theologie und
Hebräiſch),

Lürſſen, Profeſſor (Botamd),
Chun, - (Zoologie),
Volkmann, - (Bhynt),
Branco, - (Mineralogie).

2. Für die Provinz Brandenburg in Berlin.

Ordeniliche Mitglieder.

". Klix, Provinzial-Schul- und Geh. Reg. Rath (Deutſch und
zugleich Direktor der Kommüſion),

Rödiger, Profeſſor (Deutſch),
Diels, - (lajjiſche Philologie),
Hübner, - (Kaſfiſche Philologie),
Koſer, - (Geſchichte).
Hirſch, Oberlehrer Profeſſor (Geſchichte),
Schellbach, - - (Mathematik u. Phyſik),
FU<h5, Profeſſor (Mathematik und Phyſik),
Dilthey, - (Philojophie und Rädagogil),
Pauljen, - (Philoſophie und Pädagogik),
CLommatſ d<, - (evangeliſche Theologie),
Tobler, - (Franzöſiſch),
Zupizu, - (Engliſch),
Schneider, - (Chemie),
Freiherr von eie Profeſſor (Geographie),
Schwendener, Profeſſor (Botamt),
Sd<ulze, - (Zoologie).

Außerordentliche Mitglieder.

Propſt Aßmann, (katholiſche Theologie),
Dr. Dillmann, Profeſſor (Hebräiſch),

Ld
-"

-
m

Klein, - (Mineralogie),
Brü äner, - (Polniſch).
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3. Für die Proviuz Pommern in Greifswald.
Ordentliche Mitglieder.

'" Schwanert, Profeor (Chemie, zugleich Direktor der Kom-
mijjion),

. Haupt, Konitorial-Rath und Profejor (evangeliche Theo-
logie und Hebräich),

Minnigerode, Profejor (Mathematik),
Oberbet, - (Bhyjit),
Kießling, - (fajjijche Philologie),
Maaß, z (tlajijc&lt;e Philologie),
Ulmann, - (Gechichte),
Credner, - (Geographie),
Schuppe, - (Philoophie und Pädagogik),
Reiffer|&lt;eid, - (Deutch),
Koj&lt;wiß, - (Franzöich),

 Konrath, - (Englich),
S&lt;hmißz, - (Botanik),
Gertäder, - (Zoologie),
Cohen, - (Mineralogie).

4. Für die Provinzen Schleien und Poen in Breslau.

Ordentliche Mitglieder.
- Sommerbrodt, Provinzial-Scul- und Geh. Reg. Rath

(Direktor der Kommijjion),Roßbach, Geh. Reg. Rath) und Profeor(klaiche Philologie),
Studemund, Profejor (klajfiche Philologie),
Scholz, - (katholiche Theologie u. Hebräich),
Meuß, Konitorial-Nath und Profeor (evangeliche Theo-

logie und Hebräich),
Schröter, Profejjor (Mathematik), -
Erdmanu, - (Philoophie und Pädagogik),
Bäumker, - (Philojophie und Pädagogik),
Weinhold, - (Deutch),
E. Meyer, - (alte Gechichte),
Caro, - (mittlere und neuere Gechichte),
Part&lt;, - (Geographie),
Gaspary, - (Franzöich).

Außerordentliche Mitglieder.
. Schneider, Profeor (Zoologie),

Engler, - (Botamk),
Löwig, Geh. Reg. Rath und Profeor (Chemie und Mine-

ralogie),

S
O

be
ad

fu
el

w
K
U

1
B
i
M

W
O
R

N
u

> -?
R

u
u

u
o
n

W
M

od
u

RL
u

u
S -s

W
o
n

531
 

3. Für die Proviuz Pommern in Greifswald.

Ordentliche Mitglieder.
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. Haupt, Konſiſtorial-Rath und Profeſjor (evangeliſche Theo-
logie und Hebräiſch),
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Dr. O. EC. Meyer, Profeor (Phyil),
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Dr.

Kölbing,
Nehring,

5. Für die

tnvn (Englich),
(Lolnich).

Erovinz Sachett in Halle a./S.
Ordentliche Mitglieder.

. Keil, Geh. Reg. Rath und Profeor (klaiche Philologie
und alte Gechichte, zugleich Direktor der Kommiion),

Dittenberger, Profeor (klaiche Philologie und alte Ge-

Cantor, Profeor (Mathemathik),
Stumpf,
Sievers,
Droyjen,

Kir&lt;hoff,
Volhard,
Wagner,
Sudier,
Hering,
Bäuihgen,
Dorn,
Kraus,
Grenacher,
von Fritch,
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Ichichte),
(Philoophie und Pädagogik),
(Philojfophie und Pädagogik),
(Deutch),
(mittlere, neuere Gechichte und Geo-

graphie),
(Geographie), |

(Chemie),
(Englich),
(Franzöich),
(evangelijche Theologie u. Hebräich),
(evangeliche Theologie u. Hebräich),
(ByyiD, -

(Botanik),
(Zoologie),
(Mineralogie).

6. Für die Provinz Schleswig-Holtein in Kiel.

Ordentliche Mitglieder.
. Förter, Profeor (klaiche Philologie, zugleich Direktor

der Kommiion),
Poch&lt;hhammer, Profejor (Mathematik),
Kartjten,
Stimming,
Buolt,
Krohn,
Möller,
Krümmel,
Vogt,

Konanna

Wuona

(Phyjik),
(Englich und Franzöich),
(Gechichte),
(Philoophie und Pädagogik),

- (wvangl. Theologie und Hebräich),
(Geographic),
(Deutch).

Außerordentliche Mitglieder.
Brandt, Privat-Dozent (Zoologie),
Ladenburg, Profeor (Chemie),
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Dr. O. EC. Meyer, Profeſſor (Phyſil),
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Dr.

Kölbing,
Nehring,

5. Für die
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vn (Engliſch),

(Lolniſch).

Erovinz Sachſett in Halle a./S.

Ordentliche Mitglieder.

. Keil, Geh. Reg. Rath und Profeſſor (klaſſiſche Philologie
und alte Geſchichte, zugleich Direktor der Kommiſſion),

Dittenberger, Profeſſor (klaſſiſche Philologie und alte Ge-

Cantor, Profeſſor (Mathemathik),

Stumpf,
Sievers,
Droyjen,

Kir<hoff,
Volhard,
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Sudier,
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Bäuihgen,
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Ichichte),

(Philoſophie und Pädagogik),
(Philojfophie und Pädagogik),

(Deutſch),
(mittlere, neuere Geſchichte und Geo-

graphie),
(Geographie), |
(Chemie),
(Engliſch),
(Franzöſiſch),
(evangelijche Theologie u. Hebräiſch),
(evangeliſche Theologie u. Hebräiſch),
(ByyſiD, -
(Botanik),
(Zoologie),
(Mineralogie).

6. Für die Provinz Schleswig-Holſtein in Kiel.

Ordentliche Mitglieder.

. Förſter, Profeſſor (klaſſiſche Philologie, zugleich Direktor
der Kommiſſion),

Poch<hhammer, Profeſjor (Mathematik),
Kartjſten,
Stimming,
Buſolt,
Krohn,
Möller,
Krümmel,
Vogt,
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a

(Phyjik),
(Engliſch und Franzöſiſch),
(Geſchichte),
(Philoſophie und Pädagogik),

- (wvangl. Theologie und Hebräiſch),
(Geographic),
(Deutſch).

Außerordentliche Mitglieder.

Brandt, Privat-Dozent (Zoologie),
Ladenburg, Profeſſor (Chemie),
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. Th. Möbius, Profetjor (Dämich),
Reinte, - (Botaml),
Lehmann, - (Mineralogie).

7. Für die Provinz Hannover in Göttingen.
Ordentliche Mitglieder.

. Sdering, Profeor (Direktor der Kommiion),
Sauppe, Geh. Reg. Rath u. Profeor (klaiche Philologie),
von Wilamowiß-Möllendorff, Profeor (klaiche Phi-

lologie),
Volquarden, Profeor (alte Gechichte),G. EC. Müller, - (Philoophie und Pädagogi!),
Weiland, - (mittlere und neuere Gechichte),
Heyne, - (Deutch),
Vollmöller, - (Franzöich),
Brandt, - (Englich),
Knoke, - (evangl. Theologie und Hebräich),
Klein, - MESchwarz, = (Mathematik),Voigt, - (Bhyjit),
V. Meyer, - (Chemie),
H. Wagner, - (Geographie),
Chlers, - (Zoologie),
Derthold, - (Botamt),
Liebijch, - (Mineralogie).

8. Für pie Prviuz Wetfalen in Münter.
Ordentliche Mitglieder.

. Shultz, Geh... Reg. Rath (Pädagogik, zugleich Direkior der
Kommi|jon),

Stor&gt;, Profeor (Deutch, zugleich Vertreter m den Di-
reftionsgechäften),

Langen, Brofejor (klaiche Philologie),
Stahl, - (Kafjijche Philologie),
Bachmann, - (Mathematik),
Niehnes, - (Gechichte und Geographie),
Lehmann, - (Geographie),
Schwanec, - (katholiche Theologie und Hebräich),
Spicker, - (Philoophie und Pädagogik),
Brefeld, - (Botamk),
Hittorf, Geh. Reg. Rath und Profejjor (Phyik),
Körting, Profeor (Engalich und Franzöich),

Niemann, Konitorial-Rath (evangl. Theologie und Hebräich),
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. Th. Möbius, Profetjor (Dämich),
Reinte, - (Botaml),
Lehmann, - (Mineralogie).

7. Für die Provinz Hannover in Göttingen.

Ordentliche Mitglieder.

. Sdering, Profeſſor (Direktor der Kommiſſion),
Sauppe, Geh. Reg. Rath u. Profeſſor (klaſſiſche Philologie),
von Wilamowiß-Möllendorff, Profeſſor (klaſſiſche Phi-

lologie),
Volquardſen, Profeſſor (alte Geſchichte),
G. EC. Müller, - (Philoſophie und Pädagogi!),
Weiland, - (mittlere und neuere Geſchichte),
Heyne, - (Deutſch),
Vollmöller, - (Franzöſiſch),
Brandt, - (Engliſch),
Knoke, - (evangl. Theologie und Hebräiſch),
Klein, - ME
Schwarz, = (Mathematik),

Voigt, - (Bhyjit),
V. Meyer, - (Chemie),
H. Wagner, - (Geographie),
Chlers, - (Zoologie),
Derthold, -  (Botamt),
Liebijſch, - (Mineralogie).

8. Für pie Prviuz Weſtfalen in Münſter.

Ordentliche Mitglieder.

. Shultz, Geh... Reg.Rath (Pädagogik, zugleich Direkior der
Kommiſ|jon),

Stor>, Profeſſor (Deutſch, zugleich Vertreter m den Di-
reftionsgeſchäften),

Langen, Brofeſjor (klaſſiſche Philologie),
Stahl, - (Kafjijche Philologie),
Bachmann, - (Mathematik),
Niehnes, - (Geſchichte und Geographie),
Lehmann, - (Geographie),
Schwanec, - (katholiſche Theologie und Hebräiſch),
Spicker, - (Philoſophie und Pädagogik),
Brefeld, - (Botamk),
Hittorf, Geh. Reg. Rath und Profejjor (Phyſik),
Körting, Profeſſor (Engaliſch und Franzöſiſch),

Niemann, Konſiſtorial-Rath (evangl. Theologie und Hebräiſch),
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'. Hoius, Profeor (Mineralogie),
Landois, z (Zoologie),
SalfowsSti, - (Chemie).

9, Fär die Provinz Heen-Naau in Marburg.
Ordentliche Mitglieder.

Dr. Zinde, Profejor (Chemie, zugleich Direktor der Kom-
mijjion),

- Birt, - (Hajijiche Philologie und alte Ge-
| 2 fichte),

- Niee, - (HKajjijche Philologie und alte Ge-
c&lt;hichte),

- Bergmann, - (Philojophie und Propädeutik),
- Lucae, - (Deutch),
- BVarrentrapp, - (mittlere und neuere Gechichte),
- Achelis5, - (evangeliche Theologie),
- Weber, - (Mathematik),
- Stengel, - (Franzöich),
- Ficher, = (Geographie),
- Feußner, - (Phyik),
- Göbel, - (Botamiy),
- Greeff, - (Zoologie),
- Kayer, - (Mineralogie).

Außerordentliche Mitglieder.
Dr. Graf von Baudiin, Profeor (Hebräich),

Vietor, - (Englich),Pfarrer Weber (katholiche Theologie).
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19. Für die Rheinprovinz in BVonnu.

Ordentliche Mitglieder.
'" Neuhäujer, Profeor (Philojophie und Pädagogik, zugleich

Direktor der Kommiion),
JI. B. Meyer, - (Philoophie und Pädagogik),
Mangold, Konjijtorial -Rath und Profejjor (evangelijche

Theologie und Hebräich),
Sc&lt;hrörs, Profeor (katholiche BEE und Hebräich),Uener, Geh. Reg. Rath und Profetor (klaiche Philologie),Nien, - - alte Gechichte),Dove, 'Profeor,(mittlere und neuere Gechichte),
Rein, - (Geographie),
Lipchiß, Geh. Reg. Rath und Profeor (Mathematik),
Wilmanns8, Profeor (Deutch),
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'. Hoſius, Profeſſor (Mineralogie),
Landois, z (Zoologie),
SalfowsSti, - (Chemie).

9, Fär die Provinz Heſſen-Naſſau in Marburg.

Ordentliche Mitglieder.

Dr. Zinde, Profejſor (Chemie, zugleich Direktor der Kom-
mijjion),

- Birt, - (Haſjijiche Philologie und alte Ge-
| 2 fichte),

- Nieſe, - (HKajjijſche Philologie und alte Ge-
ſc<hichte),

- Bergmann, - (Philojophie und Propädeutik),
- Lucae, - (Deutſch),
- BVarrentrapp, - (mittlere und neuere Geſchichte),
- Achelis5, - (evangeliſche Theologie),
- Weber, - (Mathematik),
- Stengel, - (Franzöſiſch),
- Fiſcher, = (Geographie),
- Feußner, - (Phyſik),
- Göbel, - (Botamiy),
- Greeff, - (Zoologie),
- Kayſer, - (Mineralogie).

Außerordentliche Mitglieder.

Dr. Graf von Baudiſſin, Profeſſor (Hebräiſch),
Vietor, - (Engliſch),

Pfarrer Weber (katholiſche Theologie).
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19. Für die Rheinprovinz in BVonnu.

Ordentliche Mitglieder.

'" Neuhäujer, Profeſſor (Philojophie und Pädagogik, zugleich
Direktor der Kommiſſion),

JI. B. Meyer, - (Philoſophie und Pädagogik),
Mangold, Konjijtorial -Rath und Profejjor (evangelijche

Theologie und Hebräiſch),
Sc<hrörs, Profeſſor (katholiſche BEE und Hebräiſch),
Uſener, Geh. Reg. Rath und Profetſor (klaſſiſche Philologie),
Niſſen, - - alte Geſchichte),
Dove, 'Profeſſſſor, (mittlere und neuere Geſchichte),
Rein, - (Geographie),
Lipſchiß, Geh. Reg. Rath und Profeſſor (Mathematik),
Wilmanns8, Profeſſor (Deutſch),
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Dr. Trautmann, Profeor (Englich),
- Förter, - (Franzöjich),
- Ketkule, Geh. Reg. Rath und Profeor (Chemie),
- Clauius, - - - 7 - (Phyik).

Außerordentliche Mitglieder.
Dr. Reuch, Profeor (katholiche Theologie und Hebräich),

- Ludwig, z (Zoologie), |
- Strasburger, Geh. Reg. Rath und Profejor (Botanik),
- LasSpeyres3, Profeor (Mineralogie). |

Der Munjter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Greiff.

Bekanntmachung.
VU. I1. 1099.

150) AusSjtellung des Unbecholtenheit3-Zeugnies bei -
Nachuchung der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen

Militärdienjte.
(Centralbl. pro 1881 Seite 425.)

Berlin, den 27. April 1888.
Nach emer dem Herrn Miniter der geitlichen, Unterrichts-

und Medizimal-Angelegenheiten jeitens des Provinzial-Schulkolle-
giums in N. ertatteten Anzeige it es im Monate Januar d. I.
zweinital vorgekommen, daß frühere Schüler der Realchule zu
N., von denen der eine vor 2, der andere vor 2/2 Jahren abge-
gangen war, behufs Erlangung des Berechtigungs&lt;heines für den
emjährig-freiwilligen Militärdient von dem Direktor der gedächten
Anjtalt noc ein Unbecholtenheit3-Zeugnis erbeten haben, weil
die Prüfungs-Kommijion für Einjährig- Freiwillige zu N. ein
jolches neben dem ortspolizeilichen Unbecholtenheit8-Zeugnie auf
Grund des Erlaes des Herrn Miniters der geitlichen 2c. Ange-
legenheiten vom 9. Mai 1831 (Wiee-Kübler 1. S. 471.) fordert.

Demzufolge machen wir darauf aufmerkam, daß durch deu
Erlaß vom 9. Mai 1881 bezw. den darin allegirten Erlaß vom
29. Mai 1877 (ekr. der dieSeitige Cirkular-Erlaß vom 9. Juni
1331, K. M. 382/6. und 230/6. A. 1, M. d. 3.1. M. JI. 1739) in
der Betimmung des 8. 89 36 der Eraßordmung, wonach die
Unbecholtenheits-Zengme für Zöglinge an höheren Schulen
durch den Direktor der Lehrantalt, für alle übrigen jungen Leute
Dur) die Polizei-Obrigkeit oder ihre vorgeeßte Dientbohörde aus-
getellt werden ollen, nichts geändert worden it. Die gedachten
Erlaje haben vielmehr nur olche jungen Leute im Auge, diebeim Nachuchen der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen
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Dr. Trautmann, Profeſſor (Engliſch),
- Förſter, -  (Franzöjiſch),
- Ketkule, Geh. Reg. Rath und Profeſſor (Chemie),
- Clauſius, - - - 7 - (Phyſik).

Außerordentliche Mitglieder.

Dr. Reuſch, Profeſſor (katholiſche Theologie und Hebräiſch),
- Ludwig, z (Zoologie), |
- Strasburger, Geh. Reg. Rath und Profejor (Botanik),
- LasSpeyres3, Profeſſor (Mineralogie). |

Der Munjter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Greiff.

Bekanntmachung.
VU. I1. 1099.

150) AusSſjtellung des Unbeſcholtenheit3-Zeugniſſes bei -
Nachſuchung derBerechtigung zum einjährig-freiwilligen

Militärdienjte.
(Centralbl. pro 1881 Seite 425.)

Berlin, den 27. April 1888.
Nach emer dem Herrn Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts-

und Medizimal-Angelegenheiten jeitens des Provinzial-Schulkolle-
giums in N.erſtatteten Anzeige iſt es im Monate Januar d. I.
zweinital vorgekommen,daß frühere Schüler der Realſchule zu
N., von denen der eine vor 2, der andere vor 2/2 Jahren abge-
gangen war, behufs Erlangung des Berechtigungsſ<heines fürden
emjährig-freiwilligen Militärdienſt von dem Direktor der gedächten
Anjtalt noc ein Unbeſcholtenheit3-Zeugnis erbeten haben,weil
die Prüfungs-Kommiſſjion für Einjährig- Freiwillige zu N. ein
jolches neben dem ortspolizeilichen Unbeſcholtenheit8-Zeugniſſe auf
Grund des Erlaſſes des Herrn Miniſters der geiſtlichen 2c. Ange-
legenheiten vom 9. Mai 1831 (Wieſe-Kübler 1. S. 471.) fordert.

Demzufolge machen wir darauf aufmerkſam, daß durch deu
Erlaß vom 9. Mai 1881 bezw. den darin allegirten Erlaß vom
29. Mai 1877 (ekr. der dieSſeitige Cirkular-Erlaß vom 9. Juni
1331, K. M. 382/6. und 230/6. A. 1, M. d. 3.1. M. JI. 1739) in
der Beſtimmung des 8. 89 36 der Erſaßordmung, wonach die
Unbeſcholtenheits-Zengmſſe für Zöglinge an höheren Schulen
durch den Direktor der Lehranſtalt, für alle übrigen jungen Leute
Dur) die Polizei-Obrigkeit oder ihre vorgeſeßte Dienſtbohörde aus-
geſtellt werden ſollen, nichts geändert worden iſt. Die gedachten
Erlajſe haben vielmehr nur ſolche jungen Leute im Auge, die
beim Nachſuchen der Berechtigung zum einjährig freiwilligen



Valitärdiente oder zur Zeit des Eintrittes in denelben no&lt;) Schü-
ier find. |

Da es ich in deu gegebenen Fällen nicht mehr um Schüler
der Antalt handelte, o eruche ich, der mitunterzeichnete Kriegs-
miniter, das Königliche General-Kommando ganz ergebenjt, behufs
Vermeidung fernerer Mißvertändmje, die Anweijung der Prü-
fung8-Kommiion für Einjährig-;Freiwillige zu N. gefälligjt dahim
herbeiführen zu wollen, daß junge Leute, welche, nachdem jie das
wienchaftliche Befähigungszeugms für den eimjährig-freiwilligen
Dient an einer höheren Lehrantalt erhalten haben, dieelbe ver-
laen und päter als Nichtchüler für den einjährig-freiwilligen
Dient auf Grund diejes Zeugmijjes jich melden, das in 8. 89
36 1. 6. erforderte Unbecholtenheit8-Zeugnis nicht weiter jeitens
der Schule, ondern eitens der Polizei- Obrigkeit beizubringen
haben.

An
das Königliche General-Kommando des --Armee=

Korps zu N. und den Königlic&lt;en Ober-Präi-
venten 20. zu N.

 Abchrift theilen wir dem Königlichen General-Kommando und
Ew. Excellenz zur gefälligen KenntniSnahme ganz ergebent mit.

Der Miniter des Imiern. Der Kriegs-Maniter.
Im Auftrage: v. Zatrow. Im Auftrage: v. Hänich.

Än
ämmtliche übrigen Königlichen Eraßs=

Behörden HL Intanz.
M. d. I. 1. M. J. 923.
Kr. M. 615. 4. A. 1.

151) Betreffend eine in Verbindung mit der internäaätio-
nalen Austellung im Melbourne zu verantaltende

Austellung von Unterricht8-Gegentänden.
Dun (Centralbl. prs 1887 Seite 7287 pro 1888 Seite 218) =“

Berlin, den 25. Mai 1888.
Der Kömalichen Negierung überende ich im Verfolge meines

Erlaes vom 21. September v. J. -- ÜU. Ü. 2284. I. 7327,
U. 1. und U. H a. -- bezw. vom 1. Dezember v. IJ. - ÜU. 11.
3164 -- anbei abchritlih in deutcher Ueberezung ein durch
den Herrn Reichsfanzler mir mitgetheiltes Memorandum des
Väimters für Oeffentlichen Unterricht im Victoria, betreffend eine
in Verbindung mit der internationalen Anstellung in Melbourne

Valitärdienſte oder zur Zeit des Eintrittes in denſelben no<) Schü-
ier find. |

Da es ſich in deu gegebenen Fällen nicht mehr um Schüler
der Anſtalt handelte, ſo erſuche ich, der mitunterzeichnete Kriegs-
miniſter, das Königliche General-Kommando ganz ergebenjt, behufs
Vermeidung fernerer Mißverſtändmſje, die Anweijung der Prü-
fung8-Kommiſſion für Einjährig-;Freiwillige zu N. gefälligjt dahim
herbeiführen zu wollen, daß junge Leute, welche, nachdem jie das
wiſſenſchaftliche Befähigungszeugms für den eimjährig-freiwilligen
Dienſt an einer höheren Lehranſtalt erhalten haben, dieſelbe ver-
laſſen und ſpäter als Nichtſchüler für den einjährig-freiwilligen
Dienſt auf Grund diejes Zeugmijjes jich melden, das in 8. 89
36 1. 6. erforderte Unbeſcholtenheit8-Zeugnis nicht weiter jeitens
der Schule, ſondern ſeitens der Polizei- Obrigkeit beizubringen
haben.

An
das Königliche General-Kommando des --Armee=
Korps zu N. und den Königlic<en Ober-Präſi-
venten 20. zu N.

Abſchrift theilen wir dem Königlichen General-Kommando und
Ew. Excellenz zur gefälligen KenntniSnahme ganz ergebenſt mit.

Der Miniſter des Imiern. Der Kriegs-Maniſter.
Im Auftrage: v. Zaſtrow. Im Auftrage: v. Häniſch.

Än
ſämmtliche übrigen Königlichen Erſaßs=

Behörden HL Inſtanz.

M. d. I. 1. M. J. 923.
Kr. M. 615. 4. A. 1.

151) Betreffend eine in Verbindung mit der internäaätio-
nalen Ausſtellung im Melbourne zu veranſtaltende

Ausſtellung von Unterricht8-Gegenſtänden.

Dun(Centralbl. prs 1887 Seite 7287pro 1888Seite 218)=“

Berlin, den 25. Mai 1888.
Der Kömalichen Negierung überſende ich im Verfolge meines

Erlaſſes vom 21. September v. J. -- ÜU. Ü. 2284. I. 7327,
U. 1. und U. Ha. -- bezw. vom 1. Dezember v.IJ. - ÜU. 11.
3164 -- anbei abſchriſtlih in deutſcher Ueberſezung ein durch
den Herrn Reichsfanzler mir mitgetheiltes Memorandum des
Väimſters für Oeffentlichen Unterricht im Victoria, betreffend eine
in Verbindung mit der internationalen Ansſtellung in Melbourne
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zu verantaltende Austellung von Unterricht5s-Gegenjtänden, mit
dem Auftrage, die Intereenten-Kreije, oweit das dortige Schul-
reort in Frage kommt, mit geeigneter weiterer Mittheilung zu
verehen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An
ämmtliche Königliche Regierungen und Provinzial=

Schulkollegien. = Desgl. an die Herren Ober-
präidenten, die Herren Univeritäts =Kuxatoren,
die Herren Rektoren der technichen Hochchulen.

VU. I. 1289. VU. In. a.

Q.

Memorandum für den (honourable it englicher Titel)
Premierminiter.

Melbourne,“ den 46. Februar 1888.
"Das Departement für ODeffentlichen Unterricht zu Victoria

it bemüht, die herannahende hundertjährige Austellung im Mel-
bourne behufs Ermöglichung einer vergleichenden Schäßung des
Werthes der Schuleinrichtungen zu benußen. Die Austellungs=
Kommijjare haben bereitwillig zugetimmt, alle auf die Schule
bezüglichen Austellungs - Gegentände gruppenweie zuammenzu-
jtellen; auch yt Vorjorge getroffen, daß man ohne Schwierigkeit
eine ehr ausführliche Dartellung der betreffenden Gegentände
der benachbarten Kolonieen findet.

Was ferner gewüncht wird, und was nur die Britiche
Regierung für uns thun kann, it, daß einige der bedeutendten
auswärtigen Mächte helfen ollen, diee Austellung zu vervoll-
tändigen

ertens durc) Sendung ausführlicher, auf die Schulein-
richtungen bezüglicher Austellungs-Gegentände, Textbücher
und Schularbeiten, Landkarten, Vorchriftenbücher, Auf-
M er Prüfungsarbeiten der Schüler owie derLehrer,
ferner durch Entendung eines Mannes für jede Kommiion,
welcher ein erfahrener Lehrer, oder noch bejer ein Schul-
injpektor ein dürfte und befähigt ein müßte, achgemäßüber die Gleichheit in Beziehung zu den Autral &lt;en
Unterrichts-Methoden zu urtheilen.

Erwähnt wird hier, daß im Jahre 1830 Frankreich und
Deutchland wirklich Kommiare mit dieen Eigenchaften entendet
haiten, Herren de Monimahon und Profeor Reuleaux, und
daß, da Frankreich in der Abtheilung für Unterricht auch chr
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zu veranſtaltende Ausſtellung von Unterricht5s-Gegenjtänden, mit
dem Auftrage, die Intereſſenten-Kreije, ſoweit das dortige Schul-
reſſort in Frage kommt, mit geeigneter weiterer Mittheilung zu
verſehen.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An

ſämmtliche Königliche Regierungen und Provinzial=
Schulkollegien. = Desgl. an die Herren Ober-
präſidenten, die Herren Univerſitäts =Kuxatoren,
die Herren Rektoren der techniſchen Hochſchulen.

VU. I. 1289. VU. In. a.

Q.

Memorandum für den (honourable iſt engliſcher Titel)
Premierminiſter.

Melbourne,“ den 46. Februar 1888.
"Das Departement für ODeffentlichen Unterricht zu Victoria

iſt bemüht, die herannahende hundertjährige Ausſtellung im Mel-
bourne behufs Ermöglichung einer vergleichenden Schäßung des
Werthes der Schuleinrichtungen zu benußen. Die Ausſtellungs=
Kommijjare haben bereitwillig zugeſtimmt, alle auf die Schule
bezüglichen Ausſtellungs - Gegenſtände gruppenweiſe zuſammenzu-
jtellen; auch yt Vorjorge getroffen, daß man ohne Schwierigkeit
eine ſehr ausführliche Darſtellung der betreffenden Gegenſtände
der benachbarten Kolonieen findet.

Wasferner gewünſcht wird, und was nur die Britiſche
Regierung für uns thun kann, iſt, daß einige der bedeutendſten
auswärtigen Mächte helfen ſollen, dieſe Ausſtellung zu vervoll-
ſtändigen

erſtens durc) Sendung ausführlicher, auf die Schulein-
richtungen bezüglicher Ausſtellungs-Gegenſtände, Textbücher
und Schularbeiten, Landkarten, Vorſchriftenbücher, Auf-
Mer Prüfungsarbeiten der Schüler ſowie der
Lehrer,
ferner durch Entſendung eines Mannes für jede Kommiſſion,
welcher ein erfahrener Lehrer, oder noch beſjer ein Schul-
injpektor ſein dürfte und befähigt ſein müßte, ſachgemäß
über die Gleichheit in Beziehung zu den Auſtral<en
Unterrichts-Methoden zu urtheilen.

Erwähnt wird hier, daß im Jahre 1830 Frankreich und
Deutſchland wirklich Kommiſſare mit dieſen Eigenſchaften entſendet
haiten, Herren de Monimahon und Profeſſor Reuleaux, und
daß, da Frankreich in der Abtheilung für Unterricht auch ſchr
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volljtändig vertreten war, der Vortheil, welcher durch Herrn
de Montmahon 5 Beuch hergeleitet worden, im Einzelnen ehr
bedeutend war. Bei jener Gelegenheit waren die von Deutchland
ausgetellten Unterrichts-Gegentände ehr tückweie vertreten, da
jie hauptächlich aus Modellen der technichen Schule zu Württem-
berg bejtanden. Was gewüncht wird, it, daß Frankreich, Deutch-
land und die Vereinigten Staaten uns ausführliches Material
zur Beurtheilung geben, wie das Schulween in jenen Ländern
weiter fortgeführt it, und daß ein kompetentes Urtheil hierüber
uns zur Erklärung und Erwägung mitgetheilt wird.

(CS wird noch bemerkt, daß das techniche Unterrichtsween
in Victoria gerade jetzt ein Gegentand von ehr allgemeiner Be-
deutung wird, und daß Austellungs-Artifel in Holz- und Eien-
arbeit, Proben von Vorlagen, ob Zeichnungen oder Modelle,
Takttafeln owie Textbücher der technichen Schulen, und =-- wenn
möglich das Modell emer Schülerwerktatt =- unzweifelhaft als
beonders anziehend anerkannt werden.

Es braucht kaum hinzugefügt zu werden, daß die Hoffnung
gehegt wird, die Britiche Regierung werde ihren Eimfluß im Eng-
land und Schottland aufwenden, um der Anstellung einen gleich-
artigen Beitrag zu verchaffen.

Charles Heury Pearon.
Miniter für ODeffentlichen Unterricht.

152) Dientverhältnis der wienchaftlichen Hilfslehrer
an höheren Lehranjtalten.

Berlin, den 13. Jum 1888.
Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium erwidere ich auf

deii Bericht vom 17. Mai d. J., daß es nicht meine Abicht
ijt, aus der Zahl der wienchaftlichen Hilfslehrer eine Kategorie
auszuondern, welche alle mit der Stellung als ordentlicher Lehrer
verbundenen Rechte mit AusSnahme des Wohnungsgeldzuchues
beigen würde. Ein olches Dientverhältnis würde, bei unerheb-
licher Bedeutung für einzelne jüngere Mitglieder des Lehrertan-
des und ohne Werth für den Dient, mur dazu führen, in manchen
Fällen an den fich erweiternden höheren Lehrantalten die Auf-
rechterhaltung des Normalbeoldungsetats und des Wohnungs5-
geldzuc&lt;ues im Frage zu tellen. Dieer Auffaung entpricht
das Verfahren, welches ich bei Fettellung der Etats der höheren
Lehrantalten befolge und welches auch die tädtichen Patronate
bei gleicher Veranlajung werden einzuhalten haben.

Ih fann mithin die von dem Königlichen Provinzial-Schul-
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kollegium befürwortete Aenderung in dem Etat des Gynmmajims
zu N. für die laufende Etatsperiode nicht genehmigen. Jt der
Magitrat zu N. als Patron des Gymnajiums5 dajelbjt von der
Thätigkeit des wienchaftlichen Hilfslehrers N. befriedigt, jo
dürfte es ihm fern liegen, die Entlaung desjelben aus einem
gegenwärtigen Dientverhältnie herbeizuführen. Das Königliche
Provinzial-Schulfollegium einereits aber wird kein dientliches
Interee haben über den N. anderweitige Betimmung bis dahin
zu treffen, wo derelbe in den Beiß einer ordentlichen und nor-
mal dotirten Lehrerjtelle gelangt.

Der Mimiter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: von Lucanus.

An
das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N.

VU. I. 1625.

153) Dispenation vom Zeichenunterrichte au den höhe-
ren Lehrantalten bei Augenleiden.

Berlin, den 22. Jum 1888.
Bei einem nicht völlig unregelmäßigen oder getörten Zu-

tande der Augen kann eine nachtheilige Wirkung des Zeichetnt-
unterrichtes, wie er in den höheren Lehrantalten zu ertheilen ijt,
überhaupt nicht in Frage kommen. Es it daher auch eine Ent-
bindung von diejem Unterrichte und vom Schreibunterrichte eben-
owenig wic von anderen obligatorichen - Lehrfächern. vorge-
jeh il “ |

Tritt gleichwohl, wie es nach dem Berichte des Königlichen -
Provinzial-Schulkollegumums vom 30. Mai d.. I. m N. vorge- /
fommen, der Fall enn, daß der Erlaß der Zeichenübungen auf
Grund ärztlicher Erklärungen für einen Schüler nachgeucht wird,
v wird der Anjtaltsleiter das betreffende Geuch nach eimer Be-
gründung orgfältig zu prüfen, insbeondere an Schulorten, au
welchen eim Specialarzt für Angenkranke anäig it, das Zeugnis
eines folchen zu verlangen uud mit einem Berichte dem Provin-
zial-Schulfollegumm vorzulegen haben. Das Provinzial = Schul-
kollegium wird die Ordnung der Schule im Falle der Genehmi-
gung derartiger Geuche, fei es auf längere, ei es auf kürzere Zeit,
dadurch zu chonen wien, daß damit niemals dem dispenirten
Schüler eine Befreung von der Schultunde, in welche das Zeich-
nen fällt, zugetanden, vielmehr vorbehalten wird, bei rein theo-
retichen Unterweiungen, wie fic im Zeichnen neben den Uebungen
von Auge und Hand hergehen, ihn wie alle übrigen Schüler
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heranzuziehen, ont aber ihn im einer zweumäßigen, vom Ordi-
narius fetzuezenden und zu kontrollirenden Weije zu bechäftigen.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An

das Kenmigliche Provinzial-Schulfollegiumzu
VU. 1. 1749.

154) Bewilligung von Schulgeldbefreiungen an die
Söhne der bei den taatlichen höheren Lehranjtalten
angejtellten Beamten und Unterbeamten (Rendanten und

Schuldiener).
(Ceniralbl. pro 1887 Seite 506.)

Berlin, den 6. Jum 1888.
Auf den Bericht vom 14. Mai er., betreffend Befreumg der

Söhne der bei den taatlichen höheren Lehrantalten des dortigen
Verwaltungsbezirkes angetellten Beamten und Unterbeamten
(Rendanten, Schuldiener) von der Zahlung des Schulgeldes,
will ich unter den m jenem Berichte ves Näheren angeführten
Umtänden mich damit einvertanden erklären, daß mit Rückicht
auf die geringere Höhe ihrer Beoldungen den bereits im Amte
tehenden etatömäßigen Beamten und Unterbeamten die bisher
geioene Wohlthat weiter gewährt werde. Die lediglich gegen
Remuneration bechäftigten Beamien und Unterbeamten ind, wie
ich annehme, hierbei überhaupt nicht in Betracht zu ziehen.

Für die Söhne der in Zukunft anzujtellenden Beamten rejp.
Unterbeamten it daselbe Verfahren inne zu halten, wie ich jol-
&lt;es durch meinen Erlaß vom 13. Mai 1887 -- U. I. 6362 ---
für die Lehreröhne angeordnet habe.

An
das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial - Schulkollegium
zur Kemtmisnahme mw Nachachtung.

Der Miniter der geitlichen 2e. Angelegenhetien.
In Vertretung: von Lucanus.

Rit
ämmtliche Königliche PBrovinzial-Schulkollegien

excl, N.
VU. II. 1581.
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17. Seminare, 2x. Bildung der Lehrer u1d
deren verönliche Verhältnie.

155) Uebergang von Seminar-Hilfslehrern in den
Volkschuldient, Berufung von Volksj&lt;hullehrern zu

ordentlichen Seminarlehrern.
1.

Berlin, den 30. Juli 1883.
20.

Zugleich nehme ich hieraus Veranlaung, darauf hinzuweijen,
daß es bei der Begründung der Seminar-Hilfslehrertellen keines-
wegs in der Abicht gelegen hat, die ordentlichen Lehrertellen
bei den Seminaren auschließlich durch Hilfslehrer zu beeßen.
Vielmehr it angenommen, daß eine größere Zahl derelben, nach-
dem fie am Seminar ihre Kenntnie erweitert und ihre technüche
Bildung erhöht haben, in den Dient an tädtijchen Schulen über-
gehen werden. Gerade dadurc&lt; wird die wünchenswerthe leben-
dige Wechelwirkung zwichen der Volkschule und dem Seminar
erhalten. Jedenfalls kann ich auf diee nicht verzichten und muß
mir vorbehalten, hei der Beezung von ordentlichen Seminar-
lehrertellen auf tädtiche Lehrer, überhaupt auf Volkschullehrer
des Bezirkes zurückzugreifen.

Das Königliche Provinzial=Schulkollegium wolle deshalb
Sich mit den Königlichen Regierungen der Provinz in Verbindung
ezen und dafür orgen, daß Seminar-Hilfslehrer, ofern nicht
ganz vorzügliche Leitungen ihre dauernde Wirkhjamkeit im Seminar-
diente wünchen laen, - nach einigen Jahren dem öüffenilichen
Volkschuldiente zugeführt werden. ..

das Königliche Provinzial-Schulkolleginm zu N.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial - Shnlkollegium
zur KenntniSnahme und Nachachtung.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
die übrigen Königlichen Provinzial-Schulkollegien.

VU. DI. 1611.

2.
| Berlin, den 18. April 1833.

 Auf den Bericht vom 3. April d. I. ermächtige ich das
Königliche Provinzial -Sc&lt;hulfollegium, den Hilfslehrer N. am
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Schullehrer- Seminar zu N., aus emer gegenwärtigen StellunJ
zu entlaen, indem ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium
zugleich anheimgebe, demelben Seine Anerkenmung für die gewien-
hafte und erfolgreiche Amtsführung auszujprechen.

Im Uebrigen kann ich nur wiederholen, daß der Uebertritt
von Seminar-Hilfslehrern in den Dient an tädtichen Volks-,
an Mittel- und höheren Mädchenchulen im Interejje des Schul-
weens nur williommen jein kann.

Sobald es gelungen ein wird, olchen Uebertritt allgemeiner
zu machen und dadurch die Dientzeit der Semmar-Hilfslehrer
abzufürzen, wird es auch möglich em, Wünchen, wie denen

- des 2x. N., zu entprechen und die früheren Hilfslehrer m den
Seminardient zurückzurufen, nachdem ie neue Erfahrungen ge-
wonnen haben.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
das Königliche Provinzial-=Schulkollegium zu NN.

VU. DI. 1327.

156) Vereinbarung mit der Großherzoglich Badichen
Regierung über gegeneitige Anerkennung der Prüz-

fungöszeugnie für Lehrerinnen.
(Centralbl. pro 1877 Seite 41.)

Berli, den 12. Mai 1888.
Zufolge der dicseitigen Cirkular-Verfügung vom 24. Januar

1877 (U. IIL 5243) it zwichen der Königlich Preußichen und
der Großherzoglich Badichen Regierung eine Vereinbarung über
gegeneitige Anerkennung der Befähigungszeugnijje für Lehrerinnen
bezw. für Schulvorteherinnen getroffen worden.

Inzwichen it im Großherzogthume Baden die für die Pri-
fung der Lehrerinnen damals maßgebende Miniterial-Verordnung
vom 13. März 1876 aufgehoben worden wund au deren Stelle
eine Verordmung des Mimiters der Jutiz, des Kultus und Unter-
richtes vom 19. Dezember 1884, die Prüfung von Lehrerinnen
betreffend, getreten. Danach. finden die Lehrerinnen= Prüfungeit
niht mehr auschließlich vor einer von dem Oberjchulratl)
ernannten beonderen Prüfungsfommiion jtatt, jondern es kann
auch einzelnen Lehrerinnen- Bildungsautalten die Berechtigung
zur Abhaltung von Abgangsprüfungen für ihre Schülerinnen
widerruflich verliehen werden. Diee Berechtigung war bereits
unter dem 7. Dezember 1878 dem Lehrerinnen-Sceminar „Prinzejin-
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Berli, den 12. Mai 1888.
Zufolge der dicsſeitigen Cirkular-Verfügung vom 24. Januar

1877 (U. IIL5243) iſt zwiſchen der Königlich Preußiſchen und
der Großherzoglich Badiſchen Regierung eine Vereinbarung über
gegenſeitige Anerkennung der Befähigungszeugnijje für Lehrerinnen
bezw. für Schulvorſteherinnen getroffen worden.

Inzwiſchen iſt im Großherzogthume Baden die für die Pri-
fung der Lehrerinnen damals maßgebende Miniſterial-Verordnung
vom 13. März 1876 aufgehoben worden wund au deren Stelle
eine Verordmung des Mimiters der Juſtiz, des Kultus und Unter-
richtes vom 19. Dezember 1884, die Prüfung von Lehrerinnen
betreffend, getreten. Danach. finden die Lehrerinnen= Prüfungeit
niht mehr ausſchließlich vor einer von dem Oberjchulratl)
ernannten beſonderen Prüfungsfommiſſion jtatt, jondern es kann
auch einzelnen Lehrerinnen- Bildungsauſtalten die Berechtigung
zur Abhaltung von Abgangsprüfungen für ihre Schülerinnen
widerruflich verliehen werden. Dieſe Berechtigung war bereits
unter dem 7. Dezember 1878 dem Lehrerinnen-Sceminar„Prinzeſjin-
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Wilhelm- Stift“ zu Karlöruhe beigelegt und ijt nac&lt; Ercheinen
der Verordnung vom 19. Dezember 1884 aufrecht erhalten worden.

Zm Uebrigen verbleibt es bei der Cirkular-Verfügung vom
24. Januar 1877.

Die Königliche Regierung 2c. eße ic&lt; hiervon zur Beachtung
in Kenntnis.

An
ämmtliche Königliche Regierungen und das

Königliche Provinzial-Schulkollegium hier.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial - Schulkollegium
zur Nachricht und Beachtung.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Jn Vertretung: Lucanus.

An
ämmtliche Königliche Provinzial=

Schulkollegien.
ÜU. Wa. 10843.

157) Vereinbarung mit dem Senate der freien nud
Hanetadt Lübeck über gegeneitige Anerkennung der

Prüfungszeunguie für Lehrerinnen.
Berlin, den 9. Jum 1888.

Zufolge dieseitiger Cirkular--Verfügung vom 8. Februar
1877 -- U. IL 5533. -- (Centralblatt f. d. Unierr. Verw. 1877
Seite 112) it mt dem Senate der freien und Hanetadt Lübeck
ein Uebereinfommen wegen gegeneitiger Anerkennung der Befähi-
gungszeugumie für Lehrerumnen und Schulvorjtehermuen getroffen
worden. -

BisSher waren die Prüfungen im Freijtaate Lübeck gemäß
der Prüfungsordnung vom 21. Dezember 1876 ausjchließlich
vor enier von dem Ober- Schulfollegium ernannten Kommiion
abzulegen. Juzwichen u auch bei der jtaatlichen Lehrernmen-
Bildungsautalt Dajelbt dur&lt; eime von der Ober-Schulbehörde
unter dem 30. Dezember 1887 erlaene Ordmung Entlaungs-
prüfungen fin Lehrerimen amt Volksichulen eingerichtet worden,und ich bejtimme na&lt; Vereinbarung mit dem Senate hierdurch,
Daß die im dieen Entlaungsprüfungen erlangten Befähigungs-
zeugumije als Volkschul - Lehrermmen gleichfalls für das König-
reich Preußen als giltig anerkannt und deren Inhaberinnen zum
Schuldiente im diesfeitigen Staatsgebiete zugelaen werden. Zu
diefe Entlaungsprüfungen kann, wie ich ausdriücklich bemerke,
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die Lehrbefähigung auc&lt; für den Turnunterricht und für den
Unterricht in weiblihen Handarbeiten erworben werden.

Die Königliche Regierung 2c. eze ich hiervon zur Beachtung
im Kenmntms.

Im H.

ämmtliche Königliche Regierungen und das
Fönigliche Provinzial-Schulkollegium hier.

Abchrift erhält das Königli&lt;e Provinzial-Schulkollegium
zur Nachricht und Beachtung.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus,.

An
ämmtliche Königliche Provinzial-

Sculkollegien (auch Berlin).
VU. IH. a. 15281.

158) Termine für die mündlichen Prüfungen au den
Seminaren im Jahre 1888.

Der nach der Uebericht über die Prüfnunngstermine an den
Seminaren im Jahre 1888 (Centralblatt 1888 Seite 129) bei
dem Scullehrer- Seminar zu Köslin auf den 25. September
fetgeezte Termin der mündlichen Aufnahmeprüfung ijt auf den
21. Augujt d. I., und

der Termin für die zweite Volkschullehrer- Prüfung am
Schullehrer-Semnar zu Warendorf 1. Wetf. vom 18. Oktober
auf den 11. Oktober d. I. verlegt worden.

159) Bekanntmachung betreffend die Prüung der
Zeichenlehrerinnen zu Berlin und zu Breslau.

(Centralbl. pro 1887 Seite 511.)
1.

Berlin, den 2. Imm 1888.
Die in Gemäßheit der Prüfungs-Ordmung vom 23. April

1385 in Berlin abzuhaltende Prüfung der Zeichenlehrer uud
Zeichenlehrerinnen findet tatt am

Freitag, den 20. Juli 1888
und folgende Tage in der Königlichen Kuntchule in der Kloter-
traße hierelbt und beginnt an dem genannien Tage um 9 Uhr
Bormittag&gt;.
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Die Anmeldungen 2c. zu dieer Prüfung id bis zum
20. Juni d. I. an das Königliche Provinzial-Schulkollezium zu
Berlin einzureichen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Greiff.

ad ÜU. IV. 1765. 1.

2.
Berlin, den 2. Jum 1858.

Die in Gemäßheit der Prüfung5-Ordnung vom 23. April
1885 in Breslau abzuhaltende Prüfung der Zeichenlehrer 1111d
Zeichenlehrerinnen findet in dieem Jahre am

Donnertag, den 2. Augujt
und folgende Tage in der Königlichen Kunt- und Kunjtgewerbe-
chule zu Breslau tatt und begnmt an dem genannten Tage um

Die Anmeldungen 2c. zu dieer Prüfung find bis zum
20. Juni d. J.. an das Königliche Provinzial-Schulkollegumm zu
Breslau einzuenden. i = =

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Greiff.

ad Ü. IV. 1765. I.

160) Allgemeine Deutche PenionsSanjtalt für Lehre-
rinnen und Erzieherinnen unter dem Allerhöc&lt;hjten
Protektorate ihrer Majetät der Kaierin und Königin

Victoria. Jahresbericht für das Jahr 1887.
-(lCentralbl. pro 1887 Seite 515.)

Wir beginnen den diesmaligen Jahresbericht mit der hoch-
erfreulichen Mittheilung, daß Jhre Majetät die Kaierin und
Königin tmdzugeben die Gnade gehabt hat, Allerhöchjtihre Huld
unerer PenionsSantalt als deren Protektorin auch weiterhin zu-
wenden zu wollen.

Die Weiterentwikelung der PenjionSantalt innerhalb des
Berichtsjahres, des zwölften ihres Betehen5, war eine durchaus
erwinichte. Die Zahl der Mitglieder it gewachen von 1358
auf 1524; an Jahresbeiträgen der Mitglieder jud gezahlt worden
130 550,38 Mk., außerdem haben 48 Mitglieder ihre Beiträge
abgelöt durch Kapitalzahlung im Betrage von 95 923,65 Mi.
An Eintrittsgeldern ind aufgefommen 864 Mk., an Zinjen
77 344,65 Mk., dem Hilfs-Fonds jind zugeflojjen 2 260,40 Mi.
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und 1.300 Mk. in Werthpapieren. Die Gejanmmteinnahme be-
trägt mithin 308 243,08 Mek.

Die Ausgaben betrugen: Verwaltungskoten 3 873 Mtk.,
Zinen für Kapitalien, welche der Anjtalt5kae mit der Bejtini-
mung lüüberwiejen ind, daß diee päter volles Eigenthum der
Renionsanjtalt werden, 2100 Mk., gezahlte Penjionen 26 448,50
Nef., Untertüßungen an Mitglieder 9 364,35 Mk., für Courtage
und Goursdifferenz 1 685,90 Mk. im Ganzen 43 471,88 Mk.Die Gegenübertellung der Eimnahme und Ausgabe ergiebt
für das Jahr 1887 einen Ueberchuß an Einnahme, aljo einen
Vermögenszuwachs von 264 771,20 Mk. Durch dieen Zuwachs
ijt das Vermögen der Renionsautalt von 1 848 659,65 Vef.
am 31. Dezember 1836 getiegen auf 2113 430,85 Mk. am 31. De-
zember 1887. Dieje Summe ijt vorhanden in Hypotheken in
Höhe von 1 258 900 Mk., in preußichen Conjols und Pfand-
briefen im Beirage voin 854 300 ME. und in einem Barbejtande
von 230,85 Mk. Von dieem Antaltövermögen entfallen auf den
tatutmäßig auschließlich zur Betreitung der eingekauften Pen-
ionen bejtimmten Penjions-&lt;5“o1ds 1 817 058,10 Mk. und auf den
Dilfs-Fonds 296 372,05 Wel.

Penion beziehen bereiis 130 Mitglieder gegen 105 im Jahre
1886. Die Summe der im Jahre 1837 gezahlten Penjionen
beträgt, wie bei den AusSgaben bereits erwähnt 26 443,50 Mk.
Zur Aufbeerung der ermäßigten Penionen, welche nach dem
Statute an olche Mitglieder zur Zahlung kommen, die vor dem
FälligkeitöStermine der eingekauften Penion dauernd dientunfähigwerden, leitet der Hilfs-Fonds tatuimäßig laufende Zuchüljfe;
für das Berichtsjahr betrugen dieelben 2504,92 Mk. Zu unerer
lebhaften Genugthuung ermöglichen es die Mittel des Hilfs-
Fonds, diee Aufbeerung in dem Maße gewähren zu können,
daß im Allgemeinen ebenjo viel zugechoen wird, als die er-
mäßigte Penjion jelbt beträgt.

Gemäß 8. 10d des Statutes ind aus dem DiUs- Fonds un
101 Fällen einmalige Beihilfen gezahlt worden und zwar 1 3 30,
4340,11. 250, 38 43 60, 39 3 70,16 32 80,1 390,1 4 100 Mt.,
im Ganzen 6620 Mk. Außerdem ind auf Grund DErelben Statut-
betimmung in 50 Fällen olchen Mitgliedern, welche m eine be-
jondere Nothlage gerathen waren, die von ihnen zu leitenden Bei-
iräge auf ein oder mehrere Quartale er (aen und die entyprechen-
den Summen aus dem Hilfs=Fonds gedeckt worden, =- hierfür
vurden verausgabt 2744,35 Mk., jo daß in Summa 9364,35 Mk.
an Unterjtüßungen gewährt worden find, und daran ind vethei-
gt 151 Mitglieder.

Die am Schlue des Jahres 1887 nac&lt; Anordnung des
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Statuates wiederum nothwendig gewordene Berechnung des Pen-ion8-Fonds, - die vierte eit Betehen der Antalt, welche auchdieSmal durc) Herrn Dr. Zil [mer ausgeführt worden it, hat
ergeben, Daß der thatächlich vorhandene Penion3-Fonds den
rechmmoaqsmäßig erforderlichen um Die Summe von 40832,62 Mi.überteigt. Dieer eberchuß kann nad) 8. 14 des Statutes zU
einer Beitrag5ermäßigung Verwendung finden. So beträchtlich
man dieer Ueberchuß an jich auch it, jo reicht er doch nichtdazu aus, um für alle Mitglieder eine nennenswerthe Beitrag3-
ermäßigung zu ermöglichen. In Erwägung, daß billigerweie dieder Penionirung am nächten"tehenden Mitglieder zuert Berück-
ichtigung verdienen, wie dies auch chon vor drei Jahren an-
genommen yt, Dat 'das Kuratorium in jeiner Sahresfigung am
heutigen Tage in Anwejenheit und unter Zutimmung der Aller-höchten Protektorin bechloen, vom 1. Juli d. I. ab für die-jenigen 155 Mitglieder, welche bis zum 1. Januar 1896 ein-
jchließlich in den Penionsgenuß treten, eine Ermäßigung der vou
ihnen noch zu zahlenden Beiträge um 25"/5 eintreten zu laen,
wozu der angegebene Ueberchuß rechnungösmäßig ausreicht. Den
betheiligten Mitgliedern wird eine Benachrichtigung über die ein-
zelnen ermäßigten Beiträge durch den Rendanten der Venions-
antalt zugetellt werden.

Die Jahresrec&lt;mmg für 1887 it nach voraufgegangener
Prüfung durch Herrn Dr. Zillmer in der heutigen Sipung
dechargirt, auch it dem Ceutral-Verwaltungsauschue zu Untor-
tüßungen an AnjtaltsMitglieder für das Jahr 1888 die Summe
von 10 000 Mk. zur Verfügung getellt worden.

Auch diesmal verbinden wir mit dem Ansdrucke des lebhaf-
teten Dankes gegen die biöherigen Freunde und Gönner unerer
Penionsantalt die herzliche Bitte, dem Hilfs-Fonds weiterhin
möglicht reichliche Beiträge zufließen 31 lajjfen. Zuwendungenfür den Hilfs-;Fonds erbitten wir an Die Adree des Direktors
des Central-Verwaltungsauschues, Herrn Wirklichen Geheimen
Rath Dr. Greiff, Excellenz, W. Unter den Linden 4.

Fortgeebt empfehlen wir dringend jüngeren Lehrerimen,
ihren Beitritt zur PenionsSantalt möglichjt bald nac&lt; Erlangung
der Berechtigung dazu, d. h. nach betandener Prüfung, bewirken
zu wollen, da alsdaun die Beiträgeich erheblich niedriger tellen.
-- Die Kaje der Penionsanjtalt beimdet jich 8. W. Hafen-
Platz 9 IL, die Amtstumden des Rendanten, Geheimen Rechnungs-
Rath) Polenz ind von 11-2 Uhr. Schließlich werden alle
Antaltsmitglieder nachdrücklich darauf aufmerkam gemacht, da;
es owohl bei Geuchen um Unteortüßung, welche an den Central-
Verwaltungsauschuß zu richten jind, als auch bei Emjendung
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Fortgeſebt empfehlen wir dringend jüngeren Lehrerimen,
ihren Beitritt zur PenſionsSanſtalt möglichjt bald nac< Erlangung
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es ſowohl bei Geſuchen um Unteorſtüßung, welche an den Central-
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der „Patgliederveiträge aun den Rendanien durc&lt;oau5 erforderlich
it, vie Nummer des Aufnahmecheines anzugeben.

Berlin, den 6. Mai 1888.
Das Kuratorium.

61) Allgemeine Betimmungen über Annahme und Be-
&lt;häftigung der Kuriten bei der Königlichen Taub-

tummen-Antalt zu Berlin.
S. 1.

Än der Königlichen Taubtummen- Antalt findet alljährlich
von Otern ab ein Kurus für Ausbildung von Taubtummen-
lehrern tatt. Bei der Zulaung zu demelben haben diejenigen
Lehrer den Vorzug, welche von der Provinzialverwaltung ihrer
Heimathsprovinz vorgechlagen werden. Volkschullehrer, welche
zu dem Kurjus zugelaen ein wollen, haben den Nachweis Zu
führen, daß fie die zweite Lehrerprüfung bejtanden und für dieganze Dauer "ihres Aufenthaltes im Berlin eitens der zutän-
digen Behörden Urlaub erhalten haben. Kandidaten des Predigt-
amtes oder des höheren Lehramtes haben ihre bezüglichen Prü-
fungöszeugnme einzureichen.

Alle Gejuche um Zulaung zu dem Kurjus find an denMimiter der geitlichen, Unterrichts-undMedizimal-Angelegen-heiten unter Beifügung der Zeugnie über die betandenen Prüs-
fungen und eines amtlichen FührungsSattetes zu richten. Die Er-
laubnis zur Theilnahme an dem Kurus it jederzeit widerruflich.

Der Widerruf erfolgt unbedingt, wenn der Kurjit das AmtS5-
verhältnis aufgiebt, in welchem er bei feiner Einberufung tand.

S. 2.
Der Ausbildungsfkurfus dauert zwei Jahre. Derjelbe kann

jedoch für jolc&lt;e, die bereits mindetens ein Jahr an einer Taub-
tummen-Antalt gearbeitet haben, auf ein Jahr bechränkt werden.

3.
Die bei der Königlichen Taubtummen- Antalt eintretenden

Kuriten erhalten eine theoretiche und praktijche Ausbildung.
Die theoretiche umfaßt die Erziehung der Taubtummen im Allge-
meinen, die Methodif aller UnterrichtöSgegentände der Taub-
tummenchule, owie Gechichte und Litteratur der Tanbjtummen-
bildung; die praktiche oll die Kuriten befähigen, eine Klae
einer Taubtummenchnle elbtändig mit Erfolg zu führen.

ZS. 4.
Die Einführung in die Theorie des Taubtummen-Unter-

richtes erfolgt dure; den Antaltsdirckior anter Beihilfe eines
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Lehrers in betimmten, planmäßig fetzutellenden Stunden. Zus-
gleich it Vororge getroffen, daß die Kuriten eine gründliche
Kenntnis der Anatomie und Phyiologie der Sinnes- und Sprach-
werkzeuge durch einen geeigneten Lehrer erhalten.

Die praktiche Ausbildung wird durch gatweien Beuch der
Lehrtunden, durch Lehrübungen und durch elbtändige Unter-
richtsthätigkeit gefördert. Die Kuriten haben ich den bezüg=
lichen Anordnungen des Direktors unbedingt zu unterwerfen.
Damgemäß ind ie verpflichtet, die ihnen durch den Stundenplan
überwieenen Unterrichtötunden nach Maßgabe des Lehrplanes
und der etwaigen beonderen Anweiungen des Direktors gewijen-
haft zu halten. Auch in Fällen der Behinderung der Antalts-
lehrer und bei einzelnen Schülern zu gewährender Nachhilfe
haben ie die ihnen vom Direktor zugewieenen Stunden in gleicher
Weie zu übernehmen.

 85.
Der gatweie Beuch in den verchiedenen Antaltsklajjen

erfolgt nach einem vom Direktor aufgetellien Plane. Die Kuriten
ind gehalten, pünktlich zu den Lehrtunden zu ercheinen,“ jede
Störung des Unterrichtes zu vermeiden und die Arbeit der Lehrer
aufmerkljam zu verfolgen.

8. 6.
Neben der Förderung der Fachbildung haben es ich die

Kuriten angelegen ein zu laen, ihre allgemeine Bildung zu
vertiefen und zu erweitern und die Betrebungen auf dem Gebiete
der allgemeinen Pädagogik eingehend zu verfolgen.

8. 7.
Zur Förderung der chriftlichen Dartellung haben die

Kuriten nach Anweiung des Direktors von Zeit zu Zeit Aufgaben
aus dem Gebiete der Taubtummenbildüng zu bearbeitenoder“
Referate über die beim Unterrichte oder beim HosSpitiren ge-
ammelten Erfahrungen anzufertigen.

LS. 8.
Den Kuriten wird die fleißige Benußung der Antalts-

bibliothek dringend empfohlen. Zwecks Erlangung von Büchern
haben ie ich an den Bibliothekar der Antalt in den von diejem
fetgeezten Stunden der Woche zu wenden.

8. 9.
Die Kuriten untertehen der Disziplin des Direktors nnd

haben allen Weiungen desfelben gewienhaft nachzukommen.
Zugleich wird vorausgeeßt, daß fie den Antaltslchren in Ehr=
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ervietung begegnen ind jhich deren Anordmungen, falls olche für
DIe Lehrthätigkeit der Kurfiten nothwendig ein ollten, willig fügen.

Ju höherer Injtanz untertehen dieelben der Disziplin des
Königlichen Provinzial-Schulkollegiums.

S. 10.
Die Kurjijten jind verpflichtet, die internen Zöglinge wäh-

rend der Freizeit und in den Arbeitstunden, nach Bedürfnis
auch in den Ferien, nachMaßgabe des Auffichtsplanes zu beau?-
ichtigen und in ihren hänslichen Arbeiten zu untertüßen.

Um die prachliche AusSbildung der Schüler möglicht zu
fördern, wird ihnen empfohlen, auch außerhalb der Schulzeit in
prachlichen Verfehr mit den Taubtummen zu treten. Es it
ihnen nicht getattet die Geberdenprache anzuwenden, wie ic
auch nicht dulden dürfen, daß die taubtummen Zöglinge während
ihres Unterrichtes oder ihrer Auficht die Geberde gebrauchen.

S. 11.
Der Direktor it befugt, je zwei Kuriten mit der Auficht

der Kuaben des Jnternates an den Sonntagvormittagen, m der
Zeit vom Abendejjen bis zum Schlafengehen, wie auch während
der Nacht zu beauftragen. Dieje haben während dieer Zeitihre Wohnung im Antaltogebände bezw. ihre Schlaftätten auf
dem Knabenchlafaale zu nehmen.

S. 12.
Solche Kurjijten, welche nicht die erforderlichen Fähigkeiten

für den Beruf eines Taubjtummenlehrers zeigen, oder den vor-
tehenden Betimmungen nicht gewijenhaft nachfommen, werden
unter Entziehung des ihnen etwa gewährten Stipendiums von
der Theilnahme an dem Ansbildungsfurjus ausgechloen. Die
bezügliche „erfügung trifft der Münter der getlichen, Unter-
richts=- nnd Medizmal-Angelegenheiten.

S. 13.
Am Schlue des Ausbildungsfkurjus haben dir Kuriten

die durc; die Prüfungsordiung vom 27. Juni 1878 vorge-
chriebene Taubtummenlehrer-Prüfung abzulegen.

Eine Berbindlichlkeit zur Unterbringung der Kuriten als
Lehrer einer -Taubtummen- oder andern Schulantalt übernimmt
die Königliche Taubtummen-Auytalt nicht.

Berlin, den 31. Mai 1888.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Goßler.
ad DÜ. 111. a. 13892.
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162) Nouer Kurfus der Turnlehrer-Bildungsanjtalt.
(Centralbl. pro 1887 Seite 507; pro 1884 Seite 432.)

Berlin, den 19. Juni 1888.
In der Königlichen Turnlehrer-Bildungsantalt hierelbt

wird zu Anfang Oktober d. IJ. wiederum ein jechsmonatlicher
Kurus zur Ausbildung von Turnlehrern eröffnet werden.

Für den Eintritt in die Antalt jind die Betimmungen vom
6. Jum 1884 maßgebend.

Die Kömgliche Regierung veranlae im, diee Anordmung
im Ihrem Verwaltungsbezirke im geeigneter Weie bekanni zu
machen und über die dort eingehenden Meldungen vor Ablauf
des Monats Juli d. I. zu berichten. Auch wenn Aufnahme-
gejuche dort nicht emgehen, erwarte ich Bericht.

Im vorigen Jahre ind wieder einige als Eleven aufgenom-
mene Bewerber wegen ungenügender Turnfertigkeit entlaen wor-
den. Zm Anchlujje an meine Cirkular-Verfügung vom 25. April“
v. IJ. (U. UÜ1b. 5992.) erinnere ich deShalb wiederholt daran,
daß jedem Bewerber ein Exemplar der Betimmungen vom 6. Jumi
1884 mitzutheilen it und die anmeldende Behörde ich von der
gemigenden Turnfertigkeit der Anzumeldenden Ueberzengung zu
verchaffen hat.

An
ämmtliche Königliche Regierungen und das

Königliche Provinzial-Schulkollegium hier.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial - Shulkollegium
unter Bezugnahme auf meine Cirkular-Verfügung vom 25. April
v. J. (U. I11b. 5992.) zur Nachricht und- gleichmäßigen weiteren
Veranlaung bezüglich der zu Seinem Gechäftskreije gehörigen
Unterrichtöanjtalten.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
ännmntliche Königliche Provinzial-Schnlkollegien.

ÜU. IDb. 6984.

163) Befähigungszeugnie aus der Turnlehreriunen-
Prüfung im Frühjahre 1888.

(Centralbl. pro 1888 Seite 238.)
Berlin, den 23. Juni 1888.

In der im Monate Mai 1833 zu Berlin abgehaltenen
Turnlehrerimnen= Prüfung haben das Zeugnis der Befähigung
zur Ertheilung des Turnunterrichtes an Mädchenchulen erlangt:
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1) Adebahr, Elie, Lehrerin zu Quednau bei Königsberg 1. Prß.,
2) Bar&lt;mann, Guniltha, desgl. zu Berlin,
3) Behrend, Emmy, desgl. daelbt,
4) Bender, Bernhardine, Handarbeit5-Lehrerm daelbt,
5) Beyer, Anna, Lehrerin daelbt,
6) Blumenreich, Fanny, desgl. daelbt,
7) Bodländer, Eveline, desgl. daelbt,
8) Böljing, Margarethe, daelbt,9) Boje, Martha, zu Gandersheim i. Braunchweig,

10) Brauer, Martha, zu Friedenau bei Berlin,
11) Braun, Marie, Handarbeits8-Lehrerin zu Berlin,
12) Burckhardt, Martha, Feichenlehrertin daelbt,13) Drewke, Hedwig, daelbt,
14) Dümce, Helene, dafelbt,

) Feunig, Antome, zu Gr. Glogau,16) Foß, Bertha, Handarbeits-„Lehrerin zu Anklam,
) Fründ, Ernetine, Zeichenlehrerin zu Harber, Kreis Lüneburg,

18) Genurich, Martha, Lehrerim zu Berlin,
19) Gläfemer, Minna, desgl. daelbt,20) Gräber, Hedwig, Handarbeits-L ehrerin daclbt,
21) Große, Amia, Lehrerin dajelbjt,
22) Haittuun, Agnes, zu Lüben1. Schle.,
23) H erzog, Cmma, Handarbeits-Lehrerin zu Stettin,24) Hildeb rand, YRargarethe, zu Buchin, Kreis Schwe,
25) Hoffmaun, Agnes, Lehrerin zu Berlin,
26) Kajten, Margarethe, Handarbeits-Lehrerin daelbt,
27) Koh, Margarethe, Lehrerin daelbt,28) Krohn, 7Anna, desögl. daelbt,29) Kupke, Klara, Handarbeits-Lehrerim daelbt,

) Kuerow, Emilie, de3gl. zu Stettin,
) Langhammer, Eliabeth, Lehrerin zu Berlin,

2) Lanncs, Eliabeth, daelbt,
33) Liba, Anna, zu Nieder-Ullersdorf, Kreis Soran,
34) Lieder, Anna, Handarbeit5- Lehrerin zu Berlin,
35) Lilienthal, (Emmy, datelbt,36) L nde, Ölga, Handarbeit8-Lehrerin zu Grabow a./Oder,37) Lüderiß, Agnes, Lehrerin zu Berlin,
38) Lüßow, Martha, daelbt,
39) Meine&gt;e, Klara, Handarbeits -Lehrerim zu Stargard 1.

Pommern,
) Michalte&gt;, Agnes, Lehrerin zu Berlin,

41) Mindi, Ama, deönl. Daelbt,
42) Mittmann, Elifabeth, desgl. daelbt,) Müller, Martha, desal. daelbt,
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1) Adebahr, Eliſe, Lehrerin zu Quednau bei Königsberg 1. Prß.,
2) Bar<mann, Guniltha, desgl. zu Berlin,
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5) Beyer, Anna, Lehrerin daſelbſt,
6) Blumenreich, Fanny, desgl. daſelbſt,
7) Bodländer, Eveline, desgl. daſelbſt,
8) Bölſjing, Margarethe, daſelbſt,
9) Boſje, Martha, zu Gandersheim i. Braunſchweig,

10) Brauer, Martha, zu Friedenau bei Berlin,
11) Braun, Marie, Handarbeits8-Lehrerin zu Berlin,
12) Burckhardt, Martha, Feichenlehrertin daſelbſt,
13) Drewke, Hedwig, daſelbſt,
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44) Müller, Mathilde, Lehrerin zu Berlin,
45) Neumann, Johanna, desgl. zu Stetiin,
46) Neumann, Agnes, desgl. zu Berlin,
47) Benning, Anna, desgl. daelbt,
48) Rabbow, Cmma, Handarbeits-Lehrerin zu Stettin,
49) Rühlow, Agnes, desSgl. daclbt,
50) Sheidtmann, Gertrud, Lehrerin zu Rudow bei Berlin,
51) Schülein, Klara, desgl. zu Eberswalde,
52) Schulz, Klara, Handarbeits-Lehrerm zu Berlin,
53) Schulz, Emmy, desgl. daelbt,
54) Sengjto&gt;, Eliabeth, desgl. zu Stettin-Grünhof,
55) Sobotta, Margarethe, Lehrerim zu Berlin,
56) Steinbrück, Ella, Handarbeits-Lehrerin daelbt,
57) Tofelowski, Marie, Lehrerin daelbt,
58) Le Vieur, Antonie, desgl. daelbt,
59) Wangelin, Elije, zu Dricjen a. d. Nezge,.
60) Warnkroß, Lina; zui-Anflam; oo
61) von Wedell, Marie, Lehrerin zu Berlin,
62) Wegner, Katharine, zu Berlin, -
63) Wiesner, Helene, zu Stettin,
64) Wilberg, Margarethe, zu Berlin,
65) Wilke, Gertrud, Handarbeit8-Lehrerin daelbt,
66) Wöllert, Gertrud, Lehrerin daelbt,
67) Wolff, Johamia, desgl. daelbt,
68) Wolff, Klara, Handarbeits-Lehrerin daelbt,
69) Zimmermann, geb. Müller, Margarethe, daelbt,
70) Zippel, Marianne, zu KottbusS.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

Bekanntmachung.
V. DIb. 6928.“

164) Fettellung des der Berechnung der Penion eines
Volks&lt;ullehrers, mit deen Schulamt ein kir&lt;liches
Amt vereinigt ijt, zum Grunde zu legenden Dientein-

fFommens in dem vormaligen Herzogthum Naau.
1.

Berlin, den 20. Jamtar 1888.
Die Königliche Regierung erhält die dorthin gehörigen An-

lagen des Berichtes vom 24. Mai pr. mit dem Erwidern zus-
rü“, daß ich die Bechwerde des Lehrers N. zu N., betreffend
Fetjeßung der demelben gebührenden Penion, nicht als unge-
rechtfertigt zu erachten vermag.
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Die Amtahm? der Königlichen Negierung, daß das biShervereinigte Kirchen-Schulamt zu N. und daß überhaupt die jämmts-
lichen in ehemals Najamwichen Gebietstheilen vorhanden gewe-
enen vereungten Kirchen- und Schulämter durc&lt; die im Jahre 1861
zum Abchluje gebrachten Verhandlungen zwichen der vormaligen
LandesSregierung und dem Bichofe von Limburg getrennt worden
eien, it nicht zutreffend. Jene Verhandlungen waren nicht auf
eine Tremung der biSher vereinigien Aemter, ondern darauf
gerichtet, über das von der kirchlichen Behörde beanpruchte Necht,
hinichtlich des Kirchendiener-Amtos ihrereits über Ernennung,
Entlaung 2c. zu bejinden, eine Vortändigung herbeizuführen.
Diee Vertändigung ijt dahin getroffen worden, daß -=- wie es
in dem bichöflichen Schreiben vom 12. Dezember 1861 heißt --„das bichöfliche Ordmariat dem von Herzoglicher Landes5-Regie-
rung ernannten Lehrer den betreffenden Kirchendient übertragen,
für den Bezug des Kirc&lt;endiener- Gehaltes denelben Anfangs-
termin, wie im Lehrerdefrete eintreten laen und eine etwaige
Entlaung des Lehrers von dem Kirc&lt;endienjte nicht ohne vor-
herige Benehmung unt Herzoglicher Landes-Regierung verfügen
wird.“ Eine Trennung des bisher vereinigten Kirchen- Schul-
amtes fann in diejen Maßnahmen nicht erblickt werden. Eine
folche wird vielmehr ert dann eintreten, bezw. nothwendig werden,
wenn zwichen den berufungsberechtigten fir &lt;lichen und taatlichen
Behörden eine Einigung über die Ernennung, Entlajung 2c. im
konkreten Falle nicht zu Stande kommen ollte. Wie die König-
liche Regierung jelbt berichtet, ijt dieje Einigung bisher fajt immerund überall erelt worden, auch in N. =&lt;- (Es muß daher auch
für die dortigen gleichen Verhältnie Die Fortexitenz eines ver-
einigten Kirchen- und Schulamtes angenommen werden. I&lt;
bemerke übrigens, daß ähnliche Streitigkeiten, wie im dem vor-
maligen Herzogthum Najau, hinjichtlich des BZeehungsrechtes 2c.
bei vereinigten Kirchen- und Schulämtern auch in den übrigen
Theilen der Monarchie tattgefunden haben und daß die Negelung
in ganz ähnlicher Weie erfolgt it, indem das Necht der kr&lt;lichen
Behörde, bei vereinigten Kirchen- und Schulämtern ihrereits
über die Ernennung, Entlaung 2c. hinichtlich des Kirchendiener-
Antes zu beinden, ausdriuklich anerkannt worden it. J&lt; vor-
weie unter den vielen diesbezüglichen 2Betimmungen und BVoer-
fügunugen insbeondere auf Ddiv Erlae vom 17. November 1350-- M. Bl. dD. i. V. 18530 S. 371 - 16. Mai 1865 -- GCentr.

Tt de 1865 S. 385 und den neueren Cirkular-Erlaß vom7./18. März 1887 -- 1. Ila. 21720 -- *).

*) Centralbl. pro 1887 Seite 391, 395.
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Muß hiernach die Stelle, aus welcher der 2c. N. penionirt
worden it, als ein „vereimigtes Kirchen- und Schulamt“ ange-
chein werden, o läßt jich daraus, daß die qu. = Mk. Orga-
mijten-Ginkommen in dem Dekrete vom 11. Januar 1881 mit dem
Zujaße „ohne Aufrechnung“ aufgeführt werden, kein Grund her-
eiten, dieen Betrag bei der Berechnung des penjionsfähigenGeammt-IDienjteinkommens außer Anaß zu laen. Dieer Zu-
jaß beruht auf den Betimmungen der früheren naauijchen Geoß-
gebung, nad) welchen als penjionsfähig nur das „defretmäßige
Gehalt“ angejehen wurde, inhalts deren daherin jedem einzelnen
Dekrete bejonders betimmt werden mußte, ob und mwieweit eine
Anrechnung des firchlichen Einfommens auf „das dekreimäßige
Gehalt“ tattfinden ollte. Wie der Königlichen Regierung bereits
in dem Erlajje vom 18. September 1886 -- U. Ib. 6274 --
Centr. Bl. de 1886 S. 799 -- eröffnet worden it, ind durchArt. I. des Volkschullehrer-Penjionsgeezes vom 6. Juli 1885
alle dieem Geeße 'entgegentehenden Betimmungen außer Kraft
gejezt worden. Gegenüber dem Ab). 5. 5. 4 1. e., naß welchem
bei der Berechnung- der Penjion eines Lehrers, mit dejen Schul-
amt ein fkirc&lt;liches Amt vereinigt it, das einheitliche Stellen-
einfommen zum Grunde gelegt werden oll, ohne Rüchhicht darauf,aus welchen Quellen jolches fließt, muß der auf älteren geeß-
lichen Betimmungen beruhende Zuaß „ohne Aufrechnung“ als
antiquirt erachtet werden.

Der Anjpruch des Lehrers N. auf Anrechnung des aus kir&lt;-
lichen Quellen fließenden Einfommens in Höhe von = Mk. bei
der Berechnung der ihm zu gewährenden Penion ercheint omit
gerechtfertigt und beauftrage ich die Königliche Regierung über
die Höhe der dem Bechwerdeführer gebührenden Penion erneute
anderweite Entcheidung unter Berückichtigung der vortehenden
Ausführungen -zu treffen, den 20. N. auch mit- entprechendem -
Becheide zu vercheu.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An
die Königliche Regierung zu Wiesbaden.

VU. DLb. 6965. G. 1.

»

Berlin, den 9. Mai 1888.
Der Kösmglichen Regierung erividere ich auf den Bericht

vom 10. März cr., daß 1ic&lt; die vorgetragenen Bedenken nicht als
begründet erachten fann.
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Die vielfachen Aenderungen und Neueinrichtungen, welche das
Cdict vom 24. März 1817 für das Naauiche Volkschnlween
gejhaffen hat, jind für den rechtlichen Fortbetand der vereinigtenKirc&lt;en- und Schul-Aemter ohne Bedeutung. Indieer Beziehung
hat das genannte Edict an dem betehenden Zutande Nichts Je-
ändert. Im Gegentheil erkennt der 8. 27 1. 6. die Fortdauer der
betehenden Vereimigung inofern ausdrülich an, als er „die
Eimrechnung der Beiträge und Dientemolumente, welche Dic Lehrer
als Kirchendiener oder jonjt fundationSmäßig aus Kirc&lt;hen- oder
anderen geitlichen Fonds nach wie vor zu beziehen haben“,
au das Lehrergehalt anordnet. Auch ernennt die LandeSregie-
rung gleichzeitig diefelbe Peron zum Lehrer, owie zum Kirchen-
diener, und befindet über ihre Entlaung. Die ganzen Verhand-
lungen aus dem Jahre 1861 jind nur dadurch enttanden und
dadurch vertändlich, daß vereinigte Kirc&lt;en- und Schul-Aemter
exijtirten. Die vormalige Landesregierung hat anch elbt die
Betimmungen des Edictes vom 24. März 1817 nicht dahin ver-
tanden, daß die betehende Vereinigung zwichen Kirchen- und
Schul-Amt gelöt jei. Das General-Rekript vom 25. April 1818,
auf welches die Königliche Regierung Sich beruft, erilärt es als
wünchenSwerth, die vereinigten Stellen fo bald als thunlich zu
trennen. Damit wird unzweideutig anerkannt, daß die vorhandene
Vereinigung uoch nicht aufgelöt war. In gleicher Weie ordnet
das General-Rejkript vom 16. September 18238 an, daß „die der-
maligen Verhältmiyje jo lange, bis eine Trennung zur Ausführungfommt, auc fernerhin beizubehalten“ ind. An der Fortexitenz
des Intitutes der vereinigten Kirchen- und Schnlämter kann hier-
nach ein Zweifel nicht wohl obwalten.

Wasdice praktijchen Bedenken betrifft, welche die Königliche
Regierung bezüglich der mehrklajigen Schulen, insbejondere wegen
des Auteigens der Lehrperonen an olchen Schulen, vorträgt,
jo verweie ich auf den Erlaß vom 26. Juli 1883 -- DÜ. Ula.
13168 --- Centr. Bl. 1883 S. 503 --, in melcham bereits dar-
gelegt it, daß eine Vereinigung zwichen Kirchen- und Schul-Amt
auch da nicht ausgechlojen it, wo Zwar ncht immer Der
Inhaber einer betimmten Stelle an einer Schule, wohl aber
immer ein Lehrer der leßteren das kirchliche Amt bekleidet hat.
Es unterliegt jomit feinem Bedenken, da, wo das kirchliche Amt
j&lt;on bisher nicht immer mit derjelben Stelle einer mehrflajjigen
Schule vereinigt war, den betehenden Zutand aufrecht zu erhalten.
Desgleichen würde es keine erheblichen Schwierigkeiten bieten,
wenn die Königliche Regierung genöthigt wäre, ich vor der Be-
rufung eines Lehrers in eine derartige Stelle mit den kir&lt;lichen
Behörden in Verbindung zu een, wie olches antandslos in
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als Kirchendiener oder jonjt fundationSmäßig aus Kirc<hen- oder
anderen geiſtlichen Fonds nach wie vor zu beziehen haben“,
auſ das Lehrergehalt anordnet. Auch ernennt die LandeSregie-
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ſtanden, daß die beſtehende Vereinigung zwiſchen Kirchen- und
Schul-Amt gelöſt jei. Das General-Reſkript vom 25. April 1818,
auf welches die Königliche Regierung Sich beruft, erilärt es als
wünſchenSwerth, die vereinigten Stellen fo bald als thunlich zu
trennen. Damit wird unzweideutig anerkannt, daß die vorhandene
Vereinigung uoch nicht aufgelöſt war. In gleicher Weiſe ordnet
das General-Rejkript vom 16. September 18238 an, daß „die der-
maligen Verhältmiyje jo lange, bis eine Trennung zur Ausführung
fommt, auc fernerhin beizubehalten“ ſind. An der Fortexiſtenz
des Inſtitutes der vereinigten Kirchen- und Schnlämter kann hier-
nach ein Zweifel nicht wohl obwalten.

Wasdice praktijchen Bedenken betrifft, welche die Königliche
Regierung bezüglich der mehrklaſjigen Schulen, insbejſondere wegen
des Auſſteigens der Lehrperſonen an ſolchen Schulen, vorträgt,
jo verweiſe ich auf den Erlaß vom 26. Juli 1883 -- DÜ. Ula.
13168 --- Centr. Bl. 1883 S. 503 --, in melcham bereits dar-
gelegt iſt, daß eine Vereinigung zwichen Kirchen- und Schul-Amt
auch da nicht ausgeſchloſjen iſt, wo Zwar ncht immer Der
Inhaber einer beſtimmten Stelle an einer Schule, wohl aber
immer ein Lehrer der leßteren das kirchliche Amt bekleidet hat.
Es unterliegt jomit feinem Bedenken, da, wo das kirchliche Amt
j<on bisher nicht immer mit derjelben Stelle einer mehrflajjigen
Schule vereinigt war, den beſtehenden Zuſtand aufrecht zu erhalten.
Desgleichen würde es keine erheblichen Schwierigkeiten bieten,
wenn die Königliche Regierung genöthigt wäre, ſich vor der Be-
rufung eines Lehrers in eine derartige Stelle mit den kir<lichen
Behörden in Verbindung zu ſeen, wie ſolches anſtandslos in
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den übrigen Theilen des Staatsgebietes bereits gechieht. I&lt;
ehe aber auch kein Hindernis, das jezt in dem dortigen Be-
zirke bezüglich der Berufung der Lehrer in ein veroinigtes
Kirc&lt;hen- und Schul-Amt betehende Verfahren o lange beizube-
halten, bis eine Abänderung deselben ich als nothwendig her-
austellen wird.

E35 muß hiernac&lt; bei meinem Erlajje vom 20. Januar er.
-- VU. Ib 6965. G. I. -- lediglich das Bewenden behalten.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
die Königliche Regierung in Wiesbaden.

ÜU. Ib. 5999 G. I.

| Berlin, 12. Mai 1888.
Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichtes

vom 19. März er. mit dem Erwidern zurück, daß ich mit Ihren
Ausführungen, betreffend die Berechnung der Dientzeit des
Lehrers N., einvertanden bin. Was die Anrechnungsfähigkeit des
aus firchlichen Mitteln fließenden Theiles des Dienjteinkommens
bei der Bemeung der Penion betrifft, o verweie ich auf meine
Erlae vom 20. Jamtiar 1888 -- UU. Il. b. 6965 G. L und
vom 9. Mai 1888 -- Ü. UU] b. 5999 6. 1.*), inhalts deren
der Fortbetand der vereinigten Kirchen- und Schul-Aemter für
den dortigen Bezirk anzuerkennen it, ofern nicht im einzelnen
Falle nachweislich eine Trennung des kirchlichen Amtes von dem
Schulamte tattgefunden hat, und beauftrage die Königliche Re-
gierung, hiernach über die Höhe der dem N. gebührenden Penion
nach Antellung der erforderlichen Ermittelnngen anderweite Ent-
cheidung zu treffen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Anftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung in Wiesbaden.

VU. I1b. 6167.

*) Centralbl. pro 1888 Seite 553 u1yd 555.
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165) Gnabvdenquartal für die Hinterblicbenen olcher
Schullehrer, welche als Lehrer au einer mehrklaigen

Schule in einem follegialichen Verhältnie ge-
tanden haben.

(Centralbl. pro 1888 Seite 244.)
Berlin, den 12. April 1888.

Die Königliche Negterung erhält die Anlagen des Berichtes
vom 21. Februar er. mit dem Erwidern zurück, daß die Be-
I&lt;werde der Lehrerwitwe N. vom 1. Februar er., betreffend
Auszahlung eines Gnadenquartals, als gerechtfertigt zu erachten
ijt. Da der vertorbene Lehrer N. an einer mehrklajigen, mit
2 Lehrern und 1 Lehrerin bejezten Schule angetellt war, jo ijtunbedenkflich anzuerfennen, daß derelbe in follegialichen Ver-
hälmjen im Sinne der Allerhöhjten Kabinets -Ordre vom
27. April 1816*) und des Allorhöchten Erlaes vom 18. April1833 (Min. Bl. d.i.V.1833S.113)-getandenhat,undgebührt demnad in analoger "Aimvendung der Allerhöchjten
Kabincet5-Ordre vom 27. April 1816 einen Hinterbliebenen das
volle Gnadenquartal.

Die Königliche Regierung wolle hiernac) das Erforderliche
veranlaen und die Witwe N. mit entprechendem Becheid
vorehen. |

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung in N.

V. Ma. 12221.

166) It ein vertorbener Lehrer der Ernährer armer
Eltern 2. geween, o können, falls eine Witwe oder
chelihe Nachkommen nicht vorhanden ind, mit Ge-
nehmiguna des Verwaltungs&lt;efs die Gnuadenkompe-
tenzen ansnahmsweie auch dieen angewieen werden.

Berlin, den 31. Mai 1888.
Auf den Bericht von 4. Mai d. I. erhält die KöniglicheNegierung das Geuch des Ackerers Z. inIN. vom 6. April d. J.,

ihm an Stelle eines Gnadenmonats, ein Gnadenquartal von
dem Gehalte eines am 17. Oktober v. J. vertorbenen, als

*) Centralbl. pro 1881 Seite 289. Vergl. auc Centralbl. pro 1882
Seiie 426.
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An
die Königliche Regierung in N.

V. Ma. 12221.

166) Iſt ein verſtorbener Lehrer der Ernährer armer
Eltern 2. geweſen, ſo können, falls eine Witwe oder
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*) Centralbl. pro 1881 Seite 289. Vergl. auc Centralbl. pro 1882
Seiie 426.
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Hauptlehrer an einer ec&lt;hsklaigen Schule im N. angetellt
gewejenen Sohnes zu bewilligen; mt der Erwiderung zurück,
daß Ihr dem Bittteller unterm 29. Februar d. J. ertheilter
Becheid für zutreffend nicht erachtet werden kann.

Die Bewilligung eines Gnadenquartales vom Gehalte des
vertorbenen Lehrers Z. an deen Vater hängt nicht von dem
freien Ermeen der Stadtverordneten-Verammlung in N. ab.
Gemäß der Allerhöchten Kabinets-Ordre vom 15. November
1819 (G. S. 1820 S. 45) it vielmehr den Münitern, als De-
partements5 - Chefs, freigelaen, im Falle der vertorbene Beamte
der Ernährer armer Eltern 2c. geween ijt, auSnahmsweie dieen
die Gnadenfompetenzen anzuweien. Die Königliche Regierung
hat hiernach die Bitte des Z. anderweitig in Erwägung zu ziehen
und fetzutellen, ob die Vorausfezungen vorliegen, unter welchen
gemäß der Allerhöchjten Kabinet38-Ordre vom 15. November 1819
bezw. dem 8. 3 des Gejezes vom 6. Februar 1881 (G. S. S. 17)
auSnahms5weie auch anderen Peronen, als den hinterbliebenen
Witwen, Kindern und Enkeln vertorbener Beamten Gnaden-
kompetenzen. gewährt werden können, und geeigneten Falles-meine
Genehmigung bezw. Anweiung zur Zahlung der Gnadenkompetenz
an den Ackerer 3. nachzufuchen (zu vergl. Erlae vom 7. Dezem-
ber 1881 und 20. Jamiar 1882 -- Centr. Bl. 1882 S. 428
und 429 --). |

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. Ha. 14967.

167) Eine Zuicherungder Anre&lt;hnung der Zeit, während
welcher ein Volks&lt;ullehrer ich in einem Diente der
im 8. 11 des Penionösgeeßes vom 6. Juli 1885 ge-
nannten Art befunden hat, kanu nur bei der Antellung
im Preußichen Volkschuldiente erth eilt werden.

Hinichtlich der Gewährung taatlicher Dientalters-
zulagen kann keinerlei Zuicherung ertheilt werden. Die
Anrechnung der Zeit außerpreußichen Schuldientes it

bei Gewährung taatlicher Dientalter8zulagen aus-
get &lt;lojen.

Berlin, den 20. April 1888.
Cw. Hochcehrwürden erwidere ich auf das Geuch vom

10. April d. J., daß die Frage,
1888. | 38
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ob cinem Preußichen Volkschullehrer, der eine Zeit lang
im Schul- und Kirc&lt;hendienjte der deutch - evangelichen
Gemeinde zu Agram in Kroatien angetellt gewejen und
von dort nach vorwurfsfreier Amtsführung nach Preußen
im ein öffentliches Volksjc&lt;ulamt zurückgekehrt yt, Die
Dientzeit in Agrambei jeiner Penjiomrung in der Heimathmit angerechnet werden fann,

je nac; den im Einzelfalle obwaltenden Umtänden und mit der
im erten und im zweiten Abjaße des Voltschullehrer-Penjions-
gejezes vom 6. Juli 1885 --- Contr. Bl. 1885 S. 529 -- ge-
machten Untercheidung mit Genehmigung des Unterrichts-Minijters
zu löfen it (zu vergl. Nr. 17 der Anweiung vom 2. März
1886 zur Ausführung des erwähnten Geezes =- Centr. Bl.
1886 S. 3387). Danac&lt; kann eine Zuicherung der Anrechnung
der Zeit, während welder ein Volkschullehrer ich in einem
Diente der im 8. 11 a. a. O. genannten Art befunden hat, nur
bei der Antellung im Preußichen Volkschuldiente ertheilt werden.
Ich werde jedoch |. Z. eintretenden Falles ein övezügliches Geuch
des betreffenden Lehrers im wohlwollende Erwägung ziehen
(Erlaß vom 1. Oktober 1886, Centr. Bl. 1887 S. 241).

Die Frage wegen Gewährung einer taatlichen Dienjtalters-
zulage it lediglich nach den für derartige Bewilligungen maße-
gebenden beonderen Betimmungen zu behandeln.

Hinichtlich der Gewährung taatlicher DientalteröSzulagen
kann keinerlei Zuicherung ertheilt werden. Kein Lehrer hat einen
Rechtsanjpruch auf die Gewährung olcher Zulagen (Erlaß vom
18. Juni 1873 -- Centr. Bl. 1873 S. 470 -), owenig, wie
überhaupt Lehrern ein Rec&lt;htsanpruch darauf zuteht, nach Zurück-
legung einer gewien Dientzeit in ein höheres Dienteinkommen
aufzurücken und die Anrechnung der Zeit außerpreußichen Schul-
dientes it bei Gewährung taatlicher DientalterSzulagen aus-
gechloen. (Erlaß vom 18. September 1875 -- Centr. Bl.
1376 S. 68 --).

Der Mimiter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
den Oberpfarrer, Herrn N. Hochehr=

würden zu N.
V. Ma. 13574.
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168) Anrechnung der von Volkschullehrern innerhalb
der Fürtenthümer Walde&gt; und Pyrmont verbrachten
Dientzeit bei der Gewährung taatlicher Dienjtalter5-

zulagen.
Berlin, den 25. April 1888.Bei Rückjendung der Anlagen des Berichtes vom 27.7Fe-bruar d. JI. erwidere ich der Kömglichen Regierung, daß fortan

in Rückicht auf Artikel 7 des Vertrages vom 2. März 18387
über die Fortführung der Verwaltung der Fürjtenthümer Waldeck
und Pyrmont durch Preußen (G. S. S. 177) denjenigen Lehrern,
welche aus den genannten Fürtenthümern in den Preußijchen
öffentlichen Volkschuldient getreten ind, im Falle die Gewäh-
rung taatlicher DienjtalterSzulagen nach Maßgabe der geltenden
allgemeinen Vorchriften in Frage kommt, die Zeit anzurechnen
ijt, während welcher ihnen bei provijori) cher oder definitiver An-
jtellung eine öffentliche Boltkschuljtelle in jenen Für]jtenthümern.verliehen war.

Wenn aljo der Auftrag, welcher dem jetzigen Lehrer B. in
O. mittels.Verfügung des Königlichen Provinzial-Schulkfollegiums
in Kael vom 18. Oktober 1873 zur Verjehung der katholichen
Lehrertelle in Arolen ertheilt worden war, im Sinne der Be-
cheinigung des Landesdirekftors in Aroljen vom 6. Februar 1336
als eine Antellung anzuehen it, jo würde dem 2c. B. eine
taatliche DientalterSzulage von jährlich 90 Mk. vom 1. Januar
1886 ab zu gewähren fein, ofern demjelben im Uebrigen nach
Maßgabe der bezüglichen Betimmungen eine jolche 3ulage über-
haupt zu Theil werden kann.

Hiernach hat die Königliche Regierung das Weitere zu ver=
anlaen, eventuell für die Vergangenheit den 2c. B. mt einer
entjprechenden Zuwendung u bedenfen, und ihn auf die Vor-jtellung vom 25. Januar d. IJ. zu becheiden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

U. Ma. 12265.
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und Pyrmont durch Preußen (G. S. S. 177) denjenigen Lehrern,
welche aus den genannten Fürſtenthümern in den Preußijchen
öffentlichen Volksſchuldienſt getreten ſind, im Falle die Gewäh-
rung ſtaatlicher DienjtalterSzulagen nach Maßgabe der geltenden
allgemeinen Vorſchriften in Frage kommt, die Zeit anzurechnen
ijt, während welcher ihnen bei provijori)cher oder definitiver An-
jtellung eine öffentliche Boltksſchuljtelle in jenen Für]jtenthümern.
verliehen war.

Wenn aljo der Auftrag, welcher dem jetzigen Lehrer B. in
O.mittels.Verfügung des Königlichen Provinzial-Schulkfollegiums
in Kaſſelvom 18. Oktober 1873 zur Verjehung der katholiſchen
Lehrerſtelle in Arolſen ertheilt worden war, im Sinne der Be-
ſcheinigung des Landesdirekftors in Aroljen vom 6. Februar 1336
als eine Anſtellung anzuſehen iſt, jo würde dem 2c. B. eine
ſtaatliche DienſtalterSzulage von jährlich 90 Mk. vom 1. Januar
1886 ab zu gewähren fein, ſofern demjelben im Uebrigen nach
Maßgabe der bezüglichen Beſtimmungen eine jolche 3ulage über-
haupt zuTheil werden kann.

Hiernach hat die Königliche Regierung das Weitere zu ver=
anlaſſen, eventuell für die Vergangenheit den 2c. B. mt einer
entjprechenden Zuwendung ubedenfen, und ihn auf die Vor-
jtellung vom 25. Januar d. IJ. zu beſcheiden.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

U. Ma. 12265.
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169) Die für eine Schulttelle aufgetellte Matrikel kann
an ji&lt; vei Fetezung der einem Lehrer bezüglich des
anrec&lt;hnungsfähigen Werthes der einzelnen Dientemo-
lumente gebührenden Penjion nicht als aus&lt;laggebend

angejehen werden.
Berlin, den 27. April 1888.

Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichtes
vom 6. Februar er. mit dem Erwidern zurü&gt;, daß die Be-
j&lt;hwerde des Lehrers N. zu N., betreffend die anderweite Fet-
jezung der ihm gebührenden Penion, im Weentlichen als ge-
rechtfertigt zu erachten it, da nicht anerkannt werden kann, daß
durch die Autellung der vorgelegten Matrikel in Bezug auf den
anrec&lt;hnungsfähigen Werth der einzelnen Dientemolumente eine
den Lehrer bindende Fetezung im Sinne des 8. 4 des Pen-
ionögeezes erfolgt it. Die betreffende Matrikel it eine tatijtiche
Uebericht über die Verhältnie der Knabenchule zu N., in welcher
unter anderen auch einzelne unvolltändige Notizen über die Ein-
fünfte der Lehrertelle Aufnahme gefunden haben. Neues Recht
zu chafen, ercheint dieelbe ohne Weiteres nicht geeignet. Ein
Geammtdienteinfommen it in ihr überhaupt mic&lt;ht normirt,
ganze Eimkommenstheile, z. B. die kirchlichen Gebühreneinkünfte
und der Crtragswerth des Schulgartens jind übergangen, während
wieder andere Einnahmen darin tehen, die in die Gemeindekae
fließen, nicht aber dem Lehrer gebühren. Auch ind nachträglichbeliebige Aenderungen mit derelben vorgenommen worden, ohi1re
die Betheiligten auch nur zu hören. Es läßt jich nicht abehen,
welches Interee der Lehrer daran haben könnte, daß 3. B. derMiethswerth der Dientwohnung, tatt mit 60 Mt., etwa mit
150 Mk. in die Matrikel aufgenommen wäre. Die Sachlage
würde eine andere ein, wenn die Königliche Regierung bei
irgend einer Gelegenheit, z. B. bei einer Gehalt5erhöhung und
dergl. dice Angaben der Matrikel zur Grundlage eimer päteren
bindenden Fetezung genommen hätte. Dann würde die lektere
Fetfezung die den Lehrer bindende Eutcheidung enthalten; die
Matrikel an ich kann aber nicht als ausc&lt;hlaggebend angeehen
werden. Die Anführung der Königlichen Regierung, daß die
Lokalbehörden die Anicht der Königlichen Regierung theilen und
daß dem Lehrer N. eine erbetene Gehaltserhöhung abgej&lt;lagen
ei, „weil derelbe mit einem Einkommen im Verhältnie zu der
Mehrzahl einer Amts8genoen vorzüglich getellt ei“, it für die
zur Entcheidung tehende Frage nicht von Bedeutung, da N.
and) ohne jede Matrikel ich in guter Lage befunden haben würde.

Die Königlihe Regierung wolle daher, unter Aufhebung
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Ihrer früheren Verfügung und Berückjichtigung der vortehenden
Ausführungen, über die Höhe der dem 2c. N. gebührenden Pen-
ion, anderweite Entcheidung treffen und die Betheiligten mit
Becheid verjehen, wobei ich der Kömglichen Regierung überlae,
über die Höhe der Beträge, mit welchen die einzelnen Dient-
emolumente nunmehr m Anrechnung zu bringen jein werden, nach
Antellung der erforderlichen Ermittelungen zunächt Ihrereits zu
befinden.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croixr.

Ün
die Königliche Regierung zu N.

VU. IL b. 6033.

170) Fejtjeßhung des Werthes der Dientwohnung und
der Feuernng bei der Benjionirung der Volkschullehrer.

(Centralbl. pro 1887 Seite 387; pro 1888 Seite 246 und 409.)

Berlin, den 28. April 1888.
Der Kömglichen Regierung erwidere ich auf den Bericht

vom 31. März er., daß ich die vorgetragenen Bedenken nicht für
begründet erachten kann.

Der Artikel 1. des. PenjionsSgejezes vom 6. Juli 1885 lehnt
ich zwar im Allgemeinen mit einen Betimmungen an die Vor-
chriften der die Penion5verhältme der unmittelbaren Staat53-
beamten regelnden Gejeze an. Er enthält aber, gerade was die
Fettellung des der Berechnung der Penion zu Grunde zu
legenden Dienjteimnkommen5 betrifft, in einem 8. 4 beondere Vor-
Ichriften, welc&lt;e von den Betimmungen des 8. 10 des Geezzes
vom 27. März 13872 und-des die letzteren Vorchriften abändernden
S. 6 Abj. 2 des Geeßes vom 12. Mai 1873 in bewußter Ab-
jicht abweichen. So entpricht es ims8beondere der Abicht des Ge-
ezes, daß bei der Penionirung der Volkschullehrer der Mieths-
werth der von denelben innegehabten Dientwohnungen nach den
allgemeinen, den Verhältnien des Ortes entprechenden, Durch-
c&lt;mtt5preijen zur Anrec&lt;hmmyg gelangt und daß hierdurch eine
Verchiedenheit in der Höhe der den einzelnen Lehrern gebührenden
Penjionen herbeigeführt wird. Die Annahme der Königlichen
Regierung, daß der Werth des freien Wohnungsrechtes bei allen
Lehrern als ein möglicht gleicher angenommen werden müe,
fann nicht für zutreffend erachtet werden.

Desgleichen läßt ich nicht anerkennen, daß die Fettellung
des Miethöwerthes einer Dienjtwohnung nac&lt; Durchchnittspreien
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DdeSwegen auf unüberwindliche Schwierigkeiten toße, weil in einer
Ortc&lt;aft jeweilig ähnliche Wohngebäude überhaupi nicht vor-
miethet eien. Durch eine achvertändige Schäßung, bei welcher
die Verhältnie des Ortes, die Preie der Nachbarorte u. 1. w.
berücdjichtigt werden, wird es im gegebenen Falle jehr wohl
möglich jein, den fraglichen Werth zu ermitteln. Bisher it die
Durchführung derartiger Schäßungen, ähnlich wie bei der Ver-
anlagung zur Gebäudeteuer, überall gelungen und cheinen die
Bedenken der Königlichen Regierung hauptächlich dadurch hervor-
gerufen zu ein, daß Dieelbe einen unnöthigen Gegenaß zwi-
&lt;en MiethSwerthen und Miethspreijen hervorkehren zu müen
glaubt.

Ebenowenig kann chließlich das Verfahren der Königlichen
Regierung gebilligt werden, wonach Dieelbe den Werth der freien
Feuerung bei allen Penfiomrungen mit eimer gleichen Summe
in Anrechnung brimgt. Es entjpricht vielmehr dem Sinne und
der Abicht des Penionsgeebes, daß der Werth desJemuigen
Luantums an Brennmaterial, auf dejen Lieferung der Stellei-
inhaber je nach der Größe einer Räumlichkeiten einen Rechts3-
anjpruch hat, bei der Bemejung der Penion voll zur Anrechnung
gelangt. Wenn auch hierdurch der Erfolg erzielt wird, daß die
Penionen der Lehrperonen verchieden hoch fotzueßen jind,
o it dieer Unterchied eben ein eitens des Gejeßgebers gez
wollter.

Die Königliche Regierung wolle die vortehenden Ausfüh-
rungen in Zukunft beachten.

Der Mimier der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. Ib. 6166.

2.
Berlin, denn 9. Jum 1888...

Ihre Be&lt;werde vom 5. Jamtar d. J. über die von der
Körmglichen Regieruiig zu Stade vorgenommene Fetezung Ihrer
Penjion kann als begründet nicht anerkannt werden.

Bei Fetezung des Werthes der Dientwohnung kommt in
Betracht, daß nac&lt; 8. 20 bezw. 21 des Hannöverjc&lt;en Volks-
ihulgeeßes vom 26. Mai 1845 die Dotation einer Lehrertelle
itSbeondere in einer Wohnung oder einem genügenden Aequi-
valente dafür betehen foll. Domgemäß it in der Praxis in denvon der Schulaufictsbehörde genehmigten Dientanchlägen regel-
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mäßig gleich eine Berechnung des Wohnungswerthes vorge-
nommen und hierin im Allgemeinen eine bindende Fetezung
im Sinne des 8. 4 des LehrerpenfionSgeezes vom 6. Juli 1885
zu finden.

Die perönliche Zulage von = Mk. bezw. -- Mk. it als
eine dauernde nmic&lt;t anzufehen, da ie jährlich nach Lage der
FOnds neu bewilligt worden, und nicht nachgewieen ijt, daß ie
als eine dauernde ont verprochen it.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

Än
den penionirten Lehrer und Organiten

Herrn N. in N.
VU. INb. 6581.

171) Die Zeit, während welcher ein Lehrer an einer
Privatchule bechäftigt geween it, it demelben weder
bei Gewährung taatlicher Dientalterszulagen, no&lt;
bci der Benionirung als Dientzeit in Anrechnung zu

bringen.
Berlin, „den 14. Mai 1888.Auf den Bericht vom 20. April d. JI. erwidere 1c&lt; der

Königlichen Regierung, daß dem Lehrer N. die Zeit vom 1. Mai
1879 bis zum 1. April D. J., im welcher er an der jeit vem
1. April d. J. aufgehobenen katholichen Privatjchule zu N. be-Ichäftigt zewen jt, weder bei Gewährung taatlicher Dienjtalter5-
zulagen, noc bei der Peniomrung anzurechnen it.

Rur Lehrern oder Lehrerimen an öffentlichen Volksihulen
dürfen nach Maßgabe der Crlaje vom 18. Jum und 24. Juli873, jowie vom 9. Juli uund-9. November 1874 -- Centr. Bl.
1873 S. 470 und 473; 1874 S. 541 und 707 -- umd deren
Crgänzungen taatliche Dienialterszulagen bewilligt werden.Im Uebrigen ijt die Frage wegen der Gewährung einer
taatlichen Dienjtalterö8zulage lediglich nach den für derartige Be-
willigungen maßgebenden beonderen Betimmungen zu behandeln
und nicht zu vermichen mit der Frage wegen Anrechnung ciner
taatlichen Dientalterözulage, oder wegen Berechnung der Dient-
zeit nach Maßgabe des Geees vom 6. Juli 1885 bei der-
eintiger Penionirung eines Lehrers oder einer Lehrerin an einer
öffentlichen Volkschule. 8 Anrechnung der Zeit vom 1. Mai1879 bis zum 1. April d. I. bei dereintiger Penionwung des
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20. N. it nicht möglich, da keiner der im 8. 11 des Geezes vom
6. Juli 1885 erwähnten Fälle vorliegt.

Der Miniter der geitlichen 20. Angelegenheüen.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

V. IIa. 14133.

172) Definitiv angetellte Volks&lt;ullehrer dürfen bei
vorhandener Dienjtunfähigkeit nicht ohne Weiteres aus
dem Schuldiente entlajen werden. Verfahren bei un-

freiwilliger Penjionirung von Volksf&lt;ullehrern.
| Berlin, den 15. Mai 1888.

Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichtes
vom 24. April er. mit dem Erwidern zurück, daß der Abaß 4
des 8. 1 des Penionögeezes vom 6. Juli 1885, wie aus emem
Wortlaute und dem Zujammenhange mit den übrigen Betim-
mungen des 8. 1 hervorgeht, nur auf definitiv angetellte Lehrer
Anwendung findet und auch mur dann, wenn diejelben wegen
Dienjtunfähigkeit in Ruhetand verjezt werden. Nac&lt; dem Jn-
halte der von dem KreiSwundarzte Dr N. in dem Berichte vom
30. Juli 1885 gegebenen Peronalnotizen läßt ich annehmen, daß
der Lehrer N. an der tädtichen Volkschule in N. definitiv an-
getellt war. Dann hätte die Königliche Regierung den N. aber
nicht ohne Weiteres am 1. April er. aus dem Schuldienjte ent-
laen dürfen. Es hätte vielmehr das vorchriftsömäßige Verfahren
behufs deen unfreiwilliger Penionirung eingeleitet werden müjjen,
unter Zuziehung eines von dem zutändigen Vormundchaftsgerichte
hierfür beonders zu betellenden Pflegers des 2c. N. nach Ana-
logie der Vorchrift des 8. 39 des DisSziplinargejezes vom 21. Juli
1852, jowie unter Beachtung der Vorchrift des 8. 95 Abj. 2.
a. a. O. it Verbindung mit den Vorchriften des 8. 1 Ab. 2 1.
4 und der 88. 13--16 des Penjionsgejeßes vom 6. Juli 1885.
Die Königliche Regierung beauftrage ich, diejes Verfahren nach-
träglich in die Wege zu leiten und gencehmige ich hierdurch j&lt;on
jeßt, daß dem 2c. N., obald eine Penjionirung vorchriftsmäßig
erfolgt ein wird, eine Penjion im Höhe von %P/69 eines lekten
Dienjteinkommens lebenslänglich gewährt wird.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

U. IIIb. 6475.
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20. N. iſt nicht möglich, da keiner der im 8. 11 des Geſezes vom
6. Juli 1885 erwähnten Fälle vorliegt.

Der Miniſter der geiſtlichen 20. Angelegenheüen.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

V. IIa. 14133.

172) Definitiv angeſtellte Volksſ<ullehrer dürfen bei
vorhandener Dienjtunfähigkeit nicht ohne Weiteres aus
dem Schuldienſte entlaſjen werden. Verfahren bei un-

freiwilliger Penjionirung von Volksf<ullehrern.

| Berlin, den 15. Mai 1888.
Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichtes

vom 24. April er. mit dem Erwidern zurück, daß der Abſaß 4
des 8. 1 des Penſionögeſezes vom 6. Juli 1885, wie aus ſemem
Wortlaute und dem Zujammenhange mit den übrigen Beſtim-
mungen des 8. 1 hervorgeht, nur auf definitiv angeſtellte Lehrer
Anwendung findet und auch mur dann, wenn diejelben wegen
Dienjtunfähigkeit in Ruheſtand verjezt werden. Nac< dem Jn-
halte der von dem KreiSwundarzte Dr N. in dem Berichte vom
30. Juli 1885 gegebenen Perſonalnotizen läßt ſich annehmen, daß
der Lehrer N. an der ſtädtiſchen Volksſchule in N. definitiv an-
geſtellt war. Dann hätte die Königliche Regierung den N. aber
nicht ohne Weiteres am 1. April er. aus dem Schuldienjte ent-
laſſen dürfen. Es hätte vielmehr das vorſchriftsömäßige Verfahren
behufs deſſen unfreiwilliger Penſionirung eingeleitet werden müjſjen,
unter Zuziehung eines von dem zuſtändigen Vormundſchaftsgerichte
hierfür beſonders zu beſtellenden Pflegers des 2c. N. nach Ana-
logie der Vorſchrift des 8. 39 des DisSziplinargejezes vom 21. Juli
1852, jowie unter Beachtung der Vorſchrift des 8. 95 Abj. 2.
a. a. O. it Verbindung mit den Vorſchriften des 8. 1 Abſ. 2 1.
4 und der 88. 13--16 des Penſjionsgejeßes vom 6. Juli 1885.
Die Königliche Regierung beauftrage ich, diejes Verfahren nach-
träglich in die Wege zu leiten und gencehmige ich hierdurch j<on
jeßt, daß dem 2c. N., ſobald ſeine Penjionirung vorſchriftsmäßig
erfolgt ſein wird, eine Penjion im Höhe von %P/69 ſeines lekten
Dienjteinkommens lebenslänglich gewährt wird.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

U. IIIb. 6475.



967

173) Dientunfähigen, provijoric&lt; angejtellten Lehrern
und Lehrerinnen an Volkschulen teht eine Penion
nicht zu, es kann ihnen aber bei vorhandener Würdig-
keit und Bedürftigkeit eine fortlaufende Untertüßung
aus dem Fond3 Kapitel 121 Titel 29a. des Etats ge-

währt werden.
(Centralbl. pro 1888 Seite 404.)

Berlin, den 16. Mai 1888.
Die Kömgliche Regierung erhält die Anlagen des Berichtes

vom 30. April er. -- Il. 3906 -- mit dem Erwidern zurüc,
daß die Betimmung des Abatzes 4 8. 1 des Penionsgejeßes vom
6. Juli 1885, wie aus dem Wortlaute derelben, im Zujammen-
hange mit den übrigen Vorchriften des 8. 1 a. a. O. hervor-
geht, nur auf definitiv angetellte Lehrperonen Anwendungfindet.
Provijoric&lt;; angetellte Lehrermnen werden überhaupt micht in
Ruhejtand -vereßt, wie olches die angeführte Gejezesbejtimmung
erfordert, ondern vorfommenden Falles m Gemäßheit der Be-
timmungen des 8. 83 des DiSziplinargeezes vom 21. Juli 1852
entlaen. Der Lehrerin N. kann hiernac) eine Penjion nicht
bewilligt werden. Dagegen wolle die Königliche Regierung der
Bitttellerin mit Nücjicht auf ihre Würdigkeit und Bedürftigkeit
einc fortlaufende Untertüßung aus dem Jhr zu Gebote jtehenden
Fonds bei Kapitel 121 Titel 29a. des Etats im Betrage von
--- bis -- Mk. gewähren und die 2c. N. entprechend becheiden.

Der Minijier der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
DDImAuftrage: de la Croix. -

An
dic Königliche Regierung zu N.

ÜU. DNIb. 6594.

174) Bei Regulirung des Dienjteinkommens5- eines
Volkschullehrers it bezüglich der Fettellung des
Nußungswerthes des Dientlandes derjenige Ertrag
zu ermitteln, welchen der Inhaber der Lehrerjtelle bei
Selbjtbewirthi&lt;aftung des Dientlandes nach einer für
eine längere Reihe von Jahren anzulegenden Durch-
Ichnittsbere&lt;hnung erfahrungsmäßig erzielt.

Der Kreisausj&lt;uß it zur Be&lt;lußfajung hierübernur dann berufen, wenn eine Negulirung des Dienjt-
einfommens des Lehrers eitens der hierfür allein zu-

tändigen Schulaufichtsbehörde eingeleitet it.
Berlin, den 19. Mai 1833.

Dem Lehrer und Küjter N. in N. kann, wie ich der König-
lichen Regierung auf den Bericht vom 29. März d. I. erwidere,
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daraus, daß er ich entj&lt;lojjen hat, das Dientland in eigene
Bewirthj&lt;haftung zu nehmen, und daß er zu dieem Behufe das
bisherige PBachtverhältnis gekündigt hat, nicht füglich eim Vorwurf
gemacht werden. Es genügt dies nicht, das Geuch des 2c. N.
um anderweitige Regulirung jeines Dienjteimkommens, unter
Herabezung des Nußungswerthes des Dientlandes im Anrech-
nung auf das Stelleneinkommen auf einen geringeren Betrag,
als den bei der Gehaltsregulirung im Jahre 1875 nach Angabe
des N. zu hochfetgetellten Betrag von jährl --- Met. jchlechihinabzulehnen, wie durch Ihre Verfügung vom 15. September 1886
gechehen it.In der Natur der Sache liegt es, daß bei Fettellung des
Geldwerthes des Ertrages des Dienjtlandes nicht lediglich der zu
einer gewijjen Zeit durch Verpachtung desjelben erzielte Ertrag
maßgebend jein kann. Es muß vielmehr derjenige Ertrag er-
mittelt werden, welchen der Inhaber einer Lehrerjtelle bei Selbt-
bewirthi&lt;aftung des Dientlandes nach einer für eine längere

Reihe von Jahren anzulegenden Durc&lt;j&lt;nittSberehnung erfah-
rungösmäßig erzielt.

Die Königliche Regierung wolle fich deShalb dem nicht ent-
ziehen, cine dieer Norm entprechende anderweitige Ermittelung
und Schägung des Nußungswerthes des Dientlandes des 2x. N.
zu veranlajjen, welche füglich dur&lt; den Landrath oder durd) den
"Imtsvoricher ohne beondere Koten wird bewirkt werden könnenund je nach dem Ergebmje dieer Ermittelung anderweitige Tet-
ezung wegen Regulirung des Dienteinfkommens des2c. N. treffen.

Wenn die Königliche Negierung anmmmt, daß für eine neue
Abchäßung und Fettellung des Nußungswerthes des Schul-
dientlandes der KreiSausc&lt;huß zutändig ein würde, jo übericht
Sie dabei, daß der Kreisauschuß zur Bej&lt;lußfajjung hierüber
nur daun berufen it, wenn eme Regulirung des Dienteinkom-
mens Des Lehrers eitens der hierfür allein zutändigen Schul-
auffichtSbehörde eingeleitet it. I&lt; verweie die Königliche Re-gierung dieerhalb auf folgende"Entcheidungen des Kömglichen
Ober „Verwaltungsgerichtes

1) vom 6. Juni 1876 -- Centr. Bl. 1876 S. 389 ff., ms-
beondere S. 393; Eutjc&lt;. Bd. 1. S. 161 ff., msbejondere
S. 163 --,

2) vom 19. September 1876 -- Centr. Bl. 1876 S. 548 ff.,
insbet. S. 551; Entch. Bd. 1. S. 166 ff. --

3) vom 2. Dezember 1876 -- Centr. Bl. 1877 S. 116 ff.,
inSve. S. 122; Entich. Bd. 1. S. 205 ff. =-

4) vom 8. Januar 1879 -- Centr. Bl. 1880 S. 312 |ff.,
insbe). S. 314; Entich. Bd. V. S. 178 --
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5) vom 26. März 1879 --- Centr. Bl. 1879 S. 481, insbe.
S. 483; Entc&lt;h. Bd. V. S. 181 ff. --

Danach it auch den Betheiligten nicht aufzugeben, eine Fet-
ezung des KreiSauschues herbeizuführen, ihnen vielmehr, falls
ie mit der eitens der Königlichen Regierung bewirkten ander-
weitigen Regulirung des Dienteinkfommens Des 2c. N. nicht einver-
tanden ind, lediglich zu überlaen, die Bejhlußfajjung des Kreis-
auschujes wegen Fettellung des Geldwerthes des Ertrages des
Dientlandes in Anrechnung anf das von der Königlichen Re-
gierung fetgeezte Dienteimfommen anzurufen.

It im Falle der Fettellung des Nutzungswerthes des Dienjt-
landes auf einen geringeren Betrag, als die im Jahre 1875 fet-
getellte Summe von jährlich -- Mk., -- mag die neue Fettellung
unter Einvertändnis der Betheiligten eitens der Königlichen Re-
gierung, oder in Ermangelung olchen Einvertändmijes auf An-
rufen der Betheiligten durch Bechluß des KreiSauschues erfolgt
ein “= die Schulgemeinde, welche gemäß dem Erlajje vom
4. März 1878 -- Centr. Bl. 1878 S. 242 -- den Fehlbetrag
aufzubringen hat, - hierzu unvermögend, jo mag... die Königliche
Regierung dieet Fehlbetrag oweit erforderlich als Staatsbei-
hilfe zur Lehrerbeoldung aus dem hierzu betimmten, zu Ihrer
Verfügung tehenden Fonds Kap. 121 Tit. 27 des Etats ge-
währen.

Hiernach hat die Königliche Regierung das Weitere zu ver-
anlaen und den 2c. N. auf deen anliegende Vortellung vom
12. Dezember v. JI. zu becheiden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
. - Im Auftrage: de la Croix,

An
die Königliche Regierung zu N.

V. Ida. 13535. . .

175) Vorgeetzte eines Lchrers an einer öffentlichen
Schule ind lediglich diejenigen Beamien und Behörden
der Schulverwaltung, welchen derfelbe in disziplinar1i-
&lt;er Beziehung untergeordnet it.

Vorausfekungen, unter welchen einem an einer
Schule in einer Stadt angetellten Lehrer getattet wer-
den kann, in einer benachbarten Ortchaft Wohnung zu

nehmen.
| Berlin, den 24. Mai 1888.

Auf die Bechwerde vom 6. März d. JI. über die Geneh-
migung der Verlegung des Wohnitze38 des an der höheren Töch-
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terchule zu M. angetellten Lehrers Dr. T. von M. nach S.,
erwidere ich dem Magijtrate Folgendes:

Die Annahme des Magitrates, Derelbe ei, weil der 2c. T.
durch Ihn -- unter Betätigung eitens der Königlichen Regie-
rung zu N. -=- an der gedachten Schule zu M. als Lehrer an-
getellt worden, als Vorgeetzter des 2c. T. im Sinne des Z3. 92
Tit. 10 Theil I1 des Allgemeinen Landrechtes anzuehen, trifft
nicht zu. Der 2c. T. gehört als Lehrer an der genannten Schule
nicht zu den dem Magitrate untergeordneten Gemeindebeamten.
Dientvorgeetzte desfelben ind vielmehr lediglich diejenigen Beam-
ten und Behörden der Schulverwaltung, welchen der 2c. T. in
diSziplinaricher Beziehung untergeordnet ijt. Zu diejen gehört
aber der Magitrat nicht.

Ausreichende achliche Gründe, dem 2c. T. die Genehmigung
zu veragen, in demjenigen Theile der benachbarten Landgemeinde
S., welcher die Verbindung der Stadt mit dem Bahnhofe ver-
mittelt und auch ont in unmittelbarer Nähe der Stadt gelegen
it, Wohnung zu nehmen, ind nicht vorhanden. Von dem

nächten Vorgeehbten des 2c. T., dem Direktor der höheren
Mädchenchule, it bezeugt, daß bezüglich der Wahrnehmung des
Amtes des 2c. T. keine Bedenken dagegen vorliegen, daß derelbe
in dem N.'chen Haue im Dorfe S. wohne; auc; hat der
Magitrat elbt von dem Geichtöpunkte des chuldientlichen
Juterees aus keine Bedenken hiergegen geltend gemac&lt;t. Das
in der Bechwerde in den Vordergrund getellte kommunalteuer-
liche Interee der Stadt M. kann aber für die Entchließung
der vorgeeßten Schulauffichtsbehörde nicht derart für ausjc&lt;hlag-
gebend erachtet werden, daß lediglich aus Rückichtnahme hierauf
dem 2c. T. die von ihm nachgeuchte Genehmigung zu verjagen
wäre, in dem im nächten Anchlue an die Stadt M. gelegenen
Theile des Dorfes S. Wohnung zu nehmen.

I&lt; bin daher nicht in der Lage, der Bechwerde des Ma-
gitrates über die Entcheidung der Königlichen Regierung zu N.
vom 22. Dezember v. I. eine weitere Folge zu geben.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
den Magitrat zu M.

U. INa. 14535.
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durch Ihn -- unter Beſtätigung ſeitens der Königlichen Regie-
rung zu N. -=- an der gedachten Schule zu M. als Lehrer an-
geſtellt worden, als Vorgeſetzter des 2c. T. im Sinne des Z3. 92
Tit. 10 Theil I1 des Allgemeinen Landrechtes anzuſehen, trifft
nicht zu. Der 2c. T. gehört als Lehrer an der genannten Schule
nicht zu den dem Magiſtrate untergeordneten Gemeindebeamten.
Dienſtvorgeſetzte desfelben ſind vielmehr lediglich diejenigen Beam-
ten und Behörden der Schulverwaltung, welchen der 2c. T. in
diSziplinariſcher Beziehung untergeordnet ijt. Zu diejen gehört
aber der Magiſtrat nicht.

Ausreichende ſachliche Gründe, dem 2c. T. die Genehmigung
zu verſagen, in demjenigen Theile der benachbarten Landgemeinde
S., welcher die Verbindung der Stadt mit dem Bahnhofe ver-
mittelt und auch ſonſt in unmittelbarer Nähe der Stadt gelegen

iſt, Wohnung zu nehmen, ſind nicht vorhanden. Von dem
nächſten Vorgeſehbten des 2c. T., dem Direktor der höheren
Mädchenſchule, iſt bezeugt, daß bezüglich der Wahrnehmung des
Amtes des 2c. T. keine Bedenken dagegen vorliegen, daß derſelbe
in dem N.'ſchen Hauſe im Dorfe S. wohne; auc; hat der
Magiſtrat ſelbſt von dem Geſichtöpunkte des ſchuldienſtlichen
Jutereſſes aus keine Bedenken hiergegen geltend gemac<t. Das
in der Beſchwerde in den Vordergrund geſtellte kommunalſteuer-
liche Intereſſe der Stadt M. kann aber für die Entſchließung
der vorgeſeßten Schulaufſfichtsbehörde nicht derart für ausjc<hlag-
gebend erachtet werden, daß lediglich aus Rückſichtnahme hierauf
dem 2c. T. die von ihm nachgeſuchte Genehmigung zu verjagen
wäre, in dem im nächſten Anſchluſſe an die Stadt M. gelegenen
Theile des Dorfes S. Wohnung zu nehmen.

I< bin daher nicht in der Lage, der Beſchwerde des Ma-
giſtrates über die Entſcheidung der Königlichen Regierung zu N.
vom 22. Dezember v. I. eine weitere Folge zu geben.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
den Magiſtrat zu M.

U. INa. 14535.
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176) Geprüfte Shulamtsfkandidaten ind nicht mit inter=
imitic her Verwaltung einer erledigten oder neu errich-
teten Lehrertelle zu betrauen, ondern proviorich an-
zutellen.

Verpflichtung des zur Lehrerberufung Berechtigten,
dem Anzutjtellenden eine unbedingte Vofkfation auszu-tellen.

Berlin, den 25. Mai 1888.
Da der geprüfte Schulamtskandidat N. als Lehrer anjtel-

lungsfähig war, fo hätte derjelbe, wie ich auf den Bericht vom
6. April d. J. erwidere, nicht mit der interimijtichen Verwaltung
der zweiten Lehrertelle an der Schule zu N. vom 1. Januar
d. IJ. ab betraut, ondern zunächt proviorijch angetellt werden
ollen. Unter den obwaltenden Umjtänden unterliegt es keinem
Bedenken, die zum Einkommen der Stelle unterm 30. Jum v. I.
bewilligte Staatsbeihilfe von jährlich = Mark vom 1. Januar
d. JI. ab an den Lehrer N. vorchriftsmäßig zahlen zu lajjen.

Die proviorich angetellten Lehrer können zwar nac&lt; Be-
finden der Umtände gemäß . 8. 83 des Diszwlinargejezes vom
21. Juli 1852 aus ihrem Amte entlaen werden (Erlaß vom
22. Oktober 1862 -- Centralbl. 1862 S. 670 --), ihnen it
aber gemäß den Erlajen vom 14. Juli 1864 und 7. Oktober
1880 -- Centralbl. 1864 S. 485, 1880 S. 747*) -- eine un-
bedingte Vokation von den Berufungsberechtigten auszutellen.

Die Königl. Regierung hat onach dem Rittergutsbejiker
v. L. eine betimmte. kurze Frijt zur Austellung eimer olchen
Vokation für den Lehrer N. zu een und, falls diee“ Frit mcht
eingehalten werden ollte, von Schulauffichtsöwegen das weiter
Erforderliche zu veranlaen, um Weiterungen über die Rechts-
verhältnie zwichen der zu der Schuljtelle berufenden Gutsherr-
haft und dem proviorich angetellten Lehrer zu verhüten.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
dic Königliche Regierung zu N.

VU. HIa. 13638.

*) S. a. Centralbl. pro 1884 Seite 3836.
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177) Fejtehung des Geldwerthes der Naturalien und
des Ertrages der Dienjtländereien bei Bemeung der
Penjion eines Volksc&lt;hullehrer5; Anwendbarkeit des

S. 45 Des Zutändigkeitögeezes vom 1. Augut 1883.
(Centralbl. pro 1888 Seite 406.)

Berlin, den 25. Mai 1888.
Auszug.
Der Werth der Naturalien, des Ertrages der Dientlände-

reien und des Einkommens aus kirchlichen Quellen wird gleich-
falls ohne Rückicht auf die Repartition vom 14. März 1873
neu zu ermitteln und fetzuezen ein. I&lt; bemerke dabei, daß
der Lehrer wegen des Ertrag5werthes der Dienjtländereien und
wegen der Naturalien nicht hätte auf den 8. 45. des Zutändig-
feitSgejeßes verwieen werden dürfen. Die Vorchrift diees Para-
graphen greift nur dann Plaz, wenn und o lange es jich um
die amtliche Fetjezung des Einkommens eines im Amte beind-
lichen Lehrers handelt. Im vorliegenden Falle jind Dagegen,
da es jich um die Feitezung der Penjion eines ausgechiedenen
Lehrers handelt, die 88. 14 u. 15 des PenionsSgejeßes vom
6. Juli 1885 maßgebend (efr. Entcheidung des Ob. Verw. Ger.
vom 26. März 1879 -- Entc&lt;. Bd. V S. 131 -- Centralbl.
1879 S. 481. -- Stenographiche Berichte des Abg. Haues
1880/81 S. 1036, 1037). --

Die Königl. Regierung wolle hiernac&lt; das Erforderliche ver-
anlaen, über die Höhe der dem Lehrer N. gebührenden Penjion
Ihrereits anderweit Entcheidung treffen und die Betheiligten
mit entjprechendem Becheide verjehen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

V. INb. 6456.

178) Einheitlichfeit des Stelleneinkfommens bei Ver-
bindung von Schul- und Kirchenamt; Normirung der
Penion nach dem Geammteinfommen des vereinigten

Schul- und Kirchenamtes.
Berlin, den 29. Mai 1888.

Unter Hinweiung auf das im dem dritten Abjaße des Cir-
fular-Erlaes vom 7./18. März 1887 (Centr. Bl. 1887 S. 391)
wegen des Begriffes der vereinigten Schul- und Kirc&lt;&lt;enämter
Bemerkte erwidere 1ich a Königlichen Regierung auf den Be-richt vom 16. Februar Dd. I., daß es nach den aus den geammten
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Vorverhandlungen, auf Grund deren die Verfügung der König-
lichen Regierung vom 8. Januar 1876 erlaen worden, ericht-
lichen fonkreten thatfächlichen Verhältnijen kemem Bedenken unter-
liegen kann, anzuerfennen, daß im der Stelle des Lehrers und
Orgamten N. zu N. bereits eit dem Jahre 1867 eine Vereini-
gung von Schul- und Organmitenamt thatfächlich und rechtlich
bejteht, bei welcher die Cinheitlichkeit des Gejammteinkommens
der Stelle, gleichviel aus welchen Quellen daSelbe fließt, ms8beo-
jondere auch bei der Penionirung zu wahren ijt.

Die Anordnung der Königlichen Regierung vom 8. Januar
1876, daß das Gehalt des 2c. N., unter Anrechnung von 37 Mek.
aus dem kirchlichen Einkommen, auf 1050 Mk. aus eigenen Mitteln
der (Gemeinde zu erhöhen jei, war inofern nicht korrekt, als ie
nicht das Gejammtdienteinkommen der vereinigten Stelle fetezt
und auf diees die vollen aus kirchlichen Mitteln fließenden 75 Mek.
in Abrechnung bringt, onach den durch den Cirkular-Erlaß vom
31. Mai 1875 (Centr. Bl. 1875 S. 415) in Erinnerung ge-
brachten grundäßlichen Vorchriften wegen Normrung des Ge-
jammtdienteinfommens bei vereinigten Schul- und Kirchenämtern
nicht entjpricht, wie dies der den Ausdruck „Cinkünfte aus kir&lt;-
lichen Nebenämtern“ deklarirende und berichtigende Erlaß vom
9. November 1883 (Centr. Bl. 1883 S. 677) und der Erlaß
en 29. April 1882 (Centr. Bl. 1882 S. 568) außer Zweifeltellen.

Nach den gedachten grundätzlichen Normen hätte eimer Zeit
nicht das Einkommen des 2c. N. als Lehrer, unter Anrechnung
von 37 Mk. aus kirc&lt;lichen Quellen, neben freierWohnung und
Gartennußung, auf 1050 Mk., ondern das Geammtdienjtein-
kommen des 2c. N. aus dem vereinigten Schul- und Organijten-
amte, neben freier Wohnung und Gartennußung, unter Anrech-
nung der vollen, aus kirchlichen Mitteln fließenden 75 Mk. auf
dasGeammteinkommen, auf 1188 Mk. fetgejezt werden ollen.

Hiernach it munmehr die durch die Verfügung vom 8. Ja-
nuar 1876 getroffene inkorrekte Fetezung zu ergänzen und zu
berichtigen und zugleich gemäß der Anweiung vom 2. März 1886
unter Ziffer 9 (Contr. Bl. 1886 S. 387) nac&lt; Anhörung des
2. N. und der Gemeinde der Geldwerth der freien Wohnung und
des Ertrages der Gartennußung als Theile des penionsfähigen
Geammtdienteinfommens der vereinigten Lehrer- und Organmijten-
telle fetzutellen.

Dor Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. IIa. 11776.
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die Königliche Regierung zu N.

VU. IIa. 11776.
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179) Kotenfreie Ueberfendung der Staatsbeihilfen zu
den Lehrerbeoldungen und der DienjtalteröSzulagen an
die Lehrer, welche ich an Orten ohne Königliche Kajfen

befinden.
(Centralbl. pro 1887 Seite 609 Nr. 179.)

Berlin, den 31. Mai 1888.
In Erwiderung auf den an mich, den mitunterzeichneten

Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten, gerichteten Bericht
vom 8. Januar d. J. wollen wir hierdurc&lt; genehmigen, daß die
Zuendung der Staatsbeihilfen zu den Lehrerbeoldungen und
der DientalterSzulagen an die Lehrer, welche jich an Orten ohne
Königliche Kajen befinden, fortan portofrei erfolge.

Die Königliche Regierung hat hiernach das Weitere zu ver-
anlatten.

An
die Königliche Regierung zu N.

Abchrift erhält die Königliche Regierung zur Kemutnis-
nahme und gleichmäßigen . Beachtung.

Der Miniter der geitlichen Der Finanz-Meiniter.
2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Meoince&gt;e.

Im Auftrage: Greiff.
An

ämmtliche Königliche Regierungen
mit Auschluß von N.

M. d. g. A. G. 111. 937. U. Ma.
F. M. 1. 7021.

180) Regulativ über die Anjtellung8- und Penions-
verhältnije der Lehrer an den öffentlichen Schulen zu

| Frankfurt a./M.

Berlin, den 12. Juni 1888.
Die Annahme in der Vortellung vom 13. Juli v. J., be-

treffend Antellungs- und Penionsverhältnie der Lehrer an den
dortigen öffentlichen Schulen, daß die Penjionirung der nicht unter
das Penjionsgeez vom 6. Juli 1885 (Ge. S. S. 298) fallenden
Lehrer und Lehrerinnen m Frankfurt a./M. durch den dortigen
Magitrat zu erfolgen habe und nur der Betätigung der taat-
lichen AufichtsSbehörde bedürfe, entbehrt, wie ich dem Kurato-
rium und der Schuldeputation hiermit erwidere, der rechtlichen
Begründung.

Was zunächt die dortigen höheren Unterrichts-Antalten be-
trifft, o it die Zutändigkeit und das Verfahren der Behörden
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bezüglich der Lehrer an Antalten dieer Kategorie durc; das
PenjionöSgejeß vom 27. April 1872 (G. S. S. 2658), insbeondere
Ddurc&lt; die Vorchriften der 88. 6, 20 bis 22 und 30 a. a. O. in
Lerbindung mit den Vorchriften der Geeke vom 31. März 1882
und 30. April 1884 (G. S. 1882 S. 133; 1884 S. 126),*) in
jo Uarer und betimmter Weie geregelt, daß dadur&lt; die Zu-
lätjigkeit der Annahme, der dortige Magitrat ei die für die Pen-
ionirung der bezeichneten Lehrer zutändige Behörde ausge-
Ic&lt;lofjen wird.

Anlangend aber die Lehrer und Lehrerinnen an folchen öffent-
lichen Schulen, die weder zu den höheren UnterrichtöSanjtalten im
Sinne des Penjjionsgeezes vom 27. März 1872, noc&lt; zu den
Lolkschulen im Sinne des Penionögejezes vom 6. Juli 1885
gehören, it die Befugnis überhaupt, Lehrer aus ihrem Amte zu
entlajen, bezw. ei es auf deren Antrag oder unfrenvillig in den
Ruhetand zu verezen und über deren- Penionirung Verfügung
und Entcheidung zu treffen, ein Ausfluß des taatlichen Schul-
auffichtsrechtes und der Disziplinargewalt, teht omit nach 8. 18
der Gechäftsintruktivn für die Regierungen vom 23. Oktober 1817
in Verbindung mit ontigen einchlägigen Vorchriften dieer In-
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Schneider u. v. Bremen 1. S. 316); Erl. vom 9. März 1884 VU. 1. 392.
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**)efr. u. A.
Erk. d. Kompetenzgericht8hofes: v. 25. Juni 1858 (Jut. Min. Bl.

1858 S. 260, Schneider u. v. Bremen 1. S. 868); desgl. v. 12. Ok-=
tober 1861 (Centralbl. 1861 S. 706, Schneider u. v. Bremen 1. 869).

Erk. d. Oberverwaltungsgerichtes: v. 30. April 1884 (Entch. Bd. 11
S. 411, Centralbl. 1886 S. 407, Schneider u. v. Bremen UU]. S. 899);
de8gql. v. 11. November 1884 (Entch. Bd. 11 S. 47, Schneiver u.
v. Bremen 1 S. 872).

Minit. Erl.: v. 10. Januar 1859 U. 24166. (ibid. 1. S. 868); v. 21. Fe=
bruar 1861 (ibid. 1. S. 859, Centralbl. 1861 S. 223); v. 6. Novem
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14395. (Schneider it. v. Bremen 1. S. 861); v. 27. März 1885
VU. Ma. 11383.
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narcie vejteht, demnac&gt;&lt; aljo auch für die Benionirung der hier
in Rede jtehenden Kategorie von Lehrern und Lehrerinnen nicht
der dortige Magitrat, jondern allein die Schulauf] ic&lt;tsbehörde dDiezutändige Behörde it, fam im Hinblicke auf die 88. 1 und 5 der
Verordnung, betreffend die allgemeine Regelung der Staatsdiener-
verhältnijjeiin den neuerworbenen Landestheilen vom 23. Dezembor
1367 (G. S. S. 1619), nicht füglich in Zweifel gezogen werden.

Ueberdies jind durch den Allerhöchten Erlaß vom 17. Ja-
nuar 1867 (G. S. S. 31) die den Dientzweigen der Verwaltung
vorgejeßbten Miniter ermächtigt, die Zutändigkeit und das Ver-
ahren der Behörden und Beamten ihres Reorts bezüglich der
Anjtellung, Beurlaubung, Entlaung oder Penjionirung der Be-
amten in den der Monarchie neu einverleibten Landestheilen nach
Maßgabe der in den älteren Provinzen geltenden Bejtimmungen
anderweit angemejjen zu regeln, ingleichen it durch die Verord-nung vom 13. Mai 1867 (G. S. S. 667) der Miniter dor geit-
lichen 2c. Angelegenheiten ermächtigt, innerhalb der vorerwähnten
Landestheile in Angelegenheiten, welche die Penjionirung und
CEmeritirung der Lehrer betreffen, in demjelben Maße Verfügung
zutreffen, wie ihm jolches in den älteren Landestheilen der Mo-
narchie reortmäßig zufomumt.

Dem Allen entpricht meine dem Königlichen Provinzial-
Schulkollegium zu Kael und der Königlichen Regierung zu Wies-
baden ertheilte Weiung, die Betätigung des das Regulativ über
die Anjtellungs- und Penionsverhältnie der Lehrer an den öffent-
lichen Schulen zu Frankfurt a./M. vom 25. September 1874
abändernden Regulatws davon abhängig zu machen, daß zur
Verhütung von Mißvertändmien über die Zutändigkeitöverhält-
mye m Art. I. 8. 6 hinter dem Worte „Entcheidung“ die Worte
„der zutändigen SchulauffichtöSbehörde“ eingechaltet werden, und
ich kann mich durch die Vortellung vom 13. Juli v. I. nicht
veranlaßt finden, von dieem Verlangen abzuchen.

Uebrigens it es jebjivertändlich, daß bei allen Verhand-lungen wegen QuteScirung und Penionirung von Lehrern und
Lehrerinnen an den dortigen öffentlichen Schulen jeder Kategorie
ohne Unterchied der dortige Magitrat, bezw. nach Befinden auchDas Kuratormm der höheren Schulen oder die jtädtiche Schul-
deputation zuzuziehen und zu hören ind, bevor eitens der zu-
tändigen Schulauffichtsbehörde Verfügung und Entcheidung ze-
troffen wird. (Zu vergl. Erlaß vom 6. Mai 1887, betreffend
Anhörung und Betheiligung der tädtichen Behörden bei dem
Verfahren zur Peniomrung von Lehrern an tädtichen Schulen. *)

*) Centralbl. pro 1887 Seite 533.
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Es uiterliegt auch keinem Bedenken, ercheint vielmehr ange-
meen, daß, da der dortige Magitrat diejenige Behörde it, wel-Her die Lehrer und Lehrerinnen an den dortigen öffentlichen
Schulen unter Vorbehalt der Betätigung der Schulaufjichtsbe-
hörde zu berufen hat, und die Stadtgemeimde die Beoldungen
und Penionen derelben zu leiten hat, Gejuche von Lehrern um
Entlaung aus dem Amte, bezw. um Verezung in den Ruhetand
und Penjionirung überhaupt durch Vermittelung des dortigen
Magitrates bezw. des Kuratoriums der höheren Schulen oder
der tädtichen Schuldeputation an die für die Verfügung und Ent-
cheidung darauf zutändige Schulaufjichtsbehörde gebracht werden.

Was jc&lt;ließlich is Bedenken betrifft, welche in der Vortel-lung vom 13. Juli v.IJ.gegenmemeAnordnungerhobenjind,die Bejtätigung des mehrerwähnten Regulatiwws unter dem aus-
drücklichen Vorbehalte auszuprechen, daß durc&lt; die Betimmungen
des Regulativs die auf den geeklichen Vorchriften über die
Rechtsverhältmije und über die Penionirung der Lehrer an höhe-
ren Unterrichtsantalten und an Volksichulen beruhenden Anprüche

der Lehrer an den- dortigen höheren Lehranjtalten und an den
dortigen Volkschulen nicht berührt werden, jo vermag ich diee
Bedenken für begründet nicht zu erachten und finde deShalb feine
Veranlajjung, die desfallige Anordnung zurückzunehmen.

Ich kann hiernach, indem ich das in Rede jtehende Regu-
lativ hierbei zurücende, nur anheimjtellen, der Auorderung der
Königlichen Regierung zu WiesSbaden vom 13. Jum v. IJ. nun-

mehr zu entprechen.
Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: von Lucanus.
An

das Kuratorium der höheren Schulen und an die
täduiche Schuldeputation zu Frankfurt a./M.

U. Ha. 18836. U. IDMb., U. I. und U. Ia. 13885.

181) Wottesdienjtliche und celjorgerijm&lt;e Pflege der
Taubtummen.*)

Berlin, den 24. Februar 1888.
Die durc&lt; unere Verfügung vom 18. März 1885 erforderten

Berichte der Konitorien über die gottesdientliche und eeljorge-

*) Vergl. die Denkchrift „Beiträge zur Gechichte und Statitik desTaubjtummen - Bildungsweens in Preußen“ -=- Centralbl. pro 1884
Seite 523 --, Abchnitt 9, woelbt die Cirkular= Verfügung des Evang, -
lichen Ober-Kirchenrathes vom 19. Juli 1882 auf Seite 773 abgedruckt it.
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rüche Pflege der Taubtummen, welche uns im Laufe des ver-
gangenen Jahres zugegangen ind, haben uns vorert von Neuem
die große, nur theilweie in früheren Veräumnijjen begründete
Schwierigkeit dieer Ärbeit vor Augen getellt; fic legen aber auch
für danken5werthe Fortchritte in derelben Zeugnis ab. Bei der
erheblichen Verchiedenheit der Veruche, wie der Erfolge in den
einzelnen Provinzen wollen wir nicht unterlaen, das durch die
Berichte uns nahegebrachte Gefammtbild von dem gegenwärtigen
Siande der in erfreulicher Entwickelung begriffenen Arbeit unter
Hervorhebung beonders wichtiger und anregender Momente zur
Kenntnis ämmtlicher Konitorien zu bringe.

Im Allgemeinen it aus den uns gewordenen Mittheilungen
erichtlich, daß die eit einer Reihe von Jahren erwachte und mit
Energie geförderte Bewegung, für die Erziehung der Taubtummen
und die iheilweie Ueberwindung ihrer Jfolirung umfajendere
und dauernd wirkffame Einrichtungen zu chaffen, keine8wegs
erlahmt ijt. Diejelbe wird vielmehr durc&lt;; zunehmenden Erfolg
getärkt. Das fortgeeßte rege Interee der Staatsbehörden an
dieer Angelegenheit, die opferwilligen Bemühungen der zutändigen
Provinzialinjtanzen zur Vermehrung und volleren Austattung der
bezüglichen Bildungsantalten, die litterarichen Beiträge erfahrener
Pädagogen zur Vertändigung über Mittel und Methode der
Taubtummen- Bildung werden durch die wachende Einicht in
die hierbei der Kirche zufallenden Aufgaben untertüßt.

Die im den Gemeinden vorhandenen Vorurtheile gegen die
Antaltserziehung jind zwar noch nicht überall überwunden, aber
ichtlich im Abnehmen begriffen; die warme Theilnahme der 'Geit-
lichen an dieen veremamten Gliedern der ihnen anvertrauten
Heerde it neu erweckt, wenn auch noch vielfach Nathlojigkeit über
die einzuc&lt;lagenden Wege herrcht; namentlich aber hat jich das
allein Erfolg verheißende Zuammenwirken von Obrigkeit, Schule
und Kirche zur Gewinnung zweckmäßiger Einrichtungen erfreulich
geteigert. Was nach den uns ertatteten Berichten vornehmlich
die Hoffnung bejerer Zutände hervorruft, it die Thatjahe, daß
auf dieem einzigartigen und auf Veruche der erinderichen Liebe
angewieenen Gebiete die Kombination aller erziehlichen Kräfte
nachweisbar nicht ohne Segen und Frucht geblieben it.

Insbeondere hat ich die Arbeit der lezten Jahre, joweit
die kirchlichen Injtanzen dabei betheiligt ind, auf zwei Ziele ge-
richtet, auf die zwe&gt;mäßige Verantaltung von Fetgottesdienten,
namentlich für die früheren Zöglinge der Antalten, und auf die
Ermöglichung jeeljorgerichen Verkehrs von Geitlichen mit den
in ihrer Heimath lebenden, einigermaßen ausgebildeten Taub-
tummen.
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Wa3 das Erjte betrifft, jo hat ji) die Aufhebung des all-gemeinen Kirchenfete in Berlin und der Crjaß deselben durch
Fetverammlungen in kleineren Bezirken und im Anchluje an die
Antalten augencheinlich bewährt. Cin Konijtorium erhebt auch
gegen diee ;Fetverjammlungen nog Bedenken, welche nur
j&lt;winden würden, wenn die Verjammluüngen auf noc&lt; tfleinere
Bezirke, eiwa auf die landräthlichen Kreie, bechränkt werden
könnten. Dem tehen aber die Berichte der anderen Konitorien
gegenüber, nach welchen, auch abgejehen von der Schwierigkeit,
in kleineren Bezirken überall für den Verkehr mit Taubtummen
befähigte Geitliche ausfindig zu machen, die im Antalten aus-gebildeten ITaubtummen.welche für die Tetverammlungen haupt-
jächlich in Betracht kommen, in den Anjtalien ihre geijtige Heimath
erblicken, ihre Erzieher und Freunde haben und daher hier den
geeigneten Sammelpunkt für eine fetliche Unterbrechung ihrer
Vereinamung und für eine fortgeezte Pflege ihres Gemüthes
undder Bande der Pietät und Gemeinchaft inden. Demgemäß
prechen ich fat alle Berichte anerkennend aus über den Werthund Die beobachteten güntigen Wirkungen der bei den Antalten
eingerichteten Fejtverammlungen, bei welchen gottesdieniliche
und geellige Feier mit vertraulichen Unterredungen verbundenit
und für den Gottesdient theilweie auch die im Verkehr mit den
Taubtummen icher geübten Leiter und Lehrer der Anjtalten
herangezogen werden. Die aus der Heranziehung von Taub»-
jtummenlehrern zu dieem Gottesdiente enttandenen Koten jind
im vvrigen Jahre im dankenswerther Weie, wie uns aus eimer
Provinz berichtet wird, durch den Herrn Miniter der geitlichen
Angelegenheiten bewilligt worden. Ob die betreffenden Gottes-
diente lediglich Taubtummen zugänglich gemacht oder mit dem
Gottesdiente der Gemeimde verbunden werden jollen, darüber gehen
die Anichten noch auscinander. Auf die angemejene Getaltung
dieer Zuammenkünfte und ihre Verwerthung für die imnere und
DInauternde Verbindung der Taubjtummen mit dem Worte Gottes,
dem Sakramente und der fürchlichen Seeljorge wird die Auf-
mertjamfeit der Konijtorien, der Superintendenten und der dazu
berufenen Geitlichen auch ferner gerichtet bleiben müjjen, um an
der Hand der Erfahrung die hoffnungsvollen Anfänge weiter zu
entwickeln.

Ernteren Schwierigkeiten begegnet die Ausbildung von Geit-
lichen für den perönlichen Berkehr mit den Taubtummen, zumal
da die biöSherigen Anregungen die Verantwortlichkeit für die feel-
orgeriche Aufgabe an denelben in weiteren Kreiten wachgerufen
haben. In der Mehrzahl der Provinzen find aber auch in dieer
Hinicht beachten3werthe Veruche gemacht worden. Dabei hat
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im ein erheblicher Unterchied des Verfahrens herausgebildet.Nicht in allen Provinzen giebt es Orte, an welchen ich Lehrer-
fennnar und Taubtummen-Anjtali beiammen inden. Wo dies
der Fall it, wurde mehrfach -- bereits in vier Provinzen --
unter bereitwilligem Entgegenkommen der Direktoren -- der Ver-
juc&lt;h gemacht, den Kandidaten, welche den 6wöchentlichen päda-
gogichen Kurjus bei dem Lehrereminar abolviren, gleichzeitig
die Gelegenheit zu bieten, die Taubtummen- Antalt einige Mal
in der Woche zu bejuchen, um ihre Einrichtungen und die Unterz
richtsmethode dajelbjt fennen zu lernen. Was auf dieem Wegeerreicht wird, it freilich einm Geringes. Allein wenn auch die
Fähigkeit zum Verkehr mit den Taubtummen nicht erlangt wird,
o wird doch das Interee für fie in unauslöchlichen Eindrücken
in das Gemüth geprägt und die Kandidaten werden lber die
Behandlung und Erziehung derelben einigermaßen orientirt. In
einigen der Provinzen, in welchen der pädagogiche Kurjus am
Seminar ähnliche Gelegenheit nicht bietet, ind nach VVertändigungmit den Direktoren der Taubtummen- Antalten mehrere jüngere
Geitliche veranlaßt worden, in einem 14tägigen Kurus bei einer
Anjtalt zu hospitiren, um emen genaueren Einbli&gt; in den Vor-
kehr mit den Zöglingen und die Art ihrer Ausbildung zu ge-
winnen. Hierdurch wird wenigtens ein Grund gelegt, der weitere
Uebungen im Verkehr mit Taubtummen ermöglicht, und die An-
fnüpfung jeeljorgerijcger Beziehungen mit denelben wird nicht
nur in bleibenden Eindrücken angeregt, ondern auch angebahnt.
Veit jolchen Kuren ind allerdings Koten verbunden, welche fürjeden betheiligten Geitlichen auf 120-150 Mk. veranchlagt

- werden. Die von Jahr zu Jahr ich wiederholende Verantaltung
jol&lt;er Informationsfkurje it daher durch die Bereittellung der
dazu erforderlichen Mittel bedingt. Es wird längerer Erfahrung
bedürfen, um zu beurtheilen, ob es zur Gewinnung dererforder-
lichen Anzahl von Geitlichen, welche mit Taubtummeninperön-
lichen Verkehr treten können, in jeder Provinz von höherem Werthe
it, daß eine größere Zahl von Kandidaten oberflächlich mit dem
Taubtummenween bekannt gemacht wird, oder daß eine geringere
Zahl von Geitlichen, die ein Interee an dieer Aufgabe nehmen,
in den Stand geeßt verden, bei fortgeeßter Uebung die Fähig-
keit zur patoralen Pflege der Taubtummen zu gewnmen. Anch
Ichließt der eine Weg den anderen nicht aus. Gegenüber der
biSherigen Rathloigfeit bezeichnen beide Veruche einen Fort-
j&lt;ritt, und das Ziel wird weiter anzutreben ein, daß injeder Provinz wenigtens einige Geitliche bereittehen, um
den gebildeten Taubtummen mit dem Worte Gottes nahc zu
ireten.
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Neben den chon in unerer Verfügung vom 18. März 1885
hervorgehobenen Bezirks-Fetgottesdienten und Informationsver-
juchen für Geitliche it uns aus einzelnen der ertatieten Berichte
no&lt; ein anderer Weg der geitlichen Fürorge für die Taub-
tummen vor Augen getellt worden. (ES it dies die Anregung
und Verwendung der früher an Antalten bechäftigten und in
dem Verkehr mit Taubtummen geübten Lehrer zur geijtlichen
Eflege der zertreut lebenden Taubtummen. In emer Provinz,
aus welcher uns die Spezialberichte ämmtlicher Superintendenten
vorgelegt worden ind, finden ich mehrere Diözeen, in welchen,
während ont kirchlichereits für die Verorgung der Taubtummen
nichts gechieht, ein früherer Antaltslehrer aus eigener Bewegung
die Taubtummen des Ortes und der Nachbarchaft von Zeit zu
Zeit um ich fjammelt und ihnen Gottes Wort und andere
Nahrung für den inneren Men&lt;en nahe bringt. In einer
anderen Provinz it die hilfsweie Zuziehung eimes Lehrers zu
Gottesdienten für Taubtumme vom Konitorium genehmigt
worden. Aehnliches wird auch ont vorkommen, ohnc daß es
zu unerer Kenntnis gelangt it. Wir richten aber die Aufmerk-
amkeit fämmtlicher Konitorien auf dieen Weg, den im ihren
Familien lebenden Taubtummen, beonders den bildungsfähigen
und ausgebildeten unter ihnen, eine regelmäßige Anregung und
Stärkung ihres geitigen und geitlichen Lebens zu verchaffen.
Die Superintendenten werden zu veranlaen ein, in ihrer Diözete
nac&lt; dem Vorhandenein olcher werthvollen Gehilfen eelforge-
richer Arbeit Umchau zu halten. Für die durch ihr Gebrechen
Vereinamten hat jede periodic;); wiederkehrende Gelegenheit zu
geitigem Verkehr einen Werth, der mit dem Erbauungs5bedürfme
geunder Menchen gar keinen Vergleich zuläßt. Auc&lt; darf wohl
angenommen werden, daß es Lehrern, welche Jahre, vielleicht
die beten Jahre ihres Lebens hindurch, ihre Kraft emer Taub-
tummen-Antalt gewidmet haben und mit dieer Arbeit innerlich
verwachen find, zur Befriedigung gereicht, wenn jie noch päter
Gelegenheit und Anregung erhalten, einige diejer Unglüclichen
unter ihre beondere Fürforge zu nehmen. Jede eitzelne
Kraft auf diefem nur wenigen zugänglichen Arbeitsfelde it von
Werth.

Mit unerer Anerkenmung der biSher von dem Königlichen
Konitorium getroffenen oder angeregten Maßnahmen verbinden
wir den Wunch, daß Daselbe fortfahre, die weitere Förderung
der goitesdientlichen und eelorgerichen Pflege der Taubtummen
in dortiger Provinz ich angelegen ein zu laen, auch die Super-
iniendenten und Geitlichen in geeignet chemender Weije dazu
QNZULegen.
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Einem Berichte über den Fortgang der Arbeit wollen wir
zu Anfang des Jahres 1391 entgegenjehen.

Cvangelicher Ober-Kirc&lt;henrath.
Vermes.

in
ämmtliche Königliche Konitorien der

alteven Provinzen.
E. O0. 3644/87.

182) Gewährung von Dientalte röSzulagen an ältereVolks&lt;ullehrer und Lehrerinnen.
Berlin, den 23. Juni 1888.

Hemaß den Cirfular-Erlajjen vom 18. Juni 1873 und
9. Juli 1874 (Centr. Bl. 1873 S. 470; 1874 S. 541 - zu
vergl. Schneider und von Bremen Volkschulwejen Bd. I]. S. 728
bis 739 --) werden zur Zeit jolchen Lehrern und Lehrernmen
an Volkschulen, welche nach den allgemeinen normatwen Vor-
chriften der bezeichneten Erlajje DientalterSzulagen (zeitweilige
perönliche Zulagen für ältere Lehrer und Lehrerinnen) aus
Staatsfonds überhaupt erhalten ollen, olche nach Zurüclegung
von 12 bezw. 22 Dienjtjahren in Säßen von jährlich 90 Mk.
bezw. 180 Mk. für Lehrer, von jährlich 60 Mk. bezw. 120 Mk. für
Lehrerinnen aus dem dazu betimmten Fonds Kapitel 121 Titel 27
des Staat5shaushalt5etats gewährt.

Schon jeit Jahren it es für dringend wünchenswerth er-
achtet, den in weiter vorgerücktem Dientalter tehenden Lehrern
durc&lt; GCinfügung noch einer dritten Stufe der DientalteröSzulage
über dem gegenwärtigen höchten Sake von bezw. 150 Mk. und
120 Mk. noch eine weitere Verbeerung ihrer Lage zu Theil
werden zu lajen, auch noch eine mäßige Erhöhung der biSherigen
Säße und eine entprechende Herabjezung der auf die Bewilligung
Der erten und zweiten Stufen der Dientalterszulage Anwartchaft
gebenden Dientzeit eintreien zu lajjen.

Dies erwünchte Ziel hat either wegen der BechränktheitDer dazu zur Verfügung Hehenden Staatsmittel nicht erreicht
werden fünnen.

Mein Herr Amtsvorgänger hat jich deShalb, um die Lage
der dientälteten Lehrer o weit, als unter den obwaitendenUmtänden überhaupt möglich zu verbeern, darauf bechränken
müen, mittels LCirfular- Erlajjes vom 24. Oktober 1879 --
VU. HI a. 13504 -- den Regierungen die Weiung zu ertheilen,
aus den Mitieln, welche denelben alljährlich aus den im Vor-
jahre in Folge von Heimfällen gemachten Erparmien bei dem

582

Einem Berichte über den Fortgang der Arbeit wollen wir
zu Anfang des Jahres 1391 entgegenjehen.

Cvangeliſcher Ober-Kirc<henrath.
Vermes.

in
ſämmtliche Königliche Konſiſtorien der

alteven Provinzen.

E. O0. 3644/87.

182) Gewährung von DienſtalteröSzulagen an ältere
Volksſ<ullehrer und Lehrerinnen.

Berlin, den 23. Juni 1888.
Hemaß den Cirfular-Erlajjen vom 18. Juni 1873 und

9. Juli 1874 (Centr. Bl. 1873 S. 470; 1874 S. 541 - zu
vergl. Schneider und von Bremen Volksſchulwejen Bd. I]. S. 728
bis 739 --) werden zur Zeit jolchen Lehrern und Lehrernmen
an Volksſchulen, welche nach den allgemeinen normatwen Vor-
ſchriften der bezeichneten Erlajje DienſtalterSzulagen (zeitweilige
perſönliche Zulagen für ältere Lehrer und Lehrerinnen) aus
Staatsfonds überhaupt erhalten ſollen, ſolche nach Zurüclegung
von 12 bezw. 22 Dienjtjahren in Säßen von jährlich 90 Mk.
bezw. 180 Mk. für Lehrer, von jährlich 60 Mk. bezw. 120 Mk. für
Lehrerinnen aus dem dazu beſtimmten Fonds Kapitel 121 Titel 27
des Staat5shaushalt5etats gewährt.

Schon jeit Jahren iſt es für dringend wünſchenswerth er-
achtet, den in weiter vorgerücktem Dienſtalter ſtehenden Lehrern
durc< GCinfügung noch einer dritten Stufe der DienſtalteröSzulage
über dem gegenwärtigen höchſten Sake von bezw. 150 Mk. und
120 Mk. noch eine weitere Verbeſſerung ihrer Lage zu Theil
werden zu lajſen, auch noch eine mäßige Erhöhung der biSherigen
Säße und eine entſprechende Herabjezung der auf die Bewilligung
Der erſten und zweiten Stufen der Dienſtalterszulage Anwartſchaft
gebenden Dienſtzeit eintreien zu lajjen.

Dies erwünſchte Ziel hat ſeither wegen der Beſchränktheit
Der dazu zur Verfügung Hehenden Staatsmittel nicht erreicht
werden fünnen.

Mein Herr Amtsvorgänger hat jich deShalb, um die Lage
der dienſtälteſten Lehrer ſo weit, als unter den obwaitenden
Umſtänden überhaupt möglich zu verbeſſern, darauf beſchränken
müſſen, mittels LCirfular- Erlajjes vom 24. Oktober 1879 --
VU. HIa. 13504 -- den Regierungen die Weiſung zu ertheilen,
aus den Mitieln, welche denſelben alljährlich aus den im Vor-
jahre in Folge von Heimfällen gemachten Erſparmiſen bei dem



933

Fonds Kapitel 121 Titel 27 zu einmaligen Zuwendungen für
Lehrer und Lehrerimnen überwieen werden, mit olchen Zu-
weidungen inöbeondere die dientälteten unter den zum Be-
zuge taatlicher DienjtalterSzulagen berufenen Lehrern zu bedenken,
wobei unter den dientälteten diejenigen vertanden find, welche
bereits 35 und mehr Dientjahre zurückgelegt haben.

- Inzwi)Ihen ijt die Publifation des Geedes vom 14. Jum
d. J3., betreffend die Grleichterung der Volkschullajten (Gef. S.
1888 Seite 240) erfolgt. *)

Mit dem Zeitpunkte des Inkrafttretens diees Gejezes wird
vorausichtlich em nicht unbeträchtlicher Theil von denjenigen
Summen, welche either behufs Untertüzung überbürdeter Schul-
verbände als widerrufliche Staatsbeihilfen zu den Lehrerbe-
joldungen aus dem Fonds Kapitel 121 Tit. 27 gewährt worden
jind, für diejen Zwenicht weiter erforderlich ein, vielmehr zu
anderweitiger, der jonjtigen Zweckbetimmung des gedachten Etats-
tels entjprechender Verwendung vom 1. Oktober d. I. ab ver-
fügbar werden.

Die Staatsregierung it Willens, die von dieem Zeitpunkte
ab verfügbar werdenden Mittel inSbejondere zu dem Zwecke zu
verwenden, die dringend wünjc&lt;enswerthe Erhöhung der taatlichenDientalter5zulagen unter Cinfügung einer driiten Stufe derelben
für Lehrer und Lehrerinnen in weiter vorgerücktem Dientalter
herbeizuführen.

In welchem Umfange der Plan der Verwendung weiterer
Mittel zur Verbejjerung der DientalterSzulagen innerhalb des
Rahmens der bei dem z;Fonds Kap. 121 Tit. 27 überhaupt ver-
fügbar werdenden Summen durchführbar em wird, hängt nach
Fettitellung desSenigen Betrages, welcher vom 1. Oktober d. JI.
ab zu dem bisSherigen Zwecke der Gewährung von Staatsbei-
hilfen zu den Lehrerbejoldungen voranSichtlich nicht weiter erfor-
derlich jein wird -- in welcher Hinicht die Königliche Regierung
anderweitig mit Anweiung verehen it -- von der Fettellung
des Mehrbedarfes ab, welchen die Verbeerung der Dientalter3-
zulagen nach den für die Bemeung der einzelnen Siufenäte
Derjelben und für die Bemeung des für ertere zu Grunde zu
legenden Dienjtalters je nach dem Maße der zur Verwendung
frei werdenden Mittel erfordern wird.

Um dicjen Mehrbedarf zutreffend chäßen zu können, beauf-
trage ich die Königliche Deenmng, mir thunlicht bald, jpätetensaber bis zum 31. Augut d. I. eine jummarijche Nachweiung
der Zahl und des Dientalters derjenigen am 1. Januar d. I.

*) [. vortehend Seite 497.
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im dortigen Bezirke vorhanden geweenen vollbechäftigten LehrerU11D Lehrerinnen (einchließlich vollbechäftigter Hilfslehrer und
Hilfslehrerinnen) an Volkschulen einzureichen, welche gemäß
den allgemeinen normativen Vorchriften der Cirkular-
Erlae vom 18. Juni 1873 und 9. Juli 1874 überhaupt
zum Bezuge taatlicher Dientalterö8zulagen berufen einwürden, wenn diee Cirkular-Erlae die verchiedenen Dient-
alterötufen nac&lt; Maßgabe der Zahl der zum Bezuge der cin-
zelnen Stufen Anwartjc&lt;aft gebenden Dientjahre und in deoxr-
jenigen Höhe normirt gehabt hätten, welche jezt gemäß dem in
dem folgendem Bemerkien für die Folge, bezw., wenn irgend
thunlich, i&lt;hon vom 1. Oktober d. J. ab als maßgebende Norm
in Ausficht genommen it.

Die Königliche Regierung hat demgemäß mir
1) eine Nac&lt;hweijung der Zahl derjenigen Lehrer und Lehre-

rinnen dcr vortehend gekennzeichneten Kategorie cinzu-
reichen, welc&lt;;e am 1. Januar d. JI. eine Dientzeit von

a. 10 bis zu 20 Jahren,
v. 20 bis zu 30 Jahren,
6. 30 und mehr Jahren„urügelegt haben, getreunt für Lehrer und für Lehrerinnen

und unter Beifügung einer Berechnung des jährlichen
Gofammtbedarfes an Dientalterözulagen unter Zugrunde-
legung der drei Stufenjäße von 100 Mk., 200 Vek. und
300 Meck. für Lehrer und von 70 Mk., 140 Mk. und
210 Mk. für Lehrerinnen.

Gleichzeitig aber it mir
2) noc“; eine bejondere Nachweiung der Zahl derjenigen

Lehrer und Lehrerinnen der gedachten Kategorie =- gleich-
falls getrennt für Lehrer und Lehrerinnen -- entzureichen,
welche am 1. Sanna d. J. einie Dientzeit von bezw.i2 bis zu 22, 22 bis zu 32 Jahren und von 32 und
mehr Dientjahren zurückgelegt haben, gleichermaßen unter
Baifügung eimerBedarfsberechnung bei Zugrundelegung der
zu 1 bezeichneten Stufenjäße von bezw. 100 Mk., 200 Mk.
und 300 Mk. für Lehrer und bezw. 70 Mk., 140 Mk.
und 210 Mk. für Lehrerinuen.

Bei Auftellung der Nachweiungen it Folgendes zu beachten:
3. Nur Lehrer an Volkschulen (öffentlichen Schulen, welche

zur Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht dienen) kommen
in Betracht. Es ind alo Lehrer an Mittelchulen oder
an jol&lt;en Schulen, welche die Betimmung haben, ihre
Schüler zur Aufnahme in untere oder mittlere Klaen
höherer Lehranjtalten vorzubereiten, außer Berechnung zu
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laen, weil Lehrern dieer Kategorie iaatliche Dientalter5-
zulagen überhaupt nur ausnahmsweie bewilligt werden
dürfen.

b. Au; ol&lt;e Lehrer und Lehrerinnen an Volkschulen,
welchen einer Zeit zuwider den normativen Vorchriften
der Cirfular- Erlae vom 18. Juni 1873 und 9. Juli
1874 taatliche DientalteröSzulagen bewilligt, leßtere aber
gleichwohl mit diesfeitiger Genehmigung noh inoweit und
jo lange belaen worden jind, als ihnen nicht durc&lt; Er-höhung ihrer Gehaltsbezüge oder Aufrü&gt;en in höhere
Gehaltsfäße ein Crjaß für den Wegfall der taatlichenDientalteröSzulage zu Theil wird, ind außer Anatz und
Berechnung zu laen.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Goßler.
An

ämmiliche Königliche Regierungen.
V. Ma. 14185.

YV. Volksfchulen.
183) Betimmungen zur Ausführung dcs Geetzes, be-
treffend die Erleichterung der Volksjic&lt;ullaten, vom

14. Jun1t 1888.
Berlin, den 22. Juni 1888.

Nachdem das Geet, betreffend die Erleichterung der Volks-
chullajten, unter dem 14. Jum d. J.*) die Allerhöchte Sanktion
erhalten hat, beauftragen wir, unter Vorbehalt weiterer Anord-
nungen, die Königliche Regierung, unverzüglich die zur Ausführung
Der 88. 1 bis 3 erforderlichen Unterlagen zu bechaffen.

Dabei ijt insbeondere Folgendes zu beachten:
Ll Die Bejtimmungen des Geeßes finden auschließlich

Anwendung auf Volkschulen, d. h. diejenigen öffentlichen Schulen,
welche zur Erfüllung der allgemeimen Schulpflicht dienen, alo
die nämlichen Schulen, auf welche die Vorchriften der 88. 45
bis 49 des Geeßes über die Zutändigkeit der enwaltungs- undVerwaltungsgerichtSbehörden vom 1. Augut 1883 (G. S. S. 237),
das Gec, betreffend die Peniomrung der Lehrer und Lehre-
rinnen au den sffentlichen Volkschnlen, vom 6. Juli 1885 (G.

*) Centralbl. pro 1888 Seite 497.
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S. S. 293) ,*) und das Geeßz, betreffend die Fettellung von
Anforderungen für Volksichulen, vom 26. Mai 13887 (G. S.
S. 175), **) fich beziehen (Begründung des Geegentwurfes S. 6;zu vergl. Nr. 1 der Anweijung vom 2. März 1886 zur Aus-
führung des Penjionösgeezes vom 6. Juli 1885 -- Centr. Bl.
f. Dd. Unterr. Verw. 1836 S. 3837).

UI. Der in dem S. 1 bejtinmte Staatsbeitrag it nach den
Vorchriften des 3. 3 jedem einzelnen Schulverbande jo langeund [jo weit zu gewähren, als anderenfalles die zu Leitungen für
das in dem 8. 2 näher bezeichnete Dienjteinfommen von Lehrern
und Lehrerinnen an Volkschulen des Verbandes nach öffentlichem
Rechte Verpflichteten zu olchen Teltungen herangezogen werden
müßten (vergl. u. A. den Bericht der X. Kommijjion des ogeordnetenhaujes Nr. 81 der Drucachen de 1888 S. 10 Ab). 2
und 3, S. 15 und 16 zu 8. 3 und Abj. 1, S. 16 zu Z8. 4).

UL Wo die Unterhaltung der Volksjchule oder emer Mehr-
zahl von Volkschulen entweder nur einer einzelnen bürgerlichen
Gemeinde (einem einzelnen Gutsbezirke) als Kommunallat, odereiner außer den bürgerlichen Gemeinden bejtehenden beonderen
Schulgemeinde (Schulocietät 2c.) als Schulgemeindelajt (Scul-
jocietätslat 2c.) obliegt, die Volkschule (oder eine Mehrzahl von
Volkschulen) alo entweder Gemeindeanjtalt (bezw. Antalt eines
Gutsbezirkfes) oder Antalt einer Schulgemeinde ijt, bezeichnet der
Ansdruc&gt; Schulverband im Sinne diejer Anweiung die unter-
haltung53pflichtige Korporation, d. h. die betreffende bürgerliche
Gomeinde (Gut5bezirk) bezw. die betreffende Schulgemeinde.

Wo dagegen die Unterhaltung der Volkshule (oder auch
einer Mehrzahl von Volksichulen) weder eimer bejonderen Schul-
gemeinde, noc&lt; einer einzelnen bürgerlichen Gemeinde (einem ein-
zelnen Gutsbezirke), ondern eimer Mehrzahl von bürgerlichen Ge-
meinden oder Gutsbezirfen, bezw. neben eimer oder mehreren
bürgerlichen Gemeinden oder Gutsbezirfen Dritten, neben den-
elben nach öffentlichem Rechte zur Schulunterhaltung 'Verpflich-
teten gemeinjam obliegt, ohne daß deren Geammtheit als jolc&lt;he
die Rechte einer eigenen Korporation oder juritichen Perjon be-
it =- welche Rechte in derartigen Fällen vielfach, wie beipiels-
weie bei den Schulen auf dem Lande in Ot- und Wetpreußen
mid bei den katholichen Schulen auf dem Lande m Schleien im
Geltungsbereiche der beiden katholichen Schulreglements von
1765 und 1801, viclmehr der Schule elbt, der Schulanjtalt
zufommen --, it der Ansdru&gt; Schulverband als Kollektivbe-

*) Centralbl. pro 1885 Seite 529
**) dsgl. pro 1887 Seite 435.
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*) Centralbl. pro 1885 Seite 529
**) dsgl. pro 1887 Seite 435.
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zeicnung für die den betreffenden Volks&lt;ulen zugewieenen, zu
den betreffenden Volkschulen gehörenden mehreren bürgerlichen
Gemeinden, Gutsbezirke, Gutsherrchaften, Dominien, Grundherr-
chaften 2c. gebraucht, welchen nach öffentlichem Rechte die Unter-
haliung der gemeinjamen Schulantalt obliegt.

IV. Zur Berechnung des jedem Schulverbande zu gewähs-
renden Staatsbeitrages it in5beondere fetzutellen:

1) Die Zahl der zu jeder einzelnen der in dem 8. 1 unter=
chiedenen Kategorien gehörenden Stellen des Verbandes für
vollbechäftigte Lehrkräfte, der danac&lt; auf jede Kategorie ent-
fallende jährliche Staatsbeitrag, owie die Geammtjumme diees
Beitrages.

Wo, wic dies wohl in einer Anzahl größerer Städte der
Fall, Lehrkräfte für techmche Lehrfächer (3. B. ein Turnlehrer,
eine Turnlehrerim, eine Lehrerin für weiblichen Handarbeitöun=
terricht) als vollbechäftigte Lehrkräfte thätig ind, it die Stelle
derjelben gemäß 8..14 des Geetzes als. Stelle. eines. ordentlichen
Lehrers (einer ordentlichen Lehrerim) oder als Stelle eines Hilfs-
lehrers (einer Hilfslehrerin) zu berechnen, je nach. der Äntellung
des Stelleninhabers als ordentlicher oder als Hilfslehrer (als
ordentliche oder als Hilfslehrerin). N

2) Der Betrag des im Laufe des gegenwärtigen Etats-
jahres jfämmtlichen einzelnen Lehrkräften des Verbandes bereits
gewährten und vorausichtlich no&amp; zu gewährenden Dientein-
kommens nach den näheren Betimmnngen des 8. 2, owie der
Geammtjumme diees Eimkommen3, in Geld berechnet.

Dabei ijt nicht nur das mit den Stellen für vollbechäftigte
Lehrer und Lehrerimnen des Verbandes dauernd verbundene
Dienteinkommen, ondern, abgeehen von den Baukoten für
Dientwohnungen, der geammte Aufwand für das Dientein-
fommen aller Lehrkräfte, einchließlich derjenigen, welche nicht
vollbechäftigt jind, (3z. B. auch Vergütung für Unterricht in
weiblichen Handarbeiten, für beonderen konfeionellen Religions-
unterricht) zur Berechnung zu ziehen. Die Vorausezung hierfür
ijt jedoc&lt;, daß die Aufwendungen nach Fetezung oder mit Ge-
nehmigung der Schulaufichtsbehörde tattfinden (vergl. u. A. in
dem Berichte der Kommiion des Abgeordnetenhaues Nr. 81
der Drucjachen de 1888, außer den Allegaten zu I4., die Aus-
führungen auf S. 9 Abaß 5 und S. 15 zu 8. 2).
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daß die den Lehrern und Lehrerinnen aus Staatsfonds gewährten
DientalterSzulagen nicht zum Dienjteinfommen im Sinne der
SS. 1 bis 3 des gegenwärtigen Gejezes gehören.

Die Emnahmen der Lehrer und Lehrermnen an Schulgeld
bezw. an dem dafür nac&lt; 8. 5 zu gewährenden Erjaße jind mit

den JahreSbetrage des leikteren zur Anrechnung zu bringen (vergl.
VII. Ddiejer Anweijung).

3) Der Betrag desjenigen Theiles des unter Nr. 2 bezeich-
neten Dienteimkommens der Lehrkräfte des Schulverbandes, wel-
&lt;er durch den Ertrag (Nußung oder Emkünfte) vorhandenen,
zur Betreitung diees Dienjteinkommens bejtuimmten Vermögens
(Schul-, Kirc&lt;en-, Stitungs-Vermögens2c.), oder durch Leitungen,
zu welchen Dritte aus beonderen Rechtstiteln verpflichtet ind,Deckung findet. Dabei ind auch Dotationen derjenigen Schul
tellen zur Berechnung zu bringen, mit welchen ein kirchliches Amt
vereimigt it.

Nachdem dieie Fettellungen erfolgt jein werden, yt DieGeammtjumme zu 3 abzurechnen von derjenigen zu 2; bis zur
Höhe des danach verbleibenden Betrages ijt dem Schulverbande
die Geanmtjumme zu 1 für jedes Etatsjahr, für die Zeit von
dem mit dem 1. Oktober d. I. erfolgenden Inkrafttreten des Eim-
gungs gedachten Gejeges ab bis zum 31. März 1889 die
Hälfte dieer Summe in vierteljährlichen Raten im Voraus zu

gewähren.Nähere Anordnungen über Die Zahlungsleijtung, das Ber-fahren bei eintretenden Aenderungen der für die Fettellungen
maßgebend geweenen Voransfeßungen 2c. bleiben vorbehalten.

V. Wirjekßen voraus, daß, da die Königliche Regierung
im Beitze des Materials der im Jahre 1886 bewirkten tatiti-
chen Erhebungen über das Volksjchulwejen in Ihrem Bezirke
it, es in der Mehrzahl der Fälle keine beondere Schwierigkeit
haben wird, mit Hilfe diees Materials und des jont vorhan-
denen Aktenmaterials die Unterlagen für die Berechnung und
Fettellung des für jeden einzelnen Schulverband zu leitenden
Staatsbeitrages zu bechaffen. |

Inoweit dies nicht zutreffen ollte, hat die Kömgliche Re-
gierung die zur Berechmuig, Fettellung und Anweijung der
Staatsbeiträge erforderlichen Unterlagen chleumgt durc die
nachgeordneten Behörden bechaffen zu laen und auf ihre Rich-
tigfeit zu prüfen.

Ob und in wie weit, um etwaigen Streitigkeiten möglicht
vorzubeugen, es für ratham oder erforderlich zu erachten, die
Betheiligten elbt vorher zu hören, bleibt der Erwägung der
Königlichen Regierung überlatjen.
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Dabei heben wir hervor, daß zwar die Fettellungen zu IV.
unter 1. mit unbedingter Genauigkeit erfolgen müjen, indeen
auch keine Schwierigkeiten bieien können. Inoweit es dagegen
mii erheblichen Weiterungen verbunden ein jollte, ziermäßig
volljtändig genaue Unterlagen für die Fettellungen zu IV. unter
2 wid 3 zu bechaffen, kann hiervon für alle diejenigen, voraus-
ichtlich die weitaus größte Mehrzahl bildenden Fälle, in denen
eine Kürzung des zu 1V. unter 1. berechneten Staatsbeitrages
auch bei einer für den Schulverband ungüntigen Schäßung ein-
zelner nicht ganz jicheren Faktoren der Berechnung zu 2 und 3
jeitens der Schulanffichtsbehörde al3 zweifellos ausgechloen zu
erachten ijt, bis auf Weiteres abgeehen und jolc&lt;e Schäzung der
Berechnung zum Grunde gelegt werden.

VL. 2c.
VII Der 8. 4 des Geetzes getattet von der an die Spiße

gejtellten grundäßlichen Regel, daß die Erhebung eines Schul-
geldes--bei Volkschulen-fortan nicht tattfindet, zwei AnSnahmen,
indem er

-4)-Die- Zulätigkeit der Erhebung vou Schulgeld für. olche
Kinder, welche mmerhalb des Bezirkes der von ihnen beuchten
Schule nicht einheimijc&lt; jind, d. h. des ogenannten Fremdet-
jhulgeldes, überhaupt unberührt läßt, (zu vergl. Begründung des
Gejezentwurfes S. 12 Abj. 5 bis 7),

2) im Uebrigen aber die Erhebung von Schulgeld nur eint-
weilen noch getattet und zwar nur mjoweit, als das gegenwärtig
betehende Schulgeld durc&lt; den Staatsbeitrag nicht gedeckt wird,-- dD. h. inoweit der Betrag des erteren höher it, als der dembetreffenden Schulverbande zu dewährende Staatsbeitrag -- und
andernfalles eine erhebliche Vermehrung der Kommunal- umd
Schulabgaben eintreten müßte.

Danach wird das gegenwärtig zahlbare Schulgeld allgemein
nm jedem Schulverbande mindetens um den Betrag des dem-
jelben zu gewährenden Staatsbeitrages ermäßigt. Die Auf-
bringung des dadurc) enttehenden Ausfalles an der gegenwärtigen
Schulgeldemnahme gehört zu den dem betreffenden Schulverbande
geetzlich bezw. nach öffentlichem Rechte obliegenden Leitungen,
im Süume der 288. 19, 35, 48 des Zujtändigkeits8geezes vom
1. Angutt 1883.

Im Uebrigen darf die Erhebung von Schulgeld, oweit folc&lt;efortan überhaupt eintweilen noch zuläig it, gemäß den näheren
Betimmungen im 8. 4 unter Nr. 2 uur inoweit und o lange
jtattimden, als bei Landchulen der Kreisauschuß, bei Stadt-
Ic&lt;hiulen der BezirkösausSchuiß = in den Provinzen Schle3wig-
Holjtein und Poen bis zu dem im 8. 155 des LandeSsver-
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waltungsgejeßes vom 30. Juli 1883 bezeichneten Zeitpunkte der
Landrath bezw. der Regierungspräident -- die Genehmigung
dazu ertheilen. Diee Behörden haben, wenn ein Schulverband
ihre Genehmigung zur ferneren Erhebung von Schulgeld gemäß
S. 4 Nr. 2 des Gejeßes nachucht, darüber zu befinden, ob
andernfalls eine erhebliche Vermehrung der Kommunal- und
Schulabgaben eintreten müßte, und je nach dem Befunde fetzu-
tellen, ob und bis zu welchem Betrage in dem betreffenden
Schulverbande Schulgeld noch ferner erhoben werden darf.

Da das Geez mit dem 1. Oktober d. JI. in Kraft tritt, o
ind alle Shulverbände, bei welchen der Betrag des gegenwärtig
bejtehenden Schulgeldes höher it, als der dem betreffenden Schul-
verbande zu gewährende Staatsbeitrag, alsbald darauf auf-
merffam zu machen, daß die Genehmigung zur Forterhebung
eines Theiles des bisherigen Schulgeldes zeitig vor dem 1. Of-
tober d. J. und für die Zukunft zeitig vor Ablauf der durch
das Gejek bejtimmten Frit von fünf zu fünf Jahren eingeholt
werden muß.

Jede Steigerung des gemäß 8. 4 Nr. 2 ermäßigten Schul-
geldes ijt für die Zukunft ausgechloen.

VII. Jn unmittelbarem Zuammenhange mit der Fet-
tellung des geammten Dienteinkommens8 der vollbechäftigten
Lehrkräfte (f]. oben unter IV. zu 2) bedarf es der Ermittelung
aller derjenigen Fälle, in welchen either das Schulgeld als ein
einer Natur nach teigendes und fallendes perönliches Dient-
emolument: des Lehrers einen Theil des Dienteinkommens Des8=
jelben gebildet hat. Die Königliche Regierung wolle diee Er-
mittelung möglicht bald bewirken, um rechtzeitig nach zuvoriger
Anhörung der Betheiligten, d. h. emereits der Schulunterhaltungs-
pflichtigen, anderereits des Lehrers, die der Schulaufichts8behörde
zutehende Fetezung darüber treffen zu können, welcher Geld-
betrag gemäß der Vorchrift des 8. 5 des Geezes dem Lehrer
zum Erfaße des in Wegfall kommenden Dientemoluments des
Schulgeldes als Theil eines baren Gehaltes vom 1. Oktober
d. 3. ab von den Schulunterhaltungspflichtigen zu gewähren it.

Der Mimniter der gaitlichen Der Finanz-Miniter.
2c. Angelegenheiten. von Scholz.

von Goßler.
An

ämmtliche Königliche Regierungen.
M. Dd. g. A. B. 1871.
F. M. 1. 8316.
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184) Die Vorchriften des 8. 46 Abjasz 1 und 2 des Zu-
iändigfeitsSgeeßes vom 1. Angui 1883 finden lediglich
auf die nach öffentlichem Rechte zu fordernden Abgaben
und Leitungen für Volks&lt;ulen Anwendung.

Zu dieen gehört das Schulgeld nic&lt;t. Wegen jtrei-
tigen Schulgeldes findet das Verwaltungstreitverfah-
ren gemäß 8. 46 Abatz 5 des Zutändigkeitsgejeßes vom

1. Augut 1883 tatt.
Berlin, den 27. April 1888.

Auf den Bericht vom 7. April d. J. ermächtige ich die
Königliche Regierung, den 2c. N. auf eine Bechwerde vom 7. Ja-
nuar d. IJ. unter Hinweiung auf 8. 46 Ab. 5 des Zutändig-
keitSgeeßes vom 1. Augut 1883 dahin zu becheiden, daß es
ihm überlaen bleiben muß, wegen des treitigen Schulgeldes
gegen dic Gemeinde N. im Verwaltungstreitverfahren klagbar

WwWeW oo1 . "

Die Vorchriften des 8. 46 Ab. 1 und 2 ä. a. O. inden
lediglich auf die nach öffentlichem Rechte zu fordernden Abgaben

 und Leitungenfür Volks&lt;hulet Anwendung, nicht aber auf das
Schulgeld, welches nicht zu den gedachten Abgaben und Leitun-
gen gehört.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierungzu N.

ÜU. Wa. 13611. ÜU. Ib.

185) Nachweiungen von Schulbaufällen, für welche
Staatsbeihilfen in Ausicht genommen ind, ind nicht

mehr einzureichen.
(Centralbl. pro 1885 Seite 636.)

Berlin, den 27. April 1888.
Auf den Bericht vom 6. April d. J. erwidere ich der König-

licßen Regierung, daß mittels Erlaes vom 21. Mai 1885 --
VU. HIa. 13694 -- die Einreichung einer Nachweiung nur für
diejenigen Baufälle vorgechrieben war, für welche die Baupro-
jekte dieseits bereits früher genehmigt und die Unterjtüßungs-
anträge gehörig vegründet waren.

Für die Zulmft hat daher die Einreichung einer Nachwei-
ung von Schulbaufällen, für welche Staatsbeihilfen m Ausjicht

1888. 40
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WwWeW oo1 . "
Die Vorſchriftendes 8.46 Abſ.1 und2 ä. a.O. ſinden

lediglich auf die nach öffentlichem Rechte zu fordernden Abgaben
undLeiſtungenfürVolksſ<hulet Anwendung, nicht aber auf das
Schulgeld, welches nicht zu den gedachten Abgaben und Leiſtun-
gen gehört.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die KöniglicheRegierungzu N.

ÜU. Wa. 13611. ÜU. Ib.

185) Nachweiſungen von Schulbaufällen, für welche
Staatsbeihilfen in Ausſicht genommen ſind, ſind nicht

mehr einzureichen.

(Centralbl. pro 1885 Seite 636.)

Berlin, den 27. April 1888.
Auf den Bericht vom 6. April d. J. erwidere ich der König-

licßen Regierung, daß mittels Erlaſſes vom 21. Mai 1885 --
VU. HIa. 13694 -- die Einreichung einer Nachweiſung nur für
diejenigen Baufälle vorgeſchrieben war, für welche die Baupro-
jekte diesſeits bereits früher genehmigt und die Unterjtüßungs-
anträge gehörig vegründet waren.

Für die Zulmft hat daher die Einreichung einer Nachwei-
ſung von Schulbaufällen, für welche Staatsbeihilfen m Ausjicht

1888. 40
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geitommen ad, zu unterbleiben, da in jedem einzelnen Falle
beonders zu berichten it und hierauf Verfügung ergeht.

Der Minijter der geitlichen 2e. Angolegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. Wa. 13549.

136) Ju dem vormaligen Kurfürjtenthume Heen iud
die Schultellen als jolche nicht als erwerbsfähige jelb-
tändige Rechtösfubjekte anzuehen.

Zuläigfeit einer Shenfung zum Bejten der Ju-
haber von Lehrertellen mii der Zweckbetimmung, daß
die Stelleninhaber die Nuhmeßung des gej&lt;menkten Ver-
mögenötückes neben dem kompetenzmäßigen, mit ihren
Stellen verbundenen Dienjteinkommen haben jollen, an
die Schule elbt oder an die Ichulunterhaltungs5pflich-

tige hürgerliche Gemeinde.
Berlin, den 30. April 1888.

Wenn die Witwe N., wie ich der Königliche Regierung auf
den Bericht vom 29. März d. I. erwidere, Willen3 it, zum
Beten der Inhaber der erten und zweiten Lehrertelle zu N.
einen Garten mit der Betimmung zi jc&lt;enken, daß die Inhaber
der gedachten beiden Lehrertellen detjen Nußnießung neben oder
außer ihrem kompetenzmäßigen, mit ihren Stellen nach Fetezung
oder mit Genehmigung der SchulauftchtSbehörde verbundenen
Dienteinkommen haben, dagegen verpflichtet jein jollen, alljähr-
lich zu Weihnachten je für 2 Mark Schraibbücher zu kaufen und
aun ärmere Schulfinder zu vertheien, jo wmiterlicgt es komem
Bedenken, eine mit dieer Zweckbeiümmung zu machende Schenkung
voin Schulanfichtöwegen zu genehmigen, mund 08 würde nicht die
Rede davon ein kömten, den Werth der Nußnießung des ge-
chenkten Gartens auf die kompetenzmäßige Lehrerbeoldung be-
hufs Ermäßigung der zur Erfüllung der leßteren gewährten
Staatsbeihilfe anzurechnen.

Im Uebrigen wird, da Schultellen als olche nicht als
erwerbsfähige elbtändige Rechtsiubjelte aungejehen werden können,
der Witwe N. anheimzugeben ein, die von ihr beabichtigte
Schenkung entweder der Schule zu N. oder der dortigen poli-
tichen Gemeinde mit der ihrer Abicht entprechenden Zweck-
betimmung zuzuwenden.
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Hiernac&lt; hat die Königliche Regierung das Weitere zu ver-
anlajjen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenh äiteit.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu Kajel.

VU. IIa. 13382.

187) Hat unter Zutimmung der Aufjichtsbehörden die
Trennung des Lehramtes von dem Kirc&lt;enamte jtattge-
funden, o fann die Wiedervereinigung dieer Aemter
auf eineitigen Antrag der Kirchengemeinde nicht herbei-

geführt werden
Berlin, den 5. Mai "1888.Auf die Eingabe vom 13. Dezember v. J. erwidere ich

dem 'Gemeimde-Kirc&lt;henrathe, daß der darin geftellte- Antrag auf
Veitübertragung der zu Otern v. I. an der dortigen evange-
lichen Schule frei gewordenen Lehrertelle an den -Kantor N.
durch die Berufung deselben in ein anderweites Lehr- und
Orgamtenamt und durch die inzwichen jeitens des Magitrates
daelbt erfolgte und von der Königlichen Regierung in N. be-
tätigte Wahl eimes anderen Lehrers für jene Stelle eme Er-
ledigung gefunden hat.

Abgeehen hiervon würde dem Antrage des Gemeinde-Kirc&lt;en-
rathes feine Folge haben gegeben werden können, nachdem die
Trennung des Lehramtes von dem Organijtenamte ert im Jahre
1879 ohne Widerpruch der Kirchengemeinde mit Zutimmung
des Königlichen Konitoriums mN. tattgefunden, diee Trenmumg
dem Interee der dortigen Schule entprochen und endlich der
Magitrat jeine Zutimmung zu emer erneuten Wiedervereinigung
der Orgaütentelle mit einer Lehrertelle an der aus Kommunal-
mitteln zu unterhaltenden Schule verweigert hat.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: von Lucanus.

An
den Cvangelichen Gemeinde-Kir&lt;henrath

N.zZ “a

tt. 1. 5942. U. Ula.

40*
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188) Bei Schultellen, die nicht dem landesherrlichen
Patronatsrehte unterworfen find, gebührt nach 8. 18a.
der Regierung5-Injtruktion vom 23. Oktober 1817 der
Regierung nur das Betätigungsreht, nicht das Recht

der Beezung ver Stelle oder der Ernennung des
Lehrers.

Berlin, den 5. Mai 1888.
Die unter den Anlagen zurückfolgende Bechwerde des

Magitrates zu G. vom 27. Januar d. IJ. kann, wie ich der
Kömglichen Regierung auf den Bericht vom 1. März d. JI. ex-
widere, inoweit nicht für unbegründet erachtet werden, als ie
ich dagegen richtet, daß die Königliche Regierung eine beondere
Ernennungs5-Urfunde für den Lehrer N. ausgefertigt und ihn
mittels dieer Urfunde zum Lehrer an der evangelichen Volks-=
chule in G. ernannt hat, anjtatt die von dem dortigen Magitrate
für den 2c. N. unterm 9. November v. J. ausgefertigte Betallung
(Vokation, Ernennungs5-Urkunde) zu betätigen.

Die Berufung der Königlichen Regierung auf den Erlaß vom
7. September 13861 (Centr. Bl. S. 607) ercheint nicht zutreffend,
da dieer Erlaß von einem Rechte der Regierung zur Ernennung
eines Lehrers für eime Schultelle, deren Beetzung nicht dem
landesherrlichen Patronatörechte unterworfen it, jfondern einem
Anderen zuteht, nichts beagt.

Hiernac&lt; kann es, fo lange die Vorchrift des Artikels 23
der Verfaung3-Urkunde, nach welcher der Staat unter geeßlich
geordneter Betheiligung der Gemeinden die Lehrer der öffentlichen
Volkschulen anzutellen hat, nicht aktuelles Recht geworden, ge-
mäß 8. 18 lit. a. der Gechäfts-Intruktion für die Regierungen
vom 23. Oktober 1317, worim zwichen dem Rechte der Regierung
zur Beetzung der dem landesherrlichen Patronatsrechte unter-
worfenen Lehrertellen und dem Rechte der Regierung zur Be-
tätigung der von Anderen (Privatpatronen und Gemeinden) dazu
gewählten Subjekte deutlich unterchieden wird, keinem Zweifel
unterliegen, daß der Kömtglichen Regierung nicht die Ernennung,
ondern lediglich die Betätigung der von dem Magitrate in G.
zu Lehrern an der Stadt&lt;ulc daelbt berufenen und von Lekzterem
als Lehrer an dieer Schule betellien Peronen zuteht.

Gegen den zweiten Abaß des von der Kömglichen Regierung
angewendeten Formulars it m&lt;ts zu erinnern.

Dagegen ercheint es, was den Abaß 3 betrifft, angemeener,
vie gemäß 8. 4 des Penionögeezßes vom 6. Juli 1885 zu be-
wirkende Fetezung oder Genehmigung des mit der Stelle des
betreffenden Lehrers verbundenen Dienteinkommens (Nr. 9 der
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Anweiung vom 2. März 1386 Centr. Bl. S. 337) mittels be-
onderer Verfügung auszuprechen und den Betheiligten, Dd. h.
der &lt;ulunterhaltungspflichtigen Gemeinde oder Schulgemeinde
und dem Lehrer, kund zu thun.

Wegen Verwendung des Stempels zur Betätigung der Be-
tallung (Vokation) der Lehrer verweie ic auf den Erlaß vom
13. Februar 18381 (Centr. Bl. S. 329).

Hiernac&lt; hat die Königliche Regierung das Weitere zu ver-
anlaen und den Magitrat m G. entprechend zu becheiden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An
die Königliche Regierung zu N.

7. Ma. 12202.

189) Vorausekzungen für das Bechlußverfahren nach
88. 2 und 3 des Geezes vom 26. Mai 1887 (Ge). Samml.
S. 173). -.
 Der Kreisauschuß hat darüber Bechluß zu fafen;

ob und in welchem Umfange eine von der Schulauf-
icht5behörde für eine Volksc&lt;hule gejtellte Anforderung,
die durch neue oder erhöhte Leitungen der Schulunter-
haltungspflichtigen zu gewähren, fetzutellen it.

Das Bedürfnis der Schule und die Leijtungsfähig
keit der Verpflichteten it“nichtGegentand der Bec&lt;luß

faung des Kreisausihues.
1.

-
ar

„-
ne

Berlin, den 15. Mai 1888.
Die Königliche Regierung hat in dem bezüglich der Errichtung

einer Schule zu D. ertatteten Berichte vom 24. Februar d. IJ.
den Sim und die Bedeutung der 88. 2 und 3 des Geezes vom
26. Mai 1887 (G. S. S. 175) verkannt, wem Sie es für noth-
wendig erachtet hat, bei dem Kreisauschujje in N. gemäß --
wie in dem Berichte angeführt it =- dem erwähnten Gejege DIe
Fettellung der Höhe der Leitungen, welche von den bei der
neu zu errichtenden Schule betheiligten Ortchaften übernommenwerden könnten, d. h. mit andern Worten die Fettellung der
Leitungsfähigkeit diejer Ortchaften, zu beantragen.

Das Bedürfnis der Einrichtung einer neuen Schule in D.
it eitens der betheiligten Ortchaften nicht betritten, diejelben
drängen vielmehrelbt auf baldige Einrichtung der neuen Schule.
Daß ie nicht Willens wären, die neuen oder erhöhten Anfor-
derungen, welche für die neue Schule an jie getellt werden,
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zu gewähren, inoweit ie hierzu vermögend jind, ijt nicht er-
ichtlich.Die Königliche Regierung häite deShalb von vorn hereinDIE Leitungsfähigkeit der betheiligten Ortjchaften prüfen und
denjelben, wenn diee Prüfung zu dem Ergebnie führie, daßwegen unzureichender Leitungsfähigleit der betheiligten OrtIc&lt;aften die Gewährung einer Staatsbeihilfe zur Lehrerbeoldung
für erforderlich zu erachten fei, alsbald Ihre Bereitwilligkeit
erklären follen, die Bewilligung der erforderlichen Staatsbeihilfe
bei mir zu beantragen, und demnächt in vorgechriebener Weijedas Bedürfnis einer jolchen Bewilligung hier begründen jollen.

Ert wenit dies vorangegangen und die Betheiligien als-
dann ich mit der Gewährung der nach Maßgabe ihrer Leijtungs-fähigkeit an ie zu tellenden Anforderungen nicht einvertanden
erflärt hätten, wären die Vorausjeßungen vorhanden geween,
unter denen der KreiSauschuß eitens der Königlichen Regierunganzugehen gewejen wäre, darüber Bechluß zu faßjen, ob und in
welchem Betrage die von der Königlichen Regierung getellte,
durc&lt;&lt;h neue oder erhöhte Leitungen der Verpflichteten zu ge-
währende Anforderung fetzutellen.

Indem ich die Königliche Negierung zur künftigen Beachtung
diejerhalb auf ddenErlaß vom 15. Januar Dd. I. -- Centr. Bl. 1888
S. 281 --- verweie, gewärtige ich baldige Berichtertattung wegen
Gewährung von Staatsbeihilfe zur Beoldung der an der neu -
zu errichtenden Schule in D. anzutellenden Lehrer, owie dem-
nächt erforderlichen Falles auch wegen Gewährung von Staats-
beihilfe zum Schulbau.

Der Gemeindevorteher N. und Getoen jind auf die wieder
angechloene Vortellung vom 1. Oktober v. J. mit entprechen-dem Becheide zu verchen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

Au
die Königliche Regierung zu N.

7. IIa. 12284.

2.
Berlin, dein 19. Mai 1888Auf den Bericht vom 13. „Februar 5. JI. erwidere ich ver

Kömglichen Regierung, daß Ihr Verfahren bezüglich der Errich-
tung einer 10. und 11. Lehrertelle an der evangelichen Squle
zu N. aus den bereits in deim Erlae vom 30. Januar 5. I.
aitgedeuteiein Gründen für richtig und achgemäß nicht erachtet
werden kann. I&lt; verweie dieerhalb zur Beachtung für die
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Zukunft auf das in dem heutigen Bejcheide auf Ihren Derichtvom 13. ;Februar d. J. wegen Errichtung emer dritten Lehrer-
telle an der katholichen Schule zu B. des Weiteren Benerkte.

Der Schulvorjtand jjelbyt Yatin vorliegenden Falle der Errich-tung vonn zwei neuen Gehrertell en an der cvangelijchen Schule
zu N. nicht mir mc&lt;t widerprochen, jol&lt;e vielmehr jelbt bei
der Kömglichen Regierung in Antrag gebracht. Daß vie Ge-
meinde nicht vermögend it, die durch Errichünng von zwei neuen
Lehrertellen erwachenden Mchrausgaben ohne Uceberbürdung
aufzubrugen, hat von vornhercin fetgetanden. Der Gemen!de-
vortaud elbt hat in dem Bechlue vom 25. Februar v. JI.
die Bitte um Bewilligung von Staatsbeihilfe zur Genüge zum
Ansdrucke gebracht. Der Mangel des Emvertändmyjes der
Gemeinde mit einer für die evangeliche Schule getellten, vurc&lt;h
neue over erhöhte Leijtungen der Verpflichteten zu gewährende
Anforderung it überhaupt nicht zu Tage getreten. Cs hatte aljo
an der Vorausfegung gefehlt, unter welcher allem-Dder Kreisaus-
jmuß anzugehen gewejen wäre, it Der vorliegenden Angelegen-heit einen Bechlarß- zu- fae- eta =

Bei diejer Sachlage hätte 1dieKönigliche Regierung feiner
geit ür vorj&lt;hriftismäßiger Weije vic Bewilligung der erforder-ichen StaatSbeihilfe bei mir in Antrag bringen, nicht aber die
VBerhaiudlunmeen dem Kreisauschujec „zur weiteren Veranlatjung
in Gomäßheit der 88. 2 und 3 ves Gejezes von 26. Mai 1887“
ütelle ollen H

Wegen Gewährung der Staatsbeihilfe ergeht beondere Ver-
fügung.

Der Mimiter ver geitlichen 2c. Angelegenheiten.
vpn Goßler.

An
Tie Künigliche Negicrung zu N.

17, Wa. 11588.

Berli, dein 19. Mai 1888.
Dur dic Darlegungen in dem Berichte der Königlichen

Regierung vom 13. Februar d. I. jind die Gründe mch&lt;t wider-
legt oder abgechwächt, aus welchen Ihr Verfahren vehufs (Er-
richtung eimer dritten. Lehrertelle zu B. von mir für richtig und
achgemäß micht erachtet worden it.

Handelt es fich um die Befriedigung eines neu hervor-
tretenden BBedürfniesfir eine Volks8ichule, insbejonvere um die
Errichtung eimer neuen Lehrertelle, jo muß vor allem Andern
mii der Prüfung der Leitungsfähigkeit ver Verpflichteten begonnen
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und hierdurch feitgetellt werden, wie viel an neuen oder erhöhten
Leitungen den Verpflichteten überhaupt angeonnen werden kann.
Die Prüfung der Laitungsfähigkeit der Verpflichteten liegt der
Kömglichen Regierung als Schulaufichtsbehörde ob. Ergiebt ich
dabei, daß die Verpflichteten unvermögend ind, die neuen oder
erhöhten Leijtungen ganz oder theilweie aufzubringen, ohne über-
bürdet zu werden, jo hat die Königliche Regierung den Ver-
pflichteten Ihre Bereitwilligfeit zu erklären, die Bewilligung des
Fehlbetrages bei mir in Antrag zu bringen, und mit den Ver-
pflichteten wegen Aufbringung des nach Maßgabe der Leitungs-
ähigkeit derelben beibringlichen Retes der erforderlichen Leitungen
zu verhandeln.

Erjt wenn bei jolcher Verhandlung der Mangel des Einver-
jtändmjjes der Verpflichteten mit der an ie zu tellenden An-
orderung der neuen oder erhöhten Leitungen zu Tage tritt,
würde der KreiSausc&lt;huß (Bezirköauschuß) mit dem Antrage
anzugehen jein, gemäß dem Geeke vom 26. Mai 1887 (G. S.
S. 175) Bec&lt;luß zu faen, und zwar lediglich darüber, ob und
ur welchem Betrage die von der Schulaufichts5behörde für die
Schule gejtellte, durch neue oder erhöhic Leitungen der Ver-
pflichteten zu gewährende Anforderung fetzutellen it, nicht aber
über das Bedürfiuis des von der Schulaufjichtsbehörde Gefor-
derten, und ebenowenig über die Leitungsfähigfeit der Ver-
pflichteten. Weder die Fettellung des Bedürfmies, noch die der
Leijtungsfähigkeit der Verpflichteten it Gegentand der Bechluß-
faung des KreiSanschujes (Bezirksauschue3), diee Momente
kommen vielmehr für die Bechlußfaung der gedachten Bechluß-
behörden lediglich unter dem Geichtspunkte von Erwägungs-
gründen in Betracht (Erlaß vom 15. Jamunar 1888, Centr. Bl.
1338 S. 281).

Statt in der vorjtehend augedenteten Weie zu verfahren, hat
die Kömgliche Regierung, obwohl Ihr vorweg bekannt war, daß
die Schulgemeinde B. unvermögend, die durch die Errichtung
eimer dritten Lehrertelle an der dortigen Volkschule erforderlichen
Mehrkoten aufzubringen, und daß die Gemeinde wegen ihres
Unvermögens gebeten hatte, den Mehraufwand als Staatsbei-
hilfe zu gewähren, einer Zeit unterlaen, der Schulgemeinde
Ihre Bereitwilligkeit zu erklären, die Bewilligqung der erforder-
lichen Staatsbeihilfe bei mir m Autrag zu bringen, vielmehr die
Verhandlungen dem Kreisauschue zur „weiteren Veranlaung
nach Maßgabe der 88. 2 und 3 des Geees vom 26 Mai 18387“
zugetellt und durch dies Verfahren elbt dazu beigetragen, den
KreiSauschuß zu verleiten, Dinge, welche nach dem Sinne des
gedachten Geees anßerhalb einer Zutändigkeit liegen, in den
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Kreis emer Beurtheilung zu ziehen und zum Gegenjtande ein
Bechlußfaung zu machen.

Die Kömgliche Regierung wolle dies für die Zukunft beachten.
Wegen Gewährung der Staatsbeihilfe zur Beoldung des

an der katholichen Schule zu B. anzujtellenden dritten Lehrers
ergeht bejondere Verfügung.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
, von Gokßler.An

dic Königliche Regierung zu N.
V. Wa. 117158.

190) Zutändigkeit der Shulaufficht5behörde, bei trei-
tigen Bejoldungsanprüchen von Lehrern an Volksjf&lt;hulen
die den verpflichteten Gemeinden oder Schulgemeinden
gefeßlich obliegenden Leitungen fetzutellen. ,

Verfahren gemäß 88. 19, 35 bezw. 48 des Zutändig-
keitSgejeßes vom 1. Augunjt 1883, um die Verpflichtetenzur Erfüllungderretgetellten Leitungen“ anzuhalien.

Der erte Abjhnitt des Geezes vom 24. Mai 1861
(Go. Samml. S. 241) findet auf mittelbäte Stäaatsbe-
amte nur injoweit Anwendung, als es jich etwa um ver-
mögensrechtliche Anprüche derjelben aus ihrem Dienjt-

„verhältmijje gegen den Staat (Fiskus) handelt.
Berlin, den 15. Mai 1888.

Auf den Bericht vom 20. März d. JI., betreffend treitige Be-
oldungöanprüche des Lehrers N. m N. erwidere ich der K5-
mglichen Regierung, daß ich mich mit Ihrer Auffajjung, die
Stadtgemeinde N. ei geeklich verpflichtet, an Gehalt (Dienjt-
alierözulage) für den Lehrer N. für die Zeit vom 1. Juni 1882
bis 1. April 1883 nod) den Betrag von 125 Mark, jowie ferner
au Gehalt für die Zeit vom 1, Mai bis 15. Jumi 1882 noch
56 Mt. 25 Pf., im Ganzen aljo no&lt; 131 Mk. 25 Pf. zu zahlen,
einvertanden erkläre. Die Königliche Regierung it diejenige
Behörde, welche zutändig it, die Zahlung diees Betrages als
eine der Stadtgemeinde N. geetzlich obliegende Leitung fetzu-
ftollon, hat diee Fettellung in der gehörigen Form zu treenund dem Magitrate m N. zu eröffnen und, falls alsdann die
Stadtgemeinde N. unterlaen oder verweigern ollte, die fetge-
jtellte Leitung auf den Haushaltsetat zu bringen oder außer-
ordentlich zu genehmigen, den Herrn Regierungspräjidenten zu
erjuchen, gemäß 8. 19 des Zujtändigkeits8geezes vom 1. Augut
1883 unter Anführung der Gründe die Gintragung in den Etat,
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vbeziehungsweie die Fettellnug der außerordenitlichen Ausgabe
zu verfügen, wogegen der Gemeinde die Klage bei dem Ohor-
verwaltungsgerichte zuteht.

(Es it zu bedauern, daß dic Königliche Regierung, tatt von
vornherein Tdie treitigen Booldungsauprüche des 26. N. als be-
gründet zu erfointen uud auf dem durc&lt; den 3. 19 des Zutän-
vigtei t5geiceßes vom 1. Augut 1883 klar gewiefonen Wege DieStadigemeinde N. zur Erlang Der Ihr gefeßlich obliegenden
Leitungen anzuhalten, die Anprüche des 2. N. urprüiglich zum
Theil für unbegründet erklärt, demjelben anheimgegeben, folcheeventucll im Recht3wege zu verfolgen, und vavurc) prozeiualiche
Weiterungen herbeigeführt hat, welche bei vorweg richtiger Be-
urthoilung der von dem 26. N. erhobenen Bechwerden über Vor-entthaltinig von Dienteinfommensbe,zügen und bei richtigem wei-
ieren Verfahren vermuthlich vermieden worden wären.

Weeinerjeits eine Entcheidung zu dem Behufe zu treffen, um
dem Prozee, welchen der 2c. N. wegen 206 Mk. 25 Pf. ncbt
Zinfeir gegen die Stadigemennde I%. mittels Klage vom 21. De-
zember 1886 angetellt hat, Fortgang zu geben, liegt feine Vor-
anlaung vor. Aus der beiläufigen Anführung in dem Erkennt-
nüe des Reichsgerichtes, Vierten Senates, vom 19. Wai 1881
in Sachen der Stadtgemeinde Oberhauen, Verklagien und Ne-
vifionsfklägerin, wider den Lehrer I. zu Altenkirchen, Kläger udNevijionsverkfiagten (Nr. 1V. 645 31), daß die Gerichte nach 8. 1
des Geckes vom 24. Mai 1861 nur über vermögensrechtliche
Anprüche der Beamten zu entcheiden berufen feien, kann kenes-
wegs der Schluß gezogen werden, cs fei zweifellos, daß vas
gedachte Geetz, Abchnitt ll uneingechränkt auch auf die an einer
öffentlichen Gemeindechule angetellien Lehrer als mitteibare
Staatöbeamte Anwendung finde. Es ütdet auf leßtere mir in-
oweit Anwendung, als es ich etwa, was unter Umjiänden der
Fall jein kann, um vermögensrechiliche Anprüche derelben aus
ihrem Dientverhältuie gegen den Staat (;Fiskus) handelt Dices
ergicbt fich ohne Weiteres aus der Vorchrift des 8. 3 a. a. O.,
welcher diejenigen Königlichen Behörden vezeichnet, die den Jiskus
in den wegen vernwögensrechtlicher Anprüche der Staatzbeamtenaus ihrem Dientverhältnije angetellten Prozejen zu vertretehaben jollen. (Zu vergl. übrigens Oppenhof, Re 'ortverhältnife
S. 547 Note 2; S. 552 Note 8.)

Der Miniter der geitlicheit 20. N(gelegenheiten.Im Auftrage: de la Croix
Nu

die Königliche Negierinnsg zu 3.
TV. Ia. 13084.
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Der Miniſter der geiſtlicheit 20. N(gelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix

Nu
die Königliche Negierinnsg zu 3.

TV. Ia. 13084.
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191) Nichtverpfli&lt;tung der Kirhengemeinde zur anthei-
ligen Tragung der einem Lehrer, mit deen Schulamt
ein Kirchenamt verbunden war, gebührenden Penion.

Berlin, den 16. Mai 1888.
Die Bechwerde des Schulvorjtandes vom 10. Februar er.

betreffend Aufbringung der dem Kirc&lt;chullehrer N. gebüh-renden Penion wird hierdurch als nicht begründet zurückgewiejen,
da die Kirchengemeinde N. zur antheiligen Tragung der bezüg-
lichen Ausgabe mc&lt;t angehalten werven kaun. Nach 8. 26 Abt. 1
des Penjionösgejezes vom 6. Juli 1885 wird die Penion, im'9-
weit jie den Staatsbeitrag von 600 Mk. überteigt, von den
biSher zur Aufbringung ver Penjion des Lehrers Verpflichteten,
jofern jolche nicht vorhanden jind, von den biSher zur Unter-
haltung des Lehrers während der Dientzeit Verpflichieten gezahlt.
Nach 8. 26 der für den dortigen Bezirk giltigen Schulordnung
vom 11. Dezember 1845 wird derjenige Theil der Penjion,wel=
&lt;er nicht aus dem 'Stelleneinkommen gedeckt wird, in derelbenWeie, wie die übrigen zur Unterhaltungder Schule erforderlihen
Mittel“ aufgebracht und find demnach, in Gemäßheit der 88. 38
und 39 a. a. O., die Ortsgemendeinund die jont zur Schule
gehörigen Ortchaften bisher verpflichtet geween, die vondem
Gejaumumt-Dienjteinkommen des Juhabers der Kirc&lt;chullehrerjtelle
zu berechnende Penion als zur Unterhaltung der Schule Ver-
pflichtete aufzubringen. (Zu vergl. Erlaß vom 24. Oktober 1883
im Centralblatte- für die Unterrichtsperwaltung “1883“S. 676)“
An vdiejer Rechtslage it durch das Penjionösgeeß vom 5. Juli
1886 nur injoweit eine Aenderung eingetreten, als die Penion
bis zur Höhe von 600 Mk. aus der Staatskaje zu zahlen it
und das Stelleneinfommen zur Aufbringung der Penion nur
infoweit herangezogen werden darf, daß es nicht unter */4 einer
Höhe und unter das Mündejtgehali inkt.

Es fann hiernach der Anpruch, die dortige Kirchengemeinde
zur Bezahlung der Penjion heranzuziehen, nicht für begründet
erachtet werden. I&lt; bemerke indeen, daß die Königliche Re-
gierung zu N. mit Rückicht auf die Bedürftigkeit des Schulver-
bandes, demelben zur Aufbringung der Beoldung des zur Zeit
un Amte befindlichen Lehrers eine Staatsbeihilfe von =- Mk.
gewährt hat.

Der WMeimjier der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
y Im Auftrage: de la Croix.
än

den Schulvortand zu N.
U. DIb. 6541.
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192) Aufbringung der Koten der Herbeiholung eines
im Interee des Dientes vereßbten Volks&lt;hullehrerz.

Berlin, den 31. Mai 1888.
Auf den Bericht vom 3. März d. JI. erwidere ich unter

Hinweis 'auf den Erlaß vom 16. Oktober 1885 -- VU. Ula. 19075
-=-, daß die fatholiche Schulgemeinde B. im Kreije A. gemäß
den Vorchriften der 88. 39 bis 41 Tit. 12 Thl. 11. A. L, R. zur
„Derbeiholung“ des im Interee des Dientes an die zur ge-
namten Schulgemeinde gehörige katholiche Volkschule zu M.
verjezten Lehrers N. aus OD., Kreti5 B., unter der aus dem
Z. 410 Tit. 11 Thl. 11. A. L. R. jich ergebenden Emchränkung
verpflichtet it. Die Schulgemeinde hat mithin dem 2c. N. die
Koten eines Anzuges nach M., inoweit jein desfalljiger An-
pruch gegen die Schulgemeinde fich innerhalb der angeführten
gejeßlichen Schranken hält, zu vergüten. Soweit aber die wirk-
lich erforderlich geweenen, durch entprechende Beläge gehörig zu
jutifizirenden Koten des Umzuges des 2c. N. von O. nach M.
durch die von der Schulgemeinde B. dem 2c. N. zu gewährenden
Koten einer Herbeiholung nicht gedeckt werden ollten, hat die
Königliche Regierung emen entprechend motwirten Antrag auf
Gewährung des Fehlbetrages aus Staatsfonds bei mir zu jtellen.

Der von dem 2x. N. unterm 28. Januar d. JI. liquidirte
Betrag von = Mk. it bis jetzt nicht genügend Jutiizirt und
der ablehnende Bechluß des Schulvorjtandes vom 27. Dezember
v. I. üjt m&lt;t für begründet zu erachten.

Hiernach hat die Königliche Regierung das Weitere zu ver-
anlaen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

Au
die Königliche Regierung zu %.

VU. IIa, 12355.

193) Der Gutsherr der Schule hat außer den in Z8. 36
(bezw. 33) Allg. Landr. I]. 12 fetgeebten Leijtungen
Schulbeiträge nicht zu geben und kaun deshalb zu der
Entchädigung für die gatweie Benußung einer anderen
Schule eitens der Kinder eines Schulortes nicht her-

angezogen werden.
Berlin, den 8. Jum 1888.

Ew. Excellenz erwidore ich auf den gefälligen Bericht vom
20. April er., betreffend die Heranziehung des Grafen N. in N.
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zu Schulbeiträgen ganz ergebent, daß 1ich die Bechwerde des
Genannten für unbegründet nicht erachten kann.

Nachdem die Ortchaft N. von der Schulgemeinde G. getremtt
und zu einer elbtändigen Schulocietät erhoben it, können die
HausSväter der letzteren nicht mehr als Mitglieder der exteren
angejehen werden. Wenn daher bis zur Fertigtellung der Schule
in N. den Kindern diees Schulbezirkes die gatweie Benußung
der Schule m G. getattet it, jo it die Entchädigung für diee
Befugnms5, joweit jie nicht durc&lt; ein etwa zu erhebendes Fremden-
j&lt;ulgeld gedeckt wird, von dem Schulverbande N. als olchem
aufzubringen. Zu den Laten diejes Schulverbandes hat aber
der Petent, welcher früher als Hausvater bezw. aociirter Nitter-
gutsbejißer zur G'er Schulgemeinde gehörte, jeht aber Gutsherr
der Schule in N. geworden it -- außer den im 8. 36 (bezw. 33)
Allgemeinen Landrechtes 11 12 fetgeetzten Leitungen -- Beiträge
nicht zu geben. Er kann aljo auch zu der Entchädigung für die

gajtweije Benutzung“ der“G'er Schule durch“die Kinder aus N.
nicht herangezogen werden. Min

.x55:- (Ew... Excellenz--erfuche ich demgemäß :ganz-ergebent, die Kö=
nigliche Regierung mit Anweiung zu verehen und zur ander-
weiten Entcheidung in. der Sache gefälligt zu veranlaen.

Ju Vertretung des Herrn Miniters der
geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Lucanus.
An moi |

den Königlichen Ober-Präidenten 2c. zu N.
U. Wa. 14015.

194) Stellung der Kreis&lt;ulinpektoren zu den Stadt-
&lt;uldeputationen.

Berlin, den 9. Jum 1888.
Wenn die Königliche Regierung nach dem Berichte vom

5. März d. J., betreffend die Auficht über das Schulween der
Stadt N., beabichtigt, der dortigen Stadtchuldeputation aus-
nahmsweije die Entcheidung über die Entlaung gewier chul-
pflichtiger Kinder zu übertragen und hinichtlich des Gechäfts-
ganges nicht unbedingt an der Regel fethalten will, daß die, in
inneren Angelegenheiten von der Stadtchuldeputation zu ertat-
tenden Berichte durc&lt; die Hand des Kreis|&lt;hulinpektors zu gehen
haben, jo will ich dieer Auffaung und einer darauf gerichteten
Becheidung der Stadtchuldeputation zwar nicht entgegentreten.
C5 it aber betreffs des zweiten Punktes die Stadtchuldeputation
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darauf hinzuweien, daß die Beförderung der Berichte durc&lt; die
Hand des am Orte wohnenden Kreischulinpektors den Vortheil
bieiet, Rückfragen zu erübrigen und daß in chleunigen Sachen
jedenfalls diefer Weg zu wählen it, um unlicbame Verzögerungen
zu vermeiden.

ImUebrigen verkennt die Stadtchuldeputation in ihrer Ein-
gabe durchaus die Stellung des Kreisihulinpektor8 als eines
tändigen Kommiars der Königlichen Regierung, wenn ie den-
jelben durc&lt; die, in der Intruktion vom 26. Jum 1811 für die
Gechäftsführung der Stadtchuldeputationen gegebenen Vorchriften
in jeiner Kompetenz ür bechränkt erachtet. I&lt; wünche durchaus,
daß die KreiS1I&lt;hulmjpektoren mit allen, das tädtiche Schulween
betreffenden Anordnungen fich im teter Fühlung mit den Stadt-
I&lt;uldeputationen halten, zumal wo die Stadtchuldeputation in
jo anerkennungöwerther Weie ihres Amtes waltet, wie Dies inder Stadt N. der Fall ijt, und wo der Kreischulinpektor am
Orte wohnt und daher in der Lage it, an den Sißungen der
Stadtchuldeputation regelmäßig Theil zu nehmen. Der Kreis-
&lt;hulinpettor wird dabei Gelegenheit haben, alle wichtigeren
Orgamjationsfragen, insbeondere etwaige Mängel, die ihm vei
den Revijionen entgegengetreten ind, mit der Stadtchuldeputation
zu beprechen, aber eine Stellung in diejen Sißungen der Stadt-
j&lt;uldeputation it keinesSwegs derart, daß er in dieen, zu einer
Kompetenz gehörigen Anordnungen von den Miatgliedern der
Deputation übertimmt werden könnte, wie es ihm auch unbe-
nommen bleiben muß, geeigneten Falles jeineMaßnahmen ohne
vorherige Erörterung mit der Stadtchuldeputation zu treffen.

Wo dies ausnahmsweije gej&lt;ieht, wird der Kreischul-
inpektor allerdings der Stadtchnldeputation von der getroffenen
Beojtimmung Kenntnis zu geben haben mund gilt dies namentlich
auch von dem hervorgehobenen Falle diSziplinarer Anordnungen,
weiche er zu trefen für nöthig erachtet.

Hiernach überlae ich der Kömglichen Regierung, die Stadt-
j&lt;Duldeputation in N. auf die, mit den übrigen BerichtSanlagen
zmmückfolgende Vortellung zu becheiden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: von Lucanuns.

An
die Königliche Regierung zu N.

U. Tb. 5992.
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195) Das Verprechen der Uebernahme einer einmaligen
Leijtung für Schulzwe&amp;&gt;e von Seiten eines Dritten, wel-
&lt;er nicht zu den nach öffentlichem Rechte zur Unterhal-
tung der Schule Verpflichteten gehört, f&lt;afft nur einen
privatrechtlichen Titel und dieer privatrechtliche Titel
wird weder durc&lt; die Annahme des Verprechens eitens
der Scnlunterhaltungspflichtigen, no&lt; dur&lt; die Ge-
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für Schulzwee von Seiten eines Dritten, welcher nicht zu den
nach öffentlichem Rechte zur Unterhaltung der Schule BVerpflich-
ieten gehört, chafft nur einen prwatrechtlichen Titel und dieer
privatrechtliche Titel wird weder dur&lt; die Annahme des Ver-
prechens eitens der Schulunterhaltungspflichtigen, no&lt; durch

. die Genehmigung der Schulaufichts8behörde zu einem öffentlich-
rechtlichen. Anders getaltet fich die Nechtslage, wenn ein Dritter
in rechtsverbindlicher Weie ich zu dauernden Leitungen für eine
Schule unter Zutimmung der Schulunterhaltungspflichtigen ver-
pflichtet und unter Mitwirkung der Schulauffichtöbehörde im
öffentlichen Interee eine dem entprechende bejondere Ortschul-
verfaung errichtet und jo die urprünglich freiwillig übernommene
Lat in dem Lokalrechte begründet wird. Quelle ijt damn nicht
mehr der prwatrechtliche Vertrag, jondern die unter öffentlicher
Autorität gechaffene Schulverfajung, welche öffentlich-rechtliche
Verpflichwmugen erzeugt.

Im vorliegenden Falle handelt es ich nicht um Derartige
dauernde Leitungen, ondern lediglich um das angeblich zur
Verhandlung vom 30. November 1885 abgegebene Verprechen
des Klägers, */13 der Schulbaukojten übernehmen zu wollen.
Kläger gehört nicht zu den nac&lt; öffentlichem Nechte Schulbau-
pflichtigen. Lettere jiud die Gemeinden H. und B. zhür den
Kläger kann daher die Verhandlung vom 30. November 1885
nur eine privatrechtliche Verpflichtung begründen. Da die Schul-
aufichtsbehörde nach 8. 47 Abf. 1 des Zujtändigkeitsgeezes aus-
&lt;ließlich nur über die öffentlich-re&lt;htliche Verpflichtung zur
Aufbringung der Baukoten zu bechließen hat, jo hat hiernach
der Vorderrichter aus völlig zutreffenden Gründen den Bechluß
der Beklagten vom 12. April 1887 aufgehoben.

Auch it dem Vorderrichter darin beizutimmen, daß die Be-
klagte, indem ie ihrem Bechlujje lediglich das event. nur eine
privatrechtliche Verpflichtung begründende Verprechen des Klägers
zur Verhandlung vom 30. November 1885 zu Grunde legte,
ihre Zutändigkeit überchritt und daß demnach Kläger nicht ge-
nöthigt war, die Klage gegen diejenigen mit zu richten, welche
aus Gründen des öffentlichen Rechtes zu der aufgegebenen
Leitung verpflichtet cin mögen.

Der Kotenpunkt regelt ich nach den 88. 103 und 107 des
Geetzes vom 30. Juli 1883.

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwal=
tungögerichtes und der verordneten Untert&lt;hrift.

(L. 5.) PBorius.
SIO. VV. G. 1. 503.
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Perjonol- Veränderungen, Titel- und Ordeuns-Verleihungen.
A. Behörden und Beamte.

Der Pator prim. und Krei5-Schulinpektor Altenburg zu Grün-
berg i. S&lt;l. it zum Regierung35- und Schulrath ernannt und
der Regierung zu Liegniß überwieen,

dem bisherigen Kre138-Schulinpektor, evangel. Pfarrer Williger
zu Nieder-Kojel, Kreis Rothenburg O./L., ijt der Rothe
Adler-Orden vierter Klae verliehen,

der biSher kommiariche Kreis-Schulinpektor, Oberlehrer Eber=-
hardt zu Schildberg ijt deimtiv zum Kreis-Schulinpektor
ernannt worden.

B. Unweritäten, 2c. |

Es it den ordentlichen Profeoren in der medizinich. Fakult.
der Unwer. Berlin: Generalarzt 1. Klae, Geheimen Mediz.
Rath Dr. von Bergmann der Stern und das Kreuz der
Komthure des Königl. HausSordens von Hohenzollern, owie
Geheimen Mediz. Rath Dr. Gerhardt der Rothe Adler-Orden
zweiter Klae mit Eichenlaub verliehen, -- dem Privatdozent.
Dr. Grunmach in der medizinich. Fafkult. derelben Univer.
it das Prädikat „Profeor“ beigelegt worden.

Der außerordentl. Profe. Lic. theol. M. V. Schulte zu Greifs-
wald, der außerordentl. Profet. Lic. theol. Schlatter zu
Bern und der Pfarrer von Nathuius zu Barmen-Wuppexr-
feld jind zu ordentlichen Profeoren in der theolog. Fakult.
Der Uniwer. Greifswald ernannt, = der StabSarzt bei .dem
medizinc&lt;h-&lt;hirurgiychen Friedrich-Wilhelm3-Intitut und Privat-
do3z. an der Unwerf. zu Berlin, Dr. Löffler it zum ordentl.
Profe]. in der medizimic&lt;. Fakult. der Unwer. Greifswald
ernannt, =- dem ordentl. Profej. in der philooph. Fakult.
dieer Unwerjität, Geheimen Reg. Rath Dr. Baumtark
ijt der Stern zum Rothen Adler-Orden zweiter Klae verliehen,
-- der außerordentl. Profe. Lic. theol. et Dr. phil. Konrad
Keßler in gleicher Eigenchaft in die philofoph. Fakult. der
Umwerj. Greifswald vereßt worden.

Der Profej. Dr. phil. Kittel am Karls-Gymna. zu Stuttgart
ijt zum ordentl. Profe. in der evangel. theolog. Fakult. der
Unwer. Breslau ernannt -- und in die philooph. Fakult.
diejer Unwer. der ordentl. Profe. Dr. Lenz von der Univer.
Marburg vereßt worden.

Der ordentl. Profe. Dr. Kaußc&lt; zu Tübingen und der außer
ordentl. Profe. Dr. phil. et Lie. theol. Loofs zu Halle ind
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zu ordentlichen Profeoren in der theologich. Fakult. der Uni-
ver). Halle-Wittenberg ernannt, der außerordtl. Profej].
Dr. Bäthgen zu Kiel it in gleicher Eigenchaft m die theolog.
Fakult. derjelben Unwer. verjeßt, -- dem ordentl. Honorar-Profejj. Dr. von Brünned im der juritich. Fakult. der-
jelben Unwerf. der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen
worden.

Dem ordentl. Profe. in der philooph. Fakult. der Uniwerität
und Bibliothekar der Unwer. Bibliothek, Dr. Wütenfeld zu
Göttingen ijt der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath,
und dem ordentl. Profe. Dr. Wilh. Müller in derelben
Fakult. dieer Unwer. der Rothe Adler-Orden dritter Klae
verliehen worden.

Dem Privatdozenten Dr. med. Frerichs in der medizin. Fakult.
der Unwer. Marburg it das Prädikat „Profeor“ beigelegt
worden.

Die Verezung des ordentl. Profejors Dr. Wlaak zu Breslau
in die Juritiche Fakult. der Unwer. Bonn it auf deen
Wunch zurückgezogen, =- in die juritiche Fakult. dieer Um-
ver. it der ordentl. Profe. Dr. Krüger zu Königsberg i./Prß.
in gleicher Eigenchaft verezt worden.

Dem Direktor des ajtrophyikalichen Objervatoriums auf dem
Telegraphenberge bei Pot5dam, Profe)]. Dr. Vogel ijt der
Rothe Adler-Orden vierter Klaje verliehen worden.

Dem Dr. Paul Lehfeldt zu Berlin ijt das Prädikat „Profeor'
beigelegt worden.

Dem Königl. Muikdirektor, Mitgliede der Akademie der Künjte
zu Berlin, Karl Reinthaler zu Bremen ijt das Prädikat
„Profejjor“,

dem Organiten an St. Eliabeth und Geanglehrer am Frie-
drichs-Gymnaium, G. Gäbler zu Berlin,

dem Kantor an der Haupt- und Pfarrkirche von St. Bernhardin
zu Breslau, Ernjt Flügel,

dem Kantor Lichner bei der evangel. Pfarrkirche von Elftauend
Jungfrauen zu Breslau, und

dem Orgamten Uellner an der St. Johamns5-Kirche zu Lüne-
burg it der Titel „Muikdirektor“ beigelegt worden.
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Cl. Gymnaßjial- und Real-Lehranjtalten.
Die Wahl des Direktors des Gymna. zu Königs5berg N./M.

Dr. Röhl, zum Direktor des Domgymnaiums zu Naum-
burg a./S. it betätigt worden.

Dem Oberlehrer Profe. Dr. Steudener an der Kloterchule
zu Roßleben 1ijt der Rothe Adler-Orden vierter Klae ver-
liehen worden.

Das Prädikat „Profeor“ ijt beigelegt worden den Oberlehrern
Dr. Reinthaler am Gymna. zu Sorau,
Dr. Bod&gt;&lt; - - zu Bromberg,
Dr. Buj&lt;hmann - - zu Warendorf, und
Kraue - - zu Hanau.

In gleicher Eigenchaft ind verezt worden die Gymnaial-
Oberlehrer

Dr. Rehdans zu Dtc&lt;. Krone an das Gymna. zu Graudenz,
Hoenfelder zu Graudenz an das Gymna. zu Dtch. Krone,
Dr. Böhm zu Sagan an das Gymna. zu Königshütte, und
Dr. Klimke zu Königöshütte an das Gymna. zu Sagan.

Der Titel „Oberlehrer“ ijt beigelegt worden den ordentlichen
Lehrern

Spindler an der Ritter-Akademe zu Brandenburg a./H.,
- Dr. Methner am Gymna. zu Bromberg,
Dr. Hänel = zu Linden,- und--
Ahrens - zu Stade.

Wwon

Der ordentl. Lehrer Dr. Kanter am Gymna. zu Graudenz it
im gleicher Eigenchaft au das Kömgl. Gymna. zu Danzig
verjeßbt worden.

Als ordentliche Lehrer jind angetellt worden am Gymnaium
zu Deutch. Krone der Hilfslehrer Dr. Trabandt,
zu Paderborn der Hilfslehrer Dr. Freericks vom Pro-

gymna. zu Dudertadt,
zu Aachen, Kaier-Wilhelm5-Gymna., der Schula. Kandid.

Dr. Schneider, und
zu Weel der Schnla. Kandid. Dielnkötter.

Das Prädikat „Profeor“ it den Oberlehrern
Dr. Löw am Kömgl. Realgymna. zu Berlin, und
Hubert am Realgymnaj. zu Rawitj&lt; beigelegt worden.
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Lehrern

Spindler an der Ritter-Akademe zu Brandenburg a./H.,
- Dr. Methner am Gymnaſ. zu Bromberg,
Dr. Hänel= zu Linden,- und--
Ahrens - zu Stade.Ww

on

Der ordentl. Lehrer Dr. Kanter am Gymnaſ. zu Graudenz iſt
im gleicher Eigenſchaft au das Kömgl. Gymnaſ. zu Danzig
verjeßbt worden.

Als ordentliche Lehrer jind angeſtellt worden am Gymnaſium
zu Deutſch. Krone der Hilfslehrer Dr. Trabandt,
zu Paderborn der Hilfslehrer Dr. Freericks vom Pro-

gymnaſ. zu Duderſtadt,
zu Aachen, Kaiſer-Wilhelm5-Gymnaſ., der Schula. Kandid.

Dr. Schneider, und
zu Weſel der Schnla. Kandid. Diſſelnkötter.

Das Prädikat „Profeſſor“ iſt den Oberlehrern
Dr. Löw am Kömgl. Realgymnaſ. zu Berlin, und
Hubert am Realgymnaj. zu Rawitj< beigelegt worden.
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Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden am Realgymnajium
zu Witten der Lehrer Stekelberg vom Real-Progymna.

zu Langenberg, und
zu Düeldorf der Schula. Kandid. Dr. Wulff.

Die Wahl des Direktors des Gymnaiums mit Realabtheilungen
zu Greiz, Dr. Junge, zum Direktor der Ober- Real&lt;hule

(Guericke-Schule) zu Magdeburg it betätigt worden.

Dem erten ordentl. Lehrer Dr. Stegmann am Progymnaj.
zu Geetemünde it der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden.

Die Wahl des Oberlehrers Dr. A&gt;ermann an der tädtichen
Nealchnle zu Kael zum Direktor dieer Antalt it betätigtworden.

An der Realchule zu Halle a./S. it der Hilfslehrer Dr.
Ebeling als ordentlicher Lehrer, der Elementar- und Zeichen-
lehrer Kukat vom Real-Progymna. zu Jenkau bei Danzig als
Zeichenlehrer,

an der Realchule zu Barmen-Wupperfeld ijt der Schula.
Kandid. Maus als ordentlicher Lehrer angetellt worde. =

Die Wahl des Oberlehrers Dr. Overholthaus am Real-Pro-
gymnaium zu Papenburg zum Rektor dieer Antalt it be-
tätigt worden.

Dem erten ordentl. Lehrer und kommiarichen Dirigenten der
in der Entwickelung begriffenen höheren Schule zu Höcht
a. Main, Mathi, it der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden am Real-Pro-
gymnajium

zu Kulm der kommiar. Lehrer Zeterling, und
zu Langenberg der Lehrer Prieter vom RNRealgymnaj. zu
Witten.

An der Gewerbechule (höh. Brgrch.) zu Hagen i. Wetf. it der
ordentl. Lehrer Dr. Glaßel zum Oberlehrer befördert, dem
ordentl. Lehrer Würkert der Titel „Oberlehrer beigelegt, umd
der fommijj. Elementarlehrer Roth definitiv angetellt,
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als ordentliche Lehrer ind angetellt worden an der höheren
Bürgerchule

zu Düeldorf der kommiar. Religionslehrer Seh6, und
zu Mülheim a./Ruhr der Schula. Kandid. Dr. Kirc&lt;hrath.

An der Gewerbechule zu Saarbrücken it der Schula. Kandid.
Meyer als ordentl. Lehrer angetellt worden.

D. Sdqullehrer- und Lehrerinnen-Seminare.
Der Semiar-Direktor Eckert zu Tondern it in gleicher Eigen-

haft an das Lehrerimnen-Semimnar zu Augujtenburg ver-
jeht worden.

Am Schullehrer- Seminar zu Franzburg Ut der Rektor Zan-
der von der höheren Mädchenchule zu Krojjen a./D. als
erter Lehrerangejtellt, + |

an dem Lehrerinnen-Seminar zu Paderborn ind der biöher
kommijar. bechäftigte Kaplan Schröder als erter Lehrer,
die Lehrerin Leifels zu Paderborn und die Hilfslehrerin
Junker vom Lehrerinnen-Seminar zu Münjter als ordentliche

 Lehrerinnen angetellt,
am Schullehrer-Seminar zu Rheydt it der kommi. Hilfslehrer

Bobke vom Seminar zu Kochmin als Hilfslehrer angetellt
worden.

KE. Taubtummen „Anjtalten.
In gleicher Eigenchaft ind veregt worden N

der ordentl. Lehrer Fenjelau 1 von der Taubjt. Ant. zu
Angerburg an diejenige zu Königsberg i. Prß., “

der ordentl. Lehrer Gerber und der Hilfslehrer Fen elau II
von der Taubt. Ant. zu Röel an diejenige zu Anger-

nrg.
An der Taubjt. Anjtalt zu Angerburg it der Stipendiat Ka-

lepfy von der Taubt. Anjt. zu Kömgsberg als Hilfslehrer,
an der Taubt. Ant. zu Röel ind der Lehrer Czalina daelbt

und der Lehrer Lettau aus Bichofsburg als Hilfslehrer an-getellt,
an der Taubt.. Anjt. zu Königsberg i. Prß. it der Lehrer

Lörzer aus Papuchienen im Kreie Niederung als Stipendiat
eingetreten,

an der Taubt. Anjt. zu Oterburg, Provinz Sachen, it der
Volksjichullehrer Lichtenberg aus Haerode als Hilfslehrer
angetellt worden.
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F. Oeffentlihe höhere Mäd&lt;hen&lt;hule.
Dem Dirigenten der höheren Mädchenchule zu Hagen i. Wetf.,

Rektor Wenzel it der Titel eines Direktors dieer Antalt
beigelegt worden.

G. Oeffentliche Volkschulen.
Cs haben erhalten den Adler der Inhaber des Königl.
HauSsordens von Hohenzollern:

Baier, fkathol. Hauptlehrer und Kantor zu Neutädtel, Krs
Freytadt,

Dönge5, evangel. erjter Lehrer zu Wallau, Landkrs Wies-
baden,

Eitrich, kathol. Hauptlehrer, Orgamjt und Küter zu Mittel-
Langenbielau, Krs Reichenbach,

FlLöß, evangel. Lehrer und Kantor zu Arys, Krs Johannis-
burg,

Frot, evangel. Lehrer und Organit zu Stargard i. Pom.,
Koh, evangel. erter Lehrer und Kirc&lt;endiener zu Wolfsanger,

Landkrs Katjel,
Scherer, kathol. Lehrer zu Diez im Unterlahnkreie, und
Starotzi&gt;, kathol. Hauptlehrer, Orgamt und Küter zu

Kiefertädtel, Krs Tojt-Gleiwiß.

Ausgechieden aus dem Amte,
Getorben:

die ordentlichen Profeoren
Geh. Mediz. Rath Dr. med. et phil. Budge in der medizin.

Fakult. der Univer. Greifswald,
Konijtor. Rath D. Jacobi in der theolog. Fakult. der Uni-

ver]. Halle-Wittenberg, und
Geh. Mediz. Rath Dr. Rühle in der mediz. ;Fakult. der

Unwerj. Bonn,
-der-Direktorial-Aitent“Dr.vonPBorkhceimandemKupfer-

tich-Kabinet der Mueen zu Berlin,
der ordentl. Lehrer Herrmann am Gymna. zu Seehauen.

In den Ruhejtand getreten:
der Oberlehrer SeX am Gymna. zu Een, uud it demelben

der Rothe Adler-Orden vierter Klae verlichen worden,
der techniche Lehrer Gebauer am Gymna. zu Gleiwitz, und

it demelben der Kömiggliche Kronen-Orden vierter Klae
verliehen worden,

der Seminar-Direktor Schulrath Richter zu Augutenburg.
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Injammenjezung der 'Wiſſenſchaftlichen Prüfungskommiſſio-
nen für das Jahr 1. April 1888/89 .
Ausſtellung des Unbeſcholtenheit8=Zeugniſſes bei Nachſuchung
der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdicnſte .
Betreffend eine in Verbindung mit der internationalen
Ausſtellung in Melbourne zu veranſtaltende Tnsſtellung
von Unterrichyts=-Gegenſtänden . .
Dienſtverhältnis der wiſſenſchaftlichen Hilfslehrer an höhe-
ren Lehranſtalten . .
Dispenſation vom Zeichenunterrichte an den höheren Lehr-
anſtalten bei Augenleiden . .
Bewilligung von Schulgeldbefreiungen an die Söhne der
bei den ſtaatlichen höheren Lehranſtalten angeſtellten Beams
ten und Unterbeamten (Rendanten und Schuldiener)

Uebergang von Seminar=Hilfslchrern in den Volksſchul-
dienſt, Berufung von Volksſchullehrern zu ordentlichen Se-
minarlehrern
Vereinbarung mit der Großherzoglich Badiſchen Regierung
über gegenſeitige Anerkennung der Prüfungszeugmiſſe für
Lehrermnen . .
Vereinbarung mit "dem Senate der freien und Hanſe]ſtadt
Lübeck über gegenſeitige Anerkennung der Prüfungsz3cugmiſſe
für Lehrerinnen
Termine für die mündlichen Prüfungen an den Seminaren
im Jahre 1888. .
Bekanntmachung, betreffend die Prüfung der Zeichenlehrer
und Zeichenlehrerinnen zu Berlin und zu Breslau .
Allgemeine Deutſche Penſionsanſtalt für Lehrerinnen und
Erzieherinnen
Allgemeine Beſtimmungen über Aunahme und Beſchäftigung
der Kurſiſten bei der Königlichen Tanbſtummen-Anſialt zu
Berlin . . +.
Neuer Kurſus der Turnlehrer-Bildungsanſtalt .
Befähigungszeugniſſe aus der Turylehrerinnen-Prüfung im
Frühjahre 1888 .
Feſtſtellung des der Berechnung 'der Penſion eines Volks=
ſhullehrer5, mit deſſen Schulamt ein kirchliches Amt ver=
vinigt iſt, zum Grunde zu legenden Dienſteinkommens in
dem vormaligen Herzogthume Naſſau . » «oe
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Gnadenquarial für die Hinterbliebenen olcher Schullehrer,welche als Lehrer an einer mehrklaigen Schule in einem
kollegialichen Verhältnie getanden haben .
Jt ein vertorbener Lehrer der Ernährer armer Eltern2.
geween, o können, falls eine Witwe oder eheliche Nach-
kommen nicht vorhanden ind, mit Genehmigung des BVer-
waltungs8&lt;efs die Gnadenkompetenzen ausnahmsweije auddieen angewieen werden . .
Cinc Zuicherung der Aurechnung der Zeit, - während wel-
djer ein Volkschullehrer fich in einem Diente der im 8.11des Penions8gejeßes vom 6. Juli 1885 genannten Art be=
funden hat, kann nur bei der Antellung im Preußichen
Volkschuldiente ertheilt werden. Hinichtlich der Gewäh-
rung taatlicher Dientalters8zulagen kann keinerlei Zuiche=
rung ertheilt werden. Die Anrechnung der Zeit außerpreu=
ßichen Schuldientes it bei Gewährung taatlicher Dient-alter5Szulagen ausgechloen
Anrechnung-der- von-Volkschullehrern“innerhalb“der Für- un
tenthümer1Waldeck und Pyrmont verbrachten Vientzeit bei
der Gewährung taatlicher Dientalters8zulagen . .
Die für eine Sc&lt;hultelle aufgetellte Matrikel kann au fich

fähigen Werthes der einzelnen Dientemolumente gebühren-
den Penion nicht als ausc&lt;laggebend angeehen werden
Fetezung des Werthes der Dientwohnung und der Feue-
rung bei der Penionirung der Volkschullehrer
Die Zeit, während welcher ein Lehrer an einer Privatchule
bechäftigt geween it, it demelben weder bei Gewährung
taatlicher Dientalterszulagen, no&lt; bei der Penionirung
-als Dientzeit in -Anrechnung zu bringen .
Definitiv angetellte Volkschullehrer dürfen bei vorhandener
Dientunfähigkeit nicht ohne. Weiteres aus dem Schuldiente
entlaen werden. Verfahren bei unfreiwilliger Penionirung
von Volkschullehrern |

Dientunfähigen, proviorich angetellten Lehrern und Qeh-rexinnen an Volkschulen teht eine Penion nicht zu, es
kann ihnen aber bei vorhandener Würdigkeit und Bedürf=
tigkeit eine fortlaufende Untertüßung aus dem Fonds Ka-
pitel 121 Titel 29 a des Etats gewährt werden .
Vei Regulirung des Dienteinkommens eines Volkschul-
lehrers it bezüglich der Fettellung des Nußungswerthes
des Dienjtlandes derjenige Ertrag zu ermitteln, welchen der
Inhaber der Lehrertelle bei Selbtbewirth&lt;haftung desDientlandes nach einer für eine längere Reihe von Jahren
anzulegenden Durchchnitt8bere&lt;hnung erfahrungsmäßig er-zielt. Der KreiSauschuß it zur Bechlußfaung hierüber
nur dann berufen, wenn eine Regulirung des Dienjtein-kommens des Cehrers eitens der hierfür allein zutändigen
Sculaufichtsbehörde eingeleitet it .
Vorgeetzte eines Lehrers an einer öffentlichen =Schulefind
lediglich diejenigen Beamten und Behörden der Schulver-
waltung, welchen derelbe in disziplinaricher Beziehung
an einer Schule in einer Stodt angetellten Lehrer getatiet
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Gnadenquarial für die Hinterbliebenen ſolcher Schullehrer,
welche als Lehrer an einer mehrklaſſigen Schule in einem
kollegialiſchen Verhältniſſe geſtanden haben .
Jſt ein verſtorbener Lehrer der Ernährer armer Eltern2.
geweſen, ſo können, falls eine Witwe oder eheliche Nach-
kommen nicht vorhanden ſind, mit Genehmigung des BVer-
waltungs8<efs die Gnadenkompetenzen ausnahmsweije aud
dieſen angewieſen werden . .
Cinc Zuſicherung der Aurechnung der Zeit, - während wel-
djer ein Volksſchullehrer fich in einem Dienſte der im 8.11
des Penſions8gejeßes vom 6. Juli 1885 genannten Art be=
funden hat, kann nur bei der Anſtellung im Preußiſchen
Volksſchuldienſte ertheilt werden. Hinſichtlich der Gewäh-
rung ſtaatlicher Dienſtalters8zulagen kann keinerlei Zuſiche=
rung ertheilt werden. Die Anrechnung der Zeit außerpreu=
ßiſchen Schuldienſtes iſt bei Gewährung ſtaatlicher Dienſt-
alter5Szulagen ausgeſchloſſen
Anrechnung-der-von-Volksſchullehrern“innerhalb“der Für- un
ſtenthümer1Waldeck und Pyrmont verbrachten Vienſtzeit bei
der Gewährung ſtaatlicher Dienſtalters8zulagen . .
Die für eine Sc<hulſtelle aufgeſtellte Matrikel kann au fich

fähigen Werthes der einzelnen Dienſtemolumente gebühren-
den Penſion nicht als ausſc<laggebend angeſehen werden
Feſtſezung des Werthes der Dienſtwohnung und der Feue-
rung bei der Penſionirung der Volksſchullehrer
Die Zeit, während welcher ein Lehrer an einer Privatſchule
beſchäftigt geweſen iſt, iſt demſelben weder bei Gewährung
ſtaatlicher Dienſtalterszulagen, no< bei der Penſionirung

- als Dienſtzeit in -Anrechnung zu bringen.
Definitiv angeſtellte Volksſchullehrer dürfen bei vorhandener
Dienſtunfähigkeit nicht ohne. Weiteres aus dem Schuldienſte
entlaſſen werden. Verfahren bei unfreiwilliger Penſionirung
von Volksſchullehrern |
Dienſtunfähigen, proviſoriſch angeſtellten Lehrern und Qeh-
rexinnen an Volksſchulen ſteht eine Penſion nicht zu, es
kann ihnen aber bei vorhandener Würdigkeitund Bedürf=
tigkeit eine fortlaufende Unterſtüßung aus dem Fonds Ka-
pitel 121 Titel 29 a des Etats gewährt werden .
Vei Regulirung des Dienſteinkommens eines Volksſchul-
lehrers iſt bezüglich der Feſtſtellung des Nußungswerthes
des Dienjtlandes derjenige Ertrag zu ermitteln, welchen der
Inhaber der Lehrerſtelle bei Selbſtbewirthſ<haftung des
Dienſtlandes nach einer für eine längere Reihe von Jahren
anzulegenden Durchſchnitt8bere<hnung erfahrungsmäßig er-
zielt. Der KreiSausſchuß iſt zur Beſchlußfaſſung hierüber
nur dann berufen, wenn eine Regulirung des Dienjtein-
kommens des Cehrers ſeitens der hierfür allein zuſtändigen
Sculaufſichtsbehörde eingeleitet iſt .
Vorgeſetzte eines Lehrers an einer öffentlichen =Schule find
lediglich diejenigen Beamten und Behörden der Schulver-
waltung, welchen derſelbe in disziplinariſcher Beziehung

an einer Schule in einer Stodt angeſtellten Lehrer geſtatiet
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werden kann, in einer benachbarten Ortchaft Wohnung zu
nehmen
Geprüfte Schulamtskandidaten ind nicht mit interimiticher
Lerwaliung einer erledigten oder neu errichteten 2Lehrertelle
zu betrauen, jondern proviorich anzutellen. Verpflichtungdes zur Lehrerberufung Berechtigten, dem Anzutellenden
eine unbedingte Vokation auszutellen . . .
Fetchung des Geldwerthes der Naturalien und des Er-
trages der Dientländereien bei Bemeung der Penion
eines Volkschullehrers; Anwendbarkeit des 8. 45 des Zus=
tändigkeitSgeeßes vom 1. Augut 1883
Einheitlichkeit des Stelleneinkommens bei Verbindung von
Schul= und Kirchenamt; Normirung der Penion nach dem
Geammteinkommen des vereinigten Shul= und Kirchen-
amtes . .

Kotenfreie Ueberendung der Staatsbeihilfen zuden Cch-
rerbeoldungen und der Dienialter8zulagen an die Lehrer,
welche fich an Orten ohne Königliche Kajen befinden
Regulativ über die Antellungs= und Penionsverhältnmie
der Lehrer aun den öffentlichen Schulen zu Frankfurt a. M.
Gottesdientliche und eelorgeriche Pflege der Tanbtummen
Gewährung von Dientalter8zulagen an ältere Zolfschul
lehrer und Lehrerinnen . « »- - . .

Betimmungen zur Ausführung des Geches, betreffend die
Erleichterung der Volkschullajten, vom 14. Juni 1888 .
Die Vorchriften des 8. 46 Abaz 1 und 2 des Zutändig-
feitSgeeßes vom 1. Augut 1883 finden lediglich auf die
nach öffentlichem Rechte zu fordernden Abgaben und Lei-
tungen für Volksc&lt;hulen Anwendung. Zu diejen gehört
das Schulgeld nicht. Wegen treitigen Schulgeldes findetdas Verwaltungstreitverfahren gemäß 8. 46 Abaß 5 desZutändigkeit8gejezes vom 1. Augut 1883 tatt .
Nachweiungen von Sqhulbaufällen, für welche Staatsbei-hilfen in Ausicht genommen ind, ind nicht mehr einzu-=
reichen .In dem vormaligen Kurfürtenthume Heen ind die Schul-
tellen als olche nicht als erwerbsfähige elbtändige Recht8=
jubjekte anzuehen. Zuläigkeit einer Schenkung zum Beten
dex Inhaber von Lehrertellen mit der Zweckbetimmung,
daß dic Stelleninhaber dice Nußnicßung des gej&lt;henften
Vermögenstückes neben dem kompetenzmäßigen, mit ihren
Stellen verbundenen Dienteinkommen haben ollen, an die
Schule elbt oder an die chulunterhaltungspflichtige bür-
gerliche Gemeinde .
Hat unter Zutimmung der Aufichtsbehörden die Trennung
des Lehramtcs von dem Kirc&lt;enamtetattgefunden, o kann
die Wiedervereinigung dieer Aemter auf eineitigen Antrag
der Kirc&lt;engemeinde nicht herbeigeführt werden ,.
Bei Schultellen, die nicht dem landesherrlichen Patronats-
rechte unterworfen ind, gebührt nad) 8. 18a der Regie=
rungs -Intruktion vom 23. Oktober 1817 der Regierung
nur das Betätigungsrcht, nicht das Recht der Beeßungder Stelle oder der Ernennnng ves Lehrers .
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werden kann, in einer benachbarten Ortſchaft Wohnung zu
nehmen
Geprüfte Schulamtskandidaten ſind nicht mit interimiſtiſcher
Lerwaliung einer erledigten oder neu errichteten 2Lehrerſtelle
zu betrauen, jondern proviſoriſch anzuſtellen. Verpflichtung
des zur Lehrerberufung Berechtigten, dem Anzuſtellenden
eine unbedingte Vokation auszuſtellen . . .
Feſtſchung des Geldwerthes der Naturalien und des Er-
trages der Dienſtländereien bei Bemeſſung der Penſion
eines Volksſchullehrers; Anwendbarkeit des 8. 45 des Zus=
ſtändigkeitSgeſeßes vom 1. Auguſt 1883
Einheitlichkeit des Stelleneinkommens bei Verbindung von
Schul= und Kirchenamt; Normirung der Penſion nach dem
Geſammteinkommen des vereinigten Shul= und Kirchen-
amtes . .
Koſtenfreie Ueberſendung der Staatsbeihilfen zuden Cch-
rerbeſoldungen und der Dienſialter8zulagen an die Lehrer,
welche fich an Orten ohne Königliche Kajſen befinden
Regulativ über die Anſtellungs= und Penſionsverhältnmiſſe
der Lehrer aun den öffentlichen Schulen zu Frankfurt a. M.
Gottesdienſtliche und ſeelſorgeriſche Pflege der Tanbſtummen
Gewährung von Dienſtalter8zulagen an ältereZolfsſchul
lehrer und Lehrerinnen . « »- - . .

Beſtimmungen zur Ausführung des Geſches, betreffend die
Erleichterung der Volksſchullajten, vom 14. Juni 1888 .
Die Vorſchriften des 8. 46 Abſaz 1 und 2 des Zuſtändig-
feitSgeſeßes vom 1. Auguſt 1883 finden lediglich auf die
nach öffentlichem Rechte zu fordernden Abgaben und Lei-
ſtungen für Volksſc<hulen Anwendung. Zu diejen gehört
das Schulgeld nicht. Wegen ſtreitigen Schulgeldes findet
das Verwaltungsſtreitverfahren gemäß 8. 46 Abſaß 5 des
Zuſtändigkeit8gejezes vom 1. Auguſt 1883 ſtatt .
Nachweiſungen von Sqhulbaufällen, für welche Staatsbei-
hilfen in Ausſicht genommen ſind, ſind nicht mehr einzu-=
reichen .
In dem vormaligen Kurfürſtenthume Heſſen ſind die Schul-
ſtellen als ſolche nicht als erwerbsfähige ſelbſtändige Recht8=
jubjekte anzuſehen. Zuläſſigkeit einer Schenkung zum Beſten
dex Inhaber von Lehrerſtellen mit der Zweckbeſtimmung,
daß dic Stelleninhaber dice Nußnicßung des gej<henften
Vermögensſtückes neben dem kompetenzmäßigen, mit ihren
Stellen verbundenen Dienſteinkommen haben ſollen, an die
Schule ſelbſt oder an die ſchulunterhaltungspflichtige bür-
gerliche Gemeinde .
Hat unter Zuſtimmung der Aufſichtsbehörden die Trennung
des Lehramtcs von dem Kirc<enamteſtattgefunden, ſo kann
die Wiedervereinigung dieſer Aemter auf einſeitigen Antrag
der Kirc<engemeinde nicht herbeigeführt werden ,.
Bei Schulſtellen, die nicht dem landesherrlichen Patronats-
rechte unterworfen ſind, gebührt nad) 8. 18a der Regie=
rungs -Inſtruktion vom 23. Oktober 1817 der Regierung
nur das Beſtätigungsrcht, nicht das Recht der Beſeßung
der Stelle oder der Ernennnng ves Lehrers .
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Vorausekungen für das Bec&lt;hlußverfahren nach 88. 2 und 3
des Geeßes vom 26. Mai 1887 (Ge. Samml. S. 173).
Der Kreisaus&lt;huß hat darüber Bechluß zu faen, ob und
in welchem Umfange eine von der Sc&lt;hulaufichts8behörde für
eine Volksc&lt;hule getellte Anforderung, die durch neue oder
erhöhte Leitungen der Sdulunterhaltungspflichtigen zU ge=
währen, fetzutellen it. Das Bedürfnis der Schule und
die Leitungsfähigkeit der Verpflichteten it nicht Gegentand
der Be&lt;lußfaung des Kreisauschucs . .
Zutändigkeit der Schulaufichtsbehörde, bei treitigen Be=
oldungsanprüchen von Lehrern an Volkschulen die den
verpflichteten Gemeinden oder Schulgemeinden geeßlich ob=
liegenden Leitungen fetzutellen. Verfahren gemäß 88. 19,
35 bezw. 48 des Zutändigkeitsgec&lt;es vom 1. Augut 1883,
um die Verpflichteten „zur Erfüllung der fetgetellten Qei-
tungen anzuhalten. Der erte Abchnitt des Geezes vom
24. Mai 1861 (Ge. Samml. S. 241) findet auf mittelbare

-Staatsbeamte-nur- inoweitAnwendung, als es ich etwa
um vermögensrechtliche Anprüche derelben aus ihrem
Dientverhältnie gegen den Staat (Fiskus8) handelt .
Nichtverpflichtung der Kirchengemeinde zur antheiligen Tra-
gung der einem Lehrer, mit deen Schulamt ein Kirchenamtverbunden war, gebührenden Penion .
Aufbringung der Koten der Herbeiholung eines im Inter-
ee des Dientes verezten VolkschullehrersDer Gutsherr der Schule hat außer den in 8. 36 (bezw. 33)
A. L. R. 11. 12 fetgejeßten Leitungen Sculbeiträge nicht
zu geben und kann deshalb zu der Entchädigung für die
gatweie Benutzung einer anderen Schuleeitens der Kinder
jeines Schulortes nicht herangezogen werden .
Stellung der Kreischulinpektoren zu den Stadtchuldeputa-
tionen .

Das Verprechen der Uebernahme einer einmaligen Leitung
für Schulzwe&gt;e von Seiten eines Dritten, welcher nicht zu
dem nach öffentlichem Rechte zur Unterhaltung der Schule
Verpflichteten gehört, chafft nur einen privatrechtlichen Titel
und dieer privatrechtliche Titel wird weder durc&lt; die. An-
nahme des Verprechens eitens der Schulunterhaltungs-
pflichtigen, no&lt; dur&lt; die Genehmigung der S&lt;hulanfichts-behörde zu einem bffentlich-rec&lt;htlichen . .

Peronalchronik .

Dru von JI. F. Star&gt;e in Berlin.
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Vorausſekungen für das Beſc<hlußverfahren nach 88. 2 und 3
des Geſeßes vom 26. Mai 1887 (Geſ. Samml. S. 173).
Der Kreisausſ<huß hat darüber Beſchluß zu faſſen, ob und
in welchem Umfange eine von der Sc<hulaufſichts8behörde für
eine Volksſc<hule geſtellte Anforderung, die durch neue oder
erhöhte Leiſtungen der Sdulunterhaltungspflichtigen zU ge=
währen, feſtzuſtellen iſt. Das Bedürfnis der Schule und
die Leiſtungsfähigkeit der Verpflichteten iſt nicht Gegenſtand
der Beſ<lußfaſſung des Kreisausſchuſſcs . .
Zuſtändigkeit der Schulaufſichtsbehörde, bei ſtreitigen Be=
ſoldungsanſprüchen von Lehrern an Volksſchulen die den
verpflichteten Gemeinden oder Schulgemeinden geſeßlich ob=
liegenden Leiſtungen feſtzuſtellen. Verfahren gemäß 88. 19,
35 bezw. 48 des Zuſtändigkeitsgeſc<es vom 1. Auguſt 1883,
um die Verpflichteten „zur Erfüllung der feſtgeſtellten Qei-
ſtungen anzuhalten. Der erſte Abſchnitt des Geſezes vom
24. Mai 1861 (Geſ. Samml. S. 241) findet auf mittelbare

 

  

-Staatsbeamte-nur-inſoweitAnwendung, als esſich etwa
um vermögensrechtliche Anſprüche derſelben aus ihrem
Dienſtverhältniſſe gegen den Staat (Fiskus8) handelt .
Nichtverpflichtung der Kirchengemeinde zur antheiligen Tra-
gungder einem Lehrer, mit deſſen Schulamt ein Kirchenamt
verbunden war, gebührenden Penſion .
Aufbringung der Koſten der Herbeiholung eines im Inter-
eſſe des Dienſtes verſezten Volksſchullehrers
Der Gutsherr der Schule hat außer den in 8. 36 (bezw. 33)
A. L. R. 11. 12 feſtgejeßten Leiſtungen Sculbeiträge nicht
zu geben und kann deshalb zu der Entſchädigung für die
gaſtweiſe Benutzung einer anderen Schuleſeitens der Kinder
jeines Schulortes nichtherangezogen werden .
Stellung der Kreisſchulinſpektoren zu den Stadtſchuldeputa-
tionen .
Das Verſprechen der Uebernahme einer einmaligen Leiſtung
für Schulzwe>e von Seiten eines Dritten, welcher nicht zu
dem nach öffentlichem Rechte zur Unterhaltung der Schule
Verpflichteten gehört, ſchafft nur einen privatrechtlichen Titel
und dieſer privatrechtliche Titel wird weder durc<die. An-
nahme des Verſprechens ſeitens der Schulunterhaltungs-
pflichtigen, no< dur< die Genehmigung der S<hulanſfichts-
behörde zu einem bffentlich-rec<htlichen . .

Perſonalchronik .

Dru von JI. F. Star>e in Berlin.
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619

Centralbfatt
für

die geammte Unterrichts-Verwaltung
in Preußen.

Herau8gegeben in dem Miniterium der geitlichen, Unterrichts = und
Medizinal-AÄngelegenheiten.

X 9. 1. iG. Berlin, den 1. Oktober 13888.

MiniFerium der geiftlicgen!e. Angelegenheiten.
Seine Majetät der König haben Allergnädigt geruht:

den Unter-Staatsfekretär im Miniterium der geit-
lichen, Unterricht8= und Vedizinal-Ängelegenheiten,
Wirklichen Geheimen Rath Dr. jur. und Dr. med.
-von "Lucanus zu Allerhöc&lt;tihrem Geheimen Ka- -

binet5-Rath zu ernennen.

Seine Majetät der König haben Allergnädigt geruht:
- den Jiegierungs- Präfidenten Nae m Trier zum

Unter-Staatsjefretär und Direktor im Miniterium
ver geitlichen, Unterricht8= und Wedizinal - Ange-
legenheiten zu ernennen.

1888. 42
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für

die geſammte Unterrichts-Verwaltung
in Preußen.

Herau8gegeben in dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts = und
Medizinal-AÄngelegenheiten.

 

  
X 9. 1. iG. Berlin, den 1. Oktober 13888.

MiniFerium der geiftlicgen!e. Angelegenheiten.

Seine Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht:
den Unter-Staatsfekretär im Miniſterium der geiſt-
lichen, Unterricht8= und Vedizinal-Ängelegenheiten,
Wirklichen Geheimen Rath Dr. jur. und Dr. med.

-von "Lucanuszu Allerhöc<ſtihrem Geheimen Ka- -
 binet5-Rath zu ernennen.

Seine Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht:

- den Jiegierungs-Präfidenten Naſſe mTrierzum
Unter-Staatsjefretär und Direktor im Miniſterium
ver geiſtlichen, Unterricht8= und Wedizinal - Ange-
legenheiten zu ernennen.

1888. 42
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LL Lemwe 20 pältnie,
196) Feier der Geburts- und Todestage der Kaijer
Wilhelm 1. und Friedrich als vaterländij&lt;e Gedenk- und

Erinnerungstage in den Schulen.
Berlin, den 23. Juli 1888.

Seine Majetät der Kaier und König haben durch Aller-
höchten Erlaß vom 9. Juli d. IJ. zu betimmen geruht, daß in
ämmtlichen Schulen der Monarchie die Geburt3- und TodeSstage
der in Gott ruhenden Kaier Wilhelm 1. und Friedrich fortan als
vaterländiche Gedenf- und Erinnerungstage begangen werden.

Jndem ich die mir untertellten Schulauffichtsbehörden mit
der Ausführung diejes Allerhöchten Erla)jes beauftrage, inde
ich mich zu dem vollen Vertrauen berechtigt, daß die Preußiche
Schule den von Seiner Majejtät ausgeprochenen Willen freudig
und vertändniövoll jeht und in künftigen Tagen verwirklichen
wird. Wie es dem Begriffe der Pflicht entjpricht, von dem die
verklärten Herrcher bis zu ihren leßten Athemzügen durchdrungen
geween ind, wird die Schule die ihnen geweihten Tage nicht
in fejtliher Muße begehen. Bielmehr wird jie dieelben ihrer
gewohnten Arbeit widmen, dieje aber mit emer Stunde ein-
leiten oder bechließen, durch welche die Gemüther der zujammen-
gehörenden Sculjugend in Gottesfurcht geammelt und in der
Betrachtung der Thaten und Tugenden Kaijer Wilhelms 1. und
Kaier Friedrichs erhoben und mit dankbarer und treuer Gein-
nung gegen König und Vaterland erfüllt werden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
ämmtliche Kömgliche Provinzial-Schulkollegien

und an ämmtliche Königliche Regierungen.
B. 2405.

197) Ueberjichtskarte der Verwaltungsbezirke der Preu-
Bichen Staats-Gienbahnen.

(Centralbl. pro 1887 Seite 601.)

Berlin, den 23. Juni 18853.
Zm Königlichen Minijterium der öffentlichen Arbeiten it die

„HUeberjichtsfarte der Verwaltungsbezirke der Preußichen
Staats-Gienbahnen (4 Blat)“

in neuer Auflage bearbeitet und mitteljt Photo-Lithographie und
Farbendruck vervielfältigt worden.
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Die nachgeordneten Behörden meines Reorts ee ich hiervon
mit dem Bemerken in Kenntnis, daß diee Karte durch den Buch-
handel fäuflich bezogen werden kann und der Kommijjions-Verlag
der Simon Schropy chen Hof-Landkartenhandlung hierelbt über-
tragen worden ijt.

Im Interee möglichter Verbreitung ijt der Preis von 2 Mk.
50 Pf. für das Exemplar unverändert geblieben.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barkhaujen.0 )

An
die nachgeordneten Behörden des

dieSeitigen Reorts.
G. IH. 1334.

198) Betimmungen zur Ausführung des 8. 66 des Reichs-
Militärgeezes vom 2. Mai 1874 und 6. Mai 1880.
.. | Berlin, den"6. Juli. 1888.

Den nachgeordneten Behörden und Beamten meines Re)jorts
lae ich beifolgend Abchrift der mit Zutimmung des Königlichen
Staatsminiteriums erlaenen „Betimmungen zur Ausführung
des 8. 66 des Reichs-Militärgeezes vom 2. Mai 1874 und
6. Mai 1880“ zur KenntniSnahme und Beachtung zugehen.

Der Miniter -der-geitlichen-2c. “Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barkhaujen.

An |

Jämmtliche nachgeordneie Behörden und Beamte
- Des dieseitigen NReoris. "

G. IL 1261.

Betimmungen zur Ausführung des 8. 66 des Reich5-
Militärgeezßes vom 2. Mai 1874 und 6. Mai 1850.

Zur Ausführung des 8. 66 a. a. DO.
„Reic&lt;h8-, Staats- und Kommunalbeamtc ollen durc&lt;

ihre Einberufung zum Militärdiente in ihren bürgerlichen
Dientverhältnien keinen Nachtheil erleiden.

Ihre Stellen, ihr perönliches Dienteinkommen aus
denelben und ihre Anciennetät, owie alle ich daraus
ergebenden Anprüche bleiben ihnen in der Zeit der Gin-
berufung zum Militärdiente gewahrt. Erhalten diejelben
Offizierbeoldung, o kam ihnen der reine Betrag derelben
auf die Cwilbeoldung angerechnet werden; denjenigen,
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velche einen eigenen Haustftand mit Frau oder Kind haben,
beim Verlaen ihres Wohnortes jedo&lt; mur, wenn und
joweit das reine Civileinfomimen und Militärgehalt zU-
jammen dein Beirag von 3690 Ver. jährlich überteigen.

Nach denelben Grundjäßen jind penionirte oder auf
Wariegeld tehende Cwilbeamte hinichilich ihrer Penionen
over Wartegelvber zu behanveln, wenn fie bei einer Mobil-
machung m den Kriegsdient eintreten.

Obige Vergüntigungen fommen nach ausgeprochener
Mobilinachung auch denjenigen m ihren Cwiltellungen
abfömmlichen Nelch3- und Staatsbemntien zu gute, welche
jich freiwillig in das Heer aufnehmen laen.

Die näheren Betimmungen bleiben den einzelnen
BundeSsregierungen überlaen.“

werden die nachtehenden Feteßungen getroffen:

Hinjichtlich derjenigen Siaatsbeamtien, welche in Folge einer
Mobilmachung in das Heer over den Landturm zum Valitär-
diente einberufen werden vder, jofern jie in ihrer Cwiljtellung
abfömmlich jind, freiwiilig einireten, kommen folgende Beiim-
mungen zur Anwendung:

1) Jedem etatsmäßig angetellten Staatsbeamien bleibt
während des Kriegsdientes jeine Civiltelle gewahrt.

2) Den etaismäßig angetellten oder tändig gegen Entgelt
bechäftigten Staatsbeamten wird während der Dauer ves
Kriegsdientes ihr perjönliches Dienteinkommen unverfürzt fort-
gewährt.

Zu dem perjünlichen Dienteinkommen gehören Gehalt, fixirteDlätariche Remuneration,ODri5-, Stellen-, Funkiious- und andere
perjönliche Zulagen, Wohnungsgeldzuchuß oder Miethsent qhä-
digung, jofern nicht Dientwohnung ortgewährt wird, penious-
fähiges Einfommen aus einem Nebeinamte wd der penjionsfähige
Betrag jolcher Dientemolumente, welche ihrer Natur nach teigend
und fallend id. Der letiere Betrag ijt für die Dauer des
Kriegsdientes m monatlichen Raten am Erten jedes Monates im
Voraus zu gewähren.

Zu dem perjönlichen Dienjtenfommen werden Repräenta-
tionö= und Dientaufwands8gelder owie die fogenaunten Manko-
gelder der Kaenbeamion nicht gerechnet.3) Erhält der Beamte die Beoldung eines Offiziers oder
oberen Beamten der Militärverwaltung, o wird der reine Betragderelben, al8 welcher jieben Zehntel der Kriegsbefoldung ange-
jehen werden, auf das Civildientemkommen angerechnet. Das
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Dienteinfonmnen eines Unteroffiziers im einer vakanten Lientenants-
telle Jilt nicht als OffizierSvejoldung.

Hai der Beamte Familienangehörige, welchen er im eigenen
Haustande Wohnung und Unterhalt auf Grund einer geesßlichen
oder moralichen Untertüßungsverbindlichkeit gewährt, oder hat
derelbe die Bewirthchaftung eines Dientlandes fortzuführen, o
findet für die Dauer einer Abweenheit aus dem Wohnorte DIE
Anrechnung nur inoweit tatt, als das Cwildienjteinfommen und
ieben Zehntel der Kriegsbejoldung zujammen den Betrag von
3600 Vet. jährlich überteigen. Dientwohnungen oder Mieth5-
enthädigungen werden hierbei iet8 zum tarimäßigen Betrage
des Wohnungsgeldzuchujes angerechnet. Die Cimchränkung der
Anrechmung tritt in Kraft mit dem Begyme derjemgen Monats-
hälfie, mit welcher das Kriegsgehali zahlbar wird, jedoch nicht
vor Beginn des Peonates, m welchem der Abgang aus dem Wohn-
-prte-erfofgt;-nnd-endeimt-vemn-ShanfeDdes-Monaies,--m-wvel&lt;hem-
die Nükfehr in den Wohnort tattindet.- Unter Familienangehörigen im Sinne de5 vortehenden Ab-
aßes find. Ehefrau, Kinder und Eltern, owie andere nahe Ver-
wandte und Pflegelinder zu vertehen.

Beamten, welche als obere Beamte der Militär-„Verwaltung
in immobilen Stellen Verwendung uinden, wird die mit 3 Zwan-zigjtel oder 3 Zehnteln des iFrieden5-Maximalgehaltes zahlbare
Zulage nicht "angerechnet.

4) Die Betimmungen unter Nr. 2 und 3 inden auf pei-
ionirte oderauf Wartegeld jiehende Staatsbeamte hinjichilich ihrer
Penionen und Fartege der Anwendung.Die unter Nr. 3 Abaß 1 vorgechriebene Anrechnung findet
inde jen nur inoweittatt, als jieben Zehniel der Kriegsbeoldung
und die Penion oder das Wartegeld zuammen da5 vor der Pen-
ionirung oder Stellung auf Wartegeld bezogene Cwildienjtein-
fonunen überteigen. Auch die hiernach erfolgende Anrechnung
tritt jedoch im den Fällen des Abjaßes 2 der Nr. 3, jofern das
frühere Civildienteinfommen|3600 Mf. oder weniger betragenhat, nur in dem daelbt vorgeehenen geringeren Umfange ein.5) Den mentgeltlich oder zwar gegen Gnigelt, aber nur
vorübergehend bechäftigten Staatsbeamten joll bei ihrem Rück-
tritte in den Civildiont eine Bechäftigung möglicht gegen Entgelt
gewährt werden.

6) Den Staatsbeamten bleiben die aus ihrem Dienjtalter ich
ergebenden Rechte und Vortheile gewahrt.

Den im Vorbereitungsdiente befindlichen Staatsbeamten joll
die Zeit des Kriegsdientes nach betandener Prüfung bei Feit-
tellung - ihres -Dienjtalters zu gute gerechnet werden...
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Wardie Zulaung zur Prüfung bereits verfügt, jo oll ihnendie zur Ablegung der Prüfung erforderliche Frijt, oweit die Mi-
itärverhältnife es gettatten, bewilligt werden.7) Sinfichtlich derjenigen Staatsbeamten, welche als Offi-
ziere oder obere Beamte der Militärverwaltung m den Kriegs-
dient eingetreten ind, ijt der Cwilbehörde von Amtöswegen mit=
zutheilen: |

a. die Höhe des Betrages, welchen der Beamte als Kricegs3-
bejoldung event. Zulage bezieht;

b. der Zeitpunft, von welchem ab diee Bezüge gewährt
werden.

Eintretende Aenderungen, owie der Zeitpunkt, mit welchem
die Bezüge aus Mäilitärfonds aufgehört haben, ind gleichfalls derSivilbehörde mitzutheilen.

Dieje Mittheilungen macht derjenige Theil des Heeres, desandturmes oder der Militärverwaltung, in deen Verpflegung
die oben erwähnten Peronen getreten ind, ofern derelbe eimeeigene Kaenverwaltung hat, andernfalls die mit der Anweijung
der Militärgebührmtje befaßte Jutendantur.

Die Mittheilung it zu richten an die vorgeeßte Behörde
derjenigen Kate, welche über das Cwildienteinkommen, die
Penion oder das Wartegeld des Beamten Rechmung zu
legen hat.

Vorjtehende Mittheilungen ind als Beläge zu den das Cwil-
dienteinfommen, die Penion oder das Wartegeld nachweienden
Jahresrechnungen zu verwenden.

Am Schlue jeder Quittung über das während des Kriegs-
dienjtes erhobene Civildienteinfommen hat der Beamte anzugeben,
in welcher militärichen Dienttellung er ich befindet und, wenner die Beoldung eines Offiziers oder oberen Beamten der Mili-
tärverwaltung bezieht, auf wie hoch ich eine Krieg3beoldung
beläuft.

Die Kate hat, wenn dieje Angaben der Quittung fehlein odermit dem Inhalte der gedachten Mäuttheilungen der Militärbehörden
nicht übereintimmen ollten, ihrer vorgeeßten Behörde hiervon,nach erfolgter Zahlung, Anzeige zu mache.

8) Anf diejenigen Staatsbeamten, welche ihrer aktiven Dient-pflicht genügen, üden lediglich die BoZetimmungenunter 6, und
zwar nur hinjichtlich derjenigen Zeit Anwendung, während deren
die Beamten über die Dauer ihrer geeßlichen Friedensdientpflicht
hinaus im Malitärdiente zurückbehalten worden.Auf Staatsbeamte, welche als Erfaßreervijten m den Kriegs3-
diem «antreten, finde dagegen die Betanmunngen unter Nr. 1 bis7 unbechränkte Amvendung.
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H.

Auf diejenigen Beamten, welchen die Rechte und Pflichten
der unmittelbaren Staatsbeamten ausdrücklich beigelegt ind, jind
die unter 1. getroffenen Fetekungen gleichfalls anzuwenden.

H.

Auf die Beamten der Gemeinden und der kommunalen Ver-
bände, welche in Folge einer Mobilmachung in das Heer oder
den Landturm zum Kriegsdiente einberufen werden oder freiwillig
in den Landturm eintreten, finden die unter 1. Nr. 1 bis 3, Nr. 4
Abjaß 1, Nr. 5 und 6, Nr. 7 Abaß 1 bis 4 und unter Nr. 8
gegebenen Vorchriften inngemäße Anwendung.

IV.

Hinichtlich derjenigen Staaisbeamten, welche in Folge einerMobilmachung in die MarinezumMilitärdiente einberufen werden
oder, fofern jie in ihrer Cwiltellung abkömmlich jind, freiwillig
eintreten, finden die vortehenden Betimmungen mit folgenderMaßgabe Anwendung: -

a. Den tfieben Zehnteln der Kriegsbeoldung tehen m Der
Marine glei) das Gehalt = auschließlich des darin
liegenden Servistheiles =, der Gehaltözuchuß und der
Wohnungsgeldzuchuß.

b. Soweit dem Beamten eine KriegöSzulage oder eine gleich-
artige anderweite Zulage aus Marinefonds nicht bereits

gewährt wird, erhält er aus einer Cwilbeoldung den
-- Betrag der reglementsmäßigen Chargentriegszulage.

6. Der Civilbehörde it von Amtswegen mitzutheilen: -
ß die Höhe des Gehaltes -- auschließlich des darinliegenden Servistheiles -=-, des Gehaltiszuc&lt;hues;-des-

- Wohnungsgeldzuchues und der Kriegszulage. Wird
leßtere nicht gezahlt, jo it dies ausdrücklich zu er-
wähnen.

dä. Die vortehend unter ce. beregte Mittheilung it bei den-
jemgen Marinetheilen, welche einer Station8- oder Gar-
nionkae angechloen find, eitens des RechnungsamtesDCS betreffenden Marinetheiles zu machen.
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199) Abänderung der Bezeichnung der Fonds Kapitel 124
Titel 9 und 10 in „zu Untertüßungen für Witwen und
Waijen von Geitlichen und Kirchenbeamten“ bezw. „zu
Uniertüßungen für Witwen und Waien von Lehrern“.

Borichriften über Verwendung der Fonds.
Berlin, ven 17. Juli 1888.

Durc&lt; den Staat5haushalts -Ctat für 1. April 1883/89 it
vie hisherige Bezeichnung der Fonds Kapitel 124 Titel 9 und 10
„zu Unterjtüzungen für Hinterbliebene von Geitlichen und Kir-
&lt;henbeamien“ und „zu Unterjtüßungen für Hinterbliebene von
Seen in „zu Untertüßungen für Witwen und Waien vonGeytlichen und Kirchenbeamten“ bezw. „zu Untertüßungen für
Witwen und Waien von Lehrern“ abgeändert worden.

Indem ich die Königliche Regierung u. . w. unter Bezug-
nahme auf den Grlaß vom 12. Februar v. I. -- G. Ul. 243 --
auf diee Aenderung aufmeröam mache, veranlae ich Dieelbe 2c.
bei Bewilligungen von Untertüßungen nach Maßgabe der jekigen
Textbezeichmung zu verfahren.

Gleichzeitig jehe im mich nac) Durchficht der auf Grund
leßtgedachten Erlaes eingereichten Ueberichten von der Verwen-
vung der dorthin überwieenen Untertüzungsmittel während des
Jahres 1. April 1387/88 zu folgenden Bemerkungen veranlaßt:

Die den Königlichen Regierungen überwieenen Mittel zur
Unterjtüßung der Witwen und Waien von Lehrern ind mcht
jür Witwen 2c. folc&lt;er Lehrer zu verwenden, welche während
ihrer Amtsihätigkeit einem Königlichen Provinzial-Schulkollegium
unterjtellt waren. Leßterem it Vielmehr für die Relikten dieer
Kategorie felbt ein Fonds zur Verfügung getellt.

Für Witwen 20. von Kirchenbeamten im Nebenamie, als
Orgamicit, Kiter 2c., ijt nicht der 701d58 Kapitel 124 :Titel 9,
jondern, falls div Ehemänner gleichzeitig Lehrer geween ind,
Der Fonds Kapitel 124 Titel 10 in Anjpruch zu uehmen.

Zu den alljährlich einzureichenden Ueberichten jind die be-
willigten Beträge nicht jummarijch, jondern einzeln unter Dar-
legung der die Untertüzung jedes Eimzelnen moiwvirenden Ver-
hälmyje aufzuführen.

Der Miniter der getlichen 2. Angetogenheiten,Im Anftrage: Barkhauen.
An

ämmtliche Königliche Regierungen ausjchließlich dexr-
jenigen der Provinz Hannover, an ämmtliche Königeliche Provinzia!'=-Schulkollegien anschließlich de3 zu
Hamniover und an das Königliche Konitorunun hier.

G. IH. 15086.
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200) Borbereitung der Vikare für das Schul-
inpektion5 amt.

Berlin, den 31. Juli 1888.
Der Königlichen Regierung laje ich beiliegend Abchrift der-

jenigen Betimmung meines an das Königliche Landes-Konito-
rium in Hannover gerichteien Erlaes vom heutigen Tage, be-
trejjend die Vorbereitung der Vikare für das Schulinpektions-
amt, welche jich auf den gleichfalls in Abchrift beigefügten 8. 13des Entwurtes einer Intruktion für die Geitlichen, denen ein
Vifar beigeordnet wird, bezieht, zur KenntniSnahme hierneben
zugehen.

Der Minijtier der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An
änmmiliche Königliche Regierungen mit Ausnahme

derjenigen in der Provinz Hannover.
G. 1 2019. U. DI Ü. Ib.

Berlin, den 31. Juli 1888.
20.

Was die Frage anlangt, ob der Vlan, nach welchem die
Vorvereitung der Vikare für das Schulinpeltion5amt itattfinden
joll, der betreffenden Regierung zur Genehmigung vorzulegen ijt,

- 40 will ich getatten, .daß- davon, wenigtens zur Zeit, Abtand
genommen wird, da nur jolchen Geitlichen die Cinführung von
Vikaren 1 die Schulverwaltung zugewieen werden oll, welche
zugleic) Lofal-Sculinjpektoren ind und das HosSpitiren bezw.
Unterrichten m jolchen Schulen, welche nicht der Lofalauficht

--DeS- vetreffenden Geitlichenuntertehen, - elbtredend mur-unter
Genehmigung des. betreffenden Lokal -Schulinpektors gechehen
kam. Dagegen muß ich Werth darauf legen, daß dem Lehrer
rechtzeitig und mindetens bei Beginn derbetreffenden Schulwoche
eine zuverläjige Mittheilung über die in Ausicht genommeneTheilnahme des Vikars am Unterrichte demacht werde, damit
Schuljtörungen vermieden werden.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

Au
das Königliche Laides-Konitorium zu Hannover.

G. 1. 2019. UV. IN, VU. III,
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A.
Vorläufige Intruktion für die Geitlichen, denen ein

ordinirter Vikar beigeordnet wird.
2.

. 13.

Das Vikariat oll auc; für das Amt des Schulinpektors
vorbereiten. Diee Vorbereitung it namentlich durch ein plan-
mäßiges Hospitiren in den Schulen der Parochie oder, falls die
Schule einer benachbarten Parochte in dem emen over anderen
Stücke dazu geeigneter jein ollte, nach NRüchprache mit dem be-
treffenden Lokal- bezw. Kreisichulinpektor, in diejer zu ertreben.FÜr Diees HoSpitiren it wenigtens im den Grundzügen vorher
ein Plan zu entwerfen, der icher tellt, daß die ämmtlichen Un-terrichtsfächer in angemeener Reihenfolge von dem HosSpitiren
betroffen werden. Voraufzuchiken it jedeSmal eme Beprechung
über den Unterrichts - Gegentand, die bezüglich desfelben gelten-
den Betimmungen und die zu befolgende Methode und wird der .
Geitliche nicht nur je und dann den Vikar m die Schule be-
gleiten, um ihn auf dieen oder Jenen wichtigen Punkt aufmerk=-
jam zu machen, jondern auch Gelegenheit nehmen, jich geprächs-weie davon zu überzeugen, daß der Vikar die Sache richtig auf-
gefaßt hat bezw. dieen aud) zu eimer chriftlichen Darlegung überden einen oder auderen Gegentand eranlaen. Läßt es fich
einrichten, daß der Vikar in einigen Fächern und zwar nicht blos
in der Religion, jelbjt einzelne Unterrichtstunden ertheilt, jo iftdas fehr erwüncht. Den mit den Lehrern abgehaltenen Ronfe-
renzen hat der Vikar beizuwohnen und wird der Geitliche über-
haupt betrebt fein, ihm in die Schulverwaltung und die dieer-
halb den Schul-Inpektoren getellten Aufgaben nach allen Seiien
hin einen Einblick zu verchaffen.

Namentlich ijt der Vikar auch mit der Form Der Von Den
Schul-Inpektoren zu ertattenden Berichte und mit dem Ge-
chäftsgange zwichen den Schulinpektoren und der Regierung,
Abtheilung für Kirc&lt;en- und Schulween, bekannt zu machen.

Nückjichtlich der Wahrnehmung der Schulauficht teht vem
Vikar elbtvertändlich keinerlei Befugnis zu.

201) Ertattung des Werthes der Surrogate für Holz,Steine, Ziegel und Kalk bei kir&lt;lichen Bauten im Ge-
biete des vtpreußichen Provinzialrechtes.

Berlin, den 4. Augujt 1888
Durch Erlaß meines des mitunterzeichnetein Miniters der geit-

lichen 2c. Angelegenheiten Herrn Amtsvorgängers vom 15. Jum
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1881 it betimmt worden, daß ich bei Unzulänglichfeit des Kir-
&lt;envermögens zum Baue von Kirc&lt;en- und Pfarrgebäuden im
Gebiete des otpreußichen Provinzialrechtes die rechtliche Ver-
pflihtung des Kirc&lt;enpatrones nur auf das Hergeben „von Holz,
Ziegeln, Steine und Kalk“ bechränke, wogegen „alle übrigen
Materialien“, alo auch Alles, was in die Kategorie jener Ma-
terialien, als. Surrogate derelben, gebracht werden könnte, von
den Eingepfarrten zu tragen ei.

Dieem Grundaße gemäß ind aus dem Patronatsbauonds
(Kapitel 124 Titel 4 des Staatshaushalts-Etats) nac&lt; deen
ausdrüclicher Bezeichnung im Etat auch nur die auf rechtlicher
Verpflichtung beruhenden Ausgaben für Holz, Ziegeln, Steine
und Kalk zu betreiten, während Ausgaben für Surrogate
dieer Baumaterialien, mag deren Verwendung auch angemejjen
und zweckmäßig jein, Mangels einer rechtlichen Verpflichtung-hierzuuicht aus. dem.'genanntenJonds- entnommen -oder -ertattet
werden dürfen.

Eine andere, durch dieen Grundatz nicht ausgejc&lt;lojjeneFrage it es aber, ob der Patron nicht diejemgen Koten für»
Kalk 2c., welche durc&lt; die Verwendung zwecentprechen-
Der Surrogate erpart worden ind, zu übernehmen und
zu ertatten hat.

Dieje Frage it bei gleicher Sachlage bald im bejahenden,
bald im verneinenden Sinne entchieden worden.

Die rechtliche Verpflichtung des Patronate3 wird durch Ver-
 wendung “eines zwekentprechenden Sutrrogats, wie 3. B. des

Cements antatt des Kalkes, in keiner Weie alterirt, ie wird im
"Gegentheile bei größerer Dauerhaftigkeit des Surrogats nicht un-
wejentlic) erleichtert werden. Sonach würde, wenn der Patron
ich nicht mit einem Beitrage auf Höhe des Werthes des erjpar-

 ten Kalkes2c. betheiligte, der Patron einen ihm nicht zufommen-
den Vortheil genießen, wogegen die Eingepfarrten einen nicht zu
rechtertigenden Nachtheil erleiden würden.

Behufs Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens be-
timme ich daher im Anchlue au meinen Erlaß vom 27. Augut
v. I. = G&amp;G. 1.6055 --, daß diejenigen Koten, welche durch
Verwendung von Surrogaten für Holz, Steine, Ziegel und Kalk
entjtehen und m Höhe des Werthes dieer Materialien erpart
werden, dam jtet5 auf den Patronatsbaufonds zu übernehmen
ind, wenn dies für den Fiskus vortheilhaft it, d. h. wenn das
verwendete Surrogat zweentprechend und mindetens von gleicher
Güte, wie das dadurch cerezte Material it.

Das Vorhandenein diejes Erfordernies it |in Zukunft ebeno
wie die Höhe des Werthes des durch das Surrogat erekten
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Materials ohne Rücjicht auf die Höhe des Objektes von demzutändigen Kre„iSbauinpektor durch eine bauamtliche Becheini-
gung, welche als Rechnungsbelag zu dienen hat, nachzuweien.

Die Königliche Regierung wolle die betrefenden KreiöSbau-
imjpekioren Ihres Bezirkes hiernach mit Weiung verehen.

Die Miniter
der geijtlichen 2c. Angelegenheiten. der öffentlichen Arbeiten.

von Gokßler. Im Auftrage. Schulis.
An

dic Königlichen Regierungen zu Königsberzg,
Gumbinnen und Marienwerder.

M. d. 3. A. 6. 11. 6028.
M. 5. s. Xl. I. 14804,

202) Breußijc&lt;er Beamten - Verein: Nachrichten über
jeine Zwecke, Gehäftsabc&lt;hluß für das Jahr 1837.

(Centralbl. pro 1887 Seite 462.)

Der Preu kic)e Beamten-Verem, welcher am 1. Juli 1876
jeine Gechäftsihätigkeit eröffnet hat, ucht auf der Grundlage derGegeneitigkeit und Selibjthilfe die wirthchaftlichen Bedürfnie
des Beamtenjtandes zu befriedigen.

Aufnahmefähig jind Reich5-, Staats=- und Kommunalbeamte,
Geitliche, Lehrer, Aerzte, Nechtsanwälte, jowie auch die im Vor-
bereitungsdiente zu dieen Berufszweigen tehenden Peronen.

Der Verein chließt Lebens-, Kapital-, Leibrenten- und Be-
gräbnisgeld-Vericherungen ab, übernimmt die Kriegsgefahr bis
zum Betrage von 20 000 Mk. auf em Leben prämienrei und
giebt an eine Mitglieder Kautions- und andere Policendarlehen.

Der Verjicherungsbejtand betrug ultimo 18387:
10557 LebenSsvericherungspolicen über 40 801 600 Mk.
4971 Kapiial - - - 11057360 -
3195 Begräbni5geld - - - 1270500 -

Sa. 18723 Bolicen über . . . . . . 53129460 Vef.

Nac&lt; dem 11. Gechäftsberichte pro 1887 lautet das Ge-
winn- und Vorlutfounto, owie die Bilau3, wie folgt:
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Activa.

 B.Bilanzam31.Dezember1887.
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Die eigenen Fonds des Vereines, welchen Pajiven micht
gegenübertehen, belaufen ich nach tatutenmäßiger Vertheilung
de3 Gewnmes pro 1887 bereits auf 1 246 074 Mk. 39 Pf. Die
den Vereinömitgliedern für die elf erjten Gejchäftsjahre zugefal-
lenen Dwidenden beziffern jich auf 1021 653 Mk. 11 Pf.

An fällig gewordenen Lebensvericherungsummen wurden
in dieem Zeitraume 1 313 114 Mk. 88 Pf. gezahlt.

Der Preußiche Beamten-Verein hat eine Sterbekaje errichtet,
in der ein Begräbmsgeld bis zu 500 Mk. auch auf das Leben
der Frau und onjtiger Familienangehörigen verjichert werden
fann, ohne daß es zur Aufnahme einer ärztlichen Unteruchung
bedarf. Diee Sterbekajje gewährt allen Beamten, auch olchen,
welche bereits anderweitige LebenSsvericherungen abgechloen
haben, die Möglichkeit, fich ohne nennenswerthe finanzielle Opfer

an den Einrichtungen des Preußichen Beamten-Vereines zu be-
theiligen. |

Auf Erjuchen verendet die Direktion des Preußichen Beam-
ten-Vereimes m Hannover die Druckjachen desVereines koten- und

-portofrei- und ertheilt bereitwilligt jede gewünchte Auskunft.
Bemerkt wird noch, daß die am 9. Juni d. I. abgehaltene

11. ordentliche Generalverjammlung des Preußichen Beamten-
Vereimes eim neues Lebens- und eim neues Kapitalvericherungs-
Reglement, jowie mehrfache Aenderungen der übrigen Reglements
bejchlojen hat.

11. IHlniveritäten, Akademien 2c.
-203) Bejtimmungen über die Erhebung der Ent&lt;ädi-
gung für die bei einigen Univeritäten den Aitenten
„der klinichen Antalten gewährte Bekötigung in Abwe-

enheit5- 2e. Fällen.
Berlin, den 23. Jum 1888.

Zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens im Be-
treff der Erhebung der Entchädigung für die bei einigen Uni-
verjitäten den Aijtenten der klinichen Antalten gewährte Be-
kötigung in Abweenheitsfällen und in denjenigen anderen Fällen,
in denen von der Bekötigung kein Gebrauch gemacht wird, be-
timme ich hierdurch im Einvertändnie mit dem Herrn Finanz-
Miniter, daß diee Entchädigung nur für die Zeit zu erheben
ijt, während welcher die Bekötigunig wirklich tattgefunden hat,
Wobei jeder Tag, an welchem auch nur ein Theil der Beföti-
gung verabreicht wird, voll zu berechnen it. Für diefen Zweck
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it in den Etats, in denen folc&lt;hes nicht bereits gechehen it, bei
der nächten Etat5regulirung bie Entchädigung für Bekötigung
getrennt von derjenigen für etwaige außerdem noch gewährte
Natural-Emolumente erichtlich zu machen unter Einchaltung eines
Vermerkes des Inhaltes, daß die Entchädigung für Bekötigung
nur auf die oben gedachte Zeit zu erheben it.

Der Muimjter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
, Im Auftrage: Greiff.Än

ämmtliche Herren Univerität8-Kuratoren 2c.
U. 1. 5632.

204) Ciniragung voin aus Staatsmitteln für Univeri-
täüt83wece erworbenen Grundtücken im Grundbuche.

Berlin, den 4. Juli 1888.
Zur Behebung von Zweifeln, owie zur Einführung eines

gleichmäßigen Verfahrens mache ich ganz ergebent auf Folgendes
aumerßam:

Werden Grundtücke lediglich aus Staatsmitteln für Umwver-
jitätSzwecke erworben, jo folgt daraus nicht, daß diee Grund-
tücke in das Eigenthum der betreffenden Univerität übergehen,
es jet venn, daß der Grundtückserwerb bezw. die Bewilligung
der Mittel zu demjelben ausvrücklich zum Zwecke der Vermeh-
rung Des UnwerjitätöSvermögens erfolgt it. Liegt leßterer ;Fall
nicht vor, was als Regel anzunehmen it, o it demgemäß im
Grundbuche mch&lt;t die betreffende Univerität, ondern der Staats8-
fiSkus als Eigenthümer der Grundtücke einzutragen. Ebeno it
im Kaufvertrage nicht die Univerität, ondern der Staatsfiskus,
vertreten durc; den Kurator der Unwerität als Käufer anzu-
geben. Die Eintragung im Grundbüche hat zu lauten: Der
Kömaglich Preußiche Staatsfi8kus, vertreten durch das Minite-
rium der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Cw. 2c. erfuche ich ganz ergebent, in Zukunft hiernach zu
verfahren.

In den ;Fällen, wo Grundtücke zum Theile aus St«aats-
nitteln wb zum andern aus anderen Fonds für Uniweriiät3-
zwecke erworben werden, it in jedem Einzelfalle meine Entchei-
dung darüber einzuholen, ob die Unwerität oder der Siaats-
fiSkus als Eigenthümer anzuchen it.

Der Miniter der geitlichen 2e. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
die Königlichen Herren Univeritäts-Kuratoren 2c.

VU. I. 7217,
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205) Statuten des Köpke'chen Stipendiums für Studium
der Ge&lt;i&lt;hte.

Der am 10. Juni 1870 zu Berlin vertorbene außerordent-
liche Profeor an der Unierjität Dr. Ernt Rudolf Anataius
Köpke hat in einem am 15. Juni 1866 errichteien Tetamente der
Königlichen Friedrich-Wilhelms-Umverität zu Berlin die Hälfte
eines nach dem Ableben jeiner Mutter und einer Schweter noh
vorhandenen Nachlaes im Betrage von 37680 Mk. mit der Be-
timmung zugewendet, daß diees Kapital zu einem ;Fonds unter
dem Namen:

„Köpke &lt;es Stipendium für Studium der Gechichte“angelegt und die Zinen deselben zu einem Stipendium verwendet
werden ollen.

Nachdem durc Allerhöchten Erlaß vom 10. März 1871
„zur Annahme diejer Zuwendung die landesherrliche Genehmigungertheilt worden it, findunter Zugrundelegung der tetamentari=
en Betimmungen folgende Siatuten für diee. Stiftung fetgeeßt.

SI fn m

Das Köpfe che Stipendium wird vom *Rettor und „Senate
der Königlichen Friedrich -Wilhelms -Unwertfität zu Berlin nach
den für die Verwaltung von Mündelgeldern beitehenden Vor-
chriften verwaltet.

S. 2.
-- Die zu dem- Stiftungösvermögen gehörigen Werthpapiere; -

Dokumente und baaren Betände werden von der Unweritäts-
Quäjtur in gleicher Weije wie die Werthpapiere, Dokumente und
baaren Betände der übrigen Süftungen unter der üblichen Kon-
trole aufbewahrt.

S. 3.
Das Kapital der Stiftung it zur Zeit in 3*/2 procentigen

Wetpreußichen Pfandbriefen angelegt.
Sollte der jährliche Zinsertrag diees Kapitales unter den

Betrag von 1200 Mk. herabjinken, jo jollen die Zinjen o langezum Kapitale gechlagen werden, bis iich wieder ein jährlicher
Zinsertrag von 1200 Mk. ergiebt.

S. 4.
Von den auffommenden Zinjen des Stftungskapitales foll

der Betrag von 1200 Mk. zu einem untheilbaren Stipendium
verwendet werden.

Sollte es möglich ein, durch eine günmttige Verwaltung
Ueberchüffe des Zinsertrages zu gewinnen, jo ollen dieelben o
lange fapitaliirt werden, bis es möglich ein wird, ein zweites

1888. 43
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Stipendium im Betrage von ebenfalls 12900 Mk. unter den für
das jeht bejtehende Stipendium geltenden Bedingungen zu
gründen.

S. 5.
Das Stipendium ijt für jolche Studirende betimmt, welche

ich dem Studium der Gechichte widmen und daselbe zu ihrem
Lebensberufe machen wollen.

Ausgechloen von der Thoilnahme ind nur Studirende der
Medizin; ont it es gleichgiltig, zu welcher der drei anderen
Fakultäten der Stipendiat jich bekennt.

S. 6.
Das Stwendium joll mittelloen, aber wijjenchaftlich be-

fähigten jungen Männern die oft chwere Zeit des Ueberganges
von der Unwerjität zu einer geicherten Lebenstellung erleichtern
und die Möglichkeit ungetörter Studien in dieen fruchtbartenund entcheidenden Jahren gewähren. Cs oll daher nur olchenzuertheilt werden, die bereits eine derartige Reife beigen, welche
für ihre fernere Entwickelung eine gewije Sicherheit zu geben
vermag.

E53 ollen daher für den Genuß des Stipendiums folgende
Bedingungen maßgebend ein:

1) Der Stwpendiat muß Preuße von Geburt, evangelicher
Konfeion, der Untertüzung anerkannt bedürftig, und eine jüt-
liche Führung untadlig ein.

2) Der Stipendiat muß mindetens ein Jahr auf der Uni-
verjität zu Berlin tudirt und in dieer Zeit durch erfolgreiche
Theilnahme ay den hitorichen Uebungen eines Dozenten der
Gechichte einen Fleiß im Allgemeinen dargethan haben.

3) Behufs der Bewerbung um das Stipendium hat der
betreffende Studirende eine Würdigkeit durch eine beondere Ar-
beit zu erweien.

4) Zu diejem Zwecke wird von der philojophichen Fatultät
ein halbes Jahr vor dem Vertheilungstermine ein hitorijches
Thema ausgechrieben, welches von einem ordentlichen Profejor
der Gechichte getellt wird.

5) Die in Folge dieer Auschreibung bis zu dem fetge-
ezten Termine eingehenden Bewerbungsgeuche, welche mit den
zugehörigen Arbeiten und Zeugnien (Bedürftigkeits - Zeugms,Sitten-Zeugnis und Fleiß-Zeugnis eines Dozenten der Gechichte
- |. oben zu 2. ---) auf dem Univeritäts--Sekretariate abzu-
geben jind, werden von dem Dekan der philoophichen Fakultät
Demjenigen Profeor, welcher das Thema getellt hat, zur Be-
gutachtung vorgelegt.
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6) Bei der Beurtheilung joll nicht der Fleiß allein, on-
deri weentlich die kundgegebene Leitungsfähigkeit und der Be-
ruf des Verfajjers für hijtoriche Studien entcheidend jein.

7) Demgemäß foll das Stipendium ert vom Beginne des
echten Semejters an auf drei Jahre ertheilt werden; jedoch oll
der Stipendiat noch ein viertes Jahr nach Ablauf des Trienniums
im Uniweritäts-Verbande verbleiben.

8) Nach der Exmatrikulation oll der Stipendiat eine Siu-
Dieil in Berlin ortezen oder, wenn es gerathen ercheinen ollte,
eine Reie für die Zwece der Wienchaft unternehmen. In dem
einen wie in dem anderen Falle wird derjenige ordentliche Pro-
feor der Gechichte, welcher für die bei Verleihung des Stipen-
diums von dem Stipendiaten vorgelegte Arbeit das Thema ge-
tellt hat, eventuell der durc; ;Fakultät5bechluß ihm jubjtituirte,
ihm berathend zur Seite jtehen. Derjelbe kann, wenn er die. =-.-

"Ueberzeugung gewinüt, daß der Stipendiat wijenchaftlich Der H
ittlich ich vernachläigt, darüber ändie ahultät berichten (8. 10).
Auch wird erwartet, daß der Stipendiat innerhalb der beiden
lepten Stipendienjahre fic um die Erwerbung des Doktorgrades
an der Unwerität Berlin in vorgechriebener Weije bemühe. Daß
derelbe nach Ablauf der Genußzeit eine umfaendere wienchaft-liche Arbeit als Ergebnis eimer Studien durch den Druc ver-
öffentliche, joll nicht unbedingt gefordert werden, doch wird es
winchenswerth ein. 3: 7.

Wenn der Stipendiat beim Eintritte in das Stipendium im
Beiße eines anderen Stipendiums it, jo hat er auf das frühere
Verzicht zu leiten.

S. 8.
Ueber jede Verleihung des Stipendiums hat der Dekan der

philoophichen Fakultät an den Senat zu berichten. Der Senat
hat zu prüfen, ob die Wahl des Stipendiaten den Statuten der
Stifwug und den Unwerjitäts-Geezen entpricht. ;Findet er Be-
denfen dagegen, jo hat er dies der philojophijchen ;Fafuliät,
eventuell unter Aufforderung zur Vornahme einer nenen Wahl,
mitzutheilen.

| ZS. 9.

Die Aunszahlung des Stipendiums erfolgt auf Anweijung
des Rektor3 von der Unweritäts-Quätur in halbjährlichen Raten
pränumerando.

S. 10.
Das Stipendium geht verloren auf den Bericht des beauf-

jichtigenden Profeors (f. oben 8. 6 Ziff. 3.) und darauf erge-
43*
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henden, vom Senate zu betätigenden Bec&lt;luß der philojophi-
Ihen Fakultät:

a. wenn der Stipendiat eine ihn irgendwie ichernde Leben3-
tellung erhält oder noc&lt; im Laufe der Genußzeit das
hitoriche Studium mi einem anderen vertaucht;

b. wenn der Stipendiat den getellten Bedingungen nicht ent-
pricht, inöbeondere wienchaftlich oder ittlich ic ver-
nachläjjigt;

6. wenn i&lt; der Stipendiat durch eine gegen ihn recht8-
fräftig erfannte = auch disziplinariche =- Strafe für
den weiteren Genuß des Stipendiums unwürdig macht.

(E5 it alsdann eine neue Bewerbung auszujc&lt;reiben, welche
Der zur Zeit die Aufjicht führende Profeor einzuleiten hat.

8. 11.
Abänderungen der vortehenden Statuten, welche dem Zwecke

der Stiftung nicht zuwiderlaufen, können vom Rektor und Senate
jederzeit bechloen werden, bedürfen aber der Genehmigung des
vorgeordneten Miniteriums.

Berlin, den 22. Februar 1888.
Rektor und Senat der Königlichen FFriedrich-Wilhelms-Univerität.

(L. 8.) Sc&lt;hwendener.

Vortehende Statuten des Köpke chen Stipendiums für
Studium der Gechichte werden hierdurch genehmigt.

Berlin, den 15. März 1888.
(L. S.)

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

Genehmigung.
VU. 1. 10554.

206) Betätigung der Wahl des Rektors an der tecchni-
I&lt;en Hoch&lt;ule zu Berlin und der Abtheilung5-Vor-

teher an den drei technichen Hoch&lt;hulen.*)
(Centralbl. pro 1887 Seite 613.)

Seine Majetät der König haben durc&lt; Allerhöchte Ordre
vom 22. Juni 1888 die Wahl des etatömäßigen Profeors

*) Die jetzigen Rektoren zu Hannover und zu Aachen, Profeor
Baurath Dolezalek und Profeor Dr. Dürre, ind für die dreijährige
Amtsperiode vom 1. Juli 1886/89 ernannt. (Ceniralbl. pro 1886 S. 461
und 462.)
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Schlichting zum Rektor der technichen Hochchule zu Berlin
für die Amtsperiode vom 1. Juli 1888 bis dahin 1889 zu be-
tätigen geruht.

Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat durchVerfügung vom 5. Jum 1888 für die Amtsperiode vom 1. Juli
1888 bis vahin 1889 die von den Abtheilungs-Kollegien der
techni &lt;en Hochchule zu Berlin getroffenen Wahlen1) des Profejjor35, Geheimen Regierung3-Rathes Rachdorff zum

vorteher der Abtheilung 1 für Architektur,2) des Profejjors Brandt ds8gl. der Abtheilung U für Bau-
Ingenieurwejen,

3) des Profejjors Dr. Slaby dsgl. der Abtheilung DI jür Wa-I&lt;inen-Ingenieurween,
4) des Profejors Dr. Vogel dgl. der Abtheilung IV für Chemie
 und Hüttenfunde,

5) des Profeors, Geheimen Regierungs-Rathes Dr. Hau&gt; d8gl.
der Abtheilung V für allgemeine Wienchaften, und

6) des Geheimen Admiralitäts-Rathes Dietrich d38gl. der Sektion
für Schiffsbau.

eSerner hat der Herr Miniter durch Verfügung vom 13. Jun
1883 für die Amtsperiode 1. Juli 1838 bis dahm 1889 betätigt
die von den Abtheilungs-Kollegien der technijc&lt;hen Hochc&lt;hule zu
Haununovergetroffenen Wahlen
1) des Profejjors Baurathes Köhler zum Vorteher Der Abthei-

lung 1 für Architektur,
2) des Profeors Arnold d38gl. der Abtheilung 11 für Bau&gt;-

Ingenieurween,
3) des Profeors Frank dsgl. der Abtheilung 111 für Majchinen-

Zngenieurwejen,4) des Profeors Dr. Pot ds8gl. für &lt;emich-techniche Wien-
jc&lt;aften, und5) des Profeors Dr. Schäfer ds8gl. der Abtheilung V für all-
gemeine Wijjenjc&lt;aften.

Ferner hat der Herr Mimijter dur&lt; Verfügung vom 31. Mai
1883 für die Amt5periode 1. Juli 1888 bis dahin 18389 beitätigt
Die von den Abtheilungs-Kollegien der technichen Hochchule zu
Aachen getroffenen Wahlen
1) *)

*) Der Profeor Ewerbe&gt;k, welcher zum Vorteher der Ab-
theilung 1 für Architektur gewählt und dejen Wahl am 31. Mai
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2) des Profeors Werner zum Vorteher der Abtheilung 11 für
Bau-JIngenteurweten,

3) des Profejjors Pinzger dsgl. der Abtheilung I für Ma-
jI&lt;Hinen-Ingemeurween,

4) des Profejjors Dr. Claen ds8gl. der Abtheilung IV für
Bergbau, Hüttenkunde und Chemie, und

5) des Profejjors Geheimen Regierungs-Rathes Dr. Wüllner
dögl. der Abihceilung V für allgemeine Wijenchaften.

207) Betätigung der Wahlen des Präidenten der Aka-
Demie der Künjte zu Berlin und des Stellvertreters

DeSjelben.
(Centralbl. pro 1887 Seite 616.)

Seine Majetät der König haben Allergnädigt geruht, durch
Allerhöchte Ordre vom 29. Juni d. J. die Wahl des Gechichts-
maler3 Profejjors Karl Becker zu Berlin zum Präjidenten der
Königlichen Akademie der Künte daelbt für die Zeit vom 1. Ok-
tober 1888 bis 30. September 1889 zu betätigen.

Von dem Herrn Miniter der geijtlichen 2c. Angelegenheiten
ijt durc&lt; Verfügung vom 10. Juli d. IJ. die Wahl des Architekten,
Geheimen Regierungs-Rathes, Profeors Hermann Ende zum
Vertreter des Präidenten dieer Akademie für die Zeit vom 1. Ok-
tober 1883 bis 30. September 1889 betätigt worden.

208) Ernennung des Direktors der afademic&lt;en Hoh-
c&lt;ulc für die bildenden Künte zu Berlin.

(Centralbl. pro 1887 Seite 766 Nr. 249.)

Seine Majetät der König haben Allergnädigt geruht, durch
Allerhöchte Ordre vom 22. Augut 13888 den Maler Profeor
Anton von Werner als Direktor der akademichen Hoch&lt;&lt;hule für
die bildenden Künte zu Berlin vom Ablaufe der gegenwärtigen
Amtsperiode ab bis zum 1. Oktober 1893 zu betätigen.

d. I. gleichfalls betätigi worden war, it wegen feines Geundheits-
zutandes auf einen Antrag von der Verpflichtung zur Annahme
des Amtes entbunden worden. An Stelle desjelben it der Pro-
ficjor Damert zum Vorteher der Abtheilung I für die Amts-periode 1. Juli 1888 bis dahin 1889 gewählt und diee Erjaß-wahl von dem Herrn Miniter durch Verfügung vom 5. Juli 1388
betätigt worden.
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Seine Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht, durch
Allerhöchſte Ordre vom 29. Juni d. J. die Wahl des Geſchichts-
maler3 Profejjors Karl Becker zu Berlin zum Präjidenten der
Königlichen Akademie der Künſte daſelbſt für die Zeit vom 1. Ok-
tober 1888 bis 30. September 1889 zu beſtätigen.

Von dem Herrn Miniſter der geijtlichen 2c. Angelegenheiten
ijt durc< Verfügung vom 10. Juli d. IJ. die Wahl des Architekten,
Geheimen Regierungs-Rathes, Profeſſors Hermann Ende zum
Vertreter des Präſidenten dieſer Akademie für die Zeit vom 1. Ok-
tober 1883 bis 30. September 1889 beſtätigt worden.

208) Ernennung des Direktors der afademiſc<en Hoh-
ſc<ulc für die bildenden Künſte zu Berlin.

(Centralbl. pro 1887 Seite 766 Nr. 249.)

Seine Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht, durch
Allerhöchſte Ordre vom 22. Auguſt 13888 den Maler Profeſſor
Anton von Werner als Direktor der akademiſchen Hoch<ſ<hule für
die bildenden Künſte zu Berlin vom Ablaufe der gegenwärtigen
Amtsperiode ab bis zum 1. Oktober 1893 zu beſtätigen.

 

d. I. gleichfalls beſtätigi worden war, iſt wegen feines Geſundheits-
zuſtandes auf ſeinen Antrag von der Verpflichtung zur Annahme
des Amtes entbunden worden. An Stelle desjelben iſt der Pro-
ficjor Damert zum Vorſteher der Abtheilung I für die Amts-
periode 1. Juli 1888 bis dahin 1889 gewählt und dieſe Erjaß-
wahl von dem Herrn Miniſter durch Verfügung vom 5. Juli 1388
beſtätigt worden.
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LIT. Gymuaial- 26. Lehrantalten.
209) Bekanntmachung eines Verzeichnies derjenigen
höheren Lehrantalten, welche zur Austellung von Zeug-nijjen über die wienchaftliche Befähigung für den
einjährig-freiwilligen Militärdient berechtigt jind.T)

(Hier bechränkt auf das Königreich Preußen.)
(Es wird hierunter ein Verzeichnis derjenigen höheren Lehran-

talten zur öffentlichen Kenntnis gebracht, welche jim zur Zeit in
Gemäßheit des 8. 90 Th. 1. der Wehrordnung vom 28. September
1875 im Beiße der Berechtigung zur Austellung von Zeugnien
über die wijenchaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligenMilitärdien befinden.

Verzeichnis
der höheren Lehrantalten; -welc&lt;e zur Ausjtellung-von-
Zeugnien über die wienchaftliche Befähigung für
den einjährig-freiwilligen-Militärdient berechtigt ind.

A. Lehrantalten, bei welchen der einjährige, erfolg-
reiche Beuch der zweiten Klae zur Darlegung der

wienc&lt;aftlichen Befähigung erforderlich ijt.*)

+) Die Bekanntmachung und das Verzeichnis vom 6. Juni 1888 indveröffentlicht in dem Anhange zu Nr. 23 des Centralbl. für das Deutche
Reich pro 1888 Seitc 197 ff.

Aus dem Verzeichnie ind hier nur die höheren Lehrantalten in
Preußen aufgeführt. Die Namen der Direktoren, Rektoren 2c. ind hier
zugecht.

Anmerfungen der Redaktion des Centralbl. f. d. Unterr. Verw.
*) Die Gymnaien und Progymnaien an Orten, an welchen ich eine

zur Ertheilung wienchaftlicher Befähigungszeugnic für den einjährig-freiwilligen Miitärdient berechtigte Antalt der unter A. b, B.b, B. € oder
C. a. aa. aufgeführten Kategorien (Real-Gymnaium, Realchule, Real=-Pro=
gymnaium vder höhere Bürgerchule) mit obligatorichem Unterrichte im
Catein nicht befindet, ind befuat, derartige Befähigungszeugnie and) ihren
von der Theilnahme am Unterrichte in der griechichen Sprache di8pen=
firten Schülern zu ertheilen, inofern leßtere an dem für jenen Unterricht
eingeführten Eraßunterrichte regelmäßig theilgenommen und nach mindetens
einjährigem Beuche der Sekunda auf Grund einer beonderen Prüfung einZeugnis des Lehrerkollegiums über genügende Aneignung des entprechenden
Lehrpenums erhalten haben.Zur Zeit ind dies die in dem Verzeichnie mit einem * bezeichneten
Gymnaien und Brogymnaßien (A. a unt B. a).

641

LIT. Gymuaſial- 26. Lehranſtalten.

209) Bekanntmachung eines Verzeichniſſes derjenigen
höheren Lehranſtalten, welche zur Ausſtellung von Zeug-
nijjſen über die wiſſenſchaftliche Befähigung für den
einjährig-freiwilligen Militärdienſt berechtigt jind.T)

(Hier beſchränkt auf das Königreich Preußen.)

(Es wird hierunter ein Verzeichnis derjenigen höheren Lehran-
ſtalten zur öffentlichen Kenntnis gebracht, welche jim zur Zeit in
Gemäßheit des 8. 90 Th. 1. der Wehrordnung vom 28. September
1875 im Beſiße der Berechtigung zur Ausſtellung von Zeugniſſen
über die wiſjenſchaftliche Befähigung fürden einjährig-freiwilligen
Militärdienſ befinden.

Verzeichnis

der höheren Lehranſtalten; -welc<e zur Ausjtellung-von-
Zeugniſſen über die wiſſenſchaftliche Befähigung für
den einjährig-freiwilligen-Militärdienſt berechtigt ſind.

A. Lehranſtalten, bei welchen der einjährige, erfolg-
reiche Beſuch der zweiten Klaſſe zur Darlegung der

wiſſenſc<aftlichen Befähigung erforderlich ijt.*)

+) Die Bekanntmachung und das Verzeichnis vom 6. Juni 1888 ſind
veröffentlicht in dem Anhange zu Nr. 23 des Centralbl. für das Deutſche
Reich pro 1888 Seitc 197 ff.

Aus dem Verzeichniſſe ſind hier nur die höheren Lehranſtalten in
Preußen aufgeführt. Die Namen der Direktoren, Rektoren 2c. ſind hier
zugeſcht.

Anmerfungen der Redaktion des Centralbl. f. d. Unterr. Verw.
*) Die Gymnaſien und Progymnaſien an Orten, an welchen ſich eine

zur Ertheilung wiſſenſchaftlicher Befähigungszeugniſſc für den einjährig-
freiwilligen Miitärdienſt berechtigte Anſtalt der unter A. b, B.b, B. € oder
C. a. aa. aufgeführten Kategorien (Real-Gymnaſium, Realſchule, Real=-Pro=
gymnaſium vder höhere Bürgerſchule) mit obligatoriſchem Unterrichte im
Catein nicht befindet, ſind befuat, derartige Befähigungszeugniſſe and) ihren
von der Theilnahme am Unterrichte in der griechiſchen Sprache di8pen=
firten Schülern zu ertheilen, inſofern leßtere an dem für jenen Unterricht
eingeführten Erſaßunterrichte regelmäßig theilgenommen und nach mindeſtens
einjährigem Beſuche der Sekunda auf Grund einer beſonderen Prüfung ein
Zeugnis des Lehrerkollegiums über genügende Aneignung des entſprechenden
Lehrpenſums erhalten haben.

Zur Zeit ſind dies die in dem Verzeichniſſe mit einem * bezeichneten
Gymnaſien und Brogymnaßſien (A. a unt B. a).
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2. GOymnajien.
Provinz Otpreußen.

Direktoren:
1. Das Gymnajium zu Allentein, Dr. Sierofka.
2. - - - Bartenttein, - Sulz.
3. - - - Braunsberg, Gruchot.
4. - - - Gumbinnen, Dr. Viertel, Prof.
5. - - - Hohentjtein, Kahle, Prof.
6. - - - JIntterburg (ver-

bundenmitd.Real-Gymna.da].), Laudien.
7. = AltjtädtijcheGymna. zu Königs3-

berg i. Oipr., Dr. Babucke.
8. - Friedrichs-Kollegium daelbt, Lehnerdt.
9. - Kneiphöfiche Gymnaium da., v. Drygalski.

10. - Wilhelms8-Gymnaßium dajelbjt, Dr. Große, Prof.
11. - Gymnajium zu Lycr, - Kammer, Prof.
12. - - - Memel, - Küjel.
13. - - - Rajtenburg, - Jahn.
14. - - - Röel, Buch holz.

15. - - - Ziljit, Dr. Teedersdorff
16. - - - Wehlau. - Gichhort.

Provinz Wetpreußen.
17. Das Gymnajium zu Comp, Dr. Thomas-

zewsky, Prof.
18. - - - Culm, - Jtltgen.
19. - Königliche Gymna. zu Danzig, - Kretchmann.
20. - Städniiche - dajelbjt, - Carnuth.
21. - Gymnajium zu Cbing, - Töppen.
22. - - - Graudenz, - Anger.
23. - - - Deutj&lt;-Krone, Lowinsky, Prof.
24. - - - Marienburg

it. Wejtpr., Dr. Mariens.
25. - - - Marienwerder, - Brocces8.
26. - - - Neutjtadt

i. Wejtpr., - Königs5bed&gt;.
297. - - - Pr. Stargardt, - Heinze.
28. - - - Sirasburg

iL Wejtpr., Scotland.
29. - z - Thorn (verbun-

den mit dem Mea-Oymnal. da.). Dr. Haydud.
Provinz Brandenburg.30. Das A3kamjche Gymna. zu Berlin, Dr. Ribbe&gt;, Prof.

31. - Franzöiche Gymnaium da., - Georg Schulze.
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2. GOymnajien.

Provinz Oſtpreußen.
Direktoren:

1. Das Gymnajium zu Allenſtein, Dr. Sierofka.
2. - - - Bartenttein, - Sulz.
3. - - - Braunsberg, Gruchot.
4. - - - Gumbinnen, Dr. Viertel, Prof.
5. - - - Hohentjtein, Kahle, Prof.
6. - - - JIntterburg (ver-

bundenmitd.Real-Gymnaſ.da].), Laudien.
7. = AltjtädtijcheGymnaſ. zu Königs3-

berg i. Oſipr., Dr. Babucke.
8. - Friedrichs-Kollegium daſelbſt, Lehnerdt.
9. - Kneiphöfiſche Gymnaſium daſ., v. Drygalski.

10. - Wilhelms8-Gymnaßſium dajelbjt, Dr. Große, Prof.
11. - Gymnajium zu Lycr, - Kammer, Prof.
12. - - - Memel, - Küjel.
13. - - - Rajtenburg, - Jahn.
14. - - - Röſſel, Buch holz.
15. - - - Ziljit, Dr. Teedersdorff
16. - - - Wehlau. - Gichhorſt.

Provinz Weſtpreußen.
17. Das Gymnajium zu Comp, Dr. Thomas-

zewsky, Prof.
18. - - - Culm, - Jtltgen.
19. - Königliche Gymnaſ. zu Danzig, - Kretſchmann.
20. - Städniiche - dajelbjſt, - Carnuth.
21. - Gymnajium zu Cſbing, - Töppen.
22. - - - Graudenz, - Anger.
23. - - - Deutj<-Krone, Lowinsky, Prof.
24. - - - Marienburg

it. Wejtpr., Dr. Mariens.
25. - - - Marienwerder, - Brocces8.
26. - - - Neutjtadt

i. Wejtpr., - Königs5bed>.
297. - - - Pr. Stargardt, - Heinze.
28. - - - Sirasburg

iL Wejtpr., Scotland.
29. - z - Thorn(verbun-

den mit dem Mea-Oymnal. daſ.). Dr. Haydud.

Provinz Brandenburg.
30. Das A3kamjche Gymnaſ. zu Berlin, Dr. Ribbe>, Prof.
31. - Franzöſiſche Gymnaſium daſ., - Georg Schulze.
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. Direktoren:

32. Das Friedrich35-Gymnaj. zu Berlin, Dr. Kempf, Prof.
33.

34.
35.
36.
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Friedrichs-Werder'jhe Gymna. - Büchen&lt;üß,
dajelbt, Prof.Triedrich-Wilhelms-Gymna.da., - Herm. Kern,Prof.

Humboldt8-Gymnaium daj]., - Lange, Prof.
Joachimsthal' iche Gymnajium

dajelbj|t, - Bardt.
Gymnaium zum grauen Klojter - theol. et phil.

dajelbjt, Hofmann.
Köllniche Gymnaium daelbt, F. Kern, Prof.
Königtädtiche Gymnaj. da., Dr. Bellermann.
Leibniz-Gymnajium daelbt, - Friedländer.
Leing-Gymnaium dajelbt, - Redigan-

Quaab.
- Lutien-Gymnaium daelbt, - Schwarß, Prof.
- Lutentädtiche Gymnaium - H. I. Müller,

dajelbt, Prof.
= Sophien-Gymnaium daelbj)t, =- Paul, Prof.
- Wilhelm3-Gymnaium daelbt, - Kübler, Prof.

. = Gymnajium zu Brandenburg, - Ras35musS.

. Die Ritter-Akademie daelbt, - Heine, Prof.
- Sdulb.

Cber5walde, I. A. H. Klein.
Franffurt an

der Oder, G. Kern.
Freienwalde an

der Oder, Dr. Genz, Prof.
Friedeberg im

der Neumarkt, Schneider.
Fürtenwalde, Dr. Buchwald.

- Guben (verbun-
den mit dem Real-Gymnaj. daj.), - Hambdorff.
Gymnaium zu Königsberg im

der Neumark, (fehlt 3. Z.)
- - Kottbus (ver-

bunden mt dem Jieal-Pro-
gymnajium dajelbt), Dittmar.

Gymnajium zu Küjtrin, Dr. Tic&lt;hier&lt;.
- Landsberg an

der Warthe (verbunden mit dem
Real-Gymnaium daelbjt),

Gymnajium zu Luckau,
- - Neut-Ruppin,
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Fuad 4

-"
„-" Ww

-
- nou

L. Schulze.
Ebinger.
Faltin, Prof.
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Friedrichs-Werder'jhe Gymnaſ. - Büchſenſ<üß,
 dajelbſt, Prof.

Triedrich-Wilhelms-Gymnaſ.daſ., - Herm.Kern,Prof.
Humboldt8-Gymnaſium daj]., - Lange, Prof.
Joachimsthal'iche Gymnajium

dajelbj|t, - Bardt.
Gymnaſium zum grauen Klojter - theol. et phil.

dajelbjt, Hofmann.
Köllniſche Gymnaſium daſelbſt, F. Kern, Prof.
Königſtädtiſche Gymnaj. daſ., Dr. Bellermann.
Leibniz-Gymnaſjium daſelbſt, - Friedländer.
Leſſing-Gymnaſium dajelbſt, - Redigan-

Quaab.
- Lutiſen-Gymnaſiumdaſelbſt, - Schwarß, Prof.
- LutſenſtädtiſcheGymnaſium - H. I. Müller,

dajelbſt, Prof.
= Sophien-Gymnaſium daſelbj)t, =- Paul, Prof.
- Wilhelm3-Gymnaſium daſelbſt, - Kübler, Prof.

. = Gymnajſium zu Brandenburg, - Ras35musS.

. Die Ritter-Akademie daſelbſt, - Heine, Prof.
- Sdulb.

Cber5walde, I. A. H. Klein.
 Franffurt an

der Oder, G. Kern.
Freienwalde an

der Oder, Dr. Genz, Prof.
Friedeberg im
der Neumarkt, Schneider.
Fürſtenwalde, Dr. Buchwald.

- Guben (verbun-
den mit dem Real-Gymnaj. daj.), - Hambdorff.
Gymnaſium zu Königsberg im

der Neumark, (fehlt 3. Z.)
- - Kottbus (ver-

bunden mt dem Jieal-Pro-
gymnajium dajelbſt), Dittmar.

Gymnajium zu Küjtrin, Dr. Tic<hierſ<.
- Landsberg an

der Warthe (verbundenmit dem
Real-Gymnaſium daſelbjt),
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Direktoren:
61. Das Gymnajium zu Potsdam, Dr. Volz.
62. - - - BPrenzlau (ver-

bunden mit dem Real-Gymna-
jium daelbt), - Arnoldt.

63. - Gymnaium zu Shwedta. d. Oder, - Zc&lt;hau.64. - - Sorau, - Hedic&gt;ke, Prof.
65. - - - Spandau, Pfautch.
66. - - - Wittto&gt;, Dr. Groer, Prof.
67. - Pädagogium zu Züllichau. - Hanow.

Provinz Pommern.
68. Das Gymnaium zu Anklam, Heinze.
69. - - - Belgard, Dr. Bobrifk.
70. - - - Cö5lin, - Sorof.
71. - - - Colberg (ver-

bunden mit dem Real-Gymna-
ium dajelbt), = Becker.

*72. - Gymnaium zu Demmin, Schme&amp;ebier.
73. - - - Dramburg, Dr. Qued, Prof.
74. - - - Garza.d.Oder, = Vik.
75. - - - Greifenberg 1.

Pomm., - Riemann, Prof.
76. &gt; - - Greiswald

(verbunden mit dem Real-Pro-
gymnajium daelbt), - Steinhauen.

*77. = Gymnaium zu Neutettin, - Scirliß.
78. - BPädagogium zu Putbus, Spreer.
79. - Gymnajium zu Pyriß, Dr. Zinzow.
80. - - - Stargard 1.

Pomm., - Streit.
81. - König-Wilhelm8-Gymnaium zu

Stettin, = Muff.
82. - Marientifts -Gymnaium da., - Weider.
83. - Stadt-Gymnajium daelbt, Lem&gt;e, Prof.
384. - Gymnaium zu Stolp (verbun-

denmitdem Rceal-Progymnaium
dajelbt), Dr. Reu&lt;er.

85. = Gymnaium zu Stralund, - Winter.
86. - - - Treptowa.d.R. Lic. theol. und Dr.

phil. Kolbe, Prof.
Provinz Poen.

87. Das Gymnaium zu Bromberg, Dr. Guttmann.
88. - - - Gneen, - Methner.
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Direktoren:
61. Das Gymnajium zu Potsdam, Dr. Volz.
62. - - - BPrenzlau (ver-

bunden mit dem Real-Gymna-
jium daſelbſt), - Arnoldt.

63. - Gymnaſium zu Shwedta. d. Oder, - Zſc<hau.
64. - - Sorau, - Hedic>ke, Prof.
65. - - - Spandau, Pfautſch.
66. - - - Wittſto>, Dr. Groſſer, Prof.
67. - Pädagogium zu Züllichau. - Hanow.

Provinz Pommern.
68. Das Gymnaſium zu Anklam, Heinze.
69. - - - Belgard, Dr. Bobrifk.
70. - - - Cö5lin, - Sorof.
71. - - - Colberg (ver-

bunden mit dem Real-Gymna-
ſium dajelbſt), = Becker.

*72. - Gymnaſium zu Demmin, Schme&ebier.
73. - - - Dramburg, Dr. Qued, Prof.
74. - - - Garza.d.Oder, = Vik.
75. - - - Greifenberg 1.

Pomm., - Riemann, Prof.
76. > - - Greiſswald

(verbunden mit dem Real-Pro-
gymnajium daſelbſt), - Steinhauſen.

*77. = Gymnaſium zu Neuſtettin, - Scirliß.
78. - BPädagogium zu Putbus, Spreer.
79. - Gymnajium zu Pyriß, Dr. Zinzow.
80. - - - Stargard 1.

Pomm., - Streit.
81. - König-Wilhelm8-Gymnaſium zu

Stettin, = Muff.
82. - Marienſtifts -Gymnaſium daſ., - Weider.
83. - Stadt-Gymnajium daſelbſt, Lem>e, Prof.
384. - Gymnaſium zu Stolp (verbun-

denmitdem Rceal-Progymnaſium
dajelbſt), Dr. Reuſ<er.

85. = Gymnaſium zu Stralſund, - Winter.
86. - - - Treptowa.d.R. Lic. theol. und Dr.

phil. Kolbe, Prof.

Provinz Poſen.

87. Das Gymnaſium zu Bromberg, Dr. Guttmann.
88. - - - Gneſen, - Methner.
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91.
92.
93.

645

| Direktoren:

89. Das Gymnaium zu Inowrazlaw, Dr. Eichner.
90 - - Krotochin, - Jonas, Prof.

- - Lia, - Kunze.
- - Meterit, Marg.
- - Nakel, Dr. Richter.
- - Otrowo, - Bethaus.94.

95.

111.
112
113.

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
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Friedrich-Wilhelms-Gymna. zu
Poen, Nötel.

Marien-Gymnajium daelbt, Dr. Meinerß.
Gymnajinm zu Rogaen, - Dolega.

- - Schneidemühl, Thalheim.
- - Schrimm, W. Schneider.

Wongrowiß. Rontke.
"Provinz Schleien.

. Das Gymna.zu Beuthen i. D.-Sc&lt;l., Dr. Schulte, Prof. -
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Elijabeth- GymnaiumzuBreslau, - Päch.
Friedrich8=Gymnaium daelbt, Treu. |
Johannes-Gymnajium daelbt, Dr. Müller, Prof.
Magdalenen-Gymnajium da., Rektor: Dr. Moller,

Prof.
Matthia8-Gymnaium daelbt, Dr. Oberdick.

Gymnajium zu Brieg, - Radtke, Prof.- -» Bunzlau, Sander, Reg.“ uad
Sculrath.

- - Glaß, Dr. Stein, Prof.
- - Gleiwiß, - van Hout.

evangeliche Gymna. zu Glogau, = HasSper.
katholiche Gymnajiuum daelbt, Jungels.
Gymnaium zu Görliß (verbunden
mit dem Real-Gymnaium da.), Dr. Eitner.
Gymnajium zu Groß-Strehliß, - Larich.

- - Hirchberg, - Lindner.
- - Jauer, - Volkmann.
- - Kattowib, - Muller.
- - Kömigshütte, - Brod.

- - Kreuzburg, - Wilh. Gemoll.
- - K&amp;auban, Guhrauer.

Leobc&lt;hüß, Hanjel.
!) Inzwichen it zu Breslau cin neues taatliches Gymnaium, das

König-Wilhelms8=-Gymnaium, errichtet worden. Direktor: Dr. E&gt;ardt.
Anmerkung der Redakt. des Centralbl. f. d. Unterr. Verw.
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Friedrich-Wilhelms-Gymnaſ. zu
Poſen, Nötel.

Marien-Gymnajſium daſelbſt, Dr. Meinerß.
Gymnajinm zu Rogaſen, - Dolega.

- - Schneidemühl, Thalheim.
- - Schrimm, W. Schneider.

Wongrowiß. Rontke.

"Provinz Schleſien.

.Das Gymnaſ.zuBeuthen i. D.-Sc<l., Dr. Schulte, Prof.-
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Elijabeth-GymnaſiumzuBreslau, - Päch.
Friedrich8=Gymnaſium daſelbſt, Treu. |
Johannes-Gymnajium daſelbſt, Dr. Müller, Prof.
Magdalenen-Gymnajium daſ., Rektor: Dr.Moller,

Prof.
Matthia8-Gymnaſium daſelbſt, Dr. Oberdick.

 Gymnajium zu Brieg, - Radtke, Prof.
-  -» Bunzlau, Sander, Reg.“uad

Sculrath.
- - Glaß, Dr. Stein, Prof.
- - Gleiwiß, - van Hout.

evangeliſche Gymnaſ. zu Glogau, = HasSper.
katholiſche Gymnajiuum daſelbſt, Jungels.
Gymnaſium zu Görliß (verbunden
mit dem Real-Gymnaſium daſ.), Dr. Eitner.
Gymnajium zu Groß-Strehliß, - Lariſch.

- - Hirſchberg, - Lindner.
- - Jauer, - Volkmann.
- - Kattowib, - Muller.
- - Kömigshütte, - Brod.
- - Kreuzburg, - Wilh. Gemoll.
- - K&auban, Guhrauer.

Leobſc<hüß, Hanjel.

!) Inzwiſchen iſt zu Breslau cin neues ſtaatliches Gymnaſium, das
König-Wilhelms8=-Gymnaſium, errichtet worden. Direktor: Dr. E>ardt.

Anmerkung der Redakt. des Centralbl. f. d. Unterr. Verw.
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Thür. (verbunden mit dem Real-
Progymnajium dajelbt),

| Direktoren:

*122. Die Ritter-Akademie zu Liegnitz, Dr. Kirchner.
123. Das Städtiche Gymnajium daelbt, - Güthling.
124. - Gymnajium zu Neiße, - Schröter.
125. =- - - Neuttadt m

O.-S&lt;hl., - Jung.
126. - - - Del5, - Abicht, Prof.
127. - - - Ohlau, (fehli 3. Z.)
128. - - - Oppeln, Dr. Brüll.
129. - - - Patjc&lt;fau, - Adam.
130. - - - Pleß, - Schönborn.
131. - - - Ratibor, - Thiele.
132. - - - Sagan, - Rob.Nieberding.
133. = - - Schweidnizd,. Friede.
134. - - - Strehlen, Dr. Petersdorff.
135. - - - Waldenburg, - Sceiding.
136. =- - - Wohlau. - Altenburg.

Provinz Sachen.
137. Das Gymnaium zu Achersleben (ver-

bunden mit dem Real-Gymna.
dajelbt),*) Dr. Steinmeyer.

138. - Gymnajium zu Burg, - Holzweißig.
139. - - - Eisleben, - Gerhardt, Prof.
140. - - - Erfurt, Leuchtenberger.
141. - - Halberjtadt, Dr. Schmidt.
142. Die Lateinijche Schule zu Hallea. d. S., Rektor Dr. Fries.
143. Das Städtiche Gymnaium daelbt, Dr.theol. und Dr.phil.

Naemann, Prof.
144. - Gymnajium zu Heiligenjtadt, Dr. Brüll.
145. - Pädagogiumdes Kloters Unjerer

Lieben Frauen zu Magdeburg, Urban, Prof., zu-
gleich Propt.

146. - Dom-Gymnaium daelbjt, Dr. Briegleb.
)
147. - - - zu Merjeburg, Rektor: Dr. Aßmus.
143. - Gymnajium zu Mühlhaujen in

Dr. Dren&gt;hahn.

!) Anerkennung mit rücwirkender Kraft bis zum Otertermine 1888.
?) Inzwichen it zu Magdeburg ein neues tädtiches Gymnaium unterz z g g )

dem Namen „König = Wilhelms =Gymnaium“ errichtet worden.g
Dr. Knaut, Prof.

Anmerkung der Redakt. des Centralbl.

Direktor :

f. d. Unterr. Verw.
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Thür. (verbunden mit dem Real-
Progymnajium dajelbſt),

| Direktoren:
*122. Die Ritter-Akademie zu Liegnitz, Dr. Kirchner.
123. Das Städtiſche Gymnajium daſelbſt, - Güthling.
124. - Gymnajium zu Neiße, - Schröter.
125. =- - - Neuttadt m

O.-S<hl., - Jung.
126. - - - Del5, - Abicht, Prof.
127. - - - Ohlau, (fehli 3. Z.)
128. - - - Oppeln, Dr. Brüll.
129. - - - Patjc<fau, - Adam.
130. - - - Pleß, - Schönborn.
131. - - - Ratibor, - Thiele.
132. - - - Sagan, - Rob.Nieberding.
133. = - - Schweidnizd,. Friede.
134. - - - Strehlen, Dr. Petersdorff.
135. - - - Waldenburg, - Sceiding.
136. =- - - Wohlau. - Altenburg.

Provinz Sachſen.

137. Das Gymnaſium zu Aſchersleben (ver-
bunden mit dem Real-Gymnaſ.
dajelbſt),*) Dr. Steinmeyer.

138. - Gymnajium zu Burg, - Holzweißig.
139. - - - Eisleben, - Gerhardt, Prof.
140. - - - Erfurt, Leuchtenberger.
141. - - Halberjtadt, Dr. Schmidt.
142. Die Lateinijche Schule zu Hallea. d. S., Rektor Dr. Fries.
143. Das Städtiſche Gymnaſium daſelbſt, Dr.theol. und Dr.phil.

Naſemann, Prof.
144. - Gymnajium zu Heiligenjtadt, Dr. Brüll.
145. - Pädagogiumdes Kloſters Unjerer

Lieben Frauen zu Magdeburg, Urban, Prof., zu-
gleich Propſt.

146. - Dom-Gymnaſium daſelbjt, Dr. Briegleb.

)
147. - - - zu Merjeburg, Rektor: Dr. Aßmus.
143. - Gymnajium zu Mühlhaujen in

Dr. Dren>hahn.

!) Anerkennung mit rücwirkender Kraft bis zum Oſtertermine 1888.
 

?) Inzwiſchen iſt zu Magdeburg ein neues ſtädtiſches Gymnaſium unterz z g g )
dem Namen „König = Wilhelms =Gymnaſium“ errichtet worden.g
Dr. Knaut, Prof.

Anmerkung der Redakt. des Centralbl.

Direktor :

f. d. Unterr. Verw.
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149. Das Dom-Gymnajjium zu Naumburg

150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
155.

159.
160.
161.
162.
163.

164.
165.

-*166.
167.

168.

169.
7170.
“171.

172.
173.

174.

175.

4

Die Landesc&lt;ule Pforta,

a. dD. Saale,
Gymnajium zu Neuhaldensleben,- Nordhauena. Harz, --"

-"

Das Gymnaium zu Quedlinburg,
Die Kloterchule zu Roßleben,
Das Gymnajium zu Salzwedel,

 Uuvv

 REMNuUu
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UNNnu  nwvvouvu

Sangerhaujen,
Schleujingen,
Seehauen 1. D.

Alimark,
Stendal,
Torgau,

- Wernigerode,
-Wittenberg;

Zeiß.

 zzxWx

Das Gymnajium zu Altona, -
Z

4Ru

 RBMauu

7 Flensburg (ver=
bunden mitdem Real-Gymnajium

Gymnajium
Zz

bunden mit

daelbt), Dr.
zu Glüchtadt,Hadersleben(ver-dem Real-Progym-

naium daelbt),
Gymnaium zu Huum (verbunden
mitdemReal-Progymnajium da.),
Gymnaium

RMVDvDu

bunden mit

Gymnaium
bunden mit

zu Kiel,
- Meldorf,
- Plön,
- Raßeburg,
- Rendsburg (ver-
Dem Real- Gymna-

ium daelbt),
zu Schleswig (ver-
dem Real-Progym-

naium daelbt),

1

Gymnaium zu Wandsbe&gt; (ver-
bunden mit dem Real-Progym-

naium daelbt).

Direktoren :

Dr. Röhl.
-
.- Wegener.

Groch.
Rektor Dr. Volkmann, Prof.

Dr. Dihle.
Neumann, Prof.
Dr. Legerloß.

 "w

 RuM

Menge, Prof.
Schmieder.

Peppmüller.
Friedel.
Haac&gt;e, Prof.

Bachmann.
Rhode. |

Lic. theol. Tau) &lt;4 er.

' Provinz Schleswig-Holtein.
Heß.

-
-

Mov

Alb. Müller.
Detlefen,Prof.

Jeen, Prof.
Collmann.
Niemeyer.

Lorenz.
Dr. Heimreich, Prof.

-
-"

--

-

Ww

Steinmebß.

Wallich8.

Gidionen,
Hofrath.

Klapp.
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Gymnaſium
bunden mit
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- Rendsburg (ver-
Dem Real- Gymna-

ſium daſelbſt),
zu Schleswig (ver-
dem Real-Progym-
naſium daſelbſt),

1

Gymnaſium zu Wandsbe> (ver-
bunden mit dem Real-Progym-

naſium daſelbſt).

Direktoren :
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.- Wegener.

Groſch.
Rektor Dr. Volkmann, Prof.
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Dr. Legerloß.

"
w

R
u

M

Menge, Prof.
Schmieder.

Peppmüller.
Friedel.
Haac>e, Prof.

Bachmann.
Rhode. |
Lic. theol. Tau) <4 er.

'Provinz Schleswig-Holſtein.
Heß.

-
-

M
ov

Alb. Müller.

Detlefſen,Prof.
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Klapp.
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177.

*178.
*179.

130.

181.

182.

1583.
134.
1535.

1386.

137.

1535.

189.

*190.
191.

192.
193.
194.

195.
196.
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Provinz Hannover.
Das Gymnajium zu Aurich,

Fd
-

WMNu

uvn

w

- - Celle,

Clausthal,
Cmden,Göttingen (ver-

bunden mit dem Neal-Gymna-
jium daelbt),

Gymnajium zu Goslar (ver-
bunden mit dem Real-Gymna-

jium daelbt),

WRou

WunN
a

Gymnajium zu Hameln (ver-
bunden mit dem Real-Progym-

najium dajelbjt),
Lyceum 1. zu Hannover,

- I. daelbt,
Kaifer-Wilhelm3-Gymna. da.,
Gymnajium Andreanum zu

Hilde3heim,
- Joephimum daj.,

(verbunden mit dem Real-Pro-
gymnaium daelbjt),

Die Kloterchule zu Ilfeld,

Das Gymnaium zu Leer (verbunden

von

Wuov

Wtnun

mit dem Real-Gymnaium da.,
Gymnajium zu Lingen,

- - Küneburg(ver-
bunden mit dem Real - Gym-

naium daelbt),
Gymnaium zu Meppen,- - Norden,

- Car olinum zu Oöna-
brück,

Rath3-Gymnajium dajelbt,
Gymnaßjium zu Stade (verbun-
den mit dem Real-Progymna-

jim dajelbt),

Direktoren:

Dr. Dräger.
theol. et phil.

Ebeling.
Lattmann.
Graßhof.

4

Wo

- Hampte, Prof.

Lic. theol. und Dr.
phil. Leimbach.

Dr. Dörries.
Capelle, Prof.
Wieda&lt;, Prof.
Wachs5muth,

Prof.

Hoe.

WOU
vw

Kir&lt; hoff.
Dr. Schimmel-

pfeng, Prof.
LZuapp.
Dr. Lüttgert.

Haage.
Dr. Hune.
Hermann, Prof.
Dr. Richter, Prof.
Nunge.

Dr. Koppin.
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bunden mit dem Real-Gymna-
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Gymnajium zu Hameln (ver-
bunden mit dem Real-Progym-

najium dajelbjt),
Lyceum 1. zu Hannover,

- I.daſelbſt,
Kaifer-Wilhelm3-Gymnaſ. daſ.,

Gymnajium Andreanum zu
Hilde3heim,

- Joſephimum daj.,
(verbunden mit dem Real-Pro-

gymnaſium daſelbjt),
Die Kloſterſchule zu Ilfeld,

Das Gymnaſium zu Leer (verbunden
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mit dem Real-Gymnaſium daſ.,
Gymnajium zu Lingen,

- - Küneburg(ver-
bunden mit dem Real - Gym-

naſium daſelbſt),
Gymnaſium zu Meppen,

- - Norden,
- Carolinum zuOöna-

brück,
Rath3-Gymnajium dajelbſt,
Gymnaßjium zu Stade (verbun-
den mit dem Real-Progymna-

jim dajelbſt),

Direktoren:

Dr. Dräger.
theol. et phil.

Ebeling.
Lattmann.
Graßhof.
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- Hampte, Prof.

Lic. theol. und Dr.
phil. Leimbach.

Dr. Dörries.
Capelle, Prof.
Wiedaſ<, Prof.
Wachs5muth,

Prof.

Hoe.
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Kir< hoff.
Dr. Schimmel-

pfeng, Prof.

LZuapp.
Dr. Lüttgert.

Haage.
Dr. Hune.
Hermann, Prof.

Dr. Richter, Prof.
Nunge.

Dr. Koppin.
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*197. Das Gymnaium zu Verden,
192. -.

-
--
-

Provinz Wejtfalen.

-
-"

199. Das Gymnaium zu Arnsberg,
200.
201.

202.
203.
204.

205.
206.
207.
208.

209.

*210.
211.
212.

213.
214.
215.
216.

*217.
218.
219.

220. Das Friedrichs-Gymnaium zu Cael,
221. Wilhelm5-Gymnajinm daelbjt,
222.

223.
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-
-

- Attendorn,
- Bielefeld (ver-

bunden mit dem Neal-Gymna-
jium daelbt),

Gymnaium zu Bochum,
&gt;

-

- Brilon,
- Burgteinfurt

(verbunden mit dem Real-Gym-
„najium dajelbt),

Gymnaiumzu Coesfeld,
-
-

- Dortmund,

7 Gütersloh,
-= Hagen ü(ver-vünden mit dem Real-Gymna-

jium daelbt),
Gymnaium zu Hamm (ver-
bunden mit dem Real-Pro-

gymnajium dajelbt),
-“Gymnajium-zu Herford;-

&gt;

-
-

Höxter,
- Minden (ver-

bunden mit dem Real-Gymna-

Gymnajium 31

 RMHMBRbuMN

 u=

 KLMMUD

jium daelbt),
u Münjter,

Paderborn,

Nhente,
Soctt,
Warburg,
Warendorf.

Recklinghauf en,

Direktoren:
Freitag.

Wilhelmshaven. Dr. Holtein, Prof.

Dr. Scherer.
- Brußfern.

wbl, Prof.Broicher.
Hüer.

 WBRNM

"Bouterwef.
So
Weidner, Prof.
Lünzner, Prof.

 “MMwun

- Stahlberg.

Schmelzer.
--Dr.Steusloff.-
Petri.

S -; . Grautoff.

Frey.
Hechelmann.
Vo&gt;keradt.
GrozSfeld.
Göbel, Prof.
Henje, Prof.
Ganß.

 EENMBMMBuNM

Provinz Heen-Naau.

Gymnaium zu Dillenburg,
-
-- - Frankfurt a. M.,

Dr. Vogt.
Heußner.
Karl Ficher,

Prof.
Reinhardt.

 ntÜD
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jium daſelbſt),

Gymnaſium zu Hamm (ver-
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u Münjter,
Paderborn,

Nhente,
Soctt,
Warburg,
Warendorf.

Recklinghaufen,

Direktoren:
Freitag.

Wilhelmshaven. Dr. Holſtein, Prof.

Dr. Scherer.
- Brußfern.
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Schmelzer.
-- Dr. Steusloff.-

Petri.

S -; . Grautoff.
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Hechelmann.
Vo>keradt.
GrozSfeld.
Göbel, Prof.
Henje, Prof.
Ganß.E
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Provinz Heſſen-Naſſau.

Gymnaſium zu Dillenburg,

-
-- - Frankfurt a. M.,

Dr. Vogt.
Heußner.
Karl Fiſcher,

Prof.
Reinhardt.
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Direktoren:
1

224. Das Gymnaium zu Fulda, Dr. Göbel.
225. - - - Hadamar, - Beters.
226. - - - Hantau, - Braun.
227. - - - Hersfeld (ver-

bunden mit dem Real-PBrogym-
najium dajelbt), - Duden.

228. - Gymnajium zu Marburg, - Buchenau.
229. - - - Montabaur, - Werned&gt;e.
230. - - - Rinteln, - Büsgen.
231. - - - Weilburg, Bernhardt.
232. - z - Wiesbaden. Dr. Kähler.

Rheinprovinz.
233. Das Kaijer-Karl5-Gymna. zu Aachen, Dr. Schwenger.
X

234. - Gymnajium zu Barmen, - Henke.
235. Die Ritter-Akademie zu Bedburg, - Diehl.
236. Das Gymnaium zu Bom, - Buchmann.
237. - - - Cleve, - Lieegang.
238. - - - Coblenz, - Binsfeld.
239. - - -an der Apojielfirche

zu Cöln, - Waldeyer.
240. - Friedrich-Wilhelm5-Gymna. da., - Jäger.
241. - Kaijer-Wilhelm8-Gymna. da., - Sc&lt;miß.
242. - Gymnaium an Marzellen da., - Milz, Prof.
243. - - zu Düren, - Ungermann.
244. - Königliche Gymna. zu Düeldorf, - Uppenkamp.
245. - Städtiche - Dajelbt (ver-

bunden mitt dem Real-Gymna.
dajelbjt), - Matthias.

246. - Gymnajium zu Duisburg, - Scneider.
247. - - - Elberfeld, Scheibe, Prof.
248. - - - Cmmerich, Dr. Köhler.
249. - - - Glien, - Conßken.

!) Inzwichen it zu Frankfurt a. Main ein nenes taatliches Gymna-
ium unter dem Namen „Kaier-Friedrichös-Gymnaium“ errichtet worden.
Direktor: Dr. Hartwig, Prof.

?) Inzwichen it zu Aachen ein neues taatliches Gymnaium unter
dem Namen „Kaijer-Wilhelms =-Gymnaium“ errichtet worden. Dirigent:
Oberlchrer Regel.

Anmerkungen der Redakt. des Centralbl. f. d. Unterr. Verw.
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Direktoren:
1

224. Das Gymnaſium zu Fulda, Dr. Göbel.
225. - - - Hadamar, - Beters.
226. - - - Hantau, - Braun.
227. - - - Hersfeld (ver-

bunden mit dem Real-PBrogym-
najium dajelbſt), - Duden.

228. - Gymnajium zu Marburg, - Buchenau.
229. - - - Montabaur, - Werned>e.
230. - - - Rinteln, - Büsgen.
231. - - - Weilburg, Bernhardt.
232. - z - Wiesbaden. Dr. Kähler.

Rheinprovinz.

233. Das Kaijer-Karl5-Gymnaſ. zu Aachen, Dr. Schwenger.
X

234. - Gymnajium zu Barmen, - Henke.
235. Die Ritter-Akademie zu Bedburg, - Diehl.
236. Das Gymnaſium zu Bom, - Buſchmann.
237. - - - Cleve, - Lieſegang.
238. - - - Coblenz, - Binsfeld.
239. - - -an der Apojſielfirche

zu Cöln, - Waldeyer.
240. - Friedrich-Wilhelm5-Gymnaſ. daſ., - Jäger.
241. - Kaijer-Wilhelm8-Gymnaſ. daſ., - Sc<miß.
242. - Gymnaſium an Marzellen daſ., - Milz, Prof.
243. - - zu Düren, - Ungermann.
244. - Königliche Gymnaſ. zu Düſſeldorf, - Uppenkamp.
245. - Städtiſche - Dajelbſt (ver-

bunden mitt dem Real-Gymnaſ.
dajelbjt), - Matthias.

246. - Gymnajium zu Duisburg, - Scneider.
247. - - - Elberfeld, Scheibe, Prof.
248. - - - Cmmerich, Dr. Köhler.
249. - - - Glien, - Conßken.

!) Inzwiſchen iſt zu Frankfurt a. Main ein nenes ſtaatliches Gymna-
ſium unter dem Namen „Kaiſer-Friedrichös-Gymnaſium“ errichtet worden.
Direktor: Dr. Hartwig, Prof.

?) Inzwiſchen iſt zu Aachen ein neues ſtaatliches Gymnaſium unter
dem Namen „Kaijer-Wilhelms =-Gymnaſium“ errichtet worden. Dirigent:
Oberlchrer Regel.

Anmerkungen der Redakt. des Centralbl. f. d. Unterr. Verw.
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Das Gymnaium zu M.-Gladbach
(verbunden mit dem Real-Pro-

gymnajium daelbt),
Gymnaium zu Kempen,

- Krefeld,
Kreuznach,Won Ww

- Moers,
- Xzülheim a. D.

Ruhr (verbunden mit dem Real-
Gymnaium daelbt),Gymnajium zu MÜntereifel,

- - Neuß,

Neuwied

UtvV

„-- -"
-- - (ver-

bunden mit dem Neal-Progym-
naium daelbt),

zu Saarbrücden,4: =r-Gymnaiumz1
m.

 14WwO6es2cr?Ezerd mates.ms
Trier,

-

„-
-

Direktoren:

Dr. Schweikert.
Afens.
Dr. Wolleiffen.
Lic. theol. u. Dr.
phil. Hollenberg.
Dr. Zahn.

Ziebc&lt;mann.
Bohl.
Tücing.

 WwWon

Wegehaupt.
Breufer. WoundnN
Wirel.

- We] el (verbundeit
mit dem Real-Brogymnaiumda.),
GSymnajium zu Wetßlar.

- Kleine.

Fehr3, Prof.
Hohenzollern c&lt;e Lande.

-264.Das Gymnaium zu Sigmaringen
(früher Hedingen).

b. Weal-Gyimnnalien.
Proviiz Otpreußen.

1. Das Real-Gymnajium zu Interburg

OsGodo
ww»

-
-PI &gt;“

1888.

(verbunden mit vem Gymnaj. daj.),

. Die Burgchule zu Königsberg in Otpr.,

. Das Städtiche Real -Gymnaium Dda.,
Rceal-Gymna. zu Oterode 1. Otpr.,

„- -&gt; - - Tilit.
Provinz

- Thorit (ver-bunden mt dem Gymnaium Da.).

Wetpreußen.
. Die Johanmschule zu Danzig,

Petrichule daelbt,
. Das Real--Gymnajuum zu Elbing,

Dr. Eberhard.

Laudien, Gymua.
Direkt.

Dr. Böttcher.
Kleiber, Prof.
Dr. Wüt.
Ko&lt;h.

Dr. Banten.
. - Vhlert.

Brunnemanwmn

- Haydudc,
GHyma. Direkt.

44

"vorm Walde.
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Das Gymnaſium zu M.-Gladbach
(verbunden mit dem Real-Pro-

gymnajium daſelbſt),
Gymnaſium zu Kempen,

- Krefeld,
Kreuznach,W

o
n

Ww

- Moers,
- Xzülheim a. D.

Ruhr (verbunden mit dem Real-
Gymnaſium daſelbſt),

Gymnajium zu MÜnſtereifel,
- - Neuß,

Neuwied

Ut
vV

„-- -"
-- - (ver-

bunden mit dem Neal-Progym-
naſium daſelbſt),

zuSaarbrücden,
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Trier,

-
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-

Direktoren:

Dr. Schweikert.
Afens.
Dr. Wollſeiffen.
Lic. theol. u. Dr.
phil. Hollenberg.
Dr. Zahn.

Ziebſc<mann.
Bohl.
Tücing.Ww
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Wegehaupt.
Breufer.
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Wirſel.
- We]el (verbundeit

mit dem Real-Brogymnaſiumdaſ.),
GSymnajium zu Wetßlar.

- Kleine.
Fehr3, Prof.

Hohenzollern ſc<e Lande.-264. Das Gymnaſium zu Sigmaringen
(früher Hedingen).

b. Weal-Gyimnnalſien.

Proviiz Oſtpreußen.
1. Das Real-Gymnajium zu Inſterburg

O
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-
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1888.

(verbunden mit vem Gymnaj. daj.),

. Die Burgſchule zu Königsberg in Oſtpr.,

. Das Städtiſche Real-Gymnaſium Ddaſ.,
Rceal-Gymnaſ. zu Oſterode 1. Oſtpr.,

„- -
> - - Tilſit.

Provinz

- Thorit (ver-
bunden mt dem Gymnaſium Daſ.).

Weſtpreußen.
. Die Johanmsſchule zu Danzig,

Petriſchule daſelbſt,
. Das Real--Gymnajuum zu Elbing,

Dr. Eberhard.

Laudien, Gymuaſ.
Direkt.

Dr. Böttcher.
Kleiber, Prof.
Dr. Wüſt.
Ko<h.

Dr. Banten.
. - Vhlert.

Brunnemanwmn

- Haydudc,
GHymaſ. Direkt.

44

"vorm Walde.
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Provinz
10. Das Andrea5 -Real - Gymnajium

dreaschule) zu Berlin,

652

(An-
Dorotheenjtädti&lt;e Real- Gymna-

ium dajelbt,

Falk-Real-Gymnajium dajelbt,Friedrichs - Real-Gymnajiumdaj.,Königliche Real - Gymnajium daj.,
Königtädtic&lt;e Real-Gymuaj. da.,

Luientädtiche Real-Gymnaz]. Du.,
Sophien-Real-Gymnajium dajelbt,
Real-Gymnaium zu Brandenburg,

as
.-

es
-- - Frankfurt an

Der DDer,
20. Die Haupt-Kadettenantalt zu Groß-

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

Lichterfelde,
Das Real-Gymnajium zu Guben (ver-

bunden mit dem Gymnunaj. daj.),

w

WM
u

Real - Gymnaium zu Landsberg
a. d. Warthe (verbunden mit dem

Gymnaium daelbt),

Real-Gymnajium zu Perleberg,
wl
es

[ur]

--
ir

-
-"

- Votsdam,
- Prenzlau (ver-

bunden mit dem Gymnajium daj.).

Provinz
Das Real-Gymnaium zu Colberg (ver-

bunden mit dem Gymna. dajelbjt),

Die Friedrich-Wilhelmsc&lt;ule zu Stettim,
Das Städtiche Real-Gymnajium daj.,

Real-Gymnajium zu Straljund.-
-

Provinz Poen.
Da5 Real-Gymnaium zu Bromberg,

Wuu
-
-

(4)

zn

Wuon
Frautadt,
Bojen,
NRawitjch.

WBRu

Brandenburg.

Pommern.

Direktoren:

Dr. Bolze.

- Schwalbe,
Prof.

Bach.
Runge, Prof.
Simou.
Vogel.
Toß, Prof.
Martus, Prof.
Hochheim,

Prof.
- Laubert.

(4)

KMRMMd

Dr. Hamdorff,
Gymna. Direkt.

- L. Sculze,
Gymnaj. Direkt.

Vogel.
Dr. Baumgardt.

- Arnoldt,
Gymna. Direkt.

Dr. Beer, Gym-
na. Direkt.

Fritiche.
Sievert.
Dr. Brandt.

Dr. Kiehl.
- Friebe.
- Geijt.
- KRieremann.

11.
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Provinz

10. Das Andrea5 -Real - Gymnajium
dreasſchule) zu Berlin,

652

(An-

Dorotheenjtädtiſ<e Real- Gymna-
ſium dajelbſt,

Falk-Real-Gymnajium dajelbſt,
Friedrichs - RealGymnajium daj.,
Königliche Real - Gymnajium daj.,
Königſtädtiſc<e Real-Gymuaj. daſ.,
Luiſenſtädtiſche Real-Gymnaz]. Duſ.,
Sophien-Real-Gymnajſiumdajelbſt,
Real-Gymnaſium zu Brandenburg,

as
.-

es
-- - Frankfurt an

Der DDer,
20. Die Haupt-Kadettenanſtalt zu Groß-

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

Lichterfelde,
Das Real-Gymnajium zu Guben (ver-

bunden mit dem Gymnunaj. daj.),

w
W
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Real - Gymnaſium zu Landsberg
a. d. Warthe (verbunden mit dem

Gymnaſium daſelbſt),

Real-Gymnajium zu Perleberg,
wl
es

[ur]

--
ir

-
-"

- Votsdam,
- Prenzlau(ver-

bunden mit dem Gymnajium daj.).

Provinz
Das Real-Gymnaſium zu Colberg (ver-

bunden mit dem Gymnaſ. dajelbjt),

Die Friedrich-Wilhelmsſc<ule zu Stettim,
Das Städtiſche Real-Gymnajium daj.,

Real-Gymnajium zu Straljund.-
-

Provinz Poſen.

Da5 Real-Gymnaſium zu Bromberg,

W
u

u -
-

(4)
zn W
u

on Frauſtadt,
Bojen,
NRawitjch.W

B
R

u

Brandenburg.

Pommern.

Direktoren:

Dr. Bolze.

- Schwalbe,
Prof.

Bach.
Runge, Prof.
Simou.
Vogel.

Toß, Prof.
Martus, Prof.
Hochheim,

Prof.

- Laubert.
(4
)

K
M
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Dr. Hamdorff,
Gymnaſ. Direkt.

- L. Sculze,
Gymnajſ. Direkt.

Vogel.
Dr. Baumgardt.

- Arnoldt,
Gymnaſ. Direkt.

Dr. Beer, Gym-
naſ. Direkt.

Fritiche.
Sievert.
Dr. Brandt.

Dr. Kiehl.
- Friebe.
- Geijt.
- KRierſemann.
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Direktoren:
Provinz Schleien.

34. Das Real-Gymnajium zumheiligen Geit
zu Breslau, Dr. Neuwnann,

| Prof.

35. - - - am Zwinger da., - Meffert.
386. - - - zu Görlit (ver-

bunden mit dem Gymna. da.), - Eitner, Gym-
na. Direkt.

37. - Real-Gymnaßium zu Grünberg, - VSiundheller.
38. - - - - Landeshut, Neier.
39. - - - - Neitze, Gallien.
40. - - - - Reihenbaßg, Dr. Wes, Prof.
41. - - - - Sprottau, - Schweunken-

n oo - becher.

42. - - - - Tarnowiß. - Wotjfidlo.

Provinz Sachen.
43. Das Real-Gymnaium zu Achersleben

(verbunden mit dem Gymnaium
dajelbt), Dr. Steinmeyer,

Gymna. Direkt.
44. - Real-Gymnajium zu Erfurt, - Zange, Prof.
45. - 2 - - Halberjtadt, - Hubatch.
46. - - - - Hallea.d. S., Inpektor Dr. P.

Kramer, Prof.
47. - - - - Magdeburg, Paultiek, Prof.
48. - - - - Nordhaujen

a. Harz. Dr. Wieing.
Provinz Schleswig-Holtein.

49. Das Real-Gymnajium zu Altona (ver-
bunden mit der Realchule daj.), Dr. Schlee.

50. - Real-Gymnajuum zu Flen3burg
(verbundenmit dem Gymnaj.daj.), = Alb. Müller,

Gymnaj. Direktor.
51. - Real-Gymnajunnzu Rendsburg (ver-

bunden mit dem Gynmaj. da.). - Wallich8,
Gymnaj. Direktor.

Provinz Hannover.
52. Das Real-Gymnajium zu Celle, Dr. Franke, Prof.53. - - - Göttingen(ver-

hunden mit dem Gymna. da.), - Hamppfe, Prof.,
Gymnaj]. Direktor.

44*
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Direktoren:
Provinz Schleſien.

34. Das Real-Gymnajium zumheiligen Geiſt
zu Breslau, Dr. Neuwnann,

| Prof.
35. - - - am Zwinger daſ., - Meffert.
386. - - - zu Görlit (ver-

bunden mit dem Gymnaſ. daſ.), - Eitner, Gym-
naſ. Direkt.

37. - Real-Gymnaſßium zu Grünberg, - VSiundheller.
38. - - - - Landeshut, Neier.
39. - - - - Neitze, Gallien.
40. - - - - Reihenbaßg, Dr. Wes, Prof.
41. - - - - Sprottau, - Schweunken-
n oo - becher.

42. - - - - Tarnowiß. - Wotjfſidlo.

Provinz Sachſen.

43. Das Real-Gymnaſium zu Aſchersleben
(verbunden mit dem Gymnaſium
dajelbſt), Dr. Steinmeyer,

Gymnaſ. Direkt.
44. - Real-Gymnajium zu Erfurt, - Zange, Prof.
45. - 2 - - Halberjtadt, - Hubatſch.
46. - - - - Hallea.d. S., Inſpektor Dr. P.

Kramer, Prof.
47. - - - - Magdeburg, Paultiek, Prof.
48. - - - - Nordhaujen

a. Harz. Dr. Wieſing.

Provinz Schleswig-Holſtein.
49. Das Real-Gymnajium zu Altona (ver-

bunden mit der Realſchule daj.), Dr. Schlee.
50. - Real-Gymnajuum zu Flen3burg

(verbundenmitdem Gymnaj.daj.), = Alb. Müller,
Gymnaj. Direktor.

51. - Real-Gymnajunnzu Rendsburg (ver-
bunden mit dem Gynmaj. daſ.). - Wallich8,

Gymnajſ. Direktor.
Provinz Hannover.

52. Das Real-Gymnajium zu Celle, Dr. Franke, Prof.
53. - - - Göttingen(ver-

hunden mit dem Gymnaſ. daſ.), - Hamppfe, Prof.,
Gymnaj]. Direktor.

44*
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Direktoren:
54. Da5 Real-Gymnaiuni zu Goslar (ver-

65.

66.
67.

68.
69.
(0.

il.
12.
73.
(4.
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bunden mit dem Gymna. da.), Lic. theol. und Dr.
phil. Leimbach,

Gymna. Direktor.
Real-Gymnajium zu Hannover, Dr. Schuter.
Leibniz-Real-Gymmajium daelbt, Ramdohr.
Neal-Symnajiuum zu Harburg, Schwalbach.
Andrea3-Real-Gymnaium zu Hil-

deSheim, Kal&gt;hoff.
Real-Gymnajium zu Lcer (verbunden

mt dem Gymnaium daelbt), Quapp, Gymnaial-
Direktor.

Real-Gymnajium zu Lüneburg (ver-
bunden mit dem Gymnaj. daj.), Haage, Gymnmajial-

Direktor.
Real-Gymnaium zu Dsnabrü&amp;, Ficher.

- - - Oterode, Dr. Naumann.
- - - Quakenbrück. - Winter.

Provinz Wetfalen.
. Das Real-Gymnajium zu Bielefeld (ver-

bunden mit dem Gymna. da).), Dr. Nigich, Prof.,
Gymnaj. Direktor.

Real-Gymnajium zu Burgteinfurt
(verbunden mit dem Gymnaium
dajelbt), - Bouterwet,

Gymnaj. Direktor.
Real-Gymnaßjium zu Dortmund, - - Ernt Meyer.- - - Hagen (ver-

bunden mit dem Gymnaj]. daj.), - Stahlberg,
Gymnaj. Direkior.

Rcal-Gymnajium zu Jerlohn, - Langguth.
- - - Lipptadt, - Schröter.
- - - Minden (ver-

bunden mit dem Gymna. daj.), - Grautoff,
Gymnaj. Direkior.

Real-Gymnaium zu Münter, - Münch.
- - - Schalke, - Willert.

- - - Siegen, - Tägert.
- - - Witten. - Zerlang.

Provinz Heen-Naau.
75. Das Real-Gymnaium zu Catel, Dr. Wittich.
76. Die Muterchule zu Frankfurt a. Main, = Eielen.
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bunden mit dem Gymnaſ. daſ.), Lic. theol. und Dr.
phil. Leimbach,

Gymnaſ. Direktor.
Real-Gymnajium zu Hannover, Dr. Schuſter.
Leibniz-Real-Gymmajium daſelbſt, Ramdohr.
Neal-Symnajiuum zu Harburg, Schwalbach.
Andrea3-Real-Gymnaſium zu Hil-

deSheim, Kal>hoff.
Real-Gymnajium zuLcer (verbunden
mt dem Gymnaſium daſelbſt), Quapp, Gymnaſial-

Direktor.
Real-Gymnajium zu Lüneburg (ver-

bunden mit dem Gymnaj. daj.), Haage, Gymnmajial-
Direktor.

Real-Gymnaſium zu Dsnabrü&, Fiſcher.
- - - Oſterode, Dr. Naumann.
- - - Quakenbrück. - Winter.

Provinz Weſtfalen.

. Das Real-Gymnajium zu Bielefeld (ver-
bunden mit dem Gymnaſ. da).), Dr. Nigich, Prof.,

Gymnajſ. Direktor.
Real-Gymnajium zu Burgſteinfurt

(verbunden mit dem Gymnaſium
dajelbſt), - Bouterwet,

Gymnaj. Direktor.
Real-Gymnaßjium zu Dortmund, - - Ernſt Meyer.

- - - Hagen (ver-
bunden mit dem Gymnaj]. daj.), - Stahlberg,

Gymnaj. Direkior.
Rcal-Gymnajium zu Jſerlohn, - Langguth.

- - - Lippſtadt, - Schröter.
- - - Minden (ver-
bunden mit dem Gymnaſ. daj.), - Grautoff,

Gymnajſ. Direkior.
Real-Gymnaſium zu Münſter, - Münch.

- - - Schalke, - Willert.
- - - Siegen, - Tägert.
- - - Witten. - Zerlang.

Provinz Heſſen-Naſſau.
75. Das Real-Gymnaſium zu Catſſel, Dr. Wittich.
76. Die Muſterſchule zu Frankfurt a. Main, = Eiſelen.
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Direktoren:
77. Die Wöhlerchule zu Frankfurt a. Main, Dr. Kortegarn.
78. Das Real-Gymnajium zu WiesSbaden. Spangenberg.

Rheinprovinz.
79. Das Real-"Gymnaium zu Aachen, Dr. Neuß.
80. - - - Barmen, - Münch.
81. - - - Coblenz (ver-

bunden mit der Ober-Realchule
dajelbt),*) - Mott.

82. - Real-Gymnajium zu Cöln, - Schorn, Prof.
83. - - - - Düuj] eldorf

(verbunden mit dem Städtichen
Gymnajium dajelbt), - Matthias,

Gymnaj. Direktor.
84. - Real-Gymnaium zu Duisburg, - Steinbart.
85. - - - GClberfld, - Börner.
86. - - - - Chfjen (ver-

bunden mit der höheren Dürger-
- Ichule dafelbt), - » Heilermann.

87. - Real-al-GymnaiumzUKrefeld, - Schauenburg.
88. - - - Mülheim

a. Rhein, - Cramer.
89. - - - - Mülheim

a. d. Ruhr (verbunden mit dem
Gymnajium daelbt), -. - Zießc&lt;hmann,

Gymna. Direktor.
90. - FReal-Gymnajium zu Ruhrort, v. Lehmann.
91. - - - - Trier. Dr. Dronke.

Ober-Realchulen.Brovinz Brandenburg.
+)1. Die Friedrich8-Werder' che Ober-Real-

Ihule zu Berlin, Gallenkamp.
T2. - Lutientädtice Ober-Realchule

dajelbt, Dr. Bandow, Prof.
+3. = Ober-Realhule zu PBotsdam: Langhoff.

Provinz Schleien.
+4. Die Ober-Realjchule zu Breslau, Dr. Fiedler.+. - - Gleiwiß. - Wernicke.

*) Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Otertermine 1888.
T) Die mit cinem T bezeichneten Lehrantalten haben keinen obligato=-richen Unterricht im Latein.
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Direktoren:
77. Die Wöhlerſchule zu Frankfurt a. Main, Dr. Kortegarn.
78. Das Real-Gymnajium zu WiesSbaden. Spangenberg.

Rheinprovinz.

79. Das Real-"Gymnaſium zu Aachen, Dr. Neuß.
80. - - - Barmen, - Münch.
81. - - - Coblenz (ver-

bunden mit der Ober-Realſchule
dajelbſt),*) - Mott.

82. - Real-Gymnajium zu Cöln, - Schorn, Prof.
83. - - - - Düujſ]eldorf

(verbunden mit dem Städtiſchen
Gymnajium dajelbſt), - Matthias,

Gymnaj. Direktor.
84. - Real-Gymnaſium zu Duisburg, - Steinbart.
85. - - - GClberfld, - Börner.
86. - - - - Chfjen (ver-

bunden mit der höheren Dürger-
- Ichule dafelbſt), - » Heilermann.

87. - Real-al-Gymnaſium zU Krefeld, - Schauenburg.
88. - - - Mülheim

a. Rhein, - Cramer.
89. - - - - Mülheim

a. d. Ruhr (verbunden mit dem
 Gymnajium daſelbſt), -. - Zießſc<hmann,

Gymnaſ. Direktor.
90. - FReal-Gymnajium zu Ruhrort, v. Lehmann.
91. - - - - Trier. Dr. Dronke.

Ober-Realſchulen.

Brovinz Brandenburg.
+)1. Die Friedrich8-Werder'ſche Ober-Real-

Ihule zu Berlin, Gallenkamp.
T2. - Lutiſenſtädtiſce Ober-Realſchule

dajelbſt, Dr. Bandow, Prof.
+3. = Ober-Realſhule zu PBotsdam: Langhoff.

Provinz Schleſien.

+4. Die Ober-Realjchule zu Breslau, Dr. Fiedler.
+. - - Gleiwiß. - Wernicke.

*) Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Oſtertermine 1888.
T) Die mit cinem T bezeichneten Lehranſtalten haben keinen obligato=-

riſchen Unterricht im Latein.
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Direktoren:
Provinz Sachen.

+6. Die Ober-Realc&lt;hule zu Halbertadt, Crampe.
+7. - Gueride-Sc&lt;hule zu Magdeburg. Dr. Junge.

Proviiz SchleSwig-Holtein.
+8. Die Ober-Realchule zu Kiel. Dr. Meißel.

Provinz Heen-Naau.
+9. Die Klingerchule zu Frankfurt a.M. Dr. Schulße.

Rheinprovinz.
+10. Die Ober-Realj&lt;ule zu Coblenz (ver-

bunden mit dem Rcal-Gymna.
Dajelbt), Dr. Mot.

T11. - Ober-Realchule zu Cöln, - Zieken.
+12. - - - - GClberfeld. Artops.

B. Lehrantalten, bei welchen der einjährige, erfolg-
reiche Beuch der erten Klae zur Darlegung der wien-

c&lt;aftlichen Befähigung erforderlich it.
2. Progymtnalien.

Provinz Otpreußen.
1. Das Progymnaium zu Königs5berg

i. Otpr., Direktor: DembowsSki.
2. - - - Lößen. Rektor: Dr. Böhmer.

Provinz Wetpreußen.
3. Das Progymnaium zu Pr. Friedland, Rektor:Dr.Brenne&gt;e.
4. - - - KRöbau, - Hache.
5. - - - Neumark 1.

Wetpr., - Dr. Breuß.
6. - - - Schwetß. - „- Gronau.

Provinz Brandenburg.
7. Das Progymnaium zu Forti. d. Lauitz

(verbunden mit dem Real-Pro-
Gymnaiuni daelbt), Rektor: Dr. Zitcher.

8. - Progymnaium zu Groß-Lichterfelde, -= = Hempel.
9. - - - Kroen (ver-

bunden mit dem Real-Progyme-
najium daelbt), - - Berbig.

10. - BProgymnajium zu Stegliß.*) - - KLüd.

1) Anerkennung mit rükwirkender Kraft bis zum Otertermine 1888.
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1) Anerkennung mit rükwirkender Kraft bis zum Oſtertermine 1888.
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19.

20.
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22.

27.
28.
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30.
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Provinz Pommern.
Das Progymnaium zu Lanenburgi. P., Rektor: Sommer=

-
- - - Schlawe.

Provinz Poen.

feldt.
- Dr. Rogge.

Das Progymnaium zu Kempen, Rektor: Dr. Martin.
- - Tremeen. -&gt;

-
-"

Das Progymnaium zu Genthin,
=

PBrovinz Schleien.
- Sarg, Prof.

as Progymnaium zu Frankentein, Rector: Dr. S.W.Thome.
„-&gt; - Striegau. -

PBrovinz Sachen.
- - Weißenfels. -

--

- Alb. Gemoll.

Rektor: Heinr. Müller.
Dr. Rojalsty.

PBrovinz Schleswig-Holtein.
Das Progymnaium zu N eumünter (ver-

bunden mit dem Real-Progymna.
Dafelbt).

Provinz Hannover.
Das Progymnajium zu Dudertadt (ver-

won

. Das Progymnaium zu Dorten,
&gt;

bundenmitdem Real-Progymna.
daclbt),
Progymnaium zu Geetemünde,

- - Münden (ver-
bunden mitdemReal-Progymna.
Dafelbt),
Progymnajinm zu Nienburg (ver-
bunden mit dem Recal-Progynmse-
naium daelbt).

Provinz Wettfalen.
- - Rictberg.

Rektor: Otendorf.

Nektor: Aug. Meyer.
.
-

137i

Provinz Heen-Naau.3. Das Progymnajium zu Efwege (verz

Dr. Cilfer.

Bahrdt.wt

Ritter.Ww

* Rektor: Dr. Bete.
7 &gt; Muxeß.

bunden mit derRealchule da.). Rektor: Dr. Schirmer.
NRheinprovinz.

Das Progymnajium zu Andernach, Rektor: Dr. Brüll.

WBB - Boppard,
7 Brühl,

- - Cichweiler

(verbunden mii dem Real-
Progymnaium vafelbt),

-
-

Koou

Ww

Brüggemann.
Dr. Echweiler.

Liejen.
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3 Das Progymnajium zu Cusfkirchen, Rektor: Dr. Dötch.2. - - - Jülich, - Kuhl, Prof.
33. - - - KRinz, - Dr. Hünnekes.
34. - - - WMaimedy/ - Dünbier.
35. - - - Prüm, - Dr. Weidgen.
36. - - - Rheinbach, - - Schlünkfes.
37. - - - Sobernheim, - - PlaSsberg.
38. - - - Trarbac&lt;, - - Barlen.

39. - - - St.Wendel, - - Buh.
40. - - - Wipperfürth. - Breuer.

b. KReatchulen.
a) Provinz Sachen. Direktoren:

Provinz Schleswig-Holjtein.
+1. Die Realchule zu Altona (verbunden mit dem

Real-Gymnaium daelbt), Dr. Schlee.
+2. - Realchule zu Ottenjen. Strehlow.

Provinz Wettfalen.
T3. Die Realchule zu Bochum.) Rektor: Liebhold.

Provinz Heen-Naau.
15 Die Realchule zu Bockenheim, Wiegand.

- - Gajjel Dr. A&gt;kermann.78 - - El&lt;wege (verbun-
den mit dem Progn mal daj.), - Schirmer.

1+F7. = Realchule der iöraelitichen Religi-
on38geellchaftzu Frankfurta. M., - Hirch.T38. - lte der iSraelitichen Ge-
meinde daelbt), - Bärwald.

+9. - Adlerflychtchule dajelbt, - Solderer.
+10. = Realchule zu Hanau, Beer.
T11. - - - Homburg v. d. H., Dr. Ernt Schulze.
+12. - - - Wiesbaden. - Kaijer.

Rheinprovinz.
T13. Die Realchule mit Fachklajjen zu Aachen, Püßer.
T14. - - zu Barmen-Wupperfeld, Dr. Burmetter.
415. - 2 - Krefeld, - Quotek.
T16. - Gewerbechule(Realichule)zuRemcheid, - Petry.
+17. =- Realchule zu Rheydt. - Wittenhaus.

a) Inzwichen " zu Halle a./S. eine tädtiche Realchule in's Leben
getreten. Direktor: YaFemann.Anmerkung der Redakt. des Centralbl. f. d. Unterr. Verw.

1) Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum ODtertermine 1888.
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1) Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum ODſtertermine 1888.
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6. Real-Progymnaien.
Provinz Otpreußen.

1. Das Real-Progymnajium zu Gumbinnen, Rektor: Jacobi.
2. - - - - Pillau. - (fehltz. 3.)

Provinz Wetpreußen.
3. Das Real-Brogymnajium zu Culm, Rektor: Dabel.
4. - - - - Dirihau/, - FKillmann.

5 - - - - Jenkau, Direktor: Dr. Bon-
tedt.

6. - - - - Riejenburg. Rektor: Müller.

Provinz Brandenburg.
7. Das Real-Progymnajium zu Charlot-

tenburg, Rektor: Dr. Haag.8. - - - - Forjt in
 der Lauik (verbunden mit dem

Progymnaium daelbt), - - Zitcher.
9. - Real--Progymnajiumzu Havelberg, - John.

10. - -. - Kottbhus “

(verbundenmitdem Gymna. da).), Dittmar, Gymnaj].
. Dirett.

11. - Real-Progymnajium zu Kroen
(verbunden mit dem Progymna-

ium daelbt), Rektor: Dr. Berbig.
12. - Real-Progymnajium zu Lucken- SIE

walde, - - Vogel.
13. - - - - Lübben, - - Weine&gt;.

14. - - : - Nauen, - - Schaper.

15. - - - - Rathenow, - wWeisker.
16. - - - - Sprem-

-berg, Direktor: Schmidt.
17. - - - - Wriezen. Rektor: Genbz.

Provinz Pommern.
18. Das Real-Progymnajum zu Greif3-

wald (verbunden mit dem Gym-
najuum daelbt), Dr. Steinhauen,

Gymna. Direkt.
19. = Real-Brogymnajium zu Star-

gard 1. Pomm., Rekior: Rohleder.
20. - - BProgymnatium zu Stolp

(verbunden mit dem Gymna-
jim dajelbt), Dr. Reuch er, Gymna.

Direkt.
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Provinz Oſtpreußen.
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21. Das Real-Progymnaium zu Wol-
gat, Rektor: Dr. Kröcher.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

30.
31.

32.

33.

34.

309.

36.
37.

38.

39.

40.

-
- - - . - Wollin.

Provinz Schleien.
Das Real-Progymnaium zu Frei-

burg 1. Sc&lt;l., Rekior: Dr. Meyer.
--
--

-.
-"

- - zu LÖwen-

berg,
- - - Ratibor.

Provinz Sachen.

- ClauiusS.

Steinworth.
Dr. Knape.

Wwu

Das Real-Progymnajium zu Delikjch, Rektor: Kayer.
-
-

Won
novn

wn

-
-

-
-

- - - Eilenburg, - Dr. Wie-

mann, Prof.
- - - EisSleben, - Dr. Richter.
- - - Gardelegen, - - Ienee,

Prof.
- - - Langenalza, = == Ulrich.

- - - Mühl-
hauen 1. Thür. (verbunden mit

dem Gymnajium Ddajelbt),

Real- Progymnaium zu Naum-

Dr. Drendhahn,
Gymna. Direkt.

burg a. d. S., Rektor: Dr. Schröder.
- - zu Schöne-

be&amp;. Direkior: Dr. Völker.

Provinz Schleswig-Holtein.
Da535 Real-Progymnajium zu HaderS5-

leben (verbunden mit dem Gym-
najium Ddajelbt),

Real - Progymnajium zu Huum
(verbunden mit dem Gymna. da.),

Dr. Jeen, Gym-
na. Direkt., Prof.

Dr. Collmann,
Gymnaz. Direkt.

Real-Progymnaium zu Itzehoe, Rektor: Dr. Seitz, Prof.
Die Albinuschule zu Lauenburg a. dD

(ELb e,
Das Real- Progymnaium zu Marnc,

-
-

nw

Holly
- - - Neu-

münter (verbunden mit dem Pro-

Direktor: Buß.
Rektor: Dr. von
und Ponienßzieß.

gymnaium daelbt), Rektor: Otendorf.Real-Progymnainm zu Oldesloe, - Dr. Bangert.
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41. Das Real-Progymnaium zu Schleswig
(verbunden mit dem Gymnaj. da.), Dr. Gidionen,

Gymna. Direkt., Hofrath.
42. - Real-Progymnajium zu Segeberg, Rektor: Dr. Jelling-

haus.
43. - - - - Sonderburg, - - Döring,

Prof.
44. - - - - Wands8-

be&amp; (verbunden mit dem Gym-
naium daelbt). Dr. Klapp, Gymna. Direkt.

Provinz Hannover.
45. Das Real-Progymnajium zu Buxte-

hude, Rektor: Dr. Panc&lt;.
46. - - - - Duder-

tadt (verbunden mit dem Pro-
gymnaium daelbt), non47. = Real-Progymnaium zu Emmbec, Dr. Hemme.48. - Hameln

(verbunden mit dem Gymma. da).), Dr. Dörries, Gym-
naj. Direkt.

49. - Real-Progymnajium zu Hilde3-
heim (verbunden mit dem Gym-naium Joephinum da.), Kirc&lt;hoff, Gymna. Direkt.

90. - Real-Progymnajium zu Münden
(verbunden mit dem Progymna- -

ium daelbt), Rektor: Dr. Bahrdt.
51. - Real-Progymnaium zu Nienburg

(verbunden mit dem Progymna-
ium daelbt), - - Ritter.

92. - FReal-Progymnajium zu Northeim, - - Röener.
53. &gt; - - - Otterndorf, - Dr. Kükelhan.
54. - - - - Papenburg, - Dr. Over-

holthaus.
55. - - - - Stade

(verbunden mit dem Gymna. daj. ), Dr. Koppin, Gym-
naj. Direkt.

96. - Real-Progymnaium zu Uelzen. Rektor: Schöber.
Provinz Wetfalen.

57. Das Real-Progymnaiumzu Altena, Rektor:Mummenthey.
58. - - - - Bocholt, = Waldau, Geiil.
59. - - - Hamm

(verbunden mit dem 'Gymna.
daelbt), Schmelzer, Gymna. Direktor.
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(verbunden mit dem Progymna- -

ſium daſelbſt), Rektor: Dr. Bahrdt.
51. - Real-Progymnaſium zu Nienburg

(verbunden mit dem Progymna-
ſium daſelbſt), - - Ritter.

92. - FReal-Progymnajium zu Northeim, - - Röſener.
53. > - - - Otterndorf, - Dr. Kükelhan.
54. - - - - Papenburg,- Dr. Over-

holthaus.
55. - - - - Stade

(verbunden mit demGymnaſ. daj. ), Dr. Koppin, Gym-
naj. Direkt.

96. - Real-Progymnaſium zu Uelzen. Rektor: Schöber.

Provinz Weſtfalen.
57. Das Real-Progymnaſiumzu Altena, Rektor:Mummenthey.
58. - - - - Bocholt, = Waldau, Geiſil.
59. - - - Hamm

(verbunden mit dem'Gymnaſ.
daſelbſt), Schmelzer, Gymnaſ. Direktor.
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60. Das Neal-Progymnaium zu Läü-

61.

63.

64.
65.
66.
67.

68.

(4.

76.

Tt.
13.

79.
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Gymnajium daelbt),

-
-

denc&lt;eid, Rektor: Dr. Detling.
zu

Schweim. - FKötigen.

Provinz Heen-Naau.
62. Das Real-Progymnajium zu Bie-

w

Wux

-
-"

(verbunden mit dem

brich-Mo5sbach, Rektor: Dr. Schäfer.
zu Bie-
denfopf, - - Grunovo.
zu Die3Z, - Chun.
- Cms, - Wagner.
- fulda, - Bergmann.
- Gei-

jenheim, - Uhlein.Her3-
Dr. Duden, Gymnaj.

Direktor.
Real-Progymnajium zu Hof-

ut
-

z lt

geiSmar, Rektor: Krö&lt;.
- zu Lim-

burg a. Dd. L., - Haas.
- zu Mar- -

burg, - Dr.Hempfing.
= = ÜObher-

lahnjtein, - - Widmann.
- zuSchmal-

falden. - Homburg.
Rheinprovinz.

Das Real-„Progymnaium zu Dülken, Rektor: Dr. Höffling.- Düren, - - Beder.
- Echweiler

non

Ün

Wou

(verbunden mit dem Progym-
naium daelbt),

Real--Progymnajüunzu Eupen,
=

Lieen.
Dr.Schnütgen.Won

- M.-Gladbach
(verbunden mit dem Gymna. da.), Dr. Schweikert,

Gymnaj. Direktor.
Real - Progymnajium zu Lan-

-
-

-
-

-

genberg, Rektor: Dr. Th. Meyer.
- Lennep, - - Ficher.
- Neuwied

(verbunden mit dem Gymnaj. da.), Dr. Wegehaupt,
Gymna. Direktor.
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82. Das Real-Progymnaium zu Oberhaujen, Rektor: Dr. Röjfen.
83. - - - - Saarlouis, - Thele.
84. - - - - Solingen, - Hengjtenz=

berg.
85. - - - - Vieren, Rektor:Dr.Diekmann.
86. - - - - Weel (ver-

bunden mit dem Gymnajium da.). Dr. Kleine, Gym-
na. Direktor.

C. Lehrantalten, bei welchen das Betehen der Ent-
laungö5prüfung zur Darlegung der wienc&lt;aftlichen

Befähigung erforderlich it.
| a. Oeffentliche.

38. DLöhere Bürgerchulen.
Provinz Otpreußen.

+1. Die höhere Bürgerjc&lt;ule im Löbenicht zu
Königsberg 1. Otpr. Rektor: Erdmann.

Provinz Brandenburg.
+2. Die erte höhere Bürgerchule zu

Berlin,?) Rektor: Dr.Gerberding, Prof.
3. Das Real-"ProgymnaiumzUStrausberg. Rektor: Dr. Sor) Deel.

Provinz Schleien.
k +4. Die erte evangelijc&lt;ehöhere Bürgerchule

-zuBreslau, Rektor :Dr. Cartädt.
T5. - zweite evangeliche höhere Bürger-

chule daelbt, - Kaufmann.
76. = fatholiche höhere Bürgerchule daf., »- Dr. Höhnen.
Ff. - höhere Bürgerchule zu Görliß,') - Jul. Groß.

- Wilhelmschule zu Liegniß. - Dr.Franfen-+8.
bach.

Provinz Sachen.
+9. Die höhere Bürgerchule zu Erfurt. Rektor: Neubauer.

Provinz Hannover.
+10. Die erte höhere Bürgerchulezu Hannover, Rektor: Dr. Meyer,

Prof.
+11. - zweite - - Datebht. &gt;» - Rojen-

thal.
1) Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Otertermine 1888,
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Provinz Wetfalen.
Die Gewerbec&lt;hule (höhere Bürgerchule)

zu Dortmund, Rektor:Dr. Behe.
- - - Bürgerchule)

zu Hagen. Direktor: Dr. Holzmüller.
Provinz Heen-Naau.

Die Gewerbechule (höhere Bürgerchule)
zu Cael, Direktor: Dr. Wie&gt;e.

- Selektenchule zu Frankfurt a. M. Dirigent: Dr. Thor-
mann. (eintweil.)

Rheinprovinz.
Die Gewerbechule (höhere Bürgerchule

mit Fachklaen) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme.
höhere Bürgerchule zu Bonn, Rektor: Dr.Hölc&lt;h er,Prof.

z - - Cöln, - 7-7 OU. W. Thoms.
- Düeldorf, Rektor: Viehoff.

- - - Cjjen (ver-
bunden mitdem Real--Gymnajium
dajelbt). Direktor: Dr. Heilermann.

Hohenzollern' che Lande.
Die höhere Bürgerchule zu Hechingen. Rektor: Röhr.

bb. Undere Lehrantalten.
Provinz Otpreußen.

u

4-.
- WwWon

. Die Landwirth](Haftschule zu Heiligenbeil,
- Marggrabowa in Otpr.

Provinz Wetpreußen.
Die Landwirthchafts&lt;hule zu Marienburg im Wetpr.

Provinz Brandenburg.
Die Landwirthchaftösc&lt;hule zu Dahme.

PBrovinz Pommern.
Die Landwirthchaftschule zu Eldena,- - Schivelbein in Pomm.

Provinz Poen.
. Die Landwirthchaftsi&lt;ule zu Samter.

Provinz Schleien.
. Die Landwirthichaschule zu Brieg,

- - Liegniß.

Provinz Schle35wig-Holtein.
. Die Landwirthc&lt;aftö5c&lt;hule zu Flensburg.

+12.

+13.

+14.

+15.

+16.

+17.

+19.
340.

421.
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Provinz Weſtfalen.

Die Gewerbeſc<hule (höhere Bürgerſchule)
zu Dortmund, Rektor:Dr. Behſe.

- - - Bürgerſchule)
zu Hagen. Direktor: Dr. Holzmüller.

Provinz Heſſen-Naſſau.

Die Gewerbeſchule (höhere Bürgerſchule)
zu Caſſel, Direktor: Dr. Wie>e.

- Selektenſchule zu Frankfurt a. M. Dirigent: Dr. Thor-
mann. (einſtweil.)

Rheinprovinz.

Die Gewerbeſchule (höhere Bürgerſchule
mit Fachklaſſen) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme.

höhere Bürgerſchule zu Bonn, Rektor: Dr.Hölſc<h er,Prof.
z - - Cöln, - 7-7 OU. W. Thoms.

- Düſſeldorf, Rektor: Viehoff.
- - - Cjjen (ver-
bunden mitdem Real--Gymnajium
dajelbſt). Direktor: Dr. Heilermann.

Hohenzollern' ſche Lande.
Die höhere Bürgerſchule zu Hechingen. Rektor: Röhr.
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Provinz Oſtpreußen.

u

4-.
-

Ww
W
o
n

. Die Landwirth](Haftsſchule zu Heiligenbeil,
- Marggrabowa in Oſtpr.

Provinz Weſtpreußen.
Die Landwirthſchaftsſ<hule zu Marienburg im Weſtpr.

Provinz Brandenburg.
Die Landwirthſchaftösſc<hule zu Dahme.

PBrovinz Pommern.
Die Landwirthſchaftsſchule zu Eldena,
- - Schivelbein in Pomm.

Provinz Poſen.
. Die Landwirthſchaftsi<ule zu Samter.

Provinz Schleſien.
. Die Landwirthichaſsſchule zu Brieg,

- - Liegniß.

Provinz Schle35wig-Holſtein.
. Die Landwirthſc<aftö5ſc<hule zu Flensburg.
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Provinz Hannover.
11. Die Landwirthchaftschule zu HildesSheim.

Provinz Wetfalen.
+12. Die Landwirthchaftsc&lt;hule zu Herford,

3. - - - Lüdinghaujen.

Provinz Heen-Najau.
14. Die Landwirthchaftsöhule zu Weilburg.

Nheinprovinz.
+15. Die Landwirthchaftschule zu Bitburg,
+16. - - - Cleve,

b. Privat-Tehranlaiten.*)
Provinz Wetpreußen. N |

+1. Die Handels -Akademie unter Leitung des Dr. Völkel zu
“"""Dzigoo|

Provinz Brandenburg.
+2. Die Handels&lt;hule- des Dr. Lange zu Berlin,

3. das Viktoria-Intitut des Dr. Siebert (früher Dr. Sc&lt;hmidt)
zu Falkenberg i. M.

Provinz Pojen.
4. Das Pädagogium des Dr. Beheim-Sc&lt;hwarzbach zu Otrowo

bei Filehne.
- ==" "Provinz Schleien. |

75. Die Handelöchule des Dr. Steinhaus zu Breslau,
6. das Bädagogium unter Leitung des Vortehers Bauer zu

Niesky.
D. Lehrantalten, deren Berechtigung zur AuStellung
wienchaftlicher Befähigungszeugnie von der Erfül-
lung beonders fetgetellter Bedingungen abhängig it.

Nheinprovinz.
F Die Gewerbechule zu Saarbrücken "). Direktor: Krüger.

Berlin, den 6. Juni 1888.
Der Reichskanzler.

In Vertretung: E&gt;.
X) Die unter dieer Kategorie aufgeführten Antalten, mit Ausnahme

des Pädagogiums zu Niesky (1. 6), dürfen Befähigungszeugnie nur auf
Grund einer im Beiein eines Regierung8-Kommiars abgehaltenen, wohl-
betandenen Entlaungsprüfung austellen, für welche das Reglement von
der Aufichtsbehörde genehmigt it. |

!) Diee Antalt darf denjenigen. ihrer Schüler Befähigungszeugnie
ausjtellen, welche na&lt; Abolvirung der erten theoretichen Klae die Reife
für die Fachklae erworben haben.
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Befannimac&lt;hung.?)
(E53 wird hierunter ein Verzeichnis derjenigen höheren Lchr-

antalten veröffentlicht, welchen proviorich getattet worden
it, Zeugnie über die wijenj&lt;haftliche Befähigung für den ein-
jährig-freiwilligen Militärdient auszutellen.

Diee Antalten dürfen olche Zeugmie nur denjenigen ihrer
Schüler ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Auf-
icht8behörde genehmigten Reglemenis im Gegenwart eines Re-
gierung5-Kommijars abzuhaltende Entlaung5prüfung wohl be-
tanden haben.

Verzeichnis.
(Hier bechränkt auf das Königreich Preußen.)

1. Das Knaben-Injtitut des Dr. Künkler (früher Privat-Erziehungs-
Antalt von Dr. Künkler und Dr. Burkart) zu Biebrich,

T)2. - Erziehungs-Injtitut von W. Bröß (früher Ruoff-Hajel)
zu Frankfurt a. Main,

T3. die Lehr-= und Erziehungs-Anjtalt des Dr. A. Koch (früher
Schen&gt;-Garnier) zu Friedrichsdorf bei Homburg,

+T4. das Erziehungs - Intitut von Karl Harrac&lt; zu St. Goars5-
haujen,

+5. die katholiche Knaben-Unterrichts- und Erziehungs-Anjtalt
von Gerhard Loben zu Kemperhof bei Coblenz,6. - Erziehungs5-Antalt des Dr Deter zu Groß-Lichterfeldebei Berlin,

+7. = Handelöichule des Dr. Lindemann (früher Nölle) zu
Osnabrücl, |

8. - progymnaiale Abtheilung des Erziehungs-Intitutes des
Hr. Franz Knickenberg (früher I. Knickenberg sen.)
zu Telgte.

Berlin, den 6. Juni 1888.
Der Reichskanzler.

In Vertrening: G&gt;.

In dem Fürtenthume Walde&gt; bejtehen folgende im dem
Verzeichnie des Herrn Reichskanzlers aufgeführte Antalten:
1. Das Gymnaium zu Corbach (Ver-

zeichn. A. a.), Direktor: Dr. Wiskemann.
2. = Real-Progymnajium zu Aroljen |

(Verzeichn. B. c.). Nektor: Prof. Dr. Eberöbach.

a) Die Bekanntmachung und das Verzeichnis vom 6. Juni 1888 ind
veröffentlicht in dem Auhange zu Nr. 23 des Centralblattes für das Deutche
Reich pro 1888 Seite 213.

Aus dem Verzeichnie werden hicr nur die Antalten in Preußen
aufgeführt. Anmerkung der Redakt. des Centralbl. f. d. Unterr. Verw.

eam.
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210) Einreichung der Ueberichten über die Ergebnie
der nach der Prüfungs-Ordnung für das Lehramt an
höheren Schulen vom 5. Februar 1887 abgehaltenen

Prüfungen.
(Centralbl. pro 1887 Seitc 182.)

Berlin, den 11. Juli 1888.
Nach dem Inkrafttreten der Prüfungs -Ordnung für das

Lehramt an höheren Schulen vom 5. Februar 1887 jind die
biSher in Anwendung gewejenen Ueberichien über die Ergebnie
der abgehaltenen Prüfungen in der hiSherigen Form nicht ferner
verwendbar. ECS53 ind daher die beiolgenden neuen Formulare
und zwar

A. für die Ueberichten der einzelnen Geprüften,
.B. - - Refapitulation aller im Jahre GeprüftendieSeits entworfen...Indem ich betimme, daß dieelben fortan in Gebraud gez

nommen werden und zunächt in dieer ;Form nach Ablauf des
Jahres 1. April 1888/89 hierher einzureichen ind, bemerke ich,
daß die Angaben über die etwa noc&lt; nach der alten Prüfung3-
Ordnung vom 12. Dezember 1866 während des Jahres 1888/89
Geprüften ebenfalls dieen Formularen anzupajen jind.

Die beondere Betimmung über Kennzeichnung der Real-
gymnajial- Abiturienten durc&lt; farbige Tinte bleibt nach wie vor
in Geltung. n

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Anftrage: Greiff.

An
die Herren Direkioren der Königlichen Wienchaftlichen

Prüfungsfommiionen.
U. IL 984.

1888. 45
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210) Einreichung der Ueberſichten über die Ergebniſſe
der nach der Prüfungs-Ordnung für das Lehramt an
höheren Schulen vom 5. Februar 1887 abgehaltenen

Prüfungen.

(Centralbl. pro 1887 Seitc 182.)

Berlin, den 11. Juli 1888.
Nach dem Inkrafttreten der Prüfungs -Ordnung für das

Lehramt an höheren Schulen vom 5. Februar 1887 jind die
biSher in Anwendung gewejenen Ueberſichien über die Ergebniſe
der abgehaltenen Prüfungen in der hiSherigen Form nicht ferner
verwendbar. ECS53 ſind daher die beiſolgenden neuen Formulare
und zwar

A. für die Ueberſichten der einzelnen Geprüften,
 .B. - - Refapitulation aller im Jahre Geprüften

dieSſeits entworfen...
Indem ich beſtimme, daß dieſelben fortan inGebraud gez

nommen werden und zunächſt in dieſer ;Form nach Ablauf des
Jahres 1. April 1888/89 hierher einzureichen ſind, bemerke ich,
daß die Angaben über die etwa noc< nach der alten Prüfung3-
Ordnung vom 12. Dezember 1866 während des Jahres 1888/89
Geprüften ebenfalls dieſen Formularen anzupajſen jind.

Die beſondere Beſtimmung über Kennzeichnung der Real-
gymnajial- Abiturienten durc< farbige Tinte bleibt nach wie vor
in Geltung. n

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Anftrage: Greiff.

An
die Herren Direkioren der Königlichen Wiſſenſchaftlichen

Prüfungsfommiſſionen.

U. IL 984.

1888. 45
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T.
hat ich der Prüfung unterzogen

3.
Kandidat

B. im mathematich=-natur-
wien&lt;haftlichen Fache

CT. in der d&lt;ritlichen Reli-
gionslehre in Verbindung
mitHebräih bezw. prachlich

gechichtlichen Fächern

erhielt ein

und zwar in folgendenHauptfächern|Nebenfächern
und erhielt Zeugnis für

Siufe

els) dels

und zwar in folgenden

Hauptfächern | Nebenfächern
und erhieli Zeugnis für

Stufe

dels alls Oberlchrer=-Zeugnis. Lehrer-Zeugnis.
LL]

In
.1

bedingtesOberlehrer=-Zeugn bedingtesLehrer-Zeugnis.itzurückgewieenaufwielange.warchonvorheru.wanngeprüft.Bemerkungen.
holung8-Prüfungen. (8. 37.)

! | - - - - | ! j +

Prüfungen. (53. 38.)

Geo= | 11.11. ),.graphie 1 U. .|88.12)Prüfungen. (8. 39.)

Hebräich|1|.|.] 1 | 13: 3
*)

45*
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Gehurtsoprt

Der

(Seprüften. .
ETEINEN ErteundWiederholungs=Ergänzung

25=

Prüfungen

Erweiterungs= nichtbetandene

A.
Sprachlich-

Konfeion gechichtliches
bezw. Fach.

Religion T
der T S| 2

Geprüften. =| |&gt; &gt;SE|SiS|SiI SM).
&lt;&lt; |S |2/|2NWR» 7MRC=WUC="1. Preußen:

a. Prov. Otpreußen.
b. = Wetpreußen.
c. Berlin.

d. Prov. Brandenburg
auschl. Berlin.

e. - Pommern.

ti = Poen.

2 = Schleien.

b. - Saden.

1L = Schleswig-Holtein.

Kk. = Hannover.

1L = Wetfalen.

m. = Heen-Naau.

n. = Rheinprovinz.

- Hohenzollern.

1. Gvangelich.
1. Erte und Wieder-
holungs8-Prüfungen.

Fach A.
- B.

- C

nicht beianden:
Ergänzungs8=-Prüf.:

II. Katholich.
wie vor.

2C.

2. andere deutche Staaten:

3. außerdeutche Staaten :

JInsgeammt;

Erweiterung3= =
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B.
Mathematich=

naturwienchaft=
liches Fach.

C.
Chritliche Religions8=
lehre in Verbindung
mit Hebräich bezw.
jprachlich=gechicht=

lichen Fächern.

bed.Oberlehrer.Lehrer.Oberlehrer. bed.Lehrer. Nichtbetanden.Oberlehrer. bed.Oberlehrer bed.Lehrer.Lehrer.

Diertationen
ind an Stelle

von Prü-
ungsarbeiten

angenommen. nicht angenommen.
Be=

merfungen.

A. Erie und Wiederholungs-Prüfungen.

B. Grgänzungs-Prüfungen.

C. Erweiterung3-Prüfungen.

Erte und Wiederholungs-Prüfungen 58a.
Da.
Da.
da.

Nicht betanden
Ergänzungs8-Prüfungen
Erweiterungs38=-Prüfungen

zuammen:
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211) Brüfung der Kandidaten für das höhere Lehramt
in der Geographie.

(Centralbl. pro 1888 Seite 529.)
Berlini, den 4. Augut 1888.

Durc&lt; meinen Eriaß vom 11. Mai d. IJ. -- U. 11. 1332 --
ijt betimmt worden, daß Kandidaten, welche behufs Erwerbung
der Lehrbefähigung in der Gechichte nach 8. 10, 1b. der Prü-
fung38-Ordnung vom 5. Februar 1887 auch ein betimmtes Maß
geographichen Wiens nachzuweien haben, im der Geographie
nicht von dem Examinator diees Faches, ondern von dem für
die Gechichte zu prüfen eien. In dieer aus gewichtigen Grün-
Den getroffenen Anordnung eine Aenderung eintreten zu laen,
liegt fein Anlaß vor.

Dagegen erachte ich es für zwedmäßig, in denelben Fällen
unter entprechender Modiifattion des 8. 10, 1b. Ertens der
Prüfungs -Ordnung das Attet des zu erfordernden geographi-
Ihen Wiens auf die Betimmung des 8. 19, 4 ebendaelbt zu
bejhränfen, wonach für jede Stufe der hijtorijchen Lehrbefähi-
gung lare Anchauung des Schauplatzes der Begebenheiten zu
erfordern it, und demgemäß die Prüfung lediglich auf das topiche
und hitoriche Gebiet zu ertrecken, wobei es jich von jelbt ver-
teht, daß alsdann die Geographie nicht als ein Nebenfach im
Sinne des 8. 9, 2 gerechnet werden darf.

Was3 diejenigen Prüfungen angeht, in welchen in der Geo=
graphie, ei es als Haupt- oder Nebenfach, eine Lehrbefähigung
nachzuweien it, jo ind dieelben von dem Examinator dieesFaches nach Maßgabe des 8. 20 der PBrüfungs8-Ordnung abzu-
halten.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
' In Vertretung: Naje.In

die Direktoren ämmtlicher Königlichen Wien=
jhaftlichen PBrüfungsfommifionen.

VU. I. 2128.

212) Betreitung der Porto- und Frachtkoten für die
jtaatlichen höheren Lehrantalten, Schullehrer-Semi-

nare und Präparandenantalten.
1.

Berlin, den 13. Juli 1888.
Da3 von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium bisher

beobachtete Verfahren der Betreitung der Porto- und Frachtkoten
für die geammten iaatlichen höheren Lehrantalten des dortigen
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211) Brüfung der Kandidaten für das höhere Lehramt
in der Geographie.

(Centralbl. pro 1888 Seite 529.)

Berlini, den 4. Auguſt 1888.
Durc< meinen Eriaß vom 11. Mai d. IJ. -- U. 11. 1332 --
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der Lehrbefähigung in der Geſchichte nach 8. 10, 1b. der Prü-
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geographiſchen Wiſſens nachzuweiſen haben, im der Geographie
nicht von dem Examinator dieſes Faches, ſondern von dem für
die Geſchichte zu prüfen ſeien. In dieſer aus gewichtigen Grün-
Den getroffenen Anordnung eine Aenderung eintreten zu laſſen,
liegt fein Anlaß vor.

Dagegen erachte ich es für zwedmäßig, in denſelben Fällen
unter entſprechender Modiſifattion des 8. 10, 1b. Erſtens der
Prüfungs -Ordnung das Atteſt des zu erfordernden geographi-
Ihen Wiſſens auf die Beſtimmung des 8. 19, 4 ebendaſelbſt zu
bejhränfen, wonach für jede Stufe der hijtorijchen Lehrbefähi-
gung lare Anſchauung des Schauplatzes der Begebenheiten zu
erfordern iſt, und demgemäß die Prüfung lediglich auf das topiſche
und hiſtoriſche Gebiet zu erſtrecken, wobei es jich von jelbſt ver-
ſteht, daß alsdann die Geographie nicht als ein Nebenfach im
Sinne des 8. 9, 2 gerechnet werden darf.

Was3 diejenigen Prüfungen angeht, in welchen in der Geo=
graphie, ſei es als Haupt- oder Nebenfach, eine Lehrbefähigung
nachzuweiſen iſt, jo ſind dieſelben von dem Examinator dieſes
Faches nach Maßgabe des 8. 20 der PBrüfungs8-Ordnung abzu-
halten.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
' In Vertretung: Najſe.
In

die Direktoren ſämmtlicher Königlichen Wiſſen=
jhaftlichen PBrüfungsfommiſſfionen.

VU. I. 2128.

212) Beſtreitung der Porto- und Frachtkoſten für die
jtaatlichen höheren Lehranſtalten, Schullehrer-Semi-

nare und Präparandenanſtalten.

1.
Berlin, den 13. Juli 1888.

Da3 von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium bisher
beobachtete Verfahren der Beſtreitung der Porto- und Frachtkoſten
für die geſammten ſiaatlichen höheren Lehranſtalten des dortigen



673

Verwaltungsbereiches aus dem unter Kapitel 117 Titel 6 des
Etats der Provinzial- geitlichen und Unterricht8-Verwaltung des
Regierungsbezirkes N. ausgeeßten Betrage von = Mk. „zur Be-
treitung der Miethe für Gechäftslokale, jowie der Koten der
vorteitigen Büreaubedürfnijje“ entpricht, joweit die Koten der
eitens der Antalten portofrei abzulafenden Sendungen in
Frage treten, nicht den Abichten des in dem Berichte vom 29. Mai
D. IJ. in Bezug genommenen Erlajjes vom 5. März 1880 --
G. DL. 4111. U., M. 1083. -- Unter den in demlegteren bezeich-
neten, von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegum reorti-
renden einzeln tehenden Beamten2c., für welche Büreau-Bedürf-
niSfonds nicht ausgejegt jeien und deren Porto- und Frachtkoten
daher auf den obei gedachten Fonds übernommen werden müßten,
ind vielmehr vie taatlichen höheren Lehrantalten nicht zu ver-
tehen, da dieelben zwar unter taatlicher Auicht und Berwaltung
tehen, im Uebrigen aber elbtändige juritime Peronen mit
einer vonder taatlichen geirennten eigenen Vermögensverwaltung
bilden und omit die fraglichen Koten aus ihren bezüglichen etats-mäßigen Fonds, oder, falls iolche nicht aus8geeßt ind, aus Titel
„Insgemein“ zu betreiten haben. Andernfalls würde jich die
vorteitige Betreitung der in Rede tehenden PBorto- 2c. Gebühren
als eine indirekte Erhöhung der für die Antalten taatlichereits
zu zahlenden Bedürfniszuchüe &lt;arakiterijiren, welche mit den be-
züglichen Etat8- und Verwaltung3sgrundäßen in Widerpruch triti.

Das Königliche Provinzial-Sculkollegium veranlajje ich,
demgemäß fünftig zu verfahren und die m Betracht kommenden
Antalten mit Weiung zu verehen. |

An
DLs Königliche Provinzial-Schilkollegium zu N.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial- Schulkollegium
. zur KenntniSnahme und event. Nachachtung bezw. weiteren Ver-anlaung.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Greiff.

An
ämmtliche Königliche Provinzial-Schullollegien

nit RAu8nahme desfenigen in N.
U. H. 6970.

I

| Berlin, den 6. Angujt 1888.
Dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium erwidere 1ch

auf den Bericht vom 25. Juli d. I., daß die Kojten der von?
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Frage treten, nicht den Abſichten des in dem Berichte vom 29. Mai
D. IJ. in Bezug genommenen Erlajjes vom 5. März 1880 --
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Dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium erwidere 1ch

auf den Bericht vom 25. Juli d. I., daß die Kojten der von
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den jtaatlichen Schullehrer-Seminaren und Präparandenantalten
portofrei abzulatjenden Sendungen von den betreffenden Antalts-
kajjein zu tragen und bei den etatömäßigen Fonds miter Titel 3
bezw. 14 der Ausgabe zu verrechnen jind. Soweit hierfür nicht
bereits cine beondere Poition im Antalts - Ctat vorhanden it,
jind die Aufwendungen aus der Poition „zu ontigen ächlichen
Ausgaben“ zu betreiten, und it odann bei der nächten Neu-
regulirung der AnjtaliöSetats auf die Ausbringung einer Poition
„zu Porto und jonjtigen Frachtgebühren für dientliche Sendungen“
Bedacht zu nehmen.

Der Mmijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Zm Auftrage: Barkhauen.

An
das Königliche Provinzial-Schulkollegium

zu N
U. I. 2771.

213) Vorchriften für die Autellung der Final-Ab-
I&lt; lüjje der jtaatlichen höheren Unterricht3-Antalten.

Berlin, den 20. Juli 1888.
Die Final-Abchlüfe der taatlichen höheren Unterrichts-An-

talten für 1. April 1387/88 haben ich, wie die Reviion erge-
ben hat, nach Form und Inhalt o verchieden erwieen, daß ich
mich veranlaßt inde, die für deren Auftellung maßgebenden Ge-
jichtSpunite in Erimnerung zu bringen.

Was zunächt die Form betrifft, jo ind die vorgechriebenen
Kolonnen m der Reihenfolge zu ordnen, wie dies der ange-
chloene fingirte Abchluß zeigt.

Auch im Format haben jich die künftigen Antalt8-Abchlüe
genau nach diejem Muter zu richten, damit die Einfügung in
die Akten ohne Schwierigkeit erfolgen kann.

In Anehung des Inhaltes hebe ich odann Folgendes hervor:
1. Jedes Ctatsjahr bildet eine für ich betehende Verwal-

tnng8-Periode. Vorgriffe auf Enmahmen des nächtfolgenden
Etatsjahres behufs De&gt;ung und Verrechnung von Aus8gaben im
laufenden Etatsjahre jind omit unzuläig.

2. Alles, was aus dem Vorjahre in die Rechnung des
laufenden Jahres übergegangen ijt, mag es ein verbliebener
Kajtjenbetand , oder mögen es Einnahme- bezw. Ausgabe- Rete
jein, ijt in Kolonne 2 „Soll nac&lt; der vorigen Rechnung“ vorzu-
tragen.

Der Betand ercheint dabei, wie das Muter zeigt, auf be-
onderer Linie im Einnahme. Die Eimnahme- bezw. Ausgabe-
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den jtaatlichen Schullehrer-Seminaren und Präparandenanſtalten
portofrei abzulatjenden Sendungen von den betreffenden Anſtalts-
kajjein zu tragen und bei den etatömäßigen Fonds miter Titel 3
bezw. 14 der Ausgabe zu verrechnen jind. Soweit hierfür nicht
bereits cine beſondere Poſition im Anſtalts - Ctat vorhanden iſt,
jind die Aufwendungen aus der Poſition „zu ſonſtigen ſächlichen
Ausgaben“ zu beſtreiten, und iſt ſodann bei der nächſten Neu-
regulirung der AnjtaliöSetats auf die Ausbringung einer Poſition
„zu Porto und jonjtigen Frachtgebühren für dienſtliche Sendungen“
Bedacht zu nehmen.

Der Mmijter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Zm Auftrage: Barkhauſen.

An
das Königliche Provinzial-Schulkollegium

zu N

U. I. 2771.

213) Vorſchriften für die Auſſtellung der Final-Ab-
I< lüjje der jtaatlichen höheren Unterricht3-Anſtalten.

Berlin, den 20. Juli 1888.
Die Final-Abſchlüfſe der ſtaatlichen höheren Unterrichts-An-

ſtalten für 1. April 1387/88 haben ſich, wie die Reviſion erge-
ben hat, nach Form und Inhalt ſo verſchieden erwieſen, daß ich
mich veranlaßt ſinde, die für deren Aufſtellung maßgebenden Ge-
jichtSpunite in Erimnerung zu bringen.

Was zunächſt die Form betrifft, jo ſind die vorgeſchriebenen
Kolonnen m der Reihenfolge zu ordnen, wie dies der ange-
ſchloſſene fingirte Abſchluß zeigt.

Auch im Format haben jich die künftigen Anſtalt8-Abſchlüſſe
genau nach diejem Muſter zu richten, damit die Einfügung in
die Akten ohne Schwierigkeit erfolgen kann.

In Anſehung des Inhaltes hebe ich ſodann Folgendes hervor:
1. Jedes Ctatsjahr bildet eine für ſich beſtehende Verwal-

tnng8-Periode. Vorgriffe auf Enmahmen des nächſtfolgenden
Etatsjahres behufs De>ung und Verrechnung von Aus8gaben im
laufenden Etatsjahre jind ſomit unzuläſſig.

2. Alles, was aus dem Vorjahre in die Rechnung des
laufenden Jahres übergegangen ijt, mag es ein verbliebener
Kajtjenbeſtand , oder mögen es Einnahme- bezw. Ausgabe- Reſte
jein, ijt in Kolonne 2 „Soll nac< der vorigen Rechnung“ vorzu-
tragen.

Der Beſtand erſcheint dabei, wie das Muſter zeigt, auf be-
ſonderer Linie im Einnahme. Die Eimnahme- bezw. Ausgabe-
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Rete jind dagegen genau unter denjenigen Titeln aufzuführen,
bei welchen ie im Vorjahre hervorgetreten jind.

3. Ginnahme und Ausgabe müjen in Kolonne 6 „wirkliches
Soll“ in den Summen genau übereintimmen.

Dieje Uebereinjtimmung wird dadurch herbeigeführt, daß
alle Zu- und Abgänge bei der Eimnahme, owie alle Ab- und
Zugänge bei der Ausgabe bei dom zum Ausgleiche betimmten
Titel „JInsgemein“ der Ausgabe in Zu- und Abgang getellt
werden.

Wie dies zu gechehen hat, zeigt die Erläuterung zu Aus5-
gabe-Titel 8 des anliegenden Abchlues.

4. Die Summen der Jt- und Ret-Einnahmen bezw. Aus8-
gaben (Kolonne 9 und 10) müen tets gleich ein den Summen
des wirklichen Soll (Kolonne 6) bei der Einnahme und Ausgabe.

5. Die Jjt-AusSgabe (Kolonne 9) foll nicht größer ein, als
die Jjt-Cinnahme (Kolonne 9); das Betreben der Antalt3-Ver-

-waltungen muß darauf gerichtet werden, beide mit einander in
CGinflang zu bringen. Treten denno&lt; Fälle ein, wo die Ein-
nahmen gegen den Etat5anjaß, etwa durch Rückgang der Schü-
lerzahl zurückbleiben und nicht ausreichen, um die nothwendig
gewejenen Ausgaben zu decken, o it es Aufgabe der Antalts-
Verwaltung, zur Bechaffung der erforderlichen Mittel, ei es
durch Beantragung der Verilberung von geldwerthen Papieren

-„PHder der Gewährung eines außerordentlichen Staatszuchues
rechtzeitig Vororge zu treffen. Läßt es ich jedoch nicht ermöge-
lichen, dieje bejonderen Mittel noc&lt; vor dem Final-Abchlue zu
vereinnahmen und daraus die nöthigen Ausgaben zu leiten, jo
erübrigt nur, die unberichtigt gebliebenen Ausgaben in das
nächte Nec&lt;hnungsjahr zu übernehmen und dort owohl die Extra-
emen, als auch die gegenübertehenden Ausgaben nachzu-weien.

Das beiliegende Mujter giebt in der Erläuterung zu Au3-
gabe-Titel „Insgemein“ auch hierfür eine Anleitung.

Das Königliche Provinzial -Schulkollegium veranlae ich,
die Rendanten der taatlichen höheren Unterricht8-Antalten Seines
Bezirkes hiernach mit Weiung zu verehen und darauf zu achten,
daß die Auntalt5-Nechmumgen bezw. Final- Abchlüe dement-
prechend gelegt und aufgetellt werden.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An .

ämmtliche Königliche Vrovinzial=
Schulkollegien.

VU. II 1506. 1
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daß die Aunſtalt5-Nechmumgen bezw. Final- Abſchlüſſe dement-
ſprechend gelegt und aufgeſtellt werden.

Der Minijter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
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Final-Abchluß der Katje des Gymnaiums
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et 7 za Sr . - .... .

I 2=&lt; Z S?&gt; SS? 17.56.75 ; X Ce

= ee = - ' +=

Z8 JESS! = 2 |&lt; Soll. js
= &lt;= 251 8 62 FE SD

1. 2. 3 de 3. G. 7. GO.635/983 685/983 .|.|.|.|635,88)iBefiandnachdervorigenRechnung
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|
Summe der Ginnahme.
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zu für 1. April 18

It. Ret. Erläuterungen.

9. 10.

635/98

398/50 40 Abgang. Der laut voriger Rechnung verbliebene Pachtrüctand it unbeibring=
lich geween und daher niedergechlagen.

610 Zugang. Zinen von Kapitalien, welche aus Erparnien der laufenden Ver=
waltung herrühren.

27 645 . |] Zugang aus ver Regierungs-Hauptkae und zwar:
350 M. für Tit. 1. der Aus8gabe.
200 - - - 3. - -

Ir 825 - - - 6. - -

11 205 Abgang in Folge des Zurügehens der Frequenz.

125 51721 Zugang an unvorhergeehenen Einnahmen.

40 619/48 45|72
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zu für 1. April 18

Iſt. Reſt. Erläuterungen.

9. 10.
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398/50 40 Abgang. Der laut voriger Rechnung verbliebene Pachtrücſtand iſt unbeibring=
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Soll . .Vagegen it|Mithin|.- 8) 4 . . wirk= |S |25 22m! = &gt;|&gt;|Soll.|S= &lt;= "5 W 62 = D
1. 2. 3. 4. 9. 6. 7. 8.29 950 . 29 950| .| 350| . 30 300;.|1|Beoldungen2 760 2760| . 2760| . 113] Wohnungsgeld=-Zuchüe

1 965 1965| .j 420| . 2 385| .| 2 jAndere perönliheAusgaben900 55| . 955| .|200|.1155|.|3jUnterrichtsmittel425 425) . „1178| .| 247| .j 4 jUnterhaltung der Utenilien

790 790; . 341521 7551481 5 Heizung und Erleuchtung

1000| .1430| .j 1430| .| 825|. 2255| .| 6 jiBauten und dahin gehörige
| Ausgaben

177/56 177/56 21651 1741911 7 |Laten und Abgaben

1 132/441 197/981 1 330/42 . 1697/61] 68321811 8 IJns8gemein

1795| . [91217839 100| .|682/98139782/981882/22.140665120SummederAusgabe.
Abchluß.

Die Einnahme beträgt
=
-Die Ausgabe

Mithin Betand am 30. April 18
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Zt. Ret. Erläuterungen.

9. 10.

30 300 Zugang: Gehaltszulage für den Direktor 300 M.
- - Elem.Lehrer 50 -

vergl. Tit. 4 der Einnahme.
760

2 385 Zugang in Folge Vertretung erkrankter Lehrer.

1141 14 Zugang durch Anchaffung phyikalicher Jutrumente
„vergl. Tit. 4 der Einnahme.

247

7551482 035 220| .|Zugangbehuf8AusführunggrößererReparaturenvergl. Tit. 4 der Einnahme.
174/91
618/54 14|271] Die zu betreitenden Aus8gaben beliefen ich in Wirklichkeit auf 983 M. 56 Pf.

In Ermangelung der nöthigen De&amp;ungsmittel haben jedoch
i nur Rechnungen zum Geammt-Betragevon . . . = - 6182 54 -

bezahlt werden können. Die übrigen in Höhe von . . . 365 M. 02 Pf.
ind aus den Mitteln des folgenden Rechnungsjahres mit Hilfe des ver-

40 416/931 248197 bliebenen Betandes bezahlt und ercheinen daher in der Rechnung jenes
Jahres inJIt-Ausgabe. |

Der Ausgabet Abgang unter Tiiel 8 von 697 M. 61 Pf. bildet ich,1Wie folgt:
1. ES it Zugang

a. der Geammt- Einnahme-Zugang von . = - = « - 882 M. 22 Pf

b. - AuS8gabe: Abgaiug unter Tit. 4 YIM. + 178 7 = 7
GCG - - - - 2 72 «6 0 re 84 7 D2 7
d. - - - - 2 72.0.1119 02-6-

zuammen Zugang 1097 M. 39 Pf.40 619148] 45/721 3. Dagegen Abgang u Zugang M
a. der Ausgabe: Zugang unter Tit. 1 mit 350 M

40 416,98] 248277 27 2 180.307
d. - - - - - 6 7 82 -

202155] 202155 zuanmmen Abgang 1795 M. =- Pf.
bleibt Abgang 697 M. 61 Pf.
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214) Jüdicher Religionösunterricht an höheren Lehr-
antalten.

Berlin, den 7. Augut 1888.
Ew. Wohlgeboren erwidere ich auf die Vortellung vom

13. April d. I., daß Ihren Anträgen im Betre des jüdichen
Religionsunterrichtes am dortigen Gymnajium nicht entprochen
werden kam, da bei nur 40 Schülern eine Kombination m
3 Abtheilungen volltändig ausreicht, wenn überhaupt der Lehrer
es verteht, die Schüler didaktich und erziehlich in der rechten
Weie anzuregei. Auch für &lt;ritliche Minoritäten von 40 und
elbt mehr Schülern werden an manchen Anjtalten 3 Abtheilungen
für genügend erachtet; ebeno müjjen dieelben Minoritäten, falls
es nicht anders geht, mehrfach es ic&lt; gefallen lajen, daß die
Lehrtunden für ihren ReligionSunterricht zum Theil außer der
Schulzeit liegen.

Die Bezeichnung des jüdichen Religionsunterrichtes al3 eines
fakultativen Lehrgegentandes entpricht den bejtehenden Betim-
mungen; daß durch diee Bezeichnung die Werthchäzung des
fraglichen Unterrichtes in den Augen der jüdichen Eltern und
Schüler inke, it kaum anzunehmen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
M In Vertretung: Naje.
an +

den Rabbiner Herrn Dr. N. Wohlgeboren zu N.
VU. II 7442.

215) Kontruktion der Schulbänke.
1.

| Borlin, den 11. April 1388.
Im Auchlue an meinen Cirkular- Erlaß vom 30. Januar

1835 -- G. II. 6603 -- M. 7485 --*), betreffend die Kon-
truktion 2c. der Schulbänke, lae ich den betheiligten Behörden
meines Reorts ein auf Grund weiterer Verjuche abgegebenes
Gutachten vom 21. März d. I. hierneben in Abchrift zur Kenntnis-
nahme und Erwägung bei Neuanchaffung von Schulbänken zugehen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
ämmtliche Königliche Regierungen und Provinzial-

Schulkollegien, die Herren Univeritäts =Kuratoren,
die Herren Rektoren der technichen Hochchulen u. j. w.

VU. IL 8891.
U.1. UV. IL U.a. U. I0b. U.IV. M. 6. IL

*) Die Cirkular-Verfügung vom 30. Januar 1885 und deren Anlagen
werden nachträglich unter Nr. 2 Seite 683 folg. zum Abdrücke gebracht.
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214) Jüdiſcher Religionösunterricht an höheren Lehr-
anſtalten.
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VU. II7442.

215) Konſtruktion der Schulbänke.

1.
| Borlin, den 11. April 1388.

Im Auſchluſſe an meinen Cirkular- Erlaß vom 30. Januar
1835 -- G. II. 6603 -- M. 7485 --*), betreffend die Kon-
ſtruktion 2c. der Schulbänke, laſſe ich den betheiligten Behörden
meines Reſſorts ein auf Grund weiterer Verjuche abgegebenes
Gutachten vom 21. März d. I. hierneben in Abſchrift zur Kenntnis-
nahme und Erwägung bei Neuanſchaffung vonSchulbänken zugehen.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lucanus.

An
ſämmtliche Königliche Regierungen und Provinzial-

Schulkollegien, die Herren Univerſitäts =Kuratoren,
die Herren Rektoren der techniſchen Hochſchulen u. j. w.

VU. IL 8891.
U.1. UV. IL U.a. U. I0b. U.IV. M. 6. IL

*) Die Cirkular-Verfügung vom 30.Januar 1885 und deren Anlagen
werden nachträglich unter Nr. 2 Seite 683 folg. zum Abdrücke gebracht.
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a.

Berlin, den 21. März 1888.
Botum, betreifend die Kontruktion der Schulbänke.

In Folge ves hohen Cirkular-Erlajjes vom 30. Januar 1885
G. 11 6603. -- M. 7485 --, betreffend die Konjtruttion 2c. der

gleich der größere Theil derjelben im Allgemeinen mit den A1u58-
führungen des eriteren jich einvertanden erklärte, doc) o mannig-
fache anderweite Vorchläge gemacht worden, daß es wünchens-werth erchien, noch weitergehende Veruche über Ddieje Frage
anzutellen. Zu dieem Zwecke it das Königl. Brovinzial-Schul-
foilegium zu Kajjel durc&lt; Erlaß vom 20. Dezember 1386 beauf-
tragi worden, über die „Brauchbarkeit ver für verchiedene Gym-
najien jeimes Bezirkes bechafften, den Angaben des obigen Ex-lajjes entprechenden, Schubänte zu verichten.

Die dort und auch noc&lt; anderweit gemachten Beobachtungen
lajjen folgende Anordnungen als zweämäßig ercheinen:1) ifür jede Klae find die Schulbänte in 2 bis 3 Größen,
Der Körpcergröße Der Schüler entprechend, zu fertigen.

2) In Volksichulen, owic in den Borjc&lt;hulen und den beidenunteren Klaen Der höheren LZegrantalten ind gewöhnlich 4 bis 6,
höchtens 8 Schüler auf einem Subellum unterzubringen. Die
jämmtlichen Siße eines Subelliums dieer Schulantalten rep.
Klajen werden in einer durchgehenden Bank vereinigt, welche
mi einer einfachen, icheren und dauerhaften Einrichtung zum
Verändern der Dijtanz zwichen vis und Bank zu verehen it.
(Sytem Vippan, odor eim ähnliches.)

3) Für Die übrigen Klajjen der höheren Lehrantalten find
Subellien für 2 bis 6 Schüler zu vechaffen, jeder der leßteren
erhä aine beonderen beweglichen Siz, wem die Subjellien
jur mehr als 2 Schüler eingerichtet ind. Erlauben es die vor-
handenen Mittel und der verfügbare Raum der Schulzimmert, JO
empfiehlt fich die Bechaffung von zweiihigen Bänken mit Zwichen-gängen. Bei dieer Anordnung jind Bänke mit mmer derlicher
Null- oder bejer Minus -Ditanz anzuwenden, weil die Schüler
aiSdam beim Aufftehen im die Zwiche'ngänge hinaustreten können.

Bezüglich der Kontruktion der Bänkeit folgendes anzuführen:
a. vie Bänke ad 2 werden bis auf die Vvorrichtung zum Be-

wegen der Sißbanf aus Holz im einfacher Form, aber
möglicht dauerhaft -- Wenn möglich ohne Fußbreit der
leichteren Reinigung der Klaen wegen, =-- hergetellt. Die
Banütollen (d. j. die eitlichen, aufrechten Begrenzungs5-
bretter) ind für eine Sitzbank und den nachfolgenden Tich
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gemeinjam und fet verbunden zu fertigen. Die Bänke
werden entweder einzeln auf dem Fußboden oder auf ge-
meinjamen durc&lt;gehenden, unter den Banltollen liegenden
Schwellen befetigt. Ertere Art der Befetigung it vor-
zuziehen.

b. Für die drei- bis echsizhigen Subellien ad 3 empfichlt
ic) die Anwendung von eijernen Bankgetellen, welche
ebenjo wie ad a. bemerkt zu befetigen jind. Auch hier
it das Getell des Sitzes mit dem des nachfolgenden
Tiches fet zu verbinden; betehen diee Getelle aus Guß-
eyen, o find beide Theile (für Siß und Tich) in einem
Stücke zu gießen.

Der nach hinten bewegliche, verchiebbare oder pen-
delnde Siß it in einer Kontruktion o einfach als mög-
lich zu halten, aber in allen Theilen äußert folide herzu-
itellen, namentlich it darauf Gewicht zu legen, daß ver
Bewegungs-Mechamsmus eine lange Dauer verpricht und
möglicht ohne Geräuch funktionirt.

Behufs leichteren Renngen3 der Klae darf die Tich-
platte zum Auf- oder Ueberklappen eingerichtet werden.
Dagegen ind Emrichtungen zur Veränderung der Ditanz
durc&lt; Auftlappen oder Verchieben der Tichplatie nicht
empfehlenswerth.
Die zweiizigen Bänke ad 3 können owohl in Holz als
auch in Eijen und Holz ausgeführt werden. Im Uebrigen
ijt bei ihnen das vortehend Geagte zu berückjichtigen.

d. Die Tichplatten der Schulbänke jind nach dem Schüler
hin mit geringer Neigung zu verlegen, nur ihr oberer
Theil in etwa 2/5 der Gejammtbreite der Platte it behufs
Unterbringung der Tintenfäer, Federn 2c. horizontal zu
getalten. Die Tichplatten dürfen au der dem Schüler
zugefehrien Kante nicht mit über die Oberfläche der Platte
vortretenden Leiten verehen werden.

Unter der Tichplatte it ein genügend breites Bücherbrett
anzubringen.

Im Uebrigen kam cs nicht in der Abicht liegen, unbedingt
maßgebende Vorchriften über alle Einzelheiten zu geben. DODeri-
iche Verhältnie und perönliche Anchauungen pielen 11 dieer
wie in allen ähnlichen Fragen eine zu weentliche Rolle, als daß
man hoffen dürfte, mit derelben jemals zum unbedingten Ab-
c&lt;lue zu kommen. Es kann ich nur darum handeln, über einige
der wichtigten Geichtspunkte eimen gewien Grad von Ucber-
eintimmung zu erzielen.
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Berlin, den 30. Januar 1885.

Gelegentlich der im Jahre 1883 zu Berlin tattgehabten All-
gemeinen Deutchen Austellung auf dem Gebiete der Hygiene und
des Rettungswejens habe ich Veranlaung genommen, die zu der
Austtellung eingeandten Modelle zu Schulfubfellien einer Prüfung
und Begutachtung dur&lt; Kommiare meines Miniteriums unter-
ziehen zu laen, um dadurch eine Unterlage für die Beurtheilung
ver Frage zu gewinnen, welche Arten von Schulbänken den in
unterrichtlicßer und geundheitlicher Beziehung an ie zu tellendenForderungen am Meiten entprechen.Die Rejultate dieer Prüfungen owie die daran gefnüpften
Vorchläge meiner Kommijtjare ind in dem in Abchrift hier bei-
gefügten Zeferate vom 25. April 1384 nebt zugehöriger tabella-
richer Uebericht niedergelegt, wozu ich bemerke, daß zu prüfen
ein- wird, inwieweit die hiernach event. aufzujtellenden Grundäge
auch auf die Subellien für die Univeritäten und die ontigen
meinem Rejjori untertehenden Hoch&lt;hulen entjprechende Anwen-
DUng zu Finden. haben würden.

Nach ven obigen Vorchlägen wird empfohlen, für diejenigen
Antalten, deren Austattung mit Subellien aus fisfalichen Fonds
betritten werden muß, Folgendes vorzuchreiben:

1) Die Subjellien jeder Klae werden in zwei bis drei der
Größe und körperlichen Entwickelung der Schüler angepaßten
Srößen gefertigt.2) Zn Volkschulen jind der Regel nac) und nicht über 8
Schüler, in den Vorchulen und den beiden unterenKlajen
DEr höheren Lehranjtalien dagegen 4 bis höchtens 8 Schü-
er auf einem Subellium unterzubringen. Die ämmtlichen
Sikße eines Subellinums dieer Schulantalten rep. Klaen
werden m einer durc&lt;gehenden Bank vereinigt, welche mit
einer einfachen, icheren und dauerhaften Eimrichung zum
em Der Ditanz zwichen Tic&lt;; und Bank zu ver-jehen it

3) Für die übrigen Klajjen der höheren Lehranjtalten indSubjellien für je 2 bis 6 Schüler zu vechaffen, jeder Der
leizieren erhält einen befonderen beweglichen Siß, wenn die
Subellien für mehr als zwei Schüler eingerichtet ind.
Crlaubt es die verfügbare Räumlichfeit des Schulzimmers,
jo empfichlt fich die Bechaung von zweitißigen Bänkenmit Zwichengängen. Bei dieer Anordnung it die An-
wendung von Bänken ohne veränderliche Ditanz zuläig,weil die Schüler alsbamt beim Aufftehen in die Zivi cen-
gänge hinaustreten können.
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In Beireff derjenigen Schulantalien, zu deren Emrichtung
der Staat keinen Beitrag leitet, empfiehlt es jich, durch Vermitte-
lung der Schulauffichtsbehörden darauf hinzuwirken, daßz den
obigen Anforderungen ebenfalls möglichjt entprochen werde. ---

I&lt; habe inzwichen der Kömglichen Wijenchaftlichen De-
vutation für das Medizmalween Gelegenheit gegeben, jich über
die obigen Vorchläge in anitärer Hinjicht zu äußern. Diceelbo
it dem Vorchlage ad 1 im Ganzen beigetreten, hat jedoch den
Wunch ausgeprochen, daß die zu wählenden Subjellien-Größen
auf Grund von in allen Landestheilen au Schülern vorzuneh-
menden Meungen der Körpergröße derelben fetgetellt werden
möge.

Gegen den Vorchlag ad 2 hat, joweit er jich auf die Ber-
änderung der Ditanz durch Verchiebung des Sißes bezieht, die
Wienchaftliche Deputation nichts einzuwenden gefunden und als
Empfehlung desclben noch beonders hinzugefügt, daß dem Schüler
durch die Beweglichkeit der für mehrere Schüler gemeinamen Bank
eine durchaus genügende und für ein körperliches Beindeu zec-
wiß zuträgliche Abwechelung in der Körperhaltung mehr gewähr-
leijtet werde als durch hewegliche Tichplatten.

Zu dem Vorchlage ad 3 hat die Wienchaftliche Deputation
den Wunch ausgeprochen, e8 möge der erjte Saß desfelben lauten:
„Für die übrigen Klaen der höheren Lehrantalten ind Subellien
für je 2 bis 4, höchtens 6 Schüler zu bechaffen.“

Im Uebrigen pricht die Wienchafiliche Deputation jich ent-
chieden gegen die Zulaung von Subellien mit unveränderlicher
Ditanz, auch nur als Ausnahme und in dem Falle aus, wo
die Subellien nur zweiißig ind, weil die Forderung der ver-
änderlichen Ditanz eine prinzipielle Bedeutung habe, der in der
geammten Schulhygiene nur die Forderung eines gemigenden
Luftraumes für jeden einzelnen Schüler gleich ei.

Die Möglichkeit, beim Aufichen von der zweiihigen Bank
aus derelben heraus in den Zwichengang zu treien, ändere an
der anitären Bedentung einer variablen Ditanz gar nichts, jie
beträfe nur die ganz techniche und zum Theile pädagogijc&lt;e Auf-
gabe, ein Subellium herzutellen, welches dem Schüler das Auf-
tehen ohne Zwang getatte.

Schließlich hat die Wienchaftliche Deputation noch bemerkt,
daß ie für die Hertellung von Einzelizken auch das Sytem Van-
denec&lt; als ein berückichtigenöswerthes erachte. --

Meine Abicht geht dahin, gewie allgemeine Direktiven für
die Wahl eines zu den verchiedenen Schulzwecen geeigneten Bank-
ytems zu bieten, ohne weitgehende Detailbetunmungen zutreffen

-

und ohne die Anwendung anderweiter guter Syteme auszuchließen,
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-
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oweit ie nicht gegen allgemein anerkannte Grundätze hygienicher
oder pädagogicher Art verjtoßen.

Bevor ich dieje Abicht ausführe, wünche ich eine Aeußerung
über die in Frage jtehende Angelegenheit von den beiheiligten Be-
hörden meines Reorts zu erhalten und bemerie crläuternd dazu
noch das Folgende:

Die von der Königlichen Wijjenchaftlichen Deputation für
das Medizinalween angeregte Ausführung von Körpermeungenan Schulkindern m alien Theilen des Landes würde jehr viel
Zeit in Anpruch nehmen und doh j&lt;hwerlich ein für alle Fälle
brauchbares Durchchnitisergebnis liefern. Daher wünche ich nicht,
den Grlaß betimmter Anordnungen über die Getaltung der Schul-
bänfe, oder die Wahl der entprechendjten Banlyteme von der
Durchführung olcher Meungen abhängig zu machen, da nament
lich die 3. Z. beabichtigten allgemeinen Direktiven vondieer mehrauf dem Gebiete der pezielleren Ausführung liegenden Frage wenig
berührt. werden.-- Gleichwohl veranlaje ich die betheiligten Be-
hörden -- inSbeondere die mit der Leitung 1von Volksjchulen und
Gymnaien 2c. betrauten -- ich zu dicjer Frage zu äußern und
anzugeben,ob Sie etwa chom Material in dieerHinjicht inner-halb Jhres Bezirkes geammelt haben, rep. ob Sie ie Veranz
taltung jolcher ytematicher Meungen überhaupt für empfehlens=
werth“ und durchführbar halten.Obgleich in dem Referate vom 25. April v. I: die Anwen=dungbeweglicher Siße -- in durchgehenden Bauten, oder ver-
einzelt =- behufs Veränderung der Ditanz als grundäßliche Regel
angenommen it, wünche ich doc&lt; auch die Frage wegein even-
tueller Zulaung von Subellien mit feten Tichen und Sißen
erörtert zu ehen.

Zunächt it hon im vorgedachten Referate die Hertellung
einer veränderlichen Ditanz dann als nicht „unbedingt geboten“
bezeichnet, wenn der verfügbare Raum im Schulzimmer die An-
ordnung von mir zweiihigen Subellien mit angemeen breiten
Zwichengängen getattet, in welche die Schüler beim Erheben von
dein Siken ordnung5mäßig einzeln oder mösgeammt hitaustreten
fönnen. Da die Wienchaftliche Deputation für das Medizimal-
wejen ich entchieden gegen die Zulaung von Subellien mit
unveränderlicher Ditanz, auch nur als Ausnahme, ausgepro-
dei hat, jo ijt es mir von Interee zu wien, welche Erfah-
rungen die verchiedenen Behörden etwa in der Anwendung feter
zweijikiger Bänke gemacht haben und welche Anchauungen bei
denjelben in Beireff dieer Anwendung obwalten.

Sodann ijt bei Prüfung dieer Frage zu berücichtigen, daf;
z. Z. nor wohl in der überwiegenden Mehrzahl von Unterricht5-
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Antalten aller Art fete Bänke alter Kontruktion im Gebrauche
..ind und wahrcheinlich noc&lt; lange im Gebrauche bleiben werden,
da der Uebergang zu beeren Sytemen in der Regel nur dann
in Ausicht genommen wird, wenn die betehenden Einrichtungen
abgenußt jind, und daß elbt dann die größeren Bechaffungskojten
von der Wahl des Beeren zurüccßcreken.

Demgegenüber fann nun zwar geltend gemacht werden, daß
die Umwandlung ont gut foniruirter, feter Subfellien in folche
mit variabler Ditanz, = etwa nach dem Hippauf chen oder
Beyer'chen Syteme, -- in der Regel keine uner&lt;winglichen Koten
verurachen würde, und daher wo irgendmöglich anzutrebenjei.
Immerhin bleiben aber doch noh viele Fälle übrig, in welchen
ofortiger oder auch nur baldiger Uebergang zu Subjellien mt
veränderlicher Ditanz auf zu große finanzielle Schwierigkeiten
tößt. ZIn olchen Fällen wird daher zu erwägen jein, wie we-
nigtens den größten Fehlern der hetehenden Einrichtungen abge-
holfen werden könne. Als den am Meiten hygienich und päda-
gogich ins Gewicht fallenden Fehler, der auch den hier vorlie-
genden Informationen gemäß ic&lt;ß am häufigten findet, muß man
aine zu groß bemeene fete Ditanz -- oft 15 cm und darüber
-=-- bezeichnen. Dieer für das Schreiben viel zu große Horizontal-
Abtand zwichen den Vorderfanten von Tich und Bank zwingt
den Schüler zu einer ganz unnatürlichen, tark vorgebeugten Hal-
tung des Oberkörpers beim Schreiben, während der Unterkörper
den Sitz nur in einer Vorderkante berührt. Erfahrungs5mäßig
darf die Ditanz das Maß von 5 cim auf keinen Fall über-
chreiten, wenn hygienich no&lt; allenfalls zuläige Verhälmie
für die Schreibtellung herbeigeführt werden jollen. Da nun an
vielen olcher alten Subellien mit zu großer Ditanz fich außer-
dem eine zu geringe Sißbreite der Bänke vorfindet, o empfichlt
es ich, durc&lt; angemeene Verbreiterung der Bank nach vorn die
zu große Diianz auf ein Maß von 4 bis höchtens 5 cm zu
verringern. Allerdings wird hierdurch der Nachiheil herbeigeführt,
daß das Durchgehen und Sichen zwichen Bank und Tijch dem
Schüler ehr erchwert wird: doch muß dies als der verhältnismäßig
geringere (wenn auch immer ehr erhebliche) Nachtheil betrachtet
werden. Will man auch dieen vermeiden, fo erübrigt, wie ge-
agt, =- abgechen von den zweiihigen Bänken -- nur eine An-
ordnung mit wechelnder Ditanz. Daher wird in jevem einzelnen
Falle zu erwägen eit, ob ich micht gegenüber dem doch immer
zur unvollkommenen Erfolg einer gleichfalls mit Koten verknüpten
Verbreiterung der Bank der etwas größere Kotenaufwand gez
vinnen lae, welchen die Einrichtung des Subellinms mit ver-
änderlicher Ditanz bedingt.
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Der Einreichung der hiernach zu ertattenden Berichte will
ich binnen 3 Monaten entgegenehen.

Der Maniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An
ämmiliche Königliche Regierungen, Provinzial =Schul-kollegien, Canddrofteien und Konitorien der Provinz

Hannover, die Herren Univeritäts = Kuratoren, die
Herren Rektoren der technichen Hochchulen u. . w.

G. 111. 66093. M. 7485.

2.

Referat über dic am 13. September 1833 von Kom-
mijaren des Königlichen Minijteriums der geitlichen,
Unterricht8- und Medizzinal-Angelegenheiten vorge-

„ nommene Prüfung -der zur Hygiene-Austellung in
Berlin eingeandten Schulbänke.-

Berlin, den 25. April 1884.
"SchonleitJahrenit man in den betheiligten Kreijen be-

müht, die Frage der Herjtellung eimer allen unterrichtlichen und
geundheitlichen Forderungen entprechenden Schulbank ihrer
Löjung nahe zu führen, aber iroß eifrigten Studiums, troß der
pielen und finnreichen Borj&lt;läge, welche von achkundiger Seite
gemacht worden jind, ijt es bis jezt noch nicht gelungen, diee
Frage zu einem alljeitig befriedigenden Abchlujje zu bringen.
Auffallen darf diee Ercheiming freilich bei näherem Betrachtenmmch&lt;t. Denn welche verchiedenertigen. oft fich beinahe gegeneitig
auschließenden ovdcer doc&lt; tarf b ejc&lt;ränfenden Anforderungen
müjen nicht an eine guie Schulbank getellt werden, wenn neben
den Jnterejen des Unterrichtes, der Schuldisziplin und der Ge-
jundheitöpflege auch noh) die Fragen der technichtruktiven Zweck-
mäßigfeit und Der finanziellen Möglichkeit gebührende Beachtung
finden. So muß wohl chon von vornherein einleuchten, daß
es jich hier nicht um eine abohit und theoretich richtige, allge-
meingilüge Löjung des Problems handeln kann, ondern nur
um die AuSswahl derjenigen prattijch durc&lt;hführbaren Einrichtungen,
welche nach dem zeitigen Stande der Forchung und Technik einer
jolchen reinen Löung am nächten kommen.

In diejem Sinne jiuud denn auch im Laufe des Sommers
13833 auf Veranlajung des Herrn Miniters der geitlichen 2c. An-
gelegenheiten an den in der hygiemichen Ausjtellung vorhandenen
zahlreichen Modeollproben folc&lt;er Emrichtungen Unteruchungen
angetellt worden.
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Bevor jedom das Ergebnis dieer Unterumungen näher dar-
gelegt wird, feien hier einige allgemeinere Betrachtungen vor-ausgechict:

Weenilich um zwei Betimmungen handelt es ich tets bei
allen Erörterungen über die Hertellung einer rationellen Schul-
banf, nämlich um die richtige Normrung der Maßverhältnüe
zwichen Sißbank und Tichplatte, jowohl in vertikaler, wie in
horizontaler Nichtung, oder wie man dies kurz auszudrücken
pflegt, um die Betimmung der „Differenz“ und der „Ditanz“.
Mit dieen beiden weentlichen Betimmungstüken tehen die
meiten übrigen im Zujammenhange, oder können nicht die gleiche
Bedeutung wie ie beanpruchen.

Die Fetjezung einer angemejenen Differenz in den Höhen-
abmejungen zwichen Fußboden und Siß, Siß und Tich, würde
theoretic) genommen nicht beonders chwierig ein, wenn es mög-
lich wäre, entweder auf jeder Bank nur Schüler von gleicher
förperlicher Entwickelung aufzunehmen oder jedem einzelnen Kinde
jeinen bejonderen Siß zu bereiten.In beiden Fällen bedürfte es nur der Anpaung der Siß-
und Tijch-Höhe an die direkt meßbaren Größenverhältnije der
hier in Betracht kommenden Körpertheile der Schüler.

Das Hindernis einer volltändigen Löung dieer Aufgabe
vejieht alo weentlich darin, daß es prattich immer chwierig
jein wird, jedem einzelnen Schüler einen, gerade einer körper-
lichen Entwickelung genau angepaßten Sith zu gewähren, wenn
man nicht in ein, namentlich bei größerer Schülerzahl praktich
und vurchführbares, Indwidualijiren gerathen will. Für Schul-
flajfen öffentlicher Lehrantalten erübrigt daher nur, eine an-nähernde Löung dadurch zu uchen, daß man innerhalb Der
Klae einige Abtufungen der Subellien hinjichtlich der Differenz
einführt, um wenigtens den erfahrungö5mäßig am meiten in jeder
Klae vorfommenden Stufen der körperlichen Entwickelung ent-
prechende Einrichtungen zu bieten.

Von ganz beonderen Ausnahmen abgeehen, wird es wohl
imner gelinge die unvermeidlichen Divergenzen in praktich zu-
läigeit Grenzen zu halten.

Schwieriger als die Dierenz= ijt die Ditanzfrage praktich
zu löen. Bei erterer handelt es ich um das Anpaen gewierWVaßverhälinie an die natürliche Körpergetaltung des Schülers,
welche jich zwar nicht als contant, aber doch beim Einzelnen
nur innerhalb längerer Zeitabchnitte allmählich und jtetig ich
verändernd dartellt. Lektere dagegen bedingt eine von AÄugen-
bli&gt; zu Augenblick hertellbare Veränverlichfeit. Die Ditanz oll
eine andere ein beim Schreiben als bei ruhiger Sitzhaltung oder
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aufrechter Stellung der Schüler, beim Leen und dem mündlichen
Unterrichte. Sie muß alo öfterem, ich rach folgenden Wechjel,
miterworfen werden. Auch andere Rückichten, wie 3. B. die Noth-
wendigkeit, daß einzelne Schüler ohne Belätigung der anderen,
owie der Lehrer jelbt, zwichen den Sikreihen vajiren können,
daß der Fußboden unter und zwichen den Bänken leicht gereinigt
werden kann und dergl. mehr, tellen Forderungen, deren Er-
füllung nur zu häufig mit den natürlichen Bedingungen praktich
te&lt;hnicher, raum-öfonomicher und finanzieller Zuläigkeit in
mehr oder minder chroffen Gegenaß treten.

In früheren Zeiten ging man viclen dieer Schwierigkeiten
Dadurch aus dem Wege, daß man Tich und Bank als beondere
Möbel herjiellie und letzterer namentlich durch möglicht leichte
Kontruktion einien ziemlich hohen Grad von Beweglichkeit gab,
jo daß während des Unterrichtes, wenn auch mit einigen Ums-

 tänden, eine Veränderung der Ditanz möglich war, zum Reinigen
ves Schulzimmers aber leicht ver nöthige Bewegungsraum zwichen
ven fettehenden oder doch chwerer beweglichen Tichen gewonnen
werden konnte, wenn man die Bänke auf die Tiche legte. Troß
dieer Vortheile wurde die Einrichtung chon früh aufgegeben zu --
Gunten einer fejten Verbindung zwichen Tich und Bank, welche
größere Widertandskraft gegen natürliche Abnußung und muth-
willige Bechädigung bot. Diee fete Verbindung von Tich und
Bank j&lt;loß aber- jede Möglichkeit einerVeränderungder Ditanz
zu Gunjten der veränderten Körperhaltung aus und nöthigte zur
Annahme eines mäßigen Horizontial-Abtandes, welcher allenfalls
no&lt; Raum zum Pajiren der Schüler zwichen Tich und Bank
gewährte, aber um o unhequemer für die Körperhaltung des
Kindes beim Aufrechttehen war, je mehr er ic&lt;ß der für das
Schreiben bequemen Sißhaliung anchmiegte und umgekehrt. Man
experimentirte mit geringen Plusditanzen bis nahe zur Nullditanz3,
obne eine befriedigende Löung zu finden. Auch die pädagogich
jo werthvolle Möglichkeit für den Lehrer, leicht und chnell unmittel-
bar zu jedem cinzelnen Schüler gelangen zu fönnen, war bei den
meitens fehr langen -- oft 6 bis 8 izigen --- Bänken nicht zu
gewinnen ohne entprechende Zwichenräume zwichen den einzelnen
Subjellien, welche viel Raum in der Tiefenrichtung wegnehmen
und die häufig gewünchte Rückenlehne, welche der dicht hinter
der Bank tehende Tich bietet, dem Schüler entziehen. Manver-
zihtete daher meitens auf erterwähntien Vorzug und rückte die
Subellien dicht an einander.

Troß frühen Erkennens ihrer Unvollkommenheit hat ich diee
Einrichtung bis auf die Gegenwart erhalten, da ihr ja m der
That der Vorzug der relativen Einfachheit, Danerhaftigleit umd
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Billigkeit nicht betritten werden kann. Sie zählt daher auch
heute noch jelbjt unter dem Lehrerperjonale viel Verehrer. Die
Macht der Gewohnheit auf der einen, die Abneigung gegen be-
wegliche Emrichtungen, welche jv leicht der muthwilligen Jugend
willfommene Gelegenheit zum Verüben von Unfug und Schabexr-
nad bieten, auf der anderen Seite, haben gewiß viel dazu bei-
getragen, manchen erfahrenen Rädagogen von der Befürwortung
anitär zwe&gt;mäßigerer Anordnungen abzuhalten.

Eine weentliche Verbejjerung, welche viele Nachtheile der
ejten Bänke älterer Konjiruftion und zugleich die nie gaiz aus-
gejhlojjenen Uebeljtände beweglicher Einrichtungen verineidet, kanngewonnen werden, wenn man fete Bäntke nur zweiizig kontruirt
und zwichen je zwei in einer Flucht jtehenden Bankreihen einen
Gang von olcher Breite freiläßt, daß der Lehrer zu jedem Schüler
bequem heranfommen, der Schüler aber beim Auftehen von einem
Siße in den Gang eitlich heraustreten kann. Bei Bejtimmung
der Ditanz fällt hier aljo die Rücäjicht auf das Aufrechtjtehen
der Schüler zwichen Banf und Tijch weg, es it daher eine
Null- ogar eine mäßige Minusditanz möglich. Die Subellien
ind dabei nach der Tiefe dicht aneinander zu rücken, o daß
jeder Tich deim vor ihm befindlichen Size bei bequemer Siß-
halmng, während des mündlichen Unterrichtes eine gute Rücken-
lehne bieren fami. Freilich erfordert die Anordmung der Zwichen-
gänge einen nicht unbeträchtlichen Mehraufwand an ;Flächenraum
des Schulzimmer3, -- eiwa im Verhälinije von 7 : 10 bei her-
fömmlichen Raumgrößen -- doch ijt zu bemerken, daß diejer Mehr-
aufwand durch den jo gewomienen größeren Luftraum pro Kopf
in gejuidheitlicher Hinicht große Vorzüge bietet.

Die Null- oder gar Müims-Dijtanz ermöglicht übrigens den
Schülern, wie von mancher Seite hervorgehoben wird, nicht unter
allen Umtänden und für die Dauer bequemes Sißen. E3 fehle
eben die Möglichkeit eines Wechels der Siklage, ohne welchen
längeres AusShalten im Siße namentlich für die iebhafte Jugend
peinlich werde und zu Unruhe Anlaß gebe.

Cine andere Einrichtung eter vieljißiger Bänke it in Bor-
jehlag und wohl auch in Ampendung gefommen, welche die Baut
in regelrechter Anfeina! iderfolge |dadurd) in j&lt;male Einzel übe theilt,daß zwi]chen je zwei Sizen ein Emichnitt angeorduct wird, wel-dier dem Schüler Naum zum Aufrechtjtehen gewährt. Wein die
Zah! der Site für eine bejtinimie Banklänge nicht geringer werden
oll, als bei einer gewöhnlichen Bant ohne Einchnitte, jo können
jowohl Einzeljike als Einjchuitie nur geringe Breiten erhalten, jo
daß jich auch in der Anwendung &lt;on Unbequemlichfeiten ergebenhaben mögen, -- namentlich für Mädchen, deren Kleidung mehr
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Raum bedingt, als die Siße und beonders die Zwichenräume
bieten. Auch bindet diee Anordnung die Beeßung der Bank ge-
nau an die vorhandenen Einzeljiße, odaß diee nicht, wie eine
gewöhnliche Bank, die bei regelrechter Bejezung etwa für 7 Schüler
betimmt ijt, im Nothfalle auch noch einem achten, allenfalls Plaß
gewähren könnte. Gleich den vielfihigen feten Subjellien alter
Art bietet auch diee Anordnung keine bequeme Gelegenheit ür den
Lehrer, direkt an die einzelnen Schüler heranzukommen, ohne die
vor ihm Sißenden zum Autehen zu nöthigen.

Diee und ähnliche Verjuche mit unbeweglichen Anordnungen,
das Problem einer guten Schulbank zu löjen, konnten aljo we-
entlichen Forderungen der Geundheitspflege und der Schuldis-
ziplin nicht gerecht werden, und jo mußte fich denn in immerweiteren Kreien die Anicht befetigen, daß dieen Forderungen,
joweit ie ich auf den in jedem Einzelfalle richtigen Horizontal-
abtand des Siße3 vom Tiche beziehen, nur entjprochen werden
kann, wenn dieer Abtand jich nach Bedarf verändern läßt oder
mit anderen Worten: wenn die Ditanz variabel ijt.

Es kam aljo nunmehr Darauf an, fol&lt;he vertellbare Cin-
richtungen zü finden, welche mit möglichterEinfachheit und Billig=
feit den höchten Grad von Haltbarkeit verbinden und jeden Piiß-
brauch, jede Bechädigungsgefahr für die Schuljugend oweit ir-
gend thunlich ausjchließen.

Die einfachte Art, eine variable Ditanz herzutellen, finden
wir im täglichen Gebrauche des Stuhles, der je nach Bedarf dem
Tiche, an welchem wir arbeiten, genähert oder von ihmenterntwerden fann. Auch die Schule kennt und benutzt diees Mittel
in den Schemeln der Zeichenfäle, während ie es für alle lontigenUnterrichtöräume aus nahe liegenden Gründen uSchlicht. Ein
untrennbarer Zuammenhang zwichen Siß und Tich; wird für
größere Schulklaen tets als Bedingung gelten.

Die verchiedenen auf variable Ditanz abzielenden Syjteme,welche in aufe der eueren Zeit vorgec&lt;lagen umd größtentheils
aud), wenigtens veruchsweie, angewendet worden jind, lajjenjich zuammenajen in jolche, die entweder den Sit oder den TTich
beweglich hertellen, owie in olche, die für den veweglichen Sißgemeinjame Bänke oder Einzeljize annehmen und ebenjo die Tich-
platte im Ganzen oder für jeden Schüler beonders vertellbar
herrichten. Auch Kombinationen dieer Syteme ind vorgechlagenworden, welche 3- B. jowohl Sitz als Tich vertellbar machen
und o eine größere Mannigfaltigkeit in die Beziehungen zwichen
Tich und Siß bringen u. ]. w.

Nicht elten tritt an die oberte Schulverwaltung die Aufgabe
heran, über die Anwendbarkeit diees oder jenes dieer Syjteme
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Entcheivbung zu treffen. Die Meiten derelben ind aber noch
nicht genugjfam durc&lt; längere Praxis erprobt, als daß ich aus
der Erfahrung über ie ein fetes Urtheil hätte bilden können.
Die Berichte der betheiligien Provmzialbehörden bekundenvielmehr
nicht felien, daß eime Einrichtung, welche in einem Bezirke ich
trefflich bewährt haben foll, in eimem anderen als gänzlich un-
brauchbar befunden worden ijt. Judwiduelle Anchauung und Ge-
wöhnung machen jich eben auch hier wie in vielen ähnlichen Fällen
mit Macht geltend.

| Die während des Jahres 1883 hier m Berlin abgehaltene
allgemeine deutiche Ausjtellung auf dem Gebiete der Hygiene und
des Rettungswejens gab, wie bereits Eingangs erwähnt, Gele-
genheit, die weentlichten der im neuerer Zeit empfohlenen Schul-
bankyteme an ausgetellten Probe-Exemplaren näher zu prüfen
und gegen einander zu vergleichen.

Im September 1883 fand denn auch die durch den Herrn
Unterrichts-Miniter angeordnete Beichtigung und Prüfung dieer
Schulbank-Modelle durch eime größere Anzahl von Kommiaren
tatt. Inu der hier beigefügten „Tabellarichen Uebericht“ ind
dieje Probe-Eremplare, welche am 13. September 1883 zur ge-
meinjamen Prüfung kamen, ämmtlich verzeichnet und in ihren
weentlichen Eigcnthümlichfeiten kurz &lt;arakteriirt. Die bemer-
kenswertheren unter denjelben jeien hier noch etwas näher be-
prochen.

1) Die 8ub 1 der „tabellarijgen Uebericht“ erwähnte
Hippanf'&lt;e Schulbank gehört zu den einfachten Anord-
nungen mit beweglicher Bank und fetem Tiche. Durch eine zweck-
mäßige, unter dem Sißbrette angebrachte Hebelanordnung kann
das Ertere in einer ganzen Länge umein betimmtes Maß uach
vorn oder hinteiu verchoben und jo na Bedarf Plus5- oder Minu3-
Ditanz hergetellt werden dergetalt, daß im erteren Falle die
Sqdhüler bequem zwichen Bank und Tich tehen oder mit Rück-
lchne gegen den Hintertich während des mündlichen Unterrichtes
jißen, im zweiten dagegen eine für chriftliche Arbeiten angemeene
Sißlage finden. In leßtbeprochener Banttellung mit Minus8-
Ditanz bildet ich auch hinter den Bänken ein genügender Zwichen-
raum zwichen den einzelnen Subjellien, welcher dem Lehrer ge-
tattet, zu jedem einzelnen Schüler heranzutreten umd eine Arbeiten
zu kontroliren. Bei dem einfachen und oliden Bewegungs-Me-
hani5mu38, der nach Kommando des Lehrers ohne Schwierigkeit
durc&lt; die Schüler jelbt in Thätigkeit geezt wird, erhöht ich der
Preis gegen fete Subellien älterer Kontruktion nur um ein Ge-
ringes. Für Volksichulen cheint daher diee Anordnung wohl
empfehlenswerth.
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Sißlage finden. In leßtbeſprochener Bantſtellung mit Minus8-
Diſtanz bildet ſich auch hinter den Bänken ein genügender Zwiſchen-
raum zwiſchen den einzelnen Subjellien, welcher dem Lehrer ge-
ſtattet, zu jedem einzelnen Schüler heranzutreten umd ſeine Arbeiten
zu kontroliren. Bei dem einfachen und ſoliden Bewegungs-Me-
hani5mu38, der nach Kommando des Lehrers ohne Schwierigkeit
durc< die Schüler jelbſt in Thätigkeit geſezt wird, erhöht ſich der
Preis gegen feſte Subſellien älterer Konſtruktion nur um ein Ge-
ringes. Für Volksichulen ſcheint daher dieſe Anordnung wohl
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2) Einen ähnlichen Erfolg mit no&lt; einfacherem Mittel er=
trebt die sub 2 der Tabelle verzeichnete Beyer che Anord-
nung, die den Vorzug bietet, daß Subjellien alter Art ohne er=
hebliche Schwierigkeiten und Koten ich nach derelben umgetalten
laen. Die Beweglichkeit der Bank wird nämlich dadurch her=
getellt, daß die Banktellen mit angearbeiteten Zapfen oder Federn
in entjprechenden Nuthen der Schwellen der Subellien laufen und
ich vor- und rückwärts verchieben laen.

Bedenklich wurde gefunden, daß die Bank nicht an betimmter
Stelle fetgehalten werden kann, owie, daß die nach oben offenen
Nuthen ich leicht mit Schmuß füllen und jo die Bewegungs-
fähigkeit hemmen. Inwieweit diee Uebeltände ich in Wirklichfeit
al3 folche erweien, läßt fich wohl nur durch Veruche im Großen
und bei längerer Dauer fettellen.

Im Bezirke Breslau ollen eit einiger Zeit jolche Subellien
“mitgutemErfolge für Volkschulen angewendet werden. Dieen-

und ähnlichen, auf der Beweglichkeit der Sißbank im Großen ber“
fettehender Tichplatte beruhenden, Sytemen gegemüber teht eine
Reihe von Vorchlägen, welche bei ebenfalls feten Tichen die

Sißke im Einzelnen beweglich annehmen. Es eien hier einige
&lt;haraktteritiche Beipiele erwähnt, nämlich:

3) das Sytem von Vandenec&lt; m Eupen. Der Tijch
it in gewöhnlicher Weie kontruirt. Statt der durc&lt;gehenden

--Bank erhält jeder Schüler- einen um eine-jenkrechte Axe drehbaren
Einzeliß, dejen Platte von länglich gerundeter Form excentrich
auf der Axe befetigt it. Je nach der Drehung des Sikes läßt

fich Minu8-, Null- und Plus-Ditanz hertellen, und o ein ent=
prechend freier Raum zum Durchgehen rep. Aufrechttehen hinter,
rep. vor den Sißen gewinnen. Die Urtheile über diee Emrich-
tung lauten ehr verchieden. Es wird von einer Seite derjelben
vorgeworfen, daß die Drehvorrichtung ehr zu Unfug heransfordere
und leicht chadhaft werde =- Bedenken, die ich bis zu gewijjem
Grade gegen jede bewegliche Einrichtung geltend machen lajen --
während von anderer Seite die Erfahrungen, die man in längerer
Anwendung gemacht hat, rühmend hervorgehoben worden jmd.
Das Urtheil über diees Sytem wird fich wohl noch klären mühten.
Auch ind Verbeerungen an den mechanichen Spezial-Emrich-
ungen micht ausgechlofjen.

+) Das Vogel'c&lt;e Syijtem. (Düjeldorf), dem jich eine
ganze Reihe ähnlicher anchließen, beruht auf der Annahme be-
weglicher Einzelige, wel&lt;e zum Zurückklappen eingerichtet find.
In der regulären Sißlage zeigen ie Null- oder cine mäßige
Minus - Ditanz, während der zurückgeklappte Siß einen aus-
ziebigen Raum zum Stehen und Durchgehen freiläßt. Die Be

693

2) Einen ähnlichen Erfolg mit no< einfacherem Mittel er=
ſtrebt die sub 2 der Tabelle verzeichnete Beyerſche Anord-
nung, die den Vorzug bietet, daß Subjellien alter Art ohne er=
hebliche Schwierigkeiten und Koſten ſich nach derſelben umgeſtalten
laſſen. Die Beweglichkeit der Bank wird nämlich dadurch her=
geſtellt, daß die Bankſtellen mit angearbeiteten Zapfen oder Federn
in entjprechenden Nuthen der Schwellen der Subſellien laufen und
ſich vor- und rückwärts verſchieben laſſen.

Bedenklich wurde gefunden, daß die Bank nicht an beſtimmter
Stelle feſtgehalten werden kann, ſowie, daß die nach oben offenen
Nuthen ſich leicht mit Schmuß füllen und jo die Bewegungs-
fähigkeit hemmen. Inwieweit dieſe Uebelſtände ſich in Wirklichfeit
al3 folche erweiſen, läßt fich wohl nur durch Verſuche im Großen
und bei längerer Dauer feſtſtellen.

Im Bezirke Breslau ollen ſeit einiger Zeit jolche Subſellien
“mitgutem Erfolge für Volksſchulen angewendet werden. Dieſen-
und ähnlichen, auf der Beweglichkeit der Sißbank im Großen ber“

feſtſtehender Tiſchplatte beruhenden, Syſtemen gegemüber ſteht eine
Reihe von Vorſchlägen, welche bei ebenfalls feſten Tiſchen die

 Sißke im Einzelnen beweglich annehmen. Es ſeien hier einige
<haraktteriſtiſche Beiſpiele erwähnt, nämlich:

3) das Syſtem von Vandeneſc< m Eupen. Der Tijch
iſt in gewöhnlicher Weiſe konſtruirt. Statt der durc<gehenden

--Bank erhält jeder Schüler-einen um eine-jenkrechteAxe drehbaren
Einzelſiß, deſjen Platte von länglich gerundeter Form excentriſch
auf der Axe befeſtigt iſt. Je nach der Drehung des Sikes läßt

fich Minu8-, Null- und Plus-Diſtanz herſtellen, und ſo ein ent=
ſprechend freier Raum zum Durchgehen reſp. Aufrechtſtehen hinter,
reſp. vor den Sißen gewinnen. Die Urtheile über dieſe Emrich-
tung lauten ſehr verſchieden. Es wird von einer Seite derjelben
vorgeworfen, daß die Drehvorrichtung ſehr zu Unfug heransfordere
und leicht ſchadhaft werde =- Bedenken, die ſich bis zu gewijjem
Grade gegen jede bewegliche Einrichtung geltend machen laſjen --
während von anderer Seite die Erfahrungen, die manin längerer
Anwendung gemacht hat, rühmend hervorgehoben worden jmd.
Das Urtheil über dieſes Syſtem wird fich wohl noch klären mühtſen.
Auch ſind Verbeſſerungen an den mechaniſchen Spezial-Emrich-
ungen micht ausgeſchlofjen.

+) Das Vogel'ſc<e Syijtem. (Düjſeldorf), dem jich eine
ganze Reihe ähnlicher anſchließen, beruht auf der Annahme be-
weglicher Einzelſige, wel<e zum Zurückklappen eingerichtet find.
In der regulären Sißlage zeigen ſie Null- oder cine mäßige
Minus - Diſtanz, während der zurückgeklappte Siß einen aus-
ziebigen Raum zum Stehen und Durchgehen freiläßt. Die Be



694

wegung gechicht in einfacher Weie dur&lt;; Zurückchieben beim
Auftehen, oder Vorziehen beim Niederjezen durc&lt; den Schüler
jelbt. Es mag bemerkt werden, daß jich diejes Prinzip der Be-
weglichkeit des Sies durch Zurückflappen wohl auch auf ganze
(ungetheilte) Bänke anwenden ließe.

Von den Fabrifanten, welche ähnliche Anordnungen wie
Vogel vorchlagen, jind noch zu nennen; Vandenej/&lt;, = Zurüc-
chieben des Sikes unter Schrägtellung der Sißfläche, ähnlich
wic bei Vogel -- Simon und Co. und Clajer -- pendelnde
Bewegung der Siße nach vorn oder hinten, bei unveränderier
Neigung der Sißfläße -- Spohr und Krämer -- beim Auf-
tehen des Schülers drückt eine unter dem Site befindliche Feder
dieen aufwärts in teile Lage.

Zu den Tich- und Sißtgetellen und Bewegungstheilen it
bei den nach dieen Sytemen vorgeführten Probetüken fat durch-
weg Eijen angewendet und nur zu den Tich- uud Sißflächen,
Rückenlehnen 2c. Holz. Doch laen i&lt; auc&lt; ohne weeniliche
Sytemänderungen die feten Getelltheile im Holz hertellen, was
u. A. Vandene&lt; in jeimem Propekte ausdrüälich hervorhebt.
Die Anwendung von Eien hat natürlich ihre Vortheile, ver-
theuert jedo&lt; die ganze Anordnung.

Cs bleibt noch zu erwähnen, daß eine Reihe von Vorchlägen
auch die Tichplatte beweglich einrichtet, und zwar entweder bei
fetem oder bei gleichfalls beweglichem Siße. So jind bei den
oben genannten Sytemen häufig die Tichplatien zum Zurück-
klappen eingerichtet, um beim Reinigen des Zimmers freieren
Raum hertellen zu können -- wogegen an ich Nichts zu erinnern
wäre. Minder empfehlenswerth cheinen die Vorchläge, bei
welchen die Ditanz-Veränderungen durch Vor- und Zurückchieben
der Tichplatte =-- im Ganzen oder tückweie je vor den einzelnen
Sißen -=- bewirkt wird, da, abgeehen von manchen onjtigen
Unzuträglichkeiten, die Gefahr des Einflemmens bei unworichtigen
Handhaben dieer Vorrichtung nie ganz ausgechloen it. Auch
die mehrfach vorgechlagene Einrichtung, welche die Tichplatte
der Länge nach theilt, und die vordere Hälfte o aufflappen läßt,
daß ein Buchpult für das Leen entieht, konnte den Beifall der
Schulmännernicht inden, da die aufgeklappte Platte den Schülern
zu viel Gelegenheit zum Verteen und Verüben von Unfug viete.
Am Wenigten konnten diejenigen Einrichtungen Aufklang inden,
welche zum Verchieben der Tichplatte einen mehr oder minder
complizirten Mechani3mus vorehen, 3. B. die Kurbelvorrichtung,
welche Alber3- Wedekind in Hannover für das Verchieben der
Tichplatte anwenden.

Nachdem die Kommiarien ämmiliche ausgetellte Probetücke
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eingehend bejichtigt und durchgeprochen hatten, einigten ie ich
über nachfolgende Bunttie, welche für öffentliche Schulen maß-
gebend jein jollten.

1) die Hertellung der Subellien an im, namentlich aber
jede Bewegung53-Einrichtung, welche eine Veränderung der Dijtanz
zu bewirken hat, muß o einfach, icher und dauerhaft wie mögs-
lih gewählt werden. Jeder complicirte MechaniSmus it zu ver-
meiden. Die Ditanz „Veränderung erfolgt beer durch eine Be
wegung des Sißes als durc&lt; eine olche der Tichplatte.

2) Wenn Subjellien mit variabler Ditanz Anwendung finden,
jo kann die Banklänge bei Volkschulen bis zu 8 Sitßen betragen,
während für höhere Lehranjtalten kürzere Bänfe von 4 bis
höchtens 6 Siken wünjchenswerth ind. Für Schulen erterer
Art können jämmtliche Siße eines Subellium in einer durch-
gehenden Bank vereinigt ein, während für höhere Unterrichis-
Antalten Einzeljite erwüncht find.
3) Erlaubt es die verfügbare Räumlichkeit Des Schulzimmers,“
je können auch zweiizige Bänke mit Zwichengängen Anwendung
finden, für welche eine veränderliche Ditanz nicht unbedingt ge-
boten it. Ohnehiertnit andere Syteme auszuchließen, welche
ji) font etwa c&lt;on als vortheilhaft bewährt haben, oder noch
bewähren werden, konnten die Kommiarien demnach vorchlagen,
daß für taatliche rep. vom Staate ubventionirte Schulantalten
obige Grundäße als maßgebend erachtet werden möchten. Dabei
chien für Volkschulen in erter Linie das Syjiem Hippauf
empfehlenswerth; für höhere Lehrantalten das Sytem Vogel
oder eines der ihm nahetehenden -- ei es mit Holz- oder Eien-
getell -- wobei es namentlich auf möglicht einfache, olide und
gefahrlos, jowie ohne jtörendes Geräuch, arbeitende Bewegungs-
einrichtnngen für die vertellbaren Sie ankommt. Einrichtungen,
welche auf eine während des Unterrichtes eintretende Veränderungan ver Tichplatte abzielen, ind zu vermeiden.
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v.
zur Hyglene-

miaren am 13. September
Aufgetellt im

- ame und Bechreibung der Schulbänke
= I ono ien Verwendetes
|" rep. . = NE Material.
&gt; Erfinder. Tiche. Siße rep. Bänke.

1. |Dr. H. Hipp-|Form und Ginrich- Sibbretter ruhen auf Holz.
auf, Kreis- |tung wie bei den ein=|feten Stollenhölzern, Dewegungs-Sh&lt;ulinpektor|achenSubellien alter/an denen der ehr ein-/Mechani8mus

. |Beyer,

zu Otrowo.

Rez
gierungs8= und
Baurath zu
Breslau,

. |KUNzZeL.

Konjtruftion mit et=
was geneigter Tich=
platte, mit Holztollen
auf Schwellen. Das
nach der Form des
menchlichen Rückens
ausgearbeitete Vor=
Derbrett des Tiches
bildet die Rücklehne|
für die Sißbank des
davortehenden Sub=-
jelimms.

Ginfachte Form, wie
204 1.

Tichgetell it fet und
in ähnlicher Weicwie
bei der Hippauf chen
Bankgearbeitet. Jeder
Schüler kann nac
AusShebung einer
Holzfeder den ihm zu-
gehörigen Theil der
Tichplatte um ca.8 cm
vor und wieder zU-
rücj&lt;hieben, wodurd)
Minu8- und PluS-
Ditanz Hergetellt

fache Medanismus
zum Vor= und Rück-
wärtschieben des
Sithbrettes befetigtit.
Jt das Sitbrett vor-
gezogen, o befindet
es fich in der Schreib-
jtellung (Minu 5=
Ditanz) und es bildei
ich al8sdann hinter
dem Sißbrette ein
Durchgang für den
Lehrer von 18--20 cm
Breite.
Sitzbänke laen ich
vor= und zurücjchic-
ben. An den Stollen=
hölzern derelben indGleiteien befetigt,
welche auf an der
Bankchwelle ange=-
brachten Cien&lt;hienen
ich bewegen, aber
nicht in jeder Eni-
ernung derBankvom
Tiche fetgetelli wer-den fönnen.
Sitpbrett it fet; jeder
Schüler hat eine be=
ondere aus8gechweif-
te Rücklehne.

von Eien.

Holz.
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Austellung eingeandten und von Minijterial--Kom-
1383 geprüften Schulbänke.
September 1883.

Alter der im den

Schüler, fr a“ Foien EEGBente|einesSchüler-Schüler-auaenflächeBemerkungenbetimmt plaßes plaß.|erforderlich|ind. lang tief von
Jahre. cm. cm. Mk. qm.6-18 50 75|4,00|inmed.SchulbänkeältererSytemebei echs bis|0,77bei|laenichleichtnacdemHip-verchie- 4,50|höheren|pauf'chenSyteme1umarbeiten,denen ohne|Schulen||.Fig.1,3,bu.€S.706bezw.Banks= An=|0,70bei|707.größen. irich|Volks=a.Klaefür48Schülervon

| je naß] chulen 12--14 Jahren 3 0,77 qm. /Der mit 80|b.u.ce.Klaenfür80rep.Länge|Schülern81Schülervon6--14Jah-der |prv Klae. ren ä 0,70 qm Grundläche.
ein= ad a. Bei 64 Schülern unter

- --jzelnen - Anordnung eines --Mittel= -
Banke. ganges ebenfalls a 0,77 qm.

g-14 |= | = -- = | Dinienionen und Kotenwie bei

den einfachen älterenSytemen ;
die Gleitvorrichtung kotet pro
Bank 2,25Mlk. Die Bewegungs=
vorrichtung getattei den Kin=
dern ein willkürliches Verän-
dern der Ditanz. Die Kontiruk=
tion it aus dem Betrebenent-
tanden, Scchulbänke älteren
Sytems, wieie auf demplatten
Lande ajt noc&lt; durchweg im
Gebrauche jind, mit möglicht
geringen Koten zu verbeern.

609 78 ? 0,77 Preie waren nicht zu erfahren.(An dem rep.|ImDurchchnittewerdenKla=ausgetellten 0,70 enmaße wie ad 1 erforderlich
Exemplare werden.
gemeen.)
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Ausſtellung eingeſandten und von Minijterial--Kom-
1383 geprüften Schulbänke.
September 1883.
 

 

Alter der im den
Schüler,fr a“ Foſien EEG

Bente eines Schüler- Schüler- auaſſenfläche Bemerkungen
beſtimmt plaßes plaß. erforderlich |

ſind. lang tief von

Jahre. cm. cm. Mk. qm.

6-18 50 75 4,00 in med. Schulbänke älterer Syſteme
bei ſechs bis 0,77 bei laſſen ſich leicht nac dem Hip-
verſchie- 4,50 höheren pauf'ſchen Syſteme1umarbeiten,
denen ohne Schulen |. Fig. 1, 3, b u. € S. 706 bezw.
Banks= An= 0,70 bei 707.
größen. ſirich Volks= a. Klaſſe für 48 Schüler von

| je naß] ſchulen 12--14 Jahren 3 0,77 qm. /
Der mit 80 b.u. ce.Klaſſen für 80reſp.
Länge Schülern 81 Schüler von 6--14Jah-
der |prv Klaſſe. ren ä 0,70 qm Grundſläche.
ein= ada. Bei 64 Schülern unter

- --jzelnen - Anordnung eines --Mittel= -
Banke. ganges ebenfalls a 0,77 qm.

g-14 |= | = -- = | Dinienſionen und Koſtenwie bei
den einfachen älterenSyſtemen;
die Gleitvorrichtung koſtet pro
Bank 2,25Mlk. DieBewegungs=
vorrichtung geſtattei den Kin=
dern ein willkürliches Verän-
dern der Diſtanz. Die Konſtiruk=
tion iſt aus dem Beſtrebenent-
ſtanden, Scchulbänke älteren
Syſtems, wieſie auf demplatten
Lande ſajt noc< durchweg im
Gebrauche jind, mit möglichſt
geringen Koſten zu verbeſſern.

609 78 ? 0,77 Preiſe waren nicht zu erfahren.
(An dem reſp. Im Durchſchnitte werden Klaſ=

ausgeſtellten 0,70 ſenmaße wie ad 1 erforderlich

Exemplare werden.
gemeſſen.) 

 
    



GD cD IP

Name und Bechreihung der Schulbänke=|Fabrikanten:BerwendetesEe rep, -. | vin Material.

M Erfinder. Tiche. Site rep. Bänke.

ad3. wird. Die Tintenfäer
liegen gegen die Tijch=
platte vertieft und
werden von ihr bei
Plu5=-Diianzverdec&gt;t.

4. Herrmann |Tichgetell von Holz/Sikbrett klappt mit- Holz.
in Braun= jin einfachter Formitelt einfacher Char-
chweig. hergetellt. Tichplatte|nierbänder auf und

flapptin halber Breite/legt ich dann gegen
aufbehufsHertellung die Rücklehne.
eines Leepulies.
Plu8= und Minu3-=
Ditanz it nicht her=
tellbar.

5. |Bandene&lt;h/|Modell a. Tichge- Jeder Schüler erhäli| In Tannen-
Kreis = Schul= tell it fet und fürjeinen länglich runden holz.
inpetior zu [mehrere Schüler ge=/drehbaren Einzelitz.| *
FEupen.*) meinam, in ähnlicher| Dereierne Drehdorn Theils in

Weie wie ad 1 her- desfelben it exentrich Buchenholz,
getellt. angebracht, in Folge| Tannen=

deen fann durch] und Eichen-Drehung des Sißes holz.Miinu8 =Null= oder
Plus = Ditanz herge
tellt werden.Bei Schreibtellung it
die Anbringungeiner
Rückenlehne möglich.

Modell bh. Desgl. Nach hinten zurück-| Des8gl. wic
wie vor. chiebende rep. nach VOL.

unten flappende Siße.
6. |Albers8= Unteres Tichgetell |Siße betehen aus] Ganz von

Wedekind in|ähnlich wie vor. Diejeiner feten Bank, die] Tannenholz
Hannover. „Tichplatte wird mit=/ Rücklehne it ohne oder mit

telft Kurbel, welche an Auschweifung für diejeichener Tich=
einer unter der Platte/Rückenform. platte.
liegenden Stange mit
Zahnrad angreit, be
weglid) gemacht. It
dic Platte in die
Schreibtellung (Mi-nus= Ditanz) ge=bracht, dann ins die
unter ihr befindlichen
Tintenfäer zugäng
lich.

*) jeßt Regierungs= und Schulrath zu Minden.

G
D
c
D

I
P

 

Name und
Beſchreihung der Schuſlbänke

 

= Fabrikanten: Berwendetes
Ee reſp, -. | vin Material.
M Erfinder. Tiſche. Site reſp. Bänke.

ad3. wird. DieTintenfäſſer
liegen gegen die Tijch=
platte vertieft und
werden von ihr bei
Plu5=-Diſianzverdec>t.

4. Herrmann |Tiſchgeſtell von Holz/Sikbrett klappt mit- Holz.
in Braun= jin einfachſter Formitelſt einfacher Char-
ſchweig. hergeſtellt. Tiſchplatte|nierbänder auf und

flapptin halber Breite/legt ſich dann gegen
aufbehufsHerſtellung die Rücklehne.
eines Leſepulies.
Plu8= und Minu3-=
Diſtanz iſt nicht her=
ſtellbar.

5. |Bandeneſ<h/|Modell a. Tiſchge- Jeder Schüler erhäli| In Tannen-
Kreis = Schul= ſtell iſt feſt und fürjeinen länglich runden holz.
inſpetior zu [mehrere Schüler ge=/drehbaren Einzelſitz.| *
FEupen.*) meinſam, in ähnlicher| Dereiſerne Drehdorn Theils in

Weiſe wie ad 1 her- desfelben iſt exentriſch Buchenholz,
geſtellt. angebracht, in Folge| Tannen=

deſſen fann durch] und Eichen-
Drehung des Sißes holz.
Miinu8 =Null= oder
Plus = Diſtanz herge
ſtellt werden.
Bei Schreibſtellung iſt
die Anbringungeiner
Rückenlehne möglich.

Modell bh. Desgl. Nach hinten zurück-| Des8gl. wic
wie vor. ſchiebende reſp. nach VOL.

unten flappende Siße.
6. |Albers8= Unteres Tiſchgeſtell |Siße beſtehen aus] Ganz von

Wedekind in|ähnlich wie vor. Diejeiner feſten Bank, die] Tannenholz
Hannover. „Tiſchplatte wird mit=/ Rücklehne iſt ohne oder mit

telft Kurbel, welche an Ausſchweifung für diejeichener Tiſch=
einer unter der Platte/Rückenform. platte. liegenden Stange mit
Zahnrad angreiſt, be
weglid) gemacht. Iſt
dic Platte in die
Schreibſtellung (Mi-
nus= Diſtanz) ge=
bracht, dann ins die
unter ihr befindlichen Tintenfäſſer zugäng
lich.   

*) jeßt Regierungs= und Schulrath zu Minden.

  



699

9SWier, für|Pu8nitlige|goften|Witzewelche die Dimenionen pro it eine - |Bänke|einesSchüler-|Schüler-|glaenflächeBemerkungen.betimmt plaßes platz.|erforderlichind. lang tief von
Jahre. cm. cm. Mk. qm.

6--18 80 85|17,50--ZweiißigePultekoten]rep. pro Stück 35 Mk. | ohne
31,50 Einißige Pulte kotemAnirichpro Stück 31,50 MX.t. |

frei Braunchweig.
Für Arbeitszunmer von JInter-
naten brauchbar, weil das Sub- |

- ellium weniger als Schulbank -
- denn als Arbeitspult benuß=

bar it.6--21 55,0|817,500,86|Sitzeindehrleichtzudrehen,37,0) bis was im Interee der Disziplin
9,50 von Nachtheil it. Die ausge=-

90-105 tellten Bänke haben pro Sit 62
NER rep. 65 cm Länge u. 88 rep.

80 cmTiefe, |. Fig. 2 S. 707.
10--13 Squlflae für 48 Sdüler ä

-. = Joon -0,86 qm Grundfläche. Bei 64

Schülern ind unter Annahme
eines Mittelganges ebenfalls

4 0,86 qm pro Schüler erforder= -lich. .

Desgl.| 76 Na0-105) 0,82
(| 10--136--18 55 75 0,80|DasBeiwegendesMechani8-7-11 mus erzeugt ein unangench=

mes Geräuch.
8--12 Bei einer Sißanordnung wie
bei 2 ad 5 ffizzirt, it erforderlich:
bis 6 Für 48 Schüler eine Klae von

ikigen 8,20 m lang, 4,70 m tief, pro
Bän= Schüler 6,80 qm.
fen. Für 64 Schüler eine Klae von

8,20 m lang, 6,30 m tief, pro
Schüler 0,81 qm.

1888. 47
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9SWier,für Pu8ſnitlige goften Witze
welche die Dimenſionen pro iſt eine- |
Bänke eines Schüler- Schüler- glaſſenfläche Bemerkungen.

beſtimmt plaßes platz. erforderlich
ſind. lang tief von

Jahre. cm. cm. Mk. qm.

6--18 80 85 17,50 -- Zweiſißige Pulte koſten]
reſp. pro Stück 35 Mk. | ohne
31,50 Einſißige Pulte koſtemAnſirich

pro Stück 31,50 MX.t. |
frei Braunſchweig.

Für Arbeitszunmer von JInter-
naten brauchbar, weil das Sub- |

- ſellium weniger alsSchulbank -
- denn als Arbeitspult benuß=
bar iſt.

6--21 55,0 81 7,50 0,86 Sitzeſind ſehr leicht zu drehen,
37,0) bis was im Intereſſe der Disziplin

9,50 von Nachtheil iſt. Die ausge=-
90-105 ſtellten Bänke haben pro Sit 62
NER reſp. 65 cm Länge u. 88 reſp.

80 cmTiefe, |. Fig. 2 S. 707.
10--13 Squlflaſſe für 48 Sdüler ä

-. = Joon -0,86 qm Grundfläche. Bei 64
Schülern ſind unter Annahme
eines Mittelganges ebenfalls

4 0,86 qm pro Schüler erforder= -
lich. .

Desgl.| 76 Na0-105) 0,82
(| 10--13

6--18 55 75 0,80 Das Beiwegen des Mechani8-
7-11 mus erzeugt ein unangench=

mes Geräuſch.
8--12 Bei einer Sißanordnung wie
bei 2 ad 5 ffizzirt, iſt erforderlich:
bis 6 Für 48 Schüler eine Klaſſe von

ſikigen 8,20 m lang, 4,70 m tief, pro
Bän= Schüler 6,80 qm.
fen. Für 64 Schüler eine Klaſſe von

8,20 m lang, 6,30 m tief, pro
Schüler 0,81 qm.

1888. 47
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&lt; Beet Dar Bechreibung der Schulbänke
Tabrikanten Verwendetes

5| ref Material.
2 Erfinder. Tiche. Sißke rep. Bänke.

7. |Spohr &amp; [Tichplatten ind ehr| Die Einzeliße ind Getell
Kraemer inbreit und ungetheilt,/an einer gemeinamen| von Gußs=
Frankfurt am|ruhen auf Eiengetell| eiernen Leite befetigt| eien, Tich-
Main. und fönnen behufs|jund chnellen beim| platte von

Reinigung der Klae/ Auftehen des Schü-| Echen= rep.ganz urigelegt wer=-|ler3 mittelt einer|Eichenholz,den( Vertikaltellung).| Feder in eine ehr] Siße von
Ditanz zwichen Tich| chräge Stellung, wo=| kiefernen
und Siß kann nicht durh Raum zum Leiten.
geändert werden. Stehen innerhalb der

Bankgewonnenwird.

8.|Vogel,In-|EsindverchiedeneSyjtemeausgejtellt,vondenengenieur in ic) Modelle im bautechnichen Bürcau befinden.
Düeldorf. Subellium Nr. Ila. (Modell einer Mittelbank).

Tich it fet und ruht
auf *einem Eienge=
jtelle.

Bewegliche, ich nach
hintendurchchiebende
Einzelige auf be=
onderen Eienge=
tellen.

Subellium Nr. I
Tichplatte klappt in
ganzer Breite des
jichrägen Theiles auf,
jont wie vor.

Wie vor.

Vordertheil der Tich-
platte kann aufge-
flappt werdenbehufs
Hertellung einesLee=
und Arbeitspultes 2c.

betimmt.
Siße ind durd) eine
für mehrere Schüler
gemeinamefete Bank
auf Cienkonjolen ge-
bildet.

Eien und
Holz.

b. (Modell einer Hinterbank).
Des8gl.

Subellium Nr. 4 peziell für Volkschulen

Eien und
Holz.
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< BeetDar Beſchreibung der Schulbänke
Tabrikanten Verwendetes

5| ref Material.
2 Erfinder. Tiſche. Sißke reſp. Bänke.

7. |Spohr & [Tiſchplatten ſind ſehr| Die Einzelſiße ſind Geſtell
Kraemer inbreit und ungetheilt,/an einer gemeinſamen| von Gußs=
Frankfurt am|ruhen auf Eiſengeſtell| eiſernen Leiſte befeſtigt| eiſen, Tiſch-
Main. und fönnen behufs|jund ſchnellen beim| platte von

Reinigung der Klaſſe/ Aufſtehen des Schü-| Eſchen= reſp.
ganz urigelegt wer=-|ler3 mittelſt einer Eichenholz,
den(Vertikalſtellung).| Feder in eine ſehr] Siße von
Diſtanz zwiſchen Tiſch| ſchräge Stellung, wo=| kiefernen
und Siß kann nicht durh Raum zum Leiſten.
geändert werden. Stehen innerhalb der

Bankgewonnenwird.

8. Vogel, In-| Es ſind verſchiedene Syjteme ausgeſjtellt, von denen
genieur in ſic) Modelle im bautechniſchen Bürcau befinden.

Düſſeldorf. Subſellium Nr. Ila. (Modell einer Mittelbank).
Tiſch iſt feſt und ruht
auf *einem Eiſenge=
jtelle.

Bewegliche, ſich nach
hintendurchſchiebende
Einzelſige auf be=
ſonderen Eiſenge=
ſtellen.

 
Subſellium Nr. I
Tiſchplatte klappt in
ganzer Breite des
jichrägen Theiles auf,
jonſt wie vor.

Wie vor.

  
Vordertheil der Tiſch-
platte kann aufge-
flappt werdenbehufs
Herſtellung einesLeſe=  und Arbeitspultes 2c.

beſtimmt.

Siße ſind durd) eine
für mehrere Schüler
gemeinſamefeſte Bank
auf Ciſenkonjolen ge-
bildet.

    

Eiſen und
Holz.

b. (Modell einer Hinterbank).

Des8gl.

Subſellium Nr. 4 ſpeziell für Volksſchulen

Eiſen und
Holz.  
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Alter der
Schüler, für

welche die
Bänke

betimmt
find.

Jahre.

Durchchnittliche
Dimenionen

eines Schüler-
platzes

lang tief
cm. em.

Koten
pro

Schüler-
plaz.

Für jeden
Schüler
it einte

Klaenfläche
erforderlich

von

qm.

Bemerkungen.

6--18

4-20 -

Desgl.

Desgl.

54 80

56 809

56 73

12-16

13 bis
17,5

S bis
11,25

0,99

1,01 rejp.-
0,89

Desgl.

0,80

Die zur Ausführung kommen=
den Bänke ind bezüglich ihrer
Dimenionen mit Nummern
bezeichnet.

Jede Nummer entpricht einer ge=
wien Altersklae rep. Größe
der Schüler. AusSgetellt ind
4 Nummern.

Das Sytem oll in Süddeutch=
land weit verbreitet ein und
ich beonders bewährt haben.
Nach der ertheilten Auskunft
werden nur zweiißige Bänke
geliefert, 1. Figur 3 S: 708.

Klae für 48 Schüler ä 1,01 qm.
Bei einer Klae für 64 Schü=
ler ind pro Schüler 0,97 qm
Grundfläche erforderlich...

Preie varüren je nach der An=.
zahl der Schüler, welche auf
einer Bank Platz finden ollen.
Gefertigt werden zwei- bis fünf=
ißige Bänke, |. Figur 4 S. 708.

Bei Verwendung von zwei=z=
jihigen Bänken werden erx-
forderlich:

1) Für 64 Schüler eine Klae
von 8,60. 7,38 = 63,47 qm da=
her pro Schüler 0,99 qm.

2) Für 48 Schüler eine Klae
von 8,60. 5,76 m = 49,54 qm.
daher pro Schüler 1,03 qm.

Bei Verwendung von vier=
izigen Bänken:

1) Für 64 Schüler eine Klae
von 54,87 qm, daher pro Schü-
ler 0,86 qm.

2) Für 49 Schüler pro Schüler
0,92 qm.

(Hiervon ind 2 Exemplare aus=
getellt |]. Fig. 5 u. 6 S. 708.)

47*
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Alter der
Schüler, für
welche die
Bänke

beſtimmt
find.

Jahre.

Durchſchnittliche
Dimenſionen
eines Schüler-

platzes

lang tief
cm. em.

Koſten
pro

Schüler-
plaz.

 

Für jeden
Schüler
iſt einte

Klaſſenfläche
erforderlich

von

qm.  
Bemerkungen.

 

6--18

4-20-

Desgl.

Desgl.  

54 80

56 809

56 73  
12-16

13 bis
17,5

S bis
11,25  

0,99

1,01 rejp.-
0,89

Desgl.

0,80  

Die zur Ausführung kommen=
den Bänke ſind bezüglich ihrer
Dimenſionen mit Nummern
bezeichnet.

Jede Nummerentſpricht einer ge=
wiſſen Altersklaſſe reſp. Größe
der Schüler. AusSgeſtellt ſind
4 Nummern.
Das Syſtem ſoll in Süddeutſch=
land weit verbreitet ſein und
ſich beſonders bewährt haben.
Nach der ertheilten Auskunft
werden nur zweiſißige Bänke
geliefert, 1. Figur 3 S: 708.

Klaſſe für 48 Schüler ä 1,01 qm.
Bei einer Klaſſe für 64 Schü=
ler ſind pro Schüler 0,97 qm
Grundfläche erforderlich...

Preiſe varüren je nach der An=.
zahl der Schüler, welche auf
einer Bank Platz finden ſollen.
Gefertigt werden zwei-bis fünf=
ſißige Bänke, |. Figur 4S. 708.

Bei Verwendung von zwei=z=
jihigen Bänken werden erx-
forderlich:

1) Für 64 Schüler eine Klaſſe
von 8,60. 7,38 = 63,47 qm da=
her pro Schüler 0,99 qm.

2) Für 48 Schüler eine Klaſſe
von 8,60. 5,76 m = 49,54 qm.
daher pro Schüler 1,03 qm.

Bei Verwendung von vier=
ſizigen Bänken:

1) Für 64 Schüler eine Klaſſe
von 54,87 qm, daher pro Schü-
ler 0,86 qm.

2) Für 49 Schüler pro Schüler
0,92 qm.

(Hiervon ſind 2 Exemplare aus=
geſtellt |]. Fig. 5 u. 6 S. 708.)

47*



702.|Nameund,“rewm.2|W ohnort der Bechreibung der Schulbänke Verwendetes
Ze Sahranten | | um Material.
R Erfinder. Tiche. Sitze rep. Bänke.

ads. Jeder Schüler hat
einen für fich allein
aufklappbaren Tich-
theil.
Subellium Nr. 8 für Auditorien der Hochchulen.
Tiche fet. Siß beweglich und für Holz.

jedenHörerbeonder8.
Nicht ausgetellt ind folgende:

Subellium Nr. 1.|Wie bei Nr. 1 hb. Holz und
Wie Nr. Üb. Tich- Eien.
.jplatie fann in ganzer
Breite behufs Reini-
gung der Klae
ums= und niedergelegt
werden.
Subellium Nr.1].
Tichplatte ganz et,| Wie vor. Dsgl.
ont wie vor.

9. |jEljaer in|Tichgetelleinddurc&lt;=| Die Site find pen=| GetelleMannheim. |weg von Gußeien.|delnde oder auf=|vonGußs=
Mit ihnen verbunden
it das in gleichem
MNaierial ausgeführte
Getell für die Site
der vorhergehenden
Bank. Ausgetellt
ind:
1) Bänke deren Tich=
platte zum Theile be=
hus Hertellung eines
Lefepultes aufklapp=
bar ind.
Hiervon werden ge-
fertigt:

a. für Bolkschulen
(Nr. 1).

b. für höhere Lehran=
talten (Nr. 2).

flappende Einzeliße. eien. Tich-
platten von
Tannen rep.
Eichenholz,
Rücklehnen
und Site

von Tannen=-
holz.

Eichenholz
Tiche,

Tannenholz
Tiche, Eichen-

plz.
Wie vor.
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. Name und , “re wm.
2|Wohnort der Beſchreibung der Schulbänke Verwendetes

Ze Sahranten | | um Material.
R Erfinder. Tiſche. Sitze reſp. Bänke.

ads. Jeder Schüler hat
einen für fich allein
aufklappbaren Tiſch-
theil.

Subſellium Nr. 8 für Auditorien der Hochſchulen.

Tiſche feſt. Siß beweglich und für Holz.
jedenHörerbeſonder8.

Nicht ausgeſtellt ſind folgende:

Subſellium Nr. 1.|Wie bei Nr. 1 hb. Holz und
Wie Nr. Üb. Tiſch- Eiſen.

. jplatie fann in ganzer
Breite behufs Reini-
gung der Klaſſe
ums=und niedergelegt
werden.
Subſellium Nr.1].
Tiſchplatte ganz ſeſt,| Wie vor. Dsgl.
ſonſt wie vor.

9. |jEljaſſer in|Tiſchgeſtelleſinddurc<=| Die Site find pen=| Geſtelle
Mannheim. |weg von Gußeiſen.|delnde oder auf= von Gußs=

  
Mit ihnen verbunden
iſt das in gleichem
MNaierial ausgeführte
Geſtell für die Site
der vorhergehenden
Bank. Ausgeſtellt
ſind:

1) Bänke deren Tiſch=
platte zum Theile be=
huſs Herſtellung eines
Lefepultes aufklapp=
bar ſind.
Hiervon werdenge-
fertigt:

a. für Bolksſchulen
(Nr. 1).

b. für höhere Lehran=  ſtalten (Nr. 2).

flappende Einzelſiße.

 
eiſen. Tiſch-
platten von
Tannen reſp.
Eichenholz,
Rücklehnen
und Site

von Tannen=-
holz.

Eichenholz

Tiſche,
Tannenholz
Tiſche, Eichen-

plz.
Wie vor.  
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Alter der WERTET . -ür jedSchüler, für DEionen. Koten Spüler
welche die eines Schüler- „Pro it eineBänke lages Schüler-|KlaenflächeBemerkungen.betimmt Pra3CS play.|erforderlichind. lang tief von

Jahre. cm. cm. Mk. qm.

--- 65 80 -- --

6--20 | 56 | 80 |13--171 1,01 rep. |
0,896-18|36|73|ca.15---- -- --- -- -- Als ein Vortheil dieer Bänke

wurde anerkannt, daß die Kin=
der ehr bequem auftehen kön=
nen. |. Fig. 7 u. 8 S. 708 bezw.
709.

6-18 57 76 |14,5=-j 1,00 |mit Lecepult nur zweiißig
14,75 geertigi.

6--18 57 (6 |11,25-| 0,82
12,50desSgl.|de8gl.|desgl.|11,50----ohneLeepultbis4ißig.13,5-- 56 78 j16--17| 1,12 | nur zweiißig.

703-

 

 

Alter der WERTET . -ür jed
Schüler, für DEionen. Koſten Spüler
welche die eines Schüler- „Pro iſt eine
Bänke lages Schüler- Klaſſenfläche Bemerkungen.

beſtimmt Pra3CS play. erforderlich
ſind. lang tief von

Jahre. cm. cm. Mk. qm.

--- 65 80 -- --

6--20 | 56 | 80 |13--171 1,01 reſp. |
0,89

6-18 36 73 |ca.15 --

-- -- --- -- -- Als ein Vortheil dieſer Bänke
wurde anerkannt, daß die Kin=
der ſehr bequem aufſtehen kön=
nen. |. Fig.7 u. 8 S. 708 bezw.
709.

6-18 57 76 |14,5=-j 1,00 |mit Leſcepult nur zweiſißig
14,75 geſertigi.

6--18 57 (6 |11,25-| 0,82
12,50

desSgl. de8gl. desgl. |11,50- --- ohne Leſepult bis 4ſißig.
13,5

-- 56 78 j16--17| 1,12 | nur zweiſißig.     
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Name und ' , .
| 90.1 Bechreibung der SchulbänkeZS|Bohnortder1939Verwendetes
Z Santen | | Material.
2 Erfinder. Tiche. Site rep. Bänke.

ad9. 2) Bänke, deren Tich- Tich -
platien in ganzer Eichenholz,
Breite aufklappbar Tic&lt; und
ind und umgelegt Bank
werden können (Für Eichenholz.
höhere Lehrantalten,
Bank Nr. 3).

10. |H. Simon &amp;| Es werden Bänke nach fünf verchiedenen Modellen und
Co., Berlin. zwar ein= bis vierizig gefertigt.

11.

(Sytem Lick=
roth.)

Simmet in
München.

. |Baurath Licht
in Danzig.

Modell 1.
Tichplatte it von
hartem Holze, unge=
theilt und kann im
Ganzen auf= und umz
geilappt werden.
Modell 2. Ganz

wie voL.

Modell 3. Tich-
platte it unbeweglich.Nodell 4. Tich-platte it fet, der vor=
dere Theil derelben
flappt auf zu einem
Leepulte.
Modell 5. Tichge-

tell von Holz nach
Art der älteren ge=
wöhnlichen Subjel-
lien mit feter Platte.
Ganz in Tannenholz
ausgeührt.
Modell 1. Tich-

plaiteklapptzur Hälfte
auf.
Modell 2. Tich-
plaite it fet.
Tiche nach alter
Manier ganz in Holz
ausgeführt. Platte it
fet.

Getelle von Gußeien.
Pendelnde, nah hin-
ten ihdur&lt;chiebende
Einzeliße, welche auf
einer Holzleite ruhen.

Wie vor, nur it tatt
der Holzleite eine Ei-
jentange verwendet.
Desgleichen wie ad
Modell 1.
Wie vor.

Wie vor.

Aufklappbare Einzels=
ite.
Feter Siß, neben
jedem Siß ein Bücher-
faten.Die ausgetellte Bank
hat zwei Einzelike.
DieSitbreiterklappen
mittelt Charnier auf
und chieben ich an
den Banklchntollen
in die Höhe.

Eien und
hartes Holz.

Holz.

Holz.

Holz.

Holz.
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Name und ' , .
| 90.1 Beſchreibung der Schulbänke
ZS Bohnort der 19 3 9 Verwendetes
Z Santen | | Material.
2 Erfinder. Tiſche. Site reſp. Bänke.

ad9. 2) Bänke, deren Tiſch- Tiſch -
platien in ganzer Eichenholz,
Breite aufklappbar Tiſc< und
ſind und umgelegt Bank
werden können (Für Eichenholz.
höhere Lehranſtalten,
Bank Nr. 3).

10. |H. Simon &| Es werden Bänke nach fünf verſchiedenen Modellen und
Co., Berlin. zwar ein= bis vierſizig gefertigt.

11.

 

(Syſtem Lick=
roth.)

Simmet in
München.

. |Baurath Licht
in Danzig.  

Modell 1.
Tiſchplatte iſt von
hartem Holze, unge=
theilt und kann im
Ganzen auf= und umz
geilappt werden.
Modell 2. Ganz

wie voL.

Modell 3. Tiſch-
platte iſt unbeweglich.
Nodell 4. Tiſch-

platte iſt feſt, der vor=
dere Theil derſelben
flappt auf zu einem
Leſepulte.
Modell 5. Tiſchge-

ſtell von Holz nach
Art der älteren ge=
wöhnlichen Subjel-
lien mitfeſter Platte.

Ganz in Tannenholz
ausgeſührt.
Modell 1. Tiſch-

plaiteklapptzur Hälfte
auf.
Modell 2. Tiſch-
plaite iſt feſt.

Tiſche nach alter
Manier ganz in Holz
ausgeführt. Platte iſt
feſt.  

Geſtelle von Gußeiſen.
Pendelnde, nah hin-
ten ſihdur<ſchiebende
Einzelſiße, welche auf
einer Holzleiſte ruhen.

Wie vor, nuriſt ſtatt
der Holzleiſte eine Ei-
jenſtange verwendet.
Desgleichen wie ad
Modell 1.
Wie vor.

Wie vor.

Aufklappbare Einzels=
ſite.

Feſter Siß, neben
jedem Siß ein Bücher-
faſten.
Die ausgeſtellte Bank
hat zwei Einzelſike.
DieSitbreiterklappen
mittelſt Charnier auf
und ſchieben ſich an
den Banklchnſtollen
in die Höhe.  

Eiſen und
hartes Holz.

Holz.

Holz.

Holz.

Holz.  
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der Durchchnitiliche Für jeden
ir Dimenionen oro n" Ge eine„fe EBE Schüler-|FlaenflächeBemerkungen.vetimmt pra3e platz.|erforderlichind. lang tief von

Jahre. em. em. Mkt. qm.

6--18 56 91 18,5

| 1,20 nur zwüiitzig gefertigt.6--18 |Des8gl. |Desgl.| 19,0

6-18 156--60|69--74| 11-- 0,87 |zwei= bis vierikhig (Sikßanord=
15,5 nung ähnlich wie ad 9 kizzirt).

je nach au
ver

Länge
der

Bänke.Desgl. |Desgl. |Des8gl.|Desgl.|Des8gl.|Desgl.Desgl. |Desgl. |Desgl. |10,75-| Desgl.|Desgl14,5
Desgl. Desgl. |Desgl. |13,5-- -- 1jDesgl

19,5

Desgl -- -- |9--13 -- De8gl.

Außer den Subellien werden
noch Arbeitspulte, Wandtafeln
20. gefertigt, von denen Proben
ausgetellt ind.

? 59 68 “ 0,80|NähereAuskunftwarnichtzuerlangen. Die Bänke erchie-
| nen zur Einführung nicht ge-
? 59 68 ? Desgl eignet.

bei den ausge=-
rellicen Bänken.? 63 | 66 ? 0,883|FürMädchenchulenunpraktich
bei der au8=

getellien Bank.
wegen der Enge zwichen Tich
und Siß und weil die Kleider
leicht eingeklemmt werden kön=
nen.
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veſtimmt pra3e platz. erforderlich
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und Siß und weil die Kleider
leicht eingeklemmt werden kön=
nen.
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Lfd.Nr.
Name und

Wohnort der
Fabrikanten

rep.
Erfinder.

Bechreibung der Schulbänke

Tiche. Sitze rep. Bänke.

Verwendetes
Material.

14.

15.

Außer den vorbechriebenen, für Schulantalten betimmten Subellien

Simon Co.
in Berlin.

Max Herr=-
mann in
Berlin.

Max Herr=
mann in
Berlin.

Tic fet. Der vor-
dere Theil desfelben
flappt auf zur Her-
tellung eines Lee=
pultes.

Tich wie vor einge-
richtet. Derelbe kann
höher oder niedriger
getellt und in jeder
Hohe mittelt einer
Feder fetgehalten
werden.

ziehen, ähnlich wie bei
der Kunze chen Bank,
eingerichtet.

Fig. 1a.

Arbeit8pult von Mahagoniholz, polirt.
Pendelnder, nach
hinten durchchieben-
der Siß.

Hausarbeitstich von Kiehnenho
Der Sit it fet und
mit voller Rüclehne
verehen.

Arbeitstich wie vor.
Die Tichlatte it zum| Wie vor.
Einchieben und Aus=

Austellung

Fig. 1b.
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Nr
.

 

Name und
Wohnort der
Fabrikanten

reſp.
Erfinder.  

Beſchreibung der Schulbänke

Tiſche. Sitze reſp. Bänke.  
Verwendetes
Material.

  

14.

15.

 

Außer den vorbeſchriebenen, für Schulanſtalten beſtimmten Subſellien

Simon Co.
in Berlin.

Max Herr=-
mann in
Berlin.

Max Herr=
mann in
Berlin.

Tiſc feſt. Der vor-
dere Theil desfelben
flappt auf zur Her-
ſtellung eines Leſe=
pultes.

Tiſch wie vor einge-
richtet. Derſelbe kann
höher oder niedriger
geſtellt und in jeder
Hohe mittelſt einer
Feder feſtgehalten
werden.

ziehen, ähnlich wie bei
der Kunzeſchen Bank, eingerichtet.

Fig. 1a.

 

 

Arbeit8pult von Mahagoniholz, polirt.
Pendelnder, nach
hinten durchſchieben-
der Siß.

Hausarbeitstiſch von Kiehnenho

Der Sit iſt feſt und
mit voller Rüclehne
verſehen.

Arbeitstiſch wie vor.

Die Tiſchlatte iſt zum| Wie vor.
Einſchieben und Aus=

Ausſtellung

 
 

Fig. 1b.
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Alter der BTL Ur jedenSchüler, für|IeM&lt;nitÜhe|FotenSSchitierwelche die|„Dimenionen|pyroiteineBänke|“nesSOler-|Schüler-|KlajenflächeBemerkungen.betimmt platze plat.|erforderlichfind. lang | tief vonJahre. cm. | cm. Mk. qm.

ind noch folgende, für
vorhanden.

den Gebrauch im Haue eingerichtete in der

22

„Fig. 2.

--&lt;-=- BES - om -

45 - - = = » =» &gt;
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Alter der BTL Ur jeden
Schüler, für IeM<nitÜhe Foſten SSchitier
welche die „Dimenſionen pyro iſt eine
Bänke “nes SOler- Schüler- Klajſenfläche Bemerkungen.

beſtimmt platze plat. erforderlich
find. lang | tief von

Jahre. cm. | cm. Mk. qm.     
ſind noch folgende, für
vorhanden.

 

  

den Gebrauch im Hauſe eingerichtete in der

22

   
„Fig.2.
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Fig. 8.

== 46-04
(
1

I

!

5,068

IV. Seminare, 2e. GSildung der Lehrer und
deren perönliche Verhältnie.

216) Verlegung des. Termines für eine Lehrerinnenz
prüfung zu Bromberg.

Der Termin der zweiten Kommiionsprüfung für Lehre-
rinnen zu Bromberg (Centralblatt pro 1888 Nachweiung I

„Seite 139, Nachweijung U Seite 141) ijt vom 5. September
auf den 26. September 1888 verlegt worden.

217) Befähigungs5zeugnitje für Zöglinge der Lehre=-
rinnen-Bildungsantalten zu Droyßig.

(Centralbl. pro 1887 Seite 640.)

Berlin, den 17. Augut 1888.
3n den diesjährigen Entlaungsprüfungen an dem evan-

gelic&lt;en Gouvernanten- Intitute nnd dem evangelichen Lehre-
rinnen-Seminar zu Droyßig bei Zeitz haben das Zeugni5 der
Befähigung erlangt
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IV. Seminare, 2e. GSildung der Lehrer und

deren perſönliche Verhältniſſe.
216) Verlegung des. Termines für eine Lehrerinnenz

prüfung zu Bromberg.

Der Termin der zweiten Kommiſſionsprüfung für Lehre-
rinnen zu Bromberg (Centralblatt pro 1888 Nachweiſung I
„Seite 139, Nachweijung U Seite 141) ijt vom 5. September
auf den 26. September 1888 verlegt worden.

217) Befähigungs5zeugnitje für Zöglinge der Lehre=-
rinnen-Bildungsanſtalten zu Droyßig.

(Centralbl. pro 1887 Seite 640.)

Berlin, den 17. Auguſt 1888.
3n den diesjährigen Entlaſſungsprüfungen an dem evan-

geliſc<en Gouvernanten- Inſtitute nnd dem evangeliſchen Lehre-
rinnen-Seminar zu Droyßig bei Zeitz haben das Zeugni5 der
Befähigung erlangt



710
LL als Gouvernanten und für das Lehramt an höheren

Mäd&lt;enj&lt;ulen:
1) Helene Beitmann zu Ly&gt;,
2) Agnes Brambeer zu Nieder-JIngelheim a./Rhein, Groß-

herzogthum Heen,
3) abet Veydemann zu Cberö5walde, Kreis Oberbarnim,4) Minna Höpfner zu Weimar,
5) Gertrud Karntädt zU Qüneburg,
6) Elijabeth von Keienberg zu Gera, zFürtenth. Reuß 1. L,
7) Gertrud Kno&lt; zu JInowrazlaw,
8) Klara Pißer zu Berlin,

 9) Gertrud Prellwiß zu Königsberg 1. Brß.,
10) Anna Reichelt zu Kreuzburg Ob. Schle., und
11) Martha Schauimsland zu Naelwiß bei Zobten a. B., Kreis

Schweidniß.
DÜ. für das Lehramt an Volks&lt;ulen:

1) Anna Aß zu Hunteburg, Kreis Wittlage,
2) Hermine Die&gt;erh off zu Aplerbe&gt;, Kreis Hörde,3) Marie Jahnke zu Solingen,
4) Ida Jancke zu Letchin, Kreis Lebus,
5) Anna von Kulesza zu Marggrabowa, Kreis Olekfo,
6) Kontanze Lennemann zu Annen, Kreis Dortmund,
7) Luije MaJalien zu Sorau N./L.,
8) Eliabeth Reichert zu Köpenick, Kreis Teltow,
9) Martha Reiener zu Garß a./O., Kreis Nandow,

10) Klara Reagk, zu Kriebau, Kreis Sorau,
11) Martha Nudorf zu Elbing,
12) Luije Schubert zu Kalbe a./S.,
13) Anna Schumacher zu Berlin,

4) Dora Stege zu Düttingdorf, Kreis Herford,
15) Elie Steller zu Lichtenberg bei Berlin,

) Sophie Topp zu Nateln, Kreis Soet,
17) Klara Trebs zu Droyßig, Kreis Weißenfels, und
18) Alice Wallmanu zu Berlin.

Der Seminar-Direktor Schulrath Krißinger zu Droyßig
it bereit, über die Befähigung dieer Kandidatinnen für betimmte
Stellen im öffentlichen und im Privat-Schuldienjte nähere Auskunftzu geben.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barkhauen.

Bekanntmachung.
VU. II 2868.
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218) Befähigung5zeugme aus dem Kurjus zur Aus-
bildung von Turnlehrerinnen.

(Centralbl. pro 1887 Seite 651.)
Berlin, den 25. Juli 1888.

An dem in der Königlichen Turnlehrer-Bildungs-Antalt zu
Berlin während der Monate April, Mai und Jum 1888 abge-
haltenen Kurus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen haben theil-genommen und am Schluje desfelben das Zeugni5 der Befähi-
gung zur Ertheilung von Turnunterriht an Mädchenchulen
erhalten:

1) Cleonore Alber3, Handarbeitslehrerin zu Dannenberg, Reg.-
Bez. Lüneburg,

2) Marie Angri&gt; zu Braunsberg 1. Otprf.,
3) Anna Beißke, Handarbeitslehrerin zu KösSlin,
4) Anna Berggold, dsgl. zu Berlin,
5) Margarethe Bethke, Lehrerin daelbt,
7 Hedwig Blan&gt;, Handarbeitslehrerm zu Wriezena./O.,7) Thereje Blo&gt;, dgl. zu Danzig,
8) Luie Bor&gt;mann, Lehrerin zu Tilit,
9) Klara Bräß, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

10) Antome Cyrus, dsgl. zu Wicesbaden,
11) Roja Danneil, dsgl. zu Brandenburg a./D.4
-42)-Martha Dieß, dsgl. zu KöSlin, =13) Helene Döner, Lehrerin zu Berlin,
14) Margarethe Dörffler, Handarbeitslehrerim zu Celle,
15) verwitwete rau Duncker geb. Hauer zu Göttingen,
16) Hilda Feller, Lehrerin zu Niederrad bei Frankfurt a./M.,17) Eliabeth Gehrt, Handarbeitslehrerin zu Schlablau, Kreis

Marienburg i. Wetprf.,
18) verwitwete Frau Glogau geb. Herrmann, Lehrerin und

Handarbeitslehrerin zu Berlin,19) Ida Göbel, Lehrerin zu Halle a./S.,
20) Marie Graeni&gt;, D3gl. zu Nordhauen a./Harz,
21) Anna Grüß, Haudarbeitslehrerin zu Neuzelle,
22) Martha Grüzmacher, Lehrerin zu Marienwerder,
23) Lilla von Grumbfow, Handarbeitslehrerin zu Eimsbüttel

bei Hamburg,
244) Klara Grunert, Lehrerin zu Burg bei Magdeburg,25) Anna Hahn, Handarbeitslehrerin zu Tilfit i. Otprf.,
26) Klara Hanau, dSgl. zu Lüben,
27) Martha Herold, Lehrern und Handarbeitslehrerin zu Berlin,
28) Sabine Hobrecht daelbt,
29) Marie Hölper, Lehrerin zu Wiesbaden,

(11

218) Befähigung5zeugmſſe aus dem Kurjus zur Aus-
bildung von Turnlehrerinnen.

(Centralbl. pro 1887 Seite 651.)

Berlin, den 25. Juli 1888.
An dem in der Königlichen Turnlehrer-Bildungs-Anſtalt zu

Berlin während der Monate April, Mai und Jum1888 abge-
haltenen Kurſus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen habentheil-
genommen und am Schlujſe desfelben das Zeugni5 der Befähi-
gung zur Ertheilung von Turnunterriht an Mädchenſchulen
erhalten:

1) Cleonore Alber3, Handarbeitslehrerin zu Dannenberg, Reg.-
Bez. Lüneburg,

2) Marie Angri> zu Braunsberg 1. Oſtprf.,
3) Anna Beißke, Handarbeitslehrerin zu KösSlin,
4) Anna Berggold, dsgl. zu Berlin,
5) Margarethe Bethke, Lehrerin daſelbſt,
7 Hedwig Blan>, Handarbeitslehrerm zu Wriezena./O.,
7) Thereje Blo>, dgl. zu Danzig,
8) Luiſe Bor>mann, Lehrerin zu Tilſit,
9) Klara Bräß, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

10) Antome Cyrus, dsgl. zu Wicesbaden,
11) Roja Danneil, dsgl. zu Brandenburg a./D.4

-42)-Martha Dieß, dsgl. zu KöSlin, =
13) Helene Döner, Lehrerin zu Berlin,
14) Margarethe Dörffler, Handarbeitslehrerim zu Celle,
15) verwitwete rauDuncker geb. Hauſer zu Göttingen,
16) Hilda Feller, Lehrerin zu Niederrad bei Frankfurt a./M.,
17) Eliſabeth Gehrt, Handarbeitslehrerin zu Schlablau, Kreis

Marienburg i. Weſtprf.,
18) verwitwete Frau Glogau geb. Herrmann, Lehrerin und

Handarbeitslehrerin zu Berlin,
19) Ida Göbel, Lehrerin zu Halle a./S.,
20) Marie Graſeni>, D3gl. zu Nordhauſen a./Harz,
21) Anna Grüß, Haudarbeitslehrerin zu Neuzelle,
22) Martha Grüzmacher, Lehrerin zu Marienwerder,
23) Lilla von Grumbfow, Handarbeitslehrerin zu Eimsbüttel

bei Hamburg,
244) Klara Grunert, Lehrerin zu Burg bei Magdeburg,
25) Anna Hahn, Handarbeitslehrerin zu Tilfit i. Oſtprf.,
26) Klara Hanau, dSgl. zu Lüben,
27) MarthaHerold, Lehrern und Handarbeitslehrerin zu Berlin,
28) Sabine Hobrecht daſelbſt,
29) Marie Hölper, Lehrerin zu Wiesbaden,
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30) Anna Hoffmann, Handarbeitslehrerin zu Potsdam,
31) Marie Hoppe, dsgl. zu Danzig,
32) Selma Horn, ds8gl. zu Köslin,
33) Thekla Jäsrich, ds8gl. zu Breslau,
34) Gertrud Johow, ds8gl. zu Königsberg 1. Prä.,
35) Anna Jüterbo&gt;, Lehrerin zu Berlin,
36) Margarethe Jungfer, dsgl. zu Görliß,
37) Eliabeth Kahle, Handarbeitslehrerin zu Danzig,
38) Anna Keßler, Lehrerin zu Berlin,
39) Meta Kir&lt;ner, Handarbeitslehrerin zu Halle a./S.,
40) Bertha König zu Berlin,
41) Margarethe Köppel, Handarbeitslehrerinzu Friedeberg N./M.,
42) Margarethe Krampff, Lehrerin zu Memel,
43) Emma Kupfe, Handarbeitslehrerin zu Berlin,
44) Katharine Langenmayr, Lehrerin zu Rogajen,
45) Alexandrine Leßner, d8gl. zu Berlin,
46) Emilie Lorentz, ds8gl. zu Quackenburg bei Stolp i. Pomm.,
47) Helene Mar&lt;, Zeichenlehrerm zu Breslau,
48) Marie Mögechie, Lehrerin zu Sc&lt;hweidnik,
49) Elfriede Möller zu Berlin,
50) Amalie Münch, Lehrerin zu Straßburg 1. Cljaß,
51) Margarethe Nicol, dsgl. zu Drieen, Krs Friedeberg,

) Lina von Pari8, Handarbeitslehrerm zu Berlin,
) Frau Klara Petong geb. Henkler, d8gl. zu Karlikau bei

Zoppot, Kr5 Neutadt,
54) Marie Pich, d8gl. zu Danzig,
55) Hedwig PBrahl, d3gl. zu Schlawe i. Pomm.,
56) Gertrud Quadt, Lehrerin zu Berlin,
57) Eliabeth Nenzmann, d8gl. zu Berlinchen N./M.,
58) Anna Roenhain, dsgl. zu Königsberg 1. Prß.,
59) Eliabeth von Runkel, Handarbeitslehrerin zu Berlin,
60) Katharine Nunze, d8gl. daelbt,
61) Helene Samter, Lehrerin dajelbt,
62) Elfriede Schäfer, ds8gl. daelbt,
63) Gertrud Schalhorn, d3gl. dajelbt,
64) Antonie Schmitz, Handarbeitslehrerin daelbt,
65) Marie Schobert, dsgl. daelbt,
66) Martha Schönbe&gt;, Lehrerin zu Roenberg i. Wetprf.,
67) Margarethe Schönermark zu Breslau,
68) Martha Schultz, Handarbeitslehrerin zu Zoppot bei Danzig,
69) Laura Schulz, Lehrerin zu Berent i. Wetprf.,
70) Emma Schweers, dsgl. und Zeichenlehrerin zu Breslau,
71) Emmi Scotti zu Berlin,
72) Marie Skierlo zu Pillau,

1
52
I3

712

30) Anna Hoffmann, Handarbeitslehrerin zu Potsdam,
31) Marie Hoppe, dsgl. zu Danzig,
32) Selma Horn, ds8gl. zu Köslin,
33) Thekla Jäsrich, ds8gl. zu Breslau,
34) Gertrud Johow, ds8gl. zu Königsberg 1. Prä.,
35) Anna Jüterbo>, Lehrerin zu Berlin,
36) Margarethe Jungfer, dsgl. zu Görliß,
37) Eliſabeth Kahle, Handarbeitslehrerin zu Danzig,
38) Anna Keßler, Lehrerin zu Berlin,
39) Meta Kir<ner, Handarbeitslehrerin zu Halle a./S.,
40) Bertha König zu Berlin,
41) Margarethe Köppel, Handarbeitslehrerinzu Friedeberg N./M.,
42) Margarethe Krampff, Lehrerin zu Memel,
43) Emma Kupfe, Handarbeitslehrerin zu Berlin,
44) Katharine Langenmayr, Lehrerin zu Rogajen,
45) Alexandrine Leßner, d8gl. zu Berlin,
46) Emilie Lorentz, ds8gl. zu Quackenburg bei Stolp i. Pomm.,
47) Helene Marſ<, Zeichenlehrerm zu Breslau,
48) Marie Mögeſchie, Lehrerin zu Sc<hweidnik,
49) Elfriede Möller zu Berlin,
50) Amalie Münch, Lehrerin zu Straßburg 1. Cljaß,
51) Margarethe Nicol, dsgl. zu Drieſen, Krs Friedeberg,

) Lina von Pari8, Handarbeitslehrerm zu Berlin,
) Frau Klara Petong geb. Henkler, d8gl. zu Karlikau bei

Zoppot, Kr5 Neuſtadt,
54) Marie Pich, d8gl. zu Danzig,
55) Hedwig PBrahl, d3gl. zu Schlawe i. Pomm.,
56) Gertrud Quadt, Lehrerin zu Berlin,
57) Eliſabeth Nenzmann, d8gl. zu Berlinchen N./M.,
58) Anna Roſenhain, dsgl. zu Königsberg 1. Prß.,
59) Eliſabeth von Runkel, Handarbeitslehrerin zu Berlin,
60) Katharine Nunze, d8gl. daſelbſt,
61) Helene Samter, Lehrerin dajelbſt,
62) Elfriede Schäfer, ds8gl. daſelbſt,
63) Gertrud Schalhorn, d3gl. dajelbſt,
64) Antonie Schmitz, Handarbeitslehrerin daſelbſt,
65) Marie Schobert, dsgl. daſelbſt,
66) Martha Schönbe>, Lehrerin zu Roſenberg i. Weſtprf.,
67) Margarethe Schönermark zu Breslau,
68) Martha Schultz, Handarbeitslehrerin zu Zoppot bei Danzig,
69) Laura Schulz, Lehrerin zu Berent i. Weſtprf.,
70) Emma Schweers, dsgl. und Zeichenlehrerin zu Breslau,
71) Emmi Scotti zu Berlin,
72) Marie Skierlo zu Pillau,

1
52
I3



713

73) Arnolde Sparenborg, Handarbeitslehrerm zu Cmden,
74) Martha Strehl, Zeichenlehrerin z. Z. zu LudwigsSlut in

Mecklenburg,
75) Margarethe Tauch, Lehrerin zu Berlin,
76) Johanna Taucher, dsgl. zu Gujow,
77) Elijabeth Timm von Bardeleben zu Roto&gt; i. Me&gt;lenburg,
78) Alice Unruh, Lehrerin zu Greifswald,
79) Elfriede Verworn, Handarbeitslehrerin 3. 3. zu Berlin,
80) Olga Wachhauen, Lehrerin daelbt,
81) Edith von Zanthier, dsgl. daelbt,
82) Hedwig von Zelews8ki, d8gl. zu Schloppe 1. Wetprf.,
83) Martha Zen&gt;e, Handarbeitslehrerin zu Berlin, und
84) Klara Zunke, Lehrerin daelbt.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barkhaujen.

Bekanntmachung.
VU. INb. 7209.

219) Befähigungszeugnie für Eleven der Turnlehrer-
Bildungsantalt.

(Centralbl. pro 1887 Seite 646.)
Berlin, den 30. Juli 1888.

An dem Kurus der Königlichen Turnlehrer-Bildungsantalt
zu Berlin während des Winters 1887/88 haben theilgenommen
und amSchlue desfelben das Zeugnis der Befähigung zur Er-
theilung des Turnunterrichtes an öffentlichen Unterrichtsanjtalten
erhalten:

1) Ahlburg, Kandidat des höheren Schulamtes zu Haarburg,
2) Balzer, d8gl. zu Bromberg, u
3) Beer, Elementarlehrer zu Lijendorf, Krs Daun,

a) 4) Beinhauer, wijjenchaftlicher Hilfslehrer am Neal-Progym=-
naium zu Hofgeismar,

») 5) Berg, Elementarlehrer zu Wilnsdorf, Krs Siegen,
b) 6) Dr. Bermbach, Kandidat des höheren Schulamtes zu Köln,
ce) 7) Berr, wilenchaftlicher Hilfslehrer am Gymnaium zu

Elberfeld,
) elit, Clementar-, Zeichen- und Turnlehrer am Real-

Progymnaium zu Luckenwalde,

Be

353 Bi

(ES bedeutet der Buchtabe
2) auch befähigt zur elbtändigen Leitmig von Schwimmunterricht,
b) auch befähigt zur Ertheilung von Schwimmunterricht,
ce) hat auch chwimmen gelernt und Anleitung zur Ertheilung von Schwimm

unterricht erhalten.
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») 9) Birkenbihl, Elementarlehrer zu Biebrich-Mosbach, Land-
Kreis WiesSbaden,

b) 10) Bode, dsgl. zu Peine,
a) 11) Bortelmann, d8gl. zu Gecetendorf, Krs Geetemünde,
a) 12) Dr. Danker, Kandidat des höheren Schulamtes zu Siar-

gard 1. PBomm.,
2) 13) Dröder, Dd3gl. zu Schleuingen,
a) 14) Chrings5, Klementarlehrer zu Cjen a. vd. Ruhr,e) 15) Einporu, dsgl. zu Birnbaum a. d. Warthe,
c) 16) Dr. Faber, wienc&lt;aftlicher Hilfslehrer am Gymnaium

zu Warburg,
b) 17) Fleer, Kandidat des höheren Schulamtes zu München-

Gladbach,

)
18) Freund, Elementarlehrer zu Ujet, Krs Groß-Strehliß,

v) 19) Fring3, ds8gl. zu Würm, Kr5 Geilenkirchen,
a) 20) Garbe, Kandidat des höheren Schulamtes zu Hannover,

21) Gelle, Elementarlehrer zu Sigmaringen,
a) 22) Grewell, dö8gl. zu Elberfeld,
a) 23) Haa, d3gl. zu Stettin,

24) Hartleb, d8gl. zu Rietedt bei Sangerhaujen,
25) Hartmann, dsgl. zu Großmühlingen, Herzogthum Anhalt,
26) Hajeroth, Kandidat des höheren Schulamtes zu zFalken-

berg i. d. Mark,
2) 27) Heiland, Elementarlehrer zu Brandenburg a./H.,
a) 28) Hermes, Kandidat des höheren Schulamtes zu Steglit

bei Berlin,
29) Höner, Elementarlehrer zu Münter i. Wetit.,

a) 30) 6Hoffmann, Leopold, Kandidat des höheren Schulamtes
zu Glei,

2) 31) Hoffmann, Wilhelm, Elementarlehrer zu Anklam i. Pom.,
») 32) Hoffmann, Wilhelm, desgl. zu Koblenz,
bv) 33) Hogrebe, Kandidat des höheren Schulamtes zu Hannover,
&amp;) 34) Jendreen, Seminarlehrer zu Hadersleben,35) Kaa&gt;, Elementarlehrer zu Preeß, Krs Plön,
2) 36) Kaul, dsgl. zu Strehlen,
c) 3 Kempa, Clementar- und Zeichenlehrer zu Berlin,2) 38) Knoll, Kandidat des höheren Schulamtes zu Demmin

in Pommern,
a) 39) Krieger, Gymnaiallehrer zu Hohentein i. Ojtpr.,
») 40) Dr. Kühnen, Kandidat des höheren Schulamtes zu Deuß

bei Köln,
c) 41) Kupka, Seminarx-„Hilfslehrer zu Peisfretcham,

42) Dr. Leeder, Gymnaiallehrer zu Hirchberg i. Shl.,
») 43) Dr. Mänz, Kandidat des höheren Schulamtes zu Kael,
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c) 44) Medrow, Seminar-Hilfslehrer zu Franzburg,
45) Meier, technicher Lehrer am Gymnaium zu Ratenburg,

a) 46) Müller, GClementariehrer zu Stendal,
47) Niggemeyer, DdSgl. zu Holthauen, Krs Lüdinghauen,
48) Pape, dsgl. zu Edendorf, Kr5 Uelzen,2) 49) Pfuhl, Semimar-Hilfslehrer zu Bütow,
50) Boppenvdorff, Elementarlehrer zu Gollnow, Kr5 Naugard,

2) 51) Riee, Kandidat des höheren Schulamtes zu Frankfurt
am Main,

52) Röder, d8gl. zu Zeiß,
a) 53) Ruh ert, Elementar- und Vorchullehrer am Gymnajiuum

zU Riel,
c) 54) Ruland, Elementarlehrer zu Frechen, Landkrs Köln,
ce) 55) Sache, 'Elementarlehr er zu Niederorc&lt;hel, Krs Worbis,
a) 56). Dr. Schauder, Kandidat des höheren Schulamtes zu
- Breslau,. | =.

c) 57) Schröd er, jechnicher Lehrer aam1Rrogymnaium zU Qöbau
in Wetpreußen,

*) 58) Schrödter, Elementarlehrer zu Wannfried, Kr8 Eic&lt;hwege;,
a) 59) Schrör, dögl. zu Steele a. d. Ruhr, Landkr35 Chen,
*) 60) Shünhoff, te&lt;hni&lt;er und Vorchullehrer am Gymnaium

zu Wilhelmshafen,
2) 61) Siefert, Clementarlehrer zu Hammer, Krs Oi-Sternberg,627 Sittäart, d8g!l. zu Aachen,

63) Starke, Kandidat des höheren Schulamtes zu Sangerhauen,2) 64) Sydow, Zeichenlehrer zu Demmin 1.. Pom.,
2) 65) Vollmar, Seminar-Hilfslehrer zu ;Fulda,*) 66) Wahlers, Elementarlehrer zu Falkenhaim, Krs Mogilno,

2

») 67) Wiedenhöft, technicher Lehrer am Progymnaium zu
Pr. Friedland, und |

a) 68) Witt, GClementarlehrer zu WinnerSbach, Krs Altenkirchen.
Der Miniter ver geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Barkhanjen.
Bekanntmachung.

VU. INb. 6985.

220) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im
Herbte 1888.

(Centralbl. pro 1888 Seite 146 und Seite 240.)

Berlin, den 25. Augut 1838.
Für die Turnlehrerumen- Prüfung, welche im Herbte 18383

zu Derlin abzuhalten t, habe ich Termin auf Montag den 19. No-vember d. J. und folgende Tage anberaumt.
1888, 48
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ZDzum.(1

Meldungen der in einem Lehramte tehenden Bewerberinnen
ind bei der vorgeehten Dientbehörde pätetens bis zum 1. Ok-
tober d. I., Meldungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei
mir pätetens bis zum 15. Oktober d. I. anzubringen.

Die na&lt; 8. 4 des Prüfungs-RNeglements vom 21. Angut
1375 beizubringenden Zeugme über Geundheit, Führung and
Lehrthätigkeit können nur dann Berücjichtigunug finden, wein ie
in neuerer Zeit ausgetellt find.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Anftrage: de la Croix.

Bekanntmachung.
VU. DIb. 7522.

221) Vereinbarung mit dem Senaie der freien und
Hanetadt Lübe&gt; wegen gegeneitiger Anerfennung der
Prüfungszeugnie für Voltkschullehrer und Lehrer an

Mittelt&lt;ulen.
Berlin, den 16. Augut 13338.

Zwichen der Königlich Preußijchen Regierung und dem
Senate der freien und Hanetadt Lübeck it wegen gegeneitiger
Anerkenmung der in Preußen und in Lübeck ausgetellten Zeug-
nie für Volkschullehrer und Lehrer an Mittelchulen, owie
Zulaung der Inhaber olcher Zougnie zum Schuldienjte im
Gebiete des anderen Staates, und wegen Zulaung von Ange-
hörigen der freien und Hanetadt Lübec&gt; zu den Prüfungen für
Lehrer an Mittelchulen in Preußen die nachtehende Vereinbarung
getroffen worden:

1) Die im Königreiche Prenßen anf Grund der Prüfung8-Ord-
nung vom 15. Oktober 1372 ausgetellten Zeugnüjje für Volkschul-
lehrer owie für Lehrer an Mittelchuleit ollen auch für die freie
und Hanetadt Lübe&gt; als giltig anerkannt und deren Inhaber
zum Schuldiente im Gebiete der iekteren zugelaen werdeu.

2) Die in der freien und Hanjetadt Lübeck auf Grund der
Ordnung für die Entlaungs-Prüungen des Schullehrer-Seminars
zu Lübeck vom 14. Dezember 13386, 11. März 15353(, owie auf
Grund der Ordnung für die zweite Prüfung der Lehrer für Volks-
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biete zugelaen werden.

3) Angehörige der freien und Hanetadt Lübe&gt; ollen unter den
für Preußiche Staatsaugehörige gelienden Bedingungen zur Ab-
legung der Prüfungen für Mittelchullehrer im Königreiche Preußen

Z
Dzum.

(1
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Bekanntmachung.
VU. DIb. 7522.
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legung der Prüfungen für Mittelſchullehrer im Königreiche Preußen
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mit der Maßgade zugelaen werden, daß die in der freien und
Hanetadt Lübe&gt; betandene zweite Volkschullehrer-Prüfung der
entjprechenden Prüfung im Königreiche Preußen gleich geachtet wird.

Die Königliche Regierung 2c. eze ich hiervon zur Beachtung
im Kenntnis.

An
fämmiliche Königliche Regierungen und das

Königliche Provinzial-Schuülfollegium hier.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial - Schulfollegium
zur Nachricht und Beachtung.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barkhaujen.

An
ämmiliche Königliche Provinzial-Schulkollegien.

“TIDEka1761.

222).ZU -dex--Prüfung für Vorteher an Taubjtummen-
anjialten dürfen nur olche Taubtummenlehrer zuge-
lajjen werden, welche mindetens fünf Jahre nach be-tandener Taubtummenl ehrer-Prüfungim Taubjtummen-

„unterrichte thätig geween ind. oo
Berlin, den 14. Augut 13883.

Dem Königlichen Provinzial - Schulfollegium ende ich die
Anlagen des Berichtes vom 31. Zuli dd. I. mit dem Bemerken
zurück, daß der Lehrer N. an der Taubtummenantalt zu N. zu
der Prüfung für Borteher au Taubtummenantalten noc&lt; michi
zugelajen werden kann, da derelbe, wenngleich jeit fünf Jahren
in einem Lehramte an eimer olchen Antalt thätig, doch erjt imJahre 1886 die Prüfung für diees Lehramt betanden hat, mit
diejent Zeitpunkie aber ext die in 8. 2 der Prüfung5ordnung
vom 11. Juni 1831*) fetgeehte fünfjährige Frit bis zur Zu-
laung zur Vorteherprüfung beginnt.

Der Miniter der geitlichen 2e. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barfhaujen.

An
das Königliche Provinzial-Schulfollegium.

zu N.
ÜU. Ida. 17844.

“) Centralbl. prov 18381 Seite 453.
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223) Definitive Antellung der Adjuvanten in Schleien
nac&lt; Ablegung der zweiten Lehrerprüfung.

Berlin, den 19. Juli 1888.
Die Berichte, welche über die von mir in Ausicht genommene

Definitive Antellung der Adjuvanten in Schleien ertaitet worden
jind, jowie die Ginjicht der Formulare, welche jeht bei Berufung
Der Hilfslehrer jich im Gebrauche beinden, haben mich nicht über-
zeugt, vaß meinen wohlwollenden Abjichten geeßlicheHindernie
vDer Zwecämäßigleitsgründe entgegentehen.

Im Anj&lt;lutje an das Minitterial-NRefript vom 25. April
18640 (1. das Volfsi&lt;ulwejen von Schneider und von Bremen1. 620 Unhang 1) (Anlage a.) betimme ich daher nunmehr,
daß diejenigen Adjuvanten, welche die zweite Prüjung betanden
haben, nach Ablauf eines Zeitraumes von einem bis zu einem
und einem halben Jahre eit Ablegung der zweiten Prüfung in
ihrem Amte definitiv anzujteilen ind, wenn fie ich während diees
Zeitraumes in und außer dem Amte zur Zufriedenheit geführt,
aud) in ihren dientlichen Leijtungen befriedigt haben. Einc weitere
Hinauschiebung der definitiven Antellung hat nur tattzuinven,
wenn disziplviarijche GOriwnde folche bedingen.

Gine Aenderung in den den Adjuvanten zutehenden Gehalts-
vbezügen und jonjtigen Cmolumenten triit bei der Definitiven An-
jtellung mc&lt;ht ein, jie haben alsdann aber, worauf es weentlichanfommt, bei Dientunfähigleit nach dem Gejeße vom 3. Zuli
1885 einen Anjpruch auf Penion.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
die drei KKöniglichen Regierungen zu Breslau,

Liegunit und Oppeln.
VU. Ma. 13241.

a.

Die Verfügung vom 25. April 1840 lautet:
Das Miniterium it mit der von der Königlichen Regierung

un Berichte vom 13. v. M. entwickelten Anicht, daß die Privat-
patrozinien nicht befugt jeien, die Hilfslehrer und Adjuvanten
auf Kündigung anzutellen, völlig enwertanden, und macht Der-
jelben zur Pflicht, darauf zn halten, daß den gedachten Lehrern
ebenfalls Vokationen ausgefertigt, und daßie, jobald die ihnen
in Gemäßheit der Cirkular- Verfügung vom 1. Juni 1826*) zu

*) Centralbl. pro 1862 Seite 672.
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betimmende Frit der proviorichen Antellung abgelaufen it,
und ie ich während derjelben bewährt haben, von der König-
lichen Regierung in ihrer Stellung definitiv betätigt werden.

224) Lehrer, welche vor Erfüllung ihrer dreijährigen
reveralichen Verpflichtung an Provinzial-Taubtum-
menantalten berufen werden, find, ofern jie bis zum
Ablaufe der Pflichtzeit im öffentlichen Taubtummen-
Schuldiente verbleiben, von der Ertattung der Seminar-

hildungskoten befreit.
Berlin, den 23. Juli 18858.

Wie aus einer an mich gerichteten Eingabe des Lande5-
direktors der Provinz N. vom 11. d. Mis. hervorgeht, it

- der im Septemberv. J. aus dem Schullehrer-Seminar zu N.
nach betandener erter Prüfung entlaene, eit dem 1. Oktober.v. I. im N. angeltellie Lehrer N. vom Provinzialauschu e der
„Provinz .N. zum Hilfslehrer an der Provinzial -Taubtummen-
antalt zu H. mit Dientantritt am 1. Augut d. J . gewählt worden.Der Landesdirektor hat darauf die Königliche*Regierung erucht,
die Catlaung des 2c. N. aus einem jekzigen Schulamte und. die
Entbindung desfelben von der reveralich übernommenen Wer-
pflichtung zur Ertattung der Seminarbildungskojten zu bewirken.
Er hat ji) gleichzeitig erboten, falls der 26. N. vor Ablauf der
dreijährigen Frijt, mnerhalb welcher er zur Uebernahme einer
ihm zugewiejenen. Lehrertelle verpflichtet ijt, aus dem Provinzial-
diente wieder auscheiden vlte, die Königliche Negierung mit ent-
prechender Nachricht zu verehen. Die Kömgliche Regierung hat
fich darauf laut des mir abchriftlich vorgelegten Bejchlujes vom
4. d. M. zwar mit der Entlaung des 2. N. aus einem jeßigen
Schulamte einvertanden erklärt, ihm jedoch nur eim Drittel dot
Seminarbilduingsfkoten erlaen. Die bezeichneten Koten nach dem
getellten Antrage ganz zu erlajjen, hat die Königliche Regierung
Bedenken getragen, „da ich die Geuche um vorzeitige Entlajjung
aus dem übertragenen Amte und um Entbindung von der Nück-
zahlung eher mehren als mindern.“ Gegen dieen Bechluß iji
der Landesdirektor bei mir vortellig geworden und hat mich
gebeten zu veranlajjen, daß ertens der 2c. N. von der Ertattung
der Semimarbildungskoten ganz entbunden werde, und zweitens,
daß auch in Zukunft im ähnlichen Fällen gleicherweije verfahren
werde.

Die ertere Bitte des Landesdirektors kann ich nur für ve-
gründet erfennen. Ju wiederholten minijteriellen Erlaen (vom
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14. Juni und vom 19. November 1875 *), Schneider und von
Eremen, das Volkschulween im Preußichen Staate, 1. Seite 591
nid 592) it ausSgejprochen, daß ein Lehrer mir dann regreß=-
pflichtig wird, wenn er imnerhalb der erten brei Jahre nach dem
Abgange vom Seminar ven bffentlichen Schuldient in der Pro-
vinz verläßt, wobei der öffentliche Schuldient im betimmten Gegen-
faß zum Prwatjchuldiente gefeßt it. Auch it in dem Cirkliulat-
Rekripte vom 28. Februar 1825 (Schneider und von Bremen 1
Seite 365), durc&lt; welches Die ragliche reverfaliyc&lt;e Verpfiicoötung
für die Seminariien eingeführt wurde, ausdrücklich hervorgehoben,
daß damit nur vorgebeugt werden ollte, daß in Königlichen
Seminaren ausgebildete Lehrer ich dem öffentlichen Schuldiente
eitziehen, um als Haus- oder Prwatlehrer ein einträglicheres Un-
ierfommen zu erlangen.

Der Dient an einer Provinzial-Taubiummenantalt it jolc&lt;em
Srwatichuldiente nicht gleichzutellen, da eine Verorgung nicht
nünder un öffentlichen Interee liegt, wie die Beehung der öffent=
lichen Volksc&lt;ullehrertellen. Es unterliegt daher prinzipiell keinem
Bedenfen, bei einem Lehrer, welcher vor Erfüllung einer Drei-
jährigen Verpflichtung an eime Provinzial - Taubtummenanjtalt
berufe wird und aus einem bisherigen Schulamte abfömmlich
it, von der Ertattung der gejammten Seminarbildungsfoten
abzuehen, jofern er nur bis zumAblaufe ver1Pflchtzeit |im Öffent-
lichen TTaubtummen-Schuldienjteverbleibt. Da die Königliche Re-gierung ihren Bechluß vom 4. d. M. nur mit eimer prinzipleilen
(Srwäguig begründet hat, jo veranlaje ich Diejelbe, jc&lt;leunigt
AÄnordmunig zu treffe, daß von der „Einziehung von zwei Dritt-
theilen der Seminarbildungskoten des 20. N. abgeehen werde,
jofern Dderjelbe incht vor Ablauf der reveralich übernommenen
Verpflichtung aus dem Dieute der Provinzial-Taubtummenantalt
auscheidpet, ohne wieder einc öffentliche Volkschullehrertelle zu
übernehmen.

Der Munter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barkhauen.

An
dic Köninliche Regierung 31

VU. a. 172067.

.„»

*) Ceniralb!. pro 1875 Seite 542. =- pro 1876 ---.= 11.&lt;r«iw 51.
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Der Munſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barkhauſen.

An

dic Köninliche Regierung 31

VU. a. 172067.

.„»

*) Ceniralb!. pro 1875 Seite 542. =- pro 1876 --
-.= 11.

<r«iw 51.
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225) Vorhältnie ver Berliner Privatj&lt;hulen owie der
an diefen bechäftigten Lehrperonen.

Berlin, den 24. Juli 18838.
Ew. Wohlgeboren Geuch vom 8. Januar d. I. habe ich

einer eingehenden Prüfung unterzogen, befinde mich aber den
Hauptanträgen gegenüber nicht in der Lage, deren Erfüllung in
Ausicht tellen zu können, da ich die in der hierneben zurüc-
folgenden Denkchrift zur Sprache gebrachten Uebeltäude der hie-
jigen Privatchulen aus der Natur der Privatchulen im Unter-
chiede von den öffentlichen Schulen ergeben und zum Theile durd)
die Vortheile aufgewogen werden, welche owohl für die Vor-
teher wie für dic Lehrer der Privatchulen vorhanden jind.

Zu bedauern it die Unicherheit der Zukunft der Lehrenden.
In dieer Beziehung bietet aber für die Lehrerinnen die von dem
Königlichen Miniierial-Direktor, Wirklichen Geheimen Ratoy Dr.

-Greiff geleitete Allgemeine-deutche Penionsantalt für Lehrerinnen
und Erzieherinnen *) eine wirkame Abhilfe und es bleibt Cw.
Wohlgeboren Erwägung anheimgetellt, ob nicht für die Lehrer
"einähnliches“ Intitut -in- das - Leben gerufen werden könne...

Bezüglich der Militärverhältnie der jüngeren Lehrer haben
Spezialanträge tets wohlwollende Berückichtigung gefunden und
werden ie auch weiter finden.

Bei der Konzeionirung neuer Antalten haben die tädtiche
Schuldeputation und das Königliche Provinzial-Sculkollegunn
chon bisSher die Frage in Erwägung gezogen, ob nicht etwa Durch

- Konzeionirung der neuen Schnle die Lebensfähigkeit einer älteren
bedroht werden könne. Dies wird auch ferner gejhehen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßter.

An
ven zeitigen Vorikendein des Vereins der

Verliner Privatchulen, Herrn 2c. N.
VU. IIa. 15748. U. IL.

*) Centrolbi. pro 1875 Seite 67%. == S. a. Centralbl. pro 1878
Seite 241, -- pro 1888 Seite 5456.
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es7. Nultsi3ulen,
226) Ausj&lt;hluß des Unterrichtes in der Bibelfunde al
bejonderer Lehrgegenjtand aus dem Lehr- und Lek

tionövplane.
Berlin, den 24. März 13833.

Der Königlichen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom
14. Januar d. I., betreffend die Bechwerde des Superintendenten
und Lokaljichulmjpektors N. zu N. wegen des in den Schulen
einer Inpektion einzuführenden LektionsSplanes, das Folgende.

Schon in meiner Verfügung vom 9. November v. I. habe
ic) bainerftt, daß die Bibelkunde als beonderer Lehrgegentand
jogar von dem Seminarunterrichte nach dem Regulativ vom 1. Ok-
tober 1854 ausgechlojjen war und onach auch in den Land-
chulen nicht eingeführt werden dürfte. Die Allgemeinen Betim-
mungen vom 15. Ditober 1372 konnen dieen Lehrgegentand nicht,
was auch der Bechwerdeführer zugiebt. Wenn er der Meinung
yt, daß mit Cinführung der echten Religionstunde für das
Bibelleen auch die Bibelkunde zu treiben ei, und daß Bibelleen
ohne Bibelkunde zwecklos ei, v befindet er ich im Irrthume. Die
Kinder müjjen allerdings lernen, aus welchen einzelnen Büchern
die heilige Schrift beteht, und wie ie aufeinander folgen, aber
kurze InhaltiöSangabe der einzelnen biblichen Bücher auswendig
Ternen zu lafjen, ijt frucht“ und darum werthlos. Cs kommt
vielmehr darauf an, die Kinder durch Bibelleen in den Reichthum
der heiligen Schrift einzuführen. Was bibelkundlich etwa bemer-
kenSwerth ijt, das läßt fich hierbei ohne weitere Zurütung leicht
anführen. Cs ijt daher der Unterricht in der Bibelkunde als
bejonderer Lehrgegenjtand aus dem Lehr- und Lektionsplane zu
entfernen.

Der Mmuüjter der geitlichen 2e. Angelegenheiten.
von Goßler.

250
n

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. Ia. 10709.

227) Errichtung von Schulen, welche ihren Zöglingen
eine über die Aufgabe und das Zicl der Volkschule
hinausgehende Bildung geben ollen, durc&lt; die bürger-

lichen Gemeinden oder als Privatchulen.
Berlin, den 30. April 1888.

Auf den Bericht vom 4. April d. J. ermächtige ich die König-
liche Regierung die Frau N. auf ihr nebt Anlage hierbei zurück-
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folgendes Geuch vom 17. März d. I. um Ertheilung der Cy-
laubms zur Uebernahme der Privatchule zu N. im Sinne des
Borichtes ablehnend zu becheiden.

I&lt;h nehme hierbei aber zugleich Veranlajjung, unmit Bezug
auf die ut dem Berichte erwähnte Abicht der Erweiterung der
Volkschule in N. die Königliche Regierung auf die Schwierig-
keiten hinzuweien, welche aus der Cinrichtung entjtehen können.
Das Aufeßen einer ogenannten Selekta mit fremdprachlichem
Unterrichte auf eine Volkschule it grundäklich als unzuläjig zu
erachten, da dieje Einrichtung nur zur Verwirrung des rechtlichen
Charakters der Volksjchule führt.

It ein Bedürfnis zu einer ogenannten Selefkta vorhanden,
jo mag joche als eime beondere einklaige gehobene Schule von
der bürgerlichen Gemeinde errichtet werden unter Normirung eines
entjprechend hohen Schulgeldes, oder es mag für das BBedürfms
durc“ eine Privatchule gejvrgt werden. “"Hierna; wolle die Königliche Negierung Sic&lt; bei weiterer
Erörterung des in Rede tehenden Projektes achten und für den
Fall der Errichtung einer beonderen gehobenen öffentlichen Schule
neben der Volkschule den Erlaß vom 8. März 1886 (Centrb[l.
1886 S. 404 entprechend berücjichtigen.

Der Mie der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Auftrage: de [la Croix.

=== An

die Königliche Regierung zu N.
ÜU. Ia. 13569.

228) Die Veräumnis der im 3. 16 der Berordnung vom
24. Januar 1844 (G. S. S. 52) betimmien Frijt Ic&lt;ließt
die Befuguis der Behörde, den Defektenbechluß einer
erneuten Prüfung zu unterziehen und denelben auf An-
rueun eines Betheiligten oder von Ämtswegen erjorder-
lichen Falles zu berichtigen, nicht aus 2c.

Begriff eines Kajendefektes im Sinne der Verord-
nung vom 24. Januar 13844.

1.

Derlin, den 31. Mai 18383.Anf den Bericht vom 9. März d. J. erwidere ich der K0-
mglichen Regierung bei Nückhendung der Bechwerde des früheren
Schulkaen-Nendanten N. in R. vom 16. Dezember 1837 nebt
Anlagen und der Akten des Königlichen Landrathöamtes in N.,
betreffend die Gemeinde- und Schulka)en-Verwaltung in R., daß
die Veräumnis der im 8. 16 der Verordnung vom 24. Januar 1844
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Volksſchule in N. die Königliche Regierung auf die Schwierig-
keiten hinzuweiſen, welche aus der Cinrichtung entjtehen können.
Das Aufſeßen einer ſogenannten Selekta mit fremdſprachlichem
Unterrichte auf eine Volksſchule iſt grundſäklich als unzuläſjig zu
erachten, da dieje Einrichtung nur zur Verwirrung des rechtlichen
Charakters der Volksjchule führt.

Iſt ein Bedürfnis zu einer ſogenannten Selefkta vorhanden,
jo mag joſche als eime beſondere einklaſſige gehobene Schule von
der bürgerlichen Gemeinde errichtet werden unter Normirung eines
entjprechend hohen Schulgeldes, oder es mag für das BBedürfſms
durc“ eine Privatſchulegejvrgt werden. “

"Hierna; wolle die Königliche Negierung Sic< bei weiterer
Erörterung des in Rede ſtehenden Projektes achten und für den
Fall der Errichtung einer beſonderen gehobenen öffentlichen Schule
nebender Volksſchuleden Erlaß vom 8. März 1886 (Centrb[l.
1886 S. 404 entſprechend berücjichtigen.

Der Mie der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Auftrage: de [la Croix.

===An
die Königliche Regierung zu N.

ÜU. Ia. 13569.

228) Die Verſäumnis der im 3. 16 der Berordnung vom
24. Januar 1844 (G. S. S. 52) beſtimmien Frijt Ic<ließt
die Befuguis der Behörde, den Defektenbeſchluß einer
erneuten Prüfung zu unterziehen und denſelben auf An-
ruſeun eines Betheiligten oder von Ämtswegen erjorder-
lichen Falles zu berichtigen, nicht aus 2c.

Begriff eines Kajſendefektes im Sinne der Verord-
nung vom 24. Januar 13844.

1.
Derlin, den 31. Mai 18383.
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(G. S. S. 52) betimmien Frit von einem Jahre zwar den Ver-
lut des Klagerechtes deen bewirkt, gegen welchen ein Deekten-
bec&lt;luß abgefaßt worden, vorausgeeßt, daß die Verordnung vom
24. Zamiar 1844 nicht übeerhaupt in einem durch diejelbe aus-
gefhlojjenen Falle in Amwvendung gebracht worden (Oppcenhofi,
Refortverhälinije S. 436 Note 23), chließt indeen die Befugu1sver Behörde, inSbejondere der Centealbehörde, den Bejc&lt;luß ihrer-
jeits einer erneuten Prüjung zu unterziehen und den)eber ihrer-
eits auf Anrufen eines Betheiligten oder von AmiöSwegen erorver-
lichen Falles zu berichtigen, nicht aus. Ju dem vorliegenden ;Fallehat die dieseits bewirfte Prüfung des Thatbeiandes, weicher
zur Übfajung des Defektenbec&lt;lujje3 vom 8. November, 4. De-
zember 1886 gegen den früheren Schulfajjen-Rendanten N. zu R.
die Veranla)jung gegeben, zu dem Ergebmje geführt, daß die
Verordnung vom 24. Januar 1844 auf den vorliegenden ;Fall
überhaupt nicht für anwendbar zu erachten it.

Dieelbe bezieht jich, wie in vem Erkenntmijje des Königlichen
Gerichtö8hofes zur Eutcheidung der Komwpetenz-Konflifir vom
25. Oktober 1856 (Oppenhoff a. a. O. S. 431 Note 3; Jujt. Min.
Bl. 1857 S. 54ff.) zutreffend dargelegt ijt, mur auf den Fall,
went fich bei der Kafje, dem Magazine u. |]. w. ein Defizit an
dem rechmugsmäßigen 'Sollbetande vorfindet, m&lt;t aber auf
jolche Fälle, in welchen es ich gar nicht um ein Defizit in derKae, in dem Magazine u. |. w., ondern darum handelt, daß
dem zur Dispoition darüber berechtigten Beamten die An-
weiung von Zahlungen oder jonjtigen Ingen Schuldgegeben wird, welche auf die Kae, das Magazin u. . w. nichthätten angewieen werden ollen. Daß die Verorbmung vom
24. Januar 1844 auch den Fall vor Augen hätte, wo der Beamtewegen derartiger zur Ungebühr erfolgter Anweiungen |in Anjpruch
genommen und nicht die Richtigkeit der Kajje u. j. w., ondern die
Rechimäßigkeit gewijjer Akte jemer Amtsverwaltung angefochten
wird, füet ich in derelben nirgends angedentet.Im vorliegenden Falle it micht die Richttakeit der Schulkaie
angefochten, da die Beträge, welche der frühere Schulkaenrendant
N. zu R. während der Ctatsjahre 1878/79 bis 1885/86 aus ver
Schulka jje für ic) erhoben bezw. an jic&lt; gezahlt hat, als Re-
muneration für eine Mhwaltung als Schulfahjenrendant gehörigin Auscgabe ebucht und verrechnet ind, uud es wird deim 26. N.
lediglich Schuld gegeben, daß er nicht berechtigt geween, die ge-
Dachten Remunerationen aus der Schulkajje zu cuntnehmen unv an
ich elbt zu zahlen, und derelbe eitens der Königlichen Regie-
rung für verpflichtet erachtet, die nac Ihrer Auffaung zur Un-
gebühr erhobenen Remmerationen der Schulkae zu erezen. (ES
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angefochten, da die Beträge, welche der frühere Schulkaſſenrendant
N. zu R. während der Ctatsjahre 1878/79 bis 1885/86 aus ver
Schulkajje für ſic) erhoben bezw. an jic< gezahlt hat, als Re-
muneration für ſeine Mhwaltung als Schulfahjenrendant gehörig
in Auscgabe ebucht und verrechnet ſind, uud es wird deim26. N.
lediglich Schuld gegeben, daß er nicht berechtigt geweſen, die ge-
Dachten Remunerationen aus der Schulkajje zu cuntnehmen unv an
ſich ſelbſt zu zahlen, und derſelbe ſeitens der Königlichen Regie-
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liegt mithin ein Fall vor, ähnlich demjenigen, in welchem die
obenerwähnte Entcheidung des Gerichtshofes zur Enicheidung
der Kompetenz-Konfliktie vom 25. Oktober 1856 erfolgt it, micht
aber der Thatbetand eines Kajjendefektes im Sinne der Ver-
ordnung vom 24. Januar 1844.

Der Defektenbeichluß vom 8. November, 4. Dezember 1886
wird deshalb, da die Berordnung vom 24. Januar 1844 in einem
durc) diejelbe ausgechlofenen Falle inAnwendung gebracht worden
it, hierdurc&lt;;) von mir mit der Maßgabe außer Kraft gee3t, daß,
inoweit der gedachte Bechluß im Wege der Zwangsvolltrekung
gegen den 2c. N. imzwichen bereits zur Ausführung gebracht worden
und die defektirten Beträge bei der Schulkae in R. bereits ver-
einnahmt jind, eme Rückzahlung derelben an den 2c. N. durch
eine Anordnung in Verwaltiungswege nicht herbeizuführen, dem
26. N. vielmehr zu überlajjen it, einen etwaigen Anpruch auf
Riukgewähr derelben eventuell im Rechtswege geltenv zu machen.

Dies it dem 2c. N. und dem Schulvortande im R. alsbald
zu eröffnen und Erterer dementprechend auf eine Bec&lt;werde vom
16. Dezember 1887 zu becheiden. -

Inoweit die Ddefektirten Beträge bei der Schulfafie in R.
jeither nicht m Rückenmahme gelangt ind, it in Betracht zu ziehen,
Daß die Mitglieder des Schulvortandes in R. unterm 24. Augut
1886 ihrereits ausdrückich erklärt haben, daß der 2c. N., als

derelbe im Jahre 1877 zum Schulfaenr&amp;ndanten gewählt wurde,
diees Amt nur unter der Bedingung angenommen habe, daß ihm
für jeine Mühwaltung eme Entchädigung von 90 Mk. aus der
Schulkafje bewilligt würde, daß derelbe die während einer Amt8-
ihätigfeit pro Jahr aus der Schulfae entnommenen 90 ME.
nicht zu Unrecht tiquidirxt habe, diee Entchädigung ihm vielnichr
rechimäßig zujtehe und ie deshalb eine Rückzahlung derelben
von dem 2c. N. imc&lt;t verlangten und gewienhaft auch nicht ver-
langen könnten. Die Königliche Negierung wird deshalb 1noch-
mals zu prüfen haben, ob ungeachtet dieer die eigenen Angaben
des 2c. N. lediglich betätigenden Erklärung der Mitglieder des
Schulvorjtandes noh ferner die Auffaung aufrecht zu erhalten,
Duß Der 20. N. die gedachten NennmerationsSbeträge unrechimä-
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gezahli habe und zur Rückzahlung derelben an die Schulfae
für verpflichtet zu erachten jei, und demgemäß zu erwägen haben,
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im Wege des Prozees in Anpruch nehme, bezw. ob imi Falle
der Weigerung des Schulvortaundes, gegen den 2c. N. klagbar
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zu werden, von der Befugnis Gebrauch zu machen, gemäß 8. 37
Nr. 3 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 der Schule
von Amt5wegen eimen Mandatar zu betellen, um die Rechte der-
jeiben in einem gegen den 2c. N. anzutellenden Brozee wahr-
zunehmen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

An
die Königliche Regierung zu N.

U. IIa. 12656.

2.
Berlin, den 18. Juli 1838.

Auf den Bericht vom 27. April d. JI. erwidere ich der
Königlichen Regierung bei Rückendung der Anlagen, daß die dies-
jeits bewirkte Prüfung des Thatbetandes, welcher zur Abfaung
des Defektenbej&lt;lujes vom 20. September, 22. Oktober 1887
gegen den Schulkajenrendanten N. bezw. die Mitglieder des
Schulvorjtandes I., Schulvorteher G., S., W., W. und M., die
Veranlajjung gegeben, „zu dem Ergebni e geführt hat, daß dieVerordnung vom 24. Januar 1344 -- 3. S. S. 52 -- auf den
voriiegenden ;Fall überhaupt nicht für anwendbar zu erachten it.

Die beregte Verordnung bezieht ich, wie in dem Erkenntnitje
des Königlichen Gerichtöhofes zur Entcheidung der Kompetenz-
fonflifte vom 25. Oktober 1356 (Oppenhoff a. a.OD. S. 431 Note3,
Jutiz. Munt. Bl. 1857 S. 54 ff.) zutreend dargelegt ijt, uur
auf den Fall, wenn ich bei der Kae, dem Magazine u. ]. w. ein
Defizit an dem rechnungsmäßigen Sollbetande vorindet, nicht
aber auf jolche Fälle, in denen es ich garnicht um ein Deizitin der Kae, ur dem Magazine 1. ]. w., jondern darum handelt,
daß dem zur DiSpoition darüber berechtigten Beamten die An-
weiung von Zahlungen oder ontigen Verausgabungen Schuld
gegeben wird, welche auf die Kae, das Magazin u. ]. w. nicht
hätten angewiejen werden ollen. Daß die Verordnung vom
24. Januar 13844 auch den Fall vor Augen hätte, wo der Beamte
wegen derartiger zur Ungebühr erfolgter Anweiungen in Anjpruch
genoinmen und nicht die Richtigkeit der Kae, jondern die Recht-
mäßigfeit gewier Akte einer Amtsverwaltung angefochten wird,
fürdet fich in derelben nirgends angedeutet.

In dem Falle, um deen Beurtheilung es fic) gegenwärtig
handelt, it nicht die Richtigkeit der Schulkaje angefochten, da die
Beträge, welche der noch jekt amtirende Schulkaenrendant N.
zu N. während der Jahre 1833 bis 1835 mit zujammen 139 Mk.
32 Pf. aus der Schulfae für ich erhoben, bezw. an jich gezahlt
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hat, als Remuneration für eine Mühwaliung als Rendant derSchulfkaße zu I. gehörig in Ausgabe gebucht und verrechnet ind.
(Es wird vielmehr dem 2c. N. nur Schuld gegeben, daß er nicht
berechtigt geween, die gedachten Remunerationen aus der Schul-=
kae zu entnehmen und an jich jelbt zu zahlen bezw. den obengenannten Schulvortandsmitgliedern zur Lat gelegt, daß |
mangels eines ordnung5mäßigen Bejchlujes der zum cura:
bande I. gehörigen Gemeinden 2c. nicht befugt gewejen eien, dem
2. N. eine Remuneration in Höhe von 2, päter 3/6 der Schul-
kaen-Einnahmen zu bewilligen, und ind ämmiliche Genamnien
[ediglich aus dieem Grunde eitens der Königlichen Regierung
für verpflichtet erachtet worden, die nach Ihrer Auffaung von
2c. N. zur Ungebühr erhobenen Remunerationen der Schulfaje
olidarich zu erjeßen. Es liegt mithin, was den 2. N. betrifft, ein
Fall vor, ähnlich demjemgen, m welchem die oben erwähnte
Entcheidung des Gerichtshofes zur Entcheidung der Kompetenz=
Fonflifte erfolgt it, nicht aberder Thatbetand eines Käendefektes
im Simie der Verordmuig vom 24. Januar 1844, und es bleibt
dahingetellt, inwieweit Ihre Annahme zutrit, daß den Schul-

vortand5mitgliedern aus der Bewilligung der Remünerationen der
Lorwurf eines groben Verehens zu machen, da Diejeiben als
geeßliche Vertreter der zum Schulverbande IJ. gehörigen Gemeinz
den 2c. ich unmerhin berechtigt halten fonnten, über dic Ber-
-au8gabung- von Geldern rep. Ddie- Bewilligung fortlaufender BVer=--
gütungen aus der Schulkatje elbtändig bechließen zu dürfen.

Der Defektenbechluß vom 20. September, 22. Ofiober 1887
wird deShalb, da die Verordnung vom 24. Januar 1844in emem
durc diejelbe ausgechlojenen Falle in Anwendung gebracht
worden it, hierdurch voin mir mit der Maßgabe außer Kraft ge-
jekt, daß, ioweit der gedachte Bechluß im Wege der Zwangs5=
volljireckung gegen den 2c. N. und Genoen imzwichen zur Aus-
führung gebracht worden it und die als defekiurt bezeichneien
Beträge bei der Schulfahje zu I. bereits vereinnahmt ind, ente
Rückzahlung derelben an 206. N. und die übrigen Betheiligten
Durch eine Anordnung im Verwaltungswege mc&lt;ht herbeizuführen,
denelben vielmehr zu überlajen it, ihre Anjprüche auf Rück-
gewähr der eingezahlten Beträge event. um Rechtswege geltend
zu machen.

Dies it dem 2c. N. und den Eingangs genannten Schul-
vortandsmitgliedern, owie dem Schulvortande zu IJ. alsbald
zu eröffnen und Ertere dementprechend auf die Eingabe vom
23. Februar D. I. zu becheiden.

Da übrigens auch micht genügend gewürdigt worden it,
daß dem 2c. N. bei feimer Wahl zum Schulkatenrendanten am
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17. Juli 13882 von den |. 3. ordmungömäßig einberufenen Mtit-
gliedern des Schulvortandes gleich feimem Amtsvorgänger
eine Remuneration von 1% der Einnahme bewilligt worden ijt,
und daß päter unterm: 22. März 18386 an Stelle der auf 2 rep.
3%/9 erhöhten, wechelnden Vergütung eine fixirte von 50 Mk.
prov Jahr treten ollte, über deren Zahlung während der mzwichen
verfloenen Jahre 1836 und 1887 jedo&lt;m nichts verlantet, jo
wird die Königliche Regierung nochmals zu prüfen haben, ob
ungeachtei dieer Sachlage noc&lt; ferner die Auffajung aufrecht zu
erhalten it, daß der 2c. N. die gedachten Remmierationen unrecht-
mäßiger Weie aus der Schulfae entnommen und zur Rück-
zahlung derelben an die Schulkae für verpflichtet zu erachten
jei, und demgemäß zu erwägen haben, ob nach der gejammten
Sachlage ausreichender Anlaß dazu vorliegt, von Schulaufjichts-
wegen darauf zu drüuigen, daß der Schulvortand etwa den 2c. N.
wegen Eraßes der ganzen oder eines Theiles der Rennmerationen
im Wege des Prozees im Anpruch nehme.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barfhaujen.

An
die Kömialiche Regierung zu N.

V. IIa. 14530.

229) Befugnis der SchulaufichiSbehörde zur Cruen-
nung eines Vertreters des Patronates bezw. eines ein-
gechulten ländlichen Bezirkes in der Stadtchuldepu-

tation.
Berlin, den 12. Jum 1888.

Den Ausführungen des Berichtes vom 21. April d. I.,
betreffend die Zuammenezung ver Stadtchuldeputation in IT.,
vermag ich inoweit nicht beizutreten, als die Intruktion vom
26. Juni 1811 eie Betimmung vermien läßt, nach welcher
das Recht zur Berufung der Lehrer an einer tädtichen Schule
ais ich die Befugnis zum Eintritte in die Stadtchuldeputation
zur Folge hätte. Dagegen entpricht es der Vorchrift unter
Nr. 2 und 6 der Intruktion vom 26. Juni 1811, wenn in emem
Falle, wo es ich um Schulen nicht tädtichen Patronates han-
delt, bezw. wo ein Guntsbezirk dem tädtichen Schulbezirke auge-
chloen it, von der Königlichen Regierung em Vertreter des
Ratronates bezw. des eingechulten ländlichen Bezirkes in der
Stadtchuldeputation ernannt wird.

Unter dieem Geichtspinkte erachte ich die Bejtellung des
Majors a. D. v. N. zum Mitgliede der Stadtchuldeputation in
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ais ſich die Befugnis zum Eintritte in die Stadtſchuldeputation
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Nr. 2 und 6 der Inſtruktion vom 26. Juni 1811, wenn in emem
Falle, wo es ſich um Schulen nicht ſtädtiſchen Patronates han-
delt, bezw. wo ein Guntsbezirk dem ſtädtiſchen Schulbezirke auge-
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N. für gerechtfertigt und überlaje der Königlichen Regierung,
dein Magitrat auf die nebt den eingereichten Akten beiolgend?
Vortellung vom 4. April d. JI. entprechend zu becheiden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenhetten.
zm Auftrage: von Lucanus8.

Au
die Königliche Regierung zu N.

VU. Ma, 14294.

230) Vorit des Ortschulinpeitors im Schulvortande.
Berlin, den 26. Juni 1888.

Auf den Bericht vom 12. April d. I. erwidere ich, daß die
allein von der Kömglichen Regierung erhobenen rechtlichen Be-
deifen gegen die Betimmung in meinem Erlajje vom 5. März d. J.
- V. Db. 5790 --, nach welcher der -Drisjchulinpektor -als-

olcher den Vorik im Schulvortande zu führen hat, für aus--
veichend begründet mcht zu erachten ind.Die Schulvorjtände jind gemäß 8. 26. des Geees vom14. Oltober 1848, betreffend Kirchen- und Schulvortände, Or-
gane bernfen „Zur Vertretung der Schulgemeimden und zur Ver-
waltung des Vermögens der Volkschulen, jowie zur Mitwirkung
bei der Aufjicht über das Schulween. Nach 8. 1 des Volkschul-
gefeßes-vom 26. Mai-4845 blicbh der Unterrichi in den Volks-
chulen der Aufjicht der Pfarrer und der zutändigen kirchlichen
Behörden überlajen.

Wenn 8. 27 des Geees vom 14. Oktober 13843 betimmt,
daß Die Schulvortände regelmäßig aus einem Geitlichen der
Parochie, in welcher der Schulbezirk liegt, dem Ortschullehrerund einigen Schulvortehern betehen joll, uud aus Art. 17 der
Minijterial-Bekamtmachung vom 14. Oktober 1848 zu entnehmen
ijt, daß der Pfarrgeitliche den Vorig im Schulvortande führenjoll, jo kann diee VVorchrift-- den Geitlichen (Pfarrgeitlichen)
betreffend -, füglich nur dahin verjtanden werden, Daß die Mit-
gliedichaft des Pfarrgeitlichen oder, wie er im 8. 26 des Geeßes
vom i4. Oktober 1848 bezeichnet wird, Des Predigers, dem Die
Auicht über das Schulween vbliegt, im Schulvortande und
der Vorjik nr demelben verbunden fein oll mit dem nach 8. 1
DCS Ocjekes vom 3 Mai 1345 dem Pfarrer vorbehaltenenAmte als Aufeher (Inpektor) der Schulen in einer Parochie.

Hieraus ergiebt Nh, daß nach Erlaß des Schulauficht5-geezes vom 11. März 1872 ein Geitlicher, dem das Amtals
Schulinjpektor vom Staate nicht übertragen it, vermöge eines
geijtlichen Amtes weder zum Mitgliede, noc&lt; zum Vorißenden

N. für gerechtfertigt und überlajſe der Königlichen Regierung,
dein Magiſtrat auf die nebſt den eingereichten Akten beiſolgend?
Vorſtellung vom 4. April d. JI. entſprechend zu beſcheiden.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenhetten.
zm Auftrage: von Lucanus8.

Au
die Königliche Regierung zu N.

VU. Ma, 14294.

230) Vorſit des Ortsſchulinſpeitors im Schulvorſtande.

Berlin, den 26. Juni 1888.
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ijt, daß der Pfarrgeiſtliche den Vorſig im Schulvorſtande führen
joll, jo kann dieſe VVorſchrift -- den Geiſtlichen (Pfarrgeiſtlichen)
betreffend -, füglich nur dahin verjtanden werden, Daß die Mit-
gliedichaft des Pfarrgeiſtlichen oder, wie er im 8. 26 des Geſeßes
vom i4. Oktober 1848 bezeichnet wird, Des Predigers, dem Die
Auſſicht über das Schulweſen vbliegt, im Schulvorſtande und
der Vorjik nr demſelben verbunden fein ſoll mit dem nach 8. 1
DCS Ocjekes vom 3 Mai 1345 dem Pfarrer vorbehaltenen
Amte als Aufſeher (Inſpektor) der Schulen in ſeiner Parochie.
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des Schulvortandes als durch Gejes berufen angeehen werden
kann, an einer Stelle vielmehr derjenige als Mitglied unvb Vor-
ißender in den Schulvorjtand einzutreten hat, der vom Staate
zum Lofalchulinpektor betellt ijt, vorbehaltlich ver Befugms
der Schulauffichtsbehörde, über die Zujammenjezung des Schul-
vortandes Abweichungen von der durch 8. 27 des Geezes vom
14. Oktober 1848 als Regel vorgechriebenen Art der Zufammen-
eßung zu getatten bezw. anzuordnen (Art. 31 der Mäantterial-
Bekanntmachung vom 14. Oktober 1848, Konitorialbejcheid vom
9. Januar 1874 unter 3 in Leveriühn Bd. 1 S. 478).

Der von der Königlichen Regierung in Bezug genommene
Miniterial-CErlaß vom 31. Oftiober 1873 -- G. 39935 *) --
bezieht fich nur auf Kirc&lt;henvortände.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

An
die Kömigliche Regierung in N. in der

Provinz Hannover.
VU. Ib. 6368.

231) Ginführung des von dem Regierungs- und Schul-
rathe Dr. Schönen in Köln ausgearbeiteten Lehrplanes
für dein ReligionöSunterricht in dein UnterrichtSgebrauc
der Uebungs&lt;ulen ver fatholij&lt;en Lehrer- und Lehre-
rinneneminare jowie der katholic&lt;en Volksi&lt;ulen

innerhalb der Grzdivzeje Köln.
(Centralbl. pyro 1888 Seite 279.)

1.
Berlin, den 20. Jum 1858.

Nach der mir von der Königlichen Regierung zu Köln mit
Bericht vom 27. April d. I. um Abchrift vorgelegten Werorvnung
des Herrn Erzbichofes von Köln vom 1. Mai 1887, von welcher
ich Ew. Excellenz hierbei ebenfalls Abchrift ganz ergebenjt zugehen
lae, hat derfelbe es den Religionslehrern anheimgetellt, den
von dem Regierung38- wmnd Schulrathe Dr. Schönen ausgearbei-
teten Lehrplan für den Religionsunterricht in den katholichen
Volkschulen bis auf Weiteres an jenen Schulen in Gebrauch zu
nehmen. Mit Bezug hierauf will ich hierdur&lt; genehmigen, daß
dieer Lehrplan in den Uebungschulen der zum Nejjort des Kb-
niglichen Provinzial- Schn/follegiums daelbjt gehörigen Lehrer-
und Lehrerinnenjeminare innerhalb der Erzdiözee Köln owie m
den zum Reort der Königlichen Regierung zu Köln, zu Rachen

*) Centralbl. pro 1873 Seite 639.
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*) Centralbl. pro 1873 Seite 639.
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und bezw. zu Düeldorf gehörigen Schulen innerhalb der Erz-
divzee Köln dem c&lt;hulplanmäßigen katholichen Religionöunter-
richte zu Grunde gelegt wird. Ew. Excellenz eruche ich ganz
ergebent, das. genannte Provinzial - Schulkollegium owie die
bezeichneten Regierungen hiernach behufs weiterer Verfügung bald-
gefälligjt mit Weiung zu verehen.

Dem Herrn Erzbic&lt;hofe wollen Ew. Excellenz gefälligt Mit-
theilung hiervon machen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
den Königlichen Ober-= Präidenten, Wirklichen

Geheimen Rath, Hexrn Dr. von Bardeleben
Excellenz zu Koblenz.

V. II. a. 15950.

2 | j

Berlin, den 28. Juli 1888.
(Ew. Erxcellenz eruche icß in Erwiderung auf den gefälligen

Bericht vom 29. Jum d. IJ. ganz ergebent, auch die Kömglichen
Regierungen zu Koblenz und Trier bezüglich der Einführung des
von dem Regierung5- und Schulrathe Dr. Schönen in Köln aus-
gearbeiteten Lehrplanes für den ReligionSunterricht in den katho-

- lijhen Volfschulen innerhalb. der Erzdiözee Köln gefälligt im
Sinne des Erlaes vom 20. Jum d. I. (UV. Ula. 15950) mit
Anweijung zu verehen.

- De Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

Än
den Königlichen Ober= Präidenten, Wirklichen

Geheimen Rath, Herrn Dr. von Bardeleben
Excellenz zu Koblenz.

VU. Ma. 16803.

232) Erläuterungen zu 88. 2 und 3 des Geezes vom
26. Mai 1887 (Gef. Samml. S. 173); insbeondere bezüg-
lic&lt; ver Fragen, über welche der KreiSauschuß in Ge-

mäßheit der Vorchriften diees Geeßes zu ent-
I&lt;eiden hat.

(efr. Centralbl. pro 1888 Seite 281 und 595.)

= Berlin, den 22. Jum 1888.
„Zuhalt5s des Berichtes vom 5. Juni d. IJ. hat die Königliche

Regierung bei dem KreiSauschue des Kreies N. beantragt,
1888. 49
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und bezw. zu Düſſeldorf gehörigen Schulen innerhalb der Erz-
divzeſe Köln dem ſc<hulplanmäßigen katholiſchen Religionöunter-
richte zu Grunde gelegt wird. Ew. Excellenz erſuche ich ganz
ergebenſt, das. genannte Provinzial - Schulkollegium ſowie die
bezeichneten Regierungen hiernach behufs weiterer Verfügung bald-
gefälligjt mit Weiſung zu verſehen.

Dem Herrn Erzbiſc<hofe wollen Ew. Excellenz gefälligſt Mit-
theilung hiervon machen.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
den Königlichen Ober-= Präſidenten, Wirklichen

Geheimen Rath, Hexrn Dr. von Bardeleben
Excellenz zu Koblenz.

V. II.a. 15950.

2 | j
Berlin, den 28. Juli 1888.

(Ew. Erxcellenz erſuche icß in Erwiderung auf den gefälligen
Berichtvom 29. Jumd. IJ. ganz ergebenſt, auch die Kömglichen
Regierungen zu Koblenz und Trier bezüglich der Einführung des
von dem Regierung5- und Schulrathe Dr. Schönen in Köln aus-
gearbeiteten Lehrplanes für den ReligionSunterricht in den katho-

- lijhen Volfsſchulen innerhalb. der Erzdiözeſe Köln gefälligſt im
Sinne des Erlaſſes vom 20. Jum d. I. (UV. Ula. 15950) mit
Anweijung zu verſehen.

- De Miniſter dergeiſtlichen2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

Än
den Königlichen Ober= Präſidenten, Wirklichen
Geheimen Rath, Herrn Dr. von Bardeleben
Excellenz zu Koblenz.

VU. Ma. 16803.

232) Erläuterungen zu 88. 2 und 3 des Geſezes vom
26. Mai 1887 (Gef. Samml. S. 173); insbeſondere bezüg-
lic< ver Fragen, über welche der KreiSausſchuß in Ge-

mäßheit der Vorſchriften dieſes Geſeßes zu ent-
ſI<eiden hat.

(efr. Centralbl. pro 1888 Seite 281 und 595.)

= Berlin, den 22. Jum 1888.
„Zuhalt5s des Berichtes vom 5. Juni d. IJ. hat die Königliche

Regierung bei dem KreiSausſchuſſe des Kreiſes N. beantragt,

1888. 49
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in Gemäßheit des 8. 2 des Geezes vom 26. Mai 1887
(G. S. S. 175 eine Entcheidung dahin zu treffen, daß
der Amtsrath E. in. P. für verpflichtet erachtet werde, in
Bezug auf die von der Königlichen Regierung für die
Volkschule in Q. getellten Anforderungen für eine
leitungösunfähigen Hinterfaen ubidiär einzutreten.

Ich bedauere, daß die Königliche Regierung durch die Stellung
diees Antrages elbt dazu beigetragen hat, den KreiSauschuß
zu verleiten, über Dinge zu bechließen, welc&lt;e nach dem Sinne
des angezogenen Geees gar nicht Gegentand einer Bechluß-
faung des Kreisauschues ind, nämlich über die Frage der
rechtlichen Verpflichtung des Amtsrathes E. zur Leitung der mehr-
geforderten Schulbeiträge und über die Fähigkeit des 2c. E., für
eine leitungsunfähigen Hinteraen ubidiär einzutreten. Zu
einer unrichtiger Weie von der Königlichen Regierung beantragten
Entcheidung darüber, ob und in welchem Betrage der Grund-
herr für die wegen Unvermögens der Anwohner auf dem Gute Q.
nicht beibringlichen Schulunterhaltungsbeiträge der Leßteren in
Subgidio einzutreten für verpflichtet zu erachten ei, it der Kreis-
auschuß durch den 8. 2 des Geezes vom 26. Mai 1887 über-
haupt nicht berufen.

Nach den näheren Vorchriften der 88. 39, 40 der Sc&lt;hulord-
nung vom 11. Dezember 1845 in Verbindung mit den 88. 55 bis
62 a. a. O. liegt die Verpflichtung zur Unterhaltung der Schule den
Ortsgemeinden und den ont zur Schule gehörenden Ortchaften,
d. h. den Gutsbezirkein ob. Unterläßt oder verweigert ein Guts-
bezirk die ihm hiernach geeßlich obliegenden, von der Behörde,
d. h. von der SchulauffichtöSbehörde -- eintretenden Falles ge-
mäß 8. 2 des Geeßes vom 26. Mai 1837 von dem Kreisaus-
chue, bezw. von dem Provinzialrathe =- innerhalb der Grenzen
ihrer Zutändigkeit fetgetellten Leitungen zu erfüllen, o it er
dazu durch Verfügung des Laidrathes gemäß 8. 35 des Zutändig-
keitsgeezes vom 1. Augut 1883 anzuhalten. Gegen die Ver-
fügung des Landrathes teht dem Beizer des Gutes, dem Grund-
herren, als Vertreter des Gutsbezirkes und der auf einem Grund
und Boden befindlichen Anwohner die Klage bein Bezirksaus-
chue zu, welcher auf Grund der Prüfung einereits, ob die Fet-
tellung der verweigerten Leitungen von der Behörde innerhalb
der Grenzen ihrer Zutändigkeit erfolgt it, anderereits, ob und
in wie weit die fetgetellten Leitungen dem Gutsbezirke, bezw.
dem Beißer des Gutes, dem Grundherren, geeßlich obliegen,
im Verwaltungstreitverfahren zu entcheiden hat.

Der KreiSauschuß it zu einer Entcheidung hierüber nur
in den Fällen und unter den Vorausezungen des 8. 46 (Abj. 1
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und Ab. 3) und des 8. 47 des Zutändigkeitsgeezes vom 1. Augut
1883 berufen.

Hiernac&lt;; war, wenn der Gutsbezirk Q., bezw. der dieen
Gutsbezirk und die auf dem Gute befindlichen Anwohner als
Grundherr vertretende Beizker des Gutes mit der von der König-
lichen Regierung für die Schule in Q. behufs Errichtung einer
zweiten Lehrertelle getellten, durch neue oder erhöhte Leitungen
der Verpflichteten =- der Gemeinde Q. und des Guisbezirkes DO.
-- zu gewährenden Anforderung ich nicht einvertanden erklärte,
der KreiSausc&lt;uß lediglich mit dem Antrage anzugehen, durc
Bechluß die zu gewährende Anforderung fejtzujtellen, und es
hatte der KreiSaus&lt;uß lediglich darüber Bechluß zu faten, ob
und in welchem Betrage die zu gewährende Anforderung fejtzu-
tellen ei.

Aus prinzipiellen Gründen ercheint es geboten, eme Berichti-
gung des dem Vorbemerkten nicht entprechenden außerhalb der
Zutändigkeit des KreiSauschuües liegenden Bechlüjes deselben
vom 24. April v. I. herbeizuführen. Die Königliche Regierung
hat deShalb die bei dem Provinzialrathe erhobene Bechwerde
unter entprechender Erläuterung des eigentlichen Gegettändes
derelben weiter zu verfolgen und dabei den Erlaß vom 15. Ja-=
nuar d. J. (Centrbl. 1888 S. 281) und das in dem gegenwärtigen
Erlajje Bemerkte zu beachten.

= Gelangt - die Königliche Regierung-bei erneuter- Prüfung--zu
dem Ergebnie, daß der Gutsbezirk durch die an denelben ge-
tellte Anforderung einer Mchrleitung von jährlich --Mk. über-
bürdet werden würde, o hat ie diee Anforderung entprechend
zu ermäßigen und wird hierdurch ermächtigt, zur Deckung des
Fehlbetrages die Gewährung einer Staatsbeihilfe zur Lehrerbe-
joldung in Ausicht zu tellen und hiervon auch dem Provinzial-
rathe Mittheilung zu machen. Dazu, den Gejammtbetrag von
- Mk. jährlich zu Gunten des ubidiär verpflichteten Grund-
herren als Staatsbeihilfe zu gewähren, liegt im Hinblikke auf
das Gutachten der Finanzabtheilung vom 18. Juni 1886 kein
ansreichender Anlaß vor. Unter dieem Vorbehalte überlatje ich
der Königlichen Negierung die Bemeung der eventuell zu ge-
währenden Staatsbeihilfe.

Weiterem Berichte ehe ich einer Zeit entgegen.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Gokßler.
Au

die Königliche Regierung zu N.
VU. Wa. 15923.
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Fehlbetrages die Gewährung einer Staatsbeihilfe zur Lehrerbe-
joldung in Ausſicht zu ſtellen und hiervon auch dem Provinzial-
rathe Mittheilung zu machen. Dazu, den Gejammtbetrag von
- Mk. jährlich zu Gunſten des ſubſidiär verpflichteten Grund-
herren als Staatsbeihilfe zu gewähren, liegt im Hinblikke auf
das Gutachten der Finanzabtheilung vom 18. Juni 1886 kein
ansreichender Anlaß vor. Unter dieſem Vorbehalte überlatjſe ich
der Königlichen Negierung die Bemeſſung der eventuell zu ge-
währenden Staatsbeihilfe.

Weiterem Berichte ſehe ich ſeiner Zeit entgegen.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gokßler.

Au
die Königliche Regierung zu N.

VU. Wa. 15923.
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Richt amtlicher Theil.
2) Inventariation der gechichtlichen Knnjtdenkmäler

in Deutc&lt;land.
Wie in Preußen, o nimmt auch in den meiten übrigen

Deutchen Staaten die Inventariation der gechichtlichen Kunji-
denkmäler einen erfreulichen Fortgang:

Es jind bis Ende 1887 im Drucke erchienen:
Königreich Bayern:

fünf Lieferungen der „Baudenkmale in der Pfalz“ mit Abbil-
dungen; herausgegeben von der pfälzichen Kreisgeelljchaft des
Bayerichen Architekten- und Ingenieur-Verein8, Ludwigs5hafena./R.
1885/1887.

Außerdem it mit der Bearbeitung der Inventariation eine
taatliche Kommiion unter Vorit des Generalkonervators der
Kuntdenkmäler und Alterthümer Bayerns Dr. von Riehl be-
traut. Die Arbeiten haben im Jahre 13887 begonnen und werden
fortgeeßt. Die Inventariation (mit Abbildungen) bechränkt- ich
icht auf Bauten, fondern ertreckt ich auch auf bewegliche Objekte
ver Kunt und Gechichte.

Königreich Sachen:
acht Hefte der „bechreibenden Dartellung der älteren Bau- und
Kuntdenkmäler des Königreiches Sachen“ Dres8den 1882/87 mit
Abbildungen; auf Staatskoten herausgegeben von dem Königlich
jächfi&lt;en Alterthums - Verein und bearbeitet vom Profeor Dr.
R. Steche und zwar:
Heft 1 umfaend die Amtshauptmannchaft Pirna,

I- - - - Dippoldiswalde,

- 1 - - - Freiberg, .

- Wu.V - - - Annabergu. Marienberg,
- VI = = &gt; Flöha,
- VI - - - Chemmbß,
- VU - - - Schwarzenberg.

Die das Vogtland umfaenden Hefte IX, X und XT ercheinen
in allernächter Zeit. Die Vollendung des ganzen Werkes it
ipätetens 1894 zu erwarten.

Königreich Württemberg:
Das in 64 Bänden der 1824 begonnenen und 1886 vollen-

deten Oberamtsbechreibungen niedergelegte Material wird jekt
von dem Konervator der vaterländichen Kunt- und Alterthum8-
Denkmäler Finanzrath Dr. Paulus auf Grund eigener weiterer
Forchungen als Inventar bearbeitet. Begonnen it mit dem
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Nearkreie. Die drei weiteren Kreie jollen in einigen Jahren
folgen. Das Ganze wird einen handlichen Bad, zum Theile
mit Illutrationen geben. Daneben it ferner als Ergänzung ein
umfaendes Denkmälerwerkf im großem Formate, amt Text im
tleinerem Formate des Inventars, im Ausicht genommen.

Großherzogthum Baden:
Das5 Inventar der „Kunjtdenkmäler des Großherzogthumes

Baden, bechreibende Statijtik“ wird vom Profeor Dr. Franz
Xaver Kraus im Auftrage des Großherzoglichen Miniteriums
der Jutiz, des Kultus und Unterrichtes, in Verbindung mit dem
Oberbaurathe Durm und Geheimen Hofrathe Dr. Wagner bear-
beitet. Erchienen it der erte Band, enthaltend die Kuntdenk-
mäler des Kreijes Contanz, Freiburg 1./Br. 1836 mit Abbildungen,
Kreis Villingen oll demnächt folgen.
. - Großherzogthum Heen: . m

Von den „Kunjtdenkmälern im Großherzogthume Heen;
Inventarijirung und bechreibende Dartellung der Werke der
Architektur, Platik, Malerei und des Kuntgewerbes bis zum
Schlue des XVII. Jahrhundert38“, welche im Jahre 1831 von
einer im Auftrage Sr. Königlichen Hoheit des Großherzoges zu
diejem Zwecke betellten Kommiion in Angriff genommen wurden,
jind veröffentlicht:
 Krovinz Siarkenburg: Kreis Offenbach, bearbeitet vom

Profeor Dr. G. Schäfer mit Abbildungen, Darme-
jtadt 1835. 1 " ..

Provinz Rheinheen: Kreis Worms, bearbeitet vom Rechts-
anwalt G. Wörner 1887, beide mit Abbildungen.

Zunächt folgen die Kreie Büdingen, Gießen, Erbach und
Mainz. -

Großherzogthum Meklenburg-Schwerin:
Eine Inventariation ijt noch nicht erfolgt, neuerdings aber

Durc&lt;) Se. Königliche Hoheit den Großherzog eine Kommiion
eingeeßt worden, welche u. A. den Auftrag hat, allmählich ein
volljiändiges Verzeichnis der hitorichen und Kuntdenkmäler des
Landes fertig zu tellen und dasfelbe demnächt in geeigneter Art
zu veröffentlichen.

Großherzogthum Sachen-Weimar:
 Das Großherzogthum hat mit den drei ächichen Herzog-

thümern, den Fürtenthümern Schwarzburg-Rudoltadt und beiden
Reuß im Jahre 1884 ein Abkommen auf gemeiname Bearbeitung
der Kunjidenkmäler Thüringens getroffen. Dr. P. Lehfeldt it
mit der Bearbeitung beauftragt und hat bereits das 1. Heft der
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„Bau- und Kuntdenkmäler Thüringens im Auftrage der Regie-
rungen von Sachen - Weimar- Eiena; = Sachen-Meiningen-
Hildburghauen =- Sachen-Altenburg =- Sachjen-Coburg-Gotha
-- Schwarzburg-Rudoltadt =- Reuß ältere und Reuß jüngere

Lime“, enthaltend vas Großherzogthum Sachen-Weimar Amts8-
gerichtösbezirk Jena mit Abbildungen erchemen lajjen. Demnächjt
(1888) it auch der Amtsgerichtsbezirk Roda erchienen. Das
Werk wird in einigen Jahren vollendet werden und jich auf 69
Amtsgericht5bezirke ertrecken.

Großherzogthum Medlenburg-Streliß:
Arbeiten zur Inventariation der Denkmäler ind biSher nicht

in Angriff genommen und veröffentlicht worden.
Großherzogthum Oldenburg:

Der Ober-Kammerherr von Alten hat privatim eime Zu-
jammenjtellung, betreffend die evangelic&lt;en Kirchen des Groß=
herzogthumes und die in ihnen befindlichen Gegentände von
küntlerjc&lt;em und fkulturhijiorichem Werthe unternommen; das
Werk ijt unvollendet.

Im Jahre 1885 hat der Oldenburger Landeövereim für
Alterthumskunde ein Heft „Alterthümer und Kuntdenkmäler des
Jeverlandes“, verfaßt von O. Tenge, mit Abbildungen veröffent-
(i&lt;t. Ob und in welcher Weite ein volltändiges Jnventar derKuntdenkmäler für das Großherzogthum aufzutellen Tit, unterliegt
zur Zeit weiteren Erwägungen eitens der Staatsregierung.

Herzogthum Braunc&lt;weig:
Der Vortand des Ortsvereines für Gechicht8s- und Alter-

thumsfunde in Wolfenbüttel it mit der Inventariation beauftragt.
Die Vorarbeiten werden bis Ende des Jahres 1883 vollen-
det fein.
 Eine wijenc&lt;aftlihe Bearbeitung des Juventars mit Ab=
bildungen it in Ausicht genommen.
Herzogthum Sachen-Meiningen, Herzogthum Sachen-

Altenburg, Herzogthum Sachjen-Coburg-Gotha:
jiehe Großherzogthum Sachen-Weimar.

Herzogthum Anhalt:
„Alterthümer Anhalts von Dr. Hoaeus 1879.“ Eine

Ergänzung findet diees Werk in den „Mittheilungen des Ver-
eins für Anhaltiche Gechichte und Alierihumskunde“ (L. Neiter
in Deau.)
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Fürtenthum Schwarzburg-Sondershaujen:
Die „bechreibende Dartellung der älteren Bau- und Kunt-

denkmäler des Fürtenthumes Sc&lt;hwarzburg-Sondershauen“ mit
Abbildungen herausgegeben vom Fürtlich -Sc&lt;warzburgijchen
Alterthums - Verein und bearbeitet vom Pfarrer em. Friedrich
Apfeltedt -- erter Band: Die Unterherrchaft, Sonder5Shaujen
1886, -- zweiter Band: Die Oberherrchaft, Sondershaujen 1387.

Fürtenthum Schwarzburg-Rudoljtadt:
iehe Großherzogthum Sachen-Weimar.

Fürtenthum Walde&gt;:
Eine Uebericht der vorhandenen Kuntdenkmäler findet ich

in dem Werke: „Gechichte und Bechreibung des Fürtenthums
Walde“ von L. Curße, Arolen 1850. Seite 360--402.
-Fürtenthum Reuß ältere Linie, Fürtenthum Reuß jün-
on Hb „gere2itne oo

iche Großherzogthum Sachen-Weimar.
Fürtenthum Lippe-Sc&lt;haumburg:

Auftrag der Inventariirung der Denkmäler ijt ertheilt.
Fürtenthum Lippe-Detmold:

-DieStelleeinesJiventarsvertrittdas Werk: „Bauliche
Alterthümer des Lippechen Landes“ vom Geheimen Ober-Jutiz-
rath Preuß, Detmold 1881; -- ohne Abbildungen. --

| . Freie Stadt Lüber: NEE

Biöher erchien: „Das Lübe&gt;iche Landgebiet in einer kunjt-
archäologichen Bedeutung“ von Dr. Th. Hach 1883.

Die Bearbeitung eines volltändigen Inventars der Kunjt-
denkmäler des Lübeclichen Staates it in Angriff genommen.

Freie Stadt Bremen:
„Denkmale der Gechichte und Kunt der freien Hanetadt

Bremen“, herausgegeben von der hitorichen Geellichat, 3 Bände
1862-- 1876.

Ein volltändiges Inventar oll päter veröffentlicht werden.
Freic Stadt Hamburg:

Die eit 1883 eingeleiteten vorbereitenden Schritte haben zu
einer vollendeten Arbeit noch nicht geführt.

Reich3land Eljaß-Lothringen:
Da3 vom Profetjor Dr. Franz Xaver Kraus bearbeitete

Inventar joll 1888 vollendet werden; bisher ind zwei Bände
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Elaß „Kunjt und Alterthum im Eljfaß-Lothriigen, bechreibende
Statijtif“ Unter- Elaß 1876, Ober-Elfaß 1884 und ein Band
Lothringen „Kunt und Alterthum im Elaß-Lothringen, bechrei-
bende Statijtik“ TI]. Band 1. Abtheilung A--M mit Abbildungen
erchienen.

Perjonal- Veränderungen, Titel? und Ordens8- Verleihungen.
A. Behörden und Beamte.

Der Regierungs- und Schulrath Vater zu Bromberg ijt zum
Provinzial = Schulrathe ernannt und dem Provinzial-Schulkol-
legium zu Königs berg 1. Prß. überwieen,

der Realgymnaial - Direktor Dr. Münc&lt; zu Barmen it zum
Provinzial = Schulrathe ernannt und dem Provinzial-Schulkol-
legium zu Koblenz überwieen,

der Kreis-Schulinpektor Klewe zu Gneen it zum Regierungs3-
und Schulrathe ernannt und der Regierung zu Bromberg
überwiejen worden.

Dem Amtzsrichter Baulfen zu Kiel ijt das Amt des Syndikus
bei ver Unwerjität dajelbt übertragen worden.

Dem Unweritäts - Kajen-Fendanten und Quätor Bolßbe zu
Halle a./S. it der Charakter als Rechnungsrath verliehen
worde.

Dem (inzwichen vertorbenen) Superintend. Verwefer, Pajtor
prim. und Kreis- Schulinpektor D. Meinhold zu Kammin
i. Pom. it der Königl. Kronen-Orden dritter Klae verliehen
worden.

Die bisher kommiarichen Kreis-Schulinpektoren
Real-Progymuajial-Oberlehrer Dr. Lipfan zu Bußig,
Heiig zu Hulichin,
Realgymnaßial-Lehrer Dr. Baier zu Zabrze, und
Dr. Nebling zu Altenahr

ind definitiv zu Kreis-Schulinjpektioren ernamnt worden.

B. Univeritäten, Tehmnij&lt;e Hoc&lt;hj&lt;hulen 2c.
Der ordentliche Profeor in der theologijc&lt;. Fakult. der Univer].

Marburg, Dr. Harna&gt;, ijt in gleicher Eigenchaft an die
Uniwer. Berlin veretzt; --- dem außerordentl. Profefj. in der
medizinich. Fakult. der Univer. Berlin, Geheimen Medizi-
nal-Rath Dr. Hartmann it der Rothc Adler-Orden vierter
Klae verliehen, in derelben Fakultät der Prwatdozent Gene-
ral-Arzt Il. Klae a. D. Dr. Trautmann zum außerordentl.
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Elſaß „Kunjt und Alterthum im Eljfaß-Lothriigen, beſchreibende
Statijtif“ Unter- Elſaß 1876, Ober-Elfaß 1884 und ein Band
Lothringen „Kunſt und Alterthum im Elſaß-Lothringen, beſchrei-
bende Statijtik“ TI]. Band 1. Abtheilung A--M mit Abbildungen
erſchienen.
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und Schulrathe ernannt und der Regierung zu Bromberg
überwiejen worden.

Dem Amtzsrichter Baulfen zu Kiel ijt das Amt des Syndikus
bei ver Unwerjität dajelbſt übertragen worden.

Dem Unwerſitäts - Kajſen-Fendanten und Quäſtor Bolßbe zu
Halle a./S. iſt der Charakter als Rechnungsrath verliehen
worde.

Dem (inzwiſchen verſtorbenen) Superintend. Verwefer, Pajtor
prim. und Kreis- Schulinſpektor D. Meinhold zu Kammin
i. Pom. iſt der Königl. Kronen-Orden dritter Klaſſe verliehen
worden.

Die bisher kommiſſariſchen Kreis-Schulinſpektoren
Real-Progymuajſial-Oberlehrer Dr. Lipfan zu Bußig,
Heiſig zu Huliſchin,
Realgymnaßial-Lehrer Dr. Baier zu Zabrze, und
Dr. Nebling zu Altenahr

ſind definitiv zu Kreis-Schulinjpektioren ernamnt worden.

B. Univerſitäten, Tehmnij<e Hoc<hjſ<hulen 2c.

Der ordentliche Profeſſor in der theologijc<. Fakult. der Univer].
Marburg, Dr. Harna>, ijt in gleicher Eigenſchaft an die
Uniwerſ. Berlin verſetzt; --- dem außerordentl. Profefj. in der
mediziniſch. Fakult. der Univerſ. Berlin, Geheimen Medizi-
nal-Rath Dr. Hartmann iſt der Rothc Adler-Orden vierter
Klaſſe verliehen, in derſelben Fakultät der Prwatdozent Gene-
ral-Arzt Il. Klaſſe a. D. Dr. Trautmann zum außerordentl.
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Profe. ernannt, und dem Privatdozenten Dr. Hortmann
in derfelben Fakult. das Prädikat „Profeor“ beigelegt, -=-
die Ernennung des ordentl. Profeors Dr. Bolzmann zu
Graz zum ordentl. Profe: im der philooph. Fakult. der
Unwer. Berlin (Centralbl. 1888 Seite 476) ijt auf deen
Wunjc&lt; zurücdgezogen, dem ordentl. Lehrer an der landwirth-
Ihaftl. Ho&lt;chule und außerordentl. Profej. in der philojoph.
Fakult. der Unwer). Berlin, Dr. Wittma&gt; ijt der Rothe
Adler-Orden vierter Klae verliehen worden.

Dem außerordentl. Profe]. im der medizinich. Fakult. der Univer].
Greifswald und bisher. Kreisphyikus, Geheimen Medizinal-
Rath Dr. Hä&gt;ermann ijt der Königl. Kronen-Orden Dritter
Klaje verliehen, der Privatdozent, Kreisphyikus Dr. Beumer
daelbt zum außerordentl. Profe. in derjelben Fakult. dieer
Unwerj. ernannt worden.

Dem ordentl. Profej. Dr. Schröter in der philoophy. Fakult.
der Univer]. Breslau it der Charakter als Geheimer Regie-
rungs-Rath verliehen worden.

 Dem ordentl. Profejj. im der medizinich. FFakult. der Univerf.
Halle-Wittenberg, Dr. Kaltenbach it der Charakter al3
Geheimer Medizinal-Rath, dem ordentl. Brofe. in der philo-
joph. Fatkult. derjelben Unwerj., Dr. Hiller der Rothe Adler-
Orden vierter Klae verliehen worden.

- Der außerordentl. Profe. Lic. theol. et Dr. phil. Grafe zu
Halle a./S. ijt zum ordentl. Profe. in der theolog. Fakultät,
und der außerordentl. Profe. Dr. Pappenheim zu Kiel zum
ordentl. Profe. m der juritich. Fakult. der Univer). Kiel
ernannt worden.

Der Geheime Staatösarchivar bei dem Geheimen Staatsarchwe,
Archivrath und Profejj. Dr. Lehmann zu Berlin ijt zum
ordentl. Profejj. in der philofoph. Fakult. der Unwerj]. Mar-
burg ernannt worden.

Der Profanzler und ordentl. Profe. der Unwerj. Erlangen, Dr.ahl, und der ordentl. Profe]. ar Unwer. Bern Dr. Baron
jind zu ordentlichen Profeoren in der juritich. Fakult. der
Univer. Bonn ernannt; -- der ordentl. Profe. an der Univer].
Dorpat, Dr. Friedrich Schulße it zum ordentl. Proejj. in
der medizmich. Fakult. der Univer]. Bonn ernannt; =- an der-
jeben Umver. it der ordentl. Profej. in der 'evangelich-
theologich. Fafult., Dr. Bender im gleicher Eigenchaft in die
philojophijche Fakultät verezt worden.

Der Kaplan an St. Gereon zu Köln, Dr. Rappenhöner it
zum außerordentl. Profe]. in der theologich. Fakult. der Aka-
demie zu Münjter ernannt, = dem ordentl. Proefj. m der
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philojoph. Fakult. diejer Akademie, Medizimalrath Dr. Karch
it der Charakter als Geheimer Medizimal-Rath verliehen, der
Oberlehrer Dr. Kaufmann am Lyceum zu Straßburg i. El.
zum ordentl. Profe. in der philooph. Fakult. derelben Aka-
demie ernannt worden.

An der technichen Hochchule zu Aachen it der Privatdoz. In-
genteur Gutermuth zum etatsmäßigen Profeor ermunnt
worden.

An Stelle des vertorbenen Geheimen Regierungs -Rathes Pro-
feors Dr. Waiß ijt das Mitglied der Akademie der Wien-
I&lt;haften, Geheime Regierung3-Rath Profejjor Dr. Wattenbach
in Berlin zum Mitgliede des Kuratoriums der Königlichen

. Bibliothek daelbt bis zum 1. April 1889 berufen worden.

Den ordentlichen vollbechäftigten Lehrern an der akademichen
Hochchule für Muik zu Berlin, Felix Schmidt und Jo-
hannes Schulze, owie

dem Lehrer des akademichen Intitutes für Kirchenmuik zu Ber-
lin, Hermann Schröder ijt das Prädikat „Profejor“ bei-
gelegt worden.

E5 it verlichen worden
dem Bildhauer Profei. Siemering zu Berlin der Königl.

Kronen-Orden zweiter Klae,
dem Bildhauer Profe. Sußmann-Hellborn und dem Por-

trait» und Gechichtsömaler Plo&amp;&gt;horjt zu Berlin der
Kömgl. Kronen-Orden dritter Klae,

dem Bildhauer, Second - Lieutenant der Landwehr- Kavallerie
Unger zu Berlin der Rothe Adler-Orden vierter Klae.

Dem Muikdirektor Holländer zu Berlin it das Prädikat
„Brofeor“ beigelegt worden.

Cl. Gymnaial- und Real-Lehranjtalten.
Dem Gymnajial- Direktor Dr. Gerhardt zu Eislebeun it der

Rothe Adler-Orden dritter Klae mit der Schleife und
den Gymnaial-Direktoren

Dr. Friedel zu Stendal und
Dr. Bouterwek zu Burgteinfurt

der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen,
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die Wahl des erten Oberlehrers am Lyceum II zu Hannover,
Profe. Rade&gt; zum Direktor dieer Antalt it betätigt worden,

Dem Oberlehrer Profei Shüß am Gymna. zu Burgteinfurt
it der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen,

das Prädikat „Profeor“ it beigelegt worden den Oberlehrern
Dr. Dorj&lt;el am Gymna. zu Stargard 1. Pom.,
Dr. Mori Müller am Gymna. zu Stendal,
Klotermann und Orth am Gymna. zu Burgteinfurt.

In gleicher Eigenchaft ind vereßzt worden die Gymnaial-Ober-
lehreralanke zu Ly&gt; an das Gymna. zu Allentein,

Dr. Robert S&lt;midt zu Stargard i. Pom. an das Gymna.
zu Treptow a.R., |

Z&lt;hiedrich zu Nakel an das Gymna. zu Meeriz,
Dr. Weskamp zu Kleve au das Gymna. zu Rogaen, und
Dr. Tabuls5ki zu Rogaen - - - zu Kleve.

Zu Oberlehrern, bezw. etatsmäßigen Oberlehrern ind befördert |
worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Brill am Wilhelms-Gymna. zu Königsberg i. Prß.,
Dembows5ki am Gymna. zu Ly&gt;,
Dr. ODjterhage am Humboldts-Gymna. zu Berlin,

- Dr. Mühlmann am Wilhelms-Gymnaf. zu Berlin,
Dr. Wenßlau und Reich am König: Wilhelm3-Gymna. zu
- Magdeburg, |

Dr. Thamm am Gymna. zu Lauban,
Titular-Oberlehrer Dr. Kohlmann am Gymna. zu Qued-

linburg, und
Uitulax-Oberlehrer Dr. Karl Müller am Gymna. zu Weil-

urg.
Es ind befördert, bezw. berufen worden die ordentlichen Lehrer

Titular-Oberlehrer Dr. Heinc&lt; am Gymna. zu Glatz zum
etatSmäßigen Oberlehrer am Gymna. zu Leobchüßgz,

Sander am Pädagogium zu Magdeburg zum Oberlehrer am
Gymna. zu Wittenberg, und

Dr. Voß am Gymna. zu Buchsweiler i. Elf. zum Oberlehrer
am Gymna. zu Een.

Der Titel „Oberlehrer“ it beigelegt worden den ordentlichen
Lehrern

Dr. Peil am Wilhelms-Gymna. zu Berlin,
Pflug am Gymuna. zu Waldenburg,
Dr. Wilke - - - Stendal, und
Brölkemann - - - Burgjteinfurt.
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zu gleicher Eigenchaft ind verezt worden die ordentlichen Gym-Wiel Lehrer
Töppen zu Thorn an das Gymna. zu Marienburg,
Enß zu Marienburg zu Thorn,
Dr. Spee zu Bonn zu Otrowo,Zenkteler zu Siegburg zu Bonn,
Jäger zu Saarbrücken zu Duisburg, imd
Dr. Gläer zu Otrowo zu Siegburg.Al ordentliche Lehrer jind angetellt worden am Gymnaium
zu Kouiß der dent. Seminarlehrer Lüke aus Graudenz,
zu Berlin, Joachimsthalch. Gymna., der Sc&lt;hula. Kandid.

Ohle, zugleich als Adjunkt,
zu Berlin, Luijentädtiches Gymna., der Schula. Kandid.

Dr. Bötticher,
zu Berlin, Wilhelms-Gymna., der Schula. Kandid. Dr. Paul

Schulße,
zu Fürtenwalde der Schula. Kandid. Engelbrecht,
zu Greifswald - - Dr. Friebe,
zu Preslan, König- Wilhelms-Gymna.., der Schula. Kandid.. Bruchmann,
zu Katiowik der Hilfslehrer Klemenz,
zu Königshütte die Hilfslehrer Moer und Schwidtal,
zu Leob&lt;hüß der Kooperator Hoffrichter,
zu Hannover, Kaier-Wilhelm3-Gymna., der Schula. Kandid.

Kraue,
zu Brilon der Schula. Kandid. Döneke,
zu Hagen, Gymna. und Realgymna., der Hilfslehrer

Vespermaunn,
zu Neuß der ordentl. Lehrer Vogt von der höh. Mädchen-

chule zu Trier,
zu Saarbrücken der Schula. Kandid. Zarth, und
zu Siegburg - - - Dr. Stephan.

WOULdau WBR1u wnWwnwnnu

An der Ritter-Akademie zu Brandenburg it der Schula. Kandid.
Döhler als Adjunkt angetellt worden.

Es jind angetellt worden am Gymnajuun
zu Ly&gt; der Lehrer Reuter aus Königsberg 1. Prß. als tech-

nicher Lehrer,
zu Guben der Zeichenlehrer Dennjtedt als technicher Lehrer, und
zu M. Gladbach der Lehrer Bendziula als Zeichenlehrer.

Am Friedrich8s-Realgymmaium zu Berlin ijt der ordentl. Lehrer
Dr. PB. OD. Glaßel zum Oberlehrer befördert worden.
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An der Ritter-Akademie zu Brandenburg iſt der Schula. Kandid.
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Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden am Realgymnaium
zu Berlin, Luientädtich. Realgymna., der Schula. Kandid.

Dr. Hollefreund,
zu Breslau, Realgymna. am Zwinger, der Hilfslehrer

Dr. Hiße,
zu Tarnowiß der Hilfslehrer Kolbe,
zu Barmen der Schula. Kandid. Leithäuer und
zu Krefeld der Lehrer Hellmuth vom Real-Progymnaj. zu

Stargard.
Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden

an der Luientädtichen Ober-Realchule zu Berlin der Schula.
Kandid. Dr. Schlenner, und

an derOber-Realchule zu Breslau derHilfslehrer Dr. Maj&lt;ke.

Dem Geänglehrer an der Friedrich3-Werderchen Ober-Realjchule
zu Berlin, Muikdirektor Nichard Schmidt it das Prädikat -
„Brofeor“ beigelegt worden.

Dem ordentl. Lehrer Shulte am Progymnaium zu Linz it der
Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden am Progymnajium
zu Linz der Sula. Kandid. Ley, und
zu Malmedy - - - Büjld.

Dem Oberlehrer Dr. Hödt an der Realchule zu Krefeld it das
Prädikat „Profeor“ beigelegt worden.

Zu Oberlehrern, bezw. etat8mäßigen Oberlehrern ind befördert
worden die ordentlichen Lehrer

Titular-Oberlehrer Dr. Pein an der Realchule zu Bochum,
Blum, Dr. Eptein, Wertheim und Herz an der Realchule

der Yraelitichen Gemeinde zu Frankfurt a. Main, und
u ee Förtch an der zweiten tädtichen Realchulezu Kajjel.

Der ordentliche Lehrer Dr Förter am Gymnaf. zu Duisburg
ijt als Oberlehrer an die Realchule zu Rheydt berufen worden.

Ander Realchule zu Rheydt it der Lehrer Schurig als Zeichen-
lehrer angetellt worden.

Die Wahl des Oberlehrers an der erten höheren Bürgerchule
zu Berlin, Dr. Alfred Meyer zum Rektor der fünften höheren
Bürgerchule dajelbt ijt betätigt worden.
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Als ordentliche Lehrer ſind angeſtellt worden
an der Luiſenſtädtiſchen Ober-Realſchule zu Berlin der Schula.

Kandid. Dr. Schlenner, und
an derOber-Realſchule zu Breslau derHilfslehrer Dr. Maj<ke.

Dem Geſänglehrer an der Friedrich3-Werderſchen Ober-Realjchule

zu Berlin, Muſikdirektor Nichard Schmidtiſt das Prädikat-
„Brofeſſor“ beigelegt worden.

 

Dem ordentl. LehrerShulte am Progymnaſium zu Linz iſt der
Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer ſind angeſtellt worden am Progymnajium
zu Linz der Sula. Kandid. Ley, und
zu Malmedy - - - Büjld.

 

Dem Oberlehrer Dr. Hödt an der Realſchule zu Krefeld iſt das
Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden.

Zu Oberlehrern, bezw. etat8mäßigen Oberlehrern ſind befördert
worden die ordentlichen Lehrer

Titular-Oberlehrer Dr. Pein an der Realſchule zu Bochum,
Blum, Dr. Epſtein, Wertheim und Herz an der Realſchule

der Yraelitiſchen Gemeinde zu Frankfurt a. Main, und
uee Förtſch an der zweiten ſtädtiſchen Realſchule

zu Kajjel.
Der ordentliche Lehrer Dr Förſter am Gymnaf. zu Duisburg

ijt als Oberlehrer an die Realſchule zu Rheydt berufen worden.

Ander Realſchule zu Rheydt iſt der Lehrer Schurig als Zeichen-
lehrer angeſtellt worden.

 

Die Wahl des Oberlehrers an der erſten höheren Bürgerſchule
zu Berlin, Dr. Alfred Meyer zum Rektor der fünften höheren
Bürgerſchule dajelbſt ijt beſtätigt worden.
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Als35 ordentliche Lehrer ind angetellt worden an der
erten höh. Bürgerchule zu Berlin derHilfslehrer Kalepfky,
zweiten - - zu Berlin - - Frid,
dritten - &gt; zu Berlin - - Bergmann,

vierten - - zu Berlin - - Dr. Gebhardt,
Gewerbechule zu Barmen der Schula. Kandid. Dr. Danne-
mann.

D. Scullehrer- und Lehrerinnen-Seminare, Präpas-
randen-Anjtalten.

Der erte Lehrer Dr. Sad6e am Seminar für Stadtchulen zu
Berlin it zum Seminar-Direktor ernannt und demelben das
Direkiorat des Schullehrer-Seminar5 zu Königsberg N./M.
übertragen,

der erte Lehrer Löwer am Lehrerinnen-Seminar zu Augutenburg
it zum Seminar-Direktor ernannt und demelben das Direktorat
des Scullehrer-Seminars zu Tondern übertragen worden.

Dem erjten Lehrer Ri&gt;dmers8 am Scull. Seminar zu Tondern
it der Königl. Kronen-Orden vierter Klae verliehen,

der erte Semnarlehrer Dr. Hennig zu Hilchenbach ijt in gleicher
Eigenchaft an das Schull. Seminar zu PetersShagen, und

der erte Seminarlehrer Ziemer zu PeterShagen in gleicher Eigen-
haft an das Schull. Seminar zu Hilchenbach vereßt,

am Seminar für Stadtchulen zu Berlin ijt der ordentl. Lehrer
Fechner zum erjten Lehrer befördert worden.

Dem Semmarlehrer Steinberg zu Dramburg it der Königl.
Kronen-Orden vierter Kla]je verliehen, und

dem Seminar-Muiklehrer Gräßner zu Weißenfels das Prä-
difat „Muikdirektor“ beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden am Seminar
für Stadtchulen zu Berlin der Prediger Brückner,
zu Pöliß der biSherige Hilfslehrer Hödtke vom Seminar ZU

Sagan,
zu Kochmin der an dieem Seminar bisher kommijarijch

bechäftigte Lehrer Glage, und
zu Reichenbach O./L. der an dieem Seminar bisher fkom-

miarich bechäftigte Lehrer Jäkel.Die ordentl. Lehrerm Feller am Lehrerinnen - Seminar zu
Augutenburg it in gleicher Eigenchaft an das Lehrerinnen-
Seminar und die Auguta-Schule zu Berlin vereßt, und

am Lehrerinnen-Seminar zu Augutenburg die Lehrerin Spren-
gel zu Berlin als ordentl. Lehrerin angetellt worden.
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Der Seminar-Hilfslehrer Prüß zu Kyritz it in gleicher Eigen-
chaft an das Schull. Seminar zu Sagan vereßt,

als Hilfslehrer jind angetellt worden am Schull. Seminar
zu Marienburg der Lehrer Witt aus Danzig,
zu Löbau der Schula. Kandid. MoSlehner daelbt, und
zu Bromberg der am Seminar zu Rawitc&lt; bisSher kom-

mijarich bechäftigte Lehrer Lieke.

Der Vorteher und erte Lehrer Schrank von der Präparanden-
Antalt zu Majjow ijt im gleicher Eigenchaft an die Präpar.
Antalt zu Sc&lt;hweß vereßt,

an der Präpar. Anjtalt zu Maow der Rektor Frömter aus
Damgarten als Vorteher und erter Lehrer angetellt worden.

An der Präpar. Antalt zu Shweß it der Lehrer Krieger aus
Dtjc&lt;. Krone als zweiter Lehrer angetellt worden.

E. Taubjtummen- und Waijen-Anjtalten.
An der tädtichen -Taubtummen-Schule zu Berlin it der Ge-

meindechul-Lehrer Schulte als Lehrer angetellt worden.

Dem Hauptlehrer und HausSinjpektor Hebel am reformirten
Waienhaue zu Kael it der Adler der Inhaber des Königl.
Hausordens von Hohenzollern verliehen worden.

F. Deffentliche höhere Mädchenchulen.
Die Berufung des Oberlehrers Profeors Dr. Ritter zum

Direktor der tädtichen höheren Mäd&lt;en&lt;hule „Luien-Schnle“
zu Berlin it betätigt,

dem Dirigenten der tädtichen paritätichen höheren Mädchenchule
zu Oppeln, Rektor Schumann it der Titel eines Direktors
diejer Anjtalt beigelegt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Hamann an der „Luijen-Schule“ zu Berlin
ijt der Rothe Adler-Orden vierter Klae, und dem ordentl.
Lehrer Hauer an derelben Antalt der Königl. Kronen-Orden
vierter Klae verliehen worden.

Den ordentlichen Lehrern Dr. Wunder und Lic. Dr. Nothtein
an der jtädtichen höheren Mädchenchule zu Halle a./S. it
der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden.
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G. Oeffentliche Volks&lt;hulen.
E35 haben erhalten
1) den Rothen Adler-Orden vierter Klae:

Dobers5, evangel. Schulrekftor zu Breslau.

2) den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von
Hohenzollern:

Dölberg, evangel. Lehrer zu Lipptadt,
Grabiß, evangel. erter Lehrer und Küter zu Roßbach, Kr3

Querfurt,
Hammer, evangel. Lehrer und Kantor zu Seitendorf, Krs

Schönau,
Jenvreen, evangel. Lehrer und Küter zu Ries, Krs Apenrade,
Kaier, evangel. Lehrer zu Noßbach, Oberweterwaldkreis,
Ker&gt;h off, kathol. Lehrer zu Metelen, Krs Steinfurt,
König, kathol. Schulrektor zu Wormditt, Kr3 Braunsberg,
Kru3ka, evangel. Hauptlehrer zu Kobylin, Kr3 Krotoichin,
Langer, kathol. Lehrer zu Reinerz, Krs Glaß,
Matern, evangel. Lehrer zu Brieg,
Nelke, fathol. Lehrer zu Subkau, Krs Dirchau,
Niß, evangel. Lehrer zu JFlatow-Smirdowo, Kr5 Flatow,
Quafernac&gt;, dSgl. zu Bielefeld,
R a3, dögl. zu Eichenhain, Krs Schubin,
NüÜjter, ds8gl. und Orgamjt zu Dorf Leubus, Krs Wohlau,
Schmidt, evangel. Lehrer und Küter zu Adelsdorf, Krs3

Goldberg-Haynau, und
Stägemeier, evangel. Lehrer, Kantor und Orgamjt zu Pogor-

zella, Krs Kochmin.

3) das Allgemeine Ehrenzeichen:
Bleing, kathol. Lehrer zu Gammertingen in den Hohen-

zollernjchen Landen,
Günzel, DöSgl. zu Viehau, Krs Neumarkt,
Hill, dsgl. zu Oßenhaujen, Landkreis Trier, und
Lampel, evangel. Lehrer zu Olbersdorf, Krs Münjterberg.

Ansgechieden aus dew Anumte,
Getorben:

die ordentlichen ProfeorenGeh. Jutiz-Nath Dr. Beeler in der juritich. FFakult.
der Unier. Berlin,

Fürtbichöfliche Konitor. Rath Dr. Gißler in der ju-
rvitich. Fakult. der Univer. Breslau,
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(ferner ind getorben.)
die ordentlichen Profeoren

Konfitor. Rath D. Dr. Ranke in der theolog. Fakult.
der Unwer. Marburg, und

Geh. Reg. Rath Dr. Clauius in der philooph. Fakult.
der Univer]. Bonn,

Die außerordentlichen Profeoren
Geh. Neg. Rath D. Dr. Kramer in der theolog. Fakult.

der Univerj). Halle-Wittenberg, und
Dr. Bij hoff in der philojoph. Fakult. der Univer.Bonn,

der Profejjor Dr. Winkler an der technichen Hochchule zu
Berlin,

DEr Gymnaial-Direktor Dr. Ungermann zu Düren,
die Oberlehrer

Dr. Hajenjtein am Wilhelms-Gymnaj. zu Königs-
berg i. Prß.,

Sudhaus am Gymna. zu Treptow a./R., und
Dr. Gasda am Gynna. zu Lauban,

- der Oberlehrer Röntgen an der Realchule zu Remcheid...

In den Ruhetand getreten:
der Kujtos Dr. Thomas an der Königl. und Univer. Biblio-

thef zu Breslau,
die Oberlehrer

Profe. Dr. Bernhardt am Gymna. zu Wittenberg,
Albre&lt;t am Gymna. Joephinum zu Hildesheim,

und
Dr. Ei&lt;mann am Gymna. zu Burgteinfurt,

der ordentl. LehrerMeiring am Gymna. zu Siegburg,der Realj&lt;ul-Direktor Profej.Göpel zu Homburg v. d. Höhe,
und hat derelbe den Königl. Kronen-Orden dritter Klae
erhalten,

der Realchul-Direktor Becker zu Hanau,
der Direktor der höheren Mädchenchule „Luien-Schule“ Profe].

Dr. Mäßner zu Berlin, und hat derelbe den Rothen
Adler-Orden dritter Klae mit der Schleife erhalten.

Ausgechieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im
Inlande:

der Oberlehrer Dr. Körner am Friedrich8s-Realgymna. zu
Berlin,

der Seminar-Hilfslehrer Thal zu Weißenfels.

1888. 50
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Ausgechieden wegen Antellung außerhalb der Preußi-
I&lt;en Monarchie:

der ordentl. Profe. Dr. Schäfer in der philojoph. Fakult.
der Uniwer. Breslau,

der Dozent Profe. Dr. Lehmann an der technic&lt;en Hoch-
Ichule zu Aachen,

der Oberlehrer Profei Müller am Gymna. zu Wongrowißk,
der Semnar-Hilfslehrer Shöttge zu Delitch.

Auf eigenen Antrag jind ausgechieden:
der Lehrer an der Hochchule für die bildenden Künte, Profe].

Hellquijt zu Berlin,die ordentliche Lehrerim H. Vater an dem Lehrerinnen-Se-minar und der Augujta-Schule zu Berlin.

Anderweit ausge&lt;hieden, Grund nicht angegeben:
Der ordentl. Lehrer Cloterhalfen am Gymna. zu Neuwied.

JInhalt3-Verzeichnis des September-Oktober-Heftes.
Seite

1. 196) Feier der Geburts= und Todestage der Kaier Wilhelm 1.
und Friedrich als vaterländiche Gedenk= und Erinnerungs-
tage in den Shulm. «ooo is ois is br +

197) Ueberichtskarte der Verwaltungsbezirke der Preußichen
Staats=-Eienbahnn uo er er - + - 620

198) Betimmungen zur Ansführung des 8. 66 des Reichs-Mili-
tärgeeßzes vom 2. Mai 1874 und 6. Mai 1880 . . . .« 621

199) Abänderung der Bezeichnung der Fonds Kapitel 124 Titel 9
und 10 in „zu Untertüßungen für Witwen und Waien von
Geitlichen unv Kirchenbeamten“ bezw. „zu Untertüßungen
für Witwen und Waien von Lehrern“. Vorchriten über
Verwendung der Fonds .

620

.« »„ „er ee rr+626
200) Vorbereitung der Vikare für das Schulinpektionsamt . . 627
201) Ertattung des Werthes der Surrogate für Holz, Steine,

Ziegel und Kalk bei kirchlichen Bauten im Gebiete des ot-
preußichen ProvinzialrechtS . . - - - - «+ + + 628

202) Preußicher Beamten=-Verein. Nachrichten über eine Zwecke,
Gechäftsabchluß für das Jahr 1887 . . . = - - - - 639

HU. 203) Betimmungen über die Erhebung der Entchädigung für
die bei einigen Univeritäten den Aitenten der klinichen
Antalten gewährte Bekötigung in Abweenheits= 2c. Fällen 633

204) Eintragung von aus Staatsmitteln für Univeritätszwece
erworbenen Grundtücken im Grundbuche . = - - - - 634

205) Statuten des Köpke'&lt;hen Stipendiums für das Studium
der Gechihte . . . 635
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1 Kllgemeine Verhältnie.
233) Verordnung, beireffend die Ausführung der am

9. September 1886 zu Bern abge&lt;lojjenen Ucbereinkunft
wegen Bildung eines internationalen Verbandes zum
Sc&lt;huße von Werken der Litteratur und Kunt. Vom

11. Juli 1888.*)
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutcher Kaier, König

von Preußen 20. -

verordnen im Namen des Reiches, auf Grund des Geezes vom4. April 1883, betreffend die Ausführung der am 9. September
1386 zu Bern abgechlojenen Uebereinkunft wegen Bildung eines
internationalen Verbandes zum Schuke von Werken derLitteratur
und Kunt (Reichs- Geeßbl. S. 139), nach erfolgter Zutimmung
des Bundesrathes, was folgt:

S. 1.

Die zufolge des Artifels 14 der vorbezeichneten Uebereinkunft
in Deutchland eintretende Anwendung derelben auf alle aus den
übrigen Verbandsländern herrührenden, beim Inkrafttreten der
Uebereimfunft in ihrem Urprungs8lande noch nicht Gemeingut
gewordenen Werke unterliegt, oweit nicht nac&lt; Nummer 4 Abaß 2
des Schlußprotokolles betehende Verträge Plaß greifen, den nach-
tehenden Einchränkungen:

1) Der Druck der Exemplare, deren Hertellung bei dem In-
- frafttreten der Uebereinkunft erlaubterweie im Gange war,

WIE

*) verfündet durch das Reichs=-Geeßblati für 1888 Stück Nr. 34 Seite
225 laufende Nr. 1819.
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des Bundesrathes, was folgt:

S. 1.

Die zufolge des Artifels 14 der vorbezeichneten Uebereinkunft
in Deutſchland eintretende Anwendung derſelben auf alle aus den
übrigen Verbandsländern herrührenden, beim Inkrafttreten der
Uebereimfunft in ihrem Urſprungs8lande noch nicht Gemeingut
gewordenen Werke unterliegt, ſoweit nicht nac< Nummer 4 Abſaß 2
des Schlußprotokolles beſtehende Verträge Plaß greifen, den nach-
ſtehenden Einſchränkungen:
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darf vollendet werden; diee Exemplare owie diejenigen,welche zu dem gedachlen Zeitpunkte erlaubterweije herge-
tellt waren, dürfen verbreitet und verfauft werden. (Eben]odürfen die zu dem gedachten Zeitpunkte vorhandenen Vor
richtungen, wie Stereotypen, Holztöcke und getochene
Platten aller Art, owie lithographijche Stenie bis zum
31. Dezember 1891 benußt werden.
Werke, welche vor dem Inkrafttreten der Uebereinkunft
in einem der übrigen Verbandsländer veröffentlicht ju,
genießen den im Artifol 5 der Uebereinfunft vorgejehenen
Schuß des auschließlichen Ueberjezungsrechtes nicht gegen-
über jolc&lt;hen Ueberetzungen, welche zu dem gedachten Zeit-punkte in Deutchland erlanbterweie bereits ganz oder
theilweie veröffentlicht waren.

3) Dramatiche oder dramatich=-mujikaliche Werke, welche ineinem der übrigeu Verbandsländer veröffentlicht oder auf-
geführt und vor dem Jnkrafttreten der Uebereinkunft im
Original oder in Ueberezung in Deutchland erlaubter-
weie öffentlich aufgeführt find, genießen den Schuß gegenunerlaubte Aufführung im "Original oder in einer Ueber-
jezung nicht.

DSNamen“

S. 2.
Diee Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkündung

ut Kraft. Die Betimmungen derelben gelten auch für die eitdem Inkrafttreten der Uebereinkunft verloene Zeit. Nach der
Verfündung dieer Verordnung unterliegt mdeen die im Z8. 1
Nummer 1 gewährte Befugni5 zur Verbreitung und zum Verkaufe
von Exemplaren owie zur Benußung von Vorrichtungen der
Bedingung, daß die Exemplare und Vorrichtungen mit einem
beonderen Stempel verehen ind. Die Abjtempelung muß jpä-
tetens am 1. November 1835erfolgen. Die näheren Anordnungen
in Betreff der Abtempelung owie in Betreff der Inventarijirung
der abgetempelten Exemplare und Vorrichtungen werden vom
Neichskanzler erlajen.

ZS. 3.
Im Falle des Beitrittes anderer Länder auf Grund des

Artikels 18 der Uebereinfunft füiden die Betuinmungen im 8. 1
und 8. 2 inngemäße Anwendung. Inoweit nach denelben das
Inkrafttreten der Uebereinkunft als Zeitpunkt entcheidet, it jtatt
deen das des Beitrittes maßgebend. Won lekterem Zeitpunkte
an gerechnet it die Benußung der Vorrichtungen (8. 1 Nr. 1)
vier Jahre lang getattet umd die Abtempolung (8. 2) binnen drei
Monaten zu bewirken.

„
I
I
N
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Urkundlich unter Unerer Höchteigenhändigen Unterchrift und
veigedrucitem Kaierlichen Injiegel.

Gegeben Marmor-Balai58, den 11. Juli 1888.
L. S8.) ZBilhelm,

Fürt von BiöSmar&gt;.

234) Befanntmachung, betreffend den Beitritt Luxem-
burgs zu der am 9. September 1886 zu Bern abgej&lt;lo-
enen Uebereinkunft wegen Bildung eine5 internationalen
Verbandes zum Schuße von Werken der Litteratur und

Kunt. Vom 30. Juli 1888.*)
Die Großherzoglich luxemburgiche Regierung hai nach einer

Mittheilung des chweizerichen Bundesrathes ihren Beitritt zu
der Uebereinkunft vom 9. September 1386, betreffend Bildung

- -eines- internationalen Verbandes zum Schuße von Werken der

Litteratur und Kunt, gemäß Artikel 18 der gedachten Vebereinkunjt
- ertlärt, und it als Tag des Beitrittes der 20. Juni Dd. J. fet-

Berlin, den 30. Juli 13888.
Der Retirchskanzler.

Im Auftrage: Graf von Berchem.

235) Siebente Nachtrag35verordnung, betreffend die
Kautionen der Beamten aus dem Bereiche des Minite-
riums der geijtlichen, Unterrichts- und Medizimal-An-

gelegenheiten. Vom 30. Juli 1888.**)
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.-

verordnen auf Grund der 88. 3, 7, 8 und 14 des Geeßes, betreffend
die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 13873 (Geeß-
Samml. S. 125), was folgt:

Einziger Paragraph.
Den nach den Verordnungen vom 20. Juli 1874 (Geetz-

Sanmml. S. 283), 17. September 1875 (Gejeßh-Samml. S. 584),
5. April 1880 (Geebk-Samml. S. 257), 23. März 1881 (Geet-
Samml. S. 279), 26. Februar 1883 (Gejeß-Samml. S. 63),

*) veröffentlicht durch das Reichs = Geeßblatt für 1888 Stück Nr.
Seite 9227 laufende Nr. 1820.=) verfündet durch die Gech= Sammlung für die Königlichen Preußi=
chen Staaten für 1888 Stück Nr. 27 Seite 259 lauf. Nr. 9305. -- Ckr.
Centralbl. für 1888 Seite 496.
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Kunſt. Vom 30. Juli 1888.*)

Die Großherzoglich luxemburgiſche Regierung hai nach einer
Mittheilung des ſchweizeriſchen Bundesrathes ihren Beitritt zu
der Uebereinkunft vom 9. September 1386, betreffend Bildung

- -eines- internationalen Verbandes zum Schuße von Werken der
Litteratur und Kunſt,gemäß Artikel 18 der gedachten Vebereinkunjt

- ertlärt, und it als Tag desBeitrittes der20. Juni Dd. J. feſt-

Berlin, den 30. Juli 13888.

Der Retirchskanzler.
Im Auftrage: Graf von Berchem.

235) Siebente Nachtrag35verordnung, betreffend die
Kautionen der Beamten aus dem Bereiche des Miniſte-
riums der geijtlichen, Unterrichts- und Medizimal-An-

gelegenheiten. Vom 30. Juli 1888.**)

WirWilhelm, von Gottes GnadenKönigvon Preußen 2c.-
verordnen auf Grund der 88. 3, 7, 8 und 14 des Geſeßes, betreffend
die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 13873 (Geſeß-
Samml. S. 125), was folgt:

Einziger Paragraph.

Den nach den Verordnungen vom 20. Juli 1874 (Geſetz-
Sanmml. S. 283), 17. September 1875 (Gejeßh-Samml. S. 584),
5. April 1880 (Geſebk-Samml. S. 257), 23. März 1881 (Geſet-
Samml. S. 279), 26. Februar 1883 (Geſjeß-Samml. S. 63),

*) veröffentlicht durch das Reichs = Geſeßblatt für 1888 Stück Nr.
Seite 9227 laufende Nr. 1820.

=) verfündet durch die Geſch= Sammlung für die Königlichen Preußi=
ſchen Staaten für 1888 Stück Nr. 27 Seite 259 lauf. Nr. 9305. -- Ckr.
Centralbl. für 1888 Seite 496.

51*
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16. September 1883 (Geez-Samml. S. 357) zur Kautionsleitung
verpflichteten Beamtenklaen aus dem Bereiche des Miniteriums
der geitlichen, Unterrichts= und Medizimal-Angelegenheiten treten
der Inpektions-Aitent bei den unter gemeinchaftlicher ökono
micher Verwaltung tehenden klinichen Antalten der Unwerität
in Bonn und der Kontroleur bei der Unweritätskae zu Marburg
hinzu, welche eine Amtsfaution von beziehungsweije 1800 Mk.
und 3000 Mk. zu betellen haben.

Im Uebrigen finden die Vorchriften der vorgedachten Ver-
ordnung vom 20. Juli 1874 Anwendung.

Urkundlich unter Unerer Höchteigenhändigen Unterchrift und
beigedrucktem Königlichen Iniegel.

Gegeben Kopenhagen, den 30. Juli 1888.
(L. S.) Weilheim.

von Goßler. von Scholz.
&lt;„

236) Betreitung der Koten für das Laciren von Thü-
ren, Fenter-Ginfaungen, Brettern und Läden in den
Dientwohnungen der unmittelbaren Staatsbeamten.

Berlin, den 1. September 1888.
Die nachgeordneten Behörden erhalten hierneben Abchrift

einer Verfügung, welche der Herr Miniter der öffentlichen Ar-
beiten und der Herr Finanz- Miniter in Betreff der Betreitung
der Koten für das Lackiren von Thüren, Fenter- Einfaungen,
Brettern und Läden in Dientwohnungen unter dem 7. Augut
d. I. an die Regierungs35-Präidenten 2c. erlaen haben, zur
KenntniöSnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Bartch.

An
die nächgcordireten Behörden Des

dieseitigen Reorts.
G. II. 6444.

Berlin, den 7. Augut 1888.
Anläßlich eines Einzelfalles haben wir nach Benehmen mit

der Königlichen Ober-Rechnung8kammer auf Grund des 8. 34
des Regulativs über die Dientwohnungen der Staatsbeamten
vom 26. Juli 1880 entchieden, daß die Koten für das Lackiren
von Thüren, Fenter-Einfaungen, Brettern und Läden in der-
gleihen Wohnungen, ofern es ich dabei um die Geammtfläche
eines olchen Gegentandes handelt, aus Staaismitteln und zwar
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<„
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aus dem betreffenden Gebäude -Unterhaltung3fonds zu betreiten
jind, wie dies bezüglich der Koten für das Lackiren von Fuß-
böden bereit3 auf Grund der m dem Jahrgange 1882 des Mi-
mjterial-Blattes f. d. innere Verwaltung (S. 251) zur Veröffent-
lichung gelangten Grflärung des Herrn Präidenten und ämmts-
licher Mätglieder des Kömglichen Staats - Miniteriums vom
10. Oktober 1882 im Einvernehmen mit der Königlichen Ober-
Rechnungskanmmer fetgeezßt worden ijt.
Der Mimijter der öffentlichen Arbeiten. Der Finanz-Miniter.

Im Auftrage: Herrmann. In Vertretung: Meine&gt;e.
An

die Herren Regierungs-Präidenten (auschliceßlichvesjenigen zu Marienwerder), die dönial. Re=-
giexungen zu Bojen, Bromberg und Schleswig
und die Königl. Miniterial-Bau-Kommiion hier.

DI. 7770. M. d. 8. A.
1. 7032. HI 143732. Fin. M.

237) Bezeichnung des Landtreijes Nordhauen als
. - „Kreis Grafchaft Hohentein“. |

Seine Majetäi der König haben mittels Allerhöchter Ordre
vom 8. Augujt 183838 zu genehmigen geruht, daß dem Landkreie
Nordhauen, im FRegierungsbezirie Erfurt, die Bezeichnung
„Kreis Grafjmat YVohei ijtein“ beigelegt werde.
238) Verrechnung der auf Grund des Geezes vom
28. März 13388 zur Staatskae nachzuentrichtenden

-Witwon-undWaiengeldbeiträg.
(Centralbl. pro 1888 Seite 356 und Seite 500.)

Berlin, den 17. Oktober 138533.
Auf die in dem Berichte vom 10. Zuli d. 3 ., betreffend die

Ausführung des Geezes vom 28. März dD. J. (Gef. Samml.
S. 48), getellten Anfragen erwidere 1) dem Söniglichen Provin-zial - Sha lfollegium im Einvertändmnije mit dem Herrn Finanz-
Miniter Folgendes:

1) Die den Regierungs - Hauptkaen zuzufertigenden Ein-
nahme - Anweijungen find auf den Geammtbetrag der
Nachzahlungen, welche von den betreffenden Peronen
in Folge Widerrufes des Verzichtes auf Witwen- und
Waiengeld für ihre Hinterbliebenen zu zahlen ind, zu
ertheilen. Demnächt ind, wie biSher, die- Ginzelbeträge
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von den betreffenden Anjtaltskajen einzuziehen und auf
Grund vorchriftsmäßig becheimnigter Nachweijungen am
Jahres&lt;lujje den Regierungs-Hauptkatjen zuzuführen.2) Bezüglich der von dein Seminar - und Präparanden-
Lehrern nachzuzahlenden Beiträge it das biSherige Ver-fahren beizubehalten, wonach die Vereinnahmung und
Verrechnung bei den betreffenden Antaltskaen elbt er-
folgt.

3) Bezüglich der ehemaligen Mitglieder der Königlichen
Allgemeinen Witwen - Verpflegungsantalt bedarf es der
Beibringung eimer Becheinigung oder eines Benachrichti-
gungöc&lt;reibens der lekßteren über den auf die Nachzah-
lungen von Witwen- und Waijengeldbeiträgen in Anrech-
nung zu bringenden Betrag der Witwenkajjen- Beiiräge.
Die Anrec&lt;hnung der an die Antalt gezahlten Beiträge
hat für die Zeit jeit dem 1. Juli 1882 zu erfolgen.4) In denjenigen Zällen, un denen die von dei betreffenden
Lehrern zur Kajje der allgemeinen Witwen-Verpflegungs-
antalt gezahlten Beiträge die nachzuzahlenden Witwen-
und Waiengeldbeiträge überteigen, bedarf es nur einer
Benachrichtigung der Negierungs5-Hauptkajje über das
Sachverhältnis, welche demnächt als Nechnungs-Iutift-
fkatorium gegenüber dem im Bejoldungsetat ausgebrachtenVermerke über den einer Zeit erklärten Verzicht des Beam-ten auf Witwein- uad Watiengeld zu dienen hat.

5) Die von Lehrern an die Elementarlehrer-Witwenkaje des
Reqierungs3bezirfes N. geleiteten Beiträge ind auf die
von ihnen nachzuzahlenden Witwen=- und Waijengeldbei-
träge micht anzurechnen, da die gedachte Antalt zu den
im 8. 23 Abaß 1 des Reliktengeeßes vom 20. Mai 1832
(Gef. Samml. S. 298) bezeichneten, unter Nr. 12 der
Ausführungs-Betimmungen vom 5. Jum 1882 zu dieem
Geeße beonders aufgeführten Verorgungs- Antalten nicht
gehört.

An
das Königliche Provinzial-Schulfollegium zu N.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial - Shulfolleginunzur KenntniSnahme und zleichmäßigen Beachtung.
Der Miniter der geijtlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Greiff.
An

ämmtliche "übrige Königl. Provinzial-Schnlfollegien.
&amp;. I. 1847. U. I. II.
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239) Friedrich-Wilhelm-Stiftung für Marienbad.
(Centralbl. pro 1887 Seite 728.)

Die Friedrich-Wilhelm-Stiftung für Marienbad m Böhmen,
über welche in dem Centralblatte für die Unterricht8-Verwaltung
pro 1877 Seite 9 Nachrichten gegeben worden jind, verfolgt nach8. 2 der Statuten vom 11. Jamiar 1876 den Zwe, DLDen Per-
onen aus den gebildeten Ständen, denen die Geldmittel zu einer
Badereije ganz odertheilweie fehlen, den Gebrauch der Heilquellen
und Bäder zu Marienbad zu ermöglichen oder zu erleichtern. Es
wird freieWohnung oder tatt derjelben eine Geldunterjtüßung
nicht unter je 100 Mf. gewährt, und außerdem findet Erlaß der
Kurtaxe 2c. tatt.

Der Vorchlag zur Verleihung von jährlich zwei dieer Bei-
hilfen teht dem Herrn Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten
zu. Die Präentation von Bewerbern bei vem Vortande der Sti-
tung muß vor dem“ 1. April des betreffenden Jahres erfolgen. Cs
it deShalb nothwendig, daß die Geuche dem Herrn Minijter pä-
tetens bis Anfang Märzeingereicht und volltändig begründet.wer=.
den, damit es keiner Rückfrage bedarf.

ZL Huiverfitäten, Akademien 2c.
240) Reglement für das Intitut für Alterihumskunde

der Univerität zu Berlin.

Berlin, den 15. Augut 1888.
Auf den gefälligen Bericht vom 24. April d. I. genehmige

im, daß das Reglement für das Intitut für Alterthumskunde
in folgender Faung in Kraft tritt:

S. 1. Das Intitut für Alierthumskunde hat den Zwe,
die Mäatglieder durch Tehrübungen und durch Darbietung wien-
chaftlicher Hilfsmittel in das Studium der Quellen der alten
Gechichte einzuführen und zu eigenen wienchaftlichen Forchungen
anzuleiten.

S. 2. Das Jutitnut zerfällt in eine griechiche und in eme
römiche Abtheilung, von denen jede unter einem bejonderen
Direktor teht. Die Gechäftsführung wechelt von Jahr zu Jahr
unter den beiden Direktoren.
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S. 3. Miiglied ijt jeder Student oder zum Bejuche der Vor-
lejungen Zugelajjene, der ich zu den Uehungen bei einem der
Direkioron meldet und von dieem aufgenommen wird. Er exr-
häli von dem betreffenden Direktor eine ihn für das laufende
Semejter legitimirende Karte gegen Zahluiig von 5 Mf. Ein
Ptitglied, welches an mehreren Uebungen in einem Semeter Theil
nimmt, zahlt dieen Beitrag nur einmal. Unbemittelten kann die
Zahlung des Beitrages von dem gechäftsführenden Direktor ex-
lajjen werden.

Die Mitgliederbeiträge werden zu den Zwecken des Seimni-
nars verwendet.

S. 4. Die Belegung des JInjtitütes auf der Quätur darf
erjt nac; Annahme durch einen der beiden Direktoren gechehen.
Die Uebungen werden, vom Mitgliederbeitrage abgeehen, unent-
gelilich gehalten.

S. 5. Die WMütglieder jind zur regelmäßigen Theilnahme
an den Uebungen wenigtens einer der beiden Abtheilungen des
Intitutes und zu gewienhafter Erledigung der ihnen auferlegten
Arbeiten verpflichtet. Wegen Unfleißes, Zuwiderhandelns gegen
die Bibliothekfs-Ordnung oder aus anderen gewichtigen Gründen
fann Jedes Mitglied auf übereintimmenden Bechluß der Direktoren
des Injtituies dauernd oder für das laufende Semeter aus dem
Jutitute ausgechloen werden.

S8. 6. Die wienchaftlicgen Uebungen werden zweimal
wöchentlich in je zwei Stunden abgehalten. Die Ankündigung
Derjelben »rfolgt, wie die der übrigen Vorleungen, im Vor-
lejungsverzeichnie.

S. 7. Für die Benukung der Bibliothek it die im Inti-
tutSlofale ausgehängte Bibliothek8-Ordmnung maßgebend.

Die Mitgliederkarte gilt als Emtrittsfarte zur Bibliothek
und it als olc&lt;e nur perönlich giltig und umübertragbar.

Z. 8. Die Dotation des JInjtitntes wird in erter Linie zu
Bibliothek8zwecken verwendet.

S. 9. Die Direktoren können nach übereintimmendem Be-
j&lt;lajje auch anderen Unweritätslehrern ihres Faches die Be-
uußung des Inttitutslokfales und dejen wiüenchaftlicher Hilfs-
mittel getatten, doch wird diee Bewilligung jedesmal nur auf
ein Semeter ertheilt.

Gegen die vorgelegte Bibliothek8-Ordmung it nichts zu er-
innern.

Ferner betimme ich hierdur&lt;, daß bis auf weiteres am
Schlue jedes Unweritätsjahres von den Direktoren ein gemein-
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amer Bericht über die Wirkamkeit des Seminars an mich zu
ertatten it.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Nae.

An
dic Direktion des Intitutes für Alterthumskunde

der Königl. Friedrich-Wilhelms=-Univerität, zu
Händen des Mitdirektors ordentlichen Profeor3
Herrn Dr. Hirchfeld, Hochwohlgeboren hier.

VU. 1. 1822.

241) Betätigung der Wahlen von Rektoren und Dekanen
an Uniweritäten 2c.

(Centralbl. pro 1887 Seite 744.)

Seine M aichet der König haben durc&lt; Allerhöchjte Ordrevom 13. Augujt Dd. die Wahl des ordentlichen Profejjors inder medizinichen Jalultät der Unierität Berlin, Geheimen
..„Medizimal-Rathes Dr. Gerhardt zumRektor dieer. Unwerjität

für das Studienjahr 1888/89 zu betätigen geruht.

Bon dem Herrn Miniter Der geitlichen 20. Angelegenheiten NINiind betätigt worden durc Verfügung
1) vom 15. Augujt d. IJ. die Wahl des ordentlichen Profeors

Geheimen Regierung3-Rathes Dr. Pole&gt; zum Rektor der
Unwertjität Breslau für das Studienjahr 1888/89,

2) vom 27. Juli d.IJ. die Wahl des ordentlichen Profeors in
“der philoophichen Fakultät Dr. Weiland zum Prorektor der

= Uniwerjität-Göttingen für die Zeit vom 1. September 1888-..bisdahin. 1889,
3) vom 21. Oktober d. J. die Wahl des ordentlichen Profeors

in der philoophichen Fakultät Dr. Greeff zum Rettor der
Unwerjität Marburg für das Amts8jahr 1888/89,

4) vom 14. Juli d. J. die Wahl des ordentlichen Profejors
Dr. Neuhäuer zum Rektor der Unwerität Bonn, owie
die Wahlen der ordentlichen Profeoren Dr. Simar zum
Dekan der katholich-theologichen Fakultät, Dr. Bender zum
Dekan der evangelich -theologichen Fäkultät,*) Geheimen
Jujtizrathes Dr. Hüffer zum Dekan der juritichen Fakultät,
Geheimen Medizinalrathes Dr. Binz zum Dekan der medi-

*) Nachdem der Profeor Dr. Bender in die philoophiche
Fakultät verjeßt worden, it der Profeor Dr. Lemme zum Dekan
der evangelich- theologichen Fakultät für das Studienjahr 1833/39
gewählt und diee Wahl von dem Herrn Minijter durc Verfügung
vom 11. Augut d. JI. betätigt worden.
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zinichen Fakultät, und Geheimen Regierungsrathes Dr. Stra 8-
burger zum Dekan der philoophichen Fakultät dieer Uni-
verität für das Studienjahr 1888/89, und
vom 11. Augujt d. IJ. die Wahl des ordentlichen Profeors
Dr. Salfowski zum Rektor der Akademie Münter, owie
die Wahlen der ordentlichen Profeoren Dr. Fell und Dr.
Langen zu Dekanen der theologichen und bezw. der philo-
ophijchen ;Fakultät dieer Akademie für das Studienjahr
1888/89.

SD

242) Protektorat der Leopoldinij&lt;-Karolinic&lt;en Aka-
demie der Naiurforc&lt;her zu Halle a./S.

(Centralbl. pro 1861 Seite 261.)

Seine Majetät der Kaijer und König haben mittels Aller-
Jüöchten Erlaes vom 15. Augnt 1888 das Protektorat der
Leopoldinich-Karolimchen Akademie der Naturforcher zu Halle
a./S. anzunehmen geruht.

243] Verleihung von Auszeichnungen an Küntler,
welche fich auf der afademichen Kunjtaustellung zu
Berlin im Jahre 1888 beonders hervorgethan haben.

(Centralbl. pro 1887 Seite 765; pro 1888 Seite 365.)

Se. Majetät der Kaijer und König haben mittelt
Allerhöchter Ordre vom 8. September d. IJ. den nachbenannten
Küntlern, welche ich auf der diesjährigen akademichen Kunt-
Austellung hierfelbt beonders hervorgethan haben, Allergnädigt
zu verleihen geruht:

1. die große goldene Medaille für Kunjt:
dem Bildhauer und Profeor Karl Kundmann in Wien,
dem Maler Karl Salzmann in Berlui;

Ü. die tleine goldene Medaille für Kunt:
vem Bildhauer Emil Hundriejer m Charlottenburg,
dem Maler Georg Koh m Berlin, |
dem Maler, Profeor Hermann Krabbes in Karlsrnhe,
dem Maler H. Rocßler- Franz in Nom,
vem Maler Paul Vorgang in Charlottenburg,
dem Maler Louis Kehrmann in Koblenz,
dem Waaler Max Liebermann in Berlin,
dem Bildhauer Max Unger in Berlin,
dem Maler, Profeor Jnlius von Klever in St. Petersburg.
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Gleichzeitig hat der unterzeichnete Senat auf Grund der
ihm durch Allerhöchte Ordre vom 7. April 1884 ertheilten Er-
mächtigung den nachbenannten Küntlern für die von denelben
zur dieSjährigen großen akademichen Kuntaustellung eingeandten
Werke eine beondere Anerkennung in ;Forn

„ver ehrenvollen Erwähnung“
zu Theil werden lajjen:

dent Maler Hans Bachmann in Düeldorf,
vem Maler Willi Döring in Karlöruhe,
dem Bildhauer, Profejor Adolf Donndorf in Stuttgart,
dein Maler O8kar Frenzel in Berlin,
dem Maler Viktor Freudemann in Berlin,
dem Maler und Zeichner J8mael Genßt in Berlin,
dem Bildhauer Johann Göß in Berlin,
dem Maler Otto Günther- Naumburg in Berlin,
dem Maler Franz Hohmann in Karlsöruhe,
den Architekten „Hermann von der Hude und Julius

Henni&gt;e m Berlin,
dem Maler Max Koner in Berlin,

“dem Nadirer Friß Krotewiß in Wien,
dem Maler Walter Leijtikow in Berlin,
dem Maler A. Normann in Berlin,
dem Bildhauer Rudolf Pohle m Berlin,
dem Maler Karl C. Schirm in Breslau,
dem Maler William Aug. Shade in Rom,
dem Maler Chritian Speyer in München.- Berlin, den 17. September 1888...

Der Senat der Königlichen Akademie her Künte, -
Sektion für die bildenden Künte.

„K&amp;. Beer.
Bekanntmachung.

ZIL Gymnmnajial- 2ec. Lehranitaiten.
244) Die Erwerbung des Zeugnies der wienchaft-
lihen Befähigung für den einjährig=freiwilligen Mi-
litärdient vermitteljt des Nachweijes über erfolg-
reichen Beuch der Sekunda einer Gymnaialantalt auf
anderem Wege als dem der bedingungslojen Ver-

jeßung nac&lt; Oberjekunda ijt ausgejc&lt;lojen.
Berlin, den 16. Anqgut 1888.

Zufolge einer Mattheilung der Herren Miniter des Krieges
und des Innern hat der im Jahre 1869 geborene N. aus N.
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und des Innern hat der im Jahre 1869 geborene N. aus N.
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von Otern 1386 bis Augut 1887 die Unterjekunda des Gym-
najiums zu N., ohne die wijenjchaftliche Befähigung für den
einjährig-freiwilligen Dient erworben zu haben, bejucht und ich
nach vorgängiger Priwvatvorbereitung emer Prüfung vor einer
Kommijjion, betehend aus dem Direktor und zwei Oberlehrern des
genannien Gymnaiums, unterzogen. In ;Folge diejer Prüfung
it dem 2c. N. das Zeugni3 der Reife für Oberekunda zuerkannt
und demnächt das Zeugms über die wijenchaftliche Befähigung
für den einjährig-freiwilligen Dient ausgetellt worden.

Das in dem vorliegenden ;Falle von der Gymnaial-Direk-
tion zu N. geübte Verfahren kann ich nicht für ordnung5müßig
erachten. Durch den dieseitigen Erlaß vom 17. Juni 1879*)
(Wiee-Kübler l. S. 469) it au den Gymnajialanjtalten die Er-
werbung des Zenugnijes der wienchaftlichen Befähigung für
den einjährig-freiwilligen Militärdient vermitteljt des Nachweies
über erfolgreichen Beuch der Sekunda auf anderem Wege als
dem der bedingungslofen Verjezung nac&lt; Oberjekunda ausge-
Ichloen. Die von dem 2c. N. vor der im gegebenen Falle
nicht zutändigen Prüfungs5-Kommijjion des Gymnajiums zu N.
abgelegte Prüfung für Oberfekunda hat unverkennbar den Zweck
gehabt, der Prüfung vor der zutändigen Erjaß-Prüfungs-Kom-
mijjion auszuweichen.

Das Königliche Provinzial-Schultollegquum wolle den Gym-
najial-= Direktor zu N. auf das Ungehörige eines Verfahrens
aufmerfam machen und der Wiederholung eines ähnlichen Vor-
ganges, wie die Austellung des wijenchaftlichen Befähigungs-
zeugmies auf Grund einer Prüfung für Oberekunda, m Seinem
Verwaltungsbezirke vorbeugen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Barkhaujen.

An

das Konigliche Provinzial-Schulfollegiumzu N.
VU. Il. 2417.

245) Benennung einiger höheren Unterricht35-Anjtalten.
(Centralbl. yrov 1888 Seite 390.)

Seine Majetät der König haben Allergnädigjt geruht mittels
Allerhöc&lt;hter Ordre

1) vom 4. Juli 1888 dem Gymnaium zu Schwedt a./O.
im Kreie Angermünde die Bezeichnung „Hohenzollern-
Gymnajium“, und

*) Centralbl. pro 1879 Seite 455.
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2) vom 10. Augut 1888 der neuen lateinloen höheren
Bürgerchule zu Emden im Regierungs3bezirke Aurich die
Bezeichnung „Katier-Friedrich8-Schule“ beizulegen.

17. Seminare, 2c. Bildung der Lehrer ud
deren perönliche Verhältnie.

246) Einreichung von Frequenz-Ueberichten der taat-
lichen S&lt;hullehrer- und Lehrerinnen-Seminare und der

Präparanden-Antalten. |

Berlin, den 24. September 1888.
Das Königlihe Provinzial - Schulfollegium veranlafe ich,

der in Gemäßheit des Erlajjes vom 13. Oktober v. IJ. = UU. Ul.-
Nr. 3226 -- halbjährlich vor dem 15. Jum und 15. Dezember

einzureichenden Uebericht von der Frequenz der taatlichen Schul-
lehrer- und Lehrermnen-Seminare und der Präparanden-Antalten
Seines Aufjichtsbezirkes künftig das in . . . . Exemplaren bei=
folgende Formular zum Grunde zu legen.

Bei Anordnung der einzelnen Anjtalten it die Reihenfolge
innezuhalten, in welcher diejelben in dem jedesmaligen Januar-
Februar-Hefte des Centralblattes für die geammte Unterrichts-
Verwaltung aufgeführt ind, Seminare und Präparanden-Anjtalten
-- jede Kategorie für ich =- nach Regierungsbezirken, jeder Rez
gierungsbezirf it für ich abzuchließen und zu jummiren. Zulezt
yt aus den Schlußummen der einzelnen Bezirke die Geammts-
frequenz der Seminare bezw. der Präparanden-Anjtalten in je

--einer Hauptumme erichtlich zu mah.
Als Stichtage bleiben der 15. Mai und der 15. November

jedes Jahres betehen.
An

ämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien.

Abchrift erhalten Ew. Hoc&lt;hwohlgeboren zur gleichmäßigen
Beachtung.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Naht e.

An
den Königlichen Seminaxr-Direktor Herrn Schulrath

Krißinger Hochwohlgeboren zu Droyßig.
DV. I. 2300.
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Nr. 3226 -- halbjährlich vor dem 15. Jum und 15. Dezember

einzureichenden Ueberſicht von der Frequenz der ſtaatlichen Schul-
lehrer-und Lehrermnen-Seminareund derPräparanden-Anſtalten
Seines Aufſjichtsbezirkes künftig das in . . . . Exemplaren bei=
folgende Formular zum Grunde zu legen.

Bei Anordnung der einzelnen Anjtalten iſt die Reihenfolge
innezuhalten, in welcher diejelben in dem jedesmaligen Januar-
Februar-Hefte des Centralblattes für die geſammte Unterrichts-
Verwaltung aufgeführt ſind, Seminare und Präparanden-Anjtalten
-- jede Kategorie für ſich =- nach Regierungsbezirken, jeder Rez
gierungsbezirf iſt für ſich abzuſchließen und zu ſjummiren. Zulezt
yt aus den Schlußſummen der einzelnen Bezirke die Geſammts-
frequenz der Seminare bezw. der Präparanden-Anjtalten in je

--einerHauptſumme erſichtlichzumah.
Als Stichtage bleiben der 15. Mai und der 15. November

jedes Jahres beſtehen.
An

ſämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien.

Abſchrift erhalten Ew. Hoc<hwohlgeboren zur gleichmäßigen
Beachtung.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Naht ſe.

An
den Königlichen Seminaxr-Direktor Herrn Schulrath
Krißinger Hochwohlgeboren zu Droyßig.

DV. I. 2300.
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Uebericht von der „Frequenz der jtaatlichen Schullehrer-
nd Lehrerinnen- Seminare, owie der Präparanden-

Anjtalten der Provinz
15. Mai

am --&lt;--- 188
15. November *
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*) Hierit anzugeben, wieviel Hospitanten ehwa die Antalt beuchen, ob
in der Frequenz der einzelnen Klaen weentliche Unterchiede betehen, wie
ich die etwa vorhandene Minderfrequenz der Antalt erklärt u. |. w.

247) Befähigungszeugnie aus der Prüfung für Vor-
teher an Taubtummenanjtalten.

(Centralbl. pro 1887 Seite 772.)

Berlin, den 19. September 1888.
In der zu Berlin un Monate Augut 1888 abgehaltenen

Prüfung für Vorteher an Taubtummenantalten haben das
Zeugnis der Befähigung zur Leitung einer Tanhtummenantalt
erlangt:

Bludau, ordentlicher Lehrer an der
tummenantalt zu Berlin,

Kloß, dsgl. aun der Provinzial-Taubtummenantalt zu
Schneidemühl,

Nordmann, d8gl. an der Provinzial-Taubtummenantalt
zu Bromberg ud

Schmalz, dsgl. an der Provinzial-Taubtunmmenanjtalt
zu Halbertadt.

Der Mmijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

Bekanntmachung.
U. Wa. 18889.

Königlichen Taub-
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U. Wa. 18889.
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248) Anrechnung der von Lehramtisbewerbern oder
Lehrern au einer der Provinzial-Taubjtummenanjtalten
der Provinz Sachen als Hilfslehrer oder Lehrer zuge-
brachten Dienjtzeit auf ihre reveröSliche Verpflichtung
zum dreijährigen Verbleiben im öffentlichen Schulamtie

ihres Verwaltungsbezirkes.
(Centralbl. pro 1879 Seite 488; pro 1888 Seite 719.)

Berlin, den 25. September 1888.
Aus Anlaß eines mir vorliegenden Falles will ich für den

Umfang der Provinz Sachen genehmigen, daß denjenigen
Lehramtsbewerbern oder Lehrern, welche nach ihrer Entlaung
aus dem Seminar bei einer der Provinzial-Taubtummenantalten
als Hilfslehrer oder Lehrer fungiren, die Zeit ihrer Bechäftigung
bei dieer Antalt auf ihre reversliche Verpflichtung zum drei-
jährigen Verbleiben im öffentlichen Schulamte ihres Verwaltungs-
bezirkes angeremnet ww oo

Abchrift dieer Verfügung habe ich dem Herrn Lande3-
direktor und den Königlichen Regierungen mitgetheilt.
DerMinijterdergeitlichen2c.Angelegenheiten.

Im Auftrage: de la Croix.
An

das Königliche Provinzial-Schulkollegium
zu Magdeburg.

VU. IIa. 18477.

249) BVorchriften über das Verfahren bei der zwangs-
weiyen Verjekung von Lehrern und Lehrerinnen an

---Volfsjchulen-tn-denRuhetand. &lt;=

1.
Berlin, den 5. September 1888.

Unter Aufhebung der Cirkular-Erlae vom 9. Dezember 1843
-= U. 17549 -- (Centralbl. 1364 S. 366) und vom 30. November
1831 -- U.DIb. 7145 -- (GCentrabl. 1881 S. 688) betimme
ic) hierdurc&lt;, daß in Fällen der zwangsweien Verehung von
Lehrern und Lehrerinnen an Volkschulen in den Ruhetand fortan
nach den folgenden Vorchriften zu verfahren it:

1) Ein an ciner Volkschule definitiv angetellter Lehrer,
welcher durch Blindheit, Tanbheit oder ein ontiges körperliches
Gebrechen oder wegen Schwäche einer- körperlichen odergeitigen
Kräfte zu der Erfüllung einer Amtspflichten dauernd unfähig it,
joll in den Ruhetand veretzt werden.
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248) Anrechnung der von Lehramtisbewerbern oder
Lehrern au einer der Provinzial-Taubjtummenanjtalten
der Provinz Sachſen als Hilfslehrer oder Lehrer zuge-
brachten Dienjtzeit auf ihre reveröSliche Verpflichtung
zum dreijährigen Verbleiben im öffentlichen Schulamtie

ihres Verwaltungsbezirkes.

(Centralbl. pro 1879 Seite 488; pro 1888 Seite 719.)

Berlin, den 25. September 1888.
Aus Anlaß eines mir vorliegenden Falles will ich für den

Umfang der Provinz Sachſen genehmigen, daß denjenigen
Lehramtsbewerbern oder Lehrern, welche nach ihrer Entlaſſung
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bei dieſer Anſtalt auf ihre reversliche Verpflichtung zum drei-
jährigen Verbleiben im öffentlichen Schulamte ihres Verwaltungs-

bezirkes angeremnetww oo
Abſchrift dieſer Verfügung habe ich dem Herrn Lande3-

direktor und den Königlichen Regierungen mitgetheilt.
DerMinijter dergeiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: de la Croix.
An

das Königliche Provinzial-Schulkollegium
zu Magdeburg.

VU. IIa. 18477.

249) BVorſchriften über dasVerfahren bei der zwangs-
weiyen Verjekung von Lehrern und Lehrerinnen an

-- - Volfsjchulen-tn-denRuheſtand. <=

1.

Berlin, den 5. September 1888.
Unter Aufhebung der Cirkular-Erlaſſe vom 9. Dezember 1843

-= U. 17549 -- (Centralbl. 1364 S. 366) und vom 30. November
1831 -- U.DIb. 7145 -- (GCentraſbl. 1881 S. 688) beſtimme
ic) hierdurc<, daß in Fällen der zwangsweiſen Verſehung von
Lehrern und Lehrerinnen an Volksſchulen in den Ruheſtand fortan
nach den folgenden Vorſchriften zu verfahren iſt:

1) Ein an ciner Volksſchule definitiv angeſtellter Lehrer,
welcher durch Blindheit, Tanbheit oder ein ſonſtiges körperliches
Gebrechen oder wegen Schwächeſeiner- körperlichen odergeiſtigen
Kräfte zu der Erfüllung ſeiner Amtspflichten dauernd unfähig iſt,
joll in den Ruheſtand verſetzt werden.
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2) Sucht der Lehrer in einem olchen Falle eine Verezung
in den Ruhetand nicht nach, o wird ihm oder einem nöthigen-
falls hierzu beonders zu betellenden Pfleger von der vorgeegzten
Schulaujichtsbehörde (Regierung, bezicehungsweie im Stadtkreie
Berlin Provinzial-Schulfollegium) unter Angabe des zu gewäh-
renden PenionsSbetrages und der Gründe der Venionirung eröffnet,
daß der Fall feiner Veretzung in den Ruhetand vorliege.

3) Znnerhalb je&lt;s Wochen nach einer olchen Eröffnung
(Nr. 2) kann der Lehrer eine Einwendungen bei der Schulauffichts8-
behörde anbringen.

Zt diejes gechehen, o bechließt die Schulauicht8behörde,
vb dem Verfahren Fortgang zu geben ei.

Zu dieem Falle hat der damit von der Schulaufichtsbehörde
zu beauftragende Beamte die jtreitigen Thatachen zu erörtern --
das Gutachten von Sachvertändigen einzuholen, die etwa ont
zur Aufflärung dienenden Beweie zu bechaffen 2c., erforderlichen
Falles Zeugen zu vernehmeit -- und zum Schlue den in den
Ruhetand zu vereßenden Lehrer oder deen Pfleger über das
Ergebnis der Ermittelungen mit einer Erklärung und einem
Antrage zu hören.

Auf Grund der gechloenen Verhandlungen trifft die Schul-
auffichtsbehörde, wenn ie nach dem Ergebnie der Ermittelungen
die dauernde Dientunfähigkeit des Lehrers für dargethan erachtet,
durch Kollegial-Bechluß, welcher mit Gründen verehen ein muß,
Betimmung darüber,

daß umd zu welcheni Zeitpunkte der Lehrer in den Ruhe-
jtand zu verjeßen it,

gleichzeitig aber gemäß den Vorchriften des Penions8geezes vom
6. Juli 1885 (Gejeh-Samml. S. 298) Entcheidung darüber,

welche Penion dem Lehrer bei feiner Verezung im den
Nuhetand zuteht (zu vergl. Nr. 6 diees Erlajes).

Der Abfaung eines Plenarbechlues bedarf es nicht.
Eime Ausfertigung des Bechlues it dem Lehrer oder deen

Pfleger zuzutellen.
Gegen diejen Bechluß teht dem Lehrer, injoweit ich der

Bechluß auf die Bejtimmung ertreckt,
daß und zu welchem Zeitpunkte der Lehrer m den Ruhe-
tand zu vereßen it,

die Bechwerde an den Unterrichtömmüiter binnen einer Frit von
vier Wochen nach Empfang des Bechlues zu.

Des Bechwerderechtes ungeachtet kann der Lehrer von der
Schulauficht38behörde jofort der weiteren Amtsverwaliung vor-
läufig enthoben werden. Unberührt durch die vortehenden Vor-
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gleichzeitig aber gemäß den Vorſchriften des Penſions8geſezes vom
6. Juli 1885 (Gejeh-Samml. S. 298) Entſcheidung darüber,
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Gegen diejen Beſchluß ſteht dem Lehrer, injoweit ſich der

Beſchluß auf die Bejtimmung erſtreckt,
daß und zu welchem Zeitpunkte der Lehrer m den Ruhe-
ſtand zu verſeßen iſt,

die Beſchwerde an den Unterrichtömmüiſter binnen einer Friſt von
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läufig enthoben werden. Unberührt durch die vorſtehenden Vor-
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chriften bleibt die Betimmung des 8. 15 des Penionsgeeßes
vom 6. Juli 1885.

4) Dem Lehrer, deen Verezung in den Ruhetand verfügt
it, wird das volle Gehalt noch bis zum Ablaufe desjenigen Viertel-
jahres fortgezahlt, welches auf den Monat folgt, in dem ihmdie
c&lt;ließliche Verfügung über die Verezung in den Ruhetand mit-
getheilt worden it.

5) Wenn der Lehrer gegen die ihm gemachte Eröffnung
(Nr. 2) innerhalb e&lt;s Wochen keine Einwendungen erhoben hat,
jo wird in derelben Weie verfügt, als wenner eine Penionirung
jelbt nachgeucht hätte.

Dice Zahlung des vollen Gehaltes dauert bis zu dem unter
Nr. 4 bejtimmten Zeitpunkte (zu vergl. 8. 16 des Benions8geeßes
vom 6. Juli 1885).

6) It eim Lehrer vor dem Zeitpunkte, mit welchem die
Penjionsberechtigung für ihn eingetreten ein würde, dientunfähig

-geworden; jo kann er gemäß 8. 95 Abaßz 2 des Geetzes, betreffend
die Dientvergehen der nicht richterlichen Beamten, die Verezung
derjelben auf eine andere Stelle oder. in den Ruhetand, vom
'21. Juli 1852 (Geez-Samml. S. 465), gegen einen Willen mir
unter Beobachtung derjenigen Formen, welche für das förmliche
DiS8ziplinarverfahren vorgechrieben ind, in den Ruhetand ver-
ekt werden.

Wird es jedoch für angemeen befunden, dem Lehrer eine
Penion zu dem Betrage zu bewilligen, welcher ihm bei Erreichung
Des vorgedachten Zeitpunktes zutehen würde, fo kann die Pen-

Jwnirung desfelben nach den Vorchriften unter Nr. 1 bis 5
erfolge.

Cs find hierbei die Vorchriften der 88. 1 bis 4 in Ver-
bindung mit den 88. 22 und 23 des Penionsgeezes vom.6. Juli.
13885 zu beachten.

() Die vortehenden Vorchriften finden gleichmäßig An-
wendung auf die zwangsweie Verezmig von definitiv angetelltieit
Lehrerumen au Volkfschnlen in den Ruhetand.

3) Alle zur Zeit ctwa bereits eingeleiteten Verhandlungen
wegeii zwangsweijer Verezung von Lehrern und Lehrerinnen in
ben Ruhetand jind in das durch dieen Erlaß vorgechriebene
Verfahren überzuleiten und in demelben zum Abchlue zu bringen.

9) Lehrer und Lehrerinnen an Volkschulen, welche nicht
Definitiv, jondern auf Widerruf (eintweilig, provijorich 2c.) an-
getellt find, fönnen, wenn ie durch ein körperliches Gebrechen

- vder wegen Schwäche ihrer körperlichen oder geitigen Kräfte zu
der Erfüllung ihrer Amtspflichten danernd amnfähig ind, gemäß

1888. 52
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Der Vorchrift des I. 83 des Geetzes vom 21. Juli 135 2 (Geeß-
Samml. S. 465) von der SchulaufichiShehörde entlajjen werden.

Dieer Erlaß it durch das Amtsblatt zu veröffentlichen.
Der Muünjter der geitlichen 2e. Angelegenheiten.

In Vertretung: Najfe.
An |

ämmtliche Königliche Regierungen und an das
Königliche Provinzial-Schulfollegium hier.

VU. Mob. 7741.

2.
Berlin, den 5. September 1883.

Ew. Gxrcellenz theile ich hierbei Abchrift emes allgemeinen
Erlajes vom heutigen Tage, betreffend das im Fällen der zwangs-
weijen Veregung von Lehrern und Lehrermnen an Volkschulen
in den Ruhetand fortan einzuhaltende Verfahren mt dem ganz
ergebenjten Eruchen zur KomntniSnahme mit, für den Fall, daß
Ew. Excellenz zur Zeit etwa noch Rekursgejuche gegen Plenar-
bechlüe vorliegen, welche von den Regierungen auf Grund der
Cirkular-Erlae vom 9. Dezember 1843 und 30. November 1381
gefaßt worden, olche Nekurs8geunche nebt den zugehörigen Ver-
handlungen gefälligjt mir zu weiterer Entcheidung vorzulegen.

In Vertretung des Herrn Miniter35 der geitlichen 2c.
Angelegenheiten.

Nae.
An

die ämmtlichen Herren Oberpräidenten.
VU. IMb. 7741.

250) Widerlegung der in der Dentchrift „die hühere
Mädchenchule und ihre Betimmung“ enthaltenen An-
klagen gegen die höheren Mädchenchulen und die Leh-

rerinnen-Bildungsantalten in Preußen.
Berlin, den 18. September 1888.

Ew. Hochwohlgeboren haben Ihrer Vortellnug vom 11. No-
vember v. IJ. eine Druckchrift beigefügt, welche eme Erlänterung
Ihrer Anklagen gegen die höheren Mädchenchulen und die Leh-
rerinnen-Bildungsantalten in Preußen und eine Beprechung der
Mittel zur Abtellung der wahrgenommenen Mängel bieten oll.
Zu meinem Bedauern habe ich in dieer Denkchrift ebenjowenig
wie in Ihrer gefälligen Vortellung elbt irgend einen thatjäch-
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In Vertretung: Najfe.

An |
ſämmtliche Königliche Regierungen und an das

Königliche Provinzial-Schulfollegium hier.
VU. Mob. 7741.

2.

Berlin, den 5. September 1883.
Ew. Gxrcellenz theile ich hierbei Abſchrift emes allgemeinen

Erlaſjes vom heutigen Tage, betreffend das im Fällen der zwangs-
weijen Verſegung von Lehrern und Lehrermnen an Volksſchulen
in den Ruheſtand fortan einzuhaltende Verfahren mt dem ganz
ergebenjten Erſuchen zur KomntniSnahme mit, für den Fall, daß
Ew. Excellenz zur Zeit etwa noch Rekursgejuche gegen Plenar-
beſchlüſſe vorliegen, welche von den Regierungen auf Grund der
Cirkular-Erlaſſe vom 9. Dezember 1843 und 30. November 1381
gefaßt worden, ſolche Nekurs8geſunche nebſt den zugehörigen Ver-
handlungen gefälligjt mir zu weiterer Entſcheidung vorzulegen.

In Vertretung des Herrn Miniſter35 der geiſtlichen 2c.
Angelegenheiten.

Naſſe.
An

die ſämmtlichen Herren Oberpräſidenten.

VU. IMb. 7741.

250) Widerlegung der in der Dentſchrift „die hühere
Mädchenſchule und ihre Beſtimmung“ enthaltenen An-
klagen gegen die höheren Mädchenſchulen und die Leh-

rerinnen-Bildungsanſtalten in Preußen.

Berlin, den 18. September 1888.
Ew. Hochwohlgeboren haben Ihrer Vorſtellnug vom 11. No-

vember v. IJ. eine Druckſchrift beigefügt, welche eme Erlänterung
Ihrer Anklagen gegen die höheren Mädchenſchulen und die Leh-
rerinnen-Bildungsanſtalten in Preußen und eine Beſprechung der
Mittel zur Abſtellung der wahrgenommenen Mängel bieten ſoll.
Zu meinem Bedauern habe ich in dieſer Denkſchrift ebenjowenig
wie in Ihrer gefälligen Vorſtellung ſelbſt irgend einen thatjäch-
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lichen Beweis für Ihre chweren Anklagen gegen die Mädchen-
lehrer (S. 29ff. der Denkchrift) oder auch nur eine Andeutung
über die Wahrnehmmugen, auf welchen Ihre Uriheile beruhen,
gefunden. I&lt; bin daher nicht m der Lage gewejen, Jhren Be-
I&lt;werden, welche -- joweit fie nicht aus den angeführten, b1s
zum Jahre 1810 zurückreichenden litterarichen Duellen der Druc-
Ichrift einfach übernommen ind -- eine betimmt lokale Grund-
lage zu haben c&lt;emen, näher zu treten.

Außerdem kann ich nicht unbemerkt lajjen, daß zwichen
Ihrer gefälligen Vortellung, namentlich aber den beiden An-
trägen, welche an dieelbe gefnüpft werden, und der Denchrift
ein weentlicher Unterchied von prinzipieller Bedeutung beteht.

Während nämlich Ihre beiden Anträge jehr wohl Berüc=jichtigung finden können, ohne daß die vreußiche Unterrichtöver-
waltung genöihigt würde, in den Gang tetiger, gedeihlicher Gut-
wicelung einzugreifen, welchen die höhere Mädchen &lt;hule jeit
einem hälben Jahrhundert verfolgt, verlangt die Denkchrifteinen„Syjtemwech] ar und geht jo weit, jim das vor zehn Jahren

-medergechriebeneWort-einer- '„außergrenßichen Schriftiellerin an-
zueigunen:

„Alle auswärtigen Nationen entjeßen jich über unjer weib=
liches Erziehmgsytem, und es wäre endlich Zeit, auch
in Deutchland mit der mittelalterlichen Gewohnheit zu
brechen, die Frauen von einem Gebiete fern zu halten,
das falt auschließlich ihnen gehört;“ “

ein Auspruch, "der jeine bete Illutration durch dic Thatache
erhält, daß im Jahre 1386 an den damals vorhandenen 185
höheren Mädchenchulen der Monarchie 926 Tehrerimnen tätig

. MT zuuu DaannnWährend endlich Ihre gefällige Vortellung mreinegrößereBetheiligung der Lehrerimien an dem wijenchaftlichen Unter-
richie der Oberflajjen wüncht und uamentlich empfiehlt, daß
Religion und Deutc) in Frauenhand gelegt werde, verjicheri die
Denhhrift, daß die Religion und das Deutche --- auch die Ge-
chichte, wenn fich eine geeignete Perönlichkeit indet =- nur in
Frmienhand gehören und jie giebt dafür eine Begründung, welche
- wemjie als richtig anzuerfennen wäre --- dahm führen
müßte, die Zwecdmäßigfeit und die jegensreiche Wirkung des
Konjirmanden-Unterrichtes bei den Mädchen in Frage zu tellen.

Cw. Hochwohlgeboren werden es daher begreiflich finden,
wenn ich mich eines näheren Eimgehens auf die Ansführungen
der Dentchrift enthalte.

Was mm Ew. Hochwohlgeboren Anträge elbt anlangt,
52*
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o it mir nicht erfindlich, was eitens der fiaatlichen Unterrichts-
verwaltung noch gechehen fönnte, um dem weiblichen Element
eine größere Betheiligung an dem wienc&lt;aftlichen Unterrichte
auf Mittel= und Obertufe der öffentlichen höheren Mädchen-
chulen zu geben.

In Gemäßheit der Prüfung5ordmung vom 24. April 1874
hat jede Bewerberin, welche die Lehrbefähigung für die höheren
Mädchenchulen erworben hat, damit auch die Befugnis zum
Unterrichte in den Oberklaen derelben erlangt, und es it mir
kein Fall bekannt geworden, daß von Aufichtswegen der Zu-
laung einer Lehrerin zu olchem Unterrichte Schwierigkeiten oder
Hindermijje entgegengeeßt worden wären. Nach einer von mir
in neueter Zeit angetellten Ermittelung lagen denn auch in denneun Aaatlicen Lehrerinnen-Bildungsanjtalten (ausc&lt;hließlich von
124 wöchentlichen Stunden prakticher Anleitung und Beaufich-
tigung der Seminaritimen und anschließlich von 71 wöchent-
lichen Turn- und Handarbeitstunden) noch wöchentlich 219 Stun-
den in der Hand von Lehrerinnen. In den Oberklaen (1a
und b, Ha und b) ämmtlicher öffentlichen Mädchenchulen der
Monarchie wurden im vergangenen Winter wöchentlich 11319
wienchaftliche Unterrichtstunden ertheilt, darunter mch&lt;t wenigervs 4111 von Lehrermuen: in den taatlich untertüßten privaten
Mädchenchulen zelen jogar von wöchentlich 3284 witjenchafi-
lichen Lehrtunden 2739 auf Lehrerinnen. Diee ind aljo inrecht erheblichem Maße an dem Unterrichte in ben Obertlaten
betheiligt. Eine Ansnahme machen mir die öffentlichen höheren
Mädchenchulen zu Berlin und in einigen anderen großen Städten
und faim ich Ew. Hoc&lt;hwohlgeboren und den Mitunterzeichne-
rinnen Ihrer Vortellung uur anheimgeben, Ihre bezüglichenWünche den jtädtichen Behörden dieer Oric vorzutragen. (Es
cheinen indes in diejen Städten noch beondere Faktoren wirt-
am zu fein, da auch in den Prwaichulen derjelben der Antheil
der Lehrerinnen an dem wienchaftlichen Unterrichte der Ober-
Taen nicht derelbe it, wie jont in der Monarchie. Währendnämlich in dei 3Oberklaen ämmilicher rein prwater höherer
Mädchenchulen des vreußi chen Staates von wöchentlich 19760
wienchaftlichen Stunden 14221, alo 72% auf Lehrerinnen
fallen, werden in den Oberklaen der Berliner privaten höheren
Mädchenchulen von wöchentlich 2453 wienchaftlichen Stunden
nur 1174, d. h. 48% durch Lehrerinnen ertheilt.

Was inöbeondere den. Unterricht in Religion, Deutch undGechichte betrifft, o it dieer beipielsweije in acht der ange-
ehenten, von Damen geleiteten prwaten höherenMädc&lt;hen&lt;ulen
von Berlin W. vertheilt wie folgt:

170

ſo iſt mir nicht erfindlich, was ſeitens der fiaatlichen Unterrichts-
verwaltung noch geſchehen fönnte, um dem weiblichen Element
eine größere Betheiligung an dem wiſſenſc<aftlichen Unterrichte
auf Mittel= und Oberſtufe der öffentlichen höheren Mädchen-
ſchulen zu geben.

In Gemäßheit der Prüfung5ordmung vom 24. April 1874
hat jede Bewerberin, welche die Lehrbefähigung für die höheren
Mädchenſchulen erworben hat, damit auch die Befugnis zum
Unterrichte in den Oberklaſſen derſelben erlangt, und es iſt mir
kein Fall bekannt geworden, daß von Aufſichtswegen der Zu-
laſſung einer Lehrerin zu ſolchem Unterrichte Schwierigkeiten oder
Hindermijje entgegengeſeßt worden wären. Nach einer von mir
in neueſter Zeit angeſtellten Ermittelung lagen denn auch in den
neun Aaatlicen Lehrerinnen-Bildungsanjtalten (ausſc<hließlich von
124 wöchentlichen Stunden praktiſcher Anleitung und Beaufſich-
tigung der Seminariſtimen und ansſchließlich von 71 wöchent-
lichen Turn- und Handarbeitsſtunden) noch wöchentlich 219 Stun-
den in der Hand von Lehrerinnen. In den Oberklaſſen (1a
und b, Ha und b) ſämmtlicher öffentlichen Mädchenſchulen der
Monarchie wurden im vergangenen Winter wöchentlich 11319
wiſſenſchaftliche Unterrichtsſtunden ertheilt, darunter mch<t weniger
vs 4111 von Lehrermuen: in den ſtaatlich unterſtüßten privaten
Mädchenſchulen zelen jogar von wöchentlich 3284 witjenſchafi-
lichen Lehrſtunden 2739 auf Lehrerinnen. Dieſe ſind aljo in
recht erheblichem Maße an dem Unterrichte in ben Obertlatſen
betheiligt. Eine Ansnahme machen mir die öffentlichen höheren
Mädchenſchulen zu Berlin und in einigen anderen großen Städten
und faim ich Ew. Hoc<hwohlgeboren und den Mitunterzeichne-
rinnen Ihrer Vorſtellung uur anheimgeben, Ihre bezüglichen
Wünſche den jtädtiſchen Behörden dieſer Oric vorzutragen. (Es
ſcheinen indes in diejen Städten noch beſondere Faktoren wirt-
ſam zu fein, da auch in den Prwaiſchulen derjelben der Antheil
der Lehrerinnen an dem wiſſenſchaftlichen Unterrichte der Ober-
Taſſen nicht derſelbe iſt, wie jonſt in der Monarchie. Während
nämlich in dei 3Oberklaſſen ſämmilicher rein prwater höherer
Mädchenſchulen des vreußiſchen Staates von wöchentlich 19760
wiſſenſchaftlichen Stunden 14221, alſo 72% auf Lehrerinnen
fallen, werden in den Oberklaſſen der Berliner privaten höheren
Mädchenſchulen von wöchentlich 2453 wiſſenſchaftlichen Stunden
nur 1174, d. h. 48% durch Lehrerinnen ertheilt.

Was inöbeſondere den. Unterricht in Religion, Deutſch und
Geſchichte betrifft, ſo iſt dieſer beiſpielsweije in acht der ange-
ſehenſten, von Damen geleiteten prwaten höherenMädc<henſ<ulen
von Berlin W. vertheilt wie folgt:



1

Religion ii I. nur von Lehrern in allen 8 Schulen;
in 11. in 6 Schulen von Lehrern, in 2 von Lehre-

rinnen.
Deuti) in 1. nur von Lehrern in 2 Schulen, von je einem

Lehrer und einer Lehrerin in 6 Schulen
im 11. mir von einem Lehrer in 1, nur von einer

Lehrerin in 2, von Je einem Lehrer und
einer Lehrerim m 5 Schulen.

Gechichte in 1. nur von Lehrern in allen 3 Schulen;
im IL. von einem Lehrer m 6, von emer Lehrerin

in 2 Schulen.
Bei der beonderen Rückicht, welche die Prwatchulen auf

die Wünche der Eltern zu nehmen veranlaßt und im Stande
ind, liegt demnac&lt; die Vorausezung nahe, daß gerade Diee
den Unterricht der Lehrer nicht mien wollen.

Wenn Ew. Hochwohlgeboren und die Mitunterzeichnermnen
Ihrer Vortellung ferner den Wunch ausprechen, „daß vonStaat53wegen Anjtalten zur Ausbildung vionchaftlicher Lehre-

- rinnen für die Oberklajen der höheren Mädchenchulen mögen
errichtet werden“, jo erfenne ich gern an, daß die jungen Mäd-
hen, welche durch: die Noth des Lebens gedrängt oder durch die
Sorge um die Sichertellung ihrer Zukunft betimmi, bereits im
Alter von 18 bis 21 Jahren die Lehrerinnenprüfung ablegen,
ebenjo wenig befähigt jind, ofort unterrichtend und erziehend ineine Oberklae zu teten, wie ein Junger Mann-unmittelbar nach
erfolgreicher Ablegung. jeiner lebten Staatsprüfung eine hervor-
ragende Stelle wird einnehmen können. Die Lehrerin wird ich
an ihrem Theile ebenfalls in untergeordneterer Stellung üben
und bewähren mütjen. Obgleich ich dabei hervorheben zu jollen
meiie, daß geradedieVorzüge, von welchendie Zuläüung einer
Lehrerin zur Arbeit in den Oberklaen abhängig gemacht werden
muß, im keiner Prüfung nachgewieen werden fönnen, timme ich
Cw. Hochwohlgeboren doch; auch darin zu, daß von den Lehre-
rinnen der Oberklajen höherer Mädchen &lt;hulen ein höheres Maß
von Kenntmjen und von allgemeimer Bildung geordert werden
muß, als dasJenige, welches ie zur Aufnahme der Lehrthätigkeit
befähigte.

I&lt; habe deswegen auch gern junge Lehrerinnen,
welche den bezüglichen Wunch aunsprachen, durc&lt; Un-terjtüßungen in die Lage weckt, ihre Bildung zu er-
weitern und zu vertiefen; ebeno ind Verantaltungen
zur Weiterbildung von Lehrerinnen nicht nur in tech-
nichen Fächern, ondern auch im Wienchaften aus
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taatlichen Mittel zefördert worden“), uind es wirdDies auh ferner undJoweit es der Stand der betreffen-
den Fonds getattet, auch in weiterem Umfange gej&lt;cehen.

Wem aber in der Denkchrift der Vorchlag gemacht wird,
28 olle den bereits bfiehenden Lehrerinnen - Bildungsantalten
eine ganz anders geartete „Hochchule“ nach dem Muter von
Newham und Girton College mit Internats - Einrichtung an die
Seite getellt werden; es ollten ii dieer Antalt die Bewerbe-
rinnen frühetens mit dem zwanzigten Jahre nac&lt; Ablegung
eimer Aufnahmeprtüfung mit „charfen Forderungen“ enen Plat
fimnden; die Zöglinge ollten 3 Jahre in der Antalt verbleiben
und demnächt nach bejiandener Entlaungsprüfung nicht nur die
Befähigung, ondern auch die Berechtigung zur „Antellung in
Oberklaen“ erlangen, o it damit ein Weg gezeichnet, welchen
die Unterrichtsverwaltung nicht einchlagen fann.

Abgejehen von den chweren Bedenken, welche der bechrie-
vene Bildungösgang im Uebrigen gegen |jich hat, abgejehen von
Der Schwierigkeit, velche es bereiten würde, die Antalten zu be-
Ihaffen, auf welchen ich die jungen Mädchen für das „charfe“
Aufnahmeexramen vorbereiten könnten, o würde die verlangte
ununterbrochene iebzehnjährige (vom 6. bis zum 23. Jahre)
Lernarbeit die jungenMädchen förperlich ichwächen, geitig über=
reizen wund außerdem fehr loicht vem Fannlienleben entfremden.
Da ferner nur wenige Mädchen in der vage ein dürften, dieKoten eines o langen Bildungs8ganges zu tragen, o würde der
jeht jeder jtrebamen Lehrerin ermöglichte Zutritt zu dem Unter-richte an den Oberklaen höherer Mädchenchulen das Vorrecht
weniger Lehrerinnon werden und die große “lnzahl verwaiterTöchter von Predigern,Lehrern, Aerzten, Richtern, Verwaltungs-
beamten, welche jehi in der Erziehung und dem Unterrichie der
Mädchen aus den yöheren Ständen eine ehrenvolle und egens-
reiche Thätigkeit gefunden haben, würden darauf gewieen, dauernd
antweder nur in Unterklaen oder nur in technichen Gegenjtänden
zu unterrichten. Andererfeits aber würde der vorausichtliche
Mangel an einer genügenden Anzahl vollberechtigter Oberlehre-
rinnen dahin führen, daß der Unterricht au den höheren Mäd-
Henchulen in erheblich weiterem Umfange wie jekt in die Hand
von Lehrern iele.

E3 würde Demnach leicht gerade anf dem von Ew. Hoch-

*) Es darf in diecr Beziehung an die Zuwendungen erinnert werden,
velche das hieige Viftoria-Lyceum chon feit einer Neihe von Jahren
als Beihilfe zu einen Lehrkuren für bereits geprüfte Lehrerinnen erhal-
ien hat. Neuerdings it diee Beihilfe auf 36606 Mk. erhöht werden.
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*) Es darf in dieſcr Beziehung an die Zuwendungen erinnert werden,
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wohlgeboren vorgechlagenen Wege vas Gegentheil von dem exr-
reicht werden, was Sie beabichtigen.

Die Mitunterzeichnerinnen der Vortellung wollen Sie ge-
fälligt von dieem Becheide in Kenntnis jeßen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
Frau 20. Ho&lt;hwohlgeboren hier.

VU. Ha. 138779.

Volfsfizulen,
251) Die durch die Erkrankung eines Lehrers erforder-
lich werdenden Koten-der Stellvertretung de3elben
jind nit von dem Lehrer, ondern von der j&lt;ulunter-

---HaltungspflichtigenGemeinde zu tragen.
Berlin, den 26. Juni 1888.Auf den Bericht vom 30. April d. J. rwidere ich der

Königlichen Regierung bei Rüdjendung Des Geuches des Lehrer5
N. zu M. vom 1. Februar d. J., daß die Bechwerde veöelben
über unrechtmäßige Vorenthaltung eines Theiles jeines Gehaltes
behufs Deckung -der Koten feiner während der Dauer einer Er-
franfung. erforderlichen Stellvertretung. für unbegründet. mterachtet werden kann.Daß Die Königliche Regierung dem Verlangen Des Magi-
tr ates in M. entprechend, an die Bewilligung des dem erkranktenI. zur Wiederhertellung ciner Geundheit ertheilten Urlaubesin dem Becheide vom 20. März v. IJ. die Bedingung gekmipft
hat, daß Letterer die Koten ener Stellvertretung trage, it unzu-
läig geween und ohne rechtliche Wirkmig. Nachdem einmal
diee unzuläige Verfügung getroffen, mag nun zwar davon Ab-
tand genommen werden, für die Vergangenheit die Stadtgemeinde
M. noch zur nachträglichen Zahlung des vorenthaltenen Gehalts-
theiles des 2c. N. anzuhalten, die Ausgleichung vielmehr dadurch
erfolgen, daß vie Königliche Regierung den 2c. N. für die erlittenen
unrechmnäßigen Abzüge von einem Gehalte für die Vergangenheit
durc&lt; eine entjprechende einmalige Zuwendung aus den bei dem
Fonds Kap. 121 Tit. 27 zu Ihrer Verfügung tehenden Mitteln
j&lt;adlos hält. Dagegen it unier entprechender Abänderung undBerichtigung Ihrer Verfügung vom 15. Oktober 1887 die Stadt-
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gemeinde M. aufzufordern, fortan, und zwar vom 1. Jum d. JI.
an, dem 2c. N. das ihm zutehende Gehalt während der ort-
dauer jemer Krankheit ohne jeden ferneren Abzug für Stellver-
tretungsfoten zu zahlen, bis er etwa wegen einer Krankheit in
den Ruhetand verjeßt wird. Hierbei it event. gemäß 8. 19
des ZutändigkeitSgejeges vom 1. Augut 1883 zu verfahren. 2c.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Goßler.

An
die Königliche Regierung in R.

VU. IHa. 14534.

252) Weitere Anweiung zur Ausführung des Geetzes
vom 14. Juni 1888, betreffend die Erleichterung der
Volkshullaten, wegen der Zahlung und Verrechnung
Der zu dem Dienteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen
aus der Staatskae zu leijtenden jährlichen Beiträge.

Berlin, den 22. September 1883.
Unter Zurücknahme unjerer feimer Zeit entjprechend einem Gr-

uchen der Königlichen Ober-Nec&lt;hnungskammer erlaenen Cirkular-
verfügung vom 17. Augujt d. I. -- M. d. g. A. U. Ula. 17089
-- Für. M. 1. 10270 -- weien wir die Königliche Regiermig
mit Bezug auf unere vorläufige Anweiung vom 22. Juni d. I.
--“ M. d. g. A. B. 1871 -- Fin. Min. 1. 8316 --*) zur Aus-
führung des Geees vom 14. Juni d. J., betreend die Erleich-
terung der Volkschullaten, hierdurch im Einvertändnijje mit der
Königlichen Ober-Nechnungskammer anderweitig au, die zu dem
Dienteinkommen von Lehrern und Lehrerinnen an Volkschulen
gemäß dem gedachten Geeke aus der Staatsfkae zu leitenden
jährlichen Beiträge vom 1. Oktober d. IJ. ab durch Jhre Haupt-
fae an diejenigen Kaen, aus welchen die Beoldungen der in
Rede tehenden Lehrer und Lehrerinnen betritten werden, nach
einer dem anliegenden Muter entprechend aufzujtellenden und
der diesfälligen Kaenordre beizufügenden Nachweiung in viertel-
jährlichen Raten im Voraus zahlen zu lajjen. |

(Es entpricht diees neu aufgetellte Muter der bereits in
unerer Anweiung vom 22. Jum d. ZJ. unter I1 und IV zum
Ausdrucke gebrachten, in dem Geeke vom 14. Jun d. J. begrün-
deten Auffaung, daß bei dem Vorhandenein einer Mehrzahl
von Lehrertellen in einem Schulverbande der nach 88. 1 bis 3

-

des Geezes zu dem Dienteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen

*) Centralbl. pro 1888 Seite 585.
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au den Volkschulen zu leitende Staatsbeitrag nicht nur zur Betrei-
tung des Dienteinkommen35 der betreffenden einzelnen Lehrer2c.
Stelle, ondern zur Betreitung des Geammtdienteinkommens aller
Stellen des betreffenden Schulverbandes dienen oll.

Das Beipiel unter Nr. 1 laufende Nummer 2 des gedachten
Mutjters veranchaulicht es, in welchen Fällen und in wieweit
der einem Schulverbande zu zahlende jährliche Staatsbeitrag auch
zur Betreitung von Aufwendungen für nicht vollbechäftigte Lehr-
kräfte Verwendung finden kann.

Ferner it in dem Muter aus Anlaß des Umtandes, daß
Fälle vorkommen, in welchen der aus dem Ertrage eigenen VBer-
mögens zu deckende, bezw. durch Dritte zu leitende jährliche Betrag
nicht für betimmte einzelne Lehrertellen, ondern zur De&gt;ung des
Dienjteinkommens von Lehrern und Lehrerinnen überhaupt zu
verwenden it, eine Bemerkung aufgenommen, daß in olc&lt;en
Fällen dieer Betrag in Spalte 8 der Nachweijung nur jumma-

„rich anzugeben it.
Die Königliche Regierung bleibt für die Volltändigkeit und

Richtigkeit aller in dieer Nachweijung enthaltenenAngaben ver
antwortlich. SEEN

Die gezahlten Beiträge ind von der Regierung8-Hauptkae
genau nach Anleitung der oben bezeichnetenNachweijung -- unter
Anwendung des Formulars derelben = im ]e einer neu aufzu-
tellenden und bis zum 1. Dezember Jeden Jahres beonders an
die Königliche Ober-Rechnungskammer einzureichenden Theil-
rechnung einzeln darzutellen, und der Geammtbetrag Ddiejer -
„Zahlungen it in der Buchhalterei-Nechnung von der geitlichen
aind Unterrichts-Verwaltung bei dem Fonds „behufs Erleichterung
der Bolkschullajten“ (Kapitel 121 Titel 27a) jummarijc&lt; als Mehr-
ausgabe nachzuweien.

= Beieintretenden Aenderungen in den für die Fettellungder
zu zahlenden jährlichen Staatsbeiträge maßgebenden Verhältmijen
ind von der Königlichen Regierung die erforderlichen, die ur|pri1g-
liche Anweiung modiicirenden Kaenordres tets binnen kürzeter
Frit zu erlaen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Der Finanz-Miniter.
Angelegenheiten. Ju Vertretung: Meined&gt;e.

In Vertretung: Naje.
Ai

ämmtliche Königliche Regierungen und an
das Königliche Provinzial-Schulkollegium
zu Berlin.

V. IINa. 19529. M. d. g. A.
1. 128335. Fin. M.
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Nach
Der auf Grund des Geees vom 14. Juni 1888, betreffend die Erleichte
Bezirke der Königlichen Regierung zu N. (des "Königlichen Provinzial-

Lehrerinnen aus der SiaatskaeBezeichnung Des Schulver=|Vom1.Okiober|Dasdaueru-9. 4. 1888 ab zu dein| de Geanmtzm bandes bezw. Shulortes Dienteinkommen|?Geammi-jDienteinkom-jGeammts-: Zz +7 der Lehrer und S0 men der . .8 = * uin Der nN .Kreis. = und der an det Sdqulen Lehrerinnen aus Wa " Stelle beirägt, Meme derZ=1 deselben vollbechäftigtenjderStaatskaezu]&lt;patttinGelve|Spalte67 ML leitender jähr- berechnet2 Lehrfräfte. licher Beitrag jährlich
S

Ge |

Mk. MIt. Mkt. | Pfjz Mk. |Pf.
1. 12. 3. 4. 5. 6. *) 7.

|
1. N.N. 131 Gemeinde A. und GuitsSbezirf B.a. Erter ordentlicher Lehrey zu A. 400 2680|70b. ordentlicher Lehrer daelbt 260 2100|-c. ordentliche Lehrerin vaclbt 150 950|--a. Hilfslehrer daelbt 100 1260|--e. Hilfschrerin daelbt . 100 750|--tr. alleinrehender Lehrer zu B. 460 1350 1950|509631|2023 C., alieintehender Lehrer daelbt 490 400 1520|301520|39I“.
2. O0. O. 1 Gemeinden zu D. 1Ui11d E., und

GuiSbezirke zu F. und G.a. Erter ordentlicher Lehrer zu D. 400 1830|40b. ordentlicher Lehrer daelbt 200 1550|--C. veSgleichen 260 1460|--d. aleinjtehenber Lehrer zu EB. 460 1612|10e. vrdentliche Lehrerin daelbt 150 1060|--f. Hilfslehrer daelbt 160 1450 1200|--8652|502.3. Stadifreisj1B.B. a. Erter ordeittlicher Lehrer auder erten Gemeindechnie . 460 2750|--b. ordentlicher Lehrer vaelbft 200 2460|--C. DeSgleicheit 200 2200|--Uu. . w.Kk. ordentliche Lehrerin daelbt 159 1100|--1. Hilfslehrer daelbt . 160 1300|--m. Erter ordentlicher Sehrer an |der zweiten Gemeindechule 400 2700|--n. ordentlicher Lehrer daelbt 269 1650 2100|--|14550|--1. . w.
2C.

Die Richtigkeit vortehender
PV. .„ deit . .

*) Zu Spalte 7.9. 11 und 12.

Königliche Regierung.
(Unterchrift.)

Wenn der Betrag der Spatie 7 nae&lt; Abzug des Betrages der Spalte 9 geringer it als
dex nad) deit Spalten 4 und 5 zu leitende Staaisbeitrag, v ind bis auf Höhe des Differenzbe-
trages auch die Aufwendungen für nicht voll bechäftigie Lehrträfie (Spalte 11), falls olche er-
forderlich, zu zahlen.
von der Schulnitficht8behörde feigeeßt over genehmigt ind.

Es ind jevoch hierbei nur ol&lt;he Aufwendungen zu berückichtigen, welche
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weiung.
rung der Volkschullaten (G. S. S. 240), vom 1. Okiober 1888 ab im
Schulfollegiums zu Berlin) zu dem Dienjteinkommen der Lehrer und
zu laitenden jährlichen Beiträge.

Außer dem in Spalte 6 Von dem in Spal-
Von dem in Spalie 6 bezw. 7 angegebenen Ge- | te 4 bezw. 5 an-
bezw. 7 angegebenen ammidienieinfommen der] Geammt- jgegebenen Staats5-
Betrage werden aus Summe jvollbechäfiigien Lehrkräfte umme jbeitrage ind daherdem Ertrage vorhan-j Geammit-|derSpalte7|indvomSchulverbande|derSpalten]zurErleichterung],denen eigenen Ver=|ummeder|nachAbzug|aufGrundderFetezung|7und11|dernachöffent|€mögens gedeckt bewji = der Summe|oderGenehmigungder|nachAbzug|lichentRechtezur]&amp;dur&lt; Dritte auf Grund Spalie 8jinSpalte9|]Schulaufichtöbehördefür|derSumme|Unterhaliungder]Sderen Verpflichtung nicht voll bec&lt;uf-|inSpalte9jSchuleVerpflich-=aus beonderen Recht8- tigte Lehrkräfte jährlich teien jährlich zu|2titeln, jährlich geleitet aufzuwenden zahlen =

zuammen I
| Mk. Bf.i ME. | Pf.f Mk. | Pf. Mk. | Pf.i Mk. | Pf. Mk. | Pf.

K&amp;) 8. *) 9. | 10. *) 11. *) 12. 13. 14.420|70|---N|1650| 50|2071|20|7560|-|wolwWI-H1880-11236|301230|30290|-60|--350|--350|--14509|401252|10&lt;| - 2702 1'50 5950|--jf“;50+=-86690|-+-1450|--4--= I- -PA-- - &lt;05 2 |--- DI Wo - 2 &lt;== len Zn id |2570|--2570|--11980|--210|-12199|--1650|--Zuammen 4.800|--Angaben wird becheinigt.
(bezw.) Berlin, den . +

Königliches Provinzial-Schulkollegium.
(Unierchrift.)

**) Zu Spaltes.
Wein der aus dem Ertrage vorhandeinen eigenen Vermögens zu de&gt;ende, bezw. durc

Dritte, auf Grund deren Verpflichtung aus beonderen Rechtstitein, zu leitende jährliche Betrag
nicht für betimmte einzelne Lehrertellen, ondern zur Deckung des Dienteinkommens von Leh-
rern und Lehrerinnen überhaupi zu verwenden it, o it dieer Betrag in Spalte 8 nur un
marich anzugeben.

Das zur Nac&lt;weiung zu eriheilende Richtigkeit8-Attet hat ich auch auf die in vortiehen-
den Anmerkungen erwähnten Angaben zu beziehen.
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253) Marggraff-Stiftung zu Berlin.
Die Marggraff- Stiftung zur Linderung der Noth m dem

Lehrerjtande zu Berlin, über welche im dem Centralblatte pro
1364 Seite 445.15 und pro 1865 Seite 158 Nachrichten gegeben
jind, hat biSher unter der Verwaltung eines bejonderen Vor-
tandes getanden. Durch Allerhöchte Ordre vom 27. April 1888
it einem Nachtrage zum Statute, durch welchem die geammte
Verwaltung dieer Stiftung auf die Pichon-Stiftung in Berlin
übertragen wird, die landeSherrliche Genehmigung ertheilt worden.

254) Verpflichtung der Schulunterhaltungspflichtigen
zur Bechaffung der nöthigen Oefen 2c. für die Dientt-

wohnungen der Volks&lt;ullehrer.
Verfahren bei Streitigkeiten.

(Centralbl. pro 1887 Seite 259 und 785.)

Berlin, den 30. uli 13833.Auf den Bericht vom 1. Mai d. J., betreffend die Bechaffung
eines Ofens 2c. für die Dientwohnung des Volksjchullehrers inN. eitens der politichen Gemeinde daelbjt, erwidern wir der
Königlichen Regierung, daß die Sache auf dem im 8. 47 des
ZutändigkeitSgeezes vom 1. Augut 1333 (G. S. S. 237) vor-gechriebenen Wege zum AusStrage zu bringen geween wäre, weil
Defen, =- bewegliche und unbewegliche, =- nach 8. 76 und 84
Allgemeinen Landrechtes Theil I Titel 2 als Zubehör des betreen-
den Grundtückes angeehen werden.

Sollte die Königliche Regierung daher nach nochmaligerErwägung der Angelegenheit die Bechaffung eines neuen Ofens
für nothwendig erachten und die Betheiligten hiermit nicht ein-
vertanden ein, o erübrigt uur, daß Dieelbe gemäß 8. 47 a. a. O.
Bechluß fajje und die Angelegenheit weiter bis im die Revijion35-
Intanz des Ober-Verwaltungsgerichtes verfolge.

Dieer Weg wird dadurch nicht ausgechloen, daß Kreis-
auschuß und Provinzialrath unter'Verkennung ihrer Zutändigkeit
nach dem Geeke vom 26. Mai v. J. in einer Angelegenheit bereits
Bechluß gefaßt haben, auf welche lektgedachtes Gejeß gar feineAnwendung findet.
Der Miniter der geijtlichen 2c. Der Mmunjter des Jnnern.

Angelegenheiten. Im Auftrage:
von Goßler. Braunbehrens.
An

die Königliche Regierung zu N.
G. 11. 6191. M. d. g. A.
1. B. 5869, M. d. J
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255) Verhütung von Brandjtiftungen durc&lt; Kinder.
Berlin, den 3. Augut 1888.

Auf die an mich, den Miniter des Innern, gerichtete Vor-
tellung vom 14. April Dd. I.,

betreffend die durch das Spielen der Kinder mit Streich-
hölzern verurachten Brände,

erwidern wir dem Auschue, daß die Frage, ob die Hertellung
und der Vertrieb der unter Verwendung weißen Pho38phors an-
gefertigten Zündhölzer zu verbieten eien, bereits vor dem Erlaje
der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 11. Juli 1884
(Centralblatt des Deutchen Reiches S. 195) einer eingehenden
Prüfung unterzogen worden it, wobei auch die mit dem Ge-
brauche dieer, an jeder Reibfläche entzündbaren Streichhölzer
verbundene größere Feuerösgefahr mit in Erwägung gekommen it.

Nachdem auf Grund der damaligen Verhandlungen der
Bundesrath bechloen hat, nicht ein olches Verbot, ondern die
in der vorerwähnten Bekanntmachung enthaltenen Betimmungen
über die Einrichtung der zur Anfertigung von Zündhölzern unter

- "Verwendung von weißem-Phosphor.dienenden Anlagen zu erlaen,
müjfen wir es ablehnen, die gedachte Frage aufs Neue zur Er-
örterung zu bringen.

Was die von dem Auschue weiter ausgeprochene Bitte
anbelangt, die Lokalj&lt;ulbehörden und das Lehrerperonal wieder-
holi anzuhalten, daß fie die Schulkinder über die Gefahren
des. Spielens mit Zündhölzern, wie mit Feuer überhaupt ein-
dringlich belehren, o ind die ämmtlichen Bezirk8behörden bereits
im Anfange des vergangenen Jahres von mir, demMiniter der
geitlichen, Unierricht3-= und Medizinal-Angelegenheiten mit dahin -
gehenden Weijungen verehen werden. *) Wir ind überzeugt,

-daß-die-genannten-Behörden-inBefolgung. der leßteren die weiteren
Verfügungen in der durch die Verhältnie gebotenen vorichtigen
Weie überall getroffen haben und vermögen eine Erneuerung
der angeordneten Belehrungen und Warnungen mit Rückicht auf
die Kürze des inzwichen verfloenen Zeitraumes nicht für ange-
zeigt zu erachten.

Cbenjo müen wir es ablehnen, den Gemeinden von dem
am Schlue der Eingabe vom 14. April d. I. erwähnten Vor-
gehen der Poener Provinzial-Feuer- Sozietät amtlich Kenntnis
zu geben. (Es muß vielmehr den einzelnen Feuerozietäten und
Verjicherungs-Geellchaften überlaen bleiben, ihrerjeits die geeig-
neten Schritte zu thun, um das Publifum über die Folgen,

*) Centralbl. pro 1887 Seite 412.
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welche eime vernachläjigte Auficht der Kinder nach jich ziehen
kann, zu unterrichten und davor zu warnen.

Der Mimjter für Handel Der Miniter der geitlichen 2c.
und Gewerbe, Angelegenheiten.

Zm Auftrage: Wendi. Im Auftrage: Barkhaujen.
Der Miniter des Innern.

Im Auftrage: Braunbehrens.
An

„deit Auschuß des Verbandes Deutcher Privat-
Feuer=Verficherungs8=-Geellchaten hier.

B. 3795. M. f. H. 2c.
V. Ma. 17458. M. 6369. M. d. g. A.
11. 9546. M. d. I.

256) Uebericht über die Zahl der vei dem Landheere
niid bei der Marine in dem Eraßjahre 1887/88 einge-
tellten Preußichen Mannchaften mit Bezug auf ihre

Schulbildung.
(Centralbl. pro 1887 Seite 689.)
TT 24 90 vinaetellten Mannchaite

; Neo feLun Eingetellt Zahl der eingetellten Mannjchaften ohne
-. ' CANO a. bei dem| mit Schulbildung hne Schul=
&amp; Bezirk, Landheere «7 IM |. hil=

&gt; | bei d r iin der ver nicht uam Zul über dung'= Provinz, 6 et ver deut chen !ventchen d “ il- haupt. JnE Marine. Sprache: Mutter-|80.|dung|Y- prache Prozent8 "ii a 214644|131|4775|161|4936|3,261.|Königsberg.7|3M.|329|4|3388|15|348|4,1Summe a. und b.|4973135|5108176|5284|]3,33„JaNN aL|334960|3409|188|3597|5,232.|Gumbinnen;|173.|1631|164|16|180|SsSumme a. und b.|351261|3573204|3777D,40.„. 4] a 2 17983|191|8184|349|8533|4,91.|Otpreußen.7|3.M.|4925|497|31|528|5,87Summe 13. und b.!8485|196|8651|380|9061|4,193!)Damp;(a.L9003270|227368|23412,913|TMB-1bM|2512|2533|12|265|4,53Summe a. und b.|2254|272|252680|260633,07. ( 3 R. 3011 491|3502180|3682|4,39; % 1 4.1: va Dy! ,Summe a. und b.|3101|49t|3592|181|3773|4.80a. L 5014 761|5775248|60234,12Fuhr ' a. L. 5 BE11.|Wetpreußen7|3,M.|341|2|348|138|356|3,6Summe a. und b.|5355|763|6118|261|6379|4.09
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Zahl der eingetellten Mannchaften3; Reqterungs Eingetellt ohne
R CITIUNGS= 1a. bei dem| mit Schulbildung Schu-2 Bezirk .. ohne yu= Me RN DEENE mur in Schul-| über=|dil= "097412. b. bei der | in der|dernichtzuam=|Hhil-|.dung= Provinz, . tichen deutchen|9-1!“il=|haupt.8 Marine. Sen deutchen men.|dungJaupprache u Prozent5.|Potsdamnnita.L.65697|65764|6580|0,6"| Berlin . b. NX. 168 2 170) -=- 170i 0,00Summe a. und b.|]67379|67464|675010,98&gt;...86 a. L. 4389; 4| 4393| 11|4404|0,256.|Frankfurt.)b.M1061--|1066--|106]dvSunane 2. und b.]44954|4499911451010,34Muoutmuluun | a. L. 10958 11|1096915|10984jD,14DI.|Brandenburg|3M.|274402|276)--|2761OwSumme Ja. und b.|]1232|13|1124515|11260]0,3Tun SVUoaS|28640-1|2865-4|28691-0a47.jStettin10M3142|316]10|326]3607„SummeJa.undb.j317883|3181|14|3195]DO.mar (| a. L 25100 3| 2313] 8|2521|O0,8.;Kösln.713,M|110001)uU1112)OwSumme a. und b.?]26204|262492633]O,3424.0 (| a. L. 710 2 712 2 7141 0,289.|Straljund.7|17.157]3/|160)1|161]0a" Summe ja. und db. 867 5 872 3 8751 0,34: (| a L 6084: 6|6090)14|6104]desIV- |-Pommern 3 | 3 M|5810-06|58710-12|599)2,0Summe -]a.undb.|]6665|12|6677|26|67031O;,39Lr, ( 3. Lb. 3569| 1454 5023| 240 52631 4,56

10. 1 Poen... . "Ib. MOO 8 11 4900 | 491 0,00Summe a. und b.]3617|1455|5072|240|5312|4,53Ny a. | I. L. 1841; 616 2457 31 248381 1,325
11. Bromberg . / h. M. 31 - 31 Nm 31 0,00

Summe a. und b. 1872| 616 2488 31 2519j 1,23-1ex(ja.L.5410|2070|7480|271|7751]3,50Veh Poen. 1 M 79 1| 80 =| 80] 0,Summe Ja. und b.|]5489|2071|7560|271|783113,46) 6287 332 . : 79|Dualena.L.34|6321|10|6831|0as12.iBreslan.“hM31983--8310,600Summe .3 und b.]636836|640410|6414]Vas. (| a. 2. 4015| 15|4030|10|4040|0,2513.]Licgnmiß.31M.571|5=|58OwSumme ja. und b. ] 4072| 16|4088|10|4098]DO,
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3; Reqterungs Eingeſtellt ohne

R CITIUNGS= 1a. bei dem| mit Schulbildung Schuſ-
2 Bezirk .. ohne yu
= Me RNDEENE mur in Schul-| über= dil
= "097412. b. bei der | in der der nicht zuſam=| Hhil- |. dung= Provinz, . tiſchen deutſchen 9-1!“ il= haupt.8 Marine. Sen deutſchen men. dung Jaup

ſprache u Prozent

5. |Potsdamnnit a. L. 6569 7 |6576 4 |6580| 0,6
"| Berlin . b. NX. 168 2 170) -=- 170i 0,00

Summe a. undb. 6737 9 6746 4 67501 0,98

>...86 a. L. 4389; 4| 4393| 11 4404| 0,25
6. Frankfurt . ) b. M 1061 -- 1066 -- 106] dv

Sunane 2. und b. 4495 4 44999 11 45101 0,34

Muoutmuluun | a. L. 10958 11 10969 15 10984j D,14
DI. Brandenburg | 3 M. 2744 2 276) -- 2761 Ow

Summe Ja. und b. 1232| 13 11245 15 11260] 0,3

Tun SVUoaS 2864 -1 2865 -4 28691 -0a4
7. Stettin 1 0 M 314 2| 316] 10 326] 3607

„SummeJa.undb.j317883|3181|14 |3195]DO.
mar (| a. L 25100 3| 2313] 8 2521| O0,

8. Kösln . 71 3, M 110001) uU 1 112) Ow
Summe a. und b. 2620 4 2624 9 2633] O,34

24.0 (| a. L. 710 2 712 2 7141 0,28
9. Straljund . 7 1 7. 157] 3/| 160) 1| 161] 0a

" Summe ja. und db. 867 5 872 3 8751 0,34

: (| a L 6084: 6 6090) 14 6104] des
IV- |-Pommern 3| 3 M 5810-06 5871 0-12 599) 2,0

Summe - a. und b. 6665| 12 6677| 26 67031 O;,39

Lr, ( 3. Lb. 3569| 1454 5023| 240 52631 4,5610.1Poſen... . "Ib. MOO8 114900 |4910,00
Summe a. und b. 3617| 1455 5072| 240 5312| 4,53

Ny a. | I. L. 1841; 616 2457 31 248381 1,325
11. Bromberg . / h. M. 31 - 31 Nm 31 0,00

Summe a. und b. 1872| 616 2488 31 2519j 1,23

- ex (j a. L. 5410| 2070 7480| 271 7751] 3,50Veh Poſen. 1 M 79 1| 80 =| 80] 0,
Summe Ja. und b. 5489| 2071 7560| 271 78311 3,46

) 6287 332 . : 79 |Dualen a. L. 34 |6321| 10 |6831| 0as12.

i

Breslan . “hM 31 9 83 -- 831 0,600

Summe .3 und b. 6368 36 6404 10 6414] Vas

. (| a. 2. 4015| 15 4030|10 4040| 0,25
13. Licgnmiß . 31M. 57 1| 5 =| 58 Ow

Summe ja. und b. ] 4072| 16 4088| 10 4098] DO,
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Zahl der eingetellten Mannchaften |
.; EingetelltZ Pooinngä- ] ---&lt;-7 ohie
= Aegierungs= 13. hei dem| mit Schulbildung ohne Schul-
Z Bezirk, Landheere, min! Schul=| über- Gil=
= Provinz. b. bei der ve der der nicht zujam=| Hil haupt. dung
Z Marine, ehe eden nen. dung | x
“ 1 prache Prozent

= ( 3 L. 5158| 1341 6499| 131 5630i 1,9814.|Oppen711M11/|112)--|112]0Summe a. und b.|5269|1342|6611|131|6742]1,31.y ä. &amp; 15460; 1390|16850'151|17001j0,839VI.|Schlefien.513M|2499004)2388--|2538|deoSumme a. und b.|15709|1394|17103|151|17254]O,s8+ C. 3462 -- 3462 D 3467 6r- I a &amp; PE)15.|Magdeburg1vM53o-5ooS5!0,00Summe a. und bh.|3547|--|8354753552|0,14- | Q ; 2 3 &lt; 3 7 8 ),. 316.|Mereburg.?"M.3463“3478“HE"Summe 2. und b.|35372|358392|354110,5Cfarp ( 3 L. 1774 --- 1774 1 17751 O,u617.jErftiM.181|49-|49OwSumme 2. und b.|1822118231182410,95IT i aL 8700 2 8702 8 8710; V,19VILL|Sache.7133|206601120700--|20710Summe a. und b.|89063|89098|8917|0,53- Eh2u ( a. L. 3638 19 3657 1 3638] 0,09318.|Schleswig7|3M|455)11|46661467!OmSumme / |VIII | SchleSwig- + ia. und b.|4093|30|41232|4125|0,55Holtein |Tag 1941 9|19434|1947|Om19.jHannover.|176-|76=!760,Summe a. und b.|2017920194|202310,39.. 10 2m ( a. L. 1392 --- 1392 -- 13921 0,9920.|Dildesheim.)|1,336-|38--|3610Summe a. und b.|1428|--|1428|---142810,99- IL a. L. 1490 -- 1490 i 1491i 0,c21.|Lüneburg.)bv.M.99)--29)--9910,6Summe a. und b.|1519)--|15191|1520jO,v739 . (| a L. 926) -- 926 4 930| 0,4822.|Stde|6104]=|104|=|10410,9
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Zahl der eingeſtellten Mannſchaften |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.; Eingeſtellt
Z Pooinngä- ] ---<-7 ohie= Aegierungs= 13. hei dem| mit Schulbildung ohne Schul-
Z Bezirk, Landheere, min! Schul=| über- Gil=
= Provinz. b. beider veder dernicht zujam=| Hil haupt. dung
Z Marine, ehe eden nen. dung | x
“ 1 ſprache Prozent

= ( 3 L. 5158| 1341 6499| 131 5630i 1,98
14. Oppen 71 1 M 1 1/| 112) -- 112] 0

Summe a. und b. 5269| 1342 6611| 131 6742] 1,3

1. y ä. & 15460; 1390 16850' 151 17001j 0,839

VI. Schlefien. 51 3 M 2499 004) 2388 -- 2538| deo
Summe a. und b. 15709| 1394 17103| 151 17254] O,s8

+ C. 3462 -- 3462 D 3467 6r- I a & PE)
15. Magdeburg 1 vM 53 o- 5 oo S5! 0,00

Summe a. und bh. 3547| -- 83547 5 3552| 0,14

- | Q ; 2 3 < 3 7 8 ),. 316. Merſeburg .? " M. 3463 “ 3478 “ HE "

Summe 2. und b. 3537 2 35839 2 35411 0,5

Cfarp ( 3 L. 1774 --- 1774 1 17751 O,u6
17. Erft iM. 18 1| 49 -| 49 Ow

Summe 2. und b. 1822 1 1823 1 18241 0,95

IT i aL 8700 2 8702 8 8710; V,19
VILL Sachſe . 71 3 3 | 2066011 2070 -- 2071 0

Summe a. und b. 8906 3 8909 8 8917| 0,53

- Eh2u ( a. L. 3638 19 3657 1 3638] 0,093
18. Schleswig 7 3 M 455) 11 4666 1 467! Om

Summe / |
VIII| SchleSwig- + ia. und b. 4093| 30 4123 2 4125| 0,55

Holſtein |

Tag 1941 9 1943 4 1947| Om
19. Hannover. | 1 76 -| 76 =! 76 0,

Summe a. und b. 2017 9 2019 4 20231 0,39

.. 10 2m ( a. L. 1392 --- 1392 -- 13921 0,99
20. Dildesheim . ) 1, 3 36 -| 38 -- 361 0

Summe a. und b. 1428| -- 1428| --- 14281 0,99

- IL a. L. 1490 -- 1490 i 1491i 0,c

21. Lüneburg . ) bv. M. 99) -- 29) -- 991 0,6
Summe a. und b. 1519) -- 1519 1 1520j O,v7

39 . (| a L. 926) -- 926 4 930| 0,48
22. Stde | 6 104] =| 104| = 1041 0,9

Summe ſa unv bh. 1030) -- 1930 4 1034| 0,329                
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Zahl der eingetellien Mannchaften; Eingetellt4 mme c ohne

= We engS- a. bei dem| mit Schulbildung ohne Shul-
€ Bezir / Landheere, nur in Schul- über= bil-S . . bei der! in der|dernichtzuam=|hir.dun= Proving. jP. vel Der | EE ee a bil»|haupt.3S Marine. Ep ven M den MER.|dimqht7 | prache Prozent5%|DefineVNAL.1028]-=-|10283--|1028|0,023.|Dsnabrück.|b.M3%23610,00Summe a. und b.|1064---1064--106410,0034 90,44 (| a. L. 641 = 641 2 6431 O,sr24.|AnriG-74v.M|11661|11713|120|2,50Summe a. und b. 757 1 758 5 7631| 0,66
kr - .. a. L. 7418 2 74203 1 7431i O,s5

1X. Hünneper . b. M. 397 1 398 8 401iji G,75Summe ia. und b.|78153|7813814|(332)Or,iG. NE . 1 aL 1714 1 1715 1| 1716i V,06
25. Münter 2 . hb. M. 27 ies 97 ae 97 0,00

SummeIa.undb.|174111|1742)1|1748| 0,.|pn:(|a8|196862|197009|1979Os26.|Minden..7|pv.M.28=|28)=|2810,00Summe 182. und b.j 1996 2|19989|200710,s37|Mmh(ia.L.3635;1|3636]--|3636)0,002%. Arnsberg ; b. M. 51 „.- 51 --- 51 Ü,00Summe ja. und b.] 3686 1|86871--|3687;0,001p0 y a. L. 7317 4 7321 10 7331i 0,14X.]Wetfalen&lt;733M|10660--|1066--|10610eoSumme 1a. und b.|74234|742710|74371Ons, --. ' a. L. 3215 -- 3215 5 3220i O,628.|Kael.--71vp.M471=|47=|470esSumme a. und b.fj3262--32625382671Ons99|Weahaven0)&amp;L.125081|250992|2511|Os29.|Wiesbaden733MiUO)510--|51OwSumme ja. und b. | 2559 1|25602|2562|O,osvT|Gaton.(|a8|5728815724)75781jOpsXT.|Heen-Naau|v.M8%-8-9810,00Summe a. und b.)58211|58227|5829|0,12, eu (| a. L. 2501| 1 2502| 1|2503iOs30.|Koblenz-&lt;||vb.M.34=|3841013410,Summe ja. und b.|25351|258361|253710,043 ee 48, ( a. L%. 5486 5 5485 7 5492i 0,1331.|Vüeldori663M|118--|118)--|1181|OosSumme a. und b. 5598 5 5603 7 2610! O,12
1888. 53
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Zahl der eingeſtellien Mannſchaften
 

 

    
 

 

      
 

 

   
          
 

 

 

             

; Eingeſtellt4 mme c ohne= WeengS- a. bei dem| mit Schulbildung ohne Shul-
€ Bezir / Landheere, nur in Schul- über= bil-
S . . bei der! in der

|

der nicht zuſam=| hir. dun= Proving. jP. vel Der | EE ee a bil» haupt. 3
S Marine. Epven Mſden MER. dimq h t

7 | ſprache Prozent

5% Define VN AL. 1028] -=- 10283 -- 1028| 0,0
23. Dsnabrück . | b.M 3% 2 361 0,00

Summe a. und b. 1064 --- 1064 -- 10641 0,00

34 90,44 (| a. L. 641 = 641 2 6431 O,sr
24. AnriG - 74 v. M 1166 1| 1171 3| 120| 2,50

Summe a. und b. 757 1 758 5 7631| 0,66

kr - .. a. L. 7418 2 74203 1 7431i O,s5
1X. Hünneper . b. M. 397 1 398 8 401iji G,75

Summe ia. und b. 7815 3 78138 14 | (332) Or,

iG. NE . 1 aL 1714 1 1715 1| 1716i V,06
25. Münſter 2 . hb. M. 27 ies 97 ae 97 0,00

SummeIa.undb.| 17411 1|1742)1| 1748| 0,
. pn: (| a 8 19686 2| 19700 9| 1979 Os

26. Minden . . 7 pv. M. 28 =| 28) =| 281 0,00
Summe 182. und b.j 1996 2 1998 9 20071 0,s

37 Mmh (i a. L. 3635; 1| 3636] -- 3636) 0,00
2%. Arnsberg ; b. M. 51 „.- 51 --- 51 Ü,00

Summe ja. und b.] 3686 1 86871 -- 3687; 0,00

1p0 y a. L. 7317 4 7321 10 7331i 0,14
X. Weſtfalen < 73 3 M 10660 -- 1066 -- 1061 0eo

Summe 1a. und b. 7423 4 7427 10 74371 Ons

, --. ' a. L. 3215 -- 3215 5 3220i O,6
28. Kaſſel. - - 71 vp. M 471 =| 47 =| 47 0es

Summe a. und b. 3262 -- 3262 5 382671 Ons

99 Weahaven 0) & L. 2508 1 25099 2 2511| Os
29. Wiesbaden 73 3 Mi UO) 51 -- 51 Ow

Summe ja. und b. | 2559 1 2560 2 2562| O,os

vT |Gaſton. (| a 8 |57288 1 5724) 7 5781j OpsXT. Heſſen-Naſſau | v.M 8% - 8 - 981 0,00

Summe a. und b. 5821 1 5822 7| 5829| 0,12

, eu (| a. L. 2501| 1 2502| 1 2503i Os
30. Koblenz - <| vb. M. 34 =| 384101 341 0,

Summe ja. und b. 2535 1 25836 1 25371 0,04

3 ee 48, ( a. L%. 5486 5 5485 7 5492i 0,13
31. Vüſſeldori 66 3 M 118 -- 118) -- 1181| Oos

Summe a. und b. 5598 5 5603 7 2610! O,12

1888. 53
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. Eingetellt Zahl der eingetellten Mannchaften3 Reqieruna82-=1oc..ohne2 Regierungs a. bei dem! mit Schulbildung &gt;4 [-ns Bezirk ohne Schu2 Bezirt, Landheere, nur in Schul-| über-|bil-Ze Provinz. 1[P- bei der| in der|dernichtzuam=|hil.|4|dung= deutchen |deut haupt.Z Marine. ear.|Mutter|men.dungmtprache Prozent| . (| a L 2634| 2|26566--|265610,96) ,32. | Köln. . - 7|bv.MWO=|AU=|41)OvoSumme a. und b.1269522697|-2697i0,00„I. (| aL 2514; 1| 2515] 1| 25161 Ow33.|Zrier11b.M57)--57=57|0,095Summe ja. und b.|25711|25721|257310,4« (6, 2. L. 2184 2 2186 2 2188! 0,0934.|Aachenb.M.7%-|M=|2710Summe a. und b.|]22112|22132|221510,09- . . a. L. 15333 11|1534411|153551V,o7XI.|Rheinprovinz||373|am|27|am)05Summe a. und b.|156101|1562111|15630,5735.|Sigmaringenbv3%meT1»)umeMXI. Summe)y . 30 905 909
Hohenzollern / A. ind b. 202 -- 202 = 202 0,00„.. )! a. L.j992474468103715)1096104811]1,Monarchie 11 vb. M.|35583838|3591|60)3651|1:Summe a. und b. 1102865; 43501/107306/| 1156 105462 1,97

257) Betrifft die in der Stadt Potsdam eingerichteien
Schülerfure für Stotterer.

Potsdam, den 13. Auguji 1388.
Ju Gemäßheit des nebenbezeichneten hohen Erlajjes beehren

Cw. Excellenz wir uus gehoramt Folgendes zu berichten.
In Folge einer aus hiejigen Lehrerkreijen gegebenen An-

regung hat die tädtiche Schuldeputation hierfelbt im Laufe des
Jahres 1885 Ermittelungen über die unter den Schulkindern der
hieigen Unterrichtsantalten herrchenden Sprechgebrechen anjtellen
lajjen.

Nach denelben befanden im unter der Gejammizahl der
Schüler 38, welche in tärkerem Grade, 60, welche in geringerem
Grade totterten, überhaupt aljo 98 Kinder, welche an dieem
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. Eingeſtellt Zahl der eingeſtellten Mannſchaften
3 Reqieruna82-= oc . . ohne
2 Regierungs a. bei dem! mit Schulbildung >4 [-
ns Bezirk ohne Schu2 Bezirt, Landheere, nur in Schul-| über- bil-
Ze Provinz. 1[P- bei der| in der der nicht zuſam=| hil. | 4 dung
= deutſchen |deut haupt.Z Marine. ear.

|

Mutter

|

men. dung mt
ſprache Prozent

| . (| a L 2634| 2 26566 -- 26561 0,96) ,

32. | Köln. . - 7 bv. M WO =| AU =| 41) Ovo
Summe a. und b. 2695 2 2697| - 2697i 0,00

„I. (| aL 2514; 1| 2515] 1| 25161 Ow
33. Zrier 11 b. M 57) -- 57 = 57| 0,095

Summe ja. und b. 2571 1 2572 1 25731 0,4

« (6, 2. L. 2184 2 2186 2 2188! 0,09
34. Aachen b. M. 7% -| M =| 271 0

Summe ſa. und b. 2211 2 2213 2 22151 0,09

- . . a. L. 15333 11 15344 11 153551 V,o7
XI. Rheinprovinz | 37 3 am | 27 | am) 05

Summe a. und b. 15610 1 15621 11 1563 0,57

35. Sigmaringen bv 3% me T 1») u me M

XI. Summe)y . 30 905 909
Hohenzollern / A. ind b. 202 -- 202 = 202 0,00

„.. )! a. L. 99247 4468103715) 1096104811] 1,
Monarchie 11 vb. M. 3558 3838| 3591| 60) 3651| 1:

Summe a. und b. 1102865; 43501/107306/| 1156 105462 1,97        
257) Betrifft die in der Stadt Potsdam eingerichteien

Schülerfurſe für Stotterer.

Potsdam, den 13. Auguji 1388.
Ju Gemäßheit des nebenbezeichneten hohen Erlajjes beehren

Cw. Excellenz wir uus gehorſamſt Folgendes zu berichten.
In Folge einer aus hiejigen Lehrerkreijen gegebenen An-

regung hat die ſtädtiſche Schuldeputation hierfelbſt im Laufe des
Jahres 1885 Ermittelungen über die unter den Schulkindern der
hieſigen Unterrichtsanſtalten herrſchenden Sprechgebrechen anjtellen
lajjen.

Nach denſelben befanden ſim unter der Gejammizahl der
Schüler 38, welche in ſtärkerem Grade, 60, welche in geringerem
Grade ſtotterten, überhaupt aljo 98 Kinder, welche an dieſem
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Sprechgebrehen litten. Dieelben vertheilten fich auf die ver-
chiedenen Antalten folgendermaßen:

Ll Knaben,
welche 2. in ftärferem b. in geringeren

Grade totterten:
1) in den Gemeindechulen . . 17 25
2) m der höheren Knabenjhule 4 5
3) in der Ober-Realjhule . . 4 5
4) im Realgymnajuim . . . 1 2
5) im Victoria -Gymnajum . . 2 5

zujammen 28 42
IL. Mädchen,

welche a. in tärkerem b. in geringerem
| Grade toiterten:

1) in den Gemeindeichulen . . 7 11
2) in der Charlottenjimule . . 2? 4
--3)in der höheren TöhteriMmile 4 BH

zujammen 10 183.
&gt;DierelativgroßeZahl diejer Schüler legte der Schul-

deputation den Gedanken nahe, diees Uebel auf unterrichtlichem
Wege zu bekämpfen. Sie wurde hierbei durch den Umjtand
untertüßt, daß der Gemeindechullehrer Kirbis, welcher für den
Winter 1885/86 zur Theilnahme an einem Kurjus in der Central-
Turnantalt zu Berlin beurlaubt war, ich bereit finden ließ,
während einer dortigen Anweenheit von dem unterrichtlichen Ver-
fahren de8 Lehrers an der tädtichen Tanbtummenchule, Herrn
Gußmann, Kenntnis zu nehmen und ich mit den Bedingungen
eines Verfäahren3 theoretich und praktich vertraut zu machen.

Im Sommer 1836 wurde der erte Verjuchskurjus ims Leben

der Betrag von 300 Mk. zur Verfügung getellt.
Unter den totternden Kindern wurden 6 Knaben und 6 Mäd-

&lt;en, deren Zutand am c&lt;limmjten befunden worden war, aus-
gewählt und zwei nach Gechlechtern getrennte Lehrgänge einge-
richtet. Jede dieer Abtheilungen empfing während der großen
Sommerferien 3 Wochen hindurch täglih 3 Stunden Unterricht
und von da ab regelmäßig bis zum Schlue des Monates Sep-
tember noch täglich 1 Stunde.

Das Ergebnis diees erjten Verjuchs-Kurjus, wie daSsjelbe
in einer am 18. Oktober desfelben Jahres in Gegenwart von
Mitgliedern der Schuldeputation, mehrerer Hauptlehrer der hie-
igen Gemeindechulen und des zu dieem Zwecke von Berlin
herübergefommenen Taubjtummenlehrers Gußmann hervorirat,

53*
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Sprechgebrehen litten. Dieſelben vertheilten fich auf die ver-
ſchiedenen Anſtalten folgendermaßen:

Ll Knaben,

 

 

welche 2. in ftärferem b. in geringeren
Gradeſtotterten:

1) in den Gemeindeſchulen . . 17 25
2) m der höheren Knabenjhule 4 5
3) in der Ober-Realjhule . . 4 5
4) im Realgymnajuim . . . 1 2
5) im Victoria-Gymnajum . . 2 5

zujammen 28 42

IL. Mädchen,
welche a. in ſtärkerem b. in geringerem

| Grade ſtoiterten:
1) in den Gemeindeichulen . . 7 11
2) in der Charlottenjimule . . 2? 4

-- 3) in der höherenTöhteriMmile 4 BH
zujammen 10 183.

>DierelativgroßeZahl diejer Schüler legte derSchul-
deputation den Gedanken nahe, dieſes Uebel auf unterrichtlichem
Wege zu bekämpfen. Sie wurde hierbei durch den Umjtand
unterſtüßt, daß der Gemeindeſchullehrer Kirbis, welcher für den
Winter 1885/86 zur Theilnahme an einem Kurjus in der Central-
Turnanſtalt zu Berlin beurlaubt war, ſich bereit finden ließ,
während ſeiner dortigen Anweſenheit von demunterrichtlichen Ver-
fahren de8 Lehrers an der ſtädtiſchen Tanbſtummenſchule, Herrn
Gußmann, Kenntnis zu nehmen und ſich mit den Bedingungen
ſeines Verfäahren3 theoretiſch und praktiſch vertraut zu machen.

Im Sommer 1836 wurde der erſte Verjuchskurjus ims Leben

der Betrag von 300 Mk. zur Verfügung geſtellt.
Unter den ſtotternden Kindern wurden 6 Knaben und 6 Mäd-

<en, deren Zuſtand am ſc<limmjten befunden worden war, aus-
gewählt und zwei nach Geſchlechtern getrennte Lehrgänge einge-
richtet. Jede dieſer Abtheilungen empfing während der großen
Sommerferien 3 Wochen hindurch täglih 3 Stunden Unterricht
und von da ab regelmäßig bis zum Schluſſe des Monates Sep-
tember noch täglich 1 Stunde.

Das Ergebnis dieſes erjten Verjuchs-Kurjus, wie daSsjelbe
in einer am 18. Oktober desfelben Jahres in Gegenwart von
Mitgliedern der Schuldeputation, mehrerer Hauptlehrer der hie-
ſigen Gemeindeſchulen und des zu dieſem Zwecke von Berlin
herübergefommenen Taubjtummenlehrers Gußmann hervorirat,

53*



786

war folgendes: Von den 12 Schülern konnten 9, darunter 5 Knaben
und 4 Mädchen, als geheilt betrachtet werden, obchon es als
nothwendiges Erfordernis anerfanni wurde, diee Kinder noch
eine Zeit lang der bejonderen Beobachtung zu unterwerfen und
mit ihnen nöthigenfalls einen kurzen Wiederholungsfkurus abzu-
halien. Mit einem Knaben und zwei Mädchen jind die Uebungen
noc&lt; bis Weihnachten in wöchenilich 2 Stunden fortgeezt worden.
Diee Ausdaucer hat eine at volljtändige Heilung des einen der
beiden Mädchen zur ;folge gehabt. Der Knabe, ein hochgradiger
Stotterer, hat zwar bemerkenswerthe Fortchritte gemacht, das
tief eingewurzelte Uebel aber nicht ganz überwinden können.

Der güntige Ausfall diees erten Veruches führte die Schul-
deputation zu dem Entchlue, auch für das folgende Ctatsjahr
1887/88 die erforderlichen Mittel zur Abhaltung von Kuren mit
totternden Gemeindechülern ich zu erbitten. Sie ging dabei von
der Erwägung aus, daß bei dieer Neueinrichtung es vielleicht
weniger darauf ankäme, daß für eine geringere Zahl totternder
Kinder ich die Heilung als poitiver Gewinn ergebe, als darauf,
daß die unter dem beagten Uebel leidenden Kinder und Peronen
in zweumäßigter Weie hierdurch von der Möglichkeit einer Heilung
desfelben Kenntnis und die Anregung erhielten, ich an den
Letter dieer Kure wegen Heilung vertrauen5voll privatim zu
wenden.

Ihrem Antrage entprechend erhielt die Deputation die Mittel
bewilligt und hat auch 1887 während des Sommer3 einen Kurus
in zwei nach Gechlechtern geonderten Abtheilungen unter Leitung
des Lehrers Kirbi5 eingerichtet. Der Knabenabtheilung wurden
7 Knaben, darunter zwei, welche chon an dem vorjährigen Kurus
theilgenommen hatten, der Mädchenabtheilung 7 Schülerinnen,
darunter einc, welche chon 1836 unterrichtet worden war, züuge-
wieen. Je ein Knabe und ein Mädchen chieden aus äußerer
Veranlaung bald nach dem Beginne des Kurus aus. Bei
ämmtlichen übrigen 12 war der Erfolg durchaus befriedigend.
Bei der am 20. Okiober pr. abgehaltenen Shlußprüfung, welcher
der 2c. Gußmanun ebeno, wie im Vorjahre, beiwohnte, konnten
6 Knaben und 5 Mäd&lt;en als vom Stottern gänzlich geheilt
angeehen werden; insbeondere zeigte ich bei den zum zweiten
Male unterrichieten Kindern eine befetigte Fertigkeit im fließenden
Sprechen. Diee Wahrnehmung hat dazu geführt, daß behufs
Befetigung der erlangten Geläuigkeit im Sprechen mit den
Kindern des Sommerkurus 1887 gleich nach Neujahr diees
Jahres ein kurzer Wiederholungskurus verantaltet worden it.
Es darf angenommen werden, daß das Ergebnis des lekteren
den beabichtigten Erfolg haben wird.
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Da durc&lt; den tädtichen Etat auch pro 1888/39 ein gleiches
Dispoitionsquantum von 300Mk. der Schuldeputation zu gleichem
Zwecke zur Verfügung getellt war, it in gleicher Weie wie in
Den beiden Vorjahren für den laufenden Sommer der dritte Kurus
eingerichtet worden.

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ijt die hieige Schul-
deputation zu der Ueberzeugung gelangt, daß in den hier vor-
liegenden Fällen das Uebel des Stotterns durch Anwendung des
Gußzmanin'chen Verfahrens, welches weentlich auf pädagogichen,
namentlich auf die Dekonomie des Athmens und des Athemver-
brauches einwirkenden Mitteln begründet it, in anerkennen5werther
Waie überwunden wird.

Königl. Regierung,
Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.

(Unterchriften.)
An

'den Königlichen Staat8miniter und Miniter der
geittlichen, Unterricht8= und Medizinal-Angele=
genheiten verrn Dr. von Goßler Excellenz zu“"Verin -.

FRicmt auiliher Theil,
3) Anjprac&lt;ße des Geheimen Ober-Regierungsrathes
Dr. Schneider bei Begrüßung des echten allgemeinen

Blindenlehrer-Kongrejes zu Köln am 7. Augut 138838.*)
Der Chef der preußichen UnterrichtSverwaltung, Herr Staat3-

minijter Dr. v. Goßler, hat mir den ehrenvollen Auftrag ertheilt,
"Sic, hochgeehrte Verjammlung, m feinem Namen auf prenßichem
Boden zu begrüßen und Sie einer lehhaftejten Theilnahme an
Ihren Berathungen niht allein, ondern an der chönen und
bedentungösvollen Kulturaufgabe überhaupt zu verjichern, welcher
jie zugewendet jind. E35 ijt dies keineSwegs nur eine höfliche
Form, jondern ich bin bejugt, auszuprechen und aus eigener,
langjähriger Erfahrung zu bezeugen, daß mein Herr Chef ich
perjönlich und angelegentlich für Unierricht und Erziehung DEr
vierjinnigen Kinder interejirt, die Fortchritte auf dicejem Gebiete
verolgt und fördert, und jo dürfen Sie gewiß jein, daß er auch
die Berichte über Jhre Verhandlungen mit volljter Antheilnahme
jelbt leen,Ihre Wünche und Anträge gründlich prüfen, jie nach
Möglichkeit berüfichtigenund verwirklichen wird. (Lebhaftes Bravo.)

*) Nach tenographic&lt;;er Aufnahme.
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Erlauben Sie mir mmmehr, Ihnen in wenigen Worten ein
Bild von der Entwickelung und dem Zutande des Blinden-Unter-
richtsweens in Preußen zu geben. Sie werden erkennen, daß es
preußiche Art widerpiegelt: kleiner, vorichtiger Anfang, ernte,
anhaltende, zähe Arbeit, zuert langamer Schritt, jorgliche Prü-
fung der verchiedenen Anregungen, dann aber tetiger und frätiger
Fortchritt zu dem klar erkannten Ziele. Ju einem gewijen Simie
glauben wir diees erreicht zu haben; große Aufgaben aber
warien auch noc&lt; ihrer Löung.

Wie auf fat allen Gebieten der preußichen Unterrichtsver-
waltung ging die erte Anregung vom Könige elbt aus; die
Bechränktheit der Staatsmittel hinderte die Erfüllung einer im
wahren Sinne des Wortes frommen Wünche; der wohlthätige
Sinn der Bevölkerung nahm die Sache in Pflege, und nachdem
ihre Lebensfähigkeit, ihre Nothwendigkeit, ihr Segen erkannt wa-
ren, wurde ie als öffentliche Angelegenheit weiter geführt und zu
einer gewien Vollendung gebracht.

Sie wien, daß Frankreich der Ruhm und die Ehre gebührt,
die Nationen zuert an ihre Pflicht gegen ihre erblindeten Bürger
erinnert zu haben, daß aber auch Hauy 3 Ruf überall Wieder-
hall fand. Sie wien, wie Hauy aus Paris nac&lt; BPeteröburg
berufen und unterwegs im Berlin dem Könige Friedrich WilhelmI1l.
vorgetellt wurde. Dieer ließ die erte preußiche Blindenantalt
zu Berlin in das Leben treten =- unmittelbar vor Ausbruch des
unglücklichen Krieges von 1806. Daß die Antalt dieen uud
die ganze chwere Zeit von 1806 bis 1813 überdauerie und daß
nicht das Blindenerziehungöswejen im Preußen im Keime er-
ticfte, bleibt das unjterbliche Verdienjt des erten Anjtaltsdirekiors
Zeune, welcher lange Zeit den Geammtautwand der Anjtalt aus
eigenen Mitteln betritt, und fein Amt verfah, ohne Gegalt zu
empfangen oder auch nur zu fordern. Bald nach dem Kriege it die
zweite Blindenantalt, diejemge zu Breslau, in das Leben getreien.
Cin prwater Verein hat fie gegründet, veranlaßt durch einen Aiifruf
des elbt blinden Studenten Kine; aber nicht auf Unterweijung
und Erziehung blinder Kinder war deen nächtes Abehen gerich-tet, ondern den im Kriege erblindeten 'Soldaten wollte er helfen.
Nach Gründung der Breslauer Antalt it eine lange Pauje ein-
getreten. Frankfurt, wo im Jahre 1337 und Hannover, wo 1343
eine Blindenantalt in das Leben trat, waren damals noch feine
preußichen Städte. In Preußen hat 'auch in unjerer Sache, wie
auf vielen anderen Gebieten des Kulturlebens, ert die Regierung
Friedrich Wilhelm 1V. ein neues Regen bewirkt. Unter einer
Herrchaft find 8 neue Antalten enttanden: zu Düren 1845,
Königs3berg 1846, Soet und Paderborn 1847, Neu-Torney 1850,
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Wolltein 1853, Barby und Bromberg 1858; der neueten Zeit
gehören die Antalten zu WieSbaden 1861, Kiel 1862, Berlin 1878
und Königsthal 1886 an.

Wie ich bereits die Ehre hatte anzudeuten, ind die Anregungen
zur Gründung der Antalten ehr verchiedenartige geween. Zn
Hannover rief ein evangelicher Geitliher eine Mitbürger in
begeiternder Rede zu der Liebesthat an den blinden Kindern der
Stadt; in Paderborn ammelte eine Ordenschweter jolc&lt;e Kinder
um ich, um ihnen Unterweiung und Erziehung zu geben; an
anderen Stellen fanden ich einfach wohlmeinende Männer durch
den Blick auf das, was anderwärts gec&lt;ah, betimmt, der Noth
in der eigenen Heimath abzuhelfen; mehrfach war die Begründung
der Antalt die Form, unter welcher die Angehörigen einer Provinz
dem Herrcherhaue bei einer Feier deselben ihre Huldigung dar-
brachten; in einem Falle wollte die Provinz ihrem treuverdienten
Oberpräidenten ein bleibendes Denkmal errichten.

„Wirindnundahingelangt, daß keine Provinz unerer
Monarchie einer Blindenantalt entbehrt; drei Provinzen: Bran-
denburg, Heen-Naau, Wetfalen haben deren zwei. ES it alfo
die Möglichkeit vorhanden, die blinden Kinder desganzen Landes,
wenn ie nur kommen wollen, in geordneten Antalten unterricht=
lich zu verorgen. Ausdehnung, Einrichtung und Austattung der
Antalien find ja elbtvertändlich verchieden; verchieden auch jind
die Quellen ihres Unterhaltes. In je einem Falle haben der
Staat und die Ortsgemeinde, in der Mehrzahl der anderen die
Provinzialverbände die Unterhaltungspflicht auf- fich genommen;
vereinzelt betehen. aber auch Privatanutalten, darunier recht
blühende. .. . .

Sie wollen mir getatten, an dieer Stelle der Pflicht des
Dankes gegen die Leitung aller unerer 15 Antalten zu genügen.
Mit welchem Eifer, mit welcher Opferwilligkeit, mit welcher Umicht
wid Sachkenntnis der Provinzialverband der Nheinprovinz für
die vierinnigen Kinder orgt, it Ihnen heute chon bezeugt worden.
Indem ich es no&lt; einmal betätige, darf ich doh hinzufügen,
daß Sie auch anderwärts die Beweie ähnlicher Hingabe und
Unermübdlichfeit finden würden.

Die Zahl der Zöglinge in uneren 15 Antalten vermag ich
nicht genau anzugeben, weil in den mir vorliegenven Berichten
die dem Schulunterrichte entwachenen, aber noch im Handwerke
unterrichteten jungen Leute nicht überall in dem Verzeichnie mit
aufgenommen wordei ind, während hier und da auch olche
Inaen mitgezähli zu fein cheinen, welche das Gnadenbrot der
Antalt een. I&lt; glaube aber nicht fehl zu greifen, wenn ich
age, daß etwa tanfend Zöglinge in uneren Blindenantalten (Ör-
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ziehung und Unterrüht genießen. Für diee Zöglinge werden imGanzen etwa 700,000 Mt. jährlich mufgewerde, Der Etat der
einzelne Antalten vewegt fich zwichen 12,648 Mk. und 105,692 Mk.
Die Sorge für die entlaenen Zöglinge gewinnt immer "weiteren
Umfang, und nod) heute jrüh it mir betätigt worden, daß die
rind19 eines Ayles für weibliche Blinde zu Stegli beiDerlin gejichert it. Wir werden, o Goit will, noch in dieem
Jahre den Grund legen. Damit it zugleich der brandenburgiche
Verein zur Beförderung der wirthjchaftlichen Selbtändigkeit der
Blinden in einei1 Betande geichert.

(E35 yt alfo feine Ueberhebung, hoc&lt;geehrte Verammlung,
wennich jage, daß die äußere Organiation des Blindenunterrichts-wejens in Preußen vollendet ijt und daß alle Vorausezungen für
ein gedeiht &lt;es inneres Leben vorhanden jind.Wir haben Gott für Vieles zu danken, aber wir haben uoch
einen "weiten Weg, ehe wir zu dem von uns3 Allen ertrebten Ziele
gelangen. Namentlich drei Bunite jind es, welche die preußicheUnterricht3verwaliung in das Auge gefaßt hat, und dazu, daß
wir bezüglich derfelben zum gewünchten Erfolge gelangen, be-
dürfen wir Ihrer kräftigen Untertüßung.

Zunächt, meine Damen und Herren, it es die heilige Pflicht
aller derer, welche auf dem Gebiete der Blinden-Erziehung mit-arbeiten, dahin zu wirkeii, daß die Blindenantalien für ich jelbtPropaganda maden. Laen Sie mich dies etwa3 ähn aus-
führen. Es ijt die ziemlich allgemeine Anjicht der Schultechni-
ker, und noc&lt; vor fünfzehn Jahren habe ich jie jelbt getheilt,daß wohl das taubtumme Kind nur in eimer Taubtummen-Antalt
unterrichtet und erzogen werden dürfe, daß aber dem blinden
Kinde Prwatunterricht, ja unter Umtänden der Volkschulunterricht
genügen fönne, da ihm ja das Wort des Lehrers die geitigeWelt zu erchließen vormöge. Die Entwickelung, welche unere
Blindenantalten in den leßten zwei vahrzehnten genommen haben,hat diee Auffajjjung als irrig erwieen, und 1ic&lt; bin jekt der
Meinung, wir müen dahin kommen, daß möglicht jedes blindeKind eine Erziehung und Bildung in eincr unerer Antalten ex-
halte und dort jeine Erwerbsfähigkeit begründe. (Lebhafte Zu-
timmung.) Hinter uns liegt die vor eimem halben Jahrhunderte
noh allgemeine, bei der Gründung vieler unjerer Antalten maß-
gebende Anchauung, welche im dieen uur Emrichtungen der Barm-
herzigteit jah; auch über die folgende Stufe, auf welcher 238 fich
nur darum zu handeln chien, den Kindern, welchen das leibliche
Auge gejc&lt;lojen blich, das geitige zu öffnen, ind wir hinweg-
gechritten. Wir wollen mehr. Zu einem thätigen, wirkenden und
genießenden Gliede der bürgerlichen Geellchaft oll das Kind
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ziehung und Unterrüht genießen. Für dieſe Zöglinge werden im
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erzogen werden. Diee handelt bei einer Ausbildung im eigenten
Intereje, ihr wird es zur Wohlthat, wenn unere Zöglinge frei,
erwerbsfähig, und oweit das von einem Menchen überhaupt
gejagt werden kann, auf eigene Kraft getellt, in das bürgerliche
Leben hinaustreten.

Erkennen wir nun aber, daß diee Wohlthat uneren Kindern
und durch jie dem Staate und der Geell&lt;aft in ihrem ganzen
Umfange nur durch das Antaltsleben gegeben werden kann, o
führt uns dies zu dem Wunche, es möchte die Theilnahme an
demjelben durc Landesgeeß allgemein verbindlich gemacht werden.

Aber täuchen wir uns nicht; elbt, wenn eine Staat3regie-
rung den Muth hätte, jolches Gee zu entwerfen, ie fände keine
Landesvertretung, welche es annähme. Das natürliche Mitleid
mit den Kindern und ihren Eltern und der Widerpruch vieler
allzuweicher Eltern würden dazwichen treten. Diee wenden dem
unglücklichten ihrer Kinder die größte Zärtlichkeit zu; jie wollen
fich“nicht“von ihm trennen, und es ercheint hart, es ihnen zu -
entreißen. Das it eine falche Liebe, -- gewiß, aber ie it da,

und .noc&lt; mehr, ie wird repettt. ice
 Werkannda helfen? Antwort: Die Erfolge unerer Antalten,

das Leben in ihnen, die Zeugnie ihrer Zöglinge über dase!be.
Das, meine hochgeehrte Damen und Herren, meine ich, wenn ich
bitte: laen Sie die Antalten Propaganda für ich elber machen.
Wenn die Erzählungen der Kinder von den Wohlthaten, welche
jie empfangen, von dem frichen, muntern Leben, welches ie in
der Antalt führen, ergänzt werden durch die fröhliche Erwerb3-
thätigfeit der entlaenen Zöglinge, o werden die Eltern der
blinden Kinder, welche no&lt; draußen ind, ert aufmerkam, dann
nachdenklich, in ihren Vorurtheilen erchüttert, zuleßt von ihnen
beiehrt und führen uns freiwillig ihre -Kinder zu! - So -kommen-
wir zu dem erehnten Ziele, daß alle blinden Kinder den Unter-
richt und die Erziehung erhalten, welche allein ihre Zukunft inner-
lim und äußerlich jicher begründen können. (Zutimmung.)

Das Andere, was wir zu ertreben haben, teht hiermit im
wejentlihen Zuammenhange und läßt jich wohl in wenigen
Worten agen. Die alte Blindenchule legte, wie ich wiederholt
aiigedeutet habe, das Hauptgewicht auf die formale Bildung ihrer
Zöglinge. Darin warfie glücklich, hatte große Erfolge und gewann
unjerer Sache viele Anhänger; erreichten doch Blindenantalten
Vieles, was Taubtummen-Autalien nie erreichen können, denn

Viele5 wird dem Sinn des Auges klar,
Allein der Geit bleibt ewig unichtbar. m

Bittere Erfahrung, ernjte Arbeit, langjährige Beobachtung
haben unerer Thätigkeit eine andere Richtung gegeben: die
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Körperpflege it als ein jehr weentlicher Theil unerer Aufgabe
erfannt worden und die Ertüchtigung der Zöglinge für päteren
elbtändigen Erwerb als der weentlichte. Hier liegt nun die
Gefahr nahe, daß die Freude an den neugewonnenen Ergebnien
uns die früheren unterc&lt;häßen lae. Geit und Gemüth ves blinden
Arbeiters müen ihre Nahrung behalten und müen die Quellen
fennen, aus welchen fie diejelbe immer wieder neu chöpfen. Die
Aufgabe ijt alo: eine harmoniche Bildung der geitigen und der
förperlichen Kräfte unjerer Zöglüuige zu ertreben, das Gleich-
gewicht der formalen und der materiellen Bildung zu finden.
Leicht it das nicht. Die Methoden des Unterrichtes vom Religion5-
unterrichte an durch alle Fächer bedürfen orgfältiger Prüfung,
teter Vervollfommnung. Die Autellung guter Lehrgänge und
einheitlicher Lehrpläne wird daher die Aufgabe aller Lehrkörper
bleiben. Weentlich) denke ich dabei an eine Weie des Unter-
richtes , welche es dem entlaenen Zöglinge ermöglicht, elbt an
einer Weiterbildung zu arbeiten und um nur Eines zu nennen,
eine Bibel, jein Geang- oder Gebetbuch weiter leen zu können.

Hiermit werde ich zu dem dritten Gegentande unerer Für-
orge geleitet : zu der Verbindung der Antalten mit ihren ent-
laenen Zöglingen. So viel der Blinde vor dem Taubtummen
voraus hat, in Einem it diefer glücklicher, in der Erlangung
und der Behauptung des jelbtändigen Erwerbes. In Beziehung
auf dicjen tehen wir mit unerer Thätigkeit noch recht jehr amAnfange. No&lt; liegt die Sache o, und noc&lt; lange wird es
dabei bleiben, daß der Blinde mix dann zu einer dauernden
Erwerbsfähigfeit und Thätigkeit gelangt, wenn ich chüßende
Hände über ihn halten. Er bedarf der Hilfe zur Erlangung
von Aufträgen, zur Bechaffung des Arbeitsmateriales und zum
Verkaufe einer Arbeit; das blinde Mädchen braucht no&lt; mehr;
jiemuß, wenn ihr das Elternhaus fehlt und jih ihr nicht DAaS-
jenige eines Bruders oder eimer Schwejter öffnet, eine neue
Heimath finden, wo möglich in unmittelbarer Nähe der Anjtalt,in welcherie ihre Ausbildung empfangen hat. Werhätte in dieterBeziehung die nähere Pflicht der Hilfe als diejenigen, welchen die
Unterhaltung, die Beauichtigung und die Leitung der Blinden-
antalten obliegt? Nicht meine ich, daß diee die Löung auch
dieer Aufgabe noch jelbjt in die Hand nehmen ollen; vielmehr
erfordert diejelbe bejondere Kräfte. Stiftungen und Vereine müen
helfen. Die Anregung zu diejen aber joll von den Antalten aus=
gehen, von ihnenollen jie berathenjein, mit ihnen in Verbindungtehen. Vieles it auch hier &lt;on im Preußen gechehen, aberVieles bleibt auc&lt; noch zu thun; wir find uns deen bewußt,
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und o weit ie es vermag, wird die Unterricht8s-Verwaltung gern
mitarbeiten.

Hochgeehrte Verammlung! Als ich mir heute früh die Ge-
danken noch einmal ordnete, welche iM hier zum Ausdruce bringen
wollte, da wendeten ie rich immer wieder zu der Erzählung von
dem Blindgeborenen im Cvangelium Johanni5 im neunten Kapitel.
Die Jünger fragen: Wer hat geündigt, dieer oder eine
Eltern, daß er it blind geboren? Jejus antwortete: Es
hat weder dieer geündiget, no&lt; jeine Eltern, jondern
daß die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Ich
dente, diees Schriftwort hat ich wunderbar erfüllt. In der Liebe,
Der umichtigen Arbeit, der hingebenden Sorge, welche unern
blinden Zöglingen zugewendet wird, vielmehr aber noch in dem
Segen, welchen Gott auf unere Bemühungen gelegt hat, jind
eine Werke offenbar worden. Gine Gottesthat ijt es, welche aus
dem blinden Bettler am Wege einen fröhlichen Arbeiter macht,
welcher dankend rühmt, was Gottan ihm gethan hat. Wohlan-
denn, o wollen wir uns verbinden, immer kräftiger, in immer
weiteren Kreijen- die Werke Gottes. offenbar werden zu. Lajjen. .
(Zutimmung.) .

Perjonal- Veränderungen, Titels und Orden87- Verleihungen,
A. Behörden und Beamte.

Dem bisherigen Superintendenten, Oberpfarrer und Kreis-Schul-
injpelior Schwarß zu Feldberg (Fehrbellin) im Kreije Ot-

- havelland it der Rothe Adler-Orden dritter Klaemit. der
Schleife, und

dem Superintendenten und Kret8-Schulinjpektor Schiller zu
Hummel im Kreie Lüben der Königl. Kronen-Orden dritter
Klatje verlichen worden.

Der bisher kommiariche Kreis-Schulinpektor, Direktor der höhe-
ren Mädchenchule zu Thorn Dr. Cunerth zu Kulm it dei-
mtiv zum Krei5-Schulinjpekior ernannt worden.

B. Untwerjitäten 2c.
Der Prwatdoz. Dr. Endemann zu Berlin ijt zum außerordenil.

Profe. in der jurijtichen Fakult. der Unwer. Königs3berg
1./Prß. ernannt, = an letzterer Unwer. dem ordentl. "Profe.
in der medizinüchen Fakultät, Geheimen Mediz. Rath Dr. Ja-
cobjon der Rothe Adler-Orden Dritter Klajje mit der Schleife,
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und dem ordentl. Profe. in der philooph. Fakultät, Geheimen
RNegierung35-Rath Dr. Neumann der Königl. Kronen-Orden
erjter Klajje verliehen worden.

Dem ordentl. Profe. in der medizinich. Fakult. der Uniwerität
Berlin, Geheim. Mediz. Rath Dr. Olöhauen it das Kreuz
der Ritter des Kömal. Hausordens von Hohenzollern, = den
außerordentlichen Profeoren in der philojoph. Fakult. derjelben
Unwerität Dr. Schott, Mitglied der Akademie der Wijen-
chaften, der Königl. Kronen-Orden dritter Klae, und Geheim.
Regier. Rath Dr. Werder das Kreuz der Komthure des
Königl. Hausordens von Hohenzollern verlichen worden.

Der Privatdoz. Lic. theol. Meinhold zu Greifswald ijt zum
außerordentl. Profe. in der theologich. Fakult. der Unwer].
Daelbjt ernannt worden.

Der Prwatdoz. und ordentl. Lehrer am Wilhelm8-Gymna). zu
Königsberg 1. Prß., Lie. theol. und Dr. phil. Arnold it zum
außerordentl. Profe. in der evangel. theologichen Fakult. der
Unwerjit. Breslau ernannt worden.

Der Prwatdoz. Lic. theol. Eichhorn zu Halle ijt zum außer-
ordenil. Profe. in der theologichen Fakultät, und der Prwat-
dvo3. Dr. Tachenberg zu Halle zum außerordentl. Profe].
in der philooph. Fakult. der Unwer. Halle-Wittenberg
 ernannt worden.

Der Prwatdoz. an der Univer. Berlin und Prediger an der
Waienhauskirche zu Nummelsburg, Lie. theol. und Dr. phil.
Jülicher it zum außerordentl. Profejj. in der theolog. ;7Fakult.
der Univerf. Marburg ernannt worden.

Dem Hitorienmaler Döpler Jun. zu Berlin ijt der Königl.
Kronen-Orden vierter Klajje verliehen,

dem Maler Cornicelius zu Hanau das Prädikat „Profeor“
beigelegt worden.

Ü. Gymnaial- und Real-Lehranjtalten.
Dem Erbadminitrator der Kloterichule zu Noßleben, Haupt-

mann a. D., Landchaftsdirektor und Herzogl. Braunjchweigi-
&lt;en Kammerherrn von Wikleben auf Kiesling5walde im
Landkreie Sörliz it das Kreuz der Ritter des Königl. Haus-
vrdens von Hohenzollern verliehen worden.

Dem Gymnaial-Direktor Dr. Klapp zu Wandsbe&gt; ijt der
Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen worden.

794

und dem ordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fakultät, Geheimen
RNegierung35-Rath Dr. Neumann der Königl. Kronen-Orden
erjter Klajje verliehen worden.

Dem ordentl. Profeſſ. in der mediziniſch. Fakult. der Uniwerſität
Berlin, Geheim. Mediz. Rath Dr. Olöhauſen iſt das Kreuz
der Ritter des Kömal. Hausordens von Hohenzollern, = den
außerordentlichen Profeſſoren in der philojoph. Fakult. derjelben
Unwerſität Dr. Schott, Mitglied der Akademie der Wiſjen-
ſchaften, der Königl. Kronen-Orden dritter Klaſſe, und Geheim.
Regier. Rath Dr. Werder das Kreuz der Komthure des
Königl. Hausordens von Hohenzollern verlichen worden.

Der Privatdoz. Lic. theol. Meinhold zu Greifswald ijt zum
außerordentl. Profeſſ. in der theologiſch. Fakult. der Unwer].
Daſelbjt ernannt worden.

Der Prwatdoz. und ordentl. Lehrer am Wilhelm8-Gymna). zu
Königsberg 1. Prß., Lie. theol. und Dr. phil. Arnold iſt zum
außerordentl. Profeſſ. in der evangel. theologiſchen Fakult. der
Unwerjit. Breslau ernannt worden.

Der Prwatdoz. Lic. theol. Eichhorn zu Halle ijt zum außer-
ordenil. Profeſſ. in der theologiſchen Fakultät, und der Prwat-
dvo3. Dr. Taſchenberg zu Halle zum außerordentl. Profe].
in der philoſoph. Fakult. der Unwerſ. Halle-Wittenberg
ernannt worden.

Der Prwatdoz. an der Univerſ. Berlin und Prediger an der
Waiſenhauskirche zu Nummelsburg, Lie. theol. und Dr. phil.
Jülicher iſt zum außerordentl. Profejj. in der theolog. ;7Fakult.
der Univerſf. Marburg ernannt worden.

Dem Hiſtorienmaler Döpler Jun. zu Berlin ijt der Königl.
Kronen-Orden vierter Klajje verliehen,

dem Maler Cornicelius zu Hanau das Prädikat „Profeſſor“
beigelegt worden.

Ü. Gymnaſial- und Real-Lehranjtalten.

Dem Erbadminiſtrator der Kloſterſichule zu Noßleben, Haupt-
mann a. D., Landſchaftsdirektor und Herzogl. Braunjchweigi-
ſ<en Kammerherrn von Wikleben auf Kiesling5walde im
Landkreiſe Sörliz iſt das Kreuz der Ritter des Königl. Haus-
vrdens von Hohenzollern verliehen worden.

Dem Gymnaſial-Direktor Dr. Klapp zu Wandsbe> ijt der
Rothe Adler-Orden vierter Klaſſe verliehen worden.
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Dem Oberlehrer am Gymna. zu Lüneburg und Dirigenten des
mit demelben verbundenen Realgymnaiums, Rektor Dr. Kohl-
rauc&lt; it der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen
worden.

Der Oberlehrer Dr. Vering am Gymna. zu Neuß it in gleicher
Eigenchaft an das Gymna. zu Düeldorf verezt worden.

Zu Oberlehrern ind befördert worden die ordentlichen Lehrer
Joh. Weßel am Franzö. Gymna. zu Berlin,
Adjunkt Dr. Dreinhöfer am Joachimsthalc&lt;. Gymnaj. zu

Berlin,
Dr. Semich am Gymna. zu Friedeberg N./M.,
Schäfer am Lyceum UÜ zu Hannover,
Dr. Theis an der Ritter-Akademie zu Bedburg, und
Dr. Sennes am Gymna. zu Neuß.

Der ordentl. Lehrer Dr. Eggers am Gymnaj. zu Paderborn
ijt als Oberlehrer an das Gymna. zu Warendorf berufen
worden. . -

Der Titel „Oberlehrer“ it beigelegt worden den ordettlichen
Lehrern Schienfe am Gymna. zu Friedeberg N./M.,

Dr. Scholz am Gymnaj. zu Hir&lt;berg, und
Schmitter am Kaier-Wilhelm-Gymnaj. zu Köln.

In gleicher Eigenchaft ind verjeßt worden die ordentlichen Gyms
najial-Lehrer

Dr. Güldenpenningzu Pyrib an das Gymna. zu Stargard
.1Pomm., -

Polter zu Otrowo an das Gymna. zu Inowrazlaw,
Spohn zu Inowrazlaw an das Gymna. zu Otrowo,
Hagemeyer zu Snowrazlaw an das Marien-Gymnaj. zu

Pojfen, ind - |

Drzazdzyns8ti zu Leobchüß an das Gymna. zu Glaßz.
Der ordentl. Lehrer Hoppe am Progymna. zu Tremeen it in

gleicher Eigenchaft aun das Gymna. zu Otrowo vereßt worden.
Als ordentliche Lehrer jind angetellt worden am Gymnajium

zu Pyr1ß der Schula. Kandid. Schirmeiier,zu Nakel - - Dr. Günther,
zu Poen, Marien-Gymua., der Schula. Kandid. Frank,
zu Halle a./S., Stadt-Gymna., der Hiflslehrer Dr. Bangerd,
zu Magdeburg, Pädagogium, die Schnla. Kandidaten Franß

und Hildebrandt,
zu Quedlinburg der Hilfslehrer Dr. Reinhold, und
zu Osnabrücg, Rathsgymiaf., der Schula. Kanvid. Dr.

Uthoff.
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Ju gleicher Eigenchaft ind verezt worden die tec&lt;hmchen Lehrer
Neumann vom Gymna. zu Wongrowiß an das Gymna. zu

Otrowo, und
Seiffert vom Gymnaj. zu Otrowo an das katholiche Gymna.

zu Glogau.

Dem Oberlehrer Fritch am tädtichen Realgymna. zu König5-
berg i. Prß. it das Prädikat „Profeor“ beigelegt worden.

Am Realgymna. zu Stiegen it der ordentl. Lehrer Deichmann
zum Oberlehrer befördert worden.

Als ordentliche Lehrer ind angetelltworden am Realgymnaium
zu Bromberg der Schula. Kandid. Mann, und
zu Fraujtadt - - - Radke.

Der Oberlehrer Dr. Broien am Sophien-Gymnajium zu Berlin
it an die Luientädtiche Ober-Realc&lt;hule daelbjt vereßt
worden.

Der ordentl. Lehrer Feldmann am Gymna. zu Otrowo ijt in
gleicher Eigen&lt;aft an das Progymnaium zu Tremeen
verjeßt,

am Progymna. zu Linz it der kommiariche Lehrer Borgaß
als ordentl. Lehrer angetellt worden.

An der Realchule zu Elberfeld ind die ordentlichen Lehrer
Dr. Hill und Dr. Waldchmidt zu Oberlehrern befördert
worden.

An dem Real-Progymnaium zu Naumburg a./S. it der ordentl.
Lehrer Hoffmann zum Oberlehrer befördert worden.

Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden am Real-Progym-
nafjium

zu Einbe&gt; der Schula. Kaudid. Dr. Ellien, und
zu Uelzen - - - Dr. Reinbedc.

Die Wahl des ordentl. Lehrers Suur am Real-Progymnaj]. zu
Uelzen zum Rektor der höheren Bürgerchule zu Emden it
betätigt worden.

An der höheren Bürgerch. zu M. Gladbach ijt der Lehrer
Kremer als Elementarlehrer angetellt worden.
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D. Sdcullehrer-Seminare.
Der Seminar-Direktor Peiper zu Angerburg it in gleicher Eigen-

Ihaft an das Schullehrer- Seminar zu Kochmin verett
worden.

Am Sc&lt;hull. Seminar zu Rawitjc&lt; it der Vikar Stelter aus
Blejen als ordentl. Lehrer, und

am Schullehrer-Seminar zu Delitzch der Lehrer Koch daelbt
als Hilfslehrer angetellt worden.

E. Taubtummen-Anjtalten.
Der Hilfslehrer Röber an der Taubtummen-Antalt zu Weißen-

fels ijt an die Taubtummen-Anjtalt zu Halbertadt vereßt,
als Hilfslehrer ind angetellt worden an der Taubtummen-Antalt

zu Wriezen a./OD. (Wilhelm-Auguta-Stift) die Lehrapiranten
„Botte-and-Gmefow7 +

zu Halbertadt der Lehrer Friee, und
zu Weißenfels der Lehrer Eichel.

An der Taubjtummen-Anjtalt zu Berlinchen ijt die Schulamts8-
Kandidatin Reiener als provioric&lt;ge Lehrerin angetellt
worden.

Pb. Deffentliche höhere Mäd&lt;hen]&lt;ulen.
DemDirektor Borrmann an der höheren Mädchenchule zu

Graudenz ijt der Königl. Kronen-Orden dritter Klae |ver-lichen worden.

G. Deffentliche Volkschulen.
Cs haben erhalten
1) den Königlichen Kronen-Orden-vierter Klae:

Kühne, evangel. Schulrektor zu Greifenhagen,
Linde, evangel. erter Kir&lt;chullehrer und Organit zu Jed

wabno, Kr3 Neidenburg, und
Veer, evangel. Lehrer und Kantor zu Werder (Havel), Krs

Zauch-Belzig.
2) den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von
Hohenzollern:

Battmer, evangel. erjter Lehrer und Kantor zu Salzhemmen-
dorf, Kr3 Hameln,

Blume, evangel. erjter Mädc&lt;enchullehrer und Küter zu Belzig,

Ww
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(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber des Kömg!. Haus8-
orden3 von Hohenzollern:)

Bollens, fkathol. Lehrer und Organit zu Marienmünter, Krs
Höxter,

Brüning, evangel. Lehrer zu Althonrath im Siegkreije,
Buemann, evangel. dirigirender Lehrer, Kantor und Organit

zu Aurich,
Chmielewski, kathol. Lehrer zu Trojanowo, Krs Obornik,
Cloo3, evangel. Hauptlehrer und Organijt zu Goh, Kr5 Kleve,
Floor3, evangel. Lehrer, Organit und Küter zu Gehrde, Kr3

Borenbrüct,
Föllmer, evangel. Lehrer und Küter zu Tauerzig, Krs Ot-

Sternberg, |

Franß, evangel. erjter Lehrer zu Demmin,
Garbs, evangel. Konrektor und Kantor zu Dannenberg,
Geis, evangel. Hauptlehrer zu (Ems,
Ger&gt;en, evangel. erjter Lehrer, Organmijt und Küter zu Leum,

Kr3 Blumenthal,
Hans, evangel. Lehrer, Kantor und Küjter zu Podelzig, Krs

Lebus,
Hertel, kathol. Haupilehrer und Organit zu Nieder-Kunzen-

dorf, Krs Kreuzburg Ob./S&lt;l.,
Hohentein, evangel. Lehrer und Küter zu Pajerin, Krs Luckau,
Homann, evangel. Lehrer, Organit und Küter zu Nienhagen,

Landkrs Celle,
Hude, evmigel. Lehrer und Kantor zu Breitenbach, Krs Sangexr-

hauen,
Kit, evangel. Lehrer, Kantor und Küter zu Brandshagen,

Krs Grimmen,
Lange, evangel. Lehrer, Kanior, Organit und Küter zu

Lüßenömnmern, Krs Weißenee,
Liebenau, evangel. Lehrer, Kantor und Kütter zu Kerkow,

ers Soldin,
Lindtedt, evangel. erter Lehrer, Kantor und Küier zu Vetebern=

dovelchen, Krs Wolmirtedt,
L. Müiler, evangel. erter Lehrer und Kantor zu Grone,

Landkr3 Götungen,
Nüe, fkathol. Lehrer zu Katrop, Landkrs Dorimund,
Offenbach, evangel. erter Lehrer zu Kronberg im Obertaunus=-

kreie,
Prinzhorn, evangel. erter Lehrer und Kantor zu Diepholz,
Nademacher, evangel. Lehrer zu Over, Landkrs Harburg,
Naßmuß, evangel. Lehrer und Orgamjt zu Greifswald,
Nohloff, evangel. Lehrer zu Egeln, Krs Wanzleben,
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(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber des Königl. Haus-
orden3 von Hohenzollern :)

Saloga, evangel. Sirch /chullehrer und Organit zu Groß-Pößdorf, Krs Oterode,
Sambale, kathol. Hauptlehrer zu Walterödorf, Krs Sprottau,
Schrimpf, kathol. Lehrer und Kirc&lt;endiener zu Großenlüder,

Kr3 Fulda,
Schunke, evangel. Lehrer und Küter zu Zinmg, Kr3 Kalau,
Thiede, evangel. Lehrer zu Alt-Rüdnit, Kr38 Königsberg N./M.,
Tidden, evangel. Hauptlehrer zu Emmerich, Krs Rees,
Unferodt, evangel. erter Lehrer und Kantor zu Dieters8dorf,

Krs Sangerhauen,
Urban, evangel. Lehrer zu Neugörzig, Krs Schwerin a./W.,
Völker, kathol. erter Lehrer zu Berlingerode, Krs Worbis,
Wachtel, evangel. erter Lehrer zu Göttingen,
Wagner, evangel. Lehrer, Kantor und Küter zu Niederdorla,«= -Krs- Mühlhanfen 1: Thrg., :
Wehliß, evangel. Lehrer und Küter zu Berlinchen, Kr3

- Soldin, und
Zinner, evangel. Lehrer und Küter zu Klein-Döbbern, Kr3

Kottbus.

3) das Allgemeine Ehrenzeichen:
Dellin, evangel. Lehrer zu Stolzenfeld, Krs Friedland,
Dohm, kathol. Lehrer zu Duppach, Kr8 Prüm,
Scholz, evangel. Lehrer zu Ottag, Krs Ohlau, und.
Ziemer, evangel. Lehrer zu Zeblin, Krs Dublih.

4) die Rettungs8-Medaille am"Bande:
Adolf Müller, Lehrer zu Schadewalde, Krs Lauban.

*Insgechieden aus dein Amte,
- Getorben: -

die Gymnaial-Direktoren
Dr. Winter zu Stralund und
Profe. Dr. Heimreich zu Plön,

der Oberlehrer Profe. Heffter am Gymna. zu Bromberg,
der ordentl. Lehrer, kathol. Religionslehrer Küfen am Gymna.

zu Müntereifel,
der ordentl. Lehrer Dr. Röpke am Luientädtich. Realgymna.

zu Berlin, und
der ordentl. Lehrer Dr. Mantey am Real-Progymna. zu

Wolgat.
1888. 54
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Wachtel, evangel. erſter Lehrer zu Göttingen,
Wagner, evangel. Lehrer, Kantor und Küſter zu Niederdorla,
«=-Krs- Mühlhanfen1: Thrg., :
Wehliß, evangel. Lehrer und Küſter zu Berlinchen, Kr3

- Soldin, und
Zinner, evangel. Lehrer und Küſter zu Klein-Döbbern, Kr3

Kottbus.

3) das Allgemeine Ehrenzeichen:
Dellin, evangel. Lehrer zu Stolzenfeld, Krs Friedland,
Dohm, kathol. Lehrer zu Duppach, Kr8 Prüm,
Scholz, evangel. Lehrer zu Ottag, Krs Ohlau, und.
Ziemer, evangel. Lehrer zu Zeblin, Krs Dublih.

4) die Rettungs8-Medaille am"Bande:
Adolf Müller, Lehrer zu Schadewalde, Krs Lauban.

*Insgeſchieden aus dein Amte,

- Geſtorben: -
die Gymnaſial-Direktoren

Dr. Winter zu Stralſund und
Profeſſ. Dr. Heimreich zu Plön,

der Oberlehrer Profeſſ. Heffter am Gymnaſ. zu Bromberg,
der ordentl. Lehrer, kathol. Religionslehrer Küfen am Gymnaſ.

zu Münſtereifel,
der ordentl. Lehrer Dr. Röpke am Luiſenſtädtiſch. Realgymnaſ.

zu Berlin, und
der ordentl. Lehrer Dr. Mantey am Real-Progymnaſ. zu

Wolgaſt.
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In den Ruhetand getreten:
der Provinzial-Schulrath, Geheime Regierung3-Rath Gawlie

zu Königsberg i. Prß., und hat derjelbe den Rothen
Adler-Orden Dritter Klae mit der Schleife erhalten,

der Oymnaial-Direktor Profe. Dr. Riemann zu Greifen-
berg i. Pom., und hat derelbe den Nothen Adler-Orden
vierter Klae erhalten,

der Direktor des Lyceums I1 zu Hannover, Dr. Wiedac&lt;,
und hat derelbe den Adler der Ritter des Königl. Haus-
ordens von Hohenzollern erhalten,

nachgenannte Oberlehrer, welche den Rothen Adler-Orden vierter
Klae erhalten haben

Religionslehrer, Oberlehrer, Profe. und fürterzbichöf-
licher Konitor. Rath Kir|c&lt; am Gymna. zu Leobc&lt;hüß,

Profei Dr. Haa&gt;e am Gymna. zu Burg,
Profej. Wilh. Schulze - - zu Quedlinburg,

und
Profei] Gegenbaur - - zu Fulda,

der Oberlehrer Profe. Hahnrieder am Gymna. zu Meeriß,
und hat derjelbe den Königl. Kronen-Orden Dritter Klae
erhalten,

der Oberlehrer Profe]. Dr. Jak. Schneider am Gymna. zu
Düeldorf, und hat derelbe den Adler der Ritter des
Königl. Hausordens von Hohenzollern erhalten,

Der Ie Lehrer von Jakowi&gt;i am Marien-Gymna. zuPoen
der ordentl. Lehrer Weel am Gymna. zu Aurich, und hat

Dderjelbe ven Rothen Adler-Orden vierter Klae erhalten,
der ordentl. und kathol. Religionslehrer Dr. Rheintädter

am Gymna. zu Neuß, und hat derelbe den Rothen
Adler-Orden vierter Klae erhalten,

der Direktor des Realgymna. zu Tilit, Ko&lt;, und hat der-
elbe den Rothen Adler-Orden dritter Klae mit der Schleife
erhalten, |

die ordentlichen Lehrer
Bundc&lt;hu am Realgyninaj. zu Bromberg und
Knothe - - zu Poen,

der Direktor der Realchule zu Barmen-Wupperfeld, Dr.
Burmeter, und hat derelbe den Rothen Adler-Orden
vierter Klae erhaiten,

der ordenil. Lehrer Laß am Schull. Seminar zu Pöliß, und
hat derelbe den Kömgl. Kronen- Orden vierter Klae
erhalten. 1.eLTETE,WEESENuner
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Ausgechieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im
Inlande:

der Oberlehrer Dr. Flebbe am Gymna. zu Flensburg, und
der Elementarlehrer Bat an der Ober-Realchule zu Kiel.

Ausgechieden wegen Antellung außerhalb der Preußi-
h&lt;en Monarchie: -

der ordentl. Profe. Dr. Jörs in der juritich. Fakult. der
Unwerität Kiel, und

der Hilfslehrer Kühling an der Provinzial-Taubtummen-
antalt zu Halbertadt.

vnhalis-Berzeichnis des November-Dezember-Heftes.
TEäte

1. 233)

234)

235)

236)

237)

288)

239)
II. 240)

241)
242)
943)

II. 244)

Verordnung, betreffend die Ausführung der am 9. Septems=
ber 1886 zu Bern abgechloenen Uebereinkunft wegen Bil-
dung eines internationalen Verbandes zum Sc&lt;uße von
Werken der Litteratur und Kunt. Vom 11. Juli 1888
Bekanntmachung, betreffend den Beitritt Luxemburgs zu der
am 9. September 1886 zu Bern abgechloenen Üeberein=
kunft wegen Bildung eines internationalen Verbandes
zum Schuße von Werken der Litteratur und Kunt. Vom
30. Juli 188. . . . . . vos oo bw

Siebente Nachtrag8verordnung, betreffend die Kautionen
der Beamten aus dem Bereiche des Miniteriums der geit-
lihen, Unterrichts= und Medizinal=-Angelegenheiten. Vom
30. IjZli 188. . ooo is em

Beireitung der Koten für das Lackiren- von- Thüren, Fen=
ter-Ginfajungen, Brettern und Läden in den Dientwoh-
nungen der unmittelbaren Staatsbeamten . » ie +

Bezeichnung des Landkreies Nordhauen als „Kreis Graf=
chaft Hohenten “oi u u
Verrechnung der auf Grund des Geeßes vom 28. März
Waiengeldbeiträe . 5... . .

Friedrich-Wilhelm=-Stiftung für Marienbad .

Reglement für das Intitut für Alterthumskunde der Uni-
verität zu Brlin. . . ovis in

Betätigung der Wahlen von Rektoren und Dekanen an
Univeritäten 2e. «oe eer eee

Protektorat der Leopoldinich-Karolinichen Akademie der
Naturforcher zu Halle a./S. .. u u u

Verleihung von Auszeichnungen an Küntler, welche ich
auf der akademichen Kuntaustellung zu Berlin im Jahre
1888 beonders hervorgethan haben «oe er

Die Erwerbung des Zeugnies der wienchaftlichen Befähi-
gung für den einjährig-reiwilligen Militärdient vermittelt
des Nachweies über erfolgreichen Beuch der Sekunda einex

1888 zur“ Staatskae nachzuentrichtenden Witwen= und -

« - Tol

753

753

754

755
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245)
IV. 246)

247)
248)

249)

253)
254)

255)
256)

257)

3)

802

Gymnaialantalt auf anderem Wege als dem der bedin=
qungsloen Verczung nac&lt; Oberekunda it ausgechloen
Benennung einiger höheren Unterrichts-Antalten . .

Einreichung von Frequenz-Ueberichten der taatlichen Schul=
lehrer» und Lehrerinnen=-Seminare und der Präparanden-Antalten .

Vefähigungszeugnie aus der Prüfung für Vorteher an
TaubtummenantaltenAnrechnung der von Cehramts8bewerbern oder Qchrern an
einer der Provinzial-Taubtummenantalten der ProvinzSachen als Hilfslehrer oder Lehrer zugebrachten Dientzeit
auf ihre reversliche Verpflichtung zum dreijährigen Ver-bleiben im öffentlichen Schulamte ihres Verwaltungsbezirkes
Vorchriften über das Verfahren bei der zwangsweien Ver-
jezung von Lehrern und Lehrerinnen an Volkschulen in
den Ruhetand . . *

Widerlegung der in der Denfchrift „die höhere Mädchen-
chule und ihre Betimmung“ enthaltenen Anklagen gegen
die höheren Mädchenchulen und die Lehrerinnen-Bildungs-antalten in Preußen . .

Die durch die Erkranfung eines Lehrers erforderlich) wer-
denden Koten der Stellvertretung deselben ind nicht von
dem Lehrer, ondern von der jchulunterhaltungspflichtigenGemeinde zu kragen .
Weitere Anweiung zur Ausführung des Geeßes vom
14. Juni 1888, betreffend die Erleichterung der Volkschul-
laten, wegen der Zahlung und Verrechnung der zu dem
Dienteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen aus ver Staats3-
fae zu leitenden jährlichen Beiträge . . 0
Marggraff-Stiftung zu Berlin .
Verpflichtung der Schulunterhaltungspflihtigen zur Bechaf-
fung der nöthigen Defen 2c. für die Dientwohnungen der
Volkschullehrer. Verfahren bei Streitigkeiten . . +
Verhütung von Brandtiftungen dur&lt; Kinder.
Uebericht über die Zahl der bei dem Landheere und bei dex
Marine in dem Eraßjahre 1887/88 eingetellten Preußichen

tannchaften mit Bezug auf ihre Schulbildung .
Betrifft die in der Stadt Potsdam eingerichteten Schüler-kure für Stotterer

Nicht amtlicher Theil.
Anprache des Geheimen Ober-Regierungsrathes Dr. S hn ei=
der bei Begrüßung des jechien allgemeinen DUndenlehrex-Kongrees zu Köln am 7. Hugut 1888 . ,

Peronalc&lt;hronik .

Drüuik von I. F. Stare in Berlitt.
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Chronologiches Regiter
zum Gentralblatte für den Jahrgang 1888.

Abkürzungen:
A. Ordre =- A. Erl. -- A. Verordn. = Allerhöchte Ordre =- Aller=

höchter Erlaß- Allerhöchie Verordnung.
Bek. d. Reichsk. A. Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers, bezw.des Reichskanzler-Amtes.
St. M. Bec&lt;l. = Staats-Miniterial-Bechluß.
M. V. -- N. Bek. -- M. Bech. = M. Betät. -- M. Genehm. =

Miniterial = Verfügung, = = Bekanntmachung, =-- =Becheid, --
=Betätigung, = =Genehmigung.

Sch. K. V. -- Sch. K Bek. = Verfügung -=- Bekanntmachung eines
Königl. Provinzial-Schulkollegiums.

RV=RiBekd8gl.-einer-Königl.Regierung.
K. V. = ds8gl. eines Königl. Konitoriums.Der Buchtabe C. zugeeht = Cirkular.
Erk. d. Reichs=-=Ger. = Erkenntnis des Reichsgerichtes.

Erk. d.-Db. Verw. Ger. ==Erfenntnis des Königl. Dberverwaltungs=gerichtes.
Erk. d. Komp. Ger. H. = Erkenntnis des Königl. Gerichtshofes zUr

Entcheidung der Kompetenz-Konflikte.
Bek. d. Akad. d. K. = Bekanntmachung der Königl. Akademie der

Künte zu Berlin.

- -- Seite Seite

1849. iu 1887. - .

- 25. April MV... . . 718 „ Januar Seed.Ob.Verw.Ger. 1%
ZT.» = 9 -„ .» » -.

1844, 2. Februar dar «456
24. Januar M C. V. . . . 153112. März dösgl. . . . 441

1578 6. Angut Statut-Zuaß « . 174
0“. &lt;iwm 156. Septbr Schr. d.Ob.Rechn.K. 231- 46. Augut C.V.d. Reg. zuKael 288|10.OktoberErk.d.Kammer-Ger.256

1882, nan 1222 =- Ert.d.Ob. Verw.Ger. 432
28. Januar M. CG. V 1681 28. M. V.. - 237
&lt;? dt Le 2 Bos - - WI): Novbr Erk. Dd. Reichsger. . 421

1883. 5 = M. Bech. (VU. IV.
30. Zli M Vu. CV... 3835) . 150
30 uli M. V. u. C. V 541 u MEM. Minit.

1584. f. Landw., d. Fin.
25. April Referat . = . . 687 Uu. D. Inn. . . . 158

1855 10. = Statuten . = . 172
0 * . 12. - M.V. (U.a. 18705) 241

30. Januar M. &amp;. V.. . . . 6383| 19 -- M. V. (G. I]. 6782) 258

1886. 14. =- Gi d. Ev. Ob. "15. Oktober M. V.. 255|.Rom+;127. - Erk.d.Ob.Verw.Ger. 457/27 Der d; Sen. d. Akad. 915
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16.
26.
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22.
22.
24.
24.
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27.
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27.
27.
29.
29.
30.
31.
31.

1588.

1. Dzmbr

Bek, D. Sen. d. Akad.
d. K

M. V. u. C. V3, (VU.IV. 38592) .
M. BV. (D. 1. 2441)
M.V. (V.I11a.18559)
M. Bech. (UV. Wa.

19561) . . .

Erläuterungen . .

M. V. (UV. 111 b. 8278)
M. Bech. u. V. (DÜ.
IIb. 8384)

M. Genehm. .M. V.
M.V. (VU. IIa. 19705)
Ert.d.Ob. Verw. Ger.
M.C.V. (G.111. 2708)
M. Betät. . .

M. V M. DIb.-8580)M. C.M. C. . ,
M. V. u. C. V.
A. Ordre .
A. Verordn. . .

M. + (G. IL. 2739)M. C. V. (DÜ. Ma.
20245) . .

M. C. V..
M. V.. .
M. Bek. .
M. Genehm. .
dsgl. . «+

dsgl. (Ü. 1.
13969) . .

M. C.V. (V.I . 4675)
MN. C. V. (DÜ. I. 2795)
M.C.V. (6.111. 2714)
M. C. V. (Ü. 1. 4675)
M.V (V. 111a.20217)
MN. Genchm. (Ü. 1.

13983) . . .

M. V..
Reglement
ds. . . . .

M. C. V. (V.1.2550)
M.V.M.11a.20148)
Diplom-Prüf.|Drdn.
M. C. V. (VU. 11. 3459)

3. Januar M. C. V. (M. 10743,
VU. IL 8989) .

Seite

160

804

1888.
3. Januar M.V. u. CV, (U.1.

3079) . .

3. = M. V. (UV. 170 b. 3555)
4. =- A. Erlaß . .
5. -- M. V.. .

6. -- Diplom- Prüf.Drdn.
6. =- M. V. u. C.V. (UU.

49. - M. V.

10. -- I V.-.11. - V.(D. IIa. 20116)1. - MV „(U.IIa.21457)
11. - Nu (U.Ia.21458)
11. - M.V. (U.a. 21488)
12. -=- M. V. (VU. 1. 4796)
12. -=- M. V. (VU. U. 3481)
15. =- M. V. . .

16. -- Di plom-Prüf. Ordu.
16. -- MV. (U.I11a.20013)
19. -- M. Bech. u. V. (VU.

Ula. 20498) .
19. - M.BV. ( U.a. 21548)
20. -- M.V. (0IHa.21229)
20. - M. C. V. Dd. Fin.

Minit. . . .

20. == M. V. M. 1Ib. 6965)23. =- MV.u.CV..
24. -=- M. V. (. 1. 10088)
24. -=- V.(U. Ma. 10386)25. =- ML
26. -=- Statuten . +

28. -- M. Bech. u. C. V.
31. -=- M. Vetät. „.

2. Februar M. C. V.. .3. == Bek. d. SSen.d.Akad.
d. K.. .

4. =- M. V. u. C. V.
7. -- M. C. V. . .

8. = M. V.

9. - Bek. d Sen. d. Akad.D.9. - M. V."il IIIb. 5261
u. 5391) .

9. = M.V. (U.Ula. 10189)
10. - M. V..

13. -- M. Genehm. (Ü. L
10296) . .

13. - t. NV. . .

13. -- MV. (VU. IL. 228)
14. - M. C. V. (U.DI1 364)
14. -- M. €. V.(V.111. 113)
14. - M. Bech. (U. DIb.

5138) . .

Seite
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403
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252
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254
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279
280
171
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281
199
418

283
285
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258
234
369
286
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275
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14. Februar MN. BV. 07DID.-9365)14.

15.
16.
22.

22.
22.
23.
24.

3.

24.
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29.
29.
29.

29.

31.
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+2Od
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=.

meat

März

ITITNLNI|
 I|IT

BIM
. April

 NI|

8905) .
M. C. V..
M C.V. . . .

C. V. dD. Prov.
Sculk. zu Poen

M. Bek. (U. nl. 348)
Statuten .

M. V.. .
C. V. d. Ev. Ob.

Kirhenr. . .

M. Bel (Ü. IIb.
5602) . .

M. C. V. (U. I. 244)
M.V. (U.U1a.11301)NT B. .

- M E-B7i(B-l89)-
M. C. V. (6.101. 161)M. Beität.
M. C. V..
M. Bech... .
Bek. dD. Sen. d. Akad.

d. K..
M. C. V. (VU. T. 5730)
M. Genehm. .
M. C. V.. .
Bek. d. Sen. d. Akad.

d. R. .
M. E: V. (v. IIIa.

11517) .
Votum. .

I „Petät. .B.(U.UMa. 10709)Gel . +.
Geeh .
Statut (VU. 1 10891)
M. C. B. (U.111. 783)
M. C.V. (U.1I1. 578)
M. Bek. (VU. Ma.

12082) .
M.V. (U.U1a. 19600)
Statuten (U. 1. 895)
A. Erl. .
Bek. d. Kur. d. Men-

del3. Stiig. . .
M. C. V. (DÜ. Ula.

10184)
A. Verordu. . .

M. C. V. (G. 1. 220)M. C. V.. .
Gech . .

St. M. Bechl. .

Seite

407

408
274152|11.
391
393
635
409

577

240
8389
418
419
357 4.

398
376
397

. 398

216
369
6383
514

365

. 410

681
- 368

722
313
356
512
394
395

400
420
510
366

422
496
500
375

- 495

501

18.
19.
20.
2+-
25.
27.

27.
27.
27.
27.
28.
30.
(wv)

A. Ordre . .

M. C. V. (D. IIIa.
11642) . .

Statut (V.1. 11014)
M. V. (U. 1. 11030)
M. C. V. dD. Fin.

Minmit. .

M. C. V. (V.I11. 8891)
M. Bek. (UU. 0a.

12366) . .

M.V. (U.Ula. 12291)
C.V.d. Reg. zu Poen
M. C. V. (UV. 1. 6096)
M. C. V. (U. 1. 1544)
M. V. (U. 1. 1327)M. Bek. . .
M. Bech. .

-M -G--B.. Liaplan
MV... . - -

M. V. u. C. V.d. M.

ddJ.u. d. Krieges2. V. (Ü. 111b. 6033)| V. (V.Illa.13611)
M.V. (U.lla. 13540)A. Ordre .
M. VV... . .

M.V. (V.Illa. 13382)
M.V. (U.I11a.13569)
M. C. BV. (VU. UI. 723)
M. GC. V. (G. IL. 766)
A. Ordre.
M. Bec&lt;. (G.1 5942)
M.V. (V.111a.12202)
Erk.d.Ob. Verw. Ger.
Jahresber. d. Kur.

d. Allg. Dentc.
Pen. Ant. f. Leh-
rerimen

M.C.V. (6.01. 5444)
M. V. (VU. 11b. 5999)
M. C6.V.. .
M. C. BV. (V. IIa.

10843) .

M. V. (V.111b. 6167)
N. B. .
M. Betimmungen

(U. 1. 1668) . .
M. V. (U.DIb. 6475)
M.V. (V.U1a.12284)
M.V. (U.11]3.13084)
M.V. (U.11.b. 6594)
M. Bec&lt;. (UU. I1Nb.

8541) ,
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390
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511
387
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680
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598
440
513
514
541
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559
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535
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591
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471
593
594
605

13588.

14. Februar MN. BV. 07DID.- 9365)
14.

15.
16.
22.

22.
22.
23.
24.

3.

24.
24.
265.

28.
29.
29.
29.

29.

31.

Z
D

=
+

2
Od

mme

=.

meat

März

I
T
I
T
N
L
N
I
|

I
|

I
T

B
I
M

. April

NI
|

8905) .
M. C. V..
M C.V. . . .
C. V. dD. Prov.
Sculk. zu Poſen

M. Bek. (U. nl. 348)
Statuten .
M. V.. .
C. V. d. Ev. Ob.
Kirhenr. . .

M. Bel (Ü. IIb.
5602) . .

M. C. V. (U. I. 244)
M.V. (U.U1a.11301)
NT B. .

- ME-B7i(B-l89)-
M. C. V. (6.101. 161)
M. Beität.
M. C. V..
M. Beſch... .
Bek. dD. Sen. d. Akad.

d. K..
M. C. V. (VU. T. 5730)
M. Genehm..
M. C. V.. .
Bek. d. Sen. d. Akad.

d. R. .
M. E: V. (v. IIIa.
11517) .

Votum. .
I„Peſtät. .

B.(U.UMa.10709)
Gel . +.
Geſeh .
Statut (VU.1 10891)
M. C. B. (U.111.783)
M. C.V. (U.1I1.578)
M. Bek. (VU. Ma.
12082) .

M.V.(U.U1a. 19600)
Statuten (U. 1. 895)
A. Erl. .
Bek. d. Kur. d. Men-
del3ſ. Stiſig. . .

M. C. V. (DÜ. Ula.
10184)

A. Verordu. . .
M. C. V.(G. 1. 220)
M. C. V.. .
Geſch . .
St. M. Beſchl. .

Seite

407

408
274
152 11.

391
393
635
409

577

240
8389
418
419
357 4.

398
376
397

. 398

216
369
6383
514

365

. 410
681

- 368
722
313
356
512
394
395

400
420
510
366

422
496
500
375

- 495  501

18.
19.
20.
2+-
25.
27.

27.
27.
27.
27.
28.
30.

(w
v)

A. Ordre . .
M. C. V. (D. IIIa.
11642) . .

Statut (V.1. 11014)
M. V. (U. 1. 11030)
M. C. V. dD. Fin.

Minmiſt. .
M.C. V. (V.I11. 8891)
M. Bek. (UU. 0a.
12366) . .

M.V. (U.Ula.12291)
C.V.d.Reg. zu Poſen
M.C. V. (UV. 1. 6096)
M.C. V. (U. 1. 1544)
M. V. (U. 1. 1327)
M. Bek. . .
M. Beſch. .
-M -G--B.. Liaplan
MV... . - -
M. V. u. C. V.d. M.
ddJ. u. d. Krieges
2. V.(Ü. 111b. 6033)
|V. (V.Illa.13611)
M.V. (U.lla. 13540)
A. Ordre .
M. VV... . .
M.V.(V.Illa.13382)
M.V.(U.I11a.13569)
M.C. BV.(VU. UI.723)
M. GC. V. (G. IL. 766)
A. Ordre.
M.Beſc<. (G.1 5942)
M.V.(V.111a.12202)
Erk.d.Ob.Verw.Ger.
Jahresber. d. Kur.

d. Allg. Dentſc.
Pen. Anſt. f. Leh-
rerimen

M.C.V. (6.01. 5444)
M.V. (VU. 11b. 5999)
M. C6.V.. .
M. C. BV. (V. IIa.
10843) .

M. V. (V.111b. 6167)
N. B. .

M. Beſtimmungen
(U. 1. 1668) . .

M.V. (U.DIb. 6475)
M.V. (V.U1a.12284)
M.V.(U.11]3.13084)
M.V. (U.11.b. 6594)
M. Beſc<. (UU. I1Nb.
8541) ,

Seite

390

360
511
387

501
680

397
598
440
513
514
541
401
559

561

535
562
591
591
778
563
592
722
391
500
471
593
594
605



1888,

18.

20.
0
22.
22.
22.

Mai

Juni

We. Bek. .

M.V (U.a. 13535)
M.V. (U.a. 11588)
MV. (U.Ula.11 718)Gefeß .
NT. Betät. .
M. Beic&lt;. (VU. IIIa.

14535) . .

M. C.V.(V.1I.11289)M.VV(VU.Ma.13638)
M. V „V. IIb. 6456)M. C. V..M. C. YE.
M. C. V. (DU. 11. 1406)
M.V. (U.a. 11776)MV;X (U.1. 11645)
M. „Bet. (U. Ma.3892) .

M.V(U.a. 14967)
M. V nE C. V. (G.

H. 93 .

M.V. (DÜ. 11a. 12355)
M. Beiät. .
M.V. (DÜ. IIIa. 12656)
M. Bek. (V.I1. 1099)
M. Bek. (Ü. IV.
17651)

MN. Bel. (DÜ. IV.
17651.) .

M. Beiät. .

M. V. u. C. V. (0.
1. 1581)

Bel. D. Reichsk. A.
Dögl,. - »

M. V.
M. D- .M. V. (PV. IIIa.
m81).Bech. (VU. IIIb.Ne5881) .
M. V. (DU. IIIb. 5999)
MN.V (V. Ja. 18836,

13885) . .

M.B. (U.a. 14294)
M. LV. (Ü. U. 1625)M. Beiät. .
Geeßs .
M. C. V..
M. V.
M. V. (VU. 11 1749)
M. C. V. (B. 1871)
A. Ordre. .
M. L. (U.a. 15923)

Seiie

503 |?

567
996
5971| 2

4396| 2509|2969 (2
936
571
572
501
509
527
972
545

5948
558

D74602|:23.
93.

24.

639
723
529

2439
639

540
641
666
516
602

543

564
603

574
728
588
639
4947
157581
730
5939
585
638
731

14.

27.

806

M. Bek.
6928) . .

M. C.V. (6.101. 1334)
M. &amp;. VW. (U.1.5632)
M. V. (U. Mb. 6368)
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Darl-Renite
SV 99

zum Centrolblatte für den Jahrgang 1388.

(Die Zahlen geben die Seitenzahlen an.)

A.
Abiturientenprüfungen |. Prüfungen.
Adjuvanten in Schleien. Definitive Antellung nach Ablegung der

zweiten Lehrerprüfung 718.
Akademie der Künte zu Berlin. Peronal 57. Staatsausgaben 340.

Preisauschreiben und Ertheilung: großer Staatspreis 215. 216. Mi-
&lt;hael=-Beerche Stiftungen 215. 365. Große akademiche Kuntaustel-
lung. Anfündigung 365. Verleihung goldener Medaillen für Kunt
und für Wienchaft, und Zuerkennung „der ehrenvollen Erwähnung“
aus Anlaß derelben 760. Betätigung der Wahlen des Präidenten
und des Stellvertreters deselben 640.

Akademie der Naturforc&lt;er (Leopoldinich-Karoliniche Akademie) zu
Halle a. S. Protektorat 760.

Akademie der Wienchaften zu Berlin. Peronal 54. Staatsausgaben
340. Statut für die hitoriche Station in Rom 511. Statut für die
Herausgabe der Monumenta Borussica 512.

Akademie, theolog. und philooph. zu Münter. Peronal 100.
Staatsausgaben 315. 358.

Alterthümer. Ausgrabungen der Denkmäler der Vorzeit, Erhaltung der
Funde 149. 150. 151. 152. 153. 502. 503.
Inventariation 155. Regeln zur Konervirung 504.
Inventariation der Kunidenkmäler in Deutchland 734.

Alterthumskunde. Reglement für das Intitut für Alterthumskunde
der Univerität zu Berlin 757.

Amtskautionen. Frankirte Zuendung der Zinscheine zu den von Preu-
Bichen Staatsbeamten hinterlegten Kautionspapieren an diee Beamten
158. Kautionen der Beamten aus dem Bereiche des Miniteriums der
geitlichen 2c. Angelegenheiten 162. 496. 753.

Antellung im Schuldiente. Vertheilung der verfügbaren Schulamts3-
bewerber (Seminar-Abiturienten) für die Provinz in den unter Zuzie-
hung der Regierungs= und Schulräthe tattfindenden Sikungen des
Provinzial-Schulkollegiums 234. Grenzen der Zutändigkeit der Shul»-
aufichtsSbehörde und der kirchlichen Auichts8behörde bei Beezung ver=
einigter Schul= und Kir&lt;henämter 243. Die provioriche Antellung
bezw. die kommiariche Bechäftigung von Lehrern und Lehrerinnen
darf über das nothwendige Maß nicht ausgedehnt werden. Auftellung
eines Regulativs über Antellung, Beoldung und Penionirung des
Lehrperonales einer Schule 251. Antellung deutcher Volkschullehrer
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in den Provinzen Wetpreußen und Poen owie in dem Regierungs-
bezirke Oppeln 275. Geprüfte Schulamtskandidaten ind nicht mit interi-
miticher Verwaltung einer erledigten oder neu errichteten Lehrertelle
zu betrauen, ondern proviorich anzutellen. Verpflichtung des zur
Lehrerberufung Berechtigten, dem Anzutellenden eine unbedingte Vo=-
kation aus8zutellen 571. Regulativ über die Antelungs= und Pen=
ions8verhältme der Lehrer an den bffentlichen Schulen zu Frankfurt
a. Main 574. Bei Schultellen, die nicht dem landesherrlichen Patronat3-
rechte unterworfen ind, gebührt nach 8. 18 a. der Regierungs3=-JIntruk-
tion vom 23. Oktober 1817 der Regierung nur das Betätigungsreht,
nicht das Recht der Beezung oder der Ernennung des Lehrers 594.
Definitive Antellung der Adjuvanten in Schleien nach Ablegung der
zweiten Lehrerprüfung 718.Atrophyikaliches Oberv atorium bei Potsdam. Peronal 68. Staats-

| ausgaben 337. 352.
Austellungen. Internationale Austellung zu Melbourne 218. 536.

Große akademiche Kuntaustellung zu Berlin 365. Verleihung von
Auszeichnungen an Küntler aus Anlaß derelben 760.

Auszeichnungen, Allerhöchte, zur Feier des Krönung3=- und Orden3-
„fetes291. Aus Anlaß der Thronbeteigung Seiner Majetät des Kaijers
 und Königs Füiedril 41 doo
Autorenrechte |. Urheberrechte.

B.
Baden, Großherzogthum. Vereinbarung mit der Badichen Regierung wegen
“gegenjeitiger Anerkennung der Prüungszeugnie für Lehrerinnen 542.
Bäder |. Marienbad.
Baufonds. Sicherung der zweckmäßigen Verwendung des etatsmäßigen

Baufonds bei den höheren Lehrantalten 391.
Baumaterialien. Prüfungstation für dieelben . Prüfungstation. Ver=

rechnung des Erlöes für neu angechaffte, demnächt aber entbehrlich
 gewordene Baumaterialien 159. Ertattung. des Werthes für Holz,
Steine, Ziegel und Kalk bei kirchlichen Bauten im Gebiete des otpreu-
Bichen Provinzialrechtes 628. :

Bauween. Bezüge der-bei Univeritäts-Bauten bechäftigten Königl. Re=
gierungs8-Baumeiter und Bauführer 369.

Beamte. Amtskautionen |. daelbt, Dientwohnung |. daelbt, Penions=
zahlung |. Benion. Gech, beireffend den Erlaß der Witwen- und
Waiengeldbeiträge der unmittelbaren Staatsbeamten. Vom! 28. März
1888: 356. Verrechnung der auf Grund diees Geezes zur Staatskae

-- Nachzuentrichtenden Witwen= und Waiengeldbeiträge -500. 755. -
Beamtenverein, Preußicher, Gechäft3bericht pro 1887: 630.
Beer, Michael, Stiftungen für Küntler. Preisertheilung 215. Preis=

auschreiben 365.
Berlin. Verhältnie der Berliner Privatchulen owie der an dieen be-

chäftigten Lehrperonen 721.
Berufungsurkunde. Verpflichtung des zur Lchrerberufung Berechtigten,

dem Anzutellenden eine unbedingte Vokation auszutellen 571.
Beoldungen der Volkschullehrer . a. Unterhaltung, Staats8beihilfen.

Die einem Lehrer aus Staatsfonds widerruflich gewährte Dientalter3=
zulage, welc&lt;e derelbe zur Zeit der Penionirung bezieht, it bei der
Fetezung der Höhe der Penion in Anrechnung zu bringen 246.Heranziehung des Stelleneinkfommens einer Lehrertelle zur Aufbringung
der zu zahlenden Penionsbeträge 249. Auftellung eines Regulativs
über Antellung, Beoldung und Benionirung des Lehrperonales einer
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Schule 251. Die betehende Dviation von|Lehrertelien it grundäßlich
nicht herabzuczen ondern zu erhalien 429. DieAnrechnung der Zeit außer=
preußichen Schuldientes it beiGewährungtaatlicher Dienjtalteröszulagen
ausgechloen 559. Anrechnung der von Volkshullehrern innerhalb der
Fürtenthümer Walde&gt; unv Pyrmont verbrachten Dientzeit bei Ges
währung taatlicher DientalierSzulagen 561. Die Zeit, während welcher
ein Lehrer an einer Privatchule bechäftigt geween it, it demelbenbei Gewährung taailicher Dientalter5Szulagen nicht in Anzechnung zu
bringen 565. Bei Regulirung des Dienteinkfommens eines Loltschul-
lchrers m bezüglich der Fettellung des Nußungswerthes des Dient=landes d exrjenige Ertrag zu ermitteln, welchen der Inhaber der Lehrer-
iclle dei Selbibewirthchaftung des Dicentlandes nach einer für eine
längere Zeit von Jahren «anzulcgenden Durchchnittsberehmma er=
fahrungsmäßig erzielt. Der Kreisansf]jchuß it zur Bechlußaunghierüber nur dann berufen, wenn eine NRRegulirungdes Dienteinkommens
ves Lehrers eitens der hierfür allein zutändigen Schulaufichtsbehörde
eingeleitet it 567. Kotenfreie Ueberendung der Staatsbeihilfen zu denCehrerbeoldungen und ver Dientialter8zulagen an die Lehrer, welche ich
an Orten ohne Königliche Kaen befinben 574. Normen für Gewäh=-
rung von Dienialter8zulagen an ältere Volks&lt;hullehrer und Lehre-
rimiem 582.

Bibelkunde. Ausc&lt;luß des Unterrichtes in derelben als beonderer
Lehrgegentand aus dem Lehr = und Lektionsplane 722.

Bibliothek, Königliche zu Berlin. Peronal 66. Staats8ausgaben 336.
391. 355.

Bienenzucht. Lehrkurjus zur Förderung der Bienenzucht im Regierungs8-
„&gt; airke Königsberg 240.v. Vi8mnicr&gt;, Fürt. Vertheilung von Exemplaren der am 6. Februar 1888

in dein Reichstage von Seiner Durchlaucht dem Reichskanzler Fürten
von Bismar&gt; gehaltenen Rede 857.

Blindenantalten. Verzeichnis 120.
Blindenlehrer-Kongreß. Anprache des Geheimen Ober-Regierungs-

rathes Dr. Schneider bei Fegrüßung des 6. allgemeinen Blinvenlehrer-Kongrees zu Köln am 7. Augut 1888: 787.
Blindenunterri&lt;tsween. Staatisausgaben 334.Boe, Gräfin, Louie geb. Gräfin von Reichenbach=Leenißh. Stiftung bei

der Univerität zu Berlin 369.
Botanicher Garten zu Berlin. Peronal 67.
Brandtiftungen. Verhütung von Brandtiftungen durc&lt; Kinder 779.
Brennmaterial. Fetcezung des Werthes der Dientwohnung und der

Feuerung bei der Penivnirung der Volkschullehrer. Unter dic Nas-
turalien im Sinnedes 8. 45 des Zutändigkeitsgeezes vom 1. Augut 1883
ind „freieWohnung und Feucrung“ nicht zu re&lt;hnen 246. 409. Anfuhr
DCS Vrennholz es auf Koten ämmtlicher Hausväterim Geltungsbereiche
der 3.8. 29 ff. Titel 12 Theil I. A. L. R.Bürg erliche Gemeinden. Nichlverpflühtung verelben zur Gewährung
einer Beihilfe oder Untertüßung an eine Kirchengemeinde zur Unter-
haltung einer Kirc&lt;- oder Pfarrichule 278.

D.
Defektennbe&lt;hluß. Dice Verfämmnis der im 8. 16. der Verordnung vom

24. Jamtar 1844 (G. S. S. 52) betimumnien Frit chließt die Befugnisdex Behörde, den Defektenbechluß einer erneuten Prüfung zu unter-zichen und venelben auf Anrufen eines Beitheiligten oder von Amt8-
wegen erforderlichen Falles zu berichtigen, nicht aus 728.
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D.

Defektennbeſ<hluß. Dice Verfämmnis der im 8. 16. der Verordnung vom
24. Jamtar 1844 (G. S. S. 52) beſtimumnien Friſt ſchließt die Befugnis
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Denkmäler der Vorzeit |. Alterthümer.
Dientalters8zulagen |. Beoldungen.
Dienteinkommen der Volks&lt;hullehrer |. Bejoldungen.
Diententlaung der Volksi&lt;hullehrer. Definitiv angetellte Volksc&lt;hul=

lehrer dürfen bei vorhandener Dientunfähigkeit nicht ohne Weiteres
aus dem Sculdiente entlaen werden. Verfahren bei unfreiwilliger
Penionirung von Volkschullehrern 566. 765.

Dientland, Feitelung des Nutungswerthes |. Beoldungen.
Dientwohnung der unmittelbaren Staatsbeamten. Betreitung d. Koten für

das Lakiren von Thüren, Fenter-Ginfaungen, Breiter und Läden 754.
-- der Volkschullehrer. Fetjezung des Werihes der Dieniwohnung bei der

Benionirung. Unter die Naturalien im Sinne des 8. 45 ves Zutändig=
keitsgeezes vom 1. Augut 1883 ind „freie Wohnung und Feuerung“
nicht zu rechnen 246.409. Verpflichtung der Schulunterhaltungspflichtigen
zur Bechaffung der nöthigen Oefen 2c. für die Dientwohnungen der
LVLolksichullehrer. Verfahren bei Streitigkeiten 778.

Diplom-Prüfungen an den technichen Hochchulen |. Prüfungen.
Diertationen. Verwendung von fehlerfreiem und dauerhaftem Papier zu

denelben 171.
"Droyßig. Evangeliches Lehrerinnen = Seminar, Gouvernanten = Jutitut

= =4ind“Penionatdae Direktor"8: Aufnahme "ener Zösäluge 393." Bes
fähigungszeugnie für Zöglinge 709.

E.
Einjährig=freiwilliger Militärdient |. Militärdient.
Eienbahnen. Ueberichtskfarte der Verwaliungsbezirke der Preußichen

Staat8-Eijenbahnen 620.
Emden. Beilegung der Bezeichnung „Kaier-Friedrich8=-Schule“ der dortigen

neuen lateinloen höheren Bürgerchule 763.
Eraßmannchaften bei dem Heere und bei der Marine. Uebericht über

die Zahl der 1887/88 eingetellten mit Bezug auf ihre Schulbildung 780.
Etat des Miniteriums. Staatsausgaben. für öffentlichen: Unterricht, Kunt

und Wienjc&lt;aft 313.
Etatsween. In den Etats der Univeritäts-Kliniken ind die Ausgabe=
 fonds für die Polikliniken getreunt von denjenigen für die tationären

Kliniken zum Anaße zu bringen 375. Einreichung der Etats der zum
Reort der geitlichen, Unterricht8= und Medizinal-Verwaltung gehörigen
Intitute, Antalten, Stiftungen und Fonds bis zum 1. Februar des
vorlehien Jahres der Etatsperiode 500.

Fabrikchulen. Wird an Stelle einer privaten Fabrikchule bei der Volks-
chule des Ortes eine beondere Klae für den Unierricht der in der
Fabrik bechäftigten Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren eingerichtet,
jo hat der Lehrer, welchem die beondere Schulklae überwieen wird,
als ein an der öffentlichen Volkschule des Ortes angetellter Lehrer alle
Rechte und Pflichten der an den öffentlichen Volkschulen angetellten
Yehrer 252.

Fahrpreisermäßigung für dic Beucher der gottesdientlichen Veramms-lungen bei der Taubtummenantalt zu Elberfelb 237. Desgl. für die
Benutzung der Eienbahn eitens der Studirenden 513.

Feuerung . Brennmaterial.
Final=-Abchlüe der taatlichen höheren Unterrichi8antalten. Vorchriften

-

für die Auftellung derelben 674.
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Fracht- und Portokoten. Betreitung für die taatlichen höheren Lehr=
antalten, Shullehrer-Seminare und Präparandenantalten 672.

Frankfurt a. Main. Beilegung der Bezeichnung „Kaier Friedrichs-Gym=
naium“ dem dort neu errichteten taatlichen Gymnaium 390. Regulativ
über die Aniellung8= und Penionsverhältnie der Lehrer an den
Dortigen Öffentlichen Schulen 574.

Frequenz-Ueberjichten. Einreichung derelben von den taatlichen
Scullehrer= und Lehrerinnen=Seminaren owie von den Präparanden=
Antalten 763.

G.
Gehalt . Bejoldungen.
Geitliche. Freilaung derelben von den Scullaten eitens des Schul
vortandes . Unterhaltung der Volis&lt;hulen.

Geodätiches Intitut und Centralbureau für Europäiche Gradmeung
zu Berlin. Peronal 67. Staatz3aus8gaben 336. 352.

Geeßgebung. Geeß vom 28. März 1888 über den Staatshaushalisetat
für 1. April 1888/89: 313. Geeß vom 28. März 1888, betreffend den
Erlaß der Witwen= und Waiengeldbeiträge der unmittelbaren Staats-
beamten 356. Geeß vom 4. April 1888, betreffend die Ausführung der
am 9. September 1886 zu Bern abgechloenen Uebereinkunft wegen
Bildung eines internationalen Verbandes zum Schuße von Werken der
Litteratur und Kunt 495. Geeß vom 22. Mai 1888, betreffend die
Verleihung von Korporationsrechten an Niederlaungen geitlicher Orden
und ordenöSähnlicher Kongregationen der katholichen Kirhe 496. Geet
vom 14. Juni 1888, betreffend die Erleichterung der Volkschullaten 497.
Betimmungen über Ausführung diees Geees 585. 774.

Ginsberg-Siiftung für Maler und Bildhauer. Preisertyeilung 216.
Gnadenfkompetenz für Hinterbliebene. Gnadenquartal für die Hinter-
 bliebenen ol&lt;her Schullehrer, welche als Lehrer an einer mehrflaigen

Schule in einem kollegialichen Verhältnie getanden haben 244. 558.
It ein vertorbener Lehrer der Ernährer armer Eliern 2c. geween, o
können, falls eine Witwe oder eheliche Nachkonnnen nicht vorhanden
ind, mit Genehmigung de8 Verwaltungs&lt;efs die Gnadenkompeitenzen
ausnahmsweie auch dieen angewieen werden 558.

Guts5herr. Der Gutsherr der Schule hat außer den in 8. 36 (bezw.) 33
A. LN. 1. 12 fejtgeeßten Leitungen Schulbeiträge nicht zu geben und
kann deShalb zu der Entchädigung für die gatweie Benutßung einer
anderen Schule eitens der Kinder eines Schulortes nicht herangezogen
werden 602.

Gymnaien 110. Verzeichnie mit Angaben der Direktoren, Rettoren 641.
Wendicher Sprachunterriht am Gymnaium zu Kottbus 389. Bei-
legung der Bezeichnung „Kaier=Friedrichs = Gymnaium“ dem neu er=
richteten taatlichen Gymnaium zu Frankfurt a. Main 390 und „Hohen=
zollern Gymnainm“ dem Gymnaium zu Schwedt a. Oder 762.

Hv h&lt;h&lt;hule, afademiche, für die bildenden Künte zu Berlin. Direktorat 69.
Ernennung des Direktors 640.

--, afademiche, für Muif zu Berlin. Peronat 61.
Hygiene-Mueum [. Mueen.

Jahn's, Friedrich Ludwig, Werke. Neu herausgegeben vom Profeor
Dr. Euler. Empfehlung zur Anchaffung für Lehranjtaltsbibliotheken 397.

Jüdicher ReligionsSunterricht |. Religionsunterricht.
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RK.
Kandidaten des geitlichen Amtes. Prüfung derelben behufs Erwer=

bung des Oberlehrerzeugnies 229. Sechs8wöchentliche Seminarkure für
die Kandidaten des evangeli&lt;en Predigtamtes in der Provinz Wet=
alen 394.---- des höheren Schulamtes. Bechäftigung während der Ableitung des
Probejahres 230. Abtandnahme von der Einreichung der Nachweiung
über Bechäftigung ungeprüfter Kandidaten 230.

Kafendefekt. Begriff eines vl&lt;hen im Sinne der Verordnung vom 24. Ja=
nuar 1844: 723. |

Kaenween. Zahlung der am 1. jedes Monats fälligen Civil-Penionen
in den Fällen, wenn der 1. und 2. Monatstag auf Sonn= bezw. Fet=

- tage fallen 159. Klartellung des Begriffes der Retau8gaben 501.
Katechismen. Einführung neuer katholicher Dibzean=-Katechismen in den

Sculunterricht8gebrauc&lt;h 279. |
Kauf=- und Lieferungsverträge über vertretbare Sachen. Stempel 358.
Kautionen |. Amtskautionen.
Kirc&lt;e, Kirhengemeinde. Nichtverpflichtung einer bürgerlichen Gemeinde

zur Gewährung einer Beihilfe oder Untertüßung an eine Kirchenge=
.meinde zur Unterhaltung. einer Kird=- 9der-Pfarrchute-278.- “Ertattung
des Werthes der Surrogate für Holz, Steine, Ziegel, Kalk bei kir&lt;=

lichenBäuten im Gebiete des otpreußic&lt;en Provinzialrechtes 628.
Nichtverpflihtung der Kirchengemeinde zur antheiligen Tragung der
.einemLehrer, mit deen Schulamt ein Kirchenamt verbunden war, ge=

bührenden Penion 601.
Kir&lt;enämter in Verbindung mit Schulämtern. Grenzen der Zutändig=

keit ver Schulaufichtsbehörde und der kir&lt;lichen Aufichtsbehörde bei
Beekung vereinigter Schul= und Kir&lt;henämter 243. Vorausezungen
für das Vorhandenein eines vereinigten Kirhen= und Schulamtes 403.
Fettellung des der Berechnung der Penion eines Volkschullehrers,
mit deen Schulamt ein kirchliches Amt vereinigt it, zum Grunde zu

„legenden Dienteinfommens8. in dem-vormaligen Herzogthum Naau 5583.
Einheitlichkeit des Stelleneinkommens bei Verbindung von Sh&lt;hul- und
Kirchenamt; Normirung der Penion nach dem Geammteinfommen des

vereinigten Schul= und Kirhenamtes 572. Hat unter Zutimmung der
Aufichtsbehörden die Trennung des Lehramtes von dem Kirc&lt;henamte
tattgefunden, v kann die Wiedervereinigung dieer Aemter auf eineiti-
gen Antrag der Kirchengemeinde nicht herbeigeführt werden 593. Nicht-
verpflichtung der Kirchengemeinde zur antheiligen Tragung der einem
Lehrer, mit deen Schulamt ein Kirhenamt verbunden war, gebühren-

=“den Buiion 60E CCC CCC CU oH

Kir&lt;enmuik. Akademiches Intitut für Kirchenmuik zu Berlin. Dis
rektor 61. Staatsausgaben 340. 351.

Kir&lt;liche Bauten |. Kirc&lt;e, Kirchengemeinde.
Kir&lt;&lt;hule. Unterhaltung . Kir&lt;he, Kirchengemeinde.
Köpke '&lt;es Stipendium bei der Univerität zu Berlin für das Studium

der Gechichte. Statuten 635.
Kollektenfonds für Studirende der evangelichen Theologie auf den

Königl. Univeritäten zu Berlin und Greifswald. Nachrichten über
Verwaltung und Verwendung während des Etaisjahres 1. April
1887/88: 515.

Kongregationen, ordensSähnliche, der kath. Kirche. Verleihung von Kor=
porationsrechten. Geeß vom 22. Mai 1888: 496.

KorxporationsSrec&lt;te. Verleihung derelben an Kongregationen . Kon-
gregationen.
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Kranken- und Unfallvericherung . Unfallvericherung.
Kreisaus&lt;huß. Zutändigkeit desfelben zur Bechlußfajung nach dem

Geetze vom 26. Mai 1887, betreffend die Fettellung von Anforde-
rungen für Volkshulen |. Unterhaltung der Volkschulen. Der Kreis-
auschuß it zur Bechlußfaung über den Nußungswerth des Dient-
landes nur dam berufen, wenn eine Regulirung des Dienteinfom=
mens des Lehrers eitens der hierfür allein zutändigen Schulaufichts=
behörde eingeleitet it 567.

Kreisbenennung. Bezeichnung des Landkreies Nordhauen als „Kreis
Grafchaft Hohentein“ 755.

Kreis=-Schulinpektoren. Verzeichnis in Otpreußen 21. in Wetpreußen
23. in Brandenburg 24. in Pommern 27. in Poen 29. in Schleien 32.
in Sachen 35. in Schleswig=-Holtein 39. in Hannover 40. in Wet-
falen 46. in Heen-Naau 48. im der Rheinprovinz 51. in Hohenzollern
54. Staatsausgaben 332. 355. Stellung derelben zu den Stadts=
ichuldeputationen 503.

Kreis-Theilung. Auscheiden der Stadt München=-Gladbac aus dem
Kreie Gladbach und Bildung eines eigenen Stadtkreies 161.

Krönungs- und Ordensfet. Verleihung Allerhöc&lt;hter Auszeichnungen
bei der Feicr vesfelben 291.

Kuntdenkmäler, gechichtliche, |. Alterihümer.
Kuntgewerbe-Mueum |. Mueen.
Kuntzwecke. Landes-Kommiion zur Berathung über die Verwendung

der Fonds für Kuntzwecke 7.
L.

Landes-Kommiion zur Berathung über die Verwendung der Fonds
für Kuntzwecke 7.

Lehrer, Lehrertellen an Univeritäten. Gründung neuer Profeuren 353.
Den akademichen Behörden it von der Ernennung bezw. Verekung
owie von dem Lehrauftrage der Profeoren Kenntnis zu geben, nicht
aber von der Höhe der denelben zugebilligten Beoldung 514.

=- an höheren Lehrantalten. Anrechnung der an einer höheren Privat=
lehrantalt als Probejahr zugebrachten Lehrthätigkeit bei Berechnung
der Dientzeit der Lehrer 390. Prüfungen nach der Prüfungs-Ordnung
vom 5. Febrnar 1887 . Prüfungen. Dientverhältnis der wienchaft=
lichen Hilfslehrer 538.

- am Seminar=- und Präparanden-Antalten. Uebergang von Seminar-
Hilfslehrern in den Volkschuldient. Berufung von Volkschullehrern
zu ordentlichen Seminarlehrern 541. | |

-=- an Volkschulen. Antellung . Antellung. Uebertritt deutcher Volischul=
lehrer in die Provinzen Wetpreußen und Poen owie in den Negierungs=-
bezirk Oppeln 275. Freilaung der Lehrer von dein Schullaten jeitens
des Schulvortaudes . Unterhaltung der Volkschulen. Dienjiuunfähigen,
proviorich angetellten Volkschullehrern teht eine Penion nicht zu, es
kann ihneu aber bei vorhandener Würdigkeit und Bedürftigkeit eine fort=
laufende Untertüßung aus dem Fonds Kap. 121 Tit. 29a. gewährt werden
404 567. Uebergang von Seminar=-Hilfslehrern in den Volkschuldienjt,
Berufung von Bolkschullehrern zu ordentlichen Seminarlehrern 541.
Definitiv angetellte Volk8chullehrer dürfen bei vorhandener Dienjtun=
fähigkeit nicht ohne Weiteres aus dem Schuldiente entlaen werden.
Verahren bei unfreiwilliger Penionirung von Volkschullehrern 566.
Vorgeeßte eines Lehrers an einer öffentlichen Volkschule ind lediglich
diejenigen Beamten und Behörden der Schulverwaltung, welchen der=
elbe in disziplinaric&lt;her Beziehung untergeordnet it. Vorausezungen,
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Kranken- und Unfallverſicherung ſ. Unfallverſicherung.
Kreisausſ<huß. Zuſtändigkeit desfelben zur Beſchlußfajung nach dem

Geſetze vom 26. Mai 1887, betreffend die Feſtſtellung von Anforde-
rungen für Volksſhulen |. Unterhaltung der Volksſchulen. Der Kreis-
ausſchuß iſt zur Beſchlußfaſſung über den Nußungswerth des Dienſt-
landes nur dam berufen, wenn eine Regulirung des Dienſteinfom=
mens des Lehrers ſeitens der hierfür allein zuſtändigen Schulaufſichts=
behörde eingeleitet iſt 567.

Kreisbenennung. Bezeichnung des Landkreiſes Nordhauſen als „Kreis
Grafſchaft Hohenſtein“ 755.

Kreis=-Schulinſpektoren. Verzeichnis in Oſtpreußen 21. in Weſtpreußen
23. in Brandenburg 24. in Pommern 27. in Poſen 29. in Schleſien 32.
in Sachſen 35. in Schleswig=-Holſtein 39. in Hannover 40. in Weſt-
falen 46. in Heſſen-Naſſau 48. im der Rheinprovinz 51. in Hohenzollern
54. Staatsausgaben 332. 355. Stellung derſelben zu den Stadts=
ſichuldeputationen 503.

Kreis-Theilung. Ausſcheiden der Stadt München=-Gladbac aus dem
Kreiſe Gladbach undBildung eines eigenen Stadtkreiſes 161.

Krönungs- und Ordensfeſt. Verleihung Allerhöc<hſter Auszeichnungen
bei der Feicr vesfelben 291.

Kunſtdenkmäler, geſchichtliche, |. Alterihümer.
Kunſtgewerbe-Muſeum |. Muſeen.
Kunſtzwecke. Landes-Kommiſſion zur Berathung über die Verwendung

der Fonds für Kunſtzwecke 7.

L.

Landes-Kommiſſion zur Berathung über die Verwendung der Fonds
für Kunſtzwecke 7.

Lehrer, Lehrerſtellen an Univerſitäten. Gründung neuer Profeſſuren 353.
Den akademiſchen Behörden iſt von der Ernennung bezw. Verſekung
ſowie von dem Lehrauftrage der Profeſſoren Kenntnis zu geben, nicht
aber von der Höhe der denſelben zugebilligten Beſoldung 514.

=- an höheren Lehranſtalten. Anrechnung der an einer höheren Privat=
lehranſtalt als Probejahr zugebrachten Lehrthätigkeit bei Berechnung
der Dienſtzeit der Lehrer 390. Prüfungen nach der Prüfungs-Ordnung
vom 5. Febrnar 1887 ſ. Prüfungen. Dienſtverhältnis der wiſſenſchaft=
lichen Hilfslehrer 538.

- am Seminar=- und Präparanden-Anſtalten. Uebergang von Seminar-
Hilfslehrern in den Volksſchuldienſt. Berufung von Volksſchullehrern
zu ordentlichen Seminarlehrern 541. | |

-=- an Volksſchulen. Anſtellung ſ. Anſtellung. Uebertritt deutſcher Volisſchul=
lehrer in die Provinzen Weſtpreußen und Poſen ſowie in den Negierungs=-
bezirk Oppeln 275. Freilaſſung der Lehrer von dein Schullaſten jeitens
des Schulvorſtaudes ſ. Unterhaltung der Volksſchulen. Dienjiuunfähigen,
proviſoriſch angeſtellten Volksſchullehrern ſteht eine Penſion nicht zu, es
kann ihneu aber bei vorhandener Würdigkeit und Bedürftigkeit eine fort=
laufende Unterſtüßung aus dem Fonds Kap. 121 Tit. 29a. gewährt werden
404 567. Uebergang von Seminar=-Hilfslehrern in den Volksſchuldienjt,
Berufung von Bolksſchullehrern zu ordentlichen Seminarlehrern 541.
Definitiv angeſtellte Volk8ſchullehrer dürfen bei vorhandener Dienſjtun=
fähigkeit nicht ohne Weiteres aus dem Schuldienſte entlaſſen werden.
Verſahren bei unfreiwilliger Penſionirung von Volksſchullehrern 566.
Vorgeſeßte eines Lehrers an einer öffentlichen Volksſchule ſind lediglich
diejenigen Beamten und Behörden der Schulverwaltung, welchen der=
ſelbe in disziplinariſc<her Beziehung untergeordnet iſt. Vorausſezungen,
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unter welchen einem an einer Schule in einer Stadt angetellten Lehrer
getattet werden fann, in einer benachbarten Ort&lt;aft Wohnung zu
nehmen 569. In dem vormaligen Kurfürtenthume Heen ind die
Schultellen als jolche nicht als erwerbsfähige jelbtändige Rechtsub-
jekte anzuehen 592. Schenfungen für Schultellen |. Schenkungen.
Aufbringung der Koten der Herbeiholung eines im Interee des
Dientes vereßten Lehrers 602. Lehrer, welche vor Erfüllung ihrer
dreijährigen reverfalichen Verpflichtung an Provinzial-Taubtummens=
antalten berufen werden, ind, ofern fie bis zum Ablaufe der Pflicht-
zeit im öffentlichen Taubtummendiente verbleiben, von der Ertattung
der Seminarbildungskoten befreit 719. 765.

Lehrerinnen. Die Verheirathung einer penionirten Lehrerin hat nicht
dic Kürzung oder Einziehung der Penion zur Folge 405.

Lieferungs= und Kaufverträge über vertretbare Sachen. Stempel 358.
Liiteratur-Konveniionen |. Urheberrechte.
Lübe, freie Hanetadt. Vereinbarung mit dem Lübe&gt;' chen Senate wegen

gegeneitiger Anerkennung der Prüfungszeugmie für Lehrerinnen 543.
D8gl. für Voltfs8c&lt;hullehrer und Lehrer an Mittelchulen 716.

Luftheizungen. Periodiche Reinigung der Luftzuführungskanäle und
Heiztammern bei. Lufiheizungen 4860. -

Lyceum=-Hofianum zu Braunsberg. Peronal 101
MN.

- Mädchenchule, höhere. Widerlegung der-in-der Dentchrift.- „die Höhexe -
MädchenchuleundihreBetimmung“enthaltenen Anklagen gegen die
höheren Mädchenchulen und die Lehrerinnen = Bildungsantalten in
Preußen 768.

Mädchen&lt;hulen, öffentliche höhere. Verzeichnis in Otpreußen 121. in
Wetpreußen 121. im Brandenburg 122. in Pommern 123. in Poen
123. in Schleien 124. in Sachen 124. in Schleswig=Holtein 125. in
Hannover 125. ini Wetfalen 126. in Heen-Naau 127. in der Rhein=

. provinz 127. in Hohenzollern 429. Staatsaus8gaben 327: -- =&gt; -
Marggraff-Stiftung zu Berlin 778.
Marienbad. Friedrich-Wilhelm-Stiftung. Beihilfen zur Benußung des
 BIST H

Medaillen. Verleihung goldener Medaillen und Zuerkennung der „ehren-
vollen Erwähnung" an Küntler bei Gelegenheit der akademichen Kunt=
ausiellung int Jahre 1888; 760.

Medizinalween, wienchaftliche Deputation für daselbe 4. .
Meiterateliers bei der Akademie der Künte zu Berlin. Verzeichnis 680.

-Meijterj&lt;hulken, akademiche, für muikaliche Kömpoition bei dex Akademie
der Künte zu Berlin. Verzeichnis 61.

Melanc&lt;thon-Stiftung zur Untertüßung angehender evangelicher Theo-
logen der Provinz Wetfalen. Abänderung der Statuten 175.

Melbourne. Internationale Austellnung 218. 536.
Mendelsjohn=-Bartholdy-Staatstipendien für Muiker. Auschreiben für

dic Bawerbung 387.
Menzel= (Dr. Adolf) Stiftung. Verleihung des Stipendiums 216.
Meteorologiches Intitut zu Berlin. Peronal 68. Staat5ausgaben

337. 391. 352. 355.
Meyerbeer (Giacomo) &lt;e Stiftungen für Touküntler 217.
Militärdient. Verfahren bei Unabkömmlichkeits-Erklärungen der Lehrer

an mehrilaigen Volks8chulen 2c. für den Fall oiner Mobilmachung
des Heeres 416. Ausjficllung des Unbecholtenheits = Zeugnies bei
Nachnuchung der Berechtigung zum einjährig -=freiwilligen Militär-
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unter welchen einem an einer Schule in einer Stadt angeſtellten Lehrer
geſtattet werden fann, in einer benachbarten Ortſ<aft Wohnung zu
nehmen 569. In dem vormaligen Kurfürſtenthume Heſſen ſind die
Schulſtellen als jolche nicht als erwerbsfähige jelbſtändige Rechtsſub-
jekte anzuſehen 592. Schenfungen für Schulſtellen |. Schenkungen.
Aufbringung der Koſten der Herbeiholung eines im Intereſſe des
Dienſtes verſeßten Lehrers 602. Lehrer, welche vor Erfüllung ihrer
dreijährigen reverfaliſchen Verpflichtung an Provinzial-Taubſtummens=
anſtalten berufen werden, ſind, ſofern fie bis zum Ablaufe der Pflicht-
zeit im öffentlichen Taubſtummendienſte verbleiben, von der Erſtattung
der Seminarbildungskoſten befreit 719. 765.

Lehrerinnen. Die Verheirathung einer penſionirten Lehrerin hat nicht
dic Kürzung oder Einziehung der Penſion zur Folge 405.

Lieferungs= und Kaufverträge über vertretbare Sachen. Stempel 358.
Liiteratur-Konveniionen |. Urheberrechte.
Lübe, freie Hanſeſtadt. Vereinbarung mit dem Lübe>'ſchen Senate wegen

gegenſeitiger Anerkennung der Prüfungszeugmiſſe für Lehrerinnen 543.
D8gl. für Voltfs8ſc<hullehrer und Lehrer an Mittelſchulen 716.

Lufſtheizungen. Periodiſche Reinigung der Luftzuführungskanäle und
Heiztammernbei. Lufiheizungen 4860.-

Lyceum=-Hofianum zu Braunsberg. Perſonal 101

MN.

- Mädchenſchule, höhere. Widerlegung der-in-der Dentſchrift.-„die Höhexe-
Mädchenſchule undihre Beſtimmung“ enthaltenen Anklagen gegen die

höheren Mädchenſchulen und die Lehrerinnen = Bildungsanſtalten in
Preußen 768.

Mädchenſ<hulen, öffentliche höhere. Verzeichnis in Oſtpreußen 121. in
Weſtpreußen 121. im Brandenburg 122. in Pommern 123. in Poſen
123. in Schleſien 124. in Sachſen 124. in Schleswig=Holſtein 125. in
Hannover 125. ini Weſtfalen 126. in Heſſen-Naſſau 127. in der Rhein=

. provinz 127. in Hohenzollern 429. Staatsaus8gaben 327: -- => -
Marggrafſf-Stiftung zu Berlin 778.
Marienbad. Friedrich-Wilhelm-Stiftung. Beihilfen zur Benußung des
BIST H

Medaillen. Verleihung goldener Medaillen und Zuerkennung der „ehren-
vollen Erwähnung" an Künſtler bei Gelegenheit der akademiſchen Kunſt=
ausſiellung int Jahre 1888; 760.

Medizinalweſen, wiſſenſchaftliche Deputation für dasſelbe 4. .
Meiſterateliers bei der Akademie der Künſte zu Berlin. Verzeichnis 680.

-Meijterj<hulken, akademiſche, für muſikaliſcheKömpoſition bei dex Akademie
der Künſte zu Berlin. Verzeichnis 61.

Melanc<thon-Stiftung zur Unterſtüßung angehender evangeliſcher Theo-
logen der Provinz Weſtfalen. Abänderung der Statuten 175.

Melbourne. Internationale Ausſtellnung 218. 536.
Mendelsjſohn=-Bartholdy-Staatsſtipendien für Muſiker. Ausſchreiben für

dic Bawerbung 387.
Menzel= (Dr. Adolf) Stiftung. Verleihung des Stipendiums 216.
Meteorologiſches Inſtitut zu Berlin. Perſonal 68. Staat5ausgaben

337. 391. 352. 355.
Meyerbeer (Giacomo) ſ<e Stiftungen für Toukünſtler 217.
Militärdienſt. Verfahren bei Unabkömmlichkeits-Erklärungen der Lehrer

an mehrilaſſigen Volks8ſchulen 2c. für den Fall oiner Mobilmachung
des Heeres 416. Ausjficllung des Unbeſcholtenheits = Zeugniſſes bei
Nachſnuchung der Berechtigung zum einjährig -=freiwilligen Militär-
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diente 535. Betimmungen zur Ausführung des 8. 66 des Reichs-
Militärgee&lt;e8s vom 2. Mai 1874 und 6. Mai 1880: 621. Die Erwer=
bung des Zeugnies der wienchaftlichen Beähigung für den einjährig=
freiwilligen Militärdient vermittelt des Nachweies über erfolgreichen
Beuch der Sekunda einer Gynmaialantalt auf anderem Wege als
dem der bedingungsloen Verezung nac&lt; Oberekunda it ausge=-
chloen 761.

Miniterium der geitlichen 2c. Angelegenheiten. Peronal 1. 619.
Mobilmachung des Heeres. Unabkömmlichkeit8-Erklärungen der Lehrer

|. Militärdient.
Monumenta Borussica. Statut für die Herausgabe derelben 512.
Mueen, Königl. zu Berlin. Peronal, Abtheilungen 2c. 62. Staatsaus-

gaben 335. Sachvertändigen-Kommiionen 62. 63. 64. 366.
--, Hygiene-Mueum zu Berlin. Förderung der Zwecke deselben 161.
--, Kuntgewerbe=- Mueum zu Berlin. Peronal 64. Staats8ausgaben

343. 356.
--, Rauch-Mueum zu Berlin. Vorteher 66.
-=-, Mueum für Völkerkunde zu Berlin. Peronal 64. Staatsausgaben

351. 355.
Muik. Akademiche Hochchule für Muik zu Berlin 61. Akademiche

Meiterchulen für muikaliche Kompoition da. 61. Akademiches Jn=
titut für Kixrhenmuik da. 61. Mendelsohn-Bartholdy-Staats8=-Stipendien
ür Muiker. Auschreiben 387. Giacomo Meyerbeer'c&lt;he Stitung für
Tonküntler. Preisbewerbung 217.

N.
National-Galerie zu Berlin. Direktor 65. Staatsausgaben 335.
Naturalien. Unter die Naturalien im Sinne des 8. 45 des Zutändig-

feitögeeßes vom 1. Augut 1883 ind „freic Wohnung und Feuernng“
nicht zu rechnen 246. 409. Staatsausgaben 335. Fetezung des Geld=
werthes der Naturalien und des Ertrages der Dientländereicn bei
Bemeung der Penion eine8 Volks&lt;hullehrers 406. 572.

O.
Ofen. Verpflichtung der Schulunterhaltungspflichtigen zur Bechaffung der

nöthigen Defen 2c. für die Dientwohnungen der Volkschullehrer. Ver=
fahren bei Streitigkeiten 778.

Orden, geitliche, der kath. Kir&lt;e. Verleihung von Korporationsrechten.
Geeß vom 22. Mai 1888: 496.

Orden, Verleihungen f. Auszeichnungen.
Orgelwerke. Empfehlung der von dem Orgelbauer Dine zu Berlin her=

getellten Orgelwerke zur Anchaffung für die Uebungszwekce von Prä-
parandenantalten 394.

B.
Patronatsbaufonds. Staatsausgaben 345.
Benion. Zahlung der am 1. jedes Monats fälligen Civil-Penionen in

den Fällen, wenn der 1. und 2. Monatstag auf Sonn= bezw. Fettage
fallen 159.

Penionsantalt, allgemeine deutche, für Lehrerinnen und Erzieherinnen.
Jahresbericht für das Jahr 1887: 545.

Penionsween fürVolks&lt;hullehrer. Die einem Lehrer aus Staatsfonds
widerruflich gewährte DientaltersSzulage, welche derelbe zur Zeit der
Penionirung bezieht, it bei der Fetezung der Höhe der Penion in
Anrechnung zu bringen 246. Fetezung des Werthes der Dientwohnung
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dienſte 535. Beſtimmungen zur Ausführung des 8. 66 des Reichs-
Militärgeſe<e8s vom 2. Mai 1874 und 6. Mai 1880: 621. Die Erwer=
bung des Zeugniſſes der wiſſenſchaftlichen Beſähigung für den einjährig=
freiwilligen Militärdienſt vermittelſt des Nachweiſes über erfolgreichen
Beſuch der Sekunda einer Gynmaſialanſtalt auf anderem Wege als
dem der bedingungsloſen Verſezung nac< Oberſekunda iſt ausge=-
ſchloſſen 761.

Miniſterium der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. Perſonal 1. 619.
Mobilmachung des Heeres. Unabkömmlichkeit8-Erklärungen der Lehrer

|. Militärdienſt.
Monumenta Borussica. Statut für die Herausgabe derſelben 512.
Muſeen, Königl. zu Berlin. Perſonal, Abtheilungen 2c. 62. Staatsaus-

gaben 335. Sachverſtändigen-Kommiſſionen 62. 63. 64. 366.
--, Hygiene-Muſeum zu Berlin. Förderung der Zwecke desſelben 161.
--, Kunſtgewerbe=- Muſeum zu Berlin. Perſonal 64. Staats8ausgaben

343. 356.
--, Rauch-Muſeum zu Berlin. Vorſteher 66.
-=-, Muſeum für Völkerkunde zu Berlin. Perſonal 64. Staatsausgaben

351. 355.
Muſik. Akademiſche Hochſchule für Muſik zu Berlin 61. Akademiſche

Meiſterſchulen für muſikaliſche Kompoſition daſ. 61. Akademiſches Jn=
ſtitut für Kixrhenmuſik daſ. 61. Mendelsſohn-Bartholdy-Staats8=-Stipendien
ſür Muſiker. Ausſchreiben 387. Giacomo Meyerbeer'ſc<he Stiſtung für
Tonkünſtler. Preisbewerbung 217.

N.
National-Galerie zu Berlin. Direktor 65. Staatsausgaben 335.
Naturalien. Unter die Naturalien im Sinne des 8. 45 des Zuſtändig-

feitögeſeßes vom 1. Auguſt 1883 ſind „freic Wohnung und Feuernng“
nicht zu rechnen 246. 409. Staatsausgaben 335. Feſtſezung des Geld=
werthes der Naturalien und des Ertrages der Dienſtländereicn bei
Bemeſſung der Penſion eine8 Volksſ<hullehrers 406. 572.

O.
Ofen. Verpflichtung der Schulunterhaltungspflichtigen zur Beſchaffung der

nöthigen Defen 2c. für die Dienſtwohnungen der Volksſchullehrer. Ver=
fahren bei Streitigkeiten 778.

Orden, geiſtliche, der kath. Kir<e. Verleihung von Korporationsrechten.
Geſeß vom 22. Mai 1888: 496.

Orden, Verleihungen f. Auszeichnungen.
Orgelwerke. Empfehlung der von dem Orgelbauer Dinſe zu Berlin her=

geſtellten Orgelwerke zur Anſchaffung für die Uebungszwekce von Prä-
parandenanſtalten 394.

B.
Patronatsbaufonds. Staatsausgaben 345.
Benſion. Zahlung der am 1. jedes Monats fälligen Civil-Penſionen in

den Fällen, wenn der 1. und 2. Monatstag auf Sonn= bezw. Feſttage
fallen 159.

Penſionsanſtalt, allgemeine deutſche, für Lehrerinnen und Erzieherinnen.
Jahresbericht für das Jahr 1887: 545.

Penſionsweſen fürVolksſ<hullehrer. Die einem Lehrer aus Staatsfonds
widerruflich gewährte DienſtaltersSzulage, welche derſelbe zur Zeit der
Penſionirung bezieht, iſt bei der Feſtſezung der Höhe der Penſion in
Anrechnung zu bringen 246. Feſtſezung des Werthes der Dienſtwohnung
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und der Feuerung bei der Penionirung 246. 409. 563. Einkünfte an
Schulgeld, welche ihrer Natur nach teigend und fallend ind, dürfen
bei ver Berechnung der Penion nicht unberückichtigt bleiben 248. Heran=
zichung des Stelleneinkommens einer Lehrertelle zur Aufbringung der
zu zahlenden Penionsbeträge 249. Auftellung eines Regulativs8 über
Antellung, Beoldung und Penionirung des Lehrperonales einer
Schule 251. Vorausekungen, unter welchen Lehrern an einer Rettungs=
antalt eine Penionsberchtigung beigelegt werden kann 254. Dient-
unfähigen, proviorich angetellten Lehrern und Lehrerinnen teht eine
Penjion nicht zu, es kann ihnen aber bei vorhandener Würdigkeit und
Bedürftigkeit eine fortlaufende Untertüßung aus dcm Fonds Kapitel 121
Tit. 29a des Etats gewährt werden 404. 567. Die Verheirathung einer
penionirten Lehrerin hat nicht die Kürzung oder Einziehung der Penion
zur Folge 405. Fetezung des Geldwerthes der Naturalien und des
Erirages von Dientländereien bei Bemeung der Penion eines Volks-
c&lt;ullehrers 406. 572. Die Zuicherung der Anrechnungsfähigkeit der
von Lehrperonen innerhalb der Fürtenthümer Walde und Pyrmont
verbrachten Dientzeit in Gemäßheit des 8. 11 des Penion2gecßes vom
6. Juli 1885 it nicht erforderlich 407. Die auf die Staatskaje bis zum

- Betrage von. 600 Mark übernommenen Penfionen olcher Lchrer und
Lehrerinnen, welche vor dem Inkrafttreten des Penionsgeezes vom
6. Juli 1885 in den Ruhetand getreien ind, unterliegen gleichfalls den
gechlichen Betimmungen über die Kürzung und Wiedereinzichung der
Penionen: 408. Fettellung des der“ Berechnung der Penion- eines
Volks&lt;ullehrers, mit deen Schulamt cin kirchliches Amt vereinigt it,
zum Grunde zu legenden Dienteinkommens in dem vormaligen Herzog
ihume Naau 558. Eine Zuicherung der Anrechnung der Zeit, während
welcher ein Volkschullehrer ich in einem Dienie der im 8. 11 des
Penionsgeckes vom 6. Juli 1885 genannten Art befunden hat, kann
nur bei der Antellung im Preußichen Volkschuldiente ertheilt werden
559. Die für eine Schultelle aufgetellte Matrikel kann an ich bei Fet-
jeßung der einem Lehrer bezüglich des anre&lt;hnungsfähigen Werthes der
einzelnen Dientecmolumente gebührenden Penion nicht als aus&lt;hlagge-
bend angechen werden 562. Die Zeit, während welcher ein Lehrer an
einer Privatchule bechäftigt gewejen it, it vemelben bei der Pen=
ionirung als Dientzeit nicht in Anrechnung zu bringen 565. Definitiv
angetellte Volksc&lt;ullehrer dürfen bei vorhandener Dientunfähigkeit
nicht ohne Weiieres aus dem Schulviente entlaen werden. Verfahren
bei unfreiwilliger Penionirung von Volkschullehrern 566. Einheit=
lichkeit des Stelleneinkfommens bei Verbindung von Schul= und Kir&lt;en=
amt. Normirung der Penion nac dem Geammteinkommen des ver-
einigten Schul= und Kirchcnamtes 572. Regulativ über die Antellungs8=
und Penionsverhältnie dex Lehrer an den öffentlichen Schulen zu
Frankfurt a. Main 574. Nichtverpflihtung der Kirchengemeinde zur
antheiligen Tragung der einem Lehrer, mii deen Schulamt ein Kir=
djenamt verbunden war, gebührenden Penion 601. Vorchriften über
das Verfahren bei der zwangsweien Verckung von Lehrern und Leh=-
rerinnen an Volkschulen in den Ruhcetand 765.

Peronalchronik 294. 475. 607. 738. 793.
Pfarrx&lt;ule. Unterhaltung . Kirche, Kirchengemeinde.
Pbharmazceuti&lt;e Angelegenheiten, techniche Kommiion für diee 5.
Polnicher Sprachunterricht an den Seminaren der Provinz Poen 233.
Porto=- und Frachtkoten. Betreitung für die taailichen höhcren Lehr=

antalten, Schulichrer-Seminare und Bräparanvenantalten 672.
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und der Feuerung bei der Penſionirung 246. 409. 563. Einkünfte an
Schulgeld, welche ihrer Natur nach ſteigend und fallend ſind, dürfen
bei ver Berechnung der Penſion nicht unberückſichtigt bleiben 248. Heran=
zichung des Stelleneinkommens einer Lehrerſtelle zur Aufbringung der
zu zahlenden Penſionsbeträge 249. Aufſtellung eines Regulativs8 über
Anſtellung, Beſoldung und Penſionirung des Lehrperſonales einer
Schule 251. Vorausſekungen, unter welchen Lehrern an einer Rettungs=
anſtalt eine Penſionsberchtigung beigelegt werden kann 254. Dienſt-
unfähigen, proviſoriſch angeſtellten Lehrern und Lehrerinnen ſteht eine
Penjion nicht zu, es kann ihnen aber bei vorhandener Würdigkeit und
Bedürftigkeit eine fortlaufende Unterſtüßung aus dcm Fonds Kapitel 121
Tit. 29a des Etats gewährt werden 404. 567. Die Verheirathung einer
penſionirten Lehrerin hat nicht die Kürzung oder Einziehung der Penſion
zur Folge 405. Feſtſezung des Geldwerthes der Naturalien und des
Erirages von Dienſtländereien bei Bemeſſung der Penſion eines Volks-
ſc<ullehrers 406. 572. Die Zuſicherung der Anrechnungsfähigkeit der
von Lehrperſonen innerhalb der Fürſtenthümer Walde und Pyrmont
verbrachten Dienſtzeit in Gemäßheit des 8. 11 des Penſion2geſcßes vom
6. Juli 1885 iſt nicht erforderlich 407. Die auf die Staatskaſje bis zum

- Betrage von. 600 Mark übernommenen Penfionen ſolcher Lchrer und
Lehrerinnen, welche vor demInkrafttreten des Penſionsgeſezes vom
6. Juli 1885 in den Ruheſtand getreien ſind, unterliegen gleichfalls den
geſchlichen Beſtimmungen über die Kürzung und Wiedereinzichung der
Penſionen: 408. Feſtſtellung des der“ Berechnung der Penſion- eines
Volksſ<ullehrers, mit deſſen Schulamt cin kirchliches Amt vereinigt iſt,
zum Grunde zu legenden Dienſteinkommens in dem vormaligen Herzog
ihume Naſſau 558. Eine Zuſicherung der Anrechnung der Zeit, während
welcher ein Volksſchullehrer ſich in einem Dienſie der im 8. 11 des
Penſionsgeſckes vom 6. Juli 1885 genannten Art befunden hat, kann
nur bei der Anſtellung im Preußiſchen Volksſchuldienſte ertheilt werden
559. Die für eine Schulſtelle aufgeſtellte Matrikel kann an ſich bei Feſt-
jeßung der einem Lehrer bezüglich des anre<hnungsfähigen Werthes der
einzelnen Dienſtecmolumente gebührenden Penſion nicht als ausſ<hlagge-
bend angeſchen werden 562. Die Zeit, während welcher ein Lehrer an
einer Privatſchule beſchäftigt gewejen iſt, iſt vemſelben bei der Pen=
ſionirung als Dienſtzeit nicht in Anrechnung zu bringen 565. Definitiv
angeſtellte Volksſc<ullehrer dürfen bei vorhandener Dienſtunfähigkeit
nicht ohne Weiieres aus dem Schulvienſte entlaſſen werden. Verfahren
bei unfreiwilliger Penſionirung von Volksſchullehrern 566. Einheit=
lichkeit des Stelleneinkfommens bei Verbindung von Schul= und Kir<en=
amt. Normirung der Penſion nac dem Geſammteinkommen des ver-
einigten Schul= und Kirchcnamtes 572. Regulativ über die Anſtellungs8=
und Penſionsverhältniſſe dex Lehrer an den öffentlichen Schulen zu
Frankfurt a. Main 574. Nichtverpflihtung der Kirchengemeinde zur
antheiligen Tragung der einem Lehrer, mii deſſen Schulamt ein Kir=
djenamt verbunden war, gebührenden Penſion 601. Vorſchriften über
das Verfahren bei der zwangsweiſen Verſckung von Lehrern und Leh=-
rerinnen an Volksſchulen in den Ruhceſtand 765.

Perſonalchronik 294. 475. 607. 738. 793.
Pfarrxſ<ule. Unterhaltung ſ. Kirche, Kirchengemeinde.
Pbharmazceutiſ<e Angelegenheiten, techniſche Kommiſſion für dieſe 5.
Polniſcher Sprachunterricht an den Seminaren der Provinz Poſen 233.
Porto=- und Frachtkoſten. Beſtreitung für die ſtaailichen höhcren Lehr=

anſtalten, Schulichrer-Seminare und Bräparanvenanſtalten 672.
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Präparandenantalten. Verzeichnis in Otpreußen 116. in Wetpreußen
116. in Brandenburg 116. in Pommern 116. in Poen 117. in
Schleien 117. in Sachen 117. in Schleswig-Holtein 117. in Han-
nover 117. in Wetfalen 118. in Heen-Naau 118. in der Rhein-
provinz 118. Attete über die Einnahmen und Ausgaben der Prä-
parandenantalten zur Jutifizirung der Rechnungen von der Provinzial
Unterricht8-Verwaltung ind nicht mehr erforderlich 231. Abhaltung
der Entlaungsprüfungen an dentaatlichen Präparandenanjtalten 234.
Staatsausgaben 330. 354. Empfehlung der von dem Orgelbauer Dine
zu Berlin hergetellten Orgelwerke zur Anchaffung für die Ucbungs=
zwecke der Präparandenantalten 394. Reortverhältnis der mit Schul-
lehrer-Seminaren verbundenen Privat-Präparandenantalten 395. Be=
treitung der Porto= und Frachtkoten für die taatlichen Präparanden=
antalten 672. Einreichung von Frequenz=Ueberichten der taatlichen
Präparandenantalten 763.

Preis8-Aufgaben, Auschreiben, Bewerbungen. Akademie der Künte zu
Berlin. Großer Staatspreis 215. 216. Michacl-=Beer'&lt;e Stiftungen
215. 365. Dr. Adolf Menzel-Stiftungen für Maler und Bildhauer 216.
Ginsberg=Stiftung für Maler und Bildhauer 216. Giacomo =Meyexr=-
beer' che Stiftung für Tonküntler 217. Felix Mendelsohn-Bartholdy=-
Stüpendien für Muiker 387. Abänderung einiger Betimmungen des
Reglements über die Preisaufgaben auf der Univerität Marburg 516.

Preußicher Beamtenverein. Gechäft5Sbericht pro 1887: 630.
Preyer, W., Profeor in Jena. Berichtigung der in der Schrift deselben

„Naturforchung und Schule“ enthaltenen tatitichen Angaben 460.
Privat-Schulen und Erzichungsantalten. Kontrolirung des Schulbeuches

eitens der SchulaufichtSbehörde . Schulbeuch. Berliner Privatchulen,
Verhältnie derelben owie der an dieen bechäftigten Lehrer 721.

Probejahr der Kandidaten des höheren Schulamtes. Bechäftigung der
Kandidaten während der Ableitung desfjelben 230. Anrechnung der
an einer höheren Privatlehrantalt als Probejahr zugebrachten Lehr=
thätigkeit bei Berechnung der Dientzeit der Lehrer an den höheren
Unterrichtsantalten 390.

Profeoren |. Lehrer.
Programme der höheren Lehrantalten. Verwendung von fehlerfreiem und

dauerhaftem Papier zum Drucke derelben 389.
Provinzialbehörden für die Unterrichts-Verwaltung, in Otpreußen 9. in

Wetpreußen 9. in Brandenburg 10. in Pommern 11. in Poen 12.
in Schleien 13. in Sachen 14. in Schleswig=-Holtein 15. in Han=
nover 15. in Wetfalen 17. in Heen-Naau 18. in der Rheinprovinz 19.
in Hohenzollern 20.

Prüfungen. S.a. Prüfungs-Kommiionen, -Ordnung, «Termine, =Zeugnmie.
Unbegrenzte Wiederholung der ärztlichen Vorprüfung im Falle des
Nichtbetehen3 171.
Diplom-Prüfung an den technichen Hochchulen zu Berlin 176, zu Han-
nover 190, zu Aachen 199. Wiederholung der Prüfung 387.

-- an höheren Unterrichtsantalten. Bemerkungen der wienchaftlichen
Prüfungs-Kommiionen zu den von den Abiturienten der Gymnaien
einereits und der Realantalten andereits im Otertermine 1887 anus=
gefertigten griechichen bezw. englichen Prüfungsarbeiten 219.

-- der Lehrer an höheren Unterrichtsantalten. Die Prüung ijt nur dann
al8 betanden zu betrachten, wenn der Kandidat abgejehen von dem
Betehen in der allgemeinen Prüfung und in den Nebenfächern den
Forderungen der Prüfung3-Qrdnung mindetens für die mittleren Klaen
entprochen hat 224. Betimmungen über die Ausführung der Prüfungs=
Ordnung vom 5. Februar 1887: 226. 526. 527. Prüfung in der Geo=
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Präparandenanſtalten. Verzeichnis in Oſtpreußen 116. in Weſtpreußen
116. in Brandenburg 116. in Pommern 116. in Poſen 117. in
Schleſien 117. in Sachſen 117. in Schleswig-Holſtein 117. in Han-
nover 117. in Weſtfalen 118. in Heſſen-Naſſau 118. in der Rhein-
provinz 118. Atteſte über die Einnahmen und Ausgaben der Prä-
parandenanſtalten zur Juſtifizirung der Rechnungen von der Provinzial
Unterricht8-Verwaltung ſind nicht mehr erforderlich 231. Abhaltung
der Entlaſſungsprüfungen an denſtaatlichen Präparandenanjtalten 234.
Staatsausgaben 330. 354. Empfehlung der von dem Orgelbauer Dinſe
zu Berlin hergeſtellten Orgelwerke zur Anſchaffung für die Ucbungs=
zwecke der Präparandenanſtalten 394. Reſſortverhältnis der mit Schul-
lehrer-Seminaren verbundenen Privat-Präparandenanſtalten 395. Be=
ſtreitung der Porto= und Frachtkoſten für die ſtaatlichen Präparanden=
anſtalten 672. Einreichung von Frequenz=Ueberſichten der ſtaatlichen
Präparandenanſtalten 763.

Preis8-Aufgaben, Ausſchreiben, Bewerbungen. Akademie der Künſte zu
Berlin. Großer Staatspreis 215. 216. Michacl-=Beer'ſ<e Stiftungen
215. 365. Dr. Adolf Menzel-Stiftungen für Maler und Bildhauer 216.
Ginsberg=Stiftung für Maler und Bildhauer 216. Giacomo =Meyexr=-
beer'ſche Stiftung für Tonkünſtler 217. Felix Mendelsſohn-Bartholdy=-
Stüpendien für Muſiker 387. Abänderung einiger Beſtimmungen des
Reglements über die Preisaufgaben auf der Univerſität Marburg 516.

Preußiſcher Beamtenverein. Geſchäft5Sbericht pro 1887: 630.
Preyer, W., Profeſſor in Jena. Berichtigung der in der Schrift desſelben

„Naturforſchung und Schule“ enthaltenen ſtatiſtiſchen Angaben 460.
Privat-Schulen und Erzichungsanſtalten. Kontrolirung des Schulbeſuches

ſeitens der SchulaufſichtSbehörde ſ. Schulbeſuch. Berliner Privatſchulen,
Verhältniſſe derſelben ſowie der an dieſen beſchäftigten Lehrer 721.

Probejahr der Kandidaten des höheren Schulamtes. Beſchäftigung der
Kandidaten während der Ableiſtung desfjelben 230. Anrechnung der
an einer höheren Privatlehranſtalt als Probejahr zugebrachten Lehr=
thätigkeit bei Berechnung der Dienſtzeit der Lehrer an den höheren
Unterrichtsanſtalten 390.

Profeſſoren |. Lehrer.
Programme der höheren Lehranſtalten. Verwendung vonfehlerfreiem und

dauerhaftem Papier zum Drucke derſelben 389.
Provinzialbehörden für die Unterrichts-Verwaltung, in Oſtpreußen 9. in

Weſtpreußen 9. in Brandenburg 10. in Pommern 11. in Poſen 12.
in Schleſien 13. in Sachſen 14. in Schleswig=-Holſtein 15. in Han=
nover 15. in Weſtfalen 17. in Heſſen-Naſſau 18. in der Rheinprovinz 19.
in Hohenzollern 20.

Prüfungen. S.a. Prüfungs-Kommiſſionen, -Ordnung, «Termine, =Zeugnmiſſe.
Unbegrenzte Wiederholung der ärztlichen Vorprüfung im Falle des
Nichtbeſtehen3 171.
Diplom-Prüfung an den techniſchen Hochſchulen zu Berlin 176, zu Han-
nover 190, zu Aachen 199. Wiederholung der Prüfung 387.

-- an höheren Unterrichtsanſtalten. Bemerkungen der wiſſenſchaftlichen
Prüfungs-Kommiſſionen zu den von den Abiturienten der Gymnaſien
einerſeits und der Realanſtalten anderſeits im Oſtertermine 1887 anus=
gefertigten griechiſchen bezw. engliſchen Prüfungsarbeiten 219.

-- der Lehrer an höheren Unterrichtsanſtalten. Die Prüſung ijt nur dann
al8 beſtanden zu betrachten, wenn der Kandidat abgejehen von dem
Beſtehen in der allgemeinen Prüfung und in den Nebenfächern den
Forderungen der Prüfung3-Qrdnung mindeſtens für die mittleren Klaſſen
entſprochen hat 224. Beſtimmungen über die Ausführung der Prüfungs=
Ordnung vom 5. Februar 1887: 226. 526. 527. Prüfung in der Geo=
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graphie 529. 672. Prüfung der Kandidaten des geitlichen Amtes be=
hufs Erwerbung des Oberlehrerzeugnies 229. Einreichung der Ueber
ichten über die Ergebnie der nach der Prüfungs=-Ordnung vom 5. Fe=
bruar 1887 abgehaltenen Prüfungen 667.

Prüfungen der Lehrer an Mittelchulen und der Rektoren. Termine 133.
Verfahren bei der Wiederholung der Mittelchullehrer-Prüfung 236.

=- der Volksc&lt;hullehrer. Verfahren bei der Wiederholung der Prüfung 236.
=- an den taatlichen Präparandenantalten. Abhaltung der Entlaungsprüs-

fungen 234.
-- an den Lehrer= und Lehrerinnen-Seminaren. Termine 129. 393. 544.

Entlaungsprüfungen an den evangelic&lt;en und paritätichen Lehrerin=
nen-Bildungsantalten in der Religion 234.

=- der Lehrerinnen und Sc&lt;hulvorteherinnen. Termine 136. 241. 393. 709.
Befähigungszeugnie für Zöglinge der Lehrerinnen-Bildungsantalten
zu Droyßig 709.--- der Sandarbeitslchrezinnen. Termine 144.

=- der Lehrer und Vorteher an Taubtummenantalten. Termine 144. 394.
400. Befähigungszeugnie für Lehrer 397. 400, für Vorteher 764.
Zu der Vorteher-Prüfung dürfen nur olche Taubtummenlehrer zuge=
laen werden, welche mindetens fünf Jahre nach. betandener Taubtum=
menlehrer-Prüfung im Taubtummen-Unterrichte thätig geween ind 717.

=- der Turnlehrer. Termine 145. Befähigungszeugnie 401. 713.
= der Turnlehrerinnen. Termine 146. 240. 715. Befähigungs8zeugnie 238.

291. 711. | .

=- der Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen. Termine 544.
Prüfungskommiionen. Staats8ausgaben 315.
==, Wienchaftliche. Bemerkungen derelben zu den von den Abiturienten

der Gymnaien einereits und der Realantalten andereit3 im Oter=
termine 1887 angefertigten griechichen bezw. englichen Prüfungsarbeiten
219. Zuammenetzung 529.

Prüfungsordnung für das Lehramt an höheren Schulen. Auslegung
bezw. Betimmungen über die Ausführung der Prüfung38ordnung vom
5. Februar 1887: 224. 226. 526. 527. 529. 672. Prüfung der Kandidaten
des geitlichen Amtes behufs Erwerbung des Oberlehrerzeugnies 229.

Prüfungstation für Baumaterialien. Reglement für die Königl. Kom-
miion zur Beaufichtigung der Prüfungstation zu Berlin 376. Re-
glement für die Königl. Prüfungstation daelbt 379.

Prüfungstermine für Lehrer an Mittelchulen und Rektoren 133. an den
Lehrer= und Lehrerinnen-Seminaren 129. 393. 544. für Lehrerinnen
und S&lt;ulvorteherinnen 136. 241. 393. 709. für Handarbeit8lehrerinnen
144. für Vorteher und Lehrer an Taubtummenantalten 144. 394. 400.
für Turnlehrer 145. für Turnlehrerinnen 146. 240. 715. für Zeichen=
lehrer und Zeichenlehrerinnen 544.

Prüfungszeugnie. Vereinbarung mit der Großherzoglich Badichen
Regierung über gegeneitige Anerkennung der Prüfungszeugnie für
Lehrerinnen 542. desgl. mit dem Senate der reien und Hanetadt
Lübe&gt; 543. desgl. mit dem Senate der freien und Hanetadt Lübeck
wegen gegeneitiger Anerkennung der Prüfungszeugnie für Volk8=
chullchrer und Lehrer an Mittelchulen 716.

Pyrmont und Walded&gt;, Fürtenthümer . Waldeck.
R.

Rau ch-Mueum zu Berlin. Vorteher 66.
Real=Lehrantalten 110. Verzeichnie mit Angabe der Direktoren,

Rektoren 641.
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graphie 529. 672. Prüfung der Kandidaten des geiſtlichen Amtes be=
hufs Erwerbung des Oberlehrerzeugniſſes 229. Einreichung der Ueber
ſichten über die Ergebniſſe der nach der Prüfungs=-Ordnung vom 5. Fe=
bruar 1887 abgehaltenen Prüfungen 667.

Prüfungen der Lehrer an Mittelſchulen und der Rektoren. Termine 133.
Verfahren bei der Wiederholung der Mittelſchullehrer-Prüfung 236.

=- der Volksſc<hullehrer. Verfahren bei der Wiederholung der Prüfung 236.
=- an den ſtaatlichen Präparandenanſtalten. Abhaltung der Entlaſſungsprüs-

fungen 234.
-- an den Lehrer= und Lehrerinnen-Seminaren. Termine 129. 393. 544.

Entlaſſungsprüfungen an den evangeliſc<en und paritätiſchen Lehrerin=
nen-Bildungsanſtalten in der Religion 234.

=- der Lehrerinnen und Sc<hulvorſteherinnen. Termine 136. 241. 393. 709.
Befähigungszeugniſſe für Zöglinge der Lehrerinnen-Bildungsanſtalten
zu Droyßig 709.

--- der Sandarbeitslchrezinnen. Termine 144.
=- der Lehrer und Vorſteher an Taubſtummenanſtalten. Termine 144. 394.

400. Befähigungszeugniſſe für Lehrer 397. 400, für Vorſteher 764.
Zu der Vorſteher-Prüfung dürfen nur ſolche Taubſtummenlehrer zuge=
laſſen werden, welche mindeſtens fünfJahre nach. beſtandenerTaubſtum=
menlehrer-Prüfung im Taubſtummen-Unterrichte thätig geweſen ſind 717.

=- der Turnlehrer. Termine 145. Befähigungszeugniſſe 401. 713.
= der Turnlehrerinnen. Termine 146. 240. 715. Befähigungs8zeugniſſe 238.

291. 711. | .
=- der Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen. Termine 544.
Prüfungskommiſſionen. Staats8ausgaben 315.
==, Wiſſenſchaftliche. Bemerkungen derſelben zu den von den Abiturienten

der Gymnaſien einerſeits und der Realanſtalten anderſeit3 im Oſter=
termine 1887 angefertigten griechiſchen bezw. engliſchen Prüfungsarbeiten
219. Zuſammenſetzung 529.

Prüfungsordnung für das Lehramt an höheren Schulen. Auslegung
bezw. Beſtimmungenüberdie Ausführung der Prüfung38ordnung vom
5. Februar 1887: 224. 226. 526. 527. 529. 672. Prüfung der Kandidaten
des geiſtlichen Amtes behufs Erwerbung des Oberlehrerzeugniſſes 229.

Prüfungsſtation für Baumaterialien. Reglement für die Königl. Kom-
miſſion zur Beauſfſichtigung der Prüfungsſtation zu Berlin 376. Re-
glement für die Königl. Prüfungsſtation daſelbſt 379.

Prüfungstermine für Lehrer an Mittelſchulen und Rektoren 133. an den
Lehrer= und Lehrerinnen-Seminaren 129. 393. 544. für Lehrerinnen
und S<ulvorſteherinnen 136. 241. 393. 709. für Handarbeit8lehrerinnen
144. für Vorſteher und Lehrer an Taubſtummenanſtalten 144. 394. 400.
für Turnlehrer 145. für Turnlehrerinnen 146. 240. 715. für Zeichen=
lehrer und Zeichenlehrerinnen 544.

Prüfungszeugniſſe. Vereinbarung mit der Großherzoglich Badiſchen
Regierung über gegenſeitige Anerkennung der Prüfungszeugniſſe für
Lehrerinnen 542. desgl. mit dem Senate der ſreien und Hanſeſtadt
Lübe> 543. desgl. mit dem Senate der freien und Hanſeſtadt Lübeck
wegen gegenſeitiger Anerkennung der Prüfungszeugniſſe für Volk8=
ſchullchrer und Lehrer an Mittelſchulen 716.

Pyrmont und Walded>, Fürſtenthümer ſ. Waldeck.

R.
Rau ch-Muſeumzu Berlin. Vorſteher 66.
Real=Lehranſtalten 110. Verzeichniſſe mit Angabe der Direktoren,

Rektoren 641.
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Nechnungswefen. Attete über die Einnahmen und Aus8gaben der Se=-
'minare und Präparandenantaltien, owie des naturhitorichen Mueums
und der Gemälde=-Galerie zu Wicsbaden zur Jutifizirung der Rech=
nungen von der Provinzial-= Unterrichts - Verwaltung ind nicht mehr
erforderlich 231. Verrechnung der auf Grund des Geczes vom
28. März 1888 zur Siaatskae nachzuentrichtenden Witwen= und Waien=
geldbeiträge 500. 755. Klariellung des Begriffes der Retausgaben
501. Betreitung der Porto= und Frachtkoten für die iaatlichen höhe=
ren Lehrantalten, Schullchrer-Seminare und Präparandenantalten 672.
Lorchriften für die Autellung der Final-Abchlüe der taatlichen
höheren Unterricht8=-Antalten 674. Zahlung und Verrechnung der nach
dem Geeße vom 14. Juni 1888, betreffend die Erleichterung der Volks-=
&lt;hullaten, zu dem Dienteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen aus

- der Staatskae zu leitenden jährlichen Beiträge 774.
Regierungen . Provinzialbehörden.
Reifeprüfung ]. Prüfungen.
Rektorat, Prorektorat, Dekanat bei den Univeritäten. Betätigung der

Wahlen zu Kiel 163. Königsberg 163. Greiswald 368. Halle 509.
Berlin, Breslau, Göttingen, Marburg, Bonn 759. Münter 760.

Religionsunterricht. Enilaungs8prüfungen an den evangelichen und
paritätichen Lehrerinnen-Bildungsantalten in der Religion 234. Ein=
fübrung neucr katholicher Dibzean-Katechiämen in den Schulunter=
richtsgebranc&lt;, 279. Reviion des evangelichen Religionsunterrichies
in den höheren Lehrantalten und den Seminaren durd) die General=
uperintendenten owie des katholichen ReligionsSunierrichtes durch die
kaiholichen Bichöfe oder deren Vertreter 391. Jüdicher Religion83=-
unterricht an höheren Lehrantalten 680. Einführung des von dem
Regierungs= und Sc&lt;hulrathe Dr. Schönen in Köln ausgcarbeiteten
Lehrplanes für den Religionsunterricht in den Unterricht8gebrau&lt; der
Uebungschulen der katholichen Lehrer- und Lehrerinneneminare owie
der fatholichen Volkschulen innerhalb der Erzdivzee Köln 730.

Rettungsantalten. Eine mit einer Rettungsantalt verbundene An=
talt8chule it nicht eine öffentliche Volkschule; es kann ihr auc nicht
der Charakter einer öffentlichen Volfs&lt;zule beigelegt werden. Voraus-
ezungen, unter welchen Lehrern an einer Rettungsantalt eine Penions5=
berechtigung beigelegt werden kann 254.

Rom. Statut für die hitoriche Station dajelbt 511.
S.

Sachvertändigen=Vereince. Litteraricher 5. Muikalicher 6. Künjile=
richer 6. Photographicher 6. Gewerblicher 7.

Savigny-Stiftung. Statut 174.
Schenkungen. Zujammentellung der im Reort des Miniieriums der

geitlichen 2c. Angelegenheiten während des Jahres 1887 dur&lt; Aller=
höchte Erlae genehmigten Schenkungen und letztwilligen Zuwendun=
agen nach Kategorien geordnet 363. Zuläigkeit einer Schenkung zum
Beten der Inhaber von Lehrertellen mit der Zweckbetimmung, daß
die Stelleninhaber die Nußnießung des gecchenften Vermögenstückes
neben dem kompetenzmäßigen, mit ihren Stellen verbundenen Dient-
einfommen haben ollen, an die Schule elbt oder an die chulunter-
haltungspflichtige bürgerliche Gemeinde 592.

Schulamtsbewerber (Seminar-Abiturienten). Vertheilung derelben |].
Antellung im Schuldiente.

S&lt;hulauficht. Vorbereitung der Vikare für das SchulinpektionSamt 627.
Voriß des Ortschulinpektors im Schulvortande 729.
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Nechnungswefen. Atteſte über die Einnahmen und Aus8gaben der Se=-
'minare und Präparandenanſtaltien, ſowie des naturhiſtoriſchen Muſeums
und der Gemälde=-Galerie zu Wicsbaden zur Juſtifizirung der Rech=
nungen von der Provinzial-= Unterrichts - Verwaltung ſind nicht mehr
erforderlich 231. Verrechnung der auf Grund des Geſczes vom
28. März 1888 zur Siaatskaſſe nachzuentrichtenden Witwen= und Waiſen=
geldbeiträge 500. 755. Klarſiellung des Begriffes der Reſtausgaben
501. Beſtreitung der Porto= und Frachtkoſten für die ſiaatlichen höhe=
ren Lehranſtalten, Schullchrer-Seminare und Präparandenanſtalten 672.
Lorſchriften für die Auſſtellung der Final-Abſchlüſſe der ſtaatlichen
höheren Unterricht8=-Anſtalten 674. Zahlung und Verrechnung der nach
dem Geſeße vom 14. Juni 1888, betreffend die Erleichterung der Volks-=
ſ<hullaſten, zu dem Dienſteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen aus

- der Staatskaſſe zu leiſtenden jährlichen Beiträge 774.
Regierungen ſ. Provinzialbehörden.
Reifeprüfung ]. Prüfungen.
Rektorat, Prorektorat, Dekanat bei den Univerſitäten. Beſtätigung der

Wahlen zu Kiel 163. Königsberg 163. Greiſswald 368. Halle 509.
Berlin, Breslau, Göttingen, Marburg, Bonn 759. Münſter 760.

Religionsunterricht. Enilaſſungs8prüfungen an den evangeliſchen und
paritätiſchen Lehrerinnen-Bildungsanſtalten in der Religion 234. Ein=
fübrung neucr katholiſcher Dibzeſan-Katechiämen in den Schulunter=
richtsgebranc<, 279. Reviſion des evangeliſchen Religionsunterrichies
in den höheren Lehranſtalten und den Seminaren durd) die General=
ſuperintendenten ſowie des katholiſchen ReligionsSunierrichtes durch die
kaiholiſchen Biſchöfe oder deren Vertreter 391. Jüdiſcher Religion83=-
unterricht an höheren Lehranſtalten 680. Einführung des von dem
Regierungs= und Sc<hulrathe Dr. Schönen in Köln ausgcarbeiteten
Lehrplanes für den Religionsunterricht in den Unterricht8gebrau< der
Uebungsſchulen der katholiſchen Lehrer- und Lehrerinnenſeminare ſowie
der fatholiſchen Volksſchulen innerhalb der Erzdivzeſe Köln 730.

Rettungsanſtalten. Eine mit einer Rettungsanſtalt verbundene An=
ſtalt8ſchule iſt nicht eine öffentliche Volksſchule; es kann ihr auc nicht
der Charakter einer öffentlichen Volfsſ<zule beigelegt werden. Voraus-
ſezungen, unter welchen Lehrern an einer Rettungsanſtalt eine Penſions5=
berechtigung beigelegt werden kann 254.

Rom. Statut für die hiſtoriſche Station dajelbſt 511.

S.
Sachverſtändigen=Vereince. Litterariſcher 5. Muſikaliſcher 6. Künjſile=

riſcher 6. Photographiſcher 6. Gewerblicher 7.
Savigny-Stiftung. Statut 174.
Schenkungen. Zujammenſtellung der im Reſſort des Miniſieriums der

geiſtlichen 2c. Angelegenheiten während des Jahres 1887 dur< Aller=
höchſte Erlaſſe genehmigten Schenkungen und letztwilligen Zuwendun=
agen nach Kategorien geordnet 363. Zuläſſigkeit einer Schenkung zum
Beſten der Inhaber von Lehrerſtellen mit der Zweckbeſtimmung, daß
die Stelleninhaber die Nußnießung des geſcchenften Vermögensſtückes
neben dem kompetenzmäßigen, mit ihren Stellen verbundenen Dienſt-
einfommen haben ſollen, an die Schule ſelbſt oder an die ſchulunter-
haltungspflichtige bürgerliche Gemeinde 592.

Schulamtsbewerber (Seminar-Abiturienten). Vertheilung derſelben |].
Anſtellung im Schuldienſte.

S<hulaufſicht. Vorbereitung der Vikare für das SchulinſpektionSamt 627.
Vorſiß des Ortsſchulinſpektors im Schulvorſtande 729.
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Sc&lt;hulbänke, Kontruktion derelben 680.
Schulbauten. S. a. Verwaltungstreiiverfahren. GEntivürfe für einfache

ländli&lt;e Bolksc&lt;ulgebäunde 258. Handelt es ich behufs Errichtung
einer Sehrextelle zugleich um eine bauliche Einrichtung, o it über dieloktere ert zu befinden bezw. zu bechließen, nachdem die Vorfrage er=
örtert und zum Abchlue gebracht it, ob und in welchem Umfangebehufs Errichtung der Lehrertelle neue oder erhöhte Leitungen der
Schulunterhaliungspflichtigen in Anpruch zu nehmen ind 285. Nach-
weijungen von Schulbaufällen, für welche Staat3beihilfen in Austficht
genommen find, find nicht mehr einzureichen 591.Schulbeiträge |]. Unterhaltung.

Schulbeu &lt;4, Schulpflicht. Die Schulauffichtsbehörde it ebeno berech=
tigt wie verpflichtet den Shulveuch in Privatchulen zu kontroliren und
fann, falls die Kinder in der von ihnen beuchten Privatchule den
„nöthigen“, d. h. den den gechlichen Erfordermien entjprechenden Un-
terricht nicht erhalten, na 8. 1 der Allerhö&lt;ten Kabinetsordre vom
14. Mai 1825 die ECliern bezw. deren geekzliche Vertreter erforderlichen
Falls durch Zwangsmittel und Strafen anhalten, ihre Kinder in die
öffentliche Schule zu chien 256. Erkenntnis des Reichsgerichtes, be=iweend falche Giniragung in die Schulbeuchsliten eitens des mit
ihrer Führung beautragten Lehrers. Vom 4 November 1887: 421.

Schulbildung der bei- dem Landhcere und der Marine eingetellten Eraß-
mannchafien. Statijt. Nachweijung pro 1887/88: 780.

Schulideputation. „Siellung der Kreisihulinpektoren zu der Schulde=
putation "603. “Befugnis der Schulauficht8behörde zur Ernennungcines Vertreters des Patronates bezw. eines eingechulten ländlichen
Bezirkes in der Stadtchuldceputation 728.

Sdulc. Veranialiung von Uebungen zum ovrdnungsmäßigen und chnellenBerlaen dex Klaenräume mehrklaiger Schulen 440. Feier der Ge=
hurts- und Todestage der Kaier Wilhelm 1. und Friedrich als vater=
ländiche Gedeonk=- und Erinnerungstage in den Schulen 620. Exrxrich=
tung von Sculen, welche ihren Zöglingen eine über die Aufgabe und
vas Ziel der Volkschule hinausgehende Bildung geben ollen, durch
Die bürgerlichen Gemeinden oder als Privatchulen 722.

Schnlfeier. Feier der Geburt8= und Todestage der Kaier Wilhelm [.
und Friedrich als vaterländiche Gedenk= und Erinnerungstage in den
Schulen 820.

Sd) ulgebäude. Verpflihtung der Schulunterhaltungspflichtigen zur Be=chaffung der nöthigen Defen 2c. für die Dientwohnungen der Volks8=
ichullehrer 778.

Schulgeld. Schulgeldbefreiung für die dritten dieelbe höhere Lehrantalt
gleichzeitig bejuchenden Brüder und für die Lehreröhne 227. De8=
gleichen für die Söhne der bei den taatlichen höheren Lehrantalten
angetellien Beamten und Unterbeamien (Nendanten und Schuldiener)
540. Unter höheren UnterrichtSantalten, deren Beuch gemäß 8. 30Ziffer 1 in Verbindung mit 8. 3 des Hannoverchen Volköchulgejekes
voii 26. Mai 1845 von der Verpflichtung zur Zahlung des Volkschul=
geldes befreit, ind nicht blos öffentliche, ondern auch private höhere
Unterrichtsantalten zu vertehen 241. Einkünfte an Schulgeld, welche
ihrer Natur nach teigend und fallend find, dürfen bei der Berechnungder Penion eines Volkschullehrers nicht unberückfichtigt bleiben. Ab=chaffung der Ginzichtung, nach welcher das Schulgeld als ein feiner
Natur nach teigendes und fallendes perönliches Dieniemolument der
Lehrer, einen Theil des vokationImäßigen Dienteinkommens derelben
bildet 248. Wegen treitigen Schulgeldes findet das Verwaltungstreit=
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Sc<hulbänke, Konſtruktion derſelben 680.
Schulbauten. S. a. Verwaltungsſtreiiverfahren. GEntivürfe für einfache

ländli<e Bolksſc<ulgebäunde 258. Handelt es ſich behufs Errichtung
einer Sehrexſtelle zugleich um eine bauliche Einrichtung, ſo iſt über die
loktere erſt zu befinden bezw. zu beſchließen, nachdem die Vorfrage er=
örtert und zum Abſchluſſe gebracht iſt, ob und in welchem Umfange
behufs Errichtung der Lehrerſtelle neue oder erhöhte Leiſtungen der
Schulunterhaliungspflichtigen in Anſpruch zu nehmen ſind 285. Nach-
weijungen von Schulbaufällen, für welche Staat3beihilfen in Austficht
genommen find, find nicht mehr einzureichen 591.

Schulbeiträge |]. Unterhaltung.
Schulbeſu <4, Schulpflicht. Die Schulauffichtsbehörde iſt ebenſo berech=

tigt wie verpflichtet den Shulveſuch in Privatſchulen zu kontroliren und
fann, falls die Kinder in der von ihnen beſuchten Privatſchule den
„nöthigen“, d. h. den den geſchlichen Erfordermiſſen entjprechenden Un-
terricht nicht erhalten, na 8. 1 der Allerhö<ſten Kabinetsordre vom
14. Mai 1825 die ECliern bezw. deren geſekzliche Vertreter erforderlichen
Falls durch Zwangsmittel und Strafen anhalten, ihre Kinder in die
öffentliche Schule zu ſchien 256. Erkenntnis des Reichsgerichtes, be=
iweſſend falſche Giniragung in die Schulbeſuchsliſtenſeitens des mit
ihrer Führung beauſtragten Lehrers. Vom 4 November 1887: 421.

Schulbildung derbei- dem Landhcere und der Marine eingeſtellten Erſaß-
mannſchafien. Statijt. Nachweijung pro 1887/88: 780.

Schulideputation. „Siellung der Kreisſihulinſpektoren zu der Schulde=
putation "603. “Befugnis der Schulaufſicht8behörde zur Ernennung
cines Vertreters des Patronates bezw. eines eingeſchulten ländlichen
Bezirkes in der Stadtſchuldceputation 728.

Sdulc. Veranſialiung von Uebungen zum ovrdnungsmäßigen und ſchnellen
Berlaſſen dex Klaſſenräume mehrklaſſiger Schulen 440. Feier der Ge=
hurts- und Todestage der Kaiſer Wilhelm 1. und Friedrich als vater=
ländiſche Gedeonk=- und Erinnerungstage in den Schulen 620. Exrxrich=
tung von Sculen, welche ihren Zöglingen eine über die Aufgabeund
vas Ziel der Volksſchule hinausgehende Bildung geben ſollen, durch
Die bürgerlichen Gemeinden oder als Privatſchulen 722.

Schnlfeier. Feier der Geburt8= und Todestage der Kaiſer Wilhelm [.
und Friedrich als vaterländiſche Gedenk= und Erinnerungstage in den
Schulen 820.

Sd) ulgebäude. Verpflihtung der Schulunterhaltungspflichtigen zur Be=
ſchaffung der nöthigen Defen 2c. für die Dienſtwohnungen der Volks8=
ichullehrer 778.

Schulgeld. Schulgeldbefreiung für die dritten dieſelbe höhere Lehranſtalt
gleichzeitig bejuchenden Brüder und für die Lehrerſöhne 227. De8=
gleichen für die Söhne der bei den ſtaatlichen höheren Lehranſtalten
angeſtellien Beamten und Unterbeamien (Nendanten und Schuldiener)
540. Unter höheren UnterrichtSanſtalten, deren Beſuch gemäß 8. 30
Ziffer 1 in Verbindung mit 8. 3 des Hannoverſchen Volköſchulgejekes
voii 26. Mai 1845 von der Verpflichtung zur Zahlung des Volksſchul=
geldes befreit, ſind nicht blos öffentliche, ſondern auch private höhere
Unterrichtsanſtalten zu verſtehen 241. Einkünfte an Schulgeld, welche
ihrer Natur nach ſteigend und fallend find, dürfen bei der Berechnung
der Penſion eines Volksſchullehrers nicht unberückfichtigt bleiben. Ab=
ſchaffung der Ginzichtung, nach welcher das Schulgeld als ein feiner
Natur nach ſteigendes und fallendes perſönliches Dienſiemolument der
Lehrer, einen Theil des vokationImäßigen Dienſteinkommens derſelben
bildet 248. Wegenſtreitigen Schulgeldes findet das Verwaltungsſtreit=
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verfahren gemäß 8. 46 Abf. 5 des Zutändigkeit8geeze8 vom 1. Augut
1883 tatt 591.

Schulinpektion . Kreishulinpektoren, Schulauficht.Shulmatritel. Die für eine Schultelle aufgetellte Matrikel kann an ich
bei Fetezung der einem Lehrer bezüglich des anre&lt;hnungsfähigen
Werthes der einzelnen Dientemolumente gebührenden Penion nichtals auschlaggebend angeehen werden 562.

Sc&lt;hulteuer . Unterhaltung.
Sc&lt;hulveräumnie. Erkenntnis des Reichsgerichtes vom 4. November

1887 betreffend falche Eintragung in die Schulbeuchsliten eitens des
mit ihrer Führung beauftragten Lehrers 421.

Sqhulvortand. Vorit des Ortschulinpektors in demelben 729.
Schulzeugnis über die wienc&lt;haftliche Befähigung für den einjährige-frei=

willigen Militärdient . Militärdient.
Schulzuc&lt;ht. Grenze für das dem Lehrer zutehende Züchtigungsrecht 422.
Schwedt a./O., Gymnaium daelbt. Beilegung der Bezeihnung „Hohenzollern-Gynmnaium“ 762.
Seminarc bei Uniweritäten. Statuten des hitorichen Seminars der

Unwerität zu Berlin 510.
Seminare für Volksc&lt;hullehrer und Lehrerinnen. Verzeichnis in Otpreußen

11. in Wetpreußen 111. in Brandenburg 111. in Pommern 112. in Poen
112. in Schlejicn 112. in Sachen 113. in Schleswig-Holtein. 114. in
Hannover 114. in Wetfalen 114. in Heen-Naau 115. in der Rhein=
provinz und Hohenzollern 115. Termine für die mündlichen Prüfun=
gen 129. 393. Attete über die Einnahmen und Ausgaben der Semi=
nare zur Jutiizirung der Requungen von der Provinzial-Unterricht8=
Verwaltung ind nicht mehr erforderlich 231. Ueberweijung ämmtlicher
Seminar-Apiranten reformirten Bekenntnies aus der Provinz Han=
noverzu ihrer Ausbildung an das Schullehrer-Seminarzu Aurich 232.
Polnicher Sprachunterricht an den Seminaren der Provinz Poen 233.
Entlaungsprüfungen an den evangelichen und paritätichen Lehre-
rinnen-Bildungsantalten in der Religion 234. Aufnahmeprüfungen
an den Schullehrer=-Seminaren 234. Vertheilung der verfügbaren
Schulamtsbewerber (Seminar-Abiturienten) für die Provinz in den
untcr Zuziehung der Regierungs= und Schulräthe tattfindenden Sikun=gen des Provinzial-Schulkollegiums 234. Staat8ausgaben 327. 350.
354. Reviion des evangel. ReligionSunterrichtes durch die General=
uperintendenten owie des kath. ReligionsSuntcrrichtes durch die kath.
Bichöe oder deren Vertreter 391. Sedswöcdentliche Seminarkure
für die Kandidaten des evang. Predigtamtes in der Provinz Wet=
alen 394. Reortverhältnis der mit Schullchrer-Seminaren verbun=
denen Privat-Präparandenantalten 395. Betreitung der Porto- und
Frachtkoten für die Schullchrer-Seminare 672. Einführung des von
dem Regierungs= und Schulrathe Dr. Schönen in Köln ausgearbeiteten
Lehrplanes für den ReligionSunterricht in den Unterrichtsgebrauc&lt;h der
Ucbungsc&lt;hulen der katholichen Lehrer= und Lehrerinnen- Seminare2c.
innerhalb der Erzdibzee Köln 730. Einreichung von Frequenz=Ucber=
ichten der taatlichen Schullchrer- und Lehrerinnen-Seminarc 763.

Soldatenwaijen. Abführung des für Soldatenwaien geeßlich zu zah=
lenden Waiengeldes als Erzichungsbeitrag an die Hauptkae des
Militär-Waijenhaues zu Berlin 360.

Staatsausgabenfür öffentlichen Unterri&lt;t, Kunt und Wienchaft 3Staatsbeihilfen für Volks&lt;hulween. Auschließliche Zutändigkeit
der Schulaufichtsbehörde darüber zu befinden und zu verfügen, ob
eine either zur Lehrerbeoldung gewährte Staatsbeihilfe ferner zu ge=
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verfahren gemäß 8. 46 Abf. 5 des Zuſtändigkeit8geſeze8 vom 1. Auguſt
1883 ſtatt 591.

Schulinſpektion ſ. Kreisſhulinſpektoren, Schulaufſicht.
Shulmatritel. Die für eine Schulſtelle aufgeſtellte Matrikel kann an ſich

bei Feſtſezung der einem Lehrer bezüglich des anre<hnungsfähigen
Werthes der einzelnen Dienſtemolumente gebührenden Penſion nicht
als ausſchlaggebend angeſehen werden 562.

Sc<hulſteuer ſ. Unterhaltung.
Sc<hulverſäumniſſe. Erkenntnis des Reichsgerichtes vom 4. November

1887 betreffend falſche Eintragung in die Schulbeſuchsliſten ſeitens des
mit ihrer Führung beauftragten Lehrers 421.

Sqhulvorſtand. Vorſit des Ortsſchulinſpektors in demſelben 729.
Schulzeugnis über die wiſſenſc<haftliche Befähigung für den einjährige-frei=

willigen Militärdienſt ſ. Militärdienſt.
Schulzuc<ht. Grenze für das dem Lehrer zuſtehende Züchtigungsrecht 422.
Schwedt a./O., Gymnaſium daſelbſt. Beilegung der Bezeihnung „Hohen

zollern-Gynmnaſium“ 762.
Seminarc bei Uniwerſitäten. Statuten des hiſtoriſchen Seminars der

Unwerſität zu Berlin 510.
Seminare für Volksſc<hullehrer und Lehrerinnen. Verzeichnis in Oſtpreußen

11. in Weſtpreußen 111. in Brandenburg 111. in Pommern 112. in Poſen
112. in Schlejicn 112. in Sachſen 113. in Schleswig-Holſtein. 114. in
Hannover 114. in Weſtfalen 114. in Heſſen-Naſſau 115. in der Rhein=
provinz und Hohenzollern 115. Termine für die mündlichen Prüfun=
gen 129. 393. Atteſte über die Einnahmen und Ausgaben der Semi=
nare zur Juſtiſizirung der Requungen von der Provinzial-Unterricht8=
Verwaltung ſind nicht mehr erforderlich 231. Ueberweijung ſämmtlicher
Seminar-Aſpiranten reformirten Bekenntniſſes aus der Provinz Han=
noverzu ihrer Ausbildung an das Schullehrer-Seminarzu Aurich 232.
Polniſcher Sprachunterricht an den Seminaren der Provinz Poſen 233.
Entlaſſungsprüfungen an den evangeliſchen und paritätiſchen Lehre-
rinnen-Bildungsanſtalten in der Religion 234. Aufnahmeprüfungen
an den Schullehrer=-Seminaren 234. Vertheilung der verfügbaren
Schulamtsbewerber (Seminar-Abiturienten) für die Provinz in den
untcr Zuziehung der Regierungs= und Schulräthe ſtattfindenden Sikun=
gen des Provinzial-Schulkollegiums 234. Staat8ausgaben 327. 350.
354. Reviſion des evangel. ReligionSunterrichtes durch die General=
ſuperintendenten ſowie des kath. ReligionsSuntcrrichtes durch die kath.
Biſchöſe oder deren Vertreter 391. Sedswöcdentliche Seminarkurſe
für die Kandidaten des evang. Predigtamtes in der Provinz Weſt=
ſalen 394. Reſſortverhältnis der mit Schullchrer-Seminaren verbun=
denen Privat-Präparandenanſtalten 395. Beſtreitung der Porto- und
Frachtkoſten für die Schullchrer-Seminare 672. Einführung des von
dem Regierungs= und Schulrathe Dr. Schönen in Köln ausgearbeiteten
Lehrplanes für den ReligionSunterricht in den Unterrichtsgebrauc<h der
Ucbungsſc<hulen der katholiſchen Lehrer= und Lehrerinnen-Seminare2c.
innerhalb der Erzdibzeſe Köln 730. Einreichung von Frequenz=Ucber=
ſichten der ſtaatlichen Schullchrer- und Lehrerinnen-Seminarc 763.

Soldatenwaiſjſen. Abführung des für Soldatenwaiſen geſeßlich zu zah=
lenden Waiſengeldes als Erzichungsbeitrag an die Hauptkaſſe des
Militär-Waijenhauſes zu Berlin 360.

Staatsausgabenfür öffentlichen Unterri<t, Kunſt und Wiſſenſchaft 3
Staatsbeihilfen für Volksſ<hulweſen. Ausſchließliche Zuſtändigkeit

der Schulaufſichtsbehörde darüber zu befinden und zu verfügen, ob
eine ſeither zur Lehrerbeſoldung gewährte Staatsbeihilfe ferner zu ge=
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währen oder zu kürzen bezw. ganz zurückzuziehen it 416. Zuläigkeit
der Verwendung des Fonds Kap. 121 Tit. 27 Abth. 11. pos. 1 zu Bei-
hilfen für unvermögende Gemeinden oder Schulgemeinden behufs Auf=
bringung des von letzteren zu leitenden Antheiles der Lehrerpenion
419. Kotenfreie Ueberendung der Staatsbeihilfen zu den Lehrerbe=-
oldungen und der DientaltersSzulagen an die Lehrer, welche ich an
Orten ohne Königliche Kaen befinden 574.

Staatshaushalts8=-Etat. Abänderung der Bezeichnung der Fonds Ka=
pitel 124 Titel 9 und 10 in „zu Untertüzungen für Witwen und
Waien von Geitlichen und Kirhenbeamten“ bezw. „zu Untertüßungen
für Witwen und Waien von Lehrern“. Vorchriften über Verwendung
der Fonds 626.

Statitiches. Fortfall des either von den Univeritäts-Kliniken an das
Königl. tatitiche Büreau zur Hertellung einer allgemeinen Morbidi=
tätstatitik in den Heilantalten einzuendenden tatitichen Materials.
Herausgabe eines klinichen Jahrbuches 169. Berichtigung der in der
Schrift von W. Preyer „Naturforchung und Schule“ enthaltenen tati-
üchen Angaben 460. Uebericht über die Zahl der bei dem Landheere
und bei dex Marine in dem Eraßjahre 1887/88 eingetellten Preußi-
chen Mannc&lt;aften mit Bezug auf ihre Schulbildung 780.

Stellvertretung. Die durch die Erkrankung eines Lehrers erforderlich
-Werdenden Koten -der Stellvertretung deselben ind nicht von. dem
Lehrer, ondern von der chulunterhaltungspflichtigen Gemeinde zu
tragen 773.

Stempel zu Kauf= und Lieferungsverträgen über vertretbare Sachen 358.
Sternwarte, Königliche zu Berlin. Peronal 67.
Stiftungen. Carl Tweten-Stiftung für deutche Studirende. Statuten

172. Savigny-Stiftung. Statut 174. Melanchthon-Stiftung zur Un=
tertüßung angehender evangelicher Theologen der Provinz Wetfalen.
Abänderung der Statuten 175. Michael-Beer' che Stiftungen für Maler
und Bildhauer. Preisertheilung 215. Preis8ausc&lt;hreiben 365. Dr.
Adolf Menzel-Stiftung für Maler und Bildhauer. Preisertheilung 216.
Gins8berg-Stitung für Maler und Bildhauer. Preisertheilung 216.
Giacomo Meyerbeer'chc Stiftung für Tonküntler. Preisbewerbung 217.
Statuten der Stiftung der Gräfin Louie Boe geb. Gräfin von Rei-
&lt;henbach-Leonit bei der Unwerität zu Berlin 369. Felix Mendels8-
ohn= Bartholdy che Stiftung für Muiker. Preisauschreiben 387.
Köpke ches Stipendium für das Studium der Gechichte bei der Uni-
verität Berlin. Statuten 635. Friedrich-Wilhelm-Stiftung für Max
rienbad, Nachrichten über Vergüntigungen 757. Marggraff-Stiftung

-zu Berlin 778. -. - .

Stipendien . Stiftungen.
Stottern. Schülerkure für Stotterer in Potsdam 784.

T.
Taubtummenantalten. Verzeichnis 118.
Taubjtummenween. Prüfungen der Vorteher und Lehrer für Antalten.

Termine 144. 394. 400. Fahrpreisermäßigung für die Beucher der
gottesdientlichen Verammlungen bei der Taubtummenantalt zu Elber=
feld 237. Staatsausgaben 334. Befähigungszeugnmie für Vorteher 764.,
ür Lehrer 397. 400. Allgemeine Betimmungen über Annahme und Be=
chäftigung derKuriten bei der Königlichen Taubtummnenantalt zu Berlin
548. Gottesdientliche und celforgerijche Pflege der Taubtummen 577. Zu
der Prüfung für Vorteher an Taubtummenantalten dürfen nur olche
Taubtummenlehrer zugelaen werden, welche mindetens fünf Jahre
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nach betandener Taubtummenlehrer-Prüfung im Taubiummenunter-
richte thäig geween ind 717. Lehrer, welche vor Erfüllung ihrer drei-
jährigen reveralichen Verpflichtung an Provinzial =Taubtummenan=-
italten berufen werden, ind, ofern jie bis zum Ablaufe der Pflichtzeit
im öffentlichen Taubiummen-Schuldiente verbleiben, von der Ertat=
tung 3er Seminarbildungskoten befreit 719. 765.

Technic&lt;: Hochchulen. Peronal zu Berlin 102, zu Hannover 106, zu
Aachen 168. Diplom-Prüfung an den iechnichen Hochchnlen zu
Berlin 176, zu Hannover 190, zu Aachen 199. Staatsausgaben 341.
332. 353. 356. Auscheipen eines Abtheilungsvortehers und Eraßwahl
an der technichen Hochchule zu Berlin 376. Reglement für die König-
liche Kommiion zur Beaufichtigung a. der mechanich=technichen Ver-
üchsantalt, b. der &lt;emich=-tehnichen Veruchsantalt, ec. der Prüfungs=
tation für Baumaterialien in Berlin 376. Reglement für die König=
iche mechanih=techniche Vern&lt;hsantalt, die Königliche &lt;hemi=te&lt;hniche
VeruchsSantalt und die Königliche Prüfungstation für Baumaterialien
zu Berlin 379. Wiederholung der Diplom-Prüfung bei der technichen
Hochchule zu Berlin 387. Botätigung der Wahl des Rektor3 an der
icchniagen Hochchule zu Berlin und der Abtheilungsvorteher an den
drei technichen Hochchulen 638.

Turnkure für Lehrer 145. 551; für Lehrerinnen 146. 711.
ZTurnlehrer-Bildungsantalt zu Berlin. Peronal 8. Kuxus für Lehrer

145. 551; für Lehrerinnen 146. Prüfungstermine für Lehrer 145;
für Lehrerinnen 146. 240. 715. Befähigungszeugnie für Lehrer 401.
713; für Lehrerinnen 238. 551. 711. Staatsgausgaben 332.

Tweten (Carl) Stiftung für deutche Studirende. Statuten 172.
YU.

Umzüugsfoten. Aufbringung der Koten der Herbeiholung eines im In=
deree des Dientes vereßten Lehrer8 602.

Unabfömmlichkeit8-Erklärungen der Lehrer für den Fall der Mobil-
machung des Heeres |. Militärdient.

Unbechvoltenheit8=Zeugnis. Anstellung deselben bei Nachuchung der
Berechtigung zum einjährig-reiwilligen Militärdiente |. Militärdient.

Unfall= und Krankenvericherung. Aufnahme der für Rechnung von
Antalien, Stitungen und Stitungsfonds des dieseitigen Reorts ver=
walteten Beiriebe in die nad) 3. 38 des ReichsSgeeßzes8 vom 5. Mai 1886,
beir. die Unfall» und Krankenvericherung der in land= und fortwirth=
chaftlichen Betrieben bechäftigten Peronen, zur böffenilichen Anslegung
gelangenden Verzeichnije der vericherungspflichtigen Gewerbe 509.

Univeritäten, Akademie zu Münter, Lyceum zu Braunsberg. Peronal
zu Königsberg 68. zu Berlin 71. zu Greifswald 79. zu Breslau 31. zu
Halle 85. zu Kiel 88. zu Göttingen 91. zu Marburg 94. zu Bonn 96.
zu Münter 100. zu Braunsberg 101. Betätigung der Wahlen für
Rekiorat, Prorekiorat, Dekanat zu Kiel 163; zu Königs5berg 163; zu
Greifswald 368; zu Halle 509; zu Berlin 759; zu Breslau 759; zu Göt=
tingen 759; zu Marburg 759; zu Bonn 759; zu Münter 769. 150jäh=
rige Jubelfeier der Unwerität Göttingen, Titel» und Ordensverleihungen
aus Anlaß derelben 163. Fortfall des either von den Univerität3-Kli=
nitfen an das tatitiche Bürcean zur Hertellung einer allgemeinen Mor=
biditätstatiiik im den Heilantalten einzuendenden tatitichen Materials.
Herausgabe eines klinichen Jahrbuches 169. Staatsausgahen 315.
346. 353. 354. In den Etats der Univeritäts-Kliniken ind die Aus=-
gabefonds für die Polikliniken getrennt von denjenigen für die tatio=
nären Kliniken zum Anage 311 bringen 375. Fahrpreisermäßigung für
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Die Benußung der Eienbahneitens der Studirenden 513. Den aka-
demichen Behörden it von der Ernennung bezw. Verezung owie von
dem Lehrauftrage der Profeoren Kenntnis zu geben, nicht aber von
der Höhe der denelben zugebilligten Beoldung 514. Nachrichten über
Verwaltung und Verwendung des Kollektenfonds für Studirende Der
evangelichen Theologie auf den Univeritäten zu Berlin und Greif3=
wald während des Etats8jahres 1. April 1887/1888: 515. Abänderung
einiger Betimmungen des Reglements über die PreiSaufgaben auf der
Univerität Marburg 516. Betimmungen über die Erhebung der Ent=
chädigung für die bei einigen Univeritäten den Aitenten der klinichen
Antalten gewährte Bekötigung in Abweenheit3= 2c. Fällen 633. Ein=
tragung von aus Staatsmitteln für Unwerität832wecke erworbenen
Grundtücken im Grundbuche 634. Statuten des Köpke'chen Stipen-
diums bei der Univerität zu Berlin für das Studium der Gechichie 635.
Reglement für das JIntitut für Alterthumskunde der Univerität zu
Berlin 757.

Univerität38-Bauten. Bezüge der bei den Univerität8bauten bechäüf=
tigten Königl. Regierung8-Baumeiter und Bauführer 369. Anwei-
jung für die Behandlung der Univerität3-Bauachen 518.

-=- Lehrer |. Lehrer.
Unierhaltung der Volkshule. S. a. Beoldung, Bürgerliche Ge=

meinde, Guts5herrliche Leitungen, Staatsbeihilfen für Volkschulween,
Schulbauten, Verwaltungstreitverfahren.
Lorausezung für das Bechlußverfahren nach 83. 2. und 3. des Ge=
jeßes vom 26. Mai 1887 (Ge. Samml: S. 173): Der Krei38auschuß
hat darüber Vechluß zu faen, ob und in welchem Umfange eine von
ver Sculauficht8behörde für eine Volkschule getellte Anforderung,
die durch neue oder crhöhte Leitungen der Schulunterhaliungspflich-
tigen zu gewähren, fetzutellen it. Das Bedürfnis der Schule und
vie Leitungsfähigkeit der Verpflichteten it nicht Gegentand der Be=
chlußfaung des KreiSauschucs 281. 595. 731. Glaubt ein Schul-
gemeindemitglicd in Folge Freilaung des Geitlihen und des Lehrers
von ven Scullaten eitens des Schulvortandes in der Betimmung
jeines Antheiles an den Schullaten über die Gebühr belatet zu ein,
jo bleibt ihm überlaen, den durc&lt; 8. 46 des Zutändigkeitsgeczes ge-
wieenen Weg zu bechreiten, um cine Entcheidung über den Streit
herbeizuführen 283. Handelt es ich behufs Errichtung einer Lehrertelle
zugleich um eine bauliche Einrichtung, o it über die lektere ert zu
befinden bezw. zu bechließen, nachdem die Vorfrage erörtert und zum
Abchlue gebracht it, ob und in welchem Umfange behufs Errichtung
der Lehrertelle neue oder erhöhte Leitungen der Schulunterhaliungs=
pflichtigen in Anpruch) zu nehmen ind 285. Verhältnis des Geetzes
vom 26. Mai 1887 zu den in dem vormaligen Herzoathume Najau
hinichtlich der Fettellung dex Anforderungen für Volkshulen be
jtehenden älteren geeßzlichen Betimmungen 413. Berückichtigung der
wirthchafilichen und finanziellen Lage der zur Unterhaltung der Volks3=
jchulen Verpflichteten bei neuen Schuleinrichtungen in der Provinz
Hannover 418. Geez vom 14. Juni 1888 betr. die Erleichterung der
Volkschullaten 497. Betimmungen zur Ausführung des Geetzes 585.
774. Die Vorchriften des 8. 46 Abf. 1 und 2. des Zuiändigkeitsge=
ees vom 1. Augut 1883 finden lediglich auf die nach öffentlichem
Rechte zu fordernden Abgaben und Leitungen für Vvolkschulen An-
wendung. Zu dieen gehört das Schulgeld nicht 591. Zutändigkeit
der Schulaufichtsbehörde, bei treitigen Beoldungsanprüchen von
Lehrern am Volkschulen die den verpflichteten Gemeinden oder Schul-
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jchulen Verpflichteten bei neuen Schuleinrichtungen in der Provinz
Hannover 418. Geſez vom 14. Juni 1888 betr. die Erleichterung der
Volksſchullaſten 497. Beſtimmungen zur Ausführung des Geſetzes 585.
774. Die Vorſchriften des 8. 46 Abf. 1 und 2. des Zuſiändigkeitsge=
ſees vom 1. Auguſt 1883 finden lediglich auf die nach öffentlichem
Rechte zu fordernden Abgaben und Leiſtungen für Vvolksſchulen An-
wendung. Zu dieſen gehört das Schulgeld nicht 591. Zuſtändigkeit
der Schulaufſichtsbehörde, bei ſtreitigen Beſoldungsanſprüchen von
Lehrern am Volksſchulen die den verpflichteten Gemeinden oder Schul-
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gemeinden geeßlich obliegenden Leitungen fetzutellen. Verfahren
gemäß 88. 19, 35 bezw. 48 des Zutändigkeitsgeezes vom 1. Augut
1883 um die Verpflichteten zur Erfüllung der fetgeezten Leitungen
anzuhalten. Der erte Abchnitt des Geees vom 24. Mai 1861 (Ge.
Samml. S. 241) findet auf mittelbare Staatsbeamte nur inoweit
Anwendung, als es ich etwa um vermögensre&lt;htliche Anprüche der=
elben aus ihrem Dientverhälinie gegen den Staat (Fiskus) handelt
599. Aufbringung der Koten der Herbeiholung eines im Interee des
Dientes verezten Lehrers 602. Der Gutsherr der Schule hat außer
den in 8. 36 (bezw. 33) A. L. NR. I]. 12 fetgeezten Leitungen Schul-
beiträge nicht zu geben und kann deshalb zu der Entchädigung für
die gatweie Benußung einer anderen Schule eitens der Kinder eines
Sculortes nicht herangezogen werden 602.

Unterrichtsantalten, höhere 110. Verzeichnie mit Angabe der Direk=
toren, Rektoren 641. Staatsausgaben 316. 350. 354. Unter höheren
UnterrichtSantalten, deren Beuch gemäß 8. 30 Ziffer 1 in Verbindung
mit 8. 3 des Hannoverchen Volkshulgeezes vom 26. Mai 1845 von
der Verpflihtung zur Zahlung des Volksc&lt;hulgeldes befreit, ind mc&lt;t
blos öffentliche, ondern auch private höhere Unterrichtsantalten zu
vertehen 241. Reviion des evangel. ReligionSunterrichtes durd) die

- Generaluperintendenten owie des kath. ReligionSunterrichtes durch die
kath. Bichöfe oder deren Vertreter 391. Sicherung der zweckmäßigen
Verwendung der etatsmäßigen Baufonds ber den höheren Lehran-
talten 391. Dispenationen vom Zeichenunterrichte bei Augenleiden
539. Betreitung der Porto= und Frachtkoten für die taatlichen höhe-
ren Lehrantalten 672. Vorchriften für die Autellung der Final-Ab=-
chlüe der iaatlichhen höheren Unterrichtsantalten 674. Jüdicher Re=
hgionsunterricht an höheren Lehrantalten 680. Benennung einiger
höheren Unterrichtsantalten 762.

Unterrichtsbehörden f. Miniterium, Provinzialbehörden.
Urheberrechte. Geeß, betreffend die Ausführung der am 9. September

1886 zu Bern abgechloenen Uebereinkunft wegen Bildung eines inter=
nationalen Verbandes zum Schutze von Werken der Litteratur und
Kunt. Vom 4. April 1888: 495. Verordnung vom 11. Juli 1888:
751. Beitritt Luxemburgs zu der Ucbereinkunft 753.

V.
Vereine. Sachvertändigen-Vereine 5. Thätigkeit des Vereins für Körper-

pflege in Volk und Schule zu Bonn 398. Preußi&lt;her Beamtenverein.
Gechäftsbericht pro 1887: 630.

Verheirathung einer penionirten Lehrerin hat nicht die Kürzung oder
Einziehung der Penion zur Folge 405.

Veruchsantalten. Mechanich-tehniche und &lt;Hemich-techniche Verjuch5-
antalt. Reglement für die Königl. Kommiion zur Beauichtigung
derelben zu Berlin 376. Reglement für die Veruchsantalten da=
elbt 379.

Vertretung |. Stellvertretung.
Verwaltungstreitverfahren. Streitigkeiten zwichen mehreren früher

zu einer Schule gehörig geweenen Gemeinden darüber, ob eine Ge
meinde troß ihres Auscheidens aus dem früheren Schulverbande noch
zu Leitungen für die Schule, aus deren Verband ie ausgechieden,
verpflichtet ei, find gemäß 8. 46 Ab. 3 des Zutändigkeitsgeezes vom
1. Augut 1883 im Verwaltungstreiverfahren zu entcheiden 418. Die
bei Bauten und Reparaturen der ganzen Schulgebäude einchließlich
der Lehrerwohnungen aus 8. 36 Tit. 12. Th. I1. A. L. R. ich ergeben=
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den Pflichten der Magiträte in den Städten und der Gutsherrchaften
auf dem Lande erleiden keinerlei Aenderung dadurc&lt;, daß die in einem
Filialkirchdorfe belegene Schultelle mit der Küterei an der Tochterkir&lt;he
vereinigt wird. Nach Emanation des A. L. R. kann ich cine den Vor=
chriften des 8. 36 Tit. 12 Th. IL entgegentehende Obervanz nicht
bilden 441. Durd Erklärungen oder Vorbehalte, welche die Regierung
-- Abtheilung für Kirchen und Schulween = der von ihr ausgepro-
hHenen Genehmigung eines AusSeinanderczungsrezees hinzufügt,
können die in dem Rezee elbt ungeordnet gebliebenen Eigenthums8=
verhältnie der betheiligten Jntitute eine für diee maßgebende Rege-
lung nicht erfahren. =- Der Umtand, daß in einem betätigten Rezee
Betimmungen über die kirchliche Baulat enthalten ind, teht der Bil=
dung einer abweichenden Obervanz nicht entgegen. Die Baupflicht bei
einer Küter|&lt;ule nac&lt; Neumaäarkichen Provinzialrechte und Allgemeinen
Landrechte 444. Bau= und Unterhaltung derjemgen Schulhäuer, welche
zugleich Küterwohnungen ind 447. Der 8. 2 des Geees vom
21. Juli 1846 gewährt lediglich den mit eigenen öffentlichen Schulen
verehenen einzelnen Ortchaften, Gemeinden 2c. in der Parochie Frei=
heit von den in 8. 2 bezeichneten Beiträgen, nicht aber der Kir&lt;enge=
meinde eine Grundlage, der Schulauficht8behörde gegenüber ihre Bau=
Tat abzulehnen oder die vermeintliche Baupliht der Schulintereenten
gegen diee zur Geltung zu bringen.- Steht die Schulbaukat gewier
Verbände -- Kirchen- oder politiche Gemeinden -- in Frage, o unter=
liegt nur die Verpflihtung dieer Verbände, nicht die Beitragspflicht
der einzelnen Verbandsangehörigen der Bechlußfaung der Schulauf=
ihtsbehörde. In dem gegen diee Behörde und deren na&lt; Maßgabe
des 8. 47 Ab. 1 des Zutändigkeitsgeezes gefaßten Bechluß anhängig
gemachten Streitverahren kann die Behauptung, es liege die etgeeßte
Leitung öffentlich-re&lt;htlich einem Dritten ob, nur dann Berückichtigung
finden, wenn dic Klage gegen dieen Dritten mitgerichtet it 457. Wegen
treitigen Schulgeldes findet das Verwaltungstreitverfahren gemäß
8. 46 Ab. 5 des Zutändigkeitsgeezes vom 1. Augut 1883 tatt 591.
Das Verprechen der Uebernahme einer einmaligen Leitung für Schul=
zwecke von Seiten eines Dritten, welcher nicht zu den nach öffentlichem
Rechte zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten gehört, chafft nur
einen privatrechtlichen Titel und dieex privatrechtliche Titel wird weder
Dur) die Annahme des Verprechens eitens der Schulunterhaltungs8=
pflihtigen, noh durch die Genehmigung der Sculauichtsbehörde zu
einem Lffentlich-rechtlichen 605.

Vikar. Vorbereitung der Vikare für das Schulinpektion8amt 627.
Vokation |. Berufungsurkunde. . -
Volks&lt;ulween. Die Belehrung über „die auf der ittlichen Welt=

ordnung beruhenden Grundätze des bürgerlichen Lebens und der
volkswirthchaftlichen Verhältnije“ darf keinen beonderen Unterricht8=
gegentand in der Volkschule bilden 286. Ausc&lt;hluß des Unterrichtes
in der Bibelkunde als beonderer Lehrgegentand aus dem Lehr= und
Lektionsplane 722.

Vorgeeßte eines Lehrers an einer öffentlichen Schule ind lediglich die=
jenigen Beamten und Behörden der Schulverwaltung, welchen derelbe
in disziplinaricher Beziehung untergeordnet it 569.

W.
Waijengeld für Soldatenwaijen. Abführung deselben an die Hauptkae

des Militärwaienhaues zu Berlin 360.
Walde&gt; und Pyrmont, Fürtenthümer. Die Zuicherung der Anrech=
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nungsfähigfeit der von Lehrperonen innerhalb dieer Fürtenthümer
verbrachten Dientzeit in Gemäßheit des 8. 11 des Penions8gecezes vom
6. Juli 1885 it nicht erforderlich 407. Anrechnung der von Volks-
hullehrern innerhalb dieer Fürtenthümer verbrachten Dientzeit bei
der Gewährung taatlicher Dientalterszulagen 561.

Wendicher Sprachunterricht am Gymnaium zu Kottbus 389.
Witwen= und Waiengeldbeiträge der unmittelbaren Staatsbeamten.

Erlaß. Geez vom 28. März 1888: 356. Verrechnung der auf Grund
diees Geezes zur Staatskae nachzuentrichtenden Witwen= und Waien=
geldbeiträge 500. 755.

Witwen=- und Waienkaen für Volkshullehrer. Verpflichtung derLehrer zur Zahlung der Gehaltsverbeerungögelder an diee Kaen
249. Staatsausgaben 345.

Wohniß-Verlegung. BVorausezungen, unter welchen einem an einer
Schule in einer Stadt angetellten Lehrer getattet werden kann, in einer
benachbarten Ortchaft Wohnung zu nehmen 569.

Wohnung |. Dieniwohnung.
3.

Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen. Prüfungstermine 544.
Zeichenunterricht. Ertheilung des Zeichenunterrichtes in den Volk3chulen

mit drei oder mehr aufteigenden Klaen 273. Dispenationen vom
Zeichenunterrichte an den höheren Lehrantalten bei Augenleiden 539.

Züchtigung körperliche |. Schulzucht.
Zuwendungen |]. Schenkungen.Zwangsweie Verezung in den Ruhetand . Penionsween für Volks=

chullehrer.
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Hamen-Verzeichnis
zum Centralblatte für den Jahrgang 1888.

(Die Zahlen geben die Seitenzahlen an.)
In dem nachfolgenden Verzeichnie ind die in den Nachweiungen überdie Behörden, Antalten u. . w. auf den Seiten 1 bis 128, 386 bis 368
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